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Herausgegeben in dem Minifterium der geiftlichen, Unterrichts: 

und Medizinal-Angelegenbeiten. 

Yafrgang A, “ 
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Berlag von Wilhelm Her. 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Jinterrichts-Perwalfung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Miniſterium der geiſtlichen, Unterrihts- und 
Medizinals-Angelegenheiten. 

N 1. Berlin, den 20. Sanuar 1896. 

A. inifterium Der geifllichen, Anferrichts- und 
. Medizinal- gelegenheiten. ae 

Chef: 
Seine Excellenz D. Dr. Bofje, Staatsminilter, Mitglied des 

Herrenhaufes. (W. Unter den Linden 4.) 

Unter-Staatsjefretär: 
D. Dr. von Weyrauch. (W. Lutherſir. 5.) 

Abtheilungen des Minifteriums. 

I. Abtheilung für Die geiftliden Angelegenheiten. 

Direktoren: 
D. Dr. von Weyrauch, Unter-Staatsjekretär (f. vorher). 
Dr. von Bartſch, Wirkliher Geheimer Dber-Regierungsrath, 

Mitglied des Disciplinarhofes für nichtrichterliche Beamte. 
(W. Derfflingerfitr. 26.) 

Bortragende Räthe: | 
D. Richter, Evang. Feldpropſt der Armee, Ober-Konſiſtorialrath 

und Mitglied des Evang. Ober-Kirchenraths. (C. Neue 
Friedrichſtr. 1. Hinter der Garniſonkirche.) 

D. Dr. Weiß, Wirklicher Ober-Konſiſtorialrath und Profefjor. 
(W. Landgrafenftr. 8.) 

Dr. Wehrenpfennig, Geheimer Ober-Regierungsrath. (W. 
agdeburgerftr. 82.) 

Binter, d3gl. (W. Lützowſtr. 41.) 
Lömwenberg, d3gl. (W. Kurfürftendamm 189.) 
Graf von Bernitorff- Stintenburg, dSgl., Kammerherr. 

(W. Raudjftraße 5.) 

1896. 1 
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Wever, Geheimer Dber-Regierungsrath. (W. Baffauerftr. 37 a.) 
Dr. Renvers, dsgl. (W. Joachimsthalerſtraße 12.) 
Dr. Förſter, dsgl., Mitglied der Prüfungs: Kommiſſion fü 

höhere verwaltun s8beamte. (W. Rankeſtraße 2) 
Qindelbenn, Geheimer Baurath. (W. Hohenzoflernftraße 7.) 

teinhaujen, Geheimer Regierungsrath, Pitglied des Dom 
Kirchen-Kollegiums. (W. Potsdamerftraße 73.) 

Schwartzkopff, Geheimer Regierungsrath. (SW. Schöneberga 
ftraße 18.) 

Hilfsarbeiter: 

Altmann, Konjiftorialrath. (SW. Friedrichſtraße 40.) 

I. Grfte Abtheilung für die Unterrichts-⸗Angelegenheiten. 

Direktor: 

Seine Ercellenz Dr. de la Croix, Wirkliher Geheimer Rath 
Mitglied des Staatsrathes und des Gerichtshofes zun 
Enticheidung der Kompetenz-Konflikte, jowie Vorſitzender 
des Kuratoriums der Königlichen Bibliothek zu Berlin. 
(W. Karlsbad 6.) 

Bortragende Räthe: 
Dr. Schöne, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath, General- 

Direltor der Königliden Muſeen. (W. Thiergartenftr. 27, 
en.) 

Dr. Schneider Wirklicher Öeheimer Dber-Regierungsrath. 
(SW. Zempelhofer Ufer 82. 

Dr. Stauder, dögl. (W. Burggrafenftrabe 19.) 
Dr. Wehrenpfennig, Geheimer Dber-PRegierungsrath. — 1. 

Bohtz, N; w. Hohenzollernftraße 14.) 
Dr. Althoff, dal. (ESteglig, Lindenftraße 30.) 
Berfius, dSgl., Konjervator der Kunſtdenkmäler. (NW.Brüdenalee 5.) 
Dr. Raumann, Geheimer Dber-Regierungsrath. (W. Burggrafen- 

ftraße 4 
Wever, dögl. I; Abth. I. 
Dr. Renvers, dgl. — |. Abth. I 
Dr. Köpfe, d8 [., Direktor der Turnlehrer- Bildungsanitalt. 

(W. Kleift traße 4.) 

Müller, geheimer Ober-Regierungsrath. (W. Kaiferin-Auguita- 
ſtraß 

von Moltke, Geheimer Regierungsrath. AL Hänbelftenhe 15.) 
Hindeldeyn, Geheimer Baurath. — |. Wbth. I 
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Gruhl, Geheimer Regierungsrath. (W. Frobenſtraße 83.) 
Dr. Schmidt, d3gl. (W. Gleditſchſtraße 48.) 

Hilfsarbeiter: 
Dr. Peters, Gerichts-Aſſeſſor. (W. Eorneliusftraße 7.) 

Il. weite Abtheilnng für Die Unterrichts-Ungelegenbeiten. 

Direktor: 
Dr. Kügler, Wirklicher Geheimer Ober-Regierungsrath, Mit- 

glied der Anfiedelungs-Kommiljion für Weitpreußen und 
Polen. (W. Flottwellſtraße 4.) 

Vortragende NRäthe: 
Dr. Saneiher, 7 Wirfliher Geheimer Ober-Regierungsrath. — 

Dr. Behrenpfenuig, Seheimer Dber-Regierungsrath. — ſ. 
u. II 

Winter, digl. — ſ. Abth. I. 
von Bremen, dögl. (W. Derfingerftraße 25.) 
Wever, dögl. — ſ. Abth. I. u. II. 
Dr. Köpte, dsgl. — 1. 6, I. 
Müller, dsgl. — ſ. Abth. II. 
von Chappuis, dsgl. — (W. Kurfürftendamm 22.) 
Brandt, dsgl. (W. Kurfürfienftraße 108.) 
Vater, Geheimer Regierung (W. Sietenftraße 6.) 
von Moltke, dsesgl. — ſ. Abth. 
Hinckeldeyn, Geheimer —*8 — ſ. Abth. Lu. I. 

IV. Abtheiluug für Die Medizinal⸗Angelegenheiten. 

Direktor: 

Dr. von Bart ch, Wirfl. Geheimer Dber-Regierungsrath. — }. 
th. I. 

Bortragende Räthe: 
Seine Excellenz Dr. von Eoler, General-Stabsarzt der Armee 

(mit dem Range eines Generallicutenants), Chef des 
Sanitätsforps, Direktor der Militärärztliden Bildungs- 
anftalten, Wirt. Geheimer Ober-Medizinalratd und 
ordentlicher Honorar=Profeflor. 

Dr. Skrzeczka, Geheimer DOber-Medizinalrath und ordentlicher 
Honorar=Profellor. (Steglig, Filandaftraße 5.) 

1* 
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Wever, Geh. Dber-Regierungsrati. — ſ. Abth. J. u. IL. u. II 
Dr. Förſter, dsgl. — ſ. Abt 
Dr. Piltor, Geheimer eebistnafrati, F du heriraße 4.) 
Hindeldeyn, Geheimer Baurath. — |. Abth. I u. HI 
Dr. Shmidtmann, Geheimer Medizinalrath. w Peek 151. 

Hilfsarbeiter: 
Dr. Moeli, Profeſſor, Direktor der Stadtiſchen Srrenanftalt zı 

Herberge bei Berlin. 

Ronfervator der Kunftdentmäler. 
Berfius, Geheimer Ober-Regierungsrath. — |. Abth. II. 

Borjteher der Mepbildanitalt für Denkmalaumahmen. 
Dr. Meydenbauer, Regierungsrath, Geheimer Baurath. 

(W. Magdeburgerftraße 6.) 

Central⸗Bureau. 
(Unter den Linden 4.) 

Schulze, Geh. Rechn. Rath, Vorſteher. 

Baubeamte: 

Ditmar, Baurath, Landbauinſpektor. (W. Friedrich⸗-Wilhelm⸗ 
ftraße 10) 

Körber, Landbauinſpektor. (NW. Luiſenſtraße 45.) 

Geheime Erpedition und Geheime Kalkulatur. 
Willmann, — Rechn. Rath, Vorſteher. (W. Kurfürften 

ſtraße 15/1 

Geheime Regiftraur der Abtheilungen für die geiftlihen und 
die Unterricht8-Angelegenheiten. 

Wille, Geh: Rechn. Rath, Vorfteher. (Zehlendorf, Seehofſtraße 5.' 

Geheime Regiftratur der Abtheilung für die Medizinal- 
Angelegenheiten. 

Klipfel, Geh. Kanzl. Rath. (W. von der Heydiſtraße 6.) 

Geheime Kanzlei. 
Reich, Geh. Kanzl. Rath, Geh. Kanzleidirektor. (C. Linienftr. 69/70.) 

Generalkafſſe des Minifteriumd. (W. Behrenftraße 72.) 
Rendant: Haſſelbach, Geh. Rechn. Rath. (Friedenau, Am May- 

bach⸗Platz 12.) 



5 

PMinifterial-Bibliothef. | 
Schindler, Geh. Kanzl. Rath, Bibliothekar. (Steglig, Fichteſtraße 24.) 

Die Sadhperftändigen:Bereine. 

I. Litterarifher Sadverftändigen-Berein. 
Borfigender: Dr. Dambach, Wirklicher Geheimer DOber-Poftrath, 

vortragender Rath und Juſtitiar im Reichs-Poſtamte, 
außerordentlider Profeſſor in der Juriſtiſchen ?yakultät 
der Univerjität Berlin, Mitglied des Herrenhauſes und 
Kronſyndikus. 

Mitglieder: 
Dr. Hinſchius, Geheimer Juſtizrath und ordentlicher Profeſſor 

in der Furifliſchen Fakultät der Univerſität Berlin, Mitglied 
des Herrenhauſes, zugleich Stellvertreter des Vorſitzenden. 

Dr. Dernburg, Geheimer Juſtizrath und ordentlicher Profeſſor 
in der Juriſtiſchen Fakultät der Univerfität Berlin, Mit- 
glied des Herrenhauſes. 

Dr. Töche-Mittler, Königliher Hof-Buchhändler und Hof- 
Buchdruder zu Berlin. 

Mühlbrecht, VBerlagsbuchhändler zu Berlin. 
Höfer, Verlagsbuchhändler zu Berlin. 
Dr. daube, Geheimer Regierungsrath, Univerfitätsrichter zu 

erlin. 

Stellvertreter: 

Dr. Hübler, Geheimer Ober: Regierungsrath und ordentlicher 
Profeſſor in der Zuriftifchen Fakultät der Univerfität Berlin. 

Dr. Rodenberg, Schriftiteller zu Berlin. 
Reimer, Verlagsbuhhändler zu Berlin. 
Dr. Hübner, ordentliher Profeljor in der Philoſophiſchen 

Fakultät der Univerſität Berlin. 
Dr. Oppermann, Staatsanwalt zu Berlin. 
Dr. Waldeyer, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Profeſſor 

in der Mediziniſchen Fakultät der Univerſität Berlin und 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

D. Muſikaliſcher Sachverſtändigen-Verein. 

Vorſitzender: Dr. Dambach (fiehe unter I). 

Mitglieder: 
Die Stelle des Stellvertreter des Vorſitzenden 3. Zt. erledigt. 
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Bahn, Königlicher Hof-Buch- und Mufilaltienhändler zu Berlin. 
Löſchhorn, Profeflor zu Berlin. 
Bock, Königlider Hof-Mufifalienhändler zu Berlin. 
Dr. Blumner, Profeljor, Mitglied und Senator der Akademie 

der Künfte, Vorjteher einer akademiſchen Meifterjchule für 
muſikaliſche Kompolition, ſowie Direktor der Sing-Akade⸗ 
mie zu Berlin. 

Radecke, Profeſſor, Mitglied und Senator der Akademie der 
Künſte, Direktor des Akademien Inftituts für Kirchenmuſik. 

Stellvertreter: 

Becker, Mbert, Profeffor, Mitglied und Senator der Akademie 
der Künſte, Komponift zu Berlin. 

Flingner, cheimer Juſtizrath, Kammergerichtsrath a. D. zu 
erlin. 

Challier, Mufifalienhändler zu Berlin. 
Dr. M. Friedländer, Mufifhiltorifer und Privatdozent in der 

Philofophifchen Fakultät der Univerfität Berlin. 

II. Künftlerifjder Sadverftändigen-Berein. 
Borligender: Dr. Dambach (fiehe unter ]). 

Mitglieder: 
Dr. Daude, Geheimer Regierungsrath, zugleich Stellvertreter 

des Borjigenden (fiehe unter I). 
Sußmann-Hellborn, Profeſſor und Bildhauer zu Berlin. 
Dunder, Hof-Buchhändler zu Berlin. 
Mey erpeim, Profeffor, Mitglied der Akademie der Künite, 

enremaler zu Berlin. 
Sacoby, Profeffor, technifcher Beirath für die artiftiichen Publi- 

fationen bei den Dufeen zu Berlin, Mitglied der Akademie 
der Kuͤnſte. 

Stellvertreter: 
Schaper, Bildhauer, Profefjor, Mitglied und Senator der Akad. 

der Künſte zu Berlin. 
Manzel, —38 zu Charlottenburg, Mitglied der Akademie 

der Künſte zu Berlin. 
Thumann, Profeſſor, Geſchichtsmaler zu Berlin, Mitglied der 

Akademie der Künſte. 
Ernſt, Verlags-Buch- und Kunfthändler zu Berlin. 
Schmieden, Baurath zu Berlin. 

IV. Photographiſcher Sachverſtändigen-Verein. 

Vorſitzender: Dr. Dambach (ſihe unter I). 
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Mitglieder: 

Dr. Daude, Geheimer NRegierungsrath, zugleich Stellvertreter 
des Vorfigenden (fiehe unter J). 

Dunder, Hof-Buchhhändler (iede unter III). 
Dr. Bogel, Profeffor an der Techniſchen Hochichule zu Berlin. 
Feckert, Profeffor, Maler und Lithograph, Mitglied der Akad. 

der Künſte zu Berlin. 
Hartmann, Ardjitefturmaler zu Steglitz. 

Gtellvertreter: 

Dr. Stolze, Redakteur des Photographiihen Wocdhenblattes zu 
Charlottenburg. 

Fechner, Photograph zu Berlin. 
Ernit, Verlags-Buch- und Kunfthändler (jiehe unter II). 

V. Gewerblider Sadhverftändigen-Berein. 

Borjigender: Dr. Dambach (fiehe ımter I). 

Mitglieder: 
Lüders, Wirkl. Geheimer Ober-Regierungsrath, zugleich Stell- 

vertreter des Vorſitzenden, zu Berlin. 
Dr. Hinſchius, Geheimer Juftizrath und ordentlicher Profeflor 

(ſiehe unter ID). 
Dr. Weigert, Stadtrath, Fabrikbeſitzer zu Berlin. 
Sußmann-Bellborn, Profeſſor zc. (fiehe unter II). 
Mar, Kommerzienrath zu Charlottenburg. 
Heyden, Baurath, Mitglied und Senator der Alad. der Künfte 

zu Berlin. 
Dr. Leſſing, Geheimer Regierungsrath, Profeffor und Direktor 

. der Sammlungen des Kunſtgewerbe-Muſeums zu Berlin. 
Dr. Siemering, Profeffor, Bildhauer, Senator und Mitglied 

der Akad. der Künſte und Vorſteher des Rauch-Muſeums 
zu Berlin. 

Lied, Zapetenfabritant zu Berlin. 

Stellvertreter: 
Heeſe, Kommerzienrath zu Berlin. 
Puls, Fabrikant ſchmiedeeiſerner Ornamente zc. zu Berlin. 
She, Hofbaurath, Königlicher Hof⸗-Architekt zu Berlin. 
Dr. Daude (fiehe unter ]J). 
Spannagel, Kaufmann zu Berlin. 
Schaper, Hofgoldichmied zu Berlin. 
Dr. Oppermann (fiehe unter I). 
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Kraetke, Direktor der Aeitiengefellihaft für Fabrikation vo: 
Bronzewaaren und Binkguß zu Berlin. 

Dr. Jeſſen, Direktor der Bibliothet des Königlichen Kunſt 
gewerbe-Mujeums zu Berlin. 

Landes Kommiſſion zur Beratung über Bie Verwendung der Fond 
für Kunſtzwecke. 

Ordentliche Mitglieder: 
Beder, Profeſſor, Geſchichtsmaler, Ehren-Präfident der Akademi 

der Künfte zu Berlin. 
Ende, Geh. Reg. Rath, Profeſſor, Senator und Vorfteher eine: 

Meifter-Atelier8, ſowie z. 3. Präfident der Akademie de 
Künfte zu Berlin. 

von Gebhardt, Profefior, Geſchichtsmaler und Lehrer an de 
Kunftafademie zu Düffeldorf, Mitglied der Akademie de: 
Künfte zu Berlin. 

Geſelſchap, Profeſſor, Geſchichtsmaler, Senator und Mitgliei 
der Afademie der Künfte zu Berlin. 

Janſſen, Profeſſor, Gefchichtsmaler, Direktor der Kunſtakademi 
zu Düfjeldorf, Ditglied der Akademie der Künſte zu Berlin 

von Kamele, Prof., Landihaftsmaler, Mitglied der Akademi 
der Künſte zu Berlin. 

von Keudell, Kaiſerl. Botichafter 3. D., Wirkl. Geheimer Rath 
Ercellenz, auf Hohenlübbichow i. d. N. M. 

Knille, —55 Geſchichtsmaler, Senator und Mitglied, ſowi 
Vorſteher eines Meifter-Atelier3 bei der Akademie de: 
Künfte zu Berlin. 

Köpping, Profeſſor, Kupferiteher, Senator, Mitglied, ſowi— 
Boriteher des Akademiſchen Meifter-Atelierd für Kupferitid 
bei der Akademie der Künfte zu Berlin. 

Kröner, Brofeffor, Maler zu Düffeldorf, Mitglied der Akademi 
der Künſte zu Berlin. 

Schaper, BProfeffor, Bildhauer, Senator und Mitglied de: 
Akademie der Künite zu Berlin. 

Dr. Shmidt, Profeſſor, Landichaftsmaler, Lehrer an der Kunft: 
afademie zu Königsberg, Mitglied der Akademie dei 
Künfte zu Berlin. 

Schwechten, Baurath, Senator und Mitglied der Akademie dei 
Künfte zu Berlin. | 

Dr. Siemering, Profelfor, Bildhauer, Senator und Mitglied 
der Alad. der Künfte und Vorfteher des Rauch-Mujeum: 
zu Berlin. 

von Werner, Profeffor, Geſchichtsmaler, Senator und Mitglied, 
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ſowie Vorſteher eines DMeeilter-Atelierd bei der Akademie 
der Künſte, Direktor der Akademiſchen Hochſchule für die 
bildenden Künfte zu Berlin. 

Königlige Turnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin, 
(SW. Friedridjftr. 229.) 

Direktor: 
Dr. Köpfe, Geheimer Dber-Regierungsrath. 

Unterrits-Dirigenten: 
Dr. Euler, Profelfor, Schulrath. 

- Küpperd, Schulrath. 

Lehrer: 
Edler, Profeſſor, Oberlehrer, zugleih Bibliothekar. 
Dr. Bröfile, Lehrer für Anatomie. 

Königliches ebangeliſches Lehrerinnen-Seminar, Goubernanten⸗ 
Inſtitut und Penſionat zu Droykig bei Zeig. 

Direktor: Dr. vom Berg. 

B. Pie Königlichen Probinzialbehörden für die 
Anterrichts-Dermaltung. 

Anmerlungen: 
1. Bei den Regierungstollegien, bezw. den betreffenden Abtbeilungen 

derſelben werden nachſtehend außer dem Dirigenten nur die fchullundigen 
Mitglieder aufgeführt. 

2. Die bet den Regierungen angeftellten Regierungs- und Schulräthe 
find nah Maßgabe ihrer Funktionen aud Mitglieder des Brovinzial- 
Schulkollegiums. 

I. Provinz Oſtpreußen. 

1. Ober-Präſident zu Königsberg. 
Se. Exc. Graf von Bismard-Schönhaujen. 

2. Brovinzial-Schulfollegium zu Königsberg. 
Präjident: Se. Ere. Graf von Bismard-Schönhaujfen, 

Ober: PBräjident. 
Direktor im 
Nebenamte: Dr. Maubach, Oberpräfidialrath. 
Mitglieder: Dr. Carnuth, Prov. Schulrath,. 

Bode, dBgl. 
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Dr. Ernit, Reg. Rath, Berwalt. Rath und Juſtitian 
im Nebenamte. 

3. Regierung zu Königsberg. 
a. Praͤſident. 

Tieſchowitz von Tieſchowa. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: von Steinau-Steinrück, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Raͤthe: Schellong, Reg. und Schulcath. 

Tarony, dsgl. 
Kloeſel, dsgl. 

4. Regierung zu Öumbinuen. 
ri a. Prälident. 

egel. 

b. Abtheilung für Kirchen und Schulweſen. 

Dirigent: NRotzoll, Ob. Neg. Rath. 
Neg. Raͤthe: Meinte, Reg. und Schulrath. 

Snoy, d3gl. 

U. Brovinz Weſtpreußen. 

1. Ober-Präfident zu Danzig. 
Se. Erc. D. Dr. von Goßler, Staatsminifter. 

2. PBrovinzial-Schulfollegium zu Danzig. 

Bräfident: Se. Exec. D. Dr. von Goßler, Staatsminifter, 
Dber-Bräfident. 

Direktor: von Holmwede, Neg. Prälident. 
Mitglieder: Dr. Kruje, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

⸗Kretſchmer, Provinz. Schulrath. 
Foerſter, Reg. Aſſeſſor, Verwalt. Rath und 

Juſtitiar im Nebenamte. 

3. Regierung zu Danzig. 
a. Präfident. 

von Holwede. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulmwefen. 
Dirigent: Moehrs, Db. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Dr. Rohrer, Reg. und Schulrath. 

Pliſchke, dsgl. 

4. Regierung zu Marienwerder. 
a. Praſident. 

von Horn. 
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b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmejen. 
Dirigent: Schweder, Db. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Triebel, Reg. und Sculrath. 

Pfennig, dsgl. 
Dr. Brogen, dSgl. 

II. Provinz Brandenburg. 

1. Ober: Präfident zu Potsdam. 
Se. Exc. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, zugleich 

Ober: Bräfident des Stadtlreifes Berlin. 

2. Provinzial-Schulfollegium zu Berlin 
für die Provinz Brandenburg und den Stadtkreis Berlin. Demfelben ift 
außer ben Angelegenheiten der höheren Unterridtsanftalten und der Semi« 

nare auch da8 Elementarſchulweſen der Stadt Berlin übertragen. 

Präfident: Se. Exc. Dr. von Achenbach, Staatsminifter, 
Dber-Präfident zu Potsdam. 

Bice-Präfident: Tappen, Geh. Ob. Reg. Rath. 
Mitglieder: Dr. Pilger, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Strodzfi, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Herrmann, Provinz. Schulrath. 
Schuſter, Reg. Rath, Verwalt. Rath u. Juftitiar. 
Dr. ®enz, Provinz. Schulrath. 

⸗ gohbeim, Provinz. Schulrath. 
= SKapler, Serichts-Afeffor. Bermwalt. Rath und 

Suftitiar im Nebenamte. 

3. Regierung zu Potsdam. 
a. Präfident. 

Graf Hue de Grais. 

b. Wbtheilung für Kirchen: und Schulmefen. 
Dirigent: Heidfeld, Ob. und Geh. Neg. Rath. 
Neg. Räthe: Dr. Dittmar, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Bödler, Reg. und Schulrath. 
Zrinius, dsgl. 

4. Regierung zu Frankfurt a. D. 

a. Präfident. 
von PButtlamer. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: von Schrötter, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Käthe: Schumann, Reg. u. Schulrath, Seh. Reg. Rath. 

Heiber, Reg. und Schulrath. 
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Außerdem bei ber 
Abtheilung beichäftigt: Ruete, Schulrath, Seminar-Direltor. 

IV. Provinz Bonmern, 

1. Ober-Präſident zu Stettin. 

Se. Exc. von PButtlamer, Staatsminifter. 

2. Brovinzial-Schulftollegium zu Stettin. 
Präfident: Se. Ere. von Buttlamer, Staatsminiſter, Obe: 

Präfident. - 
Direktor: von Sommerfeld, Reg. Präfident, Wirkl. Gel 

Ob. Neg. Rath. 
Mitglieder: Deihe, Provinz, Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Dr. Bouterwef, Provinz. Schulrath. 
von Strang, Reg. Rath, PVerwalt. Rath un 

Suftitiar im Nebenamte. 

3. Regierung zu Stettin. 
a. Präfident. 

von Sommerfeld, Wirkl. Geh. Ob. Reg. Rath. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulmwefen. 
Dirigent: Schreiber, Ob. Neg. Rath. 
Reg. Räthe: Königk, Reg. und Schulrath, Geh. Neg. Ratt 

Hauffe, Reg. und Schulrath. 

4. Regierung zu Cöslin. 
a. Prälident. 

Freiherr von der Ned. 

b. Abtheilung für Kirchen und Schulmwejen. 

Dirigent: Röhrig, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Raͤthe: a e, Reg. und Schulrath. 

Triefhmann, dsgl. 

5. Regierung zu Stralſund. 
a. Praͤſident. 

Dr. von Atnim. 

b. Kollegium. 
Dirigent: von Gruben, Db. Reg. Rath, Stellvertreter dei 

Präfidenten. 
Reg. Rath: Maaß, Reg. und Schulrath. 
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V. Provinz Boten. 
1. Ober: PBräfident zu Poſen. 

Se. Exc. Freiherr von VBilamomwig-Möllendorff. 

2. Brovinzial-Schulfollegium zu Bofen. 
PBräfident: Se. Exc. Freiherr von Wilamowitz-Möllen— 

dorff, Ober-Präfident. 
Direktor: von Jagow, Reg. Präfident. 

Mitglieder: Polte, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Luke, dsgl. dsgl. 

Giſevius, Reg. Rath, Verwalt. Rath u. Juſtitiar. 

3. Regierung zu Poſen. 
a. Praſident. 

von Jagow. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Krahmer, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Skladny, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

®abriel, Reg. und Sculrath. 
Dr. Frante, d8gl. 

Außerdem bei der 
Abtheilung befhäftigt: Roßmann, Schulrath, Seminar-Direktor. 

4. Regierung zu Bromberg. 
a. Praͤſident. 

von TZiedemann, Wirk. Geh. Ob. Reg. Rat, Mit 
glied des Staatsrathes. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmwefen. 
Dirigent: Frhr. von Maltzahn, Ob. Neg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Waſchow, Reg. und Sculrath. 

Hedert, dgl. 
Außerdem bei der 
Abtheilung beichäftigt: Scheuermann, Schulrath, Kreis-Schul: 

inipeftor. 

VI Provinz Schlefien. 

1. Ober-Präſident zu Breslau. 

Se. Durhlaudt Fürſt von Hatzfeldt-Trachenberg. 

2. PBrovinzial-Schullollegium zu Breslau. 
Präfident: Se. Durdhlaudt Fuͤrſt von Hapfeldt-Traden- 

berg, Ober-Bräfident. 



Direktor: 

Mitglieder: 

Dr. 

b. 
Dirigent: 
Meg. Räthe: 

Dr. 

b. 

Dirigent: 
Meg. Rätbe: 
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Dr. ®illdenom, Db. Reg. Rath, Verw. Ra 
und Auftitiar. 

> oppe, Provinz. Schulrath. 
Dr. Montag, d3gl. 

= Breifde, Reg. und Schulrath. 
Lic. Dr. Leimbad, Provinz. Schulrath. 
Dr. Meinerg, dsgl. 
von Bizycki, Reg. Rath, Verw. Rath u. Zuftiti 

int Nebenamte. 

3. Regierung zu Breslau. 
a. PBrälident. 

von Heydebrand und der Laſa. 

Abtheilung für Kirchen: und Schulmefen. 

von Wallenberg, Ob. Reg. Rath. 
perder, Reg. und Schulrath. 
Thaiß, d3gl. 
Dr. Ohlert, d3gl. 
⸗Preiſche, dögl. 

4. Regierung zu Liegnip. 
a. Präfident. 

von Heyer. 

Abtheilung für Kirchen? und Schulmwefen. 
von Dallmwig, Db. Neg. Rath. 
Süttner, Reg. und Schulrath, Geh. Neg. Rat 
Schönmwälder, Reg. und Schulrath. 
Altenburg, d3gl. 

5. Regierung zu Oppeln. 
a. Präfident. 

. von Bitter. 

. Abtheilung für Kirchen: und Schulmefen. 

Blajewald, Db. Reg. Rath. 
Kupfer, Neg. und Schulrath. 
Dr. Wende, d3gl. 
Plagge, dsgl. 

VU. Provinz Sadjien. 

1. Ober-PBräfident zu Magdeburg. 
Se. Ere. von Bommer Ede. 
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2. Brovinzial-Schulfollegium zu Magdeburg. 
PBräfident: Se. Ere. von Bommer Eiche, Ober-Präfident. 
Direktor: Graf Baudiffin, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Iteſi ien, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

Nitze, Ob. Konſiſt. Rath, Juſtitiar. 
Frieſe, Provinz. Schulrath. 
Dr. Kramer, Provinz. Schulrath. 
Dr. Lüdeke, Reg. Rath, Verw. Rath u. Juſtitiar. 
Zacher, Gerichts-Aſſeſſor, Hilfsarbeiter. 

3. Regierung zu Magdeburg. 
a. Praͤſident. 

Graf Baudiſſin. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Kuhnow, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Schumann, Peg. und Sculrath. 

Jenetzky, dsgl. 
Dr. Waetzoldt, Prof., Reg. und Schulrath. 

4. Regierung zu Merſeburg. 
a. Präfident. 

Graf zu Stolberg-Wernigerode. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmejen. 

Dirigent: Hoppe, Db. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Treibel, Reg. und Schulrath. 

⸗ Schulze, d3gl. 
Mühlmann, dsgl. 

5. Regierung zu Erfurt. 
a. Bräfident. 

von Brauditich. 

b. Wbtheilung für Kirchen und Schulmefen. 

Dirigent: Zucanu3, Db. Neg. Rath, Stellv. des Präfid. 
Neg. Rath: Hardt, Reg. und Sculrath. 

Abtheilung Beihäftigt Dr. Weiß, Schulrath, Seminar-Direktor. 

VIU. Provinz Schleswig-holitein. 

1. Ober-PBräfident zu Schlesmig. 

Se. Exc. von Steinmann, Wirfl. Geh. Rath. 
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2. Brovinzial-Schulkollegium zu Schleswig. 

Präfident: Se. Ex ah: Steinmann, Ober-Präfident, I 
e 

Mitglieder: Dr. Kammer, Provinz. Schulrath. 
Kunde, Geh. Neg. Rath, Verwalt. Rath 

Suftitiar im Nebenamte. 
Schöppa, Reg. und Schulrath. 

3. Regierung zu Schleswig. 
a. Prälident. 

Zimmermann. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen. 
Dirigent: Show, Ob. Reg. Rath. 
Neg. Räthe: Saß, Reg. und Shufrait, 

Dr. Butzky, dsgl. 
Schöppa, d3gl. 

Außerdem bei der 
Abtheilung beihäftigt: Ullmann, Semmar:Oberlehrer. 

IX. Provinz Hannover. 

1. Ober-Präfident zu Haunover. 

Se. Exc. Dr. von Bennigjen, Wirfl. Geh. Rath 

2. Provinzial-Schulfollegium zu Hannover. 

Präfident: Se. Exc. Dr. von Bennigfen, Ober-Bräfit 
Wirkl. Geh. Rath. 

Direktor: Dr. Biedenmweg, Db. Reg. Rath, Vermalt. 9 
und Auftitiar. 

Mitglieder: Dr. Breiter, Prov. Schulrath, Geh. Reg. 9 
- Hädermann, Dd8gl., dsgl. 
Wendland, dsgl., dsgl. 
Schieffer, Reg. und Schulrath zu Osnabrüd 

Nebenamte. 

3. Regierung zu Hannover. 
a. Präjident. 

von Brandenftein. 

b. Abteilung für Kirchen- und Schulweſen. 

FR Schr. von Fund, Ob. Neg. Rath. 
Rath: Pabit, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. 9 
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4. Regierung zu Hildesheim. 
a. Präfident. 

Dr. Schultz. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmwefen. 

Dirigent: Dr. Mejer, Ob. und Geh. Reg. Rath, Stellvert. 
des Präfidenten. 

Neg. Rath: Leverkühn, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Dr. 2oegel, Seminar-Oberlehrer, auftragsm. 

5. Regierung zu Lüneburg. 
a. Bräfident. 

von Colmar-Meyenburg. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulweſen. 

Dirigent: von Nabmer, Db. Reg. Rath, Stellv. d. Prafid. 
Reg. Rath: Dr. Plath, Reg. und Scdulrath. 

6. Regierung zu Stade. 
a. Präfident. 

Himly. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmwejen. 
Dirigent: Naumann, Db. Reg. Rath, Stellv. des Präſid. 
Reg. Rath: Dr. Lauer, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. Rath. 

7. Regierung zu O8nabrüd. 
a. Bräfident. 

Dr. Stüve, Wirfl. Geh. Ob. Neg. Rath. 

b. Abtheilung für Kirchen und Schulimefen. 
Dirigent: err, Ob. Neg. Rath, Stellv. des Präfidenten. 
Reg. Räthe: hieffer, Reg. und Schulrath. 

Dierde, Reg. und Schulratd, Seminar-Direltor. 

8. Regierung zu Aurich. 
a. PBräfident. 

von Eſtorff. 

b. Kollegium. 
Dirigent: 2empfert, Ob. Reg. Rath, Stellvertreter des 

Präfidenten. 
Reg. Rath: Pfaähler, Reg. und Schulrath. 

1896. 2 
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X. Provinz Weſtfalen. 

1. Ober-Präſident zu Münſter. 

Se. Exc. Studt, Wirkl. Geh. Rath. 

2. Provinzial-Schulkollegium zu Münfter. 

Bräfident: Se. Exc. Studt, Ober-Bräfident, Wirkt. Gef 
Direktor: Schwarzenberg, Reg. Präfident. 
Mitglieder: Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Geh. Reg 

-Rothfuchs, Prov. Schulrath, Geh. Reg 
Flies, Konfilt. Rath, Suftitiar im Nebena 
Friedrich, Neg. und Schulrath. 
Dr. Fleiſcher, Reg. Rath, Berwalt. Re 

Nebenamte. 
Dr. Hechelmann, Prov. Schulrath. 

3. Regierung zu Muͤnſter. 
a. Präſident. 

Schwarzenberg. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent. Rolshoven, Ob. Reg. Rath, Stellvertret 
Präfidenten. 

Neg. Räthe: Dr. Schulz, Reg. und Schulrath, Geh. Reg. 
Friedrich, Reg. und Schulrath. 

4. Regierung zu Minden. 
a. Präfident. 

von Arnitedt. 

b. Abtheilung für Kirchen und Schulmefen. 

Dirigent: von Lüpke, Db. Reg. Rath, Stellvertret 
Praͤſidenten. 

Reg. Räthe: gedtenberg, Neg. und Schulrath. 
andeneſch, dsgl. 

5. Regierung zu Arnsberg. 
a. Präaſident. 

Winzer. 

b. Abtheilung fuͤr Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: Schreiber, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Sachſe, Reg. und Schulrath. 

Riemenſchneider, odsgl. 
Freundgen, dsgl. 
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XI Brobinz HeffenRafjen. 

1. Ober: Präfident zu Caſſel. 

Se. Er. Magdeburg, Wirfl. Geh. Rath. 

2. Brovinzial-Schulfollegium zu Caſſel. 
Präfident: Se. Ge au ge eburg, Ober-Praͤſident, Wirkl. 

Direktor: Graf Clairon d'Hauſſonville, Wirkl. Geh. 
Ob. Reg. Rath, Reg. Präſident. 

Mitglieder: Dr. Lahmeyer, Brov. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Kannegießer, Prov. Schulrath, Geh. Reg. Rath. 
Dr. Baehler, Prov. Schulrath. 
Mölle, Reg. Rath, Verw. Rath und Juſtitiar 

im Nebenamte. 

3. Regierung zu Eafjel. 
a. Bräfident. 

Graf Glairon d dauſſonville, Wirkl. Geh. Ob. Reg. 
ath. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: Fliedner, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Sternkopf, Reg. und Schulrath. 

Dr. Otto, dsgl. 
- Außerdem bei der 
Abtbeilung beihäftigt: Dr. Baehler, Brov. Schultath, auftragsm. 

4. Regierung zu Wiesbaden. 
a. Bräfident. 

von Tepper-Laski. 

b. Abtbeilung für Kirchen- und Schulmwefen. 
Dirigent: Dr. Stodmann, Ob. Reg. Rath, auftragsm. 

Direktor des Konſiſtoriums. 
Neg. Räthe: Dr. Roß, Reg. und Schulrath. 

Hildebrandt, dgl. und Konſiſt. Rath. 

XD. Rheinprovinz. 

1. Ober-Bräfident zu Coblen;. 
Se. Exc. Naſſe, Wirkl. Geh. Rath, Mitglied des 

Staatsrathes. 

2. Brovinzial-Schulkollegium zu Coblenz. 
Präfident: Se. Exc. Naffe, Ober-Präfident, Wirk. Geh. Rath. 

2* 
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Direktor: Dr. Bra N Reg. Präfident. 
Müglider: Linnig, Provinz. Schulrath, Geh. Reg. 

Dr. Deiters, DSgl., 
4 

degl. 
= Mager, Reg. Rath, Berwalt. Ra 

Juſtitiar. 
⸗Munch, Provinz. Schulrath, Geh. Rei 

Henning, Provinz. Schulrath. 
Dr. Bufhmann, d3gl. 

3. Regierung zu Coblenz. 
a. PBräfident. 

Dr. ®Vengel. 
b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmefen. 

Dirigent: Koh, Db. Reg. Rath, Stellvertr. d. Präj 
Reg. Räthe: Dr. Breuer, Geh. Reg. Rath, Reg. u. Sd 

Anderjon, Reg. und Schulrath. 

4. Regierung zu Düffeldorf. 
a. Praͤſident. 

3. Zt. unbejeßt. 

b. Abtheilung für Kirchen: und Schulmefen. 
Dirigent: Czirn von Terpig, Ob. Reg. Rath. 
Reg. Räthe: Dr. Rovenhagen, Reg. und Shultaih, Pı 

Klewe, Reg. und Schulrath. 
Rünenborg, dsgl. 

5. Regierung zu Cöln. 
a. Prälident. 

Frhr. von Richthofen. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 
Dirigent: Fink, Ob. Reg. Rath, Stellvertr. des Praͤſi 
Reg. Räthe: Florſchütz, de. Neg. Rath, Reg. u. Sch 

Bauer, Reg. und Schulrath. 

6. Regierung zu Trier. 
a. PBräfident. 

von Heppe. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulmwelen. 

von Roſenberg-Gruszczynski, Ob. Neg. 
Stellvertr. des Präfidenten. 

Cremer, Reg. und Schulrath. 
Dr. Flügel, d8gl. 

Dirigent: 

Reg. Raͤthe: 
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7. Regierung zu Aachen. 
a. BPräfident. 

von Hartmann. 

b. Abtheilung für Kirchen- und Schulweſen. 

Dirigent: von Bremer, Db. Reg. Rath, Stellv. d. Präfid. 
Neg. Räthe: Dr. Nagel, Reg. und Schulrath. 

= ®anfjen, dsgl. 

XII. Hoheuzollernſche Lande. 

Negierung zu Sigmaringen. 
| a. Präſident. 

von Schwart. 

b. Kollegium. 
Dirigent: Drolshagen, Geh. Reg. Rath, Berwaltungsger. 

Direft., Stellvertr. des Präfidenten. 
Neg: Rath: Schelldammer, Reg. und Schulrath. 

Fürſtenthümer Walde und Pyrmont. 
Zandesdireltor. 

von Saldern zu Arolſen. 

C. Rreis-Schulinfpektoren. 

I. Provinz Oftpreuien. _ 

Aufſichtsbezirke: 
1. Regierungsbezirk Königsberg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
. Mlenftein. Spohn, Sculrath, zu Allenftein. 
. Braunsberg. Seemann, Schulrath, zu Braunsberg. 
. Buttftadt. Wacker zu Guttitadt. 
. Heildberg. Dr. Kreijel zu Heilöberg. 
. Hohenjten. Sakobielski zu Sobenftein, Kreis Dfterode, 

auftragsw. 
. Memel J. Driſch zu Memel. 
. Neidenburg. Czypulowskti zu Neidenburg. 
. Ortelaburg I. Buhrow zu Ortelsburg, auftragsw. 
. OrtelöburglI.Dr. Komoromsfy dajelbit. SD 0 o 03 - 



suffichtöbegirte: 

11. 
12. 

hun — 

OO SD 600 Du 

. Br. 

0. Dfterode. 
Nöffel. 
Soldau. 
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Blümel zu Oſterode. 
Schlicht zu Röffel. 
Moslehner zu Soldau, Kr. Neidenbu 

tragsweiſe. 
. Bartenburg. Schmidt zu Wartenburg, Kr. Allenſtei 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Br. Eylau 1. 
. Br. Eylau II. 

. Br. Eylau I. 

.Fiſchhauſen I. 

Fiſchhauſen I. 

. Yilhhaufen IL. 

. tzriedland L 

. tzriedland II. 

. ®erdauen 1. 

.Gerdauen I. 
. Serdauen II. 

. Heiligenbeil I. 

. BHeiligenbeil If. 

. Beben MI. 
r. —2 J. 

olland II. 

. Königsberg, Stadt. 

Bourmwieg, Superint. zu Br. 
Mulert, Pfarrer in Kanditt 

Br. Eylau 
Schmidt, Dögl. zu &reuzbu: 

Pr. Eylau. 
Dr. Steinwender, Superi 
Sermau, Kr. Fiſchhauſen. 

Frölke, Pfarrer zu Warge 
Silchhanfen. 

Derfelbe. 
Müd, iarter zu Dommaı 

Lic. Gemmel, Pfarrer zu al 
Kr. Gerbauen. 

Derfelbe. 
Mefferfhmidt, Superint. 2: 

Nordenburg, Kr. Gerdauen. 
Zimmermann, Superint. 3ı 

ligenbeil. 
Bordt, Pfarrer zu Hermsdo 

Heiligenbeil. 
Borrmann, dgl. zu Röſſel. 
Krufenberg, Superint.zuPr.£ 
®orjall, Pfarrer zu Döbern, 

Holla nd. 
Dr. Tribukait, Stadtiſchulr 

Königsberg. 
. Königsberg, Land I. Ebel, Brebiger zu Laptau, Kr 

auf en. 
. Königsberg, Land II. Ladner, Superint. zu Könige 
. Königsberg, Land IIl. Bei, Pfarrer zu Neuhauſe 

. Zabiau I. 
Königsberg. 

Kühn, Superint. zu Laufischk: 
Labiau. 



„aflihtBbegiete: 
22. 

23. 
24. 

25. 

26. 

27. 

28. 
29. 

0 6 0) =) jo Se ı 5° ( IC — 

SR STAND 

Labiau I 

Memel I. 
Mobrungen 1. 

Mohrungen I. 

Raftenburg 1. 

Raftenburg LI. 

Wehlau 1. 
Wehlau I. 
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Dengel, Pfarrer zu Popellen, fr. 
Labiau. 

Oloff, Superint. zu Memel. 
Fiſcher, dsgl. zu Saalfeld, Kr. 

Mohrungen. 
Schimmelpfennig, Pfarrer zu 

Sonnenborn, Kr. Mohrungen. 
Sterz, dsgl. zu Bäslad, Kreis 

Raftenburg. 
Malletke, dgl. zu Wenden, Kreis 
Han 

Schwanbed, dgl. zu Wehlau. 
Dittmar, Superint. Verw. zu Tapiau, 

Kr. Wehlau 

2. Regierungsbezirk Gumbinnen. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

. Darlehmen. 
. Heydekrug. 
Inſterburg. 
Johannisburg. 

Pillkallen. 
Tilſit. 

Dr. Schmidt zu Darkehmen. 
Kukat zu Heydekrug. 
Krantz zu Sufterburg, 
Molter zu Johannisburg. 
Anders zu Lößen. 
von Drygalsfi zu Lyd. 
Dr. Korpjuhn zu Marggrabowa, Fr. 

ODletzko. 
Kurpiun zu Pillkallen. 
Dembowski zu Tilſit, auftragsw. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

.Angerburg I. 

. Angerburg I. 
. Soldap I. 
. Goldap II. 
. ®umbinnen I. 
. Gumbinnen II. 

. Niederung I. 

. Niederung U. 

. Ragnit I. 

. Ragnit U. 

Braun, Superint. zu Angerburg. 
Derfelbe. 
Wodaege, Supermt. zu Goldap. 
Derielbe. 
Rofjed, Superint. zu Gumbinnen. 
Kroehnte, Pfarrer zu Szirgupönen, 

Gumbinnen. 
Konopadi, Bfarrer zu Lappienen, 

Kr. Niederung. 
Dennukat, Superint. zu Kaufehmen, 

Kr. Niederung. 
leben Pfarrer zu Ragnit. 
tiebemann, Superint. zu Kran. 
piſchken, Kr. Ragnit. 
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Auffuhtbegirte: 
1. Ragnit IH.- Hammer, Pfarrer zu Wiſchwill 

Ragnit. 
12. Sensburg I. Rimarski, Pfarrer und Suj 

Verw. zu Sensburg. 
13. Sensburg II. Casper, Pfarrer zu Seeheſten, 

Sensburg. 
14. Stallupönen 1. BoHl, Superint. zu Kattenau, 

Stallupönen. 
15. Stallupönen II. Glodkowski, Pfarrer zu Stallup 

ph Spaonanpunm 

Iah fm N 

oa DU mw 

I. Provinz Weſtpreußen. 

1. Regierungsbezirk Danzig. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Berent. Nitſch zu Berent. 
Carthaus I. Bauer zu Garthauß. 

. Garthaus II. Altmann zu Garthaus. 

. Dane, Höhe. Dr. Scharfe zu Danzig. 
Di Dr. Hippel zu Dirihau. 
Neuftabt i. Weſtpr. Wernide zu Neuftadt in Weſtpr. 

Putzig. Pudor zu Putzig. 
.Pr. Stargard I. Friedrich zu Br. Stargard. 
. Pr. Stargard II. Werner dafelbft. 
Schöned. Ritter zu Schöned, Kr. Berent. 

. Sulleufdin. Scholz zu Sullenidin, Kr. Carth 

. Boppot. Witt zu Zoppot, Kr. Neuftadt i. We 

b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte. 
. Danziger Nehrung, 

weſtlicher The. Stengel, Pfarrer zu Danzig. 
. Danziger Nehrung, 

mittlerer Theil. Michalid, dsgl. zu Steegen, 
Danzig Niederung. 

. Danziger Nehrung, 
öftliher Theil. Burg, dsgl. zu Elbing. 

. Danzig, Werder. Schaper, Konjiltorialrath zu Wok 
Kr. Danzig Niederung. 

. Danzig, Stadt. Dr. Damus3, Stadtichulrath zu Daı 

. Elbing, Höhe, öſtl. Sensfuß, Pfarrer zu Trunz, Lar 
Elbing. 

. Elbing,Riederung,witl.Bury, dgl. zu Elbing. 
Elbing. Zagermann, Propſt zu Elbing. 

. Marienburg, 
Gr. Werder. Kühler, Superint. zu Neuteich, 

Marienburg. 



Sunihtabegirte" 

11. 
12. 

13. 
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0. Marienburg, 

25 

Kl. Werder. Schulte, Pfarrer zu Fiſchau, Fer. 

Marienburg. 
Tiegenhof I. 

Ziegenbof II. 

Marienburg. 
Nitſch, Dekan zu Marienburg. 
Thrun, Pfarrer zu Tiegenhof, Kr 

Marienburg. 
3. Zt. unbefeßt. 

2. Regierungsbezirt Marienmwerder. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
. Briefen. 
Bruß. 
Dt. Eylau. 
Flatow. 

. Pr. Friedland. 

. Grauden;z. 
Koni tz. 

. Dt. Krone J. 
. Dt. Krone I. 
. Kulm. 
. Kulmfee. 
. Zautenburg. 
Leſſen. 
. Röbau. 
. Marienwerder. 
Meme. 

. Neuenburg. 

. Neumarf. 

. Predjlau. 

. Rofenberg. 

. Schlodau. 

. Schweg I. 

. Schweg II. 

. Schönfee. 

. Straöburg. 

. Stuhm. 
. Thorn. 
. Zudel I. 
. Zuchel II. 
. Bempelburg. 

Dr. Seehaujen u Briefen, auftragsw. 
Blod zu Bruß, Kr. Konik. 
Skrzeczka zudt. Clan, 8 Rofenberg. 
Bennewiß zu Flato 
GernerzuPr. —2 Kr.Schlochau. 
Dr.Kaphahn Sculra. zu Graudenz. 
Dr. Hoffmann zu Konitz. 
Dr. Hatwig zu Dt. Krone. 
Bartſch dajelbft. 
Dr. Cunerth zu Kulm. 
Dr. Hubrid zu Kulmfee, Kr. Thorn. 
Sermond zu Straßburg. 
Boigt zu Leſſen, Kr. Graudenz. 
Streibel zu Löbau. 
Dr. Otto, Schulrath, zu Marienmwerder. 
von Homeyer zu Mewe, Kr. Marien- 

werder. 
Engelien zu Neuenburg, Kr. Schwetz. 
Zange zu Neumarf, Kr. Löbau. 
Katluhn zu Bredlau, Kr. Schlochau. 
Engel zu Riefenburg, Kr. Rofenberg. 
Lettau zu Schlochau. 
Kießner zu Schwek. 
Treichel daſelbſt. 
Neidel zu Schönfee, Kr. Briefen, 

auftragsw. 
Eichhorn zu Strasburg. 
Dr. Zint zu Marienburg. 
Richter zu Thorn. 
Dr. Knorr zu Tuchel. 
Menge daſelbſt. 
Rohde zu Zempelburg, Kr. Flatow. 
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AuffichtSbezirke: 

b. Kreis:Schulinfpektoren im Nebenamte. 
Keine. 

II. $rovinz Brandenburg. 

1. Stadt Berlin. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinipeftoren im Nebenamte. 
1. Berlin I. Dr. Lorenz, ftädtiicher Schulinf) 
2. Berlin II. Haaſe, dsgl. 
3. Berlin II. Stier, dSgl. 
4. Berlin IV. Dr. Pohle, d8gl. 
5. Berlin V. Dr. Kaute, dsgl. 
6. Berlin VI. Dr. Hennig, dsgl. 
7. Berlin VIL Dr. Fiſcher, dgl. 
8. Berlin VITI. Dr. Zwid, d8gl. 
9. Berlin RX. Dr. von Gizydi, dsgl. 

10. Berlin X. Dr. Jonas, d8gl. 

2. Regierungsbezirk Botsdam. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
1. Landkreis Berlin-Niederbarnim. Bandtke, Schulre 

Berlin. 
2. ⸗ Berlin⸗Teltow. Kob, Schulrath, da 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Angermünde J. Haehnelt, Superint. zu Angerm 
2. Angermünde I. Röfer, Pfarrer zu Erußom, Kr 

germünde. . 
3. Baruth. Dr. Dieben, Superint. zu Be 

Kr. Süterbog-Qudenmwalde. 
4. Beelib. Miething, dsgl. zu Beelig, Kr. 3 

Belzig. 
5. Beeskow. Winter, Oberprediger zu Bee: 

Kr. Beeskow-Storkow. 
6. Belzig I. Meyer, Superint. zu Belzig, 

auch-Belzig. 
7. Belzig IL. 3. St. unbejeßt. 
8. Berlin, Land I. Hoſemann, Superint. zu Bies 

Kr. Niederbarnim. 



euufluhtebegire: 

10. 

9. Berlin, Land II. 

Berlin, Land LI. 

. Bernau 1. 

. Bernau U. 

. Brandenburg I. 

. Brandenburg II. 

. Brandenburg II. 

. Brandenburg IV. 

. Charlottenburg. 

. Cöln, Land I. 

. Eöln, Land II. 

. Eöln, Land II. 

. Dahme. 

. Eberswalde I. 

. Eberöwalde II. 

. tehrbellin. 

. Gramzom. 

. Havelberg, Stadt. 

. Havelberg, (Dom)s 
Wilsnad. 

. Süterbog. 

. Kyrib. 

. Zenzen. 

Lindow⸗Granſee. 
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Schelck, Superint. zu Roſenthal, Kr. 
Niederbarnim. 

Ganſe, Pfarrer zu Eberswalde, Kr. 
Oberbarnim. 

Thiemann, Superint. zu Bieſenthal, 
Kr. Oberbarnim. 

Reichardt, Paſtor zu Zehlendorf bei 
Oranienburg, Kr. Niederbarnim. 

Spieß, Superint. zußrandenburga.d. 
Bolling, dgl. zu Brandenburg a. 9. 
Raſcher, Superint. a. D., Paſtor zu 

Schmergom, Kr. Zauch⸗ Belzig. 
Funke, Superint. zu Brandenburg a. H. 
Müller, Oberpred. zu Charlottenburg. 
Lange, Superint. zu Teltow, Kr. 

Teltow. 
Vorberg, d3gl. zu Schöneberg, Kr. 

Teltow. 
Görnandt, Paſtor zu Friedenau, Kr. 

Teltow. 
Scheele, Superint. zu Dahme, Kr 

Jüterbog-Luckenwalde. 
Bartuſch, dsgl. zu Niederfinow, Kr. 

Angermünde. 
Jonas, Oberprediger zu Eberswalde, 

Kr. Oberbarnim. 
Zitzlaff, Superint. zu Fehrbellin, Kr. 

Oſthavelland. 
Hanſe, Paſtor zu Brieſt, Kr. Anger- 

münde. 
Sacob, Oberprediger zu Havelberg, 

Kr. Weitprignig. 

Sior, Superint. dafelbft. 
Pfigner, dsgl. zu Bodo, Kr. Jüter⸗ 

bog⸗Luckenwalde. 
ae dsgl. zu Kyritz, Kr. Dft 

gnitz. 
Nepter, dsgl. zu Mödlich, Kr. Weft- 

prigniß. 
Breithaupt, d8gl. zu Granfee, Kr 

Ruppin. 
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AuffichtSbezirke: 
32. Qudenmalde I. 

33. 

34. 

Luckenwalde II. 

Nauen. 

. Perleberg I. 

. Perleberg U. 

. Bot3dam I. 

. Botsdam II. 

. Potsdam III. 

. Botsdam IV. 

. Potsdam V. 

. Prenzlau I. 

. Prenzlau LI. 

. Prenzlau II. 

. Brigwalf I. 

. PBrigwalf II. 

. Butlig. 

. Rathenom I. 

. Rathenow II. 

50, Rheinsberg. 

. Ruppin I. 

. Ruppin II. | 

. Schwedt. 

. Spandau. 
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Zander, Superint. zu Qudenmw: 
Kr. Süterbog-Ludenmwalde. 

Großmann, Superint. a. D., B 
zu Dorf Zinna, Kr. Jüter 
Luckenwalde. 

Dr. Stürzebein, Superint. zu Na 
Kr. Dfthavellanb. 

Riegel, Superint. zu Perleberg, 
Weitprignip. 

Dreicher, Baftor zu Uenze, Kr. 2 
prigniß. 

Perfius, dsgl. zu Potsdam. 
3. Zt. unbejegt. 
ii Mellin, Superint. a.D., Pı 

zu Ahrensdorf, Kr. Teltom. 
‚NReifenrath, Superint. zu Borı 

Kr. Ofthavelland. 
Kleineibam, Pfarrer zu Charloi 

urg. 
Block, Paſtor zu Prenzlau. 
Baltzer, dsgl. zu Wichmannsd 

Kr. Templin. 
Hoehne, d3gl. zu Fahrenwalde, 

Prenzlau. 
Klügel, Superint. zu Pritzwalk, 

Oſtprignitz. 
Seehaus, Paſtor zu Meyenburg, 

Oſtprignitz. 
Grufius, Superint. zu Kletzke, 

Weſiprig nitz. 
Glokke, dsgl. zu Rathenow, Kr. W 

havelland. 
Curds, Paſtor zu Liepe, Kr. W 

havclland. 
Stobmwaffer, dsgl. zu Zühlen, ! 

Ruppin. 
Schmidt, Superint. zu Neu⸗Rupp 

Kr. Ruppin. 
Wackernagel, Paſtor zu Wuſtre 

Kr. Ruppin. 
Niedergeſäſſe, Superint. zu Schwe 

Kr. Angermünde. 
Henfel, dgl. zu Spandau. 



Auffichtsbezirke: 
55. Storkow I. - von Hoff, Superint. zu Storkow, Kr. 

Beeskow⸗Storkow. 
56. Storkow I. Asmis, Paſtor zu Neu⸗-Zittau, Kr. 

Beeskow⸗Storkow. 
57. Strasburg. Gentzcke, Paſtor zu Strasburg U. M., 

Kr. Prenzlau. 
58. Strausberg J. Bäthge, Superint. zu Alt-Landsberg, 

Kr. Niederbarnim. 
59. Strausberg II. Cramer, Paſtor, Superint. a. D., zu 

Prädikow, Kr. Oberbarnim. 
60. Templin I. Müller, Superint. zu Templin. 
61. Templin II. Schiebeck, Paſtor zu Hammelfpring, 

Kr. Templin. 
62. Treuenbrießen. Klehmet, Superint. zu Treuenbriegen, 

Kr. Zauch-Belzig. 
63. Wittenberge. 3. 3t. unbejegt. 
64. Wittftod. Kanitz, Superint. zu Wittftod, Fr. 

Oſtprignitz. 
65. Wriezen I. Wilke, dSgl. zu Freienwalde a.D., 

Kr. Oberbarnim. 
66. Wriezen II. Böſe, Paſtor zu Lüdersdorf, Kreis 

Oberbarnim. 
67. Wuſterhauſen a.Doffe. Büchfel, Superint. zu Wufterhaufen 

a.D., Kr. Ruppin. 
68. Kön. Bufterhaufenl. Schumann, dsgl. zu Königs-Wulter- 

haufen, Kr. Teltow. 
69. Kön. Wuſterhauſen II. Wernide, Oberprediger zu Wendilch- 

Buchholz, Kr. Beeskow-Storkow. 
70. Zehdenick. Kikebuſch, Superint. zu Behdenid, 

. Templin. 
71. offen I. Sandmann, Bropft zu Mittenwalde, 

Kr. Teltow. 
72. Boffen I. Schmidt, Superint. zu Zoſſen, Fr. 

Zeltow. 

3. Regierungsbezirk Frankfurt a. ©. 

a. Ständige Kreis-Schulinipektoren. 
Keine. 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
1. Arnswalde I. Kuhnert, Superint. zu Arnswalde. 
2. Arnswalde II. Priepfe, Diakonus zu Neumedell, 

Kr. Arnswalde. 
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Auffichtsbezirke : 
3. Arnswalde III. Schmidt, Pfarrer zu Granoı 

Arnswalde. 
4. Dobrilugf 1. Stodmann, Superint. zu 7J 

walde, Kr. Ludau. 
5. Dobrilugf II. Schmidt, Schloßprediger zu 

[ugt, Kr. Luckau. 
6. Forſt. Stange, Superint. zu Eulo, Kr. 
7. Frankfurt I. (Stadt). Röhricht, dgl. zu Frankfurt ı 
8. Frankfurt I. (Land). Sale, Pfarrer zu Booßer 

ebus. 
9. Frankfurt II. Niegmann, dögl. zu Kl. Rade 

Weit: Sternberg. 
10. Frankfurt III. Butbier, dsgl. zu Mallnow, Kr.“ 
11. Frankfurt IV. Feldhahn, Superint. zu Seelor 

Lebus. 
12. Frankfurt V. Ganſe, Pfarrer zu Eberswalde 
13. Friedeberg N. M. I. Koeppel, Archidiakonus zu J 

berg N. M. 
14. Friedeberg N. M. I. Stanke, Oberpfarrer zu Woldeı 

Kr. Friedeberg N. M. 
15. Fuͤrſtenwalde. Marſchhauſen, Superint. zu 

holz, Kr. Lebus. 
16. Guben I. Sendel, Pfarrer zu Wellmitz 

Guben. 
17. Guben I. Rothe, Superint. zu Or. Breefei 

Guben. 
18. Kalau I. Lützen, d3gl. zu Kalau. 
19. Ralau II. Schmidt, Pfarrer zu Pritzen, 

Ralau. 
20. Königsberg N.M.I. Braune, Superint. 3. Königsberg 
21. Königsberg N. M. II. Dortihy, Pfarrer zu Wrechow 

Königsberg N. M. 
22. Königöberg R.M. IH. Grunow, dsgl. zu Neu-Liekeg: 

Kr. Königsberg N. M. 
23. Königsberg N. M. IV. Tillich, Superint. zu Schönfließ 

Königsberg N. M. 
24. Königsberg R.M.V. Müller, Pfarrer zu Rojenthal, 

oldin. 
25. Kottbus I. Boettcher, Superint. zu Kottbu: 
26. Kottbus II. Frick, Pfarrer zu Gr. Lieskow, 

Kottbus. 
27. Kottbus III. Korreng, dSgl. zu Burg, Kr. Kot 
28. Kroſſen a. O. J. 3. 3. unbeſetzt. 
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Aufſichtsbezirke: 
29. Kroſſen a. O. II. Fliegenſchmidt, Superint. zu Bo— 

bersberg, Kr. Kroſſen. 
30. Küftrin. Pfeifer, dsgl. zu Küftrin, Kr. Königs: 

erg N. M. 
31. Landäberg a. W. J. Dr. Rolfe, d3gl. zu Landsberg a. ®. 
32. Landsberg a. W. U. Shmod, Pfarrer zu Stennewiß, Kr. 

Landsberg a. ®. 
33. Landsberg a. W. III. Stäglich, d3gl. zu Landsberg a. W. 
34. Zudau I. Schippel, Oberpfarrer zu Ludau. 
35. Zudau I. Fride, Superint. zu Drahnsdorf, Fr. 

Luckau. 
36. Lübben I. Wer, Pfarrer zu Neuzauche, Kr. Lübben. 
37. Zübben II. Janke, Oberpfarrer zu Friedland, Kr. 

Lübben. 
38. Müncheberg. Lic. Sauer, Superint. zu Müncheberg, 

Kr. Lebus. 
39. Neuzelle. Frenzel, Erzpriefter zu Seitwann, Fr. 

Guben. 
40. Schwiebus. Gutſche, d3gl. zu Liebenau, Kr. Zül: 

lichau⸗Schwiebus. 
41. Soldin L Gloag, Superint. zu Soldin. 
42. Soldin I. Schmidt, Oberpfarrer zu Berlinchen, 

Kr. Soldin. 
43. Sonnenburg. Klingebeil, Superint. zu Sonnenburg, 

Kr. Dft-Sternberg. 
44. Sonnewalde. Splittgerber, dsgl. zu Sonnemwalde, 

Kr. Luckau. 
45. Sorau I. Petri, Superint. zu Sorau. 
46. Sorau I. Söttling, Archidiakonus dafelbft. 
47. Spremberg I. Ziege, Superint. zu Spremberg. 
48. Spremberg I. Hinterfag, Oberpfarrer zu Senften- 

berg, Kr. Kalau. 
49. Sternberg 1. Betri, Superint. zu Droſſen, Str. 

Weit-Sternberg. 
50. Sternberg LI. Dr. Hoffmann, Oberpfarrer zu Sie: 

lenzig, Kr. Oſt-Sternberg. 
51. Sternberg II. Bart, Superint. zu Reppen, Kr. Weit: 

Sternberg. 
52. Sternberg IV. Schenk, Pfarrer zu Lindomw, Kr. Dft- 

Sternberg. 
53. Züllihau I. Röhricht, Superint. zu Züllihau, Fr. 

Züllichau⸗Schwiebus. 
54. Zůllichau II. Kopp, Pfarrer zu Schwiebus, Kreis 

Zůllichau⸗Schwiebus. 
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Auſſichtsbezirke: 
IV. Provinz Pommern. 

1. Regierungsbezirk Stettin. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Stettin, Stadt I. Schwede, Schulrath, zu Stettir 
tragsweiſe. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Anclam I. Brandin, Superint. zu Anclan 
2. Anclam II. Köhn, Pfarrer zu Ducheromw. 
3. Bahn. Krüger, Superint. zu Bahn. 
4. Cammin I. Freyer, Pfarrer zu Cammin 

auftragsw. 
5. Cammin LI. Freyer, Pfarrer daſelbſt. 
6. Colbatz 1. Rutzen, Superint. zu Neumark 
7. Colbaß I. Dieterih, Paftor zu Wartenberg 
8. Daber. Wegner, Superint. zu Daber. 
9. Demmin 1 Thym, dSgl. zu Demmin. 

10. Demmin I. Sellin, Pfarrer zu Jarmen. 
11. Demmin IH. Moeller, dSgl. zu Cummerom. 
12. Freienwalde I. Meinhold, Superint. zu F 

walde i. P. 
13. Freienwalde II. Schmidt, Paſtor zu Schönebeck. 
14. Gartz a Petri, Superint. zu Gartz a. 
15. Gollnow I Dr. Schultze, dsgl. zu Gollnow 
16. Gollnow I. Nobiling, Paltor zu Rojenom. 
17. ®reifenberg 1. Friedemann, Superint. zu Gr 

berg i. P. 
18. Greifenberg II. Kühl, Archidiakonus daſelbſt. 
19. Greifenhagen. Gehrke, Superint. zu Greifenha 
20. Jacobshagen I. Kypke, Paſtor zu Rehwinkel b. 

auftragsw. 
21. Jacobshagen II. Brinckmann, dsgl. zu Cremmin 
22. Jacobshagen II. Karow, dsgl. zu Zachau. 
23. Labes. Körner, Superint. zu Wangerin 
24. Naugard 1. Delgarte, dsgl. zu Naugard. 
25. Naugard II. Walter, Pfarrer zu Gülzow. 
26. Paſewalk I. Wolfgramm, Superint. zu Bajeı 
27. Pafewalf I. Wegener, Diafonus dajelbit. 
28. Bencun. Hildebrandt, Superint. zu Ber 
29. Pyritz I. 3. Zt. unbejeßt. 
30. Pyrig II. Schmidt, Superint. zu Beyersdı 
31. Regenwalde. Diewitz, dögl. zu Labbuhn. 
32. Stargard. Haupt, dagl. zu Stargard i. P. 
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t, Stadt I. Mans, Pfarrer zu Grabow a. O. 
ı, Stadt II. Deide, dgl. zu Bredom. 
t, Zand I. doiimann, Superint. zu Frauendorf. 
(, Zand U. 3. Zt. unbejegt. 

byteriat. Kraetzig, Erzprieiter zu Paſewalk. — 
w a. Rega. Mittehauf en, Superint. zu Treptow 

ega 
mw a. Toll. J. z. Zt. unbeſetzt. 

..w a. Toll. D. Plath, Paſtor zu Siedenbollentin. 
41. Vedermünde I. Börde, Superint. zu Uedermünde. 
42. Wedernründe I. Wegener, Pfarrer zu Safenih. 
43, Uledom 1. Gerde, Superint. zu Uſedom. 
+4. Ujedom DO. Wiejener, Pfarrer zu Sminemünde. 
45. Werben 1. i Düllenfiefen, Superint. zu Werben, 

Kr. Pyritz. 
46. Werben II. Wepel, Pfarrer zu Sandom. 
47. Wollin I. Vogel, ent zu Wollin i. P. 
48. Wollin II. Hintze, Pfarrer zu Martentin. 

2. Regierungsbezirk Cöslin. 
a. Staͤndige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. A 
1. Belgard I. Klar, Superint. zu Belgard. 5 
2. Belgard I. Diterwald, Paſtor zu Muttrin, Fr. * 

Belgard, auftragsw. 3 
3. Bernsdorf. von — Dekan zu Bernd: — % 

dorf, Kr. Bütom. t: 
4. Bublig I. Hermig, Superint. zu Bublig. * 
5. Bublig II. Splittgerber, Paſtor zu Goldbed, * 

Kr. Bublig. “x 
6. Bütom. Neumann, Superint. zu Bütow. Ei, 
1. Cörlin. Lohoff, Superint. zu &örlin, Kreis * 

Kolberg. N 
8. Cöslin I. Wagner, Oberpfarrer zu Cöslin. 
9. Cöslin I. Cauſſe, Superint. zu Sohrenbohm, a 

Kr. Eöslin. $ 
10. &ößlin 1II. Richert, Paſtor zu Alt-Belz, Kr. Cöslin. 2 
11. Kolberg I. Hafenjaeger, Ardidiaf. zu Kolberg, B 

A‘ auftragsw. ; 
12. Kolberg II. Mahlendorff, Paltor zu Degow, Kr. | 

Kolberg. 
1896. 8 
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Auffichtsbezirke: 
IV. Provinz Pommern, 

1. Stettin, Stadt I. 

1. Regierungsbezirf Stettin. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 

Schwede, Schulrath, zu Stetti 
tragsweiſe. 

‚ b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Anclam I. Brandin, Superint. zu Ancla 
2. Anclam II. Köhn, Pfarrer zu Ducherow. 
3. Bahn. Krüger, Superint. zu Bahn. 
4. Cammin L Freyer, Pfarrer zu Cammin 

auftragsw. 
5. Cammin I. Freyer, Pfarrer dafelbit. 
6. Colbatz I. Rutzen, Superint. zu Neumarl 
7. Colbag I.  Dieterich, Paltor zu Wartenber 
8. Daber. Wegner, Superint. zu Daber. 
9. Demmin I. Thym, dSgl. zu Demmin. 

10. Demmin I. Sellin, Pfarrer zu Jarmen. 
11. Demmin ID. Moeller, dsgl. zu Cummerom. 
12. Freienwalde 1. Meinhold, Superint. zu 7 

walde i. P. 
13. Freienwalde II. Schmidt, Paſtor zu Schönebeck 
14. Gartz a. O. Petrich, Superint. zu Gartz a. 
15. Gollnow 1. Dr. Schulte, dsgl. zu Gollnon 
16. Sollnow II. Nobiling, Paltor zu Roſenow. 
17. ©reifenberg I. Friedemann, Superint. zu Gi 

berg i. P. 
18. Greifenberg LI. Kühl, Archidiakonus dafelbft. 
19. Greifenhagen. Gehrke, Superint. zu Greifenha 
20. Sacob3hagen I. Kypke, Paltor zu Rehmintel b. 

auftragsw. 
21. Jacobshagen II. Brindmann, dgl. zu Cremmir 
22. SacobShagen IH. Karow, dsgl. zu Zadau. 
23. Labes. Körner, Superint. zu Wangerin 
24. Naugard I. Delgarte, dSgl. zu Naugard. 
25. Naugard II. Walter, Pfarrer zu Gülgom. 
26. Paſewalk I. Wolfgramm, Superint. zu Bafeı 
27. Bafewalf II. Wegener, Diafonus dafelbit. 
28. Bencun. Hildebrandt, Superint. zu Per 
29. Pyritz I. 3. Zt. unbejeßt. 
30. Pyritz II. Schmidt, Superint. zu Beyersd: 
31. Regenwalde. Diewitz, dsgl. zu Labbuhn. 
32. Stargard. Haupt, dsgl. zu Stargard i. P. 
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Suffihtabeaicke: 
3. Stettin, Stadt UI. Mans, Pfarrer zu Grabow a. D. 

31. Stettin, Stadt II. Deide, dSgl. zu Bredow. 
35. Stettin, Land J. Hoffmann, Superint. zu Frauendorf. 
36. Stettin, Land U. 3.8t. unbefeht. 
37. Stettin, Archipres⸗ 

bpteriat. Kraetzig, Erzpriefter zu PBafewalt. —— 
38. Treptow a. Rega. Mirtelpaufen, Superint. zu Treptow 

a. Rega. 
39. Treptow a. Toll. I. 3. Zt. unbeii 
40. Treptow a. Zoll. I. Ka, Ba} tor zu Siebenbollentin. 
+1. Uedermünde I. Börde, Superint. zu Uedermünbe. 
42. Uedermünde I. Begener, Pfarrer zu eienib- 
43, Ujedom I. Gercke, Superint. zu Ujedom. 
4. Ujedom II. Biefener, Pfarrer zu Swinemünde. 
45. Werben I - Müllenfiefen, Superint. zu Werben, 

Kr. Pyri 
46. Werben II. Wetzel, ® arter zu Sandow. 
47. Wollin I. Vogel, Superint. zu Wollin i. P. 
48. Wollin II. Hinge, Pfarrer zu Martentin. 

2. Regierungsbezirk Cöslin. 
a. Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 

Keine. { 

b. Kreis-Schulinipeltoren im Nebenamte. 
1. Belgarb I. Klar, Superint. zu Belgarb. 
2. Belgard I. Dfterwald, Raftor zu Muttrin, Kr. 5 

Belgard, auftragsmw. x 
3. Bernsdorf. von Gierszewski, Dekan zu Bernd- — 

dorf, Kr. Bütom, 
4. Bublig J. germig, Superint. zu Bublig. 
5. Bublig II. plittgerber, Paſtor zu Goldbed, 

Kr. Bublitz. 
6. Buͤtow. Neumann, Superint. zu Bütom. 
7. Eörlin. Lohoff, Superint. zu Cörlin, Kreis 

Kolberg. N 
8. Cöslin J. Bagner, Oberpfarrer zu Eöslin. > 
9. Cöglin I. Cauſſe, Superint. zu Sohrenbohm, 

Kr. Cöglin. 2 
; 10. Eöslin UI. Richert, Paſtor zu Alt-Belz, Kr. Cöslin. 

11. Kolberg I. Hafenjaeger, Archidiak. zu Kolberg, a 
— auftragsw. 

12. Kolberg II. Mahlendorff, Baftor zu Degow, Kr. — 
Kolberg. 

1806. 8 * 
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15. 
16. 

17. 

38. 

Aufſichtsbezirke: 
13. Dramburg J. 

Dramburg II. 

Lauenburg I. 
Lauenburg I. 

Lauenburg II. 

.Neuſtettin I. 

. Reuftettin II. 

Ratzebuhr. 

.Rügenwalde 1. 

.Rügenwalde II. 

.Rummelsburg I. 

.Rummelsburg LI. 

. Rummel3burg III. 

. Schivelbein. 

. Schlawe I. 

. Schlawe LI. 

. Stolp I. 

. Stolp II. 

. Stolp HI. 

2. Stolp IV. 
. Stolp V. 
. Stolp VI. 

. Stolp VD. 

. Stolp VIII. 

. Zempelburg 1. 

Zempelburg LU. 
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Möhr, Superint. zu Drambu 
Medow, Paltor zu Gr. Spie 

Dramburg. 
Kaſiſchke, Superint. zu Lauenb 
Bogdan, Paſtor zu Garzigar 
Lauenburg i. P. 

Brenske, dsgl. zu Saulin, Kr. 
burg i. P. 

Lüdecke, Superint. zu Neuſte 
Rohloff, Oberpfarrer zu Bö 

Kr. Neuſtettin. 
Schmidt, Superint. zu Re 

Kr. Neuſtettin. 
Leeſch, dsgl. zu Rügenwall 

Schlawe. 
Heberlein, Pfarrer zu Grupe 

Kr. Schlawe. 
Rewald, Superint. zu Rummı 
Duandt, PBaftor zu Treten, 

Rummelsburg. 
Eitner, dsgl. zu Alt-Colziglo 

Rummelsburg. 
Wetzel, Superint. zu Schivell 
Plänsdorf, dsgl. zu Schlaw 
Wenzel, Paſtor zu Pollno— 

Schlawe. 
ventiäel, Superint. zu Weite 

Kr. Stolp. 
Derielbe. 
Börde, Baltor zu Groß-Gar 

Stolp. 
Wegeli, dgl. zu Glowitz, Kr 
Kloß, Superint. zu Stolp. 
Nathfe, Paſtor zu Symbow 

Scdlame. 
Meibauer, dögl. zu Stojent 

Stolp. 
Hermanni, dgl. zu Budow 

Stolp. 
Schröder, Superint. zu Tem 

Kr. Neuftettin. 
Hedtke, Paſtor zu Virchow, 

Dramburg. 



AuflichtSbezirke: 

3. Regierungsbezirk Stralfund. 

a. Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 

DI DO St 
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Reine. 

- b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

. Bergen a.Rügen. 

. Demmin. 
Franzburg. 
.Garz a. Rügen. 
. Sreifswald, Stadt. 
. Greifswald, Land. 

. Grimmen. 
Loitz. 
. Stralfund I. 
. Stralfund DO. 
. Wolgalt I. 

. Wolgaft I. 

V. 

Alfenkirchen a. Rügen. Schultz, Superint. zu Altenkirchen, 

. Barth I. nu 

. Barth II. 

. Barth II. 

. Rügen. 
Bqudach, dsgl. zu Barth, Kr. Franz⸗ 

ur g. 
Treichel, Paſtor zu Damgarten, Kr. 

Franzburg. 
Fabricius, dsgl. zu Prohn, Kreis 

Franzburg. 
von Unruh, Superint. zu Gingſt, 

Kr. Rügen. 
Thym, dsgl. zu Demmin. 
Wartchow, Superint. zu Franzburg. 
Ahlbory, dsgl. zu Garz, Kr. Rügen. 
Harder, dsgl. zu Greifswald. 
Hoppe, dgogl. zu Hanshagen, Kreis 

Greifswald. 
Knuſt, dgl. zu Grimmen. 
Aebert, dgl. zu Loitz, Kr. Grimmen. 
Fretzdorff, dgl. zu Straljund. 
Dr. Hornburg, Paſtor dajelbit. 
Schwarz, dögl. zu Hohendorf, Kreis 

Greifswald. 
Klopſch, d3gl. zu Laſſan, Kr. Greifs⸗ 

wald. 

Brobinz Pojen. 

1. Regierungsbezirk Poſen. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
. Adelnau. 
.Birnbaum. 
Frauſtadt. 
Goſtyn. 
Grätz. 

.Jarotſchin. 
Kempen. 

.Koſchmin. 

Lepke zu Adelnau. 
Tietz zu Birnbaum. 
Grubel zu Frauſtadt. 
Streich zu Goſtyn. 
Hübner zu Grätz. 
Dr. Rudenick zu Sarotichin. 
Dr. Hilfer zu Kempen. 
Brüdner zu KRofchmin. 

g* . 



a näirte: 

.Krotoſchin. 
Liſſa. 
. Mejerib. 
.Neutomiſchel. 
.Oſtrowo. 

. Schroda. 

. Bollftein. 

. Wrefchen. 
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Heſſe zu Koiten. 
Dr. Baier zu Krotoſchin. 
Fehlberg, Schulrath, zu Liſſ 
Tedlenburg, Sculrath, zu 9 
Fengler zu Neutomilchel. 
Platſch, —— zu Dftror 
Rohde zu Blefchen. 
Schmalbe, Schulrath, zu Po 
3. 3t. unbejegt 

Albrecht zu Pudewitz, Kr. 
Wenzel, Schulrath, zu Kamit 
Luft, Schulrath, zu Rogafen, 

Obornik. 
3: Zt. unbeſetzt. 
Eberhardt zu Schildberg. 
Haſemann zu Schmiegel. 
Holtz zu Schrimm. 
Baumhauer zu Schrimm. 
Brandenburger zu Schroda. 
Hoche zu Wollſtein, Kr. Bomb 
Dr. Nemitz zu Wreſchen. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Birnbaum I. 
.Birnbaum II. 

Borek. 
Buk. 

. Frauſtadt. 

Graͤtz. 
Karge. 

. Kempen. 
. Kobylin. 

. Koiten. 

Krotoſchin. 
Liſſa. 

. Meferib. 

. Neutomijchel. 

. Neuſtadt bei Pinne. 

3. St. unbeſetzt. 
Radtke, Superint. zu Birnbau 
Eiche, dgl. zu Borek, Kr. Ko 
Jäkel, Pfarrer zu Buk. 
Barnad, Superint. zu Heye 

Kr. Frauſtadt. 
Haedrich, Pfarrer zu Grätz. 
Zakobielski, Oberpfarrer zu 

Kr. Bomit. 
Than, Superint. a. D. zu Ken 
Baumgart, Pfarrer zu Kobyli 

Hirſ — er, Schloßprediger zu 

Füllkrug, Superint. zu Kroto 
Linke, dsgl. zu Liſſa. 
Müller, dSgl. zu Meſeritz. 
Böttcher, dögl. zu Neutomiſch 
3. Zt. unbefekt. 
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Aufſichtsbezirke: 
16. Obornik. Warnitz, Superint. zu Obornik. 
17. Oſtrowo. Harhauſen, Pfarrer zu Oſtrowo. 
18. Pleſchen. Raddatz, dsgl. zu Pleſchen. 
19. Poſen I. Zehn, Superint. zu Poſen. 
20. Poſen I. - Dr. Borgius, Konſiſt. Rath daſelbſt. 
21. Punitz. Günther, Pfarrerzu Punitz, Kr. Goſtyn. 
22. Rackwitz. Flatau, dsgl. zu Jablone, Kr. Vomſt. 
23. Rawitſch. Kaiſer, Superint. zu Rawitſch. 
24. Rogaſen. Wagler, Pfarrer zu Rogaſen, Kr. 

Obornik. 
25. Samter I. Schammer, dögl. zu Pinne, Kreis 

Samter. 
26. Samter II. NReylaender, Superint. zu Samter. 
27. Schroda. Pidert, Pfarrer zu Schroda. 
28. Wollſtein. Lierſe, Superint. zu Wollſtein, Kr. 

Bomſt. 
29. Wreſchen. Bock, Pfarrer zu Wreſchen. 

2. Regierungsbezirk Bromberg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Bromberg 1. Dr. Grabow, Schulrath, zu Bromberg. 
2. Bromberg II. Ortlieb daſelbſt. 
3. Czarnifau. Schick zu Czarnikau. 
4. Exin. Dr. Volkmann zu Exin. 
5. Gneſen. Dr. Schlegel zu Gneſen. 
6. Inowrazlaw. Winter zu Inowrazlaw. 
7. Kolmar i. P. 3. Zt. unbeſetzt. 
8. Mogilno. Storz zu Mogilno. 
9. Schubin. Heiſig zu Schubin. 

10. Strelno. Waſchke zu Strelno. 
11. Wirfig. Sadje zu Nakel, Kr. Wirſizz. 
12. Witfowo. Folz zu Witkowo. 
13. Wongrowitz. Biedermann zu Wongrowitz. 
14. Znin. Kieſel zu Zuin. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Bromberg, Stadt J. Lic. Saran, Superint. zu Bromberg. 
2. Bromberg, Stadt II. Reichert, Pfarrer daſelbſt. 
3. Bromberg, Land. von Zychlinski, dgl. dajelbit. 
4. Giele. Hahn, dögl. zu Giele, Kr. Bromberg. 
5. Crone a. B. Oſterburg, dsgl. zu Crone a. B., 

Kr. Bromberg. 
« 6. Czarnikau. Höhne, Superint. zu Czarnikau. 



OR AM9OM OD 

Aufſichtsbezirke: 
in 

Filehne. 
. Fordon. 
. Friedheim. 

. Gneſen. 

. Inowrazlaw. 

. Kolmar i. P. 

. Kreuz. 

.Labiſchin. 

. Mogilno. 
Nakel. 

.Schönlanke. 

. Strelno. 

. Weißenhöbe. 

. Wirſitz. 
. Witkowo. 
. Wongrowitz. 
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Braune, Pfarrer zu Erin, Kr. 
Beyer, Superint. zu Filehne 
Fuß, Pfarrer zu Fordon, Kr.Bı 
Weckwarth, dsgl. zu Friedhe 

Wirſitz. 
Kaulbach, Superint. zu Gne 
Hildt, dsgl. zu Inowrazlaw. 
Münnich, dgl. zu Kolmar i 
Angermann, Pfarrer zu Ali 

Kr. Filehne. 
NRenovanz, dgl. zu Bartid 

Schubin. 
Roennecke, dsgl. zu Mogılıı 
Venzlaff, dsgl. zu Nakel, Kr. 
Kritzinger, dsgl. zu Gruͤnfien 

Filehne. 
Naatz, dsgl. u Strelno. 
Sahönfelh, Superint. zu Weiß 

Kr. Wi 
Bähmann, Pfarrer zu Wirfi 
Friſchbier, dsgl. zu Witkorme 
Schulz, Superint. zu Wongr: 

VL Provinz Schlefien. 

1. Regierungsbezirk Breslau. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
. Breslau, Land. 

Brieg. 
. Frankenſtein. 

Glatz. 
.Habelſchwerdt. 

Militſch. 

Namslau. 
. Neurode. 
Ohlau. 
. Reichenbad). 
. Schweidnip. 
. Waldenburg I. 
. Waldenburg II. 
. &r. Wartenberg. 

Heyſe, Schulrath, 
Pöhlmann zu 
Dr. Starke zu Franfenftein. 
Illgner zu Glakz. 
Vogt zu Habelſchwerdt. 
Zopf zu Militſch. 

En Breslau 

. Münfterberg-Rimptih.Spilling zu Nimpiſch. 
Dr. Hippauf, Schulrath,zu Na 
Dr. Springer zu Neurode. 
Rufin zu Oblau. 
Zamm zu Reidhenbad). 
Lohmann zu Schweidnig, 
Dr. Heidingsfeld zu Walden 
Bigourour, Schulrath, dafelk 
Grenſemann zu Gr. Wartenb 



Aufſichtsbezirke: 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

OO 2. 0 tan — 

. Breslau, Stadt. 

.Guhrau 1. 

. Suhrau II 

. Guhrau II. 

. Reumarft I. 

. Neumarft D. 

. Neumarft ID. 

.Neumarkt IV. 

. Del? IL 

. Del I 

. Del3 IH. 

. Del IV. 

. Steinau I. 
. Steinau II. 

. Steinau ID. 

. Strehlen. 
. Striegau 1. 

. Striegau II. 

. Zrebnig 1. 

. Trebnig U. 

. Trebnitz III. 

.Wohlau I. und U. 

Wohlau m. 
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Dr. Pfundtner, Stadtſchulrath zu 
Breslau. 

Krebs, Superint. zu Herrnjtadt, Kr. 
Guhran. 

Runge, Baltor zu Rügen, Kr. Guhrau. 
Olowinsky, Pfarrer zu Guhrau. 
Reymann, Superintendent zu Ober: 

Stephansdorf, Kr. Neumarkt. 
Stelzer, Paſtor zu Radihüg, Kreis 

Neumarkt. 
Linke, Erzpriefter zu Peicherwitz, Kr 

Neumarkt. 
3. 3t. unbeſetzt. 
Ueberſchär, Superint. zu Dels. 
Schneider, Paſtor zu Stampen, Ar. 

Dels. 
Berthold, Superint. zu Bontwig, Fr. 

els 
Grimm, Pfarrer zu Kl. Zöllnig, Kr. 

Oels. 
Lauſchner, Superint. zu Steinau. 
Nürmberger, Paſtor zu Urſchkau, 

Kr. Steinau. 
Thamm, Pfarrer zu Köben, Kreis 

Steinau. 
3. St. unbeſetzt. 
—* e, Superint. zu Conradswaldau, 

Kr. Striegau. 
Dohm, Erzpriefter und Stadtpfarrer 

zu Striegau. 
von Ciehansfi, Baftor zu Ober⸗ 

Glauche, Kr. Trebnih. 
Adam, dsgl. zu Hochkirch, Kr. Trebnitz. 
Obſt, Erzprieſter zu Birkwiß, Kr. Trebnitz. 
Fromm, Paſtor zu Piskorſine, Kreis 

Wohlau. 
Hauke, Pfarrer zu Wohlau. 

2. Regierungsbezirk Liegnitz. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

. Sagan. 3. Zt. unbejegt. 



AuffichtSbezirke: 
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b. Rreis-Schulinspeftoren im Nebenamte. 

ua 

. Bunzlau I. 
. Bunzlau II. 

. Yreyitadt L. 

. Glogaı I 

. Ölogau U. 

.Glogau IH. OO 8 @Äıı T au m EN 

ph XD . Börliß I. 
13. Görlitz II. 

14. Görlig II. 
15. Goldberg. 

16. Grünberg I. 
17. Grünberg LI. 
18. Haynau. 

19. Hirſchberg I. 

20. Hirſchberg II. 

21. Hirſchberg IU. 

22. —SS J. 
oyerswerda II. 

24. Jauer I. 
25. Jauer II. 

26. Landeshut I. 

. Boltenhain I. 

. Bolfenhain I. 

. Bunzlau III. 

. Freyſtadt IL 

.Freyſtadt IH. 

Hillberg, Superint. zu Rohn 
Kr. Bolkenhain. 

Wolff, Pfarrer zu Hohenfriedet 
Kr. Bolfenhain. 

Straßmann, Superint. zu Bunz 
Dehmel, d3gl. zu Waldau O. L., 

Bunzlan. 
Hubrig, Pfarrer zu Alt-Warthau, 

Bunzlau. 
Dumreje, Paltor prim. zu Freyſt 
Kolbe, Paſtor sec. dajelbft. 
Ginella, Pfarrer zu Beuthen a. 

Kr. Freyſtadt. 
Nofemann, Paftor zu Jacobsk' 

Kr. Slogan. 
Ender, Superint. zu Glogau. 
Himmel, Dompfarrer und Regierun 

und Schulrath a. D. zu Glogaı 
Braune, Paſtor zu Görlig. 
Brüdner, dsgl. zu Gersdorf D. 

Landkr. Görlitz. 
Kolde, dsgl. zu Liſſa, Landkr. Gör 
Hasper, dsgl. zu Pilgramsdorf, 

Goldberg-Haynau, auftragsw. 
Lonicer, Superint. zu Grünberg. 
Sappelt, Pfarrer dajelbft. 
Grießdorf, Superint. zu Steudr 

Kr. Soldberg-Haynau. 
Pror, d3gl. zu Stonddorf, Kr. Hir' 

er g. 
Haym, Paſtor zu Hermsdorf u. 

Kr. Hirſchberg. 
Hitſchfeld, Pfarrer zu Arnsdorf, 

Hirſchberg. 
Kuring, Superint. zu Hoyerswer 
Wahn, Oberpfarrer zu Ruhland, 
Hoyerswerda. 

gu her, Baltor prim. zu Sauer. 
uhmann, Pfarrer zu Profen, | 
Sauer. 

Förſter, Paltor prim. zu Landes 



„aufiuhtabeairte: 

31. 

7. Zandeshut IL 

28. 
29. 
30. 

Rauban I 
Zauban LI. 
Dber-Taufiß I. 

Ober-Raufiß I. 

Liegnitz, Stadt. 
Liegnitz, Land I. 

. Riegnig, Land II. 

. Ziegnig, Zand IL. 

. Xömwenberg I. 

. Zömwenberg 1. 

. Xöwenberg IH. 

. 2ömwenberg IV. 

. Zömwenberg V. 

. Rüben 1. 

. Züben 1. 

. Rothenburg I 

. Rothenburg U. 

. Rothenburg III. 

. Sagan. 
. Schönau I. 

. Schönau I. 
. Sprottau I. 

. Sprottau II. 
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Zöpler, Pfarrer zu Neuen, Kr. Lan⸗ 
deshut. 

Thuſius, Superint. zu Lauban. 
Ritter, dsgl. zu Markliſſa, Kr.Lauban. 
Algermiſſen, Pfarrer zu Pfaffendorf, 

Kr. Lauban. 
Bienau, dsgl. zu Muskau, Kreis 

Rothenburg O. L. 
Schröder, Stabtichultatg zu Liegnitz. 
Struve, Paſtor zu Neudorf, Landkr. 

Liegnitz. 
Aumann, Superint. zu Groß-Tinz, 

Landkr. Liegnitz. 
Zalder, Pfarrer zu Liegnitz. 
Fiedler, Superint. zu Löwenberg. 
Berger, Baftor zu Lahn, Kr. Löwen⸗ 

erg. 
ride, Paſtor prim. zu Giehren, Kr. 

Löwenberg. 
Ren ner, Pfarrer zu Zobten, Ser. Löwen⸗ 

erg. 
Dr. Dziatzko, dsgl. zu Langmwaller, 

Kr. Löwenberg. 
Stofh, Superint. zu Seebnig, fr 

Lüben. 
Kräufel, Paſtor zu Gr. Krichen, Ar. 

üben. 
Schulze, Superint. 

Nothenburg O. L. 
Lehmann-Raſchik, Paſtor é Klit⸗ 

ten D. L., Kr. Rothenburg O 
Neumann, dögl. zu Sablenz, Kr. 

Rothenburg O. L. 
Fengler, Pfarrer zu Sagan. 
Daerr, Superint. zu Jannomitz, Kr 

Schönau. 
Gröhling, Pfarrer zu Schönau. 
Schönfeld, Paſtor zu Mallmitz, Kr. 

Sprottau. 
Staude, Erzprieſter zu Sprottau. 

zu See, Kr. 
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3. Regierungsbezirk Oppeln. 

a. Ständige Kreis-Schulinipektoren. 
. Beutben I. 
. Beuthen LI. 
Falkenberg. 
Gleiwitz. 
Ober-Glogau. 

Grottkau. 
Hultſchin. 
.Karlsruhe. 
. Kattomwig 1. 
. Kattowig LI. 
. Königshütte. 

. Kojel I. 

. Rojel U. 

. Kreuzburg 1. 

. Kreugburg I. 
. Reobihüß 1. 
. Zeobihüß 11. 
Leſchnitz. 
Loslau. 
.Lublinitz I. 
. Zublinig II. 
. Reiße I. 
. Neiße II. 
. Neuftadt. 
. Nicolai. 
. Oppeln I. 
. Oppeln U. 
. Beistretfcham. 

. Be I. 

. Ratibor I. 

. Ratıbor II. 

. Rofenberg O. ©. 

. Rybuil. 
Groß-⸗Strehlitz. 
.Tarnomitz. 
. Babrze. 

Arlt, Schulrath, zu Beuthen. 
Dr. Mifulla dajelbft. 
Czygan, Schulrath, zu Falken! 
Schink zu Gleiwig. 
Dr. Kolbe zu Ober-Glogau, 

Neuftadt. 
Keihl zu Orottlau. 
Dr. Jonas zu Hultidin, Kr. Rc 
Seron zu Karlörube, Kr. Oppe 
Dr. Körnig zu Kattowitz. 
Kolbe bafelbit, 
Hofmann zu Königshütte, 

Beuthen, auftragsm. 
Dr. Hüppe, Schulrath, zu Kofı 
Dr. Ruske daſelbſt. 
Neuendorff zu Kreuzburg. 
Dr. Werner daſelbſt. 
Elsner, Schulrath, zu Leobſchü 
geilig daſelbſt. 

eichert zu Leſchnitz, Kr. Gr. Str 
Polatzeck zu Rybnik. 
Hennig zu Lublinitz. 
Müller daſelbſt. 
Fauſt, Schulrath, zu Neiße. 
Muſolff daſelbſt. 
Dr. Schäffer zu Neuſtadt. 
Rzesnitzek zu Nicolai, Kr. Blei 
Dr. Böhm zu Oppeln. 
Bader dafelbft. 
Stein zu Peiskreiſcham, Fr. 

Gleiwitz. 
Paſtuszyk zu Pleß. 
3. Zt. unbeſetzt. 
Hauer, Schulrath, zu Ratibor. 
Waſchow zu Roſenberg O. ©. 
Wedig zu Ryhnik, auftragsw. 
Dr. Hahn zu Groß-Strehlig. 
Woitylak, Schulrath, zu Tarno 
Buchholz zu Zabrze. 
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Aufſichtsbezirke: 
b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 

Leobſchütz-Koſel. Schultz-Evler, Superint.zu Leobſchütz. 
Oppeln III. Geisler, Konſiſtorialrath u. Superint. 

zu Oppeln. 
Pleß IL.-Rybnif. D. Kölling, Superint. zu Pleß. 

VD. Provinz Sachſen. 

1. Regierungsbezirk Magdeburg. 
a. Staͤndige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 

. Altenplathomw. Pfau, Superint. zu Altenplathom, 
Kr. Serihow LD. 

. Underbed. Dr. Delze, dgl. zu Anderbed, Kreis 
| Oſchersleben. 

. Arendſee. Deuticke, Superint.-Vikar zu Arendſee, 
Kr. Oſterburg, auftragsw. 

Aſchersleben, Stadt. Heimerdinger, Oberpfarrerz. Aſchers⸗ 
leben. 

. Alchersleben, Land. Koch, Superint. zu Cochſtedt, Kreis 
Aſchersleben. 

Atzendorf I. Dr. Rathmann, Oberprediger zu 
Schönebeck, Kr. Calbe a. S. 

.Atzendorf I. Kögel, Paſtor zu Staßfurt, Kreis 
Calbe a. S. 

.Bahrendorf. Schmeißer, Superint. zu Bahrendorf, 
Kr. Wanzleben. 

Barleben. Raabe, dsgl. zu Irxleben, Kr. Wol⸗ 
mirſtedt. 

Beetzendorf. Wernecke, dsgl. zu Beetzendorf, Kr. 
Salzwedel. 

. Bornitedt. Krauſe, dgl. zu Nord-Germersleben, 
Kr. Neuhaldensleben. 

. Brandenburg a. 9. Funke, dögl. zu Brandenburg a. 9. 
Burg I. Bauermeilter, Oberprediger zu Burg, 

Kr. Jerichow I. | 
. Burg II. Wilde, Paftor zu Grabow, Krei 

Serihom 1. 
. Kalbe a. ©. I. Hundt, Superint. zu Calbe a. ©. 
. &albe a. ©. II. Dr. Zehlke, Baftor zu Gr. Rojenburg, 

Kr. Calbe a. ©. 
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Suufihtebegirte: 
7. Clöge I. 

18. 

19. 

Elöge II. 

Cracau 

Egeln. 

Eilsleben J. 

Eilsleben IL. 

Gardelegen I. 

Gardelegen II. 

. Gommern. 

. Gröningen. 

. Gr. Apenburg. 

28. eat Stabt. 
alberitadt, Land. 

. Zoburg. 

. Magdeburg, Stadt. 

. Magdeburg. 

. Neuhaldensleben I. 

. Neuhaldensleben II. 

. Dfchersleben. 

. Dfterburg. 

. Dftermwied. 

. Quedlinburg, Stadt. 

. Quedlinburg, Land. 

. Salzwebel I. 
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Müller, Superint. zu Calbe 
Kr. Salzwedel. 

Wolff, Paftor zu Clöge, Kr. € 
legen. 

Bielffer, Superint zu Cracau 
Jerichow I. 

Heims, Baftor zu Bledendorf, 
Wanzleben. 

Dittmar, Superint. zu Eilsleben 
Neuhaldensleben. 

Völker, Baftor zu Harbke, Ser. 
haldensleben. 

Feiertag, Superint. zu Miefte 
Gardelegen. 

Fritze, Paſtor zu Klofter-Neucı 
Kr. Garbelegen. 

Lic. Rönnete, Süperint au Gom 
Kr. Jerihow I 

von Buttkamer, bögl. zu Gröni 
Kr. Dfchersleben. 

Gueinzius, Pfarrer zu Winte 
Kr. Salzwedel. 

Bärthold,Oberpredigerzußalber 
Allihn, Paſtor zu Athenftedt, 

Halberftadt. 
Dransfeld, Superint. zu Lei 

Kr. Jerichow I. 
Städt. Schuldeputation zu Magdel 
Brieden, Propft zu Magdeburg 
Meifcheider, Superint. Bilar 

Neuhaldenzleben. 
Dominik, Paſtor zu Emden, Kr. 

haldensleben. 
Gaudig, Superint. zu Oſchersl 
Balmie, dgl. zu Dferbung. 
Borchert, Pfarrer zu Göddeden: 

Kr. Halberitadt. 
Erbftein, Oberpfarrer zu Quedlinl 

Kr. Aſchersleben. 
Busch, Superint. zu Quedlinburg 

Aſchersleben. 
Scholtz, dsgl. zu Salzwedel 



aufiptöbegirte: 

24. 

43. 

44. 

45. 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 

Werben. 

Grafſhaft Stolberg⸗ 

OS m» 8 8 

. Salzwedel DO. 

Sandau I. 

Sandau II. 

Seebaufen. 

Stendal I. 
Stendal II. 
&angermünde I. 
Tangermünde II. 
Wanızleben. 

Weferlingen. 

Wernigerode. 

. Wolfsburg. 

Wolmirſtedt I. 

. Rolmirftedt II. 

. Siefar. 
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Dienemann, Paſtor zu Jübar, Kreis 
Salzwedel. 

Schüße, Überpfarter zu Sandau, Fr. 
Serihow II. 

voiimann, Superint. 3. Großmangels⸗ 
dorf, Kr. Jerichow LI. 

Seipte, Paſtor zu Crüden, Kr. Oſter⸗ 

urg. 
8 unbe} Kr 
Bilanz, Paſtor zu Klaͤden, Kr. Stendal. 
Fenger, Superint. zu Tangermünde. 
Leſſer, Paſtor zu Lüderitz, Kr. Stendal. 
Meyer, dsgl. zu Remkersleben, Kr. 

Wanzleben. 
Lic. Holtzheuer, Superint. zu Wefer- 

lingen, Kr. Gardelegen. 
Lüders, Oberpfarrer zu Werben, Kr. 

Dfterburg, auftragsmw. 

Dr: Renner, Konfilt. Rath, Superint. 
und Dofprediger zu Wernigerode. 

Reichsgraf von der Schulenburg zu 
Wolfsburg, Kr. Gardelegen. 

Schellert, Baftor zu Farsleben, Fr. 
Wolmirttedt. 

Schindler, Superint. zu Loitſche, 
Kr. Wolmirftedt. 

Delze, dögl. zu Ziefar, Kr. Jerichow I. 

2. Regierungsbezirf Merfeburg. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-Schulinspeltoren im Nebenamte. 
. Artern. 

. Barnftädt. 

. Beichlingen. 

. Belgern. 

. Bitterfeld. 

Jahr, Superint. zu Artern, Kr. San 
gerhaujen. 

Wettler, Pfarrer zu Barnſtädt, Kr. 
Querfurt. 

Allihn, Superint. zu Leubingen, Kr. 
artsberga. 

Madenrodt, dsgl. zu Belgern, Kr. 
Torgau 

Dreyhaupt, dsgl. zu Bitterfeld. 

ben 7 zu 

ET RN I 

un. 



fufſichtsbezirke: 
Brehna. 

Cönnern. 
8. Delitzſch. 

. Düben. 

Eckartsberga. 
. Eilenburg. 
. Eisleben. 
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Hahn, dsgl. zu Zörbig, Kr. Biti 
aube, Pfarrer zu Lebendorf, € 

Schulle, dsgl. zu Schenkenber; 
Delitzſch, auftragsm. 

ahon: Fierrer zu Großwölkau 
Delitzſch 

Naumann, Superint. zu Eckarts 
Wurm dogi. zu Eilenburg, Kr. De 
Nothe, dgl. zu Eisleben, 9 

felder Seefreis. 
#13. Eliterwerda. Hoffmann, Superint. zu Eltern 
4 Kr. Liebenwerda. 

; 14. Ermöleben. Anz, Superint., Konſiſt. Rath 
J Ermsleben, Mansfelder Gebt 
15. Freyburg. Holzhauſen, Superint. zu Fre 
4 a. U., Kr. Querfurt. 
16. Gerbſtedt. Perſchmann, dsgl. zu Gerl 

Mansfelder Seekreis. 
17. Giebichenſtein. Bethge, dsgl. zu Giebichenſtein, S 
18. Gollme. Opitz, dsgl. zu Gollme, Kr. Del 

X 19. Gräfenhainichen. Salau, Oberpfarrer zu Gräfent 
W chen, Kr. Bitterfeld. 
a 20. Halle, Stadt I. D. Förjter, Superint. zu Halle ı 
BR 21. Halle, Stadt II. Schwermer, Pfarrer dajelbit. 
3 22. Halle, Land I. Thiel, Superint. zu Reideburg, Sc 
% 23. Halle, Land U. Franke, Pfarrer zu Trotha, Sc 
a 24. Heldrungen. Dr. Reined, Superint. zu Heldrun 

Kr. Edartsberga. 
X 25. Herzberg. Giſevius, Superint. zu Herzberg 
J Schweinitz. 

26. Hohenmölſen J. Kabis, dsgl. zu Hohenmölſen, 
Weißenfels. 

27. Hohenmölſen IE. Topf, Paſtor zu Köttichau, 
Weißenfels. 

28. Kemberg. Schüg, Superint. zu Semberg, 
Wittenberg. 

29. Lauchſtaͤdt. PhHiller, dSgl. zu Lauditädt, 
Merfeburg. 

30. Liebenwerba. Uhle, dsgl. zu Liebenwerda. 
31. Liſſen. Schlemmer, dögl. zu Lilien, 

Weißenfels. 
32. Lützen. Begrich, dsgl. zu Lüben, Kr. Mı 

burg. 



Auffichtsbezirte: 
33. 
34. 

35. 
36. 

37. 
38. 

39. 

40. 

41. 

42. 
43. 
44. 

45. 

46. 

Mansfeld I. 
Mansfeld I. 

Merjeburg, Stadt. 
Merjeburg, Land. 

Müdeln. 
Naumburg. 

Pforta. 

Prettin. 

Querfurt. 

Radewell. 
Sangerhauſen. 
Schkeuditz. 

Schlieben. 

Schraplau. 

Schweinitz. 
Torgau 1. 
Torgau U. 

.Weißenfels. 

Wittenberg. 

2. Zahna. 

| Kr Stadt. 
eig, Land I. 
cig, Zaud IL 

. Grafihaft Stolberg: . 
Roßla. 

Grafſchaft Stolberg- 
Stolberg. 
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Behrens, Super. Bilar zu Mandfeld. 
Happich, Pfarrer zu Braunſchwende, 

Mansfelder Gebirgskr. 
Martius, Superint. zu Merjeburg. 
Stöde, dsgl. zu Niederbeuna, Kr. 
Merjeburg. 

Möller, dsgl. zu Mücheln, Kr.Querfurt. 
Dr. Zſchimmer, dsgl. zu Naumburg 

a. S. 
Witte, Profeljor, Geiſtlicher Inſpektor 

an der Landesſchule zu Pforta, Kr 
Naumburg a. ©. 

Köftler, Pfarrer zu Zmethau, Kr 
Torgau. 

Reihold, Pfarrer zu Lodersleben, 
Kr. Querfurt. 

Seidler, dgl. zu Radewell, Saalkr. 
Höhndorf, Superint.zuSangerhaufen. 
Lüttke, dögl. zu Schleudig, Kr. Merſe⸗ 

zu Sclieben, Kr. 
itz 

Thiele, d8gl. zu Oberröblingen a. S., 
Mansfelder Seekr. 

Tiſcher, Oberpfarrer zu Schweinitz. 
Rühlmann, Superint. zu Torgau. 
Dieckmann, Pfarrer zu Audenhain, 

Kr. Torgau. 

g. 
Kegel, dagl. 

Ehrhardt, Pfarrer a.D. zu Weißen: 
feld, auftragsw. 

D.Dr.Reinide, Zweiter Direkt. u. Prof. 
am Brebiger-Seminare zu Wittenberg. 

Vogel, Superint. zu Zahna, At. 
Wittenberg. 

Neubert, Superint. zu Heiß. 
Wintzer, Pfarrer zu Profen, Kr. Zeitz. 
Luther, Superint. zu Wittgendorf, 

Kr. Zeitz. 

Paulus, Konſiſt. Rath, Superint. und 
Paftor zu Rokla, Kr. Sangerhaujen. 

Pfitzner, Konfilt. Rath, Superint. u. 

— 2—— 
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Auffichtöbegirke: 
Oberpfarrer zu Stolberg, 
Sangerhanfen. 

3. Regierungsbezirk Erfurt. 

a. Ständige Kreis-Schulinfpeltoren. 
1. Heiligenftabt II. Sachſe zu Seiligenftabt 
2. Nordhauſen I. Gaertner, Schulrath, zu Nord! 

auftragsw. 
3. Worbis. Polack, Schulrath, zu Worbis 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 

1. Bleicherode. Gaudig, Superint. zu Bleid 
r. Grafihaft Hohenftein. 

2. Dachrieden. Iber, Arhidiafonus zu Mühl 
i. TH. 

3. Erfurt I. Der Magiftrat zu Erfurt. 
4. Erfurt I. Teldfamm, Pfarrer zu Erfurt. 
5. Ermftebt. Schade, Pfarrer zu Schmira, 2 

Erfurt. 
6. Gebeſee. Cramer, dsgl. zu Großballh 

Kr. Weißenfee. 
7. Gefell. Rathmann, Oberpfarrer zu ( 

Kr. Ziegenrüd, auftragsw. 
8. Günftedt. Güldenberg, Pfarrer zu Gi 

Kr. Weißenſee. 
eiligenftabt I. Kuliſch, Superint. zu Heiligen 

3 lein⸗Furra. Pape, Pfarrer zu Klein-Furra, 
Grafſchaft Hohenſtein. 

11. Langenſalza. Sander, Archidiakonus zu La 
jalza. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17 

18 

2. Mühlhaufen i. Th. Elüver, Oberpfarrer zu Mühlh: 
1. Th., auftragsw. 

Nordhaufen I. Horn, Pfarrer zu Nordhanfen, 
tragsm. 

Nordhaufen II. geumig, Dechant zu Nordhauſe 
Oberdorla. udwig, Pfarrer zu Niederd 

J Landkr. Muͤhlhauſen i. Th. 
Ranis. Ullrich, Oberpfarrer zu Ranis, 

Biegenrüd. 
. Salza. Bippel, Superint. zu Salza, 6 

ſchaft Hohenftein. 
Schleufingen. Göbel, dgl. zu Schleufingen. 



Auffichtöbegirte: 
19. Sömmerda. Wegner, Pfarrer zu Sömmerda, Fr. 

Weißenſee. 
20. Suhl. Gerlach, Superint. zu Suhl, Kr. 

Schleuſingen. 
21. Tennſtedt. Spigaht, dsgl. zu Tennſtedt, 

Langenſalza. 
22. Treffurt. Heſſe, Bfarrerzu Großburſchla Lanbtr. 

Mühlhaufen i. Th. 
23. Walſchleben. Dr. Müller, dsgl. zu Kühnhaufen, 

Landkr. Erfurt. 
24. Weißenjee i. Th. Baarts, Superint. zu Weißenſee i. Th. 
25. Ziegenrück. Hahmanı, dögl. zu Wernburg, Kr 

Biegenrüd. 

VOI. Provinz Schleswig-Holftein. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Apenrade. Mojchuus zu Apenrade. 
2. Hadersleben I. Zandt zu Hadersleben, auftragsw. 
3. Hadersleben II. Schlichting zu Hadersleben. 
4. Herzogth. Lauenburg. Dr. Schütt zu Rabeburg, Kr. Herzog: 

thum Lauenburg. 
5. Sonderburg. Zodfen zu Sonderburg. 
6. Zondern I. Franzen zu Tondern 
7. Tondern I. Burgdorf, Schulrath, dafelbit. 
8. Wandsbeck. Dr. Holft zu Wandsbeck, Kr. Stormarn. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Altona. Wagner, Stadtihulrath zu Altona. 
2. Norder⸗ Ditmarihentg Zt. unbefeßt. 
3. Randt, —I— zu Neuenkirchen, Kreis 

NRorder Dichmarſchen. 
4. 3. Zt. unbefegt. 
5. Süder-Dißmarfchent. Beterf en, Kirchenpropſt zu Meldorf, 

Kr. Süder-Dithmarſchen. 
6. ⸗ I. Hinrichs, Paſtor zu Burg i. D., Ar. 

Süder⸗-Dithmarſchen. 
7. ⸗ II. Mau, Hauptpaſtor zu Marne, Kreis 

Suͤder-Dithmarſchen. 
3. Eckernförde I. Holm, Airhenpropit zu Hütten, Kreis 

Edernförd 
9. ⸗ I. Sornboftel, Daltor zu Krujendorf, 

Kr. Edernförde. 
10. Eiderftedt. Hanſen, Kirchenpropſt zu Garding, 

Kr. Eiderftedt. 
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Aufihtabegiete: 
11. Flensburg 1. 
12. 

13. 

14. 
15. 
16. 
17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

Flensburg II. 

Huſum I. 

- 2. 
Kiel, Stadtkreis. 
Kiel, Land I. 
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Peters, Kirhenpropft zu Fl 
Thomjen, Baltor zu Sterup, 

Flensburg. 
Deifting, osſgl. zu Schwabf: 

Hufum. 
Reuter, dgl. zu Biöl, Kr. . 
Kuhlgatz, Stadtichulrath zu 
Becker, Kirdhenpropit zu Kiel 
Sörenjen, Kirchenpropſt a.D 

auftragsw. 
Martens, Kirchenpropſt zu? 

Kr. Dibenburg 
Reimers, Hauptpaſtor zu Gr 

Oldenburg. 

Snfel. Michler, Kirchenpropft zu Buı 

II. 

Oldenburg J. 

⸗ I. 

⸗ Fehmarn, 

Pinneberg 1. 

⸗ U. 

⸗ II. 

⸗ IV. 

Plön I 

- M. 

. Rend3burg I. 
⸗ u 
: Mm. 

. Schleswig I. 
⸗ II. 

⸗ III. 

. Segeberg I. 
= LI. 

= DI. 

Kr. Oldenburg. 
Bauljen, dsgl. zu Nienftedten 

Pinneberg. 
Derielbe. 
Maß, Hauptpaftor zu Elmshı 

Pinneberg. 
Alberti, Paftor zu Quidborn 

Pinneberg. 
Niſſen, dsgl. zu Giefau, Fr. 
Beckmann, Kirchenpropit zu 

berg, Kr. Plön. 
®enzten, Hauptpaltor zu Prı 

Plön. 
ganlen, dsgl. zu Rendsburg 

erjelbe, auftragsw. 
Treplin, Kirchenpropft zu 

marſchen, Kr. Rendsburg. 
3. Zt. unbejeßt. 
Sönfen, Kicchenpropft zu T 

Kr. Schleswig. 
Grönning, Paſtor zu Holi 

Kr. Schleswig. 
David, Hauptpaftor zu Segel 
Sanjen, PBaltor zu Henitedt, 

Segeberg. 
Bruhn, dsgl. zu 

Segeberg. 
Schlamersde 



Aufſichtsbezirke: 
37. 

38. 
39. 

40 S 

41. 

42. 

uch 

Lo 
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Steinburg I. 

wa 
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Buchholz, Kirchenpropft zu Itzehoe, 
Kr. Steinburg. 

Lilie, dgl. zu Horft, Kr. Steinburg. 
Fienſch, Hauptpaltor zu St. Mar- 

garethen, Kr. Steinburg. 
Chalybaeus, Kirchenpropft zu Alt 

Rahlſtedt, Kr. Stormarn. 
Peters, Paſtor zu Bergſtedt, Kreis 

Stormarn. 
Baetz, Hauptpaftor zu Oldesloe, Kreis 

Stormarn. 

IX. Provinz Hannover. 

1. Regierungdbezirt Hannover. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

. Zinden. Nenner zu Linden. 

b. Kreis-Schulinjpektoren im Nebenamte. 
. Ballum. 

. &r. Berkel. 
Börry. 

Diepholz. 
Hameln, Stadt. 

. Hannover I. 

. Hannover II. 

. Hannover II: 
oya. 
einſen. 

Limmer. 

. Linden. 
Loccum. 

Lohe. 
.Neuſtadt a. R. 

. Nienburg. 

Meplib, Superiut. zu Balfum, Kr 
e. y 

Pätz, dsgl. zu Gr. Berkel, Kr. Hameln. 
Rauterberg, dgl. zu Börry, Kreis 

Hameln. 
Stölting, dogl. zu Diepholz. 
Hornfohl, sen. min. a. D. zu Hameln. 
Dr. Wehrhahn, Stadtihulrath zu 

Hannover. 
Köchy, Sculrath, Seminar-Direftor 

zu Hannover. 
Henniges, Paltor zu Linden. 
Cordes, Superint. zu Hoya. 
Maueräberg, dögl., Konſiſt. Rath zu 

Seinfen, Kr. Springe. 
Wendland, Superint. zu Limmer, 

Landkr. Linden. 
Wecken, Paſtor prim. zu Linden. 
Ihmels, Konventual-Studien-Direftor 

zu Loccum, Kr. Stolzenau. 
Gieſeke, Baftor zu Zobe, Kr. Nienburg. 
Bunnemann, Superint. und Baltor 

prim. zu Neuftadt a. R. 
Lührs, dgl. und dsgl. zu Nienburg. 

4* 
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Aufſichtsbezirke: 
17. Oldendorf. Suffert, Superint. zu Olden 

Elze, Kr. Hameln. 
18. Battenfen im Calen- : 

bergſchen. Fra atz, Superint. und Paftı 
zu Pattenfen, Kr. Springe. 

19. Ronnenberg. Beeg, dsgl und dgl. zu Ron 
Landkr. Linden. 

20. Springe. Pramann, dagl.und Dagl. zu € 
21. Stolzenau. gienbaber, Superint. zu St 
22. Sulingen. ahns, dögl. zu Sulingen. 
23. Tmwiftringen. Gronheid, Paftor zu Twi 

Kr. Syfe. 
24. Vilfen. 3. Bt. unbejegt. 
25. Barmen. Junge, Baftor zu Warmjen 

Stolgenau. 
26. Weyhe. Landsberg, Superint. zu Kir 

Kr. Syke. 
27. Bunftorf. Freybe, dögl. und Baftor p 

eo no vo m 

Ss 

Wunſtorf, Kr. Neuftadt a. 

2. Regierungsbezirk Hildesheim. 

a. Ständige Kreis-:Schulinfpeftoren. 
Keine. 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Nebenamte. 
. Alfeld. Krüger, Superint. und erfter 

zu Alfeld. 
. Bodenem I. Rotermund, dögl. und ds 

Bockenem, Kr. Marienburg. 
. Bodenem II. Bank, Pfarrer zu Ringelheim 

Goslar. 
Borfum. Grasn, dagl. zu Hildesheim. 

Bovenden. Arnold, Superint. und Paj 
Bovenden, Landkr. Göttinger 

. Clausthal. Nothert, dgl. und erfter Pa 
Clausthal, Kr. Zellerfeld. 

. Detfurth. Peters, Dedant und Pfarrer 
Düngen, Kr. Marienburg. 

. Dranzfeld. Duang, Superint. und Paſ 
Dransfeld, Kr. Münden. 

. Duderftadt. Bank, Propft und Stabtpfar 
Tuderftadt. 

Einbed I. Firnhaber, Paftor zu Einbed 



Sufliäptabe irke: 
11. Einbed LI. 

12. Elze. 

13. ®ieboldehaufen. 

14. Göttingen I. 

15. &öttingen U. 
16. Göttingen III. 
17. Goslar. 

18. Gronau. 

19. Hardegſen. 

20. Hedemünden. 

21. Herzberg. 

22. Hildesheim 1. 

23. Hildesheim IL. 

24. Hohnſtedt. 

25. Hohnſtein. 

26. Lindau. 

27. Markoldendorf. 

28. Münden. 

29. Nettlingen. 

30. Norten. 

31. Northeim. 

32. Diertbal. 
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VBordemann, Superint. und erfter 
Baftor daſelbſt. 

Bückmann, dsgl. und dsgl. zu Elze, 
Kr. Gronau. 

Sievers, Pfarrer zu Gieboldehaufen, 
Kr. Duderftadt. 

Brügmann, Superint. und Paſtor 
zu Göttingen. 

Kaifer, dögl. und d3gl. dajelbit. 
Dr. Steinmeß, dögl. u. d3gl. dafelbit. 
Stübe, Pfarrer zu Wiedelah, Kreis 

Goslar. 
NRappe, Dedant und Pfarrer zu Em⸗ 

merke, Landkr. Hildesheim. 
Ubbelohde, Supgint u. erſter Paſtor 

zu Hardegſen, Kr. Northeim. 
Schumann, dsgl. u. dögl. zu Hede⸗ 

münden, Kr. Münden. 
Knoche, Superin und Paſtor zu 
Herzberg, Kr. Ofterode. 

D. Hahn, Konfift. Rath, Generaljup. 
und Baftor zu Hildesheim. 

Edelmann, Dechant und Pfarrer da 
jelbft. 

Wolter, Duperint, und Paſtor zu 
Hohnitedt, Kr. Northeim. 

Gerlach, Konſift. Rath, Superint. u. 
Paſtor zu Niederſachswerfen, Kreis 
Ilfeld. 

Wippermann, Dechant und Pfarrer 
zu Lindau, Kr. Duderftadt. 

Dr. Doppe, Supedint u und Paſtor zu 
Markoldendorf, Kr. Einbed. 

Prof. Dr. Bahrdt, Schulrath, zu 
Münden. 

Buſſe, Superint. und Paftor zu Nett- 
lingen, Kr. Marienburg. * 

Plathner, Pfarrer zu Winzenburg, 4— 
Kr. Alfeld. j 

Tölfe, erfter Baftor und Senior Mi: 
nijterii zu Northeim. 

Twele, Superint. und Baltor zu Bie- % 
nenburg, Kr. Goslar. 



LE zu) — — nn ara “eo ‘.m m. 2 ver “ 

Aufſichtsbezirke: 
33. Oſterode. 

34. 

35. 

86. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

|, 

1 00 8% 

Beine I. 

Beine LI. 

Salzgitter. 

Sarftedt. 

Sehlde. 

Solfchen. 

Uslar. 

Vörſte. 

Willershauſen. 

. Wrisbergholzen. 

. Bellerfelbd. 
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Baultädt, Superint. und P 
Dfterode. 

Küſter, Superint. und erfteı 
zu Bein 

Engelte, Dechant zu Hohen 
Kr. Peine. 

Kleuker, Superint. und erfteı 
zu Salzgitter, Kr. Goslar. 

Border, dSgl. und dsgl. ; 
ftedt, Landkr. Hildesheim. 

Raſch, Superint.und Baftor zu 
Marienburg. 

Nedepenning, dSgl. und d 
Gr. Solſchen, Kr. Beine. 

Lamberti, Superint. u. erjter 
zu Ußlar. 

Mellin, Paltor zu Harjum, 
Hildeöheim. 

Remmers, Superint. und Pe 
Willershaufen, Kr. Oſterode. 

Höpfner, Superint. und Pa 
Wrisbergholzen, Kr. Alfeld. 

Petri, dsgl. und eriter Pa 
Zellerfeld. 

3. Regierungsbezirt Lüneburg. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

Keine. 

b. Kreis-:Schulinipeftoren im Nebenamte. 
. Ahlden. 

. Beedenboftel. 

. Bergen b. Eelle. 

. Bevenjen. 

. Bledede I. 

. Bledede II. 

. Burgdorf. 

Cölle, Superint. zu Ahlden, K 
fingboftel. 

Woltmann, dgl. zu Beeder 
Landkr. Celle. 

Zielemann, Paftor prim. zu £ 
Landkr. Celle. 

Bode, Superint. zu Bevenſer 
Uelzen. 

Jakobshagen, dögl. zu Blecke 
Dittrich, Paltor zu Barscamz 

Bledede. 
Meyer, Superint. zu Burgdorf 



nz 

Huigtspei 
8. Burgwedel. 

. &dle I. 

. &ele II. 

. Damenberg I. 

. Damenberg 1. 

. Ebiterf. 

. Yallersleben. 

. Gartow. 

. Gifhorn. 
. Harburg I. 

. Harburg I. 

. Harburg IN. 

. Harburg IV 
oYa. 
immer. 

. Rüdyow. 
. Züne I. 
. 2üne II. 

. Züne II. 
. Züneburg. 
. Battenfen I. 
. Battenfen II. 

. Sarftedt. 

. Sieveröhaufen. 

2. Soltau I. 
. Soltau 11. 

. Uelzen. 

.Walsrode I. 

. ®alörode II. 
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Mafeberg, Superint. zu Burgwedel, 
Kr. Burgdorf. 

Kreudler, Paſtor zu Celle. 
Röbbelen, dsgl. dafelbft. 
Alpers, dögl. zu Dannenberg. 
Looſe, Baftor prim. zu Hitzacker. 
Biedenmweg, Superint. zu CEbitorf, 

Kr. Uelzen. 
Seebohm, dgl. zu Fallersleben, Fr. 

Gifhorn. 
Seevers, Superint. zu Gartow, Fr. 

Lüchow. 
Schuſter, dögl. zu Gifhorn. 
Schünhoff, Generalſuperint., Konſiſt. 

Rath zu Harburg. 
Sieg, Paſtor zu Sinftorf, Landkr. 

Harburg. 
Derjelbe. 
Meyer, Pfarrer zu Harburg. 
Cordes, Superint. zu Hoya. 
Wendland, dögl. zu Limmer, Kr. 

Linden. 
Zaube, Bropft zu Lüchow. 
Meyer, Superint. zu Lüne. 
Ahlert, Paltor zu Amelinghaujen, 

Landfr. Lüneburg, auftragsw. 
Derſelbe. 
Beyer, Stadtſuperint. zu Lüneburg. 
Ubbelohde, Superint. au Battenjen. 
Bobs, altor zu Egeitorf, Kr. Winfen 

Borders, Superint. zu Sarftedt, 
Landfr. Hildeöheim. 

Schwane, dögl. zu Sieverdhaufen, 
Kr. Burgdorf. 

Stalmann, dögl. zu Soltau. 
Spedmann,BajtorzuSchneverdingen, 

Kr. Soltau. 
Beer, Bropft zu Uelzen. 
Knofe, Superint. zu Walsrode, Fr. 

Fallingboſtel. 
Samwerbimann, Baltor zu Dorfmart, 
Kr. Fallingboftel. 
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Aufſichtsbezirke: 
37. Winſen a. d 3. Zt. unbeſetzt. 
38. Wittingen I. Berkenbuſch, Superint. zu Witängen 

Kr. Iſenhagen. 
39. Wittingen U. Eide, Baltor zu Brome, Kr. Sferhageı 
40. Wittingen III. Bernftorf, dsgl. zu Groß-Deſinger 

Kr. Sfenhagen. 

4. Regierungsbezirk Stade. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
Keine. 

b. Kreiß-Schulinipeltoren im Nebenamte 
. Achim. Gamann, Paftor zu Irbergen, 8 

im. 
. Altes Land. Qavemann, Superint. zu Jork. 
. Bargitedt. gell ang, dgl. zu Bargitedt, K 

Stade. 
. Blumenthal 1. Müller, dsgl. zu Blumenthal. 
. Blumenthal II. Keller, Baftor dajebsit. 
. Bremervörde. von Hanffitengel. Superint. ; 

Bremervörde. 
. Burtehubde. Magiltrat zu Burtejude, Kr. Jork. 
. Hadeln. Wolff, Paſtor zu Nordleda, Kr. Habdel: 
. Himmelpforten. arlten, dsgl. zu Himmelpforten, K 

tade. 
garneburg, Roſt, dsegl. zu Burtehude, Kr. Jor 
ehdingen. Kahrs, dgl. zu Freiburg, Kr. Kel 

Dingen. 
. Xebe. Rechtern, Suyerint. zu Lebe. 
Leſum. Rakenius, dagl. zu Leſum, Kr. Bl 

mentbal. 
. Riltenthal. Krull, dagl. zu Lilienthal, Kr. Ofterhol 
. Neubaus. Böker, —3 zu Oberndorf, K 

Neuhaus a. O. 
Oſten. vonHanffſtengel, Superint. zuOſte 

Kr. Neuhaus a. O. 
Oſterholz. Degener, Paſtor zu Ritterhude, K 

Oſterholz. 
. Rotenburg Kottmeier, Superint. zu Rotenbur 
. Sandftebt. Ohneſorg, Ddögl. zu Sanbftedt, K 

Geeftemünde. 
. Scheeffel. Willenbrod, Paſtor zu Scheefli 

Kr. Rotenburg. 
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Aufſichtsbezirke: 
21. Selſingen. Dreyer, Paſtor zu Selſingen, Kreis 

Bremervörde. 
22. Sittenſen. Vogelſang, dsegl. zu Heeslingen, Kr. 

Zeven. 
23. Stade, Stadt. Magiſtrat zu Stade. 
24. Verden L, Stadt. Schulvoritand zu Verden. 

. Berden IL, Andreas. Wolff, Paſtor zu Verden. 
20. Berden, Dom. Diedmann, Superint. zu erden. 

. Borpswede. Fitſchen, Paſtor zu Worpswede, Fr. 
Oſterholz. 

Bulsdorf. Zovote, dgl. zu Geeſtemünde. 
Buriten. Schröder, dögl. zu Spiela, Kr. Lehe. 
Zeven. Meyer, Superint. zu Seven. 

5. Regierungsbezirk Osnabrück. 

a. Ständige Kreid-Schulinpeltoren. 
. Esnabrüd-Berjen- 

brüd-WBittlage. Koop zu Dönabrüd. 
Osnabrüd-Fhurg. Flebbe daſelbſt. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
Aſchendorf. Gattmann, Paſtor zu Aſchendorf. 
Bentheim, Grafſchaft. Menſe, dogl. zu Bentheim. 

eim, Nieder⸗ 
grafſchaft. Nyhuis, dsgl. zu Arkel, Kr. Graf⸗ 

ſchaft Bentheim. 
Bentheim, Obergraf⸗ 

ihaft. Oppen, dögl. zu Gildehaus, Kreis 
Grafſchaft Bentheim. 

Berfenbrüd. von Steuber, Superint. zu Bad— 
bergen, Kr. Berſenbrück. 

s Berjenbrüd-Bramiche. Meyer, Superint. zu Bramfche, Kr. 
Berfenbrüd. 

. Hafelünne. Schniers, Baftor zu Hafelünne, Kr. 
Meppen. 

- Hümmling. Fiedeldey, dsgl. zu Sögel, Kreis 
Hümmling. 

- Jburg-Melle. peilmann, dsgl. zu Iburg. 
. Xingen 1. otterfchulte, dsgl. zu Klantkünne, 
. fingen LI. Raydt, Superint. zu Lingen. 
Freren. Dingmann, Paſtor zu Schapen. 

Melle⸗Wittlage. Lauenſtein, Superint. zu Buer, Kr. 
Melle. 



Aufſichtsbezirke: 
14. Meppen. 
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Nölker, Paſtor zu Weſuwe. 
15. Meppen-Papenburg. et: Superint. u. Konfift. Rath 

6. Regierungsbezirk Aurich. 

a. Ständige Kreis-:Schulinfpektoren. 
Keine. 

b. Kreis-Schulinipektoren im Nebenamte. 

. Amdorf. 

. Wurih IL. 

. Aurih U. 

. Aurih-Dldendorf. 

. Bingum. 

. Eilfum. 

. Emden I. 

. Emden II. 

. Esclhum. 

. Ejens. 

. Jemgum. 

. Reer L 

. Xeer DI. 

. Marienhafe. 

. Neffe. 

. Norden I. 

. Norden II. 
. Reepsholt. 

. Riepe. 
. MWeener. 
. Wefteraccum. 
. Weiterhufen. 

. Wilhelmshaven. 
Wittmund. 

Rejmers, Pfarrer zu Amdorf, Kreii 

Bichhoff, Konfilt. Rat 
Augener, Superint. zu 
Siemens, Paſtor zu Eimmel, Kreii 

Aurich, auftragsw 
Müller, Superint. zu Bingum, Krei 

Weener. 
Wübſbena, dsgl. zu Eilſum, Landkhkr 

Emden. 
Buck, Paſtor zu Emden, auftragsw. 
Middendorf, bögl. daſelbſt. 
Ricdlin, Superint. zu Esclum, Krei 

eer 
Voß, dagl. zu Eſens, Kr. Wittmund 
Pannenborg, Paftor zu Klein: Mid 

fum, Kr. Weener. 
Warnke, d3gl. zu Leer. 
Tholens, dsgl. daſelbſt. 
Goſſel, Superint. zu Marienhafe, Kr 

Norden. 
Köppen, dögl. zu Neſſe, Kr. Norden 
Strate, Paltor zu Norden. 
Kerftiend, Dechant dafelbit. j 
de Dover, Superint. zu Reepsholt, Kr 
Wittmund. 

Elſter, dsgl. zu Riepe, Kr. Aurich. 
Smidt, dsgl. zu Weener. 
Taaks, —— zu Weſteraccum. 
Sanders, Superint. zu Weſterhuſen 

Kr. Emden. 
Rajewski, Rektor zu Wilhelmshaven 
Strade, Baftor zu Wittmund. 

‚gu Aurich 
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Aufſichts bezirke: 

X. Provinz Weiſtfalen. 

1. Regierungsbezirk Münſter. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Ahaus. Koch zu Ahaus. 
2. Bedum. Feldhaar zu Bedum. 
3. Borken. Storf zu Borken. 
4. Coesfeld. Schmitz zu Goesfeld. 
>. Lüdinghaujeı. Wallbaum zu Lüdinghanfen. 
5. Münfter. Schürholz, Schulrath, zu Münfter. 
7. Redlinghaufen I. Schneider zu Dorften, auftragsw. 
*. Rediinghaufen U. Witte zu Redlinghaufen. 
2”. Steinfurt. Schürhoff zu Burgfteinfurt, Kreis 

Steinfurt. 
10. Tedlenburg-Müniter- 

Steinfurt-Warendorf. Gehrig zu Tedlenburg. 
11. Barendorf. Schund zu Warendorf. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. hune-Vorken⸗Coes⸗ 

Evers, Pfarrer zu Werth, Kr. Borken. 
2. Behum-Lübinghaufen- 

Redlingbaufen. Arning, dsgl. zu Redlinghaufen. 

2. Regierungsbezirf Minden. 
a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 

1. Bielefeld. Stegelmann, Schulrath, zu Bielefeld. 
2. Büren. Brand zu Büren. 
3. Hörter L. Dr. Laured zu Högter. 
+. Minden. Kindermann zu Minden. 
5. Baderborn. Dr. Binter, Schulrath, zu Paderborn. 
5. Barburg. Sierp zu Warburg. 
7. Riedenbrüd. Raſche zu Wiedenbrüd. 

b. Kreis-Schulinipeftoren im Nebenamte. 
1. Alswede. Kunfemüller, Bfarrer zu Alswede, 

Lübbecke. 
2. Bünde. Baumann dsgl. zu Bünde, Kr.Herford. 
3. Enger. Niemöller, dsgl. zu Enger, Kr. Herford. 
4. Gütersloh. Siebold, dagl. zu Gütersloh, Fr. 

Wiedenbrüd. 
. Herford. Sander, dögl. zu Herford. 
s. Hörter DI. Dufft, dsgl. zu Brucdhaufen, Fr. 

Hörter. 
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ſichtsbezirke: 
Kirchlengern. Höpker, Pfarrer zu Kirchlengern, K 

örter. 
Lübbecke. Prieſter, dsgl. zu Lübbecke. 
Steinhagen. Stegelmann, Schulrath, Kreis⸗Schu 

inſpektor zu Bielefeld, auftragsw. 
Werther. Derſelbe. 

3. Regierungsbezirk Arnsberg. 
a. Staͤndige Kreis-Schulinſpektoren. 

Altena⸗Olpe⸗Siegen. Schräder, Schulrath, zu Attendorn 
. Arnsberg: Sferlohn. gut er, Schulrath, zu Arnsberg. 
Bodum. indner zu Bochum. 

Bochum⸗Hagen. Dr. Robels, Schulrath, zu Bochur 
Brilon⸗Wittgenſtein. Schallau, Schulrath, zu Brilon. 
. Dortmund. Schreff zu Dortmund. 
. Dortmund=Hörde. Dr. — e-Bohle daſelbſt. 
Gelſenkirchen-Bochum. Fernickel zu Bochum. 
.Gelſenkirchen⸗ 
Hattingen-Schwelm. Völcker zu Gelſenkirchen. 

.Hagen. Nickell zu Hagen. 
Hamm-Soeſt Wolff, Schulrath, zu Soeſt. 
Lippſtadt Rhein zu Lippſtadt. 
Meſchede. Dr. Bella zu Meſchede. 

. Schwelm=Hattingen. Stordeur zu Schwelm. 

b. Kreis-Schulinfpeltoren im Nebenamte. 
. Altena. Huffelmann, Pfarrer zu Neuenral 
. Aplerbed. StrathHmann, dsgl. zu Opherdide 
. Arndberg-Brilon- 
Meichede. Klöne, dgl. zu Arnsberg. 
DBarop. Rottmanı, dsgl. zu Hacheney. 

. Berleburg. Didel, Superint. zu Arfeld. 

. Yreudenberg. Stein, Pfarrer zu Krombad). 

.Gelſenkirchen. Deutelmofer, dögl. zu Gelſenkircht 
Hamm. zur Nieden, dgl. zu Drechen. 

. Hattingen. Meier: Peter, dSgl. zu Hattingen. 

. Hemer-Deenden. Pate, dögl. zu Hemer. 

. Hohenlimburg- 
Letmathe. von der Kuhlen, dsgl. zu Letmat 

Iſerlohn. Pickert, Superint. zu Iſerlohn. 
Laasphe. 3. Zt. unbeſetzt. 
.Lüũdenſcheid. 3. Zt. unbeſetzt. 
. Zünen-Brechten. Schlett, Superint. zu Bredhten. 



Aufſichtsbezirke: 
16. Meinerzhagen. 

Netphen. 
13. Schwerie.. 

Siegen. 
W. Soeit-Lippftadt. 

. Unna 
22, Silns dorf⸗Weidenau. 

Witten. 
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Geck, Pfarrer zu Meinerzhagen. 
Köhne, Superint. zu Netphen. 
Gräve, Pfarrer zu Schwerte. 
Winterhager, dsgl. zu Siegen. 
grabne, dsgl. zu Soeſt. 
Bornſcheuer, dogl. zu Dellwig. 
Reuter, dögl. zu Weidenau. 
König, Superint. zu Witten. 

XI. Provinz Heſſen-Raſſau. 

“1. Regierungdbezirf Caſſel. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
1. Fulda. Bottermann zu Fulda. 

b. Rrei8-Schulinipeftoren im Nebenamte. 
1. Ahna. 

2. Allendorf a. W. 
3. Amöneburg. 

4. Bergen. 

5. Borken. 
6. Bücherthat. 

Caſſel, Stadt. 

. Eiterfeld. 

9. Eihwege, Stadt. 
10. Eichwege, Land I. 

— — 

—2 

11. Eſchwege, Land II. 

12. Felsberg. 

1. rankenberg. 
ritzlar. 
nhauſen. 

16. Fulda. 
17. Gelnhauſen, Stadt. 

Riebeling, Pfarrer zu Wolfsanger, 
Landkr. Caſſel. 

Moſt, Metropolitan zu Allendorf a.W. 
Säid, Pfarrer zu Anzefahr, Kr. Kirch- 

hain 
H uf a gel, dsgl. zu Keſſelſtadt, Landkr. 

nau 
Rröger, dsgl. zu Wabern, Kr. Fritzlar. 
Schmincke, Metropolitan zu Bruch— 

köbel, Landkr. Hanau. 
Bornmann, Stadtſchulrath, Stadt: 

(hulinfpigient zu Caſſel. 
Herbener, Pfarrer zu Oberufhaufen, 

Kr. Hünfeld. 
Wolff Superint. zu Ejchwege. 
Derielbe. 
Boigt, Pfarrer zu Rambach, Kreis 

Eſchwege. 
Faulhaber, dsgl. zu Genſungen, Fr. 

Melſungen. 
Weſſel, Metropolitan zu Frankenberg. 
Kreisler, Dechant zu Tzriglar. 
Urfprung, Pfarrer zu Fronhauſen, 

Kr. Marburg. 
Schäfer, Superint. zu Fulda. 
Schäfer, Pfarrer, Stadtſchulinſpizient 

zu Gelnhauſen. 



euffichtöbegirte: 
8. Gelnhaufen, Land 1. 

19. Gelnhauſen, Zand I. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Gersfeld. 

Gottsbüren. 

Grebenſtein. 

Gudensberg. 

Hanau, Stadt. 

Hersfeld, Stadt. 

Hersfeld, Land J. 

. Heröfeld, Land I. 

ilders. 
Zideer, Stadt. 

. Hofgeißmar, Land. 

. Homberg, Stadt. 

ER Land. 
ünfeld I. 

. Hünfeld II. 

. Kaufungen. 

. Kir 

. Lichtenau (Heſſ.). 

. Marburg, Stadt. 

. Melfungen, Stadt. 

. Melfungen, Land. 

. Neukirchen I. 

chhain. 
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Schäfer, Pfarrer, Stadtfchulinfpizien 
zu Gelnhaujfen. 

Raufel, Pfarrer zu Birftein, Frei: 
Gelnhaufen. 

Baumann, LOberpfarrer zu Zanı 
Kr. Gersfeld. 

Bisfanıp, Metropolitan zu Vaake 
Kr. Hofgeiömar. 

Bilmar, Pfarrer zu Immenhauſen 
Kr. Hofgeismar. 

Stolzenbach, dsgl. zu Obervorſchüt 
Kr. Fritzlar. 

Junghenn, Schuldirektor, Stadtſchul 
inſpizient zu Hanau. 

Dr. Vial, Superint., 
zient zu Hersfeld. 

Bötte, Pfarrer zu Friedewald, Krei 
Hersfeld. 

Barchfeld, Superint. zu Schenklengs 
feld, Kr. Hersfeld. 

Kiel, dsgl. zu Lahrbach, Kr. Gersfeld 
Fuldner, dögl., Stadtſchulinſpizier 

zu Hofgeismar. 
Klingender, Studiendireltor de 

Predigerfeminars zu Hofgeismar. 
Schotte, Metropolitan, Stadtfchul 

infpizient zu Homberg. 
Derielbe. 
Bode, Pfarrer zu Buchenau, Krei 

Hünfeld. 
Koh, Dehant zu Hünfeld. 
Schüler, Superint. zu Oberfaufungen 
Landkr. Caflel. 
Fett, Pfarrer zu Kirchhain. 
Ritter, Metropolitan zu Lichtenau 

Kr. Wigenhaufen. 
Dr. Seehaußen, Schuldirektor 3 

Marburg. 
Endemann, Metropolitan, Stadtſchul 

infpizient zu Meljungen. 
Adam, Pfarrer zu Dagobertshaufen 

Fr. Melfung en. 
Gleim, Metropolitan zu Neufichen 

Kr. Ziegenhain. 

Stadtſchulinſpi 



Anchtsbezirke: 
+2. Reufirchen LI. 

4... 

44. 

Obernkirchen. 

Rauſchenberg. 

> Rinteln. 

; Rotenburg. 

. Shlüdhtern, Stadt. 

Schlüchtern, Land. 
. Spmalfalden, Stadt. Bilmar, Pfarrer zu Schmalkalden. 
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Brauns, Pfarrer zu Schredsbad, 
Kr. Ziegenhain. 

Diedelmeier, Metropolitan zu Ro— 
denberg, Kr. Rinteln. 

Seßler, Pfarrer zu Schönftadt, Fr. 
Marburg. 

Bürgener, dögl. zu Fuhlen, Kreis 
Rinteln. 

Nothnagel, Metropolitan zu Roten: 
burg. 

Dr. Reniſch, Seminar- Direktor zu 
Schlüchtern. 

Heck, Superint. zu Schlüdternn. 

Schmalkalden, Land J. Derfelbe. 

2. Schwarzenfels. 

Sontra. 

3. Spangenberg. 

Trendelburg. 

Treyſa. 

Böpl. 

Baldkappel. 

Vetter. 

Weyhers. 

‘ Bilhelmshöhe. 

. Bindeden. 

33. 
54. 

Vitzenhauſen. 
Wolfhagen. 

>. Ziegenhain. 
0. Zierenberg. 

Schmalkalden, Land I. Obſtfelder, Superint. zu Schmal: 
kalden. 

Orth, Metropolitan zu Ramholz, Kr. 
Schlüchtern. 

Brauns, dsgl. zu Sontra, Fr. Roten⸗ 
burg. 

Rothfuchs, dsgl. zu Spangenberg, 
Kr. Melſungen. 

Gnatz, Pfarrer zu Carlshafen, Kreis 
Hofgeismar. 

Schweinsberg, dgl. zu Treyſa, Kr. 
Ziegenhain. 

Meyer, Dekan zu Höringhaufen, Kr. 
Frankenberg. 

Wepler, Metropolitan zu Waldkappel, 
Kr. Eſchwege. 

Loderhoſe, Oberpfarrer zu Wetter, 
. Marburg. 

Helfrich, Pfarrer zu Poppenhaufen, 
Kr. Gersfeld. 

Zinn, dsgl. zu Kirchbaung, Landfr. 
Caſſel. 

Limbert, Metropolitan zu Oſtheim, 
Landkr. Hanau. 

Reimann, dsgl. zu Witzenhauſen. 
Jacobi, degl. zu Wolfhagen. 
Schenk, Pfarrer zu Ziegenhain. 
Peter, Metropolitan zu Zierenberg, 

Kr. Wolfshagen. 



Auffichtsbezirke: 

2. Regierungsbezirk Wiesbaden. 

a. Ständige Kreis-Schulinipektoren. 

SID O1 W> > IND mi 

- 64 

Keine. 

b. Kreis-Schulinfpeftoren im Ntebenamte. 
. Urnftein. 
. Battenberg. 

. Bergebersbad). 

. Berod,. 

. Biebrid. 

. Bodenbein. 

. Braubad). 

. Buchenan. 

Cubach. 

. Diethardt. 

. Diez. 

. Dillenburg. 

. Dormbolzhaufen. 

. Dörsdorf. 
Ems 
— a. Rhein. 

Fiſchbach. 

. Frankfurt a. M. 

.Gladenbach. 

.Graͤvenwiesbach. 

. Grenzhaufen. 

. Griesheim. 

Kunz, Pfarrer zu Naſſau, Unterlahntı 
Scellenberg, dögl. zu Battenberg 

Kr. Biedenkopf. 
Grünblas, dsgl. zu Bergebersbach 

ill 
Ehrlich, dsgl. zu Hundſangen, Ri 

Weſterburg. 
Wilhelmi, Ronfift. Rath zu Biebrid 

Landkr. Wiesbaden. 
Weidemann, Pfarrer dafelbit. 
Wilhelmi, Dekan zu Braubadh, Fi 

St. Goarshauſen. 
Schneider, dögl. zu Buchenau, 8 

Biedenkopf. 
zu Cubad Deißmann, 

Oberlahnkr. 
Schmidt, dgl. zu Miehlen, Kr. S 

Goarshaufen. 
MWilhelmi, dsgl. zu Diez, Unterlahnt 
2og, Seminar-Direftor zu Dillenbur; 

Dillkr. 
Höſer, Pfarrer zu Dornholzhauſe! 

Kr. Obertaunus. 
Radecke, dsgl. zu Rettert, Unterlahnk 
Heydeman, dgl. zu&ms, Unterlahnt 
Kilb, dsgl. zu Neudorf, Kr. Rheingaı 
Horn, dögl. zu Fiſchbach, Kr. Oben 

taunus. 
Die ſtädtiſche Schuldeputation. 
Korndörfer, Pfarrer zu Gladenbad 

Kr. Biedenkopf. 
Schmidtborn, dögl. zu Espa, Ki 

Ulingen. 
Bingel, dsgl. zu Nordhofen, 8 

Unterweftermalb. 
Gi dsgl. zu Griesheim, K 

Ö 

Pfarrer 



Auffichtsbezirke: 
23. 

4. 

20. 
IT 

28. 

30. 

Hachenburg. 

Hadamar. 

Heddernheim. 
Herborn J. 
Herborn L. 

2*. Holzappel. 
Homburg v. d. H. 

Idftein I. 

Idſtein II. 

32. Idſtein IH. 
‚3. Kettenbach. 

4. Kirdorf. 

. Zangenfhwalbadı. 

. Zimburg 1. 

Wartenberg 
. Raffenheim. 

NMeudt. 

i1. Montabaur 1. 

- Rontabaur II. 

Naſſau L 

. Rafiu U. 

. Raftätten. 

. Renderoth. 

. Oberrad. 

1896. 
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Naumann, Delan zu Hachenburg, 
Kr. Obermweiterwald. 

Sranz, Pfarrer zu Hadamar, Kr. Lim⸗ 
urg. 

Brühl, dsgl. zu Nied, Kr. Höchſt. 
Büren, Rektor zu Herborn, Dillkr. 
Sauben, Pfarrer dajelbit. 

tahl, d8gl. zu Holzappel, Unterlahntt. 
Vömel, Dekan zu Homburg v. d. 9., 

Kr. Obertaumuß. 
Cung, dgl. zu Idſtein, Kr. Unter- 

taunus. 
Eichhorn, Benefiziat zu Camberg, Kr. 

Limburg. 
Oppermann, Rektor daſelbſt. 
Wißmann, Dekan zu Kettenbach, Kr. 

Untertaunus. 
Zirvas, Pfarrer zu Kirdorf, Kr. 

Obertaunus. 
Gieße, Dekan zu Langenſchwalbach, 

Kr. Untertaunus. 
Tripp, Stadtpfarrer zu Limburg. 
Krücke, Pfarrer daſelbſt. 
Heyn, dsgl. zu Marienberg, Kr. Ober⸗ 

dagl. 
weſterwald. 

Idelberger, zu Hochheim, 
Landkr. Wiesbaden. 

Buus, dsgl. zu Möllingen, Kreis 
Weſterburg. 

Dr. Schaefer, Seminar-Direktor zu 
Montabaur, Kr. Unterweſterwald. 

Quirmbach, Pfarrer zu Holler, Kr. 
Untermwefterwald. 

Dr. Buddeberg, Rektor zu Naſſau, 
Unterladntt. 

Müller, Pfarrer zu Daufenau, Unter- 
lahnkr 

Michels, dsgl. zu Oberlahnſtein, Kr. 
St. Goarshauſen. 

Ende, dsgl. zu Schönebach, Dillkr. 
Dr. Enders, dagl.zu Oberrad, Landkr. 

Frankfurt a. M. 
b 



Aufſichtsbezirke: 
48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 
54. 

55. 

56. 

57. 

58. 
59. 

60. 

61. 

62. 
63. 
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Ransbach. 

Rennerod. 

Rodheim. 

Rotzenhahn. 

Rüdesheim. 

Runkel. 
St. Goarshauſen. 

Sonnenberg. 

Uſingen J. 

Uſingen II. 

Villmar. 
Wallau. 

Wicker. 

Weilburg. 

Weſterburg. 
Wiesbaden. 
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Stähler, Dekan zu Ransbach, Kr 
Unterweſterwald. 

Müller, Pfarrer zu Seck, Kr. Weſter 
burg. 

Schmidt, Dekan zu Rodheim, Kr 
Biedenkopf. 

Schneider, Parret zu Rotzenhahn 
Kr. Oberweſterwald. 

Feldmann, dsgl. zu Geiſenheim, Ki 
Rheingau. 

Cäjar, Dekan zu Runkel, Oberlahntt 
Wolff, dsgl. zu Weyer, Kr. St. Goars 

Pfarrer zu Sonnenberg 
Landkr. Wiesbaden. 

Dr. Heilmann, Seminar-Direktor ;ı 
Ulingen. 

Breuers, Delan zu Pfaffenwiesbach 
Kr. Ufingen. 

Ibach, Delan zu Billmar, Oberlahntı 
Neff, Pfarrer zu Wallau, Kr. Bieben 

kopf. 
Sp Ling, dsgl. zu Flörsheim, Yandkı 

Wiesbaden. 
Moſer, Delan zu Weilburg, Uber 

lahnkr. 
Schmidt, Pfarrer zu Weſterburg. 
Die Iäbfiiche Schuldeputation zu Wies 

aben. 

. Aheinpropinz. 

1. Regierungsbezirk Coblenz. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
. Adenau. 

. Ahrweiler. 

. Altenkirchen. 

. Eoblenz. 

. Cochem. 
. St. Goar. 

Dr. Nebling zu Altenahr, Kr. Ahr 
weiler. 

Kollbach zu Remagen, Kr. Ahrweile 
Nöhricht zu Altenkirchen. 
Dr. Kley, Reg. und Sculrath, 3! 

Eoblenz. 
ermans zu Cochem. 
lein, Schulrath, zu Boppard, Ki 
St. Öoar. 



Anchtsbezirke: 
7. Lreuznach. 
Mayen. 
 Reumwied. 

I‘, Simmern. 
li. Sobernheim. 
12. Zell. 
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Dr. Brabänder zu Kreuznad). 
Relleter, Schultath, zu Mayen. 
Dieftelfamp zu Neuwied. 
Lieſe zu Simmern. 
Richter zu Sobernheim, Kr. Kreuznach. 
Schmetz zu Bell. 

b. Kreis-Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Braunfels. 

2. Greifenttein. 
3. Beblar. 

Bingel, Pfarrer zu Braunfels, Kr. 
Reblar. ' 

Rinn, dögl. zu Dillheim, Kr. Wetzlar. 
Schöler, dsgl. zu Weglar. 

2. Regierungsbezirk Düffeldorf. 

a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 
1. Burſcheid. 
2. Cleve. 
3. “ eullelborf, Land. 

%. Grevenbroich. 

1. Kempen. 
1 Lennep⸗Remſcheid. 
2. Mettmann. 
Mr Mörs. 
14. Mülheim a. d. R. 

Dr. Lipkau zu Burjcheid, Kr. Solingen. 
Dr. Weſſig, Schulrath, zu Cleve. 
Kreutz, Schulrath, zu Düſſeldorf. 
Dr. D'ham zu Eſſen. 
r. Fuchte, Schulrath, daſelbſt. 
ine dajelbit. 
Dr. Fenger zu ©eldern. 
Kentenich, Schulrath, zu M.Gladbach. 
Dr. Schäfer zu Rheydt, Landkr. M. 

Gladbach. 
Dr. Ruland, Schulrath, zu Crefeld. 
Dr. Witte, Profeſſor zu Lennep. 
Dr. Jeltſch, Schulrath, zu Elberfeld. 
Riemer zu Mörs, auftragsw. 
Dr. Block zu Mülheim a. d. R. 

zeußn. Crefeld, Land. Dr. Finkenbrink zu Neuß. 

n — 
IS. Solingen. 

Mülhoff zu Welel, Kr. Rees. 
Gehrig zu Ruhrort. 
Dr. Geis zu Solingen. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
1. Barmen, Stadt. 
2. Creield, dagl. 
3. Düffeldorf, dögl. 
4. Duisburg, dagl. 
d. Eiberfeld, dagl. I. 

6. Elberfeld, dogl. II. 

Windrath, Stadtjchulinfp. zu Barmen. 
z. Zt. unbeſetzt. 
Keßler, bhſchulinſp. zu Düſſeldorf. 
Die Stadtſchulinſpektion. 
Dr. Boodſtein, Beigeordneter und 

Stadtiſchulinſpektor zu Elberfeld. 
Jaeſche, Stadtichulinipektor dafelbit. 

b* 
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3. Regierungsbezirk Cöln. 

a. Ständige Kreis-Schulinfpektoren. 
. Bergheim. 
. Bonn-Rheinbad). 
. Eusfirhen-Rheinbad). Hopftein, dsgl. zu Euskirchen. 
. Gummerdbad)- 
Waldbröl. 

. &öln, Land. 

. Mülheim a. Rh.⸗ 
Wipperfürth. 

. Siegfreis. 

Fraune zu Bergheim. 
Reinckens, Schulratd, zu Bonn. 

Broich zu Gummersbad). 
Löhe zu Cöln. 

Dr. Burkardt zu Mülheim a. Rh. 
Göſtrich zu Siegburg. 

b. Kreis-Schulinipektoren im Nebenamte. 
.Cöln, Altftadt. 
. Cöln, Neuftadt und 

Dr. Brandenberg, Schulratb, zu Eölr 

eingemeindete Orte. Dr. Blumberger zu Cöln. 

4. Regierungsbezirk Trier. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
. Berncaftel. 
. Bitburg. 
Daun. 
Merzig. 

. Neuerburg i. €. 

. Dttweiler. 
Brünı. 

. Saarbrüden. 

. Saarburg. 

. Saarlouis. 

. Trier I. 

. Trier I. 
. St. Wendel. 
. Wittlich. 

Heding zu Berncaftel. 
Dr. Kremb3 zu Bitburg, auftragen 
Gürten zu Daun. 
Dr. Berief zu Merzig. 
Grimm zu Neuerburg, Kr. Bitburc 
Erdmann zu Öttweiler. 
Klauke zu Prüm. 
Ewald zu Saarbrüden. 
Werner zu Saarburg. 
Dr. Fallen zu Saarlouis. 
Eſch, Schulrath, zu Trier. 
Schroeder, dgl. Dafelbit. 
Menniden zu St. Wendel. 
Simon zu Wittlich. 

b. Kreis⸗Schulinſpektoren im Nebenamte. 
. Baumbolder. 

. Dudmeiler. 

. Hottenbad). 

.Neunkirchen. 

Heß, Pfarrer zu Baumholder, Kr. Sı 
Wendel. 

Lihnod, dsgl. zu St. Johann, Ki 
ri Saarbrüden. n bat 

ackenberg, D8gl. zu Hottenba 
Kr. Berncaſtel. ® 

Pieper, dögl. zu Eveläberg, Kr. Dit 
weiler. 
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Aufſichtsbezirke: 
5. Offenbach. Re, Bi Pfarrer zu Offenbach, Kr. St. 

endel. 
n. Otweiler. Simon, Oberpfarrer zu Ottweiler. 
7. St Amual. Ilſe, Pfarrer zu St. Johann, Kreis 

Saarbrüden. 
x. Trier⸗Merzig⸗Saar⸗ 

louis. Cremer, Reg. und Schulrath zu Trier. 
9. Veldenz. Spies, Superint. und Pfarrer zu 

Mühlheim, Kr. Berncaſtel. 
19. St. Wendel. Beck, Pfarrer zu St. Wendel. 

5. Regierungsbezirk Aachen. 

a. Ständige Kreis-Schulinſpektoren. 
1. Aachen 1. Dr. Bid zu Aachen. 
2. Aaden I. Dr. Keller, Schulrath, zu Wachen. 
3. Düren. Kallen, dögl., zu Düren. 
4. Eupen. Zillifens, dsgl., zu Eupen. 
3. Heinsberg. Dr. Starf zu Heinsberg. 
3. Zülich. Mundt zu Zülid. 
‘. Malmedy. Dr. Eifer zu Malmedy. 
Ss. Schleiden. Dr. Schaffrath zu Schleiden. 

b. Kreis-Schulinspektoren im Nebenamte. 
1. Aachen. Kueſter, Pfarrer zu Aachen. 
2. Düren-Fülich. Demmer, dSgl. zu Eſchweiler, Landkr 

Aachen. 
3. Erkelenz⸗Geilenkirchen⸗ 

Heinsberg. Haberkamp, dsgl. zu Hückelhoven, 
Kr. Erkelenz. 

+ Schleiden-Malmedy- 
Montioie. Angerminde, dsgl. zu Roggendorf, 

Kr. Schleiden. 

XIH. Hohenzollernſche Lande, 

Regierungsbezirk Sigmaringen. 
a. Ständige Kreid-Schulinipeftoren. 

1. Hechingen. Dr. Straubinger, Schulrath, zu 
Hechingen. 

2. Sigmaringen. Dr. Schmis, dögl., zu Sigmaringen. 

b. Kreis-Schulinfpektoren im Nebenamte. 

Keine. 
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D. Königl. Akademie der Wiffenfchaffen zu Berlir 
(NW. Unter den 2inden 88.) 

Protektor: 

Seine Majeſtät der Kaiſer und König. 

Beſtändige Sekretare. 
(Die mit einem * Bezeichneten find Profeſſoren an der Univerfität zu Berlin 

*Dr. 

% 

Kr KEK % 

{Y Vase \ | Yassssı | Ya | Tessa | Was | Voss | Tasse | Tasse | Tue | u | W 

«er * * * ** 

vwwwvwwvvvvW 
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a. für die phyſikaliſch-mathematiſche Klaffe. 

Waldeyer, Geh. Med. Nath, Prof. 
Auwers, Geh. Reg. Rath, Prof. 

b. für die philofophifch-Hiftorifche Klaſſe. 

. Bahlen, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Diehls, Prof. 

1. Ordentlide Mitglieder. 

a. Phyſikaliſch⸗mathematiſche Klaffe. 

. du Bois-Reymond, Geh. Ob. Med. Rath, Prof. 
Beyrich, Geh. Bergrath, Prof. 
Rammelsberg, Geh. Neg. Rath, Prof. 
Weieritraß, Ho 
Auwers, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Virchow, Geh. Med. Rath, Prof. 
Schwendener, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Munk, Prof. 
Zandolt, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Waldeyer, Geh. Med. Rath, Prof. 
Fuchs, Prof. 
Schulze, Franz Eilhard, Geh. Reg. Rath, Prof. 
von Bezold, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Klein, Karl, Geh. Bergrath, Prof. 
Möbius, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Engler, Abolt, Se, Reg. Rath, Prof. 
Bogel, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Dames, Brof. 
Schwarz, Prof. 
Frobenius, Prof. 
Fiſcher, Prof. 
Hertmwig, Prof. 
Bland, Prof. 
Kohlrauſch, Prof. 
Warburg, Prof. 
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b. Bhilofophifch-Hiftorifche Klafſe. 
‘Dr. Kiepert, Brof. 
-Beber, Mbr., Prof. 

"=: Mommifen, Pro f. 
"= Kirhhoff, Ad. Geh. ne: Rath, EProf. 
* = &urtiug, Wirti Geh. Rath, Exc., Ai of. 
"= Bablen, Geh. Reg. Rath, Prof. ; “ 
D. Dr. Schrader, dsgl., dsgl. RT 
Dr. Conze, Brof., Generalfetretar der Gentral-Direttion des 

Kaiſerlichen Archaͤologiſchen Inſtitutes. 
-Tobler, Prof. 
- Wattenbach, Geh. Reg. Rath, Prof. 
-Diels, Prof. 
: Bernice, Geh. Juſtizrath, Prof. 
: Brunner, dögl., dagl. 
: Schmidt, Joh., Prof. 
: Hirfchfelb, dogl 

Sachau, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Schmoller, dsgl., Hiltoriograph der Brandenburgijchen 
Geſchichte. 

-Dilthey, Geh. Reg. Rath, Prof. 
: Dümmler, Geh. He. Rath, Prof., Vorfigender der Gentral- 

Direktion der Monumenta Germaniae historica. 
“= Köhler, Prof. 
“: Beinhold, Geh. Reg. Rath, Prof. 
‘D. et Dr. phil. Harnad, Prof. 
‚Dr. Stumpf, Brof. 

: Schmidt, Grid, Prof. 
-Erman, Prof. 

“: von Treitfchte, Geh. Steg. Rath, Prof. 

2. Auswärtige Mitglieder. 

a. Bhyfifalifch-mathematifche Klaſſe. 
Dr. Bunfen, Geh. Rath und Prof. zu Heidelberg. 
Sermite, Mitg. d. Akad. der Wifſenſch. zu Paris. 
Dr. phil. et med. Kekule von Stradonig, Geh. Reg. eath 

und Prof. an der Univerſität zu Bonn. 
: von Köolliker, Geheimer Rath, ordentlicher Profeſſor an 

der Univerfität zu Würzburg. 

b. Bhilojophiich-Hiltoriiche Klaſſe. 
Dr. von Böhtlingk, Kai. Ruffifcher Geh. Staatsrath a. D., 

Brof., 3. 3. in Leipsig. 

eh 

x 

s 
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3. Ehrenmitglieder der Geſammt-Akademie. 
Zeller, Wirkl. Geh. Rath, Exc., Prof., zu Stuttgart. 
Earl of Crawford and Balcarres zu Dunecht, Aberbeen 
Dr. Lehmann, ordentl. Prof. an der Univerfität zu Göttinger 

= Boltmann zu Münden. 

E. Königliche Akademie Der KRünfte zu Berlin 
(NW. Unter den Linden 88. Bureau: NW. Univerfitätsftraße 6.) 

Broteltor: 

Seine Majeftät der Kaiſer und König. 

Kurator: 

Se. Exc. D. Dr. Bofje, Staatsminifter. und Minijter der geil 
lichen 2c. Angelegenheiten. 

Ehrenpräfident: 
Beder, Carl, Brofeffor, Gefchichtsmaler. 

Präſidium und Selretariat: 
Bräfident 

für 1. Oftober 1895/96: Ende, Geh. Reg. Rath, Prof 
Borfteher eines akademiſchen Meilterateliers für Architektu 

Stellvertreter des PBräfidenten: Dr. Blumner, Prof., Vorſtehe 
einer Meiſterſchule für muſikaliſche Kompofition und Direkto 
der Singalademie. 

Eriter ftändiger Sekretär: Dr. Hans Müller, Brof. 
weiter jtändiger Selretär: 3. Zt. unbejeßt. 
nfpeltor: Schwerdtfeger, Rechnungsrath 

1. &euat. 

a. Sektion für die bildenden Künfte: 
Borligender: Ende, Geh. Reg. Rath, Prof., fiehe vorheı 
Stellvertreter: Geſelſchap, Friedrich, Prof., Dealer. 

Mitglieder: 
Amberg, Prof., Maler. 
Becker, K., Prof., Maler. 
Begas, Reinh., Prof., Bildhauer, Vorſteher des akademiſche 

Meiſterateliers fuͤr Bildhauerkunſt. 
Dr. Bode, Geh. Reg. Rath, Direktor der Gemäldegalerie de 

Königl. feen. 
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Calandrelli, Brof., Bildhauer. 
Dr. Dobbert, Prof. an der Techniſchen Hochſchule und Lehrer 

an der akademiſchen Hochſchule für die bildenden Künfte. 
Ende, Brof., Bildhauer. 
Ende, Geh. Neg. Rath, Prof., Architekt, jiche vorher. 
Ewald, €, Prof., Direktor der Unterrichtsanftaltdes Kunftgewerbe: 

Mujeums und auftragsmw. Direktor der Königl. Kunftfchule. 
scjelihap, Prof., Maler. 
sude, Brof., Maler, Borfteher des akademiſchen Meijterateliers 

für Landichaftsmalerei. 
Hraf Harrach, Prof., Maler. 
Senden, Ad., Baurath, Architekt. 
Nnaus, 2., PBrof., Maler. 
Knille, D., Prof., Maler, Vorjteher eines afademifchen Meifter- 

atelierd für Malerei. 
topping, Prof., Maler und Radirer, Vorjteher des alademifchen 

eifteratelier8 für- Kupferſtich. 
Dr. Menzel, Ad., Wirkl. Geh. Rath, Exc., Prof., Maler. 
con Moltke, Geh. Reg. Rath. 
pen, J. Geh. Neg. Rath, Prof., Architekt, Vorfteher eines 
»: atabemilchen Meijteratelierd für Architektur. 
Raihdorff, Geh. Neg. Rath, Prof. an der Technifchen Hod)= 

Ihule, Architekt. 
Schaper, F., Brof., Bildhauer. 
Schrader, Jul., Brof., Maler. 
<hwedten, %., Baurath. 
Dr. Siemering, R., Prof., Bildhauer. 

: Hana Müller, Prof. 
von Werner, A., Brof., Direktor der akademiſchen Hochſchule 

für die bildenden Künfte, Vorſteher eines akademiſchen 
Meiiterateliers für Malerei, Maler. 

b. Sektion für Muſik. 
Sorigendee: Dr. Blumner, Prof., fiehe vorher. 
Stellvertreter: Bargiel, Prof., Mufikdirektor, Vorfteher einer 

Meiſterſchule für muſikaliſche Kompofition. 

Mitglieder: 
Sargiel, Brof., fiehe vorher. 
deder, Albert, Brof. 
Dr. Blumner, Prof., fiehe vorher. 
: Brud, Mar, Prof., Vorfteher einer Meifterfchule für 

muſikaliſche Kompoſition. 
Itht. von Herzogenberg, Prof. 
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Dr. Joachim, $., Prof., Kapelmeifter d. Königl. Akad. d. Kimjie 
von Moltte, Geh. Neg. 
Dr. Hans Müller, — che vorher. 
Radecke, Prof., Direktor des akademiſchen Inſtitutes 

| Kirchenmuſik. 
Rudorff, E., Prof. 
Schulze, Ad., Prof. 
Succo, Pr of. 
Vierling, Mufitbirektor, Brof. 

2. Bieſige ordentlige Mitglieder. 

‘a. Sektion für die bildenden Kuͤnſte. 
Vorſitzender: Becker, K., Prof., A: vorher. 
Stellvertreter: Dr. Siemering, R ., Brof., Bildhauer. 
Adler, Geh. Ober-Baurath, Prof. 
Amberg, Prof., Maler. 
Begas, Reid. PBrof., Bildhauer. 
Biermann, ©., Prof., Maler. 
Bracht, Prof., Maler. 
Brauſewetter, Prof., Maler. 
Brütt, Bildhauer. 
Galandrelli, Pol Zidhauer. 
Cretius, Hrof, Maler. 
Eberlein, Prof., Bildhauer. 
Eilers, ürof. Rupfe techer. 
Ende, Prof., Bildhauer. 

Soden. Br ale dL eckert, Pro aler und Lithograph. 
Flickel, Prof, M 
Friedrich, Prof., Dealer 
Frieſe, Maler. 
Geiger, Nicol., Bildhauer, 
Geſelſchap, prof, Maler. 
Griſebach, Architekt. 
von Großheim, Baurath. 
Gude, Prof., Maler. 
Graf Harrach, Prob, Maler. 
Henning, Prof., Maler. 
Herter, Brof., Bildhauer. 
eyden, Baurach 
ildebrand, Prof., Maler. 

Hopfgarten, PBrof., Maler. 
Hundriefer, Prof., Bildhauer. 
Sacobsthal, Geh. Neg. Rath, Prof., Architekt. 
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sacobi, Prof., Kupferftecher. 
von Kameke, Prof., Maler. 
Kayler, Baurath. 
Kıejel, Maler. 
Knaus, Brof., Maler. 
Knille, Brof., Maler. 
Söpping, Prof., Maler und Radirer. 
Koner, Prof., Maler. 
Leſſing, Dtto, Prof., Bildhauer. 
Yudwig, Brof., Maler. 
Manzel, 2., Bildhauer. 
Dr. Menzel, Wirkl. Geh. Rath, Exc., Prof., Maler. 
Weyer, Hans, Prof., Kupferitecher. 
Kegerheim, Paul, Brof., Maler. 
Orth, A, Geh. Baurath. 
Isen, Soh., Geh. Reg. Rath, Prof., Architekt. 
Tape, €, Brof, Maler. 
Raſchdorff, Geh. Reg. Rath, Prof., Architekt. 
Zalgmenn, Maler. 
Schaper, Prof., Bildhauer. 
<deurenberg, Prof., Maler. 
Schmieden, Baurath. 
Schmitz, Architekt. 
Schrader, Sul., PBrof., Maler. 
Schwechten, Baurath. 
Dr. Siemering, Prof., Bildhauer. 
<larbina, Brof., Maler. 
Thumann, Brof., Maler. 
Sogel, Prof., Maler. 
von Berner, Prof., Direktor, Maler. 
Berner, %., Prof., Maler. 

b. Sektion für Mufil. 
Borjigender: Dr. Blumner, Brof., fiehe vorher. 
Stellvertreter: Bargiel, Prof. 
Becker, Alb., Prof. 
Dr. Bellermann, Brof. 
-Bruch, Mar, Prof., fiehe oben. 
Gernsheim, Prof. 
Freiherr von Herzogenberg, Prof. 
dofmann, H., Prof. 
Dr. Joachim, Prof., Kapellmeiſter d. Königl. Akad. d. Künite. 
Noßkowski. 
Radede, Prof., Direktor des akademiſchen Inſtitutes für Kirchen⸗ 

muſik. 
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Nudorff, E., Prof. 
Succo, R., Prof. 
Vierling, Prof. 

3. Ehrenmitglieder der Gejammt-Mlademie. 

Dre Majeität die Kaiferin und Königin Friedrich. 
Er D. Dr. Falk, Staatsminifter. 

Erc. D. Dr. jur. und Dr. med. von Goßler, Staatsminifter. 
ur. Garl Zöllner, Geheimer Negierungsrath. 

D: Bismard, Herzog von Lauenburg. 

4. Alademiſche gosiäute für Die bildenden Künfte. 
(NW. Unter den Sinden 88.) 

Direktor: von Werner, Brof. 
Direktorial-Affiftent: Dr. :Seeger, Prof., auftragsw. 

5. Atademiſche Meifterateliers. 

a. für Maler: 
Bude, Profeffor für Landichaftsmalerei. 
Knille, Prof. für Gefchichtsnialerei. 
von Werner, Brof. ia Geichichtsmalerei. 

b. für Bildhauer: 
Begas, R., Prof., Bildhauer. 

c. für Baukunft: 
Ende, Geh. Neg. Rath, Prof. 
Den, Geb. Reg. Rath— Prof. 

d. für Kupferſtecher: 
Köpping, Prof., Maler und Radirer. 

6. Akademiſche Sochſchule für Muſik. 
(W. Botsdamerftr. 120.) 

a. Direktorium. 
Borligender: Dr. Joachim, Prof. 

Mitglieder: 
Dr. Joachim, Prof. und Kapellmeifter der Ulademie, Borfteher 

der Abtheilung für Orcheſter-Inſtrumente. 
Bargiel, Prof., Voriteher der Kompofitiond-Abtheilung. 
NRudorff, Prof., Voriteher der Abtheilung für Klavier und Orgel. 
Schulze, Ad., Prof., Vorjteher der AbtHeilung für Geſang. 
Borfteber der Verwaltung: 3. 3. unbeſetzt. 

b. Abtheilungen. 
Boriteher der Abtheilung 
1. für Kompofition und Theorie der Mufif: Bargiel. 
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2. für Gefang: Schulze, Ad., Prof. 
3. für Orcheſter⸗Inſtrumente: Dr. Joachim, Direktor, Prof., 

Kapellmeifter der Akademie der Künite. 
4. für Klavier und Orgel: Rudorff, Prof. 

Dirigent der Aufführungen: Dr. Joachim, Prof. 

7. Alademiſche Meiſterſchulen für mufltaliige Kompoſition. 
(NW. Univerfitätsftr. 6.) 

Vorſteher: 
Bargiel, Prof., Muſikdirektor. 
Dr. Blumner, Prof. 
= Brud, War, Prof. 

8. Akademiſches Inftitut für Kirgenmufif. 
(W. Botsdamerftr. 120.) 

Direktor: Radede, Brof. 

F. Rönigliche Mufeen gu Berlin, 
Zejchäftslotal: C. Gebäude des älteren Mujeums am Zujtgarten, Eingang 

zunädjt der Friedrichsbrücke.) 

General-Direltor: 
Dr. Schöne, ®irfl. Geheimer Dber-Regierungs- u. vortrag. Rath 

im Minifteriun der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Beamte der Generalvermwaltung. 
Dr. Shauenburg, Reg. Rath, Sultitiar und Verwaltungsrath. 
Zaltber, Rechn. Rath, Burean-Vorfteher und erſter Sekretär. 

Dr. Humanı, Geh. Reg. Rath, Direktor, wohnhaft zu Smyrna. 
Sacoby, L., Prof., techniſcher Beirath für artiſtiſche Publikationen, 

Mitglied der Königlichen Akademie der Künfte. 
Werzenich, Prof., Baurath, Architekt der Muſeen. 
Dr. Rathgen, Chemiker. 
Dr. Laban, Bibliothekar. 
Siecke, technifcher Inſpektor der Gipsformerei. 

“btheilungen und Sadverjtändigen-Kommijjionen.*) 

1. Gemälde-Galerie. 

Direktor: Dr. Bode, Geh. Reg. Rath, Direktor der 

Die Mitglieder ꝛc. der Sachverſtändigen Kommiſſionen find für die 
‚at bis zum 81. März 1897 ernamnt. 
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Sammlung von Bildwerfen und Mb: 
güffen des chriſtlichen Beitalterd und Mit: 
glied des Senates der Königlichen Akademie 
der Künite. 

Aſſiſtent: Dr. von Tſchudi, Prof. 
Erſter Reſtaurator: Hauſer L 
Zweiter Reſtaurator und Inſpektor: z. Zeit unbeſetzt. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 

Mitglieder: Dr. Bode, Geh. Reg. Rath, Direktor. 
Dr. Grimm, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. Univeri, 
Knaus, Brof,, Gefhichtsmaler, Mitglied des 

Senates der Alademie der Künſte. 
Graf Harrach, Prof., Geſchichtsmaler, Mitgliet 

des Senates der Akademie der Künite. 
Stellvertreter: von Bederath, Kaufmann. 

Geſelſchap, Prof., Geſchichtsmaler, Mitglied des 
Senates der Afademie der Künite. 

2. Sammlung der Bildwerke und Mbgüffe des qhriſtlichen Zeitalter 
Direktor: Dr. Bode, Direktor, Geh. Reg. Rath, auftragsw. 

.D. 

Sadjverjtändigen-Kommiffion. 
Mitglieder: Dr. Bode, Geh. Reg. Rath, Direktor. 

von Bederath, Kaufmann. 
Sußmann=Hellborn, Prof., Bildhauer. 

Stellvertreter: Begas, Prof., Bildhauer, Mitglied des Senate! 
der Akademie der Künite. 

Dr. Dobbert, Prof. an der Techn. Hochſchule 
Mitglied des Senated der Akademie ber Künite 

$. Sammlnug der antiten Bildwerle und Gipsabgüffe, 

Direktor: Dr. Kelule von Stradonig, Geh. Reg. Rath 
9. Prof. a. d. Univerfität. 

Aſſiſtent: Dr. Puchſtein, Privatdozent an der Univerfitäl 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 

Mitglieder: Dr. Kekule von Stradonitz, Geh. Reg. Rath 
Direktor. 

Dr. Hübner, o. Prof. a. d. Univerſ. 
Dr. Conze, Prof., Generalſekretar des deutſche! 

Archaͤologiſchen Inſtilutes Mitglied der Akademi 
der Wiſſenſchaften. 

Stellvertreter: Dr. Trendelenburg, Prof., ÜOberlehrer au 
Askaniſchen Gymnaſium. 
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Schwechten, Baurath, Mitglied des Senates der 
Alademie der Fünfte. 

Janenſch, Bildhauer, ordentlicher Lehrer an der 
Akademie der Künfte. 

4. Untiguarium, 

Szeflor: Dr. &urtius, Wirkl. Geh. Rath, Exc., o. Prof. 
a. d. Univerf., Mitglied d. Akademie d. Wiſſen⸗ 

J aften 
Yrtent: Dr. Winter, Privatdozent a. d. Univerjität. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 
glieder: Dr. Curtius, Wirkl. Geh. Rath, Exc., Direktor. 

= Hübner, o. Prof. a. d. Univerſ. 
= Leſſing, Geh. Neg. Rath, Prof., Direkt. der 

_ Samml. des Kunftgewerbe-Dufeums. 
<tlvertreter: Dr. Trendelenburg, Brof., f. o 

= Dreflel, Direktoriaf-Afiitent bei dem Münz- 
Kabinet der Königlichen Mufeen. 

5. Munz⸗ſKabinet. 

—— Dr. von Sallet, Prof. 
tenten: - Menadier. 

= Dreffel. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 
glieder: Dr. von Sallet, Prof., Direktor. 

Dannenberg, Sandgerichtsrath a. 
Dr. Mommſen, o. Brof. a. d. ninert, Mitglied 

und beitändiger Sekretar ber Alademie Der 
Wiſſen waften. 

Dr. Sachau, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. 
Univerſ., kommiſſ. Direktor des Seminars Fi 
orientalifche Spraden und Mitglied der Akademie 

_ der Wiſſenſchaften. 
tüvertreter: Dr. Wattenbach, Geh. Reg. Rath, 0. Prof. a. d. 

Univerf., Mitglied der Akademie d. Wiſſenſchaften. 
Dr. Koehler, o. Prof. a. d. Univer)., Mitglied 

der Akademie der Willenfchaften. 

37 

6. upferitich⸗Kabinet. 
Sırltor: Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath. 
Initenten: = Gpringer. 

- von Loga. 
Kämmerer. 



Reftaurator: 

Mitglieder: 

Stellverireter: 

7. 

Direktor: 
Aſſiſtenten: 

Mitglieder: 

Stellvertreter: 

Direktoren: 

Aſſiſtenten: 

Konſervator: 
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Hauſer I. 

Sachverſtändigen-Kommiſſion. 
Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath, Direktor. 
von Bederath, Kaufmann. 
Dr. Grimm, Geh. Reg. Rath, 0. Brof.a.d. Univeri 
Orilebad, Architekt, Mitglied der Akademie der 

ünite. 

Sammlung der äghptiſchen Alterthümer. 

Dr. Erman, o. Prof. a. d. Univer]. 
= freb2. 
:» Schäfer. 

Sadverftändigen-Kommiljion. 
Dr. Erman, o. Prof. a. d. Univerf., Direktor. 

= Sadhau, Geh. Reg. Rath, |. o. 
D. Dr. Schrader, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a 

d. Univerf., Mitglied der Akademie der Wiſſen— 
ſchaften. 

Dr. Conze, Prof., ſ. o. 
-Belger, Prof., Oberlehrer am Friedrichs 
Gymnaſium. 

8. Muſeum für Völlerlunde. 
(SW. Königgrätzerſtraße 120.) 

Dr. Bajtian, Geh. Reg. Rath, Direktor der ethno 
logiſchen Abtheilung, a. o. Brof. a. d. Univerf. 

Dr. Voß, Direktor d. vorgeſchichtlichen Abtheilung 
= Grünmedel, Brof. 
-Grube, a. o. Brof. a. d. Univer‘. 
= von Zufhan, Privatdozent a. d. Univer!. 
⸗Seler, dgl. 
= ©öße. 

Kraufe. 

Sacverjtändigen-Kommiffionen. 

a. Ethnologiſche Abtheilung des Mufeums für 

Mitglieder: 

Völkerkunde. 

Dr. Baftian, Geh. Neg. Rath, Direktor. 
= Birhom, Geh. Med. Rath, o. Prof. an de 
Univerj., Mitglied der Akademie d. Wiſſenſchaften 

Dr. Jagor. 
⸗Freiherr von Richthofen, Geh. Reg. Rath 
o. Prof. an der Univerfität. 
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Schönlant, Generallonful der NRepublifen San 
Salvador und Haiti. 

Stivertreter: Dr. Wepjtein, Konful a. ©. 
= med. Bartels, Sanität3rath. 
= Soeft, Prof. 

Künne, Buchhändler in Charlottenburg. 
Dr. von den Steinen, Brof., in Neu-Babelsberg. 

b. Borgefhichtlihe Abtheilung des Muſeums für 
Völkerkunde. 

uüglieder. Dr. Voß, Direktor. 
Virchow, ſ. o. 
Schwartz, Geh. Reg. Rath, Prof., Gymnaſ. 

Direktor a. D. 
<«lvertreter: Dr. med. Bartels, Sanitätsrath. 

von Heyden, Brof., Geſchichtsmaler, Mitglied 
des Staatsraths. 

Künne, Buchhändler in Charlottenburg. 

9. Kunftgewerbe-Mujeum. 
(SW. Königgrägerftraße 120.) 

S:rkoren: Dr. Leſſing, Geh. Reg. Rath, Prof., Di- 
reftor der Sammlungen. 

Ewald, PBrof., Direktor d. Unterrichtsanftalt, 
Mitglied des Senates ber Königlichen 
Akademie der Fünfte. 

J Dr. Jeſſen, Direktor der Bibliothek. 
‚enter: Fendler. 

Borrmann, Reg. Baumeiſter. 
Dr. von Falke. 

zuothets-Affiitent: Dr. Bad. 
Aeauvorſteher u. 
Adant: Scheringer. 

Mitglieder des Beirathes.*) 
7 Bertram, Geh. Reg. Rath, Prof., Stadtichulrath. 
: Bode, Geh. ed. Rath, |. o 
ap von Dönhoff: Sriedriciftein, Legationsratd und 

Kammerbherr. 
Sılerd, Hof-Bimmer-Maler. 
pald, Brof., Direltor der Unterrichtsanftalt des KRunftgewerbe- 

Mufeums, 

wann 

.*) Die Mitglieder des Beirathes find für die Zeit bis zum 31. März 
.;5 emannt. 

1896, 6 
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Graf Harrach, Geihichtsmaler, Prof., Ritglied des Senate 
der Königlichen Wlademie der Künft 

von Heyden, dsgl., dögl., dogl. 
a Königlicher Vaurath. 

eff alt der ftädtifchen Handwerler- und Baugemwerk 
ule 

Dr. Seifen, Direltor der Bibliothek des Kunſtgewerbe⸗Muſeum 
Ihne, Königliher Hof-Architekt, Hof-Baurath. 
Krätke, Direktor der gehe eldaft für Fabrikation vo 

Bronzewaaren und Zinkguß. 
Dr. Langerhang, Stadtverorbnetenvorfteher 
Dr. Leſſing, Geh. Reg. Rath, Prof., ſ. o. 
neiling, Bildhauer, Proſeſſor 
Dr. Lippmann, Geh. Reg. Rath, ſ. o. 
Luͤdtke, Tifchlermeilter. 
March, Königlider Konmerzienrath. 
Puls, Kunjtichloffermeifter. 
Dr. Reuleaug, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Zehn. Hochſchul 
Dr. se PA sent der Kun Hammlungen in den Königlide 

Ö 
Sußmann-Hellborn, Bildhauer, Profeſſor. 
Dr. Weigert, Mar, Stadtrath und Fabrikbeſitzer. 
Belke, Oberbürgermeifter. 

G. National-@alerie zu Berlin. 
(C. Hinter dem Padhof 

Direktion: 

Diretor: z. Zt. nicht vorhanden. 
Dr. von Donop, Prof., Direktorial-Affiitent. 

H. Rau Au n Teum Er Berlin, 

Vorfteher: Dr. Siemering, Prof., Senator und Mitglied d 
Alademie der Küntfte. 
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J Königliche wiffenfchaftliche Ainftalten zu Berlin, 
(Potsdam.) 

1. Königliche Bibliothel. 
(W. Plag am ODpernhauſe.) 

a. Kuratorium. 
<. Ec. Dr. de la Croix, WVirfl. Geh. Rath und Minifterial- 

Direktor, Borfigender. 
Dr. Bilmanns, Geh. Ob. Reg. Rath, General=Direltor der 

Königl. Bibliothek. 
: saör e, General-Direltor der Königl. Mujeen und Wirkt. 

Seh. Ob. Reg. Rat ath. 
-Althoff, Geheimer Ob. Reg. 

Miniſterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
: Foerſter, Geh. Reg. Rath, PBrof., Direktor der Sternwarte 

zu Berlin. 

Rath und vortrag. Rath im 

: Wattenbach, Geh. Reg. Rath, ordentl. Prof Mitglied der 
Königl. Atabenne der Wiſſenſchaften zu 

Neg. Rath, -Dziatzko, Geh. 
Berlin. 

Brof. und Direktor der Unis 
verſitãts⸗Bibliothek zu Göttingen. 

: Bonfid, Geh. Med. Rath, Brot. zu Breslau. 

b. Seneral-Direftor. 

Dr. — Bilmanns, Geh. Ob. Reg. Rath. 

c. Juſtitiar. 
Dr. Daude, Geh. Reg. Rath, Univerf. Richter. 

d. Abtheilungs-Direftoren. 
Dr. Rofe, Seh. Reg. Rath, bei der Abtheilung N Handfegriften. 
: Gerhard, bei der Abtheilung für Drudichrift 

D 
: Stern, dögL, Pro 
-Meisner, Ob. Bibliothekar. 
-Boyſen, degl. 
-Ippel, dsgl. 

valentin. dsgl. 
Kopfermann, dsgl. 

-Gleiniger, dsgl. 
: Beil, Bibliothekar. 
: Rraufe, dsgl. 
-Gaederz, dögl. 

Blumenthal, dgl. 
: Roffinna, dsgl. 

u 

[Tue Va | Vase ass \ vs zu \ 

vwvaaav 

e. Bibliothefare. 
Södhting,Db.Bibliothefar. Dr. Blau, Bibliotbelar. 

Baalzow, dogl. 
Schulze, dsgl. 
Frantz, dsgl. 
Preuß, dsgl. 
Reimann, dgl. 
Peter, dsgl. 
Dorſch, dsgl. 
Jahr, dsgl. 
gorsihandty, dsgl. 
Kopp, dögl. 
ganann, dsgl., Brof. 

ukula, Bibliothekar. 
6* 
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f. Bureau. 
Jochens, Kanzleirath, DOber-Sefretär. 

2. Königliche Sternwarte. 
(SW. Endeplat 8 A.) 

Direktor: Dr. Foerſter, Geh. Reg. Rath, o. Prof. a. d. 1 
— — 

3. Königliher Botaniiher Garten. 
Potsdamerſtraße 75.) 

Direltor: Dr. Engler, Geh. Reg. zn 9. Brof. ad. U 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Unter-Direftor: Dr. Urban, Prof. 
Snipektor: Berring. 

4. Königliches Gendätiiches Anititut und Gentralbure: 
Internationalen Erdmeiiung auf dem ZTelegraphenber 

Potsdam. 

Direktor. 

Dr. Helmert, Geh. Reg. Rath, Prof. a. d. Univerſität. 

Sektionschefs. 

Dr. Albrecht, Prof. Dr. Löw, Prof. 

Bureau. 
Mendelſon, Sekretär und Kalkulator. 

5. Königliches —— — Inſtitut zu Berlin 
Obferbatorien auf Dem Telegraphenberge bei Potsd 

I. Centralſtelle. 
(Berlin W., Schinfelplaß 6.) 

Direktor. 

Dr. von Bezold, Geh. Reg. Rath, Prof. an der Unit 
Mitglied der AMademie der Wiſſenſchaften zu Berl! 

Wiſſenſchaftliche Oberbeamte. 
Dr. Hellmann, Prof. 

- Amann, dSgl., Privatdozent a. d. Univerfität. 
= Kremjer, Prof. 

Bureau. 

von Büttner, Sekretär. 
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II. Reteorologifches und Magnetiihes Obſervatorium 
bei Potsdam. 

Wiſſenſchaftliche Oberbeamte. 

Dr. Sprung, Prof., Vorſteher. i 
: Eihenhagen, Prof., Objervator. _ 

6. Königliches Aftrophyfilnliiches Obierbatorium anf dem 
Telegrapheuberge bei Potsdam. 

Direktor. 
Dr. Sogel, Geh. Reg. Rath, Prof., Mitglied der Akademie der 

Billenfchaften zu Berlin. Ä 

Dbjervatoren. 
Dr. Lohſe, Erſter Objervator und Stellvertreter des Direktors 

in Behinderungsfällen. 
: Rüller, &., Prof. 
: 8empf, dsgl. 

K. Die Königlichen Aniverfitäten, 
1. Wßertusciiniverfität zu Königsberg i. Pr. 

Kurator. 
Ce. Er. Graf von Bismard:Schönhaufen, Dber-Präfident. 

Ruratorialrath und Stellvertreter des Kurators 
in Bebinderungsfällen. 

Dr. Raubadh, Oberpräfidialrath. 

Beitiger Rektor. 
810; Dr. Fleiſchmann, Geh. Neg. Rath. 

Univerjität3-Richter. 
Dr. von der Trend, Oberlandesgerichtsrath. 

Beitige Defane 
det Theologiichen Fakultät: Prof. D. Jacoby, 
der Juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. Güterbod, 
der Medizinischen Fakultät: Brof. Dr. Lichtheim, 
der Philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Lürsfen. 

Der akademiſche Senat beiteht aus 
tem zeitigen Mektor Prof. Dr. Fleiſchmann, Geh. Reg. Rath, 
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dem zeitigen Broreftor (Derfelbe), 
dem zeiigen tendien Kurator Prof. Dr. Güterbock, Ge 

dem Univerfitätsrichter, Oberlandesgerichtsrath Dr.vonderTren 
den Delanen der Theologifchen, Medizinischen und Philoſophiſch 

Fakultät und folgenden Senatoren: 
Brof. Dr. Prutz. Prof. Dr. nohen, Geh. Mi 

= = 6Gdirmer, Geh. Rath. 
Juſt. Rath. :- = KXudwid. 

- = G&ormill. 

Satultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefloren. 

D. Sommer, Konfilt. Rat. D. et Dr. phil. Cornill. 
e Jacoby, Konſiſt. Rath = Benrath. 

und Mitglied des Kon = Dorner. 
jiltorium8 der Provinz Dr. phil. Kühl. 
Ditpreußen. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

D. Klöpper. Lie. theol. Boigt. 
- Link. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Schirmer, Geh. Juſt. Rath. Dr. Gareis, Geh. Juſt. Ra 

= Güterbod, dsgl., Mitglied - go, osgi. 
des SHerrenhaufes. ⸗Salkowsky. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. Gradenwitz. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Weyl, Geriht3-Affeffor. Dr. Hubrich, Gerichts-Aflefir 

= Schön, Reg. Aſſeſſor. 

3. Medizinische Fakultät. 
a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Dohrn, Geh. Med. Rath, Dr. Hermann, Geh. Med. Rat 
itglied des Medizinale = Stieda, dögl. 

Kollegiums der Provinz = Lichtheim, Med. Kai 

Dftpreußen. Mitglied des Mebizine 
= Neumann, Geh. Med. Kollegiums der Provi 

Rath. Oſtpreußen. 
Jaffe, dögl. ⸗Frhr. von Eiſelsberg 
Kuhnt. 
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b. Außerordentlide Profefjoren. 

Ur. Grünhagen, Geh. Med. Dr. Seydel, Stadiphyfilus u. 
Rath Med. Alf . eſſor. 

-Samuel. - von Esmarch. 
: Berthold. . yanber. 
: Schneider. ⸗ auwerck. 
: &aspary. = Mejchede, Direkt. d. ftädt. 
: Schreiber. Krankenanttalt. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Münſter, Brof. 

: GStetter, Brof. 
-Falkenheim. 
: Samter. 
: Balentini. 
: Hilbert. 
: Kafemann. 

Dr. 

vvwvwvwv%W 

4. Philoſophiſche 

a. Ordentliche PBrofefloren. 
Dr. Friedländer, Geh. Reg. Dr. Fleiſchmann, Geh. Reg. 

R Rath. ath 
: Schade, dogl. 

von Krzywicki. 
Cohn, Rud. 
Roſinski. 
Astanazy. 
&zaplewsti. 
Gerber. 

Fakultät. 

= Hahn. 
: Umpfenbad, dsgl. - Braun. 
: Epirgatis. -Luersſen. 
- Ritthauſen. -Jahn. 

Kißner. Baumgart 
-Rüuhl. ⸗Erler. 
: Balter. = Seep. 
Vrutz. -Volkmann. 
: Loſſen, Geh. Reg. Rat. = Mintomsti. 
: Bape. - Struve 
-Ludwich. -Roßbach. 
-Bezzenberger. -Müůgge. 
: Thiele. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
Dr. Lohmeyer. Dr. Gerlach. 

: Soalfhüp. -Haendcke. 
: Marek. - Städel. 
: Schubert. - Klinger, außerord. Prof. 
: Blohmann, an der Univerfität Bonn. 
-Franz. ⸗Franke. 

aluza. 
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c. Privatdozenten. 

Dr. Merguet, Gymnaſial⸗ Dr. Cohn, Frik. 
Oberlehrer a. D. Uhl. 

Jeneſss, Prof. = Beifer. 
-Rahts -Ehrenberg. 
⸗ Lafſar— Cohn, Prof. = Schellwien. 
⸗ Yollmann. -Toldiehn. 
⸗ iechert. 

Beamte. 
Kirſtein Ri Feqnungsrath, Univerſitaͤts⸗ Kaffen-Rendant und 

Stürtz, Univerfitätß-Gekretär. 

2. Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerfität zu Berlin. 

Kuratorium. 

Stellvertreter. 
Der zeitige Rektor, Geh. Neg. Rath, Prof. Dr. Wagner, um 
der Uiniverfitätsrichter, Geh. Reg. Rath Dr. Daude. 

Zeitiger Rektor. 
Geh. Reg. Rath, Prof. Dr. Wagner. 

Univerfität3-Ridhter. 

Dr. Daude, Geh. Reg. Rath. 

Beitige Defane 
der Theologifchen Fakultät: ord. Prof. D. Dr. Schlatter, 
ber Zuriftiichen Fakultät: ord. Prof. Dr. Brunner, Geh. Juſt 

Rath, 
der Mediziniichen Falultaͤt: ord. Prof. Dr. Rubner, 
ber Philoſophiſchen Fakultät: ord. Prof. Dr. Scheffer⸗ Boichorſt. 

Der akademiſche Senat 
beſteht aus dem Rektor, dem Univerſitäts-Richter, dem Prorektor 

oo. Prof. D. Pfleiderer, 
n Delanen der vier ‘Fakultäten und den Senatoren‘ 

ord. Brot. Dr. zadan, Geh. Reg. Rath. 

Moebius, Geh. Reg. Rath. 
ginfhins, Geh. Juſt. Rath. 

leinert, Ober-Konſiſt. Rath. va WW va w% va 
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Zakultaͤten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche PBrofefjoren. 
D. Steinmeyer. 
: Beiß, Wirkl. Ober⸗Konſiſtorialrath und vortragender Rath 

im Minifterium der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
: hr. von der Bolt, Wirfl. Ober- Konfiftorialrath, geift- 

licher Bice-Präfident des Evang. Ober-Kirchenrathe8 und 
Bropit bei St. Petri zu Kölln-Berlin. 

: Bfleiderer. 
: Kleinert, Ob. FKonfiſtorialrath, Mitglied des Evang. Ober⸗ 

Kirchenrathes. 
: Dr. phil. Harnad, Mitglied der Akad. der Wiſſenſchaften. 
D Raitan. 
: Shlatter. 
: &&Dr. phil. Baethgen, Konfiltorialrath. 

b. Ordentlicher Honorar-Profeffor. 
D. Dr. jur. Brüdner, Wirkl. Ober-Konſiſtorialrath, Mitglied 

des Staatsrathes und Propft zu Berlin. 

c. Außerordentlide Profeſſoren. 

D. Strad. Lic. Dr. Müller. 
-Lommatzſch. ⸗00Runze. 
Deutſch, Konſiſtorialrahh⸗ = She. von Soden. 

und Mitglied des Kon⸗ 
ſiſtoriums der Provinz 
Brandenburg. 

d. Privatdozent. 

Buntel. 

Lk. Blath, Brof. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

&. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Dernburg, Geh. Sul. Rath, Mitglied des Herrenhaufes. 

: Berner, Geh. Juſt. Rath. 
: Boldihmidt, dBgl. 
: Hinfhins, dögl., Mitglied des Herrenhaufes. 
: Brunner, dögl., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
: Hübler, Geh. Db. Neg. Rath. 
: Bernice, Geh. Zuft. Rath, Mitglied der Alademie der 

Bi Bifenafien ſt. R - vierte, Geh. Juſt. Ra 
: €, dsgl. h th 
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Dr. Konten. 
D. Dr. Kahl, Geh. Juſt. Rath. 

b. Ordentlide Honorar-Profefloren. 

Dr. Aegidi, Geh. Legationsrath z. D. 

vwwS 

Dr. 

vw Wu 
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- . Stölzel, Präfident der Jultiz= Prüfungs - Kommiljio 
vortragender Rath im Juſtizminiſterium, Kronſy 
und Mitglied des Herrenhauſes. 

von Cuny, Geh. Juſt. Rath, Mitglied der Hauptverw 
der Staat3jchulden. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 
. Dambadı, Wirkt. 4 Ober⸗-Poſtrath, vortrag. Rai 

Suftitiar im Reichs⸗ 
des Herrenhaujes. 

Zeumer. 
Crome. 
Biermann. 
Dertmann. 

oſtamte, Kronſyndikus und Di 

d. Privatdozenten. 
Jacoby, Prof., Juſt. Rath, Dr. Laß, Kaiſerl. Reg. 

Rechtsanwalt u. Notar. Kaufmann, Ger. \ 
dal, Amtsrichter. Burdhard. 
Preuß. Seckel. 
Heilborn. 

vun 

3. Medizinifche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefioren. 

.Virchow, Art Medizinalrath, Mitglied der Aladen 
Wiffenſch aften. 

du Bois-Reymond, Geh. Ob. Med. Rath, Mitgli 
Akademie der Wiſſenſchaften. 

Gerhardt, Geh. Med. Rath. 
Olshauſen, dsgl. 
Leyden, dsgl. 
Guſſerow, dsgl. 
Waldeyer, dsgl., Mitglied und beitändiger Sekret 

Akademie der Wiſſenſchaften. 
von Bergmann, dsgl. und Generalarzt J. Kl. à la 

des Sanitätskorps mit dem Range als Generalma 
Liebreich, Geh. Med. Rath. 
Schweigger, dogl., Generalarzt. 
Jolly, Geh. Med. Rat 
Hertwig, Mitglied ber Afademie der Wiſſenſchaften. 
Rubner. 
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Dr. Heubner, Geh. Med. Rath. 
: König, dsgl. 

b. Ordentliche Honorar-Profelloren. 
Dr. Roje, Geh Med. Rath, dirigirender Arzt der dirurgifchen 

Station des Krankenhauſes Bethanien. 
: Kod, Geh. Med. Rath, Generalarzt I. KL. à la suite des 

Sanitätskorps, Mitglied des Staatsrathes, Direltor des 
Inftitutes für Infekltionskrankheiten. 

-Skrzeezka, Geh. Ob. Med. Rath und vortrag. Rath im 
Minitterium der geiltlihen ꝛc. Angelegenheiten. 

: von Goler, Exc., General-Stabsarzt der Armee mit dem 
Range als General-Lieutenant, Abth. Chef im Kriegs- 
miniſterium, Wirkl. Geh. Ob. Med. Rath, Chef des 
Sanitätskorps, Direktor der Militärärztlichen Bildungsan⸗ 
ſtalten und Präfes der Prüfungs-Kommiſſion für Ober⸗ 
Militärärzte. 

c. Außerordentlide Profeſſoren. 
Dr. genod, Geh. Med. Rath. Dr. 

urlt, d3gl. 
: Lewin, Georg Ridh., D3gl. 
: Munt, Herm., Mitglied d. 

Aad. d. Wiſſenſchaften. 
: Zucae, Geh. Med. Rath. 
⸗Salkowski. 

- Fritſch, Geh. Med. Raih. 
-Senator, dgl. 
= Build. 
-Fasbender. 
-Schöler, Geh. Med. Rath). 
: diriäberg, dsgl. 
: Ewald. 
: Bernhardt. 
: Sonnenburg. 
: Schweninger, Geh. Med. 

Rath. 

I \ 1 
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Wolff, Julius. 
Mendel. | 
Fränkel, Bernh., Geb. 

ed. Rath 
Trautmann, d8gl., Gene⸗ 

ralarzt a. D. 
Virchow, Hans. 
Wolff, Max. 
Brieger. 
Ehrlich. 
Moeli, Direktor der 

ſtaäädtiſchen Irrenanſtalt 
zu Lichtenberg. 

Baginsky. 
Israel. 
Winter. 
Miller. 
Straßmann. 

d. Privatdozenten. 
Dr. Eulenburg, 9— ordentl. Dr. Kriſteller, Geh. Sanitäts⸗ 

rath. 
Vitſcherlich, Prof. 
-Schelske. 
= Zobold, Prof., Geh. 

Sanitaͤtsrath. 

* 

Prof. in Greifswald. 
Burchardt, Prof., Ober⸗ 

Stabsarzt J. Kl. und 
Erſter Garniſonarzt von 
Berlin. 
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‚ Prof. 
Süterbod, Prof., Med.R. 
Berl, Sanitätsrath. 
Guttſtadt, Prof. Dezernent 

für Medizinalſtatiſtik im 
Königl. Statift. Bureau. 

Landau, Prof. 
Martin, dagl. 
Litten, dgl. 
Fränkel, Albert, dögl. 
Nemal, dsgl. 
Beit, dsgl. 
Horſtmann, dgl. 
Salomon. 
Laſſar, Prof. 
Lewingti. 
Lewin, Louis, Prof. 

erter. 
Rabl-Rückhard, Prof. u. 

Ob.Stabsarzt J. Kl. a. D. 
Behrend. 
Gluck, Prof. 
Schuͤller, dsgl. 
Munk, Immanuel, dsgl. 
Grunmach, dsgl. 
Baginsky, Benno. 
Krauſe, Herm., Prof. 
Dppenheim, dsgl. 
Benda. 
Sacobjon. 
Krönig, Prof. 
Dühriien, dgl. 
Brener, früh. ord. Brof. 

in Sena, Grßhzgl. Saͤchſ. 
Hofrath. 

Langgard, Brof. 

4. Philoſophiſche 

Dr. 

ua 
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Ramip. 
Nagel. 
Rofenheim. 
Klemperer. 
Nitze. 
Silex. 
Langerhans, Prof. 
Hanſemann. 
Posner, Prof. 
Pfeiffer, dsogl. 
du Bois-Reymond. 
Goldſcheider, Prof 

Stabsarzt. 
de Ruyter. 
Köppen. 
Günther. 
Pagel. 
Thierfelder. 
Casper. 
Krauſe, Joh. Ir 

Wilh., Prof. 
Katz 
doten 

rawitz. 
Heymann. 
Neumann. 
Naſſe. 
Ohlmüller. 
Weſtphal. 
Greeff. 
Gebhard. 
Wernicke. 
Mendelſohn. 
Loewy. 
Bonhoff. 

Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

. Zeller, Wirkl. Geh. Rath, Exc., Ehrenmitglied der Gelar 
akademie der Wiſſenſchaften. 

Weinhold, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie 
Wiſſenſchaften. 
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Dr. Rommfen, Mitglied der Akademie der Wiffenfchaften, Bice- 

. 
* 

2 
* 

kanzler der Friedensklaſſe des Ordens pour le mörite. 
Curtius, Wirkl. Geh. Rath, Exc., Mitglied der Akad. der 

Wiſſenſchaften. 
Vahlen, Geh. Reg. Ro. Mitglied und beftändiger Se: 

fretar der Akad. der Wiſſenſchaften. 
: Battenbad, dögl., Mitglied der Akad. der Wifjenfchaften. 

D. Dr. Schrader, dögl., dogl. 
Dr. Beierftraß, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Bagner, Wolf, Geh. Reg. Rath. 
: Beyrich, Geh. Bergrath, Verwaltungs-Direltor d. Mufeums 

für Naturfunde, Mitglied der Akademie der Willenfchaften. 
: KirhHoff, Geh. Neg. Rath, Mitglied der Akademie der 

Biffenfchaften. 
: Shmoller, Mitglied des Staatsrathe8 und der Afademie 

der Wiſſenſchaften, Hiftoriograph der Brandenburgifchen 
Geſchichte. 

: von Treitſchke, Geh. Reg. Rath, Hiſtoriograph des Preu— 
Biihen Staates, Mitglied der Akademie der Wiljenjchaften. 

: Dilthey, Geh. Neg. Rath, Mitglied der Akademie der 
Bifienfchaften. 

Shwendener, dsgl., dsgl. 
= Beber, Albr., Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
: Randolt, Geh. Reg. Rath, dgl. 
= Möbius, Karl, dögl., dagl. 
-Fuchs, Mitglied der Akad. der Wiffenfchaften. 
: Hübner. 
: Zobler, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
: Schulze, Frauz Eilhard, Geh. Reg. Rath, dagl. 
: Köhler, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
: Sadau, Geh. Reg. Rath, dögl. 
- Hirfchfeld, Mitglied der Akademie der Wiffenjchaften. 
⸗-Grimm, Geh. Reg. Rath. 
: Schmidt, Zoh., Mitglied der Alademie der Wifjenfchaften. 
: Relule von Stradonig, Geh. Neg. Rath, Direktor der 

Sammlung der antiten Bildwerke und Gipsabgüffe Der 
Königl. Mufeen. 

: Stumpf, Mitglied der Akademie der Wiffenjchaften. 
: Kiepert, dgl. 
: Rammelsberg, Geh. Neg. Rath, dagl. 
: Foerſter, Beh. Reg. Rath. th 

Schwarz, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
° hr. von Richthofen, Geh. Reg. Rath. 
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Warburg, Mitglied der Mlademie der Willenichaften. 
Sceffer-Boidorft. 
nen Geh. Bergrath, Mitglied der Akademie der Wiſſen⸗ 

aften. 
Engler, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Akademie ber 

Willenichaften. 
Schmidt, us, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

Silber, dögl. 
n3. 

Don Bezold, Geh. Reg. Rath, Mitglied der Atademie der 
Wiſſenſchaften. 

Diels, Mitglied und beitändiger Sekretar der Akademie der 
Wiſſenſchaften. 

Qelmert, Geh. Reg. Rath. 
randl 

Dames, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
grobenius, dsgl. 

rückner, Alex. 
Erman, Direktor der ägyptiſchen Abtheilung der Königlichen 

Mufeen, Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 
Bee Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

aulfen. 

b. DOrdentlide Honorar⸗Profeſſoren. 
. Razarıs, Geh. Reg. Rath. 
Tiemann. 
Reihen, Beh. Reg. Rath. 
Böckh, Geh. Reg. Rath, Direktor des ftatilt. Bureaus der 

Stadt Berlin. 

c. Außerordentlide Profeſſoren. 
. Dieterici, Friedrich Geh. Dr. Kny. 

Neg. Rath. Afderfon, Paul. 
Schneider, Ernſt Robert, von Martenß. 

dögl. Sell, Geh. Reg. Rath. 
Steinthal. Berendt, Zandesgeologe. 
Bellermann, Mitglied der Pinner. 

Alademie der Kuͤnſte. = Liebermann. 
wihelhaus, Geh. Reg. = Geiger 

- Wittmad, Geh. Reg.Rath. 
Drib, gl. - Magnus. 

arde. - Barth. 
Baflian, Geh. Reg. Rat, = Hettner. 

Direklor bes Mufeums = NRoediger. 
für Völkerkunde. - Delbrüd. 
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Dr. Sering. 
: Biedermann. 
: Gabriel. 

: Snoblaud. 
: König. 
: Geldner. 
⸗ Ihann⸗-Filhos. 
-Grube. 
: Bill, Mitglied der Königl. 

Verfuchsitelle f. Spreng= 
ſtoffe. 

Dr. Henſel. 

va 

won 

Schiemann. 
Heußler. 
Sceiner, im Nebenamte, 

wiſſenſch. Affiitent am 
Aſtrophyſikal. Objerva- 
torium zu Potsdam. 

Blaſius. 
Fleiſcher. 

d. Privatdozenten. 

Dr. Meyer, Rich. Loppe, Prof. 
Glan, dögl. 
Aron, Geh. Reg. Rath, 

Bıof. 
-Laſſon, Brof. 
: Droyjen. 
: von Kaufmann, Geb. 

Reg. in Prof. der 
Staatswiſſenſch. an der 
zehniihen Hochſchule zu 

: Ra Brof, 
: Thiefen, Brof. bei der 
— ⸗Techniſchen 
Reichsanſtalt. 

: Rleb3. 
: Schotten, Brof., Raiferl. 

Reg. Rath. 
: Deifau. 
: Simmel. 
: Höniger, Brof. 
: Döring, dsogl., Gymnaſ. 

Dir. a. D. 
: Rallmann. 
: od. 
: Jaftromw. 
: Haydud, Prof. 
: Bringsbeim. 
: Beinftein, Brof., Reg. 

Rath. 

1 

- 
- 
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Seeliger. 
Babn)haffe, Landes⸗ 

geologe, Prof. an der 
Bergakademie. 

Tenne, Prof. 
Weſendonk. 
Aßmann, Brof. 
Kötter, dsgl. 
Volkens, dsgl. 
Rothitein. 
Friedheim. 
Freund. 
Reiſſert. 
Sternfeld. 
von Luſchan. 
Schleſinger, Prof. 
Jahn, dsgl. 
Traube. 
Mardwald. 

Reinhardt. 
Saelel, Brof. 
Lieſegang. 
Oldenberg. 
Wincler. 
Herrmann. 
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Dr. Kretichmer. Dr. Lehmann, Garl. 
-Wohl. -Kretſchmer. 
-Kübler ⸗Schmekel. 
⸗Huth. -Krigar-Menzel. 
= Warburg. = Winter. 
= Deffpir. : Geler. 
- Wien. -Gilg. 
⸗Rubens, Prof. -Kern. 
- Köpp. : Schumann. 
= Breifig. - TFriedländer. 
= du Bois. = Thoms. 
= Rimbad. = Dppert. 
- Thomas. - Lindau. 
= Spannagel. - Schöpff. 
-Goldſchmidt. ⸗Heymons. 
-Froehde. -Sethe. 
- Schumann, Prof. = Blate. 
= NRapß. -Hintze. 
-Schultz, Oskar. 

Beamte. 
Claus, Rechnungsrath, Rendant und Duäftor. 
Schmidt, Rechnungsrath, Univerjitäts-Kuratorial-Sefretär und 

Kalkulator. 
Wetzel, Kanzleirath, Univerfitäts-Sefretär. 
Entzian, Univerjitäts-Reltorat3-Sefretär. 

3. Univerfität zu Greifswald. 

Kurator. 
von Haufen, Geheimer Negierungsrath. 

Zeitiger Rektor. 
Prof. D. Schulße. 

Univerfitäts: Richter. 
Dr. Gefterding, Polizei⸗Direktor. 

Zeitige Delane 
der Theologiſchen Fakultät: Prof. D. theol. et Dr. phil. Jõöckler, 

Konſiſt. Rath, 
der Juriſtiſchen Fakultät: Prof. Dr. Stoert, 
der Mediziniihen Fakultaͤt: Brof. Dr. Schulz, 
der Philojophifchen yakultät: Brof. Dr. Bernheim. 
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Der afademifhe Senat 
Sicht außer dem zeitigen Neltor, den: Univerfitäts-Nichter und 
den Dekanen Der vier Fakultäten, 3. Zt. aus 
dem zeitigen Prorektor Prof. Dr. Koſchwitz, 

Minnigerode, 
Grawitz, 
Pescatore, 
Ulmann. 

Das akademiſche Konzil 
ht aus dem Reltor, als Vorſitzenden, und allen ordentlichen 
%rofejloren. 

vu wvN vw W 

JFakultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
D. & Dr. phil. Zöckler, Konfilt. Rath. 

et Dr. jur. Gremer, d3gl. 
s - Sgulg e. 
: Don Nathufius 
: et Dr. phil. Haußleiter. 
: Dettli. 

b. Ordentliher Honorar-Profefior. 
D. et Dr. phil. Gieſebrecht. 

c. Außerordentlicher Profeſſor. 
Lie. theol. Lũtgert. 

d. Privatdozenten. 
Lie theol. Dalmer, Brof. 

: =  Leziuß. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Häberlin, Geh. Juſtizrath. Dr. Beismann. 
D. et Dr. jur. Bierling, dögl., = Stoerf. 

Mitglied des Herrenhaufeß. = Stampe. 
Dr. Bescatore. -Frommhold. 

b. Privatdozent. 
Ur. Medem, Prof., Landgerichtsrath. 

1896. 1 
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Dr. Hoffmann. Dr. Abel. 
⸗ töwer. ⸗Enderlen. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. med. et phil. Limpredt, Dr. Minnigerode. 

Geh. Reg. Rath. - GSeed. 
s Ahlmwardt, dgl. - Rehmte 
= Sufemihl, dgl. - Bernheim 
s Breuner, dgl. ⸗Struck. 
= phil. et jur. Schuppe, ⸗Credner. 

Dögl. 2 ua. 

- Ulmann, dgl. ⸗ orden. 
= Thome. ⸗Schütt. 
-Schwanert. ⸗Richarz. 
⸗Reifferſcheid. ⸗Muller, Wilh 
- Bimmer. : Gtengel. 
s &oben. s Gerde. 

b. Außerordentliche Brofeljoren. 

Dr. Pyl. Dr. Pietſch, 3. 3. beurlaubt. 
= Konrath. Lic. theol. et Dr. phil. Seßler. 
s Holt. Dr. Deede. 

. c. Privatdozenten. 
Dr. Möller, Prof. Dr. Sieb8, Prof. 
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3. Medizinifche Fakultät. 

a. Ordentliche Brofefloren. 

Bernice, Geh. Meb. Rath. Dr. Helferich, dgl, General- 
Mosler, dsgl. arzt I. KIl. & la suite. 
Landois, dsgl. = Gramip. 
Schirmer, dsgl. = Löffler, Geh. Med. Rath. 
Schulz. 
Sommer, Geh. Med.Rath. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Bonnet. 

. Arndt. Dr. Strübing. 
Krabler. ⸗ Zeidenbain. 
Solger. = Beiper. 
sschr. von Breufhdenvon = Schirmer. 

und zu Liebenftein. - Ballomwip. 
Beumer, Kreisphnfilus. 

c. Brivatdozenten. 

Schmitt, dgl. = Semmler. 



Dr. Bil. Dr. ®ellmann. 
: Sacob. = Bernice. 
: Brendel = Rott. 
: Bruinier. e GSchreber. 
: Altmann. - Schmöle. 

Univerfitäts-Beamte. 

Ballowig, NRechnungsrath, Univerſitätskaſſen⸗Rendant. 
Räder, Rechnungsrath, Univerfitäts-Duäftor. 
Otto, Kuratorial-Sekretär. 
Beihhold, dogl. 
Bohn, Univerfitäts-Sekretär. 

Atademiſcher Forſtmeiſter. 
Vagner, Forſtmeiſter. 

Akademiſcher Baumeiſter. 
Brinkmann, Land-Bauinipektor. 

4. Univerfität zu Breslau. 
. Ducchlaucht Fürft von Hapfeldt:Tradhenberg, Ober— 

Praͤſideni. 
Krnatorialrath: von Frankenberg-Proſchlitz, Geh. Reg. Rath, 

Vertreter des Kurators in Behinderungsfaͤllen. 

Rektor und Senat. 
Reltor: Prof. Dr. Dahn, Geh. Juſt. Rath. 
etior: Prof. Dr. O. E. Meyer, Geh. Reg. Ran. 
nerfitätß-Stichter: Dr. ®illdenow, Ob. Reg. Rath. 

ane 
der Evang. theol. Fakultaͤt: Prof. D. Kamerau, 
der Kathol. theol. Fakultät: Prof. Dr. Schaefer, 
der Jurift. Fakultaͤt: Prof. Dr. Brie, Geh. Juſt. Rath, 
der Mediz. Fakultaͤt: Prof. Dr. Wernide, Med. Rath. 
der PBhilofoph. Fakultaͤt: Prof. Dr. Partſch. 

Ewaͤhlte atoren: 
Brof. Dr. Heidenhain, Geh. Prof. Dr. Freudenthal. 

Med. Rath. - = Saufmann. 
- Scott. - = Marr. 
: Müller. 

SYalultäten. 
1. Evangeliſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 
D. Hahn. D. Kawerau. 

7% 

8476884 
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D. Dr. phil. Müller. D. Lic. theol. ®rede. 
-= Kittel. - Dr. phil. Arnold. 
:» Schmidt. " 

b. Ordentlider Honorar-Brofeflor. 
D. Dr. phil. Erdmann, Wirkliher Ober-Konſiſtorialrath und 

Generalfuperint. von Schlejien. 

c. Außerordentliher Brofellor. 

Lic. theol. Dr. phil. Löhr. 

d. Privatdozent. 
Lic. theol. Schulze. 

2. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Friedlieb. Dr. Koenig. 
-—Laemmer, Prälat, Proto⸗ = Kramupdy. 

notar. Commer. 
ee 1 = ®Brobit, Bäpftl. Haus- Schaefer. 

prälat, Domberr. 
- Scho iz Fürfterzbifch.Geiftt. 

Rath. 
b. Ordentlihder Honorar-Brofefior. 

Dr. rang. 

c. Außerorbentlihe Profefloren. 

Dr. Müller. Dr. Nürnberger. 

d. Privatdozent. 
Lic. theol. von Teſſen-Weſierski. 

3. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Orbentlide Brofefforen. 

Dr. Dahn, Geh. Juftizrath. Dr. Bennede. 
Brie, dsgl. ⸗Joörs. 
Leonhard. 
Fiſcher, Oberlandes⸗ 

gerichtsrath. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

vv WW 

Dr. Brud. 

c. Privatdogenten. 

Dr. Eger, ne Rath (beurlaubt). 
- Beling, Gerichts⸗Aſſeſſor. 



u" .. 

101 

4. Medizinische Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Heidenhain, Geh. Med. Dr. Flügge, Geh. Med. Rath. 
Hath Filehne. 

van = Fiſcher, dsgl. Küſtner, Med. Rath, Mit⸗ 
-Förſter, dögl., Mitglied olied des Medizinal- 

des Herrenhaufes. follegiums der Provinz 
⸗ galle Geh. Med. Rath. Schleſien. 
-Vonfick, dsgl. -Wernicke, Med. Rath. 
= Mikulicz, dsgl., Mitglied = Rait. 

Des Medizinaltollegiums 
der Provinz Schlejien. 

b. Außerordentliche Brofefloren. 
Dr. Auerbad. Dr. Partſch, Karl, dirig. Arzt 

: &obn, Herm. d. Konventhofpital® Der 
: Nichter, Med. Rath. Barmberzigen Brüder. 
: pie. - SKolaczet, dirig. Arzt des 

eiffer, Seh. Med. Rath. St.Zojef-Krantenhaufes. 
Magnus. - Röhmann 

: Born. - &zerny 
: Biener. - Barth. 
= 2eifer. - Hürthle. 
= Rojenbad. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Brud, Prof. Dr. Kaufmann, Brof. 
-Fränkel, Ernſt, Brof. ⸗Alexander. 
-Buch wald, Prof., leitender ⸗-⸗Pfannenſtiel. 

Arzt des Allerheiligen = Stern. 
Hoſpitals. -Groenouw. 

Jacobi, Prof., Sanitaͤts⸗- = Tieße. 
rath, Bezirksphyſikus. ⸗Lüubbert 
roner. : Kümmel 

: Hiller. - Weintraud,. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 
Dr. alle, Geh. Reg. Rath. Dr. Ladenburg, Geh. Reg. 
⸗Roßbach, Aug, dsgl. Rat ath. 
Reyer, D. E., dogl Foerſter, dogl. 
Poleck, degl. Roſanes.: 
en ‚ dögl. - Sturm. 
Eohn, Ferd., dögl. = Weber, Th. 
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Dr. von Funke. Dr Kaufmann. 
= &aro. - Marr. 
= Baeumler. - Wilden. 
⸗Chun. ⸗Appel. 
⸗Partſch, Joſ ⸗Hintze. 
= Bogt. ⸗ delt eis. 
⸗Köölbing. ⸗Fraenkel, Sigm. 
⸗ Hüffer. = Bar. 
- Eliter. ⸗2Delitzſch. 
⸗Freudenthal ⸗Ebbinghaus. 
⸗Fick = Mutber. 
- Hillebrandt. 

b. Außerordentliche Profeljoren. 

Dr. Grünbagen, Geh. Arhiv- Dr. Sombart. 
rat. = red. 

⸗-Weiske. ⸗Ahrends 
⸗Metzdorf. ⸗von Rümler. 

Friedlaender. ⸗Heydweiller. 
s Bader. 

c. PBrivatdozenten. 
Dr. Bobertag, Prof. Dr. Liebid. 

= &ohn, Leop = Rofen. 
= Rohde, Prof - Mild. 
s Gürid. = Brodelmann. 
= London = Abel. 
⸗Kruſe. s Braem. 
: Stutid = Siriczel. 
: Me;. - roll. 
= Semrau. ⸗Scholtz. 

Univerſitaͤts⸗Beamte. 

Klepper, Rechnungsrath, Rendant und Quäſtor. 
Richter, Univerſitäͤts⸗Sekretaͤr. 

5. Bereinigte Friedrich⸗⸗Univerſitũt Halle-Wittenberg zu Halle. 

Kurator. 
D. Dr. Schrader, Geh. Ob. Neg. Rath. 

Rektor. 
Brof. Dr. Droyfen. 

Univerfitäts- Richter. 
Ebbede, Landgerichtsrath. 
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Delane der Fakultäten. 
„u der i Fakultaͤt: D. B I Ni Sen Baht; Mn, Di. 9ed 
In der Medizinifchen Fakultät: Prof. Dr. igig, Geb. 8 

In der Philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Kraus. 

Das Generalkonzil 
beneht aus ſaäͤmmtlichen ordentlichen Profeſſoren und dem Uni⸗ 

verſitaͤts⸗Richter. 

Der akademiſche Senat 
oncht aus dem Relktor, dem Prorektor, den Dekanen der vier 
ctıltäten, fünf aus der Zahl der ordentlichen Profefloren ge- 

wählten Senatoren und dem Univerfitäts-Ridjter. 

Babhljenatoren 
vom 12. Juli 1895 bis 12. Juli 1896. 

tot. D. Dr. Loofs. Prof. Dr. Bangerin. 
: Dr. von Bramann. - Bagner. 

= Haym. 

Univerfitäts=-Xedil. 
Ki. Dr. Hed. 

Yatuitäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Brofefloren. 
D Dr. Köftlin, Ober:Konfilt. D. Darin Konfift. Rath. 

Haid, orbentl. Mitglied - Hering, dsgl. 
des KRonfiftoriums der = Käbler. 
Brovinz Sachſen. - Dr. Kaugid. 

Beyſchlag. ⸗VLooſs. 
b. Außerordentliche Profeſſoren. 

Le, thsol. Eichhorn. Lie. theol. Dr. phil. Rotbftein. 

c. Brivatdozenten. 
D. Förfter, Brof., Königlicher Lic. theol. Stange 

= Dr. phil. Steuer: 
\it eo. Dr. phil. Elemen. nagel. 

⸗ Ficker. ⸗ 2⸗ 2 e Beer. 
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2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. gitting, Geh. Juſt. Rath. Dr. Zoening, Geh. Zuft. Aath. 
⸗ oretius. - Stammler. 
= Raftig, Geb. Juft. Rath. = Hed. 
= ». Rift. - Endemann. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 
Dr. von Brünned. 

c. Außerordentliche Brofelforen. 

Dr. Arndt, Ober-Bergrath u. Dr. van Galler. 
Auftitiar bei dem Ober = Schulke. 
bergamte. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Weber, Geh. Med. Rath. Dr. Oberid, Geh: Med. Rath. 

- Adermann, dögl. - Harnad. 
s Welder, dogl. - von Bramann. 
⸗ Bernftein. ⸗Fraenkel. 
-Graefe, —9 Med. Rath. = Fehling. 
- Hiki ⸗FIrhr. von Mering. 
= von didee dögl. = Rour. 

b. Außerordentlide Profeſſoren. 

Dr. Samarke, Geh. Med. Dr. Denzmer. 
- Bberft. 

⸗ Roptfcütter. : Schwar;. 
s Geeligmüller. = Bunge. 
= Rott. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Hollaender, Brof. Dr. Eißler. 
s Heßler. - Kromaper. 
e eier, Prof. = Wollenberg. 
= NRijel, San. Rath, Kreis⸗ß/ = Braunfdhmweig. 

phyſikus. ⸗Haasler. 
s von Herff, Prof. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Brofefloren. 

Dr. Kühn, Geb. Db.NRcg. Rath. Dr. Conrad, Geh. Reg. Rath. 
= Haym. ⸗ Droyfen. 
= Krauß. = Kirchhoff. 



Dr. Örenader. 
: Zittenberger, Geh. Reg. 

Kath). 
: ESudier. 
: u. D. „lo, eh. 

Reg. 
: einboer, Sch. Reg. Rath. 

l. : Bilde 
: ®olhard, Seh. Reg.Rath. 
: Gantor. 
: Erdmann. 
: Robert. 
: Braetoriuß. 
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Dr. laß. 
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MWangerin. 
Meyer. 
Dorn. 
Wiſſowa. 
Maercker, Geh. Reg. Rath. 
Burdach. 
Wagner. 
Vaihinger. 
Friedberg. 
Strauch. 
Bechtel. 

b. Ordentliche Honorar-Profeljoren. 
Dr. Půtz. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 

Dr. Hergberg. 

Dr. Zafhenberg I, Ernſt. 
rast Geh. Rep. Rath. 

: Ewald. 
-Rathke, 3.3. in Marburg. 
: Sahariä. 
: Quedede. 
: Döbner. 
- Biltheiß (3.3. beurlaubt). 

Dr. 
or 

vauauvß 

v 

Zopf. 
Taſchenberg IL, Otto. 
Friedensburg (z. Zt. be⸗ 

urlaubt). 
Uphues. 
Albert. 
Diehl. 
Schmidt. 
Eberhard. 

d. Privatdozenten. 
Dr Cornelius, Prof. 

: Banmert. 
: Erdmann, Hugo, Prof. 
: &ollig (3. 3. beurlaubt). 
: Yufjerl, Prof. 
: Bremer. 
: von Qeinemann, Prof. 

uva vv vwn 

r. Brandes. 
Heukenkamp. 

Sommerlad. 
Schwarz. 
Meißner. 
Schulz. 
Maurenbrecher. 
Fiſcher, M. 
Wechſſler. 

Univerſitäts-Beamte. 
Lolge, Rechnungsrath, Rendant und Quäſtor. 
Stade, Rechnungsrath, Kuratorial-Sefretär. 
Larmald, Univerfitäts-Sekretär. 
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6. Chriſtian⸗Albrechts⸗Univerſitũt zu Kiel. 

Kurator. 
D. Dr. Chalybaeus, Konfiftorial-Präfident. 

Rektor. 
Brofefior Dr. Seelig. 

Delane 
der Theologiichen Fakultät: Brof. D. Baumgarten, 
der Juriſtiſchen Tyakultät: Prof. Dr. Bappenheim, 
der Medizinifchen Tyakultät: Prof. Dr. Werth, 
der Philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Oldenberg. 

Akademiſcher Senat. 
Der Rektor. 
Der PBroreltor: Dr. Bohhammer. 
Die vier Dekane. 

Bier von dem alademifchen Konfiftorium gewählte orbentlide 
Brofefforen, zur Zeit: 

Brof. Dr. Duinde. Prof. Dr. Eurtiuß. 
: = Schöne. = Niemeyer. 

Alademifches Ronfiftorium. 
Mitglieder: fänmtliche ordentliche Profeſſoren. 

Yalnltäten, 
1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefjoren. 
D. Kloftermann. D. Baumgarten. 
= Niki. - Müblau. 
- von Schubert. 

b. Orbentlicder Honorar-PBrofeljor. 

Dr. Bredentamp. 

e. Außerordentliche Profeſſoren. 
Lie. Dr. phil. Bofje. Lic. Titiuß. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Hänel, Geh. Juſtizrath. Dr. Niemeyer. 
:» Schloßmann. : Frank. 
= Bappenheim. - $leinfeller. 

b. Brivatdozenten. 
Dr. Thomjen. Dr. Rehme. 
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3. Medizinifhe Fakultät. 
a. Ordentliche Brofefjoren. 

r.zcn@smard, Geh. Med. Dr. Slemming, Geh. Med. 
Rath, Müglied des Med. Rath. 
Kolleg. zu Kiel. = Quinde, Geh. Med. Rath, 

Henſen, Seh. Med. Rath. —78— Med. Kolleg. 
deller, dgogl iel 
: Xölders, dgl. ⸗ Werth, Med. Rath, Mit 

glied des Med. Kolleg. 
zu Kiel. 

b. Außerordentliche Profefioren. 
r.Bodendagl, Reg. und Dr. Graf von Spee. 

Sch. Med. Rath. = Kofegarten. 
: geterfen. = von Stard. 
: sald = von Hoppe-Segler. 
Fiſcher. ⸗Bier. 

c. Privatdozenten. 
* Jeilen, Med. Rath. Dr. Glävede. 
: Seeger, Sanitätsrath. ⸗Dohle. 
: Raulfen. - Nicolai. 
: Kirchhoff. = ride, Zahnarzt 
: Hohhans. 

4. Philoſophiſche Fakultät. | 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr karften, Geh. Reg. Rath. Dr. Brandt. 
: Seelig, dsgi. ®ering. 
: Seger, bögl. = Deußen. 
: Hoffmann. ⸗ FAR 
: Yadhaus,Geh.Reg. Rat. = Eurtius, Geh. Reg. Rath. 
: Shirten, dögl. = Bruns. 
: Bohhammer, dsgl. ⸗ Körting. 
: Xrüger, dogl = Schöne, Geh. Reg. Rath. 
: Bufolt. ⸗ Hasbach. 

Sammel ⸗ ak 
: Reinte, Reg. Rat, = Weber. 

Kitglieb eh be Haren = SKauffmann. 
⸗ ihrer. 

: Lehmann. = Riehl. 

, b. Außerordentliche Profeſſoren. 
* Haas. Dr. Rügheimer. 
Sarrazin. : Lamp. 
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Dr. Rreuß. Dr. Rodenberg. 
- Rodemwalb. = Matthaei. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Groth, Prof. Dr. Eauer, Prof. am Gy 
⸗Alberti, dsgl. naſium. 
- Emmerling, dsgl. - Radfadl. 
= Zönnies, dgl. = Lohmann. 
- Berend, dgl. - Buchner, Prof. 
= Dahl, dsgl. - Stollen. 
⸗ Be d3gl. ⸗ suis, Prof. 
= MWolft. = MdideB. 
= Unger. -Karſten. 
= Schneidemühl. 

Beamte. 
Syndilus: Bauljen, Amtsgerichtsrath. 
Nendant: Maaßen. 
Sefretär: Werner. 

7. Georg-Auguitsciiniverfität zn Göttingen. 

Rector Magnificentissimus. 

Seine Königl Hoheit der Regent des Herzogthums Braunfchr 
Prinz Albrecht von Preußen. 

Kurator: 
Dr. Höpfner, Geh. Ob. Neg. Rath. 

Prorektor. 
Profeſſor Dr. von Bar, Geh. Juſtizrath. 

Univerjitäts-Michter. 
Bacmeifter, Landgerichtsrath. 

Defane 
in der soeologiichen Fakultät: Prof. D. Dr. Shulg, Konij 

ath, 
in der Sunltfge Fakultaͤt: Prof. Dr. Biebartd, Seh. Zı 

ath, 
in Der arebiginiichen Fakultät: Prof. Dr. Shmidbt-Rimpie: 

eb. Med. Rath, 
in der Philoſophiſchen Ge Prof. Dr. Leris. 

nat. 
Vorfigender: Prorektor Prof. “Dr. von Bar, oe. Juſtizrath 

Mitglieder: die ordentlichen Profeſſoren und der Univerſ. Richt 
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Jatultãten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Ordeniliche Profeſſoren. 

Sieſinger, Konſiſt. Rath, Konventual des Kloſters Loccum. 
Ir. phil. Schul, Konſiſt. Rath, Abt zu Bursfelde. 
xıole. 

Dr. phil Zichadert. 
Bonwetid. 
Dr. phil. Schürer. 
Reiſchle. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Weol. Schãder. 

c. Privatdozenten. 
Bouſſet. Lic. Hackmann. 

theol. Dr. phil. Rahlfs. - theol. Dr. phil. Achelis. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefforen. 
Dr. jur. Dove, Geh. Jultizz Dr. von Bar, Geh. Juſt. 

rath, Mitglied d. Herren- Rath. 
hauſes und des Landes- Regelsberger, Geheimer 
Konfilt. in Hannover. Juſtizrath. 

7 jur. Ziebarth, Geh. Juſt. Merkel, J. 
R Ehrenberg. 

iur. et phil. Frensdorff, 
dsgl. 

X 

vw Detmold. 

b. Ordentlicher Honorar-Brofeffor. 
ır ZIand, Geheimer Juſtizrath. 

c. Außerordentliher Profeſſor. 

r. Andre. 

d. Privatdozenten. 

Fr. Krückmann. Dr. von Blume. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentliche Brofelloren. 

Ir. Haife, Geh. Hofrath. Dr. Marme, dsgl. 
Meißner, Geh. Med. Ra. = Drth. 

- Meyer, Ludw., dagl. = Merkel, Fr. 
: Ebftein, dgl. = Wolffhügel. 
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. Runge. Med. ne: Genera 
Schmidt-Rimpler, Geh. Arzt II 

Dr. Braun, Sch. Med. Rat 

b. Ordentlicher Honorar: Brofeflor. 

. Efjer. 

c. Außerordentliche Profeſſoren. 
. Kraufe. Dr. Damſch. 
Far ba . - Bürkner. 
Huſemann. ⸗Kallius. 
Roſenbach. 

d. Privatdozenten. 
. Droyfen, Prof. Dr. Aſchoff. 
gılbebrand, dagl. - Boruttau. 

icolaier, dsgl. - Kramer. 
Beneke. ⸗Dreſer. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Wüftenfeld, Geh. Reg. Dr. Dziatzko, Geh. Reg. Rat 
Rath. ⸗ ee es 

Griepenkerl. ⸗Berthold. 
Schering, Geh.Reg.Rath. = Leriß. 
Baumann, DEgl, = Beter. 
phil.et med. Ehlers, dögl. D. Dr. phil. Smend. 
Dilthey. Dr. Wallach. 
Volquardſen. ⸗Leo. 
Wagner, H., Geh. Reg. = Liebſcher 

Rath. = Roetbe. 
von Koenen, Geh. Brg - Stimming. 

Kath. D. Dr. ®ellbaujen. 
Müller, ©. € Dr. Morsbach. 
Niede. - Bilder. 
Kielhorn : Lehmann, Mar, Ehre 
Heyne. mitglied der Aladen 
von Bilamowig-Moel: der Wiſſenſchaften 

lendorff. Berlin. 
Voigt = Nernit. 
Cohn. ⸗ girbert, 
Klein, Felix. ⸗Kehr. 
Schur. ⸗Schulze. 
Meyer, W. 
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b. Außerordentlide Brofefjoren. 

Dr. Tollens. Dr. Bietfhmann. 
= Beiper?. = von Buchka. 
= Rebniid. - Zehbmann, Franz. 
= Bolftorff. - Badhauß. 
‚sreiberg. = GSchönflies. 

⸗Krauske. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Henking. Dr. Bohlmann. 

⸗ urkthardt, Prof. ⸗Des Coudres. 
= Bürger. - Bengel. 
= Ambronn. ⸗Schultheß. 
-BPockels. ⸗Sommerfeld. 
= Lorenz. = Brandi. 
= Rhumbler. ⸗Kerp. 
: Abegg- 

Beamte der Iniverfität. 

Reger, Kuratorial-Sefretär. 
Stenp, Univerfitäts-Selretär. 
Dr. Bauer, Duöftor. 
Seine, Domänenrath, Rendant. 

8. Uniberfität zu Marburg. 

Kurator. 
Steinmeß, Geh. Db. Reg. Rath. 

Rektor. 
SErei Dr. Küſter, Geh. Med. Rath. 

Prorektor. 
Ei. Dr. Fiſcher. 

Univerfitäts-Richter. 

Sch. Surftizratb Prof. Dr. Ubbelohde (f. Jurift. Fakultät). 

Dekane 

-ı der Theologiſchen Fakultaͤt: Prof. D. Dr. Straf Baudilfin, 
m der Zuriftifhen Fakultaͤt: Prof. Dr. Heinrih Lehmann, 
in der Medizinischen Fakultaͤt: Prof. Dr. Friedr. Müller, 
ı der Philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Heß. 

Der akademiſche Senat 

beiteht aus ſaͤmmilichen ordentlichen Brofefioren der vier Fakultaͤten. 
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Salultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profelloren. 

D. Dr. Herrmann. D. Dr. phil. Sülicher. 
- = ®raf Baudiſſin. Lic. D. Mirbt. 
⸗Achelis. D. Weiß. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Lic. theol. Cremer. 

c. Privatdozenten. 
Lic. theol. Dr. phil. Werner, Lic. theol. Bauer. 

Prof. ⸗ ⸗Dr.phil.Kratzſchmar. 
Lic. theol. Beß. 

2. Juriſtiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 
Dr. Ubbelohde, Geh. Juſtiz- ‚Pr. Weſterkamp, Geh. Julty- 

rath, Mitglied des Her: rath. 
renhauſes. = von Lilienthal. 

= Enneccerus, Geh. Julie = Lehmann. 
rath. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 
Dr. Sartoriuß. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Shmidt, ®., Juſtizrath. Dr. Wachenfeld, Prof. 
= BVolff, B. F. 3., dagl. - Mueller. 

3. Mediziniſche Fakultät. 

a. Ordentlidde Profeſſoren. 
Dr. Manntopf, Geh. Med. Dr. Küfter, Geh. Med. Rat), 

Rat Seneralarzt II. Klaſſe. 
⸗ asıfelb, d8al. - Uhtbo 
.e Marhand. = Müller. 
- ®affer. ⸗ Jucget, Med. Rath. 
= Meyer, Hans. = Sojfel. 

Behring, Geh. Med. Rath. 

b. Ordentlicher Honorar: Profeffor. 
Dr. Wagner, Geh. Med. Rath. 

c. Außerordentliche Profefloren. 
Die Dr. Oſtmann. 

- Diife, Erfter Projektor. 
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d. Privatdozenten. 
Dr. Hüter, Brof. Dr Sandmepger. 

: von Heulinger, dögl., = Barth. 
Sanitätsratd, Kreide = Nebelthau. 
phyſikus. -von Sobieranski. 

Jumhein, Zweiter Pros = Urenfeld. 
T. 

4. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profelloren. 
u: Melde, Geh. Reg. Rath. Dr. Maaß. 
-FJuſti, dsgl. - Birt. 
: Bergmann, dsgl. - von Sybel. 
: Bauer. = Schröder. 
: Jinde. = Meyer, Arthur. 
: Boden, 9. = GScdottfy. 
Fiſcher. -Heß. 
»Vaaſche, Geh. Reg. Rath = Korſchelt. 

(beurl.). - Naude. 
: zthr. von der Ropp. = Natorp. 

Nieſe. - ®Bietor. 
: Schmidt, ©, Geh. Reg. = Senfen. 

Rath. = Rathgen. 
: Ragjer. -RKoſch witz. 

b. Außerordentliche Profeſſoren. 
"von Drach. Dr. Köſter. 
Feußner. = Zangl. 
Fittica. ⸗Dieterich. 
Lohl. -Partheil. 
RKathke, außerordentlicher 

Profeſſor zu Halle. 

c. Privatdozenten. 
" Venck, Prof. Dr. Busz. 
: Blate. ⸗Fritſch. 
Judeich. = Brauer. 
: rede. - Bulle. 
: Küfter. = Kühnemann. 

Beamte der Univerfität. 

Stching, Ranzleirath, Kuratorial-Sefretär. 
“sig, Ranzleirath, Univerfitäts-Sefretär. 
cedmann, UniverfitätS-Kaffenrendant und Dudäftor. 

1896, mn 8 
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9. Rheiniſche Friedrih-Wilgelms-Univerfität zu Bonn. 

Kurator. 
3. 3. unbejeßt. 

Zeitiger Rektor. 
Prof. Dr. Ritter, Geh. Reg. Rath. 

Univerfitäts- Richter. 
Brodhoff, Geh. Bergrath a. D. 

Zeitige Delane 
der goangel. -tbeolog. Yakultät: Prof. D. Kamphaufen, 
der Kathol.-theolog. Fakultät: Prof. Dr. Rappenbhöner, 
der Juriſtiſchen Yakultät: Prof. Dr. Hüffer, Geh. Zuft. Rath 
der Mediziniichen ‘Fakultät: Prof. Dr. Koeiter, 
der Philofophiichen Fakultät: Prof. Dr. Loeſchcke. 

Der akademiſche Senat 
beitehft aus dem Neltor, dem Prorektor Dr. Niffen, der 

Univerfitäts-Richter, den Dekanen der fünf Fakullaͤten 
und den Senatoren: 

Prof. Dr. Reuſch, Prof. Dr. Ludwig, 
- Bitelmann, Schultze. 

Jatultãten. 

1. Evangeliſch-theologiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

D. Krafft, Konſiſt. Rath. D. Dr. Grafe. 
- Ramphaujen. Sadiie 

Sieftest, Ronfiit.Rath,Mit- = Sell. | 
glied des Ronfiltoriums® = Buebel, Konfift. Rath. 
der Rheinprovin;z. 

b. Außerordentlide Profeſſoren. 

Lic. theol. Meinhold. Lic. theol. Dr. phil. Bra 
⸗ -Ritſchl. 

c. Privatdozenten. 
Lic. theol. Meyer. Lic. theol. Siemons, Prof. 

2. Katholiſch-theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefjoren. 

X 

Dr. Reuſch. Dr. Schrörs. 
- Langen. ⸗Kirſchkamp. 
= Kellner. - Rappenhöner. 

Kaulen, Päpſtlicher Haus⸗ Felten. 
prälat. 
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b. Außerordentlide Brofelloren. 

Dr Fechtrup. Dr. Englert. 

3. Zuriftiide Fakultät. 
a. Ordentliche PBrofeljoren. 

D: Ritter von Schulte, Geb. Dr. Lörſch, Geh. Juſtizrath, 
Juſtizrath. Mitglied des Herren— 

-Endemann, dsgl. hauſes u. Kronſyndikus. 
-Lrüger, dsgl. - Bitelmann. 
: Seuffert, d3gl. «= Baroı. 
: jar. et phil. Hüffer, d2gl. = Bergbohm. 

b. Außerordentlihe Profefjoren. 

Dr. Landsberg. | Dr. Hübner. 

c. Privatdozent. 
Ir Vilüger, Brof. 

4. Mediziniihe Fakultät. 
a. Ordentliche Profefloren. 

ir von Beit, Geh. DOber- Dr. ge1tib, Geh. Med. Rath. 
Med. Rath. ⸗ chultze. 

: von Leydig, Geh. Med. = Belman, Geh. Med. Rath, 
Rath. Direkt. der Rhein. Prov. 

: med. et phil. Pflüger, Irren-Heil⸗ und Pflege- 
dsgl. Anſtalt und Mitglied 

: Roefter. des Rhein. Mediz. Kol: 
: Saemifch, Geh. Med.Rath. legiums. 
Binz, dsgl. Finkler. 

van : med. et phil. Frhr. von la 
Balette St. George, 
Geh. Med. Rath. 

b. Ordentlicher Honorar-Profeffor. 
Dr Doutrelepont, Geh. Med. Rath. 

c. Außerordentlihe Profefioren. 
Ir. Sintelnburg, Geh. Reg. Dr. Ungar, Med. Rath und 

Schede, Geh. Med. Rath. 

ath. Mitglied des Mediz. 
: med. et phil. von Moſen⸗ Kollegiums zu Coblenz, 

geil. Kreisphyfifus. 
: Rubkbaum. - Skiefferdeder. 
: med. et phil. Fuchs. - med. et phil. Leo. 
: Ralb. = Wipel. 

= G@eppert. 
8* 
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d. Privatdozenten. 
. Kods, Prof. Dr. Peters. 
Burger. ⸗Jores. 
Kochs, Prof. -Kruſe. 
Krukenberg, dsgl. -Schmidt. 
Bohland. -Pletzer. 
Thomſen. = Bleibtreu. 
Boenneden. - Schule. 
Wolters. = Nieder. 

5. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profeſſoren. 

Bücheler, Geh.Reg. Rath. Dr. Wilmanns, Geh. Ay 
Uſener, dsgl. Rath. 
Lipſchitz, dgl. = Aufredt. 
phil. et med. Kefule von = Rein, Geh. Reg. Rath 

Stradoniß, dsgl,Mit- D. Dr. phil. Bender. 
glied der Akademie der Dr. FFoeriter. 
Wijfenfchaften zu Berlin. = Ludwig. 

Meyer, Sürgn Bong, = Scdlüter. 
Geh. Reg. Rath. - Trautmann. 

Sufti, dagl. - Sacobi. 
Neuhaeufer, dsgl. -Loeſchcke. 
Niſſen, dsgl., Mitglieddes -Prym. 

Herrenhauſes. -Gothein. 
Laſpeyres, Geh.Bergrath. = phil. et jur. Dietzel. 
phil., med. et jur. ev. = Sofer. 

Strasburger, Geh. - Küftner. 
Neg. Nat. - Kortum. 

Menzel. - Elter. 
Ritter, Geh. Reg. Rath. >» SKayfer. 

b. Ordentliher Honorar=Profeljor. 
Schaarſchmidt, Geh. Reg. Rath, Direktor der Univerfitäts 

Bibliothek. 

c. Außerordentlide Profeſſoren. 

vinzial = Mujeum® zu = Klinger. 
Bonn. = Xorberg. 

Anihüp. - Molff, Leonh., Aladem 
Ligmann. Mufildirektor. 
Schimper. ⸗Pohlig. 
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Dr. Wiedemann. Dr. Study. 
= Martins. = Wolff, Joh. 

d. Brivatdozenten. 
Dr. König, Brof. Dr. Immendorf. 
-Reinhertz, Brof. an der = BpHilippfon. 

landw. Akademie zu = Emery. 
Boppelsdorf. - Brintmann. 

-Schenck. -Solmſen. 
= Boigt. = &lemen, Konfervator der 
- Rauff. Kunſtdenkmaͤler der Rhein⸗ 
-Bredt. provinz. 
= Roll. -Heuſler 
-Deichmüuller, Prof. ⸗ ix. 
-Berger. -Meiſter. 
-Möõonnichmeyer. = GStrubell. 
: Slingemann. 

Beamte. 

Dofrmann, Kanzleirath, Univerfitäts-Sefretär. 
Seigand, KuratorialsSekretär. 
Sörermann, Rechnungsrath, Univerfitäts-Kaffenrendant und 

Duältor. 

10. Alademie zu Münfter. 

Kurator. 

=ı &e Studt, Wirkl. Geh. Rath, Ober-Präfident der Provinz 
Weſtfalen. 

z2n Viebahn, Oberpräſidialrath, Stellvertreter des Kurators. 

Rektor. 

VSrofj. Dr. Ketteler. 

Dekane 

hen Gatuliit: Brot Dr. Andrefen. 
Senat. 

Siumtliche ordentliche Profefioren beider Fakultäten. 

Akademiſcher Richter. 

dade, Landgerichtsrath. 
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Yalultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profefloren. 

Dr. Hartmann, Domfapitular. Dr. phil. et theol. Fell. 
Funcke. - Maudbad. 
Dr. Sdralek. - Boöle. 

b. Außerordentliche Profefjoren. 
Dr. Baupß. Dr. Bludau. 

= Hiße. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Bieper. Lic. theol. Doerbolt. 

2. Philoſophiſche Fakultät. 

a. Ordentliche Profefloren. 
. Hittorf, Geh. Reg. Rath. Dr. Killing. Sy 

= Stord, dgl. ⸗ dagemann. 
= Langen, dsgl. = Brefeld. 
⸗Stahl, dgl. ⸗ Rordhoff. 
⸗ Hofius, dsgl. -Ketteler. 
= Spider. - von Below. 
= Niehues, Geh. Reg. Rat. = Andrefen. 
- Sallomsfi. 

b. Ordentlicher Honorar⸗Profeſſor. 
Dr. König. 

c. Außerordentliche Profeiloren. 
Dr. Barmet. Dr. von Lilienthal. 
s Landoiß. = RKaßner. 
= Bartholomae. - Einentel. 
- Rehmann. = Biermer. 
.e inte. = Winnefelbd. 

d. PBrivatdozenten. 

Dr. Kappe®. Dr. Dreier. 
s Weithoff. - Schwering. 
= Hofiuß. 

Alademifhe Beamte. 

Droſſon, Sekretär und Duältor. 
Beters, Nentmeilter des Studienfonds. 
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41. Lyceum Hosianum zu Braunsöberg. 

Kurator. 
ze &re. Sraf von Bismard-Schönhaufen, Ober-Präfident 

der Provinz Dftpreußen. 

Rektor. 
trof. Dr. Marquardt. 

Defane 
der Zheologifchen Tzakultät: Prof. Dr. Weiß, 
xt Philoſophiſchen Fakultät: Prof. Dr. Kraufe. 

Akademiſcher Richter. 

Ti Funktionen desjelben werden von dem Richter der Univerfität 
zu Rönigsberg, OberlandesgerichtsratH Dr. vonderTrend, 
wahrgenommen. 

Yatultäten. 

1. Theologiſche Fakultät. 

a. Drdentlihe Profefloren. 

Dr. Oswald. Dr. Weiß. 
- Dittrid. - Marguardi. 

b. Außerordentlicher Profeſſor. 

Dr. £ranid. 

2. Philoſophiſche Fakultät. 
a. Ordentliche Profeſſoren. 

Dr. Beißbrodt, Geh. Reg. Dr. Krauſe. 
Kath. = Niedenzu. 

db. Außerordentlider Profeſſor. 
Dr Röprid. 

L. Pie Röniglichen Terhnifchen Nochſchulen. 
1. Techniſche Hochſchule zu Berlin, 

A. Rektor und Senat. 

a. Rektor. 

Müller- Breslau, Prof. 

b. Broreltor. 

Dr. Slaby, Geh. Reg. Rath, Prof. 
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e. Senats3-Mitglieder. 
Brandt, Prof. 
Dietrig, A. Wirkl. Geh. Admiralitätsrath, Prof. 
©oering, Krı of. 
Görris, Wirkl. Admiralitätsrath, Prof. 
Dr. Heitner, Prof. 
Koch, dagl. 
Dr. Lampe, Geh. Reg. Rath, Prof. 

= Liebermann, Prof. 
Meyer, Georg, dagl. 
Niedler, dögl. 
Strad, dagl. 
Dr. Beeren, bagl. 

B. Astyeilungen, 
(Die Nitglicber der Abtheilungs-Kollegien find durch einen * bezeichnet) 

Abtheilung für Arditektur. 
N Vorſteher. 

Koch, Prof. 
Mitglieder. 

a. Etatsmäßig angeltellte. 
*Dr. Dobbert, Brof. BT Brof., Baurath. 
BR dsgl. *Rafſchdorff, J., Geh. Reg. 
*Sacobsthal, Geh. Reg. Rath, Nath, Prof. 

of. *Strad, Prof. 
*Koch, Prof. Wolff, Baurath. 

b. Nicht etat3mäßig angeftellte. 
*Adler, Geh. Ober-Baurath, Dr. Lehlins Geh. Reg. Rath, 

Brof. 
*Ende, Geh. Reg. Rath, Prof. Merzenih, Baurath, Prof. 
Geyer, Prof. BAHT Geh. Reg, Rath, Prof. 
Henſeler, d8gl. Rafchdorff, O. Prof. 
Jacob, dgl. Wollmer, dsgl. 
Krüger, Reg. und Baurath. 

c. Privatdozenten. 

Dr. Bie. ader, Baurath. 
Böttger, Reg. und Baurath. Hartung, H., Reg. Baumfir. 
Gremer, Bet aste, Sandbauinipektor. 
Dr. Gallanbd. Dr. Meyer, Alfred. 
Günther-Naumburg, Land- Nitka, Bauratd, Prof. 

ſchafts⸗ und Architektur⸗ Schmalz, Königl. Reg. Bau- 
Maler. meifter. 
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<hoppmeyer, Maler. Theuerfauf, Prof. 
String, Arditeltur- und Wever, Bauinjpeftor. 

Figuren-Maler. 

Abtheilung für Bau-Ingenieurweſen. 

Vorſteher. 
"cering, Prof. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeſtellte. 

"Srandt, Prof. *Dr. Doergens, Geh. Reg. 
Bubendey, dsogl. Rath, Prof. | 
"rıetrid, E., dgl. *Goering, Prof. 

*Müller-Breslau, dsgl. 

b. Nicht etatsmaͤßig angeftellte. 
Silıng, Brof. Hoffmiann, €, Reg. Baus 
Nummer, Geh. Baurath, meilter. 

Brof. 

c. Privatdozenten. 
eger, Baurath. zur Megede, Königl. Reg. 
Frübler, Prof. Baumeiſter. 

Dr. Pietſch, Prof. 

Abtheilung für Maſchinen-Ingenieurweſen. 

| Boriteber. 
Yıedler, Brof. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeitellte. 

sademig, Brot. *Niedler, Brof. 
Reyer, Beorg, dsgl. Mietſchel, Geh. Reg. Rath, 
Dr. Reuleauzg, Geh. Reg. Brof. 

Rath, Prof. *Dr. Slaby, dsgl., dsgl. 

b. Nicht etatSmäßig arıgeitellte. 
dormann, Prof. Dr. Streder, Kaiſerl. Ober: 
seit, Ingenieur. Zelegraph. ng. 
Rartens, Prof. *Wehage, Reg. Rath, Prof. 

c. Privatdozenten. 

Sattmann, W., Prof. Lynen, Reg. Baumeifter. 
ʒoſſe, Ober⸗Ingenieur. Dr. Roeßler. 
Rapp, Ingenieur. Schlüter, Ober-Ingenieur und 
seit, dögL Neg. Bauführer. 
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Dr.Vogel, Fr. Herz. Braunfgw. Dr. Wedding, W., Brof. 
außerordentl. Prof. 

Abtheilung für Schiff- und Schiffsmaſchinen-Bau. 

Vorſteher. 
Görris, Wirkl. Admiralitätsrath, Prof. 

Mitglieder. 
*»Dietrich, A., Wirkl. Geh. Admiralitätsrath, Prof. 
*Flamm, Prof. 
*Görris, Wirkl. Admiralitätsrath, Prof. 
*Barnad, Marinebaurath, Prof. 

Abtheilung für Chemie und Hüttenkunde. 

Boriteher. 
Dr. Liebermann, Prof. 

Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeltellte. 

*Dr. Hirſchwald, Prof. *Dr. Bogel, 9 W., Brof. 
* . Liebermann, d8gl. *- Meeren, d2gl. 
* . Nüdorff, dsgl. *- Witt, dsgl. 

b. Nicht etatsmäßig angeſtellte. 

Dr. Brand. *Dr. Sell, Kaiſ. Geh.Reg. Rath, 
-Herzfeld, Prof. Prof. 
⸗Juriſch. -Wedding, H. Geh. Berg⸗ 

* = von Knorre, Prof. rath, Prof. 
- Müller, C 

c. Brivatdozenten. 
Dr. Biltraydi. Dr. Stavenhagen. 

- Brand. - Zäuber. 
⸗Frentzel. ⸗Traube. 
⸗ ER Prof. - Müller, W. 
= Surifd. - Wolffenftein. 
= Kühling. 

Abtheilung für Allgemeine Wiſſenſchaften, insbefondere 
für Mathematik und Naturwiſſenſchaften. 

Boriteher. 
Dr. Lampe, Geh. Reg. Rath, Prof. 
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Mitglieder. 
a. Etatsmäßig angeitellte. 

"Dr. — Geh. Reg. Rath, *Dr. “nes ‚ Geh. Reg. Rath, 

-Hertzer, Prof. *-Paalzow, Prof. 
-Hettner, Brof. * . Weingarten, dögl. 

b. Nicht etatsmaͤßig angeitellte. 
Dr. Buta, Brof. Dr. Kaliſcher. 
: Dziobel, dsgl. = Meyer, M., Brof. 
: Grunmad, dsgl. ⸗ Pogſche, Geh. Reg. Rath, 
danburger, dsgl. 

Sarimann, ‚ Kailerl. Reg. = Bott, Geh, Db. Reg. Rath, 
‚ — Prof. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Alexander-Katz, Rechts⸗ Dr. Kaliſcher. 

anwalt. Lippſtreu, Oberlehrer. 
: Bula, Prof. - Müller, Rid., dgl. 
: Dsiobeel. = Servus, dsgl. 
: Groß. - jur. Stephan, Kaiſerl. 
-Grunmach, Prof. Reg. Rath. 
-Haentzſchel, Oberlehrer. -Warſchauer, Großherzogl. 
: Hamburger, Prof. Heſſiſcher a. o. Brof. 
: jur. et phil. Hilje. Wendt. 

Horn. - med. Weyl. 
: Zolles, Prof. 

C. Beamte. 

Arnold, „bervenpaltunggerichtBraib, Syndikns. 
doffmeifer, Rechnungsrath, Rendant. 
Thier, Rechnungsrath, Bureauvorſteher. 
empert, Bibliothelar. 

2. Techniſche Hadichnle zu Hannover, 

Königlider Kommilfar. 
St. Exc. Dr. von Bennigfen, Ober-Bräfident, Wirkt. Geh. Rath. 

A. Retter und Senat. 

a. Rektor. 
Frank, Brof. 

b. Broreltor. 
Dr. Kohlrauſch, Geh. Reg. Rath, Prof. 
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c. Senat3-Mitglieder. 
Schleyer, Prof. 
Dolezalet, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Fiſcher, Geh. Reg. Rath, Prof. 
Dr. Dieterici, Brof. 

Kiepert, Prof. 
Kohlrauſch, Prof., Geh. Neg. Rath. 
Holßinger, Prof. 

Ked, Prof., Geh. Reg. Rath. 

B. Astheilungen. 
(Die Mitglieder der Abtheilungs-Kollegien find mit * bezeichnet.) 

Abtheilung für Architektur. 
a. Etatsmäßig angejtellte Mitglieder. 

“Köhler, Sch. Neg. Rath, *Dr. Holkinger, Prof. 

X 

U 

Prof., Baurath. *Schleyer, Brof., Abtheilungs⸗ 
*Schröder, Prof. Vorſteher. 
*Stier, dsgl. *Friedrich, Prof, Maler. 
*Mohrmann, Prof. Engelhard, Prof. 

b. Nicht etatsmäßig angeitellte Mitglieder. 
Kaulbach, Prof., Hofmaler. Boigt, Maler. 
Schlieben, Ardhitelt. Jordan, Maler. 

c. Privatdozenten. 
Geb, Brof. Schlöbke, Regier. Baumeifter. 
Dr. Haupt, Prof. Roß, dgl. 

Abtheilung für Bau-Ingenieurweſen. 

a. Etatmäßig angeitellte Mitglieder. 
*Launhardt, Geh. Reg. Rath, *Dr. Jordan, Prof. 

Prof. *Barkhanſen, dsgl. 
*»Dolezalek, Geh. Reg. Rath, *»Arnold, dsgl. 

Prof., Abtheilungs-Bor- Lang, odsgl. 
ſteher. 

b. Privatdozent. 
Petzold. 

Abtheilung für mechaniſch-techniſche Wiſſenſchaften 
(Maſchinen-Ingenieurweſen). 

a. Etatsmäßig angeſtellte Mitglieder. 
*Dr. Rühlmann, Geh. Reg. MRiehn, Prof. 

.Rath, Prof. *Frank, dögl. 
*Fiſcher, Geh. Reg. Rath, Prof, *Freſe, dagl. 

Abtheilungs⸗Vorſteher. 
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b. Nicht etatsmäßig angeltellted Mitglied. 
"Müller, Brof. 

Ibrdeilung für chemiſch-techniſche und elektrotechniſche 
Wiſſenſchaften. 

a. Etatsmäßig angeſtellte Mitglieder. 
“Dr. Kohlrauſch, Geh. Reg. *Dr. Dieterici, Prof, Ab⸗ 

Rath, Prof. theilung3-Vorfteher. 
*: Bit, Prof. * . Seubert, Brof. 
*: Rinne, Brof. 

b. Nicht etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 
“Dr. Heim, Brof. *Dr. Behrend, Prof. 

c. Privatdozenten. 
Dr. Eſchweiler, Brof. Dr. Behmer. 
: Baden, Prof. Thiermann. 

Abtheilung für Allgemeine BViffenichaften, insbeſondere 
für Mathematik und Naturwiſſenſchaften. 

a. Etatsmäßig angeftellte Mitglieder. 
Keck, Geh. Reg. Nath, Prof. *Dr. Heß, Prof. 
"Dr. Kiepert, Prof, Ab: *- Nodenberg, dsgl. 

tbeilung3=Boriteber. * - Runge, dgl. 

b. Richt etatSmäßig angeitellte Mitglieder. 
“Dr. Schäfer, Brof. Nußbaum, Dozent. 

= Köder, Prof. Ey, Prof. 
-Kaſten, Prof. Pegold, Ingen. (}. Abth. II). 
: med. Kredel, Dozent. 

c. Privatdozent. 
Dr. med. Kirchner, Stabsarzt. 

C. Berwaltungsbeamte. 
Linke, Rechnungsrath, Rendant und Sekretär. 
TTedes, Bibliothek⸗Sekretaär. 

3. Techniſche Hochſchule zu Aachen. 

Königlicher Kommiſſar. 
son Hartmann, Regierungs-Präſident. 

A. Retter nud Senat. 

a. Neltor. 
Inge, Brof. 
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b. Prorektor. 
Dr, Heinzerling, Prof, Geh. Reg. Rath. 

ec. Senat3-Mitglieder. 
Dr. Schmid, Prof Dr. Jürgens, Prof. 
Werner, dagl. = Heinzerling, dögl., Geh. 
Herrmann, dagl., Geh. Reg. Neg. Rath. 

Rath. : Wüllner, dögl., dögl. 
Dr. Dürre, Prof. Schulz, Prof. 

B. Vbtheilungen. 
(Die Mitglieder der Abtgeilungs-Lollegien find durch * bezeichnet) 

Abtheilung für Arditektur. 

Etatsmäßige Profefloren. 
*Damert, Prof. *Schupmann, Prof, Reg. 
Henrici, dgl Baumeifter. 

Reiff, Dagl. *Dr. Schmid, Prof, Mb: 
theilung3=Borfteher. 

Dozenten. 
*Frenpen, Brof., Reg. Banmeifter. 
*Krauß, Bildhauer. 

Privatdozent. 

Buchkremer, Architekt. 

Abtheilung für Bau-Ingenieurweſen. 

Ctatsmäßige Profefjoren. 

*Dr. Heinzerling, Prof, Geh. *Werner, Prof., Abtheilungd- 
Neg. Rath Vorſieher. 

*Inge, Prof. *Dr. Bräuler, Prof. 

Abtheilung für Mafhinen-Ingenieurmwefen. 

Gtatsmäßige Profefforen. 
*Binzger, Prof. *Qüders, Prof. 
*Herrmann, Prof., Geh. Reg. *&utermuth, dagl. ı 

Rath. *Köchy, dsgi. Reg. Baumeifter. 
*Dr. Grotrian, Prof 

" Dozent. 
von Ihering, Neg. Baumeiſter. 
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Abtheilung für Bergbau und Hüttenktunde, für 
Chemie und Eleftrodemie. 

StatSmäßige Profeſſoren. 
“Dr. Stahlſchmidt, Prof. *Dr. Claſſen, Prof., Geh. 
*- Dürre, d2gl., Abtheil.- Neg. Rath. 

Boriteher. * - Arzruni, dögl. 
"Schulz, Prof. *-Claiſen, dsgl. 

*- Holzapfel, Prof. 

Dozenten. 
Fenner, Prof. Dr. ®ieler. 

Abtheilung für Allgemeine Wiſſenſchaften, insbejondere 
für Mathematif und Naturwiſſenſchaften. 

Etatsmäßige Profeſſoren. 
*Dr. Ritter, Proß, Geh. Reg. *Dr. Jürgens, Prof., Ab⸗ 

Rath. theilung8-Vorfteber. 
*: Wüllner, d8sgl, Geh. * Schur, Prof. 

Reg. Rath. * - van der Borght, dgl. 
*: von Mangoldt, Prof. 

Dozenten. 
Storp, Reg. u. Gewerbe-Rath. Dr. Lenard, Brof. 
Schmitt, Zelegraphen-Direktor. 

C. Berwaltungsbeamte. 

Kling, Rechnungsrath, Rendant. 
Beppermüller, Bibliothekar. 

vun 

M. Die höheren Tehranfalten. 

Gejammtverzeihnis derjenigen Lehranftalten, melde 
gemäß 8. 90 der Wehrordnung zur Ausftellung von 
Zeugniffen über die Befähigung für den einjährig- 

freiwilligen Militärdienft berechtigt find. 

Bemerlungen: 
1. Die mit * bezeichneten Gymnaſien (A. a) und Progymnaſien (B. a und 

C. a) an Drten, an welden fid feine der zur Ertheilung wiſſenſchaftlicher 
Befähigungszeugnifie berechtigten Anftalten unter A.b, B.b und c oder 
C. c (Real-Oymnafium, Realjhule, Real-Progyimnafium) mit obliga- 
toriſchem Unterricht im Latein befindet, find befugt, Bejähi ungögeugniife 
aud ihren von dem Unterriht im Griehifhen dispenfirten Schülern 
auszuftelen, wenn letztere an dem für jenen lUinterricht eingeführten 
Erfagunterricht regelmäßig theilgenommen und nad mindeftens ein« 
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jährigem Beſuche der Selunda auf Grund befonderer Prüfung cin 
Zeugnis über genügende Aneignung des entſprechenden Lehrpenſums 
erhalten haben. 

2. Die mit einem 7 bezeichneten Zehranftalten haben feinen obligatoriihen 
Unterridt im Latein. | 

A. Rehranftalten, bei welden der einjährige, erfolg: 
reihe Beſuch der zweiten Klaffe zur Darlegung der 

ooÄan mann 

Befähigung genügt. 

a. Gymnaſien. 

I. Provinz Oftpreußen. 

Direktoren: 
. Mllenftein, Dr. Sieroka. 
. Bartenftein, 3. Zt. unbefcgt. 
. Braungberg, Gruchot. 
.Gumbinnen: Friedrichs-Gymnaſium, Kanzow. 
. Snfterburg: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Öymmnafium), Zaudien. 
. Königsberg: Altftädtiiches Gymnaſ., Dr. Babude. 

Friedrichs-Kollegium, -Ellendt, Prof. 
Kneiphöfiſches Gymnaſium, von Drygalsfi. 
Wilhelms-Gymnaſium, Dr. Groſſe. 

yck, Kotowski. 
. Memel: Luiſen-Gymnaſium, Dr. Küfel. 
. Raftenburg, - Großmann. 
.Roeſſel, Buchholz. 
Tilſit, Dr. Müller. 
. Wehlau, -Eichhorſt. 

II. Provinz Weſtpreußen. 

Culm, 3. Zt. unbeſetzt. 
. Danzig: Königliches Gymnaſium, Dr. Kretſchmann. 

Städtiihes Gymnaſium, Fable Prof. 
Deutſch-Krone, Dr. Stuhrmann. 
Elbing, ⸗-Gronau. 

Graudenz, ⸗Anger. 
Konitz, -Thomaszewski, 

Prof. 
.Marienburg, -Brennecke. 
. Marienmwerder, = Brode. 
. Neuftadt, - Königsbed, Pror. 
. Br.Stargard: Friedrih8-Gymnafium, Wapenhenſch. 
. Strasburg, Scotland. 
. Thorn: Oymnafium (verbunden mit 

Real-Oymnafium), Dr. Haydud. 
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Direktoren: 
DI. Provinz Brandenburg. 

Berlin: Askaniſches Gymnafium, Dr. Ribbeck, Prof. 
Franzoöſiſches Gymnaſium, - Schulze. 
Friedrichs⸗Gymnaſium, ⸗Voigt. 
Friedrichs⸗Werderſches Gymnaj., = Büchſenſchütz, 

ro 
Friedrich⸗Wilhelms⸗Gymnaſ., Nötel. 
Humboldts-Symnafium, Dr. Lange, Brof. 
Joachimsthalſches Gymnafium, = Bardt. 
Gymnaſium zum grauen Klofter, D. Dr. Bellermann. 
Köllniſches Symnafium, Dr. Meufel, ch, 
Königftädtiihes Gymnaſium, = MWellmann, Prof 
Leibniz⸗Gymnaſium, ⸗Friedländer. 
Leſſing-Gymnaſium, -Redigan-Quaatz. 
Luiſen⸗Gymnaſium, Kern. 
Luiſenſtädtiſches Gymnaſium, Dr. Müller, Prof. 
Sophien⸗-Gymnaſium, Dielitz, dsgl. 
Wilhelms⸗Gymnaſium, Kübler, dsgl. 

Brandenburg: Gymnaſium, -Rasmus. 
Ritterakademie, = Heine, Prof. 

Charlottenburg, -Schultz. 
*. Eberswalde, ⸗-Klein. 
Frankfurt a. Oder, ⸗Rethwiſch, Prof. 
Freienwalde a. Oder, -Braumann, dsgl. 
Ftiedeberg i. d. Neumark, Schneider. 
Fürſtenwalde, Dr. Buchwald. 

*Groß⸗Lichterfelde, -Hempel. 
Guben: GEymnaſium (verbunden mit 

Real-Iymnafium und Realjchul: 
Hafen), ⸗ H amd orff. 

Königsberg i. d. Neumark, ⸗Boöttger, Prof. 
Kottbus, ⸗Schneider. 

Küſtrin, ⸗FTſchierſch. 
Landsberg a. Warthe: Gymnaſium 

(verbunden mit Real⸗Gymnaſium 
und Realſchule), -Schulze. 

Luckau, -Ebinger. 
Neu⸗Ruppin, - Begemann. 

Votsdam, Treu, Prof. 
Prenzlau, Schäffer, d8gl. 
Schöneberg, Dr. Richter, d8gl. 
Schwedt a. Ober, = Wodrig, dsgl. 
1596. 9 
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Direltoren: 
. Sorau, Dr. gebide, Prof. 
. Spandau, ⸗ roß, dsgl. 
. Stegliß, - Lüd. 
. Wittitod, = Menge. 
. Bülihau: Pädagogium, -Hanow. 

IV. ®rovinz Pommern, 

. Anklam, Heinze. 
. Belgard, Stier. 
Cöslin, Dr. Sorof. 
. Colberg: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Symnaftum), = Beder. 
. "Demmin, Schneider. 
. Dramburg, Dr. Kleiit. 
. Garb a. Ober, ⸗Vitz. 
.Greifenberg i. Bomm.: Friedrich⸗ 

Wilhelms-Gymnaſium, - Conradt. 
. Greifswald’): las ounben 

mit ee mnajium), - GSteinhaufen. 
*Neuſtettin: Fuͤrſtin Hedwigſches 
alu = Rogge. 

. Butbus: Päadagogium, Spreer. 
. Pyrig: Bismard-Öymnafium, Dr. Behrmann. 
. Stargard i.Bomm.: Königliches und 

Gröningſches Gymnaftum, ⸗Schirlitz. 
. Stettin: König-Wilhelms-Öymnaf., = Koppin. 

Marienftifts-Oymnafium, = Weider 
Stadt-Öymnafium, Lemcke. 

. Stolp'): Gymnaſium (verbunden mit 
Real-Progymmafium), Dr. Goethe. 

. Stralfund, = Beppmüller. 
. Treptow a. d. Rega: Bugenhagen- 

Gymnaſium, Haake. 

V. Provinz Poſen. 

. Bromberg, Dr. Suttmann. 

.Frauſtadt, Matſchky. 
Gneſen, Dr. Martin. 

.Inowrazlaw, ⸗Eichner. 
Zroioſchin Wihelms-Gymnafium, = Jonas, Prof. 

1) Das Real⸗Progymnaſium iſt in ber Ummandlung in eine Tateinto 
Realſchule begriffen. 
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Direktoren: 
von Sanden, Brof. 

Aderiß, Duade, dögl. 
Ackel, Heidrich, Prof. 

. 2010, Dr. Bedhauß. 
sen: Friedrich⸗Wilhelms⸗Gym⸗ 

naſium, Leuchtenberger. 
Marien-Gymnaſium, Dr. Schröer, Prof. 

Rogaſen, ⸗Dolega. 
Zneidemüůhl, Braun, Prof. 
<drımm, Smolfa. 

Songrowitz, Dr. Zenzes. 

VI. Provinz Sclefien. 

Sathen D. S., Dr. Schulte, Brof. 
Steslau: Glifabeth-Gymnafium, 

oo 

[ Er Zu 

a. 

Friedrichs⸗Gymnaſium, 
Johannes-Gymnaſium. 
König-Bilhelms-Gymnafium, 
Ragdalenen-Öymnajium, 
Ratthias-Öymnafium, 

“ Paech, dsgl. 
Volz, dsgl. 
Müller, dsgl. 
Eckardt. 
Moller, Prof. 
Oberdick. 
Pätzolt. 

Oſtendorf. 
Dr. Stein, Prof. 
Ronke. 

vw 

%ogau: Evangelifches Gymnaſium, Dr. Langen, Prof. 
Katholiihes Gymnafium, 

“srlg: Gymnaſium (verbunden mit 
Real-Öymnafium), 

. Sroß-S Strehlig, 

. Sirichberg, 
’ Sauer, 

fr . 

& Lattowitz, 
BKoͤnigshůtte, 

dreuzbürg, 
Lauban, 

xobichäg, 
J —8 Ritterakademie, 

Staͤdtiſches Gymnaſium, 
Neiße, 
Vcuſtadt O. S., 
Tels, 
Shlau, 

ppeln, 

Jungels. 

Dr. Eitner. 
= Lariſch. 

Thalheim. 
Dr. Michael. 

Müller. 
zeit. 
Saenide. 
Sommerbrodt. 

Hantel. 
Dr. Kirchner. 

Gemoll. 
Schröter. 

vw aM 

vun 

= nd m. nm 

Baͤhniſch 
Dr. Brüll. 
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. Seehaufen i. d. Altmarf, 

. *Stendal, 
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Direktoren: 
Patſchkau, Dr. Adam. 
Beh, Evangelifche Fuͤrſtenſchule, - Schönborn. . 
Ratibor, e Nadtle, Prof. 

. Sagan, e Nieberding. 
. Schweidniß, = Monje. 
. Strehlen, = Betersdorff. 
. Baldenburg, ⸗Scheiding. 
. ®ohlau, -Altenburg. 

VII. Provinz Sachſen. 

. Alchersleben: Gymnaſium (verbunden 
mit Real-Progymnafium), Dr. Steinmeger. 

. Burg: Biltoria-Öymnafium, - Ally, Prof. 

. Eisleben, Weider, dgl. 
. Erfurt Dr. Thiele. 

. gelberhabt Dom-Öymnafium, = Röhl. 
alle a. d. S.: Lateinifche Hauptich. 

der Franckeſchen Stiftungen, Rektor: Dr. Becher. 
Stadt-Oymnafium, Dr. Frieders dorff. ı 

. Heiligenjtadt, - Brüll. 

. Magdeburg: Pädagogium d. Kloſters 
Unfer Lieben rauen, Propſt Dr. Urban, | 

Prof 
Dom-Öymnafium, Dr. Holzmweißig. 
König-Wilhelms-Gymnaſ. = Kraut, Brof. 

. Merjeburg: Dom-Gymnaſium, Rektor: Dr. Aßmus. 
Mühlhauten i. Th.: Gymnaf. (ver- 

bunden mit Real-Brogymnaf.), Dr. Drend adn. 
. Naumburg a. d. ©.: Dom⸗Gymnaſ.. = Wlbra 
. Neuhaldensleben, ⸗ Wegener. 
. Rordhaufen a. Harz, = Groid. 
. Porta: Landesſchule, Reltor: Dr Bolfanasn, 

of. 
. Duedlinburg, Dr. Dihle. 
Roßleben: Klofterfchule, Rektor: Dr. deilmann. 

. Salzwedel, Dr. Legerlog. 

. Sangerhaufen }), Dannehl, Prof. 
Scleufingen, Schmiebder. 

vvwvwwa 

Binbfeil, Brof. 
Gutſche, dogl. 

ı) In der Umwandlung zu einer Realſchule begriffen. 
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Direktoren: 
‚. Torgau, Dr. Knabe, Brof. 
 Bernigerode, ⸗Friedel. 
Bimuenberg, Guhrauer. 
Zeitz: Stifts⸗Gynmmaſium, Lic. theol. Tauſcher. 

VIII. Provinz Schleswig⸗Holſtein. 

Altona: Chriſtianeum, Dr. Arnoldt. 
2 Flensburg: Gymnaſium (verbunden 

mit Real⸗Gymnaſium), - Müller.‘) 
3. Glũckſtadt, = Detlefien, Prof. 
N *Dabdersleben, = Bernede. 
x "dufum, -= Sehr. 
" ‚ - &ollmanı. 
NReldorf, Bräuning, Prof. 
Bloen, ink. 
Razteburg, Dr. Waßner. 
Rendsburg: Gymnaſium (verbunden 

mit Real⸗Gymnaſium), ⸗Wallichs, Prof. 
I Schleswig: Dom-Öymnafium (ver⸗ 

bundenmitfteal-Brogymnafium?), Wolff, dögl. 
2 Vandsbek: Matthias » Claudius: 

Gymnafium, Dr. franz. 

IX. Provinz Hannober. 

ı Aurich, Dr. Heynader, Bro. 
2 Gele, = Geebed, d8gl. 
3 > “Ctansihal, Wittneben, dsgl. 
t Emden, Dr. Schüßler, d8gl. 
; Göttingen: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Öymnafium), Viertel, dsgl. 
* Soslar: dsgl. = Both, dsgl. 
- Hameln: Gymnaſium (verbunden 
. . mit Real-Progymnafium), - Dörrtes. 
bdamover: Lyceum L., ⸗Capelle, Prof. 

IL., Radeck, dsgl. 
Raifer-Wilhelms-Öymnafium, Dr. Wahsmuth, dagl. 

ı, Silbeöheim: Gymnafium Andreanum, = Hoche. 
⸗ Joſephinum, Beelte, Brof. 

Trin am 1. April 1896 in den Ruheſtand. 
" !a der Umwandlung zu einer Realſchule begriffen. 



. Coesfeld: Oymmaf.Nepomucenianum, 

. Dortmund, 

. Gütersloh, 
10. 

*Oerford: Friedrichs-Gymnaſium, 
. Hörter: König-Wilhelms-Gymnaſ., Petri. 
. Minden: Gymnaſium (verbunden | 

— ee wi 
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Direktoren: 
.Ilfeld: Klofterfchule, Dr. a metpieng 

rof. 
. Leer: Gymnaſium (verbunden mit 

Real-Öymnafium), Quapp. 
. Rinden, Dr. Graßhof. 
. *Ringen, - Herrmann, Pre 
. Züneburg: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-Öymnafium), Haage. 
. Meppen, Dr. Ruhe, Prof. 
. Morden, Hermann, dsgl. 
. Osnabrüd: Gymnaſium Garofinum, Dr. Richter, dSgl. 

Raths⸗Gymnaſium, -Knoke, dsgl. 
. *Stade, = Steiger, dsgl. 
. *Berden, - Died. 
. Wilhelmshaven, - SBolitein, Prot. 

X. Provbinz Beftfalen. 

. Arnsberg: Gymnaſ. Zaurentianum, Dr. Scherer. 

. Attendorn, - Brußlern. 
. Bielefeld: Gymnaſium (verbunden 

Nitzſch, Brof. mit Real-Öymnafium), 
Bochum, - Broider. 

. Brilon: Gymnaſium Petrinum, N „8 gemeyer, 
rof. 

. *Burgfteinfurt: Gymnaſ. Arnoldinum, = Schroeter. 
Hoff. 
Weidner, Prof. 
Lünzner, dsgl. va 

Hagen: Gymnafium (verbunden mit 
Real-Oymnafium), 

"Hamm 
Lenſſen, dsgl. 
Beneke, dsgl. 
Windel, dsgl. vun 4 

mit Real-Öymnafium), Dr. Heinze. 
. Münjter: Pauliniſches Gymnafium, ⸗Frey. 
. Paderborn: Gymnaf.Theodorianum, = Henje, Prof. 
. Redlinghaufen, = Boderadt. 
. Rheine: Gymnaſium Dionyfianum, = Grosfeld. | 
. *Soeft: Arhigymmafium, = Goebel, Prof. | 
Warburg, ⸗ Sal er. 

. Barendorf: Gymnaf. Laurentianum, ⸗Ganß. 
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Direlioren: 
XI. Provinz Heſſen⸗Raſſau. 

ı Gaffel: Friedrichs-Gymnaſium, Dr. Heußner. 
2 Bilhelms-Gymnafium, = Muff, Prof. 
3 Tillenburg, = Lang3dorf, degl. 
4 Frankfurt a. M.: Kaiſer⸗-Friedrichs⸗ 

Gymnaſium, - Hartwig, d8gl. 
3 Städtifches-Gymmafium, = Reinhardt. 
n zulda, = Goebel. 
‘ Hadamar, - Beter2. 

Hanau, - Braun. 
“. Hersfeld: Gymnaſium (verbunden mit 

| Real-PBrogymnafium, - Duden. 
+ Warburg, = Budhenan. 
1. Rontabaur: Kaifer-Wilhelms-Gym- 

najium, = Wernefe. 
12. n, - Heldmann. 
13 Reilburg, - Baulu2. 
14. Biesbaden, - Fiſcher, Prof. 

XD. Rheinprovinz. 

Aachen: Kaiſer-Karls-Gymnaſium, Dr. Schwenger. — 

Kaiſer-⸗Wilhelms⸗Gymnaſium, = Regel. 
3. Barmen, Evers, Prof. 
+ Bedburg: Ritterakademie, Dr. Diepl. 
3. Bonn, = Gonpen. 

Cleve, -Lieſegang. 
Coblenz: Kaijerin-Augufta-Gynmaf., = Weidgen. 
‘ &öln: Gymnaſ. an der Mpoftellirde, = Waldeyer. 
. Srebri Bilbelms-Öymnaf., = Saeger. 
u" aifer-Bilhelm3-Oymnafium, = Wirjel. 

Gymmafium an Marzelen, = Milz, Prof. 
i2. Städtiiches Gymnaſium in der 

Kreuzgafje (verbunden mit 
Real-Öymnafium), Schorn, dsgl. 

13. Düren, = Schmwering, dsogl 
14. Düffeldorf: Königliches Gpmnafium, = Uppentamp. 

Staͤdiiſches Gymnaſ. (verbunden 
... mi Real-Öymnafium), - Matthiaß. 

16. Duisburg, -e Schneider. 
l« Elberfeld, Scheibe, Prof. 
IE. Emmerich, Akens. 
18 Eſſen, Dr. Bieſe, Prof. 
«U. Kempen i. d. Rheinprovinz, ⸗Pohl. 
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Direktoren: 
21. Krefeld, Dr. ®ollfeiffen. 
22. Kreuznach, Lutſch. 
23. Moers, Dr. Zahn. 
24. Mülheim a.d. Ruhr: Gymnaſium 

(verbunden mit gatinloſer Realichule), = Zietzſchmann. 
25. Muͤnchen-Gladbach, : Schmeilert. 
26. Münſtereifel, : Schein. 
27. Neuß, - Züding. 
28. Neuwied: Gymnaſium (verbunden 

mit Real-PBrogymnafium), « Bogt, Bro. 
29. Prüm, Asbach. 
30. Saarbrüden, gile er, Prof. 
31. Siegburg, . vorm Walde. 
323. Sigmaringen, - Eberhard. 
33. Trarbady, = Barlen. 
34. Trier, = Sligen. 
35. *Weſel, - Sleine. 
36. Weblar, ⸗Fehrs, Prof. 

b. Seal-Gymnaflen. 

I. Provbinz Oftpreußen. 

1. Infterburg: Real-Gymnaſium (ver- 
bunden mit Gymnaſium), Zaudien, Gymn. 9 

2. Königsberg: auf der Burg), Dr. Boettcher. 
3. Städtijches Real-Gumnafium, Tittrien. 
4. Ofterode i. Dftpr.*), Wuͤſt. 
5. Zilfit, Dangel. 

II. Provinz Weſtpreußzen. 
1. Danzig: Real-Gymnaſium zu St. 

ohann, Dr. Meyer 
2. Neal-Öymnafium zu St. Petri, = Voelkel. 
3. Elbing, = Nagel, Prof. 
4. Thorn: Real-Oymnafium (verbunden 

mit Gymmnafium), := Haybud, Gyn 
Direktor. 

III. Provinz Brandenburg. 

1. Berlin: Andreas -Real- Öymnafium 
(Andreasschule), Dr. Hamann, Pro 

. BET der Ummanbdlung zu einer Oberrealſchule begriffen. 
n ber Ummanblung zu einem Gymnaftum begriffen. 
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Direktoren: 
2. Berlin: Dorotheenftäbtiiches Neal: 

Symnafium, - Schwalbe, Prof. 
5, Falk⸗Real⸗Gymnaſium, = Bad, dsgl. 
4 riedrich8-Real-Öymnafium, ⸗Gerſtenberg. 
* Önigliches-Real-Öymmafium, =» Simon. 
N. KönigitädtiichesReal-Gymnaf., = Vogel. 
7 Luiſenſtãdtiſches Real⸗Gymnaſ., = Roſe, Prof 
* Sophien-Real⸗Gymnaſium, Martus, dögl. 
Brandenburg, Dr. Beger, dsgl. 

Charlottenburg, ⸗ gubatl ch. 
Hi Frankfurt a. Oder, ⸗Laubert. 
12 Guben: Real-Gymnafinm (verbunden 

mit Gymnaſium und Realſchul⸗ 
llaſſen), -Hamdorff, Gymn. 

Direktor. 
. Landsberg a. d. Warthe: Real⸗Gym⸗ 

nafım (verbunden mit Gymnaſ. 
und Realſchule), = Schulze, Gym. 

Direktor. 
:4 Perleberg, Vogel. 
5 Botsdam, Walther, Prof. 

IV. Brobinz Pommern. 

I Eolberg: Real⸗Gymnaſium (ver- 
bunden mit Öymnafium), Dr.Beder, Gymn. Dir. 

2. Stettin: Friedrich⸗Wilhelmsſchule, Fritſche. 
3 Sciller-Real-Öymnafium, Dr. Lehmann. 
ı Stralfumb, - Thümen. 

V. Provbinz Pofen. 

Bromberg, Dr. Kiehl. 
—1*— Berger-Real-Gyumafium, : riebe. 

Rawitſch, ⸗Lierſemann. 

VI. Provinz Schlefien. 

I Breslau: Neal-Gymnafium zum 
heiligen Geiſt, Dr. Ridter. 

2. Real Domnaftum am 
ging - Meffert. 

3. Görlig: Real⸗ —* (verbunden 

mit Gymnaſium), - Eitner, Spunaf, 
ir. 

* Grünberg, - Räder. 



em 

. anna 5 

138 

Direktoren: 
. Zandeshut, Reier. 
Neiße, Gallien. 

. Reichenbach i. Schl.: Wilhelmsſchule, Dr. Wed, Prof. 
Sprottau, ⸗Schwenkenbe 

.Tarnowitz, ⸗Woſſidlo. 

VD. Probinz Sachſen. 

Erfurt, Dr. Zange, Prof. 
. Halberftadt, = Stußer, Prof 
Due a. d. Saale!), = Gtrien, Prof. 

agdeburg: Real-Symnafium, = unge, Broi. 
Real-Öymnafium (ver: 

bunden mit FOber-Real-[Öueride-] 
Sdule), = &fenfee, Pro 

. Nordhaufen a. Harz, - Wiefing. 

VOI. Provinz Schleswig⸗Holſtein. 

. Altona): Real-Gymnaſium (ver: 
bunden mit Nealfchule), Dr. Scdlee. 

Flensburg: Real-Symnafium (ver- 
bunden mit Gymnafium), - Müller, © 

Direktor. °) 
. Rendsburg: dSgl., - Wallichs, 9 

Gymn. Dir. 

IX. Provinz Hannover. 

. elle, Dr. Endemann, ' 
Göttingen: Real-Öymnafium (verb. 

mit Gymnafium), -e Biertel, Pro! 
Gymn. Dir. 

Goslar: dsgl., -Both, Prof.,( 
naſial⸗Dir. 

Hannover: Real-Gymnaſium IL., -Fiehn, Prof. 
Leibnizſchule Real-Gymnaſium), Ramdohr. 

arburg, Schwalbach. 
gilbeadehm: Andreas-Real-Öymnaf., Kalckhoff. 

eer: Real-Gymnaſium (verbunden 
mit Gymnaſium), Duapp, Gymnaſ. 

. Züneburg, dSgl., Haage, Gymnaſ. 

ı) In der Ummandlung zu einer Oberrealſchule begriffen. 
) Der Unterricht im Latein beginnt erft mit der Untertertia 
2) Tritt am 1. April 1896 in den Ruheſtand. 
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Direktoren: 
li. O8nabrüd, Fiſcher. 
11. Dſterode a. H., Dr. Naumann. 
:2 Quakenbrück, Faſtenrath, Prof. 

X. Brobinz WBeftfalen. 

1 Bielefeld: Real-Öymnafium (verb. 
mit Gymnaſium), Dr. Nitzſch, Profeflor, 

Gymnaſ. Dir. 
2. Tortmund, - Wuler. 
3. Hagen: Real⸗Gymnaſium (verbunden 

mit Gymnaſium), -Lenſſen, Brof., 
Gymnaſ. Dir. 

4. Iſerlohn, Suur. 
5. Lippftadt, Dr. Schirmer, Brof. 
5. Minden: Real-Öymnaj. (verbunden 

mit Öymnafium), = Heinze, Somnel, 
ir. 

ĩ. MRüniter, = Sanfen, Prof. 
3. Shalte, -Willert. 
9. Siegen, -Taägert. 

19. Witten, = Mattheß. 

XI. Provinz Heſſen⸗Naffau. 

1. Caſſel, Dr. Wittich. 
2. Ftanffurt a. M.: Mufterfchule, Walter. 
3. Wöhlerjhule, Dr. Kortegarn. 
4. Wiesbaden, Breuer, Brof. 

XU. Rheinprovinz. 

1. Aachen, Dr. Neuß. 
2. Barmen: Real-Öymnaf. (verbunden 

mit NRealicyule), Lambeck, Prof. 
R Goblenz, Dr. Moft, 

Cöln: Real-Gymnaf. in der Kreuz: 
gaſſe (verb. mit Städtifchem 
Gymnaſium), ⸗Schorn, Prof. 

3. Düffeldorf: Real⸗Gymnaſium (verb. 
mit Städtifdem Gymnaſium), = Matthias, Gyms 

nafial-Dir. 
5 Duisburg, - Steinbart. 
\ Eberfeld, ⸗ Börner. 
°. Efien, - Holfeld, Prof. 
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Direktoren: 
9. Krefeld, Dr. Schauenburg, 

Geh. Reg. Rai 
10. Mülheim a. Rh.,') 3. Zt unbefeßt. 
11. Ruhrort, von Lehmann. 
12. Trier, Dr. Dronte. 

c. Oberrealſchulen. 

I. Provinz Brandenburg. 

1. Berlin: Friedrichs⸗Werderſche Ober- 
realſchule, Dr. Ulbrich, Prof. 

2. Zuifenftädt. Oberrealfhule, = Bandom, dögl. 

II. Provinz Schlefien. 

Breslau, Dr. Fiedler. 
T&leimig, « Haufffnecht,Pr 

II. Provinz Sachſen. 
THalberftadt, Dr. ®erle. 
Halle a. d. Saale, = ZThaer. 
Magdeburg: F&ueridefchule (ver 

bunden mit Real-Symnafium), = Ifenfee, Prof. 

IV. Provinz Schleswig-Holſtein. 

. Flensburg: Oberrealſchule (mit 
wahlfreiem Unterricht in der 
Handelswiſſenſchaft — verbunden 
mit Landwirthſchaftsſchule), Dr. Flebbe. 

v2 

x» 

pr 

2. FRiel, = Ruppe, Prof. 

V. Probinz Hannover. 

1. Hannover, Dr. Hemme, Prof. 

VI. Provinz Weſtfalen. 

1. TBochum, Liebhold. 

VII Provinz Heſſen-RNaſſan. 

+Eafiel, Dr. Quiehl. 
. granffurt a. M.: Klingerſchule, «e Simon, Prof. wo 

*) In Umwandlung zu einem Gymnafium verbunden mit Dberre 
ſchule begriffen. 

) Bom 1. April 1896 ab Dr. Goldſcheider, Prof. 
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Direktoren: 
3. Hanau), Dr. Schmidt. 
4. Wiesbaden, - Raifer. 

VIII. Rheinprobinz. 
1. Aachen: TOberrealfchule mit Fach⸗ 

Hafen, üßer. 
2. Tdarmen-Wupperfeld, Dr. Kaiſer, Brof. 
3. Bonn: FOberrealichule (verbunden 

mit Progymnafium?), ⸗Hölſcher, dsgl. 
27Cõln, 3. Zt. unbejeßt?). 
3. Düren: FOberrealjchule (verbunden 

mit Realprogymnaftum), Dr. Beder. 
6. FElberfeld, = Hingmann. 
ĩ. T&refeld, Quoſſek. 
8. Rheydt: Oberrealſchule (verbunden 

mit Progymnaſium), Dr. Wittenhaus. 
9. TSaarbrüden, ⸗Miriſch. 

B. Lehranſtalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche 
Beſuch der erften (oberften) Klaffe zur Darlegung der 

Befähigung nöthig ift. 

Keine. 

“ Lebranftalten, bei weldhen das Beltehen der Ent- 
allungsprüfung zur Darlegung der Befähigung ge- 

fordert wird. 

a. Frogymuaflen. 
1. Provinz Oftpreugen. 

1. Löpen, Dr. Boehmer. 
U. Provinz Weſtpreußen. 

1. Berent, Neermann. 
2. Löbau, Hade. 
3. Reumart, Dr. Preuß 
1. Pr. Friedland, - Santer, 

- Schweß, = Balper. 

II. Provinz Brandenburg. 

1. Forſt i. d. Laufig: Progymnafium 
(verbunden mit Real-Brogymnaf.), Dr. Ziticher. 

’ der Entwicklu ei & begriffen. a ae Fee 
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Direktoren: 
. Kroffen: Progymnaſ. (verbunden mit 

Real-Progymnaf. und Realſchul⸗ 
Hallen), Dr. Berbig. 

IV. Provinz Pommern. 
. Zauenburg i. Pomm., Sommerfeldt. 
. Schlamwe, Kroejing. 

V. Provinz Poſen. 
. Kempen, Mahn. 
.Tremeſſen, Dr. Weisweiler. 

VI Provinz Schleſien. 
Frankenſtein, Dr. Thome. 
. Striegau, - Gemoll. 

VO. Provinz Sadjen. 
. Genthin, Müller. 
. Weißenfels, Dr. Roſalsky, Brı 

VII. Probinz Schleswig-Holitein. 
. Neumünfter: Progymnaſium (verb. 

mit Real-Progymnafium ), Dr. Spangenberg. 

IX. Provinz Hannover. 
1. Duberftadt: Progymnaſ. (verbunden 

mit Real:Brogymnalium), Meyer, Prof. 
2. Münden: dogl., Dr. Buchholz. 
3. Nienburg: dsgl., ⸗Kühns. 

X. Provinz Weſtfalen. 
1. *Bocholt, Waldau. 
2. Dorſten, Dr. Beſte. 
3. Rietberg: Brogymnaf.Nepomucenum, = Mueß. 
4. *Wattenſcheid, - Führer. 

XI. Provinz Heffen-Rafian. 
.Eſchwege: Friedrich⸗Wilhelms⸗Schule, 

Progymnaſium (verbunden mit Real⸗ 
—— Dr. Arndt. 

. Hödhft a. M.: Progymnaſium (ver⸗ 
bunden mit Real⸗Progymnaſium), Par 

. Hofgeismar, 

ı) Sn der Ummandlung zu einer Realſchule mit Progymnafium 
griffen 
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Direktoren: 
+ Homburg v.d.9.: Progymnaſ. (ver- 

bunden mit Real-Brogymnafium), Dr. Schulze. 
a8. >. Limburg a. d. L.: dögl., Ha 

XI. Rheinprosinz. 
: Andernach, Dr. Brüll 
! Doppard, „ = Menge. 
3. Vrühl, = Mertens 
4. Eſchweiler: Brogymnaf. (verbunden 

mit Realabtheilungen), Liefen. 
3. *Cupen, Dr. Schnütgen. 
5 Euskirchen, = Doetid. 
:. Yalich, - Ruhl, Brof. 
. &inz, = Hünneles. 
? Malmeby, Dünbier. 
.. Rheinbach, Dr. Schlünkes. 
+ Rheydt: PBrogymnafium (verbunden 

mit Dberrealfchule), = Bittenhaus. 
2. Saarlouis, - Kramm. 
13 Sobernheim, ) ⸗Schmidt. 
1. Solingen: Progymnaſ. (verbunden 
mit Realfchule), = Heine, Prof. 13. en, = Diedmann, Prof. 3. & Wendel, = Kod. ". Sipperfürth, Breuer. 

b. Kealſchulen. 

I. Provinz Oftprenen. 
Koͤnigsberg: Städtifche Realſchule, Unruh. 

II. Provinz WBeitpreußen. 
1. Danzig: Realſchule St. Petri (ver⸗ 

nden mit dem Real⸗Gymnaſium 
St. Betri), Dr. Voelkel, NReal- 

Gymnaſ. Dir. 
2 Graudenz, Grott. 

II. Provinz Brandenburg. 
Amswalde, Dr. Horn. 
: verlin: Erfte Realfchule, = Gerberding,Brof. 

Zweite Realſchule, Reinhardt, dsgl. 

) Ju der Umwandlung zu einer Realſchule begriffen. 
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. Breslau: FErite evangeliihe Real⸗ 
ule 

. TOorliß, 

. Riegnig: FWilhelmsſchule, 
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Direktoren: 
Dritte Realichule, Dr. Lüding, Brof. 
Vierte Realichule, „latiner. 
Fuͤnfte Realſchule, Dr. Meyer, Prof. 
Sechſte Realſchule, -Hohnhorſt. 
Siebente Realſchule, ⸗Michaelis. 
Achte Realſchule, -Marcuſe. 
FReunte Realſchule, -Roſenow. 

. Charlottenburg, = Gropp. 

. Potsdam, : Sdul;. 

IV. Provinz Schleften. 

, Dr. Wiedemann. 
FZweite evangeliſche Real: 

ſchule, ⸗Breitſprecher. 
FKatholiſche Realſchule, = gobren. 

- Baron. 
Frankenbach. 

V. Provinz Sachſen. 

.FBitterfeld, Dr. Fricke. 

.FErfurt, ⸗-Venediger. 

. TMagdeburg, - Hummel. 

VI Provinz Schleswig-Holftein, 

. Altona: FRealichule (verbunden mit 
Real-Öymnafium), Dr. Sdlee. 

. TBlantenefe,') Dr. Kirſchten. 

. Tottenfen, Streblom. 

VO. Provinz Haumober. 
. Emden: FRaifer-Friedrih3-Schule, Dr. Niemöller. 
. T&eejtemünde, ⸗Eilker, Brot. 
. Hannover: FErite Realjchule, Roſenthal. 

VII. Provinz Weſtfalen. 
. Dortmund: FGewerbeſchule (Real⸗ 
5 en beſch 5 sn Stolg, Prof. 
agen: ewerbefchule mit Fa | 
klaſſen (Realſchule), Holzm üller, Prof 

FUnna, Wittenbrind 

) In der Entwidlung begriffen. 



145 

Direktoren: 

IX. Srouinz Heſſen⸗Raffau. 

l TOodenheim, Dörr. 

2 T&aflel, Dr. Harniſch. 
(2 Frankfurt a. M.: FRealichule der 

israelitiſchen Religions⸗Geſellſchaft, = Hirich. 
TRealichule der ißraelitifchen 

Bemeinde (Philanthropin), = Baerwald. 
dlerflychtſchule, -Scholderer.) 

TSelektenfchule, Dirigent: Dr. Thor- 
mann, Brof., 
auftragsm. 

7 

* ur 
r * 

X. Rheinprovinz. 
Barmen: Realſchule (verbunden mit 
Realgymnafium), Lambeck, Prof. 

2 T&ewerbeichule (Realſchule mit 
Sadtafien), Dr. Lackemann. 

3. TE = Thome, Prof. 
4. afetborf, Biehoff. 
{ >. Toren, Dr. ®elter. 
F7yHechingen, Röhr, Prof. 
. Kreuznach, Dr. Wehrmann. 
“ Rüldeim a. d. Ruhr: FRealjchule 

(verbunden mit Gymnafium), Dr. Zietzſchmann, 
Gymnaſ. Dir. 

Munchen⸗Gladbach, Klauſing. 
Solingen: FRealſchule (verbunden 

mit Progymnafium), Heine, Prof. \\) 

c. Beal-Progumnafien, 

I. Oſtprenßen. 
- Bumbinmen, ?) Sacobi. 

Meißner. 

I. Provinz Weſtpreußen. 

Culm, Dabel. 
dDirſchau, Killmann. 
lan, Dr. Bonjtedt. 

4 « Stefenburg, Müller. 

Yale am 1. April 1896 in den Ruheſtand. 
" In der Umwandlung zu einer Realihule begriffen. 
1896, 10 
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ı In der Ummandlung in eine Tateinlofe Realſchule begriffen. 

. Mühlhaufen i. Thür.: Real-Brogym- 
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Direktoren: 
IH. Provinz Brandenburg. 

. Forſt i. d. Lauſitz: Real-⸗-Progymnaſ. 
(verbunden mit Progymnafium), Dr. Zitſcher. 

. Havelberg: Real: Brogymmafium 
(verbunden mit —— John. 

.Kroſſen: Real-Progymnafium (ver⸗ 
bunden mit Progymnaſium und 
Realſchulklaſſen), Dr. Berbig. 

. Zudenwalde, - Bogel. 

. 2übben: Real-Progymnafium (ver= 
bunden mit Realichulklaffen), = MWeined 

Nauen, = Schaper. 
. Rathenow, Meister. 
. Spremberg, Dr. Köhler. 
.Wriezen, Gentz. 

IV. Provinz Pommern. 

.Greifswald): Real-Progymnaſium 
(verbunden mit Gymnaſium), Dr. Steinhauſen. 

. Stargard i. Bomm., Rohleder. 

. Stolp!): Real-Progymnafium (ver- 
bunden mit Gymnafium), Dr. Goethe. 

. WVolgaft, - Kröder. 
Wollin, Clauſius. 

V. Provinz Schlefien. 
Freiburg i. Schl., Dr. Klipftein, Prof. 
öwenberg, ⸗Steinvorth. 

. Ratibor, - Snape. 

VI Provinz Sadien. 
. Achersleben: Real: Brogymnafium 

(verbunden mit Gymnafium), Dr. Steinmeyer, 
Gymnaſ. Dir. 

Deligich, Kayier, Prof. | 
. Eilenburg, Dr. Biemann, Prof. 
Eisleben, Boeſche. 

. Gardelegen, Francke. | 

. Zangenfalga, Dr. Ulrid. 

nafium (verbunden mit Gymnaj.), Dr. Drendhahn, 
Gymnaf. Dir. 
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Direktoren: 
‘ Naumburg a. d. Saale, Fiſcher. 
“. Schönebed a. d. Elbe, Dr. Klug. 

VO Provinz Schleswig-Holitein. 

JItzehoe!), Dr. Seitz, Prof. 
2. Lauenburg a. E.): Albinusſchule, z. Zt. unbeſetzt. 
.Marne, Dr. von Holly und 

Ponientzietz. 
4. Reumünfter y: Real⸗Progymnaſium 

(verbunden mit Progymnafiım), = Spangenberg. 
> Uidesloe?), = Bangert. 
', Schleswig): Real: Brogymnafium 

(verbunden mit d. Dom-Gymnaf.), Wolff, Brof., Sonn. 
ir. 

. Segeberg!): Wilhelmsſchule, Dr. Jellinghaus. 
Sonderburg), -Döring, Prof. 

VIII. Provinz Hannover. 

I. Burtehude, Dr. Panſch. 
2. Duderſtadt: Real⸗Progymnaſ. (ver⸗ 

bunden mit Progymnaſium), Meyer, Prof. 
3 Einbeck, Dr. Lenk. 
1.Hameln: Real⸗Progymnaſium (ver⸗ 

bunden mit Gymnaſium), ⸗ Dörries, Öpmnal. 
ir. 

>. Münden: Real⸗Progymnaſium (ver⸗ 
‚bunden mit Progymnaſium), = Budholz. 

' Nienburg, dögl., Kühne. 
« Rortheim, Dr. Röjener. 
* Eiterndorf, = RKüdelhan. 
*. Bapenburg, ⸗ gan. 
I. Uelzen, Schöber, Prof. 

IX. Probinz Weitfalen. 
I. Altena, Dr. Rebling. 
> Lüdenfcheib, = Detling. 
3. Schwelm, = Xobien. 

X. Provinz Heſſen⸗RNaffau. 
Biebrich, Stritter. 
2. Biedenkopf, Efau, Prof. 

) In der Umwandlung in eine Iateinlofe Realſchule begriffen. 
) Tritt am 1. April 1896 in den Ruheſiand. 

10* 
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. Oberhaufen, ⸗ 

.Remſcheid, -Petry. 
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Direktoren: 
. Diez, Held, Brof. 
. Em3, Dr. ©ille. 
. Eihwege: Friedrih-Wilhelms-Schule, 

Real-Brogymnafium (verbunden 
mit Brogymmafium), Dr. Arndt. 

Fulda, = Bergmann. 
Geiſenheim, Koch 

. Hersfeld: Real⸗Progymnaſium (ver⸗ 
bunden mit Gymnaſium), Dr. Duden, Bye! 

ir 
.Höchſt a. M.: Real-Progymnaſium 

(verbunden mit Progymnaſium), Mathi. 
Homburg v. d. H: dögl., Dr. Schulze. 
imburg a. d. L.: dDögl., Haas. 

. Marburg, Dr. Hempfing. 

. Oberlahnitein, - Widmann. 

. Schmalftalden, Homburg. 

XI. NRheinpropin;. 

. Düllen ’), Dr. Höffling. 

. Düren: Real⸗Progymnaſium (ver- 
bunden mit Oberrealfchule), Beder. 

. Zangenberg, - Meyer. 
Fiſcher, Prof. 

bunden mit Oymnafium), - Bogt, bögl., Gym: 
nal. Dir. 

Poppelreuter. 

Lennep, !) 
. Reumied: Real⸗Progymnaſium (ver- 

d. Höhere Rürgerſchulen. 

Reine. 

e. Audere öffentliche Sehranflalten. 

I. Provinz Oſtpreußzen. 

. Heiligenbeil: FLandwirthſchaftsſchule. 

. Marggrabowa: Fdsgl. 

DI. Provinz Weftpreuken. 
. Marienburg: FLandwirthichaftsichule. 

ı) In der Umwandlung zu einer Realſchule begriffen. 
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II. Provinz Braudenburg. 
ı Zahme: FRandwirthichaftsjchule. 

IV. Brobinz Pommern. 

. Eidena: TLandwirthichaftsichule. 
2. Schivelbein i. Bomm.: Fdagl. 

V. Provinz Poſen. 

1 Samter: FLandwirthſchaftsſchule. 

VI. Prövinz Schleſien. 
Brieg: gnpirthichafteſchule. 

Sgl 
3 Liegnitz 

VI Provinz Schleswig⸗Holſtein. 
I. Flensburg: FLandwirthſchaftsſchule (verbunden mit Ober⸗ 

realſchule). 

VIII. Probinz Hannover. 
. Hildesheim: FLandwirthſchaftsſchule. 

IX. Provbinz Wefſtfalen. 
I Herford: FLandwirthſchaftsſchule. 
2. Gidinghaufen: Fdsgl. 

X. Provinz Heflen-Railan. 
I. Veilburg: FLandwirihſchaftsſchule. 

XI. Rheinprovinz. 
Bitburg: Ferndwirthſchaftsſchule 
Ceve: FDds 

Privat-Leßranflalten. *) 

I. Provinz Brandenburg. 
I Berlin: Hanbelsihule des Direktors Paul Lad. 
2. Jalfenberg i. d. Mark: Viktoria-Inſtitut von Albert Siebert. 

Il. Provinz Poſen. 
1Cſtrau (früher Oſtrowo) bei Filehne: Progymnaſiale und 

realprogymnaſiale Abtheilung des Pädagogiums des Pro- 
feſſors Dr. Max Beheim-Schwarzbach. 

“) Die nachfolgenden Anſtalten dürfen Beſähigungszeugniſſe nur auf 
tund des Beſtehens einer im Beifein eines Regierungs-Kommiſſars ab- 
ae Entlafjungsprüfung ausſtellen, fofern für diefe Prüfung das 
":iement von der Auffichtsbehörde genehmigt ift. 
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IH. Provinz Schiefien. 
1. Coſel O. Schl.: Höhere Privat-Knabenſchule unter eig 

des BVorftchers G. Schwarztopf. 
2. Gnabenfrei: FHöhere Privat-Bürgerjhule unter Leitung vs 

Diakonus ©. Lenp. | 
3. Niesſsky: Pädagogium huer Zeitung des Vorſtehers Hermam 

Bauer.') 

IV. Provinz Sachſen. 
1. Erfurt: FHandels-Fachſchule von Albin Körner. 
2. Samerberg a. Harz: THöhere Privat-Knabenſchule des Dr. 

Paul Bartele. -. 
3. Sachſa a. Harz: FLehr: und Erzichungs-Anftalt (Privat " 

Realſchule von Wilbrand Rhotert. 

V. Provinz Hannober. 
1. Osnabrüd: TNölleicye Handelsſchule des Dr. 2.Lindemann. 

VI Provinz Weitfalen. 
1. Paderborn: Funterrichts-Anſtalt (Privat-Realichule) vor - 

Heinrich Reismanın. 
2. Zelgte: Brogymnafiale und Thöhere Bürgerfhul-Abtheilung _ 

des Erziehungs Inftitutes des Dr. Franz Knickenberg. 

VII. Provinz Heſſen-Naſſaun. 
1. Frankfurt a. M.: FRuoff-Haſſelſches Erziehungs-Inſtitut v 

Karl Schwarz. 
2. Friedrichsdorf bei Homburg v. d. Höhe: T&arnier'jiche Leh 

und Erziehungs-Anftalt des Dr. Ludwig Proeigoltt 

VIII. Rheinprovinz. 
1. St. Goarshauſen: FErziehungs-Inſtitut (Inftitut Hofmann) 

des Dr. Guſtav Müller (früher Karl Harrach). 
2. Kemperhof bei Coblenz: FKatholiſche Knaben⸗Unterrichts⸗ 

und Erziehungs-Anftalt des Dr. Chriſtian Joſeph Jonas. 
3. Obercafjel bei Bonn: Funterrichts⸗ und Erziedungs-Anftalt 

von Emjt Kalkuhl. 

Fürſtenthum WBalded. 
Aa. Gymuaſtum. 

1. Corbach, Direktor: Dr. Wiskemann. 

NDie Anftalt ift befu gt das wiſſenſchaftliche Befähigungszeugnis für | 
den einjährig-freiwilligen Wilitärdienft auf Grund bes Beftchens der Ab» 
—— nach dem ſechſten Jahrgange unter Anwendung der preußiſchen 

fungsordnung vom 6. Januar 1892 zu ertheilen. 
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Ce. Real-Progymnafium. 
L Arolien, Direltor: Dr. Ebersbach, Prof. 

Frivat-Seßranflalt. *) 
: Tormont: PBädagogium des Dr. Hermann Karl Gotthilf 

Gaspari (Progymnafial-Abtheilung und Real⸗Progym⸗ 
najial-Abtheilung). 

‘ Pie Königlichen Schullehrer- und Fehrerinnen- 
Seminare. 

+ SchreE&eminare, — 9 Lehrerinnen-Ecminare, — 1 Lehrerinnen» 
tus, — überhaupt 124 Lehrer uud Lehrerinnen-Bildungsanftalten.) 

I. Probinz O en. 
(7 evangel. tehrerSeminare, 1 kathol. LehrerSeminar.) 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 
Zraunsberg, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Schandau. 
Lreuß. Eylau, evang. Seminar, 

. Entelöburg, dsgl., I | 3 > mE in 
Ma 

0 zn = 
chulrath. 

Päd, Schulrath. 
Nuete,”) Schul⸗ 

rath. 

+ Uiterode, evangel. Seminar, 
5. Valdau, dsogl., u) 

b. Regierungsbezirt Gumbinnen. 
Angerburg, evang. Seminar, Direftor: Thomas. 
Karalene, dsgl., ⸗ Romeiks. 
Ragnit, dsgl., Löſchke. 

U. Provinz Weſtpreußen. 
(8 evangel., 3 kathol. Lehrer⸗Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Danzig. 
“ Berent, kathol. Seminar, Direltor: Dr. Cyranta. 

„I Die nachfolgende Anftalt darf Bejähigungszeugniffe nur auf 
“rund des Belichens einer im KReifein eincs Regierungs-Kommifjars ab« 
‚-itenen Gntlaffungsprüfung ausftellen, jofern für dieſe Prüfung das 
ment von der uffihtsbehörde genehmigt iſt. 
+ $ bei der den Regierung zu Poſen befhäftigt. 
5 3 be ber Königligen Regierung zu Frankfurt a. D. beihäftigt, 
°” vertreten durch den Seminar&berlehrer Reddner zu Königsberg N. M. 
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49. Reichenbach O. L., evang. Seminar, Direktor: Bode. J 
50. Sagan, dsgl., ⸗ Stolzenburg. 

c. Regierungsbezirk Oppeln. | 
51. Ober⸗Glogau, Fathol. Seminar, Direktor: Dr. Schermulg ' 
52. Kreuzburg, evang. Seminar, ⸗ Jänicke. 
53. Peiskretſcham, kathol. Seminar, ⸗ Reimann. 
54. Pilchowitz, dsgl., ⸗ Sternaur. % 
55. Proskau, dDögl., = Köhler. | 
56. Rofenberg, dSgl., ⸗ Dr. Malende, | 
57. Ziegenhals, d3gl., ⸗ Blana. 
58. Zulz, dsgl., —Dobroſchle, 

Schulrath 
VI. Probinz Sachſen. 

(10 evangel. Lehrer⸗Eeminare, 1 kathol. LehrerSeminar, 1 evangel. Sour - 
nanten-Inftitut, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.) 

a. Regierungsbezirt Magdeburg. 

59. Barby, evang. Seminar, Direltor: Boigt. | 
60. Genthin, dsgl., ⸗ Brüdner |. 
61. Halberitadt, Dögl., - Dr. Hirt, | 

Scdulrat 
62. Dfterburg, dsgl., = Dörffling. 

b. Regierungsbezirt Merjeburg. 
63. Deligich, evang. Seminar, Direktor: Bohnenftädı, 

Schulra 
648. Droyßig, evangel. Gouver⸗ 

nanten⸗Inſtitut, ⸗ Dr. vom Berg 
b. YDroyßig, evang. Lehrerinnen: 

Seminar, ⸗ Derſelbe. 
65. Eisleben, evang. Seminar, ⸗ Martin. 
66. Eifterwerda, dögl., = Dr. Thiemann. 
67. Weißenfels, dögl., ⸗ Seeliger, 

Schulratb. 
c. Regierungsbezirk Erfurt. 

68. Erfurt, evang. Seminar, Direktor: Wieader, 
Sculratb 

69. Heiligenftadt, kathol. Seminar, ⸗ Dr. Weiß, 
Schulrath. 

70. Muͤhlhauſen i. a, evangel. 
Seminar, Dirigent: Dr. Hin ze, Sem. 

Oberlehrer 

) Die Anftalten zu Droyßig ſtehen unmittelbar unter dem Miniker 
der geiftlichen 2c. Angelegenheiten, |. S. 9 dieſes Heftes. 
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VII. Provinz Schleswig-Holitein. 
ı6 wangeL Lehrer Seminare, 1 evangel. Lehrerinnen-Seminar.) 

1 Inguftenburg, evang. Lehre- 
rinnen-Seminar, Direltor: Edert. 

"2 Edernförde, evang. Seminar, ⸗ Schöppa. 
BHadersleben, dsgl., ⸗Caſtens, 

Schulrath. 
‘+ Ratzeburg, dsgl., Dirigent: Günther, Se— 

minar⸗Oberlehrer. 
Tondern, dsgl. Direktor: Kramm. 
. Segeberg, DSgl., Löwer. 
. Ueterſen, dsgl., ⸗ Vent 

IX. Probinz Hannover. 
(10 ewangel. Lehrer-Eeminare, 1 Tathol. Lehrer⸗Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Hannover. 
damover, evang. Seminar, Direktor: Köchy, Schulrath. 
Bunſtorf, dsgl., ⸗ Rößler, dsgl. 

b. Regierungsbezirk Hildesheim. 
“+ Ateld, evang. Seminar, Direltor: Dr. Tyszka, 

u Schulrath. 
‘1. Hildesheim, kathol. Seminar, ⸗ Wedekin, Reg. 

und Schulrath. 
Northeim, evang. Seminar, = von Werder. 

c. Regierungsbezirk Qüneburg. 
“ &imeburg, evang. Seminar, Direktor: Bünger, 

Schulrath. 
d. Regierungsbezirk Stade. 

” Bederlefa, evang. Seminar, Direktor: Meyer. 
‘: Stade, Dögl., ⸗ Schlemmer. 
Verden, dsgl., ⸗ Stahn. 

e. Regierungsbezirk Osnabrück. 
. Osnabrück, evang. Seminar, Direktor: Diercke, Reg. u. 

Schulrath. 

| f. Regierungsbezirk Aurid). 
“. Such, evang. Seminar, Direktor: Oeltjen. 

X. Provinz Weſtfalen. 
ð wangelL, 3 Lathol. Lehrer⸗ 2 Tathol. Kehrerinnen-Seminare.) 

a. Regierungsbezirk Münfter. 
" NRünfter, kathol. Lehrerinnen: 

Seminar, Direktor: Dr. Kraß, Schulrath. 
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90. Warendorf, kathol. Seminar, Bireltor: Dr. Funke. 

b. Regierungsbezirt Minden. 
91. Büren, kathol. Seminar, Direktor: Srenöberg 
92. Gütersloh, evang. Seminar, ⸗ Schulz. 
93. Paderborn, kathol. Lehrerinnen⸗ 

Seminar, ⸗ Dr. Sommer, 
Schultath 

94. Petershagen, evang. Seminar, ⸗Kohlmann. 

c. Regierungsbezirk Arnsberg. 
95. Herdede, evang. Seminar, Direktor: Dr. Dumdey. 
96. Hilchenbach, dsagl., Tismer. | 
97. Rüthen, kathol. Seminar, Stuhldreier. : 
98. Soeit, evang. Seminar, Feige, et j wuwv 

obinz Heſſen⸗Naſſau. 
(2 evangel., 8 2 ZehrersSeminare, 1 kathol. Lehrer⸗Seminar, 

1 kathol. Lehrerinnen⸗Kurſus.) 

a. Regierungsbezirk Caſſel. 

99. Fulda, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Ernſt. 
100. Homberg, evang. Seminar, ⸗ -NRanck 
101. Schlüchtern, dsgl. ⸗ ⸗Reniſch.y. 

b. Regierungsbezirk Wiesbaden. 
102. Dillenburg, parit. Lehrer-Semin., Direltor: Lotz. 
103. Montabaur, dsgl., ⸗ Dr. Schäfer. 
104. kath. Lehrerinnen: Kurſus, Derſelbe. 
105. Uſingen, parit. Lehrer-Seminar, - Dr. Heilmann 

XII. Rheinprovinz und Hohenzollern. 
(5 evangel., 11 kathol. Lehrer⸗Seminare, 2 fathol. Zehrerinnen-Seminart, 

1 paritätiiches LZehrerinnen-Seminar.) 

a. Regierungsbezirk Coblen;. 
106. Boppard, kathol. Seminar, Direktor: Bürgel, 

V 

J 

Schulrath 
107. Münftermaifeld, dogl., Modemann. 
108. Neuwied, evang. Seminar, Doyöb. 

b. Regierungsbezirk Düſſeldorf. 
109. Elten, kathol. Seminar, Direktor: Dr. Wolff— 

garten.) 
110. Kempen, dsgl., ⸗ : Belten, 

Schulrath. 

3. 3. bei der Königlichen Regierung zu Cöslin beichäftigt, wird ver 
treten durh den SeninamDberlehrer Lewin. 

) 3. 3. kommiſſ. Kreis-Schulinfpektor in Crefeld. 



157 

11. Mettmann, evang. Seminar, Direltor: Guben. 
2 Mörs, dsgl ⸗ Tiedge. 
;3 Üdenlirchen, tat. "Seminar, - Dr. Langen, 

Scdulrath. 
14 Rheydi, evang. Seminar, - Dr. Quehl. 
5. Zanten,lath.Zehrerinnen:Semin., =  Eppint. 

c. Regierungsbezirk Eöln. 
5. Brühl, kathol. Seminar, Direltor: Dr. Bed, 

Schulrath. 
17. Siegburg, dogl., ⸗ : BWimmer?. 

d. Regierungsbezirf Trier. 
1° Ottweiler, evang. Seminar, Direktor: Diesner. 
12. Prüm, fathol. Semmar, - = Dr.Bartbolome. 
>. Saarburg, kathol. Lehrerinnen⸗ 

Seminar, ⸗ uͤnch, 
Schulrath. 

21 Trier, parit. Lehrerinnen-Seminar⸗ Kreymer, 
Schulrath. 

2. Wittlich, kathol. Seminar, = Dr. Verbeek, 
Schulrath. 

e. Regierungsbezirk Aachen. 
3. omelimänfter, fathol. Seminar, Direktor: Löſer. 
24. Zinni), dsgl., ⸗ Dr. Schmitz. 

O. Präparandenanfalten. 

1. Die flaatlichen Yräparaudenauflalten. 
(86 Präparandenanſtalten.) 

I. Provinz Oftpreußen. 

a. Regierungsbezirt Königsberg. 
Friedrichshoff, Vorfteher: Kucharski. 
dohenſtein, ⸗ Bolz. 

b. Regierungsbezirk Gumbinnen. 

Lohen, Vorſteher: Symanowski. 
1 villallen, 2 Koch. 

II. Provinz Weſtprenßen. 
a. Regierungsbezirk Danzig. 

vreuß. Stargard, Vorſteher: Semprich. 
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ı) Vom 1. April 1896 ab Vorfteher: Bade, 
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b. Regierungsbezirk Marienwerder. 
. Deutih Krone, Vorſteher: Kunſt. 
. Rehden, ⸗ Fromm. 
. Schweg, ⸗ Juhnke. 

II. Provinz Brandenburg. 
Keine. 

IV. Provinz Pommern. 

a. Regierungsbezirk Stettin. 
.Maſſow, Vorſteher: Frömter. 
.Plathe, ⸗ Vietzke. 

b. Regierungsbezirk Cöslin. 
. Rummelsburg, Ä Borlteher: Schirmer. 

c. Regierungsbezirk Straljund. 
. Zribjees, Vorſteher: Müller. 

V. Provinz Poſen. 
a. Regierungsbezirk Poſen. 

Liſſa, Vorſteher: Geſchke. 
. Meſeritz, ⸗ Sawitzky. 
. Rogajen, ⸗ Ulbrich. 

b. Regierungsbezirk Bromberg. 
.Czarnikau, Vorſteher: — 

tommifjari 
. Robjeng, ⸗ 3. Zt. unbeiegt} 

VI. Provinz Schlefien. 
a. Regierungsbezirk Breslau. 

. Zanded, Vorſteher: Jenuſo 

.Schweidnitz, Kleiner. 

b. Regierungsbezirk Liegnitz. 
. Schmiedeberg, Vorſteher: Andrich. 

c. Regieruugsbezirt Oppeln. 
. Oppeln, Boriteher: Söleiger 
. Rofenberg, ⸗ Lepiorſch. 
Iigenhals, ⸗ Frobel. 

ülz, ⸗ Witton. 

VD. Provinz Sachſen. 
a. Regierungsbezirk Magdeburg. 

. Quedlinburg, Vorſteher: Riſch. 
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b. Regierungsbezirk Erfurt. 
Seiligenftadt, Vorſteher: Hillmann. 

:. Sandersleben, : Reling. 
VIH. Provinz Schleswig-Holftein, 

Ipentade, Boriteher: Krieger. 
Zarmſtedt, ⸗ Böſch. 

IX. Provbinz Hannover. 
a. Regierungsbezirk Hannover. 

diepholz, Vorſteher: Grelle. 

b. Regierungsbezirk Osnabrück. 
Melle, Vorſteher: Mahnken. 

c. Regierungsbezirk Aurich. 
Aurich, Vorſteher: Hoffmann. 

X. Provinz Beitinlen. 
a. Regierungsbezirt Arnsberg. 

Laasphe, Vorſteher: Großmann. 

XI. Provinz Heſſen⸗Naſſan. 
a. Regierungsbezirk Caſſel. 

zriplar, Boriteher: Filthaut. 
b. Regierungsbezirt Wiesbaden. 

* Herborn, Boriteher: Hopf. 

XII. Rheinprovinz. 
a. Regierungsbezirk Coblenz. 

Simmern, Vorſteher: Weyrauch. 

2. Die ſtädtiſchen Praparandenanflalten. 
(9 Bräparandenanitalten.) 

I. Provinz Oftpreußen. 

a. Regierungsbezirk Königsberg. 
Friedland a. A., Vorſteher: Rektor Schmidt, 

im Nebenamte. 
: Johannisburg, ⸗ Rektor Kar⸗ 

rauſch, auftragsw. 

II. Provinz Brandenburg. 

a. Regierungsbezirk Potsdam. 
dJoachimsthal, Vorſteher: z. 8. unbeſetzt. 
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III. Probiuz Pommern, 
a. Regierungsbezirt Cöslin. 

. Belgard, Vorſteher: Seminarlehre | 
Neubüſer, auftragen. 

IV. Provinz Sachſen. 

a. Regierungsbezirk Magdeburg. 
. Genthin, Vorſteher: Gerlach. 
.Oſterwieck, Schmidt. 

b. Regierungsbezirk Erfurt. 
. Sömmerda, Vorſteher: Vorbrodt. 

V. Provinz Hannover. 

a. Regierungsbezirk Hildesheim. 
. Einbed, Boriteher: Seminarlehres 

Meyerholz, auftragsm. 

b. Regierungsbezirk Lüneburg. 
. Gifhorn, Vorſteher: Kreis-Schulinpektor, Supeng | 

intendent Schufter, im Nebenamte} 

P. Die Taubfiummenanfalten. 
(46 Zaubitummenanftalten.) 

I. Provinz Dftpreußen. 

. Angerburg, Provinz. zaudit Anftalt, Direktor: Wiechmann. 

. Königsberg, dsg ⸗ Reimer. 
Rönigebern Anftaltbesßftpreufifchen 

Gentral-Bereines für Erziehung 
taubftummer Kinder, unbefeßt. 3. St. u 

. Röfiel, Provinzial:Taubft. Anitalt, Direktor: Heinid. 

U. Brovinz WVeftpreußen. 
. Danzig, ftädtiihe Taubſt. Anitalt, fteht unter Leitung der 

ſtaͤdt. Schuldeputation, 
Voriteher: Radau. 

. Marienburg, Provinz. Taubft. Anſtalt, Direftor: Dollenwege. 

. Schlochau, dögl., ⸗ imert 

DI. Provinz Brandenburg mit Berlin. 
. Berlin, Königl. Taubft. Anftalt, Direktor: Walther. 
. Berlin, ftäbtifche Taubſt. Anitalt, s Berndt. 
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3. Guben, Brovinzial-Taubft. Anftalt, Direktor: Hilger. 
4 Briezen a.D.,Bilhelm-Augufta-Stift, 

Provinzial⸗Taubſt. Anitalt, ⸗ Kauer. 
5. Beißenſee bei Berlin, jüd. Taubſt. 

Anſtalt, ⸗ Reich. 

IV. Provinz Pommern. 

Cõoslin, Provinzial-Taubſt. Anſtalt, Vorſteher: Oltersdorf. 
Stettin, dsogl., Direktor: Erdmann. 
Straliund, jtädt. Taubſt. Anftalt, Lehreru. Hausvater: Voß. 

V. Brovinz Pofen. 

ı 2romberg, Brovinzial-Taubjt. Anftalt, Direktor: Nordmann. 
Erien, DdSgl., ⸗ Radomski. 
Schneidemühl, d3gl., 3. Zt. unbeſetzt. 

VI. Provinz Schleſien. 

Breslau, Vereins-Taubſt. Anſtalt, Direktor: Bergmann. 
SELiegnitz, dogl., Kratz. 

. Ratibor, dsgl., Schwarz. 

VO. Provinz Sadjen. 
Grrurt, Brovinzial-Taubft. Anſtalt, Direktor: Prüfner. 

.. 

In 

va“ 

: Dalberftadt, d3gl., ⸗ Keil. 
Halle a. S., dögl., ⸗ Köbrich. 
4 Lirerburg, dsgL., 3. Zt. unbeſetzt. 
 Meißenfels, d3gl., Direktor: Voigt. 

VII. Brovinz Schleswig-Holftein. 
i Schleswig, Provinzial-Taubft. Anftalt, Direktor: Engelke. 

IX. Brovinz Hannover. 
I Smden, Taubſt. Anitalt, Vorſteher: Oberlehrer 

Danger. 
R Dubesgeim, Brovinzial-Taubjt. Anft., Direktor: von Staden. 
‚ Ssnabrüd, dögl., -  $Beller. 
: Stade, dsgl., ⸗ Schröder. 

X. Provinz Weſtfalen. 

Büren, kathol. Provinzial-Taubft. 
Anſtalt, Direktor: Derigs. 

Langenhorſt, dogl., —Bruß. 
Petershagen, evang. Provinzial⸗Taubſt. 

Anſtalt, ⸗ Winter. 
Soeit, D3gl., Heinrich. 

1896. 11 
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. Homberg, fommunalft. Taubft. Anft., Direktor: 
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XI. Brovinz Heffen-Naffau. 

. Camberg, kommunalſt. Taubft. Anftalt, Direltor: Wehrheim. 

.Frankfurt a. M., Taubit. Erziehungsanftalt, Vorſteher: Obers 
(re Batter. 

eßler. 

xXo. Rheinprovinz. 

Q. Pie Blindenanfalten. 
(15 Blindenanftalten.) 

I. Brovinz Ditpreußen. 

Königäberg, Anftaltdes preußiſchen Provinzial- 
Vereines für Blindenunterriht, Direktor: Branditäter 

OD. Brovinz Weitpreußen. 

. Königsthal, Wilhelm-Augufta-Provinzial- 
(bei Danzig) Blindenanſtalt, Direktor: Krüger. 

IH. Provinz Brandenburg mit Berlin. 
. Berlin, ftädtiihe Blindenſchule, Direltor: Kull. 
. Steglig, Königliche Blindenanitalt, ⸗ Wulff. 

(bei Berlin.) 

IV. Provinz Bommern. 
. Neu-Torney, Provinzial-Blindenanitalt, 

(bei Stettin.) (a. für Knaben, b. Piltoria- 
Stiftung für Mädchen), Direltor: Neumann. 

V. Provinz Poſen. 

. Aachen, fimultaneBereins: Taubſt. Anſt. Direktor: ZYinnarp. 

. Brühl, kathol. Brovinz. Taubft. Anft., ⸗Fieth. 
Coln, fimultane Privat-Taubſt. Anſt., ⸗ Weißweilet, 

— 
. Elberfeld, ev. Provinz. Taubſt. Anſt., ⸗ Samallij 
. Ellen, fimultane Provinz. Taubſt. Anit., ⸗ Ochs. 
. Kempen, kathol. Provinz. Taubſt. Anſt., ⸗ Kirfel 
.Neuwied, ev. Provinz. Taubſt. Anſt. = Barth. 
. Trier, kathol. Provinzial⸗Taubſt. Anſt., ⸗ &üppers. 

| 

. Bromberg, Provinzial-Blindenanftalt, Inſpektor: Wittig. 
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VI. Provinz Schleſien. 
. Ireslau, Schleſiſche Blinden-Unterrichtsanſtalt, Dirigent: 

Schottke, Rektor. 

VII. Provinz Sachſen. 

Sarby, Provinzial⸗Blindenanſtalt, Direktor: Schön. 

VII. Provinz Schleswig-Holſtein. 

Kiel, provinzialftändifche Blindenanſtalt, Direktor: Ferchen. 

IX. Provinz Hannover. 
1. Hannover, PBrovinzial-Blindenanftalt, Direktor: Mohr. 

X. Brovinz Beitfalen. 

Baderborn, Blindenanitaltfür Zöglinge 
fathol. Konfeſſion, Vorſteherin: Schweiter 

Hildegarde Shwermann. 
Soft, Blindenanftalt für Zöglinge evan- 

geliicher Konfeſſion, Direktor: Leſche. 

XI Provinz Hefjen-Naffau. 
Franffurt a. M., Blindenanitalt, Vorfteher: Inſpeltor Sailb. 
Biesbaden, dsgl., ⸗ Bal 

XII. Rheinprovinz. 
. Düren, Brovinz. Blindenanſtalt, Direktor: Meder, 

Schulrath. 

. 

— ⸗ 

—X ‘ 

Il 

eu 

R Pie üffenklichen höheren Mädchenfchulen. 

Das Verzeichnis Ddiefer Anftalten kann zur Zeit noch nicht 
törentlicht werden. 

11* 
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S. Seminare und Termine für Abhaltung des 
ſechswöchigen Seminarkurfus feilens der Kan 

Didaten des evangeliſchen Predigtamtes im 
Jahre 1896, | 

Evangel. Schul- 
lehrer Semmar zu Tag des Beginnes der Kurſe. | 

1. Provinz Oftpreußen. | 
Preuß. Eylau 15. Januar oder 1. Montag nad) D. 15. Januar. 
Ortelöburg 15. Mai == = = =15.Ma | 
Dfterode 20. Dftober er = = 20. Oktober: 
Waldau 20. Oftober = = = = = 20. Oktober. 
Angerburg 20. Oktober = = = = = 20. Dftober, 
Karalene 15. Mai -⸗2 -218. Mai. 
Ragnit 15. Januar⸗⸗—⸗ = = 15. Januat.. 

U. Provinz Weſtpreußzen. 
Marienburg 2. November. f 
Pr. Friedland Montag nad) Quasimodogeniti. 
Löbau 8. Sanuar und 15. Auguft. 

II. Provinz Brandenburg. 
Berlin Montag in der eriten Woche nach Neujahr 
Königöberg N.M. Montag vor dem 15. Februar. 
Neuzelle Montag nad Quasimodogeniti. 
Oranienburg Montag nad) Quasimodogeniti. 
Kyritz Montag vor dem 20. Mai 
Copenick Zweiter Montag im —*9 
Neu⸗Ruppin Acht Tage nach Beginn des zweiten Quartales 

lugutt t) im Scyuljahre. 
Altdöbern Dritter Montag im Oktober. 
Droffen Dritter Montag un Oftober. 
Brenzlau Eriter Montag im November. 
Friedeberg N. M. Erfter Montag im November. 

IV. Provinz Pommern. 
Rammin i. Bom. Dftern. 
Pölitz Anfang November. 
Pyritz Mitte Mai 
Buͤtow Anfang Sarnar. 
Dramburg Mitte Auguft. 
Eöslin Montag nach Estomihi. 
Franzburg Anfang November. 



Foangel. Schul: 
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Zag des Beginnes der Kurfe. 

V. Provinz Boten. 
14. April.. 

19. Oftober. 
13. Sanuar. 

VI. Provinz Schlefien. 
a. 6. Januar. 
b. 17. Auguft. 
26. Oftober. 
a. 20. April. 
b. 2. November. 
6. Sanuar. 
3. Februar. 
17. Auguft. 
12. Oktober. 
a. 20. April. 
b. 19. Öftober. 
17. Auguft. 

VO. Provinz Sachſen. 
3 

VIII. Provinz Schleswig-Holſtein. 
1. Juni. 
2. November. 
1. Juni. 

13. Januar. 

L. Provinz Hannover. 
Erſter Montag im November. 
Montag nach dem 1. Sonntage nach Ppiphanias. 

Seminaren zu Haders⸗ 
cher Kurſus nicht abge⸗ 
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Tag des Beginnes der Kurfe. 

Alfeld 
-Züneburg 
Bederkeſa 
Stade 

Gütersloh 
ilchenbach 
etershagen 

Soeſt 

Homberg 
Schlüchtern 
Dillenburg 

Neuwied 
Mettmann 
Mörs 
Rheydt 
Ottweiler 

Erſter Montag im November. 
Montag nach Oſtern. 
Zweiter Montag im Oktober. 
Montag nad) dem 1. Sonntage nad) Epiphanias 
Zweiter Montag im Oktober. 
Montag nad) dem 1. Sonntage nach Epiphaniss| 
Eriter Montag im November. 

X. Provinz Weftfalen. 
Erfter Montag im Oktober. 
Zweiter Montag im Januar. 
Montag nad dem 15. Juni. 
Eriter Montag im November. 

XI Provinz Helfen-Rafen. 
Montag nad) dem 1. Auguft. 

⸗ = 15. Januar. 
⸗ = = 15. $annar. 

XII. Aheinpropinz. 
Dienftag nad) Quasimodogeniti. 
Montag nad) dem 1. Juli. 
Montag nad) Cantate. 
Eriter Montag im November. 
Zweiter Montag nad) Michaelis. 

T. Termine für die Prüfungen an den Schullehrer- 
und Fehrerinnen-Seminaren im Jahre 1896. 

Kr. Seminar. 

1. Braundberg, kath. 14. März. 

Tag des Beginnes der den 
Aufnahme Entlafjungs«- ID 
Fri — Bold fung. ng. 

I. Provinz Oftpreußen. 

9. März. 20. Min 
2. Pr. Eylau, evang. 4. Septbr. 26. Auguft 17. Far 

7. ’ 3. Orteldburg, evang. 25. Auguft. 17. Auguft. 
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%. Seminar. Aufnahme | Gntlaffungs- 
Prüfung. Prüfung. 

4. Dfterode, evang. 9. März. 2. März. 24. 
5. Baldau, evang. 18. März. 12. März. 1. 

. Angerburg, evang. 20. Auguft. 13. Auguit. 28. F 

. Karalene, vang. 2. März. 24. Februar. 7. 

. Ragnit, wang. 27. Tyebruar.21. Februar. 9. OR =-1 

HD. Provinz Weſtpreußzen. 
1. Berent, kath. 20. März. 12. März. 27. 
2. Marienburg,evang. 6. März. 27. Febr. 20. 
3. Pr. Friedland, 

evang. 21. Auguſt. 13. Augufi. 5. 
4. Oraudenz, fath. 14. Februar. 6. Februar. 10. 
5. Löbau, evang. 13. März. 5. März 16. 

am 
Nebenkurſus 25. Septbr. 17. Septbr. 

6. Tuchel, kath. 18. Septbr. 10. Septbr. 285. 

II. Provinz Brandenburg nnd Berlin, 
1. Berlin, Semin. für 

Stadtichullehrer,ev. 26. Febr. 20. Febr. 23. 
tn . Berlin, Rehrerinnen- 

Seminar, evang. 19. März. 12. März. 
Cöpenid, van. A. März. 27. Februar. 9. 

Oranienburg, ev. 9. Septbr. 3. Septbr. 26. 
Prenzlau, evang. 25. März. 9. März. 

Dunn Se 57 
10. Friedeberg N. M., 

Pr \ [© . Neugelle, evang. 16. Septbr. 10. Septbr. 19. 
. Königsberg N. M., 

evang. 9. Septbr. 3. Septbr. 16. 

IV. Provinz Pommern. 

1. Kammin, evang. 18. Septbr. 10. Septbr. 10. 
2. Bolig, evang. 13. März. 5. März 16. 
3. Porig, evang. 28. Auguſt. 20. Auguft. 28. 
4. Bütom, vang. 21. Auguft. 13. Auguft. 28. 
5. Dramburg, evang. 28. Febr. 20. Sebr. 23. 

— DD 

Kyrig, evang. 21. Septbr. 29. Auguft. 20. 
Neu-Ruppin,evang. 11. März 5. März. 18. 

Altdöbern, evang. 4. März. 27. Februar. 9. 
. Drofien, vang. 21. März. 5. März. 16. 

evang. 26. Auguft. 20. Auguft. 27. 

Tag des Beginnes ber 

8 A hulichrer D 

Prüfung. 

Auguft. 
Septbr. 
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Tag des Beginnes der Kurfe. 

Alfeld 
-Züneburg 
Bederkeſa 
Stade 
Verden 
Dsnabrüd 
Aurich 

Gütersloh 
Hilchenbach 
Petershagen 
Soeſt 

Lantee 
chlůchtern 

Dillenburg 

Neuwied 
Mettmann 
Mörs 
Rheydt 
Ottweiler 

Erſter Montag im November. 
Montag nach Oſtern. 
Zweiter Montag im Oktober. J 
Montag nad) dem 1. Sonntage nad) Epiphania | 
Zweiter Montag im Dftober. | 
Montag nad) dem 1. Sonntage nad) Epiphania | 
Eriter Montag im November. 

X. Provinz WBeitfalen. 
Erfter Montag im Oktober. 
Zweiter Montag im Januar. 
Montag nad dem 15. Juni. 
Eriter Montag im November. 

XI Provinz Helfen-Rafien. 
Montag nad dem 1: Auguft. 

⸗ - 15. Januar. 
⸗ = 15 Kanuar. 

XI. Rheinprovinz. 
Dienftag nad) Quasimodogeniti. 
Montag nah dem 1. Juli. 
Montag nad) Cantate. 
Eriter Montag im November. 
Zweiter Montag nad Michaelis. 

T. Termine für die Prüfungen an den Srhullekrer- 
und Fehrerinnen-Seminaren im Jahre 18%. 

Kr. Seminar. 

1. Braundberg, kath. 14. März. 

Tag des Beginnes der 
weiten 

Aufnahme» Entlaffungse 
Prüfung. — — Bo — 

I. Probinz Oſtprenßzen. 

9. März. 20. März. 
2. Pr. Eylau, evang. A. Septbr. 26. Auguft 17. März. 
3. Ortelsburg, evang. 25. Auguft. 17. Auguft. 71. Maͤrz. 
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"T. Seminar. Aufnahme | GEntlaffungs- 
fung. Prüfung. 

Otterode, evang. 9. März. 2. März. 
Saldau, evang. 18. März. 12. März. 

. Angerburg, evang. 20. Auguft. 13. Auguft. 
.. Zaralene, evang. 2. März. 24. Februar. 
“. Ragri, evang. 27. Februar. 21. Februar. 

HD. Provinz Weſtpreußzen. 
1 Berent, kath. 20. März. 12. März. 
2. Marienburg,evang. 6. März. 27. Febr. 
» 2r. Friedland, 

‚1 
x 

*. 

evang. 21. Auguſt. 13. Auguſt. 
+. Graudenz, kath. 14. Februar. 6. Februar. 
Lsobau, evang. 13. März. 5. März. 

am 
Nebenkurſus 25. Septbr. 17. Septbr. 

. Zudhel, kath. 18. Septbr. 10. Septbr. }. 

Tag des Beginnes der 
zweiten 

Voltsſchullehrer⸗ 
Prüfung. 

24. Auguft. 
1. Septbr. 

28. Febr. 
7. Septbr. 
9. Septbr. 

27. Oktober. 
20. Oktober. 

5. Mai. 
10. Rovbr. 
16. uni. 

25. Auguſt. 

II. Provinz Brandenburg nnd Berlin. 
1. Berlin, Semi. für 

Stadtichullehrer,ev. 26. Febr. 20. Febr. 
2. Berlin, Yehrerinnen- 

Seminar, wang. 19. März. 12. März. 
". Cöpenid, evang. 4. März. 27. Februar. 
$. Kyritz, evang. 21. Septbr. 29. Auguft. 
.. Reu-Ruppin,evang. 11. März, 5. März. 
. Dra nienburg, ev. 9. Septbr. 3. Septbr. 
7 Brenzlau, evang. 25. März. 9. März. 
-  Altdöbern, evang. 4. März. 27. Februar. 
+. Droſſen, wang 21. März. 5. März. 

2. Friedeberg N. M., 
evang. 26. Auguſt. 20. Auguſt. 

11. Reuzelle, evang. 16. Septbr. 10. Septbr. 
:2. Königsberg N. M., 

evang. 9. Septbr. 3. Septbr. 

IV. Provinz Pommern, 

1. Rammin, evang. 18. Septbr. 10. Septbr. 
3. BVölig, evang. 13. März. 5. März. 
3. Pyrig, evang. 28. Auguft. 20. Auguft. 
4. Bütow, evang. 21. Auguſt. 13. Auguft. 
5. Dramburg, evang. 28. Febr. 20. Febr. 

23. Juni, 

9. Mat. 
20. Dftober. 
18. Mai. 
26. Oktbr. 

9. Juni. 
16. uni. 

27. Däbr. 
19. Oftbr. 

16. Novbr. 

10. NRovbr. 
16. Juni. 
23. Novbr. 
28. April. 
23. Juni. 
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Tag des Beginnes der 
Entlafjungs« 
Prüfung. 

Nr. Seminar. 

X. Provinz WBeitfalen, 

1. Münjter,Lehrerinnen- 
Seminar, kath. 3. Auguſt. 27. Juli. — | 

2. Warendorf, kath. 23. Juli. 17. Zuli. 5. Oltober. 
3. Büren, fath. 6. Febr. 31. —— 12. Oktober. 

17. Januar. 
4. Gütersloh, evang. 6. Auguſt. | 31. Juli. | _ 

5. Paderborn, Lehre⸗ 
rinn. Semin., kath. 18. Febr. 21. Febr. — 

6. Petershagen, evang. 5. März. 28. Febr. 1. Oktober. 
7. Herdede, evang. 27. Febr. 21. Febr. _ 

8. Hilchenbach, evang. 25. Juni 19. Juni. | 7. Rai. 
" ‚evang. 20. 124. Juli. j 

9. Rüthen, kath. 11. März. 5. März. 6. Juli. 
10. Soeit, evang. 11. Febr. 7. Febr. 1. Juni. 

XI Provinz HeffensRafien. 

1. Fulda, kath. 4. Septbr. 24. Septbr. 22. Oktober. 
2. Homberg, evang. 14. März. 11. März. 15. Oktober. 
3. Schlüdtern, evang. 4. Septbr. 27. Auguſt. 25. Juni. 
4. Dillenburg, parit. 13. Auguft. 20. Auguf. 7. Mai. 
5. Montabaur, parit. 5. März. 26. März. 30. Juli. 
6. Ulingen, parit. 25. März. 23. März. 6. Auguſi. 
7. Caſſel, iSrael. 14. März. 30. März. 29. Oktobet. 

XUO. Rheinprovinz und Hohenzollern. 

1. Boppard, kath. 12. Auguft. 24. Juli. 16. Oftober. 
2. Münftermaifeld, 

kath. 19. März. 24. Februar. 28. April. 
3. Neumied, evang. 8. Juli. 9. Juli. 8. Oktober. 
4. Brühl, Tath. 12. Auguft. 30. Juli. 13. Dftober. 
5. Siegburg, fath. 19. März. 21. Febr. 1. Mai. 
6. Elten, kath. 19. März. 2. März 29. Mai. 
7. Kempen, Tat). 12. Anguft. 3. Auguft. 7. Oktober. 
8. Mettmann, evang. 4. März. 13. Februar. 7. Mai. 
9. Mörs, evang. 29. Juli. 30. Zuli. 22. Oktober. 

10. Odenkirchen, kath. 19. März, 9. März. 25. Im. 
11. Rheydt, evang. 25. Juli. 27. Juli. 26. Dftober. 
12. Kanten, Lehrerinnen⸗ 

Seminar, kath. 17. März. 5. März. _ 
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Tag des Beginnes der « 

A Seminar. Aufnahme | Entlafjungs- zweiten 

a Br 
là. Uitweiler, evang. 5. März. 6. März, 24. Sumi. 
'ı Prim, fat. 19. März. 18. Mat. 21. Mai. 
5. Saarburg, Lehrerin⸗ 

nen-Seminar,lath. 17. März. 26. März. — 
iñ. Trier, Lehrerinnen⸗ 

Seminar, parit. — 10. März. — 
17. Bittlich, kath. 5. Auguſt. 13. Auguſt. 21. Oktober. 
13. Cornelimũnſter, 

kat 12. Auguſt. 6. Auguſt. 5. Oktober. 
9. Yinnich, kath. 19. März. 27. Febr. 23. Juni. 

e7 Termine für die Prüfungen an den ſtaallichen 
Präparandenanftalten im Jahre 1896. 

Tag des Beginnes der 

Kt. Bräparanbenanftalt. Aufnahme Entlajfungs- 
Prüfung. Prüfung. 

J. Provinz Oftpreußen. 
1. Friedrichshof 25. Auguſt. 22. Zuguſt 
Hohenſtein 25. Auguſt. 00 Auguft 
3. Pr 20. Auguſt. 18. Auguft. 
t. Billlallen 9. März. 5. März. 

1. Provinz Weſtpreußen. 
1. Dt. Krone 21. April. 14. April. 
2. ®r. Stargard 10. März. 15. Syebr. 
3. Rehden 10. März. 22. Febr. 
Schwetz 10. März. 24. Febr. 

III. Provinz Brandenburg und Berlin. 
Keine. 

IV. Provinz Bommern. 
; Maſſow 20. März. 14. März. 
Plathe 3. September. 29. Auguſt. 



Nr. Bräparandenanttalt. 

3 
4. 
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Tag des Beginmes Der 

Aufnahme: 
Prüfung. 

. Rummelsburg i. P. 25. September. 21 
Tribſees 25. März. 20 

V. Provinz Pojen. 
. Czarnifau 11. September. 7. 
. Zobfens 23. März. 24 
Liſſa 23. März. 24 
.Meſeritz 23. März. 24 
. Rogajen 11. September. 7. 

VI Provinz Sclefien. 

. Zanded 8. Juni. 30 

. Schweidniß 20. März. 29 

. Schmiedeberg 16. September. 22 
. Oppeln 15. Mai. 9. 
. Rofenberg 8. Juni. 3. 
. Ziegenhals 30. Juni. 24 
. Zülz 26. März. 21 

VO. Provinz Sachſen. 

. Quedlinburg 10. Februar. 5. 
Deiligenfiabt 25. September. 21. 

. Wandersleben 25. September. 21. 

VOI. Provinz Schleswig-Holftein. 

. Apenrade 9. April. 20. 

. Barmitedt 1. Öftober. 17. 

IX. Provinz Hannover. 
. Aurid) 10. März. 3. 
. Diepholz 10. März. 18. 
. Melle 22. Auguft. 4. 

X. Provinz WBeftfalen. 

. Raasphe 23. März, 268. 

XI Provinz Heſſen⸗Naſſan. 

Fritzlar 4. September. 9. 

. Herborn 14. März. 22 

Entlaſſungs⸗ 
Prüfung. 

. September 
. März. 

September 
Februar. 
.Februar. 
.Februar. 
September. 

. Mai. 

. Tyebruar. 
. Augult. 
Mai. 
uni. 

. Suni. 
. März. 

Februar. 
September. 
September. 

März. 
September. 

März. 
März. 
September. 

Sumi. 

September. 
Februar. 
Auguft. 
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Tag des Beginnes der 
X% SBräparandenanitalt. Aufnahme: Entlaſſungs⸗ 

Prüfung. Prüfung. 

XU. Rheinprovinz und Hohenzollern. 
I Simmern 27. März. 3. März. 

JErte und Termine für die Prüfungen der 
Irhrer an Mittelfchulen fowie der Rekforen im 

Jahre 1896. 
I. Ueberjidt nad den Provinzen. 

vrovinz. Lehrer an 
Mittelſchulen. 

Swteußen 27. April 
30. Oftober 

S’praßen 9. Juni 
24. November 

drandenburg 28. April 
9. Juni 
3. November : 
8. Dezember 

Semern 10. Zuni 
9. Dezember 

m 27. April 
26. Oftober 

Titten 4. Mai 
\ 12. Dftober . 

Shen 29. April 
. 28. Oftober 

Asmig- | 24. Februar 
Sollten I 17. Auguft 
Sumopver 20. Mai 
j 21. Oftober 
<ttalen 17. März 

21. September 

Tag bed Beginnes der Brüfung für 
| Rektoren. 

1. Mai 
5. November 

.Juni 
. November 

b. Mai 
. Juni 
. November 
. Dezember 

9. Juni 
8. Dezember 
1. Mai 

. Oftober 

8. Mai 
. Oftober 

4. Mai 
2. November 

Februar 
. Auguft 
. Mat 
. Oftober 

. März 
. September 

Drt. 

| Königsberg. 

| Danzig. 

Berlin. 

| Stettin. 

| Poſen. 

| Breslau. 

| Magdeburg. 

| Tonbern. 

| Hannover. 

| Münfter. 
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Provin zug des Beginnes der Prüfung für Ort 
. eyrer an 

i Kiulen. Reltoren. 

Heſſen-Naſſau 8. Juni 11. Juni 
30. November 3. Dezember | Caſſel. 

Rheinprovinz 6. Juni 15. Juni 
7. November 16. November | Coblenʒ 

D. Chronologiſche Ueberſicht. 

Tag des Beginnes der 

Monat. ge A räfung für Ort. 

Mittelſchulen | Reltoren. 

Februar 24. 28. Tondern. 
März 7. 17. Müntter. 
April 27. — Königsberg. 

27. — Poſen. 
28. — Berlin. 
29 — Magdeburg. 

Mai — 1. Königsberg. 
— 1. Poſen. 
— 4. Magdeburg. 
— 5. Berlin. 
4. 8. Breslau. 

20. 18. dorneper. 
Juni 6. — Coblenz. 

8. — Caſſel. 
9. — Danzig. 
9. — Berlin. 

10. 9. Stettin. 
— 10. Danzig. 
— 11. Caſſel. 
— 15. Coblenz. 
— 16. Berlin. 

Auguſt 17. 21. Tondern. 
September 21. 21. Münſter. 
Oktober 12. 16. Breslau. 

21. 19. Hannover. 
26. — Poſen. 
28. — Magdeburg. 
30. — Königsberg. 

.  Bojen. 
November —_ 2. Magdeburg. 
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Zag des Beginnes der 

Fomat af ng Mir Ort. 
Wittelfchulen. | Aeltoren. 

Kxmber 3. — Berlin. 
— 5. Königs berg. 
7. — Coblenz. 
— 10. Berlin. 
— 16. Coblenz. 
24. 25. Danzig. 
30. — Caſſel. 

dizember — 3. Caſſel. 
8. — Berlin. 
9. 8. Stettin. 
— 15. Berlin. 

Orte und Termine für die Prüfungen der Fehre- 
nen, der Sprachlehrerinnen und Der Schulborfiehe- 

rinnen im Jahre 1896.) 
1. Ueberſicht nad den Provinzen. 

c., Tag des Beginnes ber Brüfung für Art der 
“ Er Pa Lehrerinnen-PBrüfung. 

I. Provinz Öftpreußen. 

znäterg 16. April 5. Mai 23. April Kommifl. Prüf. 
22.Däbr. 2. Dzbr. 29. Oltbr. daogl. 

wl 15. Dttbr. — — Abg. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 
Lehr. Bild. Anſt. 

8. Juni — — Abg. Prũf. a. d. Privat⸗Lehr. 
Bild. Anſt. des Direktors 
der ſtäädt. höh. Mädchen- 
ſchule Willms. 

II. Provinz Weſtpreußen. 
om — — bo. Prüf. a. d. Marienſtift. 
“21. Marz 23. März 24. März |Abg. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 

4. Sptbr. 7. Sptbr. 8. Sptbr. } Lehr. Bild. Anft., zugleich 
.. für Auswärtige. 

8. Oltbr. — 13. Dftbr. dgl. 
. - gür die „Lehrerinnen-Bilbungs-Anftalt“ wird die Abkürzung 8 z —eſ ſ h ags· Anſt rz 



Ort. 

Graudenz 

Marienburg 2. Maͤrz. — — 
Marien⸗ 

werder 

Thorn 

Berlin 

Frantfurt 

Pidam 

Cöslin 
Stettin 

Stralſund 

Bromberg 

Poſen 

Breslau 
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Tag des Beginnes der Prüfung für Art der 

Sehrerinnen. | jeprerimmen. | freherimmm. Lehrerinnen⸗Prüß 

8. Mai — — Abg. Prüf. a. d. ſ db 
Lehr. Bild. Anft. 

dgl. 

29. Auguſt — —  dagl. 
DI. Provinz Brandenburg. 

1.Mai 27. Mai 20. Mai on 
2. Nobr. 27. Nobr. 25. Nobr. Kommiſſ. Brüf. 

27. Febr. — — 
21. Sptbr. — — | bögl. 
16. März — —  d8gl. 

IV. Provinz Bommern. 

12. Mai — 12. Mai Kommiſſ. Brüf. 
4. April 23. April 14. April dsgl. 

13. Oftbr. 22. Oftbr. 13. Oktbr. dsgl. 
27. Oktbr. — 27. Oktbr. dsgl. 

V. Provinz Poſen. 

14 En _ Kommiſſ. Prüf. 

— — 13. März 
— — 18. Sptbr. oo. Prüf ande 

— 9. Prüf. a. 

5 EN mid — (Behr Bild. Anl 

PR Fri. Droeger. 

, Lehrerinnen-Semin 

ee II Ieommifl. Prif 
16. März 21. März 

— 8. Sptbr. 5. Sptbr. 

VL Provinz Schleſien. 

Abg. Prüf. a. d. 1 9. Maͤz — — (20h 
21. Spt. — _ Lehr. Bild. Auft. d 

ee _ degl. des girl. $ 
14. Sptbr. 
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Drt ‚Art der 
. | 2ehrerinnen-PBrüfung. 

6. Zuli — — | 908: g. Prüf. a. d. Privat» 
14. Dybr. — — Lehr. Bild. Anſt. des Frl. 

26. M M M dolthaufen . März 26. März 26. März 
24.Sptbr. 24.Sptbr. 26. Sptbr. | Kommill Prüf. 

3 D&D. März — — Ag. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 
Sehr. Bild. Ant. 

2 9. April — 9. April Kommiſſ. Prüf. 
30. Sptbr. — 30. Sptbr. dsgl. 

VII. Provinz Sachſen. 

"a Anfang — — | ee: Prüf. a. d. Königl. 
Suli Pag Gouvernanten⸗ 

Anfang — — a Kl a.d.Königl.evang. 
Suli Lehrerinnen-Seminar. 

a 15. Sumi — 19. Juni Kommiſſ. Prüf. 
29. Sptbr. — 1. Oftbr. Dd8gl. 
u 5. Suni — — Abg. Prüf. a. d. Lehr. Bild. 

j Anit.d.ev.Brüdergemeinde. 
madt 23. Zuni — 285. Juni Kommiſſ. Pe 
«19. 8. Spibr. — — Abg. Prüf. a. b. Privat- 

Lehr. Bild. Ant. bei den 
Franckeſchen Stiftungen. 

ar — 15. Mai — 
— 13. Nobr. — 

VIIL Provinz Schleswig-Holſtein. 

“m 12. März — — Ag. Prüf. a. d. Königl. 
Lehrerinnen-Seminar. 

‚mg 24. März 24. März 28. März 
22. Sptbr.22. Sptbr.26. Sptbr. 

IX. Provinz Hannover. 

n 5. Febr. — — Kommiſſ. prä, 
"ver 10. Febr. 17. Febr. 18. Febr. Abg. Be a. d. ſtaͤdtiſch. 

Lehr. ild. Anft., — zu⸗ 
gleich * Auswartige. 

21.Sptbr. 18.Sptbr. 19.Sptbr. Komm Prüf. 
24. Str. — — ao. Belt. a. d. ſtaͤdt. Lehr. 

X 12 
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Drt. Tag des Beginnes der Prüfung für Art der 
Behrerinnen. * —— — Lehrerinnen⸗Pruͤ 

X. Provinz Weſtfalen. 
Hagen 11. Auguſt — 11. Auguſt 
Keppel,Stift15. Mat — 15. Mai 

16. Nobr. — 16. Nobr. 
Münſter 19. Mai 19. Mai 19. Mai 

27. Oltbr. 27. Oktbr. 27. Dftbr. 
30. Juli 

Paderborn 21. Febr. 

Kommiſſ. Prüf. 

d8gl. 

| dsgl. 

Abg. Prüf. a. d. 
kathol. Lehr. Sem —8— 

XI. Provinz Heſſen-Naſſau. 

Caſſel 
Frankfurt 

17. März 16. März 16. März. 

aM. 16. Sptbr.15. Sptbr.15. Sptbr. 
Wiesbaden 20. Mai 19. Mai 19. Mai. 

XI. Rheinprovinz. 
Aachen 18. März — — 

Coblenz 24. März 26. März 26. März 

6. Mai — 15. Mai 

21. Sptbr. 2.DHbr. 1. Okibr. 
Eöln 17. April — — 

20. April — — 

Düſſeldorf 13. Juli — 14. Juli 

Elberfeld 5. Mai _ — 

Kaiſers⸗ 6. Febr. — — 
werth 

Münſier⸗ 13. April — — 
eifel 

Neuwied 19. Mai — — 

Abg. Brüf. a. d. | 
Lehr. Bild. Anſt. 

Abg. Prüf. a. d. evan 
Bild. Anft., — zug! 
Auswärtige. _ 

Kommiſſ. Prüf. fü 
Bewerberinnen. 

dogl. 
Abg. Prũf. a. d. | 
ob: Mädchenid. ı 

id. Ant. 
Abg. Prüf. an da 
Kurfus für Bol 
lebrerinnen. 

Prüf. a. d. Luiſen⸗ 
für Auswärtige. 

Abg. Prüf. a. d. ſ 
evang. Lehr. Bil. 

dögl. a. d. Dial 
Anſtalt. 

dsgl. a. d. ſtaͤdtiſch 
Lehr. Bild. Anſt 
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ent Tag des Beginnes der Brüfungfür Art der 
“ Lehreriunen. | ernee | ler | Vehrerinnen- Prüfung. 

Sızhurg 26. März — — Abg. Prüf. a.d. Königl.Leh- 
rerinnen⸗Seminar und für 
Auswärtige. 

ar 10. März — — odessgl. a. d. Königl. Lehre⸗ 
rinnen-Seminar. 

men 5. März — — dsgl. 

2. Chronologiſche Ueberfidht. 
Tag des Beginnes ber Prüfung für Art der | Scre | 13 —8 — Ort. Lehrerinnen⸗Prüfung. 

“a 565. — — Emden Kommiſſ. Prüf. 
6. — — Kaiſerswerth Abg. Prüf. a. d. Lehr. 

Bild. Anft. bei der Dia⸗ 
koniſſen⸗Anſt. 

10. 17. 18. Hannover Abg. Průf. a. d. ſtaͤdtiſch. 

be hir Auswärtige. 
231. — — Babderborn Abg. Prüf. a. d. Königl. 

Zehrerinnen-Seminar. 
_ 2. — — Frankfurt a. D. Kommiſſ. Prüf. 
2 2. — — Marienburg Abe. Prüf. a. d. ftädt. 

Lehr. Bild. Ant. 
9. — —  Zaıten Abg. Prüf. a. d. Königl. 

Lehrerinnen-Seminar. 
9. — —  Bromberg Kommiſſ. Prüf. 
9. — —  Bromberg Abg. Prüf. a. d. Lehr. 

. Bild. Anſt. des Fl. 
Droeger. 

9. — — Breslau Abg. Prüf. a. d. Privat: 
Lehr. Bild. Anft. des 
Dr. Nisle. 

0. — — Trier Abg. Prüf. a. d. Königl. 
Lehrerinn. Seminar. 

12. — — Auguſtenburg dsgl. 
— — 13. Bromberg 
16. — — Potsdam Kommiſſ. Prüf. 
16. — — Poſen dsgl. 
— 16. — Poſen 

12* 
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ag des Beginnes der Prüfung für 

(nochMaͤrz) 17. 
18. 

April 

18. 

20. 

21. 

23. 

24. 
24. 

oo © sl 

16. 

26. 

26. 

16. 

21. 
24. 

Breslau 

Schleswig 
Coblenz 

Breslau 
Saarburg 

Schleswig 
Liegnitz 
Muͤnſtereifel 

Stettin 
Königsberg i. Pr. 
Eöln 

Cöln 

Berlin 
Königsberg i. Pr. dogl. 
Elberfeld 

Coblenz 

Graudenz 

Abg. Prüf. a. d. 
Lehrerinnen-Si 

Abg. Prüf. a. 
Lehr. Bild. An 

dögl. 

0. Prüf. a. 
er Bild. fin 
für Ausmwärtig 

Abg. Prüf. a d. 
Lehr. Bild. 4 
Frl. Knittel. 

Abg. Prüf. a. d 
Lehr. Bild. Aı 
für Ausmwärtig 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a. d. 
Zehrerinnen = € 
zugl. für Aus 

Kommiſſ. Prüf. 
Abg. Prüf. a. d.| 
tath. Lehr. Bil 

Kommiſſ. Prüf. 
b20 - 

Prüf. a. I 
1 —32 
Kl Bild. An 

if. a. 
he für Bol 
lehrerinnen. 

Kommiſſ. Prüf. 

Abg. Prüf. a. d 
evang. Lehr. Bil 

Kommiſſ. Prüf. fi 

Tr g a 
Lehr. Bild. Anl 
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23 des Beginmes der Prüfung für Art der 
it Ei ae] Lehrerinnen-Prüfung. 

An) 12. — 12. Göslin Kommiſſ. Prüf. 
15. — —  Marienwerder Adg. Prüf. a. d. ſtaͤdtiſch. 

Lehr. Bild. Anſt. 
— 15. — Magbeburg 
15. — 15. Seppel, Stift Kommiſſ. Brüf. 
— — 15. Coblenz Kommiſſ. Prüf. für kath. 

Bewerberinnen. 
19. 19. 19. Müniter Kommiſſ. Prüf. 
— 719 19. Wiesbaden 
19. — — Remied Abe. Prüf. a. d. ſtaͤdt. 

Lehr. Bild. Anft. 
— 27. 20. Berlin Kommil). Prüf. 
DD. — —  Biesbaden 
5. — — Gnadau Abg. Prüf. a. d. Lehr. 

Bild. Anft.d.ev. Brüder: 
gemeinde. 

8. — — Tilft Abg. Prüf. a. d. Privat: 
Lehr. Bild. Anſt. des 
Direkt. Der ao . Mäb- 
chenſchule Willms. 

15. — 19. Eisleben Kommiſſ. Prüf. 
19. — — Berent eh Brüf. a. d. Marien 

tifte. 
23. — 3. Yalberitabt Kommiſſ. Prüf. 

a Anfang — — Droykig Abg. Prüf. a. d. Königl. 
evang. Gouvern. nit. 

Anfang — — Droyßig Abg. Prüf. a. d. Königl. 
evang. Lehrerinn. Se⸗ 
minar. 

6. — — Breslau dögl. a. d. Privat⸗Lehr. 
ild. Anſt. des Frli. 

Holthauſen. 
13. — 14. Diüffeldorf dsgl. a. d. Luiſenſchule, 

zugl. für Auswärtige. 
0. — — Miüniter dgl a. d. Königl. kathol. 

J Lehrerinnen-Seminar. 
"7 1. — 11. Hagen Kommiſſ. Brüf. 

9, — — orn Abg. Prüf. a. d. ftädtifch. 
_ Lehr. Bild. Anft. 
vabe 3, Bofen Kommilf. Prüf. 

— 3. 5. Bofen 
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Tag bes Beginnes ber Prüfung für Art der adj 
| Dit Lehrerinnen-Pr 

(no 4. 7 8 Danzig Abg. Prüf. a. d. 

September) Lehr. Bild. Anl 
für Auswärtig 

8. — — Halle a. ©. Abg. Prüf. a. d. 
Lehr. Bild. & 
grande Ihe Sti 

14. _— — Bromberg ommiſſ. Prüf. 
14. — — Breslau Abg. Prüf. a. d. 

Lehr. Bi. A 
Frl. Knittel 

15. — — Bromberg Abg. Prüf. a. | 
Bild. Anſt. d 
Droeger. 

16. 15. 15. Frankfurt a. M. 
— — 18. Bromberg 
21. — — Breslau Abg. Prüf. a. d. 

Lehr. Bild. A 
Dr. Nisle. 

21. 18 19. ganover Kommiſſ. Prüf. 
21. — — Coblenz Kommill. Prüf. 

Bewerberinnen 
22. — — Frankfurt a.O. Kommiff. Prüf. 
22. 22. — Schleswig 
24. 24. 24. Breslau Kommiſſ. Prüf. 
24. — — Dönabrüd Abg. Prüf. a. d. 

| Lehr. Bild. A 
— — 26. Schleswig 
2 — — Oft Kommiſſ. Prüf. 
30. — 30. Pleß dögl. 

Dftober — — 1 Ort bögl. 
— 2 1. Coblenz dögl. für kath. 

berinnen. 
9. — 13 Elbing Abg. Prüf.ad. 

Lehr. Bild. An 
für Ausmwärtig 

13. 22. 13. Stettin Kommiſſ. Prüf. 
15. — — Memel Abg. Prüf. a. 

Lehr. Bild. U 
2. — — Königsberg i.Pr. Kommifl. Prüf. 
27. — 27. Straljund dögl. 
27. 27. 27. Münfter Dagl. 
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Zag bes —— der Prüfung für 

(nat Er: — ter |oorfehe Drt. — Lehrerinnen⸗Pruͤfung. 

d — — 29. Königsberg i. Pr. Abg. Prüf. a. d. ſtädt. 
ben Lehr. Bild. Ant. 
aber 2.2 — — Berlin Kommiſſ. Prüf. 

— 13. — Magdeburg 
16. — 16. Keppel, Shift si, Rrüf. 
— 27. 25. Berlin dsg 

wer — 2. — Königsberg | 1. Pr. — 
14. — — Bresl Abg. Prüf. a. d. Privat⸗ 

Lehr. Bild. Anſt. des 
Frl. Holthauſen. 

Jorte und Termine für Prüfungen der Tehre 
rinnen für weibliche Handarbeiten im Jahre 1896. 
KR. Provinz. | Ort der Prüfung. "3 ee 

I. Uftpreußen Königsberg 9. Juni 
2. rungen a. Danzig 16. März 

b. Danzig 14. September 
3. Brandenburg a. Berl: uf ei 11. Mai 

uguſta⸗Schule) 
b. Bei ein, theſch 9. November 

liſabeth⸗Schule 
1. Bommern 2. Sietim 23. April 
j b. Stettin 19. Oktober 
>. Bolen a. Bofen 13. März 

b. Bromberg 16. März 
c. Bromberg 10. September 
d. Poſen 14. September 

v. Schlefien a. Breslau 24. März 
b. Liegnig 24. Mürz 

_ c. Breslau 17. September 
ĩ. Sachſen a. Magdeburg 16. April 

b. Erfurt 17. September 
N ne“ Kiel 12. März 

0 
8. Hannover a. Hannover 3. März 
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Provinz. Drt der Prüfung. zug D en 

b. Sünnover 1. September 
10. Weſtfalen a. Müniter 15. Juli 

b. Keppel, Stift 7. Oftober 
11. Heſſen-Naſſau a. Caſſel 20. März 

b. Wiesbaden 12. Mai 
(0 Beer Hurt a. M. 22. September 

12. Rheinprovinz a. Coblenz 19. Mai 
b. Coblenz 13. Oktober. 

Y. Orte und Termine für die Prüfungen als 
Vorfieher und als Fehrer für Taubfiunmen- 

anftalten im Jahre 1896. 

1. Brüfung ala Vorſteher: 

zu Berlin an der Königl. Taubftummenanftalt Anfang Sep: 
tember 1896. | 

OH. Prüfungen als Lehrer: 
Tag des Beginned 

Provinz. | Drt (Anitalt). der Prüfung. 

. Oftpreußen zu Königsberg am 7. Dezember. 
Weſtpreußen ⸗ eienburg ⸗17. November. 

. Brandenburg ⸗ 15. September. 
Gi Taubft Anft ) 

. Pommern ⸗ - 25. April. 
Bofen ⸗ len = 8. November 

Schleſien = Breslau = 10. Öftober 
. Sadjlen - Erfurt = 30. September 
. Schleswig-Holitein = Schleswig -» 15. Oktober 
Hannover s Hildeshein = 29. Mai. 

. Beitfalen - Büren :- 7. Juli. 
Heſſen⸗-Naſſau ⸗Camberg - 5. Auguſt 
. Rheinprovinz = Neuwied = 7. Juli. 
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Z Orte und Termine für die Prüfungen der 
Turnlehrer und Eurnlehrerinnen im Jahre 1896. 

Zag des Beginnes der 
Xrovinz. Prüfung für - 

Zurnlehrer. | Zurnlehrerinnen. 

Spreußen 24. März 21. März Königöberg. 
dandenburg 24. Februar 15. Mai Berlin. 

u. Noventber*) | 
<Aleften 16. März 19. März Breslau. 
zichjen 12. März — Halle a. S. 

— 17. April Magdeburg. 
»ciprovinz 13. März 26. November Bonn. 

Ort. 

aa Wermin für Eröffnung des Aurfus in Der 
Böniglichen Turnlehrer-Bildungsanftalt. 
Der nächſte Kurfus zur Ausbildung von Zurnlehrern in 

‘r Königlichen Zurnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin wird zu 
. :tarıg Des Monats Oktober 1896 eröffnet werden. 

,s. Termin für Eröffnung des Aurfus ur Fhuıs- 
bildung von Turnlehrerinnen. 

Der nächſte Kurſus zur Ausbildung von Zurnlehrerinnen in 
r Königl. Zumlehrer-Bildungsanftalt zu Bexlin wird am 

Donnerstag den 6. April 1 
-ö’tmet werden. 

°, Wegen ber Prüfungstage werden befondere Belanntmadjungen er- 
den. en werden 
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Inhalts⸗Verzeichnis des Nanuar-Heftes. 

A. Weinifterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten . 
Die Sadhverftändigen-Bereine . i 
Landes ommiffion zur Berathung über die Bernen- 

dung der Fonds für Kunſtzwecke 
Zurnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin 
Evang. an en-Bltbungsanftalten und Benfionat 

B. Die Sondücen ES insiatbesörden” für bie Unterrictö-Ber- 
waltung 

1. Provinz afpreußen 
⸗ Beltpreupen 

Brandenburg . 
ommern 
ofen . 

chlehen 
Sachſen en 
Schleswig-Holftein 2200) 
Hannover . . or. 
Seſifalenn e. 

. deien-Raflan - . 2. 
. Rheinprovin 

obengollerniähe e Sande. . . 
ürftenthämer Walded und Bormont 

C. Breis-Sähuliofpehtoren 
1. Provinz Dftpreußen . 
2. Beftpreußen 
8. = Brandenburg . 
4. ⸗ ommern . . 
b. ⸗ ofen. . 
6. ⸗ cal: ien 
1. Sachſen .. 
8. ⸗ Sihlebmig-dolfein .. 
9%. ⸗ annover . . . 

10. = eftfalen . . 
11. ⸗ * en-Raffau . 
12. Rheinprovin 
18, 

—— 

W> 00 ID 

Hohenzollernſche Lande. 
Königlide dene der Biffenihaften u Berlin . 
Königlihe Akademie der Künfte zu Berlin ee 
Königliche Mujeen zu Berlin. . . 0. 
RationalsBalerie zu Berlin .. en 
Naud»Mujeum zu Berlin. . 
Königlihe wiſſenſchaftliche An tlten au Berlin (Potsdam) 

. Königlidye Bibliot 
. Königliche Sternwarte .. .. 
. Koniglicher Botaniſcher Garten 
. Königliges Geodaͤtiſches Inſtitut und Gentral- 
bureau der Internationalen Erbmeffung auf dem 
Tele gelegrund benberge bei Potsdam . . 

gliches Me — es Inftitut zu Berlin 
ee Dbjervatorien auf em Lel legraphenberge 
bei Potsdam 

. Seite | 
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6. —— aſnophoſaliſches Dbſervatorium 

Die Röniglicen Univerfitäten. 
. Königsberg . . 

2. Berlin . . 2. 2 2 2 2. 
8. Sreifswad . . . . . 
4. Breslau . ee. 

8. Narburg .». - » .» 2 200. 
9. Bonn. . . en 

10. Mlademie zu Münfter en 
11. Lyceum zu Braunsberg . . . . 

Die Röniglihen 7 Jechniſchen dochf ulen 

2. Smmnover 
83. Madden . . 

gie heren Sehranftalten . . . 
niglihen Schullehrer- und Sehrerinnen-Seminare . 

Die Bantlgen und ftädtifchen Präparanbenanflalten 
ubftummenanftalten . . 

Si Blindenanftalten. . . 
Die öffentlihen Höheren Mãdchenſchulen 
Zermine für die ſechſswöchigen Seminarkurfe der evangeli⸗ 

den Predigtamts-Kandidaten im Sabre 1896 . 
Zermine für die P [ungen an den Schullehrer- und Lehre» 

rinnen-Sceminaren im des 1896 . . 
Zermine jür r die — Fk en 1 Röniglichen Präparan- 

nanftalten im Sabre 1 
Drte und Termine für die Bräfungen der Lehrer an Mittel- 

ſchulen und der Reltoren im Jahre 1896 . 
. DigL Kir, die Prüfungen ber S2chrerinnen, der Sprad) 

hrerinnen un der Schulnorfteherinnen im Sabre 

Dagl für bie fun ‚en ber Lehrerinnen für "weibliche 
8 2 de pi En Jahre 1896 . 

Dsgl für die eräfungen als orfteher und als Lehrer für 
Zaubftummenanftalten im Sabre 1896 . 

Dsgl. für die Prüfungen der Zurnichrer und Zurnlererhinen 
im Sabre 1896 

Zermin für Eröffnung des aurſus zur "Ausbildung von 
Zurnichrern im Jahre 1896 . . 

Dsgl. für Eröffnung des Kurſus zur Ausbildung ı von 
Turnlehrerinnen im Sabre 1896 . 

Drud von J. F. Gtarde in Berlin. 
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Gentralblatt 
für 

die geſammte Ilnterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

-erauögegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts. und 
MedizinalsAngelegenheiten. 

Ey, Berlin, den 20. Februar 1896. 

A. Behörden und Beamte. 

 Amtsbezeihnung der nebenamtliden ftändigen Di- 
teltoren der Brovinzial-Schulfollegien. 

Auf den Bericht vom 14. d. Mis. beitimme Ich Hierdurch, 
daß die nebenamtlichen ftändigen Direktoren der Provinzial- 
<äultollegien, infoweit fie nicht etwa bereit3 in ihrem Haupt: 
‚rte denfelben oder einen mit einem höheren Range verbundenen 
‚sarafter befigen, künftig die Amtsbezeichnung „Dber-Regierungs: 
:ath® n 

Neues Balais, den 18. November 1895. 
Wilhelm. R. 

Fuürſt zu Hohenlohe. von Boetticher. 
raberr von Berlepſch. Miquel. Thielen. Bofje. 
Stonfart von Schellendborff. von Köller. Freiherr von 
Rarihall. Freiherr von Hammerftein. Scönitebt. 

An 
::$ Einatsminifterium. 

ıderanziehung der Dienftaufwands-Entfhädigungen 
:er Beamten zur Dedung der Koſten einer längeren 

Stellvertretung. 

Berlin, den 27. November 1898. 
Auf den Bericht vom 12. November d. 38. ermwidere ich 

:T Königliden Regierung, dab die Dienflaufwands-Entihädi- 
‘gen ber Beamten lediglich) zur Beitreitung der mit dem be⸗ 
enden Amte verbundenen Unkoften beitimmt find. Ich vermag 

1896. 18 
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der Königlichen Regierung daher nicht darin beizuftimmen, daß 
dem beurlaubt gewejenen Krei8-Schulmfpeltor N. zu N. für die 
Dauer der Urlaubszeit die Dienftunfoften-Entichädigung mi 
Rückſicht auf feine nicht günftigen Bermögensverhältnife vol zu 
belafjen gewejen jet. 

Zwar will ih von der nachträglichen Heranziehung der ge: 
dachten Entihädigung des p. N. zur Dedung der Unkoften feine 
Stellvertreter abjehen, veranlafje die Königliche Regierung aber, 
in Tünftigen Fällen bei Anordnung einer längeren Stellvertretung 
auf eine entiprechende Regelung Bedacht zu nehmen. 

Der Minifter der geiltlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 
U. III.B. 8266. 

3) Gewährung von Tagegeldern und Reiſekoſten aus 
Staatsfonds an ordentlide Lehrer an Provinzial: 

Taubftummenanftalten. 

Berlin, den 2. Dezember 18%. 
Auf den Bericht vom 7. November d. Is. erwidere ih m 

Einverftändnis mit dem Herrn Finanzminiſter dem Koͤniglichen 
PBrovinzial-Schulfollegium, daß Binfichtlih der Gewährung ven 
Tagegeldern und Neifekoften aus Staatsfonds die ordentlide 
Lehrer an Provinzial-Taubftummenanftalten den Beamten Kt 
Klaffe V gleichzuftellen find. Diefelben erhalten daher im alt 
ihrer Heranziehung zur ftaatliden Prüfungskommiſſion für Lehrer 
an Zaubitummenanftalten nad” Maßgabe der Verordnung vom 
15. April 1876, betreffend die Tagegelder und Reiſekoſten bet 
Staatsbeamten, an Tagesdiäten 9 M, an Fuhrkoſten pro Kilo 
meter: a. Landweg 40 Pf, b. Eifenbahn 13 Pf unb für Zu 
und Abgang 3 * 

Der Miniſter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

UV. IN. A. 2721. 

4) Zulaſſung der Prioritäts-Obligationen der Weimar: 
Geraer, Saal- und Werra-Eiſenbahn zur Beftellung 

von Amtsfautionen. 

Berlin, den 5. Dezember 1895. 
Den nachgeorbneten Behörben überfenbe ich beifolgend Ab: 

Schrift der von dem Herm Finanzminiſter an die Koͤniglichen 
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* sierungen 2c. erlafjenen Verfügung vom 19. November d. 38. 
l. 18004. —, betreffend die Zulaffung der Priorität8-Oblis 

eseonen der Weimar-Beraer, Saal- und Werra-Eijenbahn zur 
Siedlung von Amtdfautionen, zur Kenntnisnahme und gleich- 
::5igen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: von Weyraud). 

An 
. nahgeordneten Bchörden de3 diesſeitigen Refjorts. 

ti. 1. 8210. 

Berlin, den 19. November 1895. 
Der Königlichen Regierung theile ich hierdurch zur Nadı- 

Stung und weiteren Beranlaftung mil, daß die Obligationen 
X Jrioritata Anleihen der Weimar-Geraer, Saal- und Werra⸗ 
nmbahn, nachdem der Staat dieſe Anleihen mit dem Eigenthums⸗ 
‚rrerde der gedachten Bahnen als Selbſtſchuldner übernommen 
.z, fortan zur Beitellung von Amtskautionen nah Maßgabe 
+. 5. de8 Geſetzes vom 25. März 1873 (G. ©. ©. 125) 
zulaſſen find. 

Der Yinanzminifter. 
In Vertretung: Meinede. 

n 
"rmtlihe Königliche Regierungen; an die Königliche 
Tinikteriale, Milttär- und Bau⸗Kommiſſion bier; an 
te Königliche General-Lotteric-Direltion hier, an die 
*onigl. Rünz- Direktion hier; ſowie an die Königl. Gene⸗ 
. Direltion der Sechandlungs-Societät hier; an bie 
2:ziglide Hauptverwaltung der Staatsjhulden bier; 
:n die General-Staatslafle, an die Königlichen Die 
:tKionen der Rentenbanken — an legtere unter gleich⸗ 
erger Mitzgeihnung des Herrn Minifters für Land⸗ 
zribichaft Lomänen und Forften — I. 27128 —. 
I. 18004. 

" Die Anrehnung von Kriegsjahren nad $. 17. des 
& njionsgefeges vom 27. März 1872 hat zur Voraus: 
‚jung, daß der betreffende Beamte fich bereits während 
5 Feldzuges in einem entjpredhenden dienftlidhen 

Berhältnijfe befunden hat. 

Berlin, den 9. Dezember 1895. 
Auf den Bericht vom 26. September d. 38. erwidere ich 
m Königlichen Provinzial-Schulfollegium, daß dem Antrage 
t Bitwe bes Oberlehrers N. in B., ihr einen Betrag von jährlich 
22 #4, um weldden ihr Witwengeld nachträglich vom 1. April d. 39. 

18* 
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ab erhöht worden ift, für die Zeit vom 1. Februar 1884 bis 
Ende März d. 38. nachzuzahlen, nicht entiprodden werden kann. 

Das Königlide Brovinzial-Schullollegum hat eine Er: 
böhung des urfprünglich auf jährlich 583.4 bemeffenen Witwen: 
geldes der p. N. auf den Sahresbetrag von 611 AH eintreten 
lafjen, weil erſt neuerdings ber Nachweis geführt jei, daß ihr 
verftorbener Ehemann am Feldzuge des Jahres 1866 Theil ge: 
nommen habe und daß daher bei Berechnung feiner eventuelle 
Benfion, bezw. bes Witwengeldes für feine Witwe ein Kriegsjahr 
in Anrechnung zu bringen fei. Lebtere Annahme ift indeſſen ur- 
begründet. 

Der p. N., damals stud. phil., hat zwar während jenes 
Feldzuges als freiwilliger Krankenpfleger Verwendung gefunden, 
auch ihm das Erinnerungskreuz für Nichtkombattanten von 
1866 verliehen worden. Gleichwohl war die Berüdfichtigung 
diejes Jahres als Kriegsjahr nicht zuläffig, da der p. N. zu 
jener Zeit weder Militär noch Beamter gemwefen ift und die Ar: 
rehnung von Kriegsjahren nach 8. 17 des Eivil-Benfionsgefekes 
vom 27. März 1872 — ©. ©. 6.268 — nur auf der Grund: 
lage einer an ſich anrechnungsfähigen Dienftzeit im Preußiſchen 
Heere oder der Marine erfolgen kann. 

Das Königlide Provinzial-Schullollegium veranlafie ic 
hiernach, das Erforderliche wegen Herabfegung des Witwengeldis 
der p. N. und Wiedereinziehung des an fie jeit dem 1. April d. % 
zuviel gezahlten Betrages in die Wege zu leiten. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

Un 
das Königliche Provinzial-Schulfollegium zu N. 

UV. I. 7844. 

6) Erläuterung der Nr. 3 der Allerhöchſt unter dem 
14. Dezember 1891 genehmigten Beitimmungen über die 
Anrehnung der Militärdienitzeit auf das Dienftalter 

der Eivilbeamten. 

Berlin, den 16. Januar 1896. 
Seine Majeität der Kaifer und Köni Haben auf Bortrag 

des Königlichen StaatSminifteriums durch llerhöchſten Erlaß 
vom 18. Dezember v. 8. die Nr. 3 der Allerhödjlt unter dem 
14. Dezember 1891 genehmigten Beftimmungen, betreffend bie 
Anrechnung der Militärdienitzeit auf das Dienftalter der Eivil- 
beamten (Anlage C meines Runderlaffes vom 1. Mai 1893 — 
G. II. 781. — Gentralblatt für die gefammte Unterrichts⸗-Ver⸗ 
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ralımg 1894 Seite 213), dahin zu erläutern gerubt, daß dieſe 
Sermanmg feine Anwendung zu finden hat, wenn Perfonen, 
melde bei der Gendarmerie oder der Schutzmannſchaft etatsmäßig 
engeſtellt waren, demnächſt in einer Stelle des Subalternbienftes 
sragttellt werden. 

Die nachgeordneten Behörden ſetze ich hiervon in Kenntnis. 
Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: von Weyrauch. 
Un 

Se nachgeordneten Behörden des diesfeitigen 
eichãfts bereiches. 
G. M.20. 

Friedrich-Wilhelms-Stiftung für Marienbad in 
Böhmen. 

Um Berjonen aus gebildeten Ständen, meldyen die Mittel 
‘. ner Badekur ganz oder theilmeife fehlen, den Gebrauch der 
-Zauellen und Bäder zu Marienbad in Böhmen zu ermöglichen 
"z zu erleichtern, wird denſelben feitens der Friedrich⸗Wilhelms⸗ 
tung für Marienbad eine Geldunterjtügung von je 100 M 
Dchrt und Erlaß der Kurtaxe zc. vermittelt. | 

Dem unterzeichneten Miniſter fteht der Vorichlag zur Ber- 
ung dieſer Beihilfen von jährlich zwei zu. 
. Hierauf refleltirende Bewerber werden aufgefordert, ihre 

‘ade mit den nöthigen Zeugniſſen verjehen alsbald und 
ateſtens 618 Anfang März d. 33. einzureichen. 

Berlim, den 23. Sanuar 1896. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: von Bartſch. 

“ rınkmadhung. 
M. 680. 

B. Univerfitäten. 
“ Regelung ber Gehälter der etatsmäßigen wiſſen— 
aftlihen Beamten an den größeren Univerfität3- 
Sammlungen und den Sternwarten (Kujtoden, Obſer— 

vatoren 2c.) nad Dienftaltersitufen. 

Berlin, den 10. Dezember 1895. 
. om 1. April d 38. ab find die Gehälter der etatgmäßigen 

Senfaftlihen Beamten an den größeren Univerfitäts-Samms 
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lungen und den Sternwarten (Ruftoden, Dbfervatoren ꝛc.) nad 
Maßgabe des für die wiljenichaftlichen Lehrer an den Höheren 
Unterricht3-Anftalten erlaffenen Normaletat8 vom 4. Mai 1812 
geregelt worden. 

Sndem ih eine Nachweiſung“*), aus welder das vom 
1. April d. 38. ab den betheiligten Beamten zu gemwährende 
Gehalt zc. jowie das für dus Aufiteigen im Gehalte nad Dienit- 
alteräftufen maßgebende Dienjtalter erſichtlich iſt, Hier beifüge, 
ermächtige id Cure nen das danach künftig zu⸗ 
heben be Gehalt dortfeits felbitändig zu bewilligen, und bemerte, 
daß Hierbei im Allgemeinen die für die Regelung der Gehälter 
der etatSmäßigen mittleren, Kanzlei- und Unterbeamten nad 
Dienftaltersftufen ergangenen Beltimmungen zu beachten find. 
Sm Einzelnen hebe idy noch Folgendes hervor. 

1) Ein Rechtsanſpruch auf Gewährung von Alterszulagen 
fteht feinem Beamten zu; auch dürfen demjelben weder bei der 
Anftelung noch anderweit Zuficherungen gemacht werden, auf 
welche ein jolder Anſpruch etwa gegründet werden könnte. 

2) Die Bewilligung von Alterszulagen hat nur bei be 
friedigendem dienftlihen und außerdienitlihen Verhalten des 
Beantten zu erfolgen. Falls fein Verhalten dazu führt, du 
Alterszulage einteilen vorzuenthalten, ift mir Darüber fofort jı 
berichten. 

3) Die Neuanftellung ſowie die anderweite VBertheilung cimr 
durch Stellenerledigung verfügbar gewordenen feiten penfion: 
fähigen Zulage behalte ich mir vor. 

Soweit die Anrechnung einer Dienftzeit nad Maßgabe de 
5 3 Abf. 2 des Normaletat3 angängig war, ift darauf be 

eſtſetzung der anliegenden Nachweiſung Rüdjiht genommen. 
Kommt bei Neuanftellumgen eine joldhe Anrechnung in Frage, ſo 
ift darüber in jedem Falle beſonders zu berichten und hierba 
auf die perſönlichen und ſonſtigen Verhältniffe, in$bejondere auf 
die Art und den Umfang der anzurechnenden Beihäftigung und 
da3 Ergebnis der abgelegten Prüfungen und Die gefammte 
Dienjtführung des Betreffenden ſowie die Gründe eines vit: 
hältnismäßig jpäten Eintreten in die Stelle einzugehen. 

4) Erſparniſſe an Alterszulagen und feiten Zulagen fliesen 
den allgemeinen Staatefonds zu. Mehrausgaben an Alters: 
zulagen und feiten Zulagen find zu Laſten der allgemein 
Staatsfonds zu verrechnen. 

5) In die nach den Runderlaffen vom 11. September 12: 
und 5. Auguft 1893 — G. IH. 2537 und 2191 — alljährlid 

*) Die Nachweiſung gelangt nicht zum Abdrud. 
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‚um 5. Oltober hierher einzureichenden Bejoldungsnachweilungen 
nnd fernerhin auch die Bejoldungen der nach vorliegendem Erlaß 
Paheiligten nach dem Stande vom 1. Oktober des betreffenden 
Jahres aufzunehmen. 

6) Die Vorſchriften der Ober-Rechnungslammer vom 9. Sep⸗ 
winter 1893 Nr. 11893 (Centrbl. S. 761) „über die Einrichtung 
und Yaftifizirung der Bejoldungsrechnungen beshglic) ber Be: 
toldungen derjenigen etat3mäßigen Beamten, deren Gehälter nach 
Dienſtaltersſtufen geregelt find“, finden auf die Öehälter der Be- 
;heiligten finngemäße Anwendung. 

Eure Hochwohlgeboren erſuche ich, die Betheiligten und den 
setreffenden Inſtituts⸗Direktor hiernach mit Nachricht zu verjehen. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
o fie. 

An 
tie betheiligten Herren Univerfitäts-Suratoren und 
das Königliche Univerfitäts-Ruratorium zu Bonn. 

U. I. 8023. 

Zulaſſung zur Doltorpromotion ohne Beibringung 
des vorgejchriebenen Reifezeugnifjes. 

Berlin, den 6. Sanuar 1896. 
_. Anläßlid eines neuerdings zur Entfcheidung gekommenen 
Tispenſationsgeſuches erſuche ih Euere Hochwohlgeboren ergebenit, 
die Fakultäten gefälligſt darauf aufmerkſam zu machen, daß in 
Fällen, in denen es ſich um Zulaſſung zur Doktorpromotion 
ohne Beibringung des Reifezeugniſſes von einem deutſchen Gym⸗ 
naſium oder Realgymnaſium Handelt, beſonderer Werth darauf 
u legen iſt, ob der Kandidat fi) während feiner Studienzeit 
nüht Hat, die Lücken feiner ſchulwiſſenſchaftlichen Vorbildung 
uch Beſuch von allgemeinwiljenfhaftlihen Worlefungen zu 
crgaͤnzen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

.. . n 

»mmtlihe Herren Univerfitäts-Ruratoren, das Univerfitäts- 
Kuratorium zu Bonn und den Herrn Kurator der König« 
lichen Aademie zu Münfter i. W. 
U. L 28889. ı1 

Id Führung von VBormundfhaften durch Univerfitäts- 
Brofelforen. 

Berlin, den 21. Januar 1896. 
Berichiedene Amtsgerichte Haben die von den Univerfitäts- 
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Kuratoren zur Führung der von ben Bormundichaftsgerichtn 
eingeleiteten Bormundichaften, Gegenvormundichaften und Pla: 
haften an Univerfitäts-Brofefforen ertheilte Genehmigung nicht für 
ausreichend erachtet und meine Entſcheidung geforbert. Um ben 
Herren Kuratoren die Unannehmlichkeit zu erjparen, baß ihre Waß⸗ 
nahmen gerichtlicherjeit3 beanftandet werden, beftimme ich Daher, daf 
kuͤnftighin alle Geſuche von Brofefforen um Ertheilung ber ın 8.2 
der Vormundſchafts⸗Ordnung gedachten Genehmigung durch Ber- 
mittelung und mit einer Aeußerung des Kurator mir vorzulegenfind. 

Der Minifter der en 2c. Ungelegendeiten. 
offe. 

An 
Die fämmtlihen Herren Univerfitäte-Ruratoren und an 

das Auratorium der Uninerfität Bonn, fowie an 
die Herren Kuratoren der Königliden Alademie zu 
Münfter und das Lyceum Hoflanum zu Braunsberg. 
U. I. 28176/96. 

11) Beuth-Stipenbinm. 

Zum 1. April 1896 kommt ein Beuth-Stipendium im 
jährlichen Betrage von 1200 AH auf fünf Jahre zur Vergebung. 

Die Bewerber müljen würdige und bedürftige Studirende 
fein und einer der vier Fakultäten der hiefigen Univerfität oder 
einer der Abtheilungen I und II der Techniſchen Hochſchult 
Berlin angehören. 

Nachkommen des Generalmajor von Williſen, des Geheimen 
Finanzraths und Provinzial-Steuerdirektors Auguft von Maaßen, 
des Ober-Negierungsraths Hugo von Scieritädt oder bes Ge⸗ 
heimen MedizinalrathH8 Dr. Hermann Quincke haben, ohne den 
Nachweis der Bedürftigfeit führen zu müſſen, ein unbedingtes 
Vorzugsrecht; nächſt diefen fteht den Eingeborenen der Stadt 
Kleve ein Vorzugsrecht vor anderen Bewerbern zu. 

Die Inhaber der Stipendien find verpflichtet, mindeitens en 
Jahr auf der hiefigen Univerfität zu ſtudiren; Die übrige Seit 
können fie jich den Studien auf einer anderen deutichen Univerfität 
widmen, die Stipendien auch nad beendigten Stubien in der 
ge fortbeziehen, die fie zu ihrer weiteren Ausbildung verwenden, 
evor fie in eine felbitändige, mit einem Einkommen verbundene 

Berufsthätigfeit eintreten. 
Bewerbungen find bis zum 31. März 1896 einfchließlich 

an uns einzureichen. 
Berlin, den 27. Dezember 1898. 

Rektor und Senat der Königlichen Friedrich: Wilhelms-Ulniverfität. 
a. Wagner. 
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C. Akademien, Muſeen ıc. 

2 Theilweife NReueindedung der Dächer an alten Bau— 
dentmälern. 

Berlin, den 3. Januar 1896. 
Es it neuerdings wiederholt vorgefommen, daß bei theil- 

ver Reueindedung der Dächer an alten Baudenkmälern (Kirchen 
x ein anderes Dedungsmaterial verwendet worden it, als das 
tr alten Eindeckung oder der bejtehenbleibenden Dachflädhen. 

Ein ſolches Verfahren widerſpricht den Grundſaͤtzen ber 
ntmalspflege.e Für bie Zukunft wird in Faällen dieſer Art 
zwohl für Die Koſtenveranſchlagung als auch für die Ausführung 
rauf Bedacht zu nehmen fein, dat die neue Dedung nit nur 
a Raterial, fondern auch in der Form und in den Abmeljungen 
7 anzelnen Dedftüde der zu bejeitigenden alten Bedachung 
Da der ftehenbleibenden Dachflächen thunlichit volllommen 
nrreche. 

An 
Intliche Königliche Regierungen und an Die 
Knnitorien in den neuen Brovinzen. 

Dem Evangeliihen Ober⸗Kirchenrath beehre ich mich bei- 
nd Abſchrift eines unterm heutigen Datum an fänmtliche 
gerungen und an die Konfiftorien in den neuen Provinzen 
nchteten Erlaffes, betreffend die theilweiſe Neueindedung der 
Tächer an alten Baudenkmälern (Kirchen 2c.) mit dem Erfuchen 
‘ın3 ergebenft zu überjenden, die Wohldemjelben unterftellten 
Fortitorien gefälligſt mit entiprechender Anweiſung verjehen zu 
zollen. 

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: von Weyrauch. 

An 
r Gvangelifhen ODber⸗Kirchenrath. 
G ULA. 2657. 
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D. Höhere Lehranfialten. 

13) Unterridt in der Erdkunde an höheren Unterrichts— 
anftalten. 

Berlin, den 2. Dezember 18%. 
Nachdem ich von den durch Em. Hochwohlgeboren mir vor: 

gelegten beiden Rejolutionen des XI. Deutſchen Geographentag:s, 
den Unterricht in der Erdlunde an höheren Schulen betreffend, 
und deren Begründung Kenntnis genommen habe, erwidere ih 
Ihnen ergebentt, daß fir die UnterrichtSverwaltung, wie hoch 
fie auch die Erdkunde als Wiſſenſchaft ſchätzt, doch in erfter Linie 
deren Bedeutung innerhalb des Gejammtlehrplanes unferer 
höheren Schulen in Betracht fommt. Nach diejer Bedeutung it 
die Anzahl der Ddiefem Fache gewidmeten Wodenftunden be: 
meljen, und darnach richtet fi wiederum die Vermwendbarfeit der 
Lehrer der Erdkunde an der einzelnen Schule. Hierin alio, 
nicht in eimer willfürliden Minderfhägung des Fachs, iſt die 
ihm in unſeren höheren Schulen zugemwiejene Stellung begründet. 

Wenn ferner nach den methodiihen Bemerkungen zu den 
Lebrplänen vom 6. Januar 1892 zu 8. Erdfunde, c. letzter Abfas, 
es von der Perfönlichkeit des Lehrers und deſſen Befähigung 
abhängig gemacht wird, ob der Unterricht in der Erdfunde ven 
dem Lehrer der Geſchichte oder der Naturmwilfenfchaft zu ertheikn 
jei, und wenn ferner beitimmt ift, daß die Wiederholungen au 
der Oberitufe in der allgemeinen und bejonders in der mathe 
matiihen Erdkunde von dem Lehrer der Mathematik oder Phyſit 
anzujtellen feier: jo Liegt darin feine Berreißung des Faches, 
fondern ift nur dem gerade von dem Geographentage felbit ver: 
tretenen Grundjage der Befähigung der Lehrer Rechnung ae 
tragen. Die Befähigung audy in der Erdfunde ſich zu erwerben, 
fteht nach der Pruͤfungs-Ordnung vom 5. Februar 1887, durch 
welche die Erdkunde als felbftändiges Fach mit jedem Fache 
der ſprachlich-hiſtoriſchen oder der mathematisch = naturmifien: 
ſchaftlichen Gruppe als Haupt: oder Nebenfach verbunden werten 
fann, unbedingt frei, und von diejer Freiheit Gebrauch zu machen, 
empfiehlt fi” gerade für die Vertreter der oben bezeichneten 
Tücher vorzugsweile. Daß von derfelben auch vielfady Gebrauch 
gemacht worden ift, bezeugt der Geographentag felbit. 

Wenn aber die Verwendung der jo befähigten Lehrer an 
—28 Schulen nicht ganz in dem gewünſchten Umfange erfolgt, 
o liegt dies eben an der nicht zu ändernden geringen Stunden—⸗ 
zahl für Erdkunde und an den auch von dem Geographentage 
anerkannten Schwierigkeiten, den einzelnen für dieſes Fach Br- 



199 

ahigten Lehrer darin auch dur alle Klaſſen wirkfam zu bes 
ıtöftgen Daran wird aud in Zukunft fchwerlich viel zu ändern 
vn, wenn es auch jehr erwünscht it, dab allmählich mehr Lehrer 
:nsbeiondere der Geſchichte, der Mathematik und Naturwifjenz 
‚hatten ſich auch eine Lehrbefähigung in Erdkunde erwerben. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
Sım 6 Köllm, Königliden Ingenieur Haupt⸗ 
mann 8, Sefhäftsführer des Eintral-Ausfgufies 
23. Deutfchen Geographentages Hocdhmohlgeboren 
zu in. 
T. I. 2723. 

{1 Gewährung der feiten Zulage von 900 A an Lehrer 
höherer Unterridtsanftalten. 

Berlin, den 9. Dezember 1895. 
Auf den Bericht vom 21. November d. 38., betreffend das 

“uh des Überlehrers N. am Gymnafium zu N. um Ge- 
Söhrung Der feiten Zulage von 900 AH, beauftrage id das 
Lonigliche Provinzial-Schulfollegium, dem p. N. auf jein an 
ꝛich gerichtetes Geſuch vom 3. Dftober d. 38. im Sinne des 
:ertigen Berichtes zu eröffnen, daß, fobald das Königliche Bro- 
muul.Schulfollegium in der Lage fein wird, dem Erlafjfe vom 
2. Juli 1892 — U. II. 1229 — (Eentrbl. ©. 635) entiprechend 
5m das erforderliche Maß von praftiicher Tüchtigkeit und Be⸗ 
rährung als Lehrer und Erzieher zu bezeugen, aud) bezüglich 
‘ner Berfon die Gewährung der Zulage in Ermägung ge- 
.mmen werden fol. Dabei überlajje ich dem Königlichen Pro— 
"nzialsSchullollegium, den p. N. auf die Mängel in feiner Lehr⸗ 
sätigfeit bejonders hinzuweiſen, welche feine Berüdfichtigung bei 
den hier betreff3 der Sulage zu machenden Borfchlägen bisher 
"ht angängig ericheinen ließen. 

Im Uebrigen bemerfe ich, daß nad) den Beitimmungen des 
orerwähnten Runderlaſſes Männer, die nach dem Ergebnifje 
ter Brüfungen für den Unterricht auf der Oberftufe durch das 
ZReugnis nicht befähigt find, die Zulage nur dann erhalten follen, 
ven fie als Lehrer und Erzieher in ihrer amtlichen Thätigfeit 
"S befonders ausgezeichnet haben. Es iſt befremdend, daß 
33 Königliche Provinztal-Schultollegium, wie in dem Berichte 
som 21. November d. 33. zugegeben wird, dieſer Beltimmung 
wgenüber früher für die Gewährung ber Zulage ſogar Lehrer 
3 Vorſchlag gebracht hat, denen felbft die praktiſche Tüchtigfeit 
"ar mit einiger Nachficht zuerkannt werden konnte. In Zukunft 
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wuß darauf gefehen werben, baß in ſolchen Faͤllen wenigftens 
bie volle Bewährung der nad) ihrem Zeugniffe von der Zulage 
zunächit ausgeſchloſſenen Lehrer unbebenklih und rüdhaltlos zu 
bezeugen ift. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
das Königlide Provinzial-Schullollegium zu R. 

U. DI. 12858. 

15) Prüfung von Schülern höherer Lehranftalten durd 
die Prüfungslommiffionen für Einjährig-tzreimillige. 

Berlin, den 24. Dezember 189. 
Nah den Berichten des Königl. Brovinzial-Schultollegums 

vom 25. November und 3. Dezember d. 38. ift es in dem 
Dortigen AuffichtSbezirfe zu meinem Befremden wiederholt vor: 
gefommen, daß Schüler der Unter-Sekunda höherer Lehranftalten 
iheild mit, theils ohne Vorwiſſen der betretfenden Direktoren 
behufs Erlangung des Zeugniſſes über bie wiflenfchaftliche Be: 
fähigung für den einjährigsfreimilligen Dienft ſich der Prüfung 
vor einer Königlihen Prüfungstommiffion für Einjährigszzrei- 
willige unterzogen haben, ohne die Schule zu verlaffen, in einen 
Falle jogar unter Verzichtleiſtung auf die Theilnahme an der 
unmittelbar bevorftehenden Abſchlußpruͤfung. 

‚ Allerdings kommt nach den Beftunmungen der Wehrordnung 
bei der Zulaffung junger Leute zur Prüfung vor den König. 
Prüfungstommiffionen für Einjährig-Freiwillige nicht in Trage, 
ob die ſich meldenden Brüflinge noch Schüler einer Höheren Lehr: 
anftalt find oder nicht; die Schulverwaltung muß aber Werth 
darauf legen, daß einer willfürlichen Durchbrechung ber für dieſe 
Schulen vorgefchriebenen Ordnungen, wie fie in den zu meiner 
Kenntnis gelangten Fällen thatfächlich vorliegt, wirkſam entgegen- 
getreten wird. Schüler einer Unter-Sefunda, die es vorziehen, 
die wiſſenſchaftliche Befähigung für den cinjährig-freiwilligen 
Dienft dur Ablegung der Prüfung vor einer Departements: 
Prüfungstommiffion nachzuweiſen, geben ſchon durdy ihre An⸗ 
meldung bei einer foldhen zu erfemten, daß fie auf Die andere 
Art des Nachweiſes, die Beibringung der erforderlichen Schul⸗ 
zeugnifje, verzichten und Die —— oe ihrer Leiftungen feitens 
der Schule bedeutungslos zu machen verfuchen wollen. 

Mit Rüdficht Hierauf veranlaffe ich das Königl. Provinzial: 
Schulfollegium, die Direktoren der höheren Lehranftalten an— 
raten daß in Zukunft nad) folgenden Geſichtspunkten zu ver⸗ 
ahren ift: 
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1) Beabfichtigt ein Schüler der Anftalt fih der Prüfung 
ror einer Königlichen Prüfungsfommiljion für Eimjährig-?zrei- 
milge zu unterziehen, jo bat er davon feinem Direktor recht- 
ing Anzeige zu machen, Diefer aber in jedem einzelnen Falle 
'orgtam zu prüfen, ob ein folches Verfahren durdy bejonder& 
‚singende Berhälinifje gerechtfertigt und das Berbleiben des 
Schüler auf der Anftalt unbedenklich ift, oder ob im Intereſſe 
‘er Schulzucht darauf gedrungen werden muß, daß er nad) Aus: 
'Isrung feines Vorhabens die Schule fofort verläßt. 

2) Unterzieht fih in Zukunft ein Schüler ohne Vorwiſſen 
ned Direftord der Prüfung vor einer Königlichen Prüfungs: 
Snmifion für Einjährig-?yreimillige, fo it er von der Schule 
u en. 

3) Der Wiedereintritt in eine Höhere Lehranſtalt iſt Schülern, 
nah Maßgabe der Beftimmungen unter 1 und 2 die Schule 
‚zianen mußten, erjt mit dem Beginn des neuen Schuljahres 
: xitatten, und zwar ift Dabei auf da8 Ergebnis der vor ber 
“:sigliden PBrüfungstommilfion für Einjährig-Freiwillige ab- 
Aegten Brüfung feinerlei Rückſicht zu nehmen, jondern lediglich. 
5 den Beilimmungen zu verfahren, die für die Aufnahme 
ze Schüler — namentlid auch betreffd der Klaſſenſtufe — 
-ısgebend find. 

Sa den dreijährigen Verwaltungsberichten erwarte ich eine. 
Sammenfafiende Angabe betreff3 der in dem dortigen Aufjichts- 
‚jirte vorgelommenen Fälle der in Rede ftehenden Art. 

An 
2 Koͤnigliche Provinzial-Schullollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium 
t Kenntnis und gleichmäßigen Nachachtung. 

Der Miniſter der ae 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
t übrigen Söniglihen Provinzial⸗Schullollegien. 

U. IL 2972. 

8 Unterftellung der höheren Stadtſchulen unter Die 
Königliden Provinzial-Schulkollegien. 

Berlin, den 28. Dezember 1895. 
_ „Auf die Eingabe vom 19. Februar d. Is., in welder um 
<tllung der höheren Stadtihulen in Preußen unter Die König: 
gen Brovinztal-Schulfollegien und um Anerfennung ber von 
“den Anftalten ausgeftellten Abgangszeugnifje für eine beftimmte 
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Klafje einer höheren Lehranftalt gebeten wird, erwidere id dem 
Vorſtande, daß ich auch nad) erneuter eingehender Prüfung der 
Angelegenheit mich nicht in der Lage befinde, eine andere Ent: 
Iheidung als die durdy meinen Erlaß vom 3. Februar 1894 — 
U. OD. 103 — (Eentrbl. S. 284) getroffene zu fällen. 

Der Minifter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
den Vorſtand des Vereines der Philologen an den 

höheren Stadtſchulen Preußens, z. H. des Rektors 
der höheren Stadtſchule Herrn Dr. Wenders Wohl⸗ 
geboren zu Stolberg bei Aachen. 

V. MI.C. 8128. U. II. 

17) Verleihung de3 Charakters „Profeſſor“ am Ober: 
Ichrer höherer Lehranftalten. 

Den Oberlehrern: 
Dr. Knuth an der Oberrealfchule zu Kiel, 
Dr. Sprenger am NRealprogymnafium zu Northeim, 
Effert an der Stäbdtifchen Realjchule zu Königsberg i. Br. 
Sanio amfealgymnafium auf derBurg zu Königsberg it. 
Dr. Henze am Dorotheenftädtiicden Realgymnafium zu Berlin, 
Strümpfler am Gymnafium zu Guben, 
Lieder am Gymnaſium zu Schwedt a. O., 
Dr. Suhle am Oymnafium zu Nordhaufen, 
Dr. Sud8land an der Lateinischen Hauptichule zu Halle a. S. 
Bindel am Realgymnafium zu Dualenbrüd, 
Dr. Wilke am Gymnafium zu Qauban, 
NRingeltaube am Pädagogiun zu Butbus, 
Dr. Doerks anı Symnarum zu Zreptow a. R., 
Wille am Gymnafium zu Neuftettin, 
Dr. Horowig am Öymnafium zu Thoru, 
Dr. Bordelle am Evangeliihen Gymnafium zu Glogau, 
Dr. Glatzel an der Oberrealidhule zu Breslau, 
Dr. Godt am Öymnafiun zu Altona, 
Voigt am Gymnafium zu Thorn, 
Dr. Beermanı am Gymnafium zu Nordhanfen, 
Kamlah am NRealgymnafium zu —* 
Reimann am Gymnaſium zu Graudenz, 
Dr. Roßberg am Gymnaſium Andreanum zu Hildesheim, 
Dr. Borchardt am Staͤdtiſchen Gymnaſium zu Danzig, 
Knoch an dem von Conradi'ſchen Erziehungsintitut (Real: 

progymnafium) zu Senlau, 



203 

Sheeffer am Realgymnafium St. Sohann zu Danzig, 
Schhloßmann am Biktorie-Gymnafiun zu Potsdam, 
Dr. Evers am Königftädtiihen Realgymnafium zu Berlin, 
shaub am Wilhelms-Gymnaſium zu Berlin, 
Eickhoff am Gymnaſium zu Schwedt a. D., 
Roeltel am Franzöſiſchen Gymnaſium zu Berlin, 
Dr. Baege am Königftädtiichen Gymnaſium zu Berlin, 
Rademann am Gymnaſium zu Cottbus, 
Dr. Herchner am Humboldt-Gymnaſium zu Berlin, 
Dr. Bäker am Gymnaſium zu Stralſund, 
Schlüter am Progymnaſium zu Striegau, 
Dr. Walter am Realgymnaſium zu Tarnomwiß, 
Dr. Steiner am Realprogymnafium zu Schönebed, 
Vraaſch am Gymnaſium zu Zei, 
Dr. Scheibler am Realgymnafium zu Magdeburg, 
Börmann am Öymnafium zu Redlinghaujen, 
VRanns am Wilhelms-Gymnaſium zu Gajjel, 
Zülch am Wilhelms-Gymnaſium zu Caſſel, 
br. Ruppel am Realgymnaſium zu Wiesbaden, 
Ir. Lohr am Gymnaſium zu Wiesbaden, 
Riden am Realgynmafium zu Rubrort, 

Adeneuer am Nealgymnafium zu Cöln 
" der Charakter ala „Profeſſor“ beigelegt worden. 

< Enntmadung. 
F.N. 2518. 

* Programm für den vom 9.—22. April 1896 in Göt- 
":gen abzubaltenden naturmiffenihaftliden Ferien— 

furjus für Lehrer an höheren Schulen. 

.:ttehrer Behrendfen: Behandlung der Elektricitätslehre auf 
‚höheren Schulen. 

tor von Buchka: Die Verwendung elektrolytifcher Methoden 
_ für ben Anfängerunterricht im chemilchen Laboratorium. 
ortor Ehlers: Die Umgeftaltung der fyitematifchen Auf: 

tajjungen im der Boologie durch die Auffindung und Er⸗ 
lenntnis neuer Thierformen in der lebten Zeit. 
or Hilbert: Elemente der modernen Zahlen und 
Gleichungstheorie. 
steflor Liebiſch: 1) Verſuche von Abbe über die Entſtehung 

miroffopifcher Bilder und die Grenze mikroſtopiſcher Wahr: 
nehmungen. 2) Befichtigung des mineralogiſchen Snitituls 
und Demonſtration von Lehrmitteln. 



204 

Profeſſor Beter: Neuere Thatſachen und Anschauungen auf dem 
Gebiete der Kryptogamenktunde. 2) Beiprehung von Lehr: 
ln und Konfervirungsmethoden. 3) Botaniſche Er: 

ion. 
Dr. Bodels: Vorführung und Erklärung der Hertz'ſchen Berfud. 
Profeſſor Riede: 1) Erperimentelle Entwidelung von Darwells 

Theorie des elektriſchen Feldes. 2) Induktionserſcheinungen, 
insbefondere Demonitrationen zu der Lehre von den Dynamo: 
eleftrifhen Majchinen. 3) Demonitrationen zur Lehre von 
den Veränderungen des Aggregatzuftandes. 

Profeſſor Wallach: 1) Demonitration neuerer Borlefungsverfude 
2) Befichtigung der Einrichtungen und Unterrichtsmittel des 
Laboratoriums. 

Bemerkungen. 
Für Diejenigen Herren, welche beſondere Intereſſen verfolgen 

oder in Einzelgebieten zuſammenhängender zu arbeiten wuͤnſchen, 
ſtehen Inſtitute und fachmänniſche Anweiſungen zu Gebote: 

für Chemie 20.—22. April 3—7 Uhr 
⸗-Phyſik 15.—2. ⸗ 10—1 = 

Botanit 15.—22. 10—12 = 
yoolo ie 15.—22. 8—-10 ⸗ 

Die nicht allgemein zugänglichen naturmwilfenfchaftlichen Jr: 
jtitute und Sammlungen werden in fpäter zu begeichnenden 
Stunden für die Theilnehmer am Kurfus zur Beſichtigung, 
eventuell unter erflärender Führung, geöffnet fein. 

Auch der Zutritt zu den Leſe- und Geſellſchaftsraͤumen der 
—5 wird auf koſtenfrei zu ertheilende Eintrittskarten ger 
geitattet. 
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@ werben vielleicht nicht alle oben angegebenen Vorträge en; anberers 
cH * dieſeicht einer ober ber andere ber er en Dehim be nen elle 

s werden fi vorausfihiiid, alle ſolche Wunſche erfü 5 

i t ‚er Teemstisen ee ns, ee — m —— de om 

zit es 29 — —— Raymitiag su halten. 
ige 8 om 8 Bunſch von Theilneh b gene Ebene it 2:1e ——— ormitto mern bereit, am en 

seen über ſeinen img In ipre en. ” 
5) Um bie Debung in t ed ich, daß bie 

ua furge —— 38 SER in at ‚eiein hatten wollen a Minuten), aber 
A über Sragen Ne are Zeiter Besjeiden an anset en. 

4, Wie in ben beiden erften Serienkurien 4 a in dieſem verſucht werb Thells 
“rzeru gu ben Theatern überhaupt, befonderd aber gu benen, —ã —*8 der frans 
siıfgen Litteratur aufführen, billig ober umfonft Eintritt Halten, 

51 Ze Beriagäbuäjhanblungen follen wieder gebeten werben, ihre —* en Zehrbaqer 
2 epemiitel m einer Be dem Ka! us ver enen Hußftellung zu 

te den Bang und bie Nusnugung des Kur urjuß bes 
zeiten, — I Seiterd dv —* Herrn Proͤfefſor QCabiſch, Berlin 3.50, Rottbufer 

s witgutheilen. 

) Schulferien für Die höheren Lehranjtalten ber 
Storinz Brandenburg fowie für die Elifabeth- und 

die Auguftafchule zu Berlin. 

Berlin, Den 1. November 1895. 
Die Ferien Der —2* Lehranſtalten unſerer Provinz find 
das Jahr 1896 in folgender Weiſe feſtgeſetzt: 

1) Oſterferien. 
blu des Schuljahrs: Sonnabend, den 28. März; Anfang 

des neuen Schuljahrs: Dienstag, den 14. April. 
2) PBfingitferien. 

Shluß des Unterrichts: —* den 22. Mai; Anfang desſelben: 
Donnerstag, den 28. Mai. 

3) Sommerferien. 
<hluß des Unterrichts: Freitag, den 3. Juli; Anfang besjelben: 

Dienstag, den 4. Auguft; für die Anftalten von Berlin, 
Spandau, Potsdam, Charlottenburg, Schöneberg, 
Steglig und Groß-Lichterfelde: Dienstag, den 
11. Augult 

4) Herbitferien. 
Edluß des Sommerjaijahe: Sonnabend, den 26. September; 
| für die unter 3. befonders genannten Anftalten: 

Sonnabend, den 3. Oktober. Anfang des Winterhalb- 
jahre: Dienstag, den 13. Oktober. 

b) Beihnadtsferien. 
<hluß des Unterrichts: Sonnabend, ben 19. Dezember; Anfang 

desfelben: Dienstag, den 5. Sanuar 1897. 
Jede Abweichung von dieſer Ordnung bedarf umjerer be- 

'nderen Genehmigung. 

Königliches Provinzial-Schullollegium. u⸗ 
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21) Schulferien für die höheren Lehranftalten ber 
Provinz ommern. 

Stettin, den 14. Dezember 189. 
Wir beitunmen hierdurch, daß Die Ferien an dem höheren 

Schulen unferes Berwaltungsbezirt® im Jahre 1896 folgende | 
Lage und Ausdehnung haben jollen: 

1) DOfterferien. 
Schulſchluß: Sonnabend, 28. März Mittags. Schulanfang: 

Dienstag, 14. April 
” 2) Bfingftferien. 

Schulſchluß: Freitag, 22. er Nachmittag. Schulanfang: 
Donnerstag, 28. Mai 

3) Sommerferien. 
Schulſchluß: Sonnabend, 4. Juli Mittag. Schulanfang: 

Dienstag, 4. Auguſt früh, 
4) Herbitferien. 

Schulſchluß: Mittwoch, 30. September Mittag. Schulanfang: 
Donnerstag, 15. Oktober früh. 

5) Weihnachtsferien. 
Schulſchluß: Dienston, 22. Dezember Nachmittags. Schulanfang: 

Mittwoch, 6. Januar 1897 früh. 

Königlicdes Provinzial Schulkollegium. 

22) Schulferien für die Höheren Lehranjtalten ber 
Provinz Bojen. 

Poſen, den 4. Samıar 189. 
Dezüglich der Ferien bei den höheren Lehranftalten in der 

Provinz Poſen beitimmen wir Hiermit, daß im Jahre 1896 
a. der Sdulſchluß: b. der Schulanfang: 

1) Ri u Dftern 
Sonnabenb den 28 März, Dienstag, den 14. April, 

2) Zu Pfingſten 
Freitag, Den 22. Rad. 4Uhr) Donnerstag, den 28. Mai, 

3) Vor den Sommerferien: 
Treitag, den 10. Juli, Mittwoch, den 12. Auguſt, 

4) Zu Michaelis: 
Sonnabend, den 26. September, Dienstag, den 13. Oktober. 

5) Zu Weihnachten: 
Dienstag, den 22. Dezember, Donnerstag, den 7. Sanuar 1897 
ftattzufinden bat. 

Königliches Provinzial⸗Schulkollegium. 
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3 Schulferien für die Höheren Lehranftalten, ſowie 
ie Shullehrer-Seminare und die Bräparandenanitalten 

der Brovinz Sclelien. 

Berlin, den 30. Dftober 1895. 
Die Serien für das Jahr 1896 find von uns, wie folgt, 

teftgeftellt worden. 
Dftern 1896: 

Schulſchluß: Dienstag, den 31. März. Schulanfang: Mittwoch, 
den 15. April. 

Pfingitferien: 
Shulihluß: Freitag, den 22. Mai. Schulanfang: Donners- 

tag, den 28. Mai. 
Sommerferien. 

SZchulſchluß: Mittwoch, den 15. Juli. Schulanfang: Dienstag, 
den 18. Auguſt. 

Michaelisferien. 
Squlſchluß: — den 25. September. Schulanfang: Mittwoch, 

den 7. Oktober. 
Veißnachtzferien 

Schulſchluß: Dienstag,” den 22. Dezember. Schulanfang: 
Donnerstag, den 7. Sanuar 1897. 
Die Herren Direktoren ac. weilen wir gleichzeitig darauf 

iin, daß an den Tagen, an denen nach der Ferienordnung Die 
Schule zu Tchließen ift, der Schluß erit nach vollitändiger Er- 
ins des a; diefen Tag vorgejchriebenen |hulplanmäßigen 

Igen darf und das nur Dieien en auswärtigen 
—* hier Die Ah : erit den nädjften Tag die Eijenbahn benuben 
müßten, um nah Haufe zu fommen, ſchon um 10 Uhr bezw. 
11 Uhr Vormittags von ber Theilnahme am Unterricht entbunden 
werden können. 

Königliches Provinzial-Schultollegium. 

2) Schulferien für die höheren Lehranftalten ber 
Provinz Schleswig: Holftein. 

Schleswig, den 10. Dezember 1896. 
Die Ferienordnung für das Sahr 1896/97 ift, wie folgt, 

jeſigejetzt worben: 
Dfterferien. 

Schluß des Schuljahres: Sonnabend, den 28. März Beginn 
des neuen Schuljahres: Dienstag, den 14. April. 

Pfingitferien. 
Schluß bes Unterrichts: Sonnabend, den 23. Mai. Anfang bes 

Unterrichts: Donnerstag, den 28. Mai. 
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Sommerferien. 
Schluß des Unterrichts: Sonnabend, den 4. Juli. Anfang des 

Unterrichts: Dienstag, den 4. Auguſt. 
Michaelisferien. 

Schluß des Sommerhalbjahres: Mittwoch, den 30. September. 
Anfang des Winterhalbjahres: Donnerstag, den 15. Oktober. 
(Für einzelne Anftalten Dienstag, den 13. oder Mittwod), 
den 14. Dftober.) 

Weihnachtsferien. 
Schluß des Unterrichts: Mittwoch, den 23. Dezember. Anfang 

des Unterrichts: Donnerstag, den 7. Januar 1897. 
Die außerhalb der voritehend feitgejegten Ferien Iiegenden 

freien Tage, die einzelne Anitalten aus örtliden Gründen nod 
nicht aufgegeben Haben, find bei den Michaelisferien in Abzug 
zu bringen. 

Konigliches Provinzial⸗Schulkollegium. 

25) Schulferien für die höheren Lehranſtalten, ſowie 
die Schullehrer-Seminare und die Präparandenanſtalten 

der Provinz Hannover. 

Hannover, den 4. Dezember 1895. 
Die Ferien bei den uns unterftellten Anftalten werden für 

das Jahr 1896 in folgender Weife feſtgeſetzt. 
1) DOfterferien. 

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, 28. März, Wiederbeginn: 
Dienstag, 14. April. 

2) Pfingſten. 
Schluß des Unterrihts: Freitag, 22. Mai Nachmittags oder 

Sonnabend, 23. Mai Mittags, Wieberbeginn: Mittmod), 
27. Mai, bezw. Donnerstag, 28. Mai. 

3) Sommerferien. 
Schluß des Unterrichts: Freitag, 3. Juli, Wiederbeginn: Dienstag, 

4. Auguft. 
4. Herbitferien 

Schluß des Unterrichts: Sonnabend, 26. September bezw. Sonn: 
abend, 3. Oktober, Wiederbeginn: Dienstag, 13. Oktober 
bezw. Dienstag, den 20. Oktober. 

5) Veihnadten. 
Schluß des Ynterrihts: Sonnabend, 19. Dezember, Wieder 

begimm: Dienstag, 5. Januar 1897. 
Abweihungen Hiervon find bei uns zu beantragen. Hin⸗ 

ſichtlich der beweglichen Ferien (2 und 4) haben die Direktoren 
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aler Schulen ein und besfelben Schulortes fich zu einigen und 
user ihre Entichließung wegen ber Herbitferien (4) uns fpäteftens 
Eis 1. Juli £ 38. Mittheilung zu machen. 

Königliche Provinzial-Schultollegium. 

E. Scäullehrer= und Lehrerinnen⸗Seminare ⁊c., 
Bildung der Lehrer und Deren perſönliche Ver⸗ 

baltnife. 

24 Anrechnung der aktiven Militärdienftzeit bei Be- 
zciung der ftaatlihen Dienjtalterszulagen für Volks— 

ſchullehrer. 

Berlin, den 27. November 1896. 
Auf den Bericht vom 31. Auguft d. 38. erwidere ich der 

kerglichen Regierung, daß nach der Beitimmung unter 3° des 
Kunderlaſſes vom 28. Juni 1890 — Gentralblatt für die Unter: 
„ht3-Berwaltung Seite 614 — bei Bemeflung der ftaatlidhen 
<unftalterözulage für Lehrer diejenige Zeit in Anrechnung kommen 
cll. während welcher ein Lehrer nad) der Anitellung im öffent- 
hen Schuldienft im aktiven Militärdienit eines deutichen Bundes⸗ 
"zates geftanden hat. Im Sinne diefer Vorſchrift gilt als An: 
“lung im öffentlichen Schuldienft auch die Berufung eines 
rehrers zurllebernahme oder kommiſſariſchen odervertretungsmweijen 
Serwaltung einer Lehrerftele an einer öffentlichen Volksſchule 
- zu vergleichen Erlaß vom 14. Oktober 1893 — (Centralblatt 
rt die Unterridht3-Berwaltung Seite 790). 

Es iſt aber audy unbedenklich, auf Grund des Erlaſſes vom 
15. Juli 1895 — (Eentralblatt für die Unterrichts⸗Verwaltung 
zate 630 |.) — diejenige Zeit anzurechnen, weldye ein Lehrer 
25 beitandener Prüfung und dadurch erlangter Anftellungs- 
get zur Erfüllung feiner Wehrpflicht im aktiven Militärdienft 
:rüdgelegt bat. 

Der Miniiter der geiftlidhen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

"et Königliche Regierung zu N. 
U.DOL E. 6255. 
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27) Zeugniffe für die Lehrerinnen an Volks-, mittleren 
und höheren Mädchenſchulen. 

Berlin, den 28. November 1895. 
Der Beitinmung in meiner allgemeinen Verfügung vom 

31. Mai 1894 — U. IH. D. 1260b — (Eentrbl. S. 483), 
wonach das Ergebnis der Lehrerinnenprüfung in den einzelnen 
LZehrgegenftänden nicht in das Prüfungszeugnis einzutragen it, 
liegt, wie ih der Königlichen Regierung auf den Beriht vom 
23. Oktober d. 38. ermwidere, der Gedanke zu Grunde, dab das 
Prüfungszeugnis lediglich als ein Patent über die erworbene 
Befähigung anzujehen ift. Diefer Gedanke war fchon bei Erlaß 
der Prüfungsordnung vom 24. April 1874 leitend und ift dadurch 
um Ausdrud gelommen, daß in derjelben die Abjchaffung der 
eugnisnummern erfolgt ıft. 
Durch irgendwelche Zufäge in den Pruͤfungszeugniſſen würde 

der Zweck, der mit der neuen Vorſchrift erreicht werden foll, 
mehr oder weniger vereitelt werden; ich befinde mich aus den 
in meinem NRunderlajfe vom 26. September d. 38. — U.ULD. 
2868 — (Eentrbl. ©. 728) ausführlich Ddargelegten Gründen 
nit in der Lage, Abweichungen von ber im $. 20 ber ab: 
geänderten Prüfungsordnung vorgeichriebenen Faſſung der Zeug: 
niſſe zu geltatien oder eine Modifilation der im Eingange er 
mwähnten Beitimmung herbeizuführen. | 

Insbeſondere fcheint mir fein hinreichender Aula dafür vor 
guliegen, in die Zeugniffe derjenigen Bewerberinnen, welche neben. 
er allgemeinen Lehrbefähigung für Volks⸗, mittlere und höhere 

Mädchenichulen ſchon vorher Befähigungen in techniſchen Fächem 
erworben haben, einen darauf bezüglichen Vermerk aufzunehmen, da 
über diefe Befähigung in den techniichen Tyächern je befjondere 
Zeugniſſe ertheilt werden und es Sadje jeder Bewerberin ift, bei 
Meldungen um erledigte Stellen fidy über ſaͤmmtliche Befähigungen, 
die Ne erlangt bat, durch Vorlage ihrer Prüfungszeugnifje aus: 
zumeijen. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegium 
auf den Bericht vom 30. Oftober d. 38. zur Kenntnisnahme. 

Ob und inwieweit e8 erforderlich fcheint, in einzelnen Faͤllen 
über die Grenzen der in meinem Runderlaſſe vom 26. Sep⸗ 
tember d. 38. — U. II. D. 2868 — Hinaus aud Privat: 
perjonen, welche eine beitimmte Bewerberin für eine von ihnen 
zu vergebende Stellung ins Auge gefaßt haben, ausnahmsweile 
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auf desfallfiges Erjuhen einen Auszug aus dem betreffenden 
Prüfungsprotokoll mitzuteilen, muß dem Ermeljen des König⸗ 
lichen ————— egiums überlaſſen bleiben. 

Zur Vermeidung von Nachtheilen, welche etwa aus dem 
Fehlen von Cenſuren in den einzelnen Lehrfaͤchern der Lehramts⸗ 
bewerberinnen erwachſen könnten, veranlaſſe ich das Königliche 
Vrovinzial⸗Schulkollegium, künftig die Zeugniſſe über die Bes 
tähigung für den Unterridt an Volks⸗, mittleren und höheren 
Mi Aulen mit einer Fußanmerkung ded Inhalts zu ver- 
hen, dab in Semäßheit meiner allgemeinen Verfügung vom 
3. Mai 1894 — U. UI. D. 1260b. — das Ergebnis der Leh⸗ 
rerımenprüfung in den einzelnen Zehrgegenjtänden nicht in das 
Prüfungszeugnts einzutragen ift. 

An 
das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium 
u Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung. 

An 
die übrigen Königlichen Provinzial-Schultollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
jämmiliche Königliche Regierungen. 
U. 111.D. 4081. 

2%) Anrehnung der auswärtigen Dienftzeit für Rektoren 
an Boltsfchulen bei der Gewährung von Alterszulagen. 

Berlin, den 14. Dezember 1895. 
Ew. Wohlgeboren erwidere ih auf die Eingabe vom 

9. April d. 38., da dem darin geftellten Antrage nicht ent⸗ 
ſprochen werben kann. 

Die Vorſchriften des Runderlaſſes vom 30. Juni 1893 — 
U. IL E 1934. — (Centralblatt Seite 648.) über die An⸗ 
wchnung der auswärtigen Dienftzeit finden für Rektoren von 
Lollsihulen nur dann Anwendung, wenn fie dasjelbe Grund: 
gehalt wie die Lehrer des betreffenden Schulverbandes beziehen, 
fir ihre Thätigkeit als Rektor aber durch eine Funktionszulage 
ertihädigt werben. Sofern aber für die Rektoren ein bejonderes 
Grundgehalt und befondere Alterszulagen feitgefegt find, kann für 
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die Gewährung ber Iebteren nur die Dienftzeit des Reltors in 
dem betreffenden Schulverbande in Anrechnung Tommen . 

Die volle Anrechnung der ausmärtigen Dienitzeit als Rektor 
oder Lehrer ift in Fällen lebterer Art wie eine anläßlich Ihres 
Antrages gehaltene Umfrage ergeben hat, nur vereinzelt vor: 
gefehen. Bu einer ſolchen ausnahmsmeijen Anrechnung die Stadt 
N. anzubalten, Tiegt feine Veranlaſſung vor, zumal Ihr gegen: 
wärtiges Einkommen als angemeljen und ausreichend zu er: 
achten if. Der Umſtand, dab der Rektor der dortigen Mittel 
ſchule ein höheres Einkommen bezieht, ift, wie die Königliche 
Negierung zu N. in dem wieder beigefügten Beſcheide vom 
6. Februar d. 8. zutreffend ausgeführt Hat, durch die längere 
Dienftzeit des Beirefenden ale Nektor, ſowie durch deſſen be: 
fondere Amt3ftellung gerechtfertigt. 

An 
ben Rektor Herrn N. Wohlgeboren zu R. 

Abjchrift erhält die Königlihe Regierung zur Kenntnis. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenbeiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
ſämmtliche Königliche Negierungen. 
a Regierang 

29) Mitwirkung kirchlicher Kommiffare an den Ent: 
laffungsprüfungen der Lehrers und Lehrerinnen: 

Seminare. 

Berlin, den 16. Dezember 1895. 
Bon mehreren General-Superintendenten ift der Wunſch aus- 

geiprodhen worben, daß ihnen geitattet werben möge, fich bei den 
Seminar-Entlaffungsprüfungen auch durch ſolche Geiſtliche ver- 
treten zu laſſen, welche den bezüglidden ProvinzialsKonliftorien 
nicht angehören. 

Im Einverftändniffe mit dem Eyangeliſchen Ober⸗Kirchen⸗ 
rath genehmige ich daher, daß für jedes evangeliſche Lehrer: oder 
Lehrerinnen-Seminar ein ftändiger kirchlicher Kommiljar in Aus: 
ficht genommen wird, welcher den General⸗Superintendenten in 
Behinderungsfaͤllen vertritt, und daß dieſer ſtaͤndige Kommiſſar 
aus der Zahl der Superintendenten von dem Provinzial⸗Kon⸗ 
filtorium unter Genehmigung des Evangelifchen Ober⸗Kirchenraths 
ausgewählt wird. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
die Königlichen Provinzial⸗Schullkollegien der älteren Provinzen. 

UV. IM. cC. 8786. U. IL. U. N G. 1 
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3.) Berechnung des Dienftalters für Lehrer, welde bei 
der Berufung in den Seminarbienft an der Vorſchule 
‚ner inländifchen höheren Unterridhtsanitalt bereits 

definitiv angeitellt waren. 

Berlin, den 16. Dezember 1895. 
Im Einverftändniffe mit dem Herrn Finanzminiſter beſtimme 

:2, daß bei der Berufung eines an ber Vorſchule einer inlän- 
\ıden höheren Unterridtsanftalt definitiv angeltellten Lehrers 
den Seminardienft die Berechnung des Dienitalter8 nach den in 
nem Runderlafle vom 2. Februar 1894 — U. TI Nr. 1342 1 
U MB. G. IU — (Eentrbl. S. 286) unter 6 Ic. für die Be- 
ung definitiv angeftellter Leiter und Lehrer er Unterrichts- 
:talten in den Seminardienft gegebenen Grundjägen zu erfolgen 
21. Der Lehrer ift daher mit feinem bis dahin bezogenen Ge— 
te zu übernehmen und dementiprechend einzurangiren. Selbit- 
:mändlich findet eine Hinzurechnung der Hälfte von der nur 
"2 die Oberlehrer vorgejehenen Zulage von 900 .# nicht Statt. 
Inſofern jedody den Lehrern, weldye, von nichtitaatlichen 

talten übernonmen werden, in der früheren Stellung nidht 
sen der Befoldung eine Dienftwohnung oder eine bejondere 
Sehnungskompetenz gewährt ift, muß zunächſt von ihrer früheren 
"aammternnahme ein dem gejeglihen Wohnungsgeldzufchuffe der 
"un Stellung gleichkommender Betrag abgerechnet werden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: von Weyrauch. 

An 
:rmtlide Königliche PBrovinzial-Sthulkollegien. 
C. ILD. 4410. U.D0. U. I. 

» Nothwendigkeit der Beibringung eines Bürgſchafts— 
„npelß zu Berpflihtungs-Belheinigungen, welche der 
Sater oder Bormund eines Seminar-Ajpiranten dem 
son diefem vor feiner Aufnahme in das Seminar aus— 

zuftellenden Revers beizufügen hat. 

Berlin, den 17. Dezember 1895. 
Auf den Bericht vom 7.Dftober d. 38. erwidere ich dem Königl. 
otovinzial⸗Schulkollegium nad) Benehmen mit dem Herm Finanz⸗ 
amiter, daß in ben Erinnerungen 1 bis 6 der Verhandlung 
ber die Stempelprüfung bei der Königl. Regierung zu N. vom 
2. Mai d. 38. zu Berpflichtungsbeidheinigungen, weldye der Vater 
der Vormund eines Seminar-Ajpiranten dem von dieſem vor 
mer Aufnahme in das Seminar auszuftellenden Rever3 beizu- 
“gen hat, der in den Tarifnummern 11 und 12 ber Stempel: 



216 

jteuer-Berordnung vom 19. Zuli 1867 (G. S. S. 1191) vorge 
ſchriebene Stempel für Bürgichaften oder Kautions⸗Inſtrumen 
von je 1,50 A mit Recht nachgeforbert iſt. 

Nah der Faſſung der Erklärungen kann es nicht wohl 
weifelhaft fein, daß der Ausſteller Dadurch die ſelbſtſchuldneriſche 

rgſchaft für die in dem Neverfe jelbft von bem- Seminar 
Alpiranten eingegangenen Berpfliddtungen übernimmt. Die dem 
Fiskus nad 8. 4 a der Verordnung zuftehende Stempelfteihei 
gilt nur für Urkunden, welche von fisfaliiden Behörden aus- 
geitellt find, Farın Dagegen feine Anwendung auf Urkunden finden, 
die von einem Privatmann zu Gunften des Fiskus ausgeltellt 
werden. Ueberdies find die Reverſe und die ihnen beigefügten 
Berpflichtungs-Erflärungen auch nicht ausſchließlich im fiskaliſchen 
Intereffe ausgeltellt; neben diefem befteht vielmehr ein Privat 
Snterefle, indem der Seminar-Afpirant ein Intereſſe daran hat, 
in da8 Seminar aufgenommen zu werden, was nur nad Bei- 
bringung des Reverſes und der Berpflichtungs- Erklärung ge 
ſchehen fann; e8 wird aber felbit bei Atteften, die nad Zar: 
nummer 61 des Geſetzes vom 24. Februar 1869 (G. S. ©. 366) 
nur dann einem Stempel unterliegen, wenn fie in Privatfaden 
ausgeitellt find, zur Begründung der Stempelpflichtigfeit für 
genügend erachtet, wenn fie zugleich im öffentlichen und im Prod: 
Interefie ausgeftellt find. Die Beitimmung des 8. 1 Ziffer? 
des Geſetzes vom 26. März 1873 (G. S. ©. 131) kann in digen 
Falle nicht zur Anwendung kommen, weil fi) von vornherein wet 
überjehen läßt, ein wie Bogen Betrag demnächlt eventuell zu er 
ftatten ift. Daß die Reverſe der Seminar-Aſpiranten felbft nicht 
als jtempelpflichtig angejehen werden, hat feinen Grund darin, 
daß fie * unter keine Beſtimmung des Stempeltarifs bringen 
laſſen; der Tarifſatz Schuldverſchreibungen (Tarifnummer 52 der 
angezogenen Verordnung) paßt auf ſie nicht, weil ſie nicht auf 
einen beſtimmten Betrag lauten. | 

Hiernah muß der Auffafjung des Stempelfistals umd de 
Provinzial-Steuerdireftors dortfelbft, daß Die gedachte Verpflich⸗ 
tungs⸗Beſcheinigung als Bürgichaft anzujehen und der Bürgſchafts⸗ 
Iiempel von 1,50 M zu derfelben beizubringen ift, beigeftimmt 
werden. 

An 
das Königlihe Provinzial-Schullollegium zu N. 



217 

Abſchrift erhält das Königl. Provinzial-Schullolleguum zur 
Kruaimts und Beachtung. 

Der Miniſter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: von Bepraud, 

An 
‚amtliche übrige Königlihe Provinzial-Schullollegien. 

C. OL 8812 G. DL 

32) Berzeihnis der Lehrer und Lehrerinnen, welde die 
Vrüfung für das Lehramt an Taubitummenanftalten im 

Jahre 1895 beftanden haben. 

Die Prüfung für das Lehramt an Taubftummenanftalten 
gemaͤß der Prüfungs-Ordnung vom 27. Juni 1878 haben im 
Jahre 1895 beitanden: 
I Anklam, Taubitımmenlehrerin zu Buben, 
2 Beder, Taubftummen-Hilfälehrer zu Homberg, 
3) Boch: Probelehrer an der Zaubjtummenanitalt zu Osna= 

rüd, | 
in Fiſcher, Taubitummen-Hilfslehrer zu Erfurt, 
9) Fleig, Zaubftunmen-Hilfslehrer zu Bromberg, 
6) Jankowski, Taubitummen-Hilfslehrer zu Poſen, 
) Koch, Taubftummen-Hilfslehrer zu Homberg, 
“ Lrafft, Zaubftummen-Hilfslehrer zu Königsberg i. Pr., 
»ı Rellen, Taubitummen-Hilfslehrerin zu Büren, 

10), Baul, Taubftummen-Hilfslehrer zu Breslau, 
11) Boeppel, Stipendiat an ber Brovinzial-Taubftummenanftalt 

zu Königsberg i. Pr., 
12) Budel, Zanbitummen-Hüfslehrer zu Angerburg, 
13) Sauer, Taubftummen-HilfSlehrer zu Ratibor, 
14 Schabedoth, Zaubjtummen-Hilfslehrer zu Büren, 
13) Shoed, Taubjiummen=Lehrer zu Worms (Süd⸗Rußland), 
15) Shönau, Taubftummen-Hilfslehrer zu Schlochau, 
) Sewing, Taubftummen-Hilfslehrer zu Petershagen. 
Lelanntmachung. 
U. IL A. 2960. 

3) Schulferien für die Schullehrer-Seminare und Prä- 
parandenanftalien der Brovinz Poſen. 

Bofen, den 14. Sanuar 1896. 
Unter Bezu nahe auf unjere Verfügung vom 2. Juli 1883 

%r. 3193, b die Syerien-Ordnung, beftimmen wir, daß 
m Jahre 1896 



218 

ber Schulichluß vor den Sommerferien, Freitag, den 10. Juli, 
der Shufihhu vor den Herbftferien, Sonnabend, den 26. Sep: 

tember, 
der Schulanfang nad) den Sommerferien, Mittwoch, den 12. Auguſt, 
der Schulanfang nach den Herbitferien, Donnerstag, den 8. Oftober 
ftattzufinden bat. | 

Königliches Provinzial-Schulkollegium. 

F. Höhere Mädchenſchulen. 

34) Die Beltimmungen in der allgemeinen Verfügung 
vom 31. Mai 1894 über die Amtsbezeihnung der Leiter, 
Lehrer und Lehrerinnen an höheren Mädchenſchulen 
finden auf Derartige Anjtalten privaten Charakters 

feine Anwendung. 

Berlin, den 3. Januar 18%. 
Aus Anlaß eines Spezialfalleg made ich darauf aufmer: 

jam, daß die Beitimmung in meiner allgemeinen Verfügung von 
31. Mai 1894 — U. II. D. 1260a. — (Eentrbl. ©. 44) 
über die Amtsbezeichnung der Leiter, Zehrer und Lehrerimen 
an höheren Mädchenfchulen ſich nicht auf derartige Anitalten 
privaten Charakters bezieht. 

Der Minilter der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die fämmtlihen Königlichen Regierungen und 

Brovinzia-Schultollegien. 
U. I.D. 4441. 

6. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

35) Der Beibringuug von Gnadengeſchenks-Anerkennt— 
nijfen über die Staat&beihilfen zu Shulbauten bebarj 

es nit mehr. 

Berlin, den 16. Januar 1893. 
Auf den Beriht vom 12. Dezember v. 38. erwidere id, 

daß jeit Erlaß des diesfeitigen Refkripts vom 20. Dezember 1823 
die demjelben zum Grunde liegenden Verhältniffe fo wefentlihe 
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Bandelungen erfahren Haben und die Vorbereitung, Gewährung, 
Verwendung zc.- von Bewilligungen aus Staatsfonds zu Kirchen-, 
Frarr: und Schulbauten nunmehr derart andermeit geregelt find, 
dag es vor Ueberweifung von Gnadenbemwilligungen oder Bei- 
bilfen der Forderung einer protofollariichen Erklärung darüber, 
saß die Gemeinde zc. die betreffende Bewilligung als im Wege 
ser Gnade erfolgt ansdrücklich anerkenne, nicht mehr bedarf. 

Zur Unterftügung unvermögender Schulverbände bei Ele⸗ 
mentarihulbauten jind jet die im Staatshaushalt3-Etat Kap. 121 
Stel 38 vorgejehenen Fonds beitimmt und binfichtlih der Ver- 
vendung der Bewilligungen aus denſelben unter Anderem die 
ı den Cirkular-Grlafen vom 26. Auguft 1843 — 15290 M. 
2.9.4. — und 30. November 1874 — G. III. 6175 M. d. g. A. — 
Centrbl. für 1874, S. 711) gegebenen Borfchriften zu beachten. 

Sonach kann von der bei Revifion der Buchhalterei- und 
Krraordinarien-Redhnung Ihrer Hauptlaffe von ber geiftlichen 
rad Unterrichtsö-Berwaltung für das Ctatsjahr 1890/91 geſor⸗ 
zen Anzeige, ob wegen der im Monitum der Königlichen Ober- 
Könung3fammer vom 29. März 1892 bezeichneten Beihilfen 
die Schulbauverpflichteten die Gnadengeſchenks-Anerkenntniſſe aus⸗ 
zitelt Haben und letztere zu den betreffenden Regierungs⸗-Akten 
‚nommen worden feien, abgejehen werden. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Rügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

V. M. E. 5968. 

ss’ Die Feſtſtellung der Leiſtungsfähigkeit eines Schul— 
sırbandes zu einer neuen oder erhöhten Leiltung darf 

nicht unter einer auflöjenden Bedingung erfolgen. 

Berlin, den 9. Februar 1895. 
Em. Ercellenz trete ich auf den gefälligen Bericht vom 16. De- 

mber v. 38. bezüglich der Feſtſtellung des Lehrereinfommens 
in den Schulgemeinden H., R. und ®. darin ganz ergebenit bei, 
daß es nicht angängig ift, in Dem durch das Gejeh von 26. Mai 1887 
rorgeſchriebenen Seitftellungaverfahren einem Schulverbande gegen⸗ 
:öer eine neue oder erhöhte Leiltung ausdrüdlich nur für Die 
Zauer desjenigen Zeitraums, während deſſen freiwillige Beihilfen 
tens des Staats oder Dritter thatfächlich geleiftet werden, alſo 
‚ter einer auflöjenden Bedingung feitzuftellen. 

Vie in dem Berichte zutreffend ausgeführt ift, muß dad 
sem Zehrer aus der endgültigen Anjtellung erwachſende 
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Recht auf Bezug feines Stelleneinfonmmens, eventuell ber gejet- 
lien Benfion, der Berforgung von Witwen und Waiſen dur 
eine entiprehende dauernde Berpflichtung des Schulver: 
bandes fichergeftellt fein. Auf die weitere Ausführung Em. 
Ercellenz, der Umitand, daß die Königliche Regierung ben vor: 
genannten Schulverbänden zur Dedung der geforderten erhöhten 
eiltung StaatSbeihilfen in Ausficht geitellt habe, müfje präfumtio 

Dazu führen, die Leiſtungsfähigkeit der Schulverbände im Beſchluß⸗ 
verfahren zu verneinen, bemerfe ich ergebenit das Folgende: 
Nach der Ausführung des Königlihen Oberverwaltungsgerichts 
in dem Erkenntniſſe vom 19. Oktober v. 38. (Centrbl. für 1894, 
©. 783) muß die Faͤhigkeit eines Schulverbandes zu einer 
dauernden Leiſtung unter der ſtillſchweigenden Borausfegung ge 
prüft werden, es würden die zur Seit obwaltenden, zur Bejahung 
berechtigenden Befit:, Erwerbs⸗ und Sculdenverhältniffe aud 
[or die Zukunft fortbeitehen. Die are ei zu bejahen, 
ofern nicht Schon zur Zeit dieſe Verhältniffe unzureichend jeien 
oder thatſächliche Umſtände nach verftändigem Ermeflen zu ber 
Annahme berechtigten, daß fie in ra nicht ausreichend fein 
würden. Mit Dieter Ausführung it es wohl vereinbar, im den: 
jenigen Faͤllen, in welden die Königliche Regierung Beihilien 
in Ausficht geftellt da die Leiftungsfähigfeit unter der ftl- 
ſchweigenden Vorausſetzung zu bejahen, daß dieje Beihilfen, wenn 
fie auch etatsmäßig vorbehaltlich des Widerrufs bewilligt werden 
müflen, ſolange werden gezahlt werden, als die zur Zeit ihrer 
Zuſage beftehenden Befit-, Erwerbs: und Schuldenverhältnite 
feine wejentliche Befferung erfahren. In diefem Sinne haben 
auch bereit8 die Beichlußbehörden in anderen Provinzen in ähn: 
en Faällen Fein Bedenken geiragen, die Leiftungsfähigkeit zu 
ejahen. 

Zur gefälligen Kenntnisnahme fügeich Abſchrift der Entfcheidung 
des Provinzialraths der Provinz Brandenburg vom 8.Oftober 1891, 
betreffend die Errichtung einer Zatholiihen Schule in R., unter 
Bezugnahme insbefondere auf die Ausführung im vorlegten Ab: 
ſatze, ſowie Abjchrift einer Entfeheidung des Provinzialraths für 
Schleſien vom 3. September v. %8., betreffend die andermeite 
eseititellung der Gehälter der Lehrer an der katholiſchen Schule 
in ®., Kreis ©., unter Bezugnahme auf den vor- und drittlegten 
Sat ergebenft bei. Em. Ercellenz erſuche ich ganz ergebenit, die 
me lbrungen meines voritehenden Erlaffes und die betreffenden 
Beichlüffe bei den bevorftehenden Berathungen des dortigen Pro: 
vinzialraths gefälligit zu deflen Kenntnis zu bringen. Mit be- 
fonderem Dante würde ich e8 begrüßen, wenn e8 dem Einflufie 
Ew. Ercellenz gelingen würde, im vorliegenden und in ähnlichen 
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Faͤllen entſprechende Beichlußfaffungen des dortigen Provinzial⸗ 
saths herbeizuführen. Im anderen Falle würde die Unterricht3- 
sermalng in Zukunft nicht mehr in der Lage jein, die Ent- 
widelung des Volksſchulweſens gerade in den leiſtungsſchwachen 
Reraenden der Brovinz mit StaatSbeihilfen zu fördern und daher 
see Entwidelung ſehr bald erheblich Hinter den in anderen 
:andestheilen zurücbleiben. 

Der Miniſter der en 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
= Koͤniglichen DOber-Bräfidenten Herren R. Excellenz zu R. 
C. M. E 9160. 

In der die Errichtung einer katholiſchen Gemeindeſchule in 
N. betreffenden Angelegenheit bat der Provinzialrath in ſeiner 
gung vom 1. Dftober 1891 befchloflen, 

auf Die Befchwerde der Königlichen Regierung zu Potsdam 
vom 2., 21. Zuli 1891 den Befchluß des Kreisausſchuſſes 
des Kreiſes T. vom 26. Mai, 21. Juni 1891 aufzuheben 
und die Gemeinde R. für verpflichtet zu erklären, eine 
fünftlaffige katholiſche Gemeindejchule einzurichten und zu 
unterhalten. 

Gründe. 
Der die Errichtung einer len Gemeindeſchule in R. 

‚imwedende Antrag der SchulauflichtSbehörbe ift durch den im 
‚nor bezeichneten Kreisausſchuß-Beſchluß, auf deſſen Sadıdar- 
Aung Bezug genommen wird, abgelehnt worden, weil eines- 
15 die vom fürftbiichöfliden Stuhle zu Breslau gegründete 
etwatſchule dem Bedürfniſſe ſowohl zur Zeit genüge, als aud), 
‚seine Surüdziehung der von der genannten Stelle gewährten 
mzielen Unterftügung richt zu bejorgen ſei, in Zukunft ge= 
sen werde, und weil anderntheil® die ſchon jegt mit Abgaben 
ubürdete Gemeinde eine Vermehrung der Laften um den für 
tbaltung einer neuen Schule erforderlichen Sahresbetrag von 
4 5500 Mark oder 8 Prozent der perſönlichen Staatsſteuern 
MH zu tragen vermöge, die Erklärung bes Herrn Minifters 
0, daß die Gewährung einer Staat3beihilfe feiner Zeit in 
ohlmollende Erwägung gezogen werden folle, feine hinreichend 
Ste Unterlage bilde, um zu einer, die Leiftungsfähigfeit der 
.pfliteten außer Acht Iafjenden Beſchlußfaſſung zu gelangen. 

Die Königliche Regierung bat das Nechtsmittel der Be- 
"werde eingelegt und zur: Begründung unter Wiederholung der 
sseren Anführungen insbejondere hervorgehoben, daß die vor- 
dene PBrivatichule ſchon deshalb den vom Standpuntte der 

1896. 15 
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Unterrichtsverwaltung zu Itellenden Anforderungen nicht genüge, 
weil ihr Fortbeſtand von Zufälligfeiten und dem guten Willen 
eined® Einzelnen abhängig jei. Aber auch abgeiehen hiervon 
müffe mit Rüdjicht auf die jehr erhebliche, in ftetiger Zunahme 
begriffene Zahl der jchulpflichtigen katholiſchen Kinder und zur 
thunlichiten Erfüllung Der wohl begründeten Forderung unent: 
geltlichen Unterrichts für dieje, jowie behufs Durchführung einer 
wirkſameren Schulaufſicht eine öffentliche katholiſche Volksſchule 
für R. als unerläßlich erachtet werden. Die Leiſtungsfähigken 
der Gemeinde ſei im Gegenſatze zum Kreisausſchuſſe zu bejahen. 
Namentlihd Habe der Werth des Grund und Bodens in den 
Bororten B.’3 eine ſolche Steigerung erfahren, daß die Koften 
der neuen Schulanftalt ſehr wohl durch Zuſchläge zu den Staats: 
ſteuern aufgebradht werden könnten. Uebrigens fielen diefe Koſten. 
die der Kreisausſchuß jehr Hoch veranichlage, im Verhältnis zu 
den fonjtigen, auf jährlid 138000 AH ſich beziffernden Auf: 
wendungen für Schulzwede nicht erheblich ins Gewicht, und ent: 
ipreche e8 nur der Billigkeit, daß eine Gemeinde, welche der: 
artige Summen für den Unterricht der evangelifhen Kinder ver: 
ausgabe, auch für die Schule der anderen Konfeſſion in ent: 
ſprechendem Maße Sorge trage. In Bezug auf die erwähnte 
Zufiderung des Herrn Tinitters fei hervorzuheben, daß Dir. 
rechtSverbindliche Uebernahme eines Theil der in Rede ſtehen- 
den Laft auf ben Staat, zumal im gegenwärtigen Stadium der 
Sade, nicht angängig fei; Der Herr Minifter habe ſich aber aus: 
drüdlich bereit erklärt, nach Erledigung des Beichlußverfahrens 
Anträge auf Bewilligung einer Staatsunterftügung jo mweit als 
möglich zu berüdjichtigen. | 

Der zur Gegenerflärung aufgeforderte Gemeindevoritand von 
N. wiederholt unter Bezugnahme auf die Begründung des Kreis- 
ausſchuß⸗Beſchluſſes die früher abgegebenen Erklärungen, fommi 
namentlihd auf den Vorſchlag der Gründung einer von Ge: 
meindewegen zu unterftügenden katholiſchen Societätsfchule, ſo— 
wie auf die von der &emeindevertretung in der Verhandlung 
vom 22. Oktober 1890 geftellten Bedingungen zurüd und für! 
zur weiteren Unterftügung der Behauptung, dab die LZeiltungs- 
fähigfeit der Gemeinde erichöpft fei, noch Folgendes an: Dice 
Behauptung, dab ſchon jegt eine Ueberbürdung mit Schul: 
abgaben vorhanden ſei, Habe die Königlide Staatsregierung 
jelbft dadurch anerkannt, daß feit einer Reihe von Jahren neben 
den gefeßlichen Beiträgen zur Lehrerbeſoldung Bedürfniszufchi hi: 
in Höhe von gegenwärtig 15 000 MH jährlih aus der Staate- 
kaſſe gezahlt würden. Die in der Beſchwerdeſchrift behauptete 
Steigerung der Bodenwerthe finde allerdings ſtatt, erftrede jtch 
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aber nur auf die in den Händen auswärtiger Spekulanten bes 
rndlidhen, noch unbebauten Örundftüde und käme deshalb für 
die Leiftungsfähigleit der Gemeinde um jo weniger in Betracht, 
15 Diefe ſelbſt verwerthbare Brunditüde überhaupt nicht befibe. 
<:: vom Herrn Minijter nicht feit veriprochene, fondern nur in 
‚nbeitimmte Ausficht geftellte Bewilligung einer Staatsbeihilfe fei 
"ur das gegenwärtige Beichlußverfahren ohne jede Bedeutung. 

Es war, wie geichehen, zu beichließen. 
Der Provinzialrath geht von der Auffafjung aus, daß eine 

‘.meimde, welche die Unterhaltung der öffentliden Volksſchule 
ev: den Gemeindehaushalt übernommen Hat, grundjägli in 
“iher Weile für den Unterricht der der evangelilchen oder 
‚stholnden Konfeſſion angehörigen Kinder Sorge tragen muß. 
„n der vollftändigen praftiihen Durchführung dieſes Grund: 
‘55 wird nur da abaufehen fein, wo Kinder der einen Kon⸗ 
“ton in fo geringer Anzahl vorhanden find, daß die Ein- 
Thtumg einer befonderen Schule, beziehungsweile die Eintheilung 
"selben in mehrere Klaſſen billigerweije nicht verlangt werden 
m In R. aber giebt e8 mehr als 300 jchulpflichtige katho⸗ 
be Kinder, und iſt danach, wie auch der Kreisausfhuß im 
xingange feiner Begründung anerkennt, „Die Forderung der Er- 
nStung einer bejonderen fatholiihen Gemeindeſchule wohl be= 
rundet“. Der Erfüllung diejer Forderung kann ſich die Ges 
Trinde mit dur den Hinweis auf das Vorhandenfein der 
‘sholiihen PBrivatichule entziehen, denu es fteht im Widerjpruche 
ı den Grundfäßen der Billigkeit und Gerechtigfeit, daß Die 
A evangelifchen Kinder in einer Gemeindeanftalt unterrichtet 
= den, die eine beträchtliche Minderheit der Gemeinde aus: 
Zahenden Katholifchen dagegen in Betreff der Gewährung des 
Anterrichts für ihre Kinder auf fich felbit oder Die freimillige, 
Y.verzeit widerrufliche Unterftügung eine® Dritten, des fürit- 
höflihen Stuhles zu Breslau angemwiejen find. Aus deme 
‘sen Grunde erjcheint auch der bereits früher von der Gemeinde 
xnachte Vorſchlag, die katholiſchen Hauspäter zu einer Schul- 
cietät zu vereinigen, welder ein Zuſchuß aus Kommunalmitteln 
"währt werden jolle, nicht annehmbar, vielmehr kann nur da= 
such ein für die Dauer befriedigender Zuſtand herbeigeführt und 
2 von fatholiicher Seite erhobenen Klagen über Verlegung der 
timtät der Grund entzogen werden, daß die Gemeinde R. ans 
"halten wird, Die Fürſorge für den Unterricht der katholiſchen 
inder in gleicher Weiſe zu übernehmen, wie dies hinfichtlich der 
‚tongelifchen geliehen iſt. 

Erſcheint aus dieſen prinzipiellen und den von der Regierung 
enßerdem noch geltend gemachten praktiſchen Gründen, nämlid) 

15* 
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im Intereſſe einer beſſeren Auffichtsführung, ſowie der Sicherung 
des dauernden Beltandes der katholiſchen Schule, die geftellte 
Anforderung gerechtfertigt, jo fragt e8 ſich nur, ob die Gemeint: 
im Stande ijt, diefer Anforderung zu genügen. Hierbei muß 
allerdings anerfannt werden, daß die Steuerkraft der Bewohner 
von R. ſchon gegenwärtig in jo hohem Make angeipanıt iſi, 
daß eine weitere Vermehrung der Laſten allmählich die Gefahr 
einer wirklichen Ueberbürdung herbeiführen fann. Der Bro: 
vinzialrath hat aber im vorliegenden Falle dieſes Bedenken aus 
mehrfachen Gründen für nicht durchſchlagend erachtet. Zunädi 
it die Erhöhung der Kommunalabgaben um ungefähr 5500 .# 
jährlich an ſich nidyt bedeutend genug, um jene Gefahr ſchon 
jest als eine nahe liegende bezeichnen zu können. Sodann wird 
die Beantwortung der Trage, ob die finanziellen Verhaͤltniſſe 
einer Gemeinde die Stellung einer neuen Anforderung geftatten, 
in gewiffen Maße auch von der größeren oder geringeren Noll 
wendigkeit der leßteren abhängig fein; der Provinzialrath iſt aber, 
wie aus Obigem hervorgeht, der Anficht, daß die Gleichſtellung 
der Konfeffionen in Bezug auf die Gewährung des Volksſchul⸗ 
unterricht3 eine gerechte und billige {Forderung bildet, der gegen: 
über die Befriedigung anderer Bedürfnifjfe nöthigenfalld zurüd: 
treten müßte. Endlich ift der Provinzialrath der Auffaſſung de 
Kreisausſchuſſes, daß die mehrermähnte Erklärung des Yen 
Minifterd im Beichlußverfahren völlig unberüdfichtigt bleiben 
müffe, nicht beigetreten, hat vielmehr bei dem gefaßten Beſchluß 
auch eritere injofern in Betracht ziehen zu dürfen geglaubt, als 
fie die Gefahr ausjchließt, daß die Errichtung und Unterhaltung 
der katholiſchen Schule eine wirklihe Nothlage für Die Gemeinde 
herbeiführen könne. Denn e3 darf im Hinblid auf jene Er 
Härung angenommen werden, daß der Gemeinde R., deren ge: 
ringe Leiftungsfähigleit bereits durch Bewilligung des erwähnten 
Sahreszufchuffes von 15000 M anerkannt ift, weitere Unter: 
ftügungen aus Staatsmitteln zufließen merdeu, fobald das Ber 
dürfnis des Näheren geprüft und feitgeitellt fein wird. 

Hiernach konnte unter Aufhebung bes Kreisausſchuß⸗Be⸗ 
ichluffes dem Antrage der Schulauffichtsbehörde im vollen Um—⸗ 
fange Folge gegeben werden. 

Potsdam, den 8. Oktober 1891. 

L. S. 
Der Provinzialrath. 
Dr. von Achenbach. 

Beſchluß. 
O. P. 9686. 
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Breslau, den 3. September 1894. 
Beſchluß. 

In Sachen, betreffend die anderweite Feſtſtellung der Ge⸗ 
alter der Lehrer an der katholiſchen Schule zu P., Kreis G., 
."D die dazu erforderliche Mehrleiftung der Schulbetheiligten, 
-ıt der Brovinzialrath auf die von der Königlichen Regierung, 
abellang für Kirchen und Schulmejen, zu D. gegen den Be- 
Sluß des Kreisausfchufles ©. vom 13. Mär; 1894 rechtzeitig 
aelegte Beſchwerde vom 29. März 1894 in jeiner heutigen 
zung beſchloſſen, 

daß der Beſchluß des Kreisausfchufles &. vom 13. März 
d. 33. aufzuheben und im Gemäßheit der 88. 2 und 3 
des Geſetzes vom 26. Mai 1887 die Gehälter der Lehrer 
an der katholiſchen Schule zu B. nad) folgender Skala 
beziehungsweiſe folgenden Grundfägen feitzujegen: 

ı den definitiv angeftellten und Länger als 5 Jahre in preußi- 

> 

EL 

” 

ſchen Schuldieniten thätigen Lehrern muß ein Grundgehalt 
von jährlich 800 .H einichließlich TFeuerungsentihädigung 
und Werth des Deputatgetreides, und nach 10, 15, 20, 
25 und 30 jähriger Thätigfeit in preußiſchen Schuldieniten 
müſſen neben den ftaatlihen Dienftalterszulagen ſolche 
von je 50.4 von den Schulunterhaltungspflichtigen ge⸗ 
währt werden; 

. der Ertragswertb der Schulländereien fommt mit dem 
Grunditeuerreinertrage, der Werth der Einkünfte aus dem 
von dem erſten Lehrer verwalteten Kirchenamte mit der 
Hälfte auf diefes Grundgehalt in Anrechnung; 

. der erfte Lehrer erhält außerdem eine Funktionszulage 
von jährlich 100 M; 

. die noch nicht definitiv angeltellten und noch nicht 5 Jahre 
in preußiſchen Schuldieniten tätigen Lehrer erhalten 
jährlih 750.4 einſchließlich Beheizungs-Entihädigung 
und Werth des zur Zeit gewährten Deputatgetreides; 

. der zweite Lehrer, welcher bereits ein höheres Einkommen 
bat, ala er nad der vorjtehenden Stala Haben würde, 
verbleibt in dem Genuß jeines derzeitigen Einkommens 
bis zum Aufrüden in eine höhere Stufe. 

Gründe. 

. Der Kreisausfhuß zu ©. Hat in feinem Beſchluß vom 
3. März d. 38., auf deilen Saddarftellung und Begründung 
mit Bezug genommen wird, den im Tenor jenes Beichlufjes 
Siöergegebenen Antrag der Königlichen Regierung, Abtheilung 
A Kirchen und Schulmwejen, zu D. abgelehnt, weil das Gejeg 
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vom 26. Mai 1887 auf den vorliegenden Fall nicht anzuwenden 
fei, im Uebrigen auch ein Bedürfnis zur Erhöhung der Leber: 
gehälter nicht vorhanden jei und endlich Die betheiligien ©: 
meinden fo wenig leiltungsfähig jeien, daß jie jelbit eine unbe: 
Deutende Mehrbelaitung nicht zu tragen vermöchten. 

Gegen diefen Beſchluß Hat die Königliche Regierung unter 
Wiederholung ihres Antrages rechtzeitig Beſchwerde eingelent, 
indem fie ihren Antrag damit rechtfertigt, daß die Befoldung 
nicht ausreichend fei, zumal die Lebensbedürfniſſe geitiegen ſeien. 
Daß die Gemeinden des Schulverbandes — B., N. und Ni. - 
mit Kommunal» und Schulabgaben überlaftet jeien, erkennt ne 

- jegt an, fie hat demfelben daher vom 1. April d. 38. zur Dedung 
der derzeit ihnen obliegenden banren Auslagen zu Schulzweden 
eine laufende Beihilfe von zujammen 410 .# bewilligt, ſodaß 
die Gemeinden, deren Mehrbelaſtung durch die neue Anforderung 
weit weniger — nämlid nur 232 4 — betrage, jebt nur noch 
etwa 863 A für Schulgwede aufzubringen haben würden. 
Während die Gemeinde N. die gegenwärtige Beſoldung ber 
Zehrer für ausreichend hält, erfennt die Gemeinde Ni. das Un 
zureidhende derjelben an und verlangt Staatsunterftügung zur 
Erhöhung der Lehrergehälter, die Genteinde B. Hat eine : 
Härung nicht abgegeben, die Gutsherrſchaft endlich Hat audzu⸗ 
führen gejudht, daß die Befoldung gemüge, bejonders eine Staa 
nicht nöthig jei. 

Es war — wie geihehen — zu beſchließen. 
Es iſt der Königlichen Regierung zunächſt darin beizutreten, 

daß biejelbe im vorliegenden Falle auf Grund des $. 18 der 
Regierungs-Inftruftion vom 23. Oktober 1817 wohl befugt war, 
an bie Neuregelung der Lehrergehälter in P. heranzutreten und 
einen auf die Feſtſtellung der Mehrleiftung gerichteten Antrag 
bein zuitändigen Kreisausihuß in Gemäßheit ber 88. 2 und 3 
des Gejeges vom 26. Mai 1887 zu ftellen, und endlid, daj 
der Kreisausfchuß zu ©. über dieſen Antrag, in Gemäßheit jeneh 
Geſetzes materiell zu befinden völlig fompetent war. 

Aber auch in der Sache felbjt muß der Provinzialrath det 
Königlichen Regierung darin beipflichten, daß die Beloldung det 
Lehrer in PB. einer Aufbeflerung bedarf, und daß es ſich em⸗ 
pfiehlt, diefe Aufbejjerung in Form einer Skala, wie folde b 
antragt ijt, eintreten zu laſſen. Auch die übrigen beantrag! 
Modalitäten ericheinen ziwedentiprehend. Nur erfchien es m 
nothwendig, das Grundgehalt für den erften Lehrer auf 900 . 
zu bemeffen, da mit Rüdficht auf die örtlichen Verhaͤlmiſſe ded 
Schulverbandes P. ein Grundgehalt in Höhe von 800 # völy 
ausreichend erfjcheint. 
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Freilich ift unſtreitig, daß Die brei betheiligten Gemeinden 
nicht leiftungsfähig find und daher nicht eine Mebrbelaftung für 

edde zu ertragen vermögen. Nachdem nın aber denjelben 
cine Staatsunterftügung von 410 MA zugeſichert it, wird es 
ihnen nicht weiter fchwer fallen, die Mehrleiſtung, welche in 
Folge der Aufbefierung ber Lehrergehälter durch Einführung Der 
al au ihnen gefordert wird und weldhe nur 132 AM beträgt, 

ee Beſchluß iſt endgültig. 
Der Provinzialrath der Provinz Schlefien. 

Unterſchriften. 

Vorftehender Beſchluß wird hierdurch ausgefertigt. 
Breslau, den 3. September 1894. 

S. 
Der Brovinzialrat der Provinz Schleſien. 

von Seydewitz. 

3) Die Prüfung der Leiſtungsfähigkeit der Schulver— 
bände bei Gewährung von Staatsbeihilfen aus dem 
Fonds Kapitel 121 Ziel 34 des Staat8haushalts- Etats 
muß jih auch auf die übrigen öffentlihen Abgaben der 

Schulunterhaltungspflidtigen erjtreden. 

Berlin, den 22. Oktober 1895. 
Wie ich der Königl. Regierung auf den Bericht vom 12. Sep⸗ 

tember d. 38., betreffend das Gejuch des Schulvorftandes in N. 
um Beiter gewährung der bisher für die Lehrerinftelle dajelbit 
bewilligten Staatöbeihilfe, erwidere, ift Shre uefübrung, dab 
nad den Srunbjägen der Fumberlafie vom 21. Juni 1894 — 

. HI E. 3006 1. — (@entrbl. ©. 571) und vom 15. Februar 
N Is. — U. II E. 9336 — (Centrbl. & . 367) Beihilfen nur 
an ſolche Schulverbände geleiltet werden follen, welche mit Schul- 
abgaben in Höhe von über 75°/ der Staat3- und ſtaatlich ver- 
onlagten Steuern belajtet find, nicht zutreffend. 

‚In den Erlafjen vom 21. Juni v. 38. und 15. Februar d. Is. 
it eine Belaftung mit Volksſchulabgaben in Höhe von 75°/o der 
Real: und Einkommenſteuern lediglich deshalb als Regel oder 
durchſchnitiliche Belaſtung bezeichnet, weil der derzeitige Umfang 
des Fonds Kapitel 121 Titel 34 des Staatshaushalts⸗-Etats zu 
Staats beihilfen für unvermögende Schulverbände eine allgemeine 
Ermäßigung der Vollsſchullaſten unter dieſen Satz nicht geſtattet. 
Es iſt indeſſen zugleich ausdrüdlich betont, daß neben den Schul: 
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Iaften auch auf die anderen öffentlichen Abgaben, fowie auf die 
bejonderen wirthichaftlichen und ea ne der Gemeinden 
billige Rüdficht zu nehmen iſt. Demgemäß ift auch nachgelafien, 
daß in demjenigen Fällen, in benen die Gemeinden fich in be 
fonders ungünffigen Berhältniffen befinden, die Schullaften bis 
auf 50°) der genannten Steuern und ausnahmsweiſe auch darunter 
ermäßigt werden können, während in anderen Fällen, in denen 
die Steuerfraft der Gemeinden eine bejonder8 hohe ift, eine Be: 
Iaftung für die Zwecke der Volksſchule bis zu 100°/ der Staats: 
fteuern gefordert werden muß. 

Die Königl. Regierung veranlafje ich, Hiernach das wieder 
beigefügte Geſuch des Schulvorftandes in N. einer nochmaligen 
Prüfung zu unterziehen und denjelben entfprechend zu bejcheiben. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. Id. E. 6477. 

38) Grundfäße für die Gewährung von Staatsbeihilfen 
an leiftungsunfähige Schulverbände. | 

Berlin, den 4. Januar 1896. 
Auf den Bericht vom 29. Oktober v. 38. erwidere ich der 

Königl. Regierung Tyolgendes: 
In den Erlafen vom 21. Juni 1894 — Central:Blatt für 

Die UnterrichtSnerwaltung ©. 571 ff. — und vom 15. Februar 1895 
— Central- Blatt für die Unterrichtöverwaltung S. 367 fi. — 
iſt allerdings eine Belaftung mit Volksſchulabgaben in Höhe von 
75° der Real⸗ und Einkommenſteuern als durdfchnittliche Be: 
laſtung bezeichnet worden. Zugleich ift indeffen auch ausdruͤcklich 
betont, daß bei der Prüfung der Leiltungsfähigkeit der Gemeinden 
neben den Schullaften auch auf die anderen öffentlichen Abgaben, 
fowie auf die befonderen wirtbfchaftlihen und Erwerbsverhaͤltniſſe 
der Gemeinden billige Rüdjicht genommen werden jol. Dem: 
gemäß ilt einerſeits nachgelafien, daß in denjenigen Fällen, in 
denen die Gemeinden fich in befonder8 ungünitigen Berhältniften 
befinden, die Schullaften bis auf 50% der genannten Steuern 
und ausnahmsweiſe auch darunter ermäßigt werden können. An: 
dererjeit3 it aber auch bejtimmt, daß in anderen Yyällen die 
Scullaften entiprechend höher bemefjen werden müſſen. Es üt 
bei dem beichränkten Umfange der Fonds Kapitel 121 Titel 34 
und Titel 36 des Staatshaushalts-Etat3 und dem großen Be: 
dürfniffe nach Beihilfen für mit Schul- und anderen öffentlichen 
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Abgaben hoch belaftete Schulverbände unerläßlih, ſchulunter⸗ 
baltungspflichtige Gemeinden und Werbände, deren Steuertraft 
ee beionders hohe oder deren Gefammtbelaftung mit öffentlichen 
Abgaben eine verhältnismäßig niedrige ift, für Die Zwecke der 
Vollsſchule bis zu 100% der Neal- und Einktonmenfteuern und 
asuahmsweife auch“ daruͤber in Anſpruch zu nehmen. 

Der Minifter der geiftlidhen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
de Königliche Regierung zu N. 

U. OLE. 7288. 

3a), Inſektenpräparate von 9. Borgichulze, Lehrer zu 
Bodum. 

Arnsberg, den 6. Sanuar 1896. 
Bon dem Lehrer H. Borgichulze in Bochum, welcher fidy 

terh jahrelange Uebung ein hervorragendes Geihid in der 
Träparation von Inſekten und Pflanzen zum Zwecke biologijcher 
Zaritellungen angeeignet hat, find eine größere Anzahl lebens— 
toller Infekterrpräparate hergejtellt worden, welche ſich vorzüglich 
Ar den Unterrichtsgebrauch eignen. Die uns vorgelegten Proben 
raren mujterhaft ausgeführt. 
Indem wir bierunter ein Verzeichnis der jedeömal in mehreren 
&remplaren vorräthigen Snfektenpräparate unter Angabe des jehr 
näßigen Preiſes mittheilen, empfehlen wir die Anſchaffung ſolcher 
Fräparate ald Lehrmittel für die und unterftellten Schulen. 

Beitellungen find an den Lehrer H. Borgſchulze zu richten. 
Königliche Regierung, 

Abtheilung für Kirchen- und Schnlweſen. 
Schreiber. 

. An 
ıemtliche en Kreis-Schulinipeltoren und Herr 
die Direktoren der höheren Mädchen⸗ 
ul ve Bezirke. 

B. I. 9049. 
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0 

Benennung. 

Papilio machaon, Schwalbenſchwanz. 
Pieris brassicae, Kohlweißling. 
Vanessa urticae, Kleiner Fuchs. 
Vanessa io, Tagpfauenauge. 
Vanessa antiopa, Zrauermantel, 
Acherontia atropos, |Xodtentopf. 
Smerinthus populi, Pappelſchwärmer. 
Smerinthus ocellatus, Abendpfauenauge. 
Sphinx ligustri, Liguſterſchwärmer. 
Arctia caja, Brauner Bär. 
Cossus ligniperda, Beidenbobrer. 
Dasychira pudibunda, EStreckfuß. 
Psilura (Liparis) mo-|Ronne. 

n 
Ocneria (Liparis) dispar Schwammſpinner. 
Bombyx rubi, Brombeerglude. 
Bombyx neustria, Ningelfpinner. 
Bombyx mori, Maulbeerjeidenfpinner. 
Antherea (Saturnia) Eichenſeidenſpinner. 

pernyi, 
Saturnia ini, Kleines Radıtpfauenauge 
Saturnia pyri, Großes (Wiener) Nacht⸗ 

pfauenauge. 
Lasiocampa potatoria, Grasglucke. 
Aglia tau, Zuge ed. 
Harpyia vinula, Gabelſchwanz. 
Phalera bucephala, Mondvogel. 
Agrotis pronuba, Erdmutter. 
Abraxas grossulariata, Stadelberripanner. 
Locusta viridissima, 
Necrophorus, 

Melolontha vulgaris, 

den rede. 
odtengräber, einen 
—5 verſcharrend. 

|Maifäfer. 
Entmwidelung eines Mailäfers nebſt 12 ge» 

wöhnlichen Käfern. 
Entwidelung eines Zagfalters nebft 10 ge 

wöhnlichen Zagfaltern. 
Entwidelung eines Nachtfalters nebſt 10 ge⸗ 
wöhnliden Nachtfaltern. 

. Borgichulze, Lehrer in 
um. 

| Preis, 

8,50 118xX 20 cm 
8,50 n 
8,50 . 
8,50 . 
:8,50 „ 
7,560 !20x 80 cm 
8,50 |118Xx 20 cm 
8,60 „ 
8,60 
8,50 „ 

400 ” 
8,60 n 

8,50 " 
8,50 n 
8,60 „ 
8,60 „ 

8,50 " 

6,00 |20xX 80 cm 
8,60 |18x 20 cm 

6,00 |20x80 cm 
8,50 118x 20 cm 
4,00 n 
8,60 " 
8,50 „ 
8,60 " 
8,50 " 
8,50 n 

4,60 „ 
8,60 

„x: 
6,00 20x 80 cm| |? = 

255 

6001 .„ lies 
vo5 

0 . "33 

Alle Präparate befinden ſich in dauerhaften Glaskaͤſten von 
5 cm Tiefe. Die einzelnen Objekte find mit wiffenfchaftlichen und 
Deutfchen en en veriehen. Die Drei lebten Präparate 
enthalten außerdem ngaben über den Grad der Schäblidfeit, 
die Zeit des Vorkommens und Die Futterpflanze. 
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Abfchrift Laffe ich den Herren Landräthen und den König» 
lichen Landrathsämtern zur Kenntnisnahme und Beachtung bei 
Ergänzung ber Lehrmittellammlungen der landwirthſchaftlichen 
Säulen zugehen. 

Der Regierungs-Bräjident. 
Winzer. 

An 
iämmtlihe Herren Landräthe und die Königlidyen 
Sandratbsämter des Bezirks. 

B. IL 20498. 

Verleifung von Orden ꝛc. anläßlich des Kröuungs- umd 
Ordensfeſtes. 

Bei der Feier des Krönungs- und Ordensfeſtes am 
19. Januar 1896 haben nachgenannte, dem Reſſort der Unter⸗ 
nsteverwaltung ausſchließlich oder gleichzeitig angehörige Per: 
ſonen erhalten: 

1) Den Stern zum Rothen Adler:Drden zweiter Klaffe 
mit Eichenlaub: 

Dr. Kügler, Wirkliher Geheimer Dber-Regierungsrath und 
Minifterial- Direktor im Minifterium der geiftlichen ꝛc. Ans 
gelegenbeiten. 

2) Den Rothen Adler-Drden zweiter Klaffe 
mit Eihenlaub: 

von Arnftedt, Regierungs-PBräfident zu Minden. 
Dr. Raumann, Ya rm Dber-Regierungsrath und vortragender 

Rath im Miniſterium der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Dr. Pflüger, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Profeſſor 

an der Univerjität zu Bonn. 

I) Die Schleife zum Rothen Adler-Orden dritter Klaffe: 
Dr. Tobold, ®eheimer Sanitätsrath und Profeſſor zu Berlin. 

4) Den Rothen Adler-Drden dritter Klaſſe mit der 
Scdleife: 

Dr. Bible, Gymnafial-Direktor zu Duedlinburg. 
Dr. wörlter, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender 

Rath im Miniſterium der geifllichen zc. Angelegenheiten. 
“ınnig, Geheimer Regierungsrath und ProvinzialSchulrath zu 

oblenz. 
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Dr. Paſſauer, Negierungs- und Geheimer Medizinalrath zu 
Gumbinnen. 

Dr. Renvers, Geheimer Ober-Regierungsrath und vortragender 
Rath im Miniſterium der geiltlichen zc. Mar Fer 

Dr. Shmoller, ordentliher Brofeflor an der Univerjität und 
Mitglied der Alademie der Willenfchaften zu Berlin. 

von Schwarg, NRegierungs-Bräfident zu Sigmaringen. 

5) Den Rothen Adler-Drden vierter Klajfe: 
D. Achelis, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu Marburg. 
Dr. Bärmwald, Direktor der Realſchule und Höheren Mädden: 

ſchule der ißraelitiihen Gemeinde zu Frankfurt a. M. 
Barkhauſen, Profelfor an der Techniſchen Hochſchule zu Hannover. 
Beil, Kanzleirath im Minifterium der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
D. Dr. Bellermann, Direktor des Gymnafiums zum Grauen 

Kloſter zu Berlin. 
Bennewitz, Kreis-Schulinſpektor zu Flatow. 
Braune Strafanſtalts-Geiſtlicher und Kreis⸗Schulinſpeltor zu 

örlitz. 
Dr. Cohn, ordentlicher Profeſſor an der Univerſitaäͤt zu Göttingen. 
Frieſe, PBrovinzial-Schulrath zu Magdeburg. 
Heidrih, Profeſſor und Gymnafial-Direftor zu Nakel. 
Dr. Ketteler, ordentlicher Brofefjor an der Akademie zu Müntter, 

3. 3. Rektor der Akademie. 
Dr. Kiehl, Realgymnaftal-Direktor zu Bromberg. 
Körner, Profeffor und Landſchaftsmaler zu Bromberg. 
Kupfer, NRegierungs: und Schulrath zu Oppeln. 
Lieſ 7 or des Progyinnafiums zu Eichmweiler, Landkreis 

achen. 
Dr. Nagel, Regierungs- und Schulrath zu Aachen. 
Dr. Nehring, Geheimer Negierungsrath und ordentlicher Pro: 

feſſor an der Univerjität zu Breslau. 
Dr. Päch, Gymnafial-Direftor zu Breslau. 
Dr. Belman, Geheimer Medizinalrath, Direktor der Provinzial- 

Irren-Anſtalt und ordentliher Profejlor zu Bonn. 
Dr. Rapmund, Regierungs- und Medizinalratd zu Minden. 
Dr. Ritter, Geheimer Regierungsrath und ordentlicher Brofefior 

an der liniverfität zu Bonn. 
Runde, Rechnungsrath im Minifterium der geiftlichen zc. An: 

gelegenbeiten. 
Saß, Regierungd- und Schulrath zu Schleswig. 
Dr. Schneider, außerordentliher Profeſſor an der Univerjität 

zu Königsberg i. Pr.’ 
Schönmwälder, Regierungs- und Schulrath zu Liegnig. 
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Simon, Kreids-Schulinfpeltor zu Wittlich. 
Dr. Bangerin, ordentliher PBrofeffor an der Univerjität zu 

Halle a. d. ©. 
Berner, Brofeflor an der Techniſchen Hochſchule zu Aachen. 

6) Den Königlihen Kronen-Orden eriter Klaffe: 
Sudt, Birfliher Geheimer Rath und Ober-Präfident der Provinz 

Beitfalen, zu Münſter. 

‘) Den Königliden Kronen-Drden zweiter Klaffe 
mit dem Stern: 

Dr. Schneider, Wirklicher Geheimer DOber-Regierungdrath und 
vortragender Rath im Minifterium der geiſtlichen zc. An- 
gelegenbeiten. 

8) Den Königliden Kronen-Orden zweiter Klaſſe: 
Dr. Henjen, Geheimer Medizinalratd und ordentlicher Profeffor 

an der Univerfität zu Kiel. 
Dr. Höpfner, Geheimer Ober-Regierungsrath, Kurator der Uni- 

verfität zu Göttingen. 
Dr. Lippmann, Geheimer Regierungsrath und Direftor des 

RupferitichlabinetS der Königlichen Muſeen zu Berlin. 
Dr. Brobft, Domberr und Bäpftficher Hausprälat, ordentlicher 

Brofefior an der Univerfität zu Breslau. 

9) Den Königliden Kronen-Örden dritter Klaffe: 

Haſſelbach, Geheimer Rechnungsrath, Rendant der General- 
kaſſe des Minifteriums der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

10) Den Königlihen Kronen-Orden vierter Klafje: 

Fdersberg, Geheimer Kanzlei Sekretär im Miniftertum der 
eiſtlichen zc. Angelegenheiten. 

Sräfer, Brofefior am Wilhelms3-Öymnafium zu Emden. 
Meyer, O:berlehrer zu Ilfeld. 

11) Den Königliden Haus-Drden von Hohenzollern: 
Den Adler der Ritter: 

von Drygalski, Gymnaſial-Direktor zu Königsberg i. Pr. 
Dr. Frey, Gymmaſial⸗Direktor zu Münfter. 
“ödy, Schulrath und Seminar-Direltor zu Hannover. 
Dr. Pilger, Geheimer Regierungsrath und Provinzial-Schulrath 

zu lin. 

12) Den Adler der Inhaber: 

Dauert, evangelifcher Erſter Lehrer, Kantor und Küfter zu Vietz, 
Kreis Landsberg a. d. W. | 

Dohmen, katholiſcher Hauptlehrer zu Burtſcheid. 
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Gonnermann, evangelifcher Lehrer zu Sontra, Kreis Rotenburg. 
Gottwald, evangelifder Hauptlehrer und Kantor zu Schreiberhau, 

Kreis Hirfchberg. 
Graul, evangelifcher Lehrer und Küfter zu Radis, Kreis Wittenberg. 
Karnid, evangeliicher Lehrer zu Podwitz, Kreis Kulm. 
Menzel, evangeliider HDauptlehrer und Organiſt zu Uber: 

Stephansdorf, Kreis Neumarkt. 
Neufhmidt, evangeliiher Hauptlehrer, Organift und Küfter zu 

tyröndenberg, Kreis Hamm. 
Niſius, Eatholiicher Lehrer zu Bengel, Kreis Wittlich. 
Olufſen, Erfter evangeliiher Lehrer, Küfter und Organiſt zu 

Quars, Kreis Apenrade. 
Reinecke, Lehrer zu Jelmſtorf, Kreis Uelzen. 
Rogalewski, katholiſcher Lehrer zu Maſſenau, Kreis Oſtrowo. 
Schumacher, katholiſcher Erſter Lehrer und Organiſt zu Warburg. 
ran ee evangeliicher Xehrer und Kantor zu Glashütte, Kreis 

ilchne. 
Widera, Latholiiher Hauptlehrer und Drganift zu Lommnik, 

Kreis NRofenberg i. O. Schl. | 
Wieje, fatholifcher Zehrer zu Marzdorf, Kreis Dt. Krone. 

13) Das Allgemeine Ehrenzeichen: 
Brehme, Schuldiener beim Gymnafium zu Flensburg. 
Jobke, Portier beim Königlichen Klinikum zu Berlin. 
Müller, Kaſtellan bei der Akademiſchen Hochſchule für Mufſil 

zu Berlin. | 
Neumann, Kaltelan bei der Turnlehrer-Bildungsanftalt zu 

erlin. | 

Dtto, Schuldiener beim Schullehrer-Seminar zu Breßlau. | 
Paleſchke, Schulvorfteher und SchulkaſſenRendant zu Dreidorj, 

Kreis Pr. Stargard. | 
Reichenbach, Kanzleidiener beim Propinzial⸗Schulkollegium zu 

erlin. | 
Riemann, Pförtner bei der medizinischen Klinik der Univerfität 

zu Halle a. ©. | 
Gittel, Geheimer Kanzleidiener beim Minifterium der geilt- 

lihen 2c. Angelegenheiten. 
Stifjel, Mechaniker bei der mechanischen Werkitatt der Ted: 

niſchen Hochichule zu Berlin. 
Thelen, Dritter Hausdiener und Mafchinift beim chemifchen 

Inſtitut der Univerfität zu Bonn. 
Zriptomw, Geheimer Kanzleidiener beim Minifterium der geilt- 

lichen zc. Angelegenheiten. 
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Biefe, Berbandwärter beim en Dane zu Berlin. 
®ilte, Geheimer Kanzleidiener beim Minilterium der geift- 

lihen zc. Angelegenheiten. 

Serienal-Beräuderungen, Titels und Ordensperleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Es it verliehen worden: 
den im Miniſterium der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinal- 
Angelegenheiten angeltellten Beamten, nämlich: 

den Rechnungsräthen Pathe und Scheibe der Charakter 
ald Geheimer Rechnungsrath und 

den Geheimen erpedirenden Setretären und SKalkulatoren 
Damm, NReishbaus und Werner der Charalter als 
Rechnungsrath; 

den Direktoren der Provinzial⸗Schulkollegien zu Hannover 
und Breslau Geheimen Regierungsräthen Dr. Bieden- 
weg und Dr. ®illdenow der Charakter als Ober⸗-Re⸗ 
gierungsrath fowie 

dem Sekretär Gotthard bei dem Provinzial-Schultollegium 
zu Soblenz der Charakter ala Rechnungsrath; 

dem Regierungd= und Schulrath Dr. Dittmar zu Potsdam 
der Charakter als Geheimer Regierungsrath; 

den Kreis-Schulinjpeltoren Arlt zu Beuthen D. Schl., 
Dr. Robels u Bohum und Woitylaf zu Tarnowiß 
ber Charakter als Schulrath mit dem Range der Räthe 
vierter Klaſſe. 

31 gleicher Eigenſchaft find verjeßt worden die Kreis-Schul- 
npeltoren: 

Dr. Baier zu Samter in den Kreis-Schulinfpeltions-Bezirk 
Krotoſchin und 

Schulratd Gärtner zu Poſen in den Kreis-Schulinfpeltions- 
WBezirk Nordhaufen. 
Es ind ernannt worden zu Kreis-Schulinfpeltoren: 

der bisherige Hilfsprediger Fernickel, 
der bisherige Baftor Flebbe, 
der bisherige Pfarrer Nidell und 
der bisherige Bräparandenanftalt3-Borfteher Franz Schmidt. 
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B. Univerfitäten. 

Univerjität Königsberg. 
GEs find ernannt worden: 

ber bisherige ordentliche Profeffor an der Univerfität Utrecht 
Dr. Freiherr von Eiſelsberg zum ordentlihen Profeſſor 
in der Medizinifchen Fakultät der Univerfität Königs: 
berg, 

der bisherige außerordentliche Brofeflor Dr. Mügge zu 
Münſier i. W. zum ordentlichen Profeffor in der Bil 
ſophiſchen Fakultaͤt der Univerfität Königsberg und 

der bisherige Privatdozent Dr. Franke zu Berlin zum 
außerordentlichen Profeſſor in der Philofophiichen !yakultät 
der Univerfität Königsberg. 

Univerfität Berlin. 
Dem außerordentlichen Profeſſor in der Medizinifchen Fakultät 

der riedrih-Wilhelms3-Univerfität zu Berlin Ur. Schöler 
iſt ber Charakter als Geheimer Medizinalrath verliehen 
worden. 

Es find ernannt worden die bisherigen Privatdozenten Profeilor 
Dr. Biermann und Dr. Dertmann zu Berlin zu außer: 
ordentlihen PBrofefjoren in der Juriſtiſchen Fakultät der 
Triedrih-Wilhelms-Univerfität daſelbſt. 

Dem Privatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der Friedrich 
Wilhelms-Univerjität zu Berlin Dr. Rubens it de 
Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Univerfität Greifswald. 

Der bisherige außerordentliche Profeſſor in der PHilofophifchen 
Fakultät der Univerfität Greifswald Dr. Gerde it zum 
ordentlichen Brofefjor in derfelben Fakultät ernannt worden. 

Univerfität Breslau. 

Es find ernannt worden: 
der bisherige ordentlide Profeffor Dr. Jörs zu Gießen 
zum ordentlichen Brofeffor in der Zuriftifchen Fakultät der 

Univerfität Breslau, 
die ae FA außerordentlichen Profefforen in ber Philo⸗ 

fophiichen Fakultät der Univerfität Breslau Dr. Kod 
und Dr. Muther zu ordentlichen Profefjoren in berjelben 
Fakultät und 

der bisherige Privatdozent Profeſſor Dr. Hürthle zu 
Breslau zum außerorbentlichen PBrofeffor in der Nedi⸗ 
zinifchen Fakultät der dortigen Univerfität. 
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Ten Univerfitäts-Kaffen- Kontroleur Krauje zu Breslau iſt 
der Charakter als Rechnungsrath verliehen worden. 

Univerfität Halle-Wittenberg. 
Den ordentlihen Brofeflor in der Philofophiichen Fakultät der 

Umverjität Halle Dr. Lindner ift der Charakter als Ge— 
beimer Regierungsrat verliehen worden. 

zem alademiihen Muſiklehrer an der Univerfität Halle König: 
lichen Univerjitäts- Mufikdireftor Reubke it das Prädikat 
„Profeſſor“ beigelegt worden. 

Univerjität Kiel. 
Tem ordentlihen Profeffor in der Philofophifchen Fakultät der 

Ummerjität Kiel Dr. Reine ift der Charakter als Geheimer 
Regierungsraih verliehen worden. 

Univerjität Marburg. 
Zen ordentlichen Profeffor in der Medizinischen Fakultät der 

Unweriität Marburg Dr. Behring ilt der Charakter als 
Geheimer Medizinalrath verliehen worden. 
es jmd ernannt worben: 

der bisherige Privatdozent an der Univerjität Göttingen 
Dr. von Blume zum außerordentlichen Brofejjor in der 
Juriſtiſchen Fakultät der Univerfität Marburg und 

der bisherige Privatdozent Brofefior Dr. Wachenfeld zu 
Marburg zum außerordentlihen Profeſſor in der 
Juriſtiſchen Fakultät der dortigen Univerfität. 

C. Techniſche Hochſchulen. 

Hannover. 

zem Vrofeſſor an der Techniſchen Hochſchule zu Hannover Keck 
iſt der Charakter als Geheimer Regierungsrath verliehen 
worden. 

D. Muſeen u. . w. 

& find ernannt worden: 
der Fürſt von Bismard, Herzog von Lauenburg, der 

Praͤſident der Phyſikaliſch-⸗Techniſchen Reichsanſtalt Pro⸗ 
feſſor Dr. Kohlrauſch zu Charlottenburg, der Ge— 
heime Regierungsrath Profefior Dr. Grimm zu Berlin, 
der Geheime Juſtizrath Profeſſor Dr. Bruuner zu 
Berlin und der Königlich bayeriſche Geheimrath Profefjor 
Dr. Köllifer zu Bürzburg nad) jtattgehabter Wahl 

1896, 16 
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zu ſtimmfähigen Rittern des Ordens pour le merite für 
Wiſſenſchaften und SKünfte. 

Die von der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin. getroffenen 
Wahlen des ordentlihen Profeſſors in der FEN 
Fakultät der Friedrich-Wilhelms-Univerſität dafelbit Dr. 
Diels und des ordentlichen Profefjors in der Mediziniſchen 
Fakultät derfelben Univerfität Geheimen Medizinalraths Dr. 
Waldeyer zu beftändigen Sefretaren der Alademie üt be 
jtätigt worden. 

Es ift verliehen worden: 
dem Mitgliede des Senates der Königlichen Akademie der 

Künfte zu Berlin Geſchichtsmaler Profeſſor Dr. Aboli 
Menzel der Charakter als Wirklider Geheimer Rath 
mit dem Prädikat „Excellenz“ und | 

dem Dr. phil. Krufe zu Büdeburg der Charalter als 
Geheimer Negierungsrath. 

Es it beigelegt worden: 
das Prädikat „Profeſſor“ 

denn Kammervirtuofen und Gelliiten Beder zu Fran: 
furt a. M., 

N dem Chemiker Dr. Fifcher zu Göttingen, 
dem Lehrer an der Kunſt-Akademie zu Caffel Maler 
Koh und 

den Lehrern an der Unterrichtsanftalt des Kunftgewerbe 
Mufeums zu Berlin, Privatdozenten an der Techniſchen 
Hochſchule Baurath Nitfa und Arditelten Zaar; 

das Prädikat „Königlicher Mujif-Direktor“ 
dem ftädtishen Mufil-Dirigenten Sanßen zu Dortmund. 

E. Höhere Lehranftalteı. 

Es ift verliehen worden: 
dem Oberlehrer am Königltädtiihen Realgymnafium zu 

Berlin Profeffor Dr. Heinrichs der Königliche Kronen: 
Orden dritter Klaſſe. 

Es iſt beigelegt worden: 
der Charakter als „Profeſſor“ 
den Oberlehrer am Nealprogymnafium zu Marburg 

ute, 
dem Oberlehrer am Gymnafium gu Dramburg Dr. 
®üldenpenning, 

dem Direktor der Gewerbeſchule (Realſchule mit Fachklaſſen) 
zu Hagen Dr. Holzmüller, 

dem Oberlehrer an der Mufterfchule zu Frankfurt a M. 
Thövenot und 
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ben Öberlehrer am NRealprogynmofium zu Spremberg 
Dr. ®infler; 

das Brädifat „Dberlehrer” 
dem Lehrer am Gymnaſium zu Prenzlau Stegemann. 

Es find befördert worden: 
der Oberlehrer am Gymnaſium und NRealgymnafium zu 
Guben Profeſſor Dr. Holfeld zum Direltor des Real- 
gymnaſiums zu Eiien, 

der wiſſenſchaftliche Lehrer Dr. Lorenz, welcher bisher die 
Städtiihe Realſchule zu Duedlinburg, Regierung 
bezirt Magdeburg, kommiſſariſch geleitet hat, zum Direktor 
derielben und | 

der Oberlehrer am Gymnaſium zu Schwedt a.D. Profeſſor 
Dr. Wodrig zum Direktor der genannten Anftalt. 

Es find angeftellt morden als Oberlehrer: 
an Gymnaſium 

zu Berlin (Graues Klofter) der Hilfslehrer Hildebrandt, 
zu Poſen (Marien-Gymnafium) der Hilfslehrer Dr. Klinke, 
zu Burg (Ziltoria-Öymnafium) der Hilfslehrer Roßmann, 
zu Brandenburg a. 9. der OilfBlehrer Suhle und 
zu Sangerhaufen der Hilfslehrer Wille; 

am Realgymnafium 
zu Berleberg der Öynmajiallehrer a.D. Weber; 

an der Dberrealfchule 
zu Saarbrüden der Hilfälehrer Heß und 
zu Berlin (Friedrich-⸗Werderſche) der bisherige ordentliche 

Lehrer an der Sophienjchule daſelbſt Dr. Suhle; 
am Brogymuafium 

zu Kempen ber Hilfslehrer Dr. Trachmann; 
an der Realfchule 

zu Köln der Hilfslehrer Höfer, 
zu Berlin (XI) der Hilfälehrer Dr. Hoofe, 
zu Berlin (IX.) der Hilfälehrer Junad und 
zu Düsseldorf der Hufslehrer Sanders. 

F. Sdulledrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

Es ift verliehen worben: 
dem ordentlichen Seminarlehrer Kienaft zu Oranienburg 

der Königliche Kronen-Drden vierter Klaffe. 
Mm gleicher Eigenfchaft find verfegt worden: 

Die Seminar-Oberlehrer 
Radede von Oranienburg nad) Kyrig und 
Roſenthal von Kyrig nad) Delitzſch. 
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Es find_befördert worben: 
zum Direktor 

des Schullehrer-Seminars zu Paradies ber Bisherige 
Kreis-:Schulinipeltor Pelz zu Ratibor; 

zum Oberlehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Münftermaifelb ber bisherige 

ordentliche Lehrer Dietrich, 
am Schullehrer-Seminar zu Droſſen ber bißherige orbent: 

liche Seminarlehrer Hammerfhmidt zu Kyrig un 
am Scullehrer- Seminar zu Pilchowitz der bisherige 

ordentlihe Seminarlehrer Krömer zu Rofenberg D.E. 
Es find angeftellt worden: 

ala ordentlihe Lehrer 
am Schullehrer- Seminar zu Tuchel der bisherige kom: 

miffarifhe Lehrer Kofchorred, 
am Schullehrer- Seminar zu Herdede der Hauptlehrer 
Mevius aus Bidern und der Lehrer Scharf aus Ober: 
fiſchbach und 

am Schullehrer-Seminar zu Rheydt der Kanbibat des 
Pfarr: und bes höheren Schulamts Dr. Runtel bafelbft: 

als Hilfslehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Wunſtorf der Lehrer Viefter: 

feld zu Döhren. 

G. Audgefhieden aus dem Amte. 

1) Geftorben: 
Buettner, Kreis-Schulinfpeltor zu Poſen, 
Gerigk, Seminarhilfslehrer zu Berent, 
Gildiſch, Kanzleiratd, Geheimer Regiftrator im Minifterum 

ber geiftlihen zc. Angelegenheiten, 
Dr. Hennig, Kreis-Schuünſpektor zu Berlin, 
von Hugo, Oberlehrer an der Oberrealfchule zu Erefeld, 
Kühne, Direktor der Taubftummenanftalt zu Ofterburg, 
Dtto, Seminarlehrer am ine zu Poſen, 
Pensky, Schulrath, Kreis-:Schulinfpektor zu Schneidemüßl, 
Ruͤhle/ Realgymnafial-Oberlehrer zu Danzig, 
Dr. Schirmer, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Profeſſot 

in der Medizinifhen Fakultät der Univerfität Greifd: 
wa 

Dr. Scott, ordentlicher Profeffor in der Juriftifchen Fakultät 
der Univerfität Breslau, 

Dr. Schultz, Gymnafial-Direktor zu Bartenftein, 
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Dr. edulpe, Profeflor, Gymnafial-Oberlebrer zu Naum⸗ 
urg a. S., 

Dr. Beittenbac, Brofeffor, Oberlehrer an der Klingerjchule 
zu Frankfurt aM., und 

Dr. Bendlandt, Profefjor, Realprogymnafial-Öberlehrer zu 
Remfcheid. 

Inden Rubeftand getreten: 
Dr. Jordan, Geheimer Dber-Regierungsrath und vortragender 

Rath im Minifterium der geiftlichen zc. Angelegenheiten, 
unter Berleihung de3 Sterne zum Königlichen Kronen- 
Drden zweiter Klafje, und 

Dr. Reuter, Seminar-Öberlehrer zu Münftermaifeld, unter 
Berleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe. 

4 Ausgeſchieden, Anlaß nicht angezeigt: 
Gallert, Realgymnafial-Oberlehrer zu Stralfund. 
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Centralblatt 
für 

die geſammte Anterrichts-Deriwaltung 
in Preußen. 

Feransgegeben in dem Miniſterium der geiftlihen, Unterrihts- und 
MedizinalsAngelegenbeiten. 

8. Berlin, den 20. März 1896. 

A. Behörden und Beamte. 

9 Da8 in Disciplinarunterfuhungsfaden bei ver- 
zateter Anmeldung der Berufung gu beobadtende 

Berfahren. 

Berlin, den 5. Februar 1896. 
Das Königlihe Staatsminiſterium hat in Uebereinftimmung 

mt dem Gutachten des Disciplinarhofs am 11. Oktober 1895 
scihloffen, unter Aufhebung feines früheren Bejchluffes vom 
2. Rai 1892, nach welchem über die Nedhtzeitigfeit der Be⸗ 
Snmgen in Disciplinarunterſuchungsſachen lediglih im geord- 
ıten Inftanzenzuge das Königliche Staatsminifterium zu befinden 
a EErlaß vom 21. Juli 1892 — Gentralblatt für die Unter- 
rötöverwaltung ©. 795 —), das in diefer Beziehung zu beob- 
:htende Verfahren dahin zu regeln, daß künftig: 

1) über die NRechtzeitigfeit der Berufungsanmeldung das 
Disciplinargerit I. Inſtanz enticheidet, 

2) gegen eine da8 Rechtömittel wegen verjpäteter Anmeldung 
als unzuläſſig verwerfende Entjcheidung dem Appellanten 
innerhalb einer eimwöchentlihen Friſt von Zuſtellung 
diefes Beſchluſſes an.die Beſchwerde — ohne aufichiebende 
—FA — an das Staatsminiſterium zuſteht, 

3) die Vollſtreckung des erſten Urtheils durch die verſpaͤtete 
Berufsanmeldung nicht gehindert wird, 

4) da8 Disciplinargeridt I. Inſtanz bei genügender, Die 
Wiedereinfegung in den vorigen Stand rechtfertigender 
Entſchuldigung der Berfäumung der Berufungsfrift die 
vorläufige Ausfegung der Vollftredung des Urtheild bis 
zur Entidheidung des Staatsminifteriums anordnen kann. 

1896. 17 
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Indem ich die Königliche Regierung, das Königliche Pro- 
vinzial-Schulfollegium, Hiervon in Kenntnis ſetze, veranlafle ich 
Diefelbe, Dasjelbe, jedem nah Maßgabe von Nr. 1 zu fallenden 
Beichluffe, Durch welchen das Rechtsmittel der Berufung als ver: 
ipätet verworfen wird, das unter Nr. 2 erwähnte Präjudiz aus: 
druͤcklich hinzuzufügen. 

Dabei weile ih darauf Hin, daß die zur Vollziehung des 
Urtheils berufenen VBerwaltungsbehörden nicht auf Grund eigener 
Prüfung des Ablaufs der Rechtsmittelfrift, fondern, entſprechend 
den allgemeinen prozeßrechtlichen Grundfägen, nur auf Grund 
gerichtsfeitiger Feſtiſtellung der Vollſtreckbarkeit des eriten 
Urtheild befugt find, deſſen Vollziehung, insbeſondere bei einer 
auf Dienftentlaffung lautenden Entſcheidung die Einſtellung 
der Gehaltszahlung, zu veranlafien. Dementfpredyend er: 
Scheint nah Ablauf der Berufungsfrift zwar in Denjenigen 
Yälen, in welden die den Angeſchuldigten vorgefegte Pro: 
vinzialbehörde gleichzeitig Disciplinargeridht I. Snflanz ift, Die 
zu den Alten durh PBerfügung zu treffende Feſtſtellumg der 
eingetretenen Rechtskraft des Urtheild ausreichend, Damit darauf 
bin ohne Weiteres das Erforderliche wegen feiner Vollziehung 
in die Wege geleitet werden kann. Dagegen wird in den Yyällen, 
in weldden der Disciplinarhof in erfter Inſtanz entfchieden hat, 
die von diefem bei Rüdjendung der Alten abzugebende Erklärung, 
daß daß Urtheil rechtskräftig fei, für Die Verwaltungsbehoͤrde 
als Grundlage für die Vollftredung des Urtheils anzujehen jen 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyraud. 

An 
fämmtlihe Königliche Regierungen und 

Provinzial⸗Schullo llegien. 
U. MI. C. 107. G. I. I. I. V. L II. M. MA. B. D. E. V. V. M. 

B. Nniverfitäten. 

41) Immatrikulation aktiver Offiziere der Armee. 

Berlin, den 12. Februar 1896. 
Auf den gefälligen Bericht vom 30. Januar d. 38. erwibere 

ich dem Königlichen Univerfitäts-Ruratorium ergebenft, daß aktiv 
ofligiere der Armee nah 8. 5 Nr. 1 der PVorfchriften für bie 
Studirenden der Landesuniverfitäten vom 1. Dftober 1879 von 
der Immatrikulation ausgeſchloſſen find und daher in ber Negel 
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nur als Hofpitanten zum Hören von Borlefungen zugelafien 
werden fönmen. In bejonders gearteten Fällen Hiervon Aus⸗ 
nahmen zu geitatten, bleibt diesfeitiger Enticheidung vorbehalten. 

Der Minilter der oe 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
dae᷑ Königlide Univerfitäts-Ruratorium zu N. 

U. L 220. 

42) Bettrudern für alle Univerfitäten Deutfhlands im 
Jahre 1896. 

Berlin, den 26. Februar 1896. 
Zufolge meines Nunderlafje® vom 30. Auguſt 1894 — U.L 

1510 — haben Seine Majeftät der Kaifer und König in Gnaden 
geruht, eine filberne Kanne als Preis für Wettrudern für alle 
Unvertäten Deutſchlands zu ftiften. Diefer Wanderpreis foll 
aud in diefem Jahre in Gruͤnau bei Berlin ausgerudert werden. 
Sane Majeftät find bereit, Beihilfen zu ben bejonderen Koften, 
zlhe durch die Betheiligung an dem in Ausfidht genommenen 
Setrudern in Grünau erwachen, den akademiſchen Rubervereinen 
aus Mitteln des Allerhöchſten Dispofitionsfonds bei der General: 
ſtaatskaſſe zu bemilligen. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
ofie. 

An 
&e Herren Univerfitäts-Ruratoren zu Breslau, 
Greifswald uud Halle, den ı her Kurator der 
Konigliden Akademie zu Münfter i. W. und 
das Königliche Univerfitäts-Ruratorium zu Bonn. 
U. 1. 499. 1 

C. Alademien, Muſeen ꝛc. 

3 Stellung der Königlichen National-Galerie unter 
te Beneralverwaltung der Königlihden Muſeen zu 

Berlin. 

Auf den Bericht vom 23. d. Mts. will Ih Hierdurch ge⸗ 
achmigen, daß die National-Galerie der Generalverwaltung der 
Nujeen in Berlin unterftellt werde unter finngemäßer Anwendung 
des Statuts der Mufeen vom 25. Mai 1868 und der Be— 
mmungen über die Stellung der Wbtheilungs-Direltoren und 

17° 



248 

über Die Verwendung der jädhlichen ‘Fonds bei den Muſeen zu 
Berlin vom 13. November 1878. In Bezug auf die für die 
National-Galerie beitimmten Ermwerbungen aus dem ‘Fonds 
Kapitel 122 Titel 33 des Staatshaushaltsetats behält es bei 
dem bisherigen Berfahren fein Bewenden. Ich beauftrage Sie, 
die weiter erforderlihen Anordnungen zu treffen. 

Berlin, den 29. Januar 1896. 

Wilhelm. R. 
Boſſe. 

An 
den Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 

44) Bedingungen für den Wettbewerb um den von Seiner 
Majeltät dem Kaifer und König ausgefepten Preis von 
3000 A zur Förderung des Studiums der Elaffifchen 

Kunft unter den Künftlern Deutfchlands. 

Seine Majeität der Kaifer und König haben geruht, durd 
Allerhöchſten Erlaß vom 27. Samuar d. 8. für den naͤchſten 
Wettbewerb um den von Mllerhödhitdemfelben zur Förderung 
des Studiums der Haffiihen Kunft unter den Künitlern Deutid: 
lands am 27. Januar 1894 geitifteten Sahrespreis Diejelbe 
Aufgabe wie im vorigen Jahre zu bejtimmen, nämlich: 

die Ergänzung eines Abgufjes der antiken Marmoritatue 
Gut tanzenden Mänade in den Königlichen Mufeen zu 

erlin. 
Den Preis Haben Seine Majeftät auf 3000 M erhöht. 

Für den Wettbewerb find nachfolgende Beitimmungen getroffen: 

1. 
Alle dem Deutihen Reihe angehörigen Künftler jind be 

rechtigt, an der Bewerbung theilzunehmen. 

2. 
An einem Abguß der tanzenden Mänabe, welche im Erd: 

geihoß des hiefigen Alten Muſeums unter Nummer 208 aut: 
geitellt ift, ſoll eine vollftändige Ergänzung aller verloren ge 
angenen antifen Theile hergeitellt werden. Bon der ergänzten 
gut it ein Abguß bis zum 31. Dezember d. 38. Nachmittags 
pünktlich 3 Uhr an die Generalverwaltung der Königlichen 
Mufeen in Berlin unter Angabe des Namens und Wohnorts 
des Künftlers koſtenfrei einzuliefern. Für auswärts wohnende 
Künftler genügt der Nachweis, daB fie biß zum 31. Dezember 
da8 Werk behufd Beförderung an die genannte Behörde als 
Eilfrachtgut der Eifenbahn übergeben haben. 
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3. 
An jeden Deutichen Künitler, welcher fi) bis zum 30. April 

d. 8. als Zheilnchmer an dem Wettbewerb bei der General: 
verwaltung der Königlihen Muſeen in Berlin meldet, wird ein 
Abguß der Statue in ihrem jetzigen theilweife ergänzten Buftande 
aeger Zahlung bes Vorzugspreifes von 30 M geliefert. Später 
tn der gewöhnliche Verlaufspreis (90 M) ein. 

Die bereit3 an dem Original ergänzten Theile werden in 
den zu liefernden Abgüffen durch dunklere Färbung kenntlich ge= 
macht werden und find für die in den Wettbewerb eintretenden 
Künitler in einer Weiſe maßgebend. 

Lichtdrucke nad einer photographiſchen Abbildung der Figur 
!ümen von der Generalverwalting der Mufeen gegen Einjendung 
von 75 Pf bezogen werden. 

4. 
Tie Entſcheidung über den Preis erfolgt durch Seine Maje- 

tar den Kaiſer und König unmittelbar und wird an dem Geburts: 
tage Allerhöchftdesjelben, dem 27. Sanuar 1897, bekannt gemacht. 

Tie zum Wettbewerb zugelaffenen Einjendungen werden 
nad erfolgter Entſcheidung für zwei Wochen öffentlich ausgeitellt. 

5. 
Ueber das mit dem Preife ausgezeichnete Wert und deſſen 

Bervielfältigung bleibt Seiner Majeität dem Kaiſer und König 
Ne freie Verfügung vorbehalten. 

6. . 
. Die nicht, prämürten Werke find ‚nah Schluß der Aus- 
lung, fpäteftens aber binnen 4 Wochen nach Bekanntmachung 
des Breiles, wieder abzuholen. Nach dieſem Zeitpunkte werden 
ve den Eigenthümern auf deren Koften zugejandt werden. 

Berlin, den 12. Februar 1896. 

Der Minijter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

Vclanntmachung. 
V. IV. 333. 

1 Wettbewerb um den Preis der Giacomo Meyers 
beer'ihen Stiftung für Tonkünftler für das Jahr 1897. 

Die nächlte Preisbewerbung um das Stipendium der Giacomo 
Meyerbeer’fchen Stiftung für Tonkünftler wird hiermit für das 
Jahr 1897 eröffnet. 

I. Um zu derfelben zugelaſſen zu werden, muß der Konkurrent: 
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1) in Deutichland geboren und erzogen fein und darf das 
28. Jahr nicht überjchritten haben; 

2) feine Studien in einer der zur Königlichen Akademie der 
Kuͤnſte gehörigen Lehranftalten (Akademische Meifterfchulen, 
Königliche akademiſche Hochſchule für Muſik, Königliches 
afademifches Inſtitut für Kirchenmufit), oder in dem vom 
Profeſſor Stern gegründeten Konjervatorium für Mufil, 
oder in dem Konfervatorium für Muſik in Cöln gemadt 
aben; 

3) Fin über feine Befähigung und feine Studien Durch Zeug: 
niffe feiner Lehrer ausweiſen. 

II. Die Preisaufgaben beitehen: 
a. in einer adhtitimmigen Volal-Doppelfuge, deren Hauptthema 

mit dem Texte von den Preisrichtern gegeben wird, 
b. in einer Duvertüre für großes Orcheiter, 
c. in einer durch ein entiprechendes Inſtrumentalvorſpiel ein: 

zuleitenden dramatiihen Kantate für drei Stimmen mi 
Ordheiterbegleitung, deren Text den Bewerbern mit: 
getheilt wird. 

DI. Die Bewerber haben ihre Anmeldung nebit den betreffen⸗ 
den SZeugniffen (ad I. 1, 2 und 3) mit genauer Angabe ihrer 
Wohnung der Königlichen Akademie der Künfte bis zum 1. Maı 
d. 38. auf ihre Koften einzufenden. 

Die Zufendung des Themas der Volal-Doppelfuge ſowie des 
Textes der Kantate an die den geitellten Bedingungen entipreden 
den Bewerber erfolgt bis zum 1. Juni d. 38. 

IV. Die Arbeiten müjjen bis zum 1. Februar 1897 in 
eigenhändiger, ſauberer und leſerlicher Schrift, verjiegelt an die 
Königlihe Akademie der Künite Eoftenfrei abgeliefert werden. 
Später eingehende Arbeiten werden nicht berüdjichtigt. Den 
Arbeiten ift ein den Namen des Bewerbers enthaltenber verfiegelter 
Umfchlag beizufügen, befjen Außenfeite mit einem ebenfalls aut 
dem Titel der Arbeiten befindliden Motto zu verfehen iſt. Das 
Manuffript der preisgekrönten Arbeiten verbleibt Eigenthum det 
Königlichen Akademie der Künfte. Die Verkündigung des Sieger: 
und Zuerfennung des Preifes erfolgt im Monat Juni1897. Die un: 
eröffneten Umfchläge nebit den betreffenden Arbeiten werden Dem 
fih perfönlich oder fchriftlich Iegitimirenden Eigenthümer durd 
den ‚Snipeftor der Königlichen Akademie der Künſte zurüdgegeber. 
werden. 

V. Der Preis beiteht für den biesmaligen Wettbewerb in 
einem auf 4500 M erhöhten Stipendium, welches der Sieger 
zum Zwecke weiterer muſikaliſcher Ausbildung, insbefondere Kir 
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eme Stubienreife nad) Maßgabe fpäter erfolgender, bejonderer 
Anordnungen zu verwenden hat. 

Der Sieger ift verpflichtet, als Beweis jeiner fortgejeßten 
tinftlerüchen Thätigkeit nad) gewiſſen vorzufchreibenden Zeiträumen 
an die unterzeichnete Sektion ber Königlichen Akademie der Künite 
zu Berlin zwei eigene größere Kompofitionen einzufenden. Die 
eine muß eine Ouvertüre oder ein Symphoniejag, die andere das 
Fragment einer Oper oder eines Dratoriums (Pſalms oder einer 
Meſſe) fein, deſſen Ausführung etwa eine Viertelftunde dauern würde. 

‚ VL Das Stipendium wird in drei Raten verabfolgt, Die 
erſte thunlichſt bald nad) Erkennung des Preiſes, die zweite 
and britie erft nad) Einjendung je einer der unter V geforderten 
tbeiten. 

VI. Das Kollegium der Breisrichter beiteht ftatutenmäßig 
aus den in Berlin wohnhaften ordentlidden Mitgliedern der 
mufilsliichen Sektion der Königlichen Akademie der Künfte und 
den Kapellmeiltern der Hiefigen Königlichen Oper. 

Berlin, den 15. Februar 1896. 
Der Senat der Königlichen Akademie der Künite. 

Sektion für Mufil. 
Dr. Martin Blumner. 

® 

D. Höhere Lehranftalten. 

46) Zubelfeier höherer Xehranftalten. 

Berlin, den 5. Dezember 1895. 
Auf den Bericht vom 10. November d. 38. will ih geiatten, 

daB am Gymnafium zu N. die Feier des 350jährigen Beſtehens 
em... . begangen wird, mache jedoch darauf aufmerkſam, daß 
außer bei dem 5Ojährigen Jubiläum einer Anftalt immer nur 
bei Feiern, die fi) auf den Abjchluß eines vollen Jahrhunderts 
beziehen, zur Beltreitung der Koften Mittel aus Gentralfonds 
bewilligt werden können. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
ofie. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu R. 

U. I. 12797. 
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47) Erhebung eines höheren Schulgeldes von aus: 
wärtigen Schülern ftädtifcher höherer Säulen. 

Bei Rückſendung ber Anlagen des Bericht vom 16. Jauuar 
d. 38. genehmige id, daß beim ftädtiihen Gymnaſium in N. 
das Schulgeld für diefenigen Schüler, welche nicht in der Stabı- 
gemeinde N. wohnen, vom 1. April 1896 ab um jährlid je 
20 MH erhöht werde. 

Ich bemerfe hierbei, daß die Vorichriften des Kommunal: 
abgabengeſetzes vom 14. Juli 1893 — ©. ©. ©. 152 — 
nicht Hindern, von den auswärtigen Schülern ein höheres 
Schulgeld zu erheben, als von den emheimifchen. In dieſer 
Weile zu verfahren, entſpricht vielmehr im Allgemeinen der 
Billigfeit, weil das zur Erhebung gelangende Schulgeld zur 
Dedung der Koften der Anftalten nicht auszureichen pflegt und 
der Ausfall in der Negel aus den Steuern der Einwohnerſchaft 
gededt wird, an deren Aufbringung die Eltern der auswärtigen 
Schüler nicht theilnehmen. 

Berlin, den 4. Februar 1896. 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu N. 

V®. I. 5124. . 

48) Archäologiſcher Kurſus für Lehrer höherer Unter: 
rihtsanftalten in den Königlichen Mujeen zu Berlin. 

Ditern 1896. 

Die Vorlefungen beginnen Vormittagg um 9 Uhr und 
dauern — mit einer kurzen Unterbrechung — bis gegen 2 lihr. 

Für den Vortrag über griechiſche Vaſen und Geräthe (Nr. 6) 
find die Stunden von 9—12 und von 2—5 Uhr in Ausficht ge: 
nommen. 

1) Mittwod, den 8. April. Im Neuen Muſeum am Luſt⸗ 
garten. Direktor. Brofeffor Dr. Erman: Aegyptiſche und 
afiyriihe Denkmäler. 

2) Donnerstag, den 9. April. Im Muſeum für Völkerkunde, 
Königgräperitraße 120. Dberlehrer Dr. Brüdner: Die 
Ausgrabungen Schliemanns in Hiffarlil, Tiryns und 

fenae. 
$) gretan ben 10. April. In der Olympia-Ausftellung hinter 

der National-Galerie. Oberlehrer Profeſſor Dr. Trende: 
lenburg: AltertHämer von Olympia. 
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4) Sonnabend, den 11. April. In der Sammlung der Gips⸗ 
abgäffe im Neuen Mufeum. Generalfefretar Profeflor Dr. 
Eonze: Die attifche Kunft auf ihrer Höhe. 

5) Montag, den 13. April. In der Aula des Mufeums für 
Bölkerfunde. Direktor Profeſſor Dr. Richter: Das alte Rom. 

6) Dienstag, den 14. April (von 9—12 und von 2—5 Uhr). 
Im Neuen Mufeum am Luftgarten(Antiquarium). Direktorial- 
Alliftent Dr. Winter: Antıle Vaſen und Geräthe. 

7) Mittwoch, den 15. April. Im Alten Mufeum am Luft: 
garten (Münzlabinet). Direktor Profeſſor Dr. von Sallet: 
Antile Münzen. 

8) Donnerstag, den 16. April. Im Alten Mujeum am 
Luftgarten. Direltorial-Affiitent Dr. Puchſtein: Alterthümer 
von Bergamon. 
Die Direktorial-Beamten bes Alten und des Neuen Mufeums, 

fowie de8 Mufeums für Völkerkunde find bereit, während der 
Dauer des Kurſus die Herren Theilnehmer an demſelben perfön- 
id durdy die ihnen unterftellten Sammlungen zu führen. 
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49) Brogramm für den in der Zeit vom 8. bis 18. April 
Verienturfus für Lehrer 

Mittwod, | Donnerstag,| Freitag, | Sonnabend, Montaı 
ee | ee ee | spe | 1 

9-10), 9-10 9—10 910% 
Auditorium Dorotheen- 

der Poft- und] Neteorotogifhes Anftitul | apgipepes Reale (Sähintelplag 6.) Profeffor Telegraphen« : Sie miffen., Hymnafium ı 

jütltüıe Pe e tilerieftr. 4a). Ihung Auditorium.) 
ange. | Atmosphäre mittels des r Dr. Yüpte: Suftbaong m Dr. Bohn: 

„Ueber neuere) 2A; „Weber neuere |; 
Beleuchtungs Luftpumpen.⸗ 
methoden.“ | ! 

du) | 

u uhr 11-12 Rn 1-12 1-12 — 
ula des Erſtes angto-Bergalkademie. —M 

Dorothgene | mifhes Ine | (Anvaliden | izezztee rat Bra] 
häphiöen fitut. ein 7 9 Dr. Baldeyer: „Ueberfiät | 
ealgyme | arzueiichule of. Dr. . * 
X garten) Scheibe: | PS Rervenfoftems.“ (IT, IIL) 
(Georgen» |Geheimer Ne], DerDiamant 

ſtrahe 30/81.) | gierungsrath| und jein Bor- 
Eröffnung Prof. Dr. |tommen.“ (1) \ 
des Kurſus Waldeyer: 

durd Direktor! „Ueberficht ; 
Prof. Dr. | des Nerven f 
Schwalbe. | jpitems.“ (1) | | 

12—1' 11'p—1'ı | 12'—1'a 
Dorotheene Berchtigung Bergatabemie. \ 
ſtãdtiſches der Rönige sr0f. Dr. J 
Realgyme lichen Geolo⸗ heibe: 
naſium. — „Derdiamant 

(Chemifches Sandesanftalt| und jein Bor- 
Zaborato- und Berg | Zommen.“ 
rim.) atademie a) 

Dr. Lüpte: unter 
„Ueber neuere Führung des 
Beleuchtungs- Directors dere 
methoden.“ 

(1) 
felben Herrn 
Gcheimen 
Ober · Berg · 
raths Dr. 
Haude- 
corne. 
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1896 in Berlin abzuhaltenden naturmiffenfhaftliden 
an höheren Lehranftalten. 

Sonnabend, Mittwoch, 
18. April 15. April 

Donnerstag, 
16. April 

‚erdiag, 
7. April 

9-0 | 9-10 | 9-10 
Sandwirtbfchaftlihe Hochſchule. (Invalibenftr. 12), 
Auditorium IV. Brot. Dr. Zung: „Beziehung zwiſchen Befihtigung des 
Stoffumjag und Brbeitgleiftung des des menfhliden |tertiären folfilen 

Körpers.” (LU Baldmoorß, der 
Braunkohlen⸗ 
geuben und 

FSabrilanlagen in 
Groß⸗Räſchen 
(Niederlauſitz) 
unter Führung 
des Dozenten 

Zn MM 

10-12 11—12 10—12 1—1 (per Bergalademie Leßchtig ung Erſtes Befihtigung | FZoologijches 
der ande anatomifches |de8 Muſeums — (In⸗ En DE: 
' wirtbidhaft» Anftitut. für Natur» Ivalidenjtr.48.) Abfahrt c. 8h 
lichen Hoch⸗ Geheimer Re⸗ tunde (Inva⸗Geheimer Re- Bahnho 

ſchule. gierungsrath| lidenftr. 48) sirungerat Sriedrichftraße 
Prof. Dr. unter Fühe | Brof. Dr. Echluß des ' 

BValde rung des Schulze: 
„Uebe At Herrn Ge⸗ „Beſichtigung Kurſus in Groß⸗ 

des Nerven⸗ heimen NRegies| des Inſtituts Direltor 
igftems.“ (IV)| rungsraths | unter Bor. Dr. Roael 

Prof. Dr führung vBogel. 
Möbius. | einiger inter⸗ 

II Mn ſeſſanten Pr 
12!3—1}ja | 12’/a —1!/s | 12’; —1’/ia | parate und 

‚Panftaliiches Anftitut. (Reihetag-Ufer.) Apparate und 

Sof. D rof. Dr. Brof, Dr. rung neuer Rubens: Barburg Warburg: Methoden.“ 
„Neues über und Licht. e j 
elektriſche Prof. Dr. elettrifche Er 

Bellen Nubens: | fcheinungen.”“ 
(Interferenz | „Reue Vor⸗ (IN) 
und Folari- leſungs⸗ 
jation).“ (T) verfudhe“ (II) 
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Donnerstag, Freitag, 
9. April K 

Sonnabend, 
10. April 

Montag, | 
18. April 

8—4 3—4 8—4 8—5!/s | 
abkeäes Dorotheen- | Dorotheen- | Königftädtifches 
ftäbtifches ſtaͤdtiſches ftäbtifhes | Realgymnaftum. 
Realgym- | Realgym- | Realgym- (Elifabeth- 
nafium. nafium. nafium. ftraße 67/58.) 
®rof. Dr. Direktor Brof. Dr. 8 4 

Goldſtein:; Prof. Dr. | Boldftein: | Pireltor Dr. 
„Ueber Ka- | Schwalbe: | „Ueber Ka⸗ Bogel: 
tbodenftrab- |, ZurMethodit| thodenftrah- | Befihtigung und 
Iung mit be= | des phnlita- Iung mit be» | Erläuterung der 
fonderer Be⸗liſchen Expe-⸗ fonderer Ber | Sammlungen 
rückſichtigungj rimentes.” |rüdfihtigung) der Anftalt. 
der neuen der neuen 4—b!js 

X» Strahlen.“ X» Strablen.”| (Chemiſches 
(1) (I) Z2aboratorium.) 

Brof. Dr. | 
Shwannede: 
„Ueber die Ber 
lebung und Ber 
tiefung Des cher 
mifhen Unter. 

richt8 durch Be 
rüdfitigung der 

verwandten 
naturwiſſenſchaft 

lichen Gebiete 
unter Vorführung 
einiger neueren 
Apparate und 
Verſuche.“ 

6 Uhr 
Beſuch der 
Urania. 

In Ausfiht genommen find ferner die Befichtigungen der ſtädtiſchen 
aud der bis dahin vollendeten heile der Berliner Gewerbe⸗Ausſtellung. 

50) Greifswalder Ferienkurſus — 1896 — für Lehrer 
und Zebrerinnen. 

In der Seit vom 6. bis 31. Juli werden in Greifswald 
folgende Borlejungen und Uebungen abgehalten werden: 
Phyſikaliſche Analyſe und Syntheje der Klänge. Prof. Dr. 

Riharz, 2 Zorträge mit Demonftrationen (im phpyfilal. 
Snftitut). 
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Tienstag, Mittwoch, 
14. April 

Donnerstag, 
16. April 

Freitag, 
16. April 

Sonnabend, 
17. April 18. April 

94 | 34 8—4 
Toroiheenftäbtiiches Real- | ‚Dorotheen- Dr re 

8—b 

gymnafium. Prof. Dr Hädtifches ädtiſches 
SoldRein: „Ueber Katho- | Realgym- ealgym- 
denftrahlung mil befonderer] nafium. nafium. 
Arrüdfihligung der neuen Dr Geiklen Bat Di 
X» „u ‚I. r. Geißler: of. Dr. 

erapten.” (CF „Borführung| Schwalbe: 
von Appara- | „Beologijche 
ten und Ber- | Experimente 
ſuchen aus |inder&chule.“ 
dem Gebiete 
der Bellen- 

lehre.“ 

Gletrizitätsmerte, des Pofimufeums, ber Eentraltelegraphenanftalt, eventl. 
Rahere Ritiheilungen während der Kurfe. 

Bau und Thätigleit der Stimm- und Sprach-Organe. Geh. 
Rath Prof. Dr. Landois, 3 Vorträge mit Demonftrationen 
(im phyſiologiſchen Inititut). 
dzüge ber Phonetik unter bejonderer Berüdfichtigung der 
deutſchen Ausipradhe: Prof. Dr. Siebs, zweiftündig. 

Gedichte der deutſchen Sprade. Brof. Dr. Neifferjcheid, 
zweiltündig. 

Gründzüge der deutfchen Syntar mit praftifchen Uebungen für 
Ausländer. Privatdozent Dr. Bruinier, zweiltündig. 



258 

Goethe (bis zum Jahre 1786). Prof. Dr. Siebs, zweiltündig. 
Die ande der Romantiler. Prof. Dr. Reifferfcheid, ein- 

tündig 
Uebungen zur Einführung in das Studium des Deutfchen (Er- 

Härung der Lieder Walthers von der Vogelweide; Erklärung 
des Markusevangeliums Quthers) wird Prof. Dr. Reiffer: 
ſcheid zweiltündig auf Wunſch Halten. 

Praktiſche mündliche und ſchriftliche Sprachübungen, in kleinen 
Zirkeln von 10—12 Theilnehmern nach Anleitung von Prof. 
Dr. Reifferſcheid. 

Uebungen aus dem Gebiete ber Synonymil, für Ausländer. 
Dr. Bruinier, einftündig. 

leberblid über die Geſchichte der engliichen Sprache. Prof. Dr. 
Konrath, zweiltündig. 

Einleitung in das hiſtoriſche Studium der franzöfifchen Sprade. 
Prof. Dr. Stengel, zweiftündig. 

Franzöſiſche Metri. Derfelbe, zweiltündig. 
Methodik des neuſprachlichen Unterrihts. Bon einem praktiſchen 

Schulmann. 
Composition frangaise. Durch einen Franzoſen. 
Uebungen in der franzöfiicden und englifhen Konverjation unter 

Leitung von Ausländern. 
Altfranzöfifde Hebungen (Rolands Lied) oder an Stelle derfelben 

Bunte) Gatten Sprahübungen wird Prof. Dr. Stengel auf 

Geſchichte der beuffchen Philoſophie jeit Leibnitz. Geh. Rath 
Brof. Dr. Schuppe, einjtündig 
of des Deutichen —* Prof. Dr. Fuchs, zwei⸗ 

tündig 
Die Rechtsgrundlagen des Deutſchen Stanted (in einer Anleitung 

um ſtaatsbürgerlichen Unterricht). Prof. Dr. Stoerk, zwei: 
tündig 

Selhichtsanfhanung bes modernen Sozialismus. Brof. Dr. 
Bernheim, einjtündig. 

Das wirtbichaftliche Leben des römischen Altertbums. Brof. 
Dr. Seed, zweiltündig. 

Einleitung in Die Geſchichte des Mittelalters. Privatdozent Dr. 
Altınann, zweiltündig. 

Geſchichte Friedrihs bes Großen. Prof. Dr. Schmitt, vier: 
ftündig 

Metshiige Uebungen auf dem Gebiete der mittelalterlichen Ge⸗ 
ſchichte. Prof. Dr. Bernheim, zweiitündig. 

Methodifche Uebungen auf dem Gebiete der preußiſchen Geſchichte. 
Prof. Dr. Schmitt, zweiſtündig. 
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lieber die neueften Fortſchritte der phyſiſchen Geographie (mit 
Demonitrationen mittel3 Projeltions-Apparat. Prof. Dr. 
Greduer, zweiltündig. 

Geographiſche Erkurfionen. Derjelbe, jonntäglid). 
Der Kurfus foll akademiſch gebildeten Lehrern Gelegenheit 

zur Erweiterung oder Erneuerung ihrer Kenntnifje geben, und 
&chrerinnen, insbeſondere jolchen, die ji für die Oberlehrerinnen- 
prüfung vorbereiten, Anleitung gewähren, ſich wiſſenſchaftlich 
tortznbilden. Er nimmt aber auch auf Ausländer volle Rüdficht, 
die ih im Gebrauche der deutlichen Sprache vervolllommmen 
wollen, ımd giebt ihnen Anleitung, fi) gründlich mit deutſcher 
Sprade und Litteratur zu beichäftigen. 

Die Vorlefungen finden tägli, außer Sonnabends, in den 
Tormittagsftunden von 8—1 Uhr Statt. Für die praftifchen 
Uebungen werben auch die Nachmittagaftunden benußt werben. 
uk ne des Kurſus werden auf Wunſch Beſuchsbeſcheinigungen 
au 
Behufs gleichzeitiger Gewährung einer Ferienerholung werden, 

ne in den Vorjahren, an den Sonnabenden gemeinſchaftliche 
Ausflüge an die Oſtſeeküſte und nach der Inſel Rügen veran- 
ftaltet werden. 

Das Honorar für ſämmiliche Borlefungen und Uebungen 
beträgt 20 &. Es fteht jedem Theilnehmer frei, ſich aus der 
el it der Borlefungen die ihm genehmen auszumählen. 
Nur an Sreifswalder Damen und Herren werden Karten für 
Ginzelvorlefungen (gleichviel von weldyer Stumdenzahl) zu 5M 
auögegeben. 

Schriftliche oder mündliche Anmeldungen find, und zwar 
zeitig, an Einen der Unterzeichneten zu richten, welche 

ebenſo wie auch die übrigen Dozenten zur Ertheilung jeglicher 
Austimft gern bereit find, und zwar wird gebeten, fi) 

in Bezug auf die Deutichen Borlefungen an Prof. Dr. 
Neiffericheid, 

: = = Franzöõfiſch⸗engliſchen VBorlefungen an 
Prof. Dr. Stengel, 

: = = = übrigen Borlefungen an Prof. Dr. 
Seed 

menden zu wollen. 
„Für die fi) anmelbenben Herren wird ein Verzeichnis freier 

möblirter Wohnungen auf der Univerfitäts-Sanzlei (fiehe unten) 
bereit liegen. Die auswärtigen Damen Fe ihren Wuͤn⸗ 
ſchen ende Wohnungen mit oder ohne Penſion durch 
hermn Dr. Schöne, Direltor der ſtädtiſchen Höheren Töchter: 
(Augufte- Biktoria:) Schule, Steinftraße 61, vermittelt. For⸗ 
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mulare werden den ſich anmeldenden Damen behufs Eintragung 
ihrer Wuͤnſche rechtzeitig zugeltellt werben. 

Die endgültige Anmeldung und die Löſung ber Aheilnehmer- 
farten erfolgt vom 1. Juli an täglich von 11—12 Uhr auf d 
Univerfitäts- Kanzlei im  Univerfitätsgebäube, Rubrnomplaß, 
2. Thür, links bei Herrn Univerfitäts-Sefretär Bohn. 
Zur Begrüßung der Theilnehmer wird am 5. Juli Abends 8 Uhr 
ein Empfangsabend veranitaltet werden. 

Abfteigequartiere: Deutiches Haus, Hötel de Prufie, Sool⸗ 
und Moorbad und für befcheidenere Anſprüche: Hötel du Nord, 
Schwarzer Adler, Jarmer's Hötel. 

Dr. Stengel r. Reifferfcheid, . 
0.8. Prof.d. comanif, Biologie, 0.0. — Bra dire Philologie, 

Da r 

r. Se u Dr. Gredner, 
0. . Proſ ber alten Seisihte, o. d. Prof. der Segraphie, 

Brinkſtr. 1 Bahnhofſtr. 48. I 
Zrofeſſor Dr. Schmitt, 

Burgſtr. 37. 

E. Sdullehrer= und Lehrerinnen-Seminare ꝛc., 
Bildung der Lehrer und Deren perſönliche Ber: 

hältnifie. 

51) Befeitigung der Entlafjungsprüfungen an Privat- 
feminaren für Lehrerinnen. 

Berlin, den 30. November 1895. 
Dem Königlichen roonalal-Schulfollegium überfende ich 

g. R. die beifolgenden Vorftellungen der Schulvorfteherin Frau N. 
zu N. vom 18. Oftober und 12. November d. 38., in welchen 
Biefelbe um Ertheilung der Berechtigung zur Ab altung von Ent⸗ 
laffungsprüfungen an dem von ihr geleiteten Privatjeminar für 
Lehrerinnen bittet, zur Kenntnisnahme mit dem Hinzufügen, daß 
ich feine Beranlaffung finde, im vorliegenden Falle von dem in 
dem Schlußjage meiner Rundverfügung vom 27. April 1894 — 
U. II. D. 1176 — ausgeſprochenen Grundſatze, wonad Die 
erwähnte Berechtigung den Privatanitalten nicht mehr ertheilt 
wird, und bei einem Wechſel in der Berjon des Trägers ober 
der Trägerin die Konzeſſion erlifcht, abzuweichen. 
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Die dort de ri berubt vornehmlich anf der 

Erwägung, ba 5 | 
ftimmenden Einwirkung der Schulaufficht8behörden ſich entziehender 

hir eine, auf ah ih ftügende Gleichmäͤßigkeit der Be⸗ 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
das Königliche Provinzia-Schultollegium zu R. 

t. D.D. 41756. 

52) Ausbildung von Lehrern auf dem Königliden In— 
ftitut für Kirchenmuſik zu Berlin. 

Berlin, den 21. Samuar 1896. 
Um das Königliche Inftitut für Kirchenmuſik feinen Aufgaben 

eutprechend zu fördern, habe ich in den legten Sahren nicht mır 
auf eine reichere Ausstattung desjelben, fondern auch auf eine 
Vermehrung der Unterritsftunden in einigen praftiichen Dis- 
zwlinen Bedacht genommen. 
Die Unterrichtserfolge des Inſtituts hängen aber zum nicht 

geringen Theile auch davon ab, ob es gelingt, ihm Zöglinge zu- 
‚führen, deren bejondere mufifaliiche Befähigung und Vorbildung 
erwarten Läßt, daß fie bei entiprechendem Fleiße eine allfeitig 
befriedigende Ausbildung zum Muſiklehrer an höheren Lehr— 
anftalten und Schullehrer-Seminaren erlangen werben. 

Richt felten werben für diefen Beruf jehr günftig beanlagte 
Schter wegen Mangel an Mitteln von dem Beſuche der er- 
wähntn Anftalt zurüdgehalten. 
Ich bin daher bereit, in befonders geeigneten Faͤllen Lehrern 

mi guter mufilalifcher Befähigung und Borbildung, die unter 
Zurücklaffung ihres Gehalts in das Königliche Inftitut für Kirchen- 
mm eimtreten, eine angemeilene Beihilfe zu den Koften ihrer 
Ausbildung zu gewähren. 

Die Königliche Regierung wolle in geeigneten Fällen Hierauf 

1896, 18 
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hinweiſen und in. Zukunft bei den Anmeldungen zur Aufnahme 
in das Inftitut unter Darlegung der Vermögens: und Tyamilien- 
verhältniffe der betreffenden Lehrer bemerken, ob und in welcher 
Höhe die Gewährung einer Unterftügung angezeigt erfcheint. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
fänmtlihe Königlihe Regierungen. 

U. TI. B. 98. 

53) Aufnahme von Zöglingen in die evangeliſchen 
Lehrerinnen Bildungsanftalten zu Droyßig. 

Die diesjährige Aufnahme von Zöglingen in die epangeliſchen 
Tehrerismen -WBilbungsanftalten zu Droyßig bei Zeit findet in der 
eriten Hälfte des Monats Auguft Itatt. 

Die Meldungen ſowohl für das Gouvernanten-Inftitut wie 
für das Lehrerinnen-Seminar find bis zum 15. Mai d. 38. umter 
Beachtung der in bem Gentralblatt für die gefammte Unterrichts: 
Berwaltung in Preußen für 1892, Seite 415 ff., veröffentlichten 
Aufnahme-Beitimmungen an den Leiter der Anjtalten, Seminar: 
direltor Dr. vom Berg in Droyßig, einzufenden. 

Der Eintritt in die mit den Lehrerinnen-Bildungsanftalien 
verbundene Erziehungsanftalt für evangeliihe Mädchen (Penfionat) 
fol in ber Regel zu Dftern oder Anfang Auguft erfolgen. Die 
Meldungen für dieſe Anftalt find ebenfalls an den Seminar: 
direftor Dr. vom Berg in Droyßig zu richten. 

Auf befonderes portofreie® Erſuchen werden Abbrude der 
Nachrichten und Beitimmungen über die Droyßiger Anftalten von 
der Seminardirektion überfandt. 

Berlin, den 10. Februar 1896. 
Der Minilter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Rügler. 
Belanntmahung. 

U. II. 262. 

54) Prüfungen der Lehrerinnen für mweiblide Hand: 
arbeiten im Jahre 1896. 

Vom laufenden Jahre ab ift eine zweite Kommilfton zur 
Prüfung der Handarbeitslehrerinnen in der Rheinprovinz und 
zwar bei der Luiſenſchule zu Düffeldorf eingerichtet worden. 

Die diesjährige Prüfung findet am 15. und 16. Juli ftatt. 
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F. Höhere Mädtchenſchulen. 

57) Zulaſſung von Lehrerinnen zur wiſſenſchaftlichen 
Prüfung der Lehrerinnen. 

Berlin, den 3. Februar 1896. 
In emem bier zur Sprache gebradjten Spezialfalle ift es zu 

meiner Ueberraſchung als fraglich bezeichnet worden, ob eine 
Lehrerin, welche nur die Prüfung in der franzöfiichen und der 
engliichen Sprache beitanden bat, zur wiſſenſchaftlichen Prüfung 
der Lehrerinnen zugelaflen werden fann. 

Selbftverftändlih iſt dieſe Frage zu verneinen, da fchon 
F. 1 Abjag 2 der Prüfungsordnung vom 31. Mai 1894 vor- 
jchreibt, Daß betreffs der Bulaflung zur wiſſenſchaftlichen Prüfung 
der Lehrerinnen die Borjchriften über die Schulvorfteherinnen- 
Prüfung entiprechende Anwendung finden. Außerdem joll nad) 
8. 5 a. a.D. dieſe Prüfung, welche nad 8.6 in zwei Begen- 
jtänden abgelegt wird, von denen nur für den erften die Wahl 
zwiſchen Franzöſiſch und Engliſch freilteht, zeigen, dab die Be⸗ 
werberin auf Örundlage der in der erjten Prüfung nachgewiejenen 
Kenntniſſe fidy fortgebildet und die Befähigung erworben hat, in 
wirienichaftlicher Weiſe felbjtändig meiter zu arbeiten. 

Der Minifter der geiftlicden zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
\ümmtlihe Königlihe Provinzial-Schullollegien 

und Regierungen. 
tr. H.D. 297. 

6. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

58) Stempelpflichtigkeit der auf Grund der Allerhöchſten 
Kabinets-Ordre vom 29. September 1833 (G. ©. ©. 121) 
ertbeilten Genehmigungen bezw. Beitätigungen von 
Statuten (Sagungen) und Statuten-Nahträgen der 

Rehrer-Sterbe= zc. Kaffen. 

Berlin, ben 5. Febrnuar 1896. 

Ew. Ercellenz erwidern wir auf den gefälligen Bericht vom 
16. Dftober 1895 — Nr. 8131. O. P. II. Ang. — nad) Be 
nehmen mit dem Herrn Finanzminiſter, daß auch zu den auf 
Grund der Allerhöchſten Kabinets-Ordre vom 29. September 1833 
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—8 S. ©. 121) diesſeits ertheilten Genehmigungen bezw. Be 
tätigungen von Statuten (Sakungen) und Statuten » Nacdhträgen 
Der Rehrer-Gterbe- 2. Kaſſen der Ausfertigungsftempel von 
1.A# 50 Pf zu verwenden ilt. In gleicher Weiſe wird aud bei 
den gemäß jener Allerhöchſten Kabinets:Ördre in der Eentral- 
inftanz genehmigten Statuten von Witwen⸗, Waiſen⸗, Sterbes ıc. 
Kaſſen dann zu verfahren fein, wenn Ew. Ercellenz auf Grund 
der in den Statuten ertheilten Ermächtigung die von den Be: 
theiligten beſchloſſenen Statuten-Nadhträge genehmigen. 

Em. Ercellenz wollen daher gefälligit dafür Sorge tragen, 
daß zu der unter dem 27. September 1895 außgefertigten Ge⸗ 
nehmigungs⸗Urkunde des abgeänderten Statut? der ..... 
Lehrer⸗Sterbekaſſe vom 22. März 1895 der erforderlidhe Aus: 
fertigungsitempel von 1 AM 50 Pf nody nadjträgli auf Koften 
der Kalle verwendet bezw. zu ben dortigen Aften kaſſirt werde. 

An 
den Königliden Ober-Bräfidenten Herrn R. Excellenz zu R. 

Abſchrift Hiervon theilen wir Ew. Excellenz zur gefälligen 
Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung ganz ergebenft mit. 
Der Minifter der geiftlihen zc. Der Miniſter des Imern. 

Angelegenheiten. Im Auftrage: Haaje. 
In Vertretung: von Weyraud). 

An 
die übrigen Königlichen DOber-Bräfidenten. 

M. d. ꝗ. A. U. II. D. 4786. G. IL V. I. U. I. 
M. d. J. I. A. 1096. 

59) Kompetenz der Königlichen Regierungen, die Ein— 
führung von Leſebüchern zu genehmigen. 

Berlin, den 11. Februar 1896. 
Auf die Berichte vom 2. Dltober, 8. und 17. Dezember 

v. 38. ermwidere ih der Königlichen Regierung, daß nur zur 
Einführung deutiher Lejebücher, ſowie der dem Religionsunter: 
richt zu Grunde liegenden Lehr: und Lernbüdher in den Unterrichtö- 
gebrand der Ihrer Aufficht unterftellten Schulen die diesjeitige 
enehmigung einzuholen it. 

iervon abgefehen, hat die Königliche Regierung bezüglid 
ber in diefen Schulen in Gebraud zu nehmenden Lehrbücher 
und Lernmittel felbftändig zu befinden. . 

An 
die Königliche Regierung zu R. 
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Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme 
und Radadytung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
a Im Auftrage: Kügler. 

die übrigen Königlien Regierungen. 
Tv. M. D. 4768. 

&) Polizeilide Genehmigung für öffentlide Schüler: 
aufzüge. 

Berlin, den 12. Februar 1896. 
Tie unter Aufſicht der Lehrer mit oder ohne Mufifbegleitung 

in Ertichaften oder auf öffentlichen Straßen ftattfindenden Schüler: 
aufzüge find dann als Öffentliche Aufzüge im Sinne des 8. 10 
der Berordrnung über die Verhütung eines die geſetzliche Freiheit 
und Ordnung gefährdenden Mißbrauchs des Verſammlungs⸗ und 
Bereinigungsrecdhted vom 11. März 1850 (G. S. S. 277) anzufehen, 
wenn fie aus außerordentlicher, nicht Iediglich in Erfüllung der 
Schulpflicht und innerhalb der geordneten Einridhtungen der 
Sculanitalt liegender Zeranlafiung und nicht auf Anordnung 
der Schulauffihtsbehörden erfolgen. 

Bon öffentlihen Schüleraufzügen, welche hiernach der vor- 
gängigen polizeilichen Genehmigung nicht bedürfen, ift in folchen 
Fällen, wo e3 fi um größere Beranitaltungen handelt, der 
Drtßpoligei vorher Kenntnis zu geben, damit zur Vermeidung 
etwaiger Berkehröftörungen rechtzeitig die erforderlichen polizei- 
lichen Maßregeln getroffen werben können. 

Indem wir noch auf bas Erkenntnis des Königlichen Kammer⸗ 
gerihtd vom 5. Mai 18831 (Jahrbuch für die Enticheidungen des 
Rommergerihts Bd. 2 S. 248) aufmerffam machen, erſuchen wir 
Ew. Ercellenz, die in Betracht kommenden Behörden gefäligft mit 
entiprechender Weiſung zu verfjehen. 

Der Minifier der geiſtlichen zc. Der Suftigminifier. 
Angelegenheiten. In deſſen Vertretung: 

In Vertretung: von Weyrauch. Nebe⸗-Pflugſtädt. 

Der Miniſter des Innern. 
In Vertretung: Haaſe. 

An 
jämmtlidhe Herren Dber⸗Präſidenten und ben 
Königligen Regierungs-Präfibenten zu Stg- 
maringen. 

M.d. —J U. M. 281. U. III. A. 
980. B.3 1 088 
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61) Rechtsgrundſätze des Königlihen Oberverwaltungs— 
gerichts. 

a. Mit der Schule iſt die Küfterei der unter dem Patronate 
des beflagten Gutsbeſitzers ftehenden Oriskirche organifch ver: 
bunden, und im SHinblide hierauf durfte die Magende Landge: 
nıeinde bei der Auslegung, welche das Markiſche Rrovingialreii 
in der Zudilatur gefunden hat, davon ausgehen, daB die öffent: 
lich-rechtliche Pflicht zur baulichen Unterhaltung bes Küſterſchul⸗ 
hauſes ihr in Gemeinſchaft mit dem Patrone obliege. Hat fie 
aber in dieſer Borausfegung eine Bauleiftung erfüllt, zu welcher 
ihres Erachtens der Patron verpflichtet war, jo ftand ihr die 
Erftattungsflage gegen Lebteren gemäß 88. 49, 47 Abſatz 3 des 
Zuftändigfeitsgejehes vom 1. Auguft 1883 (Geſetzſamml. Seite 237) 
offen, mwenngleih zu deren Begründung aus dem öffentlichen 
Rechte das privatrechtlide Moment der nüglichen Verwendung 
Dingutrat Entjcheidungen des Oberverwaltungsgericht3 Bd. XVII 

ite 169). 
als Kirchenpatron muß der Beklagte nach Provinzialrecht 

bei Bauten und Reparaturen am Küfterfchulhaufe, abgeſehen von 
dem bier nicht zutreffenden Ausnahmefalle des 8. 3 des Geſetzes 
vom 21. Juli 1846 (Geſetzſammlung Seite 392), Die erforderlichen 
Materialien, u. A. an Kalt hergeben. Es iſt daher jeitens der 
Klägerin durch die in Nebe ftehende Beſchaffung von Kalf eine 
nad dem beitehenden Rechte dem Beklagten zur Laft fallende 
Ausgabe für dieſen beftritten worden und deshalb (f. 88. 262, 
268, 269 Titel 13 Theil I des Allgemeinen Landredyt3) der Be 
Hagte eritattungspflichtig. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gerichts vom 4. Dltober 1895 — I. 1256 —.) 

b. Die Erftattungsflage aus 8. 47 Abſaß 3 ($. 49) des 
Zuftändigkeitsgefeges vom 1. Auguft 1883 (Geſetzſamml. Seite 237 
iſt von einer vergeblich gebliebenen Aufforderung zur Leillung 
an ben nad öffentlihem Rechte Leiftungspflidhtigen nicht unbe 
bingt, beifpielömweife dann nicht abhängig, wenn der Kläger durch 
Beſchluß der Auffichtsbehörbe mit der Leiftung belaflet war oder 
von dem Borhandenfein eined zur Uebernahme der Leitung an: 
Statt oder neben ihm öffentliherechtlich Verpflichteten keine Kenntnis 
befaß. Bier Iagen indeß derartige befondere Umftände nicht vor. 
Die Hagende Gemeinde Hat fi) vielmehr, ohne dazu durch be: 
ördlihe Anordnung genöthigt zu fein und ungeachtet zuver: 
älfiger Wifjenfchaft davon, daß nad) dem Gefege und ber Orts: 
verfafiung nicht ihr, jondern dem Beklagten die Leiftung obliege, 
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dieſer unterzogen. Nach den Beltimmungen ber 88. 231 ff. und 
256 ff. Titel 13 Theil I des Allgemeinen Landredhtö würde 
Klägerin daher, wie der Gerichtshof auf verwandten Gebieten, 
insbefondere bei der Handhabung des 8. 56 Abſatz 5 des Zu⸗ 
ſtaͤndigkeitsgeſetzes mehrfady dargelegt bat, Erſtattung ihrer 
Auslagen zu verlangen, nur im dem Falle beredtigt geweſen 
fein, wenn eine derartige Dringlichkeit der Leiltung ihrerſeits dar⸗ 
gethan wäre, dab die Lieferung des erforderliden Holzes von 
dem dazu verpflichteten Beklagten felbit nicht zeitig genug hätte 
geleiftet werben können, oder wenn Klägerin Dargethan hätte, daß 
dem Beflagten durch den von ihr bewirkten Anlauf der Bretter 
in dem Umfange des Klageanſpruchs Bereiherung oder Bortheil 
erwachlen wäre. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
geriht3 vom 4. Oltober 1895 — I. 1257 —.) 

c Den Haudväterbeiträgen im Geltungsbereiche des All⸗ 
gemeinen Landrechts wohnt die rechtliche Eigenichaft rein perſön⸗ 
licher Abgaben bei, die zur Vorausfeßung haben, daß der Eenfit 
im Schulbezirke feinen Kohnfik hat N 29 ff. Titel 12 Theil II 
des Allgemeinen Landrechts). An diefem Charakter der Haus 

‚ väterbeiträge wird dadurch nichts geändert, wenn gemäß $. 31 
a. a. O. als Vertheilungsmaßitab außer der Einkommenſteuer Die 
Grund» und Gebäubdelteuer in Anwendung gebracht wird (Ent: 
ſcheidung des Obervermaltungsgeriht3 Band II Seite 208). 
Wegen ihrer rein perfönlichen Natur unterjcheiden ſich die Haus⸗ 
väterbeiträge wefentli von den Kreisabgaben, bezüglich deren 
die Zuläjfigfeit einer Nachſorderung in dem ndurtheil vom 
2. Dezember 1880 (Entiheidung des Dberverwaltungsgericht® 
Band VII Seite 77) erörtert worden iſt. Die ald Kreisabgaben 
erhobenen Zuſchläge zu den Staatsiteuern theilen die rechtliche 
Natur der Prinzipaliteuern und kennzeichnen ſich je nach ihrer 
Eigenſchaft ald vom Grundbejiig, vom Gewerbe oder vom Ein- 
fommen erhobene Steuern, ftellen alſo auch, obwohl fie in einem 
Betrage berechnet werden, verjchiebene Steuerarten dar, während 
die Schulbeiträge der Hausväter, mögen fie nad) diefem oder 
jenem Maßſtabe berechnet werden, ſtets als eine einheitliche, per⸗ 
ſönliche Steuer erfcheinen. 

Die Zuläffigkeit der Nachforderung im vorliegenden Falle 
iſt danach —*8 F. 14 des Geſetzes vom 18. Juni 1840, be⸗ 
treffend die Verjährungsfriften bei öffentlichen Abgaben (Geſetz⸗ 
fammlung Seite 140), nicht nad) 5 5, fondern nad $. 6 dieſes 
Geſetzes zu beurtheilen. Eine Nachforderung perfönlicher Steuern 
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aber ift nad) $. 6 nur bei gänzlicher Uebergehung ftatiheft, nicht 
im Falle eined zu geringen Anjages. 

Kläger ift nicht übergangen, jondern urpränglie nur nad) 
einem zu niedrigen Anfape herangezogen worden. Ob der Grund 
dazu in einem Irrthum Des veranlagenden Organs beruhte oder 
nicht, ändert in der Sache felbit nichts. Da ım Falle eineß zu 
geringen Anſatzes jede Nachforderung wegfiel, war es unftatthast, 
F den Kläger eine zweite Anforderung, wie geſchehen, zu 
tellen. 

Der Verſuch des Reviſionsklaͤgers, aus 8. 80 des Einkommen⸗ 
ſteuergeſetzes vom 24. Juni 1891 (Geſetzſammlung Seite 175) 
das Gegentheil nachzuweiſen, war fehllam. 

Nah 8.80 a.a.D. find Steuerpflichtige, welche zu einer 
ihrem wirklicden Einkommen nicht entfprechenden niedrigen Steuer- 
itufe veranlagt worden find, ohne daß eine ftrafbare Hinter- 
ziehung der Steuer ftattgefunden hätte, zur Entridtung des Der 
Staatöfafje entzogenen Betrages verpflichtet, jo daß bezüglich der 
Eintommenfteuer allerdings die Zuläffigfeit einer Nachforderung 
anertannt it. Die Entitehung des Selehes vom 24. Juni 1891 
läßt jeboch feinen Zweifel darüber, daß der Gefeggeber aus be= 
ionderen Gründen von den Beitimmungen des 8. 6 des Geſetzes 
vom 18. Juni 1840 abzuweichen Anlaß gefunden Hatte ($. 82 
des Entwurfs und die dazu gegebene Begründung Seite 25 und 
70 der Drudjadyen Rr.b des Abgeorbnnetenhaufes, Seifion 1890/91). 
Eine Aufhebung der in 88.6, 14 des Geſetzes vom 18. Juni 
1840 enthaltenen Vorſchriften tft aber nicht erfolgt. Für das 
Gebiet des Schulabgabenmwejens find diefe nach wie vor in Kraft 
geblieben; die Ausdehnung der im $. 80 des Einkommenſteuer⸗ 
geſetzes enthaltenen Neuerung ift zwar für die &ewerbeiteuer 
(8. 78 des Gewerbeſteuergeſetzes vom 24. Juni 1891 — Geſetz⸗ 
ſammlung Seite 205 —), für Die Ergänzungsfieuer N 46 des 
Ergänzungsitenergefeged vom 14. Juli 1893 — Geſetzſammlung 
Seite 134 —) und —* die Kommunalſteuer (F. 86 des Kom⸗ 
munalabgabengeſetzes vom 14. Juli 1893 — Geſetzſammlung 
Seite 152 —), nirgends aber für Schulabgaben, ausgeſprochen 
worden. 

(Erkenntnis des J. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gerichts vom 6. Dezember 1895 — I. 1629 —.) 

d. Der Gerichtshof hat bereit andermweit ausgeſprochen 
(Entjcheibungen, Band XIV Seite 240), daß die Aufhebung und 
Abänderung von Sapungen, die in Auseinanderjegungs-, Ges 
meinheitstheilungss und Ablöfungs-Nezeffen über die Regelung 
öffentlich rechtlicher Verhältniffe, wie über den Bau ımd die 
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Unterhaltung von öffentlichen Wegen und Graͤben, über das 
Beitragsverhältnis zu dern Gemeinde, Kirchen⸗ und Schullaftens 
ꝛc. —— treffen, durch Obſervanz zulaͤſſig iſt, ungeachtet 
derartige Rezeſſe unter Mitwirkung der hierzu ſtaatlich verord⸗ 
neten Auseinanderſetzungsbehörden zu Stande gekommen ſind und 
dieſe hierbei die Aufſichtsbehörden vertreten (K. 17 der Verord⸗ 
nung wegen Organilation der Generallommilfionen 20. vom 
20. Juni 1817 — Gejeßfammlung Seite 161 — und $. 11 der 
Verordnung vom 30. Juni 1834 — Gelepfammlung Seite 96 —). 
Wenn das dur Rezelle der erwähnten Art zu Stande ge- 
kommene gefchriebene Lokalrecht durch die von den Beteiligten 
allein bethätigte Uebung, falls diejer die zur Bildung eines Ge⸗ 
wohnheitsrechts ſonſt erforderlihen Merkmale nicht fehlen, ver: 
ändert und dadurch ein Rechtszuſtand gejchaffen werden kann, 
der an die Stelle des gefchriebenen Lokalrechts anderes objeltives 
Recht ſetzt, jo iſt dadurch Har zu erfennen gegeben, daß der allein 
weſentliche Faktor der Obſervanzbildung die durch gleichmäßige 
Uebung bethätigte Nechtsüberzeugung, die autonome Willens⸗ 
änßerung der Betheiligten it. Bringt die a eine 
hiervon abweichende Auffafjung zum Ausdrude und fahren die 
Betheiligten deſſen ungeachtet fort, rer bisher bethätigten Rechts⸗ 
überzeugung gemäß zu handeln, jo kann dies nur zu der An⸗ 
nahme führen, daß legtere bei ihnen bejonders ſtark ausgebildet 
und felbit durch eine Kundgebung von beachtenswerther Stelle 
nicht erſchüttert worden ift; nicht aber rechtfertigt eine derartige 
Aeußerung den Schluß, daß der Bildung eines Gewohnheitsrechts 
dadurd em unüberwindliches Hindernis bereitet ſei. 

(Erlenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs= 
gerichts vom 10. Dezember 1895 — I. 1541 —.) 

e. 1) Der Schulvorftand ift in feiner Eigenichaft als Orts» 
ſchulbehörde zur Bertheilung und Ausichreibung der Schulunters 
—* s8toſten berufen; tritt der hiernach zur Veranlagung an 
ih zuitändige Schulvorftand bei der Heranziehung im Einzel: 
falle aus dem Rahmen feiner materiellen Bekugniffe heraus, jo 
verliert Dadurch die Heranziehung ihre Bedentung in dem Sinne, 
daß der Herangezogene der Einipruchserbebung enthoben wäre, 
durchaus nicht (vergl. Enticheidungen des Oberverwaltungsgerichts 
Band III Seite 71 und Band XVI Seite 244). Die Heran⸗ 
ziehung kann im Streitfalle ander als durch Einiprudy und 
Klage nicht befeitigt werden. 

Für die Erhebung des Einſpruchs beiteht die im $. 1 des 
Geſetzes vom 18. Juni 1840 vorgefehene Friſt. 
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2) Die Schule zu N. ift nach den im Schulreglement vom 
18. Mai 1801 enthaltenen Beſtimmungen zu unterhalten. 
Nicht dagegen fpricht e8, wenn das Dieniteinfommen des aan 
wicht nad) den im 8. 19 des Neglements enthaltenen Grundſaͤtzen 
geregelt it. Die Schule iſt kirchlichen Urſprungs und eriftirte 
nachweislich bereit8 im fiebzehnten Jahrhundert. Bezog der 
Lehrer beim Erſcheinen des Reglements ein Einkommen, das den 
im Reglement vorgejehenen Mindeitbetrag überftieg, fo verblieb 
es nad) 8. 18 des Reglements nicht nur hierbei, jondern aud) 
bei der bisherigen objervanzmäßigen Aufbringung der Emolumente 
zwilchen SHerrichaften und Gemeinden. Bei allen neu bervor- 
getretenen Schulbebürfniffen find Ledigli die Grundfäge Des 
8.19 a.a.D. zur Anwendung gebracht, fo bei der Aufbellerung 
des Dienfteintommens des Adjuvanten in den Jahren 1858 und 
1874, fowie bei der fpäteren Ummandlung der Adjuvantenftelle 
in eine Lebreritelle, ferner bei Aufbringung der in Folge bes 
Geſetzes vom 23. Zuli 1893 (Gefeßfammlung Seite 194) er- 
forderten Beiträge zur Le ver-uhegebattötaife 

In allen diefen Tyäallen ift die Bedarfsſumme nad 8. 19 
des Neglements zwifchen den zum Schulbezirte gehörigen Ge⸗ 
meinden und Herrichaften verteilt worden. 

Sollten etwa, wie ed den Anjchein hat, und bei dem DBe= 
ftehen einer befonderen evangelifhen Schule zu N. erklaͤrlich 
wäre, die durch Umlage zu beichaffenden Bedürfniſſe der Tatho- 
lichen Schule dafelbft nur von den Katholiken des Schulbezirts 
erhoben fein, jo wäre dadurch an ſich noch nichts an der recht⸗ 
lihen Natur der Schulunterhaltungslaft als einer Gemeindelaſt 
geändert. Wie in dem Cnburtheile des Gerichtshofes vom 
7. Dezember 1881 (Enticheibungen Band VIII Seite 171) be= 
reits des Näheren ausgeführt worden ift, find Abweichungen von 
dem Grundjaße, daß Semeindelaften von der Gejammtheit der 
Gemeindemitglieder zu tragen find, ben Gefegen nicht fremd: 
Laſten der Gemeinde hören alſo dadurd, daß nur ein Theil der 
Gemeinde fie trägt, nicht auf, Gemeindelaften zu fein. 

Eine Ummandlung der auf dem Kommunalprinzip bes 
ruhenden Schule in eine nach den Beſtimmungen des Allgemeinen 
Landrechts 29 ff. Titel 12 Theil II zu unterhaltende Haus⸗ 
väterfjocietätsichule war, wie der Gerichtshof bereits wiederholt 
näher nachgemwiefen hat (Entjcheidungen Band XX Seite 202, 
Band XXIV Seite 181), weder durch Beſchluß des Schulvor⸗ 
ftandes, noch durch Anordnung der Auffidhtsbehörde zuläffig. 
Bollends unerheblid war in diefer Beziehung die durch Re: 
präfentanten fund gegebene Willensäußerung;, deun mehrere zur 
Schulunterhaltung verpflichtete Gemeinden bilden feine Korpo⸗ 
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ration, die ihren Willen nach 88. 114 ff. Zitel 6 Theil II des 
Allgemeinen Landrechts ve: epräfentanten äußern könnte. 

Zuläffig war allein, daß die durch Umlage zu befchaffenden 
Scäulbedürfniffe Durch den Schulvoritand auf Herridaften und 
®emeinden vertheilt, und daB die auf jede einzelne ®emeinde 
enttalenden Antheile von den Gemeindevorftehern auf die Mit- 
glieder der Gemeinde, fei es nad) ihrer Geſammtheit, ſei e8 nach 
deren Konfeffion gejondert, untervertheilt wurden. Bei diefer 
Untervertbeilung hätte Kläger (Pfarrer) von feinem Dienftein- 
fommen nicht herangezogen werden dürfen ($. 29 der Land- 
gemeinbeordnung vom 3. Zuli 1891, Geſetzſammlung Seite 233). 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs= 
gerichts vom 20. Dezember 1896 — I. 1594 —.) 

Verfonai-Beränderungen, Titels und Ordensverleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Es it verliehen worden: 
Dem Geheimen Baurath Hindeldeyn, vortragenden Rath im 

Minitterium der geiftlichen, Unterrihts- und Mediginal- 
Uingelegenheiten, der Rothe Adler⸗Orden dritter Klaffe mit 
der Schleife und 

dem NRegierungs-Baumeilter Guth, bautechniichen Hilfs: 
arbeiter in demfelben Minifterium, der Königliche Kronen 
Orden vierter Klaſſe; 

den Kreis:Schulmfpeltoren Nitfh zu DBerent und Dr. 
Scharfe zu Danzig der Charalter als Schulrath mit 
dem Range der Räthe vierter Slaffe. 

Es find emannt worden: 
ber Geheime Medizinalvath und vortragende Rath im Mi- 

niſterium der geijtlichen, Unterrichts⸗ und Medizinal-An- 
gelegenheiten Dr. Piſtor zum Geheimen Ober-Medizinal- 
rath und 

der Geheime Ober⸗Finanzrath und vortragende Raid im 
Finanzminiſterium Freiherr von Rheinbaben zu Berlin 
zum Kräfibenten der Regierung zu Düjf eldor! 

B. Univerfitäten. 

Univerjität Königsberg. 
Der bisherige Privatdozent Dr. Hoffmann zu Königsberg i. Pr. 
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ift zum außerordentlichen Profeſſor in der Philofophiichen 
Fakultät der dortigen Univerfität ernannt worden. 

Univerfität Berlin. 
Es find ernannt worden: 

der bisherige außerordentliche Brofeljor in der Bhilofophifchen 
Fakultaͤt der Tyriedrich-Wilhelms-Univerfität zu Berlin 
Dr. Delbrüd zum ordentlichen Profeſſor in berfelben 
Fakultät und 

der bisherige Privatdozent Dr. Breyſig zu Berlin zum 
außerordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät 
der Friedrich-Wilhelms-Univerſitaͤt daſelbſi. 

Univerſität Breslau. 

Der Direktor des Städtiſchen Johannes-Gymnaſiums zu Breslau 
Profeſſor Dr. Müller it mit Allerhöchfter Genehmigung 
zum ordentliden Honorar-PBrofeffor in der Philoſophiſchen 
Fakultät der dortigen Univerfität ernannt worden. 

Univerfität Halle-Wittenberg. 
Dem ordentlichen Profeflor in der Suriltiichen Fakultät der Uni- 

verjität Halle Dr. von Liszt it der Charalter als Ge⸗ 
heimer Jultizrath verliehen worden. 

Der bisherige Ingenteur Dr. phil. Lorenz zu München ift zum 
außerordentlihen Profeflor in der Philoſophiſchen Fakultät 
der Univerfität Halle-Rittenberg ernannt worden. 

.C. Techniſche Hochſchulen. 

Berlin. 
Das Prädikat „Profeſſor“ iſt beigelegt worden: 

dem Dozenten an der Zechnifchen Hochſchule zu Berlin 
Negierungs- und Bauratd Krüger und 

dem Brivatdozenten und Afliltenten an derjelben Hochichule 
Dr. Rößler. 

D. Muſeen u. |. w. 

Es ift verliehen worden: 
dem ordentlichen Profefjor an der Friedrich-Wilhelms⸗Uni⸗ 

verjität zu Berlin Ur. Friedrich Albrecht Weber, orbent- 
lihen Mitgliede der Königlichen Wlademie der Wiſſen⸗ 
ſchaften dafelbft, die Große Goldene Medaille für 
Wiſſenſchaft, und 

dem bisherigen ſtellvertretenden dirigirenden Arzt der Chirur⸗ 
giſchen Abtheilung der Charito zu Berlin Oberſtabsarzt 
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eriter Klaſſe & la suite des Sanitätskorps Profeſſor Dr. 
Köhler der Charakter ald Geheimer Medizinalrath. 

Der bisherige Tirektorial-Affiltent bei den Königlichen feen 
Srofefior Dr. von Tihudi zu Berlin ift zum Direktor 
der Königlichen National-Galerie ernannt worden. 

Tas Prädikat „Brofefjor“ ift beigelegt worden: 
dem Gejanglehrer Blume zu London, 
dem praltiichen Arzt Dr. Edinger zu Frankfurt a. M., 
dem Erften Fachlehrer an der Königliden Mafchinenbau- 

ſchule zu Dortmund Ingenieur Köhler dafelbit und 
dem Dr. phil. Liebermann zu Berlin. 

E. Höhere Lehranitalten. 

Es üt verliehen worden: 
dem Direftor der Realſchule und höheren Mädchenichule der 

israelitiiden Gemeinde zu Frankfurt a. M. Dr. Baer- 
wald der Rothe Adler-Örden vierter Klaſſe. 

In gleiher Eigenfchaft find verjegt worden die Öberlehrer: 
Dr. Abed von ber Oberrealichule zu Eöln an das Städtifche 

mnafium und Realgymnafium in der Kreuzgaſſe dafelbit, 
Dr. Franz von dem Realgynmafium zu Efjen an das Pro- 

gymnaſium zu St. Wendel, 
Kuberka von dem Progymnafium zu St. Wendel an das 

Realgymnafium zu Eſſen, 
Dr. Lauterbah von der Evangeliihen Realſchule I zu 

Breslau an das Realgymmafium zum heiligen Geiſt da⸗ 
jelbit und 

Dr. Spie3 von dem Gymnaſium zu Wetzlar an das Gym- 
nafium zu Düffeldorf. 

Es find befördert bezw. berufen worden: 
ber Oberlehrer am Luifen-Öymnafium zu Berlin Dr. Bartels 

zum Direltor der neu zu errichtenden Realſchule zu 
Scoeneberg, 

der Dberlehrer an der Muſterſchule zu Frankfurt a. M. Dr. 
Bode zum Direftor der Adlerflychtichule dafelbft, dem: 
jelben iſt zugleich der Rang der Näthe vierter Klaſſe bei- 
gelegt worden, 

der Direktor des Progymnafiums zu Neumark (Weftpreußen) 
Dr. Preuß zum Direktor des Gymnaſiums zu Kulm, 

der Profeflor am Kaiſer Bilhelms-Gymnafium zu Monta= 
baur Dr. Wahle zum Direktor diefer Anitalt, 

ber Oberlehrer Dr. Bilber am Gymnafium zu Effen zum 
Direktor des PBrogymnafiums zu Neumark in Weftpr. und 
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der er am Gymnaſium nebit Realgymnafium in der 
Kreuzgaſſe zu Cöln Dr. Willenberg zum Direktor der 
Realſchule zu Elmshorn. 

Es find angeitellt worden als Oberlehrer: 
am Gymnafium 

zu Bochum der Hilfslehrer Dr. Menzel, 
zu Torgau der Hilfslehrer Naundorf und 
zu Liegnig (Ritter-Alademie) der Schulamtskandidat Schaff; 

am Realgymnalium 
zu Mülheim am Rhein der Hilfslehrer Dr. Bedmann und 
zu Barmen der Hilfslchrer Dr. Lorck; 

an der Oberrealſchule 
zu Barmen-Wupperfeld der Hilfslehrer Dr. Ronte, 

am Brogymnafium 
zu Solingen (verbunden mit Nealfchule) der Hilfslehrer 

Friedrich; 
an der Realſchule 

zu Elberfeld die Hilfslehrer Dr. Heckmann und Dr. 
Dthmer und 

zu Breslau (I. Evangelifche) der Hilfslehrer Schmirgel. 

F. Schullehrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

Es ilt verliehen worben: 
dem Seminar-Direltor Schulratd Köhy zu Hannover be 

Adler der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohen: 
zollern und 

dem penfionirten ordentlichen Seminarlehrer Kielczewski 
zu Breslau, früher zn Rawitſch, das Prädikat „Oberlehrer". 

In gleicher Eigenfchaft find verfeht worden: 
der Seminar:Direltor en Roßmann unter Belaflung 

in feiner fommiffarifchen Beichäftigung bei der Regierung 
zu Bofen von Droffen nah Ortelsburg; 

die Seminarlehrer Sendler von Ober⸗Glogau nah Breslau 
und Ender von Rofenberg nah Ober-Glogau. 

Es iſt befördert worden: 
zum Oberlehrer 

am Scullehrer-Seminar zu Oranienburg Der bisherige 
ordentliche Seminarlehrer Dr. Frenzel zu Herdede; 

zum ordentlichen Lehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Rofenberg DO. ©. ber bisherige 

Seminar:Hilfslcehrer Radziej zu Peiskretſcham. 
Es find angeftellt worden: 

al8 ordentliche Lehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Rofenberg D. ©. der Kapları 

Alerander zu Groß-Strehlitz, 
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am Schullehrer-Seminar zu Pouis der Lehrer und Organiſt 
Callies zu Heiligenhafen und 

am Schullehrer-Seminar zu Oranienburg der bisherige 
kommiſſariſche Lehrer am Schullehrer-Seminar zu Droffen 
Schönfeld; 

als Hilfslehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Peiskretſcham ber bisherige 
Zyeit Bräparandenlehrer Viehweger zu Bülz. 

An der Bräparandenanitalt zu Zülz iſt der bisherige Präparanden- 
anjtalts-Hiljölchrer Marwan zu Landed als Zweiter Prä- 
parandenlebrer angeitellt worden. 

G. Ausgeſchieden aus dem Amte. 

1) Geſtorben: 

Bartel, Profefior, Gymnafial-Sherlehrer zu Breslau, 
Blunck, Realihul-Öberlchrer zu Altona-Dttenfen, 
Burgborf, Schulrath, Kreis-Schulinfpeltor zu Tondern, 
Deden, Profeffor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Berlin, 
Dr. Eggers, ®ymnafial-Öberlehrer zu Warendorf, 
Dr. Sen, Profefjor, Realgymnafial » Oberlehrer zu 

refeld 
Schaefer, Realprogymnafial:Oberlehrer zu Höchſt a. M., 
Thalwitzer, Realprogymnaſial⸗Oberlehrer zu Einbeck und 
Dr. Bagner, Geheimer Medizinalrath, ordentliher Honorar: 

Brofeffor in der Mebdizinifchen Fakultät der Univerlität 
Marburg. 

2) In den Ruheſtand getreten: 

Bertram, Brofellor, Realgymnafial-Oberlehrer zu Breslau, 
unter Berleihung des Rothen Adler-Drdens vierter Klafſe 
und 

Knop, ordentlider Seminarlehrer zu Karalene, unter 
Berleihung des Praͤdikats „Oberlehrer”. 

Inhalts⸗Verzeichnis des März-Heftes. 
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Centralblatt 
für 

die gefamımte NAnterrichts-Derivaltung 
in Preußen. 

deraudgegeben in dem Miniſterium der geiftlihen, Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten. 

“4, Berlin, den 20. April 1896. 

A. Behoörden und Beamte. 

62) Berfabren bei der Feſtſetzung des Befoldungsdienft- 
alters für ſolche Beamte, welde den Dienft bei einer 
Debörde beabfichtigtermaßen mit dem Beginne eines 
Kalendervierteljahres antreten follten, welde indeffen, 
weil der erſte bezw. auch der zweite Tag des betreffen- 
sen Ralendervierteljabres ein Sonn= oder Fefttag 
war, den Dienft erſt am darauf folgenden Werktage 

antreten fonnten. 

Berlin, den 22. Februar 1896. 
In emem Einzelfalle ift von den Herren Miniitern der 

‚rmanzen und des Innern dahin Enticheidung getroffen, daß es 
lein enken findet, bei der Feſtſetzung des Beſoldungsdienſt⸗ 
alters für ſolche Beamte, welche den Dienit bei einer Behörde beab- 
ndligtermaßen mit dem Beginne eines Stalendervierteljahres an- 
ıreten follten, welche indefjen, weil der erfte bezw. auch der zweite 
Zag des betreffenden Kalendervierteljahres ein Sonn- oder Feſttag 
war, den Dienit erit am darauf folgenden Werktage antreten 
fonnten, jo zu verfahren, als ob der Dienitantritt am erften Tage 
des betreffenden Kalendervierteljahres wirflich erfolgt wäre. 

Beifpielsweife ift alfo das Beioldungsdienitalter eines 
mittleren Beamten, welcher bei einer Behörde am 2. Januar 1885 
als Eivil-Supernumerar eingetreten und am 1. April 1893 etats- 
mäßig angeftellt worben ift, auf den 1. Sanuar 1893 feſtzuſetzen. 

1896. 20 
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Hiernach ift auch innerhalb des diesfeitigen GejchäftSbereiches 
in ähnlichen Fällen zu verfahren. 

Der Miniſter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die nachgeordneten Behörden des Diesfeitigen 

Geſchäftsbereiches. 
G. III. 426. 

B. Höhere Lehranftalten. 

63) Anrechnung der Thätigkeit der Kandidaten des 
52 eren Schulamts als Aſſiſtenten für mathematiſche 

naturwiffenihaftlide Fächer an Techniſchen Hod;: 
f&hulen auf die Wartezeit als Kandidat. 

Berlin, den 21. Februar 1896. 
In meinem Runderlaſſe vom 18. November v. 38. — 

U. I. 2514. U. I. — (Eentrbl. ©. 804) habe ich angeordnet, 
daß den Kandidaten des höheren Lehramts, welche nach erlangter 
Anftellungsfähigkeit und nad) Aufnahme in die Anciennetätslite 
einer Provinz Aſſiſtentenſtellen an Univerfitäts- zc. Inftituten bezw. 
an phyfifaliihen und chemiſchen Inſtituten der Techniſchen Hod- 
ſchulen übernehmen, die Zeit ihrer Beſchäftigung als Aſſiſtent au 
die Wartezeit ald Kandidat bis zur definitiven Anitellung un⸗ 
verkürzt in Anrechnung zu bringen jei. Diele Beſtimmung wird 
hiermit allgemein auch auf diejenigen Kandidaten ausgedehnt, 
welche als Afiftenten für mathematilche und naturmwiffenfchaftlide 
Tücher an Techniſchen Hochſchulen mirken. 

Das Königliche Provinzial-Schultollegium fege ich Hiervon 
zur Tünftigen Beadhtung in Kenntnis. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
fänmtliche —— Provinzial⸗Schulkollegien. 

UV. I. 206. V. I 
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64) Pflege des phyfifaliichen Unterrits an Gymnafien 
und Brogymnalfien. 

Berlin, den 26. Februar 1896. 
Obſchon ich nach den mir erftatteten Berichten über Revi⸗ 

fionen höherer Lehranftalten und den Beobadtungen meiner 
Kommiſſare zu meiner Befriedigung annehmen darf, daß Die 
methodiichen Bemerkungen, welche auf Seite 54 und 55 der Lehr⸗ 
pläne vom 6. Januar 1892 zu den Naturmillenichaften an Gym⸗ 
najien und Progymnaſien bezüglich der Phyſik gemacht find, von 
den Lehrern im ganzen genau beachtet werden und daß aud) der 
Erfolg meilt nicht fehlt, jo fehe ich mich doch beitimmt, im An⸗ 
Ihlug an diefe Bemerkungen den Königlichen Provinzial-Schul- 
tollegien und den Direktoren der genannten Anjtalten, weldye nicht 
in dem Umfange und mit der Intenfität, wie es an den realiltiichen 
Anitalten geſchehen muß, den Unterricht in der Phyſik betreiben 
lömen, die bejondere Pflege gerade diejes hochwichtigen Unter⸗ 
richts noch einmal ans Herz zu legen. Je wichtiger die Elemente 
ber Bhyfik, insbeſondere der Elektrizitätslehre für das Verftändnis 
der das moderne Leben beherrjchenden großen Kräfte und Ent- 
dedungen find, um jo nothwendiger iſt e8, daß ſowohl in dem 
vropädeutifchen erften Kurſus auf III A und IIB, al aud in 
dem zweiten Kurſus auf II A und I Hare und feite grundlegende 
Anidauungen und Kenntniffe der Zugend vermittelt werden. Um 
dies ficher zu ftellen, werden die Königlichen Provinzial-Schul- 
tollegien diefem Lehrgegenftande unausgejegt ihre Aufmerffamteit 
zuzumenden und insbejondere bei jeder Anjtalt genau zu prüfen 
haben, ob der phyſikaliſche Unterricht in den Händen eines ge= 
eigneten Lehrers liegt und ob derjelbe die phyjifalifchen Apparate 
der Schule in ziwedentiprechender Weiſe in feinem Unterrichte ver: 
werthet, auch Ddiefe in einem ſolchen Zultande erhält, daß das 
Intereſſe der Schüler dafür erregt werden kann. Wo vereinzelt 
nah diefer Richtung Mängel beobachtet werden, werben die 
Königlichen Brovinzial-Schulfollegien erwägen müffen, in welcher 
Zeile bald am beiten Abhilfe zu fchaffen iſt. 
.Nach Borftehendem find die Direktoren der gymnafialen An- 
talten, auf deren Mitwirkung ich bejonders rechne, mit Weifung 
zu verichen. 

Damit mir aber ein Einblid in den Beftand der phyſikaliſchen 
Apparate an ftaatlihen Gymnaſien und Brogymnafien ermöglicht 
werde, wollen die Königlichen Brovinzial-Scyultollegien bis zum 
15. Rai d. 38. mir anzeigen, in welchem Umfange im allgemeinen 
diefe Anſtalten mit Apparaten bereit8 ausgerültet find, und in 
welchem Zuſtande diefe jich befinden, event. nach welcher Richtung 
eine Ergänzung nicht etwa blos wünjchenswerth, jondern noth⸗ 

20* 
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wendig erfcheint und wie hoch etwa bie Koften Dafür zu be- 
rechnen feien. Einer bdetaillirten Angabe des Vorhandenen bedarf 
es babei nit. Auch ift feitzubalten, daß der Zweck der Er- 
hebung nur ein informatorischer tft. 

Der Miniiter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schullollegien. 

U. I. 818. 

65) Programme der höheren LZehranftalten. 

Berlin, ben 17. März 1896. 
Infolge eines befonderen Falles veranlafje ich das König: 

liche Provinzial-Schullollegium, Die Direktoren ber höheren Lehr: 
anftalten Seines Verwaltungsbezirks wiederholt an die bezüglid 
der Schulprogramme und der ihnen beizugebenbden wifjenichaft- 
Iihen Abhandlungen erlaffenen Cirkularverfügungen vom 17. Sa: 
nuar 1866 — U. 853., 53., — (Eentrbl. S. 91) und vom 
10. Suli 1893 — U. II. 1867. — zu erinnern und fie auf bie 
Verantwortung Hinzumeifen, die fie für diefe wie für alle von 
der Schule ausgehenden Beröffentlihungen zu tragen Haben. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schulfollegien 

mit Ausnahme von R. 
U. U. 448. 

- 66) Programm für den zu Pfingſten 1896 in Bonn und 
Trier abzuhaltenden archäologiſchen Ferienkurſus für 

Lehrer höherer Schulen. 

Dienstag den 26. Mai. 
Vormittags von 8 bis 12 Uhr. Die griechiſche Kultur im 2. Jahr⸗ | 

taufend v. Ehr. und die ardäologiihen Hilfsmittel zur Er: 
Härung der homeriſchen Gedichte. (Loeſchcke.) — Nach⸗ 
mittag von 3 bis 5 Uhr. Ueberſicht über die ägyptiſchen 
Denkmäler, mit befonderer Berückſichtigung von Herodots 
Beichreibung Aegyptens. (Brofeflor Dr. Wiedemann.) 

Mittwoch den 27. Mai. 
Vormittags von 8 bis 12 Uhr. Erklärung ber Abgäffe im 

Alademiſchen Kunftmufenm in hiſtoriſcher Abfolge, mit be 
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ionderer Berüdfidhtigung der für den Symnajial-Unterricht 
wichtigen Biftoriichen und mythologiſchen Monumente (Alter- 
thũmliche Kunſt). Koeſchcke) — Nachmittags von 3 bis 
5 Uhr. Geſchichte der Akropolis in Athen und ihrer Denk⸗ 
mäler. (Koeſchcke.) 

Donnerstag den 28. Mai. 
Vornittags von 8 bis 12 Uhr. Fortſetzung der Erklärung der 

Abguffe im Alabemifchen Kunſtmuſeum (Griechiſche Kunft im 
V. und IV. Jahrhundert vor Ehr.). — Nachmittags von 
3 bis 5 Uhr. Befichtigung der griechiſchen Driginale im Alas 
demiſchen Kunſtmuſeum (Bajen und Terracotten). (Koeſchcke.) 

Freitag den 29. Mai. 
Fahrt mit der Eifenbahn nah Sayn und Belichtigung des 

römischen Limes und der von der Reichs⸗Limes⸗Kommiſſion 
veranftaltetenn Ausgrabungen. 

Sonnabend den 30. Mai. 
Sormittags von 8 bis 12 Uhr. Schluß ber Erklärung der Ab- 

güſſe im Kunftmufeum (helleniſtiſche Kunſt). (Loeſchcke.) 
— Nachmittags von 3 bis 5 Uhr. Vortrag über Die 
tömiihe Herrihaft am Rhein mit Erläuterungen der römiſchen 
Dentmäler im Provinzial-Mufeum. (Geheimer Regierungss 
rath PBrofeflor Dr. Nißen.) 

Sonntag den 31. Mai. 
Fahrt von Bonn nad) Trier. 

Montag den 1. Juni. 
Son 8 bis 10°/ Uhr Vormittags im Mufeum: Erflärung der 

auf die Geſchichte der Stadt Trier bezügliden Monumente. 
(Hettner.) — Bon 11 bis 12 Uhr Belichtigung der Baſilika 
md bes Domes. (Hettner.) — Bon 3 bis 6 Uhr Nad- 
unttags im Mujeum: Bortrag über die Topographie Triers, 
aladanı Befihtigung des Amphitheater und der Porta 
nigra. (Xehner.) 

Diendtag den 2. Juni. 
Von 8 bis 9%, Uhr Vormittags. Vortrag über den Stand der 

Reihs-Limesgrabungen und unfere Kenntnis des römijchen 
Befeſtigungsweſens und der Waffen. (Hettner.) — Bon 
9%, bis 10%, Uhr Erflärung der Neumagener Skulpturen. 
(Lebner.) — Bon 11 bis 12'/s Uhr. Erklärung ber Votiv⸗ 
monumente, der Moſaike und der wichtigiten Marmor: 
ftulpturen. (Lehner) — Nachmittags von 3 bis 6 Uhr 
m Muſeum: Bortrag über römiſche —8 im Allgemeinen, 
Senn Befichtigung des Kaiſerpalaſtes und der Thermen. 
Gettner.) 
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Mittwoch den 3. Juni. 
Bon 9 bis 10%/ Uhr Vormittags im Mufeum: Betrachtung der 

Ueberreſte römiſcher Villen und Gräber. (Hettner.) 11°* Ab: 
fahrt nad) Nennig zur Befichtigung der römischen Villa nnd 
be3 großen Mofaits. — 255 Ankunft in Conz, wofelbit 
Mittageffen, von da Befuh der Igeler Säule Ankunft 
in Trier 7° Uhr Nachmittags. — Bemerfung: Der Beſuch 
von Nennig und Igel iſt als ein wichtiger und integrirender 
Theil des Programms zu betrachten. 

Bonn, den 12. Februar 1896. 
Der Direktor des Akademiſchen Kunſtmuſeum. 

G. Loeſchcke. 

C. Schullehrer⸗ nnd Lehrerinnen⸗-Seminare ꝛc. 
Bildung der Lehrer und deren perſönliche Ver⸗ 

hältniſſe. 

67) Zweites Nachtrags-Verzeichnis derjenigen Sr | 
anjtalten, welche zur Außsftellung von Zeugniſſen über 
die wiflenihaftlihe Befähigung für den einjährigeftei- 

willigen Militärdienft berechtigt find. 
(Bergl. Eentralblatt für 1896 Seite 127 ff.) 

C. Lebranitalten, bei welden das Beitehen ber Ent: 
lafiungsprüfung zur Darlegung der Befähigung ge: 

fordert wird. 
f) Staatliche HShulleßrer-Heminare. 

Königreich Breu 
Alfeld: Evangeliiches Seminar, ben. 
Altdöbern: Evangelifches Seminar, 
Angerburg: Evangeliſches Seminar, 
Aurih: Evangeliſches Seminar, 
Barby: Evangeliſches Seminar, 
Bederkefa: Evangelifches Seminar, 
Berent: Katholiiches Seminar, 
Berlin: Evangeliſches Seminar für Stadtfchullehrer, 
Boppard: Katholifches Seminar, - 
Braundberg: Katholifches Seminar, 
Breslau: Katholiiches Seminar, 
Brieg: Evangeliſches Seminar, 
Bromberg: Evangeliihes Seminar, 
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Bruͤhl: Katholiſches Seminar, 
Büren: Katholiſches Seminar, 
Büuͤtow: Evangeliſches Seminar, 
Bunzlau: Evangeliſches Seminar, 
Cammin: Evangeliſches Seminar, 
Cornelimuͤnſter: Katholiſches Seminar, 
Delitzſch: Evangeliſches Seminar, 
Dillenburg: Paritätiſches Seminar, 
Dramburg: Evangeliſches Seminar, 
Droſſen: Evangeliſches Seminar, 
Ecernförde: Evangeliſches Seminar, 
Eisleben: Evangeliſches Seminar, 
Elſterwerda: Evangeliſches Seminar, 
Eiten: Katholiſches Seminar, 
Eriurt: Evangelifches Seminar, 
rm: Katholifches Seminar, 
sranzburg: Evangelifches Seminar, | 
Friedeberg i. d. Neumark: Evangelifches Seminar, 
Fulda: Katholifches Seminar, | 
Genthin: Evangeliſches Seminar, 
Graudenz: Katholiſches Seminar, 
Gütersloh: Evangelifches Seminar, 
Habelſchwerdt: Katholifches Seminar, 
Hadersleben: Evangeliſches Seminar, 
Halberftadt: Evangeliſches Seminar, 
Pannover: Evangeliihes Seminar, 
Heiligenſtadt: Katholiſches Seminar, 
Hherdede: Evangeliſches Seminar, 
Hilchenbach: Evangeliſches Seminar, 
Hildesheim: Katholiſches Seminar, 
Homberg: Evangeliſches Seminar, 
Karalene: Evangeliſches Seminar, 
Kempen (Regierungsbezirk Düſſeldorf): Katholiſches Seminar, 
Kömgsberg i. d. Neumark: Evangeliſches Seminar, 
Koͤpenick: Evangeliſches Seminar, 
Loͤslin: Evangeliſches Seminar, 
Koſchmin: Evangeliſches Seminar, 
Kieuzburg: Evangeliſches Seminar, 
Kyritz: Evangeliſches Seminar, 
Liebenthal: Katholiſches Seminar, 
Liegnitz: Evangelifches Seminar, 
Linnich: Katholiſches Seminar, 
Löbau: Evangeliſches Seminar, 
Lineburg: Evangelifches Seminar, 
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Marienburg i. Weitpreußen: Evangeliſches Seminar, 
Mettmann: Evangeliſches Seminar, 
Moers: Evangeliiches Seminar, 
Montabaur: Baritätifches Seminar, 
Mühlhaufen i. Thüringen: Evangelifches Seminar, 
Münfterberg: Evongeliiches Seminar, 
Münftermaifeld: Katholisches Seminar, 
Neu-Ruppin: Evangeliſches Seminar, 
Neuwied: Evangeliihes Seminar, 
Neuzelle: Evangelifhes Seminar, 
Northeim: Evangeliſches Seminar, 
Ober-Ölogau: Katholiihes Seminar, 
Odenkirchen: Katholiſches Sentinar, 
Oels: Evangeliſches Seminar, 
Dranienburg: Evangeliſches Seminar, 
Drtelaburg: Evangeliſches Seminar, 
Osnabrück: Evangelifches Seminar, 
Dfterburg: Evangeliſches Seminar, 
Dfterode i. Oſtpreußen: Evangeliſches Seminar, 
Dttweiler: Evangelifches Seminar, 
Paradies: Katholisches Seminar, 
Peiskretſcham: Katholiſches Seminar, 
Petershagen: Evangeliſches Seminar, 
Pilchowitz: Katholiſches Seminar, 
Pölitz: Evangeliſches Seminar, 
Prenzlau: Evangeliſches Seminar, 
Preußiſch⸗Eylau: Evangeliſches Seminar, 
Preußiſch⸗Friedland: Evangeliſches Seminar, 
Proskau: Katholiſches Seminar, 
Prüm: Katholiſches Seminar, 
Pyritz: Evangeliſches Seminar, 
Ragnit: Evangeliſches Seminar, 
Ratzeburg: Evangeliſches Seminar, 
Rawitſch: Paritaͤtiſches Seminar, 
Reichenbach i. d. Ober⸗Lauſitz: Evangeliſches Seminar, 
Rheydt: Evangeliſches Seminar, 
Roſenberg: Katholiſches Seminar, 
Rüthen: Katholiſches Seminar, 
Sagan: Evangeliſches Seminar, 
Schlüchtern: Evangeliſches Seminar, 
Segeberg: Evangeliſches Seminar, 
Siegburg‘ Katholiiced Seminar, 
Soeſt: Evangeliſches Seminar, 
Stade: Evangeliſches Seminar, 
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Stainau a. d. Oder: Evangelifches Seminar, 
Tondern: Evangeliiches Seminar, 
Tuchel: —— Seminar, 
Ueterſen: Evangeliſches Seminar, 
Uſingen: Paritaͤtiſches Seminar, 
Verden: Evangeliſches Seminar, 
Waldau: Evangeliſches Seminar, 
Barendorf: Katholiſches Seminar, 
Veißenfels: Cvangelijches Seminar, 
Vittlich: Katholifches Seminar, 
Bunftorf: Evangelifches Seminar, 
Ziegenhals: Katholiiches Seminar, 
Zu: Katholifches Seminar. 

Berlin, den 19. Februar 1896. 
Der Reichslanzler. 

In Bertretung: von Boetticher. 

68) Kurfus zur Ausbildung von QTurnlehrern im 
Sabre 1896. 

Berlin, den 2. März 1896. 
In der Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt hierfelbft wird 

zu Anfang Oktober d. 38. wiederum ein ſechsmonailicher Kurſus 
ur Ausbilbung von Turnlehrern eröffnet werben. 

Für den Eintritt in die Anjtalt find die Beitimmungen vom 
15. Mai 1894 maßgebend. | 

Die Königliche Regierung, das Königliche Provinzial⸗Schul⸗ 
oleguum, veranlaffe ich, Diele Anordnung in Ihrem, Seinem, 
Verwaltungsbezirke in geeigneter Weiſe befannt zu machen und 
— dort eingehenden Meldungen vor Ablauf des Juli d. 38. 
zu ten. 

Auch wenn Aufnahmegeſuche dort nicht eingehen ſollten, er⸗ 
warte ich Bericht. 

Unter Bezugnahme auf meine Rundverfügung vom 25. April 
1587 — U. IIIb. 5992. — erinnere ich wiederholt daran, daß 
jedem Bewerber ein Eremplar der Beitimmungen vom 15. Mai 
1394 mitzutheilen ift und daß Die anmeldende Behörde ſich 
von der genügenden Turnfertigfeit bes Anzumeldenden 
eberzeugung zu verſchaffen hat, damit nicht etwa auf- 

genommene Bewerber wegen nicht genügender Turnfertigfeit wieder 
entlaffen werden müffen. Indem ich noch bejonders auf den $. 6 
der Beftimmungen vom 15. Mai 1894 verweiſe, veranlafle ich bie 
Königliche Regierung, das Königliche Provinzial-Schultollegium, 
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die Unterftügungsbedärftigfeit der Bewerber forgfältigft 
zu prüfen, jo daß die bezüglichen Angaben in der durch meinen 
Erlaß vom 20. März 1877 — U. OI. 7340. — vorgefchriebenen 
Nachweiſung als unbedingt zuverläjjig bei Bewilligung und 
Bemeſſung der Unterftüßungen zu Grunde gelegt werben können. 

Auch noch im legten Jahre find troß des wiederholten aus- 
drüdlichen Hinweiſes auf diefen Punkt in einzelnen Faͤllen erheb- 
Iihe Schwierigkeiten daraus erwachſen, daß die pekuniäre Lage 
einberufener Lehrer fich hier wejentlich ander ausmwies, als nad 
jenen vorläufigen Angaben bei der Einberufung angenommen 
werden durfte. Die betreffenden Lehrer find ausdrüdlid 
ui Fi mißlihen Folgen ungenauer Angaben Hinzu: 
weifen. 

Die Lebensläufe, Zeugnifje zc. find von jedem Bewerber zu 
einem bejonderen Hefte vereinigt vorzulegen. 

In den im vergangenen Jahre eingereichten Nachweiſungen 
haben wiederum mehrere der anmeldenden Behörden in Spalte 
„Bemerkungen“ auf frühere Nachweiſungen, Berichte, den Begleit- 
beriht und der Meldung beiliegende Zeugniſſe ꝛc. verwieſen. 
Diefes iſt unzuläͤſſig. Die genannte Spalte ift der Ueberſchrift 
entiprechend kurz und beitimmt auszufüllen. 

An 
ſämmtliche Königliche —A— und das 

Königliche ProvinzialSchulkollegium bier. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium zur 
Nachricht und gleichmäßigen weiteren Veranlaſſung bezüglich der 
zu Seinem Geichäftsfreije gehörigen Unterridhtsanitalten. 

Dabei bemerfe ih, daß es in hohem Maße erwünſcht ift, 
eine größere Zahl wiſſenſchaftlicher Lehrer, welche für die Er⸗ 
theilung des Turnunterrichts geeignet ſind, durch Theilnahme an 
dem Kurſus dafür ordnungsmäßig zu befähigen. 

Der Minifter der geiftlicden ꝛc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
fämmtliche Königliche Provinzial-«Schulfollegien. 

U. II. B. 674. 
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D. Höhere Mädchenſchulen. 

69%, Neberführung von höheren Mädchenſchulen aus 
dem Geſchäftsbereiche verichiedener Königlicher Re— 
gierungen in den Geſchäftsbereich der betreffenden 

Königlichen Provinzial-Schulkollegien. 
(Bergl. Centralblatt für 1895 €. 811.) 

Bom Beginne des Schuljahres 1896/97 ab find ferner die nach⸗ 
ttehend bezeichneten öffentlichen höheren Mädchenſchulen und zwar 

in der Provinz Brandenburg 
die ftädtiichen Höheren Nädchenfchulen zu Brandenburg a. H., 
Neu-Ruppin und Perleberg, 

in der Provinz Bommern 
die ſtädtiſchen Höheren Mädchenfchulen zu Stargard i. Pom., 
En i. Bom. und Greifswald (Kaiferin Auguſte-Vietoria⸗ 

ule) 
aus dem Geſchäftsbereiche der betreffenden Königlichen Regierungen 
ur den Gejchäftsbereich der betreffenden Königlichen Provinzial» 
Schulkollegien übergeführt worden. 

E. ODeffentliches Vollsſchulweſen. 

10 Mitwirkung der Kreiskaſſen bei der Rechnungs— 
legung über den Fonds Kapitel 121 Titel 39 des Staats— 
Haushalts: Etat3. — Einnahmen und Ausgaben ber 
Rudegehaltstalfen für Lehrer und Lehrerinnen an den 

öffentliden Volksſchulen. 

Berlin, den 22. Februar 1896. 
Zur Befeitigung von Zweifeln bejtimme ih in Ergänzung 

meines Erlaſſes vom 5. Juli v. 38. im Einverftändniffe mit dem 
Ham Minifter der geiltlihen, Unterrichts: und Mebdizinal- 
Angelegenheiten und der Königlichen Ober-Rechnungskammer 
‚Folgendes: 

1) Bon den Einnahmen für die Hiefige allgemeine Witwen: 
Berpflegungs-Anitalt — No. 1 jenes Erlaſſes — find 
nur Diejenigen den Kreiskaſſen zur fpeziellen Buchung und 
Verrechnung zu überweiſen, weldye bei denjelben — durch 
baare Einzahlung oder durch Kürzung bei Beſoldungs⸗, 
Penſions⸗ 2c. Zahlungen — auflommen. Dagegen jind 
die bei den Regierungs-⸗Hauptkaſſen zur Vereinnahmung 
gelangenden Beträge, namentlih die von anderen — 
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Juſtiz⸗, Eiſenbahn⸗, Boft: zc. — Kaflen abgelieferten, weiter 
bei den Regierungs-Hauptkaſſen nachzuweiſen. 

2) Außer den Staatsbeiträgen zu den Penfionen für Lehrer 
und Lehrerinnen an öffentlichen Volksſchulen — Nr. 4 
jenes Erlaſſes — find auch die Beiträge Der Schulverbände 
fowie die aus den Ruhegehaltskaſſen zu zahlenden vollen 
Benfionen, joweit deren Sebung bezw. Zahlung durch bie 
Kreiskaſſen erfolgt, diefen zur fpezielen Buchung und 
Verrehnung zu übermeilen. 

Die Buchung der desfalfigen Einnahmen und Ausgaben er: 
folgt bei den Negierungs-Hauptlaffen auf Grund der nach dem 
anliegenden Formular A aufzuftellenden Abrechnung der Kreis: 
kaſſen, die Rechnungslegung der leßteren nach den ebenfalls an- 
geichloffenen Formularen B und C. 

Die Königliche Regierung wolle das hiernady Erforderlide 
ſchleunigſt an die betheiligten Kafjen verfügen. 

Der Finanzminiter. 
a In Vertretung: Meinede. 
n 

ämmtliche Königliche Regierungen mit 
— — von Slamadnaen 

I. 1889. 2. Ang. II. 1829. 2. ing. 
4. 

Königliche Kreiskaſſe. ‚den 189 . 

Abrehnung zur Ruhegehaltskaſſe für Lehrer und 
Lehrerinnen an den öffentliden Volksſchulen. 

I. An Benfionsbeiträgen (Umlagen) find eingegangen und 
wurden zur Regierungsd-Hauptlaffe abgeführt M Pf 
buchftäblich 

II. An Benfionen find dagegen gezahlt worden M Pf 
buchſtaͤblich 
welcher Betrag von der Königl. Regierungs-Hauptkaſſe 
a N. Hierher erftattet worden: ilt. 

emerft wird no, daß in dem zu II angegebenen 
Beirage M Pf 
buchſtaͤblich 
den Staat treffende Penſionszuſchuͤſſe (Antheil bis zu 
600 A zu jeder Penſion) enthalten find. 

(Unterfchrift.) . Nr. 
Daß die oben zu I, II und III angegebenen Summen nad) 

ben von mir geprüften Kaffenbüchern und Belägen richtig find, 
beicheinigt. 

‚den S 189 . 
Der Kaffenrevifor. 
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71) Auslegung des 8. 7 Abſ. 3 des Gejepes vom 
11. Juni 1894, betreffend das Nuhegehalt der Lehrer 
und Lehrerinnen an den öÖffentliden nidtitaatlichen 
mittleren Schulen und die Fürſorge für ihre Hinter: 

bliebenen, — ©. ©. ©. 109. — 

Berlin, den 25. Februar 1896. 
Auf den Bericht vom 14. Januar d. 38. ermwidere ich der 

Königlichen Regierung, daß der $. 7 Abi. 3 des Geſetzes vom 
11. Suni 1894, betreffend das Ruhegehalt der Lehrer und 
Lehrerinnen an den öffentlichen nichtjtaatlichen mittleren Schulen 
und die Fuͤrſorge für ihre Hinterbliebenen, — ©. ©. ©. 109 
— auf folde Falle überhaupt feine Anwendung findet, wo eine 

. Neubejegung von Stellen an Mittelichulen erfolgt, auch wenn 
die berufenen Lehrer in ihrer früheren Stellung Mitglieder von 
Elementarlehrer-Witwen- und Waiſenkaſſen waren. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud). 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

G. II. 227. U. UIID. 

m Mitglieder der Elementarlehrer-Witwen- und 
Waiſenkaſſen der einzelnen Regierungsbezirte gehören 
zu den unter die Borjchrift des 8. 23 Abf. 1 des Relikten⸗ 
gelebe? vom 20. Mai 1882 fallenden Beamten und 
ehrern und find demnad beredtigt, aus der All: 

gemeinen Witwen-VBerpflegungs-Anftalt auszuſcheiden. 

Berlin, den 29. Februar 1896. 
Bei Rüdfendung der Anlagen des Berichts vom 8. De 

ember v. 38. ermwidere ih nach Benehmen mit dem Herrn 
 inansminifter dem Königlichen PBrovinzial-Schullollegium, daß 
die Mitglieder der Clementarlehrer-Witmen- und Waiſenkaſſen 
der einzelnen Regierungsbezirke zu den unter die Vorſchrift des 
5, 23 Abſ. 1 des Reliktengejeßes vom 20. Mai 1882 fallenden 

eamten und Lehrern gehören und demnach beredtigt find, aus 
der Allgemeinen Witwen-Berpflegungs:Anjtalt auszuſcheiden. 

Da der Elementarlehrer N. am ftädtiihen Progymnaſium 
in A. Mitglied der Elementarlehrer-Witwen- und Waiſenkaſſe des 
Regierungsbezirks U. ift, jo hat der Herr Finanzminiſter dem: 
gemäß die Beneraldirektion der Allgemeinen Witwen-Berpflegung: 
anjtalt durch Verfügung vom 7. Februar d. 8. ermächtigt, dem 
bei ihren Akten befindlichen Antrage des p. N. auf Ausiheiben 
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aus der Allgemeinen Witwen-Berpflegungs-Anitalt zu dem Termine 
des 1. Oktober v. 38. noch nachtraͤglich ftattzugeben. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sn Bertretung: von Beyraud 

An 
das Königlihe Brovinzial-Schullollegium zu R. 

G. M. 400. U. II. 

3) Ordnung einer ftädtifden Schuldeputation im Wege 
eines Ortsſtatuts. | 

Berlin, den 12. März 1896. 
ꝛc. 
Im Uebrigen bemerke ich, daß die Ordnung einer ſtädtiſchen 

Schuldeputation formell im Wege eines Ortsſtatuts zuläſſig er: 
ihemt, infomweit die Schuldeputation in Anſehung der Externa 
mit Angelegenheiten der kommunalen Verwaltung befaßt ift. Wenn 
bie ftädtilchen Behörden zu N. daher Werth darauf legen, dieſe 
Regelung, ohne daß eine erkennbare Nöthigung dazu vorliegt, 
durch ein Ortsſtatut feitzulegen, fo will ih, um die lange in 
dieſer Richtung geführten Verhandlungen abzufchließen, dem nicht 
entgegentreten. Für zukünftige Fälle bemerfe ich aber ganz all- 
gemein, daß e3 den Intereſſen einer jtädtiichen Verwaltung felbit 
nicht entiprechen dürfte, fich bei derartigen Regelungen bauernd 
tormell zu binden. Gerade die Zufammenjegung der Deputation 
wird bei dem zunehmenden Umfange raſch aufblühender Städte 
häufiger einer Aenderung und die Mitgliederzahl einer Ver- 
mehrung bedürfen. Was aber die Staatlichen Intereſſen betrifft, 
to muß unter allen Umitänden grundfäglic daran feitgehalten 
werden, daß jede Ordnung der Schulauffiht im Auftrage des 
Staated dem wechjelnden Bedürfniſſe fchnell folgen, alfo ohne 
bejondere Schwierigkeit entjprechend abgeändert werben kann. 

Der Minifter der geiftlihden zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. M.B. 687. 

74 Als Dienftzeit im Sinne des 8. 5 bes Gefeges vom 
6. Juli 1885 (G. S. S. 298) ift auch Diejenige Sei an= 
aufehen, während welder mit Genehmigung der Schul- 
aufjihtsbehörde vor der definitiven Anftellung fakul— 
tativer Zurnunterricht an einer öffentliden Schule wenn 
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auch nur probeweiſe und gegen eine nicht penfionsfähige 
Remuneration ertheilt worden ift. 

Im Namen des Königs. 
Sn der Verwaltungsſtreitſache 

der Stadtgemeinde N., vertreten durch den Magiftrat da: 
jelbit, Klägerin, 

wider 
den Königlichen Regierungs-Präfidenten ebenda, Beklagten, 

ge das Königliche Oberverwaltungsgerit, Erfter Senat, in 
einer Sigung vom 10. Januar 1896 
für Recht erfannt, 

daß die Klage gegen die Smangsetatifirungsverfügung des 
beklagten Königlichen Regierungs-Bräfidenten vom 30. März 
1895 zurüdgumeijen und die Koſten — unter Feſtſetzung 
des Werths des Streitgegenitandes auf 50 .M — der 
Klägerin zur Laſt zu Iegen. 

Bon Rechts Wegen. 

Gründe. 
Für Die Lehrerinnen an der Volksſchule der Stadtgemeinde N. 

beiteht jeit dem 1. April 1893 eine Bejoldungsordnung zu Recht, 
welcher gemäß das Anfangsgehalt 1000 AH beträgt und nad) fünj 
Sahren auf 1200 M, nad) zehn Jahren auf 1300 M u.|.w. fteigt, 
die Steigefäße aber nad) denſelben Grundſaͤtzen wie die ſtaatlichen 
Dienftalterszulagen gewährt werden. Hinfichtlid) der Ießteren 
enthält der Erlaß des Miniſters der geiltlichen, Unterrichts- und 
MedizinalsAngelegenheiten vom 28. Suni 1890 (Gentralblatt für 
die Unterriht8-Berwaltung Seite 614) folgende Vorfjchriften, melde 
theild wörtlich, theils dem weſentlichen Inhalte nach dem Lehrer: 
penfionsgejege vom 6. Juli 1885 (®. S. S. 298) und der zu 
diefem gemäß Artikel IV von dem Unterrihts: und dem Finanz: 
minifter erlafjenen Ausführungsinftruftion vom 2. März 1886 
(Minifterialblatt der inneren Verwaltung Seite 37) entlehnt find: 
Nr. 3. Bei Berechnung des Dienftalters kommt die gefammte Zeit 

in Anrechnung, während welcher ein Lehrer (Lehrerin) im 
öffentlichen Schuldienft in Preußen ſich befunden hat. 

Die Dienitzeit wird vom Tage der erſten eidlichen 
Verpflichtung für den öffentlichen Schuldienft an gerechnet. 

Kann ein Lehrer nachweiſen, daß jeine Vereidigun 
erit nach jeinem Eintrüt in den öffentlichen Schuldienit 
ftattgefunden hat, jo wird die Dienitzeit von letzterem 
Zeitpunkt an gerechnet. 

als Dienttzeit fommt auch diejenige Yet in An- 
rechnung, während welcher ein Lehrer 
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a. mit Genehmigung der Schulaufjichtsbehörbe eine er- 
Iedigte Lehrerftelle kommiſſariſch verwaltet oder einen 
Lehrer vertreten hat, 

b. zc. (Militairdienft). 
Ar.4. Der Bezug von Dienftalterdzulagen beginnt mit dem Ab- 

laufe desjenigen Bierteljahres, in welchem die erforderliche 
Dienftzeit vollendet wird zc. 

Ein ergänzender Erlaß vom 6. Oftober 1891 (Centralblatt 
rür die Unterrichtöverwaltung Seite 710) trifft endlich mit Bezug⸗ 
nahme auf eine zum Penſionsgeſetze ergangene Entjcheidung des 
Reichſsgerichts vom 23. Februar 1891 Beſtimmung noch dahin: 

Als Dienftzeit im Sinne diefer Vorfjchriften ift auch das 
mit Genehmigung der Schulauffichtsbehörde thatlächlich 
erfolgte Funktioniren als Lehrer an einer öffentlichen 
Schule jelbft dann anzufehen, wenn es in die Seit vor 
Erlangung der formalen, vom Beitehen Der angeordneten 
enifung abhängigen Anftellungsfähigfeit im Schuldienite 
ällt. 

Ueber die Bedeutung und Tragweite der vorjtehend wieder- 
gegebenen Normen iſt zwijchen der Stadtgemeinde und der Auf- 
iichtsbehörde Streit in einem Falle entitanden, der die Gewährung 
der zweiten Dienftalterszulage für die an einer jtädtifchen Ge- 
memdeihule angeltellte Lehrerin N. betrifft. Im Sahre 1883 
satte nämlich die Stadt an einer öffentlichen mittleren Mädchen 
'Qule, der... ... »:Schule, mit Öenehmigung der Regierungs- 
chtheilung für Kirchen und Schulwesen fakultativen Turnunterridht 
angeführt. Mittelft Berichts vom 4A. Zuli 1884 brachte der 
Ragiſtrat „in Stelle der aus diefem Amte gejchiedenen” Turn- 
lehtetin X. Die damalige Schulamtöfandidatin, wiflenjchaftliche 
und Zurnlehrerin N. mit dem Bemerfen in Vorſchlag, dab er 
schlofien Habe, ihr den Turnunterriht an jener Schule mit 
15 Stunden wöchentlich „gegen die bisherige Nemuneration von 
140 A jährlich” und zwar vorläufig „probemeife bis Dftern 1885“ 
: übertragen. Nachdem Seiten? der Regierung am 18. Juli 
1284 „die Wahl genehmigt” war, machte unter Mittheilung Hier- 
von der Magiſtrat in einem Schreiben vom 29. desfelben Monats 
dr N. ihre probeweife Annahme als ZTurnlehrerin bekannt und 
eronmete ihr, daB fie eine nicht penſionsberechtigte Remuneration 
von 40 AH jährlih für je eine Stunde wöchentlich, mithin zur 
‚st, bei einer Beihäftigung mit 16 Wochenftunden, für das Jahr 
640.4 im Betrage von je 160.4 am Schluſſe eines jeden 
Vierteljahres, zum erften Dale am 30. September 1884 für zmei 
onate erhalten werde. Zugleich behielt ſich der Magiftrat hin- 
ſichtlich des Dienjtlichen Verhältniſſes der N. während der Probe⸗ 

1896, 21 
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zeit und Hinfichtlich des Umfanges ihrer Beichäftigung den jeder- 
zeitigen Widerruf vor, währen ſie feldft, fofern fie die „Be— 
ihäftigung“ aufzugeben beabfichtigen follte, an eine dreimonatliche 
Kündigungsfriit gebunden wurde. Am Schluffe der Zufchrift hieß 
es: Der Magiftrat hege zu der N. das Vertrauen, daß fie das 
ihr übertragene „Amt” treu und gewillenhaft verwalten und es 
ſich angelegen fein laffen werde, das Wohl der ihr anvertrauten 
Schuljugend nah Kräften zu fördern, auch den Anweilungen 
„ihrer dienſtlichen Vorgeſetzten“ ... willig und gemiflenhaft zu 
folgen. Bei der Uebernahme des Zurnunterridht3 wurde Die N. 
durch Handidlag verpflichtet. Am 1. Oktober 1885 erfolgte ihre 
Annahme als wiſſenſchaftliche Hilfslehrerin. Sodann wurde ſie 
am 16. Dezember 1883 provilorifh und, nachdem am 16. Sa- 
nuar 1889 ihre Bereidigung ftattgefunden batte, am 17. Mai 
a als Lehrerin der ftädtiichen Semeindefhuler an- 
gejtellt. 

Im Haußhaltsetat pro 1894/95 war nun für die NR. em 
Gehalt von 1200 „A ausgeworfen. Die Regierungsihulabtheilung 
nahm jedoch an, daß fie nad) Maßgabe ihres Dienſtalters, welches 
unter Berüdfichtigung auch der anfänglichen Beihäftigung mit 
Turnunterricht berechnet werden mülle, vom 1. Dftober 1894 ab 
zum Bezuge von 1300 .# berechtigt gewefen fei, und ftellte am 
2. März 1895 eine dem entiprechende anderweite Regelung ihres 
Gehalts als eine der Stadtgemeinde gejeplich obliegende Leiftung 
feſt. Du der Magiftrat die Flüſſigmachung der hierzu erforder: 
Iihen Geldmittel verweigerte, ordnete der Regierungs⸗Präſident 
durch Verfügung vom 30. März 1895 die Gewährung der aui 
die beiden legten Bierteljahre des Etatsjahres entfallenden Raten 
von zufammen 50 M durdy außerordentliche Verausgabung Diefer 
Summe an. 

In der hiergegen Namens der Stadtgemeinde frifltzeitig mit 
dem Antrage auf Außerkraftiegung der Zwangsetatiſirung er- 
hobenen Klage macht der Magiſtrat geltend: 

Bei der Berechnung bes Dienſtalters komme allerdings nad 
bem Miniiterialerlajje vom 28. Juni 1890 diejenige Zeit in An— 
rechnung, während welcher eine Lehrperfon ſich im öffentlichen 
Schuldienite befunden Habe. Dieſe Vorausſetzung werde aber 
nicht ſchon durch Ertheilung under Unterritsftunden an einer 
öffentlichen Schule erfüllt; fie treffe vielmehr nur bei demjenigen 
u, welcher eine „dem 8. 1 des Geſetzes, betreffend die Erleichterung 
er Volksſchullaſten, vom 14. Juni 1888 (G. S. ©. 240) ent- 

ſprechende Schulitelle inne babe”, und eine foldde ſei im vor: 
liegenden Falle für die Turnlehrerin nicht vorhanden geweſen. 
Die nur probemeile und gegen Nemuneration, nicht gegen Gehalt 
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erfolgte Beihäftigung der N. lönne daher als eine nach dem 
ſtaͤdtiſchen WBefoldungsplane anredhnungstähige um jo weniger 
angejehen werben, als eine vollbeichäftigte Xehrerin zu 24 Stunden 
woͤchenllich verpflichtet fei, die N. aber zunädjft nur 16 Stunden 
ertheilt Habe. Mit Rückſicht darauf, daß diefe Zahl im Sommer: 
icmeiter 1885 auf 18 Stunden geitiegen fei, werde allerdings im 
tädtihen Etat — fo heißt e8 in einem bei den Borverhandlungen 
bermdlihen Berichte des Magiſtrats an die Regierung — ihr 
Dienftalter ſchon vom 1. April 1885, nicht erft von ihrer An- 
nahme als wiſſenſchaftliche Hifslchrerin, d. i. vom 1. Oktober 
desiclben Jahres ab, beredynet. Sedenfalls Habe fie aber am 
1. Oftober 1894 eine zehnjährige Dienitzeitt noch nicht hinter 
1, mithin auf cin Gehalt von 1300 M feinen Anſpruch gehabt. 

DerRegierungs-Bräfident, Abweiſung beantragend, entgegnet: 
Das Berfahren bei der Annahme und die Art der Be- 

Ihäftigung übten auf die Anrechnung der Dienitzeit feinen Einfluß 
aus. Ebenſowenig komme dad Schullaſtenerleichterungsgeſetz in 
‚age. Auch das mit Genehmigung der Schulauffihtsbehörde 
thatlächlich erfolgte Wirken ald Lehrer (Qehrerin) an einer öffent- 
lichen Schule fei als anrechnungsfähige Dienftzeit in Betracht zu 
ziehen. Die N. habe aber den ihr übertragenen Turnunterricht 
bereit8 am 1. Auguſt 1884, jowie jpäter neben diefem — was 
Die vorliegenden Regierungsakten beftätigen — vom 1. Juli bis 
1. Oltober 1885 auch wiſſenſchaftlichen Unterriht in 6 Wochen: 
ftunden ertheilt und feitdem ſich ununterbrochen im öffentlichen 
Shuldienite der Stadt N. befunden. Ihr Dienftalter jei daher 
vom 1. Auguft 1884 ab zu berechnen und es habe ihr fomit, 
da fie Ende Juli 1894 eine zehnjährige Dienftzeit vollendet ge= 
babt, vom 1. Oktober desfelben Sahres ab ein Gehalt von 
1500 A zugeftanden. 

Bei dieſer Sadjlage war nach mündlicher Berhandlung, in 
der Seitens des allein erichienenen Vertreters der Klägerin Neues 
nicht angeführt wurde, wie geſchehen, zu erkennen. 
.. Die Gewährung periodifher Steigejäge für die Gemeinde- 
ihullehrerinnen in N. regelt ſich ortöverfafjungsmäßig nad) den- 
jmigen Grundſätzen, welche betreff3 der Staatlichen Dienitalters- 
zulagen für die Lehrer und Lehrerinnen an öffentlihen Volks⸗ 
ſchulen gelten. Bei der anderweiten Feſtſtellung diefer Grundfäße 
durh den Erlaß bes Minifterö der geiftlidyen, Unterrichts: und 
Redizinal-Angelegenheiten vom 28. Zuni 1890 ift, wie Die Faſſung 
ergiebt und im fpäteren Erläuterungen und Ergänzungen noch 
beionder3 bezeugt ift (fiehe u. A. den Erlaß vom 31. Dezember 
1391 — Eentralbtatt für die Unterrichtsverwaltung 1892 Seite411), 
die Abficht Leitend geweſen, die Borfchriften über die Berechnung 

21° 
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der Dienstzeit für Die Alterszulagen thunlichft mit den Beftimmungen 
des Lehrerpenfionggelebes vom 6. Juli 1885 über die Berechnung 
ber penfionsfähigen Dienitzeit in Uebereinitimmung zu bringen. 
Um zu einer richtigen Auslegung jener Grundfäße, foweit fie im 
vorliegenden Falle in Betracht kommen, zu gelangen, erfcheint es 
deshalb geboten, auf Die entiprechenden Normen des Penfions: 
gejeßes wie auch auf den Inhalt der Inftruktion zu defjen Aus: 
führung vom 2. März 1886 einzugehen. | 

Nach den dort gegebenen Beitimmungen fommt bei der 2: 
rechnung der Dienftzeit die gefammte Dienftzeit in Anrechnung, 
während welcher ein Lehrer im öffentliden Schuldienfte in 
Preußen fi befunden hat (Artikel I 8. 5 des Gejeges) — und 
gilt ferner als Dienftzeit auch die Zeit der Adjuvantur umd der 
proviſoriſchen Anftellung ſowie diejenige Zeit, während welder 
einem „anjtelungsfähigen“ Schulamtsfandidaten Seitens der 
Schulaufſichtsbehörde auch nur die kommiſſariſche Verwaltung 
einer vakanten Schulſtelle oder die Vertretung eines be— 
urlaubten oder ſonſt behinderten Lehrers übertragen war 
(Ausführungsinſtruktion 8. 13). Auf den erſten Blick koͤnnte es 
nun den Anfhein gewinnen, als ließe der letztgedachte inftruktionelle 
Zufag jih für den von der Eagenden Stadtgemeinde vertretenen 
Standpunkt verwerthen, daß nur eine unterrichtlihe Thätigkeit 
im Rahmen einer al& dauernde Einrihtung bejtehenden, 
mithin den Anſpruch der Unterhaltungspflichtigen auf den Staats: 
beitrag gemäß den Entlaftungdgejegen vom 14. Juni 1888 und 
30. März 1889 begründenden Schulſtelle anrechnungsfähig fd, 
bier alfo die Zeit, während welcher die N. mit Turnunterrigt 

eauftragt war, obwohl an der lehtera 
damals eine dem Organismus der Anſtalt eingegliederte Zum 
lehrerinftelle nach der Darftellung des Magiltrats nicht beitand, | 

an der... . Schule 

außer Anfag zu bleiben habe. Dem mürde namentlich aud dad 
oben erwähnte Erfenntnis des Reichsgerichts nicht entgegenitehen. 
Denn dieſes enthält zwar den Ausſpruch, daß als Dienſtzeit felbit 
das jchon vor formaler Erlangung der Anjtellungsfähigteit mit 
Genehmigung der Aufjichtöbehörde thatfächlich erfolgte Funktioniren 
als Lehrer an einer öffentlichen Schule fich darftelle und daß das 
nur in der Ausführungsinftruftion aufgeftellte Erfordernis der 
„Anftellungsfähigkeit” im Geſetze keine ausreichende Stütze finde; 
— 08 erging aber auf Grund der thatſächlichen Feſtſtellung, dab 
in dem zu entfcheidenden Falle jenes Funktioniren fich zufolge 
Betrauung mit der proviforifhen Verwaltung einer Lehrerftelle 
gegen den Bezug des mit derjelben verbundenen &ehalts vol- 
ogen Hatte, und berührt in feiner Weife die Frage, ob eine de 
häftigung im öffentlichen Schuldienfte felbft dann in die Dienft- 
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zeit einzutechnen fei, wenn e8 dabei an jedem Zuſammenhange 
mit emer Lehrerſtelle fehlt. Allein die Anrechnungsfähigfeit auch 
ciner unter foldyen Umständen ftattgehabten unterrichtlichen Thätig- 
Lu mnterliegt nach dem Wortlaute und logischen Zuſammenhange 
des Geſezes keinem Yweifel. Denn das Geſetz bezeichnet als 
r.mionsberechtigte Dienftzeit ganz allgemein die gefammte Zeit, 
während welcher ein Lehrer im öffentlichen Schuldienite fich be- 
tunden hat. Der mannigfach verjchiedenen Formen, in welchen 
eine Lehrthaͤtigkeit auch ohne eigentliche Anſtellung, fei e8 durch 
Iommitariiche bezw. vertretungsweife Verwaltung einer Stelle 
oder ohne ſolche zur Befriedigung fonftiger Unterridt3- 
bedürfniſſe ausgeübt werben kann, thut das Gefeg — anders 
8 es in der Ausführungsinftruftion zum Zwecke der Verdeut: 
lichung. jedoch unvollftändig, nämlich mit Uebergehung ber letzt⸗ 
gedachten und gerade im vorliegenden Streitfalle zutreffenden 
Woͤglichkeit geſchieht — überhaupt feine Erwähnung. Aus— 
cählojen wird aber im Geſetze lediglich die Anrechnung der⸗ 
men Dienitzeit, während welcher die Zeit und Kräfte eines 
sörers durch Die ihm übertragenen Geſchäfte „nur nebenbei“ 
1 Aniprud) genommen gemejen find (Abi. 2 des 8. 6). 

Bei Berechnung der penjionsfähigen Dienftzeit zählt dem- 
nd) zweifellos aud eine Dienitzeit mit, welche, obſchon nicht in 
Wahrnehmung der Funktionen einer etatsmäßigen Stelle, jo doch 
mmerbin im öffentlichen Schuldienfte zurüdgelegt ift, und des⸗ 
2b muB ein Gleiches Hinfichtlic) der Berechnung der für den 
Sera von Alterözulagen maßgebenden Dienitzeit gelten, ba 
ie, wie vorfiehend nachgewieſen, denjelben Grundſätzen wie 
Jene jolgt, die Vorſchriften für beide thunlichſt in Uebereinſtimmung 
&-staht werden follten und in Wirklichkeit großentheils fogar 
Tori übereinstimmen. Abweichungen von den Örundjähen des 
Penñonsgeſetzes werden daher betreffs der Alterszulagen nur zu— 
Alaſen ſein, ſofern fie für letztere poſitiv verordnet find. 
Tieſes iſt beiſpielsweiſe dahin geſchehen, daß die Beſtimmung in 
Kr. 14 der Ausführungsinitruftion zum Penſionsgeſetze, wonach 
bei Serechnung der penjionsfähigen Dienstzeit die bis zum Aus- 
‘Heiden in Folge eines Disziplinarerfenntnifjes zurüdgelegte 
zeeriteit unberüdjichtigt, bleiben foll, als eine nur im Bereiche 
Sm jenes Geſetzes beitehende bejondere Vorjchrift feine An⸗ 
Dendung für Die Gewährung der ftaatlihen Dienftalterözulagen 
Ande (Eriag vom 13. April 1891, Centralblatt für die Unlerrichts⸗ 
fermwaltung Seite 377, — und vom 29. Juni 1895, ebenda 
ur 637). Nirgends iſt aber in Anſehung der Alterszulagen 
de Verückſichtigung einer in die Zeit vor der Anitellung im 
Shubdienfte fallenden Dienitzeit an die Borausfegung geknüpft, 
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daß fie notwendig durch kommiſſariſche oder vertretungsweiſe 
Verſehnng einer Sculitelle, für welche der Träger der Unter⸗ 
ra den gejeglichen Staatsbeitrag empfängt, zugebradt 
ein müfle. Nur die vor Beginn des 21. Lebensjahres zurüd: 
elegte Dienitzeit jo, wie für die Berechnung der penfionsfähigen 
ienftzeit (Artikel I 8. 8 des Gefebes), fo auch bei der Be: 

mefjung der ftaatlichen Dienftalterszulagen nach dem Erlafje vom 
51. Dezember 1891 (Gentralblatt für die Unterrichtsvermwaltung 
Seite 411) in der Regel und namentlih dann, wenn fie vor er: 
lIangter Anftelungsfähigkeit lediglich der Vorbereitung für 
den Sehrerberu] gedient Hat, außer Anſatz bleiben. Abgejehen 
von (Fällen diefer Art betont aber der Schon oben angezogene Erlaß 
vom 13. April 1891 nachdrücklich, daß in dem für die Bewährung 
ber Dienitalterözulagen grundlegenden Runderlaffe vom 28. Juni 
1890 die Anrechnung der gefammten Dienftzeit ohne irgend 
welde Einſchränkung vorgefchrieben ſei. Augenſcheinlich hat 
danach der Unterrichtsverwaltung auch die Einſchränkung auf eine 
Beihäftigung durch Uebertragung aller oder einzelner zu vor: 
Bandenen Lehreritellen gehöriger Funktionen und gegen den Bezug 
einer etatömäßigen NRemuneration völlig fern gelegen. inen 
Rückſchluß Hierauf geſtattet endlih auch der Erlak vom 14. No: 
vember 1894 (Gentralblatt für die Unterrichtöverwaltung 1895 
Seite 575), mwojelbft auf dem verwandten ®ebicte der Gewährung 
von Alterszulagen an die Lehrer höherer Unterrichtsanjtalten be 
ftimmt ift, daß für die fakultative Anrechnung der Zeit einer Be 
Ihäftigung als Hilfslehrer der Bezug einer etatSmäßigen Re 
muneration nicht die unbedingte Vorausſetzung bilde, daß vielmehr 
felbjt die Zeil einer umentgeltlihen Beſchäftigung angerednet 
werden könne, wenn der Kandidat nit nur im einzelnen 
Stunden Unterridt ertheilt Habe. 

Nach alledem ift Hier das angebliche Nichtbeftehen der Stelle 
einer Turnlehrerin an der-...... «Schule in der Zeit, ala dafelbit 
die N. den ihr mit Genehmigung der Auffichtsbehörde über: 
tragenen Turnunterricht ertheilte, ſowie ferner der Umſtand, daß 
die N. nicht in ein etat3mäßiges Gehalt eingewielen war, jondern 
nad Berhältnis der Wochenftunden remuneratorisch entſchaͤdigt 
wurde, ohne alle rechtliche Bedeutung. Nicht minder ift e8 be 
langlos, daß ihre Annahme auf Probe mit Vorbehalt des Wider: 
rufs durch den Magiftrat — anftatt durch die Schulauffichts⸗ 
behörde, wie in Faͤllen proviforifcher Anftellung (vergl. bie 
Minifterialerlafje von 6. fyebruar 1864 und 31. März 1875 ın 
Schneider und von Bremen, Voltsſchulweſen Band I Seite 619. 
637) — erfolgt und fo von der Regierung gebilligt war. Ebenſo⸗ 
wenig fällt enticheidend in das Gewicht, Daß bie —* der Pflicht⸗ 
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Itumden, welche durch allgemein verbindliche Borichriften niemals 
ieſtgeſetzt ift (vergl. Miniiterialerlaß vom 6. Auguſt 1873, eben- 
Dafelbit Band I Seite 799), in N. ortSrechtlih nach der Be 
hauptung des Magiſtrats 24 für eine vollbefchäffigte Lehrerin 
betragen fol. Worauf es ausfchlaggebend ankommt, daß ift 
ausſchließlich dieſes: daß die N. an der... . »Schule mit ®e- 
rehmigung der Schulauffichtsbehörde feit dem 1. Auguſt 1884 
Zummnterricht in 16 Wochenſtunden, mithin in einem Umfange 
ertheilt hat, von welchem der Magiltrat nicht behauptet und un-= 
möglich behaupten Lönnte, dab dadurch ihre Zeit und Sträfte 
nur nebenbei in Anfpruch genommen worden feiern. Die N. 
at ih daher ſchon vom Beginne jenes Unterrichts, d. i. vom 
1. Auguft 1884 ab im öffentlichen Schuldienfte befunden und 
ıt in dieſen nicht etwa erft mit dem Sommerfemeiter 1885 ein 
zeareten, in welchem die Zahl der Zurnitunden auf 18 ftieg und 
ihnen noch 6 wiſſenſchaftliche Unterrichtsitunden Hinzutraten, fo 
das nunmehr, was an fi unerheblich ift, die in N. übliche 
Früätitundenzahl einer vollbefchäftigten Lehrerin erreicht wurde. 
Da femer an die vorgedachte Beichäftigung der N. ſich deren 
Amahme als wiſſenſchaftliche Hilfslehrerin am 1. Oktober 1885 
anſchloß und fie jodann erft proviſoriſch und endlich definitiv 
Anftellung als Gemeindefchullehrerin in N. fand, Hat fie fid) vom 
1. Augujt 1884 ab, wenn auch ihre Vereidigung erft fpäter er- 
folgte, ununterbrochen im öffentlichen Schuldientte befunden, fo 
daß fie bereit® am 31. Juli 1894 eine zehnjährige Dienftzeit voll- 
endet hatte. Demgemäß ftand ihr vom Ablaufe des mit dem 
September endigenden Vierteljahres ab die zweite Dienftalters- 
zulage und aljo ein Einfommen von zufammen 1300 # zu. 
Tie Zeit ihrer Beichäftigung vom 1. Auguft 1884 bis zum 
1. Ultober 1885 würde bei der Berechnung ihrer Dienftzeit nur 
dann außer Anfag bleiben, wenn fie damals noch nicht anſtellungs⸗ 
fähig und zugleich noch nicht 21 Jahre alt geweien wäre, was 
indeß vom Magiſtrate nicht behauptet ift. 

Entiprah jomit die Feſtſtellungsverfügung ber Regierung 
dem beitehenden Rechte, fo erweilt fich die Klage gegen die auf 
Grund derfelben bewirkte Smangsetatifirung als hinfällig. 

Ta die Klägerin in der Hauptfache unterliegt, fallen ihr 
nad 8. 103 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 (G. ©. S. 195) die Koften zur Laft. 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungs= 
gerihts und der verordneten Unterfchrift. 

E.8.8.L 89. (L. 8.) Berfiuß. 
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75) Rehtsgrundfäße des Königlihen Oberverwaltungs- 
gerichtß. 

&. Das Allgemeine Landrecht legt die Schulunterhaltung 
den felbitändigen Einwohnern des Schulbezirtd auf und thut 
der Uebernahme derfelben durdy die politifchen Gemeinden über: 
haupt feine Erwähnung. Gleichwohl ift, wie in der Wiſſenſchaft 
und Rechtſprechung feltiteht, den politiichen Gemeinden das Ein: 
treten für die Schullaft unverwehrt. Dazu bedarf es allerdings 
zweifellos einer entſprechenden Willendäußerung. Nirgendwo it 
aber vorgeichrieben, daß dieſe „ausdrüdlich” erklärt und in „förm— 
lichen“ Beſchlüſſen niedergelegt fein müſſe. Das Gefeß Hat es 
daher in diefer Hinficht bei den allgemeinen Grundfägen belaſſen, 
wonach ſtillſchweigende Willensäußerungen mit einer ausdrüd: 
lichen, fofern nicht eine ſolche zur rechtsgültigen Form des Ge— 
ſchäfts politiv erfordert ift, gleiche Kraft haben (88. 59, 60 
Zitel 4 Theil I des Allgemeinen Landredts). Hiervon Ab: 
weichendes ift in den vom Vorderrichter angezogenen diesſeitigen 
Entiheidungen mit feinem Worte angedeutet. Wenn dafelbit 
„Beſchlüſſe“ der politiſchen Gemeinden als WBorausfegung für 
deren Eintreten in die Schullaft bezeichnet werden, fo iſt dies 
doch nur in dem vorftehend dargelegten Sinne geichehen, zu 
deſſen näherer Erläuterung e3 nad) Qage der damaligen Stra: 
fälle an zureichendem Anlaſſe fehlte. Notoriſch Hat jich denn 
auch vielfach, fomoHl in Städten wie auf dem Lande, das Ler: 
hältnis in der Art geftaltet, daß die politiihen Gemeinden ihre 
Entichliegung, entweder die Schule als Kommunalanftali zu 
übernehmen bezw. neu zu errichten oder gegenüber der fortbe 
ſtehenden Schulfozietät für die Beiträge der Hausväter and 
Kommunalmitteln aufzulommen, lediglich durch konkludente Hand- 
lungen mit Hinzutritt der in gleicher Weije erfennbar gewordenen 
Genehmigung der Schule bezw. der Kommunalaufficytsbehörde, 
ſoweit e8 der Ießteren bedurfte, bethätigt haben, ohne daß jemald 
die Mechtöbeftändigkeit diefer Entwidelung in Zweifel gezogen 
wäre. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Obervermaltungd: 
geriht8 vom 10. Dezember 1895 — I. 1542 —.) 

b. Die zur Verhandlung vom. Jahre 1854 feiten® des 
damaligen Beſitzers ber Herrfchaft 2. der Schule mit Zuftimmung 
der Aufſichtsbehörde gemachten, durch hypothekariſche Eintragung 
ſichergeſtellten und ſeitdem in ununterbrochener Uebung erfüllten 
dauernden Zuwendungen wurzeln zweifellos im öffentlichen Rechte. 
Wenn aber der Schulvorſtand meint, fie ſeien in Erfüllung der 
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nad 8. 38 Titel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts der 
Gutsherrſchaft obliegenden Berbindlichkeiten bewilligt worden, jo 
geht dies offenfichtlich fehl, weil die in der Verhandlung unter 
Nr. 1 518 6 aufgeführten prinzipalen Leiftungen weit über das⸗ 
jenige Binausgingen, was der Gutsherr auf Orund jener Geſetzes⸗ 
tclle zu gewähren verpflichtet war. Die Zumwendungen ftellen 
ih vielmehr als eine Stiftung im Sinne des $. 29 a. a. O. bar. 
Vei deren Errichtung bemerkte der Stifter: Sein Streben gebe 
tıhm, da in E. eine öffentliche evangelifche Glementarfonte 
ertichtet werde, welche in ihren Unterrichtsfreis auch Anleitung 
zum Obſt- und Gemüfebau und Unterweifung in anderen, der 
ländlichen Jugend nöthigen Kenntniſſen aufnehmen folle und 
über welde ihm das Batronat vorbehalten bleibe. „In dieſer 
Beziehung“ — fo heißt es wörtlich weiter — „welche natürlich 
due Bedingung involvirt, dag dem Dominium L. die Berufung 
des Lehrers vorbehalten bleibt, verpflihte ih mid, — . . . - 
naditehende Dotation für das neu zu erridhtende Schulſyſtem 
zu übernehmen.“ Aus dem leptgedadhten Vorbehalte in Verbin- 
dung mit dem Geſetze vom 15. Juli 1886 (G. ©. S. 185), 
dur weldhes in den Provinzen Bojen und Weitpreußen die An- 
lung der Lehrkräfte an den Volksſchulen auf den Staat über: 
gegangen ift, leitet num der Kläger die Folgerung ab, daß die 
Sorausfegung der Stiftung befeitigt und dadurch die ftiftungs- 
mäßige Leiftungspflicht des Gutsheren von 2. in Wegfall ge: 
tommen je. Dieſer Standpunkt giebt jedoch zu erheblichen 
dedenken Anlaß. Zwar irrt der Schulvorftand, wenn er aus 
da Vorfchrift im $. 1 zu 2 des vorerwähnten Gefeges, wonach 
a dem Lande bei Bemeindefchulen der Gemeinde: (Gutd-) Vor: 
tand, bei Sozietätsfhulen der Schulvorftand mit etwaigen Ein- 
mendungen gegen die Berfon des ftantsfeitig für die betreffende 
Eiche Beftimmten zu hören ift, entnehmen zu follen glaubt, daß 
das Anftellungstecht des Gutsherrn nur eingeſchränkt, nicht voll- 
Nändig jortgefallen fei. Dem Gutsherrn ift vielmehr fein früheres 
Lehrerberufungsrecht, bei deſſen Ausübung er lediglich an Be— 
naͤigung der getroffenen Wahl durch die Aufjichtöbehörde ge: 
0 war, gänzlich entzogen worden. Allein diefer Umftand 
iallt, ſoweit fi) wenigſtens das Sach: und Rechtsverhältnis 
ohne Yeranziehung auch der, der Verlautbarung der Stiftungs- 
wlunde vorangegangenen Verhandlungen zmwijchen der Schulauf: 
ſichtsbehörde und dem Gutsheren überjchen läßt, nicht enticheibend 
n das Gewicht. Nach dem Inhalte jener Urkunde, wie er ohne, 
'onftigeg zu deren Auslegung verwerthbares Material gegen- 
wartig vorliegt, mißt vielmehr Kläger dem Borbehalte des Be- 
rufungsrechts eine Bedeutung bei, welche demfelben nicht zukommt. 
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Denn nad den in der Urkunde angegebenen Motiven war, was 
der Stifter „eritrebte”, die Errihtung der Schule, und wollte 
er Diejer gegenüber die Stellung des Patrons — oder richtiger, 
da ein dem Kirchenpatronate ähnliches Schulpatronat dem Al- 
gemeinen Landrechte unbekannt ilt, die dem Gutsherrn des Schul- 
orts gebührende exemte Stellung — einnehmen. Mit diefer war 
aber nah damaliger Lage der Geleßgebung der Regel nad, 
nämlid — abgejehen von lokalrechtlichen Verſchiedenheiten — 
nur dann nicht, wenn ausnahmsweiſe die Gerichtsobrigkeit einem 
Anderen als dem Gutsherrn zuftand (88. 22, 12 Zitel 12 Theil II 
a. a. O.), das Lebrerberufungsredht verbunden. Daraus erklärt 
jih der Yufag in der Stiftungsurfunde, der Vorbehalt des 
Scyulpatronats fchließe „natürlich“ auch die „Bedingung“ des 
Lehrerberufungsrechts in fi, ungezwungen dahin, daß er nur 
zur näheren Kennzeichnung des fogenannten Schulpatronats, zur 
Hervorhebung einer mit diefem gemeinhin verbundenen, rechtlichen 
Befugnis dienen follte. Legte nun aud) unverkennbar der Stifter 
auf diefe Befugnis befonderen Werth, fo muß doch die Annahme, 
ale könnte fpeziell ihre Erlangung der mit der Stiftung vers 
folgte Endzweck gemwejen fein, immer bei Zugrundelegung nur der 
Stiftung3urfunde und unter der Borausjeßung, daß nicht etwaige 
andere Erfenntnisquellen zu einem abweichenden Ergebniſſe führen, 
als ausgejchloffen erjcheinen. Alleiniger und dort ausbdriüd: 
lich erflärter Endzwed der Stiftung war vielmehr die Ein: 
rihtung einer Schule der näher bezeichneten Art unter den 
PBatronate des Stifter und feiner Nechtönachfolger mit den ſich 
aus dieſem Berhältniffe nach Maßgabe des Geſetzes ergebenden 
Befugnifien, und zwar, worüber nad der Behauptung des 
Schulvorſtandes vorangegangene Verhandlungen noch näheren 
Auffhluß geben follen, unter Beſtimmung gerade von E. (ſtatt 
L.) zum Schulorte. Diejer Endzweck ift aber erfüllt, da bie 
Schule in E. ind Leben gerufen wurde und noch jetzt beiteht, 
Kläger auch nicht behauptet, daß jemals dem Gutsherrn des 
Schulorts feine gejeglihen Rechte gegenüber der Schule ver: 
fümmert ſeien. Wollte man aber ſelbſt nad Maßgabe der 
Stiftungsurtunde den Endzwed ber Stiftung als durch den Weg: 
fall des Lehrerberufungsrechts vereitelt anjehen, fo würde gleid: 
Bei der Kläger nicht berechtigt fein, Die ftiftungsmäßigen 
Zeitungen ohne Weiteres einzuftellen. Denn der Grundjag im 
— 154 Titel 4 Theil I des Allgemeinen Landrechts (vergl. auch 
.1053 Titel 11 Theil I), monady ber sub modo Bedadıte dad 

ihm bewilligte Recht, fofern er bereits in deſſen Genuß getreten, 
im Falle der Nichterfüllung des Zwecks gleich wie beim Eintritte 
einer auflöfenden Bedingung wieder verliert, hat auf dem Gebiete 
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des öffentlichen Rechts nicht uneingefchräntte Geltung. Insbe—⸗ 
ſondere lann nad den Borfchriften in 88. 74, 193 Titel 16 
Theil II des Allgemeinen Landrechts, welche analog auch auf 
die mit Rechtöperfönlichkeit nicht ausgeftatteten Stiftungen für 
Schulzwede Anwendung leiden, nur der Stifter felbft wegen 
veränderter Umſtände über die zu der Stiftung verwendeten Ver: 
mögensjtüde anderweitig verfügen, wohingegen nad feinem Ab⸗ 
leben e3 die Aufgabe des Staates iſt, der Stiftung eine andere 
Richtung thunlichſt unter Berüdjichtigung der Abjichten des 
Stifter zu geben. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gerichts vom 13. Dezember 1895 — I 1564 —.) 

e. Die mit Benfion zur Dispofition geftellten Offiziere jollen 
hinſichtlich ihrer Gehalts- und ſonſtigen dienftlichen Bezüge nad) 
$. 1 Nr. 2 der Verordnung vom 23. September 1867 — ©. ©. 
S. 1643 — vollitändige Befreiung von.allen direften Kommunals 
auflagen ſowohl der einzelnen bürgerlichen Stadt: und Land- 
gcmeinden al3 der weiteren fommunalen Körperjchaften (Amts⸗ 
bezirke, Diltriftsgemeinden, Armendiſtrikte, Wegeverbände u. f. w.) 
und der Kreis, Kommunal- und provinztalftändifchen Verbände 
genießen. Kirchengemeinden und Schulfozietäten, injofern fie eine 
von der bürgerlichen Gemeinde gefonderte Eriftenz haben, find 
Hierunter nicht begriffen, wie bereit3 in dem Reſtkripte des Miniſters 
des Innern vom 3. yebruar 1868 — Minifterial-Blatt für die 
innere Bermwaltung Seite 98 — ausgeſprochen iſt. Diefe Aus: 
lojjung des Miniſters bald nad) Erlaß der Verordnung hat für 
deren Auslegung befonderen Werth. Die Verordnung vom 
23. September 1867 verfolgt den im Eingang ausdrücklich aus- 
geiprochenen Zwed, die Etaatsdiener in den neu erworbenen 
Yandestheilen bezüglich ihrer Beitragspflicdht zu den Kommunal 
bedürfniſſen den Staatsdienern in der übrigen Monarchie gleidy- 
zuftellen (vergl. Entfcheidungen des Dberverwaltungsgerichts 
Band XII Scite 74; von Brauchitſch, Verwaltungsgejege, Anm. 2 
su 8. 41 des Kommunal-Abgabengeſetzes vom 14. Juli 1893, 
Band II S. 420). Demgemäß hat auch nach dem gedadhten 
Neſkript die Abfıht obgewaltet, alle nicht dringend gebotenen 
Abweichungen von dem Rechtszuſtande in den älteren Landes- 
theilen zu vermeiden. Auf der Borausfegung der Ueberein- 
ſtimmung der Verordnung vom 23. September 1867 mit dem 
Recht der älteren Provinzen beruht auch die Verordnung, be- 
treffend die Einführung der in Preußen geltenden Borjchriften 
über die Heranziehung der Meilitärperfonen zu Kommunal- 
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auflagen im ganzen Bundesgebiet, vom 22. Dezember 1368 — 
Bunbesgefeßblatt Seite 571 —, wodurch dieſe Vorjchriften, wie 
fie in der Verordnung vom 23. September 1867 enthalten find, 
im ganzen Bundeögebiete eingeführt worden find. Für Die 
älteren Preußiſchen Provinzen ılt e8 aber anerkannten Redhtens, 
daß jich die Befreiung der Militärperfonen von den Kommunal: 
abgaben nicht auf die Schulfozietätslaften bezieht (vergl. Ent- 
ſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band II Seite 199 — 
mit den dortigen Nachmweilungen —, Band VII Seite 226, 
Band XII Seite 204). Insbeſondere jpricht auch die vom Kläger 
in Bezug genommene Enticheidung des Oberverwaltungsgerichts 
vom 13. April 1889 (Band XVIII Seite 155) aus, daß die 
dem DOffizierftande angehörigen aktiven Militärperfonen verpflichtet 
find, Schulfteuern zu entrichten, ſoſern nicht die Schule eine 
Anſtalt der politiichen ®emeinde iſt. Etwas Anderes iſt aljo 
auch nicht aus ber Verordnung vom 23. September 1867 zu ent- 
nehmen. Zwiſchen Schulfteuern und anderen Schulverbandslaften 
ift in diefer Hinficht nicht zu unterfcheiden. Ein Hinweis darauf, 
daß fih die Verordnung vom 23. September 1867 nicht auf die 
Abgaben an Kirchen und Sculgemeinden beziehen joll, it 
darin zu finden, daß im $. 1 von den FKommunalauflagen 
einzelner bürgerlicher Stadt- und Landgemeinden die Rede ül, 
worunter die Schulgemeinden offenbar nicht fallen. Diele ge 
hören aber auch nicht zu den außerdem im Gegenſatz zu den 
einzelnen Gemeinden erwähnten weiteren kommunalen Körper: 
Ihaften, unter welchen vielmehr die mehrere bürgerlide 
Einzelgemeinden bezw. Gutsbezirke umfaſſenden Werbände, 
nicht aber die aus den Einwohnern des Bezirfs einer einzelnen 
oder mehrerer Gemeinden bezw. Gutsbezirke beitehenden, bejonders 
organifirten Schulgemeinden zu veritehen find. 

St freilich die Schule eine Anſtalt der politiichen Gemeinde 
oder die Unterhaltung derjelben von diejer übernommen (veral. 
Entſcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XIX Seite 176, 
Band XXVII Seite 144), jo find auch für die von den polis 
tifchen Gemeinden zur Unterhaltung der Schule erhobenen Ab: 
gaben die WVorfchriften maßgebend, melde für die Kommunal 
auflagen der politifehen Gemeinden gelten. Unter diefer Voraus: 
ſetzung alfo würde die Verordnung vom 23. September 1867 
anmendbar fein. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungd- 
gerihtd vom 10. Sanuar 1896 — I. 38 —.). 

d. Nah) $. 6 der Verordnung vom 22. Februar 1867 
(8. ©. S. 273) umfaßt ber Wirkungskreis der Regierungen in 
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den neuen Provinzen alle diejenigen Angelegenheiten ihres Bes 
zirks, weldde in den alten Brovinzen den Regierungen übermwiejen 
find, und haben fie die ihnen übertragenen Geſchäfte nach Maß: 
gabe der Regierungsinitruftion vom 23. Dftober 1817 und den 
zu dieſer ergangenen erläuternden, ergänzenden und abändernden 
Beitimmungen zu führen. Zu den in der gedachten Inſtruktion 
$. 18 lit. e den NRegierungsabtheilungen für Kirchen- und Schul» 
weſen (vgl. Allerhöchſte Kabinetsordre vom 23. Dezember 1825, 
ie DI — © ©. 1826 S. 5 —) übertragenen Geſchäften ge= 
hört aber die Auflicht und Verwaltung des gefammten Elementar- 
ſchulweſens, und in diefer war (fiehe Enticheidungen des Ober: 
verwaltungsgeriht3 Bd. IV ©. 182, Bd. XI ©. 144) die Be- 
fugnis zur felbitändigen Regelung der Einfommensverhältniffe 
der Lehrer, indbejondere audy zur Feſtſetzung der Beſoldungen 
nad dem Ermeljen der Aufſichtsbehörde jo lange einbegriffen, 
bis durch das Geſetz vom 28. Mai 1887 in Anjehung derartiger 
Anforderungen, ſoweit fie durch nee oder erhöhte LXeiftungen zu 
gewähren find, an Stelle der Schulabtheilungen die Beichluß- 
behörden traten. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs= 
gerihts vom 4. Februar 1896 — I 122 —.) 

e. Dad Naſſauiſche Gefeg vom 10. März 1862 — Ber= 
ordnungsblatt D. 81 fteht injoweit, ald e8 die (Mindeft- und 
die) Höchitbeträge der Lehrerbefoldungen normirt, noch in fort= 
dauernder Geltung und hat e8 diefe namentlich nicht etwa durch 
oder in ‘Folge der Verordnung vom 13. Mai 1867 (©. ©. 
E. 667) verloren, weldhe den Kultusminifter „ermädhtigte, inner= 
halb der neuen Qandestheile in Angelegenheiten, welche betreffen 
...... die Normirung der Lehrerbeſoldungen ....., in dem— 
ielben Maße Verfügung zu treffen, wie ihm ſolches in den älteren 
Landestheilen rejfortmäßig zukommt“. Denn die Verordnung 
legte zwar, wie aus ihrer Entitehungsgeihichte in der Ent: 
ſcheidung des Gerichtshofes vom 6. Juli 1894 (Preußiſches Ver- 
waltung3blatt Jahrgang XVI Seite 433 und Eentralblatt für 
die Unterricht3-Verwaltung Jahrgang 1894 Seite 770) nach⸗ 
gewiefen it, für die neuen Landestheile dem Kultusminifter 
zwecks Weberleitung der fonft zu feiner Kompetenz gehörigen 
Angelegenheiten in die Bahnen altpreußifcher Verwaltung die 

gnis bei, entgegenftehende ältere Beitimmungen, auch wenn 
fe auf landesherrlichen Verordnungen oder Geſetzen beruhten, 
feinerfeitö Durch Verfügungen zu befeitigen und ftattete alſo dieje 
Verfügungen im Voraus mit der Wirkung legislativer Alte aus, 
ſetzte aber keineswegs alle vom altlaͤndiſchen Rechtszuſtande ab⸗ 
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weichenden, die Verwaltung Hindernden Zandesgefeße und Erlaſſe 
jofort und unmittelbar außer Kraft. Mit dem Zeitpunkte ferner, 
da in den neuerworbenen Qandestheilen die Verfaſſung in Kraft 
trat, nach deren Art. 62 Die geſetzgebende Gewalt gemeinſchaftlich 
durch den König und die beiden Kammern ausgeübt wird, d. \. 
mit dem 1. Dftober 1867 erreichte jene außerordentliche Bol: 
macht des Kultusminijterd ihr Ende, und bis dahin hatte er von 
derjelben zum Erlafje irgend welcher, fei e8 organifatorischer oder 
fonftiger Verfügungen, durch welche die objektiven Normen des 
Nafſauiſchen Gefekes vom 10. März 1862 befeitigt fein Lönntın, 
feinen Gebrauch gemacht. 

(Erkenntnis des J. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gerichts vom 4. Februar 1896 — I. 122 -). 

Berjonni-Beränderungen, Titels und Ordensverleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Dem Kreis-:Schulinipeftor Schuldireftor Junghenn zu Hanau 
ift der Charakter als Schulrath verliehen worden. 

Es find ernannt worden zu Kreis-Schulinfpektoren: 
der bisherige Rektor Neidel und 
der biöherige Lehrer der ſtädtiſchen Höheren Mädchenſchule 

zu Düffeldorf Riemer. 

B. Univerfitäten. 

Univerfität Königsberg. 

Dem ordentliche Profeflor in der Medizinischen Fakultät der 
Univerfität Königsberg Medizinalratd Dr. Lichtheim it 
der Charakter als Geheimer Medizinalrath verliehen morden. 

Es find ernannt worden: 
der biöherige außerordentliche Profeſſor in der Philoſophiſchen 

Fakultät der Univerfität Königsberg Dr. Haendde 
zum ordentlihen Brofejjor in derjelben tyakultät ſowie 

der bisherige Privatdozent Dr. Brintmann zu Bonn umd 
der bisherige Hilfslehrer an der Landwirthichaftlichen Hoc: 

Ihule zu Berlin Dr. Rörig zu außerordentlichen Pro 
felforen im der Philoſophiſchen Fakultät der Univerfität 
Königsberg. 
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Univerfität Berlin. 

Der ordentlihe Piofeſſor in der Mediziniſchen Fakultät der 
Königlichen Friedrih:Wilhelms-Univerfität zu Berlin Ge- 
beime Medizinalrath Dr. Leyden ift in den erblichen Adel- 
ftand erhoben worden. 

Es find ernannt worden: 
der bisherige Obſervator an der Sternwarte zu München 

und Privatdozent an der dortigen Univerfität Dr. Bau- 
ſchinger zum ordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen 
Fakultaͤt der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Univerſitaͤt 
zu Berlin, 

der bisherige Privatdozent im der Mediziniichen Fakultät 
der Friedrich-Wilhelms-Univerſität, Aſſiſtenzarzt an der 
Chirurgiſchen Klinik bei der Charitö zu Berlin Profeſſor 
Dr. Hildebrand zum außerordentlidyen Vrofeljor in der: 
felben Fakultät, 

der bisherige Privatdozent in der Medizinifchen ‘Fakultät 
der Friedrich-Wilhelms-Univerſität, Erſter Aſſiſtenzarzt an 
der Pſychiatriſchen Klinik zu Berlin Dr. Koeppen zum 
außerordentlihen Profeflor in derjelben ‘Fakultät, 

der bisherige Privatdozent in der Medizinifchen Fakultät 
der Friedrich-Wilhelms-Univerſität, Erfter Wifiitenzarzt 
am Kliniichen Inititut für Chirurgie zu Berlin Dr. Naffe 
zum außerordentlihen Profeſſor in derjelben Fakultät und 

der bisherige Privatdozent in der Mediziniichen Fakultät der 
Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerſität, Abtheilungsporfteher am 
Phyſiologiſchen Inftitut zu Berlin Dr. Thierfelder 
zum außerordentlihen Profeſſor in derfelben Fakultät. 

Univerfität Greifswald. 
Ter bisherige außerordentliche Profeſſor in der Medizinischen 

Fakultät der Univerfität Greifswald Dr. Schirmer ift 
zum ordentlichen Profeſſor in derjelben Fakultät ernannt 
worden. 

Univerfität Breslau. 
Der außerordentliche Brofeflor Dr. Schulge zu Halle a. ©. ift 

in gleicher Eigenſchaft in die Juriſtiſche E afultät der Uni- 
verfität Breslau verjeßt worden. 

Tem Brivatdozenten in der Medizinifchen Fakultät ber Univerfität 
Breslau Dr. Pfannenftiel ift das Prädikat „Profeſſor“ 
beigelegt worden. 

Univerfität Marburg. 
Der bisherige Privatdozent Dr. Bart zu Marburg ift zum 

außerordentlichen Brofeflor in der Medizinischen Fakultät der 
dortigen Univerfität ernannt worden. 
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Univerfität Bonn. 

Der Unteritaatsjefretär a. D. Wirkliche Geheime Rath Dr. von 
Rottenburg zu Berlin ift mit der Wahrnehmung der Ge 
Gane des Univerſitäts-Kuratoriums zu Bonn beauftragt 
worden. 

Dem Amtsgerihtsrath Riefenſtahl zu Bonn iſt das Amt des 
Univerfitätsrichterd der dortigen Univerfität nebenamtlid 
übertragen worden. 

Dem Univerfjitäts-Rafjen- und Ouäftur-Kontroleur Schubert zu 
Bonn ilt der Charakter als Rechnungsrath verliehen worden. 

C. Techniſche Hochſchulen. 

Aachen. 

Der Regierungs-Baumeiſter Holz zu Aachen iſt zum etats⸗ 
mäßigen Profeſſor an der Zednifchen Hochſchule dafelbit 
ernannt worden. 

D. Muſeen u. ſ. w. 

Es ilt beigelegt worden: 
das Prädikat „Profeflor“ 

dem Privatgelehrten Dr. Büttner-Pfänner zu Thal in 
Deflau; und 

das Prädikat „Königlider Muſik⸗-Direktor“ 
den Dirigenten des ſtaͤdtiſchen Orchefters zu Düffeldorf 

erbe. 
Die von der Akademie der Willenfchaften zu Berlin vollzogene 

Wahl des vormaligen Profeſſors an der Univerfität zu 
Amiterdam Dr. van’t Hoff, zur Zeit zu Rotterdam, zum 
ordentlichen Mitgliede der Phyſikaliſch⸗mathematiſchen Klafie 
der Akademie ijt betätigt worden. 

Der Dr. Bidell zu Marburg ift zum Bezirkskonſervator des 
Regierungsbezirt® Caſſel beftellt worden. 

E. Höhere Lehranitalten. 

Es ilt verliehen worden: 
dem Direktor des Gymnafiums zum grauen Klofter zu Berlin 

D. Dr. Bellermann der Nothe Adler⸗Orden vierter 
Klaffe. 

In gleicher Eigenschaft find verfegt bezw. berufen worden: 
der Direktor des Städtifchen Spmnafuumd zu Seehauſen, 

Regierungsbezirt Magdeburg, Dr. Bindfeil als König- 
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liher Syumafial-Direktor an das Gymnaſium zu Kreuz: 
burg ©. ©.; 

die Oberlehrer 
Beder vom Gymnaſium zu Cleve an das Gymnaſium zu 
Saarbrüden, 

Dr. Bork von der Realſchule zu Liegnid an die Realfchule 
zu Cottbus, 

Vrofeſſor Dr. Braun vom Gymnaſium zu Hadamar an 
da8 Gymnafium zu Fulda, 

Dr. Dißelntötter vom Gymnaſium zu Saarbrüden an 
da3 Gymnalium zu Trarbach, 

Dr. Soerbig vom Gymnafium zu Saarbrüden an das 
Symnafium zu Eleve, 

Vrofeſſor Range vom Gymnaſinm zu Fulda an das 
Gymnajium zu Wiesbaden, 

Profeſſor Dr. Reuß vom Gymnaſium zu Trarbach an das 
Gymnaſium zu Saarbrüden und 

Schnee vom Realgymnafium zu Rawitſch an das Gymna⸗ 
füuım zu Gneſen. 

Es find befördert worden: 

der Profeſſor am Gymnaſium zu Kiel Dr. Sauer zum 
Direlior des Gymnaſiums nebſt NRealgymnafium zu 
Flensburg, 

der Oberlehrer an der Realſchule zu Erfurt Dr. Dobbertin 
zum Direktor des Städtiſchen Realproghmnaſiums zu 
Langenſalza, 

der Oberlehrer am Realgymnaſium zu Magdeburg Ispert 
In Direktor der Realichule in der NRordfladt zu Elber- 
eld, 

der Oberlehrer am Gymnaſium zu Steglitz Dr. Lüdeke 
zum Direltor der in der Entwickelung begriffenen Real: 
ſchule daſelbſt, 

der Profeſſor am Wilhelms-⸗Gymnaſium zu Königsberg i. Br. 
Dr. Sachſe zum Direktor des Gymnaſiums zu Barten- 
jtein, 

der Oberledrer am Gymnaſium zu Kiel Dr. Spanuth zum 
Königlichen Direktor einer ſechsklaſſigen Höheren Lehran— 
ftalt, demfelben iſt die Direktion des Realprogymnafiums 
zu Sonderburg übertragen worden und 

der Oberlehrer am Gymnafium zu Mülheim an der Ruhr 
Bernide zum Direktor des in der Entwidelung begriffenen 
Progymnaſiums zu Neunkirchen. 

1896. 22 
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Es find angeftellt worden als Öberlehrer: 
am Gymnafium | 

zu Groß=Lichterfelde der Dberlehrer Hader von der 
Haupt-Radetten-Anjtalt dafelbjt und 

zu Weglar der Hilfslehrer Dr. Kelleter; 
am Realgymnajium | 

zu Rawitſch der Hilfslehrer Eccardt; 
an der Realichule 

zu Cöpenid der Schulamtsfandidat Runen. 
Es ift angeltellt worden: 

der Hilfslehrer am Fürſtlichen Gymnafium zu Gorbad 
Kunge als ordentlicher Lehrer mit der Amtsbezeichnung 
„Oberlehrer“. 

Der Vorſchullehrer Clausnitzer iſt bei der mit dem Friedrich⸗ 
Wilhelms-Gymnaſium und dem Königlichen Realgymnafium 
zu Berlin verbundenen Vorſchule zum Direktorialgehilfen 
unter Beilegung des Prädikat „Dberlehrer” ernannt worden. 

F. Scdullehrer- und Lehrerinnen-Seminare. 

Dem ordentliden Seminarlehrer Kropf zu Delitzſch ift das 
Prädikat „Königlicher Mufil-Direltor” beigelegt worden. 

Der bisherige Seminar-Öberlehrer Cremer zu Droffen ift zum 
Direktor des Schullehrer-Seminars daſelbſt ernannt worben. 

G. Deffentlihe höhere Mädchenjchulen. 

Die Amtsbezeichnung „Oberlehrerin” ift beigelegt worden: 
ben ordentlichen Lehrerinnen und Direktorialgehilfinnen 

Fürbringer an der Sophienfdhule, 
Mantey an der Piltoriafchule, 
Piajte an der Margarethenfchule, 
Pufahl an der Dorotheenjchule, 
Ribbach an der Luiſenſchule und 
Seldmann an der Charlottenſchnle, 

fämmtli) zu Berlin. 

H. Ausgejhieden aus dem Amte. 

1) Geftorben: 
Bindjeil, Profeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Kolberg, 
Johannſen, Seminarlehrer zu Ueterſen, 
Dr. Krey, Profejlor, Gymnafial-Oberlehrer zu Greifs— 

wald un 
Dr. Nebling, Kreis-Schulinjpektor zu Altenahr. 
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2) In den Ruheſtand getreten: 
Angermann, Oberlehrer am Fürſtlichen Gymnafium zu 
&orbad, Ä 
Re Seminarlehrerin an der Königlichen Luifenftiftung zu 

ofen, 
Dr. von Gozlowski, Gymnafial-Oberlehrer zu Gneſen, 
Ir. Müller, Gymnafialdireltor zu Ylensburg, unter 
Brleihung des Charakters als Geheimer Regierungsrath 
u n 

Beil e, Regierung und Schulrath zu Cöslin, unter Ver: 
leihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaffe. 

3) Ausgeihieden wegen Eintritts in ein anderes Amt 
im Inlande. 

Zägert, Oberlehrer am Realprogymmafium zu Em®. 

4, Ausgeichhieden wegen Berufung außerhalb der Breußi- 
ihen Ronardie. 

Dr. van Calker, außerordentlicher Profeſſor in der Ju— 
riftifchen Fakultät der Univerfität Halle. 

5) Auf eigenen Antrag ausgeſchieden. 
Dr. Hüffer, ordentlicher Profefjor in der PhilofopHifchen 

Fakultaͤt der Univerfität Breslau, unter Verleihung des 
Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, demfelben ilt zugleich 
geftattet worden, au Stelle feines bisherigen Amtsprädikats 
mit dem Zufage „außer Dienften” den Titel „Profeſſor“ 
zu führen. 

Inhalts⸗Verzeichnis des April-Heftes. 
Seite 

4. 62) Verfahren bei der Feſtſetzung des Beſoldungsdienſtalters für 
ſolche Beamte, welche den Dienft bei einer Behörde beab- 
ihtigtermaßen mit dem Beginne eines Kalendervierteljahres 
antreten follten, welche indefien, weil der erfte bezw. auch 
der zweite Tag des betreffenden Kalendervierteljahres ein 
Sonn« oder Fefttag war, den Dienft erjt am darauf folgenden 
Verlage antreten fonnten. Grlak vom 22. Februar d. 8. 279 

B. 68) Anredimung der Thätigfeit Der Kandidaten des höheren Schul- 
amts als Ajfiftenten für mathematijche und naturwiſſenſchaft⸗ 
liche Bader an Techniſchen Hochſchulen auf die Wartezeit als 
Kandidat. Erlaß vom 21. Februar d. IB. » ». ... .- 280 

64) Pflege bes Ponte liihen Unterriäts an Gymnafien und Pro, 
gmnafien. laß vom 26. Februar d.38.. . . . . . 281 

66) rogramme der höheren Lehranſtalten. Erlaß vom 17. März 382 
ß.- Er 28: 
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ab aDquhalienben arc archäãologiſchen Ferienkurſus hir Lehrer hoͤherer 
len . 

67) * Rasıtrags-Berzei nis derjenigen Sehranftalten, welche 
ur Ausſtellung von Zeugniſſen über die wiſſenſchaftliche Be⸗ 
5* für den einjährigefreimilligen Militärdienft be» 
rechtigt find. Belannfmacung des Herrn Reichskanzlers 
von I. Sebruar d. 38. 

68) Kurjus zur Ausbildung von Turnlehrern im Sabre 1896. 
Erlaß vom 2. März d. 38. 

69) —— von höheren Madchenſchulen aus dem Ge 
Ihäftsbereihe verfchiedener Königlicher Regierungen in den 
neihäftebereidh be der betreffenden Rönigligen‘ rovinzial· Schul 
ollegien— 

70) Mitwirkung der Breistaflen bei der Nechnungelegung über 
ben Fonds Kapitel 121 Titel 89 des StaatshaushaltsEtats. 
— Einnahmen und Ausgaben der NRuhegehaltskaffen für 
Ken er und Lehrerinnen an den öffentliden Vollsſchulen. 
Erlaß des Herrn Finanzminifters vom 22. Februar d. 38. 

71) Wuslegung des 8. 7 Abf. 8 des Geſctzes vom 11. Juni 1894, 
betreffend das uhegehalt der Lehrer und Lehrerinnen an 
den öffentlichen nidytftaatlidyen mittleren Säulen und Die 
Sürforge für ihre Öinterbliebenen, — 6. €. ©. 19. — 
rlaß vom 25. Februar d. Is. 

72) Mitglieder der lementarlehrer-®itwen- und Baifentaffen 
ber einzelnen Regierungsbezirle gehören zu den unter bie 
—ã des 8. 23 Abſ. 1 des Reliktengeſetzes vom 20. act 
1882 fallenden Beamten und Lehrern und find demnad be 
rechtigt, aus der Allgemeinen Ritmen-Berpflegungs-Anftalt 
auszuſcheiden. Erlaß vom 29. Februar d. 38. 

78) Ordnung einer ftädtifchen Squlbeputafion im Bege eines 
Drisftatuts. Erlaß vom 12. März d. 

74) Als Dienftzeit im Sinne des $. b des Beiches vom 6. Juli 
1885 (G. S. ©. 298) iſt auch diejenige Zeit anzuſehen, während 
welcher mit Genehmi ung der Schuͤlaufſichtsbehörde vor der 
Definttiven Anftelung —* tativer Turnunterricht an einer öffent⸗ 
lichen Schule wenn auch nur probeweiſe und gegen eine nicht 
penfiong ähige Remuneration ertheilt worden he Erkenntnis 
bes 1 —— des Königl. Oberverwaltungsgerichts vom 

Januar 
75) — * "bes Königlichen Oberverwaltungegerichts 

Erkennmiſſe des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gerie vom 10., 18. Dezember 1 1895, 10. Januar. 4. und 

Februar d. 38. .. 

Trud von J. F. Etarde in Berlin. — 

287 

292 

293 

2: 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Perwaltung 
in Preußen. 

Serauögegeben in dem Miniſterium der geiftlihen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal-Angelegenbeiten. 

%D, Berlin, den 20. Mai 1896. 
— — 

A. Behörden und Beamte. 

16) Berordnung, betreffend die Kautionen der Beamten 
aus dem Bereiche des Minifteriums der geiftlihen, Un: 
terrihtö= und Medizinale-Angelegenheiten. Bom 23. März 

1896. (©. S. ©. 81). 

Bir Wilhelm, von Gotte8 Gnaden König von Preußen zc. 
verordnen auf Grund der 88. 3, 7, 8 und 14 des Geſetzes, be- 
treffend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873 — 
9.8.6. 125 — was folgt: 

Einziger Paragraph. 
Den zur Kautionsleiftung verpflichteten Beamtenflafjen aus 

dem Bereiche des Minifteriums ber geiftlichen, Unterricht3= und 
Medizinal⸗Angelegenheiten treten pa 

ber zweite etatsmäßige Inſpektionsbeamte bei der Irren⸗ 
und Nervenkiimif der Univerfität Halle und, jofern fie mit 
der Abnahme und Aufbewahrung der Beköſtigungs- ꝛc. 
Gegenftände fowie mit der Vertretung der etatsmäßigen 
Snipeltionsbeamten in Bebinderungsfällen betraut find, 
die Bureauhilfsarbeiter («Diätarien) bei den Univerfitäts- 
Hnilen. 

Die Höhe der von ben Inhabern diefer Stellen zu leiſtenden 
Amtslautionen wird für den genannten Infpektionsbeamten auf 
Eintauſendachthundert Mark und für die Bureauhilfsarbeiter auf 
je Eintaufend Mark feſtgeſetzt. 

Im Uebrigen finden die Vorfchriften der Verordnung vom 
10. Juli 1874, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem 

1896. 21 
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Bereihe des Staatsminifteriums und des Finanzminiſteriums — 
G. ©. S. 260 — Anwendung. 

urtundlich unter Unſerer Höchſteigenhändigen Unterſchrift 
und beigedrucktem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben Berlin im Schloß, den 23. März 1896. 
Wilhelm R. 

Miquel. Boſſe. 

77) Dedblätter Nr. 52 bis 56 zu den Grundfägen für 
die Beſetzung der Subaltern- und Unterbeamtenjtellen 
bei den Reihs- und Staat3behörden mit Militäran: 

wärtern. 

Berlin, den 16. April 1896. 
Den nachgeordneten Behörden meines Reſſorts laſſe ih 

unter Bezugnahme auf die Girkular-Berfügung vom 11. Auguſt 
1894 — G. III. 2202 (Gentrbl. S. 684) — beifolgend je ein 
Sremplar der Dedblätter Nr. 52 bis 56 zu den Grundfäten für 
die Bejebung. der Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei den 
Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranmwärtern nebft Anlagen 
zur Kenntnisnahme zugeben. 

Der Minifter der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Beyraud 

An 
die nachgeorhneten Behörden bes biesfeitigen 

Neflorts, fomie an fämmtlihe Königliche 
Dber-Bräfidenten. 

G. II. 1071. 

Dedblätter Nr. 52 bis 586 zu den Grundfähen für die 
Befehung der Subaltern: und Unterbeamtenftellen bei 
den Reichs-und Staatsbehörden mit Militäranmärtern. 

Turnen men menu 

Seite 7. Der $. 1 erhält am Schluſſe folgenden Zufah: 
Dem Eintritt in eine militäriich organifirte Gendarmerie 

oder —— — ſteht der Eintritt in eine der in den 
deutſchen Schußgebieten durch das Reich oder bie Lande: 
verwaltung errichteten Schutz⸗ ober Bolizeitruppen oder bie 
Anftelung als Grenz» oder Bollaufjihtsbeamter in ben 
Scußpgedieien leid. | 

n auf Grund diefer Beſtimmung ausgeftellter Cini: 
verforgungsichein Hat für den Reichsdienſt ſowie für den 

Dedbl. 58. 
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Civildienſt aller Bundesftaaten Giltigkeit; er wird nad 
dem anliegenden Mujter (Aı) durch das Reich3-Marine-Amt 
ausgeftellt. Diejenigen, welche auf Grund der voritehenden 
Beitimmung den Givilverforgungsichein erhalten haben, 
ftehen in Bezug auf die Reihenfolge der Einberufung von 
Stellenanwärtern den im 8. 18 unter Nr. 3 bezeichneten 

s Unteroffizieren glei), injoweit fie im ftehenden Deere oder 
s m der Kaiſerlichen Marine unter Hinzurechnung der Dienit- 

zeit in den Schußgebieten eine ®efammtdienftzeit von mindeitens 
acht Jahren erreiht Haben. 

Seite 18 und 19. gulapbeitimmungen zu $. 16. Statt 
„Landwehr-Bezirkskommando“ iſt überall zu Iefen: 

Bezirkskommando 
Ferner iſt zu ſetzen auf S. 19 

Ziffer 5: Neuſalz a. O. ſtatt „Freyſtadt“, 
⸗6: U Breslau ſtatt „Breslau II“, 
= 7: I Münfter ſtatt „Münfter“. g 

Erite 26. Hinter Anlage A it das beiliegende Mufter als 
Anlage Aı einzufchalten. 

iufbi 88. 

Infdi Bi 

A edul. 

Seite 47 und folgende. An die Stelle der Anlagen J und K 
treten die beiliegenden Verzeichniſſe. 

Seite 75. Anlage L, Ziffer 14. In der dritten und vierten 
Beile iſt ftatt „Kribb= und Buhnenmeilter, Wafler- 
bauauffeher“, zu ſetzen: 

Strommeiiter. Dedbt „4 Dedbi fin. 

Anlage A. 

Civilverſorgungsſchein. 

dem (Bor: und Zuname, letzte Stellung in einem der Schutz⸗ 
gebiete) ift gegenmwärtiger Eivilverforgungsichein nach einer aktiven 
Ritärdienftzeit von 

.... Jahren .... Monaten, 
aner weiteren Dienſtzeit in der Polizeitruppe (Schutztruppe, im 
Grenze bz. Sollauffichtsdienft) von 
9 .. 2. Jahren .... Monaten 

mithin nach einer Gefammtdienftzeit von 
.... Sahren ... . Monaten 

erteilt worben. 
. E iſt auf Grund Diefes Scheine zur Verforgung im Civil⸗ 

bienft bei ben 
28* 
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Reichsbehörden ſowie der Siaatabehörden aller Bundes— 
taaten 

nach Maßgabe der darüber beſtehenden Beſtimmungen berechtigt 
Der Inhaber bezieht eine Penſion von.... M....4 

monatlich. 
N.N,den..ten....... 18. 

Behörde, welde über den ruch auf den 
(Stempel.) — — niit —* hat.) 

Alter: .. Jahre. 
AH des betreffenden Wilttärvorgefeßten ı 

(Nr. des Civilverſorgungsſcheines.) 
(Rr. der Invalidenliſte.) 

Anlage J. 
Verzeihnis 

der den Militäranwärtern im Preußifchen Staatsdienjte 
vorbehaltenen Stellen. 

Anmerlungen: 1. Die in den Verzeichniffen aufgefüörten Stellen find 
den Militäranwärtern ausſchließlich vorbehalten, 
[of ofern bei den einzelnen etwas Anderes nicht aus 
rüdlid bemerkt 

2. Diejenigen Stellen. welche den Militäranwärtern vor⸗ 
behalten, aber denſelben nur im Wege bes Aufrüdene 
an Beförderung zugängig find, find mit einem * 
ezeichnet 

Bezeichnung der 
bei den für WBehörden, an weldhe 

Milttäranwärter | die Bewerbungen 
nicht ausſchlleßlich zu richten find, wenn 
beftimmten Stellen,jes nicht die Behörbe 

in welchem felbft tft, bei welcher 
Umfange diefelben | Die Anfellung 
vorbehalten find. | gewünjdt wir 

I. Bei fämmtlicden Verwaltungen. 

Angabe 

Bezeichnung 

der 

Stellen. 

Bemerkunge 

Kanzleibeamte (Kanzleiſekre⸗ — Bei der Ciſenbahn⸗ 
täre, Kanzliſten, Kanzlei⸗ verwaltung an Dies 
affiitenten, Kanzleidiätare, jemigen iſenbahn⸗ 
Kanzleigehilfen, Kopiſten, irektionen, in deren 
Lohnſchreiber u. f. w.), Bezirk die betreffende 

Botenmeifter, — Er zu beſetzen 
Auffeher (Magazin, Haus-, — iſt. mit Kusnch- 

Bau« u. andere Auffeher), Wegen der Amts⸗ — 
Diener (Bureau⸗/ Hause, — bienerftellen bei derſ "rn näiinahe 

Ranzleie, Kaſſen⸗ Amts«, Allgemeinen Bauver- 
Dberamts-, Archive, Bis maltung an ben be 
bliothete, Gaierie⸗ Ge⸗ treffenden Regie⸗ 
richts⸗, Infſtituts⸗ Labo⸗ rungs-iBr räfibenten. 
ratorien⸗ Mufeums«, Por Bei der Bezirkse, 
lizei⸗ Shul- und andere Kreis- und Amtsver- 
Diener, BärterunbBoten), waltung an die A 
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Angabe Bezeihnung der 
bet den für |Behörden, an welche 

Bezeichnung —— —— die A en 
nicht ausfchlichlich zu richten find, wenn 

der beftimmten Stellen,jes nicht die Behörde Bemerkungen. 
Stellen. in welchem jelbft ift, bei welcher 

Umfange diefelben | die Anſtellung 
vorbehalten find. | gewünſcht wird. 

'rehutoren, — gierungs-Präfibenten 
iertner, ſoweit nicht er⸗ — und Regierungen. 
boͤbꝛe Anforderungen ge Bei den Gerichten, 
#cht werden, den Staatsanmali- 

ausknechte, — ſchaften und den Ge⸗ 
aßellane, Hausinſpektoren — fängniſſen an den 
Inivektoren, ſoweit fie den Oberlandesgerichts⸗ 
Dient als Kaftellane ver- Präfidenten und den 
ichen, dauswarte, Haus Oberftantsanmwalt 

‚ vermalter, Hausmeifter, des Bezirks. 
„eisen, — Bewerbungen um 
kortiers, Pförtner, Haus- — Lohnſchreiberſtellen 
„ale, —* Far ae 
Sadter (Anfituts-, Maga⸗ — richt find an den auf⸗ 
um, dar und andere fihtführenden Amts-]| vereinen par Bäder). richter, um folche Stels|{ art bei ben 

Ien bei einem Lande|| fanbiihaften. 
eriht oder Über» 
andesgericht und der 
zu demſelben gehöri- 
F —— — 

aft an den Bräfi- 
denten bes Gerichts 
und den Grften 
Staatsanwalt bezm. 
Oberſtaatsanwalt zu 
richten 

ei der Domänen» 
verwaltung an bie 
betreffenden Regie⸗ 
rungen. 

U. Staatsminifterium. 
L Nrfedeiungstommmiffien 

Beweafen — 
Ecktetariats ten, indeſt äftdent 
——* affeulen | ee zur —* ———eic' 

kommiſſion. 

er un Rin —2 ne. 
Srpedienten, inbeftens — Biremaffiienten. | Hufe _ 



Bezeichnung der 
Behörden, an welde 

Bezeihnung bie Bewerbungen 

ber Bemerkung 

Stellen. in weldem 
Umfange diefelben | die Anftellung 

II. Finanzminiſterium. 
1. Ober: Präfibien, Bern 

gen, Minifterial-, Militä 
und Bau-Rommiffion zu 

Sefretariatsaffiftenten, 
| itenten, 
Fl enten, 

*Selretäre, 
“Buchhalter. 

2. Rentenbanken: 
Sefretäre 2. aa e, 

*Sekretäre 1. e, 
—— S 
Lotterieverwa 
ale ⸗ 
Rorreiponbengiefretä, 
Buchhalter. 

4. Münzverwaltung 
Biseanbeamte, 
Buchhalter. 

5, Seehandlungsinftitut: 
Büreaubeamte der Kö⸗ 

nigliden Leihämter. 

6. Direktien für bie Berwal- 
tung ber direkten Steuern 
zu Berlin: 

Sefretariatsaffiftenten, 
*Sekretaͤre, 
*Buchhalter. 

7 er⸗ 

Steuerſekretäre. 

8. Kreistafle zu Frankfurt 

* Paftenaffftenten, 
"Bu balter. 

9. Kreiskaſſen: 
(Siehe Bemerkungs« 

ipalte.) 

vorbehalten find. gewünfcht wird. 

mindeftens zur 

minbeftens zur Aentenbant« 
Hälfte. Direktionen. | 

minbeftens zur ) General gotterie 

dälfte. zu Berlin. 

mindeftens zur || Münzdireltion zu 
ei . | Berlin. ® 

mindeftens zur |&eneralbireltion der 
Hälfte. Seehandlungs⸗ 

ſozietät zu Berlin. 

mindeſtens zur 
Hälfte. 

fer a 
ee UF | Die Regierungen. PR Are 

mindeitens zu Negi a a 
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Angabe Bezeihnung der 
bet den für Behörden, an welde 

Sezeichnung Nilitäranwärter | bie Bewerbungen 
der nicht ausſchließlich zu richten find, wenn 

beftimmten Stellen, | e8 nicht die Behörde 
Stellen. in welchem jelbft if bei welcher 

Umfange biefelben | bie Anftellun 
vorbehalten find. | gewünſcht wird. 

iO. Serwaitung ber inbirelten 
Senern: 

s) Heizer, Matroſen und — 
Schiffer auf Wacht⸗ 
und Kreuzerſchiffen, 
Lewichts ſeger, Boots⸗ — 
führer 
Ihormwärter; — 

b) Auffeher im ause| unter Konkurrenz 
übenden Grenzauf-| der Steuerfuper- 
ſichtsdienſt; numerare. 

o’Reifiond- und fämmtlih für die 
SGieneraufſeher; zu a und b auf 

geführten Beamten. 
d\Thorkontroleure, 
"Zoll und Gteuerein- 
nehmer 1. u. 2. Klaſſe, 
Zoll · und Steu eramis⸗ Provinzial⸗ zuſammen⸗ nziue —— u. “af vera minde || Steuerdireltion. 

A 

—— — riefen. 
ihftienten bei dem 
Vauptitempelmaga- 

ee Rontrole « Alfie 
Arnten ; 

uptzoll- und Haupt» 
cneramts affiſtenten, zuſammen⸗ 

ſowie gerechnet minde⸗ 
Affiſtenten bei den fiens zu einem 
Provinzial- Steuerdi⸗ Dritttheil. 
—— — 
en 8 . ar chaftsſteuer 

IV. Miniſterium der öffentlichen Arbeiten. 
I. Giexbeßuperweitung: Diejenige Eifen- 

a 10; 
"Eitionsuorfteher — Stelle zu beſetzen 
2. Kaffe, if. 
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Angabe Bezeichnung ber 
bei den für  |Behörden, an weldhe 

Bezeihnung —— —e— 
nicht aus ich |zu richten find, wenn 

ber beftimmten Stellen,| e8 nicht Die Behörde Bemerkung 
Stellen. in welchem felbft ift, bei welcher 

Umfange biefelden | die Anftelun 
vorbehalten find. | gewünfjdt wird. 

Stationsverwalter, — *x—— 
Stationsaffiftenten, — * Rente 

[ fte len 

des Etaticrt 
— meet 

= v 

E dem sinn 
. 5 beten ar ber 

= bebarf, jo mie 

2 eine gleiche Anze 
8 von 

— fiellen bed Abit 

| TIER ”» 

Stationsbiätare, — * 
Stations aſpiranten — Aa Erich mei: | 
Moterialienvermwalter 

2. Klaſſe, 28 
Telegraphiſten, Tele⸗ _ lunkne dei vermalter? 8. 

— — art "Ein u graphenaſpiranten, La⸗ 4 
demeifter, Lademeiſter⸗ deren Bezirk die | Unebbennsr 
biätare, Lademeifter⸗ Stelle zu beſetzen befept. 
afpiranten,*Bugführer, iſt. 
*Badmeifter, Schaffner. 
Bremſer (ausſchließlich 
der Stellen für Wagen⸗ 
warter), 

*Steuerleute auf Trajelt- 
ſchiffen, fofern Die nö⸗ 
tbigen Kenntniffe nach⸗ 
ewiejen werben, 
atrofen, 

"Stehen! ſeh 
alteſtellenaufſeher, 
Sal: 1. Klaſſe, 
Beichenſteller, Krahn⸗ 
meiſter, Brũckenwaͤrter, 

—— ahnſteigſchaffner, 
Bahnwärter, Krah — 
wöärter, 

"Stationslaffenrendan- | minbeftens zur 
ten, Hälfte. 



Bezeichnung 

der 

Stellen. 

Oerexpeditionſvor- 
iteber, 

Zutionseinnehmer, 
(Rutererpedienten, 
Stafions- — für 
ainkenten, den 

Sahonde 1 ghferti- tätere, 
Ziationde | gung®- 
cipiranten ' 

'Broden en 
"du en nr 

‚nicht techniſche) Gifen- 
hier etat3- 
mäsige Büreauaffiften« 
tca, (nicht techniſche) 
Süreandiätare, (nicht 
schnijdhe) Büreauafpi- 
ranten, 

NR zteriafienverwalter 
1. Aaſſe. 

tung 
zZinaninfpeltor, Dünen- 
merkter, bei erwiefener 
binreidender Befaͤhi⸗ 
eung Baben die Mili» 
‘ıranmärter den Bor» 
—8X8 
Tanaimipeltor, 
ll 

Tiifsführerr, Maſchi⸗ 
"en und Baggerniei« 
ter, fofem die erforder- 

en Kennmiſſe Des 
Schifffahrts·Maſchi⸗ 
nm mb Baggerbe⸗ 
triebes nachgewieſen 

erden, 
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Angabe Bezeichnung der 
bei den für WBehörden, an welche 

Militaͤranwärter die Bewerbungen 
zu richten find, wenn 
es nicht die Behörde 
jelbft ift, bei welcher 

die Anftellun 
gewünſcht wird. 

Bemerkungen. 

Umfange birelben 
vorbehalten find. 

Diejenige Eifen- 
bahn-Direltion, in 
deren Bezirk Die 
Stelle a befeßen 

ift. 

a zur 

Die für Milttärans 
w beftimmtte 
älfte der Stellen 
‚Materialiens 
vermwalter 1.RL. 

2. Rlafie Defekt. 

Die betreffenden 
Regierungs-Präfi- 
denten, jowie bie 

Minifterial-, Mili⸗ 
tar» und Bau-flom- 
miſſion zu Berlin. 
Am NReffort der 
Weichiel-, Odere, 

Elb⸗ und Rhein- 
Strombauvermwal« 
tung find Be 

werbungen an bie 
Chefs derfelben zu 

richten. 



Bezeihnung 

der 

Stellen. 

Magazinvermalter und 
Öotenbaufchreiber. 

Schloßbaumaterialien- 
vermwalter, 

Kanal-Dberauffeher und 
Flößerei-Kontroleur, 

Leu en 
Lagerhofvermwalter, 
Fährmeifter, 
Strommeiiter, 
Vehr- und Scleufen- 
meifter, 

Steuerleute, 
Ballaftmeiiter, 
Rajötnen ührer am 
Dberländifgen Kanal, 

Maſchinenmeiſter⸗ 
ehilfen, 

Dberſteuermann, 
Krahnmeiſter, 
Brüdenmatrofen, 
Stadmeifter, 
Brüdenaufzieber. 

Bei ber Ruhrſchiff— 
fabrt8- und Ruhrhafen— 
Berwaltung: 

afentaffenrenbant, 
atentajjenaffiftent, 
afennmeifter, 
trommedfter, 

Hafenpolizeifergeanten, 
Schleufenmeifter. 

Bei der Königliden 
Kanallommiffion zu 
Münfter: 

Büreaubeamte. 

| ee zur 

mindeftens zur 
Hälfte. 

Behörden, an welde 

Umfange biefelben 
vorbehalten find. 

Bezeichnung der 

die Anftelun 
gemwünfcht wird. 

Die betreffenden 
Regierungs-Präfi- 
denten, ſowie die 
Minifterial-, Mili- 
täre und Bau⸗Kom⸗ 
miffton zu Berlin. 
Am Reflort der 
Beichſel⸗ Oder, 
Elb⸗ und Rhein⸗ 
Strombauverwal- 
tung find Be⸗ 

werbungen an die 
Chefs derfelben zu 

richten. 

Regierungs-Präft- 
dent zu Düffelborf. 
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Angabe 
bei den für 

Rilitäranmwärter 
nit ausfchließlich 
beftimmten Stellen, 

in welchem 
Umfange diefelben 
vorbehalten find. 

Bezeihnung der 
Behörden, an welde 
die Bewerbungen 

zu richten find, wenn 
es nicht Die Behörde 
ſelbſt tft, bei welcher 

die Anftelun 
gewünſcht wird. 

Sezeichnung 

der 

Stellen. 

V. Miniſterium für Handel und Gewerbe. 
Gewerbe⸗ 

mindeſtens zur | Die Direktion der 
Hälfte. —— „Bel 1 er a Ranu⸗ 

niglichen Porzellan⸗ altur. 
Rausfeltur zu Berlin, 

ing, ens zur | Die Direktion der 
Zeichenalademie zu Ifte. Beichenalademie. 
Hman, 

Hatenmeißter, ausfchlieglih, mit | Ober-PBräfident zu 
Ausnahme der Breslau, Regie⸗ 
felbftändigen (rungs«Bräfidenten zu 

Hafenvorte er Kön gaberg, Danzig, 
iellen zu Harburg,| Schleswig, Stade. 

Geeſtemünde, 
Emden und Leer. 

dafenpolhzeiſekretaͤre, mindeftens zur | Regierungs-Präfi- 
Hälfte. denten zu Stettin, 

Königsberg, Stade, 
chleswig, 

Unter Echiffſahrts⸗ und — Regierungs-Bräfle 
Seimmpolizeibeamte denten zu Königs» 
(Hrempofgeifergeanten, berg, Gumbinnen, 
Ioiaiäugmänner Danzig, Stettin, 
dal, Kanal», Strom⸗ Lüneburg, Stabe, 

Dsnabrüd, Wies- 
baden, Schleswig. 

und Boten), 
Sotfenamtsaffiftenten, | ausfchließlich für | Regierungs-Präfi- 
Eeelootſen, on Rilitäranmwärter benten u Rönigs- 
lostien, Revierlootfe, |der Marine; diefe| berg, Danzig, 

Stellen fünnen Stettin, Köslın, 
aud mit Nichtan⸗ Etralfund. 
wärtern beſetzt 

werden, falls die 
fi) bewerbenden 
Militäranmwärter 
der Marine das 

. 2ebensj überjjritten Jaben. 
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Angabe Bezeichnung der 
bei den für Behörden, an weldje 

Bezeichnung Militäranwaͤrter die Bewerbungen 
der nicht ausſchließlich Izu richten find, wenn 

beftimmten Stellen,| e® nit Die Behörde 
Stellen. - in weldem ſelbſt ift, bei welcher 

Umfange diejelben | die Anftellun 
vorbehalten find. | gewünſcht wird. 

Bemerkunge 

Rechnungsführer und, mindeftens zur Aidhungsinipel- 
Düreaubeamte bei den Hälfte. toren zu Berlin, 
Aichungsämtern, Magdeburg, Bres⸗ 

lau, Caſſel, Kiel, 
Eöln. 

Bleichſchreiber bei ber — Regierungs-Präfi- 
Arufterbleiche zu Soh⸗ dent zu Hildesheim. 
ngen. 

2. Berg-, Hütten- und Sa⸗ 
linenverwaltun 

ch 
halter, ſowie Affiftenten 
und Büreaudiätare 
bei den Provinzial» und 
Zolalverwaltungen, Re⸗ Dasjenige Ober 
vierbüreau » Affiftenten bergamt, in deſſen 
und Revierdiätare, Bezirk die Stelle zu 

*Faktoren, Schichtmeiiter befegen ift. 
m ea a 
tenten auf den |taat- : 
lichen Berg⸗, Hütten⸗ ie zur 
und Salzwerken, 

Verwaltungsbeamte bei — 
der geologiſchen Lan⸗ 
desanſtalt und Berg⸗ 
alademie in Berlin, ſo⸗ 
weit: für fie eine be— 
fondere technifche oder 
wiſſenſchaftliche Bor» 
bildung nicht erfordert 
wird, 

Zelegraphiften und Tele _ _ 
grapbengehilfen, 

Huttenvögte, Platzmeiſter _ — 
und Viſitatoren, 

Waagemeiſter, — — 
Salzausgeber, Materia⸗ — — 
lienabnehmer und Ma- 
tertalienausgeber, 

Steinanmeiler, — — 
Kohlenmeſſer undWächter — — 

aller Art (mit Ausſchluß 
der auf den fiskaliſchen 
Stein. und Braunloh- 
Iengruben erforderlichen 



Bezeichnung Q 
der nit ausſchließlich zu ridten Az, ment 

beftiimmten Etellen,:e8 nitt die Veboerde 
Stellen. in welchem jelbn im, bei welcher ın 

Umfange diefelben : Die Artellung 
vorbehalten find. . gewũricht wird. 

sunfionäre Diefer Art, 

badeanftalt zu Elmen. 

VI. Zuftizminifterum. 

Gerichte nud OGtaatdan- 
weltideften: 
ndtönollzgieher, — |  Eberlandes- 

| gerichts⸗Prãſident 
des Bezirks. 

“rihtefdreibergehilfen 
Air ben Fa — | —— — 
um misgerichten, erichts⸗Prãfi 

— —— Stantd- ee zur Gb Oberfautse 
nwaltthaften de rLand⸗ j anwalt des Be⸗ 
aerichte und der Amtd- zirks. 
Gerichte. 

— s: 
“angmisinfpektoren, — 
“imguisoberauffcher, — 
deangenaufſfeher, — 

—— — 
Sn menmeiier, = Dberlandes- 
Eerfmeifler _ geriht3-Präfident 
Cücenmeißter _ und Oberſtaats- 
zihmeiher, _ anwalt des Be 

Rafinifen, _ Jirks. 

he, 
kekrelͤre bei den beſon 
‚Prem Sefängniffen, | Minkcinne zur 
Tcipeltionsaffifenten. . 

vo. Rinifterium des Imern. 

Purranbeamte, mit Ein«| minbeftens zur | Der Direltor des 
\hluß des Blanlamm Hälfte. Statiftifchen 
ınfpelters. Büreaus. 
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Angabe Bezeichnung der 
bei den für Behörden, an melde 

Bezeihnung Rilitäranmärter | die Bewerbungen 

ber beitimmten Stellen,| e8 nicht Die Behörde 
Stellen. in weldem ſelbſt ift, bei welcher 

Umfange diejelben | die Anftellun 
vorbehalten find. | gewünſcht wird. 

3. Bolizei-PBräfidinm u Ber-mindeltens Die eine 
Iin und Bolizei-Direktion| Hälfte, unter An⸗ 
zu Charlottenburg: rechnung der von 
Büreau» und Kaffenbes| der Belegung mit 
amte (*Polizeifefretäre] Militäranmärtern 
und Büremuaffiftenten,| ausgeichlofjenen 
*Oberbuchhalter, Kaſſi⸗ Stellen des Ren⸗ 
rer und *Buchhalter), danten der Polizei⸗ 

hauptkaſſe, des 
Vorſtehers der 

nicht ausſchließlich zu richten ſind, wenn Bemerkunge 

Kaltulatur und des 
Vorftebers des 

Bräfidialbureaus 
auf die andere 

Hälfte. 

Obertelegraphiften, Tele⸗ — 
—* Leitungsre⸗ Polizei⸗Praͤſident 
viforen und Hilfstele zu Berlin. 
graphiften bei der Gen- 
fralsZelegrapbenftation 
des Polizei⸗Präſidiums 

abi lungs chtmeiſter, fämmtlich, jedoch Die und eilungswachtmeiſter, ſämmtlich, jedo 
Polizeiwachtmeiſter und] unter Auslhlup Sieden Din 
Schutzmaͤnner, derjenigen Stellen den Minıke x) 

für Wachtmeiſter * ns 
und Schugmänner, —— 
welche im Krimi⸗ — 2 
naldienſte ver⸗ mi 
wendet werben. 

8, Uechrige Königliche Poli⸗ | 
en: 

üreaubeamte *1. und 2.| mindeftens zur 
Klaffe (*Bolizeifekretäre Hälfte. 
und Büreauaffiftenten), 
Fun er und| fänmtlich, jedoch ke Angel 6 
Schupmänner. mit Ausſchlu Der Vorftcher der | Aarian 

derjenigen Stellen |} betreffenden Poli⸗ |etenen nid: 
für Wachtmeifter zeivermaltung. |den Riitn) 

und Schußmänner, Gängigen Set 
melde im Krimi⸗ men mit der 
naldienfte ver⸗ a 
wendet werden. 
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Angabe Bezeichnung der 
bei den für  |Bebörben, an welde 

Sezeichnung Militäranmärter | die ungen 
zu richten find, wenn 

der e8 nicht die Behörde Bemerkungen. 
Etellen. i ch ſelbſt iſt, bei welcher 

Umfange diefelben | die Anſtellun 
vorbehalten find. | gewünfcht wir 

Stra zu Gefängnis 
mitalten: 
<.tite und Bũreau- mindeſtens zur Minifter des 

: irenten, HG üfte. Innern. 
F sang nd Auf- ſa ie, doch Der Fang 4; Die ana N ber 
Kierauficher u uf) jammtli edo etreffenden Straf⸗ außzu en 
ber, unter HA: oder Gefängnis Sen armer nie 

derjenigen Stellen, anftalt. Innern nad) vor⸗ 
in wel F ne gängigem Bench, 

zu techniſchen r 
Dienflleiftungen ir 
und zur Leitung 
oder Ton han 
gung von hand⸗ 

werksmaͤßiger Ar 
beit verwendet 

werden. 

N. Rinifternm für Landwirthichaft, Domänen und SForften. 

Cherlaudeituiturgericht: | 
"Schräre. mindeftens zur — 

Haͤlfte. 

Scheine, General. 
"Sirunafißenten, ee zur Tommiffiond-Prö- 

" ſidenten. 
* (m der Kanzlei). _ 

"Settetäre, mindeſtens zur General⸗ 
Toötare, | Hälfte. | Tommi ffione-Prä- 

5% (Renungs- Miniftertum für 
mindeftens Landwirt , a tgiffrator), —5 — 

—E —— 
— ind —— 

8 a 
an | (Regiftraton), ee zur | Domäne: und 
nmomieinfpeitor Sorften. 
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Angabe Bezeihnung ber 
bei den für WBehörden, an weldje 

Bezeichnung he —— die een 
nit ausſchließlich zu richten find, wenn 

ber —E Stellen, es nicht bie Behörde Vemerhunt 
Stellen. in weldem jelbft ift, bei welcher 

Umfange diefelben | die Anftellun 
vorbehalten find. | gewünſcht wird. 

6. Melisrationd- und Dei 
beamte: 
Deichvögte in ber Pro- — Die betreffende vinz Hannover, 
Wehrmeiſter, Dünen⸗ — eng nah 

meifter, N 

Dammeifter, Ballmeifter, — Präfident. 

7. Geftütverwaltung: 
*Rendanten der Haupt 
geftüte, 

Nehnungsführer und Se Minifterium für 
fretäre der Zandgeftüte, Landwirthſchaft, 

Futter⸗ und Sattelmeifter| zu drei Fünfteln. Domänen und 
bei fämmtlichen Geftüt« Horften. 
anftalten. 

8. Domänenverwaltung: 
a) Domanial« Bade» 

und Mineralbrune 
nen-Berwaltungen: 
Bademeijter, Brun⸗ _ Die betreffenden 
nenmeifter, Zähler; Regierungen. 

b) Shloßverwaltung 
zu Caffel: 
Scloßvermalter, — 
Saalmärter, Schloß⸗ 
iener; 

c) Gartenverwaltung Die ee au 
zu Caſſel: " 
Gartenaufſeher, Bart» — 
aufſeher; 

d) Sonſtige der Do» 
mänenverwaltung 
unterfiellte Ber» 
mwaltungen: 
Schloßwarte, Stade. — Die betreffenden 
meifter, Damniz, Regierungen. 
Graben- und Fehn- 
meifter. 

9. Forftverwaltung: 
ausmeifter und Pedelle — Direktoren ber 
bei denſöniglichenForft⸗ Koͤniglichen Forfi⸗ 
akademien zu Gbers- alademien. 
mwalde und nden, 

mindeftens zur 
Hälfte. 

Die Etellen meh 
bei 

"ide 
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Angabe Bezeichnung der 
bei den für Behörden, an mweldye 

Bezeichnung —— — di eungen 
nicht ausſchließlich zu richten ſind, wenn 

der beftiimmten Stellen,| e8 nicht die Behörde Bemerkungen. 
Stellen. in welchem felbft ift, bei welcher 

Umfange diefelben | die Anftellun 
vorbehalten find. gewünſcht wird. 

Bald», Tor, Wieſen⸗, ſoweit diefe Stellen 
Vege⸗ und Floßwärter. nicht mit Forftver Forſttaffen⸗ 

ſorgungsberech⸗ Renb anten 

"Sertmeforgung Die betreffenden Gem iltärftande 

ienenden An« Regierungen. Damen in soter 

Die etatemäßigen 
Stellen der — 

wärtern der Säger- er Weiſe, wie für 
Bataillone befegt —* —S— 
werden können. gangenen errei 

ar, wenn fie bie 
erforberlihe Bes 
fähtgung befigen. . 

R. Miniſterium der geiftlichen, Unterricht3- und Mebdizinal: 
Angelegenheiten. 

dei fünmtlidien Berwal- 

KBiniken Heizer 
Köhrmeifter und ſonſtige 
gleihartige Stellen. 

“Züreaubeamte. mindeftens zur | ®Die Königlichen 
Hälfte. Konfiftorien, einſchl 

e8 Landes⸗ 
fonfiftoriums zu 

annover. 

*Büreanbeamte. mindeftens zur — 
Hälfte. 

Uniserfitäten: 
Büreau- und *Kaffen-] zu drei Bierteln, | Rektor und Senat 
beamte. mit Ausnahme der Untverfität 

der Stellen der u Berlin, ſowie 
Rendanten und Idie Suratorien der 

Duäftoren. übrigen Uni⸗ 
verhbäten. 

£eireriunen-Geminer zu 
Droyfig: 
Rendant. alternirend, d. h. Der Seminar⸗ 

zwiſchen Milttär« Direktor. 
und Civilanwaͤrt 

abwechſelnd. 
1896, 22 



Bezeihnung 

der 

Stellen. 

6 Euubgewerbe-Dufeum zu 

—— der Unterrichts⸗ 
anſtalt, 

Einnehmer am Zählkreuz. 

7. Königliche Nationalgalerie 
u Berlin: 
üreaubeamte. 

8. Königliche Bibli⸗ Zerigiche thek zu 

*Büreaubeamte. 

“Büreaubeamte. 

Alabemie der 1 haft ja Bestie: 
*Büreaubeamte. 

11, — a 

18, —— — und 

eiten zu 
"Büreaubeamte, 

Delonontie und "ein 
ttonsbeantic. 
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Angabe Bezeihnung der 
bei ben für ) Behörden, an welche 

Rilitäranmärter 
nicht ausſchließlich 3 
beſtimmten Stellen, Bemerkunge 

Umfange dieſelben 
vorbehalten find. —E wir 

ausſchließlich, in⸗ 
ſofern unter den 
Bewerbern ſich „Die General 
eine qualifizirte erwaltuna der 
Perjönlichkeit da- önigli en 

zu befindet. Mufeen. 

mindeftens zur — 
oe 

mindeftens zur | Der Generaldirektor 
Hälfte. der Königlichen Bibli 

othek zu Berlin. 

mindeftens zur | Der Direktor bes 
Hälfte. Köntgliden meteoro- 

[ogifhen Inſtituto 

mindeſtens ur Der —— der 
Hälfte, mit Alademie. 
nahme der beiden 
ftändigen Sekre⸗ 
täre bei ber Aa» 

demie. 

ae zur Sönialichen ted 
e. en 

nifchere Hochſchulen. 

mind 8 zur 
Hälfte 

zu drei Bierteln. 
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Angabe Bezeihnung der 
bei den für Behörden, an weldye 

Bezeichnung Militäranwärter die Bewerbungen 
nicht ausſchließlich zu richten find, wenn 

ber beftimmten Stellen,| e8 nicht vi Behörde Bemerkungen 
Stellen. in welchem ſelbſt iſt, bei welcher 

Umfange diefelben | die Anſtellung 
vorbehalten find. | gemünfdht wird. 

18. Unter Etantöyerwaltung 
Refende ds: 
PBürcaubeamte. minbeftens zur | Die Verwaltungen 

Hälfte. der betreffenden 
Stiftungen. 

14. Kirchliche Fuftitute, 
weiäe auß Raatlichen 
Rödtiigen Fonds nuter- 
halten werben: 
Zie Stellen der Küfter _ — 
und Deganiſten, ſofern 
jolche nicht zugleich öf⸗ 
ieutliche Lehrer find, der 
Kallanten, Kirchendie⸗ 
ner, Glöduer, Todten⸗ 
gräber und andere nie 
dere Kirchenbediente. 

X. Kriegsminifterium. 
1. Serwaltung des 

kauied zu Berlin: Se zu 
—* und Regiftrator, — — 

“Zeugware, — — "heilen werden 
im Wege bed Auf⸗ 
rüdens nur mit 

— 
Neichmin und Heizer — — ——ù —— — 

—AXX * srofed 
KiitirWeil 
a) Gaupitaffe zu Ber- 

in: 
Rendant, — Direktorium des 
Kontroleur und Kaſ — Potsdamſchen 

großen Militär⸗ 
waiſen hauſes zu 

Berlin. 
b. Ailitär -» Waiſen⸗ 
van su Botsdam: 

endant, — Direktion des großen 
*&chretär, — Militärwaiſen⸗ 
"Rontroleur, — hauſes zu Potsdam 
Delonomieinfpeltor, — und — 2— Pretzſch. 

22* 



Angabe Bezeihnung ber 
bei den für |Behörden, an melde 

Bezeichnung ——— —S— 
nicht ausſchließlich zu richten ſind, wenn 

ber Beikumten Okeen, 58 mit De Bephnne 9°" 
Stellen. in welchem felbft ift, bei welcher 

*Haußinfpeltor, 
Belleidungsinfpeltor, 
geil ehilfe, 

roiſchneider; 
ec) Militäar- Mäbden-) 

Sälop Brae: 08 Bregid: 
*Rendant, 
*Rontroleur. 

Umfange dieſelben 
vorbehalten find. 

die Anftelung 
gewünfdt wird. 

Direktion des großen! 
Militaͤrwaiſen · 

J — 

ertung 

Sulp L| 

Berzeignis 

der Privat-Eifenbahnen und durch Private betriebenen Eifenbafn 
welden die Verpflichtung auferlegt ift, bei Vefegung von Beamte; 

ftellen Militäranmärter vorzugsweife zu berüdfichtigen. 

Bezeichnung 
der Stellen, 

Alters» Bezeichnung 
arenze, bis der Behörde, an welche 
u welcher) die Bewerbungen zu 

Bezeichnung welche vor« —E richten find, —— 
der zugsweiſe | anmärter | in den Vakanzanmel · 

Sifenbahn. mit Militär | berüd · dungen andere 
anwaͤrtern zul fihtigt | Anftelungsbehörben 
bejegen find. | werden |ausdrüdlidh bezeichnet 

müffen. werden. 

1. Altdamm-Kolberger| Subaltern- |40 Jahre | Direktion berAltdamm- 
Eiſenbahn. und Unter Kolberger&ifenbahn- 

beamte. gefelhaft zu Stettin. 



Baeihnung 
der 

Eiſenbahn. 

 rabany Biber Bahnmärter, |85 Jahre. 

Bezeichnun 
Bezeichnung grenze, bis der Behoͤrde, an welche 

el bie Bewerbungen der Stellen, 

—*8 
werben. 

Königlihe Generaldi⸗ 
fen tbiepreue| . rektion ber ſächſiſchen 
zhe Strecke). — — Einatsefenbaßnen zu 

58 gue Dresden. 

fenben. 
3. Atona-Raltenfirche- | Wie zu 1. MO | - | Direltion der Altona- 

ner Giienbabn. Kaltenfirchener Eijen- 
Dabngeielljchaft zu Als 
ona. 

1. Ver neigt ice Wie zu 1. 40 - | Direktion der Braun« 
Landes ſchweigiſchen Landes⸗ 
ar ed iſche eifenbahngeſellſchaft 
Strede der Bahn zu Braunſchweig. 
Stuunfhweig-Der- 
burg-Seeien). 

3. Oreblau-Warfhau-) Wie zu 2. 85 - | Direktion der Breslau- 
et Siimbabn (preu- Barihauer Eiſen⸗ 
ide Abtheilung). babngefelljähaft zu 

5 Srseithal-Bahrı. | Wie zu 1. 0 - Dirchlion der Broeltha⸗ 
ler Eiſenbahn⸗Aktien⸗ 
geielid. .zuSennefa.d. 

Trdelder Eiſen⸗ Wie zu 1. |86 - Dirchion der Crefelder 
bahn. Eifenbabngefelljcjaft 

zu Erefeld. 

> Grenderger Eifen- | Wie zu 2. 186 - |Bermaltungsrath ber 
bahn. Cronberger ifen- 

naht zu 
Cron 

Dehme · Ukroer Ei- Wie zu 1. 0 - | Direktion Oder Dahme- 
ſenbahn. Uckroer Eiſenbahnge⸗ 

F geſellſchaft zu Dafme. 
n Yorkaund-Gro- Bie zu 2. 86 - | Direltion der Dort 

nan· Enſcheder Ei⸗ mund - Oronau - En« 
ſenbahn ſcheder Eiſenbahnge⸗ 

" ſellſchaft zudortmund. 
Sccernförde · Qap⸗ Vie zu 1. MO - Direltion der Edern- 
pelnerẽchmalſpur⸗ förde-Rappelner 
bahn. Schmalſpurbahnge⸗ 

ſellſchaftzu Eckernförde. 

Bemer⸗ 

kungen. 

Bie zu 1. 

Vie zu 1. 

Wie zul. 

Wie zu 1. 

Bie zu 1. 

Bie zu 1. 



Bezeichnung 

be 

Eifenbahn. 

12. Eifenberg - Erofje- 
ner Eiſenbahn (für 
Dice preußifche 
Strede). 

18. Eifern - Stegener 
Eifenbahn. 

14. Farge - Begefader 
ifenbahn. 

15. Slensburg Kappel⸗ 
ner Eiſenbahn. 

16. Halberftadt - Blan 
fenburg. Eifenbahn 
‚für die preußiichen 

heile der Bahn⸗ 
Mreden Kangenftein- 

erenburg nnd 
Blantenburg-Nübe- 
land-&lbingerode- 
Tanne). 

17. Hansdorf-Prichus, 

18. Hannsdorf-Biegen- 
ale (für die im 
reußifchen @ebiete 
elegene Strede). 

19. Heifiihe Ludwigs⸗ 
abn (für die preu- 

Biihen heile Der 
euhnfiredenRaing- 
Biesbaden, Fran 

furt a.M.-Oriesheim 
und Hanau-Babens« 
baufen, fomie für 
geanffurt a. M.- 
amberg - Eſchho⸗ 

[mund iesbaden- 
iedernhaufen). 

2. Hoyaer Gifenbahn. 

Bezeichnung 
Bezeichnung 

grenze, bisſ ber Behörde, an welche 
zu welcher/ die Bewerbungen zu 
Milttär- | richten find, ſoweit nicht 
anmärter | in den Balanzannıel- 
berũck⸗ dungen andere 

Anſtellungsbehörden 
ausdrücklich bezeichnet 

werden. 

der Stellen, 
welche vor» 

Vorſtand der&ifenberg- 
Grofjener Eifenbahn- 
geiellichaft zu Eiſen⸗ 

erg in Altenburg. 
Direltion der Gijern- 
Siegener Eifenbahn- 
gele ſchaft zu Siegen. 

. Königl. Eiſenbahndi⸗ 
reltion zu Hannover. 

- Kreis-Eifen ahnkom⸗ 
milfion zuFlens burg. 

Direktion der Halber⸗ 
ſtadt · Blankenburger 
Eiſenbahngeſellſchaft 
zu Blankenburg a. H. 

Wie zu 1. 

Wie zu 1. 

Wie zu 1. 

Vie zu 1. 

Wie zu 1. —* Jahre 

Betriebsverwaltung 
der NebenbahnHans⸗ 
Dorf-Priebuß zugorft 

Vie zu 1. 40 - 

Direltion der Defterrei- 
chiſchen Xolal- Gifen- 
bahngeſellſchaft zu 
Bien. 

Bermaltungsratb der 
En en Ludwigs: 

zu 

Wie zu 1. MO - 

Wie zu 2. 86 - 

enbahngeſellſchaft 
Main, 

86 - | Borftand d ——— 
zu Hoya. 

Vie zu 1. 

Baum 
kungen | 

Biepi 

Bie x 

Bicpi 

Biepi. 

Wie 

Bir gel. 

Bie zul 

Bier zul. 



BSezeichnung 
der 

aiſenbahn. 

Jli⸗Bahn (Gin- 
bed-Taflel). 

Kerkerbachbahn 
bhbauſen. 

3. Kiel - Ecernförde 
ZinsburgerGifen- 
dahn 

4. Qoniasbero- 

—— 

*. Kreis Wltenaer 
Eimalfpurbahnen. 

%. Kreis Didenburger 
Gienbahn (Reu- 

„ wadt-Lldenburg). 
E Rarimbur 

Alawiaer Siten« 
bahn. 

"= Rediemburgi 
——— — 

3. Reppen-Hafelün- 
ner Eiſenbahn. 

H Reubaldensieben- 
Füsiehener Eifen- 
— * 
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Vie zu 1. |40 Jahre. 

Vie zu 1. KO - 

Vie zu 1. 

Bie zu 1. MO - 

Wie zu 1. MO - 

Wie zu 1. 85 - 

a) Wie 2 . 
oA Sirede a 185 
rienburg - Mlaw⸗ 

—— 
jonstowo-Löben. 

Wie zu 1. 1897 0 - 

0 - 

0 - 

Vie zu 1. 

Wie zu 1. 

dungen andere 
Anftelungsbebörden 
ausdrüdlih bezeichnet 

werden. 

Königlihe Eifenbahn- Wie 
direltion zu Caſſel. 

Borftand der Kerker⸗ 
bachbahn⸗Aktiengeſell⸗ 
ſchaft zu Chriſtians⸗ 
Bü Boftcmt Aunfel). 

ireftion der Kiel- 
Edernförde-Flens- 
burger Eifenbabnge- 
ſellſchaft zu Kiel. 

Direktion der Königs- 
berg-Eranzer Eijen- 
Bafngefelihaft zu 
Königsberg i Dſtpr. 

Direltion der Kreis Al- 
tenaer Schmalfpur- 
bahnen zu Altena. 

Königlie Eifenbahn- 
direftion zu Altona. 

Direktion der Marien- 
burg · Mlawkaer Ei⸗ 
bahnoeſenijchaftzu 

anzig. 

Vie 

Wie 

Wie 

Wie 

Die 

Direktion der Medlen- 
burgiichen Friedrich⸗ 
—3 enbahn⸗ 
gi Ihaft zu Weſen⸗ 

Kreis - Eifenbahntom- 
miffion zu Meppen. 

Borfiand der Reubal- 
ahnactelig Eifen- 

ellſchaft zu 
Reube —— 

Bemer⸗ 
kungen. 

zu 1. 

zu 1. 

zu 1. 

zu 1. 

zu 1. 

zu 1. 

b)Wie zul. 



Bezeichnung 

der 

Gifenbahn. 

31.RordbrabantsDeut-®te su 2, außer⸗ 86 Sabre. 
Ihe Eifenbahn (für 
den preußiichen 
Theil der Bahne 
trede Gennep⸗ 

ejel). 

82. Dlfermied Waſſer⸗ 
lebener Eiſenbahn. 

83. Oſtpreußiſche Süd⸗ 
bahn. 

84. Paulinenaue-Neu⸗ 
Ruppiner Eiſen⸗ 
bahn. 

85. Pfälziſche Ludwigs⸗ 
bahn (für die preu⸗ 
Bifchen Theile der 
Bahnſtrecken⸗Wel⸗ 
lesweiler⸗Grube 
König bei Neun⸗ 
kirchen und SteIng⸗ 
bert-St. Johann). 

86. Priegnitzer Eiſen⸗ 
bahn —— 
PBrigwall-Wittftod- 
Landesgrenze im 
der Richtung auf 
Mirom). 

87. Ahene- Diemelthal- 
Eiſenbahu. 

38. Aonsdorj-Müng- 
ſtener Eiſenbahn. 
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Alters- Bezeichnung 
Bezeichnung grenze, biß| der Behörde, an welche 
der Stellen, 
welche vor⸗ 
ugsweiſe 

mit Militär⸗ 

beſetzen find. 

dem *Stations⸗ 
vorſteher, Sta⸗ 
tionsauffeher 

und af ten, 
Telegrapbiften, 
Materialienvere 
mwalter, Maga 

sinauffeher. 

Wie zu 1. 

a) Die zu 2 für 
Bilau - Königs: 

anmwärtern zu] fidhtigt 
werden 
möffen. 

40 

86 

berg- 
b) Er hir 40 

t . 

Seimaiden 
ie zu 1. 86 

Wie zu 2. 186 

Wie zu 1. |40 

Wie zu 1. |40 

Wie zu 1. |40 

zu weldjer; die Bewerbungen zu 
Milttär- 
anmärter ! in den Balanzanınel« 

richten find, ſoweit nicht 

dungen andere 
Anftelungsbebörden 

ausbrädtih bezeichnet 
werden. 

Direktion der Nordbra⸗ 
bant⸗Deutſchen⸗Eiſen⸗ 
bahngeſellſchaft zu 
Gennep. 

Magiſtrat der Stadt 
Dfterwied. 

Direktion der Dftpreu⸗ 
BiihenSüdbahngefell- 
{haft zu Königsberg 
t. Oſtpr. 

Direltion derBaulinen- 
aue · Neu⸗Ruppiner Ei⸗ 
ſenbahngeſellſchaft zu 
Neu⸗Ruppin. 

Direktion der Pfälzi⸗ 
ſchen Eiſenbahnen zu 
Ludwigshafen a. Rh. 

Direltion der Prieg- 
niger Eiſenbahngeſell⸗ 
ſchaft zu Berleberg. 

Borftand der Rhene- 
Diemelthal⸗VEiſen⸗ 
bahngeſellſchaft zu 
Siegen gen. 

Vorfiand der Rons⸗ 
or] Rün ftener Ei⸗ 
{en ahngeſellſchaft zu 

onsbdorf. 

b)Biezut. 

Bierpi. 

Bie zul. 

Bie zul. 

Wie zul. 



Sczeichnung 

der 

Eiſenbahn. 

9. Echleswig -Angele 
Fuenbahn (Schles⸗ 
wig· Sũderbrarup). 

* Zutard . Herzogen- 

2:5 (für Die preu⸗ 
ide Strede). 

1 Stargard - Güftrie 
ner Eijenbahn. 

1x Stndal-Tangere 
münder Gifenbahn. 

3. Sarfein-2i 
"ter Gifenbahn. 

4. Yermelöfirden- 
Zurger Gijenbahn. 

5 Bütenberge -Berle 
35 Eiſenbahn. 

#. Aiöiplau-Finfter- 
walder Eiſenbahn. 
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Alters» 
Bezeihnung |grenze, bis] der Behörde, an welche 

zu weldyer) die Bewerbungen zu der Stellen, 
weldye vor» 
zugsweiſe 

mit Militär⸗ 
anwärtern zu 

Militär⸗ 
anwärter 
berũck⸗ 

ſichtigt 
befegen find. | werden 

müfjen. 

Vie zu 1. |40 Jahre. 

Vie zu 1. 40 - 

Vie zu 1. 40 - 

Bie zu 1. 40 - 

Bie zul 140 0 - 

Vie zu 1. MO - 

Wie zu 1. 440 - 

Wie zu i. 00 - 

Bezeihnung 

richten find, foweit nicht 
in den Vakanzanmel⸗ 

dungen andere 
Anftelungsbehörden 

ausdrüdtıc bezeichnet 
werden. 

Direktion der Schles⸗ 
wi ongelet Eifen- 
bahngeſellſchaft zu 
Schleswig. 

Direltion der Nieder- 
ländifchen Süd-Eifen- 
bahngeſellſchaft zu 
Maaſtricht. 

Direktion derStargard⸗ 
Cũſtriner Eiſenbahn⸗ 
gelehicaft zu Soldin- 

Direktion der Stendal- 
Zangermünder Eijen- 
bahngeſellſchaft zu 
Tangermünde. 

Borjtand der Barftein- 
gippftadter&ifenbahn- 
eſellſchaftzuLippſtadt. 
orſtand der Wermel3- 
firhen-Burger Eijen« 
bahngeſellſchaft zu 
Bermelstirdhen. 

Magiftrat der Stadt 
Berleberg. 

Direktion der Zichipkau- 
Binftermalber Gijen» 
ahngeſellſchaft zu 

Finſterwalde. 

B. Univerſitäten. 

3 Mitwiriung der Polizeibehörden behufs Verhinde— 
tung allgemeiner Studenten-Verſammlungen, welche 
ehne Genehmigung des Rektors oeranſtaltet werden. 

Bemer⸗ 
kungen. 

Wie zul. 

Wie zu 1. 

Vie zu 1. 

Bie zu 1. 

| 

Wie zu 1. 

Wie zu 1. 

Wie zu 1. 

Bie zul. 

1. 
Berlin, den 22. Februar 1896. 

Auf den gefälligen Bericht vom 6. September v. Is., 
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betreffend Mitwirkung der nen behufs Ber: 
hinderung allgemeiner Studenten-Berjammlungen , welde 
ohne Genehmigung des Rektors veranitaltet werben, 

erwidern wir Ew. Hochwohlgeboren Nachſtehendes ergebentit. 
Gemäß $. 1 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältmifie 

der Studirenden und die Disziplin auf den Qandes-Univerlitäten x. | 
vom 29. Mai 1879 (G. S. ©. 389) begründet die Eigenſchaft 
eines Studirenden feine Ausnahme von den Beltimmungen bes 
Allgemeinen Rechtes. Die Verordnung über die Verhütung eines 
die gefeßliche TFreiheit und Ordnung gefährdenden Mikbraudes 
des Verſammlungs- und Vereinigungsrechtes vom 11. Mär; 
1850 (©. S. ©. 277) bildet Allgemeines Recht im Sinne des 
erwähnten 8. 1, folglih finden ihre Beitimmungen auch .aui 
Berfammlungen der Studirenden Anwendung. Hieraus ergiebt 
fih, daß, fofern es fih um Studenten-Berfammlungen Handelt, 
in melden öffentlide Angelegenheiten erörtert oder berathen 
werden follen, der Unternehmer gemäß $. 1 der Verordnung 
vorher Anzeige bei der Ortspolizeibehörde zu machen bat, und 
daß, wenn öffentlide Studenten-Berfammlungen unter freiem 
Himmel oder öffentliche Aufzüge der Studirenden in Frage 
fommen, nad) 88. 9, 10 der Verordnung die vorgängige ſchrifi⸗ 
Iihe Genehmigung der Ortspolizeibehörde einzuholen it. 

- Neben diefen Beitimmungen des Allgemeinen Nechtes gelten 
für die Studirenden die Sonder-Vorſchriften, welche der dama- 
lige Minifter der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angele 
genheiten auf Grund 8. 3 des oben genannten Geſetzes vom 
29. Mai 1879 unter dem 1. Oktober 1879 (Centrbl. S. 521) 
erlafjien bat (vgl. auch $. 38 diefer Vorſchriften). Letztere be 
ftimmen im $. 44: 

„Allgemeine Studenten-Berfammlungen, Tyeftlichkeiten nnd 
öffentliche Aufzüge, ſowie öffentliche Ankündigungen von 
dergleihen, bebürfen der vorherigen Genehmigung des 
Rektors”. 

Bei diefem Rechtszuſtande ift die Volizeibehörde, bei weldyer nad) 
8. 1 der Verordnung vom 11. März 1850 eine Anzeige über 
eine Studenten-Berfammlung erftattet wird, oder gemäß SS. 9, 
10 a.a.D. die Genehmigung zu einer öffentliden Studenten: 
Berfammlung unter freiem Himmel oder einem Aufzuge nadıge 
ſucht wird, ſowohl berechtigt, al& verpflichtet, vor Ertheilung der 
polizeilidden Veſcheinigung oder Genehmigung fi) zu verge: 
wilfern, ob auch die erforderliche Genchmigung des Rektors ein: 
geholt it. Kann leptere nicht beigebradht werden, jo wird 
zwar — falls fonjt die Voransjegungen der Verordnung vom 
10. März 1850 erfüllt find? — die polizeilide Beſcheinigung 
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oder Genehmigung ertheilt werden können; gleichzeitig wird den 
Unternehmern indelfen zu eröffnen fein, dab die Verſammlung 
oder der Aufzug nicht zugelaflen werden könne, wenn nicht 
ſpaͤteſtens bis zum Beginn die erforderliche Genehmigung des 
Rektors beigebradyt werde. Andererfeitd wird allerdingd aus 
dem Umftande, daß der Rektor die nad) 8. 44 der oben erwähn- 
ten Borfchriften erforderliche Genehmigung ausgeſprochen hat, 
nit gefolgert werden können, daß die polizeiliche Beicheinigung 
oder Genehmigung ohne Weiteres zu ertheilen fei, vielmehr wird 
Ste Bolizeibehbörde nach pflichtmäßigem Ermellen zu prüfen 
gaben, ob im Uebrigen die Borausjegungen der Verordnung vom 
11. März 1850 gegeben jind. Es laſſen ſich aljo Fälle denken, 
ın denen die Polizeibehörde ungeachtet der durch den Rektor er= 
‚olgten Genehmigung die polizeiliche Beicheinigung oder Geneh⸗ 
migung für Verfammlungen oder Aufzüge von Studirenden zu 
verſagen Veranlaſſung findet. 

Ew. Hochwohlgeboren erſuchen wir ergebenſt, gefälligſt ben 
dortigen Polizei⸗Praͤſidenten mit entſprechender Weiſung zu ver- 
schen und denjelben zugleih anzumeifen, in allen Fällen, in 
denen Anzeigen über abzuhaltende Studenten-Berfammlungen ers 
attet, oder Anträge auf Genehmigung von öffentlichen Studenten⸗ 
Serlammlungen unter freiem Himmel oder Aufzügen geitellt 
werben, dem Rektor unverzüglich davon Mittheilung zu machen. 

Ich, der Minifter der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal: 
Angelegenheiten, werde die Univerfitäts-Rektoren anmeifen, in ges 
tigneter Weife den Stubirenden zur Kenntnis zu bringen, daß 
de Unternehmer einer StudentensBerfammlung ꝛc. ſich zunächſt 
an den Rektor zu wenden und zuvörderit deſſen Genehmigung 
einzuholen haben, bevor fie ihre Anträge auf Beicheinigung der 
Anmchdung (F. 1 der Verordnung vom 11. März 1850) oder 
Erteilung der fchriftlichen Genehmigung (88. 9, 10 a. a. O.) an 
Ne Ortöpolizeibehörde richten. 
Bei diefer Gelegenheit beabfichtige ich, der Minifter der 

gentihen, Unterriht3- und Medizinal-Angelegenbeiten, ferner 
den Rektoren zu enipfehlen, in den geeigneten Fällen ihre Ge- 
nehmigung nur unter der Bedingung zu ertheileu, daß die vors 
zeichriebene Befcheinigung über Die eriolgte polizeiliche Anmeldung 
von Berfammlungen bezw. die fchriftliche polizeiliche Genehmigung 
a Berfammlungen unter freiem Himmel ober zu öffentlichen Aufs 
Zügen vor Beginn derjelben dem Rektor vorgelegt wird. 

An 
den Königlichen Regierungs-Präfidenten zu Breslau. 
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Abſchrift laſſen wir Em. Hochwohlgeboren zur gefällig 
Kenntnisnahme und Nachachtung ergebenit zugehen. 
Der Minifter der geiftlichen zc. Der Minifter des Innern 

Ana peiten. Freiherr von der Rede. 
oſſe. 

An 
die Röniglihen Regierungs-PBräfidenten zu Königs« 

berg, Stralfund, Merjeburg, Schleswig, Hildes- 
heim, Caſſel, Minfter und Eöln, ſowie den Kö⸗ 
niglichen BolizeiePräfidenten zu Berlin. 
M.d. g. A. U. I. 15188. G. II. 
M. d. %. U. 155656. 

2. 
Berlin, den 17. März 189. 

Ew. Hodhmohlgeboren überfende ich beifolgend zur gefälliger 
Kenntnisnahme Abſchrift der von dem Herrn Miniſter des Inner 
und mir erlaffenen Verfügung vom 22. Februar db. Is. — M.d. 
—*— U. I. 15188. G. II, M. d. J. I. 15555. (f. vorſt. untet 

.1) — betreffend die Mitwirkung der Polizeibehörden behuft 
Berdinderung allgemeiner Studenten-Berfammlungen, welche ohne 
Genehmigung de Rektors veranftaltet werden. Em. Hochmohi: 
geboren erſuche ich ergebenft, diefen Anlaß dem Rektor der dortigen 
Univerfität gefälligit mitzutheilen und ihn aufzufordern, das nad 
den beiden leßten Abjägen desfelben Erforderlidhe zu veranlajien. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Wuftrage: de la Eroir. 

An 
ſämmtliche Königliche Univerfitäts-Ruratoren, Den 

Kurator der Königlihen Alademie zu Münfter 1. 
W. und de8 Lyceums Hoflanım zu Braunsberg, 
ſowie das Univerfitäts-Ruratoriums zu Bonn. 

U. 1 582. 

79) Unzuläffigfeit der weiteren Smmatrifulation eines 
in den Reichsſsdienſt eingetretenen Studirenden. — Balt: 

weije Zulaſſung desjelben als Hörer. 

Berlin, den 31. März 1896. 
Auf die Eingabe vom 8. März d. 38. ermidere ih Em. 

Wohlgeboren, daß ich Ihrem Antrage wegen weiteren Verbleibens 
als immatrikulirter Studirender an der hieſigen Königlichen 
sriedrih-Wilhelms-Univerfität nach Ihrem Eintritte in den Reichs: 
Poitdienft nach den beitehenden VBermaltungsgrundjägen nicht ſtatt⸗ 
zugeben vermag. Dagegen walten bezüglich Ihrer etwaigen Zu: 
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aſſung zu den Borlefungen als Gafthörer aus dieſem Gefichts- 
punkte Bedenken nicht ob. Es bleibt Ihnen überlaffen, Sih an 
ven Rektor der Uniwverfität mit einem dahingehenden Antrage zu 
renden. 

Der Minilter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
den BoReleven Herrn R. Wohlgeboren zu N. 

T. L 5877. 

so Rurfe in den Jugend- und Volksſpielen an den 
Univerjitäten für die Studirenden. 

Berlin, den 8. Upril 1896. 
Im Anichluß an meinen Erlaß vom 5. Februar v. 38. — 

U1106 U II B (Eentrbl. ©. 238) — benachrichtige ih Ew. Hoch» 
»ohlgeboren ergebenft, daß der Centralausſchuß zur Förderung 
ser Volls⸗ und Zugendipiele in Deutichland, geltüßt auf die guten 
Krrolge des Borjahres, nach einer mir gemadten Mittheilung 
beabſichtigt, die Kurſe in den Bolls- und Jugendſpielen für 
Sudirende im laufenden Jahre bereit? auf 23 deutiche Hoch⸗ 
'Sulen auszudehnen. Die Anregung hierzu hat der Gentralaus= 
ſchuß in die Hand einzelner Mitglieder gelegt. Wie im Vorjahre, 
ſo entſpreche ich auch jet gern der mir von demjelben vorgetra= 
‚nen Bitte, den Herren Rektoren die Förderung diejer Kurſe 
anzuempfehlen, und erjuche demgemäß Em. Hochwohlgeboren, den 
Herm Rektor der dortigen Univerfität hiervon gefälligit zu ver- 
ändigen. Zur Belebung des Intereſſes der Studentenjchaft wirb 
dir Gentralausfchuß den Herren Rektoren den jchon im vorigen 
Jajre überfandten „Aufruf an die deutſche Studentenfchaft” wieder: 
um übermitteln. Letzterer ift an hervorragender Stelle am ſchwarzen 
Brett zu veröffentlichen. 

der Sentralausfchuß. hat mir zugleich mitgetheilt, daß für die 
ar den Univerfitäten zu Stande kommenden Kurſe der Kursleiter 
fottenfrei geftellt werden wird. 

An 
die ſaͤmmtlich?ẽn Herzen Uniperſitäts Kuratoren. 

Abſchrift laſſe ich Ew. Magnifizenz zur gefälligen Kenntnis» 
nahme und Beachtung zugehen. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
ojfe. 

An 
den Rektor der Königlichen Friedrich Wilhelms-Univerfität 

Geh. Negierungsratö Profeſſor Dr. Wagner 
tm . 

VE 
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81) Aufnahme von unbemittelten Beamten und Lehrer: 
in die Univerſitäts-Kliniken. 

Schon häufig it beobadhtet worden, daß unbemittelte Beamt 
und Lehrer in Krankheitsfällen für ji oder ihre Angehörigen. 
theuere Brivat-Klinifen aufſuchen. Es ſcheint in dieſen Kreien 
nicht genügend befannt zu fein, daß die Kliniken ber Univerjfitäten 
zu jehr mäßigen Bedingungen Aufnahme gewähren. Die Kur: 
und Berpflegungsfoften, welche in den Klinifen der einzelnen 
Univerfitäten zur Zeit (April 1896) für den Kopf und den Tag 
u zahlen find, ergeben ſich aus der nadjtehenden Zuſammern— 
—* Daneben find noch die Koſten für Verbandmateria. 
Brillen und dergleihen zu eritatten. Aerztliches Honorar r 
nicht zu zuhblen. 

Medis . , Klinil * Chirurgiſche Frauen⸗ Augen⸗ i Klaffe ice Klinik Klinit Klinit nein 
aM M 4 

Univerfität Königsberg. 
II. 8 1,60 4 8 

IU. 1,50 1,26 2 1,50 

Univerfität Berlin. 

Klinikum Klinikum 
ol. . 6 b 6 
II. 2—2,50 2 2— 2,50 

Univerfität Greifswald. 
II. 4 | 4 8 4 

III. 1,80 1,80 1 1,20 

Univerfität Breslau. 
HD. | 4,50 4,50 4,60 12 4,50 

III. 1,60 1,60 1,60 1,50 

Univerfität Halle. 
no. | 4 | 4 4 4 
II. 1,75 1,76 1,75 1,75 

Univerfität Kiel. 
I. | 8 8 8 8 | 
ul. 1,70 1,70 1,70 1,70 | 

Univerfität Göttingen. 
II. | 8 | 8 2 8 
um | 150 1,50 1 1,50 | 

Univerfität Marburg. | 
1. | 2—8 | 4 1,50—8 8 
U. 1,50 1,60 0,75—1,50 1,50 

Univerfität Bonn. 
Il. | 6 b 1,20 6 

Il. 1,70 1,70 1,70 8 
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C. Alademien, Muſeen ıc. 

82) Joſeph Joahim-Stiftung. 

Anläblich des 5O jährigen Künitler-Fubiläums des Profeſſors 
Dr. Joſeph Joachim, Kapellmeifters der Königlichen Akademie 
der Künfte und Mitgliedes des Direktorium der Königlichen 
alademiſchen Hochichule für Mufik, ift eine Stiftung errichtet 
worden, deren Zweck iſt: unbemittelten Schülern der in Deutjch- 
and vom Staat oder von Stadtgemeinden errichteten oder unter: 
igten muſikaliſchen Bildungsanftalten ohne Unterſchied des 
Aliers, des Geſchlechtes, der Religion und der Staatsangehörig- 
hut Prämien in Geſtalt von Streih-Inftrumenten (Geigen und 
Cellij oder in Geld zu gewähren. Die Prämien werden in 
oem Jahre in Geld beftehen. 

Bewerbungsfähig iſt nur derjenige, welcher mindeftens ein 
salbes Jahr einer der genannten Anftalten angehört hat. 

Ber der Bewerbung find folgende Schriftitüde einzureichen: 
1) ein vom Bewerber verfaßter kurzer Lebenslauf, 
2) eine fchriftliche Auskunft des Boritandes der vom Bes 

werber befuchten Anftalt über Würdigkeit und Bebürftigkeit des 
Bewerbers, ſowie die Genehmigung derjelben zur Theilnahme 
an der Bewerbung auf Grund der zu bezeugenden Thatjache, 
a ha ober mindejtens ein halbes Jahr der Anitalt an⸗ 
aehört bat. 

Die Ausantwortung beziehungsweile Auszahlung der zuer- 
tonnten Brämien erfolgt am 1. Dftober cr. Eine Benachrichtigung 
de nicht berüdfichtigten Bewerber fowie eine Ruückſendung der 
emgereihten Schriftitüde findet nicht ftatt. 

Seeignete Bewerber haben ihre Geſuche mit den in Vor⸗ 
ſtehendem geforderten Schriftitüdlen bis zum 1. Juni cr. an das 
unterzeichnete Kuratorium, Berlin W., Potsdamerſtraße 120, 
einzureichen. 

Berlin, den 1. April 1896. 

Das Kuratorium 
für bie Bermaltung der Joſeph Ioahim-Stiftung. 

lantenberg. 

5) Felix Mendelsfohn-Baztpoldy.Gtaats-Gtipendien 
r Mufiter. 

Am 1. Oktober cr. kommen zwei Stipendien der Felix 
Nendelsſohn⸗Bartholdy'ſchen Stiftung für befähigte und jtreb- 
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ſame Mujifer zur Berleihung. Jedes derfelben beträgt 1500 A. 
Das eine ift für Komponiiten, das andere für ausübend: 
Tonkünjtler beftimmt. Die Verleihung erfolgt an Schüler der 
in Deutfchland vom Staat jubventionirten mufifalifchen 
Ausbildungs-Inftitute ohme Unterichted des Alters, Des Ge: 
ſchlechtes, der Religion und der Nationalität. 

Bewerbungsfähig it nur derjenige, welcher mindeftens em 
halbes Jahr Studien an einem der genannten Inftitute gemacht 
har Ausnahmsweiſe können preußifhe Staatsangehörige, ohne 
aß fie diefe Bedingungen erfüllen, ein Stipendium empfangen, 

wenn das Suratorium für die Verwaltung der Stipendien au 
— eigener Prüfung ihrer Befähigung fie dazu für qualifizin 
erachtet. 

Die Stipendien werden zur Fortbildung auf einem der be 
treffenden, vom Staat jubventionirten Snititute ertheilt, das 
Kuratorium ift aber berechtigt, hervorragend begabten Bewerbern 
nah Vollendung ihrer Studien auf dem Inſtitut ein Stipendium 
für Sahresfrilt zu weiterer Ausbildung (auf Reifen, durch Beſuch 
auswärtiger Injtitute 2c.) zu verleihen. 

Sämmtlide Bewerbungen nebft den Nachmweilen ber die 
Erfüllung der oben gedachten Bedingungen und einem Lurzen, 
felbjtgefchricbenen Lebenslauf, in welchem befonders der Studien: 
gang hervorgehoben wird, find nebit einer Bejcheinigung der 
Reife zur Konkurrenz durch den bisherigen Lehrer oder dem Ab: 
gangszeugnis von der zulegt befuchten Anftalt bis zum 1. Juli ct. 

- an das unterzeichnete Kuratorium — Berlin W., Botsdamer 
ftraße Nr. 120 — einzureichen. 

Den Bewerbungen um das Stipendium für Komponiſten 
find eigene Kompofitionen nad) freier Wahl, unter eidesftattlicer 
Verlicherung, daß die Arbeit ohne fremde Beihilfe ausgeführt 
worden ift, beizufügen. 

Die Verleihung des Stipendiums für ausübende Tonkünftler 
erfolgt auf Grund einer am 30. September cr. in Berlin durd 
das Kuratorium abzuhaltenden Prüfung. 

Berlin, den 1. April 1896. 

Das Kuratorium für die Verwaltung 
der Felix Mendelsjohn-Bartholdy=Stipendien. 

Blantenberg. 

84) Bekanntmachung, betreffend die Prüfung der 
Beichenlehrer und Seichenlehrerinnen. 

Die nach der Prüfungsordnung vom 23. April 1885 abzu- | 
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haltenden Prüfungen der Zeichenlehrer und Leichenlehrerinnen 
tinden in diefem Jahre ftatt: 

a. in Caſſel 
am Montag, den 15. Suni d. 38. Vormittags 9 Uhr und an 
den folgenden Tagen in der gewerblichen Zeichen- und Kunft- 
gewerbeſchule dafelbit, 

b. in Königsberg i. Pr. 
ea Montag, den 22. Juni d. Is. Vormittags 9 Uhr und an 
den tolgenden Tagen in der Königlichen Kunſt- und Gewerkſchule 
daſelbſt, 

c. in Düffeldorf 
am Dienstag, den 30. Juni d. 38. Vormittags 9 Uhr und an 
den olgenden Tagen in der Kunſtgewerbeſchule dajelbit, 

d. in Berlin 
am Rontag, den 20. Juli d. 38. Vormittagd 9 Uhr und an 
der folgenden Tagen bis zum 28. Juli in der Königlichen 
Nunitichule, Klofteritraße hier, 

e. in Breslau 
am Donnerdtag, den 30. Zuli d. 38. Vormittags 9 Uhr und an 
den folgenden Tagen in der Königlichen Kunſtſchule dafelbit. 

Die Anmeldungen ꝛc. zu diefen Prüfungen find: 
für Caſſel und Königsberg i. Pr. bis zum 27. Mai d. Is., 
für Düfjeldorf, Berlin und Breslau big zum 13. Juni d. 38. 

za die betreffenden Königlichen Provinzial-Schultollegien einzu= 

Berlin, den 1. Mai 1896. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
m NAuftrage: de la Eroir. 

Sckomntmahung. 3 trag : 
C. V. 1951. 

D. Höhere Lehrauſtalten. 

‘5 Pflege des Panel gen Unterridt8 an den Gym— 
najien und Progymnaſien. 

Berlin, den 25. März 1896. 
Unter Bezugnahme auf meinen Runderlaß vom 26. Februar 

d. 3. — U.I. 318 — (Gentralblatt Seite 281), betreffend die 
1896, 28 
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Pflege des phyfifaliichen Unterriht8 an den Gymnafien umd 
Progymnafien, made ich das Königliche Brovinzial-Schulkollegum 
auf den in der Beitichrift für den phyſikaliſchen und chemiſchen 
Unterriht (9. Jahrgang) erfchienenen Artikel „Beiträge zur Me 
wedi des Erperiments“ von Profeſſor Dr. B. Schwalbe un 

erlin, fomwie auf den in der Naturwiſſenſchaftlichen Rundſchau, 
Deranögegebert von Dr. ®. Sflaref, Verlag von Friedrich 

ieweg und Sohn, und zwar in Nr. 6 vom 8. Februar d. 38. 
Seite 74 ff. abgedrudten Aufſatz „Ueber die Schulbuchfrage 
gleichfalls von Profeſſor Dr. 8. Schwalbe, mit dem Auftrage 
hierdurch aufmerffam, die Direktoren der höheren Lehranftalten 
auf das in dieſen Zeitſchriften gebotene reichhaltige Material be: 
ſonders hinzuweiſen. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schullollegien. 

VU. D. 660. 

86) Nahholung der Reifeprüfung im Hebräifchen vor 
einer Wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Kommiſſion für das 

höhere Schulamt. 

Berlin, den 2. April 1896. 
Unter Bezugnahme auf die diesfeitigen Runderlafje vom 

9. Oktober 1886 (Centrbl. f. d. gef. Untere. Verw. von 1866 
©. 607) und vom 8. Dezember 1869 (Centrbl. von 1870 ©. 86, 
betreffend die Vorbildung der Studirenden der Theologie m 
Hebräifchen, beauftrage ih das Königliche Provinzial-Schul: 
follegium, die Direktoren der Gymnafien Seines Aufſichtskreiſes 
dahin mit Anweifung zu verfehen, daß fie denjenigen Abiturienten, 
welche, ohne die Seite im Hebräifchen erlangt zu haben, zum 
Studium der Theologie übergehen, die Beachtung des 8. 16 
Abfab 3 der Ordnung der Reifeprüfung an Gymnaſien vom 
6. Zanuar 1892 zu empfehlen bezw. diejelben auf die baldige 
Nachholung der Reifeprüfung im Hebräiichen vor einer Wiſſen⸗ 
ſchaftlichen Prüfungs-Kommilfion für das höhere Schulamt hin: 
zumeijen haben. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyrauch. 

An 
ſämmiliche Königlide Provinzial⸗Schullollegien. 

U. od. 496. G.1.U.1. 
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&) Anrehnung der Zeit einer vorübergehenden Ber: 
waltung einer Öberlehreritelle an einer höheren Schule 

auf das Dienftalter ala Hilfslehrer. 

Berlin, den 14. April 1896. 
ꝛc. 
Die am Schluſſe des Berichts geſtellte Anfrage, ob und unter 

welchen Vorausſetzungen die vorübergehende Verwaltung einer 
rafonten Oberlehrerſtelle oder die Vertretung eines erkrankten 
bezw beurlaubten Oberlehrers al3 eine kommiſſariſche Beichäftigung 
m Sinne des Runderlafles vom 6. März 1893 — U. II. 460 
— (Eentrbl. f. d. ge). Unterr. Verw. für 1893 ©. 313) aufzufalien 
ınd demgemäß auf die Dienjtzeit der wiſſenſchaftlichen Hilfslehrer 
anzurechnen it, ift dahin zu beantworten, daß die Anrechnung 
ınmer dam und infomweit ftattzufinden Hat, als die betreffende 
Iberlehrerftele von dem Kandidaten gegen Bezug einer Re⸗ 
nmeration von jährlid mindeiten® 1500 # voll verwaltet 
wird bezw. verwaltet worden ift. 

Der Minifter der geijtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de Ia Croix. 

An 
das Königlihe Provinzial-Schullollegium zu N. 

U. IL 5746. 

9 Anrehnung der Theilnahme an dem ſechsmonatigen 
Rurfus zur Ausbildung von TZurnlehrern bei der König: 
lihen Zurnlehrerbildungsanftalt zu Berlin auf die 

Hilfslehrerdienftzeit. 

Berlin, den 18. April 1896. 
Im Einverftändniffe mit dem Herrn Finanzminiſter eröffne 

ih) dem Königlichen Provinzial-Schullollegium, daß denjenigen 
anftelungsfähigen Kandidaten des höheren Schulamts, welche 
kereits als Hilfslehrer eine etatSmäßige oder zur Aufnahme in 
den Etat geeignete Remuneration von 1500 jährlich oder 
darüber beziehen und ihre Thätigkeit im unmittelbaren Schul- 
bienfte unterbrechen, um an einem fech3monatigen Kurſus zur 
Ausbildung von Turnlehrern an der Hiefigen Königlichen Turn- 
hrerbildungsanftalt theilzunehmen, die Zeit diefer Ausbildung 
ols Hilfglehrerdienftzeit angerechnet werben darf. 
Das Königliche Provinzial:Schultollegium wolle danach das 

Erforderliche veranlaffen, im Uebrigen aber darauf achten, daß 
nur ſolche wiſſenſchaftliche Hilfslehrer für den Beſuch der Turn- 
(crerbildungsanftalt Hier angemeldet werden, die nach ihren 
perfönlichen Eigenfchaften ſich überhaupt für die Betheiligung 

28° 
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am ZQurnunterrichte der höheren Lehranftalten eignen und aud 
nad dem Maße ihrer bereit erworbenen turneritchen Fertigkeit 
zu Der begründeten Erwartung berechtigen, daß es ihnen ge: 
Iingen werde, das Piel ihrer Ausbildung bei der Qurnlehrer: 
bildungsanitalt, die Befähigung zur Ertheilung von Turnunter⸗ 
richt, zu erreichen. 

Der Miniiter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schulfollegien. 

U. DO. 691. 

E. Schullehrer- und Lehrerinnen=-Seminare x., 
Bildung der Lehrer und Deren perſönliche Ber: 

hältnifie. 

89) Termin für die diesjährige Prüfung als Vorfteher 
an TZaubftummenanftalten. 

Die im Sabre 1896 zu Berlin abzuhaltende Prüfung für 
Vorſteher an Taubjtummenanftalten wird am 25. Auguſt be 
ginnen. 

Meldungen zu derfelben find an den Unterrichtsminifter zu 
rihten und bis zum 20. Juli d. 38. bei demjenigen Königlichen 
Provinzial-Schulfollegium bezw. bei derjenigen Pöniglicen Re⸗ 
gierung, in deren Aufſichtskreiſe der Bewerber im Taubſtummen- 
oder Volksſchuldienſte angeſtellt oder beſchaftigt iſt, unter Ein- 
reichung der im — 5 der Prüfungsordnung vom 11. Juni 1881 
bezeichneten Schriftftüde anzubringen. Bewerber, weldye nicht an 
einer Anftalt in Preußen ihätig find, Zönnen ihre Meldung bei 
Führung des Nachweiſes, daß foldye mit Zuftimmung ihrer Bor: 
gejegten bezw. ihrer Zandesbehörde erfolgt, bis zum 30. Zuli 
d. 38. unmittelbar an mich richten. 

Berlin, den 21. März 1896. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Kügler. 
Belanntmadhung. 

U. IIL A. 489. 
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90) Beihaffung des zur Durhführung des auf ein Jahr 
verlängerten Heeresdienſtes der Volksſchullehrer er- 

forderliden Erfages an Schulamt3bemwerbern.') 
Berlin, den 4. April 1896. 

Durch das Ertraordinarium des StaatsShaushalts-Etat3 für 
1. April 1896/97 find unter Kapitel 15 Titel 56 zum Zwecke 
der Beſchaffung des zur Durchführung des auf ein Sahr ver- 
längerten Heeresdienſtes der Volksſchullehrer erforderlichen Er- 
ing an Schulamtöbewerbern als erite Nate 192000 MH be 
wiligt worden. Die Ueberweifung der Mittel für die in der 
dortigen Provinz zunächit erforderlihen Maßnahmen, bezüglich 
deren ih auf den Erlaß vom 17. Januar d. Is. — U. II.2 
— Bezug nehme, wird demnädjt erfolgen. 

Nah der Beltimmung des Staatshaushalts- Etats ift der 
obige Fonds zur einmaligen Berftärfung der Etatsfonds Ka⸗ 
pitel 121 Titel 3 bis 8 unb 11 bis 15 beitimmt. Es find dem⸗ 
nad alle auf jenen Fonds zur Anweiſung gelangenden Beträge 
ın den Sahresrechnungen der betheiligten Anjtalten unter den 
entiprechenden Titeln der Anftaltsetat3 als Mehrausgabe zu ver: 
rechnen und iſt eine Uebernahme der Koiten auf die Anjtaltsetats 
nicht angängig. 

Um nun zu verhüten, daß der in Rede ftehende Fonds zu 
anderen als den in dem Etat bezeichneten Zwecken verwendet 
wird und andererjeit3, daß Ausgaben, welche dem Fonds zur 
Lajt fallen, auf andere Centralfonds übernommen werben, it es 
erforderlich, künftig bei Anträgen auf Bewilligung außerordent- 
licher Kredite in ſolchen Fällen, in welchen Zweifel entitehen 
koͤmen, aus drücklich anzugeben, ob der Kredit für die regelmäßigen 
Sedürfniffe der betreffenden Anftalt oder aber für die zur Durch— 
führung des verlängerten Seeresdienftes der Volksſchullehrer ge- 
trofienen Maßnahmen erforderlich ift. Dies ift auch zu beachten 
bei Beantragung der Unterftügungen für die Erternats-Föglinge, 
ſowohl für diejenigen der Nebenkurje, als auch für bie über 
den Etat aufgenommenen Böglinge. 

Da ferner die am Jahresſchluſſe verbleibenden Beftände 
des Fonds in das folgende Rechnungsjahr übertragen werben, 
muß bdiesjeit3 bei dem TFinalabfchluffe genau feftgeftellt werden 
‘önnen, welche Beträge bei den einzelnen Anftalten zu Laften 
des Fonds im abgelaufenen Rechnungsjahre wirklich verausgabt 
morden find. Es iſt aljo erforderlih, daß die Finalabſchlüſſe 
der betheiligten Anftalten zuverläffige Angaben hierüber enthalten. 
Ta aber nad) erfolgter Einreihung der Abjchlüffe zu etwaigen 

’) In gleiher Weife ift durch Erlaß vom 18. April d. Is. — UV. III. 
1434 — betreffs der Präparandenbilbung Verfügung ergangen. 
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Rüdfragen genügende Zeit nicht mehr vorhanden, auch eine Be: 
richtigung falfeher Angaben nicht angängig üt, wird es mit Rüd- 
fiht auf die große Wichtigkeit, welche einer vorſchriftsmäßigen 
Verrechnung der in Rede ſtehenden Ausgaben beigemeflen werden 
muß, für erforderlich erachtet, daß gegen Schluß des Rechnungs: 
jahre von den AnftaltSrendanten eine Ueberjicht ber im Laufe 
des zu Ende gehenden Etatsjahres geleifteten Ausgaben jener 
Art nad) Maßgabe des beiliegenden Muſters aufgeltellt wird. 
Diefe Zuſammenſtellungen find mir nad jorgfältiger Prüfung 
bis fpätejtens zum 5. April j. 38. einzureichen. Zur Vermeidung 
unrichtiger Angaben in den Ueberſichten wird es ſich empfehlen. 
die regelmäßigen Ausgaben und die ertraordinären Mehrausgaben 
in den Manualen zwar unter denfelben Titeln, aber getrennt 
von einander, zu buchen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenbeiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
ſämmtliche Königlihe Provinzial-Schullollegien. 

U. III. 866, I. ng. 

Es find bewilligt E6 find wirtlid aufgemendet 

ung. : :: IE 
duch Erlaß |2| = 35 E 

der =|% S3 | S%5 Anfialt vom 5 8 Bezeihnung der Ausgabe ss CH 

2| u “| —— 
8 14000/Remuneration für Lehrer R. RN. 26.April 1896 

U. III. 1240. desgleichen für Lehrer P. . 
Zur Erhöhung der Remu- 

neration des Anftalts- 
ale . 2. 2 20 50 | 8850 

26. Juni 1896 | 5 11800] Unterftügungen für die 80 
U. III. 1448. Zöglinge des Reben- 

luru8 . 2. 2.2. 8600 | 3600 
18. Dezember | 1800 

1896 

25.April 1896| 6| 150 ur Einrichtung einesRau- 
U. III. 1240. mes fürden Nebenkurſus 128 | 18 

desgl. 7| 7401Bur Beihaffung eines 
Uebungsflaviers für den 
NRebenlurfus . . . . 540 

Zur Beihaffung von Lehr- 
mitteln . . . 2.2. 200 740 

u. ſ. w. | | 
8490| 4 Zuſammen 818 
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91) Koften der Feier von Felten in den Seminaren. 

Berlin, den 7. April 1896. 
Auf den Beriht vom 7. März d. 38. ermidere ich dem 

Königliden Provinzial-Schulkollegium, daß diesſeits bisher eine 
allgemeine Anordnung bezüglich der Grundfäge über die Koften 
der Feier von Feſten in den Seminaren nicht ergangen ilt. 

Rah den mit der Tyinanzverwaltung getroffenen ers 
einbarungen follen denjenigen Seminaren, bei denen gegenwärtig 
Mittel zu Feſtlichkeiten Durch Den Anftalt3etat bereitgeitellt find, 
aud für die Folge die einmal bewilligten Summen nicht ohne 
Beiteres entzogen werden. Dagegen fönnen Mehrausgaben für 
den gedachten Zweck fünftig nicht mehr zugelafjfen werden. 

An 
215 Königliche Provinzial-Schullollegium zu R. 

Abjchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegium 
zur Kenntnis und Nachachtung. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

a 
die übrigen Röniglichen Provinzial-Schulkollegien. 

T. DL 708. 

32) Unzuläffigfeit der Uebertragung der Kaſſenver— 
waltung eines Seminars an den Direktor der Anitalt. 

Berlin, den 7. April 1896. 
Auf den Beriht vom 16. März d. 38. ermwidere ich dem 

Könglihen Brovinzial-Schulkollegium, daß die Uebertragung der 
Koflawerwaltung eines Seminars an den Direltor der Anftalt 
nicht für erwünjcht erachtet werden kann. Ich beauftrage Das- 
telbe daher, bei dem Schullehrer-Seminar zu N. in der erwähnten 
Beziehung bei geeigneter Gelegenheit eine Aenderung herbei— 
zuführen. 

An 
das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zu R. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium 
zur Kenntnisnahme und Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
a Im Auftrage: Kügler. 
n 

jammtlihe Königlihe Provinzial⸗Schulkollegien. 
U. I 1087. 
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93) Zahlung des Suspenſionsgehalts an ftädtiide Ge— 
meindeicdhullebrer. 

Berlin, den 10. April 1896. 
Auf den Bericht vom 25. Februar d. Is., betreffend die 

Bahlung der Hälfte des Dienfteintommens an einen von Amte 
ſuspendirten ſtädtiſchen Gemeindeſchullehrer zu N., ermwidere id 
dem Königlichen Provinzial: Schulfollegium, wie ich in Weber: 
einftimmung mit dem Antrage des Magiſtrats zu N. nichts da- 
gegen zu erinnern habe, daß dem betreffenden Lehrer vom Tage 
der Suspenfiondverfügung bezw. vom Tage der Zuftellung dieſer 
Verfügung ab nur noch die Hälfte des Gehalts gezahlt werde 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
das Königlihe Provinzial-Schullollegium zu R. 

U. M. C. 721. 

F. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

94) Uebereinkommen mit dem Fürſtlich Schwarzburgiſchen 
Miniſterium zu Sondershauſen über egenteitige An: 
erfennung der PBrüfungszeugnijje für Lehrerinnen um 

Sdhulvoriteheriunen. 

Berlin, ben 23. März 189%. 
Unter Bezugnahme auf die diesfeitige ARundverfügung vom 

7. Februar 1877 — U. U. 7094 — (GCentrbl. S. 113) jet 
ih das Königlide Provinzial-Schulkollegium, die Königliche Re: 
gierung, davon in Kenntnis, daß das Fürftlih Schwarzburgide 
Minifterium zu Sondershaufen nach einer mir von demjelben ge 
machten Mittbeilung beſchloſſen hat, entiprechend meiner allge 
meinen Verfügung vom 31. Mai 1894 — U. II. D. 1260b — 
(Gentrbl. S. 483) dem 8. 4 der von dem genannten Minifterium 
erlajjenen Prüfungsordnung für Lehrerinnen vom 15. September 
1876 folgende Fafſſung zu geben: 

„alter und Qualifikation der zu Prüfenden. | 
Zu berjelben werden nur ſolche Bewerberinnen zugelafien, 

welche das 19. Lebensjahr vollendet haben, ſittlich unbejcholten 
und Zörperlih zur Verwaltung eined Lehramtes befähigt find. 
Die frühere Beitimmung, nach welcher das vollendete 18. Lebens: 
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jahr gemügte, wird hiermit aufgehoben, gilt aber nody bis zum 
1. Oltober 1897.” 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

| 
die äonntlicen Königlihen PBrovinzial-Schulkollegien 

und Königlihen Regierungen. 
T. M.D. 1167. 

= Rehtsgrundfäße des Königlichen Oberverwaltungs— 
gerichts. 

a Ein durch Obſervanz begründetes Rechtsverhältnis kann 
duch eine einſeitige Willensaͤußerung des einen Verbandsgenoſſen 
nicht geändert werden. 
Aus dem Begriffe der Obfervanz als einer Rechtsnorm, die 
"9 duch gleichmäßige, langdauernde Uebung in der Ueber- 
ugung von deren rechtlicher Noihwendigfeit Tundgiebt, folgt von 
ibt, dag von eben denjelben Vorausfegungen wie das Ent- 
chen, auch das Toribeftehen der Obfervanz abhängt. Nehmen 
dehet die Betheiligten eine von der bisherigen abweichende 
Übung vor oder ftelt fi ihr Handeln nit mehr als Be— 
hätigung der übereinftimmenden Auffafjung dar, daß es das aus 
ven Umftänden gejchöpfte nothwendige Recht verwirklidhe, jo tft 
damit die Obfervanz durch desuetudo untergegangen. 

 (Entiheidung des I. Senates de3 Königlichen Oberverwaltung3= 
gerichs vom 7. Januar 1896 — Nr. I. 23 —.) 

b. 1) Das Berwaltungsitreitverfahren iſt nur in denjenigen 
sl ftatthaft, mo es von dem Gejege befonders zugelafien iſt. 
s ı Aſatz 2 Des Gefeges über die allgemeine Qandesverwaltung 
dom 30. Juli 1883 — ©. ©. ©. 195 —. 

2 Bie in den im Band XXV ©. 175 ff. der Entſcheidungen 
des Gerichtshofes abgedrudteu Endurtheilen vom 24. Mai und 
Ix. Rovember 1893 unter Gegenüberftelung der Beltimmungen 
8 77 des früheren Zuftändigfeitögejeßes vom 26. Zuli 1876 
9.8.6.297) und im $. 46 des jegt geltenden Zuftändigfeits- 
geſezes vom 1. Auguſt 1883 aus den Materialien zum lebt 
dachten Geſetz des Näheren nachgewieſen ift, fann der Streit 
über die Verpflichtung zur Schulunterhaltung zwiſchen Dem 
<altungSberechtigten und dem Leiltungspflichtigen nicht anders 
als im Wege der Abſätze 1 und 2 des 8. 46 des Zuſtändigkeits⸗ 
goches d. h. Durch Deranziehung Seitens der örtlichen Schul- 
echörde und durch Einfpruh und Klage Seitens des berans 

! 
en 
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gezogenen Pflihtigen ausgetragen werden. Die Klage aus 
Abſatz 3 a. a. O. —9— nur den wirklich oder vermeintlich Pflich⸗ 
tigen (Kontribuenten) gegeneinander zu, folglich kann der Leiltungs: 
berechtigte niemals auf Anertennung der Leiftungspflicht, Erfüllung 
oder Eritattung gegen einen Pflichtigen Elagen oder von einem 
ſolchen mittelft der Klage aus Abſatz 3 a. a. O belangt werden. | 

3) Nach der Aufitellung, wie fie in der Begründung dee | 
Negierungsentwurfes eines Geſetzes, betreffend die Erleichterung 
der Volksſchullaſten, über die Zahl der Volksſchulen und der eriten 
ordentlichen Lehrer gegeben ift (Seite 7 Nr. 15 der Drudjaden 
des Haufes der Abgeordneten, Seffion 1888), kann darüber feiner: 
lei Zweifel entitehen, daß an jeder Volksſchule nur ein erfta 
ordentlicher Lehrer im Sinne des 8. 1 des Geſetzes vorhanden 
iſt, urd daß alle übrigen Lehrer, ſoweit fie nicht als Hilfslehra 
anzufehen find, unter die vom Geſetze als „andere ordentliche 
bezeichneten Lehrer gehören. Der Begriff „Hauptlehrer“ ift dem 
erwähnten Geſetz überhaupt fremd, ift er identiſch mit dem von 
ihm bervorgehobenen erjten ordentlichen Lehrer, jo gilt von dem 
Hauptlehrer dasfelbe, wie von dem eriten ordentlichen Lehrer, 
es kann aljo im Sinne des Geſetzes mehr als ein Hauptlehrer 
für eine jede Schule nicht in Betracht kommen. 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs⸗ 
gericht vom 11. Februar 1896 — I. 195. —.) 

Nichtamtliches. 

1) Hoſpiz des Kloſters Loccum im Nordſeebade 
Langeoog. 

In dem auf der Nordſeeinſel Langeoog von dem Kloſter 
Loccum errichteten Hoſpiz finden Badegäſte aller gebildeten 
Stände, insbeſondere evangelifche Geiltlihe, Lehrer, Beamtt, 
Dffiziere u. ſ. w. einen ruhigen, behaglihen Aufenthalt. Das 
Hofpiz bietet unter Fernhaltung jedes Qurus bei mäßigen Preiſen 
den Komfort in Wohnung und Belöftigung, welcher den Leben‘ 
gewohnheiten der gedachten Kreife entipricht und zur Sicherung 
eines guten Kurerfolges erforderlich ift, zugleich auch die Mög: 
Lichfeit, fern von dem aufregenden Treiben größerer Bäber, frei 
von läftigem Etiquettenzwang in einem Hauſe mit gut beuticer, 
chriſtlicher Lebensordnung unter gleichgefinnten, gleichen Leben‘ 
treifen entitammenden Berfonen nur den Zwecken körperlicher und 
geiftiger Erholung zu leben. 
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Die Injel Langeoog bietet bei ausgezeichnetem Wellenichlage 
innen vorzäglidden, in ununterbrochen glatter und feiter Fläche 
:crlaufenden Bade- und PBromenadenjtrand, welcher in fünf bis 
sur Minuten vom Hofpiz bezw. vom Dorfe Langeoog aus auf 
‚ten ®iaden zu erreihen if. Im Norden und Welten von 
‘hen, grün bewachjenen Dünen beſchützt, liegen auf der Süd» 
te der Infel weitgeltrecdte Flächen von Wiefen und Weideland, 
son Rinderheerden beweidet, ſodaß friſche Milch ſtets ausreichend 
vorhanden ill. 

Auf einer Dünenhöhe am Weititrande, etwa in der Mitte 
:stihen Herrenz und Damenitrand, ift eine Ausfichtshalle (mit 
Reitaurationdbetrieb und Stegelbahnen) errichtet, welche durch feite 
Riade mit dem Dorfe und dem Hojpize einerjeit3 und dem vor- 
Itgenden, mit Strandförben bejebten „neutralen“ Strande in 
Zerbindung jteht und der Badegefellichaft als Vereinigungspunkt 
dıem. In der Nähe der Halle iſt eine Anftalt zur Verabreichung 
„armer Seebäder und Falter Douchen hergeſtellt. Zu weiteren 
Zzaziergängen, Quitfahrten zu Wagen und zu Schiff, zur Theil- 
::hme am Fiſchfange und zur Seehundsjagd bietet ſich Gelegen- 
2. Ein Beſuch der ſehr interefjanten Vogelkolonie auf dem 
Tilande ft auch zu Fuß ohne Schwierigkeit ausführbar. Für 
Spiele zc. im Freien (Kegel, Krodet, Boccia, Lawn Tennis) ift 
ceiorgt. Eine Heine Bibliothek fteht den Gälten des Hoſpizes 
wur Benutzung. Dagegen werden Konzerte, Zanzpartien und 
: dere Ähnliche Unterhaltungen von der Babeverwaltung nicht 
Atangirt. 

Poſtagentur und Telegraphenſtation befinden ſich ‚auf der 
sr Eile und Frachtgüter (von und nach allen Bahıı-Stationen 
Zuthlands) werden bahnfeitig bis in die Wohnung auf Der 
Inel geliefert und von dort abgeholt. 

Die Berwaltung des Seebades Langeoog iſt vom Kloiter 
"ocum übernommen. Als Badelommiljar fungirt der Arzt, 
weicher fett Anfang 1894 ftändig auf der Injel wohnt. 

Die Badefaifon beginnt am 12. Juni und endet am 
3: September. Eine Kurtare wird nicht gezahlt. 

Die Badezeit, welche mit dem Eintritt der Fluth wechſelt 
0, regelmäßig eine Stunde vor Hochwaſſer beginnend, eine 
ztunde nach Eintritt der Ebbe ſchließt, wird durch öffentlichen 
ichlag auf der Inſel befannt gemadjt. 

Die Breife der Bäder betragen: 
A, in der See aus fahrbaren Badelutfchen 60 Pf, aus feſt⸗ 

ftegenden Selten 40 Pf das Bad (Kinder die Hälfte), 
B. ss arın-Seemafler-ZBannenbäber mit Douche 1,50 M da3 

aD, 

(20 
) 
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C. Kalt-Seewaſſer⸗Douchen (ohne Warmbad) 75 Pf. 
Zum Beſuch der Inſel Langeoog werden auf den größere 

Eifenbabnftationen Weit: und Norddeutihlands durchgehend 
Rückfahrkarten mit 45 tägiger Giltigkeit und Freigepäck bis zu 
Inſel zu ermäßigtem Preife ausgegeben. Der direlte Reiſewe 
nad Langeoog führt entweder über Bremen-Diderburg=Sever ode 
über Münfter-Emden-Norden nach dem Bahnhofe Ejens der Dil 
frieſiſchen Küftenbahn. Bon Ejens erfolgt die Weiterfahrt mitt 
Linien-Wagen Omnibus) auf einer Klinkerchauffee nach dem un 
mittelbar am Deiche belegenen Hafen von Benſerſiel in e 
25 Minuten. Bon BBenferfiel findet täglich ein bis zwei N 
mittelit de8 geräumigen und bequemen Dampfidiffes „Kaiſen 
Auguſte Viktoria“ die Beförderung nah der Inſel in et 
40 Minuten jtatt. Yu jedem abfahrenden bezw. anfommenda 
Dampfihiffe werden Omnibus- und andere Wagen von beju 
nad Ejens den Verkehr vermitteln. Der Dampfer legt ſowoh 
in Benſerſiel als in Langeoog an einer feften Landungsbrüde ar 

Nähere Auskunft über Abfadrtzeit des Dampfichiffes, di 
bequemſte Reiferoute, Eiſenbahn-Anſchlüſſe, Saifonbillets zc. er 
theilt auf portofreie Anfragen die Direktion der Dampffdhifffahrt 
Gefellfchaft (Herr D. Beder) zu Eſens, welde auf Wunſch aud 
einen Führer durch die Inſel Langeoog verjendet. 

Das maſſiv gebaute Hofpiz enthält neben zwei geräumige 
Speifehallen, einem Gefellichaftsfaal, Konverfationd- und Lee 
räumen, ſowie Billardzimmer, 115 für die Aufnahme von etwa 
160 bis 200 Perſonen eingerichtete Logirzimmer. Ein ®ebäuk- 
flügel it jo belegen, daß darin Familien mit Kindern getrem 
von den übrigen Gäften Unterfommen finden können. Die Breit 
im Hojpiz find fo feitgefeßt, daß nur die dem Klofter durch Em: 
rihtung und Unterhaltung entitehenden Selbftloften dadurch gr: 
dedt werden. Die Aufnahme geichieht in der Regel mit völliger 
Penſion (Wohnung, Verpflegung und Bedienung) und nicht unter 
einer Woche. Badegäften, weldyen wegen Ueberfüllung im Hoipi; 
Unterfommen nidyt gewährt werben kann, oder weldye aus Gr 
fundheitsrüdjichten das Wohnen in einem Privathaufe der Nab: 
barſchaft vorziehen, kann nady vorheriger Anmeldung von Dt 
leitenden Hausdame auch volle oder theilmeife Verpflegung im 
Hoſpize zugeitanden werden. Wein- und Bierzwang befteht nid. 
Die umnabme von Trinkgeldern ift dem Perjonal des Hoſpizes 
unterſagt. | 

Die Wohnungspreife find je nad) Lage und Größe der Zimmer 
verſchieden. Es find im Hofpize vorhanden: 

A. 10 Zimmer zu 18.4 für die Woche 
B. 45 " n 15 n nn n 
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c * Zimmer zu 11 M für die Woche und 

E. 10 Heine Manfardenzimmer in einfacerer Ausstattung zu 
4 begm. 6 A für die Woche. 

Für jedes Bett (Bettmäfche und Hausordnungsmäßige 
Bedienung eingeichlofjen) wird 3 AH für die Woche ge- 
zahlt. In den größeren Zimmern fönnen 3 Betien geftellt 
werden, jedes der Zimmer zu A—D enthält ein Rube- 
politer (Chaifelongue). 

Tie penjionsmäßige Verpflegung beiteht aus 
a dem Frühſtück (nah Wahl Kaffee, Thee oder Mil) mit 

reihlicher Beigabe von Gebäd und Butter, 
b. dem Mittagefien (Suppe, drei Gänge, Kaffee), je nach der 

Badezeit wechjelnd zwiihen 12 und 3 Uhr 
e. dent Abendeflen (nah Wahl entweder Ther mit faltem 

Aufſchnitt oder Fleiſchgericht), 
ad mid mit 24 M pro Perſon und Woche berechnet. 

Mittageſſen allein 15 .#, Abendeſſen allein 8 .H pro Woche. 
"der und Dienitboten billiger. 

Echtes und einheimijches Bier vom Faß. Weine von zu= 
täitgen Häufern. 

Anträge auf Aufnahme ins Hofpiz find zu richten an bie 
Verwaltung des Hofpizes im Seebade Langeoog, welche auf 
anfırte Anfrage die Bedingungen der Aufnahme mittheilen wird. 
Za erfahrungsgemäß für die Zeit der Sommerjchulferien ein fo 
per Andrang ftattfindet, daß längſt nicht ale Anmeldungen 
‚mdjichtigt werden können, jo empfiehlt es ih, Anmeldungen 

dieſe Zeit möglichlt zeitig einzujenden. Aufnahmezuficherungen 
ed por dem 15. Mai nicht ertheilt. 

Ueber Privatwohnungen wird auf Wunſch durch den Bade⸗ 
ſcamiſar und Inſelarzt, über die Wohnungen in den Gafthöfen 
ae deren Beſitzern (Ahrenholg, Meinen, Leiß, Tjark) Auskunft 

den früheren Bejuchern der Inſel Langeoog zur gefälligen 
ticht: 
1) An Stelle des Dampfbootes „Stadt Eſens“ wird fortan 

der neugebaute erheblich größere Dampfer „Kaiſerin 
Auguſte Viltoria“ den Verkehr zwiſchen Benſerſiel und 
der Inſel vermitteln. 

2) Die Eiſenbahnverbindung nad) Eſens weiſt wiederum 
rere Verbefferungen gegen die Vorjahre auf. 

3) Auf einer Mehrzahl größerer Eifenbahnitationen des 
Beitens werden neben den über Dsnabrüd-Emden führen 
den Sommerkarten auch folche, welche zur Fahrt über 
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Bremen beredjtigen, ausgegeben, jo daß Die Möglichte 
der Gewinnung direkter Anjchlüffe weſentlich vermehrt ii 

4) Für das Warmbad wird neben dem Windmotor ein vs 
Winde unabhängiger Motor in Betrieb gefeßt werben. 

BerjonalsBeränderungen, Titels und Ordensperleihnngen. 

A. Behörden und Beamte. 

Bei dem Dinifterium der geiftlichen, Unterrichts und Medigzinab 
Angelegenheiten find der Regierungs-Sekretariats-Aſſiſten 
8083 aus Qüneburg zum Geheimen erpedirenden Seren 
und Kalkulator und der Regierungs-Civil-Supernumern! 
Lied aus Bofen zum en Negiltrator ernannt worden 

In gleicher Eigenſchaft ift vertegt worden der Regierungs: un 
Schulrath Tarony von Königsberg i. Pr. nach Potsdam 

Dem Klofter Bergeſchen Stiftungsgutspäcter Oberamtmam 
Fließ zu Carith ift der Charakter als Königlicher Amt: 
rath verliehen worden. 

B. Univerfitäten. Ä 

Univerfität Berlin. 
Dem außerorbentlihen Brofeffor in der Zuriftifcden Fakultät 

der Friedrich-Wilhelms-Univerſitaäͤt zu Berlin, vortragm 
den Rath, und Yuftitiar im Reichs-Poſtamte, Wirklichen Ir 
peimen Ober⸗Poſtrath Dr. Dambach ift der Charakter als 

irfliher Geheimer Rath mit dem Prädikat „Ercelley‘ 
verliehen worden. 

Es find ernannt worden: 
das ordentliche Mitglied der Königlichen Akademie de 

Wiffenichaften zu Berlin Dr. van’t Hoff auf Grund Ale: 
öchſter Ermädtigung zum ordentlichen Honorar⸗Profeſſer 

in der Philoſophiſchen Fakultät der Yriebrich-Wilhelm!- 
Univerfität dafelbit und 

ber bisherige Hilf8bibliothelar bei der Königlichen Univerfitätt: 
Bibliothek zu Berlin Dr. Simon zum Bibliothelar an 
derjelben Bibliothek. 

Univerſität Breslau. 
Der bisherige Hilfsbibliothefar Dr. Marquardt zu Göttingen 

ift zum Bibliothefar an ber Königlichen und Univerjitäl® 
bibliothef zu Breslau ernannt worben. | 
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Univerfität Halle-Wittenberg. 

rs find ernannt worden: 
der bisherige außerordentliche Brofeffor in der Medizinischen 

Fakultät der Univerfität Halle und Direktor der Ohren 
init und Poliklinik dajelbit Geheime Medizinalrath Dr. 
Shwarge auf Grund Allerhöchſter Ermächtigung zum 
ordentliden Honorar-Profeſſor in derjelben Fakultät und 

der bisherige Privatdozent Oberarzt an der Piychiatriichen 
und Nerven-Klinif und Poliklinik der Univerfität Halle 
Dr. Bollenberg zum außerordentlichen Profeſſor in der 
Medizinischen Fakultät derjelben Univerfität. 

Univerfität Göttingen. 
dem ordentlichen Profeſſor in der Medizinifchen Fakultät der 

Unwverfität Göttingen Dr. Drth ift der Charakter als Ge- 
beimer Medizinalrat verliehen mworben. 

tem Frivatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der Uni» 
verfität Göttingen Dr. Henfing, Generaljefretär des 
Deutihen Seefijchereivereins, ift das Prädikat „Brofefjor“ 
beigelegt worden. 

Univerfität Bonn. 
m Ruratorial-Sektetär bei dem Kuratorium der Univerfität 

Bonn Weigand iſt der Charakter als Rechnungsrath ver- 
liehen worden. 
‚er ordentliche Profeſſor an der Univerfität Jena und Direktor 

der Großherzoglich Sächſiſchen Lehranftalt für Landwirthe 
dajelbft Dr. Freiherr von der Golf ift unter Verleihung 
des Charakters ald Geheimer Regierungsrath mit dem Range 
der Räthe dritter Klaſſe zum Direktor der Landwirthfchaft- 
iden Akademie zu Voppelsdorf und zum ordentlichen Pro⸗ 
nor in der Philoſophiſchen Fakultät der Univerfität Bonn 
emannt worden. 

Alademie Münlter. 
im bisherige Privatdozent Dr. Busz zu Marburg ift zum außer» 

ordentlihen Profeſſor in der Philoſophiſchen Takultät der 
Alcdemie zu Münjter ernannt worden. 

\ Lyceum Hofianum Braunsberg. 
Lie bisherigen außerorbentlichen Brofefforen Dr. Kranich und 

Dr. Röhrich zu Braunsberg find zu ordentlichen Pro⸗ 
oren, eriterer in ber Theologifhen Tyakultät, letzterer in 

der Bhilofophifchen Fakultät des Lyceum Hofianum dafelbft 
ernannt worden. 
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C. Muſeen u. f. w. 

Es ift beigelegt worden das Prädikat „Profeflor“: 
dem Dr. Francke, außerordentlidem Mitgliede des St 

tiſtiſchen Bureaus zu Berlin und 
dem Konzertmeilter Naret-Koning zu Frankfurt a. M. 

Die bisherigen Hilfsbibliothefare Dr. Quther zu Berlin ur 
Dr. Bounllieme zu Bonn find zu Bibliothelaren an d 
Königlichen Bibliothek zu Berlin ernannt worden. 

Der Architekt Laur zu Sigmaringen ift zum Konſervator fi 
die Hohenzollernſchen Lande bejtellt worden. 

D. Höhere Lehranftalten. 

Es ift verliehen worden: | 
dem Oberlehrer am Köllniihen Gymnaſium zu Berl 

Profeflor Dr. Hermes der Adler der Ritter des Kon 
lihen Hausordens von Hohenzollern und 

dem Profefjor Hertwig am Gymnaſium zu Sagan de 
Rang der Näthe vierter Klaſſe. 

Es ijt beigelegt worden das Prädikat „Profeſſor“: | 
dem Oberlehrer am Franzöſiſchen Gymnaſium zu Berlt 

Eiternaur und 
dem Oberlehrer Dr. Franz am Gymnajium zu Sagan. 

In gleiher Eigenfchaft find verfeßt bezw. berufen worden di 
Oberlehrer: | 

Dr. Burmefter von dem in der Umwandlung zu ei 
Realichule begriffenen Realprogymnafium zu Segeag 
an dad Domgymnafium zu Schleswig, 

Doormann vom Gymnafium zu Altona an das Gymn— 
ſium zu Kiel, 

Dr. Droege vom Ulrih3-Gymnafium zu Norden an del 
Gymnaſium zu Wilhelmshaven, 

Herrmann vom Gymnaſium zu SFreienwalde a. O. an di 
Prinz Heinrih8-Öymnafium zu Schöneberg, 

Dr. Holitein von der Klofterfhule zu Ilfeld an da 
Ulrih3-Gymnafium zu Norden, | 

Dr. Lämmerhirt vom Gymmnafium zu Frauſtadt an dal 
Gymnaſium zu Schneidemüßl, ' 

Langhans vom Gymnafium zu Glückſtadt an das Gym— 
najium zu Ploen, | 

Dr. Mienle vom Gymnafium zu Schneidemühl an dal 
Gymnaſium zu Frauftadt, 

Dr. Raufenberger von der Adlerflychtſchule zu gran 
furta.M. an die Muſterſchule dafelbft, 
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Rebhan von dem in der Ummandlung zu einer Realſchule 
begriffenen Realprogymnaſium zu Lauenburg an das 
Symnafium zu Hufum, 

Dr. Reihert vom Gymnaſium zu Schreidemühl an das 
Gymnaſium zu Liſſa, 

Riſop vom Gymnaſium zu Potsdam an die II. Realſchule 
zu Berlin, 

Dr. Rohdewald vom Kaiſerin Auguſte Piktoria-$ymna= 
ſium zu Linden an das Realgymnaſium zu Osnabrück, 

Paſtor Schoeler vom Gymnaſium zu Münſter an das 
Gymnaſium zu Kiel, 

Dr. Wagner vom Gymnaſium zu Wilhelmshaven an die 
Kloſterſchule zu Ilfeld und 

Biegand vom Gymnafium zu Ratzeburg an das in Der 
Umwandlung zu einer Realſchule begriffene Realprogym- 

naſium zu Sonderburg. 
es md angeltellt worden als Oberlehrer: 
m Gymnaſium 

zu Bromberg der Hilfslehrer Dr. Baumert, 
zu Montabaur (Kaiſer Wilhelms-Gymnaſium) der Hilfs— 

lehrer Beder, 
ja Linden der Hilfslehrer Berneder, 
zu Schleswig (Gymnaſium und Realprogymnalium, leb- 
teres in der Ummandlung zu einer Realfchule) der Hilfs- 
lehrer Bertling, 

zu Glückſtadt der Hilfslehrer Dr. Bünte, 
u Inowrazlaw der Hilfölehrer Gaebel, 
u Kiel der Hilfölehrer Hager, 
u Magdeburg (Pädagogium des Kloſters Unfer Lieben 
grauen) Der Hilfslehrer Dr. Haufe, 

zu Huſum der Hilfslehrer Möller, 
zu zonabrüd (Ratd3-) die Hilfslehrer Dr. Raniſch und 
Zägert, 

m Hannover (Lyceum II) der Hilfslehrer Reich, 
zu Schneidemühl der Hilfslehrer Dr. Roeper, 
zu Haderdleben der Hilfslehrer Stölting, 
zu Rageburg der Hilfslehrer Dr. Volger, 
zu Dillenburg der Hilfälehrer Witthoeft und 
zu Guben der Hilfslehrer Wulff; 

am Realgymnafium 
zu DOsnabrüd der Hilfslehrer Cramer, 
zu Frankfurt a. M. (Mufterfchule) der Hilfslehrer Dr. Did, 
zu Gajfel die Hilfslehrer Dithmar und Kratſch, 
1896, 24 



364 

zu Quakenbrück der Hilfslehrer Dr. Praſſe und 
zu Oſterode der Hilfslehrer Dr. Prenzel; 

an der Oberrealſchule 
zu Kiel der Hilfölehrer Aye; 

am Rrealprogymnafium 
zu Schmalfalden der Hilfslehrer Brandes, 
zu Ems die Hilfslehrer Dr. Eckhardt und Freiſe umd 
zu Einbed der Hilfslehrer Walther; 

an der Realſchule 
zu Blanfenefe (in der Eutwidlung begriffen) der Lehrr 

an der Grammer-School zu Mandheiter Dr. Altona, 
zu Altona-Dttenjen der Öberlehrer an der Realjdule r 

Oberſtein a. d. Nahe Bund, 
zu Hanau die Hilfslehrer Dr. Anfel und Dr. Bauer, 
zu Hannover (II) die Hilfslehrer Dr. Blume, Eidho' 
und Dr. Warnecke, 

zu Berlin (II) der Hilfslehrer Geeſt, 
zu Gr. Lichterfelde der Hilfslehrer Dr. Küppers und 
zu Hannover (I) der Hilfßlehrer Stempell. 

E. Schullehrer- und Xehrerinnen-Seminare. 

Dem ordentlichen Seminarlehrer Schmidt zu Breslau ift da 
Prädikat „Oberlehrer” verliehen worden. 

In gleicher Eigenichaft find verjegt worden: 
der Seminarlehrer Koltermann von Paradies mad 
Petershagen und 

ber Seminarlehrer Körner von Königsberg N. M. nid 
rip. 

Es iſt befördert worden zum ordentlichen Lehrer _ 
am Schullehrer-Seminar zu Karalene der bisherige Hille: 

lehrer an diefer Anftalt MiltHaler. 
Es find angeftellt worden: 

als Oberlchrer 
am Scullehrer-Seminar zu Koſchmin der bisherige fon: 

mifjariihe Lehrer Dr. Bergemann; 
al8 Hilf8lehrer 

am Schullehrer-Seminar zu Karalene der bisherige Prü 
parandenanftalts-Hilfslehrer Strud aus Friedrichshof 

F. Taubftummenanftalten. 

Der bisherige ordentliche Lehrer Franke an der Provinzial: 

Tauöſtummenanſtalt zu Schleswig ift zum Direftor der 
Brovinzial-Taubftummenanftalt zu Ofterburg ernannt und 
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der bisherige Hilfslehrer Kügler am Wilhelm-Augufta- 
Stift zu Wriezen ift zum ordentlichen Lehrer an Ddiefer 
Anftalt berufen worden. 

G. Deffentlide Höhere Mädchenſchulen. 

Es iſt beigelegt worden: 
das Prädikat „Profefjor“ 

dem Oberlehrer an der Kaiſerin Mugufte Viktoria» Schule 
Zu Dalberftadt Dr. Volkholz; 

die Amt3bezeichnung „Oberlehrerin“ 
den ordentlichen Semmarlehrerinnen Seller und Poppe 

an dem Königlichen Lehrerinnen-Seminar und der Auguſta⸗ 
ſchule zu Berlin. 
"3 nd berufen morden als Oberlehrer: 

der ordentliche Lehrer Dr. Goerliger von der Luiſenſchule 
zu Berlin an die Margaretenjchule dafelbft und 

der ordentliche Lehrer Dr. Willert von der Margareten: 
ihule zu Berlin an die Luiſenſchule Dafelbft. 

H. Ausgejhieden aus dem Anıte. 
Iı Seftorben: 

Dr. Hubrid, Kreis-Schulinſpektor zu Culmfee, 
Dr. Humann, Geheimer NRegierungsrath zu Smyrna, Di: 

teftor bei den Königlichen Muſeen zu Berlin, 
Dr. Köhler, Gymmafial=Oberlehrer zu Spandan, 
Krüger, Geheimer Negierungsrath, ordentlicher Profeſſor 

m der Philoſophiſchen Fakultät der Univerfität Kiel, 
Dr. Lierfemann, Realgymnafial:Direltor zu Rawitſch, 
Dr. Scholz, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu Glogan, 
Zimmermann, Profeflor, Gymmnafial-Oberlehrer zu Os— 
nabrüd und 

Dr. von Zreitfchte, Geh. Regierungdrath, ordentlicher Pro: 
feſſor in der Philofophifhen Fakultät der Univerfität 
Berlin, Hiltoriograph des Breußifchen Staates und 
Mitglied der Akademie der Wiſſenſchaften. 

7 In den Ruheftand getreten: 
Dr. Döring, Brofeffor, Realprogymnafial= Direktor zu 
Sonderburg, unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens 
vierter Klaſſe, 

Dute, Brofeffor, Realprogymnafial-Oberlehrer zuMarburg, 
unter Peleihuns des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Dr. Geibel, Gymnafial-Oberlehrer zu Hadersleben, 
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Geritenberg, Brofeflor, Gymnafial-Oberlehrer zu Ploe 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Ric 

Meyer, Brofeflor, Realgymnafial-Oberlehrer zuOs nabrü 
Dr. Meter, — opmnafal zu Forſt iv 

Pieper, Brofeffor, NRealgymnajial = Oberlehrer a 
En annever, 
Dr. Scheer, Profeſſor, Realfdul-Oberlehrer zu Hanc. 
Dr. Scholderer, Direktor der Adlerflychtſchule zu Frant 

furt a. M., unter Verleihung des Rothen Adler-örter: 
dritter Klaſſe mit der Schleife, 

Dr. Shmidt, NRealprogymnafial-Oberlehrer zu Sondi: 
burg, unter Verleihung des Königlichen Kronen-Orden 
vierter Klaſſe, 

Thevenot, Profefior, Oberlehrer an der Mufterichule s' 
Frankfurt a. M., unter Verleihung des Rothen Adlet 
Ordens vierter Klaſſe, 

Vogt, Gymnaſial-Oberlehrer zu Osnabrück, unter Br: 
leihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe und 

Dr. Werneke, GEymnaſial-Direktor zu Montabaur, uni: 
Verleihung des Rothen Adler-Drdens dritter Klaſſe m 
der Schleife. 

3) Ausgefhieden wegen Eintritt! im ein anderes Ami 
im Snlande. 

Abbetmeyer, Seminarhilfslehrer zu Hannover, 
Hagemann, Semmarhilfslehrer zu Osnabrüd und 
Dr. Koſer, orbentliher Brofeffor in der Philoſophiſter 

Fakultät der Univerfität Bonn. 

4) Ausgeichieden, Anlaß nicht angezeigt: 
Dr. Honjel, Realgymnafial-Oberlehrer zu Dfterode. 

— — — — — — 

Inhalts⸗-Verzeichnis des Mai-Heftes. 
eri: 

A. 76) Allerhöchſte Verordnung, betreffend die Kautionen der 2er 
amten aus dem Bereice des Minijteriums der geiftlichen, 
Unterrichts⸗ und Neiginal-Aingelegenheiten. Vom 28. Min _ 
189%. (8.6.5.81). . zu 

77) Deckblätter Nr. 52 bis 56 zu den Grundfägen für die Ber 
jegung der Subaltern- und Unterbeamtenftellen bei_ den 
Reichſs⸗ und Stantäbehörben mit Militäranmärtern. Grlaf 
vom 16. April db BE... 0 en alb 
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76) Mitwirkung der Bolizeibehörden behufs Werbinderung all» 
gemeiner Studenten-Berfammlungen, weldhe ohne Genehmigung 
des Rektors veranftaltet werden. Grlaffe von 22. Februar 
und 17. März d. Is. 

79) Unzuläjfigfeit der weiteren Immatrikulation eines in den 
Reichsdienſt eingetretenen Studirenden. — Gaſtweiſe N 
laffung desjelben als Hörer. Erlaß vom 31. März d. 

“n) Kurfe in den Qugend» und Volksſpielen an den Unierfitäten 
für Die Studirenden. Erlaß vom 8. April d. 38. 

"!, Aufnahme von unbemittelten Beamten und gchrern | in die 
Univerfitätz-Stliniten . . 

2) Joſeph Zoadim-Stiftung. Bekannimachung des Kuraforiums 
jür die Verwaltung der Etiftung vom 1. April d. .. 

3) Felix Mendelsjohn-Bartholdy-Staats-Stipendien für Zufiter. 
Bekanntmachung des Kuratoriums für die Verwaltung der 
Stiftung vom 1. April d. 38. 

“) ——— betreffend die Prüfung der heichenlehrer 
und Zeichenlehrerinnen vom 1. Mai d. J. 

+5 Bilege des phyſikaliſchen Unterrihts an den Spmnaien und 
Brogymnafien. Erlaß vom 26. März d. Re. 

>: Radhholung der Reifeprüfung int Hebräifen vor einer 
Biffenihaftliden Prifungs-Kommiton | für das höhere Schul» 
amt. Erlaß vom 2. April d. 

87) Anrechnung der Zeit einer borübergehenben Verwaltung einer 
Oberlehrerſtelle an einer höheren Schule auf das Dienftalter 
als Hilfslehrer. Erlaß vom 14. April d. 98. . 

» Anrechnung der Theilnahme an dem jehsmonatigen Kurſus 
zur Ausbildung von Zurnichrern bei der Königliden Zurn- 
Iehrerbildungsanitalt zu Berlin auf die pilisle rerdienſtzeit 
Erlaß vom 18, April d. Is.. 

9) Zermin für die diesjährige Brüfung, als Vorſteher an 
Zaubftummmenanftalten. Belanntmadhung vom 21. März d. Is. 

“ Behhaffung des zur Durdführung des auf ein Sabr ver⸗ 
längerten Heeresdienſtes der Volksſchullehrer erforderlichen 
Erſatzes an Shulamtöbewerbern. Erlaffe vom 4. und 
18. April d. Is. 

A) Roften der Seier von Seiten in den Seminaren. Erlaß vom 
71. April d. 

32) Unzuläffigkeit ber Uebertragung der Raffenverwaltung eines 
„eninars an den Direltor der Anjtalt. Erlaß vom 7. April 
d. 38. 

3) Zahlung des Suspenſionsgehalts an ſradtich Gemeinden 
ihullehrer. Erlaß vom 10. April d. Is. 

4) Uebereinfonunen mit dein Fürjtlich —— Rinie 
tterium zu Sondershaufen über gegenfeitige Anerkennung 
der PBrüfungszeugniffe für Lehrerinnen und Sculvoritebe- 
rinnen. Grlaß vom 23. März d. 38. 

5) Rehtsgrundfähe des Königlichen Oberverwaltungsgericht8. 
Erkenntnifje des I. Senates vom 7. Januar und 11. ie 
bruar d. SB. 2 oe 

stamtfiches. 
1) Hofpiz des Klofters Loccum im Nordfeebade Langeoog . 

Trrjonalien en 
Drud von I. 5. Starde in Berlin. 
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Sentralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Perwaltung 
in Preußen. 

rıusgegeben in dem Minifterrum der geiſtlichen, Unterrichts⸗ und 
Medizinals-Angelegenheiten. 

x6. Berlin, den 20. Juni 1896. 

A. Behörden nnd Beamte. 

"+ Rreisvertheilung auf der Deutfhen Unterridhts- 
audftellung in Chicago, 1893. 

Auf der Weltausftelung in Chicago 1893 ift von den an 
der Deutſſchen Unterridtsaußftellung betheiligten Ausstellern (Be- 
erden, Unwerfitäten, Inſtituten, Schulanjtalten, Gelehrten, Firmen 
.1.m.) eine große Fa (über 400) dur Preife ausgezeichnet 
sorden. Die Auszeichnungen, beftehend aus Medaille und Diplom, 
d ın den legten Wochen im Reichsamte des Innern einge: 
ungen und den Beliehenen übermittelt. Auch auf das Minifterium 
t geftliden, Unterrichts: und Medizinal-Angelegenbeiten als 
les find mehrere Preiſe entfallen. Das für die Unterrichts- 
tötlung im Ganzen bejtimmte Ehrendiplom Hat folgende: 
Sortlaut: 

The United States of America by act of their Congress 
tave authorized the World’s Columbian Commission at the 
International Exhibition held in the city of Chicago, State 
!Dlinois, in the year 1893, to decree a medal for specific 
nt which is set forth below over the name of an individual 
udge acting as an examiner, upon the finding of a board of 
«national judges, to 

Sr. Excellenz, dem Minister der geistlichen, Unter- 
richts- und Medicinal-Angelegenheiten, Berlin. Germany. 

Educational Exhibit 
— Award — 

1896. 26 
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For its comprehensiveness, including as it does the work 
of all character of educational institutions, from the kinder- 
garten to the university; exhaustive presentation of depart: 
mental work; the unbounded interest of the Government in 
all matters pertaining to the development of the highest edu 
cational interest, and for the spirit manifested in their mainte- 
nance; the superior power of the work. Pedagogy in it 
highest manifestation is presented in splendid gradation. 
Principles are exemplified in wonderful variety. Devices ar 
multiplied and improved. Execution of rare merit crowns th- 
whole work, which is an honor to the Empire and an examp.- 
to the world. 

K. Buenz, Josiah H. Shinn, 
President Departmental Committee. Individual Judge. 

Geo R. Davis, John Boyd Thacher, 
Director General. Chairman, Executive Committee 

of Awards. 
T. W. Palmer, 

President, World’s Columbian Commission. 

Ino T. Dickinson, 
Secretary, World’s Columbian Commission. 

In deutſcher Sprache läßt ſich das Schriftftüd etwa folgenber: 
maßen wiedergeben: | 

Die Vereinigten Staaten von Amerika haben die National: 
Kommilfion der im Jahre 1893 in der Stadt Chicago, Etaa 
Illinois, veranitalteten Weltausftelung durch Eongreß:Akı 
ermächtigt, für Hervorragendes Verdienſt, welches unter Be: 
fügung der Unterſchrift bes prüfenden Einzelrichters Hier unten 
näher dargelegt it, auf Beſchluß eines internationalen Richter: 
Ko egtumd eine Medaille zuzuerfennen 

Seiner Excellenz, dem Miniſter ber geiltlichen, Unterrichts: 
und Dedizinal-Angelegenheiten in Berlin, Deutichland. 

Unterrichts-Ausſtellung. 
Ehrenpreis: | 

Fuͤr die umfaſſende Geltaltung der Ausfiellung, welche die Leiftungen 
jeder Art von Unterrihtsanftalten vom Kindergarten bis 
zur Univerfität einjchließt; 

für die erſchöpfende Daritellung der Arbeit innerhalb ber einzelnen 
Unterrichtögebiete; 

für die unbegrenzte Theilnahme der Staatöregierung an allen. 
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die höchſten pädagogiichen Fragen berührenden Intereiten, 
ſowie für den Geiſt, der ſich in ihrer Pflege bekundet: 

tür die außerordentliche Wirkung der Erziehungsarbeit. 
Die Pädagogik in ihrer höchſten Entjaltung üt in glänzender 

Steigerung zur Darftellung gebradt. Ihre Grundlehren jind 
durh Beilpiele in wundervoller Rannigfaltigfeit erläutert. Gute 
Pläne und Zeichnungen find in großer Zahl vorhanden. Eine 
Tusſührung von jeltener Borzüglichtet frönt das Ganze, das 
cine Ehre für das Reich ift und ein Beilpiel für die Welt. 

K. Buenz, Joſiah 9. Shinn, 
Präfident des Abtheilungs- Einzelrichter. 

&omite®. 

Geo. R. Davis, Sohn Boyd Thacher, 
General = Direktor. Borjigender des ausführenden 

Ausſchuſſes für Auszeichnungen. 

_ T. W. Balmer, 
Frafident der Nationalkommiſſion für die Kolumbiſche Welt⸗ 

ausſtellung. 

Ino T. Dickinſon, 
Sekretär der Nationalkommiſſion. 

Denkſchrift, betreffend die Bereinigung von Büreau— 
beamtenftellen I. und II. Klaſſe zu Einer Befoldungs- 
Halje, fowie die Aenderung der Dienftaltersftufen- 

Ordnung für mehrere Beamtenkategorien.*) 

Nah Abſchnitt D Nr. IX der Allerhöcjften Kabinetsordre 
vom 31. Dezember 1825, betreffend eine Abänderung in der bis⸗ 
berigen Organifation der Provinzial-Berwaltungsbehörden (©. ©. 
don 1826 S. 5) zerfallen die Subalternbeamten der Regierungen 
in Beamte I. und II. Klaffe, Regierungs-Sefretäre und Affiftenten, 
haben ſich jedoch „nicht als nur zu einem fpeziellen Geichäfts- 
Weige ausſchließlich beitimmt zu betrachten, fondern alles das⸗ 
jange zu verrichten, was der Bräfident oder der vorgefegte Rath 
nen übermeilt und wozu er fie am tauglichfien findet”. Es 

keſteht demnach in der dienſtlichen Beichäftigung beider Kategorien 
und in den an die geichäftliche Dualififation der Beamten zu 
telenden Anforderungen fein Unterfchied. In gleicher Weiſe find 

) Die Ausführungs-Berfügungen in Betreff der Bürenubeamtenftellen 
—— und der Provinzial-Schullollegien ſiehe unter Ifd. Nr. 98 

2b * 
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auch bei anderen Provinzial: und Lolalbehörden zwei Klar 
von Büreaubeamten vorhanden, bezüglidy deren das Borbemcert: 
ebenfall3 zutrifft. 

Die bezeichnete Einrichtung Hat weſentliche Ungleidyheiten ı: 
der Gehaltsbemeſſung zur Folge, da der Beitpunft der Befoörderur; 
zum Geftetär von den eintretenden Vakanzen abhängt und id, 
deshalb für die einzelnen Beamten verfchiedenartig geftaltet. Ur 
den Nachtheil eines verfpäteten Auffteigens in die Sefretärfiele 
einigermaßen auszugleichen, wird feit Einführung des Syſten⸗ 
der Dienftalterszulagen bei Berechnung des Dienftalters a: 
Subalterırbeamter I. Klaſſe zwar die über 6 Jahre hinausgehend 
Zeit al8 Subalternbeamter II. Klaſſe mitberückſichtigt; jedoch m 
diefer Ausgleich erft bei der Beförderung zum Sefretär ein, ‘ 
daß die Beamten ſich bis dahin mit dem niedrigeren Aſſiſtenten 
gehalte begnügen müfjen, während Häufig dienfijüngere Amtr 
genojjen, welche in weniger al8 6 Jahren zum Sefretär eman! 
werden, ſchon entſprechend früher in die höheren Gehaltsftuft: 
der Sefretäre aufiteigen. Eine Befeitigung der Mißitände m 
eine gleichmäßige Behandlung der Beamten Täßt ſich durch dir 
Bereinigung der Subalternbeamten I. und II. Klaffe zu Em 
Befoldungsklaffe erreichen, und dieſe Vereinigung erfcheint aus 
wegen der gleichiwerthigen Thätigfeit der Beamten beider Kate 
gerechtfertigt. 

Auf welche Beamtenkategorien fi die Maßregel eritredir 
foll, ergiebt bie beiliegende Ueberfiht. In derfelben find aus 
Die weiterhin noch zu erwähnenben Aenderungen nachgewicſn 
welche in der bisherigen Dienftaltersftufen-Drdnnung ſowohl 'I 
die fünftigen vereinigten, als auch für einige andere Bcamtır 
Haffen eintreten follen. 

Für jede der Künftigen vereinigten Beanitenllafjen it a 
Anfangsgehalt im Allgemeinen das jegige Anfangsgehalt der Br: 
treffenden Beamten II. Klaffe, als Höchftgehalt das jetzige Höcht 
gebalt der Beamten I. Klaſſe in Ausficht genommen; die Amt: 
bezeichnung fol für alle Beamten der vereinigten Klafjen diejenige 
der bisherigen Beamten I. Klaffe fein. Ausgejchloffen bleiben 
von der Neuregelung alle Beamtenfategorien, bei melden Di 
bienitlihe Beihäftigung ber Beamten I. und II Klaſſe nicht 
gleichartig und gleichwerthig ift und an die Dualififation De 
eamten LI. Ratte nicht dieſelben Anforderungen geftellt werden. 

wie an die Beamten I. Klaſſe. Aus diefem Grunde iſt IM eint 
Vereinigung der Beamten II. Klaſſe im Büreau⸗ und im Station: 
dienft der Eifenbahn- Verwaltung und der betreffenden Beamten 
I. Klaſſe zu Einer Veſodungetiaſe nicht in Ausſicht genommen. 

Hinfichtlic” der unter Nr. 13 der Weberficht aufgeführten 
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yerihtöfchreibergehilfen und Affıftenten bei den Zand- und den 
Imtögerichten ift zu bemerken, dat diefe Stellen abwedjjelnd mit 
Filitär⸗- und Civilanwärtern bejegt werden und daß die [egteren 
ur Erlangung einer ſolchen Stelle die volle Dualififation zum 
sruhtöichreiber (8. 19 Abj. 2 der Gerichtöfchreiber-Ordnung vom 
9. Februar 1886 — 3. M. Bl. S. 37 —) befiken müſſen, 
sährend von den Militäramwärtern nur die Ablegung der Gerichts⸗ 
‘hrribergehilfen- Prüfung verlangt wird. Unter den Gericht3- 
‘hreibergebilfen (Affittenten) befinden jich daher einerjeit3 zum Auf- 
den in Gerichtsfchreiber- (Sefretär:) Stellen befähigte Eivilanwär- 
tr und andererjet3 Militäranmwärter, von denen nur ein Kleiner 
Theil ſich ſpäter die Dualififation zum Gerichtsſchreiber erworben 
ser außerdem ift zur Zeit noch eine allmählidy verſchwindende 
Yıhl von @ivilanwärtern (168) vorhanden, welche anläßlich 
otganijatoriſcher Aenderungen in dieje Stellen übernommen find 
md die Dualififation zum Gerichtsſchreiber nicht befigen, ſowie 
ıme Heine Zahl von Dolmetidern, weldye nur die Dolmeiſcher⸗ 
Trinung, nicht aber aud) die Brüfung zum Gerichtsjchreiber abgelegt 
ıben. Es ift für die Folge eine Trennung der verjdhiedenartig 
zzunzirten Bewerber in der Weiſe in Ausſicht genommen, daß 
w mit Civilanwärtern bejegten Stellen II. Klaſſe mit den Stellen 
L laffe vereinigt werden und die übrigen Stellen II. Klaſſe als 
dann ausjchließlich den Miltäranwärtern und denjenigen Beamten, 
welhe nur die Dolmetjcher-Brüfung beitanden haben, verbleiben. 
Zi gegenwärtige Zahl der etat3mäßigen Stellen für Gerichts⸗ 
'hreibergehilfer und Affiftenten beiträgt -. -. - - . . 2028 
ar Rilitäranmwärter, weldye die Gerichtsfchreiber-Duali- 

Nation nicht befiten, jind nach dem bisherigen Stande 
urconen 22 2 22 2220.20... 1200 

und für Dolmetfcher 40 
zuſammen 1290 

ſo daß im Ganzen 738 
Stellen II Klaſſe in ſolche I. Klaſſe umzuwandeln find. Hiervon 
nnd indeſſen einitweilen nody 168 Stellen al8 Stellen II. Klaſſe 
ar die vorbezeichneten Civilanwärter, welche die Qualifikation 
um Serichtsfchreiber nicht bejigen, beizubehalten, jo daß vor: 
ang nur 570 Stellen II. Klaſſe zur Ummandlung gelangen, 
während die weiteren 168 Stellen crft nach dem Ausscheiden 
Hter gegenwärtigen Inhaber in Stellen I. Klaſſe umzuwandeln 
ud. Diefe 168 Stellen find daher im Etat als künftig weg— 
jallend bezeichnet und ift zugleich durdy einen Vermerk im Etat 
re demnächitige Ummandlung in Stellen I. Klaſſe vorgefehen. 

Bon der Ausbringung von Orts- zc. Zulagen für bie in 
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Sefretärftellen umzumandelnden Affiftentenftellen derjenigen Be 
örden, bei weldden gegenwärtig nur Die Beamten I. Klafje jolde 
ulagen beziehen, ift abgejehen worden. Soweit dagegen ſchon 

feither auch für die Aifiitentenftellen ſolche Zulagen beitanden, 
find fie in derfelben Höhe auch für die umzumandelnden Stellen 
vorgejehen. Es find dies Die Stellen der Sefretariats-Afftftenten 
bei der Anfiedelungs-Kommilfion, für welche je 300 AM nicht 
penfionsfähige Funktionszulage beſtimmt find, und die Stellen 
der Gerichtöichreibergehilfen und Aifiltenten bei den Land-⸗ und 
den Amtsgerichten zu Berlin und Frankfurt a. M. welche m 
eriterem Orte penfionsfähige Ortszulagen nad dem Durchſchnius⸗ 
fage von 225 A, an letzterem Orte nicht penfionsfähige Orte 
zulagen von je 450 M beziehen. 

Mit Nüdfiht auf die ſonach eintretenden Aenderungen in 
ber Zahl der an den Bulagen theilnehmenden Beamten und um 
die dadurch nothwendig werdende anderweite Bertheilung ber 
Bulagen zu ermöglichen, ift bei den betreffenden E&tat3-PBofitioncer: 
von der Angabe der Zahl der Beamten und des Durdhfchnitts- 
betrages der Zulage abgejehen und nur der Gefammtbeirag bir 
Sulagen, ſowie der höchſte zuläffige Betrag der einzelnen Zulage 
angegeben. 

Zu der nad) Inhalt der Ueberſicht beabfichtigten andermweiten 
tyeitfegung der Dienftaltersftufen:Ordnung für die künftigen ver: 
einigten Beamtenklafien, ſowie für einige andere Beamtenkategoricn 
iſt Folgendes zu bemerken: 

Die Beit, welche die Beamten von ber Anftellung in einer 
Stelle II. Klaſſe ab bis zur Erreichung des Höchſtgehalts der 
Stellen I. Klaſſe zurüdzulegen haben, beträgt gegenwärtig für 
nahezu alle in der Ueberſicht aufgeführten Beamten Hödhftens 
24 Jahre, und zwar entfallen hiervon 6 Jahre auf die Aſſiſtenten 
zeit und 18 Jahre auf die Sekretärzeit; die etwa in der Stelle 
als Affiitent über 6 Jahre hinaus zugebrachte Zeit wird auf das 
Beioldungsdienftalter als Sekretär angerechnet. Die feitherige 
gei von 24 Jahren au für Die Fünftige vereinigte Beamten: 
laffe beizubehalten, würde für die Beamten gegenüber dert feit- 
berigen thatſaͤchlichen Zerhältniffen um deswillen ungünftig fein, 
weil die Afjiltenten vielfach ſchon in fürzerer Seit als nad 
6 Jahren zur Beförderung zum Sekretär gelangen und demnach 
auch die Sefretäre ſchon jet vielfach früher als 24 Jahre nah 
der Anftellung als Aſſiſtent das Höchſtgehalt der Eekretäre er: 
reihen. Erſcheint es ſchon aus diefem runde, wie im Hinblid 
auf die bezüglichen Feſtſetzungen für andere Kategorien von 
mittleren Beamten gerechtfertigt, die Zeitdauer für die Erreichung 
bes Höchltgehalts in den vereinigten Klaſſen nicht auf 24 Jahre, 



3,5 

tern, wie in der Ueberjicht auzez:er. x” 32 Schr zı Te 
ten, jo ſpricht Hierfür auch die —— Kur ru + Yım 
rh ermöglicht wird, bie neue Timm eier men? 

Mehrzahl der künftigen verewngtez Si: oT! 

äßigiter Weiſe jo zu irerem, NS N I Te — rT 

tehenden altsftufen nur de Eck N$ zur Son 
halts ber A als Rindeitzeszr perzı:r=i- 22 Su 
talt, daB das jetzige indengeou Ir Zhmim ı 2 
mtigen veremigten Klane nah 3 Liz am m — 

ji berei andenen eimsmäsnxı Acıızz = [or Yu 
talter im ben verunziem "ve ar rom lem 

nfte ab zu ——— auf welchen das Ze: m pkwräce 23 
initent fefigejegt if, und wid nur ee wenn zYezmeer 
sung im einzelnen alle vorzufchuium vx, ww ze vuce 
°orderlich fein jollte, um eine Feten sng mi Feier 
egmiber der bisherigen Lrönung antz-zgrz _ 

Die vorerörterte Herabiegung der Zercmr me Em 
tndung des Höchligehalts von 24 am 21 ir sl ze }2 
lieberfiht ergiebt, audy auf die m Marz 24 Bar Bu: er 
Zenfihrift, betreffend Die Regelung der iii 
citieren und SRanzleibeamten nah Zurzirsze*. — 3 
lagen Bd. II Nr. 14 bes Etats für das irm;-Ti = 
l. Aprıl 1893/94 — bezeichneren Kumrı nz Walz ur 
18600 M bis 3600 HM Domonerei. Kersmteiz 

zu Ye Conſiſtorialſekretäre zc.), femer au de E— 
Ztaat3-Eifenbahnverwaltung, deren Gehälser tarh Dex Su 

—— :anshalts-Etat für 1. April 18%5 96 m gleicher Ze: et 
:ıd, jowie auf die in der Mlajie 27 der vorrwätzzr Ex: 

wu 1 £ — 5 — Horftlafjen-Rendanten mu Getouere 
tredt werden, da für dire SECAœA. 22 2 2 “5 400 erſ 

chen erwähnten Denfihrift mitgetheilt worden, jezer I Mur 
jährige Zeitraum nur im Hinblid au de gate Ki; 
ür die in Selretäre und Aifitenten yerialuren Ki 
zejezt war 

Dagegen ſoll es bei der bisherigen Zeudauer vez 24 S 
uch fernerweil verbleiben für die in Berlin anzerei:en —— 
eamten, Deren — nicht 3660 .M, icadern 42 
jeträgt (Kaffe 17 der gedachten Beilage, da Lite Axamı:zz 2275 
a8 höhere pöhligchalt vor ben übrigen nur bis zu ee E36’ 
ehalt von 3600 .M a enden Beamten in rim ewıza Ber- 
he haben, welder much Durch Die Ertözulager, Me an Ike 
er legteren Beamten bezieht, nicht außgeglidhen wird. In ze: 

*) GentrbL f.d.g.U.®. für 1894 Eeite 217. 
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Weiſe ſoll bei den in der Weberficht unter Nr. 7 ımd Wr. 31 
aufgeführten Beamtenfategorien das Höchitgehalt der vereinigter 
Rintie von 4200 A künftig in 24 Jahren erreicht werden. 

Bei den Bergmwerlen, Hütten und Salzwerlen fteigen gegen: 
wärtig die Affiftenten in 6 Sahren und die Schichtmeifter und 
Sefretäre in 9 Jahren in das Hödjitgebalt ihrer Klaſſe auf; die 
über 6 Jahre Hinausgehende Aififtentenzeit wird bei Feſtſetzung 
des Dienitalter8 als Schichtmeifter und Sekretär mitberückſichtigt. 
jo daß das Hödjitgehalt ſpäteſtens in 15 Sahren erreicht wird. 
In der vereinigten Klaſſe jol der Zeitraum für die Erreichung 
des Hödjitgehalts entiprechend der Abkürzung bei der Mehrzahl der 
übrigen Klaffen von 15 auf 12 Jahr berabgejegt werden. 

Der dur die Vereinigung der Beamten I. und II. Klanı 
und durch die Aenderungen der Dienftalteröftufen-Drdnung ent 
ftehende Mehraufwand ift für das Jahr 1896/97 auf insgelamm 
rund 450000 A zu veranichlagen; die Mehrbeträge find im 
Einzelnen bei den betreffenden Etatstiteln vorgefehen. 

Schließlich ift noch zu erwähnen, daß die beabfichtigte Neu: 
regelung auf die den Beamten zuftehenden Tagegelder, Reiſekoſten 
und Umzugskoften infofern von Einfluß ift, als die Regierungs⸗ 
Sefretäre und die denjelben im Range gleich ftehenden Beamten 
zu den im $. 1 Nr. V des Tagegelder- und Neifekoitergejeges 
vom 24. März 1873 (©. S. S. 122) bezw. des Umzugskoften: 
gejehes vom 24. Februar 1877 (G. S. S. 15) bezeichneten Be 
amten gehören, welchen Tagegelder nad) dem Sake von 9 A 
und Umzugstoften nad) den Sägen von 240 M bezw. 7 A u: 
ftehen, während die Sekretariats-Affiftenten nur 6 HM Tagegeda 
und Umzugstoften nur in Höhe von 180.4 bezw. 6 M —78— 
Da indeß die Zahl der Dienſtreiſen und Verſetzungen der Aſſiſtenten 
nur ganz geringfügig iſt und vorausſichtlich auch in der Zukunit 
bleiben wird, jo erſcheint e8 unbedenklich, die beitehenden Be 
ſtimmungen unverändert zu laffen und damit audy ben Inhabern 
ber jegigen Affiitentenftellen nach deren Umwandlung in Sekretär 
ftelen die den betreffenden Beamten I. Klaſſe zuftehenden höheren 
Diäten- zc. Saͤtze zuzubilligen. Den Anmärtern für Stellen der 
vereinigten Beamtenklaſſen werden bei Dienftreifen Qagegelder 
und Reifefoften nur nad) den Sähen ber bisherigen Subaltern: 
beamten II. Klaſſe und nicht nad) den höheren Sägen ber Beamten 
I. Klaſſe gewährt werden, infoweit nicht ausdrüdlich noch niedrigere 
Säte für fie feitgefeßt find. 
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Üeberfiht, betreffend die Bereinigung ber Büreau- 
beamtenftellen L und IL Klafje zu Einer Beſoldungs— 
klaſſe, ſowie die Aenderung ber Dienftaltersitufen- 

Ordnung für mehrere Beamtentategorien. 
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Des Der Büreaubeamten IL Slafie Der Büreanbeantg 

& | Staats- 
u aus« 
= —* en 
2) Etats. |& Dienftftelung. Gehalt. Dienſtſtellung 

a Rap. |Tit 
1 8. 4. b. 6. 

1 . 1. | 48/6efretariats- Affiften-]1800 Marl, ftei- Regierungs-Gct 
ten bei der Direltion| gend in8Sahren| täre. . .. 
ir die Vermwaltung| auf 1950 Marl. 
er direkten Steuern 

in Berlin. 

2. 8. | 2Raffen-Affiftenten beil®te zu . . (Buchhalter. . .. 
der Kreiskaſſe in 
ranffurt a. Main. 

8. 2. 1186Afſiſtenten bei den Wie zui . . altulatoxen, 
Provinzial⸗Steuer⸗ * und 5 
direktionen. 

4. 1. | 10Aſſiſtenten bei deri1650 Marl, ſtei⸗S efreläre unb Bub 
ergmeriebirektion gend in6 Jahren halter . . . . 

in Saarbrüden auf 1960 ante 
und zwar um | 

b Affift bei d 500 Bat fti-JSchichtmeifter . 1.1 72 enten bei den 1600 ⸗ X 
1. Bergwerken, Hütten] gend in s Jahren] Sekretäͤre 
1. und Salzwerken. auf 1800 Marl 

und jnar um je 

6. 2. | 24 den Ki tenten Wie zul . . .Sefretäre 
den Öberberg« 

ämtern 
1. 1.11 Büreau-Affifientbeim Wie zul . . ‚ISgpedienten 

Reichs⸗ und Staats- | 
Anzeiger. 

8. 8. | 1 Setretarints-Aifihen, Wie zul . . 4Selretäre 
ten bei der A Anfieb e⸗ 
Iungstommiifio 

9. 2. 1477/Selretariats- ffften. Bie zul . . Sekretaͤre bei dee 
ten bei den Vber- Ober-Bräfidien un? 
Fräfidien und Re Regierungen. 
en einſchließ⸗ 

bei Land⸗ 
—— ämtern bef el. 
tigten 24 etats 
en Re orange 
üreaubeamten. | 

| 

u Nr. 9. Fürdiein Kreisfekretärftellen umzumandelnden 24 Regierungs- 
Büren eamtenftellen find bie —— — je 1800 Bart, zufanıme 
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Mebrbedarf 
r den 5 

Bezeichnung der vereinigten Beamien« = 
Haffe und Befoldungsfäbe derfelben. * 

ẽ 
2 

J. 8. 9. 10. 

210 Rart, ſteigendſRegierungs⸗Sekretäre mit 1800 Mart, 
n 18 Jahren auff fteigend in 21 Jahren auf 8600 Mark, 
0 Rarl, und] und zwar Amal um 800 Marl und 
wwarämalum BOOE 8 mal um 200 Ma 
Kart und Smo 
um 200 Rarf. 
Rei... . Buchhalter wie zu 1 . 

Exil... . Palkulatoren, Eefretäre und Regiftratoren 
wie ul 2-2 2 2 2 2 nen 

10 Bart, fleislSekretäre und Buchhalter mit 1650 Marl, 
zend in 18 Jahren! fteigend in 21 Jahren auf 8800 Mart, 
sı’ 8300 Ma: und zwar b mal um 250 Mark und 
and bar um jel 2 mal um 200 Mark. 
W Ra 
IK0 Bart, ftei-Schichtmeiſter und Sekretäre mit 1600 Me 
gend in 9 Jak fteigend in 12 Jahren auf 2550 Marl, 
au 2550 Marl) und zwar Bmal um 800 Mark und 
and zwar um je| einmal um 150 Watt. 
N Kart, 
Bel... . ISchretäre wie zu 1. 

200 War, Reigendi@gpebienten mit 1800 Mark, ſteigend in 
m 21 Jahren Ban ey Jahren auf 4200 Marl, und zwa 
IM Bert, und| um je 800 Matt. 
a um je 800 

art, 
Erml.. . _ Selretäre wie zu 1 

Bez... , Sekretaͤre bei Den Ober-Bräfidien und Re * 
gierungen wie zu 1, bezw. Kreisſekretäre. 

— — Seite . “ . 68760 

45200 Hark, hei Ray. 58 Tit. 2 des Etats des Finanzminifteriums abgefeht 
Und nach Kap. 90 Tit. 2 des Gtatß des Miniftertums des Innern übertragen. 
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, Des Der Büreaubcamten II. Klaffe Der Büreaubeamx 
& | Staats. 

2| gut Alle 

&| Etats. Dienftftellung. Gehalt. Dienfiftelung. 3 
S 

a Rap. |Tit. 
1 2. 8 4. b. 6. 

10.| 58.] 2.| 56Rafjen-Aififtenten bei Wie zu 1 . . Buchhalter. . 
den Regierungs- 
Hauptlaffen. 

11.| 69.| 1.| 806efteläre II. Klaffel®ie zu . . ‚Buchhalter, Kon- 
bei den Rentenbant. troleure und Ecim 
Direktionen. täre I. Klaſſe. 

12.| 78.| 6.| 64|Serichtsfchreiber- Wie zul . . Gerichtsſchreiber ui 
gehilfen u.Affiftenten Sefretäre ba ta 
ci den Dberlandes⸗ Oberlandesgerid- 

gerichten. ten. 
18.| 74.1 6. 70 Gerichtsſchreiber⸗ 1500 Marl, fteist@erichtöfdhreiber un 

gehitfen u.Alfiftenten| gendini8Yabren| Setretäre bei der 
ei den Land» und| auf 2200 Mark) Land» und Im 

ben Amtsgerichten. und zwar 2 mal| Amtsgeridten. 
um 150 Ma | 
und 4 mal um | 
100 . 

14.| 84.| 2.| 4Büreau-Affiftenten Je 1800 Mark IBüreaubeamie 
beint ftatiftifchen Bü- | 
reau. | 

15.| 91. |8/4. [100 ®üreau-Affiftenten Wie zu 1 . . .IBolizeifekretäre bar. 
bei der Bolizei-Ber- Buchhalter und Ko 
waltung in Berlin. firer bei ber Poly 

Hauptkaſſe. | 
16.| 92.| 2.| 9Büreaubeamte II. Wie zu 1 . . ABüreaubeamte 

Klaffe bei der Po⸗ I. Klaſſe 
lizei⸗Verwaltung in 
Charlottenburg. 

17.| 92.| 2.j108|Desgleihen bei deni1500 Mark, fteidDesgleichen 
anderen Boligei-Bier- gend in 6 Jahren 
maltungen in den auf 1800 Mari 
Provinzen. und zwar um je 

150 Mark. 

18. 101. 2.| 49|®eneral=- Rommife Wie zu 1 . . „[BeneralKommii- 
fion$ » Büreau- fionsfelretär. 
affiftenten. | 

) Zu Rr.18. Außerdem find 168@erichtsfchreibergehilfen- und Affiftenten- 
ftellen nad) dem Ausſcheiden ihrer gegenwärtigen Inhaber in @erichtsfcreidet | 
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Bezeichnung ber vereinigten Bexu::ı- 
Hafle und Beſoldungsſche berieliex 

=| Benterfingen, 8. 

Uekertteg 53 720 
vl Buchhalter wie ul -. - - -. . . 1.6875 

‚ul Buchhalter, Kontrolaure und Eckretärd 
wie ul -. - 2. 2-2 2 20. 9; 

keml - erichts ſchreiber und Echretäre bei den 
Xberlandesgeriditen wie zul .- - . 61H 

"Rott, fleigendDiRehnungsrevijoren, Rendanten, Amus w, 9 
s Jahren aufj anmälte, jowie Gerichtsſchreiber und 
NRNark, undi Sekretäre bei den Land⸗ und den Amt: 

zı 6mal umſ geridien mit 1500 Rarl, ſteigend in 
+ Rarl. 21 Jahren auf 3300 Bart, und 3wo 

4mal um 300 Mark und 3mal un 
200 Mari. 

N Bart, HeigendiBüureaubeamte wie zu 7. - - - - — 
⁊ 24 Jahren au 
u Rark, und 
nr um je 
zn, 
Stil... . .|Boligeijefretäre, vuchhalter und Kalıra . 

wie zul . ne. 29550 

rail... . ABolizeifekretäre wie zu 1 .. 150 

‚get, ReigendbfPolizeifefretäre mit 1500 Marl, fteigend 3050 
.. $ Jahren aufi” in 21 Jahren auf 8000 Marf, und zwo 
ä Karl, und|l einmal um 800 Mark und 6 mal um 
? dmal um 200 Mark. 
ad und 3 ma 
⁊ 150 
Til. eneral-Rommijfionsjelretäre wie zu 1. 17550 

Seite . 887875 

=> Ehrsärfiellen umzuwandeln. 
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Des Der Bürenubeamten IL Klafſe Der Büreauberz 
& | GStants- — 
* aus⸗ 

2 —* 
Eciais. Dienſtſtellung. Gehalt. Dienftftelung 
8 

Hap. Tit. 
1. 

28 Selrctariats-Affiften«-] Wie zu 1.. .ISefretäre . . 
ten bei den Kon⸗ 
ſiſtorien. 

17Aſſiſtenten bei den|®ie zu . . Sekretäre 
Provinzial « Schul⸗ 

«| follegien. 
2Regiſtrator beim Kli-]195U0 Mark und Büreau⸗ und d Auf 

nitum und Snipel-| 1800 Marl. beamte. 
tions » Aififtent bei 
der Frauenklinik der 
Univerfitätin®erlin. 

2Kaſſenſekretär (Kon-]1800 Mark bezw.i®ie vor 
troleur) und Snfpel- 1500 Rarf. 
Honagehiife am Uni⸗ 
verfitätstranten« | 
Baufein Greifs wald. 

dp pelions Affttent 1800 Marl . Wie vor . .- 
den Hlinifchen 

Binftaten der Uni⸗ 
verfität in Breslau. | 

8Büreau-Aififtent, fo«-]1800 Mart . IWie vor . . - 
wie 2 Inſpektions⸗ 
Alfiftenten bei den 
Kliniken der Univer- 
ftät in Halle. 

1|Infpeltionsgehilfebeil1800 Mar . Wie vor 
den alademiſchen 
Hellanftalten er 
Univerfität in Kiel. 

1 en ent 1800 Rart . „Wie vor 
bei den Tlinifchen 
Anitalten der ne 
verfitätin@öttingen. 

2jNektorats- bezw. Ku-j1800 Mart . .IWie vor 
ratorial » Sefreta- 
riats-Afiftentbeider 
Univerfität in Bonn. 

119.| 5. 

25. 1 19. 6. 

26. 119.| 7. 

119.| 9. 

| 

22.|119.| 8. 

28.|119.| 4. 

BRETT: u Rr. 19. Die im vorigen Etat als künftig wegfallend bezeichneten 
2 Sekretaͤrftellen, melde zur Ummandlung in Xififtentenftellen beitimm! 
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Mehrbedarf 
’ für den I5 

Bezeichnung der vereinigten Beamten- | Staatshaus- = 
Haffe und Bejoldungsfäge derfelben. a E 

Ä 1896/97. | & 
mat [8% 

10. 

887875 
Bepil. . . 4400 ) 

Se zul. 2060 

Bı zu 14 JAmtsbezeichnung veridieden; Gehalt 1800 750 
Marl, ftigend in 24 Jahren auf 4 
Marl, und zwar je um 800 Marl. 

10, Karl, ſteigend Amts bezeichnung verſchieden; Schalt 1800 1600 
I} auf Marl, fleigend in 21 Sahren auf 86 
&00 Rarl, und] Marl, und zwar 4 mal um 800 Ra 

und 8 mal um 200 Mark. 

vun, find nunmehr als Sekretärſtellen mit 1800 Mark bis 8600 Marl 
beizubehalten. 
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Der Büreaubeamten U. Klafie Der Büreaubeamn 
& | Staats- | 
o | Hauß- 
&| Halte Io . 
S| Etats. |S Dienftftellung. Gehalt. Dienfiftellung. 
8 

a Rap. Tit 
— 

2Büreau⸗Aſſiftenten 1800 Marl 
ei dem Charité— 

Krankenhauſe im 
Berlin. 

beamte. 

28. 1Bürcau⸗-Aſſiſtent bei 1800 Mart 
den Kunſtmuſeen in 
Berlin. 

29. 122. 64.1 6Sekretär der Unter-]1800 Marl, ſteiBüreau⸗ und Raise 
richtsanſtalt, 4 Bi⸗ gendinibJahrenſ beamte . 
bliothekſekretäre und/ auf 2400 Mark, 
Sekretär derSamm-| und zwar 2 mal 
lungen beim Kunſt- um 150 Mark 
Gemwerbemufeum. und 8 mal um 

100 Mark. 
80.1122.| 7.| 1/Büreau-Affiltent beil1800 Marl ‚NRegiftrator. 

der Rationalgalerie. 
81.|122. |20a.| 8Büreau-Affiftentenfbeill800 Mart Büreaubeamte 

dem meteorologi- 
fhen Snftitut zu 
Berlin. 

82. | 122. | 87.5 1Büreau-Nifiltent beil1800 Marl Vüreaubeante band 
der Hochſchule für Akademie der Kiall | 
Muſil. und den mit derſeſta 

verbundenen Iıp 
tuten. 

88.1122.| 42.| 1Büreau⸗Aſſiſtent beil1950 Mark nipeltor 
der Kunftichule im 
Berlin. . 

84.|128.| 1.| 18üreau-Affiftent bei Wie zu 1 . Kaſſen⸗ und Burn 
der Techniſchen Hoch⸗ beamte. . - - 
ſchule in Berlin. . 

86.1128.| 2.| 1]Büreau-Aififtent beii®@ie zu 1. . .|Rendant u. Sckract 
der Techniſchen Hoch⸗ 
ſchule in Hannover. 

86.|128.| 8.| 1Büreau⸗Aſſiſtent bei Wie zu 1. Rendant 
der Techniſchen Hoch⸗ 
ſchule in Aachen. 

87. 126. 7. MBürean» und Kafır 
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den 
Bezeichnung der vereinigten Beamten- | Staatshaus- zeichnung ereinig 5 

SBemerkungen. 

Uebertrag 401125 
al... Amtsbezeichnung verſchieden; Gehalt 1800 300 

Mart, fleigend in 24 Jahren auf 4200 
Mart, und mar ı um ie 800 Marl. 

ul... ®ie vor .. . 1050 

ul. . Bis Ur . .. 2.2 2 2 2 2. — 

vwa4M.. Mie vrrrrr 600 

u2.. eben ung verſchieden; Gehalt 18 00 700 
art, fteigend in 21 Jahren auf 8 

Dart und zwar 4 mal um 800 Marl 
und * mal um 200 Rarl. 

Run... ie vor re... 660 

Mat... Amtöbegeiänn g veridieben; Gehalt 1800 150 

Marl, fteigend in 24 Jahren auf 4200 
. Marl, und zwar um je 300 Mark 
"Bl... Temsbaeisnung verjdieben; Gehalt 1800 150 

art, ſteigend in 21 Jabren auf 8600 
Dart und zwar 4 mal um 800 Rarf) 
und 8 mal um 200 Nart 

Re... Wie vor en 450 

"al... PBüreau⸗ und Kaffenbeamte wie zu 7 . — 

Summa. . 405175 

1096. 26 
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Zu Nr. 21/86. Bei den Univerfitäten, den Kunſt- und den wine 
nen Anftalten und bei den Techniſchen Hochſchulen jollen zur Herb: 
ührung einer größeren Einbeitlichteit in den Befoldungsfägen außerte 
eingereibt werben: 

a. Bei der Univerfität in Berlin, Kap. 119 Tit. 2, Die mit je 3000 Ro 

11. 

Einzelgehalt ausgeftatteten Stellen des Stationd- und Dekonom 
Inſpeklors beim Klinitum und des Haus- und Dekonomie-Anipeko 
bei der Univerfitäts-Frauen-Klini! in die Bejoldungsflafi: di 
Büreau- und Kaffenbeamten mit 1800 Mark bis 4200 Mark Gehe! 
ferner 1 Büreau-Affiftenten- und 1 Kaſſen⸗Sekretärſtelle mit je I“ 
Mark Einzelgehalt in die Befoldungsklaffe der Kanzliften mit 16% 
Mart bis 2700 Mart. 

. Bei der Univerfität in Marburg, Kap. 119 Tit 8, die Stelle t: 
Inſpektors bei der medizinishen Klinit mit 1800 Marl Einzelgdn 
in die Beſoldungsklaſſe der Kanzliiten mit 1650 Mark bis 2700 Rar 

. Bei der Königlihen Bibliothek in Berlin, Kap. 122 Tit. 12, die m 
1950 Mart (davon 160 Mark Käufe wegfallend) ausgeftattete Bürcs: 
Alfiftentenftelle in die Beſoldungsklaſſe der Kanzliften mir 1650 Wei 
bis 2700 Marf. 

. Bei der Techniſchen Hochſchule in Hannover, Kap. 128 Zit. 2, t 
mit einem Gehalte bis zu 8000 Mark ausgeftattete Stelle des Bibür 
thekars in die Bejoldungsklaffe der Büreau: und Kaffenbeamten ı 
1800 Marl bis 3600 Warf. 

. Bei der Techniſchen Hochſchule in Aachen, Kap. 128 Tit. 8, die mi 
einem Ginzelgehalt von 3000 Mark ausgeftattete Stelle des Bidlis 
thekars in dic Befoldungsklaffe der Büreau- und Kaffenbeamten rı 
1800 Mart big 860U Mark. | 

| 

| 

wezugu⸗ der nachbegeiäneten Beamtentategorien, welche ſchon ich 
nicht in Be . 
Dienftaltersftufen-Ordnung folgende Aenderungen eintreten: | 

I. Die Domänen-Rentbeamten, die Steuerjelretäre, die Eifenbahnfelt 

n Beamte I. und I. Klaffe geteilt waren, follen in der befcheube 

der Staats-Eifenbahnvermaltung (einſchließlich Kafjentontroleure 
bautechniſche a: die Kreisfelretäre, die Vüre 
und Kaſſen⸗ bezw. tehnifchen Beamten der landwirthſchaftlichen 
thierärztlihden Lehranftalten, die Büreau- und Kaffenbeamten 
Univerfitäten zu Königsberg und Marburg, der Büreaubeamte 
dem geodätifchen nftitut und der Büreaubeamte bei dem melto 
(ogifden DObfervatorium bei Potsdam, fowie die Infpeltoren ba, 
Runftatademien in Köni Bberg und Düffeldorf, welche gegenw 
ein Gehalt von 1800 Marl bis 8600 Marl, das Hö rgebel 
24 Jahren in Abftufungen von 2 mal 800 Mark und 6 
200 Mark erreihbar, beziehen, jollen das Höchſtgehalt Künfn 
21 Sen in Abftufungen von 4 mal 800 Mark und 8 mal 200 
erreichen. 
Die Soritfaffen-Btenbanten, melde gegenwärtig ein Gehalt © 
1800 Mark bis 8400 Marl, das Höchſtgehalt in 24 Jahren in 
ftufungen von je 200 Mark erreihbar, beziehen, jollen tünfig 
Höchſtgehalt in 21 Jahren in Abftufungen von 2 mal 800 Ra 
5 mal 200 Marl erreichen. 
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der Rehrbedarf für das Jahr 1896/97 beträgt: 
Toemänen-Rentbeamte Rap. 1 it. 1. . 2500 Rarf. 
Steuerfehreläte - . > 2 2 2 0. . - 6 - 4... 10 - 
wimbahnfefretäre . . . 2 2 2 2208 - 1... — - 
Rräsiehrtäre. . . . . nn -. 9-2 82 750 - 
Veainte der landwirtbichaftlihen und 
Sierärztlihen Lehranftalten . . . . - 102 1u.8 - 

- 102 4... 8300 - 
1038 - 1. — 

- 108 - 2. — 
sans und Kaſſenbeamte der Univer⸗ 
"en in Königöberg und Marburg - 119 - 1... — - 

- 19 - 8. .20 - 
Bireaubeamter bei dem geodätifhen In⸗ 
‚tut in Botsdam . . . 122 - 17. 800 - 
<teaubeamter bei dem meteorologifchen 
ıdiermatorium bei Potsdam . . . 
ıadlor bei der Kunſtakademie in 

- 122 - 2a 800 - 

ber > ee 12-89... - 
salagen m Düffeldof . . . . . - 122 -0.. — . 
“Bann Aendanten . . : 2 2.20 2 - 2a . 4100 

zufammen 40550 WRarf. 
Dazu: die auf Seite 885 nachgewieſenen 406 175 - 

Gejammter Mehrbedarf 445 725 Marl 

B. lniverfitäten. 

") Bereinigung der Subalternbeamtenftellen I. und 
I Klaſſe bei den en zu einer Bejoldungs- 

klaſſe. 

Berlin, den 25. April 1896. 
durch Allerhöchſten Erlaß vom 14. Dezember v. 38. ift 

emigt worden, daß vom 1. April d. Is ab die bei ben 
Univerfitäten beftehenden Subalternbeamtenftellen I. und II. Klaſſe 
mer Bejoldungsklafje mit dem den Beamten I. Klaſſe zu- 
"Senden Amtscharakter vereinigt werben. 
.Vachdem die erforderlichen Geldmittel in dem Staatshaus- 
Aus-Ciat für 1. April 1896/97 vorgejehen find, ift die Stellen- 
angung vom 1. April d. Is. ab durchzuführen. Unter An- 
ug eines Druderemplares der dem Landtage vorgelegten 
“hrift, in welcher auch diejenigen Aenderungen aufgeführt 
"U, welhe vom 1. April d. 38. ab in der beftehenden Dienft- 
 Stfen-Orbnung für die ſchon feither nicht in Beamte I. und 
un aife getheilten Beamtenkategorien eintreten follen, theile id) 
Ale die Grundfäge mit, nad) denen die Neuregelung zu 
"olgen bat. 

26 * 
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1) Die Amtsbezeichnung ift in der vereinigten Klahe ir 
alle Beamte diejenige der bisherigen Beamten I. Klaſſe. 

2) Das Gehalt in der vereinigten Klafje beträgt 1800 .M. 
fteigend in 21 Jahren auf 3600 M, und zwar Amal um 300.4 
und 3mal um 200 A. Die Beamten haben danach zu bi 
ziehen: 

in der 1. Stufe . . 2 2 .. . 13800 M 
„» n 2%: „nn mad 3 Jahren) . . 2100 „ 
” " 3. ”n ( ” 6 "n ) . ® 2400 il 

” " 4. ” ( n 9 " ) “ . 2700 n 

" " 5. ”„ ( n 12 ” ) 3000 " 

" n 6. „ ( ” 15 " ) 3200 " 

”„ ” 7. ” ( ”" 18 ” ) ® “ 3400 n 

8. 21 ) 3600 nn ” ( " " oo. n. 

3) Die Inhaber der jegigen Afliltentenftellen behalten aus 
in der vereinigten Klafje ihr gegenmwärtiges Bejoldungsdienftalter. 

4) Für Diejenigen Inhaber der jeßigen Büreau=, Kaſſen 
und Inſpektionsbeamtenſtellen I. Klafie, welde als Bürcan-, 
Kaſſen- oder Inſpektions-Aſſiſtent bei einer Univerfität nidt ar: 
geftellt gemwejen jind, tritt eine anderweite Feſtſetzung des F- 
joldungsdienftalters nicht ein. Dagegen ift bei Ddemjeniga 
Beamten, weldje vor ihrer Beförderung zum Büreau-, Kajja 
oder Inſpektionsbeamten I. Klaffe bei einer Univerfität & 
Buͤreau⸗, Kaſſen⸗ oder Inſpektions-Aſſiſtent angeftellt geweſen fin, 
das Beſoldungsdienſtalter in der Weiſe feſtzuſetzen, daß das hi 
herige Beſoldungsdienſtalter als Büreau-, Kaſſen⸗ oder Jr 
fpeftionsbeamter I. Klaffe um die in der Stellung als Alten 
verbrachte Dienftzeit zurüddatirt wird. Wo in einzelnen il 
eine ſolche Zurüddatirung bereitS früher ftattgefunden hat, vw: 
bleibt e8 bei der bisherigen Feſtſetzung. 

5) Sind unter den Inhabern der jegigen Büreau-, Kaſſen 
und Inſpektionsbeamtenſtellen I. Klaſſe Beamte, weldye meger 
unzureichender Qualififation oder aus fonjtigen in ne Perjor 
liegenden Gründen verſpätet zum Beamten I. Klaſſe befoͤrden 
find, jo it das nah Nr. 4 Sab 2 feftzufegeride Bejoldungk 
dienftalter um den Zeitraum der Verzögerung zu kürzen. 

6) Die mit der neuen Regelung verbundenen Einkommen— 
verbefferungen find den betreffenden Beamten, den maßgebend 
allgemeinen Grundjägen entſprechend, nur zu gewähren, wem 
dagegen mit Rüdfiht auf die dienſtliche und außerdienftlik 
Führung keine Bedenken obmalten. 

7) Wo bei Anwendung obiger Grundſaͤtze im einzelnen galt 
ſich beiondere Härten gegenüber den betreffenden Beamten ergeben 
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— ⸗ ollten, oder wo jene Srumbiäse I 23 mir mertızm 
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errichten und für die Seit bis zum 1. April 1899 zum Ber. 
figenden den Direktor der lehtgenannten Bibliothek und order: 
lihen Profeſſor Geheimen NRegierungsratd Dr. Dziatzko, ı 
Mitgliedern den Direktor der Königlichen Univerfitäts- Bibliagt 
in Halle Geheimen Regierungsrat Dr. Hartwig und den dr 
rektor der DrudichriftensAbtheilung bei der Königlichen Bibtiotk 
Hierjelbft Dr. Gerhard ernennen. 

Zur Ausführung der 88. 6 ff. des Erlaſſes vom 15. d: 
zember 1893 beitimme ich im Uebrigen: Die Prüfungs-Kommilir: 
tritt bis auf Weitere nach näherer Beitimmung des Vorſitzende: 
jährlih einmal während des Sommerfemeiterd zur Abhaltun 
der Prüfungen zujammen. Iſt eine genügende Zahl von % 
werbern vorhanden, welche die für die Bulaffung vorgejchriebent 
Vorausſetzungen erfüllt haben, fo bleibt vorbehalten, auf Arıry 
des Vorſitzenden die Abhaltung weiterer Prüfungstermine ın in 
wilchenzeit anzuordnen. Die zur Prüfung zugelaffenen Bewerb: 

ind durch den Vorfigenden zum Prüfungstermine zu Iaden. Zur 
einzelnen Termine follen thunlichft nicht mehr als zwei Bewerbr. 
geladen werden. AS Dauer der Prüfung wird in der Rau 
ein Beitraum von zwei Stunden genügen, der beim Vorhantır: 
fein nur eines Bewerbers angemefjen verkürzt werden kam 
Abweichungen bleiben dem Ermefjen der Kommilfion überlar 

Die Prüfungsgebühren betragen 18 .4 und find vor + 
Prüfungstermine an die Königliche Univerfitätsfaffe in Göttinge 
einzuzahlen. Die letztere eritattet von dem Eingange der Er 
bübren dem Borfißenden der Kommilfion Anzeige und führt be: 
jelben auf Anweiſung des Vorfigenden an diefen und die beim 
Mitglieder der Kommilfion zu gleichen Aneuen ab. Den aufır: 
pet des Prüfungsortes wohnhaften Kommiſſionsmitgliedern ft 
ir die Reifen zu und von diefem fomwie für den Aufenthalt ba 

felbft während ber Prüfungen Diäten und Neifeloften nad den 
üblichen Tarifſätzen zu. 

Ew. Hochwohlgeboren erfuhe ich ergebenft, den Direkter 
der Univerfitäts- 2c. Bibliothek und die betheiligten akademiſchen 
Behörden hiernach gefälligft in Kenntnis zu feßen. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
ſämmtliche Herren Univerfitäts⸗Kuratoren und 

den gern Kurator der Königlichen Alademie 
zu Münfter i. ®. 

U. 1. 2740. : 
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C. WÜlademien, Muſeen ıc. 

10) Rechtzeitige Einholung der vorgefhriebenen ſtaat— 
ten Genehmigung zur Niederlegung, Beränderung 
und Beräußerung von Baudentmälern und bewegliden 
Gegenftänden, welde einen geſchichtlichen, wiſſen— 

Ihaftliden oder Kunjtwerth Haben. 

Berlin, den 9. April 1896. 
Bei dem zum überwiegenden Theile jchnellen Wachsſthume 

der Gemeinden und dem Beitreben derjelben, den Interefien des 
enentlihen Verkehrs 2c. Rechnung zu tragen, mehren fidh fort: 
geiegt die Falle, in denen zur Erreihung diefer Zwecke Baus 
werte und andere Begenjtände von wiſſenſchaftlichem, hiſtoriſchem 
der künſtleriſchem Werthe ganz oder theilweife preißgegeben 
werden jollen. Soweit dazu gemäß den beitehenden gejeßlichen 
Teimmungen und Verwaltungsvorſchriften überhaupt die Ge- 
nehmigung der Staatöregierung nachgeſucht wird, gejchicht dies 
als 0b es fich dabei nur um die Erfüllung einer Yyorm handle — 
a der Regel erft dann, wenn die betheiligten örtlidden Organe 
die beabfihtigten Maßnahmen zur Ausführung fertig vorbereitet 
haben. Es werden vollitändige Entwürfe und Anſchläge aus: 
gearbeitet zur Ausführung von Neubauten an Stelle vorhandener 
Taudentmäler, zur Erweiterung, Veränderung oder modernen Aus⸗ 
ichmücung der leßteren, zu neuen Straßenanlagen und zur TFeft- 
gung von Baufluchtlinien, welche den Abbruch von Bauwerken 
term Rede ftehenden Art bedingen, auch werden, und zwar befonders 
nem es ſich um die Veräußerung von beweglichen Kunftgegen- 
Kanten handelt, bindende Vereinbarungen und Verträge abgefchlof- 
2, md erit dann Die Anträge wegen Ertheilung der erforder- 
hen ftaatlichen Genehmigung geltellt. Häufig wird fogar in Un— 
lernmis oder Nichtbeachtung der bereitS wiederholt in Erinnerung 
gebrachten bezüglichen Beftimmungen mit Ausführung der be- 
trejenden Bauarbeiten ohne jede Anzeige begonnen, was die 
watere Inhibirung der Arbeiten zur Folge hat. Wenn dam in 
jſolchen Fällen die veripätet nachgeſuchie Staatsgenehmigung nicht 
ſogleich ertheilt werden kann, fondern im Anterefje der Erhaltung 
der Baus und Kunftdenkmäler Bedenken zu erheben find, werben 
über angebliche Verzögerung der Angelegenheit durch die Staats- 
regierung gewöhnlich lebhafte, ganz unberechtigte Klagen geführt. 

Mit Rückſicht Hierauf erfuhe ih Em. Hochwohlgeboren er- 
ecbenft, gefälligit auf geeignete Weife den Gemeinden des dortigen 
Amtsbezitks in ihrem eigenen Intereſſe die forgfältige Beachtung 
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der beitehenden Beſtimmungen nochmals zu empfehlen, ba fie nır 
in diefem Falle ohne Zeitverluft zum Ziele gelangen werden. 

Der Minifter der geiftlicden zc. Angelegenbeiten. 
Boſſe. 

An 
die ſämmtlichen Königlichen Regierungs⸗Präſidenten. 

U. IV. 686. G. I. G. V. G. II. A. 

101) Die Organiſation der Denkmalspflege in der 
Provinzen. Stand der Angelegenheit am 1. März 18% 

1) DOftpreußen. Provinzial-Konfervator: 
ad. Böttiher, Arditelt zu Königsberg. 
Gemählt am 16. Dezember 1893 für die Zeit feiner Be 

ſchäftigung bei der Snventarifation der Denkmäler der Provinz 
Beftätigt durh Erlaß vom 8. März 1894. 
Provinzial-Kommilfion. 
Bericht des Dber-Bräfidenten vom 17. März 1893: 
Der Brovinzial-Landtag hat die Vorfchläge des Provinzial: 

Ausſchuſſes zur Bildung einer Provinzial-Kommilfion un 
Wahl eines Provinzial-Konjervator8 angenommen. 

Die Kommiſſion beftcht aus 9 Mitgliedern, _ 
(und zwar 7 Mitgliedern des Provinzial- Ausihum 
und 2 Sachverſtändigen) unter dem Vorfig des Lande: 
hauptmanns (al zehntes Mitglied). 

Der ftändige Ausfhuß zur Führung der Kommilfors: 
geichäfte befteht aus 3 Mitgliedern unter Vorſitz des Lande: 
hauptmanns (als viertes Mitglied). 

Sn der Sitzung des Provinzial-Ausſchuſſes vom 
27. Juni 1893 werden die Mitglieder der Kommilfion 

in der Sißung der Provinzial-Kommiſſion von 
16. Dezember 1893 der ftändige Ausihuß, die Sad: 
verftändigen. und der Brovinzial-Ronfervator gewählt. 

2) Weſtpreußen. Provinzial-Konfervator: 
eife, Zandes-Bauinfpeltor zu Danzig. 
ewählt am 27. Februar 1892 auf 6 Jahre. 

Beitätigt durch Erlaß vom 23. März 1893. 
Provinzial-Kommiſſion. 
Vorbereitender Beſchluß des Provinzial⸗Ausſchuſſes vom 

18. November 1891. | 
Befhluß des ProvinzialsLandtages vom 24. de 

bruar 1892: | 
Das bereits unterm 16. März 1882 beſchloſſen geweſene 
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Reglement, betreffend Beltellimg einer Provinzial-Kommiffion 
zur Berwaltung des Weſtpreußiſchen Brovinzial:Rujeums, wird 
im Sinne des Erlaſſes vom 28. Januar 1891 (betreffend bie 
Droanifation der Denktmalspflege) abgeändert. 

Die Brovinzial-Kommilfion joll aus 3—5 Mitgliedern be⸗ 
tteben, die auf 3 Jahre wählbar find. 

Zu den Sitzungen, die mindeitens jährlid) einmal flattzu- 
inden haben, werden Abgeordnete der Geſchichts⸗- und Alter- 
thumsvereine der Provinz, kirchliche Vertreter und andere um 
die Dentmal3pflege verdiente Brivatperjonen eingeladen werden. 

Sn der Sißung der Provinzial: Kommilfion vom 
11. DEtober 1894 werden folgende Mitglieder ernannt: 

A. ber Ober-Präfident als Vertreter von StaatSbehörben, 
B. 9 Bertreter von kirchlichen Behörden und Vereinen, 
C. die Kommiſſion für die Berwaltung der Beftpreußifchen 

PBrovinzial-Mujeen, bejtehend aus 5 Mitgliedern, 
D. der Brovinzial-Konfervator, 
E. 50 Privatperjonen. 

3 Brandenburg. PBrovinzial-Konfjervator: 
Zandes-Bauratd Bluth, Geheimer Baurath zu Berlin. 
Gewählt am 25. Februar 1892 auf 3 Jahre. 
Beltätigt durh Erlak vom 23. März 1893. 
Wiedergewählt durch den Provinzial Ausfhuß am 

16. Februar 1895. 
Brovinzial-Kommijfion. 
Borbereitende Sigung des Provinzial-Ausfchuffes vom 

10. September 1891. 
Beihluß des PBrovinzial:Landtages vom 25. Se: 

druar 1892: 
(ie * Konſtituirung der Provinzial⸗-Kommiſſion wird be⸗ 

en. 
Der Provinzial-⸗Konſervator wird gewählt. 
Sigung des Provinzial-Ausfhufles vom 29. Fe— 

bruar 1892: 
Zu Mitgliedern der Provinzial- Kommilfion werden 

gewählt: von vornherein: 
1) der Ober=-PBräfident der Provinz Brandenburg, 
2) der Borfigende des Provinzial-Ausfchuffes, 
3) der Landed-Direktor, 
4) der Provinzialsftonfervator. 

Außerdem 14 Mitglieder. 
Wahlzeit 6 Jahre. 

DerAusthuß ber Provinzial: Rommiffion beiteht aus: 
1) dem Ober-Präfidenten als Borfigenden, 
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2) dem Landes⸗Direktor, 
3) dem Provinzial⸗Konſervator. 

Sigungen der Kommilfion mindeſtens einmal jährlich. 
Der Ausſchuß tritt jo oft zufammen, als die Geſchaͤfts 

lage es erfordert. 
Am 16. November 1892 

it die Gefhäftsordnung für die Provinzial-Kom- 
miffion befchloffen worden. 

Am 9. November 1893 
hat die Wahl von Vertrauensmännern für die Den: 
malspflege und die Berathung einer Beichäftsanleitung 
für diejelbe ftattgefunden. 

Am 19. Dezember 1894: 
Beratung wegen Bearbeitung einer Anweiſung für 
die PVertrauensmärnmer über die Behandlung von 
Funden, ſowie über die Pflege und Unterhaltung von 
Kunſtdenkmälern. 

4) Pommern. Provinzial-Konſervator: 
Profefior Lemcke, Gymnaſial⸗Direktor zu Stettin. 
Gewählt am 9. März 1894 auf 6 Jahre. 
Beitätigt durch Erlaß vom 30. April 1894. 
Provinzial: Kommijlion. 
Um 20. November 1893 

hat zu Stettin auf Anregung des Dber-Präfidenta 
eine Berathung zur Beiprechung der für Die anderweir 
Organifation einzuleitenden Schritte unter Betheiligung 
der Miniſterial⸗Kommiſſare ftattgefunden. | 

Bericht des Dber-Bräfidenten vom 10. März 1894: 
Der Provinzial-Vandtag hat in feinerSigung vom 9.d. Mt. 

den Remunerationsantheil von 1200 M für den Provinzial: 
Konſervator bemilligt. | 

Als foldyer ift Gymmafial-Direltor Lemde vom Pro: 
vinzial-Ausihuß gewählt worden. | 

Sigung des Provinzial-Ausſchuſſes vom 13. Juni 
4: 

Als Mitglieder der Provinzial-Kommilfion werben bes 
rufen: 

als Vorſitzender der Vorſitzende des Provinzial-Aus: 
ſchuſſes, 

als Stellvertreter desſelben der Landeshauptmann. 
Außerdem 5 Mitglieder und 5 Stellvertreter. Gewaͤhlt 

auf 6 Sabre. 
Ein Ausſchuß ift nicht gebildet. 
In derjelben Sigung mwirb auch die Geſchäfte— 
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ordnung für die Kommilfion feſtgeſetzt. Die Kommilfion 
tritt jährlich mindeltend einmal zuſammen. 

Der Provinzial-Konjervator ift der fadhveritändige Bei- 
rath der Kommillion, aber nit Mitglied derfelben. Er führt 
die laufenden Geſchäaͤfte. 

Am 17. Mai 1895: 
erite Sißung der Provinzial: Kommilfion. 
Feſtſtellung des Arbeitöplanes. 

53 Bojen. Brovinzial-Konjervator: 
Zandesbibliothelar, Ardivaififtent a. ©. Dr. Shwarg, 

Direltor des Provinzial-Muſeums zu Polen. 
Bewählt am 27. Februar 1895 auf 6 Fahre. 
Beftätigt dur Erlaß vom 12. Auguft 1895. 
Provinzial: Kommiljion. 
KonitituirendeSigung derProvinzial-Kommilfion 

vom 26. November 1895: 
dieſelbe beiteht aus folgenden Mitgliedern: 
1) dem Borfigenden bes Provinzial Ausfchufles als 

Borfigenden, 
2) dem Landeshauptmann oder feinem Stellvertreter als 

jtellvertretendem VBorjigenden von Amtswegen und 
3) aus 8 weiteren, vom PBrovinzial-Ausihuß auf 6 Jahre 

gewählten Mitgliedern. 
zür die legteren find außerdem 8 Stellvertreter, 

ebenfalls auf 6 Jahre, gewählt. 
4) Sigungen der Kommiljion mindeitens einmal jährlich. 

Der ProvinzialsKonfervator nimmt an Denfelben mit 
berathender Stimme Zheil. 

Die Mitglieder erhalten außer Diäten und Neije- 
fojten feine Bergütigung. Die laufenden ®ejchäfte 
der Kommilfion führt der Landeshauptmann. 

6 Shlefien. PBrovinzial-Konjervator: 
2 Lutſch, Königliher Land-Bauinſpektor zu Breslau. 
ewählt von der Provinzial-Lommilfion zur Erforfhung 

und Erhaltung der Denkmäler am 9. September 1891 auf 
b Jahre. 

eftätigt dur Erlaß vom 7. Juni 1892. 
PBrovinzial-Kommilfion. 
Ronftituirende Sigung ber Brovinzial-Kommiffion 

vom 9. September 1891: 
diefelbe beiteht aus folgenden Mitgliedern: 
1) dem Landeshauptmann als Vorfigenden, 
2) dem PVorfigenden bes Provinzial Ausichufles und 

aus 10 weiteren, auf 6 Jahre gewählten Mitgliedern. 
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Der Ausihuß der Provinzial-Kommiffion beit: 
aus 5 Mitgliedern unter dem Vorſitz des Provinzial-Konfer: 
vatorß. 

Sigungen der Kommilfion mindeitend einmal jährlid. 
Sigungen des Ausfchuffes fo oft als erforderlich. 
Seit dem 1. April 1893 

find dem He Ka Ausſchuſſe jährlich 3000 .4 
zur Berfügung geltellt, die in Abfchnitten bis 500 4 
vertheilt werden dürfen. Weite find übertragbar. 

Dem geihäftsführenden Ausſchuſſe ift die Ernennung 
von Pflegern der Kunſtdenkmäler übertragen. 

Es find deren 50 ernannt. 
7) Sadjen. PBrovinzial-Konfervator: 

Dr. Theuner, Arhiv-Alfiltent zu Magdeburg. 
Gewählt am 4. Januar 1893 auf 5 Jahre. 
Beitätigt durch Erlaß vom 31. März 1893. 
Brovinzial-Kommilfion. 
Vorbereitender Beichluß des Provinzial-Landtages vom 

12. März 1892. 
RonkituirendeSigung der Provinzial: Kommiflion 

vom 4. Januar 1893: 
E83 werden zu Mitgliedern gewählt: von vornderein | 
1) der Borfigende des PBrovinzial-Ausichuffes als Bor 

figender der Kommilfion, 
2) der Landeshauptmann, | 
3) der Vertreter des Provinzial Ausfchuffes im de 

hiſtoriſchen Kommiſſion, 
4) der Vorſitzende der hiſtoriſchen Kommiſſion, 
5) der Direktor des Provinzial-Muſeums. 

Ferner 14 Mitglieder (PBrivatperfonen) auf 6 Jahre 
Der Ausschuß der ProvinzialeKommiffion beftct 

aus 6 Mitgliedern, unter dem Vorſitze des Provinzial: 
Konjervators. 

Sigungen der Kommiſſion jährlich mindeftens einmal. 
Sigungen des Ausſchuſſes jo oft als erforderlich. 
Sißung der PBrovinzial-Kommiffion vom 24. Fe 

bruar 1894: 
Die Gründung eines Vereins zur Erhaltung ber 

Denkmäler der Provinz Sachjen wird befchloffen, welchen 
hauptfächlich Die Beichaffung der nöthigen Geldmittel zufallen fol. 

KonitituirendeSigung dieſes Vereins vom 25.Sep— 
tember 1894: Ä 

das Kaſſenweſen des Vereins wird mit dem der Kom 
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milfion gemeinfam bei der Hätziiım Eazzz”: ı Bız!caızz 
verwaltet. 

8) Schleswig-BHBolitein Proviesicsi-Rsmtızvmiıe: 
Brofefior Dr. Haupt, GUmMot Zeit ar Siissng 
Gewählt am 6. Wärz 1:3. 
Beitätigt durch Erlaß ucoa I Beute 133. 
Brovinztal-Kommiijion 
Borbereitende Eıgung des PCEXCAMXCAAäAffAOO 

29. Sebruar 1892: 
die. Bildung einer Prernjui-Kemtoı „or 
derung der winendattiden, Oman ur rm 
gewerblidyen Beitrebungen m der E77 2; Siem;- 
Holftein” wird beſchlonen 

„sung Des Provinzicl-Ausigzities gan ä Irma 

J 

zu Mitgliedern (5, jet 15. Ri 1:5 7, mere 
gewählt: 

1) der Borfigende der PBroviszici-Au2i2-;8, 
2) der Landes-Tirelior, 
3) der Provinzial - Koniereemer wi 2 wei 

16. März 1895 + weuere, W:z!::ter. 
Sigung des Pıovinzial-Lanticzes rom 6, Fr irz 

1893: 
Die Anftellung des Frovinzial-Rc:: reis wu be 
Schlofjen und die Wahl durch deu Aus' cu tee 
jeiben Tage vollzogen. 

%) Hannover. Provinzial-Koniervatsr: 
Dr. Reimers, Direlior des Rıovin:iel- Kofeamz zu 

dannover. 
Gewählt am 9. April 1894 auf 5 Jehre 
Beftätigt durch Erlaß vom 9. Juni 18:44. 
Brovinzial-Kommilfion. 

9 bung des Brovinzial-Ausidhulies vom Y. April 

Ben om weben gemähle u bie Prorinzial⸗Kom⸗ 
miſſion werden gewählt legtere bejieht 
6 Mitgliedern und 6 Etellvertretern an⸗ 

Der Provinzial⸗Kommiſſion gehören von vornherein an: 
1) ng Sorfigenbe bes Provinzial-Ausihufies als Bors 

ender, 
2) ein Mitglied des Landes-Direltoriums als ſtellver⸗ 

tretender Vorſitzender, 
3) der Provinzial⸗Konſervator. 
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Der engere Ausfhuß der Provinzial: Kommilfion 
beiteht von vornherein: 

1) aus dem der Provinzial: Kommilfion angehörender 
Mitgliede des Landes-Direktoriuns als Vorſitzenden. 

2) dem PBrovinzial-Ronfervator, ferner 
3) aus einem von der Kommiljion aus ihren gemäplten 

Mitgliedern zu ernennenden, thunlichſt in der Stadt 
Hannover oder deren Nähe wohnenden Mitgliede. 

10) Weitfalen. PBrovinzial-Konjervator: 
Zudorff, Provinzial-Bauinfpeftor zu Münſter. 
Gewählt am 16. Februar 1892 auf 5 Jahre. 
Beltätigt durch Erlaß vom 7. Suni 1892. 
Provinzial-Kommiſſion. 
Vorbereitender Beſchluß des Provinzial-Ausſchuſſes vom 

15. Mai 1891. 
Beſchluß des Provinzial-Landtages vom 16. Fe— 

bruar 1892: 
Der Provinzial-Ausſchuß, unter Kooptation geeigneter 

Sadveritändiger, bildet die Provinzial-Kommiſſion. 
Sn der Sigung des Provinzial-Ausſchuſſes vom 

5. Mai 1892 werden 10 Sadverjtändige gewählt. 
Die Geihäftsordnung der Kommiljion it Die de 

Provinzial Ausfhuffes. Mittel zu Geldbewilligungen ftehe 
derfelben nicht zur Verfügung. Gewährungen von Beihilfen 
im Intereſſe der Dentmalspflege beichließt der Provinzial: 
Ausſchuß als folder. 

In Folge weiterer Ergänzungswahlen von Sachver⸗ 
ftändigen beiteht die Kommiffion nunmehr aus 14 Mitgliedern 
des Provinzial-Ausfchuffes und 18 kooptirten Mitgliedern, 
legtere auf 6 Jahre gewählt. Jährlid einmal erftattet der 
Provinzial-Konfervator nach voraufgegangener Sitzung, zu 
welcher ſämmtliche Kommiljions- Mitglieder eingeladen werben, 
Bericht über feine Thätigkeit al3 Kommiſſar zum Schuße und 
zur Erhaltung der Denkmäler. 

11) Heſſen-Naſſau. 
a. Reg. Bez. Caſſel. Bezirfs-Ronfervator: 

Dr. Bidell zu Marburg. 
Gewählt am 23. April 1893 auf 6 Jahre. 
Beltätigung ift noch nicht erfolgt. 
Bezirks-Kommiſſion. 
Vorbereitende Sitzung vom 3. Dezember 1891: 
Caſſel-Wiesbaden ſollen getrennt behandelt werden. 
Für den Regierungs-Bezirk Caſſel iſt eine Bezirks⸗Kom⸗ 

miſſion einzuſetzen. 
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Sigung derBezirks-Kommiſſion vom 23.April1892: . 
Die Geihäftsordnung der Bezirks-⸗Kommiſſion, Datirt 

vom 8. Februar 1892, wird angenommen. 
Demnad beiteht die Bezirt3-Rommiffion aus dem 

Borfigenden des Landesausfchuffes, dem Landes-Direltor und 
10 vom Landesausfhuß auf mindeltend 6 Fahre wählbaren 
Ritgliedern. 

Der Ausſchuß der Bezirks-Kommiſſion beiteht aus 
5 Mitgliedern, unter dem Vorſitze des Bezirks-Konſervators. 

Sigungen der Kommilfion mindeſtens einmal jährlid. 
Sigungen des Ausſchuſſes jo oft als erforderlich. 

b. Reg. Bez. Wiesbaden. Die Organifation fteht noch aus. 
12} Rheinprovinzg. Provinzial-Konjervator: 

Dr. &lemen zu Bonn. 
Gewählt am 30. Mai 1593 auf 5 Jahre. 
Beftätigt dur Erlaß vom 1. Juli 1893. 
Provinzial-Kommiſſion. 
Vorbereitende Sitzung des Provinzial-Ausſchuſſes vom 

18. März 1892. 
Beſchluß des Provinziulslandtages vom 6. De— 

zember 1892: 
Der Brovinzial-Ausfhuß, unter Kooptation von ge⸗ 

eigneten Sadyveritändigen, bildet die Provinzial-Kom- 
miſſion. Die Wahl eines Provinzial-Konſervators wird be- 
ſchloſſen. Zu deſſen Entlaftung find für die Bearbeitung der 
vor= nnd frühgeſchichtlichen Alterthümer die Direftoren der 
Muſeen zu Trier und Bonn heranzuziehen. 
wzibung des Provinzial-Ausſchuſſes vom 11. April 

Wahl von 9 Sachverſtändigen (zur Ergänzung des 
PFrovinzial-Ausfchuffes in der Provinzial-⸗Kommiſſion). 

Nachwahl von 3 weiteren Sadverftändigen am 
17. Zuli 1894. 

Konftituirende Sitzung der Provinzial-Kom— 
miffion vom 30. Mai 1893: . 

Sigungen der Kommiflion jährlich mindeſtens einmal. 
Geſchäftsordnung der Provinzial-Kommiſſion feſtgeſetzt am 

3. Ottober 1894. 
ALS Organe des Provinzial-Konjervatord fungiren außer: 

dem Korrefpondenten der Dentmalspflege (zur Zeit 70). 
13) Hohenzollernfhe Lande. Provinzial: Konjervator: 

Arhitet W. Laur zu Sigmaringen. 
Gewählt am 23. Januar 1896 auf 5 Jahre mit dem 

Titel Landes⸗Konſervator“. 



400 

Provinzial-Kommiſſion. 
Sitzung des Kommunal-Landtages vom 31. Dt— 

tober 1892: 
Es wird die Wahl einer Denkmalſchutz-Kom mifſion 

beſchloſſen, die aus dem Vorſitzenden des Landesausſchufſſet 
als Vorſitzenden und 6 Mitgliedern beſtehen fol. (Dieſe Ru: 
glieder wurden gemählt.) 

Die förmliche Konftituirung der Kommifjion fol erft nad 
Abichluß des Denkmäler-Inventars erfolgen. 

Die Kommiffion fol alsdann den Konfervator wählen. 
VBollfitung des Kommunal: Landiage® vom 

23. Januar 1896: 
Der Provinzial-Konfervator wird unter dem Titel „Landes: 

Konjervator” gewählt. 

D. Höhere Lehranitalten. 

102) Befeitigung der Gebühren für Abgangs- und 
Reifezeugnijje bei den höheren Lehranitalten. 

Berlin, den 18. Dezember 18% 
Bei einigen ftaatlichen höheren Lehranftalten i gelegentliä 

der diesjährigen Erneuerung der Anjtalts-Etat3 für angemeſſen 
erachtet worden, die von ben Schülern bisher erhobenen Gebühren 
für Abgangs- und Neifezeugniffe in Wegfall zu bringen. €s 
wird beabfichtigt, diefe Maßregel auch auf die übrigen ftaatlichen 
höheren Schulen nah und nach allgemein und zwar ebenfalls 
bei Gelegenheit der Erneuerung ber betreffenden Anftalts- Etats 
auszudehnen. 
Das Königliche Provinzial-Schultollegium hat daher bei der 

nädjlten Aufitellung der Gymnaſial- zc. Etats die gedachten Ge- 
bühren von der Einnahme abzujegen, auch thunlichſt datauf hin⸗ 
zumirfen, daß ein Gleiches bei den Etats der ftäbtifchen und 
Her re und Anderen gemeinfam zu unterhaltenden Anftalten 
geſchieht. 

Bemerkt wird hierbei, Daß Aufnahme⸗(Einſchreibe⸗) Gebühren 
beizubehalten ſind. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: be la Croix. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schullollegien. 

U. Il. 2988. 
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103) Befeitigung ber Reifepräfungsgebühren bei den 
Raatlihen höheren Unterrihtsanftalten. 

Berlin, den 22. April 1896. 
In Ergänzung des Runderlaſſes vom 18. Dezember v. 38. 

— U.). 2938 — (fiehe vorftehend) beftimme ich, daß mit dem 
Zeitpunkte des angeordneten Fortfalles der von den Schülern 
der ſtaatlichen höheren Unterrichtsanſtalten bisher erhobenen 
&xbübren für Abgangs⸗ und Reifezeugniſſe auch die an einzelnen 
Arſtalten anftatt der Beugniögebühren erhobenen Reifeprüfungs: 
»bühren in Wegfall zu bringen find. 

An 
tes Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zu N. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schultollegium 
= Kenntnisnahme und gleihmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroiz. 

n 
te übrigen Königlichen Provinzial-Schultollegien. 
UI 887. 

109) Die Kandidaten bes höheren Schulamtes befigen 
vährend der Dauer des Probejahres nit die Eigen- 
ſchaft als Staatsbeamte. — Gewährung von Reifekoften- 

Entfhädigungen an diejelben bei ausmwärtigen 
Kommiſſorien. 

Berlin, den 20. April 1896. 
Lei Rückſendung der Anlagen des Berichts vom 19. Sep⸗ 

mber v. 38. erwidere ich dem Königlichen Provinzial- Schul: 
toleguum, daß die Kandidaten des höheren Schulamtes während 
der Dauer bes Rrobejahre® die Eigenſchaft ale Staatsbeamte 
“ft befigen. Im $. 14 Nr. 5 des Penſionsgeſetzes vom 27. März 
2 — G. S. 6.268 — ift die Anrechnung des Probejahres 
det Lehrer bei Berechnung der für ihre Benfion in Betracht 
ommenden Dienftzeit zugelaflen worden und damit eine Ber 
mmung getroffen, der e8 nicht beburft hätte, wenn die Lehrer 
hrend des Probejahres bereits als Beamte anzujehen wären. 
‚3 lommt demnach ein rechtlicher Anfpruch der Kandidaten im 
Stbejahre auf Bewilligung ber den Beamten zuftehenden Reife: 
'often-Entipädigumgen nicht in Frage. 

Da ein großer Ueberfluß an anftellungsfähigen Kandidaten 
des höheren Schulamtes vorhanden ift, wird e8 fich bei zwede 

1898, 27 
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entfprechender Vertheilung derjelben auf die Lehreritellen im AL 
gemeinen vermeiden laſſen, noch nicht anftellungsfähige Kandi: 
daten mit auswärtigen Kommifjorien zur Vertretung am Diem 
verhinderter Lehrer zu betrauen. In den jeltenen Ausnahmefälr 
aber, in denen dies gleichwohl nothwendig werben folte, fin 
den Kandidaten die ihnen thatfächlih erwachſenden Koften de 
Hin= und Rüdreife zu, beziehungsmweije von dem Orte des Kom: 
miſſoriums zur Vermeidung einer nicht zu verkennenden Er 
aus den Mitteln der betreffenden Anitalt zu erftatten. Im Yale 
des Unvermögens einer Anftaltstaffe würde ich bereit fein, di 
erforderlihden Mittel aus Gentralfonds zu decken. 

An 
das Königlihde Provinzial-Schullollegium zu R. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial Schullollegum 
zur Renntnisnahme und Nachachtung. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
a Sm Auftrage: de la Croix. 
n 

die übrigen Königlichen Provinzial«Schullollegien. 
U. DO. 867. 

105) Vereinigung der bei den Brovinzial-SchulLEollegir 
beftehenden Subalternbeamtenftellen L und I. Klaliı 
(Setretär- bezw. BüreausAffiftentenftellen) zu einer 2: 

toldungstlaffe. 

Berlin, den 25. April 18% 
Durch Allerhöchſten Erlaß vom 14. Dezember v. 38. iſt ge 

nehmigt worden, daß vom 1. April d. 38. ab die bei ben Prw 
vinzial-Schultollegien beftehenden Subalternbeamtenftellen I. und 
II. Alaſſe (Sekretär- bezw. Büreau-Affiftentenftellen) zu einer Be 
foldungsflaffe mit dem den Beamten I. Klaffe zufteherrben Amt 
charakter vereinigt werden. 

Nachdem die erforderlichen Geldmittel in dem Staatshaus⸗ 
halts⸗Etat für 1. April 1896/97 vorgejehen find, ift die Stel 
vereinigung vom 1. April d. Is. ab durchzuführen. Unter Anſchluß 
eines Druderemplared der dem Landtage vorgelegten Denkhſchüf 
theile ich nachitehenb die Grunbfäge mit, nach denen bie Near 
regelung zu erfolgen bat. Fu 

1) Die Amtsbezeichnung ift in ber vereinigten Klaſſe fir 
alle Beamte diejenige der bisherigen Beamten I. Klaſſe (Sefretäre). 
Die Inhaber der jegigen Büreau-Affiftentenftellen find fänmtlih 
zu Sekretaͤren zu ernennen. 
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2) Das Gehalt in ber vereinigten Klaſſe beträgt 1800 M, 
itigend in 21 Jahren auf 3600.#, und zwar 4 mal um 300. M 
und 3 mal um 200 M. 

Die Beamten Haben danach zu beziehen: 
in der 1. Stufe 22.220. ..1800.cH 
nn 2% „u (nah 3 Jahren) . . 2100 „ 
„nn 3: » mn 6 vn) =.» 2400 „ 

nm 4 " ( " 9 "n ) . . 2700 n 

” ” 5 „ ( " 12 ” ) 3000 " 

” n 6 n ( ” 15 ” ) 3200 ” 

„nt „t„I18 „) 3400 „ 
21 ) 3600 n nm 8. n ( n ” . m 

3) Die Inhaber der jegigen Affiftentenftellen behalten auch 
der vereinigten Klaſſe ihr gegenwärtiges Befoldungsdienftalter. 
4) Für diejenigen Inhaber der jetzigen Sefretäritellen, welche 

:: der Beförderung zum Sekretär als Büreau-Aſſiſtent angeſtellt 
‘zen find, ift das Beioldungsdienftalter in der vereinigten 
Sehe von demjenigen Zeippunkte ab zu rechnen, auf welchen das 
Sioldungsdienftalter als Affiftent feftgejegt mar. Bei denjenigen 
umten, welche nach weniger al8 3 Jahren vom Aſſiſtenten 
‚um Sefretär befördert find, oder welche etwa unmittelbar vom 
Duätar in eine Sefretärjielle der Gehaltsflaffe von 2100 bis 
3300 .A befördert fein jollten, ift jedoch, damit fie gegerüber der 
tigherigen Ordnung feinerlei NachtHeil erleiden, das Beſoldungs⸗ 
dıenttalter in der Weiſe feitzufegen, daß das bisherige Beſoldungs⸗ 
dienſtalter als Sekretär um 3 Jahre, d. h. um die Zeit zurüds 
cart wird, welche auf Die jegt neu gebildete Gehaltsftufe von 
00 #4 entfallen wäre. Eine gleiche Zurüddatirung hat bei 
imangen Beamten zu erfolgen, deren Bejolbungsdienftalter als 
Tovimzial-Schulfetretär nad) Maßgabe des von ihnen in einer 
a omäßigen Stellung bereit3 bezogenen Gehalts feſt⸗ 
gejtellt iſt. 

Was diejenigen Inhaber der jetzigen Sekretärſtellen betrifft, 
Telche vor der Bildung von Aſſiſtentenſtellen bei den Provinzial⸗ 
<dultolegien als Sefretäre mit einem Gehalt von 1800 bis 
370 M angeftellt worden jind, fo ift abweichend von den vor- 
":henden Grundſätzen, das Bejoldungsdienftalter berfelben auf 
den Seitpunkt ihrer etatsmäßigen Anftellung als Provinzial 
Säuliefretär in der Gehaltsklafle von 1800 bis 3600 M ober, 
als eine Anrechnung von über 5 Jahre hinausgehender diätariſcher 
Tienſtzeit oder von Dienſtzeit aus einer anderen etatsmaͤßigen 
Anttelung in Betracht kommt, auf den ermittelten früheren Zeit⸗ 
runkt feitzufegen. Inſoweit hierdurch etwa einzelne Beamte eine 

27* 
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Benachtheiligung gegenüber der bisherigen Ordnung erleiden jo 
ift ihr ſeitheriges Befoldungsdienftalter als Inhaber einer Ete 
der Bejoldungsflafle 2100 bi 3600 M um den Zeitraum ve 
3 Jahren vorzubatiren. 

5) Sind unter den Inhabern der jetzigen Sefretärftel: 
Beamte, welche wegen unzureidhender Dualififation oder au 
fonftigen in ihrer Perſon liegenden Gründen verjpätei zum % 
amten I. Klaſſe befördert find, fo ift das nad) Nr. 4 feſtzuſetzend 
„elolbung@bienftalter um den Zeitraum der Verzögerung 

ren. 
6) Die mit der neuen Regelung verbundenen Einkomment 

verbefjerungen find den betreffenden Beamten, den maßgebend 

Führung feine Bedenken obmalten. 
7) Ro bei Anwendung obiger Örundjäge im einzelnen Fall 

ih bejondere Härten gegenüber den betreffenden Beamten ergeben 
jollten, oder wo jene Grundfäße fih als nicht anwendbar cı: 
weiſen jollten, ift jedesmal die diesſeitige Enticheidung einzuholen. 

8) Die Feitiegung des Befoldungsdienftalters der künftig ın 
der vereinigten Klaſſe neu anzuftellenden Beamten erfolgt nad; 
Maßgabe der beitehenden Beltinnmungen. Insbeſondere verbleit: 
es bei den Borichriften wegen Anrechnung der Militärdienftzr 
auf das Givildienftalter der Beamten, wegen Anrechnung de 
über 5 Jahre Hinausgehenden diätarifhen Dienftzeit und wegen. 
Anrechnung früherer Dienftzeit bei Beförderungen und Ber: 
jegungen von etatsmäßigen Beamten. Dagegen treten jelbitver: 
ftändlih die Beltimmungen wegen Anrechnung ber über 6 Jahr 
hinausgehenden Dienftzeit als Affiftent auf das Beloldungs- 
dienftalter al8 Sekretär außer Kraft. 

9) Die Beamten ber vereinigten Klaſſe erhalten bei Dientt: 
reifen und Berjegungen Tagegelder, NReifeloften und Umzugs: 
koſten durchweg nad) den den biöherigen Provinzial-Schulfekretären 
nah 8. 1 Nr. V des Tagegelder- und Reiſekoſtengeſetzes vom 
24. März 1873 (©. S. ©. 122) bezw. de8 Umzugskoſtengeſetes 
vom 24. Februar 1877 (G. S. S. 15) zuftehenden Sägen. Den 
Anwaͤrtern für Stellen ber vereinigten Beamtenklaffe find bei 
Dienftreifen Tagegelder und Reiſekoſten nur nach den Sägen der 
bisherigen Subalternbeamten II. Klaffe und nicht nach den höheren 
Säten der Beamten I. Klafje zu gewähren, infoweit nicht aus: 
drüdli noch niedrigere Säße für fie feſtgeſetzt find. 

Em. Ereellenz, das Präfidium, erſuche ich ergebenft, wegen 
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Ausführung der Neuordnung das Erforderliche baldgefälligft 
ın die Wege zu leiten. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: von Weyraud). 

An 
"ec Sammtlihen Herren Präfidenten der Königlichen Pro« 

cinzial-Schulfollegien und an das Präfidium des Kö⸗ 
mgliden Provinzial⸗Schulkollegiums zu Berlin. 

t. I. 827. G. M. 

1%) Zufammenfegung der Königlichen Wiſſenſchaft— 
ichen Prüfungs: Kommiffionen für das Jahr vom 

1. April 1896 bis 31. März 1897. 

Die Königlihen Wiſſenſchaftlichen Prüfungs Kommilfionen 
ns für das Jahr vom 1. April 1896 bis 31. März 1897 wie 
olgt zufammengefegt: 

(Die PBrüfungsfäher find in Barenthefe angedeutet.) 

1) FZür Die Provinzen Oft: und Weſtpreußzen zu 
Königsberg I. Pr. 

Drdentlide Mitglieder. 
Dr. Sarnuth, Brovinzial-Schulrath (Pädagogik und zugleich 

Direktor der Kommiſſion), 
:= Schade, ®eheimer Regierungsrath und Profefjor (deutſche 

Sprache), 
-Ludwich, Profeſſor (klaſſiſche Philologie), 
: Roßbad, ⸗ (llaſſiſche Philologie), 

Balter, ⸗ (Philofophie und Propäaͤdeutik), 
D Jacobi, Konſiſtorialraih und Profeſſor (evangeliſche Religion 

und hebraiſche Sprade), 
Dr Kißner, Profeſſor (Franzöfifche Sprade), 

tödel, ⸗ (Mathematik), 
-Hahn, = (Geographie), 
: Loſſen, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (Chemie), 
: Erler, Profeſſor (Geichichte), 
: Bollmann, = (Phnfid), 
: Raluza, ⸗ lengliſ e Sprade). 

Außerordentlihe Mitglieder. 
Dr. Dittrich, Profeffor zu Braunsberg (katholiſche Theologie 

und bebräilche Sprache), 
: Lürſſen, Profeſſor (Botanik), 

Rarimilian Braun, Profelfor (Zoologie), 
: Mügge, Projeflor (Deineralogie), 
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Bobenborff, Profefior am Friedrichs-Kollegium zu Könige 
berg i. Br. (franzöfiihe Sprache), 

Dr. Hartmann, Oberlehrer am Nealgymnafium auf der Yır; 
zu Königsberg i. Br. (englifhe Sprade). 

2) Yür die Provinz Brandenburg zu Berlin. 
Drdentlide Mitglieder. 

Dr. Pilger, Geheimer Regierungs- und Provinzial: Schulra 
(deutihe Sprade und Litteratur, zugleich Direltor de 
Kommillion), 

N. m Brofeffor (deutide Sprache und Literatur), 
Dr. 3 — — mer Regierungsrath und Profeſſor (Haffiidr 

ilolog 
⸗ —— Brofeſor ae Philologie), 
⸗ chs, Mathematik), 
⸗ ars, ⸗ (Mathematif, 

⸗ Zarburg, = (Boni), 
s Len 5 Geſchichte), 

⸗ Dilihey, Geheimer Regierungsrat) und Profeffor (Phils: 
fophie und Pädagogil), 

Stumpf, Brofeflor (Philojophie und Pädagogif), 
Lic. Dr. Runze, = _ (evangeliihe Theologie), 
Dr. Brandl, ⸗ (engliſche Sprache), 
⸗Albrich, Oberrealſchul⸗ „Direktor (frangöftiche Sprade), 

Dr. Freiherr von Richthofen, Geheimer Regierungsrath und 
Profeſſor (Geographie). 

Außerordentliche Mitglieder. 
Dr. Schulze, "Sceimer Regierungsrath und Profeflor (Zoologie), 

= Engler, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (Botanit), 
= Zandolt, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (Ehemie), 
⸗Dames, Profeſſor (Mineralogie), 

D. Strack, ⸗ (hebraäiſche Sprache), 
Dr. Brüdner, =  (polniihe Sprade), 

= Barijelle, Oberlehrer, — (neufranzoͤſiſche Sprache und 
Litteratur), 

⸗Schleich, Oberlehrer (neuengliſche Sprache und Litteratur), 
-Jahnel, Propſt zu St. Hedwig, Fuͤrſtbiſchöflicher Delegat 

und Esrendomberr (katholiſche Theologie). 

3) Für die Propinz Pommern zu Greifswald. 

DOrdentlihe Mitglieder. 
Dr. Schwanert, Profeſſor (Chemie und zugleich Direktor der 

Kommiſſion), 

“ 
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SO . von 8, Profeſſor (evangeliihde Theologie umd 

Dr. Minnigerode, Peofeilor —*— ematik), 
Richarz, 
Norden, ⸗ , Philologie), 
Gercke (Haffiiche Philologie und alte Geſchichte), 
Ulm mann, Geheimer Regierungsrath und Profeflor (alte, 

mittlere und neuere Geſchichte), 
Eredner, Profeflor (Geographie), 
Schuppe, Geheimer gienmoasrath und Profeſſor (Philo⸗ 

ſophie und Paͤdago 
— — — — oe deutſche Sprache und Litteratur), 

un mW 

% 

= Gtengel, -  (franzöfilcde und italieniiche Sprache), 
= Konrath, ⸗ (engtice Sprade), 
= Müller, - (Zoologie), 
= Deede, — 6( eralogie), 
: Schütt, =  (Botanif). 

Außerorbentlihes Mitglied. 
Pfarrer Struif (katholiiche Religionslehre). 

4) Yür die Provinzen Polen uud Schlefieu zu Breslau. 

Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Sommerbrodt Geheimer Regierungsrath, Provinzial- 

Schulrath a.D. (Direktor der Kommilfion), 
: Ro 2 20, ar Regierungsrath und Profeſſor (klaſſiſche 

ologie 
: Marz, rofeffor (Haffiiche Philologie), 
s Scholz Geiſtlicher Rath und Profeſſor (fatholifche Theologie 

und Ma 
D. Rawerau, Konfiltorialrath und Profeſſor (evangeliiche Theo⸗ 

Iogie), 
Dr. Sturm, Profeſſor ehe 
: Bäumter, = (Bhilofophie und Pädagogik), 
: Ebbinghaus, = (Philofophie und Pädagogik), 
: Sreudenthal, - (Philofophie und Pädagogik), 
: Bilden, ⸗ (alte Geſchichte), 
: &aro, ⸗ (mittlere und neuere Gechidud 
⸗Kaufmann, ⸗ — für die Zeit vom 1. April b 

1. Oftober d. 38. — (mittlere und neuere Sie, 
= Bogt, Profeflor (deutſche Sprache und Litteratur), 
: Rod, (deutiche Sprache und Litteratur), 
-Partſch, ⸗WGeograp 

(Franzöff E Sprache) 
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. Förding, Brofeflor (engliſche Sprade), 
O. e 

. &hun, Profeſſor oologie) 
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yer, Geheimer Regierungsrat und Brofehler 
hyfik). 

Außerordentliche Mitglieder. 

ax, (Botanik), 
u nburg, Geheimer Regierungsratd und Brofefior 

hemie), 
Hintze, Profeſſor (Mineralogie), 
Kittel, (Hebräild), 

. ne rin 2, , Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (polniſ 
pra 

Pillet, Wofeſſor (franzöfiiche Sprache), 
Meffert, Realgymnaſial⸗-Direktor (engliſche Sprache). 

5) Für Die Proviuz Sachſen zu Halle a. ©. 

Ordentliche Mitglieder. 
Fries, Direktor der Franckeſchen Stiftungen Wadagegt | 

und zugleich Direktor der Kommilfion), 
Blaß, Profeſſor (klaſſiſche Philologie), 
Wiſſowa, ⸗ccklaſſiſche Philologie), 
Cantor, ⸗ (Mathematik), | 
Haym, : — | 
Vaihinger, ⸗ op ie), 
Burdad, ⸗ (deutſche Sprache und Litteratur), 
Meyer, ⸗ (alte Geſchichte), 
Droyſen, ⸗ (mittlere und neuere Geſchichtey, 
Kirchhoff, ⸗ (Geographie), 
Volhard, Geheimer Regierungsrath Ind Profeſſor (Chemie), 
Wagner, Profeſſor (engliſche Sprache), 
Suchier, ⸗ (franzöſiſche Sprache), 
Hering, Konſiſtorialrath und Profeſſor (evangeliſche Theo⸗ 

logie und Hebräifch), 
Dr. Kautzſch, Brofeflor (evangeliiche Theologie und He 

bräifch), 
. Dorn, Brofefior eo, 
Krauß, ⸗ (Botanik), 
Grenacher, ⸗ (Zoologie), 
Freiherr von Fritſch, Geheimer Regierungsrath und Pro: 

feſſor (Mineralogie). 

Außerordentlihde Mitglieder. 
Schwermer, oliſcher Pfarrer (katholiſche Theologie), 
Mitr. —A Ben des —5— ae rade) 
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6) Für die Provinz Schleswig-Heolftein zu Kiel. 

DOrdentlihe Mitglieder. 
Dr. Kammer, BProvinzial-Schulrath (Pädagogik, zugleih Di- 

reltor der Kommillion), 
: NieBl, Profeſſor (Rn olopbıe und Pädagogik), 
Deußen, (Pätlo) ophie und Pädagogik), 

: Kauffmann, (deutiche Sprache und Litteratur), 
D. Mühlau, ⸗ —————— und Hebraͤiſch), 
Dr. Pochhammer, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor 

(Mathematik), 

vn 

Dr. Ebert, Profeſſor (Phyſik), 
: Sarrazin, ⸗ (engliſche Sprache), 
Zgtins— ⸗ franzöſiſche Sprache), 

Geſchichte), 
: Si irren, Geheimer Regierungsrath und Brofeffor(Gefchichte), 
: Krüm mel, Profeflor (Geographie), 
: Schöne, Geheimer — und Profeſſor (Hajfiiche 

Philologie), 
: Bruns, Brofeffor (klaſſiſche Philologie). 

Außerordentliche Mitglieder. 
Dr. Brambdt, Profeſſor (Zoologie), 
s Surtius, ner Regierungsrat und Brofefjor (Chemie), 
: Gering, Profefior (bänifche Sprache), 
: Neinte, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (Botanit), 
: Lehmann, Brofeffor (Mineralogie). 

2 Für die Provinz Hannover zu Göttingen. 

Drdentlide Mitglieder. 
Dr. Biertel, Gymnaſial⸗Direktor, Direktor der Kommiſſion, 
: von Bilamowig-Möllendorff, Geheimer Regierungs— 

tat und Profeſſor (klaſſiſche Philologie und alte Ge— 
ſchichte), 

: Leo, Profeſſor (klaſſiſche Philologie und alte Geſchichte), 
: Rz mann, Profeſſor (alte, mittlere und neuere Ge— 

ichte) 
-Kehr, Profeſſor (alte, mittlere und neuere Geſchichte), 
: &. €. Müller, Profeſſor (Philofophie und Pädagogik), 
⸗ Baumann, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor Philo⸗ 

jophie und Pädagogif), 
= Roethe, Brofeifor (deutfche Sprache), 
- Stimmin = (franzöliihe Sprade), 
⸗ —*3 ⸗ (engliſche Sprache), 
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D. Ei erlor (evangeliide Theologie umd 
räi 

Dr. Schering, Geheimer Regierungsrath und Profefior (M 

Silben, Profeijor (Mathematil), 
Phyſik), y 

Ballah, = (Chemie), 
Ehlers, Geheimer Fegierungsratt und Profeſſor (Zoologie, 
9. Wagner, Profeflor (Geographie), 
Berthold, ⸗ (Botanik), 
von Koenen, Geheimer Bergrath und Profeſſor (Mine 

ralogie). 

Außerordentliches Mitglied. 

Schrader, Pfarrer (fatholifche Theologie). 

8) Für die Provinz Weſtfalen zu Mäufter. 

Drdentlide Mitglieder. 
Dr. Rothfuchs, Geheimer Regierungs- und Provinzial⸗Schu— 

rath (Bäbagogit und zugleich Direktor der Kommiffion, 
= GStord, Geheimer Regierungsrat und Profeſſor (deutike 

Sprache, eventl. auch Vertreter des Direktors), 
⸗ Sande Geheimer Regierungsrath und Profeffor (klaſſio 

vv v oa 

Bploloeie 
= 6Gta ul Depeimer Negierungsrath und Profeflor (Haffix 

Philologie), 
⸗Nieh e 3 —2 Regierungsrath und Profeſſor Ceſcin 

und Geo 
= von Below, oteffor (Gedichte und Geographie), 
= Fell, ⸗ (kathol. Theologie und Hebraͤiſch) 
⸗Hagemann, ⸗ Nr und Pädagogil), 
e Spider, ⸗ (B ilofophie und Pädagogil), 
= von Lilienthal, = (Mathematik) 
= Andrefen, ⸗ (Franzöftiche Sprache), 
e Einentel, ⸗ (engliſche Sprache), 
⸗Brefeld, ⸗ (Botanik), 
⸗Ketteler, ⸗ Phyſih), 

Buͤchſel, Konſiſtorialrat (enangekide Theologie und Hebräifd)), 
Dr. Landois, Profeſſor (Zoologie), 
⸗Salkowski, = (Chemie), 
= Lehmann, ⸗ (Geographie), 

Außerordentliche Mitglieder. 
Deiters, Lektor (neufranzöfiide Sprade und Litteratur), 
Hafe, Oberlehrer (neuengliihe Sprache und Litteratur). 
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9) Für die Provinz Heſſen⸗Raſſan zu Marburg. 

Ordentliche Mitglieder. 
Dr. Buchenau, Gynmaſial-Direktor (Paͤdagogik und zugleich 

Direltor der Kommiſſion), 
-Raaß, Profeſſor (Eaffiiche Philologie), 

irt, = (Hafliihe Philologie), 
Schröder, ⸗ (deutſche Sprache und Litteratur), 
Köſter, ⸗ (deutſche Sprache und Litteratur), 

: Natorp, =  (Bhilofophie und Propädeutik), 
Lie. D. Mirbt, = (evangeliſche Theologie), 
Dr. Schottky, ⸗ Mathematilh), 

-Fiſcher, = (Geographie), 
= Melde, Geheimer Regierungsratd und Profeffor (Phyſik), 
oa u Profeſſor (Botanik), 

Korſchelt, ⸗ (Zoologie), 
: Rayfer, ⸗ (Mineralogie), 

Zinde, «= (Chemie), 
: Riefe, ⸗ (alte Geſchichte) 
-Freiherr von der Ropp, Profeſſor (mittlere und neuere 

Geſchichte), 
-Vietor, Profeſſor (engliſche Sprache), 
-Koſchwitz, =  (franzöfiiche Sprache). 

Außerordentliche Mitglieder. 
D. Dr. Graf von Baudiſſin, Profeſſor (Hebräiiche Sprache), 
Dr. Beber, Bfarrer (fatholiiche Religionslehre). 

10) Für die Rheinproviuz zu Boum. 

Drdentlihe Mitglieder. 
Dr. Reubaeufer, Geheimer gierungsreth und Profeſſor 

(Philofophie und Pädag 

D. Kamphauſen, Profefjor (evangelifce Zheologie und He 
branch), 

Dr. Schrörs, Profeſſor (katholifche Theologie und Hebraäiſch), 
⸗ ei Beheimer Regierungsrath und Profellor (Elaffiiche 

ilologie), 
⸗ “ei er Regierungsratd und Profefjor (alte 

te), 
- Ritter, Geheimer Regierungsrat und Profeffor (mütlere , 

und neuere Geſchichte), 
Rein, Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (Öeographie), 
—2 — Geheimer Regierungsrath und Profeſſor (Mathe⸗ 

m 

X 

“ 
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Dr. Martius, Profeſſor (Philofophie und Pädagogik), 
- BWilmanns, Geheimer Regierungsrath und Profeflor (deutie 

Sprade und Litteratur), 
:s Lihmann, Profeſſor (deutſche Sprade und Litterakur), 
= Trautmann, ⸗ (engliſche Sprache), 
⸗Förſter, ⸗ (franzöſiſche Sprache), 
⸗ Kekule von Stradonitz, Geheimer Regierungsrath m) 

Profeſſor (Chemie), 
-Kayſer, Profeſſor (Phyſih. 

Außerordentliche Mitglieder. 

Dr. Langen, Profeſſor (katholiſche Theologie und Hebräiſch, 
Förſter, Lektor (engliſche Sprade), 
Ludwig, Profeflor (Boologie), 
Strasburger, Geheimer Negierungsrath und Profeior 
(Botanik), 

Laspeyres, Geheimer Bergrath und Profeflor (Mineralogie. 

Berlin, den 22. Mai 1896. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Stauder. 

je | u \ 9 

[| 

Relanntmadhung. 
U. U. 1142. 

107) Programm für den franzöfifhen Kehrer-Kurfus 
Bonn vom 3. bis einſchließlich 11. Auguft 1896. 

Der Kurſus fteht unter der Oberleitung des Geheimen 
Regierungs- und Provinzial-Schulraths Dr. Münch aus Echle. 
der auch bei einem Theile der Verhandlungen den Vorſiz führen 
wird. In feiner Vertretung übernimmt die Leitung ber Univerfität: 
Profefjor Dr. Wendelin Foerſter zu Bonn. Die Geidättt 
führung ift dem Oberlehrer vom Königlichen Gymnaſium de 
jelbft Dr. Ferdinand Stein übertragen. 

Die Arbeiten des Kurfus beitehen in Vorträgen (zum 
Theil mit angejchloffener Erörterung), Uebungen verjciebenet 
Art, jahlihen Beiprehungen, fowie dem Befuche von Klafen 
unterridt. Im Einzelnen find in Ausfiht genommen: 

A. Wiſſenſchaftliche Vorträge vom Profeſſor Foerſtet. 
1) Wie jol man franzöfifche Verje in der Schule leſen“ 

(2 Zorträge). 
2) Franzöſiſche Elementar: oder Artitulationsphonetif (3 Bor: 

träge). 
B. Lilterariſche Vorträge in franzöfifcher Sprache vom Lektor 

Dr. Gaufinez: 
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1) L’Acadömie francaise. 2) L’Universite de France. 
3) Flaubert. 4) Pierre Loti. 
C. Muftervortrag franzöfifcder Poeſie und Proja durd 

Dr. Saufinez (4 Seances de lecture). 
D. Uebungen: 
1) Semeinfame des Geſammtcoetus unter Leitung von Pro> 

feſſor Foerſter bezw. Dr. Gaufinez (Textleſen mit Inter- 
pretation und Erörterung). 

2) Uebungen in einzelnen &irfeln, jeder unter Leitung eines 
Franzoſen (Leſen von Luſtſpielen mit vertheilten Rollen 
nebft Sprehübungen im Anſchluß. Außerdem freie 
Spredhübungen über bejtimmte Sachgebiete. 

E. Didaktiſche Vorträge von 
I Oberlehrer Leithäujer (Barmen). Ein Lehrgang für 

die erfte Einführung in die franzöfiiche Lautwelt. 
2) Brofeffor Mehlkopf (Duisburg). Die ftufenmäßige 

Steigerung der Anſprüche an die Sprechfertigfeit. 
3) Oberlehrer Dr. Vogels (Erefeld),. Auswahl und Bez 

handlung des ſyntaktiſchen Stoffes für den erften gram— 
matiihen Kurſus (bi incl. U. JI.). 

4) Oberlchrer Dr. %. Stein (Bonn). Grammatiſches im 
Unterrichte nach neueren (wilfenichaftlichen) Geſichtspunkten. 

F. Beſuch franzöfiicher Unterricht3ftunden: 
1) an dem Gymnaſium zu Bonn, 
2) an Cölner Lehranſtalten. 
G. Fachbeſprechungen zum Austauſch gemachter Beob⸗ 

achtungen, auftauchender Fragen u. ſ. w., gegen Schluß 
des Kurſus (2 Stunden). 

Tie Arbeiten werden auf die Zeit Vormittags 8"/s bis 1 Uhr 
Tilnterbrechungen) und Nachmittags von 4 bis 6'/2 vertheilt. 
„ten denfelben ift gefelliges Zuſammenſein (möglichſt mit 
thließlichem Gebrauche der franzöfiihen Spradje) in Ausficht 
"nommen. Für die gemeinfame Fahrt nad) Cöln ift ein ganzer Tag 
orbehalten. Für günftige Bedingungen betr. Wohnung in 
"althänfern wird durch den obenerwähnten Geichäftsführer Ober— 
er Dr. Stein. (Öoetheitr. 7 in Bonn) gelorgt werden. 
Anfragen und Mittheilungen können an biejen gerichtet 
Terden. 
Den angemeldeten Mitgliedern wird von Bonn aus alsbald 
«a „Stundenplan“ mit beitimmter Zertheilung der einzelnen 
Arbeiten auf Die Beit des Kurſus anaehen, Ebenjo werden Ddie- 
ben benachrichtigt werden, welche franzöſiſche Texte zur 
<mugung Iommen werden und mitzubringen bezw. in Bonn zu 
ceichaffen find. 
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E. Schullehrers und RehrerinnensSeminere vr. 
Bildung der Lehrer und deren perſönliche Ber: 

hältniſſe. 

108) Kurſus für Kandidaten der Theologie am 
SchullehrerSeminar zu Northeim. 

Am Schullehrer-Seminar zu Northeim wird alljährlid em 
Kurjus für Kandidaten der Theologie ftattfinden, welder az 
1. Montage des November beginnen wird. 

109) Berzeihnis der Lehrer zc., welche die Prüfung für 
das Lehramt an Zaubftummenanftalten im Jahre 13% 

beitanden haben. 

Für dieTheilnehmer an dem bei der Königlichen Taubftummen: 
anftalt zu Berlin im Etatsjahre 1. April 1895/96 abgehaltme: 
Lehrkurſus ift am 19. März 1896 eine Prüfung nach Mapgeh 
der Prüfungsordnung vom 27. Juni 1878 abgehalten worte, 
in welcher da8 Zeugnis der Befähigung für das Lehramt a 
Taubftummenanftalten erlangt haben: 
1) Dölfs, Dtto, Lehrer zu Dalldorf bei Berlin, | 
2) Graßmann, Antonie, Kurfiltin an der Königlichen Zar 

ftummenanftalt zu Berlin, 
3) Lamprecht, Emil, Lehrer zu Dubeningten, Kreis Goldar. 
4) Reinbacher, Matthias, Lehrer zu Wuhlgarten bei Ber 

| un 
5) Stern, Dito, Lehrer zu Marggrabowa, Kreis Oletzko. 

Berlin, den 24. April 1896. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

Belanntmadung. 
U. II. A. 941. 

110) Unterftügungen für Brivatlehrer und Lehrerinnen, 
fowie für frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nit ım 

öffentlihen Schuldienfte geitanden haben. 

Berlin, den 5. Mai 18%. 
Sn den Staatshaushalts-Etat für 1. April 1896/97 iſt ım 

Kapitel 121 bei Titel 35a. der Vermerk aufgenommen: „Au: 
diefem Fonds können auch Privatlehrer und Lehrerinnen ım 
dringenden Bebarfsfällen Unterftügungen bis zum Gefamm 
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sztrage von jährlihd 8000 A erhalten” und bei Titel 40 der 
Lermerk: „Aus Diefem Fonds Türmen auch frühere Lehrer und 
:chrerinnen, die nicht im öffentlichen Schuldienfte geftanden haben, 
n dringenden Bedarfsfällen Unterſtützungen bis zum Gejammt- 
trage von jährlich 10 000 .# erhalten”. Durch diefe Vermerke 
nd einerſeits die neuerdings bervorgetretenen Zweifel über Die 
efätigkeit der Verwendung diejer Fonds für Privatlehrer und 
‚sernnen beſeitigt. Andererſeits it durch die Beichränkung 
* beitimmte Summen Hargeitellt, daß die Fonds haupfſächlich 
* Sehrperfonen bejtimmt find, die im öffentlichen Schuldienite 
„zen oder geitanden Haben. Damit eine Ueberichreitung der zur 
tigung ftehenden Summen vermieden wird, iſt e8 erforderlich, 
's5 bis auf Weitered die Bewilligung derartiger Unterjtügungen 
ı der Gentralftelle aus erfolgt. 

Die Königliche Regierung veranlajje ich daher, fünftig etwa 
ten eingehende Unterſtützungs-Geſuche früherer oder nod in 
"a Berufe thätiger Privatlehrer und Lehrerinnen (Erzieherinnen) 
"x Berichtes, in dem die Berhältnifje der Bittiteller zugleich 
"Ser darzulegen find, hierher einzureichen. Ich bemerfe dabei 
..2d, daß, ſoweit frühere Lehrer und Lehrerinnen in Frage 
.amen, welche während ihrer Lehrthätigfeit, wenn auch nur 
orübergehend im öffentlihen Schuldienite geitanden oder als 
„larbeitlehrerinnen an öffentlihen Schulen beichäftigt gewejen 
"d, nichts im Wege fteht, ihren im Bedarfsfalle aus den der 
nglihen Regierung aus dem Fonds Kapitel 121 Titel 40 
za die Erlaß vom 26. März 1895 — U. IO.D. 160 — 
>: Ende März 1898 übermwiefenen Mitteln eine Unterjtügung 
ü gewähren. Bei einer derartigen Bewilligung iſt aber in der 
meoung zum Ausdrud zu bringen, daß fie mit Rückſicht auf 
m öffentlichen Schuldienfte oder an öffentlihen Schulen zu= 
Aelegte Dienftzeit erfolgt. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

| An 
STmlidhe Königliche Regierungen. 
Ü OLE. 1654. U. OLD. 1856. 

Ih Ertheilung der Befähigung an Volksſchullehrer 
m Unterrichte in den Unterflaffen von Mittelfchulen 

und höheren Mädchenſchulen. 

Berlin, den 6. Mai 1896. 
In Erwiberung auf den Bericht vom 21. April d. 38. er- 

Zihtige ih das Königliche Provinzial-Schultollegium, Volks⸗ 
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ſchullehrern, welche den Beitimmungen des 8. 26 ber Prüfung: 
ordnung vom 15. Dftober 1872 fonft genügt haben, die Bs 
fähigung zum Unterrichte in den Unterllaffen von Mittelſchuls 
und höheren Mädchenfchulen auch dann noch zuzuipreden, wen 
fie in einem technifchen Fache, z. B. im Turnen, bei der zweien 
Prüfung das Prädikat „gut beitanden” nicht erlangt haben. 

An 
das Königlihe Provinzial-Schullollegium zu R. 

Abſchrift erhält das Königlide Provinzial-Schultollgum 
zur Kenntnis und Nachachtung. | 

Der Minifter der geijtlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die übrigen Königlihen Provinzial-Schullollegien. 

U. II. C. 1896. 

112) Anrechnung der einjährigen aktiven Militärdient: 
zeit Der Volksſchullehrer bei Gewährung der ftaatliden 

Ulterszulagen. 

Berlin, den 8. Mai 18% 
Sm Anſchluß an den Erlak vom 15. Juli 1895 — U. Il 

C. 2094 U. II. — (Eentrbl. S. 630) benachrichtige ih 3 
Königliche Regierung, daß durch den Staatshaushalts-Etat f 
1. April 1896/97 genehmigt worden ift, daß bei Bewährung te 
ſtaatlichen Witerszulagen der Volksſchullehrer auch Die von ihne. 
nad beitandener Prüfung und dadurch erlangter Auftellungs 
fähigkeit vor der Anſtellung im öffentlihen Schuldienfte in Er 
füllung der geſetzlichen Wehrpflicht zurüdgelegte aktive einjähnz: 
Militärdienitzeit, zur Anrechnung kommen darf. 

Die Königliche Regierung wolle hiernad das Weitere ver: 
anlaſſen. 

An 
ſämmtliche Königliche Regierungen. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulkollegium im 
Anſchluß an den Erlaß vom 15. Juli 1895 — U. II. C. 20% 
U. II — zur Kenntnis. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die fänmtlihen Königlichen Provinzial-Schullollegien. 

U. DL E. 1647. U. IL 



417 

113 Die öffentlichen Lehrer an ftädtifchen Schulen find 
ediglich nad dem allgemeinen Dienft- und Berfafjung3- 

Eide zu beeidigen. 

Berlin, den 9. Mai 1896. 
Auf den an Die dortige Königliche Regierung erftatteten und 

:on biejer mir vorgelegten Bericht vom 6. November v. 38. er- 
dere ih dem Magiſtrat im Einverftändniffe mit dem Herrn 
Nmiter des Innern, daß nach meinem Erlatje vom 13. Auguft 
‚mon Jahres — U. II. 1836 U.II.C. — kein Zweifel dar⸗ 
tr beſtehen kann, daß auch die Lehrer an den mittleren und 
„deren Schulen dortſelbſt Lediglich nady dem allgemeinen Dienit- 
ind Berfaffungs-Eide zu beeidigen find. 

Tie eventuelle Verpflichtung neben dem allgemeinen Dienit- 
x no einen bejonderen Dienfteid zu leiſten, beiteht nad 
I Abſatz 1 und 3 der Hannoverjchen Städteordnung vom 
: Juni 1858 nur für die Mitglieder des MagiftratS und die 
‚gen, bei und von dem Magiftrate anzuftellenden ftädtifchen 
men ($. 41 a. a. O.). Für die öffentlichen Lehrer beiteht 
‚te Berpflichtung jedoch nicht, da dieſelben nicht zu den ftädtifchen 
>amten im Sinne der 88. 41 und 58 a. a. D. zählen. Auf 
ie Lehrer findet lediglich die Beitimmung in $. 3 der Verordnung 
m 22. Januar 1867 Anwendung, wonach der im 8.1 Abi. 1 
ormirte Eid an Die Stelle aller nach den bisherigen Beitimmungen 
4 leitenden Huldigungs- und Dienfteide zu treten hal. 

der Magiſtrat wolle dies für die Zukunft beadıten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
Ratiſtrat zu N. 

ÜNLC. 928. U... 

114 Altersdispens bei der Aufnahme von Höglingen in 
rädtiſche, fonftige Öffentliche und private Rehrerinnen- 

Bildungsanftalten. 

Berlin, den 12. Mai 1896. 
Im Anſchluß an meinen Runderlaß vom 14. Dezember v. Is. 

V. M. 3796 U. M. D. — (Eentrbl. S. 816) will ich das 
Königliche PBrovinzial-Schulfollegium, die Königliche Regierung, 
Zdurch ermaͤchtigen, auch bei der Aufnahme von Zöglingen in 
mdüſche, ſonſtige öffentliche und private Lehrerinnen-Bildungs⸗ 
„alten einen Dispens von dem vorgeſchriebenen Alter von 

ben bis zur Dauer eines Bierteljahres zu ertheilen. 
Geſuche, welcye einen Dispens von mehr als drei Monaten 

1896, 28 

— 



418 

für den erwähnten Zweck zum Gegenjtande haben, find ın da 
ne abzulehnen, nur in dringenden Fällen ift an mich zu be 
richten. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die fämmtlihen Königliden PBrovinzial-Schulkolegien 

und Regierungen. 
U. OI.D. 2002. 

115) Befeitigung der Entlaffungsprüfungen an privater 
Zehrerinnen-Seminaren. Ä 

Berlin, den 18. Mai 18% 
Es ift zu meiner Kenntnis gelommen, daß Königlid« 

Provinzial-Schultollegien oder Regierungen fi für ermädts 
gedaken haben, die einem privaten Lehrerinnen-Seminare verliehen 

erechtigung zur Abhaltung von Entlaffungsprüfungen auch dan 
ohne Weiteres fortdauern zu laſſen, wenn eine Berfonenverändern; 
in der Leitung der betreffenden Anftalt eingetreten ift. Ein jolde 
Verfahren entipricht nicht den Borichriften der Staatsminifteruh 
Snftrultion vom 31. Dezember 1839 und dem Sinne der Prüfung 
ordnung für Lehrerinnen vom 24. April 1874. 

Die Ermädtigung zur Abhaltung von enteffungapräfumg 
it, ebenjo mie diejenige zur Leitung von Privat=-Lehrerime: 
Bildungsanftalten, immer nur auf Grund eingehender Brüfung de 
in Betracht kommenden Verhaͤltniſſe einer beftimmten PBerfon übe: 
tragen worden und erlifcht demnach bei dem Ableben oder Rüd: 
tritt derfelben. 

Das Königliche Provinzial: Schullollegium, die Köonigliche 
Regierung, wolle daher, wenn eine mit der erwähnten Berechtigung 
verjehene private Lehrerinnen-Bildungsanftalt in andere Haͤnde 
übergeht, die Berechtigung zurüdziehen. Betreffs der Gründe, 
aus denen ic) die Berechtigung zur Abhaltung von Entlaffungs: 
prüfungen an Privatanitalten nicht mehr verleihe, verweiſe ich 
a meine Verfügung vom 30. November 1895 (Gentrbl. 188% 

. 260). 
Der Minilter der hen zc. Angelegenbeiten. 

oſſe. 
An 

die fämmilihen Königlichen Provinzial⸗Schulkollegien 
und Regierungen. 

UV. W. D. 1044. 
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116) Abdaltung der Entlaffungsprüfungen an den 
kaatliden und den öffentlichen ſtädtiſchen Präparanden- 
anitalten. — Grundfäge für die Aufnahme von Bög- 

lingen in ein Schullehrer-Seminar. 

Berlin, den 22- Mai 1896. 
Durch den Nunderlaß vom 14. Februar 1888 — U. II. 

34 — (Centrbl. ©. 234) ift den ftaatlihen Bräparandenanitalten 
tı Berechtigung eriheilt worden, alljährlich ein- oder zweimal 
ane Entlafjungsprüfung abzuhalten, auf Grund deren Die 
‚„sglunge, welche die Prüfung beitanden haben, die Befähigung 
um Eintritt in ein Lehrerfeminar erhalten. Dieje Berechtigung 
‘hränke ich Hierdurch infofern ein, als zu der Prüfung nur 
Shüler der betreffenden Anftalten, nicht auch anderweit vorge= 
ae Böglinge, zuzulaſſen find. 

In diefer Begrenzung ertheile ich aber die Berechtigung 
om AbHaltung der Prüfungen auch den öffentlichen ſtädtiſchen 
Träparandenanftalten zu yriedland, Regierungs-Bezirf Königsberg, 
Johamisburg, Regierungs-Bezirk Gumbinnen, Joachimsthal, 
Regierungs-Bezirk Potsdam, Belgard, Regierungs-Bezirk Köslin, 
Yenthinund Oſterwieck, Regierungs-Bezirt Magdeburg, Sömmerda, 
Rgierungs- Bezirk Erfurt, Einbed, Regierungs- Bezirk Hildesheim, 
und Gifhorn, Regierungs-Bezirk Qüneburg. 

Gleichzeitig unterftelle ich diefe Anjtalten der Aufficht der 
betreffenden Königlichen Provinzial: Schulfollegien. Sollte da-= 
durh eine Ueberbürdung der zuftändigen Provinzial-Schulräthe 
Serbeigeführt werden, fo find Negierungs-Schulräthe oder Se: 
mmar:Direltoren des betreffenden Bezirks mit dem Borfike in 
den Irufungs-Rommiffionen zu betrauen. 

An 
&:: iämmtlichen Königlichen Provinzial-Schulkollegien. 

Abfchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme. 
Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
i Sm Auftrage: Kügler. 

die fäunmtfichen Königlichen Regierungen. 
U. UI. 3828. 1. ung. 

2. 
Berlin, den 23. Mai 1896. 

„Durch Die allgemeine Verfügung über die Aufnahmes 
prüfung bei den Schullehrer-Seminaren vom 15. Oktober 1872 

28* 
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(Sentrbl. S. 609) war dieſer Prüfung den aud bis dahır 
geltenden Beitimmungen gemäß der Charakter emer Konkurren:: 
prüfung gegeben worden, d. h. es wurden aus der Zahl dr 
Bewerber, welche jich für das Seminar meldeten, jedesmal di: 
Beiten ausgewählt und durch fie die am Seminare vorhandenen 
etatSmäßigen Zöglingsſtellen bejegt. Den übrigen Bewerben 
blieb es überlafjen, fi) bei einer anderen Anftalt zu melden un: 
dort einer erneuten Prüfung zu unterwerfen. Diefe Borfahrit 
it mittel der Verfügung vom 14. Februar 1888 — U. IIL 364 
— (Centrbl, S. 234) dahin abgeändert ıworden, daß von da 
an ein abfoluter Maßſtab an die Prüflinge gelegt werden ſollie 
und daß ohne Rückſicht auf die Zahl der verfügbaren Plägı 
jeder Bewerber, welcher den Anforderungen der Prüfungsort. 
nung genügte, eine Bejcheinigung darüber erhalten jolle, dus 
er für die Aufnahme in ein Seminar reif ſei. Dieſes Zeugnis 
eröffnete ihm ſodann ohne jede weitere Prüfung den Eintritt in 
ein anderes Seminar, an welchem etwa Pläße frei waren. 

Die neue Einrihtung hat nach den Berichten der zuftändigen 
Provinzialbehörden zu Mikftänden geführt feit der Audrang zur 
Aufnahme in die Schullchrer-Seminare ſoweit geftiegen ift, der 
bei der gebotenen vorzugsweiſen Berückſichtigung der YZöglinc: 
der Königlichen und der ftädtiichen PBräparandenanitalten nıc 
alle Geſuche anderer reif befundener Präparanden berüdjicht« 
werden fonnten. Die fih felbit überlaffenen, von der Verpflia 
tung zu einer neuen Prüfung entbundenen Lehramtsbewerb:: 
haben der Mehrzahl nach nicht vermocht, fich auf derjenigen 
Bildungshöhe zu erhalten, welche fie bei der Prüfung nachge⸗ 
wiejen hatten. Der Umftand, dab es vielen von ihnen an der 
nöthigen Anleitung zu ihrer Weiterbildung fehlte, daß ander: 
genöthigt waren, während der Wartezeit für ihren Unterhalt zu 
forgen, und daß ſich diefe Wartezeit oft ziemlich lang ausdehnte, 
läßt diefe Thatſache erflärlich erſcheinen. 

Durh die Bermehrung wohleingerichteter Präparanden- 
anftalten an den Schullehrer: Seminaren ſelbſt und namentlidy 
durch die Begründung einer größeren Zahl ftädtifcher Präpa- 
randenanftalten iſt es nicht nur möglich geworden, den Mangel 
an Bewerbern in einzelnen Bezirken, welder die Veranlaſſung 
zu der Verfügung vom 14. Februar 1888 gegeben Hat, zu be- 
feitigen, fondern auch den Schullehrer-Seminaren einen fietigen, 
den Anſprüchen genügenden Nachwuchs zu fichern. 

Finden aber bei dieſer Sachlage die bei einem Seminare 
wegen Weberfüllung zurüdgemwiejenen PBräparanden der Regel 
nad) aus dem gleichen Grunde auch bei anderen Anftalten Auf⸗ 
nahme nicht, jo wird die Ausftellung eines Zeugniffes über bie 
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Arädigung zum Eintritt in em Schullehrer-Seminar zur [eeren 
vorn ımd ift geeignet, falſche Horjnungen zu erweden, jowie 
15 rechtzeitige Ergreiten eines andern Berufes zu hindern. Es 
tıtt Binzu, daß diejenigen Schüler, weldye, um urterzufommen, 
Aufnahme in em Seminar geſucht und gerunden haben, welches 
"ter Heimathsprovinz fern liegt, bei Eimtritt in das Lehramt 
Anprüche auf Anftellung in der Heimath erheben, die ſich nicht 
‚rillen laffen, weil die Seminare nach dem Bedarf an Lehrern 
n ıhrem Bezirke bemeilen find. Hieraus ergeben ſich vielfache 
Inzuträglichkeiten. 

Ih ſetze daher die Beitimmung wegen Ausftellung von 
Sagnifen über die Befähigung zum Eintritt in ein Lehrer- 
jeminar, ſoweit jie nicht bei den zur Abhaltung von Entlafjungs: 
srirungen berechtigten PBräparandenanitalten ausgejtellt werden, 
von Oitern 1897 ab außer Krait. 

Unter Berudfidtigung der Borichriften in der Verfügung 
ven 17. Zumi 1892 — U. HL 2345 — (Centrbl. ©. 833), be- 
trend das Verfahren bei Aufnahme der Zöglinge in die Schul- 
ibrer- Seminare, find demgemäß auf Grund der jedesmaligen 
Aufnahmeprüfung nur joviel Bräparanden als beſtanden zu 
rtlären, al3 in dem Seminare noch Aufnahme finden können, 
den übrigen Bewerbern aber find Befähigungs-Zeugniſſe nidht 
water zu ertbeilen. 

Härten werden fi) hieraus für die nur wegen Ueberfüllung 
108 genügender Kenntnijje zurückgewieſenen Schüler bei dem 
amaigen Borhandenfein verfügbarer Pläge in anderen Seminaren 
rıht ergeben, da bei einer dortigen Meldung in Korrefpondenz 
wüden den beiheiligten Seminar-Direftoren eine Berüdfichtigung 
des Grgebnifjes der erfolgten Prüfung durchaus angängig fein 
würde. 

An 
die iämmtlichen Königlichen Propinzial⸗Schullollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme. 

Der Minifter der geiftlidhen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die ſämmtlichen Königlihen Regierungen. 

U. IIL 8828.82. tung. 
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F. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

117) Rechtsgrundſätze des Königlichen Ober— 
verwaltungsgerichts. 

a. Nach 8. 3 des Geſetzes vom 14. Mai 1873 bewirkt die 
Austrittserklaͤrung, wie fie von dem Kläger abgegeben iſt, das 
der Außgetretene zu Leiltungen, die auf der perfönlichen Kirchen— 
und Kirchengemeinde-Angehörigkeit beruhen, nicht mehr verpflichtet 
it. Die von dem Beklagten an den Slläger für Zwecke ber 
juͤdiſchen Volksſchule zu N. erlaffene Anforderung beruht aber 
feineswegs auf Diefer Angehörigkeit. 

Die jüdiihe Volksſchule in N. kann unabhängig von bei 
auf kirchlichem Gebiete getroffenen Drganifationen beitehen. 

Zunächſt waltet nach Lage der Hannoverſchen Gefeggebung en 
Zweifel darüber nicht ob, daß der Verband der jüdiichen Volks— 
Ihule fih nicht mit dem Verbande der Synagogengemeinde zu 
deden braudt. Zwar jollen nad $. 40 Abja 2 des Geſeßet 
über die Recdhtsverhältniffe der Suden vom 30. September 1842 
die Bezirke der Synagogengemeinden den für die jüdiſchen Schuln 
abzugrenzenden Bezirken zu Grunde gelegt werden; wenn die: 
Beltimmung aber mit der Einjchräntung: „jofern es thunlid“ 
verjehen ilt, jo hat das Geſetz felbit die Yuläfligkeit von Au— 
nahmen offen gelaffen. Die da3 jüdiihe Synagogen-, Scht— 
und Armenwejen betreffende Belanntmahung des Hannoveride 
Minilteriums des Innern vom 19. Januar 1844 fieht demgemi} 
in 8. 15 ausdrücklich die Fälle vor, wo der Bezirk dir 
Schule nicht mit dem Bezirke der Synagogengemeinde zuſammen⸗ 
fällt. Auch die Schulordnung für die jüdiſchen Schulen vom 
5. Februar 1854 beitimmt im 8. 10, daß, wenn aud in de 
Regel jede Synagogengemeinde einen Schulverband bildet, in 
bejonderen Fällen mit Genehmigung der Landdroftei die Bezirke 
anderweitig feitgeitellt werden können. 

Am deutlichften bringt aber der Schlußſatz des 8. 6 des 
Geſetzes vom 28. Juli 1876, betreffend den Austritt aus der 
jüdischen Synagogengemeinde, zum Ausdrude, daß die Unter: 
Haltung der jüdiſchen Volksſchule mit den vorhandenen Kirchen: 
einrichtungen an fi nichts gemein hat. Denn wenn ber 
bejtinnmt iſt, daß Leiftungen, welche nicht auf perfönlicher Ange: 
Örigleit zur Synagogengemeinde beruhen, insbejondere aud 
tie Leiftungen für Zwecke der öffentlichen jüdiſchen Schulen | 
(mit Ausnahme nur der NReligionsfhulen der Synagogen 
gemeinden) durch Die Erklärung des Austrittes aus der Synagogen: 
gemeinde nicht berührt werden, fo ijt es klar, daß zur Unter: 
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“altung ber jüdiſchen Volksſchule auch ſolche Perjonen heran: 
gezogen werden Tönnen, welche auf kirchlichem Gebiete in feiner 
——— mit den anderen Schulunterhaltungspflichtigen 
te . 

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
bi. Januar 1896 — I. 67 —.) 

b. Unter den Parteien beiteht darüber fein Streit, dab das 
<dulhaus zu N. zuglei die Küftermohnung, daß bei dem 
hauſe bisher ein Brummen nicht vorhanden geweſen, deilen Her- 
ndumg aber aus Anlaß veränderter Umftände neuerdings noth= 
wendig geworden ift, endlich daß für die Aufbringung der Bau- 
ausgaben Ddiefelben Grundſätze gelten müſſen, wie bei fonjtigen 
Rauten auf dem Küfterjchuletabliffement. Die Richtigkeit der 
ehteren Anſicht kann einem Zweifel füglich nicht unterliegen, da, 
ras bezüglich der Bauloften vom Küſterſchulhauſe gilt, auch von 
men Zubehör gelten muß, und zu Diefem ift der Brunnen zu 
:chnen (88. 42 fi. Titel 2 Theil I des Allgemeinen Landredits, 
Imndheidungen des Obertribunal® Band 82 Seite 124, und die 
ec Schneider und von Bremen, Volksſchulweſen, Bd. II S. 640 ff. 
abgedrudten Erlafie des Unterrichtsminiſters.) 

Streit befteht nur darüber, ob die Herrihtung des Brunnens 
an den Schulbaupflicgtigen zur Laſt fallender Erweiterungsbau 
im Sinne der 88. 3 ff. des Geſetzes von 21. Juli 1846, be- 
treitend den Bau und die Unterhaltung der Schul: und Küfter- 
käuler (G. ©. 5. 392) ift, oder ob die Koſten des Brunnenbaues 
son den PBfarrbaupflictigen zu tragen find. 

Der die Baupflidt der Pfarrbaupflichtigen verneinende 
Sundpunft des Klägers ift vom Vorderrichter mit Recht ver: 
w:ren worden. 

Ta da3 hier in Betracht zu ziehende Neumärkiſche Provinzial- 
scht bezüglid der Bauten bei Küfterfchulen feine anderen Be- 
mungen als 8. 37 Zitel 12 Theil II des Allgemeinen Land- 
tichts enthält (Enticheidungen des Oberverwaltungsgerichts 
Land XIV Seite 241), fo find gemäß 8. 6 des Geſetzes vom 
21. Juli 1846 die Beitimmungen diefes Iegteren Geſetzes auf den 
torliegenden Fall zur Anwendung zu bringen. Kläger geht an- 
icheinend davon aus, daß Bauten, die im Küſterſchülhauſe aus- 
ichließlich aus einem mit der Sculanftalt allein zuſammen⸗ 
singenden Anlafje geboten find, den Schulbauinterefjenten zur 
Laft fallen. Das beftimmt da3 Geſetz vom 21. Juli 1846 aber 
turdaus nicht. Beiſpielsweiſe fällt die Erneuerung der Fenſter 
eder des Fußbodens in dem Unterridhtölofale gewiß unter jenen 
Geſichtspunki, und body ift nicht daran zu zweifeln, daß bie 
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Roften dafür nicht den Schulbauintereffenten, fondern ben Pfarr: 
baupflidhtigen obliegen. Denn die provinzial- und landredt.id« 
Pfarrbaulaft hat das Gele vom 21. Juli 1846 an ſich befteher 
laſſen und nurfortan gewilfen Befhränkungen und Maßgaben unter: 
worfen. Dieje zählt das Geſetz bejonders auf; fie wurzeln ır. 
der Erwägung, daß die Pfarrbaulaft keine Erweiterung in den: 
jenigen Fällen erleiden fol, wo lediglih in Tyolge der Em: 
widelung der Schulanitalt ausſchließlich in deren Intereſſe Bauten 
erforderlicd werden. Die Erweiterung der Schulftube, Die Neu: 
beſchaffung von Unterrihtsräumen und Lehrerwohnungen und 
der Bau der im de erwähnten Wirthichaftsgebäude follen fortan 
nit mehr den Pfarrbau- fondern den Schulbaupflichtigen zur 
Laſt gelegt werden. 

Ein ſolcher Bau ift Hier nicht in Trage. Es Handelt jıd 
nicht um eine Erweiterung der Schulanftalt lediglich aus Gründen, 
die ausſchließlich dDiefe angehen, jondern um eine Vervollitändigung 
des Küſter- und Schulhaufes, die den dabei Betheiligten prä- 
ſumtiv gleihmäßig zu gute kommt. Die Behauptung des Klägers. 
daß der Brunnen nicht für den Küſter, fondern allein für di 
Schüler gebaut wird, entbehrt jeder Begründung. Entfcheident 
allein ift, daß das Küfterjchulgehöft einen Brunnen bisher über: 
haupt nicht gehabt Hat und daB in der Anforderung der E— 
bauung eined foldden eine ampliatio, nit aber en Schu. 
erweiterungsbau zu finden ift. 

(Entfcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XI 
Seite 249). 

(Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgericht3 vom 
21. Januar 1896 — I. 92 —.) 

c. 1) Da der Sculauffichtsbehörde nad : 47 des Ju: 
jtändigfeitSgefeßes die vorläufige Enticheidung jür den Fall 
des Streites in Bauſachen ohne meitere Borausfeßungen 
übertragen it, muß eine ältere partikularrechtliche Beſtim⸗ 
mung, wonach die gedachte Behörde eine derartige nt: 
fheidung nicht ohne vorgängige Anhörung der Schul= bezw. 
Kirchengemeinde treffen darf, für befeitigt angelehen werben. 
Dies ergiebt fih aud daraus, dab die Regierung anerkannter: 
maßen noch nad Vollendung des Baues ohne Rüdficht darauı, 
ob vor Beginn desjelben eine Vernehmung der Intereſſenten 
ftattgefunden Hat oder nicht, eine Entfcheidbung über die Ber: 
pflidtung zur Tragung der Koften treffen kann (Entfcheidungen 
des Oberverwaltungsgericht8 Band XII Seite 226, Band XX 
Seite 197). Infofern alfo nad der Beltimmung der Lauen: 
burgifhen Landfchulordnung vom 10. Dftober 1868, 8.38, die 
RetBgiltigkeit der Entiheidung des Konfiftoriums bezw. jpäter 
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der Regierung durch die vorgängige Anhörung der Schul- bezw. 
Nirhengemeinde bedingt war, ift ein joldhes, dem Zuſtändigkeits⸗ 
geiche fremdes, formelles Erfordernis für die Rechtögiltigfeit ber 
Ertſcheidung der SchulauffichtSbehörde nicht mehr vorhanden, 
wie denn auch die Bedeutung diefer Entfcheidung durch Die Zu— 
läingfeit de Berwaltungsitreitverfahrens, worin die Betheiligten 
mit allen Einwendungen zu hören find, eine weſentlich andere 
geworden it. Die mehrgedacdhte Beitimmung der Lauenburgifchen 
eandſchulordnung in Betreff vorgängiger Vernehmung der Schul- 
:» Kirdengemeinde kann alſo — abgefehen von der darin ent— 
baltenen Abgrenzung der Kompetenz des Schulvorftandes — nur 
roch eine inſtruktionelle Bedeutung haben, fo daß aus deren Nicht- 
bcachung die Ungiltigfeit der Entfcheidung der Schulaufficts: 
thörde nicht gefolgert werben Tann. 
2 Da die Nothwendigkeit der Bligableiteranlage nicht 
don durch eine frühere Enticheidung unanfehtbar feitgeftellt ift, 
lam allerdings die Klage auch darauf geitügt werden, daß die 
Auage entbehrlich gemejen fe. In diefer Beziehung hat jedoch 
rt Bezirksausſchuß mit Recht darauf Hingewiejen, daß der Er- 
laß des Unterrichtsminifter® über die Anbringung von Blik- 
D.atern vom 28. März 1884 (vergl. Schneider und von Bremen, 
Soltihulmefen, Band II Seite 632) nach 8. 49 Abja 2 des 
Zuſtaͤndigkeits geſetzes auch für den Bermaltunggrichter maßgebend 
't. Die Buftändigkeit des Unterrichtöminifter8 zu einer derartigen 
Anordnung kann nicht bezweifelt werden. Nach dieſem Erlaß ilt 
"rauf hinzuwirken, daß nach) und nach thunlichit alle Schulhäuſer 
am Vtgableitern verjehen werden. Hiernach ift allerdings dem 
meſſen der Regierung inlofern noch Raum gelaffen, als die 
utührung „nach und nach thunlichſt“ geichehen foll, und es 
nterliegt Daher nad) dieſer Richtung das Vorgehen der Regierung 
1 8eug auf Das Schul- und Küfterhaus zu S. der Nachprüfung 
5 Vetwaltungsrichters. Wenn fih alſo die Klägerin auf das 
Sorhanbenfein beſonderer Umftände berufen hätte, welche die An— 
gung der Bligableiteranlage auf dem Schulhauſe zn ©. 
berhaupt oder doch zur Zeit „unthunlich“ hätten erſcheinen laſſen, 
dütde ſich der Verwaltungsrichter des Eingehens auf dieſen Ein— 
3md nicht haben entziehen können. 

3) Die Bligableiteranlage, weldde zum Schuße bes Gebäudes 
mi diefem dauernd verbunden wird, wird zu einem Theil des 
Febäudes im Sinne der Schulbaupflicht. Dieje erftredt ſich daher 
ud auf Die Bligableiteranlage, fofern die Anbringung eines 
Sligableiter8 im Schulintereffe nothwendig erfcheint. 
„, (Entiheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerihts vom 
1. Januar 1896 — I. 93 —.) 
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d. Rad 5 15 des Geſetzes vom 23. Juli 1893, betreffend 
Ruhegehaltskaſſen für die Lehrer und Lehrerinnen an den öffent 
lihen Volksſchulen (&. S. S. 194), finden für die Aufbringun 
des Beitrages der Schulverbände (Schulfocietäten, Gemeinden, 
Gutsbezirke) mit der Einſchränkung, daß das Stelleneinkommn 
nicht herangezogen werden darf, die Beitimmungen des Artikels 
8. 26 des Rehrerpenjionsgejeßes vom 6. Juli 1885 (©. ©. S. 29 
über die Aufbringung des Ruhegehalts Anwendung. Artikel I 
n 26 a. a. O. lautet in dem hier allein intereflivenden Ab: 
aße 1: 

„Die Penſion wird bis zur Höhe von ſechshunden 
Mark aus der Staatskaſſe, über diefen Betrag hinaus von 
den fonftigen bisher zur Aufbringung der Penſion des 
Lehrers Verpflichteten, fofern ſolche nicht vorhanden find, 
von den bisher zur Unterhaltung des Lehrers während 
der Dienitzeit Verpflichteten gezahlt. Die auf bejondere 
en beruhenden Verpflichtungen dritter bleiben 
eſtehen.“ 

Daß unter den auf beſonderen Rechtstiteln beruhenden Tr 
pflihtungen Dritter nur folche Verpflichtungen zu verftehen im). 
welche auf die Penfionszahlung, nicht ſolche, welche auf des 
Dieniteintommen des Lehrers Bezug haben, iſt von der Revijiort 
beſchwerde mit Recht hervorgehoben worden. Bei der Beratlız: 
bes Entwurfes zu dem Lehrerpenfionsgejege wurde alljeitig : 
erfannt, daß, abgefehen von den Provinzen Oſt- und Bu: 
preußen, in den altländifchen Provinzen geſetzliche Borfhriitn 
über das Lehrerpenfionsmwefen nicht beftänden, daß dem m ta 
Ruheſtand tretenden Lehrer ujancemäßig nad) Analogie des von 
Geiftlihen handelnden 8. 529 Titel 11 Theil 11. des Ala: 
meinen LQandredts, ohne Rüdjicht auf die Dauer der Din: 
zeit ein Drittel feines Dienfteinfommens als Penſion gemähn, 
ſowie daß legtere aus dem Stelleneinfommen entnommen wert. 
— SGStenographiihe Berichte des Haufe der Abgeordneten 
Seffion 1885 Band I Seite 279 und Band III Seite 133 
bis 1406; Anlagen zu diefen Berichten Seffion 1885 Band Ul 
Seite 1438 und Band IV Seite 1764; Stenographiiche Bert 
de8 Herrenhauſes Seflion 1885 Band I ©. 244 ff. — Tr 
Auffaſſung, daß die Hausväter des Schulbezirt3 bisher zu 
Zahlung des Lehrerruhegehalts verpflichtet geweſen jeien, ent 
behrte der rechtlichen Begründung. Jedenfalls hat der Vorder: 
richter aber nicht geirrt in dem Schlußergebniffe, daß, weil m 
vorliegenden Falle zur Aufbringung des Ruhegehalts die biöhe 
zur Unterhaltung des Lehrers während der Dienftzeit Ver— 
pflichteten einzutreten Haben, auch der Kläger dazu heranzuziehen 
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ie, da er durch Hergabe des vom Nittergute N. zu gewährenden 
Raturaldeputat® zur Unterhaltung des Lehrers beijteuere. 
Es trifft nicht zu, dab bei den parlamentarischen Verhandlungen 
äoet das Lehrerpenſionsgeſetz für die Aufbringung der Lehrer⸗ 
penfion, abgejehen von dem Staate und dem Stelleninhaber, nur 
noch die Gemeinde in Betracht gezogen fei. In Frage Itanden 
he Lehrerunterhaltungspflichtigen, und wenn ftatt dieſes Aus⸗ 
ndes bei den Debatien der Ausdrud „Gemeinde“ gebraudt 
x, ſo iſt das erfichtlih nur der Kürze wegen geichehen und 
meswegs in der Abficht, etwa je nach Lage bes lokalen Rechts 
‚mt noch vorhandene Pilichtige auszuſchließen. 

Erlenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerihtd vom 
24. Januar 1896 — I. 105 —.) 

e. 1) Der Vorderridhter geht von der Feſtſtellung aus, daß 
2 Shulverband N. allein aus dem durch die Allerhödhite 
Knihließung vom 15. Mai 1875 gebildeten Gutsbezirke befteht, 
nd selangt von diefer aus zu dem ganz richtigen Schlufje, daß 
bis Gutsherr dieſes Gutsbezirks nicht ift und deshalb auch 
ı ten gutsherrlichen Leiftungen weder gejeglich verpflichtet it, 
roh hierzu durch Herkommen verpflichtet werden kann. Guts⸗ 
kr ım Sinne des $. 46 der Schulordnung vom 11. Dezember 
In iſt auch der Beliger eines Gutes, welches nad) Maßgabe 
des Geſetzes vom 14. April 1856 (©. S. ©. 359) zu einem 
lötändigen Gutsbezirke erhoben ift. Hat ein ſolches Gut früher 
am Domanium gehört, fo ift e8 durch die Erhebung zum 
nbändigen Gutsbezirke aus dieſem ausgeſchieden, und damit 
"die Verpflichtung des Fiskus aus 8. 45, für das Gut einzu⸗ 
ten, erlofchen. 

das Gleiche findet auch flatt, wenn die Ländereien einer 
sder unter der Gutöherrichaft des Fiskus jtchenden Gemeinde 
m Brivatgutsbezirke zugejchlagen werden. Wenn Bellagter 

Segen diefe im den veröffentlichten Entſcheidungen des Gerichts⸗ 
ters Band XIII Seite 241 aufgeltellten und feitdem in gleich- 
zusiger Rechtſprechung feitgehaltenen Sätze anführt, dab Die 
itsherrichaft auf dem uriprünglichen Beſitz au Grund und 
sden berube, fo ift dies irrig, fie beruht vielmehr auf der dem 
»utsherrn zuſtehenden obrigfeitlihen Gewalt und dieſe geht 
zuch innerhalb der Gutsbezirke neueren Rechts auf deren Inhaber 
“der. Richt minder verfehlt iſt e8, wenn Beklagter aus Der 
u unvordenflicher Zeit erfolgten Lieferung ein den Fiskus ver- 
ihtendes Herkommen herleitet. So lange Fiskus allein Guts- 
m des Schulbezirtd war, war die Lieferung des Brennholzes 
iediglich Erfüllung einer ſchon in den principiis regulativis feits 
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geitellten geſetzlichen Pflicht. Nah Bildung des neuen Gute: 
bezirt8 aber fonnte ſich ein den Fiskus verpflichtendes Her: 
fommen nur auf Grund des $. 47 der Schulordnnung von 
11. Dezember 1845 entwideln. Fehlten die Borausfegunge: 
dieſer Vorſchrift, mas jedenfall$ dann zutraf, wenn der Schul: 
bezirt allein aus Dem neugebildeten Gutsbezirke beitand, fo konnt 
eine Verpflichtung des Fiskus nur auf Grund eines bejonderen 
Rechtstitels entitehen (8. 38 a. a. O.) und ein foldyer iſt das Her- 
tommen im Sinne der Schulordnung eben nicht (zu vergl. En: 
Iheidungen des Gerichtshofes Band XII Seite 204, Band XIT 
Seite 207, Band XV Seite 224). 

2) Die Verpflichtung des Fiskus zur Zahlung der als Eriag 
des fehlenden kulmiſchen Morgens dienenden Rente bat die red: 
liche Natur einer unmittelbar aus dem Geſetze entipringenden 
Berbindlichkeit, zur Unterhaltung des Lehrers beizutragen. Rechts: 
grund für bie Verpflichtung zur Zahlung des Zahresbeitrages it 
demnach nicht, daß der Fiskus in der Vergangenheit einmal, ai? 
die Lehrerjtelle eingerichtet wurde und die Nothwendigkeit ihre 
Ausftattung fi ergab, Gutsherr war, fondern der, daß er ® 
in dem Zeitraum, für welchen die Nente beansprucht wird, not 
it. Mit diefer rechtlichen Natur der Verpflichtung ift eine Fou— 
dauer nad) Wegfall des den gejeblichen Berpflichtungsguus 
bildenden Zujtandes, der gutöherrlichen Stellung unvereinbar. 

(Entiheidung des Königlichen Oberverwaltungsgeridhts vn 
24. Sanuar 1896 — 1.106 —.) 

f. Nach $. 1 des Gejehes vom 23. Juli 1893 werden be 
hufs gemeinfamer Beftreitung des durch den Staaisbeitrag nidt 
gededten Theile8 der Auhegehälter die Nuhegehaltskaflen nich 
etwa für die zur Aufbringung des Ruhegehalts Werpflichteten, 
londern für „die zur Aufbringung verpflichteten Schulverbänd: 
(Schuljocietäten, Gemeinden, GutSsbezirke)“ gebildet. Genau dir 

jelbe Bezeichnung findet fi wieder in den 88. 5, 7, 11,12 
und 15 des Gejeßes, fo daß, wenn im 8. 3 von den Intereſſen 
ber „Schulunterhaltungspflichtigen” an der Kaſſe die Rede tl, 
unter dieſen etwas Anderes ald jene Schulverbände nit ver: 
Itanden werden kann. 

Welchen Sinn das Geſetz mit diefem Ausbrude verbindet. 
ergiebt ſich Mar aus feiner Entſtehungsgeſchichte: 

In der Begründung der Regierungsvorlage (Drudjacden 
Nr. 24 des Derrenhaufes, Seſſion 1892/93) wird betont, dab 
das Lehrerbejoldungsgefeg ſich im Allgemeinen bewährt und dab 
nur die Art der Nufbringung des durch den Staatsbeitrag nid! 
gededten Theiles des Ruhegehalts jeitens der Lehrerunter⸗ 
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taltungspflichtigen, namentlich in den Heinen und Ländlichen 
Zchulverbänden, zu bejonderen Beichwerden Beranlaffung gegeben 
abe, ferner daß eine Abſtellung der dabei zu Tage getretenen 
Wißſtände um jo nothwendiger fei, als daraus auch für die 
Auibeſſerung der Lehrergehälter Hinderniffe erwüchfen. Im Anz 
‘Hug an diefe, den Anlaß zu der Regierungsvorlage klarſtellende 
Amerkungen heißt es dann, Seite 10 a. a. O.: 

„Es jollen in jedem NRegierungsbezirfe die Schulunters 
baltungspflichtigen zu einer Gemeinſchaft dergeftallt ver- 
einigt werden, daß Die Ruhegehälter, jomeit fie nicht durch 
den StaatSbeitrag gededt werden, oder von Anderen als 
den Schulverbänden, insbejondere von Dritten zu 
gewähren find, fortan aus der gemeinſchaftlichen Kaffe zu 
zahlen ind. Zur Dedung diefer Zahlungen werden Um- 
lagen auf die Schulverbände nad dem Maße des 
Eintommen3 der Lehrerftellen ausgeſchrieben.“ 

In feinem Stadium der parlamentariichen Erörterung der 
“gerungsvorlage find Dagegen Bedenken erhoben worden, daß 
zue durch Einrihtung der Ruhegehaltskaſſen gewährte Gelegenheit 
ı Verſicherung für den Fall der Penfionszahlung auf die zur 
‚ıblung verpflichteten Schulverbände (Schuliocietäten, Gemeinden, 
autsbezirke) beſchränkt bleiben fol. Die in der Regierungsvor— 
ce enthaltene Bezeichnung der bei den Ruhegehaltskaſſen Inter⸗ 
"men ift unbeanftandet in das Geſetz übernommen; dieſes er- 
ndt fi nicht auf Andere als verpflichtete Schulverbände. 

Allerdings ift, wie in der Berufungsſchrift richtig bemerkt 
m, m den Eingangsmworten des Gefeged zum Ausdrude ge= 
nht, daß es Die Vorfchriften des Art. I SS. 4, 15, 26 des 
<trepenfiondgefeßed ergänzen fol; der Schluß aber, daß es 
2 deshalb alle Schulen umfafjen muß, auf die fi) das Lehrer: 
rmonsgefeß bezieht, iſt ungerechtfertigt, weil nach den erwähnten 
vjezesmaterialien diejenigen Schulen ausgeſchloſſen wurden, bei 
„nen der durch Den Staatsbeitrag nicht gededte Theil der Lehrer: 
nfion von Anderen als den Echulverbänden, insbeſondere von 
enıiten geleiftet wird. 

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungdgericht® vom 
4 Januar 1896 — I. 108 —.) 
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Nichtamtliches. 

1) Jahresbericht der unter dem Allerhöchſten Protektoraie 
Ihrer Majeität der Kaijerin und Königin yriedrig 
ftehenden Allgemeinen Deutfhen Penfionsanitalt jr 

Lehrerinnen und Erzieherinnen für das Jahr 18%. 

Bon den am Schluſſe des Jahres 1894 der Penſionsanſtal 
angehörenden 2849 Mitgliedern find im Laufe des Jahres, dei 
20. ihres Beſtehens, geltorben 20, freiwillig ausgeſchieden 24 
in der Mitgliederliite auf Grund von $. 13 des Statuts (em 
jährige Unterlafjung der Beitragszahlungen) gelöſcht 3, ir 
ganzen 47, dagegen find neu eingetreten 158, ſodaß die Ba 
der Mitglieder am 31. Dezember 1895 ſich beläuft auf 296 
Bon diejen 2960 Mitgliedern beziehen Penjion 425 mit zuſamme 
jährlid) 116 294,32 4 und außerdem beftehen im ganzen 2%5 
Berficherungen mit einem Gejammtbetrage von 946 950 x ve: 
fiherter Penſionen. 

Der Rechnungsabſchluß ſtellt ſich wie folgt: 

I. Einnahme: 
1) Eintrittögelder. . . ... 732,00 AM 
2) Laufende Mitgliederbeiträge 20. 2482568,83 - 
3) Fepitatzahlungen rir Abloſung der 
a räge .. . .. 133059,42 = 

injen .. 22.0. 190017,22 : 
si ür den Hilfsfonds . en 2805,00 : 

(darunter 2100 A dur Pfarrer 
Dietlein inStemmern und 310.M 
als Ertrag des Programmentauſches 
durch die Firma Franz Wagner 
in Leipzig). 

Summe der Einnahme: 574872,47 M. 

DO. Ausgabe: 

1) Berwaltungstoften . . . - 9594,90 4 
(= 1,67°% der Einnahme). 

2) Zinſen für Kapitalien, welche der 
Penſionsanſtalt uͤberwieſen find, daß 
dieſelben ſpaͤter volles Eigenthum der 
Penſionsanſtalt werden.. 1661,25 ⸗ 

3) Renten aus der Groffmann ſchen 
Stiftung . . .. 1200,00 = 
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mag sm ra . - en Isa „u. = 

3 wisse Beerısier sm 23 der 
Gum "irz Sm... . Sy = 
Bern ll... 2220.20. MINE > 

ı Gogr2* "rer; In Ie ot Iotor 
an na . .-.. . am - 

ı rum Bernizemihrrizt 2m 31. Te 
zmber von . . . 353225245. 720 = 

3 Vermoger. Feist on: 1. Kers heim . ON = 
2. dm . . 2. = 
3. bar. . . 321,.0 = 

zz Boarbriramt bu zur Todımiyg emer 
Hapoihet Bermeaderz srurdenı 

I- Nm , Bermögen ent allen: 
+ aut Den ausichlic ich zu Barrcruung 

der verñcherten Pennonen binmumten 
Berhonstond® .-. -. - - 11394,71. 4 

2: anti den Hilis iond463851,99 - 
giebt obige 5225246,10 KM. 

Emmalige Beihilten find gemäß $. 10d. des Statuts in 
len gewährt worden und zwar 2 zu 30, 11 zu 40, 18 

. . 15 zu 60, 3 zu «0, 6 zu 75, 2 zu 80, 2 zu 100 und 
: 230 ‚30 x, im ganzen 3580,20 x außerdem iind ın 35 ;yällen 
S:2ı38erlafie auf ein oder mehrere Bierteljahre bewilligt und die 
xvenden Summen ans dem Hilfsfonds gededt worden — 
= Betrage von 1496,30 x. Dazu treten 169 fortlaufende Bei⸗ 
2238er aus Der Sroffmann' ſchen Stiftung mit 3404,60 4. 
ua jind ım ganzen 8481,10 .£ zu Unteritügungen verauss 
2 worden, und daran find betheiligt 264 Müglieber. Benn 

"’STUM nıuß, den Hiltsfonds ht zu ſehr in Anſpruch zu 
: ‘men, um denjelben — hoch zu erhalten, ſo hat ſich 
* andererſeits ein Ausgleich daburch ermöglichen laſſen, daß 
-T dert Minifter der g en x. Angelegenheiten in dankens⸗ 
"tiber Weile auf Befürmortung des Gentral- Berwaltungsaus: 
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ſchuſſes 28 Mitgliedern der Penfionsanftalt außerordentlid: 
Unterftüßinigen im Gejammtbetrage von 2490 bewilligt hat. 

Kaffenrevifionen durch den ftellvertretenden Direktor und der 
Schatzmeiſter, bezw. ein anderes Mitglied des Central-Verwaltungs 
ausſchuſſes Haben innerhalb des Berichtsjahres ftattgefundn 
am 31. Januar, 30. März, 27. Juni, 30. September und 23. Te: 
zeniber; bei feiner berjelben fand fi, wie durch jedesmaliges 
Trotofoll feitgeftellt wurde, etwas zu erinnern. 

Die Jahresrechnung für 1895 nebſt allen Belägen it von 
dem verſicherungs-techniſchen Mitgliede des Kuratoriums, Mathe 
matifer und Berficherungsbeamten Marmetſchke, eingehend ge 
prüft und für richtig befunden, und auf feinen Antrag ut dan 
Sentral:Berwaltungsausjchuffe in der heutigen Sigung einſtimmig 
Entlajtung ertheilt worden. Zu Unterſtützungen von Anitalt: 
mitgliedern wird dem Gentral-Bermaltungsausfchufje für das 
Jahr 1896 außer den aus der Groſſmann'ſchen Stiftung zu 
a gung jtehenden Mitteln die Summe von 8000 .« übe: 
wieſen. 

Durch das am 22. Juli 1895 erfolgte Ableben des Wirkliche 
Geheimen Raths Dr. v. Gneiſt Ercellenz Haben wir einen ſchmerr 
lihen Berluft erlitten. Seit Begründung der Penfionsanii:: 
hat er als jtellvertretender Vorjigender des Kuratoriums 
jährlih die Verhandlungen in unferen Sigungen geleitet, «:: 
auch außerdem hat er zu jeder Beit das Beite der von ihm r 
ind Leben gerufenen Anftalt mit Rath und That zu fördern x 
ſucht. Für alle Beweiſe langjähriger treuer Fürſorge aud nic 
an diejer Stelle tief empfundenen Dank auszuſprechen, iſt uns 
ein Bedürfnis. 

Zu lebhafter Freude gereicht e8 uns, daß Se. Majena 
der Kaifer und König allergnädigft geruht Haben, auf deu aus 
unferer Mitte angeregten Vorſchlag der Allerhöchſten Protektorin 
unferem hochverdienten Mitgliede Fräulein Luife Hadenihmit 
in Charlottenburg aus Anlaß der Feier ihres 90. Geburtstages 
die zweite Klaffe der zweiten Abtheilung des Luiſen-Ordens mit 
der Sahreszahl 1875 allerhöchſt zu verleihen. 

Indem wir allen bisherigen Freunden und Gönnern dr 
Benfionsanftalt für ihre fortgeießte Beiſteuer zum Hilfsfonds 
unferen wärmſten Dank jagen, geben wir wiederum dem lebhafte! 
Wunſche Ausdrud, daß ihr Beiſpiel in immer weiteren Kreien 
mehr und mehr Nadeiferung erweden möge, da einzig durch 
Mehrung der dem Hilfsfonds zufließenden Mittel die Möglid: 
teit gegeben ift, gegen die AnftaltSmitglieder in noch ausgiebigeren 
Maße Wohlthätigkeit zu üben. | 

Gefude um Aufnahme in die Penfionsanftalt, Anmelde 
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bogen, Erläuterungen des Statmis, icwie Anti": zber ınemb 
eine Beftimmung des Etats find an tea Tıreltor des Genıral- 
Berwaltungsausfchuffes Miniſterial⸗ Dre?tor Dr. Lüzler sder 
an den ftellvertretenden Direktor Stäckel nad Bez W., 
Ichrenttraße 72°, zu rigen. Siude mu Pearılızmmıeı ms 
dem Hilfsfonds in der Regel an tie Eirzenin oder Schr 
rührer der Bezirld-Berwaluinssmsitir. I ee 
Rigliedern ft Dringend zu mr! Kim, ür tin Tarımzeen 
305 Alter 50 mur dann zu mwätlaı, weraı 28 Burı! u co 
ten Falle zu entrichtenden Göscren Beurize ofne Erin 
zahlen kann. Die Lehrerinn:n- Terionstare beimde ch nad 
vie vor in dem WMinitterinigebäcde „Zisrertiwaße 2”, Die 
Antöitunden der Kaffenbeamien An® vor 12—2 Ur Rad 
mittags. 
die Mitglieder der Benittensarttalt weien mi$t urterlafen, 
ſewohl bei Seuchen an den Ceutral-BenrainmaszusiZu, als 
2 bei Eimjenbung der Beiträg:, wie Antragen an die Hatte 
05 die Nummer des Aufnahmeſcheines anzugeben. 

Serlin, den 3. Rai 1896. 

Das Kuratorium. 

Verisueti-Beränderungen, Titel und Urbeniserleibungen. 

A. Behörden und Beamte. 

& ind ernannt worden: 
ter bisherige Seminar-Tirelior Schulrath Ruete aus Baldau 
zum Regierungs- und Schulrath bei der Regierung zu 
Frankfurt a. D. und 

der bisherige Seminar-PDirelior Dr. Gregorovius zu 
Göpenid zum Regierungs- und Schulrath bei der Re 

„ „sierung zu Köslin 
dem Rreis-Schulinfpeltor Bindrath zu Barmen ift ber Eha- 
, talter al3 Schulrath verliehen worden. 
1 gleicher Eigenſchaft ſind verjegt worden: 

der Krei3-Schulinfpeltor Brandenburger zu Schroda in 
den Kreis-Schulinfpektionsbezirk Poſen II, 

der Kreis-Schulinfpeltor Dr. Hilfer zu Kempen in den 
Kreis⸗Schulinſpektionsbezirk Kolmar i. P., unter An⸗ 
weilung ſeines Wohnſitzes zu Schneidemühl, und 

der Kreis⸗Schulinſpektor Stordeur von Schwelm nad 
Sagan. 

1896. 29 
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Der bisherige Seminarlehrer Wedig iſt zum Kreis-Schulinſpektot 
ernannt worden. 

B. Unipverfitäten. 

Univerfität Königsberg. 
Dem ordentlichen Profeffor in der Medizinifhen Fakultät der 

Untverfität Königsberg Dr. Kuhnt ift der Charafter als 
Geheimer Medizinalrath verliehen worden. 

Es find ernannt worden: 
der bisherige außerordentliche Profeſſor in der Juriſtiſchen 

Fakultät der Univerjität Königsberg Dr. Gradenmiz 
zum ordentlichen Profeffor in derfelben Fakultät und 

der bisherige außerordentlihe Profeſſor Dr. Klinger x 
Bonn zum ordentlichen Profeſſor in der Philojophide 
Fakultaͤt der Univerjität Königsberg. 

Univerfität Berlin. 

Dem Bibliothefar an der Königlichen Unwerfitäts-Bibliothel zı 
Berlin Dr. Seelmann ir der Titel „Dber-Bibliothelar 
verliehen worden. 

Univerfität Greifswald. 
Dem außerordentliden Profeffor in der Medizinischen Falulu 

der Univerfität Greifswald Dr. Krabler ift der Charake 
als Geheimer Medizinalrath verliehen worden. 

Univerfität Breslau. 
Der bisherige ordentliche Profeſſor Dr. Schulte zu Freiburg i 2. 

ift zum ordentlichen PBrofeffor in der Philojophifchen :yakıl: 
tät der Univerlität Breslau ernannt worden. | 

Univerfität Halle-Wittenberg. 
Dem Privatdozenten in der Medizinifchen Fakultät und Profelier 

am Anatomifchen Snftitut und Zootomiſchen Muſeum de 
Univerfität Halle Dr. Eisler ift das Prädikat „Brofeflor 
beigelegt worden. 

Univerfität Göttingen. 

Es ift verliehen worden der vr als Geheimer Regierungsral): 
den ordentlichen Profeſſoren in der Philoſophiſchen Fabullaͤ 

der Univerfität Göttingen Dr. Klein und Dr. von 
BWilamowig-Moellendorff. 

Der bisherige Privatdozent Lic. theol. Bouffet zu Böttingen 
ift zum außerordentlichen Profeſſor in der Theologifchen Fa⸗ 
fultät der dortigen Univerfität ernannt worden. 
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Univerjität Marburg. 
Dem ordentlihen Profeſſor in der PHilojophiichen Fakultät der- 

Univerfität Marburg Dr. Bauer it der Charalter als 
Geheimer Regierungsrath verliehen worden. 

Dem Landgerichtsrath Martin zu Marburg iſt das Amt des 
Univerfitätsrichter8 der dortigen Univerfität nebenamtlich 
übertragen worden. 

Univerfität Bonn. 
Dem Privatdozenten in der Evangelijch:theologilchen Fakultät der 

Univerfität Bonn Lic. theol. Meyer iſt das Prädikat 
„Profeffor“ beigelegt worden. 

Akademie Münſter. 

Ter bisherige Privatdozent Dr. Kappes zu Münfter i. W. ift 
zum außerordentlihen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fa⸗ 
hıltät der dortigen Alademie ernannt worden. 

C. Techniſche Hochſchulen. 

Aachen. 
dem Dozenten an der Techniſchen Hochſchule zu Aachen Bild» 

bauer Krauß iſt das Prädikat „Profeflor” beigelegt worden, 

D. Muſeen u. |. w. 

Aus Anlaß der 200jährigen Qubelfeier der Afademie der 
Kinite zu Berlin find den nachbenannten Perfonen Orden bes 
Khungsweije das Allgemeine Ehrenzeichen verliehen worden, 
ad zwar: 
da Stern zum Königlichen Kronen-Orden zweiter Klaffe: 
dm Ehren-Präfidenten der Akademie der Künfte Geſchichtsmaler 

Brofelior Beder; 

der Königliche Kronen-Orden zweiter Klaſſe: 
dem Präfidenten der Akademie der Künfte Architekten Geheimen 

Regierungsrat PBrofeffor Ende; 
der Rothe Adler-Orden dritter Klaſſe mit der Sdleife: 
dem Voriteher eines mit der Akademie der Künfte verbundenen 

Reifter- Ateliers für Malerei Geſchichtsmaler Profejfor ®nille, 
Direltor des akademischen Initituts für Kirchenmufit Pro- 
tor Radecke und 

dem Vorfteher einer mit der Akademie der Künfte verbundenen 
Meiſterſchule für muſikaliſche Kompofition Brofeifor Bargiel; 

29* 
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der Königlihe Kronen-Drden dritter Klajfe: 
den Lehrern an der alademifhen Hochſchule für die bildenden 

Künſte Maler Profeſſor Meyerheim, Maler Profeiſot 
Bracht und Kunftbiftorifer Profeffor Dr. Dobbert, 

dem Vorſteher der Abtbheilung für Klavier und Orgel der ala: 
demiihen Hochichule für Mufif Brofelfor Rudorff und 

dem Borfteher der Abtheilung für Gelang diefer Hochſchule Pro: 
feſſor Schulze; 

der Rothe Adler:Orden vierter Klaffe: | 
dem Vorſteher des mit der Akademie der Künfte verbunden 

Meifter-Atelier8 für Rupferfteher Profeſſor Köpping, 
dem Eriten ftändigen Seltretär der Akademie der Künite Pro 

feſſor Dr. Müller, 
den Lehrern an der akademiſchen Hochſchule für die bildenden 

Künfte Dealer PBrofeffor Hande, Maler Profeſſor Ehren: 
traut, Maler Profeffor Friedrih, Bildhauer Brofefior 
Herter und Kupferftecher Profeſſor Meyer, 

den Lehrern an der akademischen Hochichule für Mufit Brofeftorr 
Dorn, Wirth, Schmidt und Hausmann; 

der Königliche Kronen: Orden vierter Klaſſe: 
dem Regiftrator und Kalkulator der Alademie der Künſte Schuprä 

und 
dem Snipelior der afademifhen Hochſchule für Die bildende 

Künfte Eroner; fowie 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 
den Duxrienern bei der Akademie der Künſte Ehrlich un 

inze 

Den Mitgliedern der Königlichen Akademie der Künfte zu Berlir 
oe Maler Kiejel dafelbit, Bildhauer Bruͤtt bafelbft, Bildhaue 

Geiger zu Wilmersdorf bei Berlin und Bildhauer 
Mangel zu Charlottenburg, ben Lehrern an der König 
lichen akademiſchen Hochſchule für die bildenden Künfte zı 
Berlin Maler Herwarth, Bildhauer Janenſch, Malcı 
Vorgang und Maler Salgmann und dem außerordent. 
lihen Lehrer an der Königlihen akademiſchen Hochſchule Fir 
Muſik zu Berlin Königlichen Armee-Mufilinipizienten Noß 
berg it das Prädifat „Profeflor“, 

dem Hilfßlehrer an der Königlihen akademiſchen Hochſchule für 
Mufit zu Berlin Stange das Brädilat „Königlichen 
Mufildireltor” beigelegt worden. 

Dem Bibliothefar an der Königlichen Bibliothek zu Berlin Dr. 
Weil ift der Titel „Ober-Bibliothefar“ beigelegt worden. 
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E. Höhere Lehranftalten. 

rs iſt verliehen worden der Rothe Adler-Drden vierter Klafle: 
dem Gymnafial-Direltor Dr. Nieberding zu Sagan, 
dem Gymmafial-Oberlehrer Profeflor ta daſelbſt und 
dem Realgymnafial-Oberlehrer Profeſſor Dr. Volkenrath 

zu Mülheim am Rhein. 
em Iberlejrer am Gymnafium zu Mörs Prenzel it der 

Charakter ala „Profeſſor“ beigelegt worden. 
ı gleicher Eigenfchaft find verjegt bezw. berufen worden: 

der Direktor der Realichule zu Charlottenburg Dr. Gropp 
ald Direktor der in der Entwidelung begriffenen Dbers 
realſchule daſelbſt, 

der Direktor Dr. Jaenicke vom Gymnaſium zu Kreuzburg 
an das Friedrichs-GBymnaſium zu Gumbinnen und 

ter Direktor Kanzomw vom Öymnafium zu Gumbinnen an 
das Stiftsgymnaſium zu Beiß; 

die Oberfehrer 
Brofeffior Dr. Beermann vom Gymnafium zu Norbhaufen 

an das Gymnafium zu Erfurt, 
Brofeffor Bert vom NRealgymnafium zu Dortmund an das 
Gymnaſium dajelbft, 

Beuriger vom Gymnafium zu Neuwied an das Gymnafium 
zu Bonn, 

Dr. Biefe vom Domgymnafium zu Schleswig an das 
Gymnafium zu Coblenz, 

Dr. Brandt vom Gymnafium zu M. Gladbah an die 
Oberrealfchule zu Bon, 

Dr. &auer von der 11. Realfchule zu Berlin an das Prinz 
Heinrichs⸗Gymnaſium zu Schöneberg, 

Brofeffor Dr. Erner vom Gymnaſium zu Neuftadt an das 
Katholiſche Gymnaſium zu Glogau, 

Dr. Haentzſchel von der 3. Realſchule an das Köllnifche 
Öymnafium zu Berlin, 

Jahn vom Pädagogium zu Puttbus an das Bismards 
Gymnaſium zu Pyritz, 

Dr. Köhler vom Gymnaſium zu Sorau an das Luiſen⸗ 
Gymnaſium zu Berlin, 

Kutnewsky von der 2. an die 12. Realſchule zu Berlin, 
Dr. Lange vom Progymnaſium zu Neumark an das Gym⸗ 
nafium zu Neuftadt, 

Lehmann von ber 4. an die 2. Realſchule zu Berlin, 
Leja vom Oymmafium zu Sagan an das Öymmafium zu 
Neuſtadt D. S., 
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Dr. Lemmen vom Gymnafium zu Brüm an bas Gy 
nafium zu Coblenz, | 

Brofefior Dr. Lorenz vom Gymnafium zu Kreugburg ı 
das Gymnaſium zu Ratibor, 

Dr. Märtel vom a idee Realgynmafiım ı 
das Askaniſche Gymnafium zu Berlin, 

Profeſſor an vom Öymmafium zu Natibor ı 
das Gymnaſium zu Sauer, 

Brofeffor Dr. Nerriih vom Askaniſchen Gymnafium 4 
das Dorotheenftädtiiche Realgymnafium zu Berlin, 

Neumann (Mar) von der 7. an die 4. Realjchule zu Berlu 
Profeſſor Ondrufh vom Gymnaſium zu Neuftadt an de 

Gymnaſium zu Sagan, 
Profeſſor Dr. Reihling vom Gymnaſium zu Heiligenitsl 

an dad Gymnafium zu Müniter, 
Dr. Röstend vom Progymnafium zu Eupen an das Oya 

nafium zu Düffeldorf, 
Baltor Schoeler vom Gymnafium zu Münfter an ie 

Gymnaſium zu Kiel, 
Dr. Scholl vom Gymnafium zu Siegburg an das 9 

naftum zu Münftereifel, 
Schulte vom Gymnaſium zu Marienwerder an das im 

nafium zu Elbing, 
Stelzmann vom Öymnafium zu Dünftereifel an das 

nafium zu Siegburg, 
Brofefior Dr. Triemel vom Gymnaſium zu Coblenz an m 
Domgymnajium zu Schleswig, 

Tichierih vom Gymnafium zu Dortmund an das Keil 
gymnaſium dajelbit, 

Ulrich von der 1. an die 7. Realſchule zu Berlin, 
Dr. Bädhter von der Realſchule zu Magdeburg an M 

Realgymnafium dajelbft, 
Warmuth vom Realgymnafium zu Landeshut an das Gyr 

nafium zu Kreuzburg und 
Wundſch vom Realgymnaftum zu Elbing an das Gyn 

nafium dajelbit. 
Es ift befördert worden: | 

der biöherige Leiter des Progymafiums zu Grevenbroil 
Ernſt zum Direktor der Anttalt. 

Es find angeftellt worden als Vberlehrer: 
am Gymnaſium 

zu Belgard der Hilfslehrer Droyjen, 
zu Merjeburg (Bomgymnafium) der Hilfslehrer Fritzſche 
zu Freienwalde a.D. der Hilfölehrer George, 
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zu Dortmund der Hilfälehrer Dr. Gregoriuß, 
zu Marienwerder der Hilfslehrer Dr. Hohnfeldt, 
zu Neuſtadt der Hilfslehrer Kubiſty, 
zu Eöln (Städtiiches Gymnafium und NRealgygumafium in 

der Rreusgafle) die Hilfslehrer Leimbach und Meeſe, 
zu Naumburg a. S. (Domgymmafium) die Hilfslehrer Dr. 

Nebert und Dr. Billing, 
zu Sorau ber Hilfslehrer Dr. Pomtow, 
zu Neiffe der Hilfslehrer Ruffert, 
zu Neumwied der Hüfslehrer Sarrazin, 
zu Cöln (an Marzellen) der Hilfslehrer Dr. Schäfer, 
zu Hadamar der Hilfßlehrer Stemmiler, 
zu Breslau (Elifabeth) der Silfelehrer Zäuber, 
a M. Sladbad der Nie San erth, 
zu Halle a. ©. Cateiniſche Hauptſchule der Franckeſchen 
Stiftungen) der Schulamtskandidat Breddin, 

u Berlin (Humboldts⸗Gymnaſium) der Schulamtskandidat 
Dr. Ries und 

zu Gütersloh der Schulamtsfandidat Dr. Waltemath; 
am Realgymnafium 

zu Siegen der —— Dr. Estuche, 
zu Dortmund die Hilfslehrer Dr. Fuhr und Leſſer, 
zu Landeshut der Hilfslehrer Halbſcheffel, 
zu Danzig (St. Johann) der Hilfslehrer Heß, 
zu Erfurt der wiſſenſchaftliche Lehrer von der höheren 

Handelsſchule dafelbit Dr. Pick und 
za Bitten der Hilfslehrer Waechter; 

a der Oberrealſchule 
zu Bonn die Hilfslehrer Dr. Cremer und Dr. Knickenberg, 
zu Wiesbaden der Hilfslehrer Eſcher und 

Saarbräden die Hilfslehrer Krumbiegel und 
Schwertbführer; 

om Progymmalium . 
zu Neumark der Hilfslehrer Dr. Karſten, 
zu Eupen der Hilfslehrer Rochels, 
zu Homburg v. d. 9. der Hilfslehrer Rudolph, 
zu Andernad der Hilfslehrer Stürmer und 
zu Beißenfels der Hilfslehrer Dr. Wilke; 

an der Realſchule 
zu Göpenid der bisherige Mittelſchulrektor Bloc dafelbit, 
zu Berlin (3.) der Hilfslehrer Yabiente, 
zu Hannover (TI.) der Hilfslehrer Früchtenicht, 
zu Eſſen bie Hilfslehrer Dr. Grimm, Heinzerling, Dr. 

Müller und Simonß, 
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zu M. Gladbach die Hilfälchrer Dr. Herder und Dr. Löhı. 
zu Quedlinburg die Hilfslehrer Habenicht, Hütter, 

Dr. Kron und Dr. Pitſchel, 
zu Görlitz der Hilfslehrer Dr. Lieſe, 
zu Altona-Dttenjen der Hilfslehrer Oltmann, 
zu Öraudenz der Hilfslehrer Reimer, 
zu Liegniß der Hilfslehrer Dr. Schindelwid, 
zu Breslau (II. evang.) der Hilfslehrer Dr. Heinr. Schmidi, 
zu Erfurt der Hilfslehrer Dr. Wiepredt, 
zu Berlin (11.) der Schulamtsfandidat Böttcher, 
zu Bitterfeld der Schulamtäfandidat Gohdes und 
zu Berlin (12.) der Schulamt3landidat Dr. Bulf; 

am Realprogymnafium 
zu Remſcheid der HilfsIchrer Hillebredht und 
zu Shwelm der HilfsIchter Dr. Schulenburg. 

F. Scdullehrer- und Xehrerinnen-Seminäre. 

Es ift verliehen worden: 
dem Seminar-Direftor Dr. Reniſch zu Göpenid der (be 

rafter al8 Schulrath. j 
In gleicher Eigenichaft find verfeßt worden: 

die Seminar-Öberlehrer 
otop von Barby nad Aurich, 
öhn von Aurich nad Barby und 

Wiebel von Alfeld nah Hannover; 
Die ordentlichen Seminarlehrer 

Carl von Rheydt nah Mettmann, 
Muſikdirektor Götze von Biegenhals nad Breslau, 
geile von Marienburg nah Müblhaufen i. Th., 
sburg von Pilhowig nad Ziegenhals und 

Schmidt von Petershagen nad Soeft. 
Es find befördert worden: 

zum Öberlehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Breslau der bisherige ordem⸗ 

Ihe Seminarlebrer an diefer Anftalt NReudeder; 
zum ordentlichen Lehrer 

am Schullehrer-Seminar zu Yannover der bisherige Seminar 
Hilfglehrer Menner zu Bromberg. 

Es find angeftellt worden: _ 
als ordentliche Lehrerinnen 

am Lehrerinnen-Seminar zu Poſen die Lehrerinnen Bal: 
damus zu Poſen und Langhans zu Sommerfeld; 

als ordentliche Lehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Königsberg N. M. der Lehrer 

Dr. Burdardt zu Schweidnig, 
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u Schullehrer⸗Seminar zu Berent der Lehrer Ehlert zu 
anzig, 

am Schullehrer-Seminar zu Pilchowitz der Lehrer Kotalla 
zu Ottmachau, 

am Lehrerinnen-Seminar zu Auguftenburg der Mittelfchul- 
lehrer Nehl zu Mölln, 

am Schullehrer-Seminar zu Rheydt der Reltor Ritter zu 
Homberg, 

am Schullehrer-Seminar zu Münitermaifeld der Kapları 
Schmitz zu Goblenz, 

am Schullehrer-Seminar zu Dsnabräd der bisherige fom- 
miffarifche Lehrer am Schullehrer-Seminar zu Hannover 
Lie. theol. Dr. Thomas und 

am Lehrerinnen-Seminar zu Bofen derLehrer Will von dort. 

G. PBräparandenanftalten. 

&s it befördert worben: 
an der Bräparandenanftalt zu Lobſens der bisherige Zweite 
PBräparandenlehrer Bade zu Meſeritz zum Vorfieher und 

Erſten Lehrer. 
& iind angeftellt worden: 

old Zweite Lehrer 
an der Präparandenanftals zu Wandersleben der biäherige 
Seminar-Hilfslehrer Haafje zu Triedeberg N. M. und 

an der Präparandenanftalt zu Lobſens der Lehrer Petzelt 
aus Dubin. 

H. Deffentlihe Höhere Mädchenſchulen. 

& ind angeftellt worden: 
als ordentliche Lehrerin 
an der Margarethenſchule zu Berlin die wiſſenſchaftliche 
Hilfslehrerin Spielhagen; 

als ordentlicher Lehrer 
an der Sophienſchule zu Berlin der wiſſenſchaftliche Hilfs⸗ 

lehrer Dr. Schauer. 

J. Ausgefhieden aus dem Amte. 

I) Beftorben: 

Or gintelnburg, Geheimer Regierungsrath, außerordent- 
licher Profeſſor in der Medizinifchen Fakultät der Uni- 
verfität Bonn, 

Halbeifen, Brofeffor, Gymnafial-Oberichrer zu Muͤnſter, 
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Dr. Hoff, Gymnafial⸗-Direktor zu Coesfeld, 
Dr. Hoſius, Geheimer Negierungsrath, ordentlicher Pro: 

feflor in der Philoſophiſchen Fakultät der Akademie zu 
Münfter, 

Klipfel, Geheimer Kanzleirath, Geheimer Regiftrator ın 
Minifterium der geifllichen, Unterrichts⸗ und Medizinal 
Angelegenheiten, 

Dr. Liebſcher, ordentlicher Brofeflor in der Philoſophiſche 
Fakultät der Univerfität Göttingen, 

Dr. Marek, außerordentlicher Brofef or in der Philoſophijchin 
Fakultät der Univerfität Königsberg, 

Radeck, Profeflor, Gymnafial-Direltor zu gannover 
Rottſahl, RealprogymnafialsÖberlehrer zu Zangenjalze, 
Dr. Scharfe, Schulrath, Kreis-Schulinipeltor zu Danzig ımd 
Dr. Sorof, Oymnafial-Öberlehrer zu Berlin. 

2) In den Ruheſtand getreten: 
Dr. Bernhardt, Brofefjor, Symnafial-Oberlehrer zu&rjur. 

unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Kat. 
Dr. Brieden, Profeſſor, Gymnafial-Oberlehrer zu Arrı: 

berg, 
Buchholz, Gymnafial-Öberlehrer zu Pyritz, unter 8 

teihung des en Adler-Ordens vierter Klaffe, 
Dr. Caspar, Profeffor, Symnafial-Oberlehrer zu Dort. 

. unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klır. 
Dr. Sremand, Profefjor, Oymnafial-Oberlehrer zu Düſſi— 

orf, 
Dr. Dittmar, Geheimer Regierungsrath, Regierungs: m! 

Sculrath zu Potsdam, | 
Sicher, Profeflor, GymnafialsOberlehrer zu Greifsmalt. 

unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Mei, 
Dr. Franke, Profefjor, Gymnafial-Oberlehrer zu Neillt. 

unter Verleihung des Rothen Adler⸗Ordens vierter Maitt, 
Gerner, Kreis-Schulinipeltor zu Pr. Friedland, untt 

Beilegung des Charakters als Schulrath mit dem Range 
eines Nathes vierter Klafie, - | 

Hartung, Profefjor, Realgymnafial-Oberlehrer zu Sprotiat. 
unter Verleihung des Rothen Adler-Orbens vierter Kat, 

Hemmerling, Profeflor, Gymnafial-Öberlehrer zu Eöln. 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klatk. 

Dr. Hermes, Brofeflor, Gymnaſial⸗Oberlehrer zu Berlir. 
Houben, Profeflor, Gymnaſial⸗Oberlehrer zu Düffeldor. 

unter Verleihung des Rothen Mdler-Ordens vierter Klaßt 
Dr. Quperz, Brofeffor, Gymnaſial⸗Oberlehrer zu Münttet, 

unter Verleihung des Rothen Adler⸗Ordens vierter Klatt, 



443 

Klewe, Gpmnafial-Oberlehrer zu Belgard, unter Ber- 
leihung des Rothen Adler-Ordens vierter Kaffe, 

Kortbrae, Gymnafial-Dberlehrer zu Dortmund, 
Kothe, Seminar-Öberlehrer zu Breslau, 
Dr. Marheineke, Profeſſor, Nealfhul-Oberlehrer zu 
Breslau, unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens 
vierter Klaſſe, 

Meurer, Seminarlehrer zu Brühl, 
Dr. Roſeck, Brofeflor, Gymnafial:Oberlehrer zu Breslau, 

unter Verleihung des Adler der Ritter des Königlichen 
Hausordens von Hohenzollern, 

Dr. Roudolf, Profeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Neuß, 
unter Verleihung des Adlers der Ritter des Königlichen 
Hausordens von Hohenzollern, _ 

Samland, Profeffor, Gymnafial-Oberlehrer zu Neujtadt, 
unter Verleihung des Rothen Adler-Drdens vierter Klaſſe, 

Dr. Scholz, Broteflor, Symnafial-Oberlehrer zu Ölogau, 
unter Verleihung des Rothen Adler-Orbens vierter Klafie, 

Lie. Taufcher, Gpmnafial:Direltor zu Zeig, unter Ber: 
leihung des Rothen Adler-Drbens dritter Klaſſe mit der 
Scleite, 

Dr. Uri, Direktor des Realprogymnafiums zu Langen: 
ſalza, unter Verleihung des Rothen Adler⸗Ordens vierter 
Klaſſe, und 

Dr. Uri, Brofeffor, Gpninafial-Oberlehrer zu Breslau, 
unter Berleihung des Roten Adler⸗Ordens vierter Klaſſe. 

H Ausgefchieden wegen Eintritts in ein anderes Amt 
ia Inlande: 

A 96) Breisverteilung auf der Deutſchen Unterrichtsausftellung 

Bartijcher, Seminar=Hilfslehrer zu Ufingen und 
dindeldeyn, Geheimer Baurath und vortragender Rath 

im Dinilterium der geiftlichen, Unterricht3= und Medizinal- 
Angelegenbeiten. 

Inhalts⸗Verzeichnis des Juni⸗Heftes. 
Seite 

in Chicago, EB . . 2 2 2 nn en. 
IT) Dentſchrift, betreffend die Bereinigung von Bürcaubeamten⸗ 

hellen I. und II. Klaſſe zu Einer Beſoldungsklaſſe, ſowie Die 
enderung der Tienftaltersftufen-Ordnung für mehrere 

Beamtenkategorin . - > > 2: 0 2 2 nee. 871 
890) Bereinigung der Subalternbeamtenftellen L und I. Klaffe 

bei den Univerfitäten zu einer Beſoldungsklaſſe. Erlaß vom 
25. April d. IB. | 

90) —*5 — der Brüfungs-Kommilfion für die bibliothekariſche 
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C. 100) Rechtzeitige Einholung der vorgefhriebenen ftaatlihen Ge⸗ 
nehmigung zur Niederlegung, Veränderung und Veräußerung 
von Baudenfmälern und eıweglichen Gegenftänden, welde 
einen geſchichtlichen, wiltenfhaftliggen oder Kunſtwerth haben. 
Erlak vom 9. April d. 38. 

101) Die Droanifation der. Dentmalspflege in „en Provinzen. 
Stand der Angelegenheit am 1. März d. 

D. 10%) „leitigum der Gebühren für Abgangd«- and Reifezeugniſſe 
bei den höheren Lehranſtalten. Erlaß vom 18. Dezember 1895 

108) etigung der Reifeprüfungsgebühren bei den ftaatlichen 
höheren Unterridtsanftalten. Erlaß vom 22. Wpril d. 

104) Die Kandidaten des höheren Schulamtes befigen während 
ber Bauer des Probejahres nicht die Eigenſchaft als Staats 
beamte. — Gewährung von Reileloften-Entihädigungen an 
biefelben bei auswärtigen Kommiſſorien. Erlaß vom 20. April 

106) Bereinigung der bei den Brovingial"Schultoiegien beftehenden 
Subalternbeamtenftellen I. und 11. Klaffe (Sekretär- bezw. 
Büreau⸗Aſſiſtentenſtellen) zu einer Beſoldungsklaſſe. Erlaß 
vom 25. April d. Is. 

106) Zufammenfegung der Köni lichen Wiſſenſchaftlichen Prüfungs 
Kommiffionen für das Jahr vom 1. Mpal 1896 bis 81. März 
1897. Belanntmadung vom 22. Mai d. 38. 

107) Programm für den kranzöfifden Schrer-Rurfus in Bonn vom 
. bi8 einfchlichlid 11. Auguft d. 38. Bekanntmachung 

E. 108) Surtus für Kandidaten Der N helogie am Schullehrer⸗Semi⸗ 
nar zu Rortheim. Belanntmahung . 

109) Verzeichnis der Lehrer 2c., welche Die Brüfung für das Lehr 
amt an Taubftummenanftalten im Sabre 1096 befanden 
haben. Belanntmadhung vom 24. April d. 

110) Unterftägungen für Brivatlehrer und Schrerinnen, ſowie für 
frühere Lehrer und Lehrerinnen, Die nicht im öffentlichen 
Sculdienfte geftanden haben. Erlaß vom 5. Mai d. Is. 

111) Ertheilung der Befähigung an Bollefhullehrer zum linter 
ridhte in den Unterllaffen von Mittelihulen und höheren 
Mädchenſchulen. Erlak vom 6. Mat d. 38. 

112) Anrehnung Der einjährigen aktiven Militärbienftzeit der 
Volksſchullehrer bei yenahtung der Staatlichen Alterszulagen. 
Erlaß vom 8. Mai d. 

118) Die öffentlichen Lehrer * ftaͤdtiſchen Schulen ſind lediglich 
nach dem allgemeinen Dienſt⸗- und Verfaſſungs⸗Eide zu be 
eidigen. Erlaß vom 9. Mai d. 238. 

114) Altersdispens bei der Aufnahme von Böglingen in rädtifche, 
jonftige öffentliche und private Schrerinnen-Dilbungsanftalten. 
Erlaß vom 12. Mai d. 38. 

115) Bejeitigung ber Entlaffungspräfungen an privaten Lehre⸗ 
rinnen-Seminaren. Erlaß vom 18. Mai d. 

116) Abhaltung der Entlaffungsprüfungen an den aatlidhen und 
den öffentlichen ftädtijhen Präparandenanftalten. — Grund 
fäge für die Aufnahme von Zöglingen in ein Schullchrer- 
Seminar. Erlalje vom 22. und 28. Mai d. 38. 

F. 117) Redtögrundfäge des Königlichen a 
GErfenniniffe des 1. Senates vom 1 21 2 24 und 
24. Sanuar d. 38, . . . 

Richtamtliches. 
1) Jahresbericht der unter dem ce Broteltorate Ihrer 

Majeftät der Kaijerin und Köni edrich ſtehenden All⸗ 
emeinen Deutſchen Penſtonsanſtalt für eringen und 
zieherinnen ie das Jahr 1895 vom 8. Rai d. 

Berfonalien » 2: 20 

Drud von 3 5 Starde in Berlin. 

401 

rn 

13) 
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Gentralblatt 
für 

die nefammte Anterrichts-Verwaltung 
m Preußen. 

Serausgegeben in dem Minijterium der geiftlichen, Unterrichts⸗ und 
MedizinalsAngelegenpeiten. 

218.8. Berlin, den 25. Juli 1896. 

A. Behörden nnd Beamte. 

115} ®ejeg, betreffend Abänderungen des Benfions- 
gefege3 vom 27. März 1872. Vom 25. April 1896. 

(8. ©. ©. 87.) 
Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc. 

verordnen, mit Zultimmung beider Häuſer des Landtages der 
Ronardie, was folgt: 

Artikel I. 
An Stelle des letzten Sapes des 8. 6 Abſ. 2 des Penjions- 

ges vom 27. März 1872 (G. S. ©. 268) treten nachitehende 
Borigriften: 

Begen Aufbringung der Penlion für die Lehrer und 
Beamten an denjenigen vorbezeichneten Schulen, welche nicht 
vom Staate allein zu unterhalten find, bleiben die be- 
ftehenden Vorſchriften, insbeſondere die SS. 4 bis 9 und 
16 bis 18 der Verordnung vom 28. Mai 1846 (G. S. ©. 214), 
mit der aus dem Wegfall der PBenfionsbeiträge der un 
mittelbaren Staatsbeamten ji ergebenden Maßgabe in 
Kraft. Desgleichen finden die Vorichriften des 8. 13 der 
Verordnung auf die zur Zeit bes Inkrafttretens des gegen 
wärtigen Geſetzes an den vom Staate allein zu unter- 
Baltenden Unterrichtsanftalten angeftellten Lehrer und Beamten 
au ferner Anwendung. Im Uebrigen treten die Be: 
limmungen Der Verordnung mit der Maßgabe außer Kraft, 
daß Buficherungen einer Anrechnung von Dienitzeiten, ſoweit 
fie für die Vetreffenden günftiger find, in Geltung bleiben. 
1896. 80 
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Artikel I. 

Der 8. 14 Nr. 5 des Gejebes vom 27. März 1872 erhi. 
folgende Faſſung: 

als Lehrer (8. 6 Abſatz 2) der vorgeichriebenen praltide: 
Ausbildung fich unterzogen hat. Dabei wird ein vorkhrt:: 
mäßig zurüdgelegtes Ausbildungsjahr ſtets zu zwölf vor 
Monaten gerechnet. 

Artifel II. 

Hinter $. 19 des Geſetzes vom 27. März 1872 mir 
folgender 8. 19a eingeichaltet: 

Bei der Berechnung der Dienitzeit eines in den Ruh— 
ſtand zu verjeßenden Lehrers an einer im 8. 6 Abſatz ? be— 
zeichneten Unterrichtsanftalt muß mit der in dem $. 2 
beitimmten Maßgabe die geſammte Zeit angerechnet werk. 
während welcher der Lehrer innerhalb Preußens oder em. 
von Preußen erworbenen Landestheils im öffentlichen Etı.: 
dienſt geftanden hat. 

Artikel IV. 
Auf die Lehrer und Beamten folder im $. 6 Abſatz 2°: 

Geſetzes vom 27. März 1872 bezeichneten Unterrichtsanik. . 
welche nicht vom Staate allein zu unterhalten find, finden « 
ftehende befondere Vorjchriften Anwendung: 

8. 1. 
Bei der Enticheidung über das Recht auf Penſion ur 

bei der Uebertragung der Befugnis zu diefer Entihenn 
an eine nachgeordniete Behörde N 22 und 23 des Geſeze 
vom 27. März 1872 und des Geſetzes vom 30. April 1x“ 
— ©. ©. S. 126 —) findet eine Mitwirkung des Finan; 
minifter8 nicht ftatt. 

Die Beſchwerde über die Entſcheidung und die Klac 
gegen diejelbe fteht auch den zur Zahlung der Benfion Ver 
pflichteten innerhalb der für die Beamten (lehrer) beitimmta 
Friſten offen. Die Klage ift von den Lehrern und Beam 
gegen die zur Bun der Penfion Berpflichteten, vo 
legteren gegen eritere zu erheben. 

Bis zur endgiltigen Erledigung der Beſchwerde ode 
Klage gegen die getroffene Entjcheidung über Die zu a 
währende Penfion wird diefelbe nach Maßgabe diefer © 
ſcheidung vorſchußweiſe an den Bezugsberedhtigten gel 

8. 2. 
Bon dem in dem $. 20 bes Geſetzes vom 27. März 18 

vorgeſchriebenen Nachweiſe der Dienftunfähigfeit kann im Ein 
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verftändniffe mit dem Unterhaltungspflichtigen abgejehen 
werden. 

8. 3. 
Die Bemilligung einer Penfion auf Grund des 8. 2 

Abſatz 2 und des 8. 7 des Geſetzes vom 27. März 1872 
fomie die Anrechnung von Dienftzeiten, auf welche den 
Lehrern oder Beamten ein Rechtsanfpruch nicht zufteht, er- 
tolgt mit Zuftimmung der zur Aufbringung der Penſion 
Berpflichteten durch die für die Entſcheidung über den 
Rechtsanſpruch des Lehrers oder Beamten zujtändige Be— 
hörde (8. 22 des Gelege vom 27. März 1872 und des 
Geſetzes vom 30. April 1884 — ©. ©. ©. 126 —). 

8. 4. 
Den Lehrern und Beamten fteht ein Anſpruch auf An- 

rechnung einer im Reichs- oder Staatsdienſt zurüdgelegten 
Civildienitzeit, abgejehen von dem Falle des 8. 19a, nicht 
zu. Dagegen ilt denfelben die geſammte Zeit anzurechnen, 
während welcher fie in einem Amte der zur Aufbringung 
ihrer Penfion ganz oder theilmweife verpflichteten Gemeinde 
oder Stiftung oder de3 betreffenden größeren Kommunal- 
verbandes geitanden haben. 

Artikel V. 
Hinter 8.29 des Geſetzes vom 27. März 1872 tritt folgender 

3. 29a: 
Die in dem 8. 27 Nr. 2 ſowie in den 88. 28 und 29 

für den Fall des Wiedereintrittd eines Penſionärs in den 
Reichs⸗ oder Staatsdienft getroffenen Borjchriften finden 
anf diejenigen unter die Borjchriften des 8. 6 fallenden 
penjionirten Lehrer und Beamten, deren Penfion nicht aus 
der Staatölafje zu zahlen it, nur dann finngemäße An— 
wendung, wenn fie im Dienfte der zur Aufbringung ihrer 
Penſion ganz oder theilweile verpflichteten Gemeinde oder 
Stiftung oder des betreffenden Kommunalverbandes wieder 
angeftellt oder beichäftigt werden. 

Sit ein unter die Vorfchriften des 8. 6 fallender Benfionär, 
deſſen Benfion nicht aus der Staatsfaffe zu zahlen ift, in 
ein zur Benfion berechtigendes Amt des unmittelbaren Staat3- 
dienſtes oder an einer ber im 8. 6 Abſatz 2 bezeichneten 
Unterrichtsanftalten, deren Unterhaltung Anderen, ald den 
zur Aufbringung feiner Benfion Verpflichteten obliegt, wieder 
eingetreten, jo bleibt für den Fall des Zurüdtretens in den 
Ruheſtand bei der Enticheidung über eine ihm zu gemährende 

80* 
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neue Benfion die Dienftzeit vor feiner früheren Verſetun— 
in den Ruheſtand außer Anrechnung. 

Diele Beitimmung findet auf diejenigen Penſionäre, der: 
Penfion aus der Staatskaſſe zu zahlen it, alddann gleich 
falls Anwendung, wenn fie in ein zu Penſion berechtigende 
Amt an einer der im $. 6 Abſatz 2 bezeichneten Une: 
richtsanftalten, welche nicht vom Staate allein zu umterhalter 
find, wieder eingetreten find. 

Artikel VI. 

Der 8. 30 des’ Geſetzes vom 27. März 1872 erh 
folgenden Zuſatz: 

- Die Beſtimmungen der 88. 88 bis 93 des Geſetzes von 
21. Juli 1852 (G. ©. ©. 465) finden auch auf die Lehre 
und Beamten derjenigen im 8. 6 Abſatz 2 genannten Ar: 
Italten Anwendung, welche nit vom Staate allein zu umır 
halten find. 

Artikel VII 
Sit die nad) Maßgabe des gegenwärtigen Geſetzes zu be 

meſſende Penfion geringer ala die Penfion, welche dem Lam 
oder Beamten hätte gewährt werden müſſen, wenn er zur je 
des Inkrafttreten dieſes Geſetzes nad) den bis dahin für is 

. geltenden Beitimmungen penjionirt worden wäre, fo wid. 
letztere Penſion an Stelle der eriteren bemilligt. 

Artifel VIIL 

Dieſes Geſetz tritt mit dem 1. April 1896 in Kraft. 
Urkundlich unter Unjerer Höchfteigenhändigen Unterſchrift v* 

beigedrudtem Königlichen Infiegel. 
Gegeben Wartburg, den 25. April 1896. 

(L. S) Wilhelm. 
Fürſt zu Hohenlohe. v. Boettiher. Frhr. v. Berlepih 
Miguel. XThielen. Boffe Bronfart v. Schellendort 
Fehr. v. Marfhall. Frhr. v. Hammerftein. Schoönſtedl 

Frhr. v. d. Rede. 

119) Ausführungsverfügung zu dem Geſetze vom | 
25. April 1896, betreffend Abänderungen des Benltont 

gejeßes vom 27. März 1872. 

Berlin, ben 1. Zum 13 
Nachdem das Geſetz vom 25. April 1896, betreffen: 

änderungen des Benfionsgefeßes vom 27. März 1872, m 
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Jefesiammlung Seite 87 fi. publizirt worden ift, lafle ich dem 
doͤniglichen Brovinzial-Schullollegium den NRegierungsentwurf 
wbit Begründung und den Kommilfionsbericht des Abgeordneten- 
wujes vom 4. März 1896 (Drudfachen des Haufe der Ab- 
eordneten Ar. 8 und 86) in je einem Exemplare zur Kenntnis- 
ubme zugehen. Das neue Geſetz entipridht durchaus dem im 
dommiſſionsberichte Vorgefchlagenen. Die beiden Anlagen geben 
iber den guet und die für die einzelnen Beitimmungen maß- 
benden Geſichtspunkte ausreichenden Aufſchluß, jo daß nähere 
Ausiührungen Dazu nur in wenigen Punkten erforderlich find. 

In diefer Hinficht bemerfe ich im Einverftändnifje mit dem 
Sam Finanzminiſter das Folgende: 

Diejenigen Blinden- und Taubjtummenanftalten, welche von 
tn Provinzen unterhalten werden und deren Berhältniffe durch 
x Propinzialorbnung oder durch die auf Grund derfelben er- 
eñenen Reglement3 geregelt find, fallen nicht unter die Be— 
tmmmgen des Geſetzes von 25. April 1896. 

Mit Bezug auf die nach Art. I. des Gejehes vom 25. April 
. fortbauernbe Geltung ber die Aufbringung ber Benfionen 
bareiienden Borfchriften der Verordnung vom 28. Mai 1846 ift 
y erwähnen, daß Die eine Abweichung von den Beitimmungen 
er $$. 16 und 17 der Verordnung zu Gunſten der größeren 
Stadigemeinden zulafjende Allerhöchſte Ordre vom 13. März 1848 
-8.6.6. 113 — nad wie vor in Anwendung zu bringen ilt. 

Materiell Neues von größerer Tragmeite beitimmen nur die 
Ar. und III des Geſetzes, indem neben dem Probejahre das 
"m Jahre 1890 neueingeführte Seminarjahr allgemein und 
'mer die gefammte im inländischen öffentlichen Schuldienfte, alfo 
6 an den Volks⸗ und Mittelfchulen, zugebrachte Zeit für die 
drꝛiaatlichen Qehrer als penfionsberechtigt erklärt wird. 

Bon minderer Bedeutung find folgende Punkte: 
Bährend bisher bei den ftaatlihen Lehrern die Zeit des 

=5ländiihen öffentlichen Schuldienites ohne Weiteres mit- 
rigerechnet wurde, wenn die Uebernahme der Lehrer in den in- 
antiihen Staatsdienſt vorzugsweiſe im Intereſſe Des öffentlichen 
Mermdts erfolgt war, iſt dies in Zukunft nur noch der Fall 
wi den bereit am 1. April d. 38. im Amte befindlichen Lehrern 
m Beamten, dagegen nicht mehr bei den von diefem Tage ab 
em. Diefen kann in Uebereinftimmung mit den aud 
" pie unmittelbare Staatsbeamte geltenden Borfchriften Die 
landiſche Dienftzeit nur noch nad Maßgabe des 8. 19 des 
ehßes non 1872 und der Novelle vom 20. März 1890 bezw. 
Art. IV 8. 3 des neuen Geſetzes angerechnet werden. 
Bei den Beamten der ftaatlihen höheren Schulen iſt 
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fünftig auch nur noch die inländifche ftaatliche Dienftzeit, da 
gegen nicht mehr die an nidhtitaatlichen inländischen Schulen zu: 
gebradjte Zeit ohne Weiteres anrechenbar; dasſelbe ift der Fal 
bei den Beamten an den nichtitaatlichen höheren Schulen beziz: 
lich der im. Schuldienite eines Anderen als des zur Benfion:: 
zahlung Berpflichteten zugebrachten Seit. Die Anrechnung dieer 
Zeiten kann künftig bei den Beamten der höheren Schulen nı: 
in derjelben Weife herbeigeführt werden, wie dies nad) dem ober 
Ermähnten bei den Lehrern bezüglich der ausländifchen Schub 
dienftzeit geſchehen kann. Hierauf ilt zur Vermeidung von Na; 
theilen für die betreffenden Beamten bejonder8 bei Berjekungtr 
von Schuldienern nichtitaatliher Schulen an ftaatliche Anitalten, 
fowie bei der Berjtaatlihung höherer Schulen zu achten. x 
diefen und ähnlichen Fällen find daher jchon vor der Lebe: 
nahme des Beamten in den Staatödienft Die erforderlichen yet 
ſtellungen zu erwirken. 

Ferner iſt noch auf eine zwiſchen den Verhältmiſfſen de 
Lehrer an den ſtaatlichen und an den nichtſtaatlichen Sculr 
fich ergebende Differenz aufmerkſam zu madjen. Während niz: 
lich bei den jtaatlihen Lehrern auf Grund des 8. 14 Nr.2 da 
Geſetzes von 1872 auch die im Dienfte des Norddeutfchen Dune 
oder des Deutſchen Reiches (alfo an SKadettenhäufern, Kur: 
fchulen, in der Dearine) und gemäß ber Anlage zum Gm 
des Herrn Finanzminiſters und des Herrn Minijters ‘€ 
Snnern vom 10. April 1883 bei Nr. 9 (Eentrbl. f. d. x 
Unt.:Berw. ©. 483) im en Zandesbienite r 
gebrachte Zeit angerechnet wird, iſt dies gemäß Art. IV} 
des Geſetzes vom 25. April 1896 bei den nichtſtaatlichen Lehrer 
nicht der Tal. Die Anrechnung bei diefen kann alfo gem® 
Art. IV 8. 7 des Gefeßes von 1896 nur mit Zuftinmmung de 
zur Aufbringung der Penfion Verpflichteten erfolgen. . 

Eine etwa außerhalb des öffentlichen Schuldienftes geleute: 
inländifhe Dienftzeit eines Lehrers oder Beamten ift, foren 1: 
nicht dem zur Zahlung der Benfion Verpflichteten geleiftet word: 
ift, bezüglich” der Anrechnung bei der Penfion ebenfo zu & 
handeln, wie ausländifche Dienitzeit. 

Die Zeit, während welder ein zur vollen Befchäftigung br 
rufener Hilfslehrer an der Wahrnehmung feiner Dienftgeihi" 
dur vorübergehende Krankheit, Beurlaubung, Einberufung % 
militaͤriſchen Uebungen u. f. w. behindert war, ift als penſion“ 
fähige Dienftzeit anzurechnen. Dagegen kommt die Zeit, währen! 
weldyer ein nicht in einer etatsmähigen Stelle angeitellter Lehr: 
nur nebenbei bejchäftigt gewejen ift, gemäß dem im $. 5 d® 
Geſetzes von 1872 ausgefprochenen Grundfage nicht zur Ar 
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chmung (Erlaß des Miniſters des Innern und der Finanzen 
com 29. Juli 1884 zu Nr. 11 — Eentrbl. f. d. gef. Unt.-Berw. 
8. 138). Als nicht blos nebenbei beichäftigt gilt ein 
Sıljelehrer, wenn er wöchentlich mindeftens 12 Stunden zu unter: 
sten bat (vergl. Erlaß vom 5. Suni 1895 — U. U. 1425. 
- Centrbl. S. 574). 

Zur Anrechnung einer an Brivatichulen zugebradhten Dienft- 
an beiteht eine Verpflichtung des Patronat3 nicht; bezüglich der 
::a Staate zu penfionirenden Lehrer ift in diefer Beziehung 
:ah fünftig nach Maßgabe des Erlafjes vom 28. Sanuar 1875 
Sgefübler Verordn. und Gejege II. S. 368 — Eentibl. f. 
2.96. Unt.-Berw. ©. 387) zu verfahren. 
Zu denjenigen Anftalten, auf melche ſich der Art. IV des 
“ieges vom 25. April 1896 bezieht, d. h. zu den nicht vom 
te allein zu unterhaltenden Schulen, zählen auch die im Ka⸗ 
cu 120 Titel 3 des Staatshaushalts-Etats aufgeführten An⸗ 
zn gemiſchten Batronats. Es bedarf alfo bei der Benfionirung 
:n Lehrern und Beamten an Diefen Anftalten behufs Anrechnung 
em. 19 erwähnten Dienjtzeiten weder der bei reinftaatlichen 
Antalten erforderlichen Allerhöchften Genehmigung noch der Mit- 
tung des Herrn Finanzminilters. 
Dagegen ift von den mit der Benfionsfeftfegung beauftragten 
wꝛatlichen Behörden dabei nad) denjelben Grundjägen zu ver- 
ıhren, wie bei den unmittelbaren Staatsbeamten. 

Tie Lehrer und Beamten an den zwar nicht vom Staate 
a unterhaltenden aber unter alleiniger Verwaltung des Staates 
aenden höheren Schulen, im Wejentlihen alfo an den ſog. 
“ülten Iandesherrlihen Patronats, find bezüglich der Ans 
"Gäung der penjionsberechtigten Dienftzeit ebenjo zu behandeln, 
ide Staatlichen Lehrer und Beamten. 

Sinfichtlich des formellen Verfahrens bei der Penfionirung 
{or Sehrern und Beamten nichtftaatlicher höherer Schulen ift zu 
“shten, daß gemäß Art. IV $. 3- des Gejeßes vom 25. April 
8 künftig die Die Verfegung in den Ruheltand ausfprechende 
“Migung lediglich von der ftaatlihen AuffichtSbehörde, felbit- 
Ale bo nad) Benehmen mit dem Unterhaltungspflichtigen, zu 
“en Bat. 

. vehufs beſſerer Ueberjichtlichkeit der geltenden Vorſchriften 
Ser die Benfionirung der Lehrer an höheren Schulen meines 
Amtöbereiches habe ich eine einheitliche Zufammenjtellung Diejer 
Lotſchriften nach Maßgabe des Geſetzes nom 27. März 1872 
und der Bisher dazu ergangenen Abänderungsgejege fertigen laſſen. 
25 Königlihe Brovinzial-Schulfollegium erhält Hierbei ein 
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Druderemplar dieſer Zufammenftellung, die aud im Centralblau 
hir die gefammte Unterrichts-Berwaltung zur Beröffentlidhun; 
gelangt. 

j An 
die ſämmtlichen Königlichen Provinzial⸗Schullollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahm: 
und Nachachtung bezüglich der Ihr unterftehenden unter $. 6 des 
Benfionsgejeges vom 27. März 1872 fallenden Anitalten meines 
Amtöbereiches. Bon der Beifügung der andermweit zugängigen 
beiden Druckſachen des Haufes der Abgeordneten it abgeſehen 
Dagegen laſſe ich der Königlichen Regierung ein Dru ler 
der oben erwähnten Zuſammenſtellung der Benfionsvorjchriften 
anbei zugehen. ° 

Der Miniſter der en 2zc. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
die jämmtlichen Königlichen Regierungen. 

U. I. Nr. 1088. U. UL U. IV. 

Entwurf eines Eiche, betreffend Abänderungen du 
Penſionsgeſetzes vom 27. März 1872. 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen :. 
verordnien, mit Zuftimmung beider Häufer des Landtages de 
Monarchie, was folgt: 

Art. I 
An Stelle des $. 6 Abſatz 2 des Penſionsgeſetzes vom 

27. März 1872 (&. S. ©. 268) treten a Borihriiten: 
Dagegen find die Beitimmungen desjelben anzuwenden 

auf die Lehrer und Beamten an Gymmafien, Realgymnafın, 
Oberrealſchulen, PBrogymnafien, Realprogymnafien, Re: 
ſchulen (höhere Bürgerſchulen), Scyullehrer: Semmarıe, 
Zaubitummen- und Blindenanftalten und Kunftichulen. 

Wegen Aufbringung der Benfton für die Lehrer und 
Beamten an denjenigen vorbezeichneten Schulen, welche nich 
vom Staate allein zu unterhalten find, bleiben Die beſtehenden 
Vorſchriften, insbejondere die SS. 4 bis 9 und 16 bis IN 
der Verordnung vom 28. Mai 1846 (©. ©. ©. 214), mi 
der aus dem Wegfall der Benfionsbeiträge der unmittelbarer 
Staatsbeamten ſich ergebenden Maßgabe in Kraft. Dei: 
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gleichen finden die Borfchriften des 8. 13 der Verordnung 
über die Anrechnung im Auslande geleifteter Dienite auf die 
zur Zeit des Inkrafttretens des gegemmwärtigen Geſetzes an 
den vom Staate allein zu unterhaltenden Unterridhtsanftalten 
angeftellten Lehrer und Beamten audy jerner Anwendung. 
Im Vebrigen treten die Beitimmungen der Verordnung mit 
der Mabgabe außer Kraft, daß YZuficherungen einer An⸗ 
rehnung von Dienftzeiten in Geltung bleiben. 

Art. I. 
Der 8. 14 Nr. 5 des Gejehes vom 27. März 1872 erhält 

gende Faffung: 
ala Lehrer ($. 6 Abi. 2) der vorgejchriebenen praftifchen 
Ausbildung ſich unterzogen hat. Dabei wird ein vorſchrifts⸗ 
mäßig zurückgelegtes Ausbildungsjahr ſtets zu 12 vollen 
Ronater gerechnet. 

Art. IL 

Hinter 8. 19 des Geſetzes vom 27. März 1872 wird 
ogender 8. 19a eingejchaltet: 

Bei der Berechnung der Dienftzeit eines in den Ruhe⸗ 
and zu verfegenden Lehrer an einer im $. 6 Abf. 2 be= 
zeihneten Unterrichtsanftalt muß mit der in dem $. 29a 
beitimmten Maßgabe die gefammte Zeit angerechnet werden, 
während welcher der Lehrer innerhalb Preußens oder eines 
von Preußen erworbenen Landestheils im öffentlihen Schul⸗ 
dienſt geftanden hat. 

Art. IV. 
‚Auf die Lehrer und Beamten folder im 8. 6 Abfag 2 des 

Gejehes vom 27. März 1872 bezeichneten Unterrichtsanſtalten, 
melde nicht vom Staate allein zu unterhalten jind, finden nach— 
"ende befondere Vorfchriften Anwendung: 

8. 1. 
‚ Bei ber Entfcheidung über das Recht auf Penfion und 

bei der Uebertragung der Befugnis zu dieſer Entſcheidung 
an eine nachgeordnete Behörde (88. 22 und 23 des Geſetzes 
vom 27. März 1872 und des Geſetzes vom 30. April 1884 
— 6. S. ©. 126) findet eine Mitwirtung bes Finanz⸗ 
mmilters nicht ftatt. 

Die Beſchwerde über die Entſcheidung und die Klage 
gegen dieſelbe fteht aud den zur yahlung der Penfion 
Verpflichteten innerhalb der für die Beamten (Lehrer) be- 
mmten Friſten offen. Die Klage ift von den Lehrern und 
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Beamten gegen die zur Zahlung der Benfion Berpflichteten, 
von letzteren gegen eritere zu erheben. 

Bis zur endgiltigen Erledigung der Beſchwerde oder 
Klage gegen die getroffene Entjcheidung über die zu ge 
mwährende Benfion wird Diejelbe nad) Maßgabe dieſer Ent: 
ſcheidung vorſchußweiſe an den Bezugsberecdhtigten gezahlı 

8. 2. 
Bon dem in dem 8. 20 des Gejekes vom 27. März 1872 

vorgejchriebenen Nachweiſe der Dienjtunfähigleit kann im 
Einverjtändnilfe mit dem Unterhaliungspflidhtigen abgeſehen 
werden. 

8. 3. 
Die Bewilligung einer Penfion auf Grund des 8.? 

Abſatz 2 und des 8. 7 des Geſetzes vom 27. März 1812, 
fowie die Anrechnung von Dienftzeiten, auf melde ba 
Lehrern oder Beamten ein Rechtsanſpruch nicht zuſteht, ce: 
folgt mit Zuftimmung der zur Aufbringung der Penſier 
Berpflichteten durch die für die Entjcheidung über den Rechu—⸗ 
anſpruch des Lebrerd oder Beamten zujtändige Behörk 
($. 22 des Geſetzes vom 27. März 1872 und des Ges 
vom 30. April 1884 — ©. ©. ©. 126 —). 

8. 4. 
Den Lehrern und Beamten fteht ein Anſpruch auf % 

tehnung einer im Reichs- oder Staatsdienſt zurüdgelens 
Givildienitzeit abgejehen von dem Falle des $. 19a mi 
zu. Dagegen ilt denfelben die gefammte Zeit anzurechnm. 
während welcher fie in einem Amte der zur Aufbringun 
ihrer Penfion ganz oder theilweiſe verpflichteten Gemeindt 
oder Stiftung oder des betreffenden größeren Kommund: 
verbandes geitanden haben. 

Art. V. 

Hinter 8. 29 des Gejebes vom 27. März 1872 Ink 
folgender 8. 29a: 

Die in dem $. 27 Nr. 2 ſowie in den u 28 und ® 
für den Hal des Wiedereintritts eines Penfionärs in der 
Reichs⸗ oder Staatsdienft getroffenen Vorſchriften finden au 
diejenigen unter die Vorſchriften des 8. 6 fallenden penjionirtei 
a und Beamten, deren Penfion nicht aus der Staat* 
falle zu zahlen ift, nur dann finngemäße Anwendung, wert 
fie im Dienjte der zur Aufbringung ihrer Penſion ganz ode 
theilweife verpflichteten Gemeinde oder Stiftung oder de 
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betreffenden Kommunalverbandes wieder angeftellt oder be⸗ 
ihäftigt werden. 

Iſt ein unter die Vorfchriften des 8. 6 fallender PBenfionär, 
deſſen Benfion nicht aus der Staatskaſſe zu zahlen it, in 
en zur Penſion berechtigende® Amt des unmittelbaren 
Staatsdienſtes oder an einer der im $. 6 Abi. 2 bezeichneten 
UnterrichtSanftalten, deren Unterhaltung Anderen, als den 
zur Aufbringung feiner Benfion Berpflichteten obliegt, wieder 
eingetreten, jo bleibt für den Fall des Zurüdtretens in den 
Ruheſtand bei der Entſcheidung über eine ihm zu gewährende 
neue Penfion die Dienitzeit vor feiner früheren Berjegung 
in den Rubeitand außer Anrechnung. 

Dieſe Beſtimmung findet auf diejenigen PBenfionäre, deren 
Benfion aus ber Staatsfaffe zu zahlen ift, alsdann gleich- 
talls Anwendung, wenn fie in ein zu Benfion berechtigendes 
Amt an einer der im $. 6 Abſatz 2 bezeichneten Unterrichts= 
anftalten, welche nit vom Staate allein zu unterhalten 
nnd, wieder eingetreten find. 

Art. VI 
Der 3. 30 des Geſetzes vom 27. März 1872 erhält 
igenden Zuſatz: 

Die Beitimmungen der 88. 88 bis 93 des Gejches vom 
21. Juli 1852 (8. ©. ©. 465) finden audy auf die Rehrer 
und Beamten derjenigen im $. 6 Abjah 2 genannten An 
falten Anwendung, welche nicht vom Staate allein zu unter= 
halten find. 

Art VII. 

St die nad) Maßgabe des gegenwärtigen Geſetzes zu be 
menade Penfion geringer, als die Penſion, weldye dem Lehrer 
eda Beamter hätte gewährt werden müflen, wenn er zur Zeit 
des Inkrafttreten dieſes Geſetzes nach den bis dahin für ihn 
geltenden Beftimmungen penjionirt worden wäre, fo wird dieſe 
tere Penſion an Stelle der eriteren bemilligt. 

Art. VID. 
Diejes Geſetz tritt mit dem 1. April 1896 in Kraft. 
Urkundlich zc. 

Beglaubigt. 
Miguel. Boſſe. 

Begründung. 

* In dem Regierungsentwurfe des Ka ‚vom 

N. März 1872 (©. ©. ©. 268) war die Neuregelung des Penfions- 
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wejens nur für die unmittelbaren Staatöbeamten in Ausficht 
genonmen und die Anwendung des Geſetzes auf Die Lehrer ur 
den Unterrichtsanftalten im Bereiche der Unterrichts-Berwaltung 
ausdrüdiih ausgeſchloſſen. Bei der Berathung im Landtage 
wurde das Geſetz durch Abänderung des 8.6 auf alle an da 
dort genannten höheren Unterrichtsanftalten angeftellten Lehrer 
und Beamten, aljo eimjchließlich derjenigen ausgedehnt, welche 
wegen des fommunalen oder ftiftiichen Patronats der Schule 
nicht im unmittelbaren Staatödienfte ftehen. Dabei blieb un 
beachtet, daß die ausjchließlich zur Regelung der Rechtöverhäl: 
nifje unmittelbarer Staatsbeamter beitimmten Borfchriften de 
Entwurfs nicht ohne Weiteres allgemein zu einem angemeſſenen 
Ergebnis für die obengedadhten Lehrer und Beamten führen. De 
vorliegende Gejeßentwurf iſt beftimmt, die in Folge deſſen ba 
der Anwendung des Geſetzes hervorgetretenen Schwierigfeite 
und Zweifel zu bejeitigen. 

Insbeſondere fehlt e8 jet an Haren und den thatjädlihen 
—— eutſprechenden Vorſchriften über die bei de 
Penſionirung der Lehrer anzurechnenden Dienſtzeiten. | 

Nach den 88. 13 und 14 der Verordnung vom 28. Rx 
1846, betreffend die Penfionirung der Lehrer und Beamten ı 
den höheren Unterrichtsanftalten mit Ausfchluß der Univerjie 
(GG. S. S. 214), follten außer dem Militärdienfte den Lehrern“ 
Beamten an ftaatlichen höheren Unterrichtsanftalten alle Dir 
im Staatsdienfte und an öffentlichen Unterridtsanftalten, de 
Angeftellten an den nicht oder nicht allein vom Staate zu ums 
haltenden höheren Schulen neben der Zeit der Beichäftigung m 
der betreffenden Schule nur diefenigen Dienfte angerechnet werden, 
welche jie der zur Penſionszahlung verpflichteten Kommune gt 
Ieiftet hatten, falls hierüber nicht andere Verabredungen getrofn 
waren. 

Nah dem Penſionsgeſetz find dagegen, außer der Zeit des 
aktiven Militärdienftes und des Neichsdienites, der Negel nah 
nur die im unmittelbaren Staatsdienfte zugebrachten Dienftjaht 
anzurechnen. Ferner beitimmt ber 8. 19, 1a. dieſes Gefehed, 
das mit Allerhöchſter Genehmigung die Zeit angerechnet werdit 
fan, während welder ein Beaniter im Gemeinde= oder Schub 
diente fich befunden bat. | 

Die Anwendung diefer Vorichriften auf die im $. 6 ge 
nannten Lehrer entiprach zweifellos nicht der bei Erlaß de⸗ 
Penſjonsgeſetzes maßgebend gewejenen Abſicht. Es war u. 1. 
nit anzunehmen, daß die Anrechnung eines nicht ſtaatlichen 
öffentlichen Schuldienftcs für die Lehrer an Staatsanftalten von 
einer jedesmaligen Allerhödjiten Genehmigung habe abhängt 
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gemacht, oder die Anrechnung eines außerhalb des Patronats- 
bereihes einer nicht ſtaatlichen Anftalt geleilteten Dienftes für die 
an emer ſolchen Schule angeltellten Lehrer und Beamten auf 
Grmd Allerhöchſter Drdre habe zugelaſſen werden follen. Unter 
jochen Umftäanden blieb nur die Auslegung des Geſetzes dahin 
übrig, Daß die 88. 13 und 14 der Verordnung vom 28. Mai 1846 
ch ferner als maßgebend erachtet werden müßten, daß ins: 
trondere der 8. 13 der gedachten Verordnung nicht mit 8. 19 
Ar. 1a des Geſetzes vom 27. März 1872 im Widerſpruch ſtehe 
xad demgemäß nicht durch 8. 38 des Geſetzes außer Kraft ge- 
ickt jet. 

Der hiernach auf Grund einer anfechtbaren Auslegung des 
venfionsgeſetzes fich ergebende Rechtszuſtand führt indeg für die 
xster an nicht Staatlichen höheren Unterrichtsanitalten nament- 
lich mofern zu einem unbefriedigenden Ergebni3, als ihnen ein 
Ampruch auf Anrechnung derjenigen Zeit nicht zufteht, während 
milder fie außerhalb des Bereiches des Patronats derjenigen 
Säule, bei welcher fie zur Zeit ihrer Verfegung in den Nuhe- 
"md angeftellt waren, im öffentlichen Schuldienite in Preußen 
nh befunden haben. Zwar haben die angeftellten Ermittelungen 
ergeben, daß auch diejen Lehrern die bezeichneten Dienftjahre 
meitend angerechnet werden. Died beruht aber nur in ver⸗ 
haͤlmismaͤßig feltenen Fällen auf ftatutarischer Feſtſetzung; Häufig 
liegen befondere Berabredungen vor, welche bei Aufnahme des 
cinzelnen Lehrers in den Batronatsdienit getroffen morden find, 
er die Anrechnung iſt auf mohlmollende Erwägungen der 
Kewmunalbehörden zurüdzuführen. Diejenigen Lehrer, mweldhe 
t3 unterlaffen Haben, bei ihrer Anjtellung an einer nicht ftaat- 
"oem Rehranftalt wegen Anrechnung ihrer früheren Dienitzeit be⸗ 
dere Bedingungen zu ftellen, befinden ſich aljo in einer un⸗ 
ngeren Rage, welche von ihnen um fo ſchwerer empfunden wird, 
als es Inmerhir nicht an ſolchen Fällen fehlt, in denen bei der 
Senfionirung folcher Lehrer bie Anrechnung früherer Dienftjahre 
an anderen Unterrichtsanftalten von den Gemeindebehörden ab- 
gelehnt worben ift. 
. ‚De Ka ee zum Ausdrud gebradhte Wunſch des Lehrer⸗ 
"andes, daß dieje ohne zureichenden inneren Grund in einer für 
rt bebeutenden Frage beftehende Ungleihmäßigfeit der Behandlung 
der Lehrer befeitigt, mithin der öffentliche Schuldienft im Inlande 
alen Lehrern an höheren Unterrichtsanftalten in gleicher Weife 
bt ber Benfionirung angerechnet werde, erfcheint berechtigt. Die 
Vedenken, welche gegen die Erfüllung dieſes Wunfches von dem 
Standpunkte der Schulunterhaltungspflichtigen aus geltend ge= 
mat werben Zönnten, werben zurüdtreten müflen, ba eine jenem 
Vunſche genügende geſetzliche Vorſchrift der Auffaſſung entſpricht, 
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auf welcher das Gefeß vom 25. Juli 1892, betreffend das Dient 
einkommen der Lehrer an den nichtitaatlichen öffentlichen Höhere 
Schulen (©. S. ©. 219), beruht, und folde Vorſchrift fh, mn: 
ſchon bemerkt, an eine vielfach geübte Praxis anfchließt, mithr 
eine erhebliche Mehrbelaftung der Unterhaltungspflichtigen mic: 
herbeiführen wird. Y 

Sol hiernach künftig in der widhtigiten Beziehung em 
Gleichſtellung ſämmtlicher Lehrer an öffentliden höheren Unter: 
rihtsanftalten in Betreff ihrer Penſionsanſprüche ftattfinden, ſe 
werden die 88. 13 und 14 der Verordnung vom 28. Mai 18% 
ausdrüdiih aufzuheben und allgemein durch fachgemäße Ber: 
ſchriften zu erfeßen fein. 

Die oben bervorgehobene Thatſache, daß das Geſetz ea 
27. März 1872 urſpruͤnglich nur für die unmittelbaren Staatz 
beamten Geltung haben follte und daher eine Anzahl für di 
Lehrer an nichtſtaatlichen Schulen ungeeigneter Vorſchriften er: 
hält, erfordert auch anderweit ergänzende Beitimmungen. 

Da endlich die Aufzählung der Unterrichtsanftalten im S.: 
Abſatz 2 des Geſetzes vielfady den gegenwärtigen Schulform 
nicht mehr entipricht, jo ericheint auch Hier eine Aenderung de 
Geſetzes zwedmäßig. 

Das letztere Bedürfnis wird erfüllt durch den 

Art. I. 

des Entwurfs. Derjelbe bezeichnet außerdem die noch jene | 
Wirkſamkeit bleibenden Beitimmungen der PVerorbnung me 
28. Mai 1846 über die Aufbringung der Penjionen. Er ie 
im Uebrigen alle anderen VBorjchriften der Verordnung mit d: 
Maßgabe außer Kraft, daß ſchon ertheilte Zuficherungen üb: 
Anrechnung von Dienftzeiten in Geltung bleiben und den berei: 
jet an Staatsanftalten angeftellten Lehrern und Beamten dr 
jenigen Rechte erhalten werden, welche ihnen bisher auf Onm: 
der Vorſchrift des S. 13 der Verordnung vom 28. Mai 14" 
zugeitanden find; hiernach werden diefen Lehrern und Beamte 
auch die im Auslande geleilteten Dienfte angerechnet, wenn ii: 
Anftelung im Inlande vorzugsmeife im Intereſſe des öffentlikr 
Unterrichts ftattgefunden Hat. Fuͤr bie in Zukunft zur Anftelurs 
an Staatsanftalten gelangenden Lehrer und Beamten wird ds | 
gegen die allgemeine Borjchrift des 8. 19 1a des Benfione: 
geſetzes in Kraft treten, nach welcher e8 zur Anrechnung em: 

Dienftes im Auslande der Königlichen Genehmigung bedarj. 

Art. I. 

Der gegenwärtigen Beſtimmung über Anrechnung bes Prob: 
jahres im $. 14 Nr. 5 des Penſionsgeſetzes ift eine Fafſung 9° 
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geben, welche den neuerdings veränderten Vorſchriften über die 
Ausbildung der Kandidaten des höheren Lehramtes entipridt. 

Zur Erlangung der Anjtellungsfähigkeit als Lehrer an höheren 
Schulen ijt dem früher vorgefchriebenen PBrobejahre jeit dem Jahre 
15% ein Seminarjahr Hinzugetreten, welches entweder an einem 
„dagogiihen Seminare oder an einer der dem Zwecke der prak⸗ 
tiben Ausbildung von Schulamtstandidaten entiprechend einge- 
shteten Höheren Unterrichtöanftalten, fog. Seminaranitalten, zurück⸗ 
‚legt wird. Dem Sinne des Geſetzes entfpricht e3, dies Seminar: 
zaht dem bisherigen Probejahre in Bezug auf die Berechnung der 
renñonsfaͤhigen Dienftzeit gleichzuftellen. Die hiernach erforderlich 
zwordene Erweiterung der Beitimmung im 8. 14 Nr. 5 des 
benſionsgeſetzes ift jo gefaßt worden, daß fie aud) für eine etwaige 
utünftige Veränderung der Vorſchriften über die praktifche Vor- 
xraumg der Schulamtsfandidaten Raum gewährt. 
Es waren ferner Zweifel darüber entftanden, wie das Probe: 
"Sr zu berechnen fei, ob als ein volles Jahr ohne Rüdficht auf 
das Fehlen einiger Tage am Beginn oder Ende diefer ſich natur- 
map dem Schuljahre anfchließenden Ausbildungszeit oder nur 
sr die Zeit der thatfächlichen Dauer derjelben, wie dies in einigen 
len von ber Ober-⸗Rechnungskammer angenommen war. Würde 
a) dem Wortlaute des Geſetzes vom 27. März 1872 Diele 
engere Auslegung Bla greifen, fo würde das Ausbildungsjahr 
‚tm keinem Falle als volles Jahr in Anſatz kommen können, 
‘a es in der Regel mit dem Anfange eines Schuljahres begonnen 
end mit dem Schluffe eines folchen beendet wird, zwilchen diefen 
Immen aber jedesmal Ferien liegen. Die Nichtanrechnung 
er Jerientage würde der — des Geſetzes nicht entſprechen. 
a Hmblid ferner darauf, daß 3. B. bei Erkrankung des Kan- 
Cal Das Ausbildungsjahr nicht in allen Fällen mit dem 
Shuljahre zufammenfällt, ift eine Faſſung für angemeſſen erachtet 
Sorden, welche Die Anrechnung jedes im Uebrigen ordnungsmäßig 
ag 3efegten Ausbildungsjahres als eines vollen Dienjtjahres 

Art. III 
enWält die bereits oben eingehend begründete wichtigſte Vorſchrift 
5 Entwurfs, daß Die Anrechnung der im inländischen öffent- 
lichen Schuldienfte zugebrachten Zeit für alle Lehrer an öffent- 
gen höheren Unterricht3anftalten gleichmäßig zu erfolgen hat. 

egen der Ausnahme von diefer Regel für die nad) erfolgter 
enfomirung wieder angeftelltern Zehrer wird auf die Begründung 

u}. 29a Bezug genommen. 
„ Ein ausreihender Grund, den an ben Staatsanftalten in 
Sutunft anzuftelenden Beamten gemäß $. 13 der Verordnung 
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vom 28. Mai 1846 einen Anſpruch auf Anrechnung ber Ze 
einer Dienſtleiſtung an nichtitaatlichen öffentlichen Schulen em 
uräumen, ift nicht vorhanden. Solche Anrechnung wird dabe 
* dieſe Beamten nur noch auf Grund der Vorſchrift des S. Ir 
des Penjionsgejeged erfolgen können. 

Sm Uebrigen ift Hier hervorzuheben, daß ein Anſpruch eins 
Lehrers auf Anrechnung einer Zeit der Dienftleiftung an eine 
Schule in gleicher Weife, wie die Anrechnung der Zeit der Dient 
leiltung von Beamten im andermweitigen Staat8dienjte, voraus: 
fegt, daß die Zeit und Kräfte des Lehrerd durch den Schuldiet 
mehr als nur nebenbei in Anſpruch genommen geweſen im 
(Gentralblatt für die gefammte Unterr. Verw. 1885, ©. 136ı. 

Art. IV 
faßt diejenigen Abänderungen des Penſionsgeſetzes zuſammen 
welche ausſchließlich auf Bejonderheiten der nichtitaatlichen höhere 
Zehranlialten beruhen und daher eine nur diefe Anftalten treiien! 
Regelung angezeigt erjcheinen laſſen. 

In dem 8. 1 wird die hier nicht erforderliche Betheiligue 
des Finanzminiſters bei der Entjcheidung über die Gewähm, 
von Penſion ausgeichloffen und nad Analogie der Voridntr 
Des 8. 17 des Ruhegehaltskaſſengeſetzes für die Volksſchull 
vom 23. Juli 1893 (©. ©. S. 194) auch der Patronatsbeik 
die Beſchwerde und Klage gegen die von der Auffichtsit 
über die Höhe der Benfion zu treffende Enticheidung eingerimt 
fowie die vorläufige Vollitredbarkeit der Ichteren angeorm 
Dabei ift e3 für zweckmäßig erachtet, ausdrüdlich klar zu itele. 
daß die Auffichtsbehörde, welche die Entſcheidung über die Pantırı 
getroffen Hat, bei einem hierüber eingeleiteten gerichtlichen %: 
fahren nicht Prozeßpartei ilt. 

8. 2 geitattet, von der bei unmittelbaren Staat3beamten ı2 
Intereſſe der Staatöfinanzen erforderlichen ausdrüdlichen 3% 
jtellung der Dienftunfähigkeit des unter 65 Jahre alten Lehut 
und Beamten im Einverftändniffe mit dem Patron der Anita! 
abaujeben. 

8. 3 ordnet die Zuftändigfeit der Behörden bei der &e 
währung einer Benfion und bei der Anrechnung von Dienitzeitee 
für Diejenigen Fälle, in denen eine Rechtspflicht des Parrond 
nicht beiteht; fie ftellt insbeſondere feit, daß nur mit Eimmwilligun 
des Batrons ſolche Yugeitändniffe erfolgen dürfen. 

F. 4. Außer der Beit des aktiven Militärdienftes und de 
in dem gegenwärtigen Entwurfe beſonders geregelten öffentliche: 
Schuldienſtes werden den Lehrern und Beamten an höhe 
UnterrichtSanftalten in Uebereinitimmung mit dem jegigen Recht! 



461 

uſtand bei der Benfionirung auch die anderweitigen Dienite an= 
urehnen ſein, welche jie den zur Aufbringung ihrer Penfion 
zerpflichteten geleiftet haben. Daß demgemäß den Lehrern und 
Jeamten an den von dem Staate allein zu unterhaltenden Unter: 
ichtsanftalten Die Zeit einer früheren Dienftleiftung im Staats: 
ientte und in dem mit demfelben für die unmittelbaren Staats⸗ 
amten gleihgeftellten Reichsdienfte anzurechnen find, ergiebt ſich 
re Veiteres aus den 88. 13 und 14 Nr. 2 des Penſions⸗ 
es Dom 27. März 1872. Tür die übrigen Lehrer und 
kamten find ausdrüdliche dem vorbezeichneten Grundiage und 
on Vorſchriften des 8. 14 der Verordnung vom 28. Mai 1846 
prehende Anordnungen hierüber erforderlich und in den Ge— 
Gertwurf aufgenommen. Die Anrechnung anderweitiger Dienjte 
ir dieje Lehrer und Beamten wird nach Analogie der in dem 
: 19 des Penfionsgefeßes für die unmittelbaren Staatsbeamten 
‚roten Vorfchriften gemäß Art. IV 8. 3 des Gejegentwurfs 
der freien Entjchließung der Patronate abhängig bleiben. 

Art. V. 
Lie 88. 27 Nr. 2, 28 und 29 bes Penſionsgeſetzes über 

x Einziehung und Kürzung von Penfionen nnd die Berechnung 
7 Tienftzeit eines wieder angeftellten Penſionärs enthalten nur 
rihriften für den Fall der Wiederbeihäftigung und Anftellung 
überer ınmmittelbarer Staatsbeamter einfchließlich der Lehrer 
» Beamten an den vom Gtaate allein zu unterhaltenden 
Seren UnterrichtSanftalten und früherer Reichsbeamte im un⸗ 
ebaren Staat3= und Reichsdienſte. Nach dem leitenden Ge: 
‚anten jollen Diefe Beftimmmmgen zur Anwendung gelangen, wo 
die Auibringung der Penfion und des neuen Dienfteinfommens 
‘tt der früheren und der neuen PBenfion den nämlichen Ver— 
‚töten obliegt, unter Gleichftellung der Staatskaſſe mit der 
tehstaffe, Deren Leiftungen thatſächlich dem Preußiſchen Staate 
toßtentheils zur Laſt fallen. 
Der innere Grund dieſer Vorfchriften trifft für die pen- 
onnten Lehrer und Beamten derjenigen höheren Unterricht3- 
Mtalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten find, 
lödann, aber auch mur dann zu, wenn fie im Dienfte der zur 
uibringung ihrer Benfion Verpflichteten wieder befchäftigt oder 
ngeitellt, oder aus ſolchem Dienfte wieder in den Ruheſtand 
erjept werben. Demgemäß find in den erften Abſatz des 8. 29a 
predende Anordnungen aufgenommen. 

Durch die Borfchriften der Abſätze 2 und 3 foll ferner die 
Imehnung einer vor der früheren Verfegung in den Ruheltand 
on einem penfionirten Lehrer einer höheren Unterrichtsanſtalt 

1896, 81 
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oder einem penftonirten unmittelbaren StaatSbeamten zurüdgelegtr: 
Dienjtzeit für diejenigen Fälle ausgeichloffer werden, in den 
die frühere Penſion nicht mit der Gewährung einer neuen Bern: 
fortfällt, da der Lehrer oder Beamte fonft für dieſe Dienitz: 
eine Doppelte Penjion erhalten würde. 

Art. VI. 
Ueber die Vorausfegungen der freiwilligen Penjionirung un: 

das Verfahren bei derjelben find ſchon jetzt für alle Xehrer un 
Beamten an höheren Unterrichtsanftalten im Wejentlichen glet 
mäßige und mit den Normen für die unmittelbaren Staa: 
beamten übereinftimmende Vorſchriften in Geltung. Aud firda 
nach Artikel III des Geſetzes vom 31. März 1882 (8. S. S. 15 
die Dienjtentlafjung der über 65 Jahre alten Lehrer und Bramt: 
jener Anjtalten allgemein in der gleihen Weile ftatt. Dagija 
beitehen Zweifel darüber, ob die Vorſchriften der 88. 88 bis 
des Disziplinargejeges vom 21. Juli 1852 (G. S. ©. 4651 ır 
die unfreimillige Berjegung der noch nicht 65 Jahre alten Lılrr 
und Beamten an denjenigen höheren Unterridtsanftalten an 
wenden find, welche nicht allein vom Staate —A 
da nach den 88. 94 und 95 des Disziplinargeleges für ir | 
mittelbaren Staat3diener die Damals geltenden Vorſchriften de 
ihre unfreimwillige PBenfionirung in Kraft geblieben waren. A | 
in der Verordnung vom 29. März 1844 (8.8.5.0 
haltenen Normen weichen zwar in feiner weſentlichen Bezut 
von denjenigen des Disziplinargeſetzes ab. Es ift jan 
wünjchenswerth, die eingetretene Unficherheit des Rechtszuſtands 
zu bejeitigen. Dies wird in geeigneter Weiſe dadurch hrs 
zuführen jein, daß aud Hier ausdrüdlich eine Gleichſtellung alr 
in Betracht kommenden Lehrer und Beamten ftattfindet. 

b. 
Bericht der Kommiffion für das Unterrichtsmejen ui: 
den Gejegentwurf, betreffend Abänderungen des Bar 
ſionsgeſetzes vom 27. März 1872. Nr. 8 der Drudjadia 

Der Entwurf eines Gejeges, betreffend Abänderungen da 
Benfionsgejeges vom 27. März 1872, war ber Unteride 
fommiffion zur Berathung überwiejen worden. Der Borfigenk 
der Kommiſſion machte zunädhft darauf aufmerfjam, daß di 
Gefegentwurf eine alte Forderung fowohl des Plenums als am 
der Unterrichtsfommilfion jet, welche fich jedes Jahr mit den vr 
ichiedenften Petitionen auf Anrechnung der im öffentlichen Schw 
dienfte verbrachten Zeit bei der Benfionirung beſchaͤftigt hab 
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zwar habe man diefe Anrechnung der Dienftzeit fchon bei der 
Berotfung des angeführten Gejehes vom Sabre 1872 erreichen 
welen, allein der Verſuch ſei mißglüdt und die Anrechnung fei 
bei den nichtſtaatlichen Anſtalten nicht durchführbar geweſen. Für 
dıete fer der $. 14 der Verordnung vom 28. Mai 1846 beitehen 
zedlieben. Es hätten allerdings auch ſchon bisher durch Ver: 
rige Bereinbarungen zwifchen dem Lehrer und der anftellenden 
Konmune getroffen werden können, wenn ſolche aber nicht zu 
Sande famen, hatten diefe Lehrer an nichtitaatlichen Anftalten 
1 Nachtheile. Was damal3 nicht gelungen, fol diefer Gefep- 
pur nachholen. 

Lie Kommilfion beichloß Hierauf, von einer Generaldiskuffion 
ayzuichen, jedody eine ziweimalige Leſung vorzunehmen. 

An der erſten Lefung nahmen als NRegierungdvertreter Theil: 
1. Geheimer Ober-Regierungsrath Bohtz, 
2. ⸗ Ober-Finanzrath Dr. Germar, 
3. ⸗ ⸗ Belian. 

Eine längere Debatte knüpfte ſich zunächſt an den erſten 
«jap des Artikels I, welcher die Anftalten aufführt, für 
deten Lehrer die Beitimmungen dieſes Gefegentwurfs Geltung 
haben ſollen. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob diefe Auf- 
hlung genüge oder ob e3 nicht nothmendig fei, diefelbe zu er= 
zanzen. Bei dem Geſetz von 1872 habe man nicht gejagt nee 
Lehranſtalten und dergleichen”, fondern die einzelnen Anſtalten 
w'gerührt, daſſelbe müffe man auch jet thun und verjuchen, 
not Balbe, ſondern ganze Arbeit zu leiften. DiejeVervollitändigung 
Ne nad) zwei Seiten erfolgen, indem man feitzuftellen ſucht, 
mal was unter „höheren Lehranſtalten“ zu veritehen fei und 
se, welche von diefen Anftalten noch unter dieſes Geſetz fallen 
und m dem Abſatz 1 des Artikel I Doch nicht genannt feier. Denn 
aur dadurch ſei es möglich, in der Zukunft Streitigkeiten zu be⸗ 
angen, denen bei einer Unflarheit oder Unvollitändigfeit des 
"ige Thür und Thor geöffnet fei. 

Zu diefen Höheren Lehranftalten, welche nicht genannt feien, 
ber in dies Geſetz gehörten, zählten zunächſt die Landwirthfchafts- 
dulen. Sie ftänden auf dem Standpunkte der Realfchulen, ihr 
lbgangszeugnis gemähre Die Berechtigung zum einjährigen Militär- 
inte und fie dienten landwirthichaftlihen Zweden. Der Charatter 
er 16 Schulen, welche es im preußiichen Staate gebe, fei 
derdings fein kommunaler, denn fie feien nicht von Gemeinden, 
mdern von Bereinen gegründet und würden von Kommunen, 
tovinzen oder vom Staat nur unterftüßt. Aber trogdem ge- 
orten fie Hierher, denn es fei eine Ungerechtigkeit, wenn diejen 
ehrern, welche meift eine wifjenfchaftliche Bildung genofjen hätten, 

31* 
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bei ihrer Benfionirung die im öffentlichen Schuldtenfte verbrag;: 
Beit nicht angerechnet werden jollte. Wären dieje Anitalten md: 
im Stande, diefe Penſion zu tragen, jo mülle eben der Sta 
eingreifen und ein Opfer bringen, zu welchem er bei der jekigx 
Nothlage der Landwirthichaft verpflichtet fei. 

Ferner gehörten hierher die Kunftichulen: Dan dürfe diir 
Begriff nicht im engen Sinne auffaljen und als ſolche nur de 
Kunftichulen in Berlin und Breslau anfehen, e8 gebe deren am 
in Königsberg, Danzig, Hanau und anderen Orten, wie aus dk 
Denfihrift zu Nr. 43 der Druckſachen bervorgehe. Der engır. 
Begriff „Kunſtſchule“ fei Heut überholt, weil die Grenze zwige 
Kunit und Gewerbe jchwer zu ziehen fei und dadurch vor Alz 
ein Anlaß zu Streitigkeiten gegeben jei; deshalb müſſe Hier im 
Deklaration des Begriffs Kunſtſchule gegeben werden. 

Sn der Aufführung der Anjtalten im 1. Abjag fehlten dur 
auch die Präparandenanitalten, welche im innigiten Bujamme: 
hange zu den Seminaren jtänden. Bei dieſer engen Bezich“: 
zu einander jei nichts natürlicher, als dab die Lehrer von m: 
in die andere übergingen, aber dies werde verhindert, wenn It 
PBräparandenanftalten im Geſetz Er Endlich fehlten hier os 
die techniſchen Schulbeamten, alſo die Schulräthe und Kwu⸗ 
Schulinſpektoren, welche als techniſche Organe zu Dielen | 
italten gehörten. Die Jahre, welche dieje Beamte im Kirchen 
oder an nicht ftaatlichen Anftalten verbracht Hätten, würden tw 
bei der Penſionirung nicht angerechnet. 

Das Kultusminifterium habe durch den Erlaß vom 1.3: 
1891 — und Diejer treffe bejonders die Kreis-Schulinipeken:. 
die Regierungs- und die Provinzial-Schulräthe — angeorim:. 
daß die Feſtſetzung der dem früheren Dienftverhälinis ar; 
rechnenden Dienftjahre in der Regel erft beim Eintritt di: 
Benfionirung ftattfinden jollte. 

Nun zeigt fi auf Grundlage der vorliegenden gefelit:' 
Beitimmungen und dieſes Erlaſſes nad einer zweifadt! 
Richtung Hin eine weiterhin faum zu rechtfertigende mißlit. 
Rage ber techniſchen Schulbeamten. In erfter Rinie wird durk 
den Artikel III diefes Gefepes jedem Lehrer der höheren Lett 
anftalten und der L2ehrerjeminarien ein Recht auf Anrehnun 
aller im öffentlichen Schuldienfte Preußens zugebrachten Diem 
jahre zugeftanden. Da eine gleiche geſetzliche Beſtimmung für N. 
Volksſchul⸗ und die Mittelfehullehrer beftehe, fo zeige fih de 
Umitand, daß die Auffihtsbeamten aller dieſer Lehrer !' 
diefem Punkte ungünftiger durch das Geſetz geftellt feien, als ! Ä 
—* Aufſicht unterftellten Lehrer. Dies ſei für die Dauer mi 
altbar. | 
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Zweitens jei hierdurch das Dienftverhältnis diejer Be— 
ZRten jelbit nadhtheilig beeinflußt, indem es in der Hand der 
Z:zatöregierung Liege, denfelben je nad) ihrer Führung im Dienfte 
‘Sr oder weniger Dienftjahre im Benfionsfalle anzurechnen. 
:ı Auffaffung von der Lage der Dinge beiteht jedenfalls in 
“ın reifen, und man eradtet dieſen Erlaß des Kultus⸗ 
nsterums — ob mit Recht oder Unrecht, fei dahingeſtellt — 
m Mittel zur Förderung guter Disziplin. Ein foldyes Ver⸗ 
‚ms beitehe aber doch bei feinem andern Staatsbeamten und 
me em AbhängigkeitSverhältnis, das nicht zu billigen ſei und 
2 au im Hinblick auf das beitehende Disziplinargeſetz voll- 
am erübrige. Der an ſich jchwierige Dienit diefer Schul- 
htöbeamten Dürfe durch eine ſolche Ausnahmeftellung weiterhin 
‘+: beſchwert werben. 

lie Bertreter der Königlichen Staatsregierung widerſprachen 
‘z Vorhaben, den Abjag 1 de3 Artikel I zu ändern. 

In gleihem Sinne wurde auch aus der Mitte der Kom⸗ 
ron ausgeführt, daß feit 1872 diefe Aufzählung der Anftalten 
zzzreidht Habe. Sekt müſſe man entweder ſich mit diefer Auf- 
xenng begnügen, oder alle in Betracht fommenden Anftalten 
das Geſetz aufnehmen. Dies ſei aber überaus jchwierig, und 
Sonder müßte auch gefragt werden, ob fpäter entitehende Kate: 
‚ten von Anftalten unter dieſes Geſetz fallen würden. Ein 
ter jet 1872 injofern gemacht worden, daß man die einzelnen 
„ılten aufgeführt habe Diefer Fehler würde aber durch fernere 
wöhlung von Anjtalten nur vermehrt. 
Wolle man aber diejen Verſuch machen, fo ſei ed nothwendig, 

'sauh aus den andern Miniſterien Kommiſſare hinzugezogen 
SI, 

13 der Kommilfion heraus murde ein diesbezüglicher An⸗ 
727 geitellt. 
Es wurde hierauf zunächſt der erfte Sat des Artikel I ein- 
"zug angenommen, zugleidy aber auch befchloffen, für die zweite 
.'ng aus den Minifterien des Innern, für Handel und Ge— 
the und für Landwirtbichaft Regierungstommifjarien zuzuziehen. 

In Folge deſſen waren zur zweiten Lefung außer den ſchon 
1 angeführten Bertretern der Königlichen Staatsregierung noch 
ic Herren 

Wirklicher Geheimer DOber-Regierungsrath Lüders, 
Geheimer Ober-Regierungsrat Dr. Thiel, 

⸗ Dr. Lindig, 
von Bremen, 
Müller vnoh uw NW 

ınhienen. 
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Gegen jede beabjichtigte Aenderung des erften Satzes Ipradı: 
ji die Vertreter des Finanzminiſteriums, wie folgt, aus: 

„Aus der Begründung des Gefegentwurfs ergebe ſich, de 
nad) der Abficht der Staatsregierung der Kreis der dem Bention:: 
gefe vom 27. März 1872 unterliegenden Beamten und Lehre 
dur die zur Berathung ſtehende Novelle nicht habe geänden 
werden follen. Die —X8 des Abſatzes 2 des Artikels 1. 
den Entwurf babe nur den Zweck, eine Uebereinſtimmung zwild«: 
der jeit den Jahre 1872 abgeänderten Benennung der unter di: 
Gele fallenden Schulen mit ihrer Benennung in dem Gejche 
ſelbſt Herbeizuführen und zugleich die Berathung des Geic: 
entwurf8 dadurch zu erleichtern, daß der Kreis der durch der 
ſelben betroffenen Lehrer und Beamten in der Novelle jelbii k 
zeichnet werde. Materielle Bedeutung habe der Abſatz 2 nid. 
insbefondere fei e8 außer Zweifel, daß auf die Lehrer an d-: 
jenigen Anftalten, welche in Folge der feit dem Jahre 1872 ec: 
getretenen Uenderungen der Organilation der höheren Schult 
im Bereiche der Unterrichtsverwaltung an foldhen Anſtalten cr 
geitellt werden, die an die Stelle früherer abweichend geitalten 
Schulen getreten ſeien und daher eine etwas abweichende ä. 
zeichnung erhalten hätten, wie 3. B. Die Oberrealjchulen, dietr 
Ichriften des Benfiondgejeges und des gegenwärtigen Gefegentert 
auch dann Anwendung fänden, wenn der Abſatz 2 in die Wed: 
nicht aufgenommen merde. 

Die vorbezeichnete Beſchränkung der Tragweite des Ges 
entwurf3 beruhe auf der Erwägung, daß e8 feit langer Zen zt 

ſehr erwünſcht erachtet fei, das Penſionsrecht für die umter de 
Vorſchrift des 8. 6 Abſatz 2 des Penſionsgeſetzes vom 27. Kür; 
1872 fallenden Lehrer und Beamten in zweifelöfreier Weile ; 
regeln und denjelben namentlich einen Rechtsanſpruch auf Aa: 
rechnung des öffentlichen Schuldienites in Preußen zu verfhan“. 
In diefer Beziehung glaube die Staatsregierung auf alleine: 
Zuſtimmung rechnen zu dürfen. Wenn aber der Verſuch gemak: 
werde, zugleich noch anderweitige Aenderungen des Penfionsrehts 
landet jo erfcheine die Erreihung auch jenes Fieles um 
o mehr gefährdet, al8 cine Ausdehnung der Vorſchriften de 
Novelle nah einer Richtung vorausfihtlih Anlaß zur Geltend⸗ 

machung mannigfacher fonftiger nicht erfüllbarer Wünfde geben ; 
würde. 

Wollte man insbefondere dazu übergehen, den Kreis da 
unter das Geſetz fallenden Lehrer und Beamten zu ändern, ⸗ 
fei die erfte Vorausſetzung hierfür, daß ber gegenwärtige Reht: 
zuſtand auf diefem Gebiete und die gefammten Berhältmiie der m 
Frage kommenden Schulen mit Sicherheit feſtgeſtellt würde 
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abei fämen Anftalten mannigfaltiger Art im Betradjt, deren 
nanzielle Lage feineswegs allgemein ohne Weiteres als dergeftalt 
ciihert erachtet werden könne, um es unbedenklich erfcheinen zu 
nen, ihnen die Verpflichtung zur Gewährung von Penſion nad) 
tahgabe des Geſetzes von 1872 und der Vorfchriften des Geſetz⸗ 
wurfs aufzuerlegen. Hier jei bisher in der Weile verfahren, 
5 bei gegebener Beranlafjung im einzelnen Falle nach näherer 

Frifung der Sachlage eine Drdnung der Angelegenheit im Ber- 
‚suungömwege herbeigeführt ſei.“ 

Bas die einzelnen Anjtalten anlangt, welche von Mitgliedern 
der Kommiljion als in dem Geſetze fehlend bezeichnet worden 
waren, jo erklärte zunädit der Kommiſſar des Minifters für 
xondwirthichaft zc., Daß e8 erheblichen Bedenken unterliegen würde, 
die zwingenden Borjchriften des Penſionsgeſetzes auf die Land— 
winhſchaftsſchulen auszudehnen, da die Träger derjelben vielfach 
dt ohne Weiteres im Stande jeien, die dadurch ihnen auf- 
tiegten Berpflichtungen mit Sicherheit zu erfüllen. 

zur eine ſolche Ausdehnung des Penſionsgeſetzes auf die 
iondwirthichaftlichen Schulen beitehe jedenfalls ein dringendes 
Pedurfnid nicht. Nach den bisherigen Erfahrungen fei es viel: 
mehr ohne befondere Schwierigkeiten erreicht worden, überall da, 
wo dies als wünſchenswerth habe erachtet werden müflen, den 
Lehrern auch an diefen Schulen entfpredhende PBenfionsrechte auf 
“rund einer Verjtändigung mit den Kırratorien der Anftalten zu 
verrdaffen. 
Auf die Frage, ob nicht der Begriff „Kunftichule” in einem 

veiteren Sirme zu fallen fei, al8 in dem Gejeg von 1872 ge- 
Yüchen, antwortete der Wirkliche Geheime DOber-Regierungsrath 
xaders, Daß das Handelsminifterium an den Vorarbeiten für 
sa vorliegenden Gejegentwurf nicht Theil genommen habe. Es 
hi daher bisher angenommen worden, daß die beabfichtigten 
Amderungen des Penfionsgejeßes vom 27. März 1872 nur für 
te Schulen und Lehrer der allgemeinen Unterridhtsverwaltung 
ingeführt werden follten. Da er erft vorgeitern Nachmittag er- 
ahren habe, baf er heute als Kommiſſar bier erjcheinen folle und 
jeute den ganzen Tag im Plenum bei der Verhandlung über 
den Etat der Handeld- und Gewerbeverwaltung habe zugegen 
an müſſen, jo ſei ihm ein eingehendes Studium der Akten nicht 
noglich gemweien und er mülje fi) zum Theil auf fein Gedächtnis 
serlaflen. 
Die Verwaltung des gewerblichen Unterricht8 fei nun beim 
Handelsminifterium ſtets der Anficht gemweien, daß die gewerb⸗ 
ihen Fachſchulen nicht zu den Anftalten gehörten, auf die ſich 
ser 8. 6 des Penſionsgeſetzes vom 27. März 1872 beziehe. Diefe 
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Auffaflung werde feines Erachtens durch die Motive des Penſions⸗ 
gefeges zum $. 6 (Anlagen zu den ſtenographiſchen Berichte 
über die Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes, Seffion 18717: 
Band 2 Seite 666) gerechtfertigt. Danach jollten „die im ur: 
mittelbaren Staatsdienjte angeftellten und aus Staatsfond: 
falarirten Lehrer, jomeit fie nicht von der UnterridhtSverwaltung 
teflortiren” nah Maßgabe des zu erlafjenden Geſetzes penfionir 
werden. „Beilpielsmweife gehören dahin die Lehrer der hieſiger 
Bau: und Gemerbe-Alademie, der polgtechniihen Schuler. 
Navigationsichulen....” Für die Lehrer der allgemeinen Untr: 
richtsverwaltung follte e8 lediglich bei der Verordnung vor 
28. Mai 1846 bezw. den bejonderen in den neuen PBrovine 
geltenden Beitimmungen bleiben. Durch die veränderte Faffunz 
die der $. 6 durch die Kommiſſionsberathung erhalten habe, ia 
Hinfichtlih der übrigen Lebranftalten nichts geändert worben. 
Für fie gelte das Gele vom 27. März 1872, ſoweit fie Staat: 
anftalten fein. So lange die jeßigen techniſchen Hodidule 
zum Reſſort des Handelsminiſteriums gehört hätten, feien du 
Penfionsangelegenheiten der Profefforen und Beamten, fovid © 
wille, nach dem Benfiondgejeb vom 27. März 1872 ohne Ku. 
jiht auf die Allerhöchite Verordnung vom 28. Mai 1846 k: 
handelt worden. Auch die vom Staate und Gemeinden geme: 
Ihaftlich unterhaltenen gewerblichen Schulen habe man als = 
unter den 8. 6 fallend, angefehen. Die Mehrzahl der Dirk: 
und faft alle Lehrer Hätten Feine Penſionsanſprüche. In ® 
wenigen Fallen habe der Staat fich verpflichtet, zu den par. 
eventuell zu zahlenden PBenfionen beizutragen. Dies fei geihehe 
bei der im Sabre 1880 erfolgten Anftellung des Direktors N: 
Webe-, yärberei- und Appreturfchule in Krefeld, und bei der de 
Direktors der Fachſchule für Bronzeinduftrie in Iſerlohn im Jah: 
1879. Der Handelsminifter habe mit Zuftimmung des damalige 
Finanzminiſters genehmigt, daß der erjtere Iebenslänglich angel! 
und ihm die Zuficherung ertheilt werde, daß ihm die im ſächſiſchen 
Staatödienfte zugebradhten 10 Jahre bei feiner jpäteren nad Ra}: 
abe des Penſionsgeſetzes vom 27. März 1872 erfolgenden Per: 
ionirung angerechnet werden follten. Dem Direktor in Iſerlohn fein 
Diefelben Ansprüche, aber nur von feiner Anftelung in Sferlohn ang: 
rechnet, zugeltanden worden. Im erfteren Falle fei feine Allerhöchft 
Genehmigung nad) 8. 19 Nr. 1 des Penſionsgeſetzes nachgeluß! 
worden, weil e3 ſich nicht um eine Anftellung im unmittelbarn 
Staatsdienfte gehandelt habe. In beiden Fällen aber fei aud 
fein Benfionsfonds gebildet worden, was nothwendig gemwe 
wäre, wenn ber $. 14 der Verordnung vom 28. Mai 1846 enn 
iprechend dem $. 6 des Penſionsgeſeßes vom 27. März 1: 
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aid maßgebend angejehen worden wäre. Es jei angenommen 
morden, daß die zur Unterhaltung der Anjtalten erforderlichen 
zährlichen Zuſchüſſe des Staates und der Städte um foviel, als 
se Benfionen betragen würden, fo lange als fie zu zahlen jeien, 
:thöhbt werden würden. Einen direkten Anſpruch auf Penfion 
sten die Direltoren gegen den Staat nit. Ebenſo wenig fei, 
sem es ſich um die Anftelung im unmittelbaren Staatädienite 
ndle, der $. 13 der Verordnung vom 28. Mai 1846 ange⸗ 
zndet worden. Erſt vor wenigen Wochen ſei ein an der tech: 
-iben Hochſchule in Dresden angejtellter Gelehrter als Lehrer 
: die Königlihen Maſchinenbauſchulen in Dortmund berufen 
rotden. Durch eine Allerhöchite Kabinetsordre fei genehmigt 
»orden, daß ihm bei feiner jpäteren Penfionirung 8 Sahre der 
in Sahlen zugebrachten Dienftzeit anzurechnen feien. 

die Königliche Genehmigung wäre nicht erforderlidy gemefen, 
zem der Minifter für Handel 2c. und der Finanzminikter den 
Bat ftatt des 8. 19 Nr. 1 des Geſetzes vom 27. März 1872 

';: amvendbar gehalten hätten. In zwei anderen ‘Fällen feien 
<eioren von Baugewertfſchulen, die von Anſtalten gemijchten 
katronats an Staatsanſtalten verſetzt waren, und die ſpäter die 
ninegung ihrer Penſionsanſprüche beantragten, eröffnet worden, 
'15 dies nach den beitehenden Grundjäßen nicht früher als bei 
rem Ausfcheiden aus dem Staatsdienfte geichehen könne; nad) 
m Dafürhalten des Handelsminifteriumg werde ihnen aber ihre 
rübere Dienjtzeit gemäß der Beitimmung des 8. 13 der Ber- 
nung vom 28. Mai 1846 zu Gute fommen. Eine Zujicherung 

damit nicht ertheilt worden. 
die Handel3- und Gemerbevermwaltung wünſche lebhaft, daß 

‘ Berfionsverhältniffe der Lehrer und Direktoren an den ge= 
zzlihen Fachſchulen, die vom Staate und Gemeinden gemein- 
anlich unterhalten werben, bald in befriedigender Weife ge- 
‚set werden möchten. Die darüber eingeleiteten Verhandlungen 
an noch nicht beendigt. Die jebt zur Verhandlung Itehende 
dehesvorlage auf Die gewerblichen Fachſchulen der Handels: 
"> Gewerbeverwaltung auszudehnen, fei indeljen nicht zweck⸗ 
"159, weil damit ein nicht auf die Verhältniffe aller Anitalten 
"tender Vertheilungsmaßſtab der Koſten eingeführt werden 
ratde, weil die Bildung von Benjionsfonds, wie fie in der Ver⸗ 
!inung vom 28. Mai 1846 angeordnet fei, auf Schwierigkeiten 
zen werde und weil ben Lehrern nur die im öffentlihen Schul- 
me zugebradhjte Seit angerechnet werden ſolle. Den Lehrern 
n den gewerblichen Unterrichtsanftalten müßte aber auch ihre 
tige Dienftzeit, insbejondere die NRegierungsbaumeilterjahre 
ver die im Gemeindebaudienft zugebrachte Zeit angerechnet werben. 
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Auch die Beitimmungen über die Anrechnung des Probejahre 
und des Seminarjahres paßten jedenfall nur für die fogenannt: 
wiſſenſchaftlichen Lehrer. 

Es ſei aber wünſchenswerth, den Artikel I des Geſezzes ⸗ 
zu fallen, daß Zweifel darüber, für welche Anſtalten das Geit 
gelten folle, ausgefchloffen würden. Man werde daher entwede 
an Stelle de8 auch wohl für die Unterridtsverwaltung mt: 
ganz präciien Ausdrucks: Kumftihulen, wohl richtiger jagen: 
„. ... Blindenanftalten, Runftalademien und an den Kunſtſchule 
in Berlin und Breslau, fowie dem Kunftgewerbemufeum in Berlin’ 
oder noch beſſer Hinter: Kunftfchulen Hinzufügen: „ſoweit fie dz 
allgemeinen Unterrichtsverwaltung ımterjtellt find“. Damit würda 
alle Unterrichtsanftalten der Handels: und Gemerbeverwalnm: 
der Iandmwirthichaftliden und der Verwaltung des Innern rr 
der Anwendung des Geſetzes ausgeſchloſſen werben. 

Gegenüber dem Vorſchlage, auch die Schulaufjichtsbeamt: 
in dieſes Gefeßes mit hinein zu beziehen, wurde regierungdiaz 
entgegen gehalten, daß die Schulauffichtsbeamten Wermwaltun 
beamte jeien und nicht anders, wie die übrigen wnmittelbare 
Staatsbeamten behandelt werden könnten. Mit ihrer Hnm 
ziehung in dieſes Geſetz würde ihnen eine Begünftigung r 
anderen Staatsbeamten zu Theil werden, weldye zu weitgehac 
Berufungen führen müßte. Außerdem fei es fchon jeß * 
Grund der Vorichrift des 8. 19 Nr. 1 des PBenfionsgefege = 
läffig, ihnen mit Königlicher Genehmigung auch außerſtaaue: 
Dienftzeiten bei der Penfionirung in Anrechnung zu bringen 

Bon einem Mitgliede der Kommiffion mar der Antrag = 
ftellt worden, die Sdiotenanftalten in den Artilel I aufzunehur. 
Nachdem aber entgegengehalten worden war, daß diefe Anttalie 
Provinzialinftitute feien, deren Verhältniffe durch Allerhödit k: 
ftätigte Negulative geordnet feien, wurde der Antrag zum: 
gezogen. 

Ebenfo wurde einem Wunſche, die Zaubftummen: un 
Blindenanitalten zu ftreichen, nicht Folge gegeben. 

Die Kommilfion gelangte vielmehr nad den Ausführunge 
ber Regierungsvertreter zu der Ueberzeugung, baß kein Beduͤrfru 
vorliege, die Zahl der aufgeführten Anftalten zu vermehren ot 
vermindern. 

Hierauf fand der Antrag: im Artikel I die Worte: 
„Dagegen“ bis „Kunſtſchulen“ 

zu Streichen, einjtimmige —A 
Daraus ergiebt fi) von ſelbſt die Aenderung, im Artiki! | 

hinter: „An Stelle” die Worte „des Ießten Satzes“ einzufuͤgen 
In der eriten Leſung führte bei der Berathung bes zweiten 
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Sazes des Artikel I ein Mitglied der Kommiſſion das Folgende 
ons. Nah den Motiven zu Artikel I des Gefegentwurfs follen 
den bereit an Staatsanftalten angeftellten Zehrern und Beamten 
diejenigen Rechte erhalten werben, welche ihnen bisher auf Grund 
der Vorſchrift des S. 13 der Verordnung vom 28. Mai 1846 zu= 
atanden fein. Das ftehe aber nicht im Artikel I des Gejeh- 
nmurßs, fondern nad) dem Wortlaute desjelben fanden Iediglich 
de Borfchriften des n 13 der Verordnung über die Anrechnung 
ı Auslande geleilteter Dienfte auf die zur Zeit des Inkraft— 
nens des gegenwärtigen Geſetzes an den vom Stäate allein zu 
„uerbaltenden Unterrichtsanſtalten angeftellten Lehrem und 
Somten auch ferner Anwendung, während der 8. 13 a. a. O. 
auch diejenigen Dienfte angerechnet wiſſen will, welche fie fonft 
im StaatSdienite oder an öffentlichen Unterrichtsanftalten geleiftet 
daben Würden die Worte: „über die Anrechnung im Auslande 
gelegteter Dienfte” nicht bejeitigt, jo könnten, da der Artifel III 
3 Entwurfs auf Beamte feine Anwendung habe, den bereits 
engeſtellten Beamten Dienfte, „welche fie ſonſt im Staatsdienfte 
da an Öffentlichen Unterrichtsanftalten geleiftet haben” — 
f.$.131.c. Sag2 — nicht angerechnet werden. Er beantrage 
halb, dem zweiten Sabe des Artikel I folgende Faſſung zu 
geben: 

„Desgleichen werden den Lehrern und Beamten, welche 
zur Beit des Inkrafttretend des gegenwärtigen Gejebes 
an den vom Staate allein zu unterhaltenden Unterridhts- 
anftalten angeftellt find, diejenigen Rechte erhalten, welche 
ihnen bisher auf Grund der Vorſchrift des 8. 13 der 
Verordnung vom 28: Mai 1846 zugeftanden find“ 

eda die Worte: 
, „über die Anrechnung im Auslande geleifteter Dienfte“ 

u reichen. 
Ter Iegtere Antrag wurde, nachdem die Regierungdvertreter 

dagegen feine Einwendungen geltend gemacht Hatten, angenommen. 
Ebenfo fand ein Antrag, Hinter das Wort Dienftzeiten in 

ter vorlegten Beile des zweiten Sapes des Artikel I die Worte: 
aſoweit fie für die Betreffenden günftiger find“ 
einzufügen, ohne Debatte Annahme. 

Artikel II wird ohne Abftimmung angenommen. 
Zu Artikel III wurde der Antrag geftellt: Hinter „Schulz 

dienft“ einzufchalten: „oder in einem ®ienfte an einer folchen 
N öffentlichen Schule, welche öffentlichen Schulzwecken dient,“. 

. Zur Begründung diefes Antrages wurde audgeführt, daß 
U zur Beit die Privatichulen gar nicht entbehren könnten, fie 
en für viele Verhältniffe und Gegenden eine abjolute Noth⸗ 
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wendigfeit und deshalb wären fie „im öffentlichen Intereſſe“ vor: 
handen. Nun jei es eine Ungeredtigkeit, wenn man die Lehrer 
an eben joldden Schulen nicht ebenjo behandeln wollte, wie di 
an öffentlihen Schulen angeftellten. Hierhin gehörten vor Aller. 
auch die Lehrer an Milfionsichulen. Dort lehrten ausgezeichnet 
Kräfte, welche mit Nugen auch an anderen Anitalten wire 
würden. Der Staat oder auch die Kommune brauchen diee 
Lehrer ja nicht zu übernehmen, thun fie die aber, dann münſer 
jie fie auch unter dieſes Geſetz Stellen. 

In gleihem Sinne ſprach ſich noch ein anderer Abgeordnetr 
aus, während dieſem Antrage von verjchiedenen Seiten wide: 
ſprochen wurde Es fei unmöglich — jo führten Diele Redre 
aus — die privaten Schulen den öffentlichen und kommunale 
gleichzuſtellen. Denn in gewiffem Grade diene jede Privatidul: 
dem öffentlichen Intereffe, wenn fie 3. B. bi8 Quarta ems 
Gymnaſiums vorbereite und dergleichen mehr. Die Kommunen 
aber zu zwingen, daß fie die Dienitzeit diefer Lehrer ba de 
Penfionirung an ihren Anftalten anrechneten, fei eine Ungeredtx- 
keit. Wolle man in diefer Beziehung die Privatfchulen dr 
öffentlichen und fommunalen gleich ftellen, jo werde fid ba 
als Konfequenz ergeben, daß der Normaletat audy bei den Prix 
ſchulen eingeführt werden müſſe. 

Je nachdem Lehrermangel oder Ueberfluß fei, würde lid 
für den Staat und die Kommunen ungünftige® oder günmt 
Verhältnis herausbilden. In erfterem Falle würden den Lehr 
von den Privatichulen hohe Gehälter geboten werden und & 
Staat oder die Kommune würde zu ihrem Nachtheil gezmung 
fein, um bie nöthige Anzahl Lehrer zu erhalten, auf dieſe Lehre 
unter Anrechnung ihrer Dienftzeit zu recurriren. In ande 
Falle — nämlich dem Sehrerüberftuß — würde der Antrag nut 
den Lehrer fchädigen, denn dann würde weder Staat nod 
Kommune einen ſolchen Lehrer von einer Privatichule übernehmm | 

Schon jetzt könne der Staat ober die Kommune ganz b> 
ſonders tüchtige Lehrer aus dem Privatdienfte übernehmen ım 
es geſchehe dies auch oft genug. Es komme hierbei aber nr 
darauf an, daß vorher eine Vereinbarung über die Amrehnutt 
des Gehaltes bei der bereinftigen Penfionirung getroffen mer 

In gleicher Weiſe verhielten ſich auch die Regierungskommiſſatt 
dem Antrage gegenüber ablehnend. Sie ſprachen ſich dahin aus. 
daß dieſer Antrag geradezu ein Schaden für die Unterriht® 
anftalten .werben würde. Denn ed würden dadurch bie jung 
Lehrer veranlaßt, an Privatichulen zu gehen, auch wenn I 
ichlechter ausgebildet feien, nur, weil fie dort früher zu Geheh 
fämen, als an öffentlichen oder kommunalen Schulen. Die dert 
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zugebracdhte Zeit würde ihnen aber. fpäter ebenjo wie denjenigen 
Ychrern angerechnet, welche bei geringeren Bezügen im öffentlichen 
Schuldienſte geitanden hätten. Das ſei eine Ungerechtigkeit 
egen dieſe. | 

Die Gleichſtellung der privaten mit den öffentlichen Schulen 
wı aber auch deshalb unmöglich, weil damit das ganze Geſetz 
uhbroden würde. Wolle eine Kommune einem Lehrer die an 
ner Brivatichule verbrachte Zeit anrechnen, fo fönne fie es jeßt 
dm freiwillig tun, nur müfle ein Zwang dazu vermieden 
mrden. 
5 ie Zufagantrag wurde darauf mit allen gegen 4 Stimmen 

abgelehnt. 
. Die Artikel IV bis VIII wurden in der erften Leſung und 
el II bis VII in der zweiten Leſung ohne Debatte ge- 
chmgt. 

Aus der Kommilfion wurden aber noch zwei Fragen ans 
gern. Ein Mitglied führte nämlich das Folgende aus: 

Der Gang der Verhandlungen habe die Schwierigkeit nach⸗ 
genteien, die Einreihung der techniſchen Schulbeamten in 
"tem Geſetzentwurf bewirken zu können. Die ganze Schwere 
dieſer Lage der Dinge zeige fich aber, wenn der techniſche Schul: 
samt im Dienſte hicbt Dann ift niemand da, Der feine 
Rehte Binfichtlich der Anrechnung diefer Dienftjahre wahrnehmen 
lann; und da die Höhe der Reliktengelder von der Höhe der 
venſion des Berftorbenen abhängig tft, jo fällt num auf Die 
Sinterbliebenen die ganze Konſequenz der gejeglichen und 
&rweltungsbeftimmungen. Das muß aber für jeden Schul: 
«eanten, der gemwiljenbaft auch auf die Zukunft feiner Familien⸗ 
angehörigen fieht, in hohem Grade belaftend einwirken. Dazu 
baum, daß nach den beitehenden Beftimmungen in folchen Fällen 
de Bedürftigkeit der Hinterbliebenen geprüft, und aud bie 
"urdigfeit des bingefchiedenen Beamten mit in Betracht gezogen 
werden fol. So wird ein gejchäftlicher Apparat Hier in Thätig- 
eu gejeßt, der Doch bei Lage diefer Gefeßgebung, die für Die 
dien Schulbeamten nachgeordneten Lehrer jetzt vollkommen ge— 
ordnet ift, nicht weiter aufrecht erhalten werden Tann. 

.. Run fei zwar nicht zu verfennen, daß der jebige Finanz⸗ 
umiter und ebenjo der Sultusminifter überaus wohlwollend 
n ſolchen Fällen verfahren. Aber nicht immer fei dies im 
wüheren Seiten gejchehen, und es fehle die Garantie, daß dies 
ud bei jpäter folgenden Miniftern geſchehen werde. Deshalb 
mpfehle fich, da diefe Schulbeamten nicht unter das gegenwärtige 
Geſetz fallen können, doch für fie, wie folgeredht auch für alle 
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ter weiter in Betracht fommenden Staatsbeamten eine Neil 
ahin, 

1) daß bet künftigen Neuanftellungen die Vereinbarung hr: 
fichtlid der anzurechnenden Dienſtjahre auf Anregung vi 
Staatsbehörden ſchon vor dem Dienfteintritte getreten 
werde, und 

2) daß bei den heute ſchon im Staatsdienite ſtehenden Beamte: 
die Verhandlungen über eine ſolche Vereinbarung ur 
mittelbar nach der Veröffentlichung dieſes Geſetzes cr: 
geleitet und auf Grund der Novelle zum PBenjionsgie: 
vom 20. März 1890 baldmöglidhit die Allerhöchite 6: 
nehmigung hierfür eingeholt werde. 

Die Kommiltare des Finanzminiſters erklärten, daß in Zulur: 
grundjäglihe Bedenken gegen die Ertbeilung von Zuficherune 
wegen Anrehnung an fih nicht anredynungsfähiger Dienitzt 
bei Anſtellung von Beamten und Lehrem nicht würden erhob: 
werden. Den Beamten und Lehrern aber Seiten Der Stan: 
behörden Anregung zur Stellung entiprechender Anträge zu geh: 
und insbejondere die Trage der Anrechnung allgemein noch nat 
träglich zu regeln, glaubten die Kommiſſare nit für ange | 
halten zu können. 

Die zweite Trage, welche angeregt wurde, ging bahn. 
es nicht angebradht jei, dem ganzen Penſionsgeſetze nad da: 
änderung des vorliegenden Entwurfs eine einheitliche yı? 
F geben? Sn der hierüber gepflogenen Debatte wurde aber | 
eitig anerkannt, daß eine folde Zulammenftellung durch d. 
Kommillion nicht ohne eine Berathung über den materiellen %- 
halt möglich fei. Auch von anderer Seite wurde auf bie U: 
möglichkeit dieſes Vorhabens hingewieſen jchon mit Rückſicht daran 
baß der Termin, in welchem das Geſetz von 1872 in Kraft &: 
treten jei, und der Termin für den Beginn diejes Geſetzes vr: 
fchieden fei. Es würde das ganze Penſionsgeſetz zur Verathuns 
gehe werden müſſen, und welche Konjequenzen daraus ent: 
tehen würden, fei nicht zu überjehen. In gleihem Sinne ſprachen 
fih die Vertreter der Regierung aus. 

Da beftimmte Anträge nicht geftellt waren, wurde über die 
tragen ohne Beihlußfaftung Hinweggegangen. 

Bei der Schlußabftimmung fand der Gejegentwurf in da 

aus den Einzelbeſchlüſſen fich ergebenden Faſſung einſtimmige 
Annahme. 

Die Kommiljion beantragt deshalb: 
Das Haus der Abgeordnieten wolle bejchließen, 

dem Gefegentwurfe in Nr. 8 der Drudjaden !! 
der aus der anliegenden Zufammenftellung t® 

ı 
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ſichtlichen Faffung der Kommiffionsbeichlüffe 
die Zuftimmung zu ertheilen. 

Berlin, den 4. März 1896. 

Die Kommilfion für das Unterrichtsweſen. 
Dr. Kropatſcheck, Borfibender. 
Dr. Arendt. 
Dr. Serlid. 
Dr. Köhler (Zrier). 
tetg-VPVehrum. Schall. 

Bachmann. v. Bonin. 
Dr. Glattfelter. 

Krawinkel. 
v. Schenckendorf 

v. Kölichen, Berichterſtatter. 
Brütt. Dr. Dittrich. 

v. Deyden. Fade. 
Krebs. Se v. Bletten- 

. Seyffardt 
(Magdeburg). Stanke. WBawrzyniaf. Wetelamp. 

Aujammenftellung des Entwurfs eines Geſetzes, 
betreffend Abänderungen des Penſionsgeſetzes vom 
. März 1872. — Nr. 8 der Druckſachen — nach den 

Bejihlüffen der Kommiffion. 

Regierung3vorlage. 

Entwurf eines Geſetzes, 
betreffend 

Abänderungen des Benfions- 
geſetzes vom 27. März 1872. 

Bir Wilhelm, von Gottes 
Gnaden König von Preußen zc. 
scrorduen, mit Zuſtimmung 
hider Häufer des Landtages 
det Monarchie, was folgt: 

Art. I. 

An Stelle des $. 6 Abi. 2 
des Penſionsgeſetzes vom 27. 
Naͤrz 1872 (G. S. S. 268) treten 
nachſtehende Vorſchriften: 

Dagegen ſind die Be— 
ſtimmungen desſelben an— 
zuwenden auf die Lehrer 
und Beamten an Gym— 
naſien, Realgymnaſien, 
Oberrealſchulen, Pro— 
gymnaſien, Realpro⸗ 
gymnaſien, Realſchulen 
(höhere Bürgerſchulen), 
Schullehrer-Seminarien, 

Beſchlüſſe der Kommiſſion. 

Entwurf eines Geſetzes, 
betreffend 

Abänderungen des PBenfions- 
gejebes vom 27. März 1872. 

Bir Wilhelm, von Gottes 
Gnaden König von Preußen zc. 
verordnen, mit YZultimmung 
beider Häuſer des Landtages 
der Monardjie, was folgt: 

Art. I. 
An Stelle des letzten 

Sapes des 8. 6 Abſatz 2 des 
Penfionsgejeges vom 27. März 
1872 (©. ©. ©. 268) treten 
nachftehende Borjchriften: 
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Negierungsvorlage. 
Taubitunmen= und Blin- 
denanftalten und Kunft- 
ſchulen. 

Wegen Aufbringung der 
Penſion für die Lehrer und 
Beamten an denjenigen vor⸗ 
bezeichneten Schulen, welche 
nicht vom Staate allein zu 
unterhalten ſind, _bleiben Die 
beitehenden Vorſchriften, ins⸗ 
beſondere die 88. 4 bis 9 
und 16 bis 18 der Verord⸗ 
nung vom 28. Mai 1846 
(G. ©. ©. 214), mit der aus 
dem Wegfall der Penfions- 
beiträge der unmittelbaren 
Staatsbeamten ſich ergeben 
den Maßgabe in Kraft. Des- 
gleichen finden die Vorſchriften 
des 8. 13 der Verordnung 
über die Unrehnung 
im Auslande geleijteter 
Dienfte auf die zur Zeit des 
Inkrafttretens des gegen 
wärtigen Geſetzes an den vom 
Staate allein zu unterhalten: 
den UnterrichtSanftalten an- 
geitellten Yehrer und Beamten 
auch ferner Anwendung. Im 
Uebrigen treten die Beſtim⸗ 
mungen Der Verordnung mit 
der Maßgabe außer Kraft, 
daß Zuficherungen einer An- 
rechnung von Dienitzeiten in 
Geltung bleiben. 

Art. I. 

Der 8. 14 Nr. 5 des Ge⸗ 
ſetzes vom 27. März 1872 er- 
hält folgende Faſſung: 

als Lehrer ($. 6 Ab. 2) der 
vorgeichriebenen praktiſchen 
Ausbildung fi unterzogen 

Beichlüffe der Kommilfion 

Wegen Aufbringung in 
Penfion für die Lehrer ur! 
Beamten an denjenigen vor: 
bezeichneten Schulen, weld: 
nicht vom Staate allein u 
unterhalten find, bleiben dx 
beitehenden Vorſchriften, nz 
befondere die SS. 4 bis’ 
und 16 bis 18 der 2eror: 
nung vom 28. Mai 1% 
(G. S. S. 214), mit der ui: 
dem Wegfall der Penſion⸗ 
beiträge der unmittelbar 
Staats beamten fich ergite- 
ben Maßgabe in Kraft. De- 
gleichen finden Die Bord: 
des 8. 13 der Berorduy 
auf die zur Zeit des Int} 
tretend Des gegenmärz® 
Geſetzes an den vom &= 
allein zu unterhaltenden‘ 
terrichtöanftalten angeſtelr 
Lehrer und Beamten u 
ferner Anwendung 
Uebrigen treten dieBeltinms 
gen der Verordnung mit de 
Maßgabe außer Kraft, dt, 
Zufiderungen einer amd 
nung von Dienftzeiten, ſt 
weit fie für die Betreffen⸗ 
ben günftiger find, © 
Geltung bleiben. 

Art. I. 

Unverändert. 
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Regierungdvorlage. 

bat. Dabeiwird einvorjchrifts- 
mäßig zurüdgelegtes Aus⸗ 
nldungsjahr ſtets zu 12 vollen 
Ronaten gerechnet. 

Art. IIL 
Sinter 8. 19 des Geſetzes 
72. Rärz 1872 wird fol- 
zer 8. 19a eingejchaltet: 
Bei der Berechnung der 

dienſtzeit eines in den Ruhe⸗ 
tand zu verſetzenden Lehrers 
ın einer im F. 6 Abſatz 2 
otzeichneten Unterricht3anftalt 
zu mit der in dem $. 29a 
danmmten Maßgabe die ge 
ımmte Zeit angerechnet wer- 
den, während welcher ber 
Lehter innerhalb Preußens 
ter eines von Preußen er- 
vorbenen Lanbestheils im 
"entlihen Schuldienfte ge= 
tunden hat. 

Art. IV. 
Auf die Lehrer und Beamten 
Lt im 8. 6 Abſatß 2 des 
"6 Dom 27. März 1872 
Kifreten UnterrichtSanftalten, 
mt vom Staate allein 
interbalten find, finden nach⸗ 
mde beiondere Vorſchrifien 
Wendung: 

8.1. 
Lei der Entfcheidung über 

das Recht auf Penſion und 
bei der Uebertragung ber 
Rſugnis zu Diefer Ent: 
Heidung an eine nadhgeord- 
nee Behörde (88. 22 und 23 
des Geſetzes vom 27. März 

1896, 

Beichlüffe der Kommiffion. 

Art. IL 

Unverändert. 

Art. IV. 

Unverändert. 

8.1. 

Unverändert. 

82 
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Regierungsvorlage. 
1872 und des Geſetzes vom 
30. April 1884 — ©. ©. 
S. 126) findet eine Mitwir⸗ 
fung des Finanzminiſters 
nicht ſtatt. 

Die Beſchwerde über die 
Entſcheidung und die Klage 
gegen dieſelbe ſteht auch den 
zur Zahlung der Penſion 
Verpflichteten innerhalb der 
Ir die Beamten (Lehrer) be- 
timmten Friſten offen. Die 
Klage iſt von den Lehrern 
und Beamten gegen die zur 
Zahlung der Penfion Ber: 
pflichteten, von Ießteren gegen 
erjtere zu erheben. 

Bis zur endgiltigen Er: 
ledigung der Beichwerde oder 
Klage gegen die getroffene 
Entſcheidung über die zu ge 
währende Benfion wird die⸗ 
jelbe nah Maßgabe dieler 
Entſcheidung vorſchußweiſe 
an den Bezugsberechtigten 
gezahlt. 

8.2. 
Bon dem in dem 8. 20 

des Geſetzes vom 27. März 
1872 vorgejchriebenen Nach⸗ 
weile der Vienitunfähigkeit 
kann im Einverftändnifje mit 
dem Unterhaltungspflichtigen 
abgejehen werden. 

8.3. 
Die Bewilligung einer Ben- 

fon auf Grund des 8. 2 
Abſatz 2 und des 8.7 des 
Geſetzes vom 27. März 1872 
fowie die Anrechnung von 
Dienitzeiten, auf weldye den 

Beichlüffe der Kommiſſion 

8. 2. 
Unveränbert. 

8. 3. 

Unverändert. 
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Regierungsvorlage. Beſchlüſſe der Kommiffion. 
Lehrern oder Beamten ein 
Rechtsanſpruch nicht zuſteht, 
molgt mit Zuſtimmung der 
ur Aufbringung der Penſion 
Serpflichteten durch die für 
Ne Enticheidung über den 
Rechts anſpruch des Lehrers 
der Beamten zuftändige Be⸗ 
sörde (S. 22 des Geſetzes vom 
Tr. März 1872 und des Ge- 
iches vom 30. April 1884 
— G. S. S. 126 —). 

8.4. 8. 4. 
Den Lehrern und Beamten Unveränbert. 

zeht ein Anfpruch auf An⸗ 
rehnung einer im Reichs⸗ 
sder Staatsdienſte zurüd- 
gelegten Eivildienftzeit, abge⸗ 
ſehen von dem Falle des 
S 19a, mit zu. Dagegen 
dt denfelben die gefammte 
Seit anzurechnen, während 
weldher fie in einem Amte 
der zur Aufbringung ihrer 
Venſion gang oder theilmeife 
xtpflidhteten Gemeinde oder 
Zuftung ober des betreffenden 
grögeren Kommunalverban⸗ 
des geftanden haben. 

Art. V. Art. V. 

ömter 8. 29 des Gejehes Unverändert. 
m 27. März 1872 tritt fol- 
nder 8. 29a: 

Die in dem 8. 27 Nr. 2 
\owie in den 88. 28 und 29 
tür den Fall des Wiederein- 
tritts eines Penfionärs in den 
Neichs⸗ ober StaatSdienjt ge- 
txoffenen Vorfchriften finden 
Juf Diejenigen unter die Vor⸗ 

82* 
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Regierungdvorlage. Beichlüffe ber Kommiſſion 

Ichriften des 8. 6 fallenden 
penfionirten Lehrer und Be⸗ 
amten, deren Penſion nicht 
aus der Staatskaſſe zu zahlen 
ft, mır dann finngemäße 
Anwendung, wenn fie im 
Dienſte der zur Aufbringung 
ihrer Penſion ganz oder theil- 
weiſe verpflichteten Gemeinde 
oder Stiftung oder des be- 
treffenden Kommunalverban- 
des wieder angeltellt oder 
befchäftigt werden. 

Sit ein unter die Bor: 
ſchriften des 8. 6 fallender 
Penſionaͤr, deſſen Penſion 
nicht aus der Staatskaſſe zu 
zahlen iſt, in ein zur Penſion 
berechtigendes Amt des un- 
mittelbaren Staatsdienſtes 
oder an einer der im 8. 6 
Abſatz 2 bezeichneten Unter⸗ 
rihtsanltalten, deren Unter: 
haltung Anderen, als den 
ur Aufbringung feiner Ben- 
ion Verpflichteten obliegt, 
wieder eingetreten, jo bleibt 
für den Fa des Yurüd- 
treten3 in den Ruheſtand bei 
der Entſcheidung über eine 
ihm zu gemwährende neue 
enfion die Dienftzeit vor 

feiner früheren Verſetzung in 
den Ruheſtand außer An- 
rechnung. 

Diefe Beſtimmung findet 
auf diejenigen Penjionäre, | 
deren Benfion aus der Staats⸗ 
kaſſe zu zahlen ift, alsdann 
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RegierungSvorlage. 
gleihfall8 Anwendung, wenn 
je m ein zu Penſion be- 
rehtigendes Amt an einer 
der m $. 6 Abja 2 bezeich- 
neten  Unterrichtsanftalten, 
welde nicht vom Staate allein 
zu ımterhalten find, wieder 
angetreten find. 

Art. VI. 

der $. 30 des Geleßes vom 
a 1872 erhält folgenden 
ap: 

Te Beſtimmungen der 
se. 88 bis 93 Des Gefehes 
vom 21. Juli 1852 (©. ©. 
£. 465) finden auch auf die 
echter und Beamten ber- 
jenigen im 8. 6 Abfa 2 ge- 
namten Anftalten Anwen 
dung, welche nicht vom 
ale allein zu unterhalten 

Art. VII 

N die nach Maßgabe des 
Yemwärtigen Geſetzes zu be- 
eſende Benfion geringer, als 
 Benfion, welche dem Lehrer 

Beamten Hätte gewährt 
erden müflen, wenn er zur Beit 
s Inkrafttretens dieſes Ge- 
K nad) den bis dahin für 
2 geltenden Beitimmungen 
Afionirt worden wäre, jo 
1 diefe letziere Benfion an tele der erfteren bemilligt. 

Beſchlüſſe der Kommiffion. 

Art. VI. 

Unverändert. 

Art. VII. 

Unverändert. 
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Regierungsvorlage. Beichlüffe der Kommiſſion 
Art. VID. Art. VIOIL 

Dieſes Geſetz tritt mit dem Unveränbert. 
1. April 1896 in Kraft. 

Urkundlich zc. 

Penſions-Geſetz vom 27. März 1872, in der dDurd du 
Novellen vom 31. März 1882, vom 30. April 1884, voa 
20. März 1890 und vom 25. April 1896 geänderte 

vaflung.*) 
ya betreffend die Benfionirung der unmittelharen Staatsbeantten, joms 
der Xehrer und Beamten an ben höheren Unternhtöanfalten nit Ausfhir 

der Univerfitäten. Vom 27. März 1872 (6. S 268). 
Gefeg, betreffend die Abänderung bes 5 Benfionsgeiebes vom 27. Maͤrz 1: 

Bon 81. März 1882 (©. 88). 
Geſetz, betreffend Abänderungen —* Pen —* — vom 27. Maͤtz iv. 

Bom 80. April 1884 ( 
Geſetz, betreffend die Abänderung des 8. Ri abio 1 ee Ben 

vom 27. März 1872. Vom 20. M 0 (G. 
Geſetz, betreffend Abänberungen des Benfondgefepes vom 27. Fin > 

Vom 25. April 1896 (8. S. S. 87), 

Wir Wilgelm, von Gottes Gnaden König von PBreuse : 
verordnien, mit Zuftimmung beider Häufer des Landtages Une: 
Monardie, was tolgt: 

.1. 

Leder unmittelbare Stantsbeamte, welcher fein Dim 
einkommen aus der Staatskaſſe bezieht, erhält aus derjelben ri 
lebenslängliche PBenfion, wenn er nach einer Dienfizeit vor 
wenigſtens zehn Jahren in Folge eines körperlichen Gehrehat 
oder wegen Schwäche feiner körperlichen oder geiltigen Kräfte je 
ber Erfüllung feiner Amtspflichten dauernd unfähig ift, und de% 
halb in den Ruheſtand verfegt wird. 

Iſt die Dienftunfähigkeit die Folge einer Krankheit, er 
wundung oder fonitigen Beihädigum 1), welche der Beamte bi 
Ausübung des Dienſtes oder aus Veranlaſſung deſſelben ohu: 
eigene Verſchuldung ſich zugezogen Hat, fo tritt Die Penfon® 
berechtigung auch bei kuͤrzerer als zehnjaͤhriger Dienſtzeit ein. 

1) Siehe das Geſetz, bettefend bie Ine e hät geamte in Folge v: 
—— Bor 18. Juni 1 es 

Die Geſetze u. ſ. mw. find in Origogtapbie ı und Interpunttion in da 
urſpruͤnglichen Form abgedruckt. 
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_ Be Staatömmiltern, welde aus dem Staatsdienfte aus⸗ 
cheiden, iſt eingetretene Dienftunfähigkeit nicht Worbedingung 
x8 Anſpruchs auf Benfion. Diefe Beltimmung findet gleichfalls 
Amsendung auf Diejenigen Beamten, welche das fünfundjechs- 
ügtte Lebensjahr vollendet haben. 

8. 2. 
Die unter dem Vorbehalte des Widerrufs oder der Kündi⸗ 

gung angeftellten Beamten haben einen Anſpruch auf Benfion 
1 Maßgabe dieſes Gefeges nur dann, wenn fie eine in den 
Kioldungsetats aufgeführte Stelle befleiden. 
 & kann ihnen jedoch, wenn fie eine ſolche Stelle nicht be= 

Aeiden, bei ihrer Verſetzung in den Dubeftanb eine Benfion bis 
1 vöbe der Durch dieſes Geſetz beitimmten Säbe bewilligt 
werden. 

Auf Die Lehrer und Beamten ſolcher in 8. 6 Abſ. 2 «6. 
des Geſetzes vom 27. März 1872 bezeichneten Unterricyts=18% 
anitalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten 
find, finden nachftehende bejondere Vorfchriften Anwendung. 

8. 83. 
Die Bewilligung einer Benfion auf Grund des $. 2 

Abſatz 2 und bes $. 7 des Geſetzes vom 27. März 1872 
ſowie die Anrechnung von Dienftzeiten, auf welde den 
Lehrern oder Beamten ein Rechtsanſpruch nicht zufteht, 
erfolgt mit Zuftinnmung der zur Aufbringung der Benfion 
Berpflichteten durch die für die Entfcheidung über den 
Rechtsanſpruch des Lehrers oder Beamten zuftändige 
Behörde (8. 22 des Geſetzes vom 27. März 1872 und 
Ra eſebes vom 30. April 1884 — Geſetz⸗Samml. 
.126 —). 

8. 3. 
„, die bei den Auseinanderjegungsbehörden beichäftigten 
Lelonomiekommiſſarien und Feldmeſſer, ſowie die bei Landes⸗ 
2eliprationen beihäftigten Wiejfenbautechnifer und Wieſenbau⸗ 
Meter haben nur injoweit einen Anspruch auf Benfion, als ihnen 
em older durch den Departementschef beſonders beigelegt worben ift. 

te vielen dieſer Beamten und nach welchen Dienjtein- 
lmmenfägen die Penfionsberedhtigung beigelegt werden barf, 
Mm durch den Staatshaushalts-Etat beftimmt. Für jet be— 
wendet es bei den hierüber duch Königliche Erlatje gegebenen 
orfesriften. 

Gef. v. 81, Mäı 
1832 (8.8.8.13 

Art. 1. 

Art. IV. 
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8. 4. 
Das gegenwärtige Geſetz findet auch auf die Oberwad— 

meifter und Gendarmen der Landgendarmerie Anwendung; » 
gegen erfolgt die Penfionirung der Offiziere der Yandgendarıum 
nad) den für Die Offiziere des Reichsheeres geltenden Borfchrite 

8. 5. 

Beamte, deren Zeit und Kräfte durch die ihnen übertragmn 
Geſchäfte nur nebenbei in Anfpruch genommen, oder welde au 
drüdlich nur auf eine beftimmte Seit oder für ein feiner Naur 
nach vorübergehendes Gejchäft angenommen werden, erwerbet 
feinen Anſpruch auf Benfion nad} den Beſtimmungen Diejes Gere. 

Darüber, ob eine Dienftitellung eine folıbe ift, daß ſie die 
Zeit und Kräfte eines Beamten nur nebenbei in Anſpruch nimm, 
entjcheidet mit Ausschluß des Rechtsweges die dem Beamten os 
geſetzte Dienitbehörde. 

8. 6. 
Auf die Lehrer an den Univerfiläten ift diefes Gele | 

anwendbar. | 
Dagegen find die Beltimmungen deſſelben anzumenden af | 

alle Lehrer und Beamten an Gymnafien, Progymnafien, Ir , 
ſchulen, Schullehrer-Seminarien, Taubftummen: und Bine | 

Bei. n. 25. uprtt Anstalten, Kunſt⸗ und Höheren Bürgerfchulen. Wegen Aufbriu | 
808 (.E. &.87 

Axt. I. 

Anſpruch auf 

en Schulen, welche nicht vom Staate allein zu unterheis 

an den höheren Unterrihtsanftalten, mit YAusna 
28. Mai 1846 (G. ©. ©. 214) 

ber Benfion für Die Lehrer und Beamten an denjenigen mie 

nd, bleiben die beftehenden Vorjchriften, insbejondere die &$ 
bi8 9 und 16 bis 18 der Verordnung vom 28. Mai 1: 
(Sefeg-Samml. S.214)?), mit der aus dem Wegfall der Benfiontbr 

2) Verordnung, betreffend die Benfionirung ber Lehrer und Beam 
Bine der Univerfitäten. 83 

Bir Friedrich Wilpelm, von Gottes Gnaden König von Preußen x % 
verorbnen über die Benfionirung der Lehrer und Beamten an den höher 
Unterrihtsanftalten, mit Ausſchluß der Univerfitäten, nad; Anhörung Uniere 
getreuen Stände, auf den Antrag Unferes Staatsminifteriums, für de 
ganzen Umfang linferer Monarchie, was folgt: 

(& 1. 
Ale Lehrer und Beamte an Gymnafien und anderen zur Uniperils . 

entlafienden Lehranftalten, desgleichen an Progymnaflen, Säullchte : 
eminarien, Zaubftummen- und Blinbenanftalten, Kunfte und höher ı 
ürgerfchulen haben einen Anſpruch auf Iebenslänglicde Penfion, war i 

fie nad) einer beftimmten Dienitzeit ohne ihre Schuld dienftunfähig werde : 
und beim Gintritt ib 
ftifch oder auf Kündigung angeftellt find.) 

rer Dienftunfähigteit definitiv und nicht blos inter 
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träge der unmittelbaren Staatsbeamten ſich ergebenden Maß 
gabe in Kraft. Desgleichen finden die Vorfchriften des 8. 13 

ꝛc. 8.4. 
Tie PBenfion wird zunädft aus dem eima vorhandenen eigenthüm— 

wr Zeit feiner Benfionirung angejtellt ift, gewährt, jomeit von den lau⸗ 
krden Einkünften diejes Vermögens, nad Beftreitung des zur Erreihung 
tz Lehrzwecke erforderlidyen Aufmandes, ein Ueberſchuß verbleibt. Kön⸗ 
„2 anf Diefe Weiſe die Mittel zur Benfionirung nicht beſchafft werben, 
“) fmd aud Feine anderen hierzu vermwendbaren Fonds vorhanden, fo ift 
t Penfion von demjenigen aufzubringen, welcher zur Unterhaltung ber 
&rtalt verpflichtet ift. 

$. 6. 
Sirgt Dieie Verpflichtung mehreren ob, fo haben fie zu den Benfionen 

ꝛ demſelben Berhältniß, wie zu den Unterbaltungsloften der Anijtalt, bei« 
zutragen. 

8. 6. 
‚.. Ass der bloßen Gewährung eines auf einen beftimmten Betrag be⸗ 
dintien oder zu einem beſtimmten Zweck ausgeſetzten Zuſchuſſes zu den 
“Fterhaltungstoften einer Anftalt folgt keine Verpflichtung, die Benflonen 
rı za übernehnien. 

8. 7. 
‚Ber bei den einzelnen Anftalten, melde gar fein oder fein aus⸗ 

reichendes eigenthümliches Vermögen befißen, zur Bablung oder Ergänzun 
err Renfionen verpflichtet ift, wird, wenn Aweifel deshalb obmwalten, nad) 
Kaabgabe der Verhältniffe der einzelnen Anltalten, von Unferen Ober-Bräfi- 
denten fefigejeßt. 

8. 8. 
Gegen diefe Feſtſetzung ift der Rekurs an Unſeren Minifter der geift- 

‚&en und Unterricyts-Angelegenheiten und die hierbei fonft noch betheiligten 
gartementschefs zuläffig. Der Rechtsweg findet nur dann Statt, wenn 
ı Orund eines —* Rechtstitels die Befreiung von Beiträgen zu 
kañonen behauptet wird. In einem ſolchen Sale gilt jedoch die im Ber 
Belangemege getroffene Beftimmung bis zur rechtskräftigen Entſcheidung 
us m Interimiſtikum. 

8. 9. 
Lei ſolchen Unterrihtsanftalten, zu deren Unterhaltung weder Kommunen, 

Ki dr Staat verpflichtet, die vielmehr nur aus ihrem eigenen Vermögen 
«Toon anderen Korporationen, oder von Privatperfonen zu unterhalten 
kn), wird das Penſionsweſen für die Lehrer und Beamten, unter Zuziehung 
ter Beteiligten, durch Unfere Ober-Bräfidenten nad) Maaßgabe der ob« 
ziltenden Berhältniffe für jede einzelne Anftalt befonders geordnet; Die 
tetig bleibenden Punkte werden von Unſerem Minifter der geiftlihen und 
Esterrihtsangelegenheiten unter Mitwirfung der etwa fonft noch beiheiligten 
swartemenischefs und nad vorgängiger Einholung Unferer Genehmigung 
mihieden. Den Betheiligten follen jedoch keine größeren Leiftungen zu- 
Kmutbet werden, als bei den übrigen, nit vom Staate zu unterhaltenden 
nalten derfelben Art. 
sn ein Zuſchuß oder eine Erhöhung der Dotation bei diefen Anftalten 

I Aufbringung der Penfionen erforderlich, fo bedarf es Hierzu jedenfalls 
T Zuftimmung der betheiligten Korporationen oder Privatperfonen. 

x 
Zur Dedung der Benfionen für Lehrer und Beamte an den anderen*) 

— — 

d. h. den nicht aus Staatsfonds zu unterhaltenden 

ism Vermögen derjenigen Anftalt, an welcher der Lehrer oder Beamteur ichtung 
geht de 



486 

der Verordnung auf die zur Zeit des Inkrafttretens des gegen: 
wärtigen Gejeges an den vom Staate allein zu unterhaltende 
Unterritsanftalten angeltellten Lehrer und Beamten auch jeme 
Anwendung. Im Uebrigen treten die Beitimmungen der 2a. 
ordnung mit der Maßgabe außer Kraft, daß Yuficherungen eu 
Anrehnung von Dienitzeiten, ſoweit fie für die Betreffenden 
günftiger find, in Geltung bleiben. 

Anftalten, namentlich aud an denjenigen, welde vom Staate und von Ron: 
munen gemeinſchaftlich oder von einzelnen Kommunen oder größeren fo» 
munalverbänden zu unterhalten find, werden für jede Anftalt befonder 
Fonds aus den Einkünften des Vermögens der Anftalt und aus jährliche 
Veiträgen fomohl der zu Zahlung der Benfion Verpflidteten,*) als auf 
der definitiv angeftellten Lehrer und Beamten gebildet. Den lepteren bir 
fen jedoch feine höheren Beiträge, als den penfionsberedtigten Zinil-Eiaui- 
dienern auferlegt werden. 

8. 17. 
Der Betrag der zur Bildung diefer Penfionsfonds ($. 16) erforderide 

Zufhüffe wird von Unferen Ober-Präfidenten, unter Vorbehalt des Retun: 
an Unjeren Winifter der geiftlihen und Nmerrihtaangelegen heiten und b: 
a aeligten Departementsheis, mit Ausſchluß des Rechtsweges. > 
gelebt. 

8. 18. 
Iſt hiernach der Zuſchuß auf das Bermögen der Anftalt zu überdes 

und reihen die Einkünfte der Iekteren nicht bin, um den Zuſchuß, oh 
ſchränkung des zur Erreihung der Lehrzwede erforderlichen Aufwandı : 
zahlen, fo haben die fubfidiarifch zur Unterhaltung der Anftalt Verpflier 
auch den laufenden Beitrag zum Penfionsfonds zu ergänzen. Dich 
find aud in allen Fällen verpflichtet, eiwanige Ausfälle bei dem Benkos* 
fonds zu deden. X. 

*) Allerhödfter Erlaß vom 18. März 1848, wegen Entbindung gröher! 
Stabtgemeinden, denen die alleinige en einer mit zureichenden 
eigenen Vermögen nicht ausgeftatteten höheren Unterridtsanjtalt obliegt 
von der im $. 16. der Verordnung vom 28. Mai 1846 vorgefdricbene: 
Bildung eine beionderen PBenfionsfonds für die Lehrer und Bean 
folder Unterriditsanftalt (G. S. S. 118). 

Auf Ihren Antrag vom 4. d. Mts. ermäctige Ich Ste, größere Etadr 
emeinden, denen die alleinige Unterhaltung einer mit zureichendem eigmm 
ermögen nicht ausgeftatteten höheren Unterridtsanftalt obliegt, von da 

im 8. 16. der Verordnung vom 28. Mai 1846 vorgefchriebenen Bildun 
eines befonderen Penſionsfonds für die Lehrer und Beamten folder Unir 
rihtsanftalt zu entbinden, und ihnen die Einziehung der Penfionsbeitrög: 
der Lehrer und Beamten zur Stabtlaffe zu geftatten. Dagegen behält 
aud in Fällen diefer Art bei der durch jene Verordnung beitimmien Ber 
bindlichfeit der Stadigemeinden zur Gewährung der gejehlichen Penfion" 
an die gedadten Lchrer und Beamten fein Bewenden. 

Berlin, den 18. März 1848. 
ge. Ariedrih Wilhelm. 

An 
bie Staatsminifter Eihhorn und v. Bodelſchwingh. 
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8. 7. 
Bird außer bem im zweiten Abjag des 8. 1. bezeichneten 

‚ale ein Beamter vor Bollendung des zehnten Dienftjahres dienft- 
en’ähig und deshalb in den Ruheſtand verfebt, jo kann dem⸗ 
iclben bei vorhandener Bedürftigfeit mit Königlicher Genehmigung 
me Benfion entweder auf beitimmte Zeit oder lebenslänglich be- 
».ligt werden. 

Bergl. bezüglich der Lehrer und Beamten an den nicht- 
ſtaatlichen Höheren Schulen die Einſchaltung aus dem Geſetz 
vom 25. April 1896 Art. IV 8. 3, oben bei $. 2 Abi. 2. 

8. 8 
Die Benjion beträgt, wenn die Berjegung in den Ruheltand 4 

ıch vollendetem zehnten, jedoch vor vollendetem elften Dienft- ! 
‚ahre emtritt, 5/60 und fteigt von da ab mit jedem weiter zurüd- 
alegten Dienftjabre um */so des in den 88. 10 bis 12 beſtimm⸗ 
ien Dienſteinkommens. 
‚ Üeber den Betrag von „/60 dieſes Einkommens hinaus 
"det eine Steigerung nicht ſtatt. 

In dem im $. 1 Abſatz 2 erwähnten alle beträgt die 
Tınfon /eo, in dem Falle des $. 7 höchſtens "5/60 des vor⸗ 
dezeichneten Dienjteintommen®. 

8. 9. 
Bei jeder Penſion werden überjhießende Thalerbrüdhe auf 

zole Thaler abgerundet. 
10 

Der Berechnung der Penfion wird das von dem Beamten 
wit bezogene gefammte Dienfteinfonmen, ſoweit e8 nicht zur 
iritung von Repräſentations- oder Dienftaufmandstoften ge- 
"tn wird, nach Maßgabe der folgenden näheren Beitimmungen 
t Grunde gelegt. 

1) Feſtſtehende Dienjtemolumente, namentlih freie Dienit- 
wohnung, jowie die anjtatt derjelben gewährte Mieths- 
entichädigung,?) Feuerungs- und Crleuchtungsmaterial, 

N) Regen Anrechnung des Wohnungsgeldzuſchuſſes fiehe die Beftimmung 
3.6de5 Geſetzes vom 12. Mai 1878 (Gejeg-Samml.S.209): 2c. „Bei Bemeſſun 
tt Benfion (F.10 des Geſetzes, betreffend die Penfionirung der unmittel- 
ten Etaatsbeamten zc. vom 27. März 1872 (Geſetz Samml. S. 268) wird der 
Turchſchnittsſatz des Wohnungsgeldzüſchuſſes für die Servisklaffen I bis V 
= Antehnung gebradt. Diefer Sag gilt audy für Diejenigen Beamten, 
zelde eine Dienftmohnung bezw. eine Miethsentihädigung erhalten ꝛc.“ 
... BergL ferner 8. 5 Abi. 2 des Normaletats vom 4. Mai 1892 (Eentrbl. 
Ted. get. Untere. Verw. S. 646), weldyer die vorftehende Beftimmung auf 
Be dort für Die Leiter höherer Unterrichtsanftalten beftimmten Miethsent« 
daͤdigungen ausbehnt. 

ef. v. 831. Müı 
A pie Bee. 
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Naturalbezüge an Getreide, Winterfutter u. |. w., ſowie dir 
Ertrag von Dienjtgrundjtüden fommen nur inſoweit zur 
Anrechnung, als deren Werth in den Bejoldungsetatd ar 
die Öeldbejoldung des Beanıten in Rechnung geitellt, od: 
zu einem beitimmten ®eldbetrage als anrechnungsfä::; 
bezeichnet it. . 

2) Dienftemolumente, welche ihrer Natur nad) fteigend uud 
fallend find, werden nad) den in den Bejoldungs-Eius 
oder jonjt bei Verleihung des Rechts auf dieſe Emolu⸗ 
mente deshalb getroffenen Feſtſetzungen und in Ermaı: 
gelung folder Feſtſetzungen nad ihrem durchichnittlic:r 

etrage während der drei legten Etatsjahre vor dım 
Etatsjahre, in weldhem die Penſion feitgefeßt wird, zu 
Anrechnung gebracht. 

3) Blos zufällige Dienfteinkünfte, wie widerrufliche Tantien«, 
Kommilfionsgebühren, außerordentlihe Remunerahonn. 
Gratififationen und dergleichen fommen nicht zur ?> 
rechnung. 

4) Das gefammte zur Berechnung zu ziehende Dienfteinloms.: 
einer Stelle darf den Betrag des höchſten Normalgebis 
derjenigen Dienitlategorie, zu welcher die Stelle ger: 
nicht überfteigen. 

Ohne diefe Beſchränkung kommen jedody folde er 
Haltstheile oder Beloldungszulagen, weldye zur Ar: 
gleihung eines von dem betreffenden Beamten in früh« 
Stellung bezogenen Dienfteinfommend demſelben m 
Benfionsberechtigung gewährt find, zur vollen Anrechnung. 

5) Wenn da8 nad den Beitimmungen dieſes Paragraphen 
ermittelte Einkommen eines Beamten indgefanumt mehr 0:3 
4000 Rthlr. beträgt, wird von dem überfchießenden de 
trag nur die Hälfte in Anrechnung gebradt. 

8. 11. | 
Ein Beamter, welcher früher ein mit einem höheren Diet: 

einfommen verbundenes Amt befleidet und dieſes Einfomm 
wenigſtens Ein Jahr lang bezogen hat, erhält, fofern ber Gr 
tritt oder die Verſetzung in ein Amt von geringerem Dienftein | 
tommen nicht lediglich auf feinen im eigenen Intereſſe gefteltir 
Antrag erfolgt oder als Strafe auf Grund des 8. 16. des 9 
fees, betreffend die Dienftvergehen der nicht richterlichen Br 
amten u. |. w., vom 21. Juli 1852 (Gefet-Samml. S. 465), el“ 
bes 8.1. des Geſetzes, betreffend einige Abänderungen des Ee 
ſetzes über die Dien tuergehen der Richter vom 7. Mai 1851 u.|.m. | 
vom 22. März 1856 (Gejeg-Samml. S. 201), gegen ihn ur: 
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hängt ifl, bei feiner Berfegung in den Ruheftand eine nach Maß- 
gabe des früheren höheren Dienfteinfommens3 unter Berüdfichtigung 
dcr gefammten Dienitzeit berechnete Penſion; jedoch ſoll die ge- 
jammte Benfion das letzte penfionsberechtigte Dienfteinfommen 
nicht überfteigen. 

8. 12. 
Das mit Nebenämtern oder Nebengefchäften verbundene Ein- 

Ionmen begründet nur dann einen Anſpruch auf Benjion, wenn 
ame etatsmaͤßige Stelle als Nebenamt bleibend verliehen ift.*) 

8. 13. 
Die Dienftzeit wird vom Tage der Ableiftung des Dienit- 

6 gerechnet. Kann jedoch ein Beamter nachweiſen, daß feine 
Vereidigung erft nad dem Zeitpunkte feines Eintritts in den 
zunsdienit ftattgefunden hat, fo wird die Dienstzeit von dieſem 
Zeipmite an gerechnet. 

Auf die Lehrer und Beamten folder im 8. 6 Ab). 2,9% 
des Geſetzes vom 27. März 1872 bezeichneten Unterrichts- 
anftalten, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten 
Ind, finden nachftehende befondere Vorſchriften Anwen⸗ 
ung: 

8. 4. 
Den Lehrern und Beamten fteht ein Anſpruch auf 

Anrechnung einer im Reichs- oder Staat3dienft zurüd- 
gelegten Civildienftzeit, abgejehen von dem Falle des $.19a 
met zu. Dagegen ift denjelben die gefammte Zeit an- 
zurechnen, während welcher fie in einem Amte der zur 
Aufbringung ihrer Penfion ganz oder theilweiſe ver- 
pflidhteten Gemeinde oder Stiftung oder de3 betreffenden 
größeren Kommunalverbandes gejtanden Haben. 

8. 14. 
Bei Berechnung der Dienftzeit kommt auch die Zeit in An- 

thnung, während welcher ein Beamter ?): 
1) unter Bezug von Wartegeld im einftweiligen Ruheſtand 

. .) Berg. bie Alerhöchte Kabinetsorber vom 18. Juli 1839, die für 
"te Folge rüdfichtlih der Uebernahme von Rebenämtern durch Staats« 
bramte zu beobadıtenden Beftimmungen betreffend, Ss. 8 und 4 (@. ©. 
°. 235). — Verordnung vom 23. September 1867 $. 1 Rr.5 (G. S. ©. 1619) 
Ar die neu erworbenen Landestheile. Geſetz vom 25. Februar 1878 $. 1 
Kr. 4 (8. S. &. 97), für den Kreis ogthum Lauenburg. 

*) Für die älteren Beamten des nfigewerbemufeums zu Berlin ſiehe 
wu: vom 19. Iuli Jess (8. Se 206) Beieh Seh 278 

ur den Kreis ogthu anenbur vom 25. Februar 1 
19.208 (8. €. 97). a 

. 25. wer 
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nad; Maßgabe der Vorſchriften des Gejeges vom 21. Jul: 
1852 8. 87 Nr. 2 (Gefjep-Samml. S. 465.), der Erlaie 
vom 14. uni 1848. (GeſetzSamml. S.153.) und 24. Ohr 
ber 1848. (Gejeg-Samml. S. 338.) und der Berordnur: 
vom 23. September 1867. 8. 1. Nr. 4. (Gejeh-Sami 
©. 1619.), oder 

2) im Dienfte des Norddeutichen Bundes oder des Deautigr 
Reichs ſich befunden Hat, 

Vergl. bezüglich der Lehrer und Beamten an den nid: 
ftaatliden höheren Schulen die Einhaltung aus den 
Geſetz vom 25. April 1896 Art. IV$.4, oben bei $. 13, 

oder 
3) als anjtellungsberechtigte ehemalige Militärperfon nr 

vorläufig oder auf Probe im Eivildienjte des Staats, des 
Norddeutſchen Bundes oder des Deutſchen Reichs E: 
I&häftigt worden ilt, oder 

4) eine praftifche Beichäftigung außerhalb des Staatsdienz 
ausübte, infofern und infomweit dieſe Beichäftigung vor Er 
langung der Anftelung in einem unmittelbaren Star‘ 
amte Behufs der techniichen Ausbildung in den Prüfun« 
vorfchriften ausdrüdlich angeordnet iſt, oder . 

5) als Lehrer ($ 6 Abi. 2) der vorgeichriebenen praltüce 
Ausbildung fi unterzogen hat. Dabei wird en 

ſchriftsmäßig zurüdgelegtes Ausbildungsjahr ftets 3 
vollen Monaten gerechnet. 

&. 15. 

Der Civildienfizeit wird die Zeit des aktiven Militärdieniei 
Hinzugerechnet. 

8. 16. 
Die Dienftzeit, welche vor den Beginn des einundznanu 

ſten Lebensjahres fällt, bleibt außer Berechnung. 

Nur die in die Dauer eines Krieges fallende und te 
einem mobilen oder Erſatztruppentheile abgeleiftete Mihtir 
dienftzeit kommt ohne Ruͤchſicht auf das Lebensalter zur dr 
rechnung. 

einer angeordneten Mobilmachung, auf welche ein Krieg fola. 
bis zum Zage der Demobilmadjung. 

ober im Reichsheer oder in der Preußiſchen ober Kaiferlid 
Marine derart Theil genommen hat, daß er wirklich vor den 
Feind gelommen oder in dienftlicher Stellung den mobilen Truppen 

Als Kriegszeit gilt in diefer Beziehung die Zeit vom Ta 

8. 17. 
Für jeden Feldzug, an welchem ein Beamter im Preußiſcher 
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in das Feld gefolgt ift, wird bemielben zu der wirklichen Dauer 
der Dienftzeit Ein Jahr zugerechnet. 

Ob eine militairiihe Unternehmung in dieſer Beziehung als 
em Feldzug anzujeben ift, und inwiefern bei Kriegen von längerer 
Tauer mehrere Kriegsjahre in Anrechnung kommen follen, dafür 
m die nad) $. 23. des NReichögefebes vom 27. Juni 1871. (Reichs⸗ 
gejetzbl S. 275.) in jedem Falle ergebende Beltimmung des 
krüers maßgebend. 

Für Die Vergangenheit bewendet e8 bei den hierüber durd) 
Kimiglihe Erlaffe gegebenen Borfchriften.°) 

8. 18. 
Tie Beit 
a) eines Feſtungsarreſtes von einjähriger und längerer 

Dauer, ſowie 
db) der Kriegsgefangenichaft 

ann mr unter bejonderen Umftänden mit Königlicher Genehmigung 
angerechnet werden. 

$. 19. 
Rit Königlicher Genehmigung farm zukünftig nad) Maßgabe eer. 

ser Deitimmungen in den 88. 13. bis 18. angerechnet werden: 18% 
1) Die Zeit, während welcher ein Beamter, 

a) jei es im In⸗ oder Auslande als Sadwalter oder 
Notar fungirt, im Gemeinde⸗, Kirchen: oder Schul⸗ 
dienfte, im ftänbdifchen Dienfte, oder im Dienfte einer 
landesherrlichen Haus- oder Hofverwaltung ſich be⸗ 
funden, oder 

b) im Dienfte eines fremden Staates geitanden Hat; 
2) die Zeit prakliſcher Beichäftigung außerhalb des Staats- 

dienites, injofern und inſoweit dieſe Beichäftigung vor Er: 
langung der Anftellung in einem unmittelbaren Staats⸗ 
amte berfömmlid) war. 

‚ Die Anrechnung der unter 1. erwähnten Beichäftigung muß 
trolgen bei denjenigen Beamten, welche mit ben im Jahre 1866. 
aworbenen Landestheilen in den unmittelbaren Staatsdienit über- 
kommen worden find, fofern diefelben auf diefe Anrechnung nad) 
den bis dahin für fie maßgebenden PBenfionsvorfchriften einen 
Rechtsanſpruch hatten. 

*) Bergl. die Aufzählung der hauptfählid in Betracht kommenden Kö⸗ 
uglichen Crioffe im —* Anlage Ar 18 zum Cirkularerlaß der Minifter 
des Innern und der Finanzen vom 10. April 1888 (Min. BI. d. i. Verw. 
<.58 und GentrbI. f. d. gef. Untere. Verw. ©. 484); ferner Herrfurth: Das 
Fi. Srenß. Etats-, Kalfen- und Rehmungsmejen 2. 2. Auflage 1887. 
©. 987-989; 8. Auflage 1896, II. Theil, Abjchnitt „Benfionen“. 
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Bergl. bezüglich der Lehrer und Beamten an den nid 
itaatlichen höheren Schulen die Einjchaltung aus dem Gel 
vom 25. April 1896 Art. IV 8. 3, oben bei $. 2 Abi. 

8. 19a. 
Bei der Berechnung der Dienftzeit eines in den Rubelta 

zu verjebenden Lehrers an einer im 8. 6 Abſatz 2 bezeichnet 
Unterrihtsanftalt muß mit der in dem 8. 29a beitimmten Wa 
gabe die gejammte Zeit angerechnet werden, während weld 
der Lehrer innerhalb Preußens oder eines von Preußen ı 
worbenen Zandestheiles im öffentlichen Schuldienst geitanden h. 

8. 20. 
Zum Erweiſe der Dienftunfähigkeit eines feine Verſetzung 

den Ruheſtand nadjjuchenden Beamten iſt die Erflärung der dir 
jelben unmittelbar vorgefekten Dienftbehörde erforderlich, dat ' 
nad pflihtmäßigem Ermeſſen den Beamten für unfähig da: 
jeine Amtspflichten ferner zu erfüllen. 

Inwieweit noch andere Beweismittel zu erfordern oder ! 
Erflärung der unmittelbar vorgejegten Behörde entgegen für a: 
reihend zu erachten find, hängt von dem Ermeſſen der übe 
Berfegung in den Ruheſtand entjcheidenden Behörde ab. 

Auf die Lehrer und Beamten folder im 8.6 F: 

Anftalten, welche nicht vom Staate allein zu untere: 
find, finden nachſtehende befondere Rorfchriften 
wendung. 

8. 2 
Bon dem in dem $.20 des Geſetzes vom 27. 9: 

1872 vorgefchriebenen Nachweiſe der Dienftunfähigteit lar: 
im Einverftändniffe mit dem Unterhaltungapflictigen ıb 
gejehen werden. ' 

g. 21. | 
Die Beitimmung darüber, ob und zu welchem Yeitpu 

dem Antrage eines Beamten auf Berfegung in den Hude 
ftattzugeben ift, erfolgt durdy den Departementschef. 

Bei denjenigen Beamten, welche durch den König zu ih 
Aemtern ernannt worden find, ift die Genehmigung des Kin 
zur Verfeßung in den Ruheſtand erforderlid). 

Für die Beamten derjenigen Kategorien, deren Anfte 
durch eine dem Departementschef nachgeordnete Behörde ein 
kann ber Departementöchef letzterer oder der ihr vorgejehten 
pörbe die Beitimmung über den Antrag auf Berfegung in 

uheſtand übertragen. 
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$. 22. 
Die Entſcheidung darüber, ob und welde Benfion einem 

Beamten bei fein egung in den zufteht, erfolgt 
a a Departemientöchef in Gemeint mit dem Finanz⸗ 
min 

Diefelben können die Befugniß zu Diefer Enticheibung der⸗ 
jmgen dem Departementöchef nachgeordneten Behörde übertragen, 
zeiher die Beitunmung über die Berfegung des Beamten in den 
Keheſtand zufteht (F. 21 Abfak 3). 

Vergl. bezüglid) der Lehrer und Beamten an den 
nichtftaatlichen höheren Schulen die Einfhaltung aus dem 
Geſetz vom 25. April 1896, Art. IV 8. 3, oben bei $. 2 
Abi. 2, ferner Art. IV S. 1, unten bei 8. 23. 

8. 23. 
Die Beichreitung des Rechtsweges gegen die Enticheidung 

sarüber, ob und welche Penfion einem Beamten bei feiner Ber- 
gung in Den Ruheſtand zu gewähren ift, fteht dem Beamten 
m, doch muß Die Enticheidung des Departementschef und 
des Finanzminiſters der Klage vorhergehen, und Ießtere fodann 
a Berluft des Klagerechts innerhalb ſechs Monaten, nachdem 
m Beamten diefe Entſcheidung befannt gemadt ift, - erhoben 
erden. Der Berluft des Klagerechts tritt auch dann ein, wenn 
ugt von dem Beamten, über deſſen Anſpruch auf Benfion Die 
em Departementächef nachgeordnete Behörde Enticheidung ge⸗ 
nen Hat (8. 22 Abſatz 2), gegen diefe Entiheidung binnen 
läder Frift Die Beſchwerde an den Departementschef und den 
manzminifter erhoben ift. 

Auf die Lehrer und Beamten folder im 8. 6 Abf. 2 
des Geſetzes vom 27. März 1872 bezeichneten Unterrichts- 
anftalten, weldhe nicht vom Staat allein zu unterhalten 
find, finden nachſtehende befondere Vorſchriften An⸗ 
wendung: 

8.1. 

Bei der Entiheidung über das Recht auf Benfion und 
bei der Uebertragung der Befugniß zu diefer Entſcheidung 
an eine nacdhgeordnnete Behörde (88. 22 und 23 bes Ge- 
jeges vom 27. März 1872 und des Gejehes vom 30. April 
1884 — Geleg-Samml. 6.126 —) findet eine Mitwirkung 
des Finanzminiſters nicht ftatt. 

Die Beichwerde über die Entſcheidung und bie Klage 
gegen diejelbe fteht auch den zur Zahlung der Benfion 

erpflichteten innerhalb der für die Beamten (Lehrer) be- 

1896. 88 

Geleg ar 
RB. Hm NS 
(€. € ıiı 

Geleh vom 
80. Icku 1884 
(8. 6. ©. 126) 

Gel. v. 25. Apı 
18% (0. S. S. 

Art. IV. 
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ſtimmten Friſten offen. Die Klage ift von den Lehren 
und Beamten gegen die zur Zahlung der Penſion Ber: 
pflichteten, von Ießteren gegen eritere zu erheben. 

Bis zur. endgültigen Erledigung der Beſchwerde ode 
Klage gegen die getroffene Enticheidung über die zu ge 
mwährende Penſion wird bdiefelbe nah Maßgabe dieſen 
Entiheidung vorſchußweiſe an den Bezugsberechtigter 
gezahlt. 

8. 24. 
Die Verjegung in den Rubeitand tritt, jofern nicht auf der 

Antrag oder mit ausdrüdlicher Zuftimmung des Beamten m 
früherer Zeitpunkt feitgejegt wird, mit dem Ablauf des Bier: 
jahres ein, welches auf den Monat folgt, in welchem dem 2: 
amten die Entſcheidung über feine Verſetzung in den Ruheſtand 
und Die Höhe der ihm etwa zuftehenden Penfion (8. 22.) befanr: 
gemacht worden ilt. 2 

. 25. 
Die Penfionen werden monatlih im Voraus gezahlt. 

8. 26. 
Das Recht auf den Bezug der Penfion kann weder d 

getreten noch verpfändet werden. 
In Anfehung der VBeichlagnahme der Penſionen bleiber !r 

beſtehenden Beltimmungen in Kraft. ?) 
8. 27. 

Das Recht auf den Bezug der Penfion ruht: | 
1) wenn ein Benfionair das Deutſche Indigenat verliert, ba 

zu etwaiger Wiedererlangung desſelben; 
2) wenn und jo lange ein PBenfionair im Reichs- oder Staat: 

dienfte ein Dienfteintommen bezieht, inſoweit als ber %: 
trag dieſes neuen Dienſteinkommens unter Hinzurednung 
der Penfion den Betrag des von dem Beamten vor dt 
Penfionirung bezogenen Dienjteintommens überfteigt. 

g. 28. 
Ein Penfionair, welcher in eine an fi zur Benfion be 

rechtigende Stellung des unmittelbaren Staatsdienftes wie 
eingetreten ift (8. 27. Nr. 2.), erwirbt für den Fall des Zunid: 
tretend in den Ruheſtand den Anfprud auf Gewährung ein 
nah Maßgabe feiner nunmehrigen verlängerten Dienftzeit un 
des in der neuen Stellung bezogenen Dienfteintommens br 

T) Siehe $. 749 Nr. 8 der Eivilprogekorbnung vom 80. Januar 185: 
(Reiche gejchblatt ©. 88) und $. 51 Rr. 7 der Verordnung, betreffend bat 
erwaltungszwangsverfahren wegen Beitreibung von @elbbeträgen, vor 

7. September 1879 (@. ©. ©. 591). | 
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rechneten Benfion nur dann, wenn die neu hinzutretende Dienitzeit 
menigitend ein Jahr betragen hat. 

Mi der Gewährung einer hiernady neu berecäneten Benfion 
ralı bis auf Höhe des Betrages derjelben das Recht auf den 
Zeug der früher bezogenen Benfion hinweg. 

Dasfelbe gilt, wenn ein Benfionair im Deutfchen Reichs⸗ 
denſte eine Penſion erdient. 

8. 29. 
Die Einziehung, Kürzung oder Viedergewährung der Penfion 

cui Grund der Beltimmungen in den 88. 27. und 28. tritt mit 
sim Beginn desjenigen Monats ein, welcher auf das, eine ſolche 
Sränderung nach fi ziehende Ereigniß folgt. 

Im Falle vorübergehender Beihäftigung im Reichs- oder 
ın Staatödienfte gegen Tagegelder oder eine anderweite Ent: 
ſchädigeng wird die Penfion für die erſten ſechs Monate dieſer 
Sachaftigung umverfürzt, Dagegen vom fiebenten Donate ab nur 
It F nach den vorſtehenden Beſtimmungen zuläſſigen Betrage 
gerührt. 

8. 29a. 
Tie in dem $. 27 Nr. 2 jowie in den 88. 28 und 29 fürs. SE 

den Fall des Wiedereintritt3 eines Penfionärs in den Reichs⸗ Mt. V. 
oder Staatsdienſt getroffenen Vorſchriften finden auf Diejenigen 
an die Borfchriften des 8. 6 fallenden penfionirten Lehrer und 
Veamten, deren Penſion nicht auß der Staatskaſſe zu zahlen’ ift, 
ar dann finngemäße Anwendung, wenn fie im Dienite der 
ur Aufbringung ihrer Benfion ganz oder theilweife verpflichteten 
"aende oder Stiftung oder des betreffenden Kommunal: 
chandes wieder angeitellt oder beichäftigt werden. 
‚I ein unter die Vorjchriften des 8. 6 fallender Benfionär, 

"en Benfion nicht aus der Staatskaſſe zu zahlen ift, in ein zur 
mon berechtigendes Amt des unmittelbaren Staat3dienfteß oder 
ar einer der im $. 6 Abſatz 2 bezeichneten Unterrichtsanftalten, 
deren Unterhaltung Anderen, als den zur Aufbringung feiner 

non Verpflichteten obliegt, wieder eingetreten, fo bleibt für 
x Fall des Zurücktretens in den Ruheſtand bei der Enticheidung 
der eine ihm zu gemwährende neue PVenfion Die Dienftzeit vor 
mer früheren Berjegung in den Ruheftand außer Anrechnung. 

Dieſe Beitimmung findet auf diejenigen Benfionäre, deren 
denſion aus der Staatskaſſe zu zahlen üt, alsdann gleichfalls 
“wendung, wenn fie in ein zu Kenfion berechtigendes Amt an 
Ent der im 8. 6 Abſatz 2 bezeichneten Unterridhtsanftalten, welche 
ht vom Staate allein zu unterhalten find, wieder eingetreten find. 

883” 
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8. 30. 
Sudt ein nicht richterlicher Beamter, welcher das fünfund⸗ 

0) ſechszigſte Lebensjahr vollendet hat, feine Berfegung in ben Ruke 

r 25. April 

ftand nit nad, fo kann diefe nah Anhörung des Beamte 
unter Beobachtung der Vorſchriften der SS. 20 ff. dieſes Geſche 
in der nämlichen Weife verfügt werden, wie wenn der Beamte 
feine Penfionirung ſelbſt beantragt Hätte. 

Im Uebrigen behält es in Anjehung der unfreimilligen Se: 
jegung in den Ruheſtand und des dabei Hattfindenden Verfahrens 
bei den Beltimmungen in den 88. 56—64 des Geſetzes, beiten 
die Dienftvergehen der Richter und die unfreimillige Verſezunz 
berjelben auf eine andere Stelle ober in den Ruheſtand, von 
7. Mai 1851 (Gejeg-Samml. S.218) und in den Derlihen des dr 
ſetzes, betreffend die Dienftvergehen der nicht richterlichen Bean. 
die Verfegung derjelben auf eine andere Stelle oder in te 
Nuheltand, vom 21. Juli 1852 (Gejeg-Samml. ©. 465) ir. 
Bemwenden. 

Wird hiernach gemäß $. 90 des Leßterwähnten Gelege ı 
dem Rechtsmittel des Rekurſes an das Staatsminifierium Gehrud 
emacht, jo Läuft die ſechsmonatliche Friſt zur Anitellung e 
lage wegen unrichtiger Feſtſetzung des Benfionsbetrages x: 

des Gefehes, betreffend die Erweiterung des Rechtsweges, x 
24. Mai 1861., (Gejeg-Samml. S. 241) erit von dem Tag. ® 
welddem dem Beamten die Enticheidung bes Staatsminiftenz 
befannt gemadt iſt. 

Die Beltimmungen der 88. 88 bis 93 des Gejehes ım 
iD 91. Juli 1852 (Gefeg-Samml. ©. 465) finden auch auf bie Lehm 

und Beamten derjenigen in 8. 6 Abſatz 2 genannten Anfele 
Anwendung, welche nicht vom Staate allein zu unterhalten im. 

8. 31. 

Hinterläßt ein Penfionair eine Wittwe oder eheliche Rıd 
fommen, jo wird die Benfion noch für den auf den Sterbemon 
folgenden Monat gezahlt. 

An wen die Zahlung erfolgt, beitimmt bie Brovinzialbehörtt 

auf deren Etat die Penſion übernommen war. 
Die yablung der Benfion für den auf den Gterbemons 

folgenden Monat kann auf Verfügung diefer Behörde aud dur 
itattfinden, wenn der Verfiorbene Eltern, Geſchwiſter, Geihmikr 
finder oder Pflegefinder, deren Ernährer er geweſen ift, in e 
bürftigleit Hinterläßt, oder wenn der Nachlaß nicht ausreigt, UF 
die Koften ber legten Krankheit und der Veerdigung zu deder 

Der über den Sterbemonat hinaus gewährte einmonatlid‘ 
Betrag der Benfion kann nicht Gegenftand einer Befchlagnahme ter 
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8. 32. 
It die nach Maßgabe diejes Geſetzes bemeſſene Penfion ge= 

cirget al8 die Benfion, weldye dem Beamten an gewährt werden 
min, wenn er am 31. März 1872.°) nach den bis dahin für 
br: geltenden Beſtimmungen penfionirt worden wäre, jo wird 
Ye legtere Benfion an Stelle der eriteren bewilligt. 

. 33. 
Ten m Folge der Aufhehm der Patrimonialgerichtsbarkeit 

zu dem Privatgerichtsdienſt in den unmittelbaren Staatsdienft 
äkmommenen oder bereit3 vor diefer Aufhebung in den unmittel- 
barın Staat3dienit übergegangenen Beamten wird die Zeit des 
Brivatgerichtsdienftes nach Maßgabe der Beltimmungen des 
zeanwärtigen Geſetzes angerechnet. 

Den vormals Schleswig⸗Holſteiniſchen Beamten wird Die 
eu, welche fie als beeidigte Sefretaire oder Volontaire bei den 
Skrieamten zugebracht haben, bei Feſtſtellung ihrer Dienftzeit 
au angerechıtet. 

8. 34. 
Die Zeit, während welder ein Beamter in den neu er> 

rorbenen ZQandestheilen oder ein mit einem ſolchen Yandestheile 
ibemommener Beamter auch in einem anderen Theile des Landes, 
selhem feine Heimat vor der Vereinigung mit Preußen ange: 
ört hat, im unmittelbaren Dienite Der damaligen Landesherrichaft 
jetanden hat, wird in allen Fällen bei der Penſionirung nad) 
Naßgabe des gegenwärtigen Geſetzes in Anrechnung gebradjt. 

S. 85. 
Hinfichtlich der Hohenzollernfchen, in den Preußiſchen Staats: 

2 übernommenen Beamten bleiben die Beitimmungen unter 
K.2.umd 3. des Erlaſſes vom 26. Auguft 1854. (Geſetz⸗Samml. 
5. ©. 33.) in Kraft. 

86. 
ujiherungen, welche in Bezug auf dereinftige Bewilligung 

on Senfionen an einzelne Beamte oder Kategorien von Beamten 
durh den König oder einen der Minister gemacht worden find, 
bleben im Kraft. ®) 

Doch finden auf Beamte, Hinfichtlih deren durch Staats- 
terträge die Bewilligung von Penfionen nach den Grundfägen 
—— 

r ) Für die abändernden Beſtimmungen des Gef. v. 81. März 1882 
:<.©.188) ift der Zermin des 81. März 1882 (ar U), für die des Gel. 

vom %. April 1896 (0. ©. S. 87) der 1. April 1896 (Art. VII u. 
ma gebend; in den beiden Gefegen vom 80. April 1884 (G. S. ©. 126) und 
ven 20. Rärz 1890 (G. S. S. a8) iſt eine gleiche Vorſchrift nicht enthalten. 

) Bergl. oben $. 6 Abf. 2 lehter Say. 
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frembdländifcher Penfionsbeitimmungen zugefichert worden it, die 
Borichriften des gegenwärtigen Geſetzes infomweit Anwendung, al 
fie für die Beamten günftiger find. 

8. 37. 
Die im $. 79. des Geſetzes, betreffend die Zerfaffung un 

Verwaltung der Städte und Flecken in der Provinz Schleswig 
Holftein, vom 14. April 1869. (Gefeg-Samml. S. 589.) feitgeftelle 
Verpflichtung der Staatskaſſe zur antheiligen Uebernahme de 
Penfionen ftädtifcher Beamten wird durch das gegenwärtige Gi 
nicht berührt. er 

. 38. 

Das gegenwärtige Gejeg tritt mit dem 1. April 1872. un 
Kraft. Mit diefem Zeitpunkte treten, joweit nicht durch $. 32. 
Ausnahmen bedingt werden, alle den Vorſchriften dieſes Geſches 
entgegenjtehenden Beitimmungen, insbejondere das Benfionsrige 
ment für die Eivil-Staatsdiener vom 30. April 1825. und dr 
basfelbe ergänzenden, erläuternden und abändernden Beftimmungn 
außer Kraft. Wo in den beftehenden Geſetzen und Verordnunge 
auf diefelben Bezug genommen wird, kommen die Beſtimmmga 

>} ken 1882 
.e&. &, 188). 

© il 1000 
Be.64). 

Gele vom 
“ 1896 
5.6. &. 87) 

des gegenwärtigen Gejees zur Anwendung. 
Urkundlich zc. , | 

Art. IE. Die Vorjchriften dieſes Gefeges wa 
ausichließlih Anwendung auf unmittelbare Str⸗ 
beamte und bie in dem zweiten Abſatz bes $. 6.% | 
Venfionsgefeges vom 27. März 1872 genamr 
Lehrer und Beanıten. 7°) 

Art. IV. Das gegenwärtige Gejeß tritt mit Ir 
1. April 1882 in Kraft. 

Urkundlich ꝛc. 

Art. II. Dieſes Geſetz tritt mit dem Tage I 
Verfündigung '*) in Kraft. 

Urkundlich zc. 
Art. VII. Diefes Geſetz tritt mit dem 1. Anl 

1896 in Kraft. | 
Urkundlich zc. 

10) Iſt ausgedehnt auf mittelbare Staatsbeantte, welche nad; den fr 
die unmittelbaren Staatsbeamten beftehenden Grundſätzen zu penfioniten 
And, durch das Gef. v. 1. März 1891 (G. &. ©. 19), betreffend die Ausdeh 
nung einiger Bellimmungen des Geſeßes vom 81. März 1882, wegen > 
änberun des Benfionsgefepes vom 27. März 1872 auf mittelbare Etat 
eamte, 

11) In dem Geſetz vom 80. April 1884 (G. S. ©. 126) if eine auf 
drüdliche Beſtimmung über den Termin feines Inkrafttretens nicht enthalten 
Die betreffende Nr. 15 der Gef. Samml. ift am 12. Mat 1884 veröffentliht 

2) d. i. ber 10. April 1890 (Rr. 12 ber Gef. Gamıml). 



499 

120) Ausführung de3 Stempeliteuergejeßes vom 
31. Juli 1895. 

Berlin, den 9. Mai 18%. 
In Ausführung des am 1. April d. 38. in Kraft getretenen 

Stempellteuergejeges vom 31. Juli v. 38. (G. S. ©. 413) find 
von dem Herrn Finanzminiſter die BollzugSbeitimmungen erlafjen 
worden. Dieſelben zerfallen in zwei Theile, von denen der eine 
Hal — die Bekanntmachung vom 13. Februar d. Is. — bie 
das Publikum intereflirenden Borjchriften, der andere Theil — 
die Tienftvorjchriften vom 14. Februar d. 33. — die haupt- 
iihlih die Behörden angehenden Beitimmungen enthält. 
, Rah den gemachten Wahrnehmungen Haben die ftempel- 
tzuergefeglichen Borjchriften bei den Behörden nicht immer die⸗ 
ng Beachtung gefunden, welche das Intereſſe des Steuerfiskus 
enowdert. Die Finanzverwaltung bat fidh diefem Verhalten der 
Lehorden gegenüber bis jebt im Allgemeinen darauf beichräntt, 
die nicht verwendeten Stempel nadjzufordern, ohne eine ftraf- 
sötlihe Ahnıdung ber Steuerhinterziehungen herbeizuführen. 
Raßgebend für diefe milde Praris war der Umftand, daß die 
Suammenhanglofigfeit, Umüberfichtlichkeit und Unflarheit der bis- 
herigen ftempelfteuerlichen Borfchriften ihre Anwendung in hohem 
Örade erſchwerte und deshalb vielfach angenommen werden 
mußte, daß der Staatskafle die ihr gebührenden Abgaben one 
döje Abficht vorenthalten würden. Diele Gründe find weggefallen, 
nahden in dem neuen Stempelfteuergefege und den das Gefek 
rläuternden Ausführungsanmeifungen das gejammte Stempel: 
zen überfichtlich geregelt und damit jedem Beamten die Möglid- 
tat gegeben ift, jich über bie ſteuerliche Behandlung der bei jeinen 

sbandlungen vorkommenden Urkunden oder der von ihm 
Armens einer Behörde abgeichlofienen Verträge zu unterrichten. 
md im Einzelfalle über die Höhe des zu einer Urkunde zu 
Rmendenden Stempel oder darüber, ob eine Verpflichtung 
ur Entrichtung einer Stempelgebühr überhaupt befteht, Zweifel 
vorhanden, jo gewährt das Geſetz im $. 30 das Mittel zur Be- 
Milgung diefer Zweifel, indem e8 allen Hauptämtern und Stempel- 
teuerämtern die Pflicht auferlegt, auf Anfragen Auskunft über 
bie Berfteuerung zu ertheilen (vergl. Ziffer24 der Belanntmachung). 
Bird der Stempel diejer Auskunft entiprechend verwendet, To 
init nad) $. 20 bes Geſetzes ein Strafverfahren nicht ein. Der 
Einwand, da die Beibringung des erforderlichen Stempels nicht 
aus Abſicht, ſondern aus Unkenntnis der geſetzlichen Beſtimmungen 
unterblieben ſei, wird daher in Zukunft nicht mehr fo allgemein 
Die bisher mit Erfolg geltend gemacht werben Können. 
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Die nachgeordneten Behörden veranlafje ich, dafür Sorg: 
zu tragen, daß die an der Ausführung des Geſetzes betheiligter 
Beamten ſich mit den Ausführungs-Beitimmungen genau vera 
machen. Ic bemerfe, daß diejelben in amtlicher Ausgabe u 
Ihienen und von allen Königliden Hauptämtern, Zoll mt 
Steuerämtern zum Preife von 1.M — bei Entnahme von mehr 
als 500 Eremplaren zum Preife von 95 Pf — das Stüd x 
beziehen find. 

Auf folgende Beitimmungen made ich noch bejonders au‘: 
merkſam: 

1) Ziffer 7 der Dienſtvorſchriften (Seite 131 und 132 be 
amtlichen Ausgabe), betreffend die Vermerke über die Verwendunz 
der Stempel: 

Verwendung der Stempel, mit welchen die von ihnen 
auögefertigten Schriftitüde verjehen find, auf den Urſchriften 
Abſchriften ꝛc. oder, wo dergleichen Urkunden nid ver: 
handen find, durch einen bejonderen Vermerk in da 
Akten zu befcheinigen. Diefe Pflicht erſtreckt fich nid 
auf die in der Ziffer 14 C. Nr. 1 Buchſtabe a bi! 
der Belanntmachung erwähnten Gewerbelegitimationslanz 
Paͤſſe, Paßkarten und Befähigungszeugniffe zc. fir & 
ſchiffer, Seeiteuerleute und Mafcinilten 
xC. 

„Sofern ſich ber erforderlide Stempel nidt 
Weitere8 aus der Urkunde berechnen läßt, find Behörz 
und Beamte einjchließlid der Notare verpflichtet, ar 
ben Urfchriften oder Abfchriften der ausgefertigten Per 
bandlungen zc. oder, wenn jolde Urkunden nicht vet: 
handen find, an der betreffenden Stelle der Alten em 
furze Stempelberechnung aufzuftellen, auch die Berechnun: 
auf den Ausfertigungen 2c. zu vermerken. Bei Stempi: 
befreiungen und Stempelermäßigungen find die Befreiung: 
gründe, ſowie die Gründe für die Anwendung eines ge 
ringeren als des höchſten Steuerfages ſowohl an gehörige 
Stelle in den Alten als auch auf den Ausfertigungen : 
zu vermerken.” 

2) Ziffer 33 der Bekanntmachung (Seite 106) und Ziffer 3 
der Dienftvorfchriften (Seite 153 und 154), betreffend bie Be: 
jteuerung der Ausfertigungen: 

. „Die Steuerpflicht ift auf Ausfertigungen von 
bereit3 vorhandenen Schriftftüden eingefchräntt, ſodaß, went _ 
nicht eine andere Tarifftelle (3. B. Nr. 22, 39 x.) Ar 
mendung findet, Steuerfreiheit in allen denjenigen yältı 

„Ale Behörden und Beamten haben die Pflicht, di 
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eintritt, in denen e8 an einer Urkunde fehlt, von welcher 
die amtliche Ausfertigung entnommen it. Alle Behörden 
und Beamten einfchließlich der Notare find verpflichtet, 
auf den von ihnen ftempelfrei ertheilten Ausfertigungen, 
inſoweit fie nicht unter Die Befreiungen zu a und b 
fallen, den Grund der Stempelfreiheit zu befcheinigen, 
A ah „Stempelfrei Mangels Vorhandenſeins einer Ur- 
ſchrift.“ 

32. „Wegen der Verpflichtung der Behörden 
und Beamten, auf jeder zweiten und weiteren Ausfertigung 
und jedem Auszuge aus. einer ftempelpflichtigen Urkunde 
den zu der Hauptaußfertigung oder Urjchrift verwendeten 
Stempel zu vermerken (vergl. $. 9 Abſatz 3 des Gejeges) 
det die Beſtimmung des zweiten Abſatzes der Ziffer 30 
dieſer Vorſchriften entiprecdende Anwendung.“ 

Ziffer 30 Abf. 2. „Auf jeder amtlich beglaubigten 
Abſchrift muß nach 8. 9 Abſatz 3 des Geſetzes vermerkt 
werden, welcher Stempel zu der Hauptausfertigung oder 
Urſchrift verwendet worden if. Der Vermerk wird beis 
ſpielsweiſe lauten: 

„Beglaubigte Abſchrift ſtempelfrei, weil wegen 
— eines Penſionsbetrages ertheilt. Zur Ur⸗ 
ch (bezw. Ausfertigung) 300 .# (in Worten) ver: 

u wendet. 
Berlin, den 1. April 1896. 

Amtsftelle. 
Schwarzftempel. Unterfärift. 

oder: 

„Zur beglaubigten Abſchrift 1,50 HM entwerthet. 
‚Zur Urſchrift u. ſ. w. wie vor.“ 

9 Ziffer 14 C. Nr. 2 Buchſtabe a der Bekanntmachung 
u 78 bis 80) und die Ziffer 33 der Dienftuorjchriften 
cue 154), betreffend die Verfteuerung der Beltallungen: 

14 C. Nr. 2. „Auf Anſuchen von Behörden, 
Gewerlſchaften, Verſicherungsgeſellſchaften und ähnlichen 

vatunternehmungen werden gedrudte Formulare oder 
auch bejchriebene Bogen bei dem Haupt-Stempel-Magazin 
geitempelt. 
„.„Abgeftenpelt können insbefondere folgende Schrift- 
!tüde werden: 

a. Beltallungen (Tarifitelle 12); 
b. zc. ꝛc. 
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Die Stempelung der Formulare zc. erfolgt durch Auftız 
des preußiſchen Werihitempels in Schwarzdrud und des Bon“ 
Zrodenitempels, jedody ohne den für das weiße Stempelpx 
vorgeihriebenen farbigen Unterdrud.“ 

. „Die Berfteuerung der Beitallungen — 
Ihließlich der Dffizierpatente erfolgt entweder durd % 
wendung von Stempelbogen oder Stempelmarten ſeu— 
der Behörden oder durch Abſtempelung der Formilt 
oder beſchriebenen Bogen ſeitens des Haupt-Starr- 
Magazins. 

Es ift auch zuläffig, den Stempel jtatt zu der Au 
fertigung zu den Alten zu verwenden.” | 

4) Ziffer 47 der Dienſtvorſchriften (Seite 158), betreffent } 
Beriteuerung der Pacht⸗, Mieth⸗ 2c. Verträge, bei denen Behoͤre 
betbeiligt find: 

„Behörden fteht es frei, in Anjehung derjenigen de 
träge, welche jie als Verpaͤchter, Vermiether u. |.w. > 
geſchloſſen Haben, die Veriteuerung der Werzeichnilie (iR 
zu bewirken. Hinſichtlich der Verträge, welde iv 2) 
Pächter, Miether u. |. w. abgeſchloſſen Haben, liegt Den 
Die Verpflichtung ob, demjenigen Stempelfteuerum. = 
deſſen Gefchäftsbezirt der Vertrag errichtet iſt, & 
Ichrift einzufenden oder ihm den Namen der Berti. 
Vermiether u. |. w., das Grundftüd, den Zins br % 
Nußung, die Dauer des Vertrages, Die —* 
wegen infehmweigenber Berlängerungen, ſowie —* 
dieintempelpflicht in Betracht kommende Abreden 

eilen.“ 
guſah für bie 5) Ziffer 85 der Bekanntmachung Seite 106 und 10, { 

Härten oberes treffend die Berfteuerung der Apothekerkonzeſſionen: 
Phenien. „Behufs Ermittelung des ftempelpflichtigen Berk 

vererbliher ober veräußerliher Konzelfionen it zunid 
der die Konzeffion Nachſuchende zur Werthangabe n 
zur Korlegung des über den Verlauf der Apothele h 
geiöoffenen ertrage8 aufzufordern. Falls cin ſol 

ertrag vorhanden tft, jo iſt aus ihm feftzuftellen, 2 
was die Vertragichließenden über Die Vergütung fur 
Uebergang der Konzeifion auf den neuen Erwerber! 
abredet haben. Wird der angegebene Werth fir 
niedrig erachtet und findet eine Einigung mit dem Ei 
pflichtigen nicht ftatt, fo iſt der Werth, falls ihn di 
Konzeilion ertheilende Behörbe nicht ſelbſt zu begutat 
vermag, nach der Vorjchrift des 8. 7 Abfap 3 des Grir 
und unter Beachtung der Vorſchrift der Yiffer 6 bet 
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Bekanntmachung anderweitig zu crmitteln, wobei unter 
Umftänden audy die in früheren Verträgen über das Ent« 
geld für die betreffende Konzeſſion getroffenen Verein» 
barımgen als Anhaltspunkte werden dienen können. Den 
Über-Bräfidenten bleibt es überlaflen, zur Ermittelung 
der Konzelfionswerthe die Mitwirlung der PBrovinzial- 
Steuer-Direktoren in Anſpruch zu nehmen. 

Inſoweit der Werihitempel unftreitig ift, muß ſeine 
Dermendung auf der Konzelfionsurkunde innerhalb der 
ım&. 15 Abfat 1 des Geſetzes angegebenen Friſt erfolgen, 
während der Stempel für den etwaigen nadjträglich er» 
mittelten Mehrwerth fpäter auf der Urkunde zu ent⸗ 
werthen iſt.“ 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boife. 

An 
" rahgeordneten Behörden des Minifteriums. 
b. Ill. Ar. 1088. 

b Erläuterung der Beftimmungen wegen Bereinigung 
der Büreaubeamten IL und II. Klaſſe zu einer 

Beſoldungsklaſſe. 

Berlin, den 8. Juni 1896. 
Em. Hochwohlgeboren laſſe ich in Verfolg meiner Verfügung 

m 25. April d. 38. (Centrbl. S. 387 uud 402) beifolgend Ab— 
m des Aunberlaffes der Herren Minifter der Finanzen und des 
m vom 1. Mai d. 38., betreffend Erläuterung der Beſtim⸗ 
rm wegen Vereinigung der Büreaubeamten I. und II. Klaſſe 
s cmer — — zur gefälligen Kenntnisnahme und Be⸗ 
Stmg ergebenft zugehen. 

Der Minifter der geitlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
naqhgeordneten betheiligten Behörden. 
6. II. Kr. 1668. 6. 1. vu U. hr B. 

Berlin, den 1. Mai 1896. 
Auf den gefälligen Bericht vom 9. v. Mts. erwidern wir 

v. Hochwohlgeboren ergebenft, daß die Beftimmung unter Nr. 5 
3 Etlaſſes vom 183. März d. 38.*), betreffend die Vereinigung 
t Bürenubeamten I. und II. Rlafle zu einer Beſoldungsklaſſe, 

 \ Rinifterium der geiftlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegen« 
um Nr. 4 des Erlaffes vom 25. April d. 38. 
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wonad bei denjenigen Beamten, welche bereit3 vor dem 1. A 
dieſes Jahres Sekretär: bezw. Buchhalterfiellen inne hatten ww 
welche nach weniger al8 3 Jahren vom Afiitenten zum Sch« 
bezw. Buchhalter befördert worden find, das ſeitherige Befoldung: 
dienftalter als Sekretär bezw. Buchhalter um 3 Jahre vorz. 
datiren ift, dahin zu verftehen ift, daß die Affiftentendienitzeit cr 
demjenigen Zeitpunkte zu berechnen ift, auf welchen unter eiwaic 
Aurechnung früherer, bezw. diätarischer Dienftzeit oder einer Je 
bes Militärdienites das Beſoldungsdienſtalter als Afliten 
feftgefeßt war bezw. feſtzuſetzen geweſen wäre. 

Der NRegierungs-Hauptlaijen-Buchhalter B. dafelbit it nad 
dem Berichte vom 9. v. Mts. am 1. Juni 1872 als (mw 
Supernumerar eingetreten, am 1. April 1881 als Katlenafima 
etatSmäßig angeitellt und am 1. Dezember 1883 zum Budhaie 
befördert worden. Sein Dienftalter als DQiätar rechnet nee 
1. Zuni 1875 und da bie erfte etatsmäßige Anftellung ſich ab: 
5 Fahre verzögert hat, fo wäre fein Beloldungsdienitalter x 
Alliitent auf den 1. Juni 1880 — 5 Zahre nad) Beginn da 
Diätariats — feftzufeßen geweſen. Bon diefem Seitpuml: d 
gerechnet bis zur Beförderung zum Buchhalter (1. Dezember 115 
ergiebt einen längeren als 3jährigen Zeitraum, ſodaß in Is 
Falle nicht die vorerwähnte, fondern die unmittelbar wur 
gehende Beltimmung in Nr. 5 des Erlafjes Anwendung UM 
wonach das Bejoldungsdienftalter in der vereinigten Kl m 
demjenigen geitpunke ab zu berechnen ift, auf welchen dar % 
foldungsdienitalter als Aififtent feitgefegt war. Diefer Jan 
it nach Vorftehendem bei dem ꝛc. 3. der 1. Zuni 1880. 

Der Regierungs-Hauptlafien-Bucghalter S. Dajelbit Mi 8 
22.Sanuar 1881 behniko als Militär-Supernumerar angenun“ 
am 1. April 1839 als Sefretariats-Affiitent etatsmäßig ange:- 
und am 1. Juni 1891 zum Buchhalter befördert worden. >- 
die erfte etatSmäßige Anitellung vor dem 1. Januar 1892 etz 
it, jo Hatte eine Anrechnung von Militärdientzeit nicht Matt; 
finden. Dagegen bat fich die Anftellung über 5 Jahre verzoͤgen 
weshalb das Befoldungsdienitalter als Aſſiſtent aut da 
22. Januar 1886 — 5 Jahre nad) Beginn des Diatariats 
feftzufeßen geweſen wäre. Bon diefem Zeitpunkte ab geredne ’4 
zur Beförderung zum Buchhalter (1. Juni 1891) ergiebt c1® 
längeren als jährigen Zeitraum; auch in diefem Falle iit dail 
das Befoldungsdienftalter in der vereinigten Klaſſe auf de 
jenigen Zeitpunkt feitzufeßen, auf welchen das Befolbungsdirt 
alter als Affiltent feitgefeßt war. 
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Diefer Zeitpunkt ift nad) Vorſtehendem bei dem zc. ©. der 
. Januar 1886. 

An 
n Königlichen Regierungs-Bräfidenten 
Derm ———— zu R. 

Abſchrift überfenden wir Ew. Hochwohlgeboren zur gefälligen 
mimisnahme und Beachtung. 

It Finanzminiſter. Der Minifter des Innern. 
Miguel. Sn Bertretung: Braunbehren?. 
An 

zmtlihe Herren DbewPräfidenten und Regierungs⸗ 
rändenten, mit Ausnahme des Regierungs«-Prä- 
Mntm zu R., ſowie den Herrn Dirigenten der 
Tmsigen Minifterial-, Militär- und Baukom⸗ 
arm zu Berlin. 
ML 6585. — M. d. J. LA. 4506. 

4 Borausfegungen für den Anfprud eines Beamten 
auf Umzugstoften. 

In Sachen des Königlich Preußifchen Juſtizfiskus, vertreten 
:h den Königlichen Oberftaatsanwalt . . ., Bellagten und Re- 
nonsklaͤgers, 

wider 
Au gericpts-Gekretär 0. D. B. in M., Kläger und Revifions- 
4 n, 

a8 Reichsgericht, vierter Eivilfenat, auf die mündliche Ver⸗ 
lung vom 30. März 1896 für Recht erkannt: 

Die Nevifion gegen das Urtheil des Erften ECivilfenats 
des Königlich Preußifchen Oberlandesgerichts zu N. vom 
13. November 1895 wird zurüdgemiejen; die Koften der 
Revifionsinftanzg werden dem Nevifionskläger auferlegt. 

Bon Rechts Wegen. 

Thatbeſtand. 
‚Der Klaͤger wurde, während er in M. als etatsmäßiger 

Kuhtfchreibergehilfe des dortigen Amtsgericht wohnte, von 
m Dberlandesgerichts-Präfidenten zu 9. für die Zeit vom 
‚September 1894 ab bei dem Amtögerichte zu S. zum Gerichts: 
Greiber unter gleichzeitiger Uebertragung der Geſchäfte des Ge: 
Angniäinfpetor8 und umter Ueberweilung der Dienftmohnung 
mann. Er trat das Amt in S. unter Uebernahme der Dient- 
dohmung am 1. September 1894 an, beitellte auch die von ihm 
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für die Verwaltung des eifernen Vorſchuſſes zu Teiftende Kaurz 
von 200 MH. Nach Beſtellung der Kaution erhielt er den 
ihm bereit8 am 1. September erbetenen Urlaub auf drei I 
bemilligt, trat ihn am 6. September an und reifte nah N e 
rüd. Bon bier aus fudhte er ſchriftlich einen längeren Ur 
zur Wiederheritellung feiner zerrütteten Gejundheit nad, der 
Ihließlih auf Grund eines Kreisphyſikatsatteſtes bis w 
1. Dezember 1894 gewährt wurde. Die von ihm demnädjt e 
M. aus erbetene Verlängerung diejes Urlaub3 wurde ihm «i 
geihlagen, worauf er jeine Entlaffung aus dem Jultizdier 
nachſuchte und erhielt. Als er mit dem 1. September 1894 iu 
Amt als Gericht3fchreiber in S. übernommen, Hatte er um 
Hinweis auf den Umftand, daß er Witwer und Pater o 
vier Kindern war, die geleglichen Umzugskoſten mit 264.4 
außerdem, da er feine Wohnung in M. gekündigt und fir: 
Monate September und Dftober die Miethe für Diejelb: 
91,67 M dem Hausmwirthe zu vergüten hatte, den Teßtgenanun 
Betrag als Miethsentihädigung vom Fiskus beanſprucht & 
beiden Anſprüchen wurde er zurüdgemiejen. Die von ihm te 
auf erhobene Klage auf Verurtheilung des Fiskus zur Jay 
hat da8 Landgericht für begründet erachtet und das Ber) 
gericht Hat die Berufung bes Fiskus zurückgewieſen. Der zu⸗ 
hat deshalb Revifion eingelegt und nen Berufungsaniy a 
Abmweilung der Klage wiederholt. Der Kläger Hat beantm du 
Revifion zurüdzumeifen. 

Entiheidungsgründe. 
Der Fiskus Hat für feine Zahlungsverweigerung 2 

Gründe geltend gemacht, einmal, daß der Kläger nicht die 1 
ficht gehabt Habe, das ihm übertragene Amt in S. dauer ü 
übernehmen, und dann, daß der Kläger feinen Umzug nad > 
nicht bewirkt Habe. Die Verwerfung des eriten Grundes tr® 
des Berufungsgerichts giebt zu rechtlichen Bedenken keinen An. 
Als Einrede der Simulation in dem Sinne, daß der Kläger ıı 
zum Scheine das Amt übernommen habe, iſt die Behaupim 
des Beklagten nicht aufgeitellt; auf die Abſicht der dauemde 
Uebernahme kommt ed aber, wenn bie Uebernahme ertlid © 
folgt ift, nicht weiter an (Urtheil des Preußiſchen Obertribu 
vom 12. Mai 1876 in Strietborft Archiv Bd. 96 ©. 83. = 
liegt, wie ba8 Berufungsurtheil weiter ausführt, fein Anlos 2 
der Annahme vor, bab der Kläger argliftig feine Abſicht 
nicht dauernden Uebernahme der Dienftbehörde gegemüber ur“ 
drüdt Habe, um die Vortheile aus einer Berfegung für jid = 
gewinnen. In dem Ergebnifle, daß auch der zweite von N 
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Aagten vorgebradhte Grund, der die Nichtausführung des Um- 
EN betrifft, zu verwerfen fei, ift dem Berufungögerichte gleich- 

‚ wicht aber in der Begründung. Das Berufungs- 
—* jih auf den Standpunkt, daß lediglich auf Grund 
ır zur Ausführung gelommenen Berjegung, ohne Rüdfiht auf 
« Ausjührung des Umzuges, der Fiskus zur Bahlung der 
Amgstoſten verpflichtet 8 Das ſoll ſich aus dem 8. 1 des 
4'363 vom 24. Februar 1877, betreffend die Umzugskoſten ber 
E::25beamten, ergeben, der folgenden Wortlaut hat: „Die Staats⸗ 
. zıen erhalten bei Berjegungen eine Vergütung für Umzugs 
m.“ Aus diefer Beitimmung it jedoch nicht zu entnehmen, 
=: Umzugskoſten zu zahlen jind, wenn fein Umzug erfolgt it. 
y ; Fallung „Zergütung für Umzugskoſten“ ergiebt vielmehr, 

, cu Umzug Itattgefunden haben muß und die Koſten desjelben 
—* die geſetzlich feſtgeſetzte Vergütung abgegolten werden ſollen. 
s: Selcher Art der Umzug bewirkt ſein müſſe, iſt allerdings eine 
:zzage. Es kann jehr wohl al3 Umzug angelehen werben, 
vA der Beamte nur einen Theil einer Möbel nad) dem Orte feines 
un Amtsjiges mitnimmt und in der dort von ihm gemietheten 
chmng aufitellt, wie es in dem der oben genannten Entſcheidung 
3 Tbertribunald® zu Grunde Iiegenden Falle geichehen war. 
at aber fann al3 Umzug gelten, wenn der Beamte jeine Fa⸗ 
lie wm der bisherigen Wohnung des bisherigen Wohnorts 
zädlaften, allein ohne irgend welche Möbel nad) dem Drte 
2:8 neuer Amtes reifen, von bier nach Uebernahme des Amtes 
s>ald auf Urlaub zu feiner Familie nach dem biöherigen 
::zuorte w die bisherige Wohmung zurüdfehren und dort big 
- ’emer Dienftentlafjung verbleiben würde. So aber hat ber 
.2ger bier auch nicht verfahren. Er hat nad) den thatbeſtands⸗ 
‚Sigen Unterlagen feiner Miethsentihädigungsforderung jeine 
ämumg in M. aldbald nad) Empfang jeiner Ernennung zum 
richtsſchreiber in S. gelündigt und vor jeiner Abreiſe nad) S. 
amt Cr bat ferner, als er ji nah S. begab, unitreitig 
ne Kinder von WM. fortgejchafft und bei Verwandten in W 
">22. untergebracht. Bei diefer Sadjlage iſt die Annahme, da 
: Kläger in Folge jeiner gung nah ©. auf die Aus: 

g jeines Umzuges von M. Koiten verwendet hat, gerecht: 
gr nd deshalb außer feiner Miethsentihädigungsforderung 
sh fein Anſpruch auf Umzugstoften begründet. 

Die Revifion hat hiernach auf Koften des Revifionsklägers 
Mifgemwiejen werben müflen. 
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B. Univerfitäten. 

mittel-Chemilern. 

Auf Grund des 8. 16 Abſ. 4 der Vorſchriften, betreic 
die Prüfung der Nahrungsmittel-Chemiker, ift den zur Zeit r 
fehlenden ſtaatlichen Anjtalten zur techniſchen Unterfuchung ı 
Nahrungs: und Genußmitteln, an welchen die nah Nr. 4 
eriten Abſatz des genannten Paragraphen nachzuweiſende prakt 
Ausbildung erworben werden kann, die Verſuchsſtation des ker 
wirthichaftlichen Gentralvereins der Provinz Sachſen zu Halkı : 
(Voriteher Geheimer Regierungsratd Profeffor Dr. Bade 
gleichgeitellt worden. 

Berlin, den 26. Mai 1896. 

Der Miniſter der geiftlicden zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Croix. 

Belanntmahung. 

U. 1.4111. 

Ü. Alademien, Muſeen ıc. 

124) Drganifirung der Dentmalspflege in Preußen 

Berlin, ben 6. Jun IM. 
Die von der Königlichen Staatsregierung in Anregung öf 

brachte einheitliche Organifirung der Denkmalspflege ift nıumm 
von jänmtlichen Provinzial-Berbänden angenommen und in 
Theilen der Breußiichen Monardie, mit Ausnahme des Regierung 
bezirks Wiesbaden, durchgeführt worden. Es find Provina 
bezw. Bezirks⸗Kommiſſionen zur Erforfhung und zum Sch 
ber Denkmäler gebildet, denen der betreffende Dber-Pränt 
und zumeift der Landesdirektor, Delegirte des Kreisausihu" 
des Konfiltoriums, der bischöflichen Organe, fowie Mitglieder : 
größeren Geſchichts- und AltertHumsvereine angehören, ! 
welchen als fachverftändiger Beirat und zugleich als ftaatli 
Delegirter der Provinzial: bezw. Bezirks⸗Konſerbator zur ©: 
fteht. Letzterer fungirt, ebenfo wie Die Mitglieder der Denkmäl“ 
Kommilfionen im Chrenamte. 



509 

Yu Provinzial⸗ bezw. Bezirks⸗Konſervatoren find ernannt: 
für die Brovinz Oſtpreußen ber Architelt Abolf Bötticher zu 
Königsberg i. Pr., 

für die Provinz Weſtpreußen der Landes-Bauinipeltor Heife 
zu Danzig, 

rür die Provinz Brandenburg der Landes-Baurath Geheime 
Baurath Bluth zu Berlin, 

ir die Provinz Bommern der Gymnafial-Direktor Profeflor 
Lemde zu Stettin, 

ir die Provinz Poſen der Landes-Bibliothekar und Direktor 
des Brovinzial-Mujeums Dr. Shwark zu Pofen, 43 

rir die Provinz Sclefien der Land-Bauinſpektor Lutſch 
‚a Breslau, 
für die Brovinz Sachen der Archiv-Affiitent Dr. Theuner 
‚a Magdeburg, 
aM die Brovinz Schleswig-Holftein der Gymnafial-Ober- 
lehrer Profeſſor Dr. Haupt zu Schleswig, 
nr die Provinz Hannover der Direktor bes Provinzial: 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

Te. IV. 2880. 

D. Höhere Lehranftalten. 

) Anatomifhe Wandtafeln für den naturgeſchicht— 
liden Unterridt an höheren Lehranſtalten von 

Dr. Ferdinand Frenkel. 

Berlin, den 16. Mai 1896. 
die anatomischen Wandtafeln für den naturgeſchichtlichen 

terriht an höheren Lehranftalten von Dr. Ferdinand Frenkel, 
1896, 834 
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Brofefjor am Königlichen Gymnaſium zu Göttingen, herausgeg 
von Guſtav Fiſcher in Jena, enthalten nach einem diesſeits 
eaogenen ſachverſtäändigen Urtheil gut ausgewählte, für ı 
wed ſehr geeignete Abbildungen. Auch die Ausführung it: 

gut anerkannt worden. 
Das gelammte Wert umfaßt 8 Tafeln, von welden x 

jeßt zwei erfchienen find. Die übrigen Tafeln werden demni 
in mäßigen Zwiſchenräumen zur Ausgabe gelangen. Der 
für eine unaufgezogene Tafel beträgt 5 .#, derjenige für « 
auf Leinwand gezogene und mit ladirten Holzrollen verich 
Zafel 10 M, ſodaß das ganze Werk 40 bezw. 80.4 ie 
würde. 

Das Königlihe Provinzial-Schulfollegium beauftrag: 
die Leiter der Ihm unterftellten höheren Lehranftalten auf dia 
Wert aufmerffjam zu machen. 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Stauder. 

An 
jämmtlihe Königlide PBrovinzial-Schulfollegien. 
U.D. 417. 

126) Folgen der Weigerung von Kandidaten :: 
ER A Schulamtes, einer Einberufung zu eine‘: 
miſſariſchen Bejhäftigung ſeitens des betrejkni 

Provinzial-Schulfollegiums Folge zu Leiten. 

Berlin, den 22. Mai I 
In Folge der Weigerung von Kandidaten Des höhe 

Schulamtes, einer Einberufung zu einer kommiſſariſchend 
Ihäftigung ſeitens des betreffenden Provinzial: Schulfollegum 
Folge zu leiften, find nicht felten Unzuträglichteiten entſtande 
Um biefen zu begegnen, beftimme idy hiermit, unter Aufpebu 
ber Nr. 4 Abja 2 meines Erlaſſes vom 7. Auguft 18% 
U. II. 1388 — (Gentr. BI. ©. 816), daß auch bezüglich der % 
lehnung einer jeitens bes zuftändigen Provinzial-Schullollegum 
angebotenen nicht unter drei Monaten dauernden kommiſſarijd 
Beihäftigung, mit welcher eine Remuneration von mindeld 
125 #4 monatlich verbunden ift, in Zukunft die in Nr. 4 9 
fag 3 für den Fall der Ablehnung einer definitiven Anſtellu 
angedrohten Maßregeln Platz greifen, d. h. daß ein Kandid 
welcher eine ber vorbezeichneten Beichäftigungen zur Zeit o 
für einen beitimmten Drt ablehnt, durch Beſchluß des Provinz 
Schulkollegiums um ein halbes Jahr zurüdgefet wird, 
Wiederholungsfalle aber mit meiner Genehmigung von 
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Inciermetätslijte geftrihen werben kann. Vorausgeſetzt wird 
abe, daß die von dem Kandidaten geltend gemachten Gründe 
er Beigerung von dem Provinzial-Schullollegium als berechtigte 
icht anerkannt worden find. Ob die angebotene Beichhäftigung 
n einer ſtaatlichen oder an einer nichtſtaatlichen Anftalt Matt 
uden jollte, macht Leinen Unterjchied. 

Bezüglich der Zumeilung von kürzeren Kommiljorien iſt für 
x Brovinzial-Schulfollegien vor allem die Möglichkeit einer 
then Aushilfe enticheidend. 
Im Anſchluſſe hieran mache ih wiederholt darauf aufmerkjam, 

25 bei der erſten definitiven Anftellung von Kandidaten an den 
om Staate unterhaltenen und den auch bezüglich des Bejegungs- 
93 von Lehrerſtellen unter ftaatliher Verwaltung ſtehenden 
-hulen das unter Nr. 2 des oben bezeichneten Erlaffes grund- 
“FI zugejtandene Anciennetätsprinzip nicht nur den dort unter 
Nr. Abjag 1 und 2 vorgejehenen Beſchränkungen unterliegt, 
zelhe durch Konfefjion, Lehrbefähigung und Unterricht3bedürfnis 
" allgemeinen geboten find, fondern daß für die Dedung des 
lbuerrichtsbedürfniſſes im befonderen auch die in Nr. 2b. Ab⸗ 
154 meined Erlajied vom 22. November 1892 — U. I. 2100 
- (entre. BL ©. 821) betonte praftiihe Bewährung der Kan 
Daten und die bezüglichen feitend der Unterrichts-Verwaltung 
wderholt abgegebenen Erklärungen zu beachten find. Wenn 
n einzelnen Falle einem Provinzial: Schulfollegium wegen 
Rangeld an Kandidaten e3 nicht möglich ift, das Unterrichis⸗ 
dirjnis aus älteren Jahrgängen zu decken, ſo iſt mir davon 
"ge zu machen, damit ich einen älteren Kandidaten aus einer 
uen Provinz übermeifen kann. 
_ alten die Provinzial-Schultollegien fich dieſe Beftimmungen 
"B gegenwärtig und prüfen Sie in jedem einzelnen Syalle ge- 
"nhaft, in wie weit die für eine erfte definitive Anftellung 
ah ihrer Anciennetät, ihrer Lehrbefähigung und ihrer Konfeffion 
 Letracht zu ziehenden Kandidaten auch bezüglich ihrer ſeit— 
eigen praftiichen Bewährung für die Dedung des Unterrichts- 
durmiifes unter den gegebenen Verhältniffen geeignet find, fo 
 fih eine billige Ausgleihung der Intereſſen der Kandidaten 
Md der der höheren Schulen von felbit finden. Bei ungefähr 
leicher Rehrbefähigung und praftifcher Bewährung entjcheidet 
Abitredend die Anciennetät der betreffenden Kandidaten. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

. An 
ammtliche Königliche Provinzial⸗Schulkollegien. 
C. I. 2182/95. 

84” 
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127) Verleihung des Ranges der Räthe vierter Klafiea: 
Direltoren von Nidhtvollanftalten und an Brofefloru 

höherer Lehranitalten. 
Seine Majeltät der König haben Allergnädigft geruht, du 

nahbenannten Direktoren an Nichtvollanftalten und Profeflorn cr 
höheren Lehranſtalten den Rang der Räthe vierter Klaſſe zu verleihen. 

A. den Direltoren: 
Meiner am NRealprogymnafium zu Pillau, 
Dr. Klipftein am Realprogymnafium zu Freiburg, 
Dr. Klaufing an der Realfchule zu M.⸗Gladbach. 

B. den Profeljoren: 
Hübner am Kneiphöfiihen Gymnafium zu Königsberg i. Pr. 
Dr. Schulz am Friedrich-Wilhelms-Realgymnaſium zu Stein. 
Böhme am Gymnafium zu Stolp, 
Jobſt am Marienſtifts-Gymnaſium zu Stettin, 
Dr. Shmolling am Marienftift3-Gymnafium zu Stettin, 
Lic. Dr. Lchmann am Öymnafium zu Natel, 
Dr. Kroll am Progymnaſium zu Striegau, 
Dr. Schneider am Öymnafium zu Görlitz, 

orn am Öymnafium zu Oblau, 
opf am Realgymnaſium zum heiligen Geiſt zu Breslau, 

Dr. Baer an der Oberrealſchule zu Kiel, 
Fiedler am Öymmafium zu Schleswig, 
König ⸗ ⸗ - Meldorf, 
Dr. Hoppe = ⸗ Andreanum zu Hildesheim, 
Wendlandt am Rathsgymnaſium zu Osnabrück, 
Boſing am Gymnaſium zu Hadamar, 
Güth an der Oberrealichule zu Wiesbaden, 
Dr. Müller am Gymnafium zu Weilburg, 
Dr. Reuß am Städtifhen Gymnafium zu Frankfurt a. M. 
Bekanntmachung. 

V. II. 1898, 

E.. Scullehrer= und Lehrerinnen Seminare K. 
Bildung der Tehrer und Deren perjünlide Ber 

bältnifie. 
128) Bewilligung von Önadenktompetenzen an bie Hinter 
bliebenen von Bolksfchullehrern von den ftaatlidi: 

Dienftalterszulagen. 
Berlin, den 25. April 18% 

Auf den Bericht vom 29. März d. Is., betreffend die Gnader⸗ 
bemwilligung von dem Gehalte bes verftorbenen Konreltors 2. in ®. 
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ermidere ich der Königlichen Regierung, daß nach meinem Rund⸗ 
zlane vom 27. Zuli 1892 — U. II. E. 2075 — den Hinter: 
bliebenen von Volksſchullehrern von den ftaatlichen Dienftalters- 
zulagen die nämlichen Gnadenkompetenzen zuftehen, wie von dem 
ſonftigen vorbehaltlo8 gewährten Dienfteintommen Dice Be 
Aligung der Gnadenkompetenzen hängt außerdem nicht von dem 
aa Ermeilen der Schulgemeinden ab, jondern e3 ift nach den 
Sımmungen der Allerhödjiten Erlafle vom 27. April 1816 und 
1: November 1819 vielmehr den Miniitern als Departementss 
‘s freigelaſſen, geeigneten Falls die Anweiſung zu ertheilen. 

Ta num der Konreltor 2. zu &., wie anzunehmen it, in 
um follegialiiden Berhältniffe geitanden Hat, jo würde der 
<ämeter desjelben eventL auch von dem gefammten Dienft- 
mmen besjelben das Gnadenquartal zu gewähren fein. zc. 

Der Miniſter der geiftliden zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

Un 
*2 Siniglide Regierung zu N. 
C. M.D. 1655. 

24 Birlungen Der freiwilligen Aufgabe ber bisherigen 
sentwodnung feitens eines vom Amte juspendirten 

Lehrers. 

Berlin, den 4. Mai 1896. 
Der Königlichen Regierung ſende id auf den Bericht vom 

> Raͤrz d. 38. anbei die Beſchwerde von Mitgliedern des 
= taloorfianbes zu S., Kreis N., mit dem Bemerken zurüd, baß 
7 deſelbe infoweit begründet erfcheint, als der Schulverband ©. 
21 ür verpflichtet erachtet werben kann, dem vom Amte ſus⸗ 
Ritten Lehrer B., welcher feine bisherige Dienftwohnung da= 
"—t freiwillig, nicht aber auf Anordnung des Herm Prä= 
auten der Königlichen Regierung bei Berhängimg der Amis⸗ 
=:senfion wiber ihn verlafjen und aufgegeben hat, von diefem 
bunt ab während der Amt3juspenjion auch die Hälfte des 
St werthes der Dienftwohnung zu zahlen. Hierauf Bat der p. 2. 
m Anipruch. 
.. tie Königliche Regierung wolle daher die Beſchwerdeführer 
-smad entfprechend beſcheiden und das Weitere veranlajjen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
": Röniglihe Regierung zu N. 
. M. C. 1104. 
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130) Auszahlung der im voraus zahlbaren Dienftbezüg: 
ber Elementarlehrer und Lehrerinnen, ſowie der aus du 
Ruhegehaltskaſſen zahlbaren Bezüge der penjionizter 
Lehrer und Lehrerinnen, wenn der Fälligkeitstag au 

einen Sonn= oder Feſttag fällt. 

Berlin, den 9. Mai 18%. 
Sm Anſchluß an den Runderlaß vom 26. Juni 189 - 

G. III. 1891 — (Gentrbl. S. 531) beftimme ich im Einverftäns 
niffe mit dem Herrn Finanzminifter, daß auch die aus Stan 
mitteln im voraus zahlbaren Dienftbezüge der Geiftlichen, ſowe 
ber Elementarlehrer und Lehrerinnen, wenn der Tyälligteitätg 
auf einen Sonn= oder Feſttag fällt, Schon am Teßtoorhergehendm 
Werktage gezahlt werben dürfen. Dieje Beitimmung eritredt fd 
auh auf die in Gemäßheit des Geſetzes vom 23. Juli 13% 
G. ©. S. 194) aus der Ruhegehaltskaſſe zahlbaren Bezüge de 
penfionirten Lehrer und Lehrerinnen. | 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenbeiten. 
Sn Vertretung: von Beyraud 

An . 
ſämmtliche Königliche Regierungen. 

U. II. E. 521 0.1. 0.1 G.I. V. III. D. 

151) Zulajjung von Bewerberinnen zur Lehrerin | 

prüfung, die ihre VBorbildung außerhalb eines Semmnt 
gewonnen haben. 

Berlin, den 26. Mai 1. 
Dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium erwibere ih = 

bie Berichte vom 6. und 15. Mai d. 38., betreffend Yulallım 
zur Lehrerinnenprüfung in N., baß die Zurückweiſung der mid 
in Lehranſtalten mit dreijährigem Kurſus vorgebildeten Bewerb: 
rinnen von der Lehrerinnenprüfung durch den Erlaß vom 2. Janust 
1893 — U. II. C. 4489 — (Gentrbl. S. 252) nicht begrüntd 
werden kann. Abgefehen davon, daß dieſer Erlaß nicht die Be 
dingungen für die Zulaſſung zur Prüfung betrifft, fondern u 
bie Einrichtung der Lehrerinnen-Bildungsanftalten, ift überhauf 
der Beſuch einer ſolchen Anjtalt für die angehenden Lehrerntd 
befanntlich nicht vorgefchrieben und ber 8. 4 der Prüfungsordmusg 
vom 24. Februar 1874 läßt feinen Zweifel darüber, daß aus 
ſolche Bewerberinnen zur Prüfung zuzulaſſen find, die ihre Ber 
bildung außerhalb eines Seminars gewonnen haben. Sell 
verjtändlihe Vorausſetzung Hierbei ift nur, daß dieſe Borbildu: 
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ne inländijche ſei, weil allein eine ſolche die Gewähr bieten 
ınn, daß die Bewerberin in die Grundſähe unferer Jugend- 
ziehnng eingedrungen it und für die Biele unferer Schule 
n Berftändnis befibt. 

Der Minifter der geiftlidhen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung : von Weyrauch. 

An 
ꝛi Königlide Provinzia-Echullolegium zu N 
Ü.IL D. 2406. 

wöForm Der Zeugniffe über Die beftandene Schul— 
vorfteherinnen- Prüfung. 

Berlin, den 27. Mai 1896. 
‚Reh $. 1 der Prüfungsordnung vom 31. Mai 1894 wird die 

deahigeng zur Anftellung als Leiterin einer höheren Mädchen- 
dule durch Die Ablegung einer wiffenfchaftlichen Prüfung bedingt. 
in demjenigen Fällen, in weldyen die Schulvorfteherinnen-Brüfung 
or der wiſſenſchaftlichen Prüfung abgelegt wird, ift nad) meiner 
Sstmeinen Berfügung vom 31. Mai 1894 — U. IH. D. 1260b — 
untl. S. 483) in dem Beugniffe über die beftandene Schul: 
otfteherinnen⸗Prũfung zu vermerken, daß die Befähigung für die 
aung von höheren Mädchenjchulen noch von der Ipäteren Ab- 
gung der wiſſenſchaftlichen Prüfung abhängig bleibt. 

Bie ih aus einem bei mir zur Sprache gebrachten Einzel- 
ile eriehen Habe, haben ſich aus der Syafjung eines Zeugnifies, 
ride die Befähigung für die Leitung mittlerer und „göberer 
hüdchenſchulen betätigt, und dem darauf folgenden vorbezeich- 
cn Bermerte Widerfprücdhe ergeben, und es erjcheint eine jeden 
sel ausfchließende Faſſung der bezüglichen Zeugniſſe geboten. 
, 36 beitimme daher, daß fortan für die Zeugniffe über bie 
“andene Schulnorfteherinnen-PBrüfung diebeifolgenden Formulare 
and B allgemein zur Anwendung gelangen. 

. Im 
* nmtlihen Königlichen Provinzial⸗Schulkollegien 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung unterJAnſchluß je 
2:5 Eremplared der Beugnisformulare zur Kenntnis. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

.. An 
" jaͤmmtlichen Qöniglichen Regierungen. 

C. M. D. 828. 
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A. 
Frau oren zu 

Bekenntniſſe s e im Buftrag des ——— 
mgian Shultollegiums zu 

und privaten Mädchenſchulen, welche nad dem Lehrplane de 
Volksſchule arbellen befähigt ift. 

en 

Die Rönictige Zrufmos· Kommiſſion. 
L. S.) 

B. 
Frau ‚ geboren zu 

Belenntniffes, iſt im Auftenge des Königlichen Ir 
vinzial-Schulfollegiums zu. zur Schi: 
voriteherinnen-Prüfung zugelafien worden. Auf Grund dan 
der Prüfung hervorgetretenen Gefammtleiftungen wird bderidhe 
—5 gezeugt daß ſie zur Leitung von Maͤdchenſchulen e 

igt iſt 
Die Befugnis zur Leitung von höheren Mädchenkin 

bleibt jedod noch von der päteren erfolgreichen Ablegım 7 
wiftenfchaftlichen mung der Lehrerinnen abhängig. 

en ten 

Die Königlide Prüfungs-Kommiſſion. 
(L. S.) 

133) Anerkennung der Seminar-PBräparandenantlalie 
als öffentliche Schulen. 

Berlin, den 6. Juni 18% 
Im Einverftändniffe mit dem Herm Finanzminiſter eröfz: 

ih dem Königlichen Provingial-Schulkolle ium, daß eine em 
Prüfung der Berhältniffe "der mit Schullehrer- Seminaren ve: 
bundenen Präparandenanftalten dahin geführt Hat, diejemge 
Anftalten der bezeichneten Art. als öffentliche Anftalten anzut 
kennen, welche in Webereinftimmung mit den Grundjägen mend 
Runderlaſſes vom 15. Suli 1892 — U. DL 2261 — organiſe 
find, bei welchen alfo namentlich für die innere und aͤußen 
Leitung der maßgebende Einfluß der Schulbehörde in jeder H 
ziehung gefichert ift. Den vollbefhäftigten Lehrern an dir 
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artig organifirten Seminar PBräparandenanftalten ift daher Die 
an denfelben abgeleiltete Dienftzeit bei Gewährung von Alters⸗ 
julagen und bei der Benfionirung als im öffentlichen Schuldienite 
zugebracht anzurechnen. 

Der vielfach beflagte Uebelftand, daß nicht immer geeignete 
Sehrer für die Seminar-Präparandenanftalten zu finden und 
tem. an benfelben für längere Zeit zu halten find, wird unter 
dichen Umftänden, wie ich Hoffe, in Zukunft weniger bervor- 
treten. 

Die Direktoren derjenigen Schullehrer-Seminare, mit welchen 
Träparandenanftalten verbunden find, wolle das Königliche 
Lrovinzial-Schulkollegium Hiervon in Kenninis feßen. 

An 
mntlihe Königliche Provinzial-Schullollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnis: 
rahme ımd Beachtung. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

.. . An ammtliche Königliche Regierungen. 
U. M. 2088 U. IN. D. | ’ 

134) Zurnlehrerinnen-Brüfung im Herbſt 1896. 

Für die Turnlehrerinnen- Prüfung, welche im Herbſt 1896 
N Berlin abzuhalten ift, habe ih Termin auf Montag, ben 
3. Rovember d. 38. und Die folgenden Zage anberaumt. 

. Reldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
md bei der vorgelegten Dienjtbehörde fpäteltens bis zum 1. Ok⸗ 
bher d. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei derjenigen 
Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende wohnt, 
chenfalls bis zum 1. Oktober d. Is. anzubringen. U 
o„ Ddie in Berlin wohnenden Bewerberinnen, melde in feinem 
*tamte ftehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen 
„ale Bräfibium in Berlin bis zum 1. Oktober d. 38. einzu⸗ 

en. 
Die Meldungen können nur dann Berüchkſichtigung finden, 

van ihnen die nad) $, 4 der Prüfungsordnung vom 15. Mai 
1394 vorgefchriebenen Schriftftüäde ordnungsmäßig beigefügt find. 

. Die über Gefundheit, Führung und Lehrthätigkeit beizu⸗ 
bringenden Zeugniſſe müſſen in neuerer Zeit ausgeſtellt ſein. 
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Die Anlagen jedes Geſuches find zu einem Hefte 
vereinigt einzureichen. 

Berlin, den 9. Juni 1896. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

Bekanntmachung. 
V. M. B. 1896. 

135) Termin für die wiſſenſchaftliche Prüfung ber 
Lehrerinnen. 

Zur Abhaltung der durch meine allgemeine Verfügung vom 
31. Mai 1894 eingeführten wiflenfaftlichen Prüfung der Lehre 
rinnen babe ich den nächſten Termin auf 

Donnerstag, den 17. Dezember b. Is., Vormittags 9 Uhr, 
im be der Hiefigen Auguftafchule, Seinbeerenftrape Nr. 16,19, 
angeſetzt. 

Die Meldungen zu dieſer Prüfung find bis fpäteftens zum 
17. September b. 38. und zwar ſeitens der im Lehramte ſtehenden 
Bewerberinnen durch die vorgejegte Dienftbehörde, feitens anderr 
Bewerberinnen unmittelbar an mich einzureichen. 

Sch made noch bejonders darauf aufmerkffam, daß md 
5 4 der Prüfungsordnung vom 31. Mai 1894 ber Meldung a 
elbftgefertigter Lebenslauf fowie die Zeugniffe über be k- 
ne Prüfungen und die bisherige Lehrthaͤtigkeit beizufm 
ind, auch die Bewerberinnen die Fächer zu bezeichnen haben, " 
welchen fie die Prüfung abzulegen wünſchen. 

Berlin, den 26. Suni 1896. 

Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Schneider. 

Belanntmadhung. 
UV. MI. D. 2982. 

F. Höhere Mädchenſchulen. 

136) Meberführung von höheren Mädchenſchulen aus 
bem Gefchäftsbereihe verſchiedener Königlicher Regie 
rungen in den Geſchäftsbereich der betreffenden König: 

lihen Provinzial-Schulkollegien. 
(Vergl. Eentralblatt für 1896 Seite 289.) 

In neuerer Beit find die ftädtifchen Höheren Maͤdchenſchulen 
zu Landsberg a. W. (Provinz Brandenburg) und zu Eaflel (Bro: 
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vinz Heffen-Raflau) aus bem Gejchäftsbereiche der betreffenden 
Königlichen Regierungen in den Gefchäftsbereich ber betreffenden 
Königlihen Provinzial-Schulkollegien übergeführt worden. 

6. Deffeuntliches Vollsſchulweſen. 

1) Veitergewährung ſtaatlicher Dienſtalterszulagen 
"ir Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen Volksſchulen 
a. ın Orten, welche am 1. April 1890 bereits mehr als 
10 Einwohner (Civilbevölkerung) zählten — Nr. 10 
des Erlaffes vom 28. Suni 1890 Gentralblatt ©. 614 — 
b.indrten, deren Civilbevölkerung nad der endgiltigen 
seöitellung des Ergebnifjes einer nah dem 1. April 
I itattgehabten amtliden Volkszählung dieſe Zahl 

von 10000 überſchritten hat. — Nr. 7 a. a. O. — 

Berlin, den 22. Mai 1896. 
In Erwiderung auf den Bericht vom 21. Dezember 1895 
mmme ich ber Königlichen Regierung darin bei, daß dem im 
Jahre 1892 nach N. berufenen Lehrer R. ftaatliche Dienftalters- 
lagen nicht gewährt werden können und überlaffe der König» 
lien Regierung, denfelben entfprechend zu befcheiben. 

Inm Uebrigen geben mir die Ausführungen des Berichts zu 
olgenden Bemerkungen Anlaß: Nr. 10 des Erlaffes vom 
& Juni 1890 (Eentrbl. f. db. U. V. ©. 614) findet nur auf Drte 

dung, deren Seelenzahl ſchon bei der Ießten vor dem 
I. &ril 1890 erfolgten amtlichen Volkszählung die Ziffer von 
14000 überitiegen Hatte. 
Diejenigen Lehrer und Lehrerinnen in dieſen Orten, welche 
nd am 1. April 1890 bereits im Genuß ftaatlicher Dienſtalters⸗ 
jagen befanden, follen dieſe für die Dauer ihres Verbleibens 
m öffentlichen Volksſchuldienſte des betreffenden Schulverbandes 
n der bisherigen Höhe behalten. 

Für Diejenigen Orte, deren Seelenzahl erft bei einer nad) 
bem 1. April 1890 vorgenommenen amtlihen Volkszählung die 
3iter 10000 überfchreitet, beftimmt Nr. 7 a.a.D., daß allen 
Schrern und Lehrerinnen an öffentlichen Volksſchulen die ftaat- 
hen Alterözulagen fort und neu zu gewähren find, weldye zur 
get der endgiltigen amtlichen SFeftitelung des Ergebniffes der 
volkszählung in dem betreffenden Orte angeftellt waren. 

Zu den Orten diefer Kategorie gehört die Stadt N. Die 
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bei der unter dem 30. November 1891 veröffentlichten endgiltigen 
Feſtſtellung des Ergebniffes der amtlihen Bollszählung vom 
1. Dezember 1890 dortjelbft an den Vollsfchulen angeſtellier 
Lehrer und Lehrerinnen erhalten daher in demfelben Umfang: 
ſtaatliche Alterszulagen, wie die Volksſchullehrer und Lehrerinnen 
in Orten mit 10000 und weniger Einwohnern, gleichviel welche Dientt 
zeit fie zur Zeit der vorerwähnten Feſtſtellung zurückgelegt hatten 

8.3 des Befoldungsregulativs der Stadt N. vom 9./22. Augui 
1893 konnte hiernach alſo für Volksſchullehrer bafelbit keine 
peattilche Anwendung finden, wenn die Königliche Regierung ber 

orichrift unter Nr. 7 a.a.D. gemäß für alle vor Tyeititellung 
des Ergebnifjes der Vollszählung vom 1. Dezember 1890 t 
N. angeitellten Lehrperſonen die ſtaatlichen Alterszulagen ange 
wiefen hat. 

Soweit died verfäumt ift, wolle die Königliche Aegierunz 
alsbald die Anweiſung nachholen und mir anzeigen, welde Le 
träge von der Stadt derartigen Lehrern erſatzweiſe bisher gezah:: 
worden find. 

Der Königlichen Regierung überlaffe id, der Stadtgemen!: 
zur Erwägung zu Stellen, ob fie aus den bei Ausführung dire 
Erlaſſes für fie eintretenden Erjparnilfen dem Lehrer Re 
entfprechende Zuwendung maden will. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An | 
die Königliche Regierung zu N. | 

U. II. E. 8092. 

138) Aufbringung der Koften der Bertretung eines ıc 
vereinigten Schul: und Kirchenamte angeftellten it⸗ 

krankten Lehrers im Kirchendienſte. 

Berlin, den 26. Mai 18%. 
Dem Königliden Konfiftorium laſſe ich nad) Benehmen mu 

dem Evangeliſchen Ober-Kirchenrath die Anlagen des Berndt 
vom 31. Zuli v. 38. mit dem Bemerken wieder zugehen, dab id 
die Schulgemeinden ©. und S. nicht für verpflichtet erachten tar. 
die Koften der Vertretung des im vereinigten Schul⸗, Kantor:, 
Küfter- und Drganiftenamte angeftellten erkrankten Lehrers in ®. 
im Kirchendienfte zu tragen, die Zahlung diefer Koften vi: 
mehr den Kirchengemeinden ©. und ©. obliegt. 

Der Miniſter der geiftlicden zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
das Königlihe Konfiftorium zu R. 
G.L 11295 VU. OLD. 
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139) Unzuläffigfeit der Heranziehung an Bord kom— 
nandirter Seeoffiziere ohne ſelbſtgewählten wirklichen 

WVohnſitz an Land zu Schulunterhaltungsfoiten. 

Sm Namen des Königs. 
In der Berwaltungsftreitfache 

des Kapitän 3. S. und Kommandanien S. M. S. Mars, 
N. zu Wilhelmshaven, Alägerd und Revifionsklägers, 

wide r 
den Schulvorftand zu Wilhelmshaven, Beklagten und 
Revifionsbellagten, 

‚at das Königliche Oberverwaltungsgericht, Erfter Senat, in feiner 
ung vom 14. April 1896 für Recht erkannt, 

daß auf die Revifion des Klägers die Entfcheidung bes 
Bezirksausſchuſſes zu Aurich vom 5. Februar 1895 auf- 
zubeben und auf die Berufung de Beklagten diejenige 
des Kreisausſchuſſes des Kreifes Wittmund vom 13. Sep⸗ 
tember 1894 zu betätigen; ſowie die Koften der Berufungs⸗ 
und der Reviſions-Inſtanz — unter Feſtſetzung des Werths 
des Streitgegenftandes auf 36,48 A — bem Bellagten 
zur Laſt zu legen. 

Bon Rechts Wegen. 

®ründe. 
. Zum 1. Oktober 1893 war der damalige KorvettensKapitän, 

shige Kapitän zur See N. von Kiel nad) Wilhelmshaven ver- 
und zugleih an Bord S. M. S. Mars, des Artillerie: 
SAulfhiffs der Kaiſerlichen Marine, fommandirt worden, mit 
üben er als deſſen Kommandant demnaächſt während der Beit 
vom13. Dezember 1898 bis zum 31. März 1894 in dem Kriegs⸗ 
sen Wilhelmshaven Ing. Geftügt auf die Annahme, daß er 
dadurch Hausvater der Schulgemeinde Wilhelmshaven geworben 
ı, deren Bezirk ſich mit demjenigen der Stadtgemeinde Wilhelms 
baven deckt, zog der Schulvoritand ihn zu den Schulunterhaltungs- 
often für das zweite Halbjahr des Rechnungsjahres 1893/94 
mi einem Beitrage von 36,48 MH heran. Mit feiner hiergegen 
nach fruchtlofem Einſpruche erhobenen Klage auf Freiſtellung ift 
tm erſter Inſtanz Durchgedrungen, in der zweiten aber abge- 
Dieien und hat nunmehr friftzeitig noch Reviſion eingelegt, der 
auch, entgegen dem Antrage des beklagten Schulvorftandes, ftatt= 
gegeben werden mußte. i 

Im Jadegebiete, zu dem die Stadt Wilhelmshaven gehört, 
bat auf Grund des Gejeßes vom 23. März 1873 (Oefeglammlung 
Seite 107) das Allgemeine Landrecht gejegliche Geltung. Nach 
deſſen Vorfchriften in 88. 29 ff. Titel 12 Theil IL liegt die Unter: 
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haltung der Volksſchulen in Crmangelung abweichender ort- 
rechtlicher Normen, die hier von feiner Seite behauptet jmd, dr 
„Hausvätern jedes Orts“, d. i. den phyſiſchen, wirthſchafilit 
felbftändigen Perfonen ob, melde im Schulbezirke ihre 
Wohnſitz Haben. Bon der Verpflichtung, zur Unterhaltung de: 
Sozietätsichulen ihres Wohnorts Hausväterbeiträge zu leiten, 
find aud die dem DOffizieritande angehörenden aktiven Wiltir- 
perjonen nicht befreit. An diefem Grundfage Hat der Gerichtshe 
betreff8 der Offiziere bes Landheeres in gleichmäßiger Netı: 
ſprechung feltgehalten und er muß, im Wefentlichen aus denſelber 
Gründen, welche in dem Revifionsurtheil vom 13. April 1F8 
— Band XVII. Seite 155 ff. der veröffentlichten Enticheidungn 
des Dberverwaltungsgericht8 — Dargelegt find, auch hinfichtlic 
der Offiziere der Kaiſerlichen Marine als dem beitehenden Redı. 
entiprechend anerkannt werden. 

Deingemäß macht Kläger eine Exemtion von der Schulbeitrags 
pflicht, welche ihm Kraft Geſetzes in feiner Eigenjchaft ald Man: 
offizier zuftehe, nicht geltend. Er will jedoch durch die Berieu:; 
von Kiel nad Wilhelmshaven und durch die Kommandirung 
Bord des bis dahin innegehabten Wohnfiges in Kiel, wol“ 
er unbeftritten feine Familie in einer eingerichteten Rohr: 
zurüdgelaflen hatte, nicht verluftig gegangen fein und jtellt nzz | 
li in Abrede, Kraft jener dienftlihen Anordnungen oder px 
feines Aufenthaltes mit und auf dem Schiffe im Hafa ew. 
Wilhelmshaven einen Wohnfig in der Stadt Wilhelmshaven = 
aljo im Bezirke der dortigen Schule erlangt zu Haben. . 

Der Borberrichter hat in Iegterer Hinfiht das Gegentie: 
angenommen. Er geht Davon aus, daß mit einem fingirten Bokr 
fite bei Schulfteuerftreitigfeiten allerdings nicht gerechnet merkt 
könne, ift aber der Anficht, daß, da laut Auskunft des Kate: 
lichen Reichsmarineamtes die Befagung des Artillerie-Schulihr! 
Mars zur Garnifon Wilhelmshaven gehöre, das Schiff, wenn 
in Wilhemshaven befindlih, im Bezirfe der Stadtgemend: 
Wilhelmshaven, folglich auch der Schule daſelbſt liege, und das 
dies auch während ber Abweſenheit des Schiff zu Hebung“ 
aweden und zwar felbft dann fortdauere, wenn die Abmelnbt: 
ih Häufiger wiederhole und vielleicht fogar die Dauer der Ar: 
weienheit im Hafen überfteige. Als Kommandant des Shi" 
Habe Kläger — fo fährt der Vorderrichter fort — „nad dr 
em Bezirksausſchuſſe inſoweit bekannten Verhältniffen der Kat 

lihen Marine“ an Bord eine eigentliche Wohnung, nicht bier 
einen Aufenthaltsraum zur Verrichtung dienftlicher Obliegenheirn 
gehabt. Das Wohnen in diefer müfe, troß der dienftlicen Ur: 

zuläffigfeit eines Mitwohnens der Familien an Bord, als Wohm; 
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begründend angejehen werden, jofern ſich nicht aus befonderen 
Umftänden ein andermweiter Wohnfig ergebe, und dies jei Hier 
nit der ‘Fall, da der perſönliche Wohnſitz des Klägers durch 
den Aufenthalt feiner Familie nicht beitimmt werde. Für einen 
Bohnfig des Klägers in Wilhelmshaven fpredye zudem die des 
Räheren erörterte Regelung der Dienftbezüge an Wohnungsgeld- 
widhuß und Servis, weldhe Kläger auch an Bord Stets nach den 
Zonfjägen für Wilhelmshaven empfange, fowie ferner der Um- 
und, Daß er fich zugeſtändlich und anſcheinend mit gutem Grunde, 
gemäß 8. 3810 der Marinereifeordnung vom 28. März 1892, 
zur yorderung von Umzugskoſten nad) den für Verheirathete 
giltigen Sägen für berechligt erachte, wenn er auch ſolche bisher 
noch nicht Liquidirt und gezahlt erhalten Habe. 
‚_PDiefen Ausführungen kann nur injoweit, al3 fie die Zu— 

täingfeit der Fingirung eines in Wirklichkeit nicht vorhandenen 
Vohnſitzes als Rechtsgrund für die Schulfteuerpflicht verneinen, 
beigetreten werben. Im Uebrigen geben fie fehl. 
Ueber die in Betradht kommenden Berhältniffe der Kaiſer⸗ 
lihen Marine geben bie für diefelbe durch Allerhöchſte Kabinets- 
erore vom 14. Zuni 1888 erlaflenen „organifatoriichen Bes 
ummungen” nadhitehenden erjchöpfenden Aufichluß: 

Die deutſchen Küften und die fie begrenzenden Meeres⸗ 
theile, die heimifchen Gewäſſer, find in zwei Bezirke, die 
heimischen Stationen, eingetheilt: die Station der Diftfee 
und Die Station der Nordfee, von denen erfiere die Ge—⸗ 
wäfler der Dftfee und alle an derfelben liegenden deutſchen 
Küften und Häfen, lebtere die Gewäſſer der Nordfee 
innerhalb näher angegebener Linien jomwie alle an diefem 
Meere liegenden deutſchen Häfen und Küſten umfaßt 
($. 22). Jeder der beiden heimifchen Stationen fteht ein 
Marine-Stationsfommando als oberite Territorialbehörde 
der Marine und als Kommandobehörde der ihnen befonders 
unterftellten Marinetheile, der Stationschef in Wilhelms⸗ 
Daven zugleih mit den Nechten und Pflichten eines 
Feſtungskommandanten vor (ebenda ſowie 88. 1* und 
10%). Die foeben genannten Marinetheile beitehen aus 
lolhen zur See (Flotte — Schiffe und Fahrzeuge) und 
ſolchen an Lande (88. 1° und 5); jene find entweder in 
oder außer Dienjt geitellt ($. 4’); zu ihnen gehört 
das Mrtilleriefchulichiff (88. 45, 19). Kin Glied des 
Offizierlorpe der Marine bildet das Seeoffizierlorps, 
welches — abgejehen von den Offizieren ber Admirali= 
tät — in den Verband des Seeoffizierkorps der Marine: 
itation der Dftiee bezw. der Nordjee zerfällt. Alle See- 
offiziere, welche eine Dienftitele im Bezirke eine der 
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beiden heimiſchen Marine-Stationstommandos inne haben, 
gehören zum Verbande des Seeoffizierlorps dei 
betreffenden Stationsfommandos. Eingeldifite 
Seeoffiziere verbleiben während de8 Bordlommandos — 
mit einer Hier nicht interefjirenden Ausnahme — in dem: 
felben Berbande, welchem fie vor der Einfchiffung ange 
hörten ($. 24). An Bord werden die Stellen der Kom: 
mandanten auf allen Schiffen Durch Kaiferlicde „Ernennung 
beſetzt; Verſetzungen von einer Garnifon in die ander 
erfolgen gemeinhin dur den Chef der Admiralıäı 
bezw. ni (ſiehe Allerhöchſten Erlaß vom 30. März 188%, 
Reichsgeſetz⸗Blatt Seite 47) durch das Oberkommando der 
Marine, fofern fie nicht ohne Weiteres als Tyolge einer &: 
nennung einzutreten haben oder ausdrüdlicd — bei br 
Admiralität und dem Seebataillon — ber Allerhögfte 
Entſchließung vorbehalten find ($$. 26%, 28). — 

Der beitehenden Organifation gemäß trat ſomit der Kläge 
zufolge feiner Verſetzung von Kiel nah Wilhelmshaven, unj: 
achtet gleichzeitiger Kommandirung an Bord des Artillerieſcu 
Ihiffe Mars, wit dem 1. Oktober 1893 zum Berbande K 
Seeoffizierforp8 der Station der Nordfee übe = 
verblieb in diefem, gleichviel ob das Schiff in Wilhelm 
oder in Kiel lag oder zur Abhaltung von Schiegübunge, \; 
es in den Gewäſſern der DOftfee oder der Nordfee auslief. 8 
bemfelben Zeitpuntte ab gehörte Kläger ohne Unterfchied je ı# 
dem Wufenthalte des Schiffs im Hafen oder auf Se ii 
Sarnifon ide an. Daraus ergaben ſich, ne. 
den rein marinedienftlihen, auch ſonſtige öffentlich⸗rechllide 
Wirkungen, insbejondere die: daß Kläger fortan zur Militär: 
Kirhengemeinde feines Garnifonortes Wilhelmshaven gehört 
($. 279 Zitel 11 Theil II. des Allgemeinen Landrechts), — N: 
er in leßterem Wohufig in Anfehung des Gerichtsſtandes 
hatte ($. 14 ber Civilprozeßordnung), — und daß ſich nad em 
Sarnijonorte fein dienftliher Wohnfig im Sinne ber di 
Staat3einfommenfteuerpflicht der Milttärperfonen fomwie der di 

Pflicht derſelben zur Entrihtung von perfönlichen Abgaben an 
die bürgerlichen Gemeinden regelnden geſetzlichen Borfhrik: 
beſtimmte ($. 2 Abſ. 3 des Gefeges zur Vermeidung der Doppel 
befteuerung vom 13. Mai 1870 — Bundesgejegblatt Seite 11" 
—, $. 1 Nr. 2b. des Eintommenfteuergefeßes vom 24. Juni 18%. 
— Gefegfammlung Seite 175 —, 5 1, 3 Abſ. 2 des Geſetze 
betreffend die Heranziehfung von Militärperfonen zu Abgabı 
für Gemeindezwede, vom 29. Juni 1886 — —— 
Seite 181). Der dienſtliche, lediglich fingirte Wohnſitß brauch 
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aber, worauf die letztgedachte Geſetzesſtelle noch befonbers Hin- 
weit, mit dem wirflicen Wohnſitze nicht übereinzuftimmen; es 

vielmehr ſehr wohl möglich, AK: eine Militärperfon nur den 
dierttlichen und fonft gar feinen, oder umgefehrt, daß fie außer 
dem dienftlihen anderwärts und felbft an mehreren Orten einen 
sellihen Wohnfig im SInlande Hat. Unter den Abgaben an 
bürgerlide Gemeinden find ferner die aus dem Schulver- 
ande entjpringenden Laften keineswegs einbegriffen, — es 
rijte denn jein, DaB jene zufolge freiwilliger Entjchließung ent- 
ser die Schule als Kommunalanftalt oder die Leiftungspflicht 
‘a Haußväter gegenüber der als Sozietätseinrichtung fort- 
beſtehenden Schule übernommen haben, was in Wilhelmshaven 
zicht geihehen ift. Auf dem Gebiete des Schulrechts ift endlich 
on dieiſtlicher Wohnſitz der Militärperfonen nicht vorgefehen; 
m der Ehulunterhaltungslaft nehmen darum Offiziere ſowohl 
St Ärmee wie der Marine nur Theil, wenn jie Einwohner 
se Schulbezirks find. 

Bohnfig Hat nach Preußiſchem Rechte eine phyfiiche Berjon 
a demjenigen Orte, welchen fie dur Willensbeitimmung und 
üprehendes Handeln zum Mittelpunkte ihrer Qebensverhältnifje 
nd Geihäfte macht. Die Frage, ob und wie durch Aufenthalt 
ar cmem Schiffe Wohnſitz für einen Ort am Lande begründet 
verden kann, ift nach folgenden Geſichtspunkten zu beantworten: 
Schiffe find nicht, wie Kläger meint, Immobilien, fondern 
weglihe Sachen. Dies erhellt nad) der Terminologie des All- 
meinen Landrechts Kar daraus, daß fie, ihrer Subſtanz unge- 
Se, von einer Stelle zur anderen gebracht werden können 
55 Titel 2 Theil Ia. a. DO.) und hat in der Geſetzgebung mehr: 
25 Anerkennung in ausdrüdlichen Worten gefunden ($$. 299 ff. 
Sul 20 Theil I a. a. D., 8. 2 zu II der Allerhöchſten Dekla- 
on vom 16. Suli 1785 — N. C.C. Band VII Seite 3149). 
am ändert die Thatſache nichts, daß pofitive Satzungen ein- 
‚dne Schiffsfahrzeuge, nämlich hinfichtlich der Reallajterablöfung 
* Schiffsmuͤhlen, wenn fie Perlinenzien einer Mühlengerechtigfeit 
nd, und Binfichtlih der Zwangsvollſtreckung Kauffahrteifchiffe 
and gewiſſe zur Frachtſchiffahrt beitimmte Schiffögefäße dem un- 
-Meglihen Vermögen beizählen (8. 7 des Ablöfungsergänzungs- 
eges vom 11. März 1850 — Geſetzſammlung Seite 146 —, 
>. 1 der Subhaftationsoronung vom 13. Juli 1883 — Gefep- 
mmlung Seite 131). Nach althergebradhter Gewohnheit in 
Verbindung mit der Gerichtspraris und Doltrin bejteht jedoch 
& zu internationaler Geltung gelangte, in ihrem legten Grunde 
u das Bedürfnis der Nechtficherheit im Allgemeinen und der 
echtgordnung auf See im Beſonderen zurüdzuführende Rechts⸗ 

1896. 86 
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fiktion, daß Schiffe, wo fie auch immer fein mögen, Theile ihre 
Heimathsitaates, wandelnde Gebietstheile darſtellen, welche ihn 
Nationalität, äußerlich gelennzeichnet durch Die Flagge, mit it 
führen, deren Rechtsboden daher derjelbe wie derjenige ihre 
Staates überhaupt it. Auf diefer Annahme beruht die Jurs 
diltionsgewalt des Heimathsſtaates über die auf freiem Me 
befindlihen Schiffe, wie fie in der Deutichen Reichsgeſetzgebung 
fo in 8.10 des Strafgefeßbuches, 8. 102 der Seemannsordmrs 
vom 27. Dezember 1872 (Neich8gejegblatt Seite 409) und ı 
ſonſtigen Hierher gehörigen Stellen des Näheren geregelt rı 
Nicht minder ift jenes Prinzip für die privatredhtlichen Verhäl 
nifje in der Wiſſenſchaft und Rechtſprechung dahin anerkann 
daß bei Kauffahrteifchiffen, weil fie in ihrer Verwendung durt 
den Eigenthümer fremde Orte nur vorübergehend und mit de 
Beitimmung der Rüdkehr an denjenigen Ort berühren, an welder 
der Sit ihrer Rechtsverhäͤltniſſe HE befindet, dieſer Ausgang: 
ort die Richtſchnur aller ihrer rechtlichen Beziehungen bida 
(iehe Perels Seerecht Seite 47, 71 und Die dort angezogez 
Entſcheidungen des vormaligen Obertribunal8 und NReihsibr 
handelögerichts). Im Einklange — verordnen die Art G 
448, 455, 495 ff. des Handelsgeſetzbuches, daß der Heimat! 
bafen eines zum Erwerbe durch die Seefahrt beitimmten Sr 
d.i. derjenige Dafen, von welchem aus mit Dem Sc k 
Seefahrt betrieben werden fol, als das Domizil des Ei" 
und als der Mittelpunkt der Gefhäftsführung des Rheders x 
und jchreibt weiter Art. 53 88. 2 ff. des —— — * 
Handelsgeſetzbuche vom 24. Juni 1861 (Geſetzſammlung 5.4: 
vor, daß in das für diefen Hafen geführte Schiffsregilter des 
Schiff von dem Handelsgerichte des Bezirks, deſſen Stelle je: 
das zuftändige Amtsgericht einnimmt, einzutragen fei. Sch 
find nun an fich geeignet, zur Wohnung von Menfchen zu bien. 
worauf das Geſeß felbft gumeilt, indem es im Strafgejepbudi 
88. 243 Nr. 7 und 306 Nr. 2 von „bewohnten Schiffen“ Ipridt 
Daraus läßt ſich allerdings nicht etwa herleiten, daß bas Wohnen 
auf einem Schiffe, fofern der damit zugleich gewonnene Aut 
halt am Ausgangsorte bes Schiffereibetriebes durch regelmäktt 
Rückkehr dorthin nach Beendigung der einzelnen Fahrten forigt 
fegt wird, den zivilrechtlichen Wohnſitz an jenem Orte nothwend: 
und namentlich felbft dann begründe, wenn ein vorher and 
wärts gewählter Wohnfig beibehalten war. Wohl aber it dr 
rechtliche Möglichkeit gegeben, dur Wohnungnehmen an Bor 
eines regiltrirten Seeidi 3 Wohnfig im Hafenorte zu begründen, 
und ebendasfelbe gilt Hinfichtlich der, dem Regiſtrirungszwang 
gemäß Art. 438 des Handelsgeſetzbuches Iandesgefeglih nich 
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untermorfenen (fleineren) Schiffsfahrzeuge, wie e8 denn, nebenbei 
bemerkt, nad) der Nechtiprehung des Bundesamtes für das 
Heimathweſen (ſiehe Wohlers Enticheidungen Heft IV Seite 6, 
Set V Seite 77, Heft XI Seite 6) beim Yutreffen der vorgedacdhten 
Sorausfegung regelmäßiger Rückkehr in den Heimathshafen nicht 
augeihloffen ift, duch Wohnen auf einem „Kahne“ auch den 
Unerftüßungswohnfig als am Hafenorte begründet anzujehen. 
Sr aber durh Wohnen auf einem Schiffe gegebenen Falles 
Sohnfik im Hafenorte aufichlägt, wird Dadurch von felbit beitrags- 
uhtigeg Mitglied der Schulgemeinde dieſes Ortes; denn daß 
die Shulbezirfe auf das Feſtland befchränkt ſeien, fi) auf 
She, die im Waller ſchwimmen, bezw. deren Bewohnerſchaft 
met eritreden könnten, wie der Kläger meint, iſt weder im All- 
gemeinen Landrechte noch irgendwo ſonſt im Geſetze gejagt und 
aus der Natur der Sache keineswegs zu entnehmen. 
Weſentlich anders ift dagegen die Wohnfigfrage zu beur- 

Sale, wenn es ſich um Kriegsichiffe und deren Bejagung, 
ramentlich an Dffizieren handelt. Zwar trifft die Nechtsfiktion, 
welche Seeſchiffe auch auf offener See als eine Art Fortjegung 
des Heimathsſtaates anfieht, für Kriegsichiffe ganz beſonders zu, 
mil fie ein Theil der bewaffneten Nacht des Ießteren und mit 
alen Brärogativen desfelben, vorzüglich den Souveränitätsrechten 
auögeftattet find (fiehe Perels a. a. O.). Andererſeits ift aber 
tem Seekriegsweſen der Begriff des Heimathshafens in dem oben 
dargelegten Sinne fremd. Speziell nach den organifatorifchen 
timmungen für die Deutiche Marine ftehen freilich alle Marine 
Sie zur See der Regel nach in dem Befehlsverbande des 
Smondlommandos zu Kiel oder Wilhelmshaven und gehören 
Ur Offiziere unbedingt einer jener beiden Stationen, ſowie einer 
n Territorialbereiche derjelben gelegenen Garnifon mit den 
ben gelennzeichneten Rechtswirkungen an ($$. 24, 28°? a. a. O.). 
Einm Heimathshafen aber, der als jolder mit dem am 
Fürenorte geltenden geſetzlichen oder Bartitularrechte Hinfichtlich 
T m Bord fommandirten Seeoffiziere beitimmend wäre, 

gebt es für Schiffe und Fahrzeuge der Flotte nicht (iehe 
Natomer, Handelögefegbuh, 7. Auflage Seite 427 Note 2). 
Terfelbe it insbeſondere nicht etwa in demjenigen Hafen zu er- 
bien, ‚wo ein Kriegsfchiff oder Kriegsfahrzeug in den Dienft 
geteilt ift oder wo es — nad dem von dem Bellagten, jedoch 
ohne Anhalt dafür in den organifatorifhen Beſtimmungen, ges 
brauchten Ausdrude — „Itationirt” iſt, d. i. m den es nad 
eendigung jeder einzelnen Uebung oder der gefammten Jahres= 
übungen jo fange zurückkehrt, bis etwas Anderes befohlen wird. 

m vorliegenden Falle ift es deshalb unerheblich, daß das 

86* 
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Artillerieſchulſchiff Mars früher faft 15 Jahre lang nur ın da 
Gewaͤſſern der Nordfee manöverirt und erft 1893 feine Schw 
übungen in die Oſtſee verlegt hat, fowie ob ſich dies, wad an 
der mündlichen Verhandlung vor dem unterzeichneten Gerihts 
hofe der Bertreter des Schulvorftandes als ſehr wahrſcheinlid 
glaubte bezeichnen zu können, in Zukunft wieder ändern mm 
Auch auf die unter den Parteien ftreitigen Urſachen, aus welde 
das Schiff zu Beginn des Winterd 1893/94 in den Kriegshalı 
Bilhelmshaven eingelaufen ift, und auf die Dauer feines damalıga 
Aufenthalts dafelbit, oder auf die Beichaffenheit der Unterkunis 
bezw. Wohn- oder Dienftwohnungsräume, welche dem Klöge 
an Bord angemwiefen waren, fommt e3 nicht im Mindeſten an 
denn durch feinen wie immer gearteten Aufenthalt des Sa 
und feiner Befagung im Hafen wurden, weil eben das Ed: 
als Kriegsichiff eines Heimathshafens in der gefeglichen Bedeutus 
dieſes Wortes entbehrt, zwiichen der Stadt Wilhelmshaven ı 
ben Schiffsoffizieren mit Einfchluß des das Kommando führente 
Klägers rechtliche Degiehungen erzeugt, welche Letzterem, obihr 
er einen Wohnſitz am Lande nicht hatte, die Eigenſchaft mi 
Hausvaters der Ortsfchule hätten aufprägen können. Dazu ri’ 
ed einer, Die Rechtswirkung des fingirten bienftlichen Wohry! 
am Garnifonorte auf bie Steuerpflidht auch gegenüber der &&: 
gemeinde außsbehnenden pofitiven Norm bedurft Haben, w ix 
nirgends erlaffen und am mwenigiten in den gejehlide vw: 
inftrultionellen Beitimmungen zu erbliden ift, welche die Anır£ 
an Bord fommandirter Offiziere auf Wohnungsgeld- und See 
zuſchuß nach den für den Garnifonort geltenden Sätzen oda il 
Umzugskoſten in Folge einer Verjegung regeln. Voͤllig belang 
108 ift endlich die Namens des Schulvoritandes in der min 
lichen Verhandlung nody vorgetragene Behauptung, daß ber Klaͤge 
neuerdings perjönlih und mit Seiner Familie Wohnung in de 
Stadt Wilhelmshaven genommen habe; denn dadurch könnte un 
möglich feine Schulfteuerpflicht mit rüchwirkender Kraft für de 
bier in Rede ftehenden Zeitraum begründet werben, in melde 
er eben Wohnſitz in Wilhelmshaven noch nicht gehabt hat. 

Vorftehende Erwägungen entſprechen auch mit ihrem En 
ergebnis durchaus den Grundgedanken, welche das Landregili 
Schulunterhaltungsfyftem beherrſchen. Denn der gefeßgeberid 
Grund für die Schulunterhaltungspflicht der „Hausoäter jet 
Orts“ Liegt einmal in dem Imereffe an dem Unterridt und de 
Erziehung der Jugend, welches bei den Einwohnern des Schu 
bezirt3 ohne Unterſchied, ob fie Kinder Hahen oder nicht, voraus 
geh werden muß, und ferner barin, baß jedem Haußvater M: 

indern in fchulpflichtigem Alter ein Anſpruch auf die Tun 
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der Schule als Gegenleiftung für die von ihm zu entridhtenden 
Beiträge zuſteht. Solche Geſichtspunkte treffen aber auf Seiten 
eines eingeſchifften Seeoffizierd ohne jelbitgewählten wirklichen 
Vohnſitz an Land im Bezirke der Schulgemeinde offenbar nicht 
;u, da er fich weder in örtliche Gemeinschaft mit den Schulbezirks⸗ 
inwohnern begeben bat, noch wegen der Unitatthaftigfeit des 
Wımohnens von frauen und Kindern an Bord jemals und 
‚bt mit während des Aufenthalts des Schiffs im Hafen 
3 Schulortes in die Lage kommen kann, von den Dieniten 
da Schule Gebrauch zu madhen. Wollte man ihn gleichwohl 
als Ritträger der Schulunterhaltungslaft am Garniſonorte ans 
then, was in der Rechtſprechung nicht einmal bei Offizieren 
sr Armee gejchehen ilt, welche an ihrem Gamifonorte feinen 
onderm als den fingirten dienitliden Wohnſitz haben, jo müßte 
et Leſtungen ohne irgend welches denkbare Intereſſe an dem 
Vewendungszwecke und ohne daß auch nur die Möglichkeit aus⸗ 
zadender Segenleiftungen gegeben wäre, auf fich nehmen, was 
den Intentionen des Geſetzgebers direkt zumiderlaufen würde. 

Rah alledem war die Borenticheidung, weil fie auf uns 
nötger Anwendung des beitehenden Rechts beruht, aufzuheben 
und bei freier Beurtheilung auf die Berufung des beflagten 
Schulvorſtandes das erite Erkenntnis, Durch welches er zur Burüd: 
Mir der erhobenen Schuljtener verurtheilt ift, wiederher: 
zutellen. 

Die Beſtimmung über den Koſtenpunkt rechtfertigt ſich aus 
3103 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 
”. Juli 1883 (Geſetzſammlung Seite 195). 

Urkundlich unter dem Siegel des Königlichen Oberverwaltungss 
gs und Der verordneten Unterjchrift. 

(L. S.) Perſius. 

ẽ. B. G. Nr. L 489. 

140) Rechtsgrundſätze des Königlichen Oberver— 
waltungsgerichts. 

a. 1) Es handelt ſich in der vorliegenden Sache nicht 
darum, ob ein von der zuſtaͤndigen Behörde feſtgeſetzter Abgaben- 
tegulirungsplan die Rechtsregel der 88. 29 und 34 Titel 12 
Theil II des Allgemeinen Landrechts allgemein oder doch nur 
Nr einen beftimmten örtlichen Bezirk befeitigen kann, ſondern 
um die hiervon völlig verſchiedene Frage, ob ſeine Feſtſetzungen 
"ir den einzelnen Fall formales, von den geſetzlichen Vorſchriften 
abweichendes Necht ſchaffen können. 

Wenn der Vorderrichter dies ſchon deshalb bejaht, weil die 
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Abgabenvertbeilungspläne nicht privatrechtlicde Vereinbarungen. 
fondern öffentlich⸗rechtliche Feſtſetzungen der Berwaltungsbehörden 
find und fih als Theil und Quelle der Ortsverfafjung, hier de 
örtlichen Schulverfajjung, daritellen, fo ift dies rechtsirig. Tu 
Drisverfaffung kann zwar etwas von fubjidiärifchen Regeln da 
Geſetze Abweichendes beitimmen, aber fie darf nicht mit den 
Gelege in Widerſpruch treten. Dies jelbjt dann nicht, wen 
fie auf beftätigten Gemeindebeſchlüſſen oder TFeitiegungen du 
Auflichtsbehörden beruht (zu vergleihen Enticheidungen des 
®erichtöhofes Band II Seite 110— 112). Dadurch alfo, day da 
Abgabenregulirungspları vom 24. Januar 1857 als en Ze 
der Ortsverfaſſung anzujehen iſt, wird eine Prüfung, ob ja 
Feſtſetzungen dem Geſetze entiprechen, nicht ausgejchlofien. 

Ebenjowenig it dies aus der rechtlichen Natur des Abgabe: 
vertheilungsplanes zu folgern. Gegenſtand und Ziel der Kr 
lirung it nicht die Schaffung neuer Zerbindlichkeiten, ſonde 
nur die Bertheilung der beitehenden. Vorausſetzung beriebe 
bleibt aber die Ermittelung der zu vertheilenden Laſten, ders 
Ergebnifje in den Abgabenregulirungsplarn aufzunehmen m) 
Es fragt ſich daher, ob diejenigen Srefifiellungen, welche bie dr 
theilungsbehörden Hinfichtlih der Eriftenz, des Umfange © 
der rechtlichen Natur der zu vertheilenden Lajten treffen wm a 
Feſtſetzungen des BVertheilungsplanes zu Grunde legen, fr x 
Detbeiligten nad pofitiver geſetzlicher Beſtimmung unankkt: 
werden. 

Das iſt hinfichtli der nad dem Gelee vom 25. Aus 
1876 aufgeftellten Abgabenregulirungspläne zu vereinen. Joh 
.11 0.0.0. it die Entiheidung von Streitigkeiten über di 
iftenz, den Umfang und die rechtliche Natur der zu vertheilmdm 

Laſten den Gerichten verblieben. Hieraus folgt, daß der mt: 
giltig feſtgeſetzte Bertheilungsplan nur injomweit Kraft hat, als 
es ih um die Bertheilung felbft, den Vertheilungsmaßſieb 
handelt, daß er jedoch den Trennſtücksbeſitzer nicht hindert, dar: 
zuthun, die Vorausfegung, von welcher die vertheilende Behörde 
ausgegangen it, beruhe auf einem Irrthum, daß vielmehr dem 
a ebene das Necht, welches jeder Beliger eined unge 
theilten Grundſtücks bat, nachzuweiſen, daß er zu der von Me 
Behörde geforderten Leiftung nicht verpflichtet fer, nicht vera 
werben kann. Deshalb ift in dem im Band XII Seite 209 da 
Entiheidungen des Oberverwaltungsgericht3 abgedrudten Urthe: 

- gerade in einem Falle, in welchem Hausväterbeiträge ald du 
liche Laften behandelt und als ſolche vertheilt waren, ber Klage | 
des Trennſtücksbeſitzers gegen die Heranzichung zu den auf ihr 
vertheilten Leiftungen darum ftattgegeben worden, weil er nad: 
wics, Daß er nicht Hausvater fei. 
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Abweichende Vorſchriften enthält das Gele vom 3. Januar 
845 (Geſetzſammlung Seite 25). Nach 8.20 a.a.D. Hat bie 
Regierung Streitigkeiten über öffentliche Abgaben und Leitungen, 
velhe fi „bei“ der Negulirung ergeben, jelbit zu enticheiden, 
vom fie fih zur Feſtſtellung im Verwaltungswege eignen, da⸗ 
gen zur Enticheidung der Gerichte zu verweilen, falls fie zur 
erihtlihen Erörterung geeignet find. Damit war der Regierung 
w Befugnis ertheilt, Streitigkeiten über Eriftenz, Umfang und 
htlihe Natur Der zu vertheilenden Laften unter gewiſſen Bor- 
wöiegungen zu enticheiben und auch darüber zu befinden, ob 
 Borausfegung ihrer Zuftändigfeit vorlag. Aus den folgenden 
Kitmmungen über das an eine Friſt gebundene Rechtsmittel 
5 Relurjes (8. 22 a. a. O.) könnte man aljo vielleicht den 
Hu; ziehen, daß die Feftitellungen der Regierung über Die 
w vertheilenden Laften als Theil der im Regulirungsplane zu 
kerauden Feſtſetzung mit dieſem unanfechtbar werben. 

Dieſer Schluß trifft indes deshalb nicht zu, weil der von 
Regierung beftätigte oder Durch Rekursenticheidung feitgefeßte 
Elan nach 8. 23 a.a.D. nur die Wirkung einer gerichtlic) be= _ 
iongten und vollitredbaren Urkunde haben foll. Gerichtlich be- 
ngte Urkunden unterliegen der Anfechtung fowohl im alle 
ned bei der Aufnahme vorgefallenen Irrchums ald auch im 
sale innerer Mängel des beurkundeten Rechtögeichäfts, was für 
‘en erſien Fall im $. 126 Titel 10 Theil I der Allgemeinen 
snätöordnung vorgefchrieben ift und für den lepteren Fall 
us den von gerichtlich beftätigten Verträgen handelnden 88. 200 
"#204 Tuel 5 Theil I des Allgemeinen Landrechts fich ergiebt, 
c hier die Erhebung von Einwendungen nicht ausgefchloffen, 
dem nur prozefjualiich erjchwert wird. Die rechtliche Mög- 
“tt, gerichtlich beftätigte Urkunden anzufechten, fällt auch nicht 
ann weg, wenn fie für vollitredbar erklärt find; denn dies hat 
ur die Bedeutung, daß Einwendungen bie Vollitredung nicht 
halten. Durch die Beitimmung des Gejebes vom 3. Januar 
45 iſt alfo die Anfechtung der Abgabenregulirungspläne nicht 
ausgeſchloſſen, fondern im Gegentheil zugelaſſen. Auch in ber 
tmaltungspraris iſt angenommen worden, daß die nach dem 
Retze vom 3. Sanuar 1845 aufgeitellten Abgabentegulirungs- 
“ane nicht unanfechtbare und unwiderrufliche Entſcheidungen 
tartellen, fondern auf Anrufen eines Betheiligten aufgehoben 
ter abgeändert werden können, wenn ihnen ein Zerthum zu 
"runde liegt (Minifterial-Erlaß vom 31. Mai 1863 — Minifte- 
Aalblatt der inmeren Verwaltung Seite 168), und insbefondere 
“ann aufzuheben find, wenn Laſten vertheilt find, die nach ben 
splihen Vorfchriften wicht zu verteilen waren, jo 3. B. dann, 
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wenn bei Serftüdelung eines Grundftüds, das einen felbftändigmn 
Gutsbezirk bildet, die den Gemeindelaſten entiprechenden Leiſtungen 
des Gutöherrn auf die Erwerber der Trennftüde vertheilt ſind 
(Minifterialerlaß vom 23. April 1873 — Minifterialblatt de 
inneren Berwaltung Sahrgang 1874 Seite 123). Dieler Be: 
waltungspraris entjpricht die Rechtiprechung des Gerichtähofes, 
da in dem im Band XII Seite 174 der Entfcheidungen ab: 
drudten Urtbeile die Beitimmung eines nad dem Gejepe ven 
3. Januar 1845 aufgeftellten Regulirungsplanes, welde ix 
kommunalen Laſten eine® Gutsbezirks auf die Erwerber Mm 
Trennftüde vertheilt hatte, für rechtsunwirkſam erflärt it. 

Hiernach ift die Anficht, daß die Feſtſetzungen des Abgab- 
regulirungsplanes einer Nachprüfung nicht unterliegen, m: 
rechtsirrige. 

2) Es handelt ſich nicht um eine ſteuerartige Leiſtung, ſonder 
um Einziehung der Koſten für Naturaldienſte, welche für Ret- 
nung der Klaͤgerin geleitet find. Auf die Raturaldienfte um 
ihre Koften findet aber das Geſetz vom 18. Juni 1840 krı 
Anwendung (zu vgl. Band V Seite 100, 101 der Entidheidine 
des Gerichtshofes). 

Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgeridts x” 
17. Sanuar 1896 — I. 69 —.) 

b. Wo das partifulare Ortsrecht mit der Vertheilung berti® 
nad dem Maßſtabe der Stantsfteuern lediglih das Syim“ 
Zufchläge zu den vollen GStaatöfteuern eingeführt Hat, it wi 
der gleichmäßigen Rechtſprechung des Gerichtshofes (fiehe de 
Sammlung der Entſcheidungen Band XX Seite 147 nebſt Algakr: 
die veranlagende Behörbe allerdings nicht befugt, an Stelle jold 
Zufchläge ihrerſeits den Steuerpflichtigen zu einem fingimei 
Steuerfage einzufhäßen und bann von diefem einen Zuſchlag zu 
fordern. Demgemäß ift zwar beifpielöweife im Bereiche di 
Kommunalabgabengefeges vom 27. Zuli 1885 (Gefegfanmmlung 
Seite 327) ftet3 daran feitgehalten worden, daß eine politiät 
Gemeinde, nady deren bisheriger Steuerverfaffung Abgaben von 
dem Eintommen aus Grundbefig nur durch Zufchläge zu N 
ftaatlichen Einkommenſteuer erhoben wurden, zuvörderſt eine br 
fondere direkte Gemeindeeintommenfteuer in formell verbindlidt 
Weife einführen müfle, um den Fiskus von feinem Grundbeit: 
im Gemeindebezirke nad) einer fingirten Eintommenfteuer belal: 
zu können. Anders verhält es ſich dagegen bei den auf din 
Grundbefige haftenden oder mit Rüdfit auf Grun 
befit zu entrichtenden Abgaben und Leiftungen an fommunıt 
Verbände im mweitelten Sinne de8 Wortes. Dieſen find, glei 
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xm Forenſalbeſitze überhaupt, jo auch die fisfaliichen Liegen- 
Soften — mit Ausnahme der zum öffentlidhen Dienite beftimmten 
jrundftücke — von jeher unterworfen gewejen (Entjcheidungen 
es Oberverwaltungsgerichi8 Band II Seite 100, Band III 
xıe 112, Band XI Seite 62); fie können daher von den 
olitiichen Gemeinden ohne Weiteres auch dem Fiskus gegenüber, 
‚wohl diefeer von der Grund- und Gebäudelteuer, nicht etwa 
za eines ihm zuftehenden Privilegiums, fondern aus Zweck⸗ 
shigletögründen befreit ift, und zwar auch in Geltalt von Zus 
slägen zu fingirt zu veranlagenden Brinzipalfteuerfägen geltend 
‚mat werden (ebenda Band VII Seite 161/2). Ebendasfelbe 
Kcht zur Beſteuerung fiskalifchen Grundbefiges ſteht den Schul- 
‚rbänden zu, jofern die Schulunterhaltungslajt, ſei e8 nach der 
unmittelbar maßgebenden gefeblichen oder einer partitularen Norm, 
oigliher Natur if. Die Ausübung diefes Rechts der Schul: 
e:tbände ift ferner, je nach deren örtliden Steuerverfaflung, in 
Annigfach verjchiedener Weile möglich, jo können dingliche Ver: 
andslaſten von fisfaliichen Grundſtuͤcken nachbargleich nach dem 
lähenmaß oder dergleichen mehr, fie können aber aud nad) 
an Ertrage und nicht minder, was fpeziell in Schulfteuer- 
teingleiten von dem Gerichtshofe wiederholt anerfanut it (fiehe 
ntidedungen Band XVI Seite 278, Band XVII Seite 225), 
ner fingirter Veranlagung der Grund: und Gebäudeitener in 
zeſtalt prozentualer Zujchläge ausgejchrieben werden. Denn bei 
n jih begründeter Steuerpflicht iſt es keineswegs begriffs- 
ng oder auch nur ungebräuchlich, da, wo es an wirklich zur 
cuatstaſſe — beziehungsweile jeßt nach Uebermweilung der Real- 
‚um an die &emeinden zur Gemeindelafje — fliegenden Steuer: 
zen jehlt, Prozentſätze von den an deren Stelle fiftiv einge- 
bipten Brinzipalftenerjägen unter der Bezeichnung als Zufchläge 
“ etheben. Selbſt die Sprache der Geſetzgebung wendet den 
drnd „Bufchläge” in diefem Sinne an, wie denn 3. B. 8. 10 
1 der Kreisordnung für die Provinz Hannover vom 6. Mai 
WGeſetzſammlung Seite 181) die Erhebung der Kreisabgaben 
dutch Zuſchläge zu den direlten Staatsfteuern beziehungsweiſe 
aden nach 88. 14 und 15 zu ermittelnden fingirten Steuerjägen 
’0 Forenſen 2c.” vorichreibt. 

Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgericht3 vom 
. jebruar 1896 — Nr. I. 125 —.) 

‚. % Das Hypothekenbuch ift, wie der Gerichtshof bereit bei 
rüherer Gelegenheit ausgeiprocdhen hat (Enticheidungen des Ober- 
“Maltungsgeriht® Band XXIII Seite 334), weſentlich zur 
Regelung civilredhtlicher Verhältniſſe beftinmt. Die Einleitung 
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zur Preußiſchen Hypothelenorünung vom 20. Dezember 17% 
(N. C. C. tom. VII pag. 2566 ff.) bringt dies mit den Bonn 
zum Ausdrud, daß der ee bes Hypothelenweirs 
in der „Feſtſtellung der Eigenthumsrechte und des Kredits m 
Beſitzer unbeweglicher Grundftüde ſowie im der Sicherung 4 
Publikums bei den darauf gemachten Anlehnen” zu finden um 
daß an diefen Grundfägen feitzubalten fei. Allerdings heißt # 
im Art. V der Verordnung vom 15. Dezember 1830 (Ber 
fammlung 1832 Seite 9) wegen der nad) dem @elehe va 
27. März 1824, die Anordnung der Provinzialitände im Ip 
herzogthum ofen betreffend, vorbehaltenen Beſtimmungen, 25 
im Stande der Ritterſchaft, die fonftigen gefeßlichen Erforden 
vorausgejeßt, wahlberedhtigt und wählbar jeien die Befiger te 
jenigen Güter, welche in den Hypothekenbüchern der Landgenk 
zu Pojen und Bromberg als Wittergüter aufgeführt ftändı. 
Dieſe erfichtlich öffentlich-rechtlihe Verhaͤltniſſe berührende ter 
Ichrift beruht aber auf pofitiver Saßung, über Deren Inhalt tw. 
aus nicht gegangen werden darf. An ähnlichen pofitiven Ir 
ichriften, durch die den Eintragungen im Hypothekenbuche für de 
vorliegenden Zwecke öffentlich-rechtliche Bedeutung beigelegt #2. 
fehlt e8 gänzlich. 

Wenn die Hypothekenakten ergeben, daß N. wiemak cs 
eigenes Hypothekenblatt gehabt Habe und bereits bei ber Prager 
Befigergreifung 1794/95 mit der Herrichaft ©. vereinigt una. 
ferner daß feitdem in letzterem Berhältniffe eine Aenderum nt 
eingetreten fei, jo beweiſt dies nichts weiter, als daß N. mr 
ber und bis jeßt denjelben Eigenthümer wie ©. gehabt hat, 9 
aber die öffentlich rechtliche Stellung von N. als felbitäntust 
But durchaus unberührt. Nach 8. 39 der Preußifchen Hypotbeer 
ordnung vom 20. Dezember 1783, auf deren Grundlage ned 
dem bei Raabe Band III Seite 126 ff. abgedruckten Patente vom 
10. Auguft 1795 die Einrihtung des Hypothekenweſens 18 
damaligen Südpreußen erfolgte, jollten, 

wenn mehrere einzelne Güter von ein und eben demjelba 
Eigentümer in einer foldhen Verbindung beſeſſen werd. 
daß fie zufammengenommen ein Ganzes ober eine "- 
genannte Herrichaft Eonftituiren, auf dem Zitelblatt "7 
Nummer und Benennung der Herrichaft ausgedrüdt ur 
die Namen der einzelnen Güter, woraus folde batı- 
Darunter verzeichnet 

werden. Die Vereinigung mehrerer, demfelben Eigenthümer !: 
höriger Güter auf einem und demielben Snpothefentolium aut: 
Folgen lediglih auf die Eigenthums⸗ und Kreditsverhälmt 
Es lag deshalb durchaus fein Hindernis vor, Güter verfdie“: 
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it auf einem und demfelben Hypothefenfolium zu vereinigen; 
ü Öcjege waren die Fälle vorgejehen, wo die ſolchergeſtalt ver= 
mgten Güter in verfchiedenen Gerichts⸗, ja in verjchiedenen Ober 
ıntöbezirten belegen waren ($. 16 der PVerordnung vom 
. Januar 1849, betreffend die Aufhebung der Privatgerichts= 
tat 2. — Geſetzſammlung Seite 1), Daß auch Rittergüter 
ı zweifeläfrei öffentlich-rechtlicher Selbftändigkeit, auf einem 
velum vereinigt werden durften und daß es ftatthaft war, ſolche 
‘ter Jpäterhin wieder auf beiondere Folien zu fchreiben, ergiebt 
5 bet Rauer, Ständijche Gejeßgebung der Preußiſchen Staaten, 
and II Seite 144 im Zuſatz 276 mitgetheilte Juftizminifterials 
heitrwt vom 1. November 1836 ungmeibeutig. 
Bollends unerheblid für die Frage, ob das Gut N. im 
‚entliherechtlichen Sinne als ein felbitändiges anzujehen fei, ift 
2 om Borderrichter den Hypothekenakten entnommene Thats 
dd N. nach einer Erklärung der Frau von ©. aus dem 
„ıabre 1795 ſchon damals jeit langer Zeit zu G. „gehört“ Habe, 
‚mer, „Daß N. in den Grundalten ftet3 als Pertinenz oder Vor⸗ 
xt von G. bezeichnet wird”. Dieſe Thatfachen beweiſen nicht 
hr, ald daß N. und ©. fchon vor dem Fahre 1795 fih in 
Ar und derfelben Hand betunden haben und man gewöhnt 
1, ©. als das bebeutendere und weſentlichere Gut anzufehen. 
‚ Diele Berhältniffe geben fein Hindernis dafür ab, dab N. 
ine befonderen Unterthanen bepalten hatte, Die nach $. 309 
“ui Theil U Allgemeinen Lanbrechts auf einem anderen Gute 
Serhalb N. Dienite zu leiſten nicht verpflichtet waren. Daß 
aemge Beziehungen zwiſchen dem Gute N. und den bäuerlichen 
Sen zu N. nod in den dreißiger Jahren dieſes Jahrhunderts 
men, ergiebt Der Auseinanderſetzungsrezeß ganz unzweifelhaft. 
= dem durch diefen Nezeß zum Abfchluß gebrachten Verfahren 
“nen Wirthen nicht Die Gutsherrſchaft ©., fondern daß 
“UN. gegenüber, und als ein Zubehör des Gutes N. werden 
2234 des Rezeſſes die den bäuerlichen Wirthen für Erlaß der 
“ne und Verleihung des Eigentums an ihren Stellen aufs 
Tugeen Renten Eonitituirt. 
„ Entieidung des Königlichen Oberverwaltungsgericht3 vom 
|. Sebruar 1896 — I. 197 —.) 

d. Nah 8.47 Abſatz 1 und 2 des Zuſtändigkeitsgeſetzes 
"m 1. Auguſt 1883 (Geſetzſammlung Seite 237) hat über die 
ulliherehtlihe Verpflichtung zur Aufbringung der Schulbau- 
Jen, jowie über deren Vertheilung auf Gemeinden (Gutsbezirke), 
Aulverbände und Dritte, ftatt derfelben oder neben benjelben 
Lerpilichtete, ſofern Streit entſteht, die Schulaufſichtsbehörde, 
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vorbehaltlich der Verwaltungsklage, zu beichließen. Der Abi.? 
ebendajelbit vermweift „auch im Uebrigen . . . Streitigkeiten ik: 
Betheiligten (Abſ. 1)“ über ihre im öffentlichen Rechte begründete: 
Schulbaupflichten der Enticheidung im Verwaltungäftreitverfahtr. 
Zu den Betheiligten im Sinne des Ab. 3 gehört, wie aus kr 
in Klammern beigefügten Zuſatze „Abf. 1” Har erhellt, im %: 
reiche des Allgemeinen Landrechts gleich der Schulgemeinde |: 
auch der Gutsherr des Schulortes, da er nit Mitglied de 
eriteren iſt, — neben dieſer die ihm in 8. 36 Titel 
Theil Il a. a. D. auferlegten bejonderen Bauleiftungen übernehae 
muß. Hmeifellos ftand daher dem Fiskus als Gutgherrn beirt 
Geltendmahung des von ihm verfolgten Anſpruchs die Kr 
gegen den forporativen Verband der Schulgemeinde zu. N 
die Nevifion meint, die Klage hätte nur gegen Die emjche. 
Hausväter als diejenigen gerichtet werden können, welden 
Beſchaffung des Bauholzes obgelegen haben miürde, wenn s 
nicht vom Fiskus hergegeben wäre, jo überjieht fie den Um 
ſchied, weldyer zwilchen den Intereſſentenklagen aus dem dntr 
Abſatze in 8.46 und 8.47 des Zuſtäaͤndigkeitsgeſetzes obmir 
Nur Erftere finden, mag es fi um untervertheilte Baubmz 
oder um fonftige Abgaben und Leiftungen an die Schule hart 
ausichließlih unter den innerhalb der &emeintn«x 
ftedenden pflichtigen Einzelkontribuenten ftatt, mährend Li: 
nad der pofitiven Vorſchrift des Geſetzes gerade dazu var 
Streitigkeiten zwifchen den Gemeinden ꝛc. jelbft oder mit = 
zum Austrage zu bringen, welche, ohne jenen anzugehoͤne 
wirklich ober vermeintlih Träger oder Mitträger der Bau 
find (Entfcheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band AN 
Seite 174 ff., beſonders 184/185). 

(Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgeritd 10° 
3. März 1896 — 1.295 —.) 

e. 1) Ungmeifeldaft ging der Wille der beiden Berta: 
theile dahin, die künftige Betheiligung des Gutsbezirks an TE 

hHulunterhaltungstoften nicht von dem jeweiligen Bedirtim 
abhängig zu maden, fondern durch Zahlung einer ein für & 
Male feitgejegten jährliden Baufhalfumme zu regeln. Em: X" 
artige VertragSabrede an unter allen Umftänden eine Ant: 

rung der bisherigen Ortsſchulverfaſſung, melde in Ermangelus 
fonjtiger die Vetheiligung der Verbandsgenoſſen an den Dedır 
niffen des Schulverbandes regelnder Normen die Gleihmägyt 
der Betheiligung zur VBorausfegung Hatte. Eine ſolche Aendenit 
der Orisſchulverfaſſung kounte aber allein durch Abmadune | 
der Berbandsgenofjen unter ſich nicht bewirkt werden. 24 
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mar vielmehr die Mitwirkung der SchulauffichtSbehörde erforder: 
ad; erit wenn diefe die unter den Berbandägenofjen getroffene 
Vereinbarung genehmigte, erhielt die Vereinbarung einen öffent 
lich rechtlichen Charakter und konnte fie ein Theil der Ortsſchul⸗ 
rerfaffung werden (Enticheidungen bes Oberverwaltungsgerichts 
and XI Seite 166/9, Band XIV Seite 213, Band XIX 
Ste 160 ff.; Preußiſches Verwaltungsblatt Jahrgang XII 
Ste 6). 

2) Anlangend den zwiſchen der Gemeinde und dem Guts⸗ 
deztkebei denftrittigen Schulbaufoften anzuwendenden Vertheilungs⸗ 
mapitab, jo hat der Gerichtshof bereit? in dem im Band XVIII 
seite 215 ff. feiner Entſcheidungen abgedrudten Endurtheile vom 
t Mai 1889 des Näheren ausgeführt und ſeitdem ın gleich: 
adßiger Rechtſprechung feitgehalten, daß, foweit nicht durch 
biemanz oder rechtögiltige Vereinbarung etwas anderes be- 
um it, der Maßitab nach den direkten Staatöiteuern — ab= 
‚chen von der Steuer für das Gewerbe im Umherziehen — 
zctechtfertigt ſei, ſowohl weil er eine billige Bertheilung nad) 
m Bermögen und Einkommen ermöglicht, als auch weil für 
dulzwede im Gejeße auf diefen Maßſtab verwieſen iſt (8. 3 
‘rt Berordnung vom 29. Zuli 1867, betreffend das Dientein- 
emmen der öffentlihen Bolksfchullehrer im Regierungsbezirk 
sattel — Geſetzſammlung Seite 1245 — $. 4 des Geſetzes vom 
22. Dezember 1869, betreffend die Witmen- und Waiſenkaſſen 
‘ıt Elementarlehrer — Geſetzſammlung 1870 Seite 1). 

(Entiheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
> Rärz 1896 — 1.342 —) 

‚L Die Volksſchule im vormaligen Kurfüritentgum Heſſen, 
-pringlicd als eine Einrichtung der Kirche in das Leben ge⸗ 
wen, hat ſich ſeit den eriten Dezennien des gegenwärtigen 
ahthunderts zu einem organisch dem Staate eingegliederten, 
a eigener RechtSperjönlichkeit ausgeltatteten Inſtitute entiwidelt, 
em als Träger der Unterhaltungslajt gemeinhin die bürgerlichen 
demeinden und jelbftändigen Gutsbezirke gegenüberftehen (ſiehe 
“3 der Preußiſchen Verordnung vom 29. Juli 1867 — Ge— 
Fammlung Seite 1245 — in Verbindung mit 8. 37, Abjag 2 
et Kreisordnung für die Provinz Heſſen-Naſſau vom 7. Juni 
5 — Geſetzſammlung Seite 193). Nicht durchweg ebenjo 
erhält es fich im Bereiche des Konfiftorial-Ausfchreibens und 
degulativs, „die Beiträge zur Unterhaltung der Mutterfirchen 
xe au der Pfarr⸗, Külter- und Schulgebäude zc. betreffend”, 
om 28. Februar 1766 (neue Sammlung der Zandesordnnungen, 
dand I, Seite 175). Diefe mit Geſetzeskraft erlaffene und bis- 
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ber im Wege der Geſetzgebung nicht befeitigte Verordnung Tegt di 
Baulaft den Eingepfarrten auf. Sie behandelt aber, me; 
aus der Weberjchrift und dem nachfolgenden Terte klar erhellt 
nur die geiftlihden Gebäude am Orte der Mutterkirde. Alt 
außer den Bauten erforderlichen Aufwendungen für die Saul 
am Orte der Mutterlicdhe, desgleichen die Koften überhaupt hir 
die „übrigen” Schulen bilden zufolge des Uebergangs der Fir— 
forge für die Schule von der Kirche auf den Staat eine Lait kr 
bürgerlichen ®emeinden und felbftändigen Gutsbezirke. Die 
Grundfag, den der Gerichtshof im dem Revifionsurtheile vom 
4. Mai 1889 — Band XVII Seite 215 ff. der Sammlung — 
des Näheren dargelegt hat, gilt insbeſondere auch Hinfichtlid der 
Küfterichulen an firhliden tyilialorten. In voller Ueber: 
einftimmung mit jenem veröffentlichten Erfenntnifje faßt das ın 
dem Her Schulbauftreite ergangene vom 24. September 13% 
— I. 948 — das beitehende Recht nochmals in den Sätzen jr 
fanımen: daß die bauliche Unterhaltung der Küfterfchule az 
Mutterfirhorte nach Maßgabe des Konſiſtorial⸗Ausſchreibens ve 
1766 eme kirchliche Laſt der Eingepfarrten darjtelle, dahingy“ 
die fonftige Unterhaltung diefer Schule ſowie der „übrigen“ Echun 
überhaupt fi) nad} dem Kommunalprinzipe regele. Hieran ii 
ih dann die Bemerkung, bezüglih der Küfterfchule (mialis 
in matre) liege mithin wie anderwärts, wo die Fürſorge fr du 
Schule als ftaatlihde Aufgabe anerkannt fei, beijpielamit m 
Gebiete des Preußiſchen Allgemeinen Landrechts, fo auf “2 
Pal Rechte die bauliche Unterhaltung des Gebäudes ur 
Kirchenverbande, die Aufbringung der fonftigen Koften dem Shi. 
verbande ob. Mit den „übrigen" Schulen follten indes jone 
hier wie in dem abgebrudten älteren Urtheile, welches denjelben 
usdrud gebrauchte, Tediglih Die nit als Küfterfchulen a 

Drte der Mutterkirche zu beurtheilenden Schulen bezug“ 
werden. Es fam damals ausfchließlih darauf an, den Gegenic; 
zwifchen den unter das Ronfiftorial-Ausfchreiben fallenden Kult: 
ſchulen in matre einerjeit8 und allen anderen, jener Gattun 
nicht beizuzählenden Schulen andererfeits hervorzuheben, und d 
konkrete Lage der Fälle bot nicht den mindeften Anlaß dar, di 
letztgedachte Kategorie, d. i. die „außerhalb des Ortes der Mutter‘ 
firhe im Kirchipiele vorhandenen oder errichteten Schulen“, nt 
weiter in Die beiden Unterarten der gewöhnlichen und ber 1 
der Küfterei einer Syiliallirche verbundenen Schulen zu thell: 
und etwaigen, daraus für die Baupflicht Herzuleitenden Unt: 
Iheidungen nachzugehen. . 

Speziell von den in Filialgemeinden zugleich dem Kita 
sur Wohnung dienenden oder body mit der Kirche und seüftern 
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erbundenen Schulgebäuden ift zum allereritien Male in der den 
al 9. betreffenden Enticheidung vom 3. November 1891 — 
‚1054 — die Rede. Dort heißt es: das Küſterſchulhaus müſſe 
- wie am Orte der Mutterlirche nad) den Grundfäßen des 
onjiitorial= Ausfchreibens von 1766, jo — in Filialen „nad 
em für Diefe maßgebenden gemeinen Rechte” als ein firchliches 
zebaͤude, falls es ein ſolches ſchon vor dem Eintritte des Staates 
n die Fürſorge für die Schule geweſen ſei und auch ferner 
‚aben folle, nicht von den bürgerlichen Gemeinden (und den 
bitändigen Gutsbezirken), jondern von den Eingepfarrten: im 
"sherigen Umfange baulich unterhalten werden, während bei 
Tweiterungsbauten im Schulinterefjie möglicherweife, ähnlich 
vie unter der Derrichaft des Preußiſchen Geſetzes vom 21. Juli 
1246 (Gefeßfammlung Seite 392), der Schulverband pflichtig 
kan möge. Unter dem „gemeinen” Rechte war aber an jener 
stelle das Deutſche evangelifhe Kirchenrecht veritanden, 
xddem gemäß auch in Kurbeffen die Unterhaltung der zur 
Kuiterpfründe gehörigen Baulichfeiten nicht anders als diejenige 
der Kirchen- und Pfarrgebäude auf der Kirchenfabrit und bei 
un Unvermögen auf den Kirchſpielsbewohnern ruhte, ſoweit 
"ht der Pfründeninhaber jelbit oder vermöge befonderer Rechts- 
rhältniffe ein Dritter, namentlich) der Patron als Nießbraucher 
hlihen Gutes eintreten mußte (Kirchenrecht von Eichhorn 
Ind II Seite 628, 803 und von Friedberg Seite 156, 424; 
— Kucheffiiches Kirchenrecht von Ledderhoſe Seite 430, 434/5; 
‚vergl. auch Entſcheidung des Reichsgerichts in Gruchot, Bei- 

ige zur Srläuterung des Preußiſchen bezw. Deutjchen Rechts, 
MXXVI Seite1018, und Entiheidungen des Oberverwaltung3- 
m Band XXI Seite 205/6). Nicht weiter verfolgt wurde 
‚md, weil der Streit einen reinen Schulz, nicht einen Küfter- 
-ulbau zum @egenftande Hatte, die danach in den Hintergrund 
“ende Frage, ob e8 bei Dem angedeuteten urjprünglichen Necht3= 
utande, wie ihn das Konſiſtorial-Ausſchreiben von 1766 für 
de bauliche Unterhaltung der Küfterjhulhäufer am Mutterkirch⸗ 

grundſaͤtzlich aufrecht erhalten hat, in Anſehung derartiger 
aude in Filialgemeinden auch in der Folge geblieben oder 
eweit derſelbe betreffs der Iebteren von der Ummandlung 
Schule aus einer kirchlichen in eine ftaatliche Anftalt mit er— 
nen worden fei. 
Beitimmte Stellungnahme hierzu erforderte nunmehr aber 
gegenwärtige Streitfall, und der Gerichtshof hat fein Be— 

getragen, dem Borderrichter darin beizutreten, daß in 
üfen, außerhalb des Geltungsbereihed des SKonjiftorial- 
hreibens von 1766, der Eigenichaft einer Schule als 
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Küfterihule feine Bedeutung für die Baupflidt zu— 
fommt, diefe vielmehr bei Küfterjchulen fich nach ebendenſelbe 
Normen wie bei gewöhnlichen Schulen regelt und folglidh - 
vorbehaltlid nur bejonderer ortsrechtlicher, hier jedod von kan: 
Seite behaupteter Verhältniffe, — den Gemeinden und Gut: 
bezirten als den fubfidiären Trägern der gefammten Schulunt: 
haltungslaft obliegt. 

Die neuere Kurheſſiſche Geſetzgebung, ſoweit in ihr 
bereit die Auffaffung von dem ftaatlichen Charakter der Volk: 
ſchule in einer Reihe von teils organifatorifchen, theils materieler 
Einzelbeftimmungen und ım $. 137 der Berfaffumgsurkunde ver 
5. Sanuar 1831 auch in einem grundjäglichen Ausiprude hr: 
vortritt (vergl. die erfhöpfende Zufammenftellung bei Steppe; 
mann, neue Sammlung ꝛc. Theil III Seite 282 f}.), kennt temer 
Unterſchied mehr zwifchen Küfter: und Nichtküfterjchulhäufern u 
ap jener als einer abweichend von diefen zu behandeln: 

nterart überhaupt feine Erwähnung. Ebenjo wurde (fee ti 
Nähere Band XVII Seite 220 der Enticheidungen des Lir: 
verwaltungsgerichts) von den Faktoren der Gefepgebung ke ’« 
Verhandlungen über die Gemeindeordnung vom 13. Dftobe IN: 
die Schulunterhaltung3pflicht der bürgerlichen Gemeinda =’ 
durch die NRedhtsentwidelung von felbjt gegeben angeſche m 
mit feinem Worte des Tyortbeitehens der chedem im game 
Rechte begründet geweſenen Pflicht der Filialeingepfarzten a#- 
ihr Kuͤſterſchulhaus in derſelben Weiſe baulich zu untatw- 
wie ſolches das Konfiftorial-Ausfchreiben von 1766 für ®* 
Küfterfhulhaus am Orte der Mutterkirche poſitiv verordna WA 

Nicht minder hat die Heſſiſche oberftgerichtlice Rik! 
iprechung (fiehe beifpielsweile Strippelmann a. a. D. Seite X 
326, jowie Häufer Annalen Band XII Seite 280, Band Al 
Seite 272) fortgejegt die Baufoften der Ortsſchulen in in 
wo nicht das Konfiftorial:Ausfchreiben Platz griff, für eine Se 
der bürgerlichen Gemeinden erflärt, ohne, foviel erfitlid, & 
Entiheidung davon abhängig zu maden oder auch nur zu ii 
örtern, ob das betreffende Schulhaus einftmals ein kirchliches 1 
weien fei, oder gar noch jet dem Küfter zur Wohnung dir 

Diefer Standpunkt erfreute fi) des Beifall auf ! 
Rechtslehrer. Während Ledderhofe in feinem oben ang“ 
genen, ſchon 1821 herausgegebenen Kirchenrecht noch mit i 
älteren NRechtözuftande, d. i. mit der gemeinrechtlihen Schulum⸗ 
baltungspflicht der Eingepfarrten rechnet, kennzeichnet Bueff, bi! 
Kirchenrecht erft 1861 erſchienen ift, auf Seite 978 bezw. Ar | 
die neuere Entwidelung dahin, daß nun, da die Kirche zu = 
von ihr getrennten Schule nur noch die Küfterpfründe beittag 
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im Allgemeinen (d. i. abgejehen von bejonderen Berbindlichkeiten 
dritter Berfonen) die bürgerliden Gemeinden zu der ge- 
jammten Schullaft, injonderheit auch zur Erhaltung der ganz 
inden Shulhäufern aufgegangenen Küfterhäufer recht— 
ih verbunden feien; ber innere Grund hierfür liege darin, daß 
alle Koften für Zwecke einer Gefellihaft von diefer, in deren un- 
u nakei Intereſſe fie aufgewendet werden, aufgebracht werden 
nißten. 

Zu demjelben Ergebniſſe gelangt Strippelmann a. a. O. 
Zeite 292, 295/6; auch er betont die Erwägung, daß der Regel 
nah und foweit nicht das Geſetz ober die Ortsverfaſſung ein 
Anderes beftimme, die Schulen von Denjenigen zu unterhalten 
Teen, zu deren Nuten zunächſt fie dienen, und ftellt mit Rüdicht 
hierauf betreffö der Volksichulen ohne Ausfcheidung der Külter- 
‘holen als Träger der Unterhaltungs= einfchlieglich der Baulaft 
te „bürgerlichen Gemeinden” Hin, „melden dann die weitere 
*martittion überlaffen bleibe“. | 

In dem Werke eines Ungenannten „die Berfaffung und Ber: 
waltung der Gemeinden“ Caſſel 1854, findet ſich zwar, nachdem 
seite 91 ff. ebenfalls ausgeführt worden, daß zu allen Aus- 
gaben und Aufwendungen für die Volksſchule, als eine von der 
Kirhe auf den Staat übergegangenen Anftalt, die zugeichlagenen 
»ttögemeinden verpflichtet jeien, im Anſchluſſe hieran die Be— 
aertung, dieſe Verpflichtung der ®emeinden trete „bei rein kirch⸗ 
gen Parochial⸗) Schulen” nicht. ein. Mit den Iektgedachten 
ind indeß offerıbar Iediglich diejenigen wenigen Schulen gemeint, 
tele ausweislich der fogleich zu erwähnenden Regierungsalten 
nahmsweife für Konfeſſionsminderheiten eingerichtet find und 
on den Konfeifionsverwandten unterhalten werden, hier aber 
26 in Betracht fommen, weil weder behauptet noch anzunehmen 
", dab ihnen die Schule in X. beizuzäblen fei. 
„Geſeßzgebung, Rechtſprechung und Wiffenjchaft gehen fona 
don in Heſſiſcher Zeit völlig gleihmäkig davon aus, daß — 
immer abgejehen von den Sapungen bed Konſiſtorial⸗Ausſchrei⸗ 
tms von 1766 — die bauliche Unterhaltung der Schulhäufer, 
lbft wenn fie kirchlichen Urſprungs und früher von den Einges 
"arten unterhalten bezw. noch jegt die eingemwiejenen Lehrer zu= 
giäch als Küfter angeftellt find, einen Beftandtheil der Schul- 
laft ausmache, für welche die Gemeinden (und Gutsbezirke) auf- 
julommen haben. 

Im Einflange hiermit fteht endlich die thatſaͤchliche Uebung 
au feit der Einverleibung des Kurſtaates in die Preußifche 
Ronarhie. Im Jahre 1889 Hatte Die beflagte Regierungs- 
abtheilung, wie ihre zum Zwecke der Bemweisaufnahme über das 

1896, 86 
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provinzielle Gemwohnheitsreht in der mündlichen Verhandlung 
vorgelegten bezäglichen Alten darthun, einen auf Anweiſung de 
Unterritsminilter8 ausgearbeiteten ®ejeßentwurf, der die Aul: 
hebung des Konſiſtorial-Ausſchreibens von 1766 und eine ander: 
weite Regelung der Schulbaulaft für deſſen Gebiet vorichlug, 
den nachgeordneten Behörden, namentlich” den Kreislandräthen, 
zur Begutachtung und gleichzeitigen Aeußerung u. A. darübe 
zugehen laſſen, in welder Weile die Schulbau- und Unten 
haltungskoſten, fomeit das Konſiſtorial-Ausſchreiben nicht Ans 
wendung finde, aufgebradht würden. In einem hiernädjlt an dm 
Minifter erftatteten Berichte gab die Regierung den weientlige 
Suhalt der eingelaufenen Aeußerungen zutreffend mit den Worıe 
wieder: 

„Sn den nicht in den Geltungsbereich des Konſiſtore 
Ausichreibens fallenden Theilen des Regierungsbezit 
el die Schulbaufoften den übrigen Schullaften glad-: 
geſtellt“ — 

und betreffs diejer lautete der Bericht dahin, daß fie, möge da 
Konſiſtorial⸗Ausſchreiben räumlich oder wegen Fehlens im 
materiellen Vorausſetzungen außer Betracht bleiben, der allge 
meinen Regel nad, welcher allerdings in ben örtlichen 3 
bänden nicht felten durch ſtatutariſche Bereinbarungen ober ba 
gebrachte Gewohnheiten derogirt werde, von den bürgerlike 
Gemeinden ſowie den nicht infommunalifirten jelbitändigen ®e 
bezirfen getragen, in zuſammengeſetzten Schulverbänden aber : 
dem Berhältniffe der Staatsfteuern auf die Verbandsgenoſt 
vertheilt würden. 

Nah alledem kann nicht füglich ein Zweifel an dem % 
en einer ungeichriebenten, in der Üeberzeugung von der np 
Iihen Nothwendigfeit wurzelnden und in Iangdauernder gl 
mäßiger Uebung bethätigten provinziellen Norm obwalten, welch 
partifularen Sondergeitaltungen freien Spielraum laſſend, 
deren Ermangelung die Gemeinden und Gutsbezirke verpflicht 
für die in der Schulmmterhaltungslaft einbegriffenen Bautott 
der Küfterfchulgäufer mit Ausnahme jedoch derjenigen am & 
der Mutterkirche, — und zwar ohne Unterfchied zwiſchen Baur 
zur Erhaltung oder Wiederheritelung der Gebäude im bisher«“ 
Umfange und Crweiterungsbauten im Schulintereffe aut; 
fommen. — 

Da das pe einen Maßſtab für Die Vertheilung ve 
Schulbaukoſten zwifchen mehreren, zu derfelben Schule gewieſe 
Gemeinden oder Gutsbezirken nicht vorgefehen Hat, mar ® 
Auffichtsbehörde kraft der ihr durch 8. 18 der Regierung 
inftruftion vom 23. Oktober 1847 (Gejegfammlung Seite 24 
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bertragenen Machtvollkommenheiten an ſich befugt, über den 
kitragsfuß zu befinden, und der Vermwaltungsrichter zu deſſen 
tadhprüfung nicht nad) Geſichtspunkten der Zweckdienlichkeit, 
mbern nur nach der Richtung Hin berufen, ob er den Normen 
es beitehenden Rechts nicht mwiderftreite. In diefer Beziehung 
'ebt die getroffene Anordnung aber zu Ausftellungen feinen 
nlaß. Denn nachdem die Regierung den Staatsitenerfuß ge= 
ählt Hat, folgt aus der Beitimmung im 8. 37 Abfab 2 der 
reisordnung, daß fich der Beitrag auch des Kläger nad) der 
mzen Steuerfraft des Gutsbezirks und jener Einfaffen, nämlich 
wohl nad) den wirklich auflommenden, wie nad) den fingirten 
reiten Steuern bemißt. 

(Entiheidung des Königlichen Oberverwaltungsgericht3 vom 
1, März 1896 — I. 411 —.) 

86* 
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Berionel-Beränderungen, Titel und Ordensberleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

er bisherige Seminar-Direltor Tobias zu Bromberg ift zum 
Regierungs- und Schulrath bei der Regierung zu Königs» 
berg i. Br. ernannt worden. 

gleicher Eigenschaft ift verjegt worden ber Kreis-Schulinfpeltor 
Schulrath Dr. Hüppe von Eofel nad) Ratibor. 

r bisherige Seminarlehrer Moslehner ift zum Kreis-Schul- 
inipeltor ernannt mworben. 

B. Univerfitäten. 

Univerfität Königäberg. 
m ordentlihen Profeſſor in der Juriſtiſchen Fakultät der 

Univerfität Königsberg Dr. Salkowski ift der. Charakter 
als Geheimer Juſtizrath verliehen worden. 

Univerjität Halle-Wittenberg. 
4 Brädilat „Profeflor” ift beigelegt worden: 
dem Privatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der 

Univerfität Halle und Affiftenten am dortigen Landwirth⸗ 
Ihaftlicden Snftitut Dr. Baumert und 

dem Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Unis 
verjität Halle Ur. Heßler. 

Univerfität Kiel. 
m Privatdozenten in Der Philoſophiſchen Falultät der Uni⸗ 

verſitaͤt Kiel Dr. Eugen Wolff iſt das Praͤdikat „Profeſſor“ 
beigelegt worden. 

Univerfität Göttingen. 
m ordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät der 
Unwerfität Göttingen Dr. Leris ift der Charakter als 
Geheimer Regierungsrath verliehen worden. 

4% Brädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden: 
den Privatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der 
nverfität döttingenDr. Büirg er und Dr. Des Coudres 
owie 

dem Privatdozenten in der Theologiſchen Fakultät der Unis 
verjität ®öttingen Lic. Dr. Rahlfs. 

Univerfität Marburg. 
m ordentlichen Profeſſor in der Medizinifhen Tyakultät der 

Univerfität Marburg Dr. Marchand ift der Charakter als 
Geheimer Medizinalrath verliehen worben. 
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Univerfität Bonn. 
Der außerordentlide Profeſſor Dr. Bartheil zu Marburg it 

in gleicher Eigenihaft in die Philoſophiſche Tyakultät da 
Uniwerfität Bonn verjeßt worden. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden: 
den Privatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Um 

verjität Bonn Dr. Dr. Bohland, Oberarzt an de 
dortigen Medizinifchen Klinik, und Thomfen ſowie 

den Privatdozenten in der Philofophiichen zyakultät de 
Univerjität Bonn Dr. Dr. Rauff, Schend und Voigt 

C. Techniſche Hochſchulen. 

Berlin. 
Die Wahl des Geheimen Regierungsraths Profeſſors Dr. Haut 

zum Rektor der Techniihen Hochſchule zu Berlin für ir 
Amtaperiode vom 1. Juli 1896 bis dahin 1897 iſt beitänz 
worden. 

Der Charakter als Geheimer Regierungsrath ift verliehen more: 
dem derzeitigen Rektor der Techniſchen Hochfchule zu Bert | 

Profeſſor Müller- Breslau und | 
dem Profeſſor an derjelben Hochſchule Riedler. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden: | 
dem Dozenten Leift, dem Privatdozenten Lynen we 

Dozenten Dr. Carl Müller an ber Technifchen x% 
ſchule zu Berlin. 

Er etat3mäßigen Profeſſoren ar der Techniſchen Hochſchult 3 
erlin find ernannt worden: 

der Ober-Ingenieur und Privatdozent Joſſe zu Berlm, 
der Ober⸗Ingenieur Kammerer zu Hamburg und 
der bioherige Profeſſor an der Großherzoglichen Techniſcha 

Hochſchule zu Darmitadt Reichel. 

Hannover. 

Der Dozent an der Techniſchen Hochſchule zu Hannover Br 
feffor Ernſt Müller ift zum etatsmäßigen Profefior a 
diefer Anitalt ernannt worden. 

Aachen. 

Dem derzeitigen Rektor der Techniſchen Hochſchule zu Aachn 
Profeſſor Intze iſt der Charakter als Geheimer Regierung⸗ 
rath verliehen worden. 
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D. Mufeen u. f. w. 

Es it verliehen worden: 
dem Brofeffor Dr. med. Weigert zu Frankfurt aM. der 

Charakter als Geheimer Sanitätsrath und 
dem Büreau-Vorfteher am Kunſtgewerbe-Muſeum zu Berlin 
Scderinger der Charakter als Rechnungsrath. 

Das Prädikat „Profefior” ift beigelegt worden: 
dem Chemiker Dr. Bifhof zu Wiesbaden, 
dem praftifchen Arzt Dr. med. Fehr zu Halberitadt, 
den Direktorial-Afliftenten bei den Königlichen Muſeen zu 
Berlin Dr. Menadier und Dr. Springer und 

dem praktiſchen Arzt Sanitätsrath Dr. Ruge zu Berlin. 

E. Höhere Lehranitalten. 

€ it verliehen worden: 
dem Direktor des Nealprogymnafiums zu Arolfen Profeſſor 

Dr. Ebersbach, Ichultechniihem Beirathe bes dortigen 
Landesdirektors, der Charakter als Schulrath mit dem 
Range eines Nathes vierter Kaffe; 

dem Gpmnafial-Direftor Dr. Zahn zu Mörs der Adler 
der Ritter des Königlichen Hausordens von Hohenzollern; 

der Rothe AdIer-Drden vierter Klafie 
ven ‚Spmnafiat- Direktor Profeſſor Dr. Weider zu Eis— 

eben, 
den Gynmafial-Oberlehrern Brofeffor Dr. Größler und 

Profeſſor Mehlis dajelbft fomie 
u Symnafial-Öberlehrer Profeſſor Dr. Wimmenauer zu 

örs. 
da Charakter als „Profeſſor“ iſt beigelegt worden: 

dem Oberlehrer am Gymnaſium zu Erfurt Brandis, 
den Oberlehrer an der Kloſterſchule zu IIfeld Dr. Meyer 

owie 
den Oberlehrern am Gymnaſium zu Raſtenburg Schlicht 
und Dr. Zimmermann. 

Nu gleicher Eigenichaft find verſetzt worden: 
der Direktor Dr. Rich! vom Realgnmnafium zu Bromberg 

an das Realgymnafium zu Rawitſch; 
die Oberlehrer 

Profeſſor Beck vom Gymnaſium zu Glatz an das Matthias⸗ 
Gymnaſium zu Breslau, 
eller vom Gymnafium zu Bielefeld an die Realſchule 
dafelbft, 
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Dr. Meier von der Oberrealfchule zu Crefeld an ba 
Realgymnafium dafelbft und 

Dr. Mühblan vom Gymnafium zu Gleiwig an das Gm: 
nafium zu Glatz. 

Es find befördert worden: 
der Oberlehrer am Gymnafiun zu Bodum Profeljor Dr 
Darpe zum Direktor des Gymnafiums zu Coesfeld un 

der Oberlehrer am NRealgymnafiun zu Rawitih Kejiele 
zum Direktor des Nealgymnafiums zu Bromberg. 

Es find angeitellt worden als Oberlehrer: 
am Gymnaſium 

zu Warendorf der Hilfslehrer Hirſchmann, 
zu Elberfeld der Hilflehrer Dr. Jahnke, 
zu Mülheim a.d. R. der Hilfslehrer Dr. Kirchner, 
zu Spandau der Hilfslehrer Kampredt, 
zu Schwedt a. O. der Hilfslehrer Dr. Schreiber, 
zu Gleiwiß der Hilfslehrer Schubert und 
zu Sigmaringen der Religionslehrer Strobel, 

am Progymnaſium 
zu Weißenfels der Hilfslehrer Dr. Fiſcher, 
zu Frankenſtein der Hilfslehrer Dr. Anton Müller e 
zu Donndorf (Klofterichule) der Hilfslehrer Weis; 

an der Realfdule 
zu Wriezen der Hilfslehrer Dr. Böttger, 
zu Berlin (12.) der Hilfslehrer Engel, 
zu Schöneberg der Hilfslehrer Dr. Gruber, 
zu Quedlinburg der Hilfslehrer Dr. Koch, 
zu Berlin (1.) der Hilfßlehrer Dr. Nud, 
zu Berlin (11.) der Hilfslehrer Dr. Pierſon, 
zu Breslau (1. evangel.) die Hilfslehrer Dr. Reichel un 

Dr. Rohr, 
zu Berlin (11.) der Gemeindefchullehrer, Schulamtstandidt 

Dr. Kube und 
zu Berlin (3.) der Vorſchullehrer am Dorotheenftädtige 

Realgymnafium, Schulamtsfandidat Dr. Richert; 
am Realprogymnaſium 

zu Höchſt a. M. der Hilfglehrer Franke. 

F. Schullehrer- und Lehrerinnen: Seminare. 

Es iſt befördert worden: 
zum Direktor des a FR zu Bromberg N 

bisherige Paſtor Reichert dajelbit. 
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3 jind angeitellt worden: 
als ordentliche Lehrer 
am San ehrer-Seminar zu Brühl der Lehrer Faßbinder 

zu Trier, 
am Schullehrer-Seminar zu Ufingen ber Rektor Kröner 

zu Heſſiſch⸗Oldendorf, 
am Schullehrer-Seminar zu Br. Friedland ber bisherige 

Rektor der Stadtichule zu®ilgenburgd. Pr. Dumare und 
am Schullehrer-Seminar zu Paradies der Lehrer Weißen- 

ttein zu Nordhaufen. " 

G. Deffentlide höhere Mädchenſchulen. 

8 ind angeftellt worden: 
als ordentliche Lehrer 

an der Viktoriaſchule zu Berlin ber Hilfslehrer Dr. 
Hing und 

an der Sophienfchule zu Berlin der Hilfslehrer Kühne. 

H. Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

Lichtenſtein, Oberlehrer an der Wöhlerfchule zu Frank⸗ 
furt a. M., 

Moureau, Realprogymnaſial-Oberlehrer zu Biedenkopf, 
Mittell, Beolehr Symnafial-Oberlehrer zu Hil des— 
beim und 

Dr. Schaper, Realprogymnafial-Direltor zu Nauen. 
YAusgefchieden wegen Eintritts in ein anderes Amt 
ajslande: 

Hülskötter, Realprogymnafial-Dberlehrer zu Geiſenheim. 

Inhalt3-Verzeichnis des Yuli-Auguft-Heftes. 

- 118) Deich, betreffend Abänderungen des Penfionsgeſetzes vom 
27. März 1872. Bom 25. April d. 38. . . . . oe. 445 

19) Ausführungsuerfügung zu dem Gefege vom 25. April 1896, 
betreffend 
1872. Erlaß vom 1. Juni d. BB. . 2 2 2 2 2 2a 448 

zug8foften. 
gerihts vom 80. März d. EE. ..... een. 506 
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. 128) GSleichſtellung der Verfuhsftation des Landwirthſchaftlichen 
Gentralvereins der Provinz Sachſen zu Halle a. ©. mit den 
dur Se nod fehlenden ftaatlichen ahhhalten zur technifchen 
nterfudgıng von Rahrungs- und Genußmitteln behufs Aut- 

bildung von Rabrungömittel-&hemifern. Belanntmachung 
vom 26. Mai d. Is. 

C. 124) ng De der Dentmalspflege in Preußen. Enes vom 
uni d. Is. 

126) Anatomiſche Bandtafeln für den naturgeſchichtüchen Unter 
riht an höheren alten von Dr. Ferdinand Zrentl 
Erlaß vom 16. 

126) Folgen der Wei gerung von Kandidaten bes höheren Squl⸗ 
amtes, einer Einberufung zu einer kommiſſariſchen Be 
Säftigung feitens des betreffenden ProvinziarSahn ultollegiume 
olge zu Teiften. Grlaß vom 22. M 

127) erleihung, des Ranges der Näthe vierter Klaffe an Diren 
toren von ihtoolan talten und an Profeſſoren oͤherer sehr 
anftalten. Belanntmadung 

. 128) Bewilligung von Gnadentompetengen an die Hinterbliebenen 
von Volksſchullehrern von den ftaatlidhen Dienftalterszulagen 
Erlaß vom 25. April d. 38. 

129) Wirkungen der freiwilligen Aufgabe der bisherigen Dienf- 
wohnung ſeitens ar om 

Erlaß vom 4. Mai d 
mte fuspendirten Lchrert. 

180) Auszahlung der im raus zahlbaren Dienfibezũge vn 
Glementarlehrer und Lehrerinnen, ſowie der aus ben Ruhe⸗ 
gehaltstaffen zahlbaren Be ale. der penfionirten Lehrer un 
ehrerinnen, wenn der Fä 
eittag fällt. Erlaß vom 9. Mai d. Is.. 

181) tafung von Bewerberinnen zur 2ehrerinnenprüfung, 
ihre 
Erlaß vom 26. Mai d. 

182) Form der Zeugnifjfe über bie beitanbene Schulvorſteherinnen 
8 rüfung. Erlaß vom 27. M 

188) Anerkennung ber Seminar-Bräparandenanftalten als öffent: 
lihe Schulen. Erlaß vom 6. Juni d. 38. 

184) Zurnleßrerinnen-Brüfung im Herbſt 1896. Bekanntmadung 
vom 9. Juni d. 

185) Termin für die iſſenſchafiliche „Peäfung be der Beßrerime IR 
Belanntmadung vom 26. Juni d 

. 186) Ueberführung von höheren Mädchenſchulen aus dem * 
ſchäſtsbereiche verſchiedener Königlicher Regierungen in den 

orbildung außerhalb eines Seminars gewonnen An 
8. . 

\gteiteing auf einen Sonn« oda “a 

Geſchäftsbereich der betreffenden Königliäen rovimzial· Schur R 
tollegien. 

. 187) Beitergemäbrung ftaatlicher Dienfalters ulagen für Yehrer 
und Lehrerinnen an öÖffentlihen Volklsſchulen a. in Orten, 
meldye am 1. April 1890 bereit mehr als 10000 Einwohnet 
(Givilbevöllerung) zählten — Nr. 10 des Grlaffes vom 
28. Juni 1890 — Gentralblatt S. 614 — b. in ODrten, ber 
Eivilbevölterung nad der endgiltigen Feſtſtellung des Er 
gebnifiee einer nad) dem 1. April 1890 jtattgehabten aml- 
in Woltezäblung diefe Zahl von 10000 überfchritten het 

-- Erlaß vom 22. Mai d. IS... 
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188) Aufbringung der KKoften der Vertretung eines im vereinigten 
Schul- und Kirhenamte angejtellten erkrankten Lehrers im 
Kirhendienfte.e Erlaß vom 26. Mai d. 38. . . . 2... 

139) Unzuläffigleit der Heranziehung an Bord kommandirter See 
offiziere ohne felbftgemählten wirklichen Wohnfit an Land 
u Schulunterhaltungstoften. Erkenntnis des I Senates 
es Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 14. April d. 38. 

140) Rechtsgrundſätze des Königlihen Oberverwaltungsgerichts. 
Srienntniffe des I. Senates vom 17. Januar, 4., 11. Februar, 
8., 18. und 27. März d. 38. . . 2 > 2 0 en 

Tihtamtliches. 
1) Siebenundfiebzigfter Jahresbericht über die Wirkſamkeit der 

Schlefiſchen Blindenelinterrihtsanftalt im Jahre 1895. 
Berfomalien > en 

Drud von J. %. Starde in Berlin. 

Seite 

b20 

621 

529 

544 

b46 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Derivaltung 
in Preußen. 

Sermögegeben in dem Minifterium der geiftlihen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal-Angelegenbeiten. 

9, Berlin, den 20. September 1896. 

Atnifkerium Der geifllichen ıc. Angelegenheiten. 

<eme Majeftät der König haben Allergnädigſt gerubt, 

dem Unter-Staatzfefretär im Miniſterium der geift- 

lihen, Unterriht3- und Medizinal-Angelegenbeiten 

D. Dr. von Weyraud den Königlichen Kronen- 

Orden zmeiter Klaffe mit dem Stern zu verleihen. 

1896. 87 
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A. Behörden und Beamte. 

141) Verordnung, betreffend die Kautionen der Beamtı: 
aus dem Bereihe des Minifteriums Der geiftlihen. 
Unterridt3- und Medizinal- Angelegenheiten. Vor 

25. Suni 1896. 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen x. 
verordnen auf Grund der 88. 3, 7, 8 und 14 des Geſezzes, be 
treffend die Kautionen der Staat3beamten, vom 25. März 1813 
— 6.6. ©. 125 — wa8 folgt: 

Einziger Paragraph. 
Den zur Kautionäleiltung verpflichteten Beamtenklaflen a: 

dem Bereiche des Miniſteriums der geiltlicden, Unterrichts- m 
Medizinal-Angelegenbeiten tritt Hinzu: 

der zweite etatsmäßige Inſpektionsbeamte bei dem Im: 
verfitäts-Sranfenhauje zu Greifswald. 

Die Höhe der von dem Snpaber diefer Stelle zu leiſiende 
Amtslaution wird auf Eintaujendzweihundert Mark feitgeieg 

Sm Uebrigen finden die Vorſchriften der Verordnung w: 
10. Juli 1874, betreffend die Kautionen der Beamten au“ 
Bereihe des Staatsminifteriumd und des Finanzminikms 
— G. S. ©. 260 — Anmendung. 

Urkundlich unter Unferer Hödjiteigenhändigen Unterf[ hm 
beigedrudtem Königlichen Inſiegel. 

Gegeben Kiel, den 25. Juni 1896. 

(L. S.) Wilhelm R. 
Miquel. Boſſe. 

142) Denkſchrift über „Blattern und Schutzpocen— 
impfung“. 

Berlin, den 4. Auguſt 1° 
Das Kaijerliche Gefundheitsamt hierſeibſt Hat eine Denfihe" 

über „Blattern und Schußpodeninpfung” ausarbeiten larcı 
durch welde der Nutzen des Impfgeſetzes ermwiejen und bie vu 
ben „sempigegnern erhobenen Einwände gegen dasſelbe wiberl“ 
werden. 

Das Königlihe Provinzial-Schultollegium, die Königli : 
Regierung, made ih auf dieſes Werk, das im Berlage v* 
Julius Springer bierjelbjt zum Cinzelpreife von 80 Pfennig 
erichienen und deſſen thunlichite Verbreitung erwuͤnſcht üt, 3: 
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dem Bemerfen bejonder8 aufmerfjam, daß die Anſchaffung des- 
jelben ſich empfiehlt 

1) für die Bibliothefen der Königliden Provinzial-Schul- 
tollegien und Königlihen Regierungen, 

2) für die Bibliotheken ſaͤmmtlicher Lehrer- und Lehrerinnen: 
Seminare, fowie der Präparandenanftalten, 

3) für ſaͤmmtliche Lehrerbibliothefen. 

Der Miniſter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud. 

An 
jeͤmmtliche Königliche Brovinzial-Schultollegien 

und Königliche Regierungen. 
U. M.A. 1929 U. II. 1786. 

13 VPrüfungs-Ordnung für die im Bureaudienfte beiden 
Königliden Provinzial: Schulkollegien anzuftellenden 

Subalternbeamten. 

Berlin, den 15. Auguſt 1896. 
. In der Anlage erhalten Ew. Ercellenz 2 Cremplare der von 

mr unter dem Heutigen Tage erlafjenen PBrüfungs-Ordnung für 
die im Bureaudienjte bei den Königlichen Provinzial-Schulfollegien 
anzujtellenden Subalternbeamten mit der Veranlafjung, von dem 
Inhalte diefer Beflimmungen den beim dortigen Königlichen Pro 
vizial-Schulfollegium bejchäftigten Civiljupernumeraren und 
Riitäranwärtern alsbald Kenntnis zu geben. 

Die Anordnung der Prüfung foll dazu beitragen, die An- 
Bitter für den Bureaudienſt in allen Zweigen desſelben ſowohl 
durh angemeſſene bienftliche Beichäftigung wie auch durch private 
Arbeit möglichht gründlich vorzubereiten. Dieferhalb die erforder: 
oe Bellimmungen im Einzelnen zu treffen, überlafje ich den 
räfidien. 

Die in Nr. V bezw. Nr. IX angeordnete Berichteritattung 
erwarte ich das erite Mal zum 1. Dftober 1896. 

Der Miniſter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyrauch. 

An 
%: Brändenten der Königlichen Provinzial- 
Zchulkollegien. 
U. IL 1981. 
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Prüfungs-Ordnung für die im Bureaudienite bei den 
Königlihen Provinzial-Schulfollegien anzuftellender 

Subalternbeamten. 

I. Die im Subalterndienfte bei den Provinzial-Schu— 
follegien befchäftigten Civilfupernumerare und Militäranwänt 
haben fi einer Prüfung zu unterwerfen, von deren Ablegım: 
ihre etatSmäßige Anftellung als Büreaubeamte bei den Pre: 
vinzial-Schulfollegien nee ift. 

I. Die Prüfung iſt abzulegen vor einer Prüfungs-Kom: 
milfion, welche je nad Bedarf für die Anwärter eines ode 
mehrerer Bezirke am Site eines PBrovinzial-Schulfollegums ge⸗ 
bildet wird und aus einem Vorfigenden und zwei Mitglieder 
beſteht. Der Minifter beruft den Borfigenden und die beider 
Mitglieder für eine oder mehrere Prüfungen in der Regel u: 
den Mitgliedern und Beamten der Provinzial-Schulkollegien oder 
in geeigneten Fällen durch Entjendung von Kommiljaren. 

Der Vorlipende leitet den Gang der Prüfungen. 2. 
Prüfungs-Rommilfion faßt ihre Beichlüffe nad Stimmenmehrke. 

II. Die Zulaffung zur Prüfung fol für die Civil 
numerare in der Regel erſt nach abgelegtem Triennium erjolz. 
für die Militäranmärter kann die Borbereitungszeit be 'c 
gelegter ausreichender Qualifilation auf zwei Jahre aber: 
werden. 

IV. Reiſekoſten und Tagegelder werben ben Anwäm't 
die Hin- und Rüdreife nicht gewährt. 

V. Die Meldung zur Brüfung ift Seitend des Annir! 
unter Seifügung eine felbitgefchriebenen Lebenslaufes an de 
Präfidenten des Provinzial-Schulfollegiums zu richten, bei weh“ 
er zur Seit der Meldung beichäftigt it. Hält der Praͤſidem d 
Anmärter noch nicht für genügend vorbereitet, fo hat er !: 
Meldung zurüdzumweifen. Anderenfalls überreicht er die Meldun 
nebft Lebenslauf mit Begleitberiht nach anliegendem Formular: 
an den Miniſter zur Ueberweifung des Anmärters an bie Prühmg* 
Kommillion. | 

Die Berichte find zum 1. April und 1. Oktober jebes Jahr? 
vorzulegen. Einer Fehlanzeige bedarf es richt. 

Der Minilter überweilt die Anwärter der PrüfungsKor 
miffion. Die Vorladung derjelben zur Prüfung gefchieht Set: 
bes Vorjigenden der Prüfungs: Kommifjion durch Vermittelur 
der Präfidenten der Provinzial-Schulfollegien. | 

VI 1) Die Prüfung hr eine fchriftlicde und eine mündlid 
und fol thunlichit den Zeitraum von 2 Tagen nicht überſchreur: 

2) Die ſchriftliche Prüfung geht der mündlichen vora: 
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Tie Aufgaben, deren Zahl — etwa 6 — ber Borjibende der 
Kommiſſion beftimmt, find dem Gebiete der praftiichen Thätigleit 
der Bureau⸗Subalternbeamten bei den Brovinzial-Schullollegien, 
insbejondere auch Dem Gebiete des Kaſſen- und Rechnungsweſens 
u entnehmen. Für die Bearbeitung einer jeden Aufgabe ift 
‚me beitummte, für einen mäßig Begabten ausreichende Zeit feit- 
augen. Sur Bearbeitung der Aufgaben dürfen nur diejenigen 
Cuclen benugt werden, welche der Borjigende der Prüfungs- 
Loumiſſon zugelaijen hat. 

Die Bearbeitung der Aufgaben erfolgt am Sitze der Prüfungs⸗ 
Lommiſſion unter Aufficht eine Beamten. 
9 Cracdtet die Prufungs⸗Kommiſſion die janmtlichen Arbeiten 
ir völig mißlungen, fo gilt die Prüfung als nicht beitanden. 
ie Prüſungs⸗Kommiſſion kann die Prüfung auch alsdann für 
ht beitanden erachten, wenn der größere Theil der Arbeiten 
rauch nur die Kaſſen- und Nechnungdarbeiten völlig miß⸗ 
ungen ind. In den vorgedachten Fällen unterbleibt die münd- 
de Prüfung. 
4 Die mündliche Prüfung ift, ohne daß wiſſenſchaftliche 

Anorderungen bezüglich der Gejeßestenntnis der Anwärter zu 
«len ind, darauf zu richten, ob der Anwärter fich die für den 
ratticen Dienft im Expeditions- und Regiltraturfache, ſowie 
m Kaſſen-⸗ und Rechnungsweſen erforderlichen Kenntnifje erworben 
at. Derjelbe muß mit den im Gejchäftsbereiche der Provinzial⸗ 
<hulfollegien häufiger zur Anwendung fommenden Gejegen, Re= 
tementd u. ſ. w. vertraut jein, ſowie eine gründliche Kenntnis 
un der BehördensOrganifation und den Beamtenverhältniſſen, 
"Tetvon den auf das Rechnungsweſen und die Kafjenvermwaltung 
lihen Beſtimmungen, welche im Geichäftsbereiche der Bro= 
mual-Schultollegien zur Anwendung fommen, bejigen. 
‚ 9) Die mündliche Prüfung ift nicht öffentlih. Zu einem 
entungstermine follen in der Regel nicht mehr ald 6 Anwärter 
uugelaſſen werden. 
Die Entſcheidung darüber, ob die Prüfung überhaupt be— 
den und im Bejahungsfalle, ob diefelbe „ausreichend“, „gut“, 
der „mit Auszeichnung” beitanden jei, erfolgt nach dem Geſammt⸗ 
"abniffe der jchriftlichen und mündlichen Prüfung und iſt den 
Amvärtern im Anſchluß an die Prüfung mitzutheilen. 

Ueber den Gang der mündlichen Prüfung int Allgemeinen 
nd das Gefammtergebnis der Prüfung iſt eine Verhandlung zu 
on Alten aufzunehmen. 

Ueber das Ergebnis der Prüfung erhält der Anmärter ein 
Jeugnis nad) folgendem Formulare: 

Der Civilfupernumerar (Militäranmärter) ..... hat vor 
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der unterzeichneten Prüfungs-Kommilfion die für die Burear- 
beamten bei den Königlichen Provinzial - Schultollegien vor: 
geichriebene Prüfung... ... beitanden. 

....... ‚den..tm......... 
Die Prüfungs-Kommilfion 

bei dem Königlichen Brovinzial-Schulfollegium. 
Der Borjigende. 

VO. Die Wiederholung der nicht beitandenen Prüfung ıı 
nur einmal und zwar früheitens nad Ablauf einer weiteren 
Borbereitungszeit von 6 Monaten zuläffig. 

Anwärter, welche innerhalb 5 Jahren feit Beginn des Bo: 
bereitungsdienftes die Prüfung nicht beitehen, find in der Rex. 
zu entlaſſen. 

VOII. Der Borfigende der Prüfungd-Kommilfion hat w 
Anſchluß an die Prüfung über die in bderfelben gemadte €: 
fahrungen unter Beifügung einer Abjchrift des Prüfungsprototet: 
und unter Beifügung der Zeugniſſe an den Minifter zu berichm 
Letzterer übermittelt die Zeugniffe an die Präfidenten ber Pr: 
vinzial-Schulkollegien. 

IX. Der Minifter behält fi vor, auf Antrag de di 
fidenten des Provinzial-Schulfollegiums diejenigen Cini 
numerare, welche am 1. Suli 1896 zwei Jahre und Digma 
Militäramwärter, welche zu demjelben Zeitpunkte ein Jr MM 
Borbereitungsgeit zurüdgelegt haben, von Ablegung der Kfri 
zu entbinden. Mit dem desfallfigen Antrage ift ber Gm 
bisherigen geſchäftlichen Ausbildung darzulegen und ein Im. 
über die Befähigung und Führung des Anmärters abzugee. 

Berlin, den 15. Auguſt 1896. 
Der Minilter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 

Sn Vertretung: von Weyraud). 

Berzeihnis 
der zur Prüfung für den Bureaus und Kaffendienft bei de 
Königlichen zuzulafienden Eivilfupernument 

und Militäranmärter. 

Dienftalter 

als 

Bemerkungen. 

Srühere Dienftbefhäftigurs 
rze Darſtellung der Bde 

gung im Borbecreitungsdie- 
riheil des Präfidenten üt 
Befähigung und Leiftungeı 

Vor⸗ I 
und Zuname. Civil⸗ 

ſuper⸗ 
Militär⸗ 

numes | A 
ar. Laufende Kr. Lebensalter. warter. 

er » ==] 4. | 8. 6. 
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144) Unterhaltung ber Gasglühlidtapparate in den 
Dienjtwohnungen von Staatsbeamten. 

Berlin, den 21. Auguft 1896. 
Den nachgeordneten Behörden Iafje ich einen Abdrud der 

Rımdverfügung der Herren Minifter der finanzen und der öffent- 
lihen Arbeiten vom 3. Auguft d. 38., betreffend die Unterhaltung 
dr Sasglühlichtapparate in den Dienſtwohnungen von Staats- 
en zur Kenntnisnahme und gleichmäßigen Beachtung 
:agebent. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: von Weyraud. 

An 
die nachgeordneten Behörden bes biesfeitigen 
Gchäftsbereiches. 

6. M. 2669. 

o Berlin, den 3. Auguſt 1896. 
, Ein Spezialfall giebt ung Veranlaffung, darauf Hinzumeifen, 

daß die Inhaber derjenigen Dienftwohnungen, in weldhen Gas—⸗ 
glühlihtbeleuchtung eingeführt worden ift, die Ausgaben für Die 
Inſtandhaltung dieſer Einrichtung, insbejondere auch für die Er- 
neuerung der Glühkörper aus eigenen Mitteln zu beftreiten Haben. 
Die Glühlichtapparate werden mit dem Gebäude nicht in dauernde 
Verbindung gebracht und gegören als bewegliche Theile der Gas⸗ 
lätung zu den unter ben Begriff der Mobilien fallenden Be⸗ 
leuchungsgegenſtänden, welche nad) $. 14 Abſatz h des Regulativs 
aber die Dienftwohnungen ber Staatsbeamten vom 26. Juli 1880 
Rn. BL. f. d. i. ®. für 1880 ©. 263) von den Wohnungs: 
nbabern zu unterhalten find. Letztere werden übrigens für die 
Itenahme der fraglihen Koſten durch die nicht unmwefentliche 
Eriparnis an dem Gasverbraudje entichädigt. 

Der Tyinanzminifter. Der Minifter der öffentlichen 
In Vertretung: Arbeiten. 
Meinede. Sm Auftrage: von Kügelgen. 

An 
ie jämmtlichen Herren Ober-Bräfibenten und Re 

wrungs-PBräfidenten, die Königliche Minifterial« 
Sauommiffion zu Berlin und die Königliche 
Kanal Kommiſſion zu Münfter i. W. 

M.d. 5.9. III. 28050,95. 2. Ang. IV. b. B. 7379/96. 
3. M. I. 12700. II. 10440. III. 10828. 
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145) Behandlung der Bauangelegenheiten bei ber 
ftaatliden Höheren Lehranftalten und Schullehrer— 

Seminaren. 

Königdberg i. Pr., den 29. Juli 18% 
Im Einverftändniffe mit den Herren Regierungs-Präfidente: 

der Provinz, fowie in Uebereinftimmung mit den Winiltend 
Erlaffen vom 13. Juli, 15. Auguſt 1879 und 12. Juli 1889 - 
IIL. 8682. M.D.5.9., UV. II. 1861 M. d. g. A. — I. 129% 
M. d. ö. A., U. I. 2128 U. I. und IH. 13194 M. d. ö. I. 
U. DI. 2100 M. d. g. A. — und mit den Vorſchriften der Dienr 
anmweifung für die Bauinfpeltoren der Hochbauverwaltung ke: 
jtimmen wir bierdurh unter Aufhebung unferer Eirkular: 
Verfügung vom 4. April 1894 Nr. 1420 S., daß die B: 
handlung der Bauangelegenheiten in Zukunft in nadjitehend: 
Weile zu erfolgten bat: 

1) Die Kreis-Bauinfpeltoren unterſuchen im Früuͤhjahre je: 
Jahres gemäß $$. 110 und 121 der Bienftanmeifung in Gemen— 
ſchaft mit den Anftalt3direftoren ſämmtliche ftaatlichen She: 
ebäude und Stellen die Koften der in techniicher Beziehung r: 
—— Bauarbeiten überjchläglich feſt. 

2) In die hierüber aufzunehmende Verhandlung find jirr 
Ihe Wünfche und Anträge der Anftaltsdireftoren im Bezw 7 
Veränderungen, Verſchönerungen des Beltehenden ober bu 
Maßnahmen anderer Art mit aufzunehmen und die Koftnw 
jelben, fomweit diefe Wünfche von dem Kreis-Baubeamten für get 
fertigt erachtet werden, ebenfalls überſchläglich zu ermitteln. Uds 
Anträge, denen der Kreis-Baubeamte nicht beitreten zu fine 
glaubt, ift zunächſt unfere Entſcheidung einzuholen. 

3) Auch in Bezug auf die Koftendedung find Die Aeußerungt 
der Anitaltsdireftoren in die Verhandlung aufzunehmen, nam: 
[ih Angaben darüber, in welcher Höhe etatsmäßige Fonds N 
Anftalten zur Dedung der überfchläglich ermittelten Geſammtloſien 
zur Verfügung ftehen würben. 

4) Hinfichtlih der Ausführung bauliher Initandjegung 
muß unterfchieden werden zwiſchen foldden, deren Koſten auf meet 
als 500 .# veranfchlagt jind (unter Nr. 8 und 9) und anderen, 
welche mit einem geringeren Koftenaufmande ausgeführt wert: 
fönnen (unter Nr. 5, 6 und 7). Unter den letzteren find diejenigen 
außergewöhnlichen Arbeiten noch befonder8 hervorzuheben, welde 
Eingriffe in die Konftruftion des Gebäudes erforderlich mad: 
oder beiondere fachverftändige Kenntniffe vorausfegen (uni 
Nr. 5, legter Satz und Nr. 9). 

5) Geringfügige Inftandfegungen, deren Koften fid in de— 
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Grenzen des Dispofitionsfonds der Anitaltsdireltoren bewegen, 
Lömen, jofern die am Schlufje der Nr. 4 gedachte Borausfehung 
nicht zutrifft, auf der Grundlage des von dem Kreis-Baubeamten 
anlölih der jährlichen Beſichtigung aufgelitellten Ueberjchlages 
von den Anftaltsdireltoren ohne Weiteres verdungen und von 
den legteren auch die Rechnungen über die Ausführung der 
Atbeiten bezuglicd ihrer Richtigkeit beicheinigt und zur Zahlung 
angemiejen werden, ohne daß eine techniſche Brüfung der Beläge 
corderlich wäre. Anderenfalls dagegen greifen die Feſtſetzungen 
dr Ar. 9 (unten) Platz. 

6) Zur Dispofition der Direktoren bleibt der Theil des Bau⸗ 
tonds, welcher Durch Arbeiten über 500 M nicht beanſprucht 
md. Neicht für alle als nothwendig anerkannten Arbeiten der 
Vauſonds nicht aus, jo ift in allen Fällen doch ein Dispofitions- 
quantım für den Direktor zu rejerviren. 
A Zur Ausführung von gewöhnlichen Bauarbeiten, deren 

Ken den Betrag von 500 A nicht erreichen, bedarf e3 nur 
«dem Falle unferer vorgängigen Genehmigung, wenn die Koften 
5 dem Dispofitionsfonds nicht gededt werden fünnen. Eine 
Nitwirtung des Lokal⸗Baubeamten findet indes auch dann nicht 
at, wenn bei Bauten unter dem Softenbetrage von 500 M 
miere Genehmigung nothwendig iſt; insbejondere iſt die Auf: 
lung fpezieler Koftenanfchläge nicht erforderlich. - 
. 8) Yür die Ausführung der größeren Arbeiten (über 500 M) 
t uniere Genehmigung ſteis erforderlich. 

9) Beläuft ſich der Koftenaufwand aller baulichen Inſtand— 
gingen an einem der zur Anitalt gehörigen Gebäude auf mehr 
350 .# oder find außergewöhnliche Arbeiten im Sinne des 
len Satzes der Nr. 4 erforderlich, fo ift der Kreis-Baubeamte 
3 ohne befonderen Auftrag verpflichtet, einen fpeziellen Koſten— 
“ihlag für Die Snftanbjegungen an ſämmtlichen zur Anftalt ge= 
ngın Gebäuden und Nebenanlagen auszuarbeiten, welcher mit 
ct Ierhandlung über die alljährliche Befichtigung dem Herrn 
legieruigs⸗ Präfidenten behufs Herbeiführung der techniſchen 
ung einzureichen ift. Zritt hiernach die Mitwirkung Der 
"a3:Baubeamten bei Inftandfegungen ftaatlicher Anftaltsgebäube 
*. ſo ftellen wir dem Herrn Negierungs-Präfidenten den für 
“ ganze Etabliſſement erforderlihen bezw. bemwilligten Gelb: 
tag zur Verfügung und bezeichnen die Kajje, welche mit der 
‘lung der ſeitens des Stant3-Baubeamten angewieſenen 
echnungsbeläge beauftragt worden ift. Gleichzeitig geht auch 
e Befugnis zur Vergebung der Arbeiten und Lieferungen, zum 
bichluß von Verträgen und dergleichen, wie die Wahrnehmung 
s nöfalifchen SIntereifes überhaupt auf den Kreis-Baubeamten 
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bezw. den Diefem vorgefeßten Herrn Regierungs-PBräfidenten übe: 
Es Haben fid baher die Anitaltsdireftoren jeder Betheiligm 
an der Vergebung Der Arbeiten u. |. w. — felbit im Einvernehma 
mit dem Kreiß-Baubeamten, welchem die volle Berantwortrz 
ausichlieglih obliegt — unbedingt zu enthalten. 

10) Sit Die rung eine unter Nr. 8 oder 9 beat 
neten Baues beendet, jo gelangen bie jämmtlichen Beläge un 
Abrechnungsarbeiten durch Wermittelung des Kreis-Baubeamt 
an den Herrn Regierungs-Präfidenten zur techniſchen Prüm 
und rechneriſchen Feſtſtellung. Erft nachdem dieſe bewirkt m 
läammtlihe etwa erforderlihen Berichtigungen der geleitdm 
Zahlungen durch Bermittelung des Kreis-Bauinfpeltors erolz 
jnd, wird uns ſeitens des Herrn Regierungs-PBräfidenten «: 
ledigende Mittheilung über die gefammte Bauausführung me 
Borlage der Rechnungs-Juſtifikatorien und der genehmigten ds 
anichläge gemadht. 

11) Hinfichtli der Verrechnung der Kofter der unter %.5 
6 und 7 bezeichneten gewöhnlichen Bauten beendet es bas 
unter Nr. 5 gegebenen Borfchriften. 

12) Da der in Borjtehendem beſchriebene Gejchäftsgang as 
die bisherige Behandlung der Bauangelegenheiten werk 
Vortheile bietet und, fofern er in allen Punkten zur Durdit} 
gelangt, Die jet in manden Fällen obmwaltende Unten 
Bezug auf die Rechte und Pflichten der Anftaltsdirekim m) 
der Staatd-Baubeamten dauernd bejeitigen wird, veranlate 
Euer Hochwohlgeboren, fortan nad den vorftehenden Bond. 
zu verfahren. 

Königlicdes Provinzial-Schullollegium. 
Maubad. 

An 
die Herren Direktoren der Königlichen höheren Lehr 

anftalten und Schullehrer-Seminare. 
S. 3648. 

B. 1Nniverfitäten. 

146) Kommiflionen für die Prüfungen der Nahrunge 
mittel-Chemiker für die Zeit vom 1. April 1890 :: 

Ende März 1897. 

Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß die Kommiltend 
für die Prüfungen der Nahrungsmittel-Chemiker für die A 
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vom 1. April 1896 bis Ende März 1897, wie folgt, zujammen= 
gelegt find: 

A. Borprüfung. 
1) Brüfungs-Kommiffion an der Königlichen Techniſchen Hoch» 

Ihule in Aachen: 
Borfißender: Dber-Regierungsrath von Bremer. 
Eraminatoren: die Profefjoren der Chemie Geheimer Re= 

gierungsrath Dr. Claſſen und Dr. Glaifen, der 
Dozent der Botanif Dr. Wieler und der Brofefior 
der Phyſik Geheimer Regierungsrath Dr. Wüllner. 

2) „uifungs-Kommilfion an der Königlichen Univerfität in 
erlin: 
Borfiender: der Verwaltungs-Direktor des Königlichen 

Klinikums Geheimer Ober-Regierungsrath Spinola. 
Eraminatoren: die ordentlichen Profefjoren der Chemie 

Dr. €. Fiſcher und Geheimer Regierungsrath Dr. 
Landolt, der ordentliche Profeſſor der Botanik Ges 
heimer Negierungsrath Dr. Engler und der ordent- 
lihe Brofelfor der Phyſik Dr. Warburg. 

3 Prüfungs-Kommiffion an der Königlichen Techniichen Hoch: 
ſchule zu Berlin: 

Sorüigenber: der Ober-Bermwaltungdgerichtsrath Syndikus 
rnold. 

Eraminatoren: die Profefforen der Chemie Dr. Rüborff 
und Dr. Liebermann, der Dozent der Botanik 
Profeſſor Dr. Karl Müller und der Profeſſor der 
Phyſik Dr. Paalzow. 

4 Prüfungs-Rommiffion an der Königlichen Univerfität in 
onn: 
Borfigender: der kommiſſariſche Univerfitäts-Kurator Wirk: 

Iicher Geheimer Rath Dr. von Rottenburg. 
Craminatoren: der ordentliche Profeſſor der Chemie Ge⸗ 

heimer Regierungsrath Dr. KelulevonStradonig*), 
ſowie vertretungsweile der außerordentliche Profefſor 
der Chemie Dr. Partheil, der ordentliche Profeſſor 
der Botanik Geheimer Negierungsrath Dr. Stras⸗ 
burger und der ordentliche Profeſſor der Phyſik 
Dr. Kayſer. 

ö) gehungs-Kommiffion an der Königlichen Univerfität in 
teslau: 
Vorſitzender: der Univerfität3-Sturatorialrat Geheimer Re⸗ 

gierungsrath von Frankenberg-Proſchlitz. 

) Inzwiſchen verſtorben. 
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Eraminatoren: die ordentlichen Profeſſoren der Chemie Ge: 
heime Regierungsräthe Dr. Ladenburg und Dr. 
Boled, der ordentliche Profeſſor der Botanik Dr. Ra; 
und Der ordentliche Profeſſor der Phyſik Gehem: 
Regierungsrath Dr. D. ©. Meyer. 

6) Prüfungs: Kommilfion an der Königlichen Univerfität ir 
Göttingen: 

Borlitender: der Königliche Univerſitäts-Kurator Gehenr 
Ober-Regierungsratd Dr. Höpfner. 

Eraminatoren: der ordentliche Profeſſor der Chemie Dr 
Wallach, der außerordentliche Profeſſor der Agtı- 
fulturhemie Dr. Tollens, der ordentliche Profenor 
der Botanik Dr. Peter und der ordentliche Profeier 
der Phyſik Dr. Riecke. | 

7) Brüfungs-Kommifjion an der Königlichen Univerjität ı 
Greifswald: 

Vorſitzender: der Königliche Univerſitäts-Kurator, &: 
heimer Negierungsrath von Haufen. | 

Craminatoren: die ordentliden Profeſſoren der Chem 
Geheimer Regierungsratd Dr. Limpricht und Ir 
Schmwanert, der ordentlihe Profeſſor der Pet 
Dr. Richarz und der ordentliche Profeſſor de & 

tanik Dr. Schütt. 
8) Prüfungs-Kommiffion an der Königlichen Univermä ı 

Hallea. ©.: 
Vorſitzender: der Kreisphyfifus Sanitätsrath und Prmc 

dozent Dr. Riſel. 
Sraminatoren: der ordentliche Profeſſor der Ehemie Gee 

heimer Negierungsratb Dr. Volhard, der aufe: 
ordentliche Profellor der Chemie Dr. Doebner, der 
ordentliche Profeſſor der Botanik Dr. Kraus und dr 
ordentlide Profeſſor der Phyſik Dr. Dorn. 

9) Prüfungs-Rommiffion an der Königlichen Technifchen God 
ſchule zu Hannover: 

Vorſigendet der Regierungs- und Medigzinalrath Dr. 
ecker. 

Examinatoren: der Profeſſor der Chemie Dr. Seubert. 
der Dozent der Chemie Profefior Dr. Behrend. di 
Profeſſor der Botanif Dr. Heß und der Protene 
der Phyſik Dr. Dieterici. 26 

10) Prüfungs⸗Kommiſſion an der Königlichen Univerfität in Kir 
Vorſitzender: der Geheime Medizinalrath und außerordim: 

lihe Profeſſor Dr. Bodendapl. 
Sraminatoren: der ordentliche Profeſſor der Chemie K | 
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heimer Regierungsratd Dr. Curtius, der außer> 
ordentlihe Profeſſor der Chemie Dr. Rügheimer, 
der ordentlihe Profeſſor der Botanik Geheimer Re⸗ 
gierungsrath Dr. Reinke und der ordentliche Pro- 
feſſor der Phyſik Dr. Ebert. 

t) Prüfings-Kommiffion an der Königliden Univerfität in 
Königsberg i. Br.: 

Vorſitzender: der Geheime Medizinalratd Dr. Nath. 
Eraminatoren: der ordentliche PBrofefjor der Chemie Ge⸗ 
—5* Regierungsrath Dr. Loßen, der ordentliche 

rofeſſor der Agrikulturchemie Dr. Ritthauſen, der 
ordentliche Profeſſor der Botanik Dr. Lürßen und 
der ordentliche Profeſſor der Phyſik Dr. Pape. 

121 Sufungs-Kommifjion an der Königlichen Univerfität in 
arburg: 
Borfigender: der Königliche Univerjitäts- Kurator Geheimer 

Dber-Regierungsrath Steinmep. 
Sraminatoren: die ordentlihen Profeſſoren der Chemie 

Geheimer NRegierungsratd Dr. Schmidt und Dr. 
Binde, der ordentlidhe Profeſſor der Botanik Dr. 
A. Meyer und der ordentliche Profeſſor der Phyſik 

‚. GSeheimer Regierungsrat Dr. Melde. 
13) Brüfungs = Kommiffion an der Königlichen Akademie in 

Münfter i. ®.: 
Borfigender: der Geheime Medizinalrath Dr. Hölker. 
Eraminatoren: der ordentlihde Profeſſor der — Dr. 

Salkowski, der ordentliche Honorarprofeſſor der 
Nahrungsmittelchemie Dr. König, der ordentliche 
Profeſſor der Botanik Dr. Brefeld und der ordent⸗ 
liche Profeſſor der Phyſik Dr. Ketteler. 

B. Hauptprüfung. 

I) prüfungs⸗Kommiſſion in Berlin: « 
Borligender: der ärztliche Direktor der Königlichen Charite, 
de Geheimer Ober⸗Medizinalrath Dr. 

aper. 
Eraminatoren: In Vertretung des Dozenten der Nahrungs» 

mittelchemie an der Königlichen Techniichen Hochſchule 
Geheimen Regierungsraths Profeſſors Dr. Sell der 
techniſche Hilfsarbeiter im Kaiſerlichen kt De 
und Privatdozent au der Königlichen Univerfität Dr. 
Windiſch, der Profeſſor der chemiſchen Technologie 
an der Königlichen Techniihen Hochſchule Dr. Witt 
und der Profeſſor der Botanil an der Königlichen 
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Univerjität Geheimer Regierungsrath Dr. Schiver: 
ener. 

2) Prüfungs: Kommillion in Bonn: 
Vorſitzender: der außerordentliche Univerfitäts:PBrofeiz 

Medizinalratd Dr. Ungar. 
Eraminatoren: der Vorſteher der landwirthichaftlichen Be- 

ſuchsſtation des Iandwirtbichaftlicden Vereins ir 
Rheinpreußen Profeſſor Dr. Stutzer, der auße 
ordentliche Profeſſor der Chemie Dr. Anſchütz und 
der außerordentliche Profeſſor der Botanik Dr. 
Schimper. 

3) Prüfungs-Kommiſſion in Breslau: 
Borjibender: der Stadtphyſikus und Sanitätsrath Fır 

feſſor Dr. Sacobi. 
Sraminatoren: der außerordentlide Profeſſor der Chen: 

Dr. Weiske, der Direktor des Itädtiichen demidr 
Unterfuhungsamtes Dr. Fiſcher und der ordentid: 
Profeſſor der Botanik Geheimer NRegierungsren 
Dr. Cohn. 

4) Prüfungs-Kommilfion in Göttingen: 
Vorſitzender: der Königliche Univerjitäts-Hurator Ge: 

DOber-Regierungsrath Dr. Höpfner. 
Craminatoren: der außerordentliche Profeſſor ber kat 

Dr. Boljtorff, der Dirigent der Kontrolftdn d 
land⸗ und forftwirthfchaftlichen Hauptvereins Di.% 
und der ordentliche Brofeffor der Botanik Dr. Berti! 

5) Prüfungs-Kommiffion in Hannover: 
Vorfigender: der Regierungs⸗ und Medizinalrath Dr. Sede 
Examinatoren: der Leiter des ſtädtiſchen Lebensmin 

Unterſuchungsamtes Dr. Schwartz, der Profeſſor TE 
techniſchen Chemie an der Königlichen Tehnük 
Hochſchule Dr. Oft und der Brofeffor der Botart 
an diefer Anitalt Dr. Heß. 

6) Prüfungs-Kommilfion in Königsberg i. Pr.: 
Vorſitzender: der Geheime Medizinalratd Dr. Nat}. 
Sraminatoren: der ordentliche Profeflor der Agrikultr 

chemie Dr. Ritthaufen, ber Voriteher ber Beriuät 
Itation des Oſtpreußiſchen landwirthſchaftlichen Centre" 
vereins Dr. Klien und der ordentliche Profeſſot !: 
Botanik Dr. Lürßen. 

7) Brüfungs-Rommiffion in Münſter i. W.: 
Vorſitzender: der Oberpräfidialrath von ee on 
Sraminatoren: der orbentlide KHonorarprofeljor da 

Nahrungsmittelhemie Dr. König, der außerorden 
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lihe Profeſſor der pharmazeutiiden Chemie Dr. 
Kaßner und der ordentlihe Profeſſor der Botanik 
Dr. Brefeld. 

Berlin, den 10. Juli 1896. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: von Weyraud). 

tiiuntmahung. 
t.L1545.M. 

141) Zulajfung von rauen zum gaftweifen Beſuche von 
j Univerjitätsvorlejungen. 

Berlin, den 16. Juli 1896. 
_ Ta gaftweife Befuh von Univerfitätsporlefungen durch 
‚rauen in Abweichung von dem Crlafje meine Herrn Amts- 
"ergangerd vom 9. Auguft 1886 — U. I. 2403 — ift auf Antrag 
m Enzelfalle bisher von hier aus geftattet worden, indem die 
ttandige alademifche Behörde veranlaßt worden ift, bei der 
‚tage wegen Zulafjung der Antragitellerin zu bejtimmter be= 
igneten Vorleſungen vorbehaltlih der Prüfung aller jonftigen 
Criordernifie, insbejondere auch der genügenden Vorbildung, und 
retbehaltlich des Einverſtändniſſes der betreffenden Lehrer aus 
det Zugehörigkeit zum weiblichen Geſchlechte ein Bedenken nicht 
scrzuleiten. 

‚ Em. Hochwohlgeboren ermächtige ich Hierdurch, künftig in 
»adem Sinne von dort aus Verfügung zu treffen, ohne daß 
& der Einholung meiner Genehmigung im Einzelfalle bedarf. 

Em. Hochmohlgeboren erfuche ich ergebenft, gefälligft hier- 
nad das Erforderliche zu veranlaffen. Wegen Einreihung eines 

Jeichniſſes Der zugelaffenen Hofpitantinnen bewendet es bei 
Amen Erlafje vom 17. März d. Is. — U. I 21 —. 

Der Minijter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyraud). 

n 
“amtliche Herren Univerfitäts-Sturatoren, den fommiffe- 
Riden Univerfitäts-Surator zu Bonn, die Herren Ku⸗ 
"toren der Königlihen Akademie zu Münfter i. W. und 
des Lyceum Hoflanım zu Braunsberg, fowie das Kö- 
mlihe Univerfitäts-Ruratorium zu Berlin. 
U. I. 1689. 
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148) Zulaffung zum Braltiziren in den Univerfitäts: 
Kliniken und Bolifliniten. 

Berlin, den 22. Auguft 15% 
Euerer ——— laſſe ich hierneben ergebenſt eins 

Erlaß, betreffend die Zulaſſung zum Praktiziren in den Univeiſitaͤn 
Kliniken und Bolillinifen, vom heutigen Tage in... Abzüge 
mit dem Erjuchen zugehen, denfelben gefälligit der Medizimicen 
Fakultät und den betheiligten kliniſchen bezw. polikliniſchen Direktoren 
zur Beadytung mitzutheilen, ſowie auch durch Anſchlag am ſchwarzet 
Brett zur Kenntnis der Studirenden zu bringen. 

Der Miniſter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyraud). 

An 
die fämmtlihen Herren Univerſitäts-Kuratoren einſchl. 

Bonn und das Univerfitäts-Sturatorium zu Berlin. 
U. 1.1211. M. II. 

Berlin, den 22. Auguſt 1%. 
Im Intereſſe eine geordneten Ganges der mediziniie 

Studien beftimme ich hierdurch, daß Studirende zum Brut! 
in den Univerfitäts- Kliniken und Polikliniken ſeitens der Tinrtt 
erft dann zugelaflen werden dürfen, wenn fie die ärztlid !ı: | 
prüfung innerhalb des deutfchen Neiches oder eine entſputche 
Prüfung im Auslande vollitändig beitanden Haben. | 

Diefer Erlaß tritt mit Dem Beginn des bevorftehenden 8 | 
femefter8 in Kraft. 

Der Minifter der geiltlihen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Veyraud. 

UV. I. 1211. M.1ı 

C. Akademien, Muſeen ıc. 

149) Nachweis ausreihender fhulmiffenfgaitlidi 
Bildung behufs Zulaffung zur Zeichenleprer: ot: 

Seihenlehrerinnen- Prüfung. 

Berlin, den 25. Juni 18% 
Für junge Leute, welche die Feichenlehrer- ober Yrih“ 

Ichrerinnen-Brüfung ablegen wollten, haben ſich bei ihrer Reldur 
zu diefer Prüfung Häufig dadurch Schwierigkeiten ergeben, ?3 
fie Die geforderte ſchulwiſſenſchaftliche Bildung nicht nachzuwent: 
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vermochten, ſomit auf ihre zeichnerifche Ausbildung Zeit und Mühe 
verwandt hatten, ohne das erjtrebte Ziel zu erreichen. 

Um foldde Vorkommniſſe zu vermeiden, ift für die ftaatlichen 
Anftalten, welche Beichenlehrer und Heichenlehrerinnen ausbilden, 
Ne Anordnung getroffen, daß die Schüler ſchon bei ihrem Ein- 
tm in die Anftalt Zeugnilfe über ihre Schulbildung vorzulegen 
ad bei ungenügendem Befunde derjelben fich einer Prüfung vor 
en Königliden Provinzial-Schultollegium zu unterwerfen haben, 
a: Ergebnifje die Aufnahme in die Anjtalt abhängig zu 
naden ift. 

. Dem Vereine empfehle ich, junge Damen, welche fid zum 
Eintritt in die Zeichen und Maljchule des Vereins mit der Ab- 
nt melden, Zeichenlehrerinnen zu werden, auf die Anforderungen, 
melde an die Schulbildung der Beichenlehrerinnen geftellt werden, 
aumerffam zu wachen, und in geeigneter Weife darauf Hinzu= 
witken, daß Zöglinge, deren Zeugnifje in diefer Beziehung nicht 
sinigen, vechtzeitig bei mir die Erlaubnis einholen, durch eine 
Scondere Prüfung vor dem Provinzial-Schulfollegium eine aus- 
"gende ſchulwiſſenſchaftliche Bildung nachweifen zu dürfen. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Schöne. 

An 
an Berein der Künftlerinnen und Kunftfreundinnen 
:u Verlin. 
U. IV. 2607. 

> Berleihung von Medaillen aus Anlaß der in diejem 
dahte zur Feier des zweihundertjährigen Beſtehens 
der biefigen Akademie der Künfte veranftalteten inter- 

nationalen Kunſtausſtellung hierſelbſt. 

Seine Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht, aus 
laß der in dieſem Jahre zur Feier des zweihundertjährigen 
Eittehend der biefigen Akademie der Künfte veranftalteten inter: 
natfionalen Kunftausftellung Hierjelbft für Hervorragende Leitungen 
ſolgende Medaillen zu verleihen: 

I. die große goldene Medaille: 
dem Maler Julius 2. Stewart in Baris, 
1 = Maler Evarilfe Carpentier in La Hulpe, 

Bildhauer $. Lambeaux in Brüffel, 
Bildhauer Onslow Ford in London, 
Maler ©. H. Breitner in Amjterdbam, 
Maler Pietro Fragiacomo in Venedig, 
Maler Dtto Sinding in Lyfaler, 
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Bildhauer Joſef Mysibek in Prag, 
Maler Caſimir Pochwalski in Wien, 
Maler &. Graf von Rofjen in Stodholm, 
Maler 9. Born dajelbit, 
Maler Soaquin Sorolla-Baitida in Madrid, 
Bildhauer Auguftin Duerol dafelbit, 
Maler Profeſſor Gotthardt Kuehl in Dresden, 
Maler Mbolf Echter in Münden, 
Maler Profeffor Karl Marr dafelbit, 
Maler Oskar Frenzel in Berlin, 
Bildhauer PBrofeljor Ludwig Manzel dafelbft, 
Bildhauer Michel Lod dafelbit und 
Architekten Geheimen Regierungsrath Profefjor J.Raid 

dorff dajelbit; 

U. die Heine goldene Medaille: 
Maler Walter Gay in Paris, 
Maler George Hitchcod dafelbit, 
Maler C. van Leemputten in Brüffel, 
Maler Pierre 3%. van der Duderaa in Antwere 
Maler Sean de la Hoefe in Brüflel, 
Maler $. ©. Gotch in Newlyn, 
Maler Henry Woods in Benedig, 
Maler ©. W. Joy in London, 
Maler E. A. Waterlom dajelbit, 
Malerin Frau Laura Alma-Tadema dafelbit, 
Maler ©. 8. Dale in Amiterdam, 
Maler ©. Poggenbed dajelbft, 
Maler W. Martend in Haag, 
Bildhauerin Fräulein M. Bofh-Reig in Anfterdin 
Maler Arturo Faldi in Florenz, 
Maler V. Caprile in Neapel, 
Bildhauer A. Rivalta in Florenz, 
Bildhauer F. Cifariello in Rom, 
Maler Hans Heyerdahl in Ehriftiania, 
Maler Fritz Thaulom in Dieppe, 
Maler R. von Ditenfeld in Wien, 
Maler Eduard Veith daſelbſt, 
Maler Rudolf Bacher dajelbit, 
Maler Hand Temple dajelbit, 
Maler 9. F. Seeligmann dafelbit, 
Dealer Alois Delug in München, 
Maler Karl Moll ın Wien, 
Bildhauer Hans Scherpe bafelbit, 
Bildhauer Stefan Schwartz dafelbit, 
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Ww) dem Kupferftecher Ludwig Michalek in Wien, 1 
31} = Maler Alerander von Auguftgnomicz in Lemberg, 
32) = Maler A. von Kowalski-Wieruſch in Münden, 
33) = Maler 3. V. Salgado in Lilfabon, 
3 = Bildhauer A. Teixeira-Lopes in Billa Nova de Gaya, 
39) = Maler Iliad Repin in St. Petersburg, 
5 = Maler Bictor Simow in Moskau, 
33 = Maler Wladimir Makowsky in St. Petersburg, 
°) = Maler Baul Robert in Bienne, 
sy = Maler B. Liljefors in Upfala, 
4) = Maler ©. Larſſon in Stodholm, 
4) = Maler €. Joſephſon daſelbſt, 
12) = Bildhauer W. Akerman in Göteborg, 
23) = Supferftecher Ricardo de Los Rios in Paris, 
4) = Maler Jacques Schenker in Dresden, 

Maler Frig Fleiſcher in Weimar, 
Maler Franz Bunte dafelbit, 
Maler Fritz Madenfen in Worpsmwede, 

N) der Malerin Frau Sophie Koner in Berlin, 
I dem Maler Adolf Männchen in Danzig, 

32) 
t, ) 

5 = Maler Karl Banper dajelbit, 
2) = Bildhauer Erich Hoeſel dajelbit, 
11 = Maler Karl Beder in Düffeldorf, 
32 = Maler Hans Bachmann dafelbft, 
19 = Maler Willy von Bederath dajelbft, 
) = Maler Hans Peterſen dafelbit, 
3) = Maler Kaſpar Ritter in —— 
»2) = Supferiteher Wilhelm Krauskopf daſelbſt, 
3) = Maler Charles 3. Balmis in München, 
4 = Maler Frik Bär bajelbft, 
2) = Maler Ridard Falkenberg dajelbit, 
4 = Maler Karl Blos dafelbft, | 
zu : Bildhauer Heinrich Waderé daſelbſt, 

3) = Maler Willy Hamacher in Berlin, 
N) = Maler Ludwig von Hofmann bafelbit, 
N = Maler Konrad Leffing dajelbit, 
N = Bildhauer Otto Betri in Pankow bei Berlin, 
= Architekten Brofeffor Georg Frentzen in Aachen, 
63) = Architekten Alfred Meſſel in Berlin und 
62 - Architekten Profeffor Friedrich Thierſch in München. 

kelanntmachung. 
U. IV. 3428. 

38* 
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D. Höhere Lehranitalten. 

151) Anmwendbarleit des Artikels 1 des Geſetzes von 
19. Juni 1889, betreffend Abänderung des Gefekes übe 
die Erweiterung, Umwandlung und Neuerrichtung ve: 
Witwen- und Waiſenkaſſen für Elementarlehrer vor 
22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlide 

Schulen einſchließlich der Emeriten. 

Berlin, den 15. Juni 18% 
Auf den Beriht vom 11. Mai d. 38. erwidere id di: 

Königlihen Regierung unter Hinweis auf die Erlafle vum 
24. September 1889 — G. III. 2073 — und 9. Dezember 1% 
— G. Io. 2469 — Gentralbl. f. d. g. U. 8. 1890 ©. 206), di: 
der Art. 1 des Geſetzes vom 19. Juni 1889, betreffend A 
änderung des Geſetzes über die Erweiterung, Ummandlung m 
Neuerrihtung von Witwen- und Waiſenkaſſen für Elemente: 
lehrer vom 22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlidr: 
Schulen einjchließlich der Emeriten anzumenden und e8 bedeutu?- 
108 it, ob der Lehrer als Volksſchullehrer oder an einer hoͤhen 
Schule angeftellt iſt. Dagegen find von der Zahlung de ® 
lönlichen Beiträge diejenigen Kaffenmitglieder nicht befreit, we 
ohne durch körperliche oder Geiltesfrankheit dazu genöthz : 
ſein, ihr Amt niedergelegt haben, oder in ein geiltlige ie 
übergetreten find und ſich die Mitgliedihaft der Kaffe aufkr 
der 88. 7 und 10 des revidirten Kaſſenſtatuts für ben dor 
Negierungsbezirf vom 26. Dezember 1885, 20. Mai 188 1: 
—* haben; denn bei dieſen Kaſſenmitgliedern iſt die Bora=: 
egung des Art. 1, die Bekleidung des Lehramtes an emer öfter: 
lihen Schule bezw. die Emeritirung aus einem folchen, in Veg 
fall gefommen. 

Der Minijter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Im Yuftrage: de la Eroir. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. II. 1278. U. DI.D. G. II. 

152) Gleihwerthigfeit der Beugniffe ber realen I 
theilung eines Progymnafiums mit denen eines Keu 
progymnafiums für die Befähigung zum eimjäht: 

freiwilligen Militärdienfte. 

Berlin, den 1. Zuli 18% 
Auf den Bericht des Königlichen Provinzial-Schulfollegum: 

von 4. April d. 38. beitimme ich im Einverftändnifle mit de 
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Herm Krieggminifter und dem Herrn Miniſter des Innern, daß 
denjenigen Schülern, welche ohne das Ziel der Klafje erreicht zu 
haben, ein Jahr lang die Unterfetunda des Realprogymnafiums 
m Münden bejucht haben und nad) dem Eingehen und der Um» 
vondlung diefer Anftalt zu Oſtern dieſes Sahres in bie reale 
Abtheiling der Unterſekunda des PBrogymnafiums aufgenommen 
worden find, nach dem Beſtehen ber Reifeprüfung zu Michaelis 
dicſes Jahres — alſo nad) halbjaͤhrigem Beſuche dieſer Klaſſe 
— das Zeugnis über die wiſſenſchaftliche Befähigung für ben 
emährigsfreiwilligen Dienft ertheilt werden kann, da die realen 
Abtheilungen des Progymnafiums und ein Realprogymnafium 
velentlih Anftalten derjelben Kategorie find. 

jur Bermeidung von Weiterumgen feitens der Prüfungs- 
lonwiſſionen für EinjährigsFreimillige ift in die Befähigungs⸗ 
zuge ein Vermerk dahin aufzunehmen, daß in dem vor- 
liegenden Falle die Ertheilung des Zeugniffes mit meiner und 
des herrn Kriegsminiſters ſowie des Herrn Minifters des Innern 
mädtigung erfolgt iſt. 

An 
23 Röniglihe Brovinzial-Schultollegium zu Hannover. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial-Schulfollegium 
ur Kenntnisnahine und künftigen gleichmäßigen Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

n 
Silliche Königliche Provinzial-Schulfollegien mit 
Aunohme von Hannover. 
C.I. 6886. 

53) Ueberfichtlichkeit der ftatiftifden Mittheilungen in 
en von den Provinzial-Schulkollegien zu erftattenden 

Berwaltungsberidten. 

Berlin, den 8. Juli 1896. 
‚, Die im dreijährigen Turnus von den Königlichen Provinzial: 
Sultollegien zu eritattenden Verwaltungsberichte follen nach der 
tmdverfü ung vom 23. März 1887 — Wieſe-Kübler II. S. 209 
gewiſſe —* Angaben enthalten. Neben den fortlaufenden 
der aus beſonderer Veranlaſſung eingeforderten ſtatiſtiſchen Mit⸗ 
ilungen ſollen dieſe Angaben einen zuſammenfaſſenden Ueber⸗ 
ld über die fraglichen Verhältniſſe während der Berichtsperiode 
eben und Vergleiche zwifchen verschiedenen Perioden, verſchiedenen 
ularten, verschiedenen Provinzen u. dergl. möglich machen. 
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gi u iſt eine möglichſt überfichtliche und möglichit gleichmäßige 
arftellung diefer Berhältniffe erforderlich. Um eime ſolche in 

den Punkten zu erzielen, welche in dem gedachten Erlafie ai: 
nothwendig bezeichnet werden, beitimme ich hierdurch Folgendet 

1) Bei der Gruppirung der verfchiedenen Schularten jun} 
Gymnafien und Progymnafien und bei den Realanitalten late- 
treibende (Realgymnafien und Realprogymmafien) und latenl 
(Oberrealfehulen und Realſchulen) zu unterjcheiden. 

2) Außer der Tzrequenzbewegung im Allgemeinen it du 
Verhältnis der Beſuchsziffer der oberen Klaffen (Ia Ib IIa) u 
der der mittleren (IIb IIIa IIIb) und der unteren (IV V \ 
Klaſſen zu betrachten. 

3) Um ein Maß für die Betheiligung der Bevölkerung © 
dem Beſuche der höheren Schulen zu gewinnen, find Die Ergebar. 
der lebten Volkszählung für die betreffende Provinz oder, w: : 
erforderlich ift, für einzelne Bezirke derjelben zu Grunde zu lege 
Hiernad) ift anzugeben: 

Unter 10000 männlidhen Einwohnern waren Schüler 

im legten Semefter 

der vorigen | der jetzigen 

Berwaltungsperiode 

an Öymmafien ..... 
an Progymmajien 

zufammen: 
Pr 

oder 
im Binterhalbjahre 
1894/5 | 1897/8 

an Realgymmafien . 
. = NRealprogymnafien . 

a u. b zujammen: 
an Öberrealichulen ... . 
= NRealihulen ..... 

ce u. d zujammen: 
Hauptfumme a—d: ] 

Sn derjelben Weife it anzugeben: 
Unter 10000 evangeliſchen, katholiſchen ꝛc. oder, falls du 

Nationalität in Frage kommt, deutfchen, polnifhen ..... .: 
männlihen Einwohnern waren evangeliihe, katholiſche: 
Schüler an. 

a. Gymnaſien, 
b. zc. 

Sp 

mp 
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4) Angaben über die Betheiligung einzelner Berufsitände 
an dem Schulbeſuche können nur imjomweit bejonderen Werth 
baden, als dadurch Schlüffe auf die Vetheiligung des Elternhaufes 
an den Aufgaben der Schule möglich werden. 

Dazu wird es, wo derartige Betrachtungen überhaupt 
möglih find, in der Regel genügen, die Berufsftände nad) diejem 
Geſichtspunkte in möglichft umfafjende Gruppen zu ordnen.a ig 

5) In Bezug auf die Verjegungen genügen zunächſt Durch— 
iämtsangaben über den Prozentjaß der Berjegten und das 
Baden oder Fallen dieſes Prozentſatzes; erhebliche Abweichungen 
von diefem Durchichnittsfage bei einzelnen Klafjen oder Schulen 
ind aber beſonders hervorzuheben. 

6) Wie bei den Reifeprüfungen, jo iſt auch für die Abſchluß— 
prürungen bei jeder einzelnen Schule feftzuftellen, ob die Schüler 
en das erreichte Biel in der vorgejchriebenen Zeit von 9 bezw. 
6 Jahren gelangt find und zwar wird hierzu folgendes Schema 
emptohlen: 

1) Name der Anitalt. 
2) Sefammtzahl der Schüler, welche die Abſchluß- (bezm. 

Reife-) Prüfung a. beitanden — b. nicht beitanden haben. 
3) Der Schulbeſuch der für beitanden erflärten Schüler (2a) 

hat die normale Zeit (6 bezw. 9 Jahre) a. innegehalten 
bei. ., b. überfjchritten bei... Schülern. 

4) Bei den unter Nr. 3b angegebenen Schülern hat die er- 
längerung des Schulbefudhes betragen: 

"a Jahr, 1 Jahr |1Y/ Zahr| 2 Jahr | 2’, Jahr| 8 Jahr 

Die obigen Beitimmungen find, ſoweit das erforderliche 
Foterial vorhanden ilt, Schon im diesjährigen Verwaltungsberichte 
der Öynmaften, ımd demnächſt in den folgenden Verwaltungs: 
berichten zur Ausführung zu bringen. Ä 

Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

An 
amtliche Königlihe Provinzial-Schulfollegien. 
Ü.. 420. 

154) Betreffend dieg Anrechnung der von vr aha höherer 
Unterrihtsanftalten an Landwirthſchaftsſchnlen zuge- 

brachten Dienftzeiten. 

Berlin, den 19. Zuli 1896. 
In Uebereinftimmung mit den zwiſchen dem Herm Minifter 
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für Landwirthſchaft, Domänen und Forſten und dem Herm Finar, 
minifter bezüglich der Stellung der Lehrer an Landwirihſchaft 
fchulen vereinbarten Grundſätzen beftimme ich Hiermit, daß im 
wiljenfchaftlichen Lehrern jtaatliher höherer Lehranitalten die se: 
ihnen als etatSmäßige Lehrer an Landmwirtbfchaftsfchulen zurüd: 
gelegte Dienftzeit in Betreff der Gewährung von Dient- 
alter3zulagen in allen denjerigen Fällen in vollem Untang 
anzurechnen ift, in welchen die fefte Anftellung an der Lan): 
wirthſchaftsſchule nach erfolgter Einführung bes Normal-Bail: 
dungsetats vom 4. Mai 1892 an derjelben ftattgefunden ha 

Bezüglich folder Lehrer dagegen, welche fchon vor Emführm: 
des Normaletat3 bei einer Landwirthichaftsichule an diefer m 
geitellt gemwejen find, kann auch in Zukunft, entfprechend der be 
herigen Praxis, die fraglidde Dienftzeit auf Grund beſonde: 
Prüfung der einzelnen Fälle nur inſoweit angerechnet wer. 
daß dieſe Lehrer gegenüber anderen nicht benadhtheiligt werde 
Die Entſcheidung darüber, ob diefe Vorausfegung vorliegt, r: 
vorfommenden alles unter Beachtung der Borfchriften des Ant 
erlajje8 vom 5. Juni 1895 — U. II. 1425 — (Eentrbl. €. 55 
bei mir einzuholen. 

Erläuternd bemerke ich Hierbei, Daß der Normal⸗Beſoldwe 
etat vom 4. Mai 1892 an den Landwirthichaftsichula : 
Heiligenbeil, ‘Flensburg und Bitburg feit Dem 1. April !® 
an der Landwirthſchafisſchule zu Samter feit dem 1. April ii. 
an allen übrigen Landwirtbichaftsfchulen, nämlich bdenjeniga : 
Marggrabowa, Marienburg, Dahme, Schivelbein, Eldena, dr; 
Liegnig, Hildesheim, Lübinghaufen, Herford, Weilburg und lei 
feit dem 1. April 1894 zur Einführung gelangt ift. 

Was jm Uebrigen die Anrechnung der von wiſſenſchafllichen 
Lehrern ftaatlicher höherer Lehranftalten an Landwirthſchans— 
fchulen zurüdgelegten Dienftzeit, einfchließlich der Dienſizeit «* 
Hilfslehrer ſowie des Probejahres, für den Fall ihrer Ber: 
fionirung betrifft, jo regelt ſich diefelbe nach Maßgabe ber Fe 
ftimmungen der Penſionsgeſetznovelle vom 25. April d. 38. bei. 
der Vorichriften der Ausführungsverfügung vom 1. Juni d. 3. 
— U. 11. 1088 U. IH. U. IV. — (Centrbl. S. 445 bezw. Hr! 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial-Schullolegien. 

U. H. 1549. 
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155) Mbzweigung der Stiftungslapitalien aus dem 
Rapitalientitel in den Etats der ftaatliden höheren 

Unterridtsanftalten. 

Berlin, den 14. Auguft 1896. 
Die Etats der ftaatlihen höheren Unterrichtsanftalten weijen 

mier Titel II der Einnahme (Zinfen von Kapitalien) in Unter- 
Dheilungen nad): 

Binjen. A von Kapitalien, welche nicht unter die Abtheilungen 
B und C fallen, 

B von Rapitalien, welche aus Erſparniſſen der laufenden 
Bermaltung feit 1. April 1879 herrühren, 

C von Stiftungskapitalien. 
In Abänderung diefer Eintheilung beftimme ih im Ein- 

entandniffe mit dem Herrn Finanzminiſter für Die künftige Auf- 
nelung der AnftaltSetat3, daB die Zinfen von Stiftungsfapitalien 
(Cı in einem befonderen, hinter Zitel II einzujchaltenden Titel 
geführt werden. Diefem neuen Titel ift, wie Dies ſchon jet 
F der Fall, ein korrespondirender Ausgabetitel gegenüber⸗ 
anellen. 

Aus Vorſtehendem ergiebt ſich Die Nothwendigkeit einer 
nderweiten Bezeichnung des Texies der vorerwähnten Etatstitel 
sw. Bofitionen und zwar in folgender Faſſung: 

Einnahme: Zitel I. Zinſen von Kapitalien, die den all: 
gemeinen Sweden der Anftalt felbit dienen. 
A von Kapitalien, welche nicht aus Erſparniſſen der 

laufenden Verwaltung feit 1. April 1879 herrühren. 
B von Rapitalien, welche aus Erſparniſſen der laufenden 

Verwaltung jeit 1. April 1879 herrühren. 
Titel III. Zinfen von Stiftungsfapıtalien — unter Hin⸗ 

mwei3 auf den nachbenannten forrespondirenden Aus⸗ 
gabetitel —. 

Ausgabe: „Zu ftiftungsmäßigen Sweden” — mit Hinweis 
_ auf den Forrespondirenden Einnahmetitel —. 

. Schließlih bemerke ich, daß, wie bereit in der Rundver⸗ 
“ng vom 10. April 1886 — U. II. 489 — (Eentrbl. ©. 372) 
tzgeihrieben, alle Aenderungen in dem Kapitalbeftanbe der den 
“Malten zugemwiejenen Stiftungen ſowohl in Einnahme als aud) 
2 Ausgabe unter den ebenerwähnten Titeln, nicht beim Titel 
“gemein, nachzuweiſen find. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

. An 
umlde Königliche Provinzial-Schultollegien. 
U. 1581. 1 
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156) Beftätigung gewählter Mitglieder der Kuratorir 
nidtftaatlider höherer Unterridhtsanjtalten durd dı 

Brovinzial-Schulkollegien. 

Berlin, den 20. Auguft 186 
2C. 
Bon der Aufnahme einer Beitimmung zu $. 5 des En. 

mwurfs dahin, daß die nad) Nr. 3 und 4 zu mwählenden Ir: 
lieder de8 Kuratoriums der Beltätigung durch das Kömiglt: 

Brovinzial-Schulfolegium bedürfen, kann nicht abgeſehen werk: 
Den Ausführungen des Magiſtratsberichtes in diefem Puntk 
ein entſcheidendes Gewicht nicht beizulegen. Wenn auch Schwir 
feiten aus dem Nichtvorhandenfein einer ſolchen Beltinmung be: 
Gymnafium in N. bisher nicht hervorgetreten find, fo it! 
doch für die Zukunft nicht unbedingt ausgeſchloſſen. Yedanıl: 
find bereit in anderen Fällen fehr erhebliche Unzuträgligtar. 
aus dem Mangel einer entiprechenden Beltimmung entitan. 
es Liegt alſo ein praftifches Bedürfnis für einen jolden In 
allerding3 vor. Daß in einer Anzahl älterer Statuten für ac: 
Unterrihtsanftalten das Beſtätigungsrecht der Auffihtsbtr: 
nicht ausdrüdlich vorbehalten worden ift, hat darin feinen Cr: 
daß diefe aus dem Auffichtsrechte des Staates fich rad: 
‚Befugnis als felbftverftändlih angejehen ift, und nid = 
nommen wurde, daß diejelbe jeitens der ftädtifchen Behäte 7 
Abrede geftellt werden würde. Dies Ießtere ift zwar amt 
auch ſeitens des Magiltrat3 in N. nicht beabfichtigt, dam” 
angebliche Unzuträglichkeiten aus der Geltendmachung dies td: 
hingewiefen wird. Indeſſen bemerfe ich zur Klarſtellung te. 
daß das Beltätigungsrecdht des Staates auch abgefehen von de— 
allgemeinen Aufſichtsrechte, auch aus dem Schulaufſichtsgech 
vom 11. März 1872 — ©. ©. ©. 183 — fich ergiebt, ne 
welchem alle mit der Schulaufficht betrauten Behörden und 3 
amten im Wuftrage des Staates handeln. Dem leßteren mis 
daher die Möglichkeit gewahrt werben, fein Einverftändms ur 
der Beitallung der in feinem Auftrage handelnden Perſonen, a 
auch der Mitglieder der Schulkuratorien, zu erklären, d. }. !ü 
Beitätigung der Gemählken auszusprechen, und erforderlident.: 
durh Verſagung der Beltätigung ungeeignete Perſonen von 
Theilnahme an der Auffihtsführung über Schulen auszuſchlich 

Es handelt fih aljo Hier um eine aus dem Hoheitstis 
des Staates abzuleitende Befugnis, auf die nicht verzichtet wır- 
kann. Wird der $. 5 entſprechend ergänzt, jo kann von de” 
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$. 11 vorgefehenen Beftätigung des zur Prüfungskommiſſion zu 
entiendenden Kuratorialmitgliedes abgejehen werden. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Beyraud. 

Un 
drs Söniglihe Provinzial-Schullollegium zu R. 
U. IL 11624. 

li Beilegung bes Charakters als „Profeiior“ an Ober: 
lehrer höherer Lebranitalten. 

Den Oberlehrern 
Stein am Gymnaſium zu Groß-Lidhterfelde, 
Dr. Nägler am Realgymnajium zu Nordhauſen, 
Kobley am Gymnafium zu Franffurt a. O., 
Eidhoff am Gymnaſium zu Wandsbeck, 
Dr. Meurer am Realgymmafium zu Aachen, 
Dr. Ortmann am Progymmanım zu NReumünfter, 
Dr. Spitta am Humboldt-Synmafium zu Berlin, 
Dr. Beder an der 9. Realſchule zu Berlin, 
Baumm am Gymmafiım zu Kreuzburg D.-SchL, 
Knaacke am Realgymnafium zu Tilfit, 
ODpitz an der 8. Realſchule zu Berlin, 
Jahr am Humboldt⸗Gymnafium zu Berlin, 
Dr. Köhler am Louiſen-Gymnaſium zu Berlin, 
Dr. Harder am Louifenftädtiihden Gymnafium zu Berlin, 
Kluth am Gymnaſium zu Eberswalde, 
Dr. Krollid an der 5. Realichule zu Berlin, 
Dr. Borrath am NRealprogymnafium zu Wollin, 
Gaebel am Stadbtgymnafium zu Stettin, 
Dr. Schwanke am Gymnafium zu Bromberg, 
Dr. Sagawe am Wagdalenen-Öymnafium zu Breslau, 
Dr. Kirchner am Gymnaſium zu Brieg, 
Dr. Herftowsti am Gymnaſium zu Kiel, 
Dr. Roeßler am Realgymnafium zu Celle, 
Toegel am Progymnaſium zu Nienburg, 
Dr. Rinke am Gymnaſium zu Müniter, 
Dr. Schlag am Realgymnafium zu Siegen, 
Herjel am Realgymnafium zu Iſerlohn, 
Dr. Mädge an der Realſchule zu Elberfeld Norditadt, 
Dr. Neide am Gymnajium zu Landsberg a. W., 
Naumann am Realgymmafium zu Pofen, 
Dr. Hoffmann am Gymnafium zu Kattowitz, 
Dr. Kiel am Lyceum I zu Hamover, 
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Dr. Melchior an der Realichule zu Fulda, 
Dr. Ederlin am Domgymnaſium zu Halberitadt, 
Dr. Roje am Öymnafium zu Glüditadt, 
Begemann am Gymnafium zu Altona, 
Bieſenthal am Gymnaſium nebit Realgymnafium x 

Sniterburg, 
Bordihn am Gymnafium zu Culm, 
Hafner am Gymnaſium zu Hersfeld, 
Dr. Wulff am Stadtgymnafium zu Frankfurt a. M. 

ift der Charakter als Profeſſor beigelegt worden. 

Belanntmadhung. 
U. IL 1682. i 

158) Warnung der Schüler vor dem Baden an nt. 
botenen oder nit ausdrüdlich erlaubten Stellen. 

Breslau, den 25. Jum 18%. 
Bor Kurzem Hat ein Duintaner des Gymnafiums zu O. bem 

Baden an einer nicht erlaubten Stelle in der Dder feinen ix 
gefunden, ohne daß feine in der Nähe befindlichen Wider 
ihm zu belfen im Stande waren. 

Euer Hochwohlgeboren beauftragen wir, Diejen beträke« 
Borfall zur Kenntnis der Ihrer Fürſorge anvertrauten SEK 
zu bringen und diefelben im Verein mit den Lehrern da ft 
Zeitung unteritellten Anjtalt wiederholt, jedenfalls aber regemit 
zu Beginn der Badezeit, vor dem Baden an verbotene !« 
nicht ausbrüdlich erlaubten Stellen dringend zu warnen, nk 
etwaige Zumwiderhandlungen gegebenenfalls nachdrüdid 5 
abnden. 

Königliches Provinzial-Schulkollegum. 
Willdenomw. 

a 
fämmtliche eiter der höheren eehranftalten ber 

Provinz Schleſien einfchl. der Lehrer-Seminare. 
P.S.C. 9255. IV. 

E. Schullehrer⸗- und Lehrerinnen=Seminare %- 

Bildung der Lehrer und deren perjünlice der 
bältniffe. 

159) Anträge auf Bewilligung außerordentlider Kredit 
zur Befhaffung von Lehrmitteln für die Schullehre 

und Lehrerinnen Seminare. 

Berlin, den 12. Juni 18% 

Die Anträge auf Bewilligung -außerorbdentlicher Kredite m 
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Beihaffung von Rehrmitteln, insbeſondere von Muſikinſtrumenten, 
für die Schullehrer: und Lehrerumen-Seminare haben einen der⸗ 
ortigen Umfang angenommen, dab bei der Beichränktheit des 
betreffenden Gentralfonds — ſoweit nicht der Fonds bei Kapitel 15 
des Ettraordinariums des Staat3haushaltsetatS pro 1896/97 
Zuel 56 (befondere Seminar-Einridtungen wegen Berlängerung 
der militärischen Dienstzeit der Volksfchullehrer) in Betracht fommt 
- nur die dringlichiten befriedigt werden können. Um bierbei 
ent Sicherheit erwägen zu können, weldden Gefuchen zu entiprechen 
", merden künftig Die eingehenden Anträge der bezeichneten Art, 
eneit diefelben nicht ganz bejonders dringlid find, bier ge 
ammelt und wird über diefelben erſt Entſcheidung getroffen 
verden, jobald fich das Geſammtbedürfnis des Jahres einiger- 
maben überfehen Iäßt. 

Ih erwarte, daß das Königliche PBrovinzial-Schulkollegium 
ale dort eingehenden derartigen Geſuche einer forgfältigen Prüfung 
terzieht und nur Die wirklich) begründeten zur Vorlage bringt. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
amtliche Königliche Provinzial⸗Schullollegien. 
C. M 2162. 

0) Anrechnung der Urlaubszeit auf die Dienſtzeit der 
Lehrer. 

Berlin, den 13. Juni 1896. 
Auf die Eingabe vom 7. Dezember v. 38. erwidere id) der 
Sötühen Schul-Deputation, daß eine Ertheilung des Urlaubs 
mLehrer unter der Bedingung einer Nichtanrechnung derDauer des 
Haubs bei Berechnung der Dienftzeit und Bemeſſung der Alterszu⸗ 
gen dem Penſionsgeſetze bezw. derbeftehenden Beſoldungsordnung 

iderjprechen würbe und deshalb von dem Königlichen Provinzial⸗ 
chulkollegium nicht genehmigt werden konnte. Selbftveritändlid) 

d aber bei Erteilung von Urlaub, der nit durch Geſund⸗ 
‚Wrüdfichten geboten it. nicht unerwogen bleiben, ob die Er- 
"Alung des Urlaubs den Intereffen der Gemeinde wiberitreitet, 
nd es wird die Stellung, weldje die ftädtifche Schul-Deputation 

u dem Antrage einnimmt, für die Beantwortung diefer Frage 

tens der Auffichtsbehörde von weſentlicher Bedeutung jein. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
e ſtädtiſche Schul⸗Deputation zu N. 
C. M. FE. 8%. V. W D. V. DL C. 
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161) Gnadenkompetenzen für die Hinterbliebenen ein: 
an einer zweiklaſſigen oder an einer dreiklaifigen Sl: 

mit zwei Lehrfräften angeitellten Lehrers. 

Berlin, den 17. Jumi 15%: 
Nachdem die Verhandlungen über die Frage, ob den Hinz 

bliebenen eines Lehrers, welcher an einer zweiklaſſigen oder « 
einer dreiklaſſigen Schule mit zwei Lehrkräften angeltellt wer 
das Gehalt des Veritorbenen für ein Onadenquartal oder m: 
für einen Gnadenmonat zufteht, abgefchloffen find, eröfne ı& 
der Königlihen Regierung im Anſchluß an den Erlak vr 
23. März d. Is. — U. III. E. 1180, U. III. D. — deal: 
Hinterbliebenen nur in denjenigen Fällen, in denen thatläd. 
die Vertretung des verftorbenen Lehrers koſtenlos Hat eijelr 
fönnen, das Gnadenquartal nad Analogie der Vorſchriſt m: 
Nr. 2 der Allerhödhiten KabinetSordre vom 27. April 1816 :: 
zahlt werden kann. Im vorliegenden Falle hat die Vertiz: 
des verftorbenen Lehrers K. in E., Kreis G., bejondere Koi: 
erfordert. Sch bin daher nur in der Lage, dem Bater des 
das Einkommen feined Sohnes für den Monat Januar ?. 
al3 Gnadenfompetenz zu bemilligen. 

Die Königlide Regierung veranlaffe ih, dafür Ser ü 
tragen, daß das vom 1. Februar d. 38. ab verfügbare id 
einfommen zur Dedung der VBertretungstoften verwende si. 

Der Minijter der geiſtlichen 2c. Angelegenbeiten 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

U. UI. E. 8120. 

162) Unzuläffigfeit der Fortfegung der Mitgliediger 
eines Mitteljchullehrer8 an der PBrovinzial- Elemente: 
lehrer-Witwen- und Waiſenkaſſe nad Aufgabe der bi 

herigen Lehrerſtelle. 

Berlin, den 20. Sum 1. 
Auf den Beriht vom 16. Mai d. Is. erwidere id 7 

Königlihen Provinzial-Schullollegium das Nachitehende: 
Der bisher an der gehobenen Volksſchule (Mittelſchulen: 

G. angeitellte Lehrer B. hat dieſe Stelle am 1. April d. Js. ı7 
egeben und die Stelle des zweiten Direktors an der Geier. 
chule in G. übernommen. 
,Bis zum 1. April d. 38. bat der Magiltrat in ©. für c 

die Mitgliedihaft an der Elementarlehrer-Witwen- und Vai“ 
fafje der Provinz Hannover gemäß $. 7 Abjag 3 des Get. 
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streffend das Ruhegehalt der Lehrer und Lehrerinnen an ben 
tentlihen nichtftaatlichen mittleren Schulen und die Fürſorge 
'r ihre Hinterbliebenen, vom 11. uni 1894 (©. ©. ©. 109) mit 
cht fortgefeßt. Nach den anderweitigen Beltimmungen des 
7 Iann zc. B. aber nicht für berechtigt erachtet werden, auf 
und deö $. 6a der Statuten der Elementarlehrer-Witwen- und 
'atlienfaffe der Provinz Hannover vom 16. September 1894 
en i. April d. Is. ab ſelbſt die Mitgliedichaft an der Kaffe 
ar Weiterzahlung ber Stellen- und Gemeindebeiträge fortzu= 
zen. 

Der Miniſter der geiſtlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

n 
"s Röniglide PBrovinzial-Schullollegium zu N. a, orten 
3 Abhaltung von Aufnahmeprüfungen bei der Auf: 

nahme in Qehrerinnen-BildungSanftalten. 

Berlin, den 8. Zuli 1896. 
Wie ih in Erfahrung gebracht Habe, erfolgt die Aufnahme 

die Lehrerinnen Bildungsanftalten in den verjchiedenen Pro— 
nzen der Monardjie nicht nach einheitlihen Grundfäßen. 

Bährend für einzelne derartige Anftalten in jedem Syalle 
: Aumahme von dem vorherigen Beftehen einer Aufnahme- 
Wung abhängig gemacht wird, werden bei anderen LZehrerinnen- 
"tungSanjtalten ſolche Bewerberinnen, welche den Kurſus einer 
“andig organifirten höheren Mädchenſchule ganz abjolvirt 
Sm und über den günftigen Erfolg ihres Schulbejuches ein 
ns des Rehrerfollegiumz der betreffenden Schule beizubringen 
mogen, von Ablegung der Aufnahmeprüfung entbunden, wenn 
# ein längerer Beitraum als ein Jahr feit dem Abgange von 
t Schule verfloffen ift. Diefe Befreiung gründet ſich auf die 
Handlungen, welche in der Zeit vom 18. bis zum 23. Auguft 
3 im Unterrichtöminifterium in Betreff der mittleren und 
ten Mädchenichule gepflogen worden find (Gentrbl. ©. 569 ff). 
Zur Herbeiführung einer Einheitlichfeit bei der Behandlung 
"m Rede ftehenden Angelegenheit beftimme ich hiermit, daß 
an in allen Faͤllen ohne Ausnahme der Aumahme in Lehre- 
men-Bildungsanftalten, fei es in öffentliche oder private An- 
ven, eine Aufnahmeprüfung vorherzugehen hat. 

Ter Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
Umtlihe Königliche Provinzial⸗Schulkollegien 
und Regierungen. 

.M.D. 2849. 

} 
) 
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166) Friſt zur Ablegung der zweiten Volksfchullehre: 
prüfung. 

Berlin, den 31. Juli 1% 
Dem Königlichen Provinzial⸗Schulkolleginm ermidere ih ar 

den. Beriht vom 18. Juli d. 38., daß das Berfahren, di m 
Ablegung der zweiten Volksſchullehrerprüfung zu gewähren 
Friſt von der eriten proviſoriſchen Anftellung zu berechnen, ü 
Mipftänden Anlaß gegeben Hat. Es iſt daher in Zuhmit m 
ſprechend dem Wortlaute des 8. 16 der Prifungdormung fir 
Volksſchullehrer vom 15. Oktober 1872 bei der Berechnung d: 
Friſt nicht das Datum der erjten Anftellung, jondern das Dar 
der eriten Prüfung zu Grunde zu legen. Ich finde jedod) nk: 
dagegen zu erinnern, daß bei denen, welche jich innerhalb x 
fünften auf die Ablegung der eriten Prüfung folgenden Kalakı 
jahres zur zweiten Prüfung melden, von der Einholung mar 
Erlaubnis auch dann Abftand genommen wird, wenn die —* 
zeit zwiſchen dem Tage der erſten und der zweiten Prüfung is 
Zeitraum von fünf Jahren um mehrere Monate überfteigt. 

Ter Minilter der geiftliden ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
das Königlihe Provinzial-Schullollegium zu R. 

U. IILC. 2263. 

167) Auflöfung des Anftellungsverhältuiffes art 
XZchrerin im Falle der Verheirathung. 

Die Anſprüche, welche die Klägerin aus der Eigenſchaft us 
mittelbaren Staatsbeamten für ſich Herleitet, würden mn emit 
weiteren Erörterung nicht bedürfen, wenn die von der Bellagü⸗ 
erhobenen Einreden der Unzuläffigkeit des Rechtsweges und da 
mangelnden Baffivlegitimation begründet wären. Dies üt ah 
nicht der Fall. 

In eriterer Hinficht beruft ſich die Beklagte auf $. 2 is 
Sefehes vom 24. Mai 1861, betreffend die Erweiterung die 
Nechtsweges, indem fie behauptet, daß die Klägerin nicht uma: 
halb der daſelbſt vorgeichriebenen Friſt von ſechs Monate 
nachdem ihr die Entſcheidung des Verwaltungschefs bekannt «© 
worden, die Klage angebradht habe. Das Berufungsgericht LE 
diefen Einwand unter der Erwägung verworfen, dab den mise 
baren Staatsbeamten fchon vor Erlaß des Gejeges vom 24. I 
1861 wegen ihrer Anſprüche auf Gehalt u. |. w. der Nehtsm: 
eröffnet gewefen fei. Diefer Ausführung war beizutreten. 2. 
die Vorſchrift der Kabinetsordre vom 7. Zuli 1830, durd wild 
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der Rechtsweg für Befoldungsaniprüche der Staatsbeamten aus- 
geſchloſſen wurde, bezog fih nur auf die unmittelbaren Staat3- 
bramten. Nur bezüglich diefer lag Daher eine Veranlaſſung vor, 
zu ihren Gunſten den Rechtsweg zu erweitern, wie dies Durch 
das Gefeg vom 24. Mai 1861 geſchehen it. Hinſichtlich der 
mittelbaren Staat3beamten hat dieſes Gejeß den beitehenden Rechts⸗ 
zuſtand unberührt gelaſſen. 

von Rönne, Staatsrecht der Preußiſchen Monarchie, 
4. Auflage, Band 1 Seite 495, 

Oppenhoff, die Preußiſchen Geſetze über die Reſſort— 
verhaͤlmiſſe, Seite 547 Note 2, Seite 552 Note 8, 

Entſcheidungen des Reichsgerichts in Civilſachen, 
Band 28 Seite 356. 

Aus der Nichtbeachtung des 8. 2 des Gefehes vom 24. Mai 
1351 fan daher ein Einwand nicht hergeleitet werden. 

a3 mun Die materiell rechtliche Begründung der vorn der 
Klügerm erhobenen Anſprüche anbelangt, jo ift der Klägerin darin 
deizutreten, daß Die Lehrer an den ſtädtiſchen Schulen, als mittel- 
bare Staatöbeamte, dem Staatlichen Disziplinargejege unterworfen 
nd. Als ſolches kommt im vorliegenden Falle das Geſetz vom 
2. Juli 1852, betreffend die Dienftvergehen der nicht ridhter: 
Ihen Beamten u. |: w., in Betradht. Hieraus folgt aber nicht, 
dag die Klägerin, wie jie meint, mır gemäß $. 11 diefes Geſetzes 
im Bege des förmlichen Disziplinarverfahrens hätte entlatjen 
werden dürfen. Denn dieje VBorjchrift ‚betrifft nur die Entlafjung 
«2 Strafe für ein Dienftvergehen, und um ein foldhes handelt 
such Bier nicht. In Erwägung zu ziehen ift vielmehr die Vor: 
'Krit des F. 83 des gedachten Gejeges, wonach Beamte, welche 
au Probe, auf Kündigung oder ſonſt auf Widerruf angeftellt find, 
ohne ein förmliches Disziplinarverfahren von der Behörde, welche 
ste Anſtellung verfügt hat, entlafjen werden fönnen. Denn die 
Leklagte hat den Einwand erhoben, daß nad) $. 6 der Gehalts- 
und Benjfionsordnung vom 5. November 1878, welche hei der 
Anitellung der Klägerin in Geltung gemefen fei, im gene der 
Serheirathung einer Lehrerin die Auflöiung des Anitellungs- 
trhältnifes erfolgen follte, und daß die Anitellung der Klägerin 
u Grund dieſer Gehalts- und Penſionsordnung gejchehen jei. 
Lie Anſicht, Daß dieſem Einmande die Beitimmung des 8.56 Nr. 6 
der Städteordnung vom 30. Mai 1853 entgegenitehe, wonach Die 
Anftelung der Gemeindebeamten, abgeiehen von Hier nicht in 
Vetracht kommenden Fällen, auf Lebenszeit erfolgt, wird von 
dem Berufungsgericht nicht aufgeftellt, wie die Reviſion anzu- 
nehmen ſcheint. Dieſe Anficht würde auch fehl gehen, da die 
Lehrer an den ſtädtiſchen Schulen nidt Gemeinde: 

39* 
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beamte find, die VBorichrift des 8. 56 Nr. 6 a. a. O. fi dahe 
auf diefe Lehrer und deren Anftellung nicht bezieht (vergl. En: 
Iheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band 14 Seite 75 
Das Berufungsgericht führt aber aus, es Habe fich entiprehe: 
der an der erwähnten Stelle der Städteordnung Hinfichtlid de 
Gemeindebeamten getroffenen Beltimmung, in der neueren Ir 
bezüglich aller Beamten der Grundſatz herausgebildet, dak de 
Anftellung nur auf Lebenszeit erfolgen ſolle. Diejer Grundis 
leide, als dem öffentlichen Recht angehörend, Leine Privatverar. 
barungen, inhalts deren die Dauer der Anftellung auf eine h. 
ftimmte Zeit eingeſchränkt oder durch den Eintritt eines Creignire 
beendigt werde. Die definitive Anjtellung der Klägerin harakır: 
fire ſich demnach als eine Iebenslängliche, und eine Bejtimmr: 
wie fie der 8. 6 der gedachten Gehaltd- und Penfionsordnu: 
enthalte, vermöge das Recht der Klägerin nicht zu beeinflufe 

Der Reviſion ift darin beizutreten, daß dieſe Ausfühnmer 
rehtönormmwidrig find. Das Berufungsgericht verkermt, daß ir 
Srundja der lebenslänglichen Anstellung der Beamten ın ir. 
behaupteten Allgemeinheit in den Rechtsquellen, in&befonder: : 
der Gejeßgebung nirgends Anerkennung gefunden hat. Dee: 
erwähnte 8. 83 des Disciplinargejeges vom 21. Zuli 185? r:. 
indem er bezüglidd der auf Probe, auf Kündigung oder iomr 
Widerruf angeitellten Beamten Beltimmungen trifft, der Ak: 
auffaflung des Berufungsgerihts direkt entgegen. Es famb: 
nach die Anftellung eines Beamten, fomweit nicht durch bene 
Beitimmungen das Gegentheil vorgejchrieben ift, Tomek x 
Lebenszeit, al3 auch auf Kündigung und felbjt auf willküͤmt 
Widerruf erfolgen. 

Urtheil des Neichsgeriht8 vom 6. Dezember 1858 Y 
Gruchot, Beiträge Band 33 Seite 1038 ff., Allgem: 
znbrecht 8. 102 Theil II Titel 10, $. 169 Tel II 

itel 6. 
Hiernach muß, da eine bejondere Ausnahmebeftimmung & 

zügli der Lehrer an den ftädtifchen Schulen nicht gegeben im. 
davon ausgegangen werden, daß e3 gejeglich zuläffig war, di 
Klägerin in anderer Weife, ald auf Lebenszeit anzuftellen, un 
daraus folgt, daß die auf die entgegengefeßte Rechtsanſchauure 
geftügten Erwägungen des Berufungsgericht die angefodtr: 

tiheidung nicht rechtfertigen können. 
Ebenjowenig kam aber auch nad der Begründung M* 

erftinitanzlichen Urtheil der Anſpruch der Klägerin für gercdi 
fertigt erachtet werden. Die Ausführungen des Landgerichts iin 
im Weſentlichen dagegen gerichtet, daß die Beklagte eingewandt 
hat, es jei der Klägerin durch ihre feitens der Regierung erfolit 
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ntlajtung unmöglich geworben, ihrerjeit3 den mit ihr gefchloffenen 
dienftvertrag zu erfüllen, und die Beklagte fei auch in Folge der 
Berhetratfung der Klägerin wegen veränderter Umftände be= 
vHiigt, von dem Bertrage zurüdzutreten. Mit Necht hat das 
Feriht eriter Inſtanz unter Beitritt des VBerufungsgerichts dieſe 
Anwendungen für unbegründet erachtet, weil die bezüglichen Be— 
tmmungen der 88. 360 ff. 377 ff. Allgemeinen Landrechts 
Theil I Zitel 5 mit Rüdficht anf die öffentlich rechtliche Natur 
des Bcamtenverhältniffes auf dieſes feine Anwendung finden. 

Urtheile des Neichsgerihts vom 19. Mai 1881 und 
22. Mai 1890 in Gruchot, Beiträge Band 27 Seite 999, 
Band 34 Seite 924. . 

Dieſer Gefichtspuntt ift aber nicht entfcheidend. Vielmehr 
‚mmt ferner in Betracht, daß der Natur des Beamtenverhältniffes 
© grenzung feiner Dauer durch Beitablauf oder durch Ver: 
cordung einer auflöfenden Bedingung nicht entgegenfteht, und 
ab müßte eine bei dem Abſchluß des Anftellungsvertrages 
"zaud nachträglich vereinbarte Bedingung des Inhalts, daß 
= Verbeiratfung der Klägerin die Aufhebung ihrer Anstellung 
18 Schrerin zur Folge haben follte, als rechtswirkſam und die 
‚gern bindend angejehen werden. 

‚Ter Einwand, daß die Klägerin ſich diefer Bedingung unter- 
ren babe, it in der Behauptung der Beklagten zu erbliden, 
5 die Anſtellung der Beklagten auf Grund der Gehalts- und 
wionsordnung vom 5. Noveniber 1878 geichehen fei, welche 
3.5 die Beitimmung enthalte, daß im Falle ber Verheirathung 
tdehrerin Die Auflöfung des Anftelungsverhältniffes erfolgen 
ie Die Klägerin hat diejem Einwande widerjprocdhen und 
mtlıh behauptet, daß die Gehalts: und Benfionsordnung 
'm 5. November 1878 ihr niemals befannt gemacht worden 
In den Vorinftanzen find aber nähere Feſiſtellungen über 
n Inhalt der gedachten Gehalts: und Benfionsordnung, ſowie 
"er von den Barteien erwähnten fpäteren ©ehaltd= und Benjiond- 
dnung aus dem Jahre 1891 und darüber, ob die Klägerin ſich 
" darın enthaltenen bezüglichen Beltimmungen bei Eingehung 
? Anitellungsvertrages oder durch fpätere® Webereinfommen 
erworfen dat nicht getroffen worden. Die beiläufige Be— 
zung in den Entſcheidungsgründen des Berufungsurtheils, 
3 in der Vokationsurkunde die in A. geltende Gehalts- und 
enñonsordnung nur inſofern in Bezug genommen jet, als nad) 
in Grundfägen das Gehalt der Klägerin aufiteigen jolle, rüd- 
ih der Auflöfung des Dienſtverhältniſſes dagegen diejelbe 
ht erwähnt werde, läßt nicht erkennen, daß das Berufungs- 
nt auf Grund des erwähnten Inhalts der Vokationsurkunde 
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bat feititellen wollen, e& habe eine der Gehalts- und Bentions- 
ordnung entipredhende Beltimmung über die Auflöſung bes 
Dienjtverhältnifje8 in dem Anftellungsvertrage nicht Aufnahre 
finden follen. Wenn aber anzunehmen wäre, daß eine jold: 
Feſtſtellung von dem Berufungsgerichte beabfichtigt worden ia, 
jo würde fie der erforderliden Begründung entbehren. 

Sollte ſich bei erneuter Verhandlung der Sache ergeben, dus 
eine vertragliche Feſtſetzung, wonach die Verheirathung der Klägenn 
die Aufhebung Dee Anftelung zur Folge haben follte, nicht g« 
troffen worden it, jo würde der Anſpruch der Klägerin begründu 
eriheinen, da aladann ihre Entlafjung nicht gerechtfertigt wäre, 
dieſe Entlaffung daher auch nicht den Verluſt der der Klägen: 
durch den Anfiellungsvertrag zugefiherten Vortheile nad na 
ziehen könnte. 

(Erfenutnis des vierten Civilſenates des Reichsgerichts ron 
30. April 1896 — IV. 416. 1895 —.) 

F. Höhere Mädcheuſchulen. 

168) Borausfegungen für die Ablegung der Ik: 
lehrerinnenprüfung. 

Berlin, den 8. Auge 1er. 
Auf die Eingabe vom 18. Juli d. 38. erwidere ih &x. 

Wohlgeboren, daß, ſofern Sie zur wilfenschaftlichen Lehrern: 
prüfung, welche jährli einmal zu Berlin abgehalten mird ind 
wozu Meldungen hierher zu richten find, zugelafjen werben wokr. 
Sie nachzuweiſen haben, daß Sie die erſte Lehrerinnenprürun 
abgelegt (das Zeugnis über beitandene Spradjlehrerinnenprüfung 
genügt nicht) und ferner fünf Jahre, darunter zwei Jahre ın 
Schulen, unterrichtet haben. Wie Sie Sid zur wiſſenſchaftliche 
Prüfung vorbereiten wollen, insbeſondere ob durch Theilnahr: 
an den Tyortbildungsfurjen des Viltoria-Lyceums zu Berlin od 
an den Fortbildungskurſen zu Göttingen oder durch Theilnab:: 
an Univerfitätsvorlefungen, bleibt vorbehaltlich der Erfüllung ir 
für diefen Zweck beftehenden Vorausfegungen Ihnen überlan.ı 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
a In Vertretung: von Weyrauch. 
n 

Sräulein N. Wohlgeboren zu N. 
U. II. D. 3792. 
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6. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

109) Gewährung der geſetzlichen Staatsbeiträge für Die 
vehrerftellen an den bejonderen Schulanftalten für 

nicht vollbefähigte Kinder. 

Berlin, den 16. Juni 1896. 
In mehreren größeren Orten beftehen, wie ſich aus den Er: 

chen vom 14. November 1892, 16. Juni 1894 — U. III. A. 
iR, 1030. (Centrbl. für 1893 ©. 248 und für 1894 ©. 568) 
— agiebt, neben den öffentlichen Volksſchulen Schulanftalten für 
jolche ſhwachſinnige Kinder, die zwar nicht jo Hilflos jind, daß 
fe m Internaten untergebracht werden müſſen, Die aber doch für 
das Leben und die Arbeit in der Volksſchule ala ungeeignet 
ericheinen. 
Es iſt die Frage angeregt worden, ob für die eriten Lehrer: 
telen an dieſen Schulen oder Hilfsflaffen der in dem Gele 
vom 14. Juni 1888, 31. März 1889, für die Stelle eines allein- 
henden oder eines eriten ordentlichen Lehrer ausgeiworfene 
<taat3beitrag von jährlid) 500 M oder nur der für die Stelle 
eines anderen ordentlichen “gene vorgeſehene StaatSbeitrag von 
jährlih 300 H zu zahlen if. Ich trage fein Bedenken, mid 
dahin auszufprechen, daß für die Lehrerjtellen an den gedachten 
Shulanftalten, ſofern es ſich nicht etwa um bie Stelle eines 
zweiten oder folgenden Lehrers an denfelben handelt, der höhere 
staatöbeitrag von jährlid 500 A angewiefen werden muß. 
!orausfegung ift aber, daß bei den fraglichen Schulen nad 
nm bejonderen Lehrplane unterrichtet wird, wie dies die Ver: 
ung vom 16. Juni 1894 des Näheren erörtert. 

Der Königlichen Regierung bleibt überlajfen, hiernach in 
eorlommenden Fällen das Weitere zu verfügen. 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

v n 

ammiliche Königliche Regierungen. 
C. II. A. 1208. U. III. E. 

19 Bewilligung laufender Beihilfen zu den ſächlichen 
Schulunterhaltungskoſten. 

Berlin, den 21. Juni 1896. 
Nach der bisherigen Zweckbeſtimmung des unter Kap. 121 

zit 34 des Staatshaushalts-Etats ausgejegten Fonds: „Zu 
Leihilfen an Schulverbände wegen Unvermögens für das Stellen: 
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einlommen der Lehrer und Lehrerinnen” konnten unvermögender 
Schulverbänden laufende Beihilfen nur für das Stelleneintomm« 
der Lehrer und Lehrerinnen gewährt, zu den ſächlichen Schi: 
unterhaltungsfoften aber nur einmalige Beihilfen und zwar cu 
den Eriparniljen des Titels bewilligt werden. 

Diejed Verfahren Hatte den Nachtheil, daß die Schulverbin): 
auch dann, wenn ein Bedürfnis zur Bewilligung der Beihilien 
zu jähhlichen Ausgaben für längere Zeit anerkannt werden uußt:, 
dur die ‘Form der Bewilligung beunruhigt und in der Auf: 
jtelung ihrer Haushaltspläne geftört wurden, ſowie dab em 
alljährliche, mit erheblichem Schreibwerf verbundene Uebeweiſung 
der erforderliden Mittel nothwendig war. Zur WBenneidung 
diejer Unzuträglichkeiten ijt dur) den Staatshaushalts-Etat für 
1. April 1896/97 die Zweckbeſtimmung des Fonds Kap. 121 
Tit. 34 dahin abgeändert worden, dab es künftig auch möglıd 
it, aus demſelben laufende Beihilfen zu ſaͤchlichen Schulunter⸗ 
haltungskoſten zu gewähren. Die Zweckbeſtimmung des Fonds 
hat nunmehr folgende Faſſung: 

„Zu Beihilfen an Schulverbände wegen Unvermögens hir 
die laufenden Ausgaben der Schulunterhaltung.” 

Dur dieſe veränderte Zweckbeſtimmung fol aber an dem 
bisherigen Grundſatze, nach welchem die Gemeinden die Jächlahr 
Scdulunterhaltungsfoften in der Regel jelbit ohne Beihilfe des 
Staated aufzubringen haben, im Allgemeinen nichts gedäud 
werden. Die Bewilligung Iaufender Beihilfen zu dieſen Kotten 
jol vielmehr aud im Zukunft nur ausnahmsweiſe und mm zu 
jolhen Aufwendungen erfolgen, welche, wie 3. B. die Koften rür 
die Ertheilung des Unterricht in weiblichen Handarbeiten, di 
Beiträge zur Ruhegehaltskaſſe und zur Lehrerwitwentaife, die 
Koſten für Die Heizung und Reinigung der Schulräume, die 
Koften für die Anmietung von Klafjenzimment, die Zins: und 
Amortifationsraten für aufgenommene Baudarlehne u. |. w., 
Dauernd oder wenigſtens für eine längere Reihe von Jahren cr: 
forderlich ſind. 

Someit es ſich aber um die Uinterftüßung von Gemeinden 
bei wirflih einmaligen Aufwendungen, 3. B. für Vertretung er: 
krankter, beurlaubter, verhinderter Lehrer, für Anfchaffung von 
Lehr- und Lernmitteln, Schuluntenjilien zc., Handelt, jind Die er: 
forderlihen Beihilfen nad) wie vor aus den Erſparniſſen des 
Fonds Kap. 121 Tit. 34 zu gewähren. Es ift dagegen nicht 
geftattet, dieſe Erfparniffe auch zu Unterftüßungen für aktive oder 
ausgefchiedene Lehrer und Lehrerinnen an öffentlichen oder 
privaten Schulen oder zu denjenigen Zwecken zu verwenden, für 
welche die Fonds Tit. 1 bis 16 Kap. 121 für Seminare und 
Präparandenanftalten bejtimmt find. 
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Hiernach ermädtige ih im Einverftändniffe mit dem Herrn 
Finanzminiſter und der Königlichen Ober-Rechnungskammer die 
Königlide Regierung, vom 1. April d. 33. ab unvermögenden 
Schulverbänden in geeigneten Fällen unter genauer Beachtung 
der vorjtehenden Beitimmungen auch zu den fächlihen Schul: 
unterhaltungsfojten widerrufliche laufende Beihilfen aus Ihrem 
Antheile an dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 des Staatshaushalts- 
Cats zu gewähren. Eine Verſtärkung Ihres Antheild kann aber 
aus dieſem Anlaß nicht eintreten. 

In den Dortjeit3 zu erlaffenden Bewilligungd-Berfügungen 
nd die Beihilfen nicht allgemein „zur Beſtreitung der übliden 
Shulunterhaltungskoften” anzuweiſen, fondern e3 find die Auf: 
wendungen, für welche fie bewilligt werden, genau zu bezeichnen 
und dieje Bezeichnungen in die Jahresrechnungen der Regierungs- 
Hauptkaſſe beziehungsmeife in die Zahlungsnadhmeifungen der 
Spezialkaſſen zu übernehmen. 

In Verbindung hiermit beitimme ich, um den Schulverbänden 
m Bewußtfein zu bringen, daß jie es find, welche in erſter 
mie die Schullaften zu tragen haben, und um gleichzeitig Die 
aus der bisherigen Zahlungsweiſe der Staatöbeihilfen vielfad) 
entſtandenen Unzuträglichkeiten zu befeitigen, daß diefe Beihilfen 
und zwar ſowohl die zur Lehrerbefoldung al3 auch die zu den 
jaͤchlichen Schulunterhaltungskoften bemwilligten, fernerhin nicht 
mehr direft an die Lehrer, jondern an die Schulverbände bezw. 
in gleiher Weiſe, wie die gejeglichen Staatsbeiträge, an die— 
engen Kaſſen gezahlt werden, aus welden die Schulunter- 
haltungsfoften beitritten werden. Den Schulverbänden Liegt e3 
alsdann ob, ihrerjeitS ſowohl das volle Stelleneintommen an 
ir Lehrer zu zahlen als auch die jonftigen Schulausgaben zu 
eiſten. 

Damit aber dieſe abgeänderte Form der Zahlungsleiſtung 
der Beihilfen nicht zu einer Verringerung der bisher, namentlich 
im Falle der Vakanz der Lehrerſtellen, eingetretenen Erſparniſſe 
an den zur Lehrerbeſoldung bewilligten Beihilfen führt, ordne 
ih zugleich an, daß in Zukunft, wie es bei richtigem Verfahren 
ichon bisher zu geſchehen Hatte, in jedem Falle der Erledigung 
iner Lehreritelle, für welche eine Beihilfe gezahlt wird, der be- 
kerenden Kaſſe eine Anweiſung zur Einftellung der Zahlung 
dtier Beihilfe und nad) erfolgter ordnungsmäßiger Wiederbejegung 
der Stelle eine fernere Anweiſung zur Beiterzahlung der Beihilfe 
gegeben wird. Außerdem bejlimme ich, daß die Quittungen der 
<hulverbände bezw. Kaffen, foweit jolche ſich auf wiberruflic) 
lautende Beihilfen zu Lehrer: und Lehrerinnen-Befoldungen be- 
ziehen, mit einer Beſcheinigung des Schulvorftandes 2c. darüber 
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zu verjehen find, daß die Stellen, für welche die Beſoldungs 
beihilfen aus der Staatskaſſe gewährt worden find, während des 
Zeitraums, für den dieſe Zahlung geleiftet worden, ordnung: 
mäßig bejeßt waren. Auf ſolche Weife wird erreicht, daß dir 
auf die Valanzzeit entfallende Theilbetrag der Beihilfe nicht ge 
zahlt, fondern als erjpart zu meiner Verfügung abgeführt wir. 
Yale jedoch eine Beihilfe für die Vakanzzeit oder einen Thal 
derjelben zu Unrecht gezahlt worden ift, ſei e8 weil die Abgange⸗ 
ordre erjt nach erfolgter Zahlung bei der betreffenden Kaſſe ein⸗ 
ging, ſei es aus einem anderen Grunde, fo iſt der zuviel ge 
zahlte Betrag von dem Scdulverbande unverzüglich wie 
einzuziehen bezw. auf die nächſte Rate der Beihilfe in Anrechmr; 
zu bringen. Jedenfalls Hat die Königliche Regierung dafür Son: 
zu tragen, Daß der zuviel gezahlte Betrag noch vor dem Jahre 
abſchluſſe der Regierungs-Hauptkaſſe eritattet werde, da je 
derſelbe in der Rechnung für das folgende Etatsjahr um 
Kap. 34 Tit. 6 in Rückeinnahme gebracht werden muͤßle un 
Damit dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 entzogen werden würde 

Aehnlich wird in Fällen, wo die Beloldungsorbmung hi 
einitweilig angeitellte oder für junge Qehrer ein minderes (u: 
kommen vorfchreibt, die Staatsbeihilfe aber nach der Hök X 
Beſoldung für einen definitiv angeftellten Lehrer bemefien & x 
ſcheiden fein. 

Dbige Anordnung bezieht ſich jelbftverftändlich nur az de 
zu den Lehrerbefoldungen bemilligten laufenden Beihilfen. La 
den zu den ſächlichen Schullajten bemwilligten gleichen 2Bahlın 
werden im Laufe ber Bewilligungsperiode Erſparniſſe im U 
gemeinen nicht eintreten, da die Königlihe Regierung vor : 
weifung dieſer Beihilfen eine eingehende Prüfung darüber flat: 
finden laſſen muß, in welcher Höhe und für welche Zeit dir 
Beihilfen erforderlich find und danach Die Dauer der Bewilligung 
zu bemeifen hat. Tritt jedoch troßdem der Fall ein, daß cm 
zu den ſächlichen Schulunterhaltungsfoften bewilligte laufende 
Beihilfe zeitiweife gekürzt oder ganz zurüdigezogen werden kann, 
\o Hat die Königliche Regierung wegen Inabgangitellung des 
eriparteıı Betrages der betreffenden Kaffe in jedem Falle br: 
jondere Anweiſung unverzüglich zu erteilen. 

Die voritehende Verfügung —* auch auf die betreffenden 
Zahlungen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 36 des Staatöhaus: 
halts-Etats ſinngemäße Anwendung. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: KRügler. 

An 
ſämmtliche Königliche Regierungen. 

V. III. E. —* 8 
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171) Beſcheinigung der Schulvorjtände über die ord= 
nungSmäßige Beſetzung der Lehreritellen, für welde 
widerruflie Staatsbeihilfen au8 dem Fonds Kap. 121 

zit. 34 des Staatshaushalts-Etats gezahlt werden. 

Berlin, den 29. Juli 1896. 
Auf den Bericht vom 15. Juli d. 38. erwidere ic) der König- 

lichen Regierung, daß durch den Runderlaß vom 21. Juni d. 38. 
- U. IH. E. 3219 — (iehe oben Nr. 170) in der bisherigen 
Sorauszahlung der unvermögenden Sculverbänden beiilligtent 
wiberruflichen Staatöbeihilfen nichts geändert werden fol. Demz 
zufolge erkläre ich mid) damit einverftanden, daß die Befcheinigungen 
der Schulvorſtände zc. über die ordnungsmäßige Bejegung der Xehrera 
ſiellen erſt am Zahresichluffe ausgeitellt und den Jahresquittungen 
der Schulverbände bezw. Kaſſen nachträglich beigefügt ıwerden, 
Ta, wie in dem Erlaſſe vom 21. Juni d. 38. ausdrücklich bes 
Hımmt ift, die Königliche Regierung in jedem Falle der Erledigung 
einer Lehrerſtelle, für welche eine Beihilfe gezahlt wird, der be= 
weffenden Kaſſe eine Anweiſung zur Einftellung der Zahlung der 
Beihilfe und nach erfolgter ordnungsmäßiger Wiederbefegung der 
Stelle eine fernere Anweiſung zur Weiterzahlung der Beihilfe zu 
ie und auf Diefe Weiſe dafür Sorge zu tragen Hat, daß die 

eihilfe nicht audy während der Vakanzzeit gezahlt wird, fo ift 
es unbedenflih, die oben gedachten Beicheinigungen der Schul- 
voritände erſt am Schluffe des Etatsjahres (31. März) ausftellen 
zu laffen. Selbftverftändlicd würde, wenn fi in einzelnen Fällen 
em aus dieſen Beicheinigungen ergeben follte, daß die Beihilfe 
ir einen Theil des Jahres zu Unrecht gezahlt worden ift, von 
der Königlichen Regierung wegen der Wiedereinziehung des zuviel 
gezahlten Betrages vor dem Jahresabſchluſſe der Regierungs⸗ 
Hauptkaſſe das Erforderliche fofort zu veranlaffen fein. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

Ü. II. E. 4287. 

172) Behandlung der Anträge auf Einführung von 
Leſebüchern für Mittelichulen. 

Berlin, den 24. Juli 1896, 
.. Auf den Bericht vom 10. Quli d. 38. erwidere ich der König- 
lihen Regierung, daß das durch den Runderlaß vom 24. Auguft 
1893 — U. II. A. 2215 — (Centrbl. für 1894 ©. 747) vor: 
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geichriebene Verfahren aud) dann zu beobachten ift, wenn es ſich 
um Einführung von Leſebüchern für Mitteliyulen handelt. 

Der Minilter der geiltlihen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

U. III. D. 8494. 

173) Mitglieder des Schulvorjtandes unterliegen nidt 
dem Beamten-Disciplinar-Öefege. 

Berlin, den 8. Auguft 1896. 
Seitens des Unterrichts-Miniſteriums ift, wie ich der König: 

lihen Regierung auf den Bericht vom 29. Mai d. Is. erwidere. 
daran feltgehalten worden, daß die Mitglieder des Schulvorftandes 
den Disciplinarvorſchriften des Geſetzes vom 21. Juli 1852, 
betreffend die Dienftvergehen der nicht richterlicden Beamten :c., 
nicht unterliegen. Diefen bisher feitgehaltenen Standpunkt aut: 
zugeben, liegt feine Veranlaſſung vor. Dagegen iſt e8 ein jelbt: 
verftändlicher Ausflug des Schulaufſichtsrechts der Königlichen 
Regierung, ſolche Mitglieder des Schulvorftandes, welche 1b 
dur ihr Verhalten unwürdig oder unfähig zeigen, die als Schul⸗ 
vorjtandsmitglied übernommenen Pflichten zu erfüllen, auch außer: 
halb des im Geſetze vom 21. Juli 1852 vorgejchriebenen im: 
lien Verfahrens ihrer Funktionen zu entheben. 

Hiernach überlaffe ich der Königlichen Regierung, in dem vor: 
liegenden Falle weitere Maßnahmen zu treffen. 

Der Minifter der geiltlicden zc. Angelegenbeiten. 
In Vertretung: von Beyraud, 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

U. III B. 1898. G. * 
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174) Ueberſicht über die Zapl der bei dem Landheere und bei 
der Marine in dem Sriapjadre 1895/96 eingeitellten Preußi— 
(hen Mannſchaften mit Bezug auf ihre Schulbildung. 

(Sentrbl. für 1895 Seite 782.) 

= 
la. SS 

“| "Een 99” (a. Bei dem mit Shufbilbung er 
& ezirt, Landheere, nur in Schul⸗l über- E38 

* — —8 zuſam⸗ bil⸗ haupt 8 5 
2 Sprache | Mutter | MEN | dung = 

ſprache x ⸗ 

7776 Summe la. und b. O,n 

2.8. | 4998 1999| 89 | 5088| 0,4: 
2 Gumbinnen | 3 152 155 1 | 1560 

Summe | a. und b. | 5150 5154 40 | 519410, | 7.ıs 

a.8. | 12370 12374 94 | 12468| 0, 
1 Ofyrenhen . 1) m. 492 19 2| 50110. 

Summe | a. und b. 

3] Zanzig . A — * | 

Summe |a. und b. 3415 | 0, 

{ Rarienmwer- | a. L. 6242 16 | 5258 44 | 5802 | O,es 
ba... dom | sl —| | —| 66 |0. 

Summe | a. und b. | 5308 16 | 58324 44 6868 | O,ss I11,sa 

a. L. 8365 17 | 8882 68 | 8440 | 0, 
1 Veſtpreußen | b. M. 886 7 848 — 848 | 0,0 — 

24 | 58 Y,r9 

54 Potsdam mit 4 a. 2. 10586 2 | 10588 7 
Berlin 4b M. 2 — 200 — 

Summe | a. und b. | 10795 2 | 10797 7 | 10804| Oos | U,ss 

6. Frankfurt | a. L. 6310 — 6310 15 68261 0,24 
ad. . bb M. sa —| se — |. 89|0. 

Summe la. und b.| 6899) — | 6899 15 | 6414] O,.| O0, 

a. L. 16896 2 | 16898 22 | 1690| O,ıs 
M| Brandenburg ||} gm. 28 —| 28 — | 29810% 

2 Summe |» und b. | 17194] [ 17106; 3 [218] Os] On 
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Regierungs⸗ a. bei dem] mit Schulbildung 
Landberef Tu I 0 

Wenvarıt aß 

ulhme Aı Laufende Nr. 

| Stettin 

b. Summe un 

| Röstn u | | 
Summe | a. und b. | 3182 1 ie 

9.| Stralfund a | 968 
Summe | a. und b. |» 

IV.| Bommern } * * 8007| -— | 8007 

Summe | a. und b. 

a. L. 7025| 441 7466 

| Polen | b. M. Ai — Mi 
Summe | a. und b. | 7066| 441 7507| 

11.| Bromberg .) * mn un 54 ee 

Summe |a. und b. | 8524| 54 | 3578 

a. L. 10497| 495 | 10992 vB. | 1 
Summe | a. und b. 10500) 495 | 11085 104 | 11188 0a is 

! 

a. L. 6917 — 6917 8 69208 0.4 12.| Breslau . i IR 1m = | Au ln 

Summe la. und b. | 7056| — | 7056 4 1 One — 

0: . L. 940 18.| Liegnig . .} . * “2 2 aezt 8 "2 * 

Summe Ja. und b. | 4855 3| 486 l.: 

a. L. 6818| 160 42 
14.| Oppeln . ) b. M. 144 1 — | 16|0.% 

Summe |a. und b.| 6962) 161 7123! 42 kn Oo, 3. 

a. L. 18654| 162 | 18716 48 | 19764] O,.s 
v1] Sclefien . | b. M. 29 1) 80 1) on 

Summe | und b. | 18878] 168 | 19036) 49 | 19068] O0] Ir 
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. ®_ 
| ,.; Eingeſtellt Zahl der eingeſtellten Mannſchaften 5 

ee [a beibem| mit Schulbitdung hhne 9 =|.58 
2 ezi ⸗ Landheere, nd ver ne _ Schul⸗ über⸗ 22 BEE 
u“ . t = — 

5 | Prinz beutfchen —8* are bil Haupt fe 15 = 
3 Sprade | Mutter: dung Sro |. 

ſprache sont | 

. a. L. 4424 — | 4424 2 4426| O,os 
Ih) Ragdeburg b. M. 100) — Ä 100 — | 109] 0,00 

Summe | a. und b. | 4533 — 4533 2 45351 0,4 | O,sa 

. . a. L. 4461 — 4461 1 44621 0,03 
16.| Rerjeburg .) b. M. 5 — 35 — | 85100 

Summe | a. und b. | 4546 — 4546 1 4547] 0,02 | O,as 

- R a. L. 2067 — 2067 2 2069] O,10 
1. Erjurt. | b. M. sl —| 8 — | 360% 

Summe Ja. undb.| 2103| — | 2108 2 | 2105| 0,10 | O,sa 

a. L. 10952 — | 10952 5 | 10957] O,os 
FU) Sachſen. } m | 20 —| 280 — | 280] 0% 

Summe | 5 

ESdleswig 

Summe 

19. Hannover . b Si. 

Summe | a. und b 
2 Hildesheim 5 J 

Summe | a. und b 

el.) Yüneburg J rn 
Summe | a. und b 

22] Stade ß b. N 
Summe | a. und b 

“| Dönabrüd |} N 
Summe | a. und b 

A| Aurich . 2 b 3* 
Summe | a. und b 

IK] Seunsver b a. 

a. und b 11182] 

2486 
74 

2560 
2025 

34 
2059 
1982 

40 
1972 
1473 
196 

1669 

1466 
16 

1482 

1010 
166 

1176 

10392 
526 

Summe | a. und b. | 10918| — — 

1176 

10392 
626 

ll. wlv ll „| lo 

2487 
714 

2561 

2026 
34 

0,4 
0,0 

0,04 

0,5 
(Oo 

20601 O,0s 

19341 O,10 

401 0,00 

un Quo 

1474] 0,07 
1961 O,00 

1670] O,0s 

1466 
16 

1482 

1010 
166 

1176 

10397 
626 

U,00 
0,00 

O ꝓo 

0,0 
0,00 

0,00 

0,0 

0,0 

11187] 0,04 | O,.9 

10028] O,s | Qu: 



Laufende Nr. 

25. 

26. 

30. 

31. 

32. 

38. 

34. 

Müniter.. . 

Summe ] a. und b. | 2528 

a. L. Minden . J ba. 

Summe |a. F b. 

.| Arusberg 43 

Summe ſa. * 13 

Weſtfalen * * 

Summe I a. und b. 

a. L. Caſſel. u —33. 
Eumme |a. und b. 

| Wiesbaden | 
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Regierungs« 
Bezirt, 

Brovinz 

Landheere, 

Eumme | a. und b. 

| Heffen-Raffen | h 3* 

Summe ſa. und b. 

a. V. Coblenz . RB b m. 

Eumme | a. und b. 

Düſſeldorf BE: 8. * 

Summe | a. v. 

- a. L. 4004 
Som. RB bM | 

Eumme | a. und b. | 4058 

. a. L. 8459 
Trier b Mm. 19 

Eumme | a. und b. | 3478 

Aaden . J 3*. 2a 

Eumme | a. und b.| 2980 

. 28287 Rheinprovingz 706 

Eumme | a. und b. | 239481 

a. bei dem] mit Schulbildung 

2527 

2992 
178 

nintiiestin 

“otne @ 

gr 

17 2 

Us 
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Brozent 

. u 2% 

r Ani , Eingeftellt Zahl der eingeftellten Mannſchaften Ei _ SE 

5 [egierungde |, Bei dem| mit Schulbildung 95]-3 
3 | Pair, andheere ohne | „2183 2 ⸗ nur in Schul⸗ über |=:3 28 
& i b. bei der in ber |der niht| zufam« = E = | Provinz . —** —*8G4 bil⸗ haupt ſ⸗ 
* Marine Feyrage | Mutters| MEN | dung Bros 

fpradhe zent 15 

*. Sigmaringen * 209 _ | 29 _ | == 83 

— Summe Sefensollern |» und 1 | — | 9 — | ei] 0 | Om 

Wiederholung. 
1. Oitpreußen a. Zand» | 12870 4 | 12874| 94 | 12468] O,.s 
u. 3 preußen beer 836601 17 | 8882| 58 | 84401 0, 
11.|Branden urg 16896 2 | 16898| 22 | 169201 O,ıs 
I. Bonımern 8007| — | 8007 8 | 8010] 0,4 
V.Poſen 10497| 4906 | 10992] 104 | 110961 0, 
\lledlefien 18554| 162 | 18716| 48 | 18764] O,.s 
VlllSadjen 109562! — | 10952| 5 | 10957] O,s 
NlulSchleswig-Hol 5955 4 | 5959| 3 — | 5959] 0,0 

IN Pannover 10892} — | 10392 b 0,08 
X.Weſifalen 11887)  — | 11887 2 O2 
Al. ehen-Raffau 7889| — | 7889 1 0,1 
AU. NBeinprovinz 28237) — | 28237) — 0,00 
XIIIHohenzollern 289) — | 2891 — 0,00 

Summe a. Band 145290} 684 |145974| 8342 Bi 0,25 
eer 

.Pſwreußen b. Marinel 492 7| 49 2 0,0 
u Spreußen 3836 7 38 — 0,00 
M. Brandenburg 28 — | 28 — 0,00 
IV. ommern 721 5 726 1 O,14 
V Poſen 3 — gl — 0,00 
V1iSchlefien 319 ı1ı| 820 1 0,5 
M.lSadjen 20 —| 20 — 0,0 
m eqlawia · dol- sl 14 688 — 0,0 

tein 
IN. Hannover 526 — 5266 — 0,00 

eitfalen 682 4 686 — O ꝓo 
Il Hefſen· Raſſau 866 — 868 — 0,0 
A Beinprovinz 106 — 7106 — 0,00 

ohenzollern — 22 — 0,00 

Summelb. WRarined 5110| 88 | 5148 4 | 5152] 0,8 
Dazu Summel a. Kant“ 145290 684 |1145974| 842 |146816] O,. 

eer 

Ueberhaupt a 723 1151122] 8346 |151468] 0,2: [2.18 
Monardie 

1896. 40 
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175) Rechtsgrundſätze des Königliden Oberverwaltungs: 
gerichts. 

a. Kläger wenden gegen ihre, auf Grund des 8. 46 Abſ.! 
des Zuftändigkeitsgejeßes erfolgte Heranziehung zu den Schul: 
unterhaltungsfojten in A. in eriter Linie ein, daß die ihnen als 
Beliter des Nittergutes A. zulommende Befreiung von Ddiefen 
Koften in einem zwilchen ihnen und der Gemeinde U. anhängig 
gewejenen Civilprozeſſe durch das unjtreitig rechtsfräftig gewordene 
Urtbeil des Landgerihts zu ©. vom 17. April 1882 anerlanıt 
worden jei. | 

Der Heranziehung der Kläger zu den Schulunterhaltungs- 
foiten für das Jahr 1893/94 jteht in der That der Einwand 
durchſchlagend entgegen, daß eine die Kläger von dem Ganzen 
dieſes Anſpruchs — von der Schulunterhaltungslait überhaupt 
— befreiende gerichtliche Entfcheidung rechtskräftig ergangen it. 
Die hiergegen vorgebracdhten Bedenken find unbegründet. 

Bertenlt find auch die weiteren Ergebniffe, zu welchen dir 
Borderrichter gelangt ift und welche für feine Entſcheidung ke 
Itimmend gewejen find: daß nämlich das gerichtliche rechtskräftig: 
Urtheil nur privatredhtlihe Wirkungen zu erzeugen vermöge, dr 
Öffentlich-rechtliche Verbindlichkeit der Kläger ganz unberührt lar: 
und Daher für das vorliegende Verwaltungsftreitverfahren & 
deutungslos jei. Im Gegenteil ift zu fagen: daß das rede 
träftige gerichtliche UrtHeil die alleinige Grundlage des zwiſte 
den Parteien beitehenden Nechtsverhältniffes bildet, weii 
übrigens lediglich Hffentlicherechtliher Natur it und für cr 
Danebenbejtehen „privatredhtlicder” Wirkungen feinen Raum läh. 
Daß es ein Civilgericht ift, welches über die öffentlich-redt- 
liche Schulunterhaltungspflicht erfannt Hat und nad) den Gründen 
feiner Entſcheidung zweifellos auch hat erkennen wollen, ändert 
an jener Wirkung der Rechtskraft des Urtheils nichts, das Geridt 
hat den Rechtsweg für zuläffig erachtet und feine Enticheidunz 
it rechtsfräftig geworden, ohne daß zuvor der Kompetenzkontlilt 
mit Erfolg beidhritten ift (Verordnung vom 16. September 1867, 
betreffend die Zuläffigfeit des Rechtsweges in den neuen Pre: 
vinzen — ©. ©. ©. 1515), daher „bleibt die Enticheidung des 
Gerichts maßgebend“ (8. 17 Abi. 2 Nr. 4 des Gerichtsverfafjlungs: 
geſetzes). Daraus folgt zugleih, daß eine nachträgliche Prüfung, 
ob das Civilgericht feine Zuftändigkeit (u. U. mit Rüdjicht au’ 
die Beltimmungen des Gefebes vom 24. Mai 1861) überjchritten 
babe, ausgeſchloſſen ift. Völlig zutreffend hat hiernach die Reviſion 
ausgeführt, daß die öffentlid)-vechtliche Freiheit der Kläger von 
der Son lunterpalhingalaft (abgelehen immer von der Baulatıı 
rechtskraͤftig und endgiltig feitgeftellt ift. 
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Daß das mehrerwähnte, die Kläger gegen die Heranziehung 
zu den ftreitigen Laften jchügende Urtheil nicht etwa durch den 
$. 37 der Kreisordnung vom 7. Juni 1885 im Wege der Geſetz⸗ 
gebung befeitigt ift — wie der erfte Richter angenommen hat —, 

vom Berufungsgericht mit zutreffenden Gründen nachgewieſen 
mi kam auf die desfallfigen Ausführungen bier verwielen 
derden. 

Erkenninis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
3. März 1896 — I. 291 —.) 

b. Die vertragsmäßige Feſtlegung ber Grundfäße für Die 
ediglih und allein dem öffentlichen Rechte angehörende Schul: 
‚Steuerung war, da fie weder einer allgemeinen noch einer pro= 
nzialgefeglichen Vorſchrift zumiderlief, an ſich zuläffig und fie 
‚tlangte durdy die Genehmigung der Auffichtsbehörde verbindliche 
seltung. Die fo geichaffene ortsrechtliche Norm vermochte indes 
„ne weitere Entwidelung der Abgabenverfaifung aud in Bezug 
ur die Batrone nicht zu andern. Wäre aber etwa, was dahın 
:oelt bleiben mag, der Beitimmung, daß auch in Zukunft unter 
men Umftänden der Beitrag der Batrone höher als nad) Maß⸗ 
übe des vereinbarten Berhältnifjes zu den Leiftungen der ſogen. 
suhrleute bemefjen werden dürfe, nach der Abficht der Kontrahenten: 
ie Bedeutung eines Berzichtes des Schulvorftandes auf eine den 
Katronen nadhtheilige Aenderung der Abgabenverfafjung beizu- 
gen, jo würde fie infoweit, troß ihrer Billigung von Auflicht3- 
degen, unwirkſam gewefen fein. Denn das Geſetz vom 14. Ok— 
‚ober 1848 (Hannoverſche Sejeß-Sammlung Seite 301) giebt im 
. 19 Ar. 6 den Schulvorftänden das Recht, den Beitragsfuß 
mi vorgäangiger Zultimmung der ihnen Vorgeſetzten zu ändern, 
:nd auf dieſes Recht Tonnte der beflagte Schulvoritand nach dei 
on dem Gerichtshofe auf verwandten Gebieten gleichmäßig feſt⸗ 
"haltenen Grundjägen niemals, am allerwenigiten vermöge eines 
iblommens mit einzelnen Perfonen, verzichten (Entſcheidungen 
5 Oberverwaltungsgeriht8 Band XII Seite 120 ff.; Band XIV 
Zeite 186 ff). 
Erkennmis des Königlichen Oberverwaltungsgerihtd vom 
. März 1896 — I. 311 —.) 

e. Dadurch, daß die beflagte Landgemeinde laut Beſchluſſes 
em ...... die Unterhaltungskoſten für die katholiſche Volks⸗ 
dule des Ortes auf den Kommunaletat übernahm und in der 
'olge jene Koſten aus der Gemeindekaſſe hergab, wurde Die ger 
ante Schule keine fommunale Anftalt und die gejegliche Ber: 
lichtung ber Hausväter zu ihrer Unterhaltung nicht aufgehoben. 

40* 
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Die Hausväterfozietät blieb fo Lange ee als fie nicht mit 
Genehmigung der Schulauffichtsbehörde aufgelölt und von bier 
ein Anderer als Schulunterhaltungspflidhtiger an ihrer Star 
angenommen war (vergl. Entiheidungen des Dberverwaltung:: 
gericht8 Band XXIV Seite 136). Weder iſt ihre Auflöfung an: 
geordnet noch find die Hauspäter nach Eintritt eines Dritten m 
deren Berpflichtungen ihrer DObliegenheit bezüglid der Schul— 
a me entlaffen. 

utreffend find deshalb ungeachtet jenes Beſchluſſes die durd 
die Schulerweiterung um eine zweite Zebrerftelle entitehendmn 
Mehrkoften Seitens der Schulauffichtsbehörde von der katholiſcher 
Schulgemeinde erfordert, in Ermangelung deren Einveritändnites 
auf Grund des 8. 2 des Geſetzes vom 26. Mai 1887 (©. :. 
S. 175) feftgeftellt, und fchließlich gemäß $. 48 des Zuſtaͤndigleus⸗ 
gejeges vom 1. Auguſt 1883 (&. S. ©. 237) zwangsetann 
In der That ift die Fatholifhe Hanspäterjozietät noch gegen 
wärtig Trägerin der Schulunterhaltungslaft und es ändert dan: 
der Umſtand nichts, daß die beklagte Landgemeinde wegen Er 
füllung der im Beichluffe vom ..... übernommenen Ver⸗ 
pflidtung in Aniprud genommen werden Tann. 

St aber die katholiſche Hausväterfozietät (Schulgemeni 
das abgabenforderungsberechtigte Nechtöfubjelt, fo Hatte fie « 
mäß Abfag 1 $. 46 des Zuftändigfeitögefeges durch ihr die Lt 
fchulbehörde darftellende8 Organ, den Schulvorftand, den tt 
Pflichtigen heranzuziehen und im Uebrigen abzuwarten, ob da 
Herangezogene gegen die Heranziehung Einſpruch erhob. 

In die Bahnen des Verwaltungsſtreitverfahrens fon: 
ſonach der gegen die beklagte Landgemeinde erhobene Anſprut 
nur für den Fall gelenkt werben, daß von diejer gegen den ihren 
Einſpruch zurückweiſenden Beihluß des Schulvoritandes Kay: 
angeftrengt wurde. 

Wenn die Schulgemeinde, ftatt die beflagte Landgemeinde 
heranzuziehen und eventnell ſich in der Rolle der Beklagten von 
dDiefer belangen zu laſſen, felbft in der Rolle der Klägerin aut: 
getreten ift, jo Hat fie überjehen, daß das Bermaltungsitrei: 
verfahren für eine folche Klage nicht gegeben und deshalb ım- 
zuläflig ift (8. 7 Abſatz 2 des Geſetzes über die allgemem: 
Zandesverwaltung vom 30. Juli 1883, G. S. S. 195). nt 
befondere iſt die Statthaftigfeit der Klage nicht etwa aus Abiag : 
S. 46 des Buftändigfeitögejeßes Herzuleiten. Denn bie Kagı 
aus Abſatz 3 8. 46 fleht nur den Kontribuenten unter einande: 
zu, und zu Dielen gehört das forderungsberechtigte Rechtsjubie‘ 
nicht (vergl. Enlſcheidungen des Oberverwaltungsgerichn 
Band XXV Seite 174ff.). 
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Der Schulvorftand Hat fi zur Verhandlung vom .... 
im Borau8 damit einverftanden erflärt, daß die Schulunter- 
haltungskoſten auf den Etat der politiſchen Gemeinde übernommen 
werden. Nachdem diefe demnächſt den Beihluß vom ..... 
gefaßt hatte, Hat die Hausväterfozietät, da fie die zur Dedung 
der Schulbedürfniffe beftimmten Beträge aus der Gemeindekaſſe 
amahm, durch Eonfludente Handlungen, welche einer ausdrüd:- 
lichen Willensäußerung gleich zu erachten find ($$. 58ff. Titel 4 
Theil I des Allgemeinen Landrechts), ihr Einvernehmen mit diefem 
Beihluffe zu erfermen gegeben. ie die beflagte Gemeinde in 
der Reviſionsſchrift ſelbſt erwähnt, ift dann auch vom Schul⸗ 
vontande am... ... der Anſpruch erhoben, daß fie die der 
Schulſozietaͤt obliegenden Laften zu tragen habe. Nach alle dem 
wird in der Reviſionsſchrift zu Unrecht beftritten, daß die Haus- 
väterjozietät dem Beſchluſſe der Beklagten vom ...... bei- 
getreten fei. Die Schulauffichtsbehörde hat dieſen Beitritt ihrer- 
td genehmigt. Eine ausdrüdliche Genehmigung ilt zwar aus 
dem vorliegenden Altenmaterial nicht nachweisbar; ein joldher 
Nachweis iſt aber entbehrlich, wenn Thatſachen dafür ſprechen, 
aus denen die Genehmigung gefolgert werden darf. An ſolchen 
Datſachen fehlt es nicht. 

Bei diefer Sachlage find alle Vorbedingungen gegeben, 
unter denen die Schulgemeinde aus dem erwähnten Beſchluſſe 
dur) Heranziehung der Beklagten zu den Schulbedürfnifjen Rechte 
geltend machen fann. 

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
10. April 1896 — I. 475. —.) 

d. Ein einmal erlaffenes Schulbaurefolut, deſſen förmliche 
Zurücknahme die Behörde verweigert, behan fuͤr die davon Be⸗ 
troffenen verbindliche Geltung ſo lange, bis es durch richterliches 
Urtheil außer Kraft geſetzt wird. Die ſolchen Ausſpruch bes 
jchrende Klage kann aber nicht blos mit der Behauptung, daß 
m Bedürfnis zu dem angeordneten Baue niemals obgemwaltet 
babe, ſondern nicht minder mit ber Dean begründet werden, 
daß das einſtmals vorhanden gewelene Bedürfnis wegen ver- 
ünderter Umftände nicht mehr beitehe, mithin die thatläcdhlichen 
Loransfegungen für den Erlaß des Reſoluis fortgefallen ſeien. 
Auf diefes Fundament kann ſogar noch, nachdem ein Refolut 
unanfechtbar geworden war, die Klage gegen ein auf der Grund— 
lage desfelben erlaſſenes ferneres Reſolut geftügt werden, wie 
der Gerichtshof in dem, die rechtliche Natur der Schulbaurefolute 
iHäuternden Revifionsurtheile Band XXV, Seite 191 der ver- 
onentlichten Enticheidungen dargelegt hat. Und mit dem Fort⸗ 
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falle der thatſächlichen Borausfehungen des Nefoluts it gan; 
befonderd gerade dann zu rechnen, wenn nach Erlaß desſelber 
auf andere als die dort vorgejchriebene Art dem Beduürfnüſe 
zwecdienlich bereits abgeholfen ift. Zu der Feſtſtellung, daß der 
jo fei, find aber auch die Vermwaltungsgerichte wohl befugt, de 
fie in Schulbauftreitigfeiten — vorbehaltlih nur der ihnen 
materiell durch 8. 49 Abi. 2, 3 des Zuſtändigkeitsgeſetzes und 
formell durch 8. 79 Sag 3 des Landesverwaltungsgefeßes ge: 
zogenen Schranken — in demfelben Umfange und in Demfelben 
Maße, wie dies dern Regierungen vor Emführung der Ber: 
waltungsgerichtsbarkeit nach 8. 18 der Regierungsinftruftion zu⸗ 
ſtand und alſo vornehmlich auch über die Fortdauer oder den 
Wegfall des Baubedürfniffes zu befinden Haben. Erachtete daher 
hier der Vorderrichter für dargethan, daß von den, Baupflichtige 
die erforderliden Räume durch Tauſch anftatt Durch Bauen be 
Ihafft feien und e8 zufolge dauernder Sidherftellung ihrer Be: 
wendung für Schulzmede der Errichtung neuer Schulgebäw: 
nicht erit bedürfe, jo mußte er das dann binfällig gewordene, 
gleichwohl aber von der Regierung vertheidigte Reſolut aus: 
Kraft feßen. 

Zum Erwerbe wie zur Veräußerung von Grundeigenthum 
duch Kirchengemeinden it außer der Genehmigung der kfirchlicher 
Auffichtsbehörde die der Staatöbehörde erforderlich, Iebtere zu 
ertheilen, jteht bei Werthgegenitänden von mehr ala 10 000.4 
dem KRultusminifter, jonft dem Regierungs-Präfidenten zu (88. 14. 
219, 468, Titel 11, Theil II des Allgemeinen Landredit 
Art. 24 Nr. 1 des Kirchenverfaſſungsgeſetzes vom 3. Juni 18:* 
— G. ©. ©. 1255 — und Art. INr 2, II Nr. 4 der Aus 
führungsverordnung vom 9. September 1876 — ©. S .©. 395 -ı 
Hinfihtlih der Grund-Erwerbungen und Beräußerungen be 
Schulen gelten die gleihen Normen mit der Maßgabe, dag dır 
Entiliegung über die Genehmigung gemeinhin den Regierungen 
übertragen, jedoch in Fällen der Veräußerung von ganzen Land: 
gütern und Häufern, wie eine foldye bier in Frage Stand, dem 
Unterrihtsminifter vorbehalten ift (8. 19, Titel 12, Theil II de 
Allgemeinen Landrechts; Miniſterialerlaß vom 15. März 186: 
bei Schneider und von Bremen, Volksſchulweſen, Band II 
n 315, Nr. 1, Seite 761). Mag daher das alte Küftergrund- 
tüd Eigentum der Kirchengemeinde fein, wovon der Border: 
richter anſcheinend ausgeht, oder mag es dieſer in Gemeint." 
mit der Schulgemeinde oder ausſchließlich der been. gehören 
in feinem Falle war die Regierung befugt, abichliegend über 
die Annehmbarkeit des Taufchgeichäfts zu enticheiden. Dazu hätt: 
es, wenn nicht der Genehmigung des Konfiltoriumsd bezw. des 
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Edangliſchen Ober⸗Kirchenraths (ſ. deſſen Erlaß vom 11. Des 
zember 1880, Kirchliches Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 190), 
ſo doch unbedingt derjenigen des Regierungs-Präſidenten oder 
des Miniſters bedurft. 

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
ti. April 1896 — I. 507. —.) 

e. Unter den Parteien herrſcht darüber fein Streit, daß der 
Vertheilungsplan, betreffend die Beiträge zu der Ruhegehaltskaſſe 
des Regierungsbezirks X. für das Rechnungsjahr 1894/95, gemäß 
.10 de8 Gejeßed vom 23. Juli 1893 (G. S. ©. 194) von der 

Vezirksregierung durch das Amtsblatt bekannt gemacht worden 
it, und daß der Schulverband N. über die ihm in biefem Ver: 
ıheilungsplane angefonnene Leiftung von 102 „AH die Klage gegen 
die Bezirksregierung gemäß $. 12 a. a. D. innerhalb der vor: 
geihriebenen Friſt von vier Wochen nad der Bekanntmachung 
des Bertbeilungsplanes nicht angeltellt hat. Dadurch war die 
Anforderung an den Schulverband der Schulaufſichtsbehörde 
gegenüber unanfechtbar geworden. Zwar war der Schulverband 
nicht gehindert, feinerjeits den Fiskus, wenn er dieſen zur Zahlung 
des erwähnten Beitrages aus öffentlichsrechtlihen Gründen für 
materiell verpflichtet erachtete, zu deſſen Leiftung heranzuziehen, 
wodurch der Fiskus in die Lage gelommen wäre, Einſpruch und 
coentuell Klage im Berwaltungsftreitverfahren gegen den Schul- 
voritand zu erheben, die Schulauffichtsbehörde war aber durch⸗ 
aus befugt, alsbald gegen den Schulverband die Beitreibung der 
12.4 im Berwaltungszwangsverfahren anzuordıien. Einer 
Naßnahme, wie fie im $. 48 des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 
1. Auguit 1883 (G. S. ©. 237) vorgefehen ilt, bedurfte es über- 
haupt nicht. Allerdings bat der mitbeflagte Königliche Landrat 
m der mit der Klage angegriffenen Verfügung auf diefe Geſetzes⸗ 
telle Bezug genommen, in Wirklichkeit aber eine Anwendung von 
iht nicht gemacht. Denn er hat nicht angeordnet, daß die 102 .# 
in den Etat des Schulverbandes eingeitellt bezw. als außer: 
ordentliche Ausgabe feitgeftellt würden, ſondern er hat verfügt, 
dab die fragliche Summe von den Hausvätern des Schulbezirks N. 
durdy eine Seitens des Schulvorjtandes auf die Hausväter zu 
vertdeilende Umlage aufzubringen ſei. Diefe Verfügung enthielt 
ſomit lediglich eine ber Nechtöfontrole entzogene dienitliche An- 
weiſung über die Beichaffung der Bedarfsſumme durch Unter- 
vertheilung innerhalb der Schulgemeinde, aber nicht eine Zwangs⸗ 
etatiſirung gegenüber der Korporation der Sculgemeinde, welche 
zum Gegenſtande einer Klage aus 8. 48 des Zuſtändigkeitsgeſetzes 
hätte gemacht werden können. 
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(Entfceheidung des Königlichen DOberverwaltungsgerichts von 
24. April 1896 — 1. 550 -—.) 

f. Die Beichlußbehörden find zwar befugt, in dem durd 
das Geſetz vom 26. Mai 1887 — ©. S. ©. 175 — geordnae 
Feſtſtellungsverfahren, ſoweit nicht pofitive Vorſchriften des be 
ftehenden Rechts jedes behördliche Ermeilen ausſchließen, aus 
allgemeine Geſichtspunkte in den Kreis ihrer Erwägungen zu 
ziehen und zu grundjäßlichen Fragen grundfäglich Stellung pu 
nehmen; dieje Stellungnahme darf aber nidht in der An: 
ordnung einer generellen Negel gipfeln; jondem mu 
Lediglich dem Zwecke dienen, eine ſachgemäße Entſcheidung übr 
Diejenigen Fragen zu finden und zu begründen, welche in dem itets 
auf einzelne, beitimmte Neu- oder Mehranforderungen 
beſchränkten SFeititellungsverfahren nad Vorſchrift drr 
Gelege zum Austrag zu bringen jind. 

Ein Provinzialrath, welcher eine abſtrakte Rechtsnorm babın 
aufitelen wollte, daß die Stadtgemeinden nicht verpflichtet fern, 
den Volksſchullehrern die auswärtige Dienftzeit anzurechnen, 
würde feine Zuſtändigkeit überjchreiten. 

Die rechtliche Unteriheidung zwiſchen Stabt- und Land⸗ 
ſchullehrern und zwiſchen den in Städten vor oder nach der ent: 
maligen Stellungnahme eines PBrovinzialrathes zu der Anrechmun; 
der auswärtigen Dienftzeit angeftellten Lehrern würde eine I: 
legung des beitehenden Rechts enthalten. 

(Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgeridhts vn 
12. Mai 1896 — I. 626 —.) 

g. Die Zuläffigfeit der Geranziefung des Klägers zu Shui: 
beiträgen für die fatholifhe Schule zu ängt davon ab, ot 
er zu den Hausvätern des dortigen Sculverbandes geht 
> 29 ff. Titel 12 THeil II des Allgemeinen Landredhte). Tas 
üt der Fall, wenn er im dortigen Schulbezirke feinen Wohnſitz dit 
(Enticheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band II Seite 20, 
Band III Seite 138, Band VI Seite 177, Band VII Seite 2. 
Band IX Seite 127). Andem der Kreisausichuß dies vernem. 
ftüßt er fih auf die im 8. 1 Abſ. 2 des Reichsgeſetzes ven 
13. Mai 1870 gegebene Beltimmung des Begriffs eines Wohn: 
fies. Danach befindet fi) der Wohnfig an bem Orte, mo man 
eine Wohnung unter Umftänden inne hat, welche auf die Abſich 
der dauernden Beibehaltung einer ſolchen fchließen Lafjen. Allen 
diefe, zunächſt nur für Die Heranziehung zu den direften Staats: 
ftenern gegebene und fpäter auch in andere Geſetze übergeganget: 
Beitimmung des Wohnfigbegriffs (vergl. Landgemeindeordnun: 
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tür die fieben öftlichen Provinzen vom 3. Juli 1891 8. 7 Abf. 2) 
kann als eine allgemein giltige nicht angejehen werden (Ents 
Iheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XV Seite 101, 
Band XVII Seite 145, Banb XVII Seite 85; Entjcheidungen 
desielben Gerichtshofes in Staatsſteuerſachen Band 1 Seite 86, 
im Preußiſchen Verwaltungsblatt Jahrgang XV Seite 488 ff.; 
Entiheidungen bes Reichsgerichts Band XXIX Seite 24 ff.). 
Jur Begründung, zum Haben und Beibehalten eines Wohnſitzes 
achört vielmehr ſonſt nach Preußifchem wie nach Gemeinem Rechte 
enmal der Wille, einen beitimmten Drt zum Mittelpunkt der 
Lebensverhältniffe zu machen, und außerdem die Verwirklichung 
dieſes Willens durch entfprechendes Handeln (Entfcheidungen des 
Cberverwaltungsgericht3 Band XV Seite 61, Band X Seite 3; 
Entiheidungen des Reichsgerichts Band XV Geite 367. 368, 
Band XXX Seite 348). Demgemäß find aud zum Nufgeben 
nes Wohnſitzes Kriterien zu verlangen, die im direkten Gegenfaß 
su den für die Begründung eines Wohnfiges erforderlichen Vor— 
ausſetzungen ftehen (facta contraria — L. 20 D. 50,1 —); e8 
muß alfo zu der entiprechenden Erflärung ein pofitives, dieſer 
Willensrichtung fonformes Handeln hinzukommen (Entfcheidung 
des DOberverwaltungsgerichts im Preußiſchen Verwaltungsblatt 
Jahrgang XV Seite 483; Dernburg, Preußiſches Privatrecht, 
9. Auflage Band I 8. 27 Nr. 2; Förſter-Eccius Band IS. 11, 
d. Auflage Seite 54; Entwurf des Bürgerlichen Gefeßbuches, 
2. Leſung, 8. 17 Abf. 3; Motive zum Entwurfe, 1. Lefung, 
Band I Seite 70). Die Innehabung einer Wohnung — mie 
nah dem Reichsgeſetze vom 13. Mai 1870 — ift für die Bein 
dehaltung Des Wohnfiges danach nicht entfcheidend (Enticheidungen 
des Reichsgerichts Band XXX Seite 349). Troß des Mangels 
mer Wohnung in E. kann der Wohnſitz daſelbſt fortbeitehen. 
Bern e3 alfo in dem erften Urtheile heißt: 

„Einen Wohnſitz hat Kläger in E. zweifellos nicht, da 
er daſelbſt Feine Wohnung bejigt“, 

„to üt Dies nicht ſchlüſſig. Der Kreisausſchuß ift ſonach zur Vers 
nemung Des Wohnſitzes in E. durch unrichtige Anwendung des 
Reichögeleges vom 13. Mai 1870 bezw. der in diefem Gejche 
cuthaltenen, nicht allgemein und namentlich auch nicht für den 
Vohnſitz im Schulbezirfe giltigen, Begriffsbeftimmung gelangt. 
Terſelbe Vorwurf trifft aber den Berufungsrichter, da dieſer auf 
die von ihm als zutreffend bezeichnete Ausführung des Vorders 
richters verweift. Allerdings wird in der Begründung des Bea 
tufungsurtheil® außerdem bemerkt, daß der Kläger durd) die 
beigebrachten Beicheinigungen ſowohl feine vorfchriftsmäßige Ab- 
meldung in E. und bdemnächftige Niederlafiung in B. wie auch 
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feine Aufnahme in den Schaumburg=Lippefchen Unterthanenverband 
dargethan Habe. Der Erwerb der Schaumburg⸗Lippeſchen Staats: 
angehörigkeit, welcher für die Heranziehung zur Staatseinfommen- 
fteuer nach dem Gefege vom 24. Juni 1891 von Bedeutung it, 
berührt nicht unmittelbar die Frage, ob der Mläger ala Hans 
vater zur katholiſchen Schulgemeinde in E. gehört, was ber Fall 
fein Tann, ohne daß er die Bifche Staatsangehörigkeit benpt. 
Nur infofern kommt bier die Aufnahme in den Schaumburg: 
Lippeſchen Staatsverband in Betracht, als fie nach Inhalt der 
ee „in Folge feiner Niederlaffung in B.“ geſchehen 
ift, alfo der Kläger danach gemäß $. 7 des Neichögefi vom 
1. Juni 1870 jeine Niederlafjung ebenda nachgewieſen hat 
Allein abgefehen davon, ob fi) der Verwaltungsrichter damit 
begnügen darf, dab das Schaumburg-Lippefche Minifterium den 
Nachweis der Niederlafjung für geführt erachtet hat, und ob fih 
nit der Vermaltungsrichter einer felbftändigen Prüfung ber 
Unterlagen dieſes Nachweiſes unterziehen muß, ift völlig unbe 
rüdfichtigt geblieben, dat aus der Aufnahmeurkunde höchftens 
eine im Laufe des Steuerjahres erfolgte Niederlafiung in B. her⸗ 
vorgeht. Hat aber der Kläger feinen Wohnfig in E. erit m 
Laufe de3 Steuerjahres aufgegeben, jo kann er nicht darum gänz: 
liche Freilaſſung von der Schulfteuer für dieſes Jahr verlangen 
(8. 1 Abſ. 4, $. 14 des Gejeges vom 18. Juni 1840, G. S. S. 140) 
Der Berufungsrichter konnie alfo nicht der Aufnahmeurkunde ent: 
nehmen, daß dem Kläger ber für die Zuläfligfeit einer Heraw 
a obs Schulfteuer erforderliche Wohnfig in E. überhat 
gefehlt_Habe. 

(Entfeibung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
19. Mai 1896 — I. 664 —.) 

h. Die hinfichtlich des Vrenuholzantheiles für das Gut ®. 
getroffene Entſcheidung des Vorderrichters hat nicht beftätigt 
werben fönnen, ba fie auf unrichtigen Orundfägen über den Be 
En ber jogenannten „Eommunalfreien“ Grundftüde beruft. As 
jolhe find Grundftüde anzufehen, welche für ſich weder Gemeinden 
noch Gutsbegzirke bilben, noch zu dieſen oder jenen gehören. 
Diefe Begriffsbeftimmung ergiebt fi, wenn aud Die Geſetze den 
Ausdrud „Iommunalfrei” nicht gebrauchen, doch aus der Nauır 
der Sade und liegt u. A. der Vorſchrift im $. 8 des Armen 
vflegegefege® vom 31. Dezember 1842 zu Grunde. Das Gut ®. 
atte bis zum Beſchluſſe vom... .... einem fiskaliſchen Guts⸗ 
Zirke angehört; wenn jener, zweifellos auf Grund des $. + 
bj. 2 der Landgemeindeordnung vom 3. Juli 1891 ergangene 
eſchluß das Gut für „kommunalfrei“ erklärte, jo ift freılh 
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nicht verjtändlich, weshalb der Kreisausſchuß zu dieſer Beichluß- 
fafjung gelangt ift, trogdem aber Die aus Diefer zu entnehmende 
Folge nicht abauichnen, daß nämlich, Jo Lange der Beſchluß in 
Kraft bleibt, das But einem fiskaliſchen Gutsbezirke nicht mehr 
angehört. Iſt aber das Gut aus dem räumlichen Bereiche der 
näfalichen Gutsherrihaft ausgefchieden, fo kann auch nicht 
weiter von der Möglichkeit der Ausübung Herrjchaftlicher Rechte 
und Pflichten über das But die Nede fein. Der VBorderrichter 
im, menn er ausführt, daß das Gut B., obıwohl für „kommunal⸗ 
rei” erklärt, dennody in dem früheren „gutsherrlichen Berhält- 
niſſe“ geblieben fei; die für diefe Auffaflung in Bezug ge: 
nommenen Ausſprüche des Miniſters der geiftlichen, Unterrichts- 
und Medizinal-Angelegenheiten und des unterzeichneten Gerichts⸗ 
hofes jind dafür durchaus nicht verwendbar. In dem Erlaffe von 
19. September 1883 (Schneider und von Bremen, Bolksjchul: 
wejen, Band II, Seite 331 ff.) Handelt es ſich um die Verpflichtung 
des Fiskus für Gemeinden, weldye auf einem der gut3herr- 
ſhaftlichen Gewalt des Fiskus unterworfenen Gebiete 
neu gebildet ſind; wenn in dieſem Falle die PBatronatslaft aus 
den 88. 44—47 der Schulordnung für fortbeitehend erklärt worden 
it, fo erfcheint dies volllommen zutreffend und entjpricht auch 
der Rechtſprechung des Gerichtshofes, da nad) Diejer (vergl. 3. B. 
Entſcheidungen Band XII Seite 221) die gutöherrichaftlichen 
Rechte und Pflichten allen Hinterfaflen gegemüber ſtattfinden — 
gleihgiltig, ob diefe zu Gemeinden vereinigt find oder nid. 
Tagegen ift von „Lommunalfreien“ Ortichaften im eigentlichen 
Sinne im dem Reſkripte gar feine Rede. — Und wenn der 
Lorderrichter für feine Auftafjung die Diesfeitige Entfcheidung in 
Sahen Fiskus (Marienwerder) wider den Schulvoritand M. 
vom 30. Oktober 1894 — I. 1242. — verwerthen zu können 
vermeint, jo it aus diejer vielmehr das Gegentheil zu entnehmen; 
denn es ijt dort ausgeführt, dab durch die Eingemeindung der 
tr gemeindefrei erklärten Oriſchaft F. in die der Gutöherr- 
haft des Fiskus unterworfene Gemeinde M. die Schulbrenn- 
holzverpflichtungen der Gutöherrfhaft nicht erweitert werden 
Innen: das entjpricht gerade dem Grundſatze, daß eine Guts- 
herrichaft „Eommunalfreien” Grundſtücken gegenüber Herrichait- 
liche Rechte und Pflichten wicht auszuüben Hat, und zwar Jelbit 
dann nicht, wenn dieſe der herrichaftlichen Gemeinde im Wege 
der Bezirksveränderung einverleibt werden. En 

(Entiheidung des Königlichen Oberverwaltungsgericht3 vom 
29. Mai 1896 — I. 711. —.) 
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i. 1. Verfehlt ift die Anficht des Klägers, daB er wegen 
feiner Eigenſchaft al8 Vorſänger der jüdiichen Gemeinde zu dem 
„Kirchendienern“ im Sinne der Verordnung vom 23. Septemba 
1867 zu rechnen je. Da die Verordnung in ihrem Eingang 
als Biel bezeichnet, die in den älteren Landestheilen beftehenden 
Vorſchriften über die Heranziehung der Staatsdiener zu den 
Gemeindelaften auf die neu erworbenen Yandestheile auszudehnen 
und die in diefen angeftellten Staatsdiener denen in der übrigen 
Monardhie gleidhzuftellen, jo ift dem Vorderrichter darin ba- 
zutreten, daß für die Auslegung der Beitimmungen der neueren 
Verordnung dasjenige Recht, auf dem die Beltimmungen de 
Geſetzes vom 11. Juli 1822 und die VBorfchriften der ſich darar. 
anichließenden Gemeindeverfaffungsgeieße fußen, maßgebend ıt 
Danach fann e8 aber nicht zweifelhaft jein, daß unter den Geitt: 
lihen und Kirchendienern im Sinne des 8. 1 Nr. 3 der Ber: 
ordnung vom 23. September 1867 nur die Diener der vom 
Staate ausdrüdlich aufgenommenen chriftlichen Kirchengeſellſchaften 
und nicht auch die anderer, vom Staate genehmigter Religions: 
gefelfichaften zu verftehen find, denn nur den Eriteren find gleiche 
Rechte mit anderen Beamten verliehen worden (zu vergl. SS. 17, 
19 und 20 Titel 11 Theil II des Allgemeinen Landrechts). 

2) Mit Recht ift der Vorderridhter davon ausgegangen, da} 
dem Kläger das Steuervorredit der Clementarjchullchrer nur 
dann zufteht, wenn die ifraelitifihe Religionsſchule, an der « 
als Lehrer fungirt, als eine öffentliche Volksſchule anzuerterme 
ift, und er dat auch den jüdiſchen Schulen, welche lediglich de 
Ertheilung des ifraelitiichen Religionsunterrichts dienen, dieſen 
Charakter mit Recht abgeſprochen. 

Bei der Prüfung, ob einer Schule der Eharafter einer 
öffentlichen Schule beimohnt, ift von dem im Band XX Seue 
124/125 und im Band XVII Seite 117 ff. und 162/163 dir 
veröffentlichten Enticheidungen des Gerichtshofes entwickelten 
Grundfaße auszugehen, daß Elementarfchulen — Bolksidulen 
— die der allgemeinen Schulpflicht dienenden, von den öffent: 
lich-redhtliden Trägern der Schullaft erzwingbaren Schulen jind, 
deren Beſuch obligatorisch ift und die feinem im Schulbezirfe ſich 
regelmäßig aufhaltenden Kinde verſchloſſen bleiben dürfen; es ıı 
aber das Zutreffen dieſer Vorausfegung im vorliegenden alle 
zu verneinen. 

Anzuerkennen ift! daß aud nad) dem Kurheffifchen Geſetze 
vom 30. Dezember 1823 den jüdifhen Gemeinden die Füͤrſorge 
für den Unterricht der jüdischen Jugend in der Religion obliegt 
Zwar ift dies nicht jo Har ausgeſprochen wie in dem Preußiſchen 
Geſetze über die Verhälniffe der Juden vom 23. Juli 1844, 
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welches im 8. 62 Abſ. 2 die Synagogengemeinden ausdrüdlich 
verpflichtet, foldye Einrichtungen zu treffen, dab es feinem jüdiſchen 
Kinde während des jchulpflichtigen Alter an dem erforderlichen 
Religionsunterrichte fehlt; aber es ift aus der Vorſchrift des 
Kurheſſiſchen Geſetzes zu entnehmen, nach welcher die jüdifchen 
emeinden entiweder jede für fich oder doch gemeinfam mit 
anderen Rabbiner anzuftellen haben, deren Aufgabe neben der 
Seelſorge auch den Unterricht der Jugend in der Religion um: 
aßt. Durch Diefe Vorfchriften it jedoch die Fürſorge für den 
judiſchen Religionsunterriht nicht als ein Theil der Schullaft 
hingeſtellt. Nach den allgemeinen Beſtimmungen über die Auf- 
gaben uud Ziele der Volksſchule, wie fie in der Verfügung des 
Unterrichtsminiſters vom 15. Oktober 1872 (bei Schneider und 
von Bremen Band III Seite 403) zufammengefaßt jind, it zwar 
der Religionsunterricht zu den Lehrgegenftänden der Volksſchule 
u zählen (zu vergl. 8. 13 Seite 405 a. a. O.). Dabei it 
de, wie Die folgenden näheren Beitimmungen zeigen, nur der 
arnitlihe Religionsunterricht ind Auge gefaßt. Nur diefer ijt in 
den Borfchriften der 88. 14—21 der angezogenen Verfügung 
geregelt, während der jüdiſche Religionsunterricht dort überhaupt 
nicht erwähnt und auch andermeit nicht durch allgemeine er: 
ngungen Der Unterrichts-Verwaltung geordnet it (zu vergl. 
Seite 405 und 406 a. a. D.). Daraus folgt, daß der jüdiſche 
Refigionsunterricht nicht ein Theil des fchulplanmäßigen Unter- 
richts in der Volksſchule ift, fondern Lediglich den Charakter 
gimeinfamer Religionsübung und der Unterweifung und Bor: 
reitung für dieſe Hat, ebenjo wie der Beichtunterricht der 
tatholifchen und der Konfirmandenunterriht der evangelifchen 
Kirchen, wenn er auch zeitlich einen größeren Umfang als Diele 
hat. Die Pflicht zur Fürſorge für denjelben kann daher auch 
nicht als ein Theil der Schullaft, jondern nur als ein Ausfluß 
der Verbindlichkeit, für Die zur gemeinfamen Religionsübung er- 
torderlihen Einrichtungen Sorge zu tragen, angejehen werben. 
Sollte man aber auch den jüdiichen Religionsunterricht als Theil 
des regelmäßigen Unterrichts der Volksſchule anfehen, fo würde 
doh eine Einrichtung, die fich Lediglich auf Ertheilung diejes 
Unterrichts beichräntt, nicht als eine der allgemeinen Schul: 
"licht dienende aufgefaßt werden können, da ſie nur einen ein- 
zelnuen Gegenjtand aus dem Unterrichte der Volksſchule Heraus- 
greifen und im Uebrigen hinfichtlich der Erfüllung der Schulpflicht 
auf andere Einrichtungen verweilen würde. 

Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
2). Mai 1896 — I. 714. —.) 
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k. 1) Die Kurheſſiſche Brovinzial-Gefeßgebung, in deren 
Bereiche die Unterhaltung der Volksſchule den bürgerlichen Ge 
meinden und jelbftändigen Gutsbezirken obliegt (Entſcheidungen 
des Oberverwaltungsgeriht8 Band XVIII Seite 215 ff), du 
allerdings unentichieden gelaffen, in welchem Berhältniffe mehrere 
im Einzelfalle betbeiligte fommunale Körper die in ber Unter: 
haltungslaſt einbegriffene Baulaft tragen jollen. Deshalh jmd, 
wie bei ähnlicher Rechtslage in anderen Landestheilen, beiſpiels⸗ 
weile in Schlefien bei katholiſchen Schulen, fo auch im vormals 
Kurheffiichen Gebiete die Regierungen berufen, kraft des Staat}: 
eiterechte im Streit: oder Bedarfsfalle beim Mangel giltiger 
Bereinbarungen oder redhtöbeltändiger Gewohnheiten nach pflicht 
mäßigem Ermeſſen feitzufegen, was von jedem Kontribuenten, 
Gemeinden und Gutsbezirken, zu leiſten it. Solche, nur mittelit 
Beichwerde bei dem Unterrichtsmrinifter anfechtbare Feſtſetzung 
hatte das diesfeitige, in dem Holzheimer Schulbauftreite ergangen: 
Revifiondurtheil vom 24. September 1890 — I. 948 — zım 
Gegenſtande, auf welches der Vorderrichter hinweiſt. Bon einer 
Feſtſetzung dieſes Inhalts, d. i. der Feſtſetzung einer Nor 
als Grundlage für die Vertheilung iſt aber deren dem: 
nächſtige Anwendung auf den ftreitigen Baufall, die 
refolutorifhe Entſcheidung aus 8. 47 Abi. 1 des In: 
tändigfeitsgefeges weſentlich und grundſätzlich verfchieder. 
Gegen letztere findet nad) Abi. 2 a. a. D. die Klage im Ver— 
mwaltungsitreitverfahren jtatt. Wird von der Negierung, wie « 
hier gejchehen ift, in einer und derjelben Verfügung ſowohl der 
Bertheilungsmaßftab beftimnt wie auch die Vertheilung jelbt: 
bewirkt, fo mag ein derartiges Verfahren wegen der Verfchiedenhen 
der gegen jede von beiden Maßnahmen zuläffigen Rechtsbehelie 
unzwedmäßig fein; es verftößt indes nicht gegen das elek. 
Dem als baupflichtig Herangezogenen fteht alsdann der Ausweg 
offen, die Klage gegen das Reſolut innerhalb der zweiwoͤchent 
lichen —— anzuſtellen, gleichzeitig aber, ſofern er auch 
den Vertheilungsmaßſtab als unbillig mit der Beſchwerde ar: 
fechten will, Ausſetzung des Streitverfahrens bis zur Entſcheidung 
über dieſe zu beantragen (ſiehe Entſcheidungen des Oberverwaltunge 
gerichts Band XX Seite 189 ff.; beſonders Seite 197/8). 

2) Ueber das Baubedürfnis jowie die angemefjenen Mittel 
und Wege zu feiner Befriedigung haben, wie der Gerichtsho 
bereit3 in der im Band XII Seite 223 der Sammlung abge 
drudten Entſcheidung dargelegt, und ſeitdem in gleichmäßiger 
Nechtiprechung feftgehalten hat, die Verwaltungsgerichte in dem 
jelben Umfange ımb in bemfelben Maße zu befinden, wie dies 
den Pegierungen vor Einführung der Verwaltungsgerichtsbarlen 
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nad) Maßgabe der Inſtruktion zu ihrer Seichäftsführung“ vom 
23. Oftober 1817 (©. ©. ©. 248) zuſtand. Eine Schranke be- 
teht in diefer Beziehung — abgejehen von ber aus der Natur 
des Streitverfahrens folgenden Borichrift im $. 79 des Geſetzes 
über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883, 
wonad die Entſcheidungen nur die Parteien und die von ben 
jelben erhobenen Anfprüche betreffen dürfen — einzig und allein 
dadın, da gemäß dem 8. 49 Abf. 2 und 3 des Zuftändigfeits- 
geieged eime Nachprüfung der von den Schulauffihtsbehörben 
innerhalb ihrer geſetzlichen Zuftändigfeit getroffenen (generellen) 
Anordmmgen über die Ausführung von Schulbauten, fowie ihrer 
die Errichtung neuer oder die Theilung vorhandener Schulverbände 
betretfenden Maßnahmen ausgefchloffen if. Wäre daher die 
tage, ob die von der Regierung angeordnete Errichtung eines 
abgefonderten Gebäudes auf einem anzufaufenden Plage, oder, 
dem Berlangen der Kläger gemäß, ein Neubau auf dem alten 
Küſterſchulgrundſtück den Vorzug verdiene, ſchon jebt zum Aus⸗ 
age zu bringen gemwejen, jo hätte der Vorderrichter ſich der von 
dm Ermeſſen der Regierung völlig unabhängigen Aufgabe nicht 
‚ntziehen können, zu derfelben ſeinerſeits Stellung zu nehmen und 
ne, geeignetenfalls nach Erhebung des angetretenen oder erforder: 
‚oem Beweijes, nach feiner eigenen freien Ueberzeugung zu ent= 
icheiden. 

Bei richtiger Geſetzesanwendung ſcheidet indes jene Frage 
gänzlih aus. Sie kann überhaupt erſt aufgeworfen werden, 
menn feſtſteht, ob das Intereſſe des UnterrichtS und der Erziehung 
die Begründung einer zweiten Lehrerſtelle in der That erheiſcht. 
Ueber die Vermehrung der Lehrkräfte und die zu deren Beſoldung 
auzubringenden Mittel zu beitimmen, jteht aber nicht mehr, wie 
ihedem, den Schulauffihtsbehörden allein und ebenfomwenig den 
Ierwaltingsgerichten zu. Nach dem Geſetze vom 26. Mai 1887 
9. S. ©. 175) find vielmehr zur Feſtſtellung der den Ber: 
tlihteten hierfür aufzuerlegenden neuen oder erhöhten Leiltungen 
in Srmangelung des Einveritändnijfes derjelben die Beichluß- 
sehörden, d. i. bei Landſchulen der Kreisausfchuß vorbehaltlid) 
der Beihwerde an den Provinzialrath berufen. Seitdem kann, 
vie das Dberverwaltungdgericht in Uebereinſtimmung mit den 
Klaſſen des Unterrichtsminiſters vom 8. Auguft und 10. Oftober 
187 (&entralblatt für die UnterrichtS-Berwaltung Seite 657. 784) 
13 angenommen hat, die Nothwendigkeit einer baulichen An⸗ 
lage, welche mit der Errichtung einer neuen Lehreritelle in un 
trennbarem Zuſammenhange fteht, erit bejaht werden, nachdem 
vorher die leßtere, fei es durch Zujtimmung ſämmilicher Träger 
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der Anterhaltungslaft oder durch vollitredlbare Treititellung der 
Beichlupbehörde rechtlich gejichert ift. 

3) Wie der Gerichtshof anderweit (Erkenntnis m Sadıer 
Bellnhaufen c./a. Se vom 27. März 1896 — I. 411 —ı 
außgeiproden Hat, beiteht nad Kurheſſiſchem Provinzialrecht. 
außerhalb des Konfiltorial-Ausfchreibens und Regulativs vom 
28. Februar 1766 (neue Sammlung der Landesordnungen 
Band III Seite 175) Hinfichtlih der Schulbaupflicdht der Ge— 
meiden und Gutsbezirfe, fofern nicht ortsverfaſſungsmäßige 
Normen Abweichendes beftimmen, fein rechtlicher Unterſchicd 
zwijchen gewöhnlichen und den mit einer Küfterei verbundenen 
Schulen. Demgemäß und da das gedachte Konfiftorialausichreiben 
in dem erft nach Erlaß desfelben mit Kurheſſen vereinigten Ktren: 
Hünfeld feine ©eltung Hat, find die Kläger vermöge der Zu— 
gebörigfeit Ihrer Güter zum Schulverbande W. der doriigen 
Küfterfchule baubeitragspflichtig, e8 müßte denn fein, daß ihnen 
beiondere Befreiungsgründe zur Seite ftehen. 

4) Kläger behaupten ein Recht auf Fyreilafjung unter Anderm 
um deswillen, weil ihre Güter vormals reichSritterliches Tern: 
torium jeien. Someit indes Sonderrechte des früheren Red: 
adels zu gejeglicher Anerkennung gelangt find, jtehen fie nıdı 
dem zur Zeit der Mediatifirung im Beſitze von Reichsriuer 
gewejenen Grund und Boden fubjeltiv dinglich, jondern de: 
Mitgliedern der mediatifirten Familien perfönlich zu. Aber an 
genommen felbft, die Kläger jeien, was fie nicht behauptet haber 
für ihre Perjonen dem einſtmals unmittelbaren Reichsadel be 
zuzählen, jo entbehrt gleihmwohl die von ihnen beamiprud;: 
Smmunität jediweden geſetzlichen Anhalts. 

Völlig belanglos find zunädjit die Zuſicherungen, weldye dit 
Kurfürit Wilhelm von Helfen durdy Patent vom Jahre 1803 der 
Reichsrittern im Buchſchen Quartier ertheilte, al8 er Diejes, m 
welchem das damals reihgritterichaftlihe Amt W. mit den jet 
im Beſitze der Kläger befindlichen Gütern Sag, militäriſch oflupirw. 
denn er mußte dag Land in Folge Reichshofrathsdekrets vor: 
25. Sanuar 1804 wieder räumen und damit verlor jelbjtveritänt- 
lich fein Befikergreifungspatent jede Bedeutung, die ihm bis dahm 
etwa zugefommen fein könnte. Die reichsritterlichen Familien ın 
Buchſchen Quartier blieben hiernächſt im Beſitze Der Landeshohe: 
bis die Rheinbundakte vom 12. Juli 1806 der gejammten, ma. 
Ihon vorher mediatilirten Ritterfchaft alle politiichen Rechte nah” 
und ihr nur das Privateigenthbum an ihren einitigen @ebiet. 
beließ. Das Amt ®. fiel nunmehr an Kurheſſen, bald daraı 
an das Königreih Weltfalen und gelangte — nach mehriad" 
ferneren, bier im Einzelnen nicht intereffirenden Beſitzwechſeln - 
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durch die Wiener Kongreßalte vom 9. Juni 1815 an Prenpen, 
von dem es zufammen mit anderen Bezirken durch Vertrag vom 
16. Üftober 1815 — 5. Februar 1816 — ar Kurheſſen abge- 
treten wurde (zu vergl. Kerſting, Sonderrechte im Kurfürſtenthum 
Herten, Einleitung Seite IV, — Bluntſchli und Bruter, Deutiches 
Staatdwörterbudy Band X Seite 163 ff., namentlich Seite 166) 

Enticheidend für die ftaatsrechtliche Stellung der erſt 1806 
mittelbar gewordenen chemaligen (Reichsſtände und) Reichs— 
angehörigen, fomit auch der Reichsritter ih der Herrihaft W., 
ind die Beltimmungen der Deutichen Bundesakte vom 8. Juni 
1816 (G. ©. 1818, Auhang ©. 143). Diele ficherte im Ar- 
ulel XIV den ehemaligen Reihsadligen, welche nicht zu den 
reichsſtaͤndiſchen (fürftlihen und gräfliden) Geſchlechtern ge— 
hörten, zwar gleich den letzteren unbeſchränkte Freiheit des Auf- 
‚ntbalts und der Familienverträge, außerdem aber nur: „Antheil 
der Begüterten an der Landitandichaft, Patrimonial- und Forſt⸗ 
ndtsbarkeit, Ortspolizei und den privilegirten Gerichtsſtand 
uch Maßgabe der Iandesgejeglichen Vorichriften” zu. Dagegen 
“währte jie ihnen nicht Befreiung von öffentlichen Laſten gegen 
aber dem Staate, zu welchem jie al3 Mediatifirte erſt durch ihre 
Subjettion in ein ftaatsrechtliches Verhältnis getreten waren, 
reſchweige denn Lajtenfreiheit gegenüber den Gemeinden oder 
Säulen, zu welchen ihre Bejigungen jchon vor der Subjektion 
in einem Durch dieje in feiner Weife berührten öffentlich-rechtlichen 
Serhältniffe geftanden hatten. 

Hierbei behielt e8 fein Bewenden aud nad) der Wiener 
Shlupalte vom 24. Juni 1820 (G. ©. ©. 113), durch welche 
ur im Art. LXIII (wie den Standesherren, jo dem übrigen) 
‚maligen Reichsadel ein — ſpäter durch Bundesbeſchlüſſe im 
Einzelnen geregelter — Rekurs an die Bundesverſammlung 
‚gen landesgeſetzliche Verkümmerung ihrer Sonderrechte oder 
‚gen Verweigerung der geſetzlichen Rechtshilfe im Staate zu: 
eſtanden wurde (zu vergl. Weiske, Rechtslexikon Band IX 
zei 447/48, — Zoͤpfl, Deutſches Staatsrecht Theil II Seite 155, 
1,152). 
Als eine für fie fprechende Iandesgejeglihe Beſtimmung 

unen die Kläger nun die während der Zugehörigfeit des 
‚mies W. zur Preußiſchen Monarchie ergangene Königliche Ver: 
„nung, betreffend die Verhältniſſe der vormals unmittelbaren 
Teutſchen Reichsſtände, vom 21. Juni 1815 (G. ©. ©. 105) 
iltend machen zu können, indes mit Unrecht. Die Verordnung 
andelt zwar nicht, wie der Vorderrichter — im Hinblick auf 
„te Ueberſchrift und Einleitung annimmt, ausſchließlich von den 
-tandesherren, vielmehr infofern auch von den „Reichsange— 

1896. dl 
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hörigen”, als fie die durh Art. XIV der Wiener Schhlukafı: 
„dem ehemaligen Reichsadel“ ohne Reichsitandichaft verficherten 
Rechte ebenfalls erwähnt und unter Wiederholung „von Bon 
zu Wort“ noch bejonders beſtätigt. Andererſeits beichräntt ııt 
die Verordnung aber Ehre irgend welche Rechte, aus welder 
eine, jei e3 perfönlihe oder dingliche Befreiung der Familien 
reihsritterliher Abjtammung von SKommunallajten bergelat: 
werden könnte, hat fie nicht Hinzugefügt. Ebenſowenig iſt die: 
in dem Patente vom 31. Januar 1816, durch welches der Kur 
fürft von Heſſen den Beſitz der ihm von Preußen abgetreten: 
Zandestheile ergriff (&. S. ©. 3) oder fpäter durch die Aur: 
gellide bezw. jeit der Einverleibung von Kurheſſen in di 

reußifche Monarchie durch die Preußiiche Geſetzgebung oder di 
des neuen Deutſchen Reiches geſchehen. 

Richtig iſt, daß in Kurheien das ritterfchaftlichde Grund 
eigenthum erit zufolge Verordnung vom 10. Dezember 182 
(&. ©. S. 69) bezw. Geſetzes vom 26. Augujt 1848 (G. ©. S. fi 
zur ftaatlihen Grundſteuer voll herangezogen wurde. Alar. 
dies geitattet Schon nach dem oben Gejagten nicht entfernt di. 
daraus von den Klägern gezogene Schlußfolgerung, ala dür« 
eine Perfon reichsritterlider Abſtammung im alle ihrer Be 
güterung Mangels entſprechender ausdrüdlicher Geſetzesvorſchrinten 
auch nicht mit Laſten beſchwert werden, melde im kommumaler 
Sculverbande mwurzeln. Die Verordnung von 1823 ımd da: 
Geſetz von 1848 beziehen ſich zudem allgemein auf das rittr 
ſchaftliche Grundeigenthum, ohne zwiichen ehemals reicheritt« 
Iihen und althejliichen, gleichviel warn und von moher unk 
die Kurfürſtliche Souveränität gekommenen Gütern zu unte 
ſcheiden. Nach der Deduftion der Kläger müßten mithin allı 
adligen Güter in Kurheſſen oder deren jeweiligen Eigenthümet 
von der Schulunterhaltungslaft befreit fein, und daß dem nid 
fo ift, ſteht in der Rechtſprechung feſt; der von den Klägern au': 
geitellte Sag bemeilt zu viel und ebendeshalb überhaupt nid. 

Kraft allgemeinen Gejeges fteht demnad den Kläger: 
die begehrte Immunität zweifellos nicht zu, und daß fie ihnen 
durch bejonderes Privilegium verliehen fei, haben fie nid: 
erwiefen. 

(Erkenntnis des Königlichen Dberverwaltungsgerichts von 
9. Juni 1896 — I. 768 —.) 
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Nichtamtliches. 

1) Preußiſcher Beamten-Verein. 
Protektor Seine Majeſtät der Kaiſer. 

Der Preußiſche Beamten-Verein in Hannover, welcher ſeine 
Geſchäftsthätigkeit am 1. Juli 1876 eröffnet hat, ſucht auf der 
Grundlage der Gegenſeitigkeit und Selbſthilfe die wirthſchaftlichen 
Bedürfniſſe des Beamtenſtandes zu befriedigen. 

Aufnahmefähig jind Reichs- Staats: und Kommunalbeamte, 
Standesbeamte, Beamte der Sparkaſſen, Genoſſenſchaften und 
Kommanditgeſellſchaften, Geiſtliche, Lehrer, Rechtsanwälte, Archi⸗ 
telten und Ingenieure, Redakteure, Aerzte und Apotheker, Zahn⸗ 
aͤrzte und Thierärzte, Offiziere z. D. und a. D., Militär-Aerzte, 
Niltär-Apothefer und ſonſtige Militär-Beamte, ſowie die auf 
Vartegeld oder Ruhegehalt gejebten Beamten, ferner weibliche 
Icamte (3. B. Lehrerinnen, Aufjeherinnen), alle im Vorbereitungs⸗ 
ste zur Beamtenlaufbahn befindlichen und die im Deere auf 
Cwilperſorgung dienenden Berjonen, Beamte der Standesherr- 
haften, Wirthichafts-Jufpektoren und Gutsvermwalter, Molkerei⸗ 
beamte, Gruben beamte, Fabrikbeamte, Beamte der Dampffeljel: 
Reviſions-⸗Vereine und fonftige Privatbeamte. 

Der Verein ſchließt Lebens-, Kapital, Leibrenten- und Be⸗ 
graͤbnisgeld-⸗Verſicherungen ab und gewährt feinen Mitgliedern 
Kautions⸗ und andere Policen-Darlehen. 

Die Lebens-Verſicherung behält auch im Kriegsfalle bis zur 
Höhe von 20000 HM ohne Zahlung eines PBrämienzufchlages 
oder einer Kriegsprämie ihre Giltigkeit. 

Der Berficherungsbeitand betrug nach dem jeßt erfchienenen 
19. Seichäftsberichte Ende 1895 
24312 Zebenöverjicherung3-Bolicen über . . 109787710 M 
662 Kapitalverjicherung3-Policen über . . 20252950 = 
8594 Begräbnisgelderverjiherungs-PBolicen über 3607100 = 

41568 Bolicen über . . . ... 133647760 M 
Kapital und 794 Leibrentenverficherungs-PBolicen über 291915 M 

jäprlihe Rente. 
Im Geſchäftsjahre 1895 wurde ein Ueberſchuß von 1241557 M 61 Pf 
ser 33,61 °/e der Prämien für Lebensverlicherungen (gegen 

1159281 # 65 Pf im Sahre 1894) erzielt. 
Die Gewinn: und Berluftrehnung für 1895 ſowie die Bilanz 

lauten nach dem Gejchäftsberichte wie folgt: 

41* 
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Einnahme. A. Gewinn: nnd Verluß 

1. Ueberträge aus dem Vorjahre: a 
a. Ueberfhuß aus 1894, zu vertbeilen in 1895 — 
b. Brämien-Refjerven: 

1. für Lebensverfiherungen . . . . . .}142656249|79 
2. » Sterbelaffenverfiherungen . . . .I 847 751|25 
8. » Rentenverfiherungen . . - . . .11691 89828 
4. « Rapitalverfiherungen . . 18 446 29651 
5. =» SKapitalien aus üebenäverfiherungs- 

M zT 

1159 381!65 
| 

Dividenden . . . | 678 54666126 429 286,44 
& Brämienüberträge .. 1 —4— 
d. Schaden⸗Reſerve 

für Sterbefälle der rnaverſigerung .| 99 800 
« unerbobene Guthaben aus fälli ge 
wordenen Sapitalanfammlungen ber se ens⸗ 
verſicherungs⸗Dividenden 

e. Dividenden zur Auszahlung an die 
auf Todesfall Verfidherten: 
1. Ende 1894 nicht abgehobene Lebensver⸗ 
(0 erungd-Dividenden . 

2. Aus dem Ueberihufle von 1894 find den 
Zebensverficherten al8 Dividende überwiefen 

f. Sonkige Neferven: 
1. Sidjerbeitsfonds . 

Zuweiſung aus dem Ueberjäuffe von 1894 
2. Kriegs-Refervefonds . 

Zuweifung aus dem ucberſchuſſe ev. 1894 
8. Beamten-PBenfionsfonde . . 

Zuwachs im Jahre 189% . . .. 

4. Dividenden⸗Ergänzungsfonds. .| 245 721|27 
Zumeilung aus dem eerfäuffe v. 1894| 65 192|86 

5. Kautionsfonde . ne 82 240]21 
Zuwachs im Jahre 186. 2.2. 12 206)40 

6. Sicherheitsfonds für Berlufte ı an Police 
Darlehen . . . . — 

7. Töchterfonds ern. 4 
Zuwachs im Jahre 185... 7 

8. Fonds für Kursverlufte. . — —— 
9. Nicht erhobene Rüdkaufswerthe aus Rebens« 

verfiherungen.. . — — 
10. Nicht erhobene @uthaben vorzeitig aufge» 

hobener Kapitalverfiherungen . — 
11. Nicht erhobene Guthaben aus —— 

Kapitalanſammlungen ebensver⸗ 
ſicherungs⸗Dividenden . . — — 

2. Brämien-Eiunahme: 
a. für ae enden auf den Xodesfall. |8 698 787/79 
b. = Sapitalverfiderungen aufden Eriedensfafl| — |— 
c. « Sterbelaffenverfiherungen . . . . .I 115551124 
d. « Rentenverfiherungen . - » . 2. ..| 474896171 
e. « Sapitalverfierungen . . [1 486 492|58 
f, - zur Rapitalanfammlung verwandte Le 

- — 

692 778 1 

I; 
2 240 242 8 

562 857 % 

119 9105 

g11 2186: 

94 446 81 

12564 

1163, 
5000 - 

842984 | 

14485 

er Re 

bensverfiherungs-Dividenden. . . . . „| 147052119] 5 867 730, 
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Rehuung für dad Jahr 1895. 

1. Bertfeilung des Ueberichufies a. d. ». Jahre 1894: 
a zum Sicherbeitsfonbs .. 
b. = Rriegs-Mefervefonds . 
c. zu Dividenden an Bebensuerfiherte 
d. zum Beamten-Benfionsfonds . 
e . Dividenden-Ergänzun sfonds . 

. Sonde für Kursverlufte . . 

2. Schäden aus dem Berjahre: 
Sterbefälle der Lebensverſicherung: 
a. gezahlt. en ..... 
b. zurüdgeftellt . 0. 800 

Sälig gewordene Rapitalanfammlungen aus 
ebenöverfiherungs-Divibenden: 

a. gezahlt . en 859174 
b. zurüdgeftcht . .... ... 16886 

3. Schäden im Resuungsjehre: 
ı dei Todesfallverjiherungen: 

1. dur Sterbefälle in der Lebensverfidher.- 
AbtHeilung: 
gezahlt. .. 11]186189 900 — 

J eüt re . 1 102 600— 
2. durh Ablauf der Verficherun zzeit — 
8. durch Sterbefälle in der egräbnisgelb- 
„ehgerungd-Abtheilung: 
2. gezahlt. - . 02000. .h 25 961160 
3, zurüdgeftelt . . . . . 800 

b. für Kapitalien auf den Eriebensfall. — — 
© Renten. 

a. gezahlt . .... . 12127 84b 
zurüdgeftellt . . . — — 

d Nonfige fällig gewordene Verficher: 
Rapitalverfierung: 

galt. . 222222 »1 681 000|— 
3. zurüdgeftellt . .. 2 000 — 

2. Rapitalenfammlungen aus Lebensverfidher.- 
Tividenden: 

2. gezahlt en 8 800102 
B- jurüdgeftellt . oe. .. 167]17 

4. Ausgaben für vorzeitig aufgelähe Ber- 
gen: 

ı zurüdgelaufte Lebensverfiherungen: 
2. gezahlt für die Borjahre. 814,04 M, 

für 1895 29 917,94 4 = 80 231198 

#. zurüdgeftellt f. d. Borjahre 8115,80 M, 
für 1895 887,00 # = 8 50280 

b. aufgehobene Rapitalverfiherungen: 
a. gezahlt für die Vorjahre . 12 860,85 M, 

für 1895 96 170,774 =| 109 021112 
ß. zurüdgeftellt |. d. Vorjahre 1598,28 4, 

für 1895 19 556, ‚83 A=i 2115511 

Ausgabe. 
7 * 

1 159 281/65 

99 800.— 

528/60 

83 784178 

180 176|23 
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@innahme. A. Gewinn- und Berisb- 

M# ır 4“ RB 
3. BZinfen und Miethserträge. 

a Sinfen: 
für Hypotheken „41118 867/99 
s Kautiong- und Bolicendarlefen - 2.1 187 561/19 
auf Effelten . ur .....f 50 591/40 | 
. Bankguthaben .. 12 072|39| 18318 592% 

b. Miethserträge aus ben Wohnungen i im & | 
ſchäftshauſe Raſchplatz 13 . . — — 8662» 

4. Kursgewinn aus verlauften Effelten ... — — — — 
5. Vergütung der Rüdverfiherer . . . . . . — 
6. Sonſtige Eiunahmen.. 2... — 

37980416 1% 
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Rechnung für das Jahr 1895. Ausgabe. 
M q M PD c. aulgehobene Kapitalanfammlungen aus Le 

bensverficherungs· Dividenden: 
a. gezahlt für die Vorjahre. 89,80 KM, 

für 1895 28 156,76 M= 23 196|06 
3. zurüdgeftellt f. d. Borjahre 145,60 M, 

für 1895 2,82 M= 147192 23 843198 
4. aufgehobene Nentenverficherungen: 

2. gezahlt für 1895 . en 118|56 
3. „Pendgeftellt für 185... . — — 11866 
5. Lebensverſicherange Dividenden « an die 

Berficherten: 
a gezahlt für 1894 . . re. 

. Die Borjahre . 
3. surhdgeteitt für 1894 

= Die Borjahre 
6. Küdverfigerungs-Brämien . 
'. Agenturprouifionen.. . . . . 
& Serwaltungstoften einfchl. der Steuern . 

9. Abſchreibungen: 
'o auf Grundftüd Raſchplatz Nr. 18 von 

228 406,71 A 
75290 auf Utenfilien von . . 8 166, 94 ⸗ 
10, Qursverluſte af „berfanfte Effekten und 

Rurerüdgang der genen hen Gffelten . 
11. Prämienüßerträge. . . . 

12. Brämien-Referven Ende 1885: 
2. für Lebensverfiherungen . .. 
b. Sterbekaſſenverſicherungen. 
“ = Rentenverfiherungen . 
de Kapitalverfiherungen . 
e. n apitalien aus Le ensuerfiherungs-Divis 

enden . . .. 
13. Senfige Refersen: 

1. Siherbeitsfonds . . . .. ..2240 242!80 
Kriegs⸗Reſervefonde ..... 6862867194 
- Beamten-Benfionsfonds . 22020202 +1 119 910156 
Tividenden-Grgänzungsfonds . -2.2.0...1 811 218168 

- Rautionsfonds . . 94 446161 
ziderheitsfonds für Bertufte an Bolicendar- 

_ en. 7 264|24 
z Thterfonde . ren 1 168/15 
d. Fonds für Kursverlufte ..... . . 49054|84] 8386 148|97 

14. Sonftige Ausgaben: | 
: QuU8 dem Sigperheitsfonde für Berlufte an | 
Folicendarlehen . 2— 

‚für Sinrichtung einer er eleirifijen Beleichiunge | 
anlage . 2 802|93 2 804198 

u 17 7°, 77 zen BEEYTRTTITN] 
| 87 980 47618 

692 773|02 

818 898/22] 29 514 686)07 

[77 

=" 
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Activa. 

1. Wechſel der —— oder Garauten 

Grunbbefik: 
Geſchäftshaus in 3 Raſchplat 18 . 

ab 1°% Abjchreibung . . 
(Miethsertrag 1895 = 8652 y’ so Mr \ 

3. Sypotheln . . . 

4. Darichen anf Werihpapiere 
5. Werthpapiere: 

a. Staatspapiere: 
800000 A 40/0 Preuß. konſ. Staatsanleihe, 
Kurswerth am 31 /12 18956 bezw. Ankaufs⸗ 
preis. . . 841 808,84 A 

551500 #4 Bird Deutiche 
Reichsanleihe, Antaufspreis . 668 984,55 = |1 410 287189 

b. Biandbriefe . . en 
c. Kommunalpapicere. . . 
d. Sonftige ®erthpapiere: 
200000 A 8'/°%% Hann. Sandeökreditanfialt- 
Obligationen, Anlaufspreis 

6. Darichen auf Policen: 
8. Policendarlchen innerhalb des Rückkaufs⸗ 

erthes 
b. Bolicenbarlchen unter Stellung von Bürgen 889 688|650] 1610 196 5° 

7. Kantions⸗Darlehen an verficherte Beamte . 1 261 686 % 

8. Reichſsbaukmäßige Wechſel ... — — 

9. Guthaben bei Banfhäufern: 
a. Guthaben bei der. Reichsbank. 
b. Bankier-Guthaben, gededt burch Bauftpfand 

an Wertbpapieren . . 
10. —— bei anderen Berfiherangt-Beich- 

11. Rädftändige Zinſen 
Am 81. Dezember 1895 AR: nicht rallige, auf 

das Jahr 1895 fallende Zinfen . . 
12. Ausftäude bei Agenten . 

13. Geftundete Brämien . . . 

14. Baare e nalie am 31./12. 1895 

1610 472 =“ 

612 600 * 

15, Yupenter 
a ebfreibung 75 %% 

6. Senftige Aktiva: 
Eiſerne und 860 laufende Borjdüffe . 

84 828 921 4 
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31. Dezember 1895. Passiva. 

L Atien- oder BarantieRapital . . . . . . 
(Siehe die unter 2 umd 8 fpeciell aufgeführten, 

in Baar vorhandenen Refervefonds.) 
2. SapitalsRefervefonds: 

Siherbeitsfond® -. - . 2.2... 

3. Referven: 
a. Kriegd-Nefervefonds . . . . 
b. Beamten-Benfionzfonds. . . 
c. Tividenden-Ergänzungsfonds 
d. Raufionsfonds . . 2 2 2020 
e. naerheitsfonds für Verlufte an Policendar- 

f. Töhter fonds . . . . 
g. Honds für Kursverluſte . 

_ 4. Schaben-Neferven: 
a. zur angemeldete Sterbefälle der Lebensver- 

1 145 900|47 

b. für angemeldete Sterbefälle der Begräbnis- 
eldverfiherung a a . 

« mr unerbobene fällige apitaloerfiherungen 
d. für unerhobene Guthaben aus fällig ge 
_ vordenen Kapitalanfaınml. der Dividenden 
d. Prämienüberträge . . . . . . 

> 6. Prämien-Referven: 
a. für Lebensverfiherungen . . . . . 

- Sterbelafjenverfiherungen 
© = Leibrentenverfiherungen . . 

« Rapitalverfiherungen -. -. » 2 20. 
e =» SKapitalien a. Lebensverfiherungs-Divid, 
?. Gewwinn-Referven der Berfiherten . . . . 
8. Guthaben anderer Verſicherungs · Anftalten bezw. 

106 086,03 

= 

29 514 686/07 

9. Baar-Santisuen. . . . . ... 
- 10. Sonftige Paſſiva: 

a Bordem Fäligkeitsterminegeleiftete Zahlungen: 
1. Schensnert-Brämien 0. 12941,95 4 
2. Eterbelaffen-Brämien. . . 880,71 =» 
8. Leibrentenverj-Brämien . . 61 854,98 = 
3. Rapitalverf.-Beiträge . . . 6747712 » 
5. Verſchiedene Afferrate . . 95 868,24 » | 238 518|— 

d. Lombarbdarlehen bei der Reihsbant . . .| 250 5001 
° Acht abgehob. 3. Zahlung ftchende Beträge: 

Lebensverſicherungs⸗Dividenden für 1894. 
— für die Borjadre -. . . . . 
Rückkaufswerthe aus Lebensverfiherungen 

- Quthaben aus Kapitalverfiherungen . . 
Guthaben aus vorzeitig aufgelöften Kapital» 
anfammlungen der Dividenden ur 

Ueberſchuß 

* 

iR „2 CR 

580 50456 
1 241 557/61 

84 828 927 54 
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Das eigene Vermögen des Vereins, welchem direkte Paſſive 
nicht gegenüberftehen, beläuft fich bereit8 auf 3877589 M 22 F. 
Aus den Zinſen diejer Fonds können ſämmtliche Verwaltung: 
foften bejtritten werden, fo daß die ganzen Ueberſchüſſe den Be: 
fiderten zu Gute fommen. 

Für Die eriten 19 Seihäitsjahre ind den Vereinsmu—⸗ 
gliedern 4 742829 M 46 Pf Dividende gezahlt worden, woren 
auf das Sahr 1895 750111 MH 66 Pf entfallen. 

In demſelben Zeitraume wurden an fälligen Lebensver 
fiherungsfummen 5 702434 AM 92 Pf gezahlt. 

Die Kapitalverfiherung eignet fich. auch zu Ausſteuer- 
Studiengeld» und Militärdienftverfiherungen. 

Sn der Sterbefaffe kann ein Begräbnisgeld bis zu 500 .l 
auch auf das Leben der Frau und fonftiger Familienangehörigen 
verjichert werden, ohne daß es zur Aufnahme einer ärztliden 
Unterſuchung bedarf. 

Die Stellung von Kautionen übernimmt der Preußiſche Be 
amten-Berein für feine Mitglieder unter den vortheilhafteften Le 
dingungen. 

Die Direktion des genannten Vereins in Hannover verfendet 
auf Anfordern die Drudjachen desselben unentgeltlich und portofrei, 
ertheilt auch bereitwilligft jede gewünſchte Auskunft. 

2) Zufammenftellung der im Reſſort des Winijteriumt 
der geiftlihen zc. Angelegenheiten während des Jahr: 
1895 durch Allerhöchſte Erlafje genehmigten Schenkungen 
und legtwilligen Sumenbungen (Nach Kategorien ge: 

ordıtet.) 

Auch im Jahre 1895 Hat fih der Wohlthätigkeitsjinn der 
Bevölkerung durch Schenktungen und Zuwendungen an inländitdhe 
en und anbere juriftiiche Perfonen in reger Reie 
ethätigt. 

Soweit das Reſſort des Miniſteriums der geiſtlichen x. An: 
gelegenheiten Hierbei in Betracht fommt, find wir in der Lage. 
eine nach Kategorien georbnete Zufammenftellung derjenigen Ju: 
wendungen, welche im einzelnen falle ben Betrag von 3000 .K 
überfteigen und demnad gemäß den Beitimmungen im $. 2 de? 
Geſetzes vom 23. Februar 1870 der Allerhöchiten Genehmigung 
bedunften, nadjitehend mitzuiheilen: 
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2. 

Bezeichnung 

der 

einzelnen Kategorien. 

Yrufende Wr 

Evangeliſche Kirchen und 
arrgemeinden ... 

AEvangeliſch⸗lirch liche An⸗ 
halten, Stiftungen, Ge⸗ 
jellſchaften und Vereine 

ANisthümer und Die zu 
denjelben gehörenden 
Anftitute. ... 2... 

Patholijche Pfarr⸗Ge⸗ 
meinden und Kirchen 
tholiſch⸗kirchliche An⸗ 
kalten, Stiftungen zc. 

Aüniverfitäten und die zu 
en gehörigen 

‚Wöbere Lehranſtalten und 
die mit denſelben ver- 
bundenenZtiftungen:zc. 
ollsſchulgemeinden, 
Elementarſchulen bzw. 
die den letzteren gleich⸗ 
ſtehenden Inititute . . 
aubitummen- und Xlin- 
denanftalten..... . . - 

nit» und wi = 

id Anfitute Ankale 
en 2 

m Ganzen | 5 088 18426 

8. 4. d. 

Betrag der | Werth der 
in Geld ge- Inicht in Geld 
madten Zu⸗ Igemadten Zu«- 
wendungen. | wendungen. 

M | 
ahl der gemachten cn Bumwenbungen. 

1 449 716556] 420 880|— | 1 870 546156 1117 

812 888|45 20 000— I 882 888|45 

592405 — | 8344 000|— | 936 405: — 

1 259 798160] 808 841|58 | 1 568 640108 

884 701|— | 268800—| 608 vo1l— 

127800—| 44000] 171 8001— 

191229175] 400001 281 229175 

36 100) — 5000| 41110 

68 000 — — — 58 000|— 

76 000 — — 1-1 76.0001 

6 000 8.0001 14 000|— 

1 466 971158 | 6 bbb 155179 

27 

24 

128 
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BerionalsBeränderungen, Titels und Ordensperleihungen. 

A. Behörden und Beamte. 

Es ift verliehen worden: 
dem Konjervator der Kunſtdenkmäler Geheimen Ober-⸗Re 

gierungsrath und vortragenden Rath im Miniftertum dir 
geiſtlichen, Unterrichts- und Medizinal- Angelegenheiten 
Perſius die Königliche Krone zum Rothen Adler-Orden 
zweiter Klaffe mit Eichenlaub, 

dem Geheimen Regierungsrat und vortragenden Rath in 
demfelben Miniſterium Steinhaujfen der Königlid: 
Kronen⸗Orden dritter Klaſſe, 

dem Geheimen expedirenden Sekretär und Kalkulator in dem: 
jelben Minifterium Rechnungsrath Heſſe der Ebaratır 
al8 Geheimer Rechnungsrath, 

dem Stadtichulrath Dr. Fürftenau zu Berlin der Charaltır 
als Geheimer Regierungsrath, 

dem Kreis⸗Schulinſpektor Wernicke zu Neuſtadt W. Vr 
der Charakter als Schulrath mit dem Range eines Rathe⸗ 
vierter Klaſſe und 

dem Dekonomie⸗-Inſpektor am Charite-Krantenhaufe zu Berli: 
Hirſchmann der Charakter als Rechnungsrath. 

Es ſind ernannt worden: 
der bisherige Seminar⸗Direktor Dr. Schroller zu Ramin! 

zum Regierungs- und Schulrath bei der Negierung 
Oppeln und 

der bisherige Prediger Sakobielski zu Hohenſtein zum 
Kreis-Schulinipektor. 

B. Univerfitäten. 
Univerjität Berlin. | 

Die Pier des ordentlichen Profefjord in der Juriltifchen Fakulta 
Geheimen Juftigrathes Dr. Brunner zum Rektor der Koͤnig— 
Iihen Friedrich-Wilhelms-Univerſität zu Berlin für da 
Studienjahr 1896/97 iſt beftätigt worden. 

Der biöherige außerordentliche Profeſſor Dr. Leſſer zu Bern it zun 
außerordentlihen Profeſſor in der Medizinischen zyakıla 
der Königlichen. Friedrich-Wilhelms-Univerſität zu Berlir 
ernammt worden. 

Dem Privatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der Köniz 
lichen Sriedrih-Wilhelms-Univerfität zu Berlin Dr. Bie: 
iit das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 
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Univerfität Greifswald. 
Dem ordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät der 

Unwerfität Greifswald Dr. Schwanert ift der Charalter 
als Geheimer Negierungsrath een worden. 

8 it beigelegt worden das Prädikat „Profeſſor“: 
den Privatdozenten in der Philofophiichen Fakultät der 

Univerfität Greifswald Dr. Bilg und Dr. Senmmler. 

Univerfität Breslau. 
is find verfegt worden in gleicher Eigenſchaft: 

der ordentliche Profeſſor Dr. Sdralek zu Müniter i. W. 
in die Katholiſch-theologiſche Fakultät der Univerfität 
Breslau und 

der ordentliche Profeſſor an der Univerjität Marburg Dr. 
Uhthoff in die Medizinische Fakultät der Univerfität 
Breslau. 

ver bisherige außerordentlihe Profeſſor in der Philojophilchen 
Fakultät der Univerfität Breslau Dr. von Rümker iſt 
Bu ordentlichen Profeſſor in derjelben Fakultät ernannt 
worden. 

em Lehrer der Zahnheilkunde am proviforischen Zahnärztlichen 
Inſtitut der Univerjität Breslau Zahnarzt Dr. Sachs ift 
das Prädikat „Profeſſor“ beigelegt worden. 

Univerfität Halle-Wittenberg. 
ver bisherige außerordentliche Profeflor Dr. Stein zu Leipzig 

it zum ordentlichen Profeſſor in der Zuriftiichen Fakultät 
der Univerfität Halle-Wittenberg ernannt worden. 

Univerfität Kiel. 
ven Brivatdozenten in der Mediziniichen Fakultät der Univerfität 

Kiel Dr. Doehle und Dr. Hochhaus ift das Prädilat 
„Profeſſor“ beigelegt worden. 

Univerjität Göttingen. 
der ordentliche Profeffor Geheime Regierungsrath Dr. Fleiſch— 

mann zu Königsberg i. Br. ift in gleicher Eigenſchaft in 
die Philoſophiſche Fakultät der Univerfität Göttingen ver- 
et worden. 

Univerfität Marburg. 
3 it beigelegt worden das Prädikat „Profellor“: 

dem Privatdozenten in der Theologifchen Fakultät der Unis 
verfität Marburg Lic. Beß, 

dem Privatdozenten in der Bhilofophiichen Fakultät der 
Univerfität Marburg Dr. Küfter und 
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dem Brivatdozenten in der Medizinischen Fakultät der Une 
verfität Marburg Dr. Sandmegyer. 

Univerfität Bonn. 

Der bisherige ordentlide Profeſſor Dr. Coſack zu Freiburg i.T. 
ft zum ordentlichen Profeffor in der Suriftiichen yakulı: 
der Univerlität Bonn ernannt worden. 

Akademie Müniter. 
Dem ordentlihen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakullat un) 

Direktor des Botanischen Inſtituts der Akademie Münite: 
Dr. Brefeld iſt der Charakter als Geheimer Regierung: 
rath verliehen worden. 

Der bisherige Privatdozent Dr. Koepp zu Berlin ift zum aufır: 
ordentlichen Brofefior in der Philoſophiſchen Fakultät de 
Akademie Münfter ernannt worden. 

C. Techniſche Hochſchulen. 
Hannover. 

Der Eiſenbahn-Bauinſpektor Troske iſt zum etat3mäßigen Fre: 
feflor an der Techniſchen Hochſchule zu Hannover ernam: 
worden. 

Aachen. 
Der Dozent an der Techniſchen Hochſchule zu Berlin Profetr: 

Lynen ift zum etatsmäßigen Profeſſor an der Techniſche 
Hochſchule zu Aachen ernannt worden. 

D. Muſeen u. |. w. 
Es find beftätigt worden: 

die Wahl des Geheimen Negierungsrathes Profeſſors Ent: 
zu Berlin zum Präfidenten der Königlichen Aladem 
der Künſte daſelbſt für die Zeit vom 1. Oktober 1°" 
bi3 dahin 1897 und die Wahl des Profeſſors Dr. Blumnit 
zum Stellvertreter des Präfidenten der Königlichen Aladem:: 
der Künſte zu Berlin für denjelben Zeitraum jomie 

die von der Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin vollzeger. 
Wahl des Direktor der Königlichen Staatsardive und 
des geheinn Staatsarchivs Dr. Koſer daſelbſt zum ordem 
lichen Mitgliede der Philoſophiſch-hiſtoriſchen Klaſſe dr 
Akademie. 

Dem Geſanglehrer Profeſſor Stockhauſen in Frankfurt a. N 
iit die Große Goldene Medaille für Kunft verliehen wordt. 

Es ift beigelegt worden das Prädikat „Profeſſor“: 
dem ordentlichen Lehrer an der Kunſt⸗ und Kunjtgewert. 

Schule zu Breslau Bante, 
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dem praktischen Arzte Dr. Fröhlich zu Berlin, 
dem vereideten Chemifer der Gerichte und der Handel3- 
kammer zu Breslau Ur. Hulmwa und 

demLehrer am doch’ Then Konjervatorium zu Frankfurt a. M. 
Komponiſten Humperdind. 

Es jind ernamıt worden: 
der Dr. Friedrich Müller und 
der bisherige außerordentliche Profeſſor an der Akademie 

Münſter Dr. Winnefeld zu Direktorial-Aſſiſtenten bei 
den Königliden Muſeen zu Berlin. 

E. Höhere Lehranitalten. 

63 it beigelegt worden das Prädikat „Brofeffor”: 
dem Oberlehrer am Städtiſchen Gymnafium zu Frank— 

furt aM. Hauſchild und 
dem Oberlehrer am Gymnaſium zu Glüdftadt Dr. Koch. 

205 Prädifat „DOberlehrer” iſt verliehen worden: 
den Zehrern 
Mettlih am Realgymnafium zu Trier, 
Heinrich) Joſehh Müller am Kaifer Wilhelms-Gymnaſium 

zu Aachen, 
Dtto am Gymnaſium zu Saarbrüden, 
Thomas am NRealgymnafium zu Ruhrort und 
Vreden am Gymnaſium zu Grefeld ſowie 

den Zeichenlehrern Herrmann am NRealgymnafium zu Siegen 
und Zubig am Nealgymmafium zu Dortmund. 

In gleicher Eigenfchaft find verfeßt bezw. berufen worden: 
der Direftor der Realſchule zu Charlottenburg Dr. Gropp 

an die Dberrealichule dafelbit; 
die Oberlehrer 

Dr. Albredt vom Gymnaſium zu Beuthen an das Gymnaſium 
zu Neuftadt ©. S., 

Aydam vom Gymnafium zu Neujtadt D. ©. an das Gym⸗ 
nafium zu Beuthen, 

PBrofeffor Dr. Güldenpenning vom Gymnafium zu Dram- 
burg an das Gymnafium zu Kolberg, 

Mann vom Realgumnafium zu Bromberg an das Real 
gymnaſium zu Rawitſch, 

Weisker vom Realprogymnaſium zu Freiburg an das 
Realgymnaſium zu Tarnowitz und 

Winkler vom Gymnaſium zu Sagan an das Matthias- 
Gymnaſium zu Breslau. 
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Es find befördert worden: 
der Profejlor am Gymnafium zu Frankfurt a. M. Dr. 

Blaier zum Direktor des daſelbſt zu Neujahr 1897 ins 
Reben tretenden Leijing-®ymnafiums, 

der Profeſſor am Städtiichen Lyceum II zu Hannover 
Schäfer zum Direktor diefer Anjtalt umd 

. der bisherige Leiter der Realfchule zu Meiderih Schnüran 
zum Direktor dieſer Anitalt. 

Es find angeftellt worden als Oberlehrer: 
am Gymnaſium 

zu Ploen der HilfßIehrer Dr. Adrian, 
zu Qyd der Hilfslehrer Bedmann, 
zu Wiesbaden der Hilfslehrer Boſſe, 
zu Prüm der Hilfälehrer Donsbach, 
zu Burgjteinfurt der Hilfslehrer Dreyer, 
zu Münftereifel der Hilfslehrer Dr. Fiſcher, 
zu Sagan der Hilfslehrer Grüßner, 
zu Dramburg der Hilfslehrer Hoenide, 
zu Bedburg (NRitter-Afademie) der Hilfslehrer Dr. Niepen, 
zu Marburg der Hilfslegrer Dr. Schaefer, 
zu Hanau der Hilfslehrer Schlitt, 
zu Botsdam der Hilfslehrer Schneider, 
zu Caffel (Wilhelms-Gymmafium) der Hilfslehrer Vater: 

meyer und 
zu Züllichau (Pädagogium) der Sculamtskandidat 
Ammerlahn; 

am Realgymnafiım 
zu Frankfurt a. D. der Hilfslehrer Dr. Baldow, 
zu Trier der Hilfslehrer Berkenbuſch, 
zu Marburg der Hilfslehrer Focke, 
zu Bromberg der Hilfslchrer Rüdert und 
zu Coblenz der Hilfslehrer Dr. Schmidt; 

am Brogymnafium 
zu Saarlouis der Hilfslehrer Dr. Wallraff; 

an der Realfdhule 
zu Berlin (12.) die Hilfslehrer goereng und Martlgrat. 
zu Berlin (9.) der Hilfslehrer Kaumann, 
zu Steglig der Hilfslehrer Dr. Auguft Schmidt und 
zu Unna der Hilfslehrer Vollmer. 

F. Scäullehrer- und Lehrerinnen Seminare. 

Es iſt verliehen worden: 
dem Seminar: berichtet Profeſſor Dr. Fritze zu Coepenid 

der Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe. 
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In gleicher Eigenſchaft ift verfegt worden: 
der inar· Oberlehrer Gebler von Eckernförde nach 

lfeld. 
Es ſind befördert worden: 

zum Direktor des Schullehrer-Seminars zu Waldau 
ber bisherige Seminar-Oberlehrer Reddner zu Königs- 

berg N.⸗M.; 
zur ordentlichen Seminarlehrerin 

an den Evangeliſchen Bildungs- und Erziehungs-Anſtalten 
zu Droyßig die bisherige Hilfslehrerin Liman; 

zu ordentlichen Seminarlehrern 
am Schullehrer⸗Seminar zu Barby der Präparandenlehrer 
Gerlach aus Genthin, 

am Schullehrer-Seminar zu Ofterburg der bisherige 
Seminar hulfälchrer Hergt aus Erfurt und 

am Scullehrer-Seminar zu Ortelöburg der bisherige 
Seminarhilfslehrer Wiedenberg. 

Cs jind angeftellt worden: 
als ordentliche Lehrer 

am Schullehrer-Seminar zu Ufingen der Pfarramtstandidat 
Bonfac zu Burg bei Magdeburg, 

am Schullehrer-Seminar zu Ueterfen der Kantor und 
Mädchenſchullehrer Edert zu Oldesloe und 

am Schullehrer-Sentinar zu Mettmann der bisherige kom— 
miljariiche Lehrer am Schullehrer-Senminar zu Barby 
Ruedede; 

als Hilfslehrer 
am Schullehrer-Seminar zu Ortelsburg der kommiſſariſche 

Lehrer Boettcher. 

G. Deffentliche höhere Mädchenſchulen. 

der ordentlichen Lehrerin an der Städtiſchen höheren Mädchen— 
ihule zu Schönebed Olga Schulke iſt dad Prädikat 
„Oberlehrerin“ verliehen worden. 

H. Ausgeſchieden aus dem Amte. 

‘1 Seftorben: 

Dr. Berneder, Gymnaſial-Oberlehrer zu Allenjtein, 
Dr. Beyrich, Geheimer Bergrath, ordentlicher Profeſſor in 

der Khilofophifchen Fakultät der Königlichen Friedrich— 
Wilhelms-Univerſität zu Berlin und Mitglied der König- 
lichen Akademie der Wiſſenſchaften, — 

Bothe, Oberlehrer an der Oberrealſchule zu Gleiwitz, 

1896. 42 
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Bueren, Profeilor, Gymmafial-Öberlehrer zu Osnabrüd, 
Dr. Eurtius, Wirklicher Geheimer Rath, Excellenz, ordent: 

licher Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät der Könu: 
lichen Friedrich Wilhelms-Univerfität zu Berlin und Rt: 
glied der Königlichen Akademie der Wiffenichaften, 

Dr. Dreinhöfer, Gymnafial:Oberlehrer zu Nordhaufen, 
Hemmersbah, Seminar-Öberlehrer zu Kanten, 
Dr. phil. et med. Kekule von Stradonig, ehem 

Negierungsrath, ordentlider Profeſſor in der Bhile- 
jopbifchen Fakultät der Univerfität Bonn und Mitglie 
der Königlichen Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin, 

Majewski, Gymnafial-Oberlehrer zu Lyd, 
Milje, Realichul-Öberlehrer zu Unna, 
Dr. Minnigerode, ordentlider Profeffor in der Vhilo— 

fophifchen Fakultät der Univerfität Greifswald, 
Dr. Saegert, Brofeljor, Gymnafial-Oberlehrer zu Demmir, 
Salygmann, Gymnafial-Öberlehrer zu Cleve, 
Dr. Siemering, Realgymnafial-Oberlehrer zu Zilfit un 
Dr. ®iemann, Direltor des Nealprogymnafiums ;u 

Eilenburg. 

2) In den Ruheftand getreten: | 
May, Profelfor, Gymnajial-Öberlehrer zu Ploen, 
Meyer, Profejfor, RealgymnaſialOberlehrer zu Breslau— 

unter Verleihung des Rothen Adler-Drdens vierter Klanr. 
Dr. Otto, Gymnafial-Oberlehrer zu Breslau, 
Rademedhers, ProgymnafialsOberlehrerzuSaarlouis un 
Schütz, Profeffor, Gymnafial-Öberlehrer zu Burgjteinfurt. 

unter Verleihung des Adlers der Ritter des Königlidır 
Hausordens von Hohenzollern. 

3) Ausgejhieden wegen Eintritts in ein anderes Anı 
im Snlande: 

Dr. Barth, außerordentlicher Brofeffor in der Medizinijher 
Fakultät der Univerfität Marburg, 
Beneke, Seminarhilfslehrer zu Dfterburg und 
Bertling, GÖymnafial-Oberlehrer zu Schleswig. 

Inhalts⸗Verzeichnis des September-Heftes. 

Minijterium der geiftlihen 2c. Angelegenheiten . . . . . ® 
A. 141) Verordnung, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem 

Bereiche des Minifteriums der geiftlihen, Unterrichts und 
Medizinal-Angelegenheiten. Vom 25. Juni 1896 . . . . 9 

142) Dentiärift über „Blattern und Schußpodenimpfung“. El 
vom 4. Auguft d. IE... 0 Ho En 54 
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143) Prüfungs⸗Ordnung für die im Bureaudienfte bei den Könige 
lien Provinzial-Schulkollegien anzuftellenden Subaltern- 
beamten. Crlaß vom 16. Auguft d. GB... 2 2 2 2. 

144) Unterhaltung der Gasglühlichtapparate in den Dienft- 
wohnungen von Staatsbeamten. Erlaß vom 21. Au uftd. 938. 559 

145) Behandlung der Bauangelegenheiten bei den ftaatlichen 
höheren Lehranftalten und Schullehrer-Seminaren. Bere 
fügung des Königl. Provinzial-Schullolegiums zu Königs- 
berg vom 29. Zuli de IE. oo oo on 

B. 146) Kommiffionen für Die Prüfungen Der Nahrungsmittel⸗ 
Chemiker für die Zeit vom 1. April 1896 bis Ende März 1897. 
Belanntmadhung vom 10. Auli de BB... 2 2 2 2 2. 

147) Zulaffung von Frauen zum gaftweifen Beſuche von Uni« 
verjität3porlefungen. Erlaß vom 16. Juli d. 38. . . . 

148) Zulaffung zum Rrattiziren in den Univerfitäts-Slinifen und 
Polikliniken. Erlaß vom 22. Auguft d. BB. . . . . . 568 

Ü 149) Rahweis ausreihender ſchulwiſſenſchaftlicher Bildung be— 
hufs Zulafjung zur Beichenlehrer- oder Beichenlehrerinnen- 
rüfung. Grlaß vom 235. Sunid. MB. . 2 22 668 

150) Verleihung von Medaillen aus Anlaß der in diefem Jahre 
der Beier des zweihundertjährigen Beftchens der Hiefigen 
fademie der Künfte veranftalteten internationalen Kunfte 

ausſtellung hierſelbſt. Bekanntmachung .. 
D. 151) Anwendbarkeit des Artikels 1 des Geſetzes vom 18. Juni 

1889, betreffend Abänderung des Geſehes über die Er— 
meiterung, Umwandlung und Neuerrichtung von Witwen- 
und Waiſenkaſſen für Slementarlehrer vom 22. Dezember 
1869, auf alle Lehrer an öffentlihen Schulen einſchließlich 
der Emeriten. Eriaß vom 15. Juni d. Is.. a 

152) Gleichwerthigkeit der Beugniffe der realen Abtheilung eines 
Progymnafiums mit denen eincs Nealprogymnafiums für 
die Befähigung zum cinjährig-freimilligen Militärdienfte. 
Erlab vom 1. Juli d. Is. 00 00 

158) Ueberfichtlichkeit der ftatiftiichen Mittheilungen in den von 
den Provinzial-Schulfollegien zu erftattenden Verwaltungs» 

berichten. Erlaß vom 8. Zuli d. 38 . . . ee 
154) Betreffend die Anrehnung der von Lehrern höherer Unter« 

richtsanſtalten an Landwirihſchaftsſchulen zugebrachten Dienft- 
zeiten. Erlaß vom 19. Zuli d. 38... 2. 2... — 

156) Abzweigung der Etiftungslapitalien aus den SKapitalien- 
titel in Den Stats der ftaatlihen Höheren Unterrichtsanitalten. 
Erlaß von 14. Auguft d. 3. . ... ern 

186) Beftätigung gewählter Mitglieder der Kuratorien nichtſtaat- 
licher Göhere Unterrichtsanftalten durch die Brovinziale 
Schulkollegien. Erlaß von 20. Auguft d. 38... . . . 

157) Beilegung des Charakters als ‚Brofeffor“ an Oberlehrer hö⸗ 
berer Sehranftalten. Belanntmahung -. » . 2» 2... 

158) Warnung der Schüler vor dem Baden an verbotenen oder 
nit ausdrüdlich erlaubten Stellen. Verfügung des Königl. 
Provinzial⸗Schulkollegiums zu Breslau vom 25. Juni d. Is. 580 

E. 159) Anträge auf Bewilligung außerorbentlicer Kredite zur 
Beſchaffung von Lehrmitteln für Die Scullehrer- und 
Lehrerinnen-Seminare. Erlaß vom 12. Juni d. SR oo. 

562 

667 

669 

672 

672 

573 

675 

677 

678 

679 
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160) Anrechnung der Urlaubszeit auf die Vienfizeit ber Lehrer. 
Erlaß vom 18. Zuni d d. &8, 

161) Gnadenkompetenzen für die Hinterbliebenen eines an einer 
gr mweillaffigen oder an einer dreiflafiigen Schule mit zwei 

e hrkräften ange eſtellten Lehrers. Erlaß vom 17. Juni d. 58. : 
162) Unzuläſſigkeit der Fortſetzung der Mitgliedſchaft eines Mittel⸗ 

ſchullehrers an der Propinzial⸗Elementarlehrer⸗Witwen⸗ und 
Waiſenkaſſe nad Aufgabe der bisherigen Lehrerſtelle. Erlaß 
vom 20. Juni d 

163) Abhaltung von —— bei der Aufnahme in 
Lehrerinnen⸗Bildungsanſtalten rlaß 

164) Ueberſicht von der Frequenz der —ã Schullchrer⸗ 
und Lehrerinnen-Seminare der Monarchie im Sommer 
femelter 1896 . 

vom 8. Juli d. 3. 3 

er 

a 

165) Ueberfiht von der” Frequenz der ſtaatlichen Bräparanden- i 
anftalten der Monardie im Eommerfemeiter 1896 

166) Frift zur Ablegung der „‚zreiten Boltefäullehrerprüfung | 5 F 
Erlaß vom 831. Juli d 

167) Auflöſung des Anfteungsverhäitniffes einer Lehrerin im 
Falle der Verheirathung. Crlenntnis des vierten Ginil- 
fenate8 des Reichſsgerichts vom 80. April d. 38. 

F. 168) Soranßfegungen für Die Ablegung der eberiehrerinnen 
prüfung. Grlaß vom 8. Augujt d. 38. 

G. 169) Gewährung der gejeglichen Stantsbeiträge für bie Lehret 
ſtellen an den beſonderen Schulanſtalten für nicht vol 
befähigte Kinder. Erlaß vom 16. Juni d. Is. 

170) Bewilligung laufender Beihilfen zu den fadligen Schul 
unterhaltungskoſten. Erlaß vom 21. Juni d. 38. 

171) Beſcheinigung der Schulvorftände über die orduungsmäßige 
Beſetzung der Lehrerſtellen, für melde mwiderruflide Staats. 
beihilfen aus dem Fonds Kap. 121 Tit 84 des Staatehaue 
alis⸗Etats gezahlt werden. Erlaß von 29. Zuli d. Ib. . 

172) —S der Anträge auf Einführung von Zefebüchern 
für Mittelfhulen. Erlaß vom 24. Juli d. Is.. 

178) Mitglieder des Schuivorftandes unterliegen nicht "dem Br 
amten-Disciplinar-Gefege. Grlaß vom 8. Auguft d. Ie. 

174) Ueberficht über die Zahl der bei dem Landheere und bei va | 
Marine in dem Erfagjahre 1895/96 eingeftellten Preußiſchen . 
Mannihaften mit Bezug auf ihre Schulbildung 

175) Rechtsgrundfäge des Königlichen Ddervermaltungs erichte, 
Erlenutniffe des I. Senates vom 8., 6. März, 10., 17.,2 ‚April 
12., 19., 29., 29. Mai und 9. Juni d. Is. .. 

Nichtamiliches. 
1) Preußiſcher Beamten-Berein. Proteltor Seine Majeftät der J 

Kaiſer. 
2) Aufammenftellung der im Reſſort des Miniſteriums der geiß« 

lichen ꝛc. Angelegenbeiten während des Jahres 1895 durd 
Allerhöchſte Erlaffe genehmigten Schenkungen und lege 
willigen Zumendungen. (Rah Kategorien geordnet.) 

Perſonalieng. * 

Druck von J. F. Starcke in Berlin. 
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Sentralblatt 
für 

die geſammte Anterrichts-Perwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterinm der geiftlichen, Unterrichts und 
Medizinal-Angelegenbeiten. 

10. Berlin, den 20. Oftober 1896. 

A. Behörden und Beamte. 

115) Berordnnung, betreffend die Kautionen der Beamten 
:ı3 dem Bereiche des Minijteriums der geiftlichen, 
Unterrichts⸗ und Mebdizinal- Angelegenheiten. Vom 

26. Augujt 1896. (©. ©. ©. 179.) 

Bir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen zc. 
derordnen auf Grund Der 88. 3, 7, 8 und 14 des Gejeßes, be- 
reitend die Kautionen der Staatsbeamten, vom 25. März 1873 
G. S. ©. 125 — was folgt: 

Einziger Paragraph. 
Den zur Rautionsleijtung verpflichteten Beamtenklaſſen aus 

vem Bereiche des Minifteriums der geiftlichen, Unterrichts: und 
Redizinal-Angelegenheiten tritt Hinzu: 

der Inſpeltor der chirurgiſchen Klinik der Univerfität 
zu Marburg. 

Die Höhe der von dem Inhaber diefer Stelle zu leiſtenden 
Amtstaution wird auf Eintauſendachthundert Mark feſtgeſetzt. 

Im Uebrigen finden die Vorſchriften der Verordnung vom 
0. Juli 1874, betreffend die Kautionen der Beamten aus dem 
Sereihe de Staatsminiſteriums und des Yyinanzminilteriums 
- 6.6. S. 260 — Anwendung. 

Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterjchrift 
und beigedrudtem Königlichen Injiegel. 

Gegeben Neues Palais, den 26. Augujt 1896. 
(L. 8.) Wilhelm R. Bu 

Für den Finanzminiſter und den Miniſter der geiftlichen zc. 
Angelegenheiten. Schönſtedt. 

1596. 1 48 
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177) Berädfihtigung der Produzenten bei Lieferungen 
für antlice Anttalten. 

| Berlin, den 17. uni 183%. 
Das Königliche Staatsminiftertum hat unterm 30. April d. 3. 

beichlofjen, dern Verwaltungsorganen zur Pflicht zu machen, ſowen 
dies ohne Schädigung fiskaliſcher oder allgemeiner Intereffen un 
ohne grundjäglide Ausichliegung des legitimen Handels au: 
fuͤhrbar erjcheint: 

a. die Bedärfniffe der Verwaltungen an Tandwirthichaftliden 
Crzengniffen thunlichſt direlt von den Produzenten zu vr 
werben; 

b. zu diefem Zwecke insbejondere auch direkte Beziehungen zr 
bereits b Fr Berfaufsgenoffenfchaften anzuknuͤpfen 
auch möglich)t — um den Anforderungen der Verwaltungs: 
organe befjer als zur Zeit genügen zu können — auf dr. 
Zuſammenſchluß der Produzenten zu VBerlaufsgenofier: 
Ihaften an geeigneten Orten hinzuwirken und die Bildunz 
folder Benoffenihaften durch Berädjichtigung bei der Ber: 
gebung von Lieferungen zu fördern; 

c. jofern eine öffentliche Submiljion für die Lieferung der : 
Frage ftehenden landwirthſchaftlichen Erzeugniffe flattfinde, 
—— nur dann zu beruͤckſichtigen, wenn fie n 
von vornherein am Submilfionsverfahren betheiligt ur! 
günjtigere Gebote bezüglidy der ausgejchriebenen Liefenm; 
abgegeben haben, als die übrigen Bewerber. 

Die Befugnis der Berwaltungsorgane, das Berdingung: 
verfahren unter Umständen aufzuheben und eine andermeite Be: 
darfsdeckung eintreten zu laſſen, ſoll hierdurch nicht berührt werde 

Die nachgeordneten Behörden weile ich an, nach Borjteheuber 
-zu verfahren. 

Der Minifter der geittlichen 2c. Angelegenbeiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

An 
die nachgeordneten Behörden. 

G. IU. 1516. 

178) Berichterftattung bei Berufungen in Disciplinar: 
faden. 

Berlin, den 3. Zuli 18% 
Nach 8. 16 Nr. 2 des Disciplinargefepes vom 21. Juli 19: 

fann im Disciplinarverfahren gegen Beamte und Lehrer in de 
Entſcheidung der Disciplinarbehörbe zugleich feitgefegt werde 
Daß dem zur Dienftentlaffung verurtheilten Angeſchuldigten ei 
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Theil des reglementämähigen bezw. gejeglichen Benfionsbetrages 
auf Qebendzeit oder auf gewiſſe Jahre als Unterjtügung zu ver- 
abreichen fei. 

Mit Rüdfiht auf diefe Beſtimmung erſuche ih Em. Hoch⸗ 
wohlgeboren ergebeuft, gefälligit künftig in den an mich zu er= 
ftattenden Berichten über Disciplinar-Unterfuchungen gegen Lehrer 
und zwar in denjenigen ‘allen, in denen die Alten dem König- 
Iihen StaatSminifterium zur Beſchlußfaſſung auf die gegen die 
Entiheidung erfter Inſtanz eingelegte Berufung vorzulegen find, 
zugleih anzugeben, wieviel Dienſtjahre der betreffende Lehrer im 
örtentlihen Schuldienfte zurüdgelegt Hat bezw. wie hoch jeine 
penfionsfähige Dienftzeit ift und welches penfionsfähige Dienjt- 
einlommen er zuletzt bezogen hat. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
limmtlihe Königlihe Regierungs-Präfidenten. 

t. 1. C. 1887. 

B. Univerfitäten, 

19, Kommifjion für die Borprüfung der Nahrungs: 
mittel-Chemifer au der Univerfität zu Bonn. 

(Sentrbl. für 1896 ©. 562.) 

Bei der Rommiffion für die Borprüfung der Nahrungsmittel- 
Chemiter an der Univerfität zu Bonn ift an Stelle des ver- 
Horbenen Geheimen Regierungsraths Profeſſors Dr. Kekule 
von Stradonig der außerordentlihe Profeſſor der Chemie 
Dr. Anſchütz für die Zeit bi Eude März 1897 als Eraminator 
berufen worden. 

Relanntmadyung. 
U. I. 2124. M. 

180) Zulaffung der außerpreußifchen Reihsangehörigen. 
zur Bromotion an den preußifdhen Univerjitäten und 

der Akademie zu Münfter i. ®. 

Berlin, den 14. September 1896. 
MitBezug auf die zufolge meines Erlaſſes vom 27. März d. Is. 

— U. I. 756 — eingegangenen Berichte will ich Hierdurch unter 
Abänderung der entgegenitcehenden Vorſchriften beftimmen, daß, 

\ 48 * 
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wie dies bezüglich ber Friedrich-Wilhelms⸗Univerſität zu Berlin 
bereit3 dur) Erlaß vom 10. Februar 1894 — U. I. 65169 - 
angeordnet ift, auch an den übrigen Univerfitäten einſchl. ber 
Akademie zu Münjter außerpreußiiche Reichsangehörige künftighin 
Fi der bei Zulafiung zur Promotion beizubringenden 

eifezeugnifje nach denſelben Grundſätzen zu behandeln find mı 
preußiiche Staatsangehörige. 

Die Deren Kuratoren erſuche ih, hiernach gefälligft des 
Erforderliche wegen Mittheilung an die akademiſchen Behoͤrder 
und Belanntmachung an die Studirenden zu veranlaffen. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Althoff. 

An 
die ſämmtlichen Herren Univerfitäts-Ruratoren, den 

kommiſſ. Univerfitäts-Kurator zu Bonn und den 
Herrn Kurator der Alademie zu Münfter 1.8. 

U. I. 1620. 

C. Akademien, Muſeen ꝛc. 

181) Geſchäftliche Behandlung der Anträge auf Abbruo 
von Baulidleiten von künſtleriſchem, geſchichtlichen 
oder jonft wifjenfhaftlidem Werthe (einſchließlich dr 
Kirhen, Stadtmauern, Thore und Thürme zc.) fom:. 

auf baulihe Beränderungen an folden. | 

Berlin, den 16. September 1fv 
In Abänderung meines Runderlaffes vom 3. November 18-: 

— U. IV. 3969 G. UI. G. II. A. — ermächtige ih Ew. 90% 
wohlgeboren ergebenit, fünftig über Anträge auf Abbrud vor 
Baulichkeiten von fünftleriihem, geſchichtlichem oder fonft will: 
ſchaftlichem Werthe (einfchließlich der Kirchen, Stadtmauern, Thon! 
und Thürme 2c.) fowie auf bauliche Veränderungen an fold 
felbftändig zu enticheiden, fofern Ihr Urtheil über die Bedeu 
bes betreffenden Gebäudes mit der einzubolenden gutaditlid. 
Heußerung des Provinzial-Konfervators übereinftimmt. . 

Bei Meinungsverfchiedenheiten ſowie in bejonders zweü 
paften oder wichtigen Fällen iſt auch in Zukunft die Enticyeidur 
er Centralinitanz einzuholen. 

Der Minilter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: de la Eroir. 

An 
ſämmtliche Herren Regterungs-Bräfidenten. 

U. IV. 8598. G. II. G. II. A. 
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D. Höhere Lehranitalten. 

182) Einführung von NReligionslehrbüdern in den 
Schulgebraud. 

Berlin, den 22. Februar 1896. 
In der mit dem Berichte vom 4. Februar d. 38. eingereichten 

Zabelle der für die dortige Provinz zur Einführung in den Schul- 
gebraudy vorgefchlagenen Lehrbücher findet ſich unter I. Religion. 
die Bemerkung: „Die beantragten Lehrbücher werden zunädjit 
ve in diefem Jahre zufammentretenden Provinzialfynode vor- 
gelegt." 

Welcher Art diefe beantragten Lehrbücher find, tft nicht er- 
ſichtlich. Jedenfalls Scheint es nicht unangebracht, befonders darauf 
aufmerfam zu machen, daß unter den im $. 65 unter 3 Der 
Kirhengemeinde- und Synodalordnung vom 10. September 1873 
genannten „Religionslegrbüchern“, wie ſich aus einem Vergleiche 
mit 8. 7 unter 3 der Generalſynodalordnung vom 20. Januar 1876 
ergiebt, nur ſolche Lehrbücher zu verftehen find, die für den kirch⸗ 
lichen Gebrauch, 3. B. beim Konfirmandenunterricht, nicht aber 
tir den Schulgebrauch bejtimmt jind. 

Der Miniſter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyraud.- 

An 
das Königliche Provinzial-Schullolegium zu N. 

Ct. I. 807. 1.G.L 

133) Aufftellung der Entwürfe zu den Etats für die 
höheren Lehranitalten. 

1. 
Coblenz, den 17. Auguſt 1896. 

Mit dem 1. April 1898 beginnt für die höheren Lehr: 
anitalten unſeres Amtsbereiches die neue dreijährige Etatsperiode. 
Ta die Statsentwürfe für die neue Periode noch im Laufe De3 
vorlegten Jahres der gegenwärtigen Etatsperiode dem Herrn 
Miniſter der geiftlichen, Unterricht3= und MedizinalsAngelegenheiten 
von uns einzureichen ſind, jo iſt mit der Aufſtellung des Ent- 
wurfs zu dem Etat der dortigen Anſtalt und der jonjtigen ung 
imteritellten Fonds für 1. April 1898/1901 alsbald zu beginnen. 

Der Entwurf ift, ſoweit nadjltehend nichts Abweichendes be⸗ 
tımmt wird, in Form und Inhalt genau nad; Maßgabe des 
ıc$t geltenden Etats anzufertigen und zwar in der Art, Daß, wie 
das anliegende Schema ergiebt, der Inhalt des fünftigen Etats 
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auf der linken Seite eingetragen wird und auf der rechten Seit 
die Spalten: der vorige Etat ſetzt aus, mithin für den 1. April 
1898/1901 mehr oder weniger, Nummer der Beläge und Be 
merkungen Hinzugejegt werden. Jede beantragte Abweichung von 
dem jett geltenden Stat bedarf einer eingehenden Begründung, 
welche regelmäßig in der Spalte Bemerkungen, fonft etwa m 
einem bejonderen Berichte, nie aber auf der Linken Seite zwid.n 
dem Ctatsinhalt zu vermerken it. Die für bereits genehmigte 
Abweichungen vom Voretat maßgebenden Berfügungen, Ver— 
träge u. |. w. find als Beläge in Abfchrift beizufügen. 

Bei Anfertigung des Entwurfs find zunädjit alle diejenign 
Anordnungen zu befolgen, welche bei oder nad) Bollziehung de 
geltenden Etats erlafjen find und deren Erledigung ausdrüdiid 
für die Neuaufitelung des Etats zurüdgeitellt ıft. 

Im Uebrigen iſt Folgendes zu beachten: 
1) Der Entwurf ijt weitläufig zu jchreiben. Zwiſchen der 

einzelnen Etatspoſitionen ift ein freier Raum von mindeftens 2 cn 
zu lalfen. Die Wiederholungen der Einnahmen und ber Aus 
gaben, jowie der Schluß des Etats find auf beſondere Seiten ;ı 
jchreiben und auch hier das Mehr oder Minder gegen ben Vor— 
etat hervorzuheben. | 

2) Der Entwurf it zu foliiren, in ſtarkes Papier zu beiten 
und als „Entwurf zum Etat des Gymnafiums (der —32 — x.) 
zu N. für 1. April 1898/1901“ zu bezeihuen. Zu dem Em: 
wurfe und zu ben Belägen iſt ausſchließlich Papier von der ver 
geichriebenen Größe (Reichsformat) zu verwenden. 

3) Auf dem Titelblatte ift der Kautionsvermerk anzubringe. 
welcher dahin zu lauten hat, daß der Kafjenführer (Name m 
Stand) eine Kaution von... A in nad Art, Nummer und Rem: 
werth zu bezeichnenden Papieren geftellt hat, welche bei der König: 
lihen Regierungs-Hauptlafje zu ... binterlegt ift. | 

Die Amtslaution ıft auf das Doppelte Des durch 50 the: 
baren Jahresbetrages ber für die Kaffenführung gewährten dr 
ütung zu bemeſſen. Sollten hiervon Abweichungen vorgefommen 
in und die Kaution nicht in dem vorgefchriebenen Verhaͤlmiſt 
zu der gegenwärtigen Remuneration des Rendanten ftehen, ' 
fehen wir alSbaldiger Anzeige entgegen. 

4) Zur Erleichterung der Verwaltung und Aufſicht it em 
einheitlihe Bezeichnung und Bezifferung der einzelnen Titel M 
Etats der höheren Lehranftalten ermünicht. Es find daher folgen 
Titel in den Entwürfen auszubringen: 
Einnahme: 

I. Bom Örundeigenthum. 
II. Zinſen von Rapitalien. 
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. Berechtigungen. 
Hebungen aus Staatd- und anderen Fonds. 
Hebungen von Schülern. 
Insgemein. 

Beſoldungen. 
. Miethsentihäbigungen bezw. Wohnungsgeldzuſchüſſe. 
. Andere perjönlidhe Ausgaben. 

UnterrichtSmittel. 
. ®eräthichaften. 
. Heizung und Beleuchtung. 
. Unterhaltung der Gebäude und Gärten. 
Abgaben und Laiten. 
Stipendien und Unterftügungen. 

. Ausgaben auf Grund des Snvaliditäts- und Alters 
verſicherungsgeſetzes. 

XI. Insgemein. 
Bei den nichtſtaatlichen Anſtalten treten in Einnahme und 

Ausgabe noch drei weitere Titel hinzu, — fo daß Titel Ins⸗ 
gemein mit IX bezw. XIV bezeichnet wird —, nämlich 

Einnahmetitel VI, Ausgabetitel XI: für Penfionen der 
Lehrer und Beamten; 

VII bezw. XII für die Verſorgung der Hinterbliebenen 
von Lehrern und Beamten; 

VIII bezw. XI Fonds zur Sicherftellung der Dienit- 
alter8zulagen. 

WBerden bei einzelnen Anjtalten weitere Titel erforderlich, To 
nd diefe an geeigneter Stelle als VIIa, VIIIa u. f. w. einzu⸗ 
ſchieben. Sind Einnahmen oder Ausgaben unter ben oben 
bezeichneten Titeln nicht nachzuweiſen, jo ift der Titel gleichwohl 
in den Etat aufzunehmen, das Fehlen eines Betrages in ber 
Spalte Zahresbetrag aber durdy einen Punkt anzubdeuten. 

Die einzelnen Etatspofitionen werden mit Nummern be- 
zeichnet, weldde innerhalb der Titel fortlaufen. 

5) Der Titel I der Einnahme zerfällt in die Abtheilungen: 
A. Zur eigenen Benußung. 
B. An Beitpädhten. 

Sammtliche Grundjtüde find unter Angabe des Flächen: 
inhaltes aufzuführen. 

Auf Grund der Katafter-Auszüge ift die Nummer der Grund⸗ 
fteuermutterrolle, in welcher das Grundeigenthum eingetragen ift, 
Iowie der Name des im Katafter eingetragenen Eigenthümers zu 
verzeichnen. Sollte das Grundeigenthum in da8 Grundbuch ein⸗ 

«35 
oO‘ © Audga 

D 
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getragen fein, jo it anftatt deijen die grundbuchmäßige Bezeich 
nung anzugeben. 

Denn das Redt der Anitalt an dem Grundbeſitze einer Be 
ſchränkung unterliegt, namentlich wenn für den Fall einer Auf: 
bebung oder Umwandlung der Schule oder ihrer Lehrnerfafiung 
Rechte eines früheren Patrond oder jonjtiger Dritter auf den 
Grundbejig in Kraft treten, jo iſt Dies gleichfalls zu vermerken 

Dei den Grundſtücken zur eigenen Benutzung iſt erfiätid: 
zu maden, für melde bienttliche oder Unterrichtözwede fie ver: 
wendet werden; Die in Denfelben vorhandenen Dienftwohnungen 
und zu ihnen gehörigen Gärten find aufzuführen. 

Bei den Einnahmen aus Vachtzinſen iſt Name und Bohnen 
des Pädhters, Dauer, Anfangs und Endtermin des Bachtvertrages 
und Zahlungstag ded PBachtzinjes zu vermerken. 

Wird ein ausgedehnter Grundbefiß einer Anftalt in Heineren 
Parzellen verpadtet, jo werden diefe Pachteinnahmen nur gruppen: 
weiſe nach Belegenbeit und Pachtperioden getrennt unter Angab: 
der Zahl der Pächter, der Gefammtgröße der Parzellen und der 
Bachtgelder dargeftellt. 

6) Im Titel II*) find drei Abtheilungen zu unterjcheiden. 
A. en welche nicht unter die Abtheilungen B und ( 

allen, 
B. RKapitalien, welche aus Erjparniljen der laufenden 

Verwaltung feit 1. April 1879 berrühren, 
C. Stiftungsfapitalien. 

Sn jeder Abtheilung find Hypotheken, Inhaberpapiere unt 
fonftige Kapitalien (3. B. anzulegende Beltände) gejonbdert auf: 
uführen und bei größerem Sapitalbefig durch bejondere Ueber: 
* ten von einander zu trennen. 
hs Bei den Einnahmen an Zinfen iſt der Kapitalbetrag un 
der Zinsfuß anzugeben. 

Neben den Hypothefenzinjeneinnahmen find der Name de 
Schuldners, der Tag der Schuldurkunde und des Zinstermin. 
die Kündigungsfrift und die Stelle, an welcher das Kapital m 
Grundbuche bezm. Oupothetenregiiier eingetragen ift, zu vermerlen 

Snhaberpapiere find nach Nennwerth, Serie, Nummer, Zine 
fuß und Binstermin zu bezeichnen. Gleichartige Papiere merkt 
innerhalb der einzelnen Abtheilung (A—C) zuſammen aufgeführ 

ach Eintragung im Schuldbudhe find nicht mehr die Nummer 
und Beträge der einzelnen Stüde, fondern nur nody die Nummer: 
und Die Höhe des für die Anjtalt angelegten Kontos zu vermerlen 

*) Vergl. Hierzu den Runderlaß des gern Minifters der geiftlihen :i 
Angelegenheiten vom 14. Auguft d. 38. — U. U. 15811. — (Eentrbl. €. 5::' 
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In der Spalte Bemerkungen ift neben den unter B nach⸗ 
gewiefenen Erjparniäfapitalien anzugeben, ob und weldye Er- 
Iparniffe außer den in den Etat aufgenommenen Beträgen zur 
Yet der Etataufitelung bei der Anftalt vorhanden find. Iſt 
etwa die Verwendung diejer, ſowie fonftiger in dem Etat nad): 
gemwiejenen Erjparnifje zu Gunſten dringender Bedürfniſſe ber 
Anftalt für die nächſte Zeit in Ausficht genommen, fo it Dies 
unter Hinweis auf die betreffende höhere Verfügung zu erläutern 
und die Nichtaufnahme der betreffenden Beträge in dem feftzu- 
ttellenden Etat zu begründen. 

7) Im Titel IV der Einnahme find folgende Abtheilungen 
zu unterfcheiden: 

A. Aus allgemeinen Staatsfonds. 
1) Aus rechtlicher Verpflichtung. 

2) Zur Dedung des Bedürfniſſes. 
B. Aus anderen Yonde. 

Bei A. 2 iſt der jtaatliche Beduͤrfniszuſchuß 
„Aus der Regierungs-Hauptkaſſe zu....... laut Etat 
der geiftlihen und Unterricht3-Berwaltung” 

vorzulragen. Wenderungen, welche im Laufe der Etat3periode 
bei dem ftaatlichen Bedürfniszufchuffe in Folge minifterieller An- 
ordnung eingetreten jind, muͤſſen durch Beifügung beglaubigter 
Abſchriften der betreffenden Verfügungen belegt werden. Älle 
Aemderungen find in den Bemerkungen überjichilih zur Dar- 
tellung zu bringen, fo daß bezüglich des in dem Etatsentwurfe 
gegen den Voretat nachgemwiejenen Mehr: oder Dlinderbetrages 
ohne Weiteres erfichtlich ift, wie weit diefe Abweichung bereits 
mmiteriell genehmigt, ob fie Iediglih dur Bewilligung oder 
Abjegung von Alters- und feiten Zulagen Herbeigeführt it 
oder erit Durch die in dem Etatsentwurfe beantragten Uenderungen 
eintreten fol. Der Beifügung von Abjchriften unjerer die Be— 
wiligung von Alterszulagen genehmigenden Verfügungen bedarf 
es miht, Dagegen find die Durch Verfegungen und andermeite 
Feſtſezung des Dienftalter3 eingetretenen Wenderungen durch die 
betreffenden diesfeitigen Verfügungen zu belegen. 

Bei dem Bebarfe an Zuſchuß für die Alterszulagen iſt Der 
am 1. April 1898 zu erwartende Stand zu berüdjichtigen 
(ef. zu Nr. 12). 
8) Bei vertragsmäßigen Zahlungen aus anderen Fonds iſt 

die Zahlungsweiſe — ob vierteljährlih, ob im Voraus — fo: 
wie Datum und Gefchäftsnummer der betreffenden Urkunde (Ver⸗ 
trag, Beſchluß oder dergl.) genau zu verzeichnen. 

Bei der Darftellung des bei den nichtitaatlichen Anſtalten 
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ſeitens der Städte oder fonftigen Patronate gewährten Bedürmis 
zufchufles find zu trennen: 

a. feiter Zuſchuß, 
b. veränderlider Zuſchuß. 

Letzterer bildet ſich aus den über die Mindeſtſätze der Gehälte 
der Leiter und wiljenfchaftlichen Lehrer — die Gehälter der Elemen: 
tarlehrer und des Schuldieners bleiben hierbei außer Betradt — 
fowie der Nemunerationen der Hilfslehrer hinaus zu gemähren: 
den Alterdzulagen. Sind alfo 3. B. drei Lehrer mit 3000, 270 
und 2400 M Gehalt an der Anſtalt angeftellt, jo würden von 
dem ftädtifchen Zuſchuſſe die über das Mindeftgehalt von 2100.4 
hinausgehenden Beträge von 900 + 600 + 300 AH = 1800 4 
als veränderlicher Zufchuß zu bezeichnen fein. Die vorgefchriebenen 
feften Zulagen von 900 .# werden dem feiten, richt dem ver: 
änderliden Zuſchuſſe zugerechnet. 

9) Bei den Einnahmen an Schulgeld tft in Dem Gtat: 
entwurfe die zu erwartende Schülerzahl nicht nur für die Gefammt: 
anitalt, fondern auch für Die einzelnen *5* und falls Klaſſen⸗ 
theilungen ſtattgefunden haben oder ſtattfinden ſollen, fuͤr die 
einzelnen Abtheilungen (Coeten) darzuſtellen. In gleicher Weije 
ſind in der bei dieſem Titel in der Spalte „Bemerkungen“ 
einzutragenden Durchſchnittsberechnung Die jetzige Schülerzahl, 
ſowie die Schülerzahlen in den vier Halbjahren 1894/95 um 
—2 unter Benutzung des folgenden Schemas erfſichtlich zu 
machen. 

Gegen: 
märtig. 

Klaſſe. nach dem 
laufenden 

t. Eta 

Oberprima . . 
Unterprima . . 
Oberſekunda . . 
Unterfefunda I . 

= 1 
Obertertia I 

= II 
Untertertia I 

II 
u. |. w. 

| 
Da die a Ha an Schulgeld auf die Vermögen? 

verwaltung ber Anſtalt während der Etatsperiode von ent 
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ſcheidendem Einfluffe find, muß der Einftelung der Schülerzahl 
in den Entwurf die genauefte Prüfung aller in Betracht kommen⸗ 
den Berbältniffe vorausgehen. Im Allgemeinen fol ſich die 
Schülerzahl des Entwurfs nad) dem Ergebnifje der Durchſchnitts⸗ 
beredinung richten. Sofern aber nad den gemadıten Beob⸗ 
ahtungen Abweichungen von diefem Ergebniffe geboten erfcheinen, 
jo it dies, fowie auffällige Abweichungen von der Schülerzahl 
des laufenden Etats näher zu erläutern. 
Grundſäatzlich wird es zu vermeiden fein, in dem Etat für 
unzelne Klafjenabtheilungen Schülerzahlen einzuftellen, welche 
über die zuläffigen Zahlen von 50 bezw. 40 bezw. 30 Schülern 
hinausgehen. Auch wenn ſolche Zahlen in den Vorjahren vor: 
übergehend geduldet fein jollten, ift daran feitzuhalten, daß in 
iolhen Fällen entweder Klaſſentheilungen eintreten oder, falls 
dieje aus räumlichen oder fonftigen Gründen nicht möglich find, 
die Schüleraufnahme auf das zuläffige Maß eingefchräntt wird. 

Ergiebt ſich nad) dem Ergebnifje der angeftellten Erwägungen 
die Nothwendigkeit, die Frequenz gegen den geltenden Etat herab: 
zujeßen, jo wird gleichzeitig zu erörtern fein, ob etwa durch zus 
läfige Zufammenlegung bis dahin getheilter Klaſſenabtheilungen 
eine der Verminderung der Einnahme entfprechende Herabjegung 
des Aufwaudes für die Unterrichtöertheilung erzielt werden kann. 

Die von den Schülern bei einigen Anitalten bisher erhobenen 
Gebühren für Abgangs- und Neifezeugnilie kommen vom 
l. April 1898 ab gemäß minifterieller Beitimmung in Wegfall 
und jind in dem Entwurfe bei der Einnahme des Titels V nicht 
mehr vorzufehen. 

Bemerkt wird hierbei, daß Aufnahme: (Einfchreibe-) Gebühren, 
wo diefelben bisher erhoben worden find, auch ferner bei» 
zubehalten find. 

10) Die bei den nichtitaatlichen Anjtalten auszumerfenden 
Einnahmetitel für Benfionen, NReliktenverforgung und Dienftalters- 
iulagen weiſen jeder in der Einnahme gefondert nad) 

a. Sun von Kapitalien, 
b. Zuſchuß aus der Anſtaltskaſſe 

und in der Yusgabe 
a. die zu zahlenden Penſionen, 
b. die zur Anſammlung beitinmten Beträge. 

erden Derartige Zahlungen nicht aus der Anſtaltskaſſe, 
'ondern aus anderen Kaſſen (3. B. direft aus der Stadtkaſſe) 
seleiltet, jo ut in den Titeln zu vermerken, welche Kaſſen zur 
Zahlung der Gehälter, Reliktengelder und Zulagen verpflichtet 
ınd und ob bezw. in welder Höhe Beiträge aus der Anſtalts⸗ 
Ichie an dieſe entrichtet werden. 
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Die Höhe des Zuſchuſſes zu dem Penfionsfonds wird durt 
Entſcheidung des Herrn Ober-Bräfidenten beitimmt. Der Zuldıt 
zu dem Reliktenfonds richtet fi) nach dem betreffenden Statır 
Die Etatifirung der Einnahme und Ausgabe des Fonds u 
Sicherftellung der Alterszulagen ift nach dem anliegenden For— 
mulare zu bewirken. 

Erläuternd wird zu demjelben bemerkt, daß bei Berechnun 
Desjenigen Betrages, um melden der thatlählihe Geſamm— 
aufwand an Gehältern und Nemunerationen den bezüglice 
Geſammtdurchſchnittsbetrag überfteigt oder Hinter demſelben zurät: 
bleibt, die Gehälter der vollbeichäftigten Zeichenlehrer in Berüd: 
fichtigung zu ziehen, dagegen die jemweilig zahlbaren Gehälk: 
der übrigen technischen, der Elementar und Vorſchullehrer, ſowr 
der Schuldiener außer Betracht zu laſſen find. 

Der [jo] eingeflammerte Paſſus im Text der Einnahme und 
Ausgabe mit dem Wortlaute: „oder den beſonders beitinmmte 
Betrag“ bleibt fort, injofern eine beitimmte Vereinbarung wege 
der Höhe des zu Fapitalifirenden Minderbedarfs mit den Pa— 
tronaten nicht getroffen ift. 

11) Unter dem Einnahmetitel „Insgemein” werden uni 
anderem die Vergütungen verrechnet, weldhe „von dem Schu: 
diener für die ihm miderruflich geitattete Entnahme des Heizungs: 
materiald zum eigenen Bedarf aus den Vorräthen der Anſtal 
zu entrichten find. 

Die zu erhebende Entihädigung beträgt bei den etats: 
mäßig angeltellten, aus Titel I befoldeten Schuldienern drei un 
einhalb Prozent des DurchichnittögehaltS von 1000 A, bei des 
anderen Beamten drei und einhalb Prozent der von ihnen wirllit 
bezogenen Remuneration. 

12) Der Titel I der Ausgabe: „Beloldungen“ ift unter Ju: 
grundelegung des beifolgenden Formulars derart aufzuſtellen, 
daß Hinter einander ausgebracht werden: 

a. der Anftaltöleiter, 
b. die Oberlehrer in der Reihenfolge ihres für die Altre: 

zulagen maßgebenden Dienitalters, die Dienitälteren vorar. 
und zwar unter Vermerk ihres Titel$ und des ihr 
etwa verliehenen höheren Ranges, 

c. die definitiv angeftellten mit 24, darunter mit mindeltn: 
14 Stunden Beichenunterridht befchäftigten Zeichenlchrn. 
fomwie die ihnen etwa durch befondere Verfügung gleich 
geftellten Lehrer mit jeminariftifcher Bildung, 

d. die fonftigen technifchen Elementar- und Vorſchullehrer. 
eo. die vollbeichäftigten Schuldiener. 
Der Stand der Beſoldungen ift in der Höhe zum Anti 
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zu bringen, wie er bei Bewilligung der fälligen Alterszulageı 
am 1. April 1898 vorausfichtlih fich ergeben wird. Neu zu 
errihtende oder ſonſt unbefegte Stellen find mit dem Mindeſt⸗ 
gehalt in den Etat einzuftellen. 

Bie bei Einnahmetitel IV jo bedarf es auch Hier der Bei— 
nigung unjerer die Bewilligung der Alterszulagen genehmigenden 
Derfügungen nicht, Dagegen find die Verfügungen, welche ſich 
auf den etwaigen Fall der einjtweiligen Verfagung einer Alters= 
sulage beziehen, der betreffenden Etatspofition als Belag beis 
zugeben. 

Unter jeder Befoldungspejition find fämmtliche Emolumente 
zu verzeichnen, welche der betreffende Lehrer oder Beamte außer 
der Beioldung noch an Gehalt, Eivil- oder Militär: ($nvaliden>, 
Sendarm=) Penfion, freier Wohnung, Teuerung, Licht oder dergl. 
aus Anſtaltsfonds oder aus andern ftaatlichen oder öffentlichen 
Fonds etwa bezieht. 

Bei ſtaatlichen Anjtalten iſt unter dem Abichluffe des Titels 
zu vermerlen: 

Eriparniiie an Alterszulagen und feiten Zulagen 
fließerr den allgemeinen Staatsfonds zu. 

Mehrausgaben an Alterszulagen und feiten Zulagen 
find zu Laſten der allgemeinen Staatsfonds zu verrechnen. 

Am Schluffe des Ausgabetitels I der nichtitaatlichen unter- 
ttügten Anitalten bedarf e8 eines Hinweifes auf den Ausgabe⸗ 
ionds zur Sicheritellung der Alterözulagen, wie dies auf dem 
bei Ar. 10 anliegenden Formulare erfichtlich gemacht iſt. 

Hinſichtlich der Faſſung des Vermerks bei den vom Staate 
und Anderen gemeinſchaftlich zu unterhaltenden Anſtalten wird 
auf den im C. Bl. f. d. g. U. V. f. 1895 ©. 679 abgedruckten 
Erlaß vom 24. 7. 1895 — U. II. 942 — verwieſen. 

St bei nicht jtaatlichen Anſtalten die Zahl der feiten Zu— 
sagen von 900 AH für mehrere unter einem Patronate vereinigte 
Anitalten zu berechnen, fo ift im Etat jeder Anftalt anzugeben, 
welche Anttalten diefer Gemeinfchaft zugehören, wieviel Dber- 
lehrerſtellen an jeder derjelben vorhanden, wieviel feite Zulagen 
indgefammt zu zahlen und wie diefe auf die einzelnen Anftalten 
vertheilt find. Ä 

13) Bei den einzelnen Gehältern it der Zeitpunkt, von 
welchen ab das für Gehaltszulagen waßgebende Dienitalter zu 
serechnen ift, jowie der Zeitpunft der nädjiten Zulage zu bes 
merken. 

Wegen der dem Titel beizufügenden Beläge der PBerjonal- 
veränberungen verweilen wir auf das im Eingange bezw. bei 
Nr. 12 diefer Verfügung Beftimmte. 
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14) Im Titel II it der Gefammtbetrag der Wohnungs 
geldzufchülfe bezw. Wohnungsentihädigungen mır im einer Summe 
„Rah Titel I" aufzuführen. 

15) Unter Titel III ift der in der Linie in einer Summ: 
auszumwerfende Bedarf mit dem Vermerk „Hieraus werden bi: 
auf Weiteres gezahlt”; vor der Linie zu erläutern. Hierbei jin? 
zunächſt die Remunerationen der vollbefchäftigten wiſſenſchaftlichen 
Hilfslehrer — nad ihrem Dienitalter, der Dienftältere voran, — 
aufzuführen und dabei das für die Zulagen maßgebende Dienit- 
alter und der Seitpunft, mit welchem die naͤchſte Zulage zu be 
willigen iſt, anzugeben. 

Unter diefer Pofition ift bei ſtaatlichen Anſtalten der Bermert 
einzutragen: 

Eriparnifje an Alterszulagen fliegen den allgemeiner 
Staatsfonds zu. 

Mehrausgaben an Alterszulagen find zu Lajten de: 
allgeıneinen Staatsfonds zu verrechnen. 

Bei nichtitaatlihen Anftalten tritt der Vermerk wie zu 
Nr. 12 ein. 

Diele Polition ift in gleicher Weile wie Titel I zu belegen 
16) Hinter der NRemuneration für BA find die 

Remunerationen für ſonſtigen wiſſenſchaftlichen und techniſchen 
Unterricht unter Angabe der wöchentlichen Stundenzahl und io: 
dann die Nemunerationen für die Verwaltung der Bibliothe, 
für die Kaſſenverwaltung u. |. w. aufzuführen. 

Die Remuneration für die Verwaltung der Lehrers und dir 
Schülerbibliothek ift nit in einer Summe auszumerfen, jondern, 
falls dies bisher noch nicht gejchehen, dem Umfange der beider 
Bibliothefen entiprechend zu theilen, damit Die für Lehrer- und 
Schülerbibliothef erforberliden Beträge getrennt erfichtlich werden 

Die Remuneration für die Kaflenverwaltung fol in einem 
feiten Betrage ausgeworfen werden und 1 Prozent der Gejamm:: 
einnahme nicht überfteigen. Ein hiervon abweichender Borjchlas 
würde näher zu begründen und Dabei anzuzeigen fein, ob etwa 
andermweite rechtsverbindliche unkundbare Abmachungen mit dem 
Kaffenführer vorliegen. 

17) Als Beilage zu den Titeln I bis III iit von dem An: 
ftaltsdireltor eine Berechnung über den Bedarf an Lehrkräften 
aufzuftellen, für welche der Herr Minifter der geiftlichen, Unter 
richts⸗ und Medizinal-Angelegenheiten die beiden bier anliegenden 
Formulare borgelbriehen 5 bat. 

Bei Ausfü 
Formulare ift ein breiter Rand zur Aufnahme diesfeitige: 
Aenderungen oder Zuſätze offen zu laſſen. 

ung ber zweien und folgenden Seiten der beider 
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Die Gründe der Entlaftung einzelner Lehrer von der vor- 
geſchriebenen Marimalitundenzahl, wie Alter und SKränklichkeit 
der betreffenden Lehrer, Weberfüllung der betreffenden Klaffen, 
Belaſtung mit verjchiedenen Korrekturen, Vermehrung derjelben 
durdy die größere Zahl von Schülern, Heranziehung von Lehrern 
zu bejonderen Dienftleiftungen im Intereffe der Schule, 3. B. bei 
Religionslehrern, find in jedem einzelnen Falle genau anzugeben. 

In Formular B find insbejondere audy Angaben darüber 
unzunehmen, wieviel Schüler im Ganzen, jomwie in den ges 
nldeten einzelnen Klaſſen bezw. Abtheilungen an dem Religions-' 
‚nterrichte der beiden chriftlichen Konfejjionen theilnehmen. Bei 
Spmnaften ift ferner die Zahl der im Hebräifhen und Eng- 
üchen unterrichteten Schüler und bei Anftalteı mit Ergänzungs- 
nterriht die Zahl der an diefem Theil nehmenden in gleicher 
Site näher zu bezeichnen. 

Der TFeititelung des Bedürfniffes ift die nach der in der 
nun Etatsperiode zu erivartenden Frequenz erforderlidhe Zahl 
‘ı Rlaffenabtheilungen zu Grunde zu legen und darauf zu 
ıhten, daß, fofern Dies nicht bereits geichehen, die Vorfchriften 
rt Lehrpläne vom 2. März 1892 über die Theilungen der 
<ctunden und Tertien und über die Zahl der Unterrichtöftunden 
msbejondere auch im Turnen, Zeichnen und wahlfreien Engliſch) 
ljtändig zur. Durchführung gelangen. 

Sofern im Titel III bejondere Remunerationen für wiljen- 
haftlihen oder technifchen Unterricht ausgeworfen find, ift nadj- 
zuweiſen, daß diefer Unterriht von den angeltellten Lehrern 
enweder wegen voller Belaltung mit anderen Stunden oder wegen 
maugelnder Lehrbefähigung nicht erteilt werden kann. 
185) Soweit ein bisher nur remuneratoriih aus Titel III 
ıoldeter Schuldiener durch feine Dienftthätigfeit an der Anſtalt 
is voll beſchäftigt anzufehen ift, jo daß er ein anderes Amt 
der Gewerbe daneben nicht ausüben kann, fo ilt fein Ein- 
ommen auf Titel I zu übernehmen. Das Mindeitgehalt eines 
<huldiener8 beträgt neben dem Wohnungsgeldzujchuife oder 
eier Bohrung 800 A jährlih und jteigt in drei Jahren auf 
0 AH und dann von drei zu drei Jahren um je 50.%# bis 
u 1200 M. 

19) Soweit es fih nicht um vertragsmäßig feltitehende 
uldalfäge handelt, find fänmtlichen einzelnen Poſitionen der 
ahlihen Titel in der Spalte Bemerkungen Durchſchnitts⸗ 
berechnungen beizugeben, welche die wirklich geleifteten Ausgaben 
der Jahre 1894/95 und 1895/96 enthalten und in ihren Er⸗ 
zehniffen auf volle Mark abzurunden find. 

Diefelben jind in folgender Form einzutragen: 
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Die Ausgaben betragen: 
1894/95 M 
1895/96 „ 

Zufanmen: M 
Durchſchnitt: M 

Bei Bemeſſung der Höhe ber ſächlichen Ausgaben it das 
im Allgemeinen aus dem Durdjichnitte ſich ergebende dauernde 
Bedürfnis in Betracht zu ziehen. Ein vorübergehender Mehr: 
oder Minderbedarf rechtfertigt daher eine Abweichung von dem 
“bisherigen Etatsanſatze nicht. Ebenſo ift, fall3 das Bedürfnis 
der Anftalt ſich dauernd abweichend von dem Ergebnüfe ber 
Durchſchnittsberechnung geitalten follte, unter näherer Begründung 
der wirkliche Bedarf in den Entwurf einzuftellen. 

20) Im Titel IV find die Beträge „zur Unterhaltung un 
Vermehrung der Lehrerbibliothef”, „zur Unterhaltung und 2er: 
mehrung der Schülerbibliothef“, fowie „zur Unterhaltung un: 
Vermehrung der naturwiſſenſchaftlichen und phyfitalifchen Samm: 
lungen“ und „zu Vorſchriften, Landkarten, Mufifalien, Tinte, 
Kreide und Schwämme“, fofern dies nicht bereit gefchehen, gi: 
trennt von den jonftigen Ausgaben auszumerfen. 

21) Dem Titel VII, welder als erſte und meift einzige 
Pofition den Betrag „zur Unterhaltung der Gebäude und Pläg:“ 
auszumerfen hat, i der Vermerk anzufchließen: 

Beitände können zur Verwendung in die folgenden Jahr 
übertragen werden. 

22) Aenderungen in den bisherigen Säben für Bauunter 
haltung, Heizung, Beleuchtung und Waſſerverſorgung können mi 
auf Grund eines den Belägen beizufügenden bautechnifchen Bu: 
achtens erfolgen. 

Sofern die Direktoren bezw. Berwaltungsräthe ftaatlidr: 
Anftalten auf unfere Anfrage vom 6. März d. 38. — 2612 — 
eine Aenderung in diefen Etatsfäen gewünfcht haben, find di: 
betreffenden Gutachen von uns inzwifchen eingezogen. Dieelbt 
werden mittel8 bejonderer Verfügung mitgetheilt werden. Ihr 
Ergebniffe jind in den Entwurf aufzunehmen. 

23) Die Ausgaben zu ftiftungsmäßigen Zwecken müſſen mit 
ben bei Titel IIC nacdhgemiefenen Einnahmen des betreffend 
Stiftungsfonds genau Überrinftimmen. Andere Theile des Anitalıs 
vermögens bürfen zu ſolchen Stiftungsansgaben in keinem alt 
verwendet werden. 

Die ftiftungsmäßigen Vorausfegungen des Empfangs te 
Stipendien u. ſ. m. find im Etat in gedrängter Kürze zu ver 
merfen. 

24) Bei dem Titel Inggemein find fämmtiliche wieber 
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jrenden Ausgaben aus ber PBofition für unvorbergejehene 
Sgaben auszujcheiden und unter bejonderen Pofitionen aus- 
ringen. Die Ermittelung derartiger Ausgaben wird an der 
md der lebten beiden Sahrestechnungen ohne Schwierigkeiten 
finden können. 

Als befondere Bofition it auch nad) Maßgabe des durch 
Rundverfügung vom 20. Sanuar d. 38. — 12839 — dorthin 

tgetheilten inifterial-Erlaffes vom 24. Auguft 1895 — 
I. 1721 — (Gentrbl. S. 683) auszubringen: 

„Dem Direktor für die Anfertigung von Reinjchriften” 
25 MH für den Kopf der etatömäßigen Zahl an Schülern), 
(rend die Entihädigung für den Verbrauch von Schreib- 
terialien 

„Dem Direktor für Schreibmaterial ꝛc.“ 
gemein auf 30 MH feſtgeſetzt iſt. Yu bemerken bleibt, daß eine 
irzung bisher etwa bemilligter höherer Entihädigungen für die 
genwärtig im Amte befindlichen Direktoren nicht tattzufinden Hat. 

Bei Titel „Insgemein“ find ferner insbeſondere auszubringen 
„Druckkoſten der Programme”, 
„Beitrag zu ben Koften des Brogammaustaufches”" 9 M, 
„Druck der Zeugniſſe, Klaſſenbücher und ſonſtiger Formulare, 

ſowie Einbinden der Klaſſenbuͤcher“, 
„Beitrag zu ben zeitweiligen Direktoren-Verſammlungen 

der Provinz” 38 
— bei den nidtftaatlichen Anftalten einfchlieglich Porto 
38,20M —, 

„Für Reinigung der Schornfteine mit Ausnahme des auf die 
Dienitwohnungen des Direktors entfallenden Betrages“, 

„Für Reinigung der Aborte“, 
„Für Verſicherung der Bibliothet und der Sammlungen 

gegen Feuersgefahr“, 
„Dem Schuldiener Entihädigung für Arbeitshilfe bei der 

Reinigung und Beichaffung der Reinigungsgeräthe”, 
„Für Belanntmadhungen“, 
„ur Feier von vaterländifchen und fonftigen Anftaltsfeften“, 
„Beitrag zu dem Bereine der AltertHumsfreunde in der 

Rheinprovinz“ 10 AM. 
25) Ber den erhöhten Anfprüchen, welche an die Reinhaltung 
Lüftung der Schulräume geftellt werden, wird e8 ſich fragen, 
bie bereit ausgeworfene Entihädigung in der Art bemeffen 
dab ber Schuldiener bei voller Verwerthung der eigenen 
e ohne Zufchuß aus eigenen Mitteln im Stande ift, die ihm 
legten Pflichten in vollem Umfange zu erfüllen. 
26) Die legte Pofition des Titels Insgemein ift dahin zu faffen: 
1896, 44 
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Zu unvorbergejehenen Ausgaben und zu Unterftüßunge 
an im Dienſte befindkiche mittlere und lnterbeamte da 
Anftalt bis zur Höhe von 50 .# durd das Provinz: 
Schulkollegium zu Goblenz, darüber hinaus nur mit % 
nehmigung des Miniſters der geijtlichen, Unterrichts: u: 
Medizinal-Angelegenbeiten. 

Hieran ſchließt ſich bei ftaatliden Anftalten folgender Bermett. 
Diefer Bofition fließen alle Mehreinnahmen mit Ausnahm 
derjenigen von Stiftungsfonds, Einnahmetitel IIC, un 
alle Ausgabe-Eriparniffe zu, legtere jedoch ausfchlieglid 
derjenigen bei den Alterszulagen und feften Zulagen ımtı 
Titel I und III, bei dem Baufonds und den Fonds u 
ttiftungsmäßigen Zwecken, wogegen aus Derjelben ak 
Einnahme-Ausfälle und Mehrausgaben, ausſchließlich da 
jenigen zu Alterözulagen und feften Zulagen jowie ı 
ftiftungsmäßigen Zwecken, zu deden find. Verfügban 
Beitände können zur Verwendung in den folgenden Jahr 
übertragen, auch Zapitalifirt werden. 

Bei den vom Staate und Anderen gemeinſchaftlich zu unter: 
baltenden Anitalten erihält der Vermerk die folgende Tzaftımz. 

Dieſer Bofition fließen alle Mehreinnahmen mit Ausnahn: 
, derjenigen der Stiftungsfonds und alle Ausgabe-Eripu:- 

niffe zu, Ießtere jedoch ausſchließlich derjenigen bei din 
Alterszulagen und feiten Zulagen unter Titel I und II 
bei dem Baufonds und bei den Fonds zu ftiftungsmähige 
Sweden, wogegen aus derjelben alle Einnahme-Austil: 
und Mehrausgaben, ausſchließlich derjenigen zu Alters: 
zulagen und feiten Zulagen jowie zu fttftungsmäkige 
Zmweden, zu deden find. 

Die voritehenden Anordnungen erjuchen wir, bei der An: 
fertigung und Vorprüfung der Ctatsentwürfe möglichft vollitänd:: 
zur Durchführung gelangen zu laſſen, damit die bier vorzu- 
nehmende Bearbeitung und Begutachtung der einzelnen Entwir: 
ohne Beitverluft und ohne weitere Rüdfragen jtattfinden und di: 
für die Anmeldung neuer Zuſchüſſe auf den Staatshaushalts-Li:: 
vorgeihriebene Friſt pünktlich inne gehalten werden Tann. 

Dem Eingange ber Etat3entwürfe ſehen wir fpäteftend zum 
1. Rovember d. 38. entgegen. 

Bei dem großen Gejchäftsandrange, welder in Folge der 
Prüfung der eingehenden Entwürfe entitehen wird, müſſen mı: 
dringend wünjchen, daß ein Theil der Etats bereit3 erheblidy v©: 
dem Faͤlligkeitstermine eingereicht und uns damit die allmählıdı 
Erledigung der Etatsangelegenheiten ermöglicht wird. 

Für den Kaffenführer, dem zunächſt die Aufitellung &: 
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Entwurfs obliegen wird, ift ein Abdruck diefer Verfügung und 
teren Beilagen beigefügt. 

Königliches Provinzial-Schulkollegium. 
Im Auftrage: Linnig. 

n 
tie Zireltoren und Die Berwaltungsrätheder ftaatlichen 
und die Suratorien ꝛc. der vom Staate unterftüßten 
en höheren Lebranftalten unferes Amts- 
ereiches. 

Ss. C. 10060. 
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1.1 Binfen von Kapi« 
taien . - - - 

Titel 

Vermerk: Die ginien und 
erforderlichen Falles die Ka⸗ 
pitalien diefes Fonds find 
infomeit in Anſpruch zu 

nehmen, als der KEntfädhliche 

G —— unos an Ge⸗ 
haͤltern bezie ung weile Re- 
munerationen (TU. I Nr.... 

bis... und Tit. DI Nr.... 

der Ausgabe) den bezügli- 
hen Geſammt⸗Durchſchnitts⸗ 
betrag [oder den beſonders 
beftimmten Betrag] über- 
fteigt. 

Ausgabe. 
onds gurSiä erficllung 

der Wlterszulagen. 
1.1 Zur zinsbaren Anlegung: 

a. Rapitalzinfen nad Zit.... 

Nr. 1 der Einnahme . -. 

db. Der Betrag, um melden 

der thatſaͤchliche Geſammt⸗ 

Aufwand an Gehältern 

bezw. Remunerationen 
(et INr.... bis... und 

it. II Nr. ... der Aus⸗ 

abe) Hinter dem bezüg⸗ 
ihen Gejammt - Dirde 

ſchnittsbetrage [oder dem 

befonders beitimmten Be 

trage] zurüdbleibt, zum 

Rahmeis . -» - - - » 

Titel | | 

I her Den uvermerten): Siehe Tit.... Rr.1b. der Ausgabe. Himes 

Ull(Hinter den die Remune- auf or 

rationen der vollbeſchäf⸗ 
Heer 

taten wiſſenſchaftlichen 
Ausg 

onen nachweiſenden 

ofitionen zu vermerken): Siehe Tit....Nr. 1b. der Ausgabe. 
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Fe) = DI oo b. 

Ausgabe. 8 

* 
Zeitpunkt, | VBegeihnung Se 

siömung| _  jmelderfürbiel de 3 
er R ag“ „ab Rame. des Dient n 1b der jSonftiges.| 7 

Haralter alters maß- | Bezüge aus & 8 
l j gebend ift. | denjelben. M 

3 10. 18. 14. 15. 

© Mithin find 
& für 1. April 1895/98 

ihres. Zu ES 

ag | ES geitpuntt | & 
ẽ mehr | meniger nöchlien € 

a Zulage. & 
tip * * F — S * S 8 
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Ueberſicht 4. 
der bei de... Königl........... zu . ...... 

zu ertheilenden Unterrichtsſtunden. 

* = 

& Unterritsgegenftand. 4 2: 

& >|e' : 

a. evang. | 
1.| Religion . . b. kathol. | 

c. jüdiſch 
Deutſch und Geſchichtserz. 
ateiniſch. 

DD Im TI OD 

wsHer 

=] * 
nn 
Os & 

alogie 
18.| Schreiben. . . . . . | 
14. geiänen . . 
15. | Singen ec. | | 
16.| Zumen . 2.20.00 

Sufammen | | | | | | | I I 
Angabe der Frequen | 

a. bei Beginn des legten Som⸗ | 
merbalbjabres (18..) . . 

b. am 1. —* des laufen« | | 
den Jahres (18...) . i 

Klaffentheilungen und Mehrſtunden, 
melde nah Maßgabe der allgemeinen Lehrpläne vom 6. Januar 1“ 
jet er Aufitelung des Ießten Etats bereits Hinzugetreten find, oder = 
er neuen Etatsperiode eintreten follen, find in Folgendem hervorzubebe 

und, foweit dieſelben fakultativ gelaffen werden fünnen, aber gehst 
erfcheinen, eingehend zu begründen. 

Rah Ueberfiht A beträgt die bei de... Rol....... in 
zu dedende Geſammtzahl der Unterrihtsftunden ....... . 

Bon diefen follen nad dem Ent- 
mwurfe zum neuen Stat aus Zitel II 
befonders remunerirt werden: 
a ... iſcher Religionsunterrit ... . en. 

Bleiben .. . . Unterrichtsf 
c. 
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Zur Dedung derfelben durch bie 
etatsmäßigen definitiv angeftellten 
Lehrkräfte fichen bei Anjegung 
der Rarimalftundenzahl zur 
Kerfüqung: 

a der Bireftor mit. . . .... Std. 
b.... Oberlehrer mit Zulage 

mit zufammen . ... eb. 
©... Dberlehrer ohne Zulage 

mit ufommen . . ...... 6b. 
d.... technifche Lehrer mit. . .. . Sid. 

Zufammen .... Unterridisftunden 
Rad der Berechnung auf Seite 8 

eben davon in folge der gebotenen 
nilafung des Direftors oder ein« 

jelner Lehrer ab . . .. .. Unterrihtsftumden. 
Durd die etatsmäßigen definitiv 

angeftellten Lehrkräfte fünnen alfo 
gededt werden . . 2. 22 .. .... Unterridtsftunden. 

Ritbin .... Etunden me 
weniger, als das Unterridtsbe 
dürfnis erfordert. 

— — — 

Bu Borihlag und Begründung ur die Dedung der Unterrichtsftunden, weldye hiernach nicht von definitiv 
angeftellten Lehrkräften ertheilt werden können. 

- 

. Be Tanbung 
hir das Herabgehen unter die lichtfiu enzabl bei einzelnen Lehrern. 
— — — —— —— ——————— 

Zahl der ab⸗ d. Name Gründe für die Entlaftung. zujeßenden 
Stunden. 

X. | des Lehrers. 
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2. 
Coblenz, den 29. September 189% 

Nachdem durch den mittels Diesfeitiger Verfügung ver 
27. Auguft d. 38. — 11944 — dorthin mitgetheilten Erlaß de 
Herrn Minifter8 der geiftlidhen, Unterrichts- und Medizinal⸗ 
Angelegenheiten von 14. desſ. Mid. — U. II. 1531! — ange 
ordniet worden iſt, daB vom 1. April 1898 ab die biäher uni 
Einnahme-ZTitel II Abtheilung C der Etats der ftaatlichen höhere: 
Zebranitalten aufgeführten Stiftung8fapitalien in einem bejonderen, 
Dinter Titel II einzufchaltenden Titel ausgebradht werden follen. 
muß die in Ziffer 4 unferer ARundverfügung vom 17. Auguft d. 3° 
— 8. C. 10060 — angegebene Bezeichnung und Begifferung da 
einzelnen Titel der Etats eine entſprechende Abänderung erfahrer 
und find in die Entwürfe der Etats für 1. April 1898,19% 
folgende Titel nunmehr einzutragen: 
Einnahme: 

I. Bom Orundeigenthum. 
II. Sinjen von Kapitalien, die den allgemeinen Zwedi: 

der Anſtalt felbit dienen. 
II. Sinfen von Stiftungskapitalien. 
IV. Berecdhtigungen. 
V. Hebungen aus Staats- und anderen Fonds. 

VI. a von den Schülern. 
nögemein. 

Ausgabe: 
I. Befoldungen. _ 

II. Miethsentihädigungen bezw. Wohnungsgeldzuiäi". 
IH. Andere perjönlide Ausgaben. | 
IV. Unterrichtämittel. 
V. Geräthichaften. 

VI. Heizung und Beleuchtung. | 
VII. Unterhaltung der Gebäude und Gärten. 
VII. Abgaben und Laften. 
IX. Zu ftiftungsmäßigen Zweden. | 
X. Ausgaben auf Grund des Juvaliditäts- und Ale 

verſicherungsgeſetzes. 
XI. Insgemein. 

Bei den nichtſtaatlichen Anſtalten treten in Einnahme un 
Ausgabe noch drei weitere Titel hinzu — fo daß Titel „I 
gemein” mit X bezw. XIV bezeichnet wird —, nämlid) 

Einnahme-Zitel VIL, Ausgabe-Titel XI: für Penhon“ 
der Lehrer und Beamten; 

VIII bezw. XI: für die Verſorgung der Hinterbliebe : 
von Lehrern und Beamten; 
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IX bezw. XIII Fonds zur Gicheritelung ber Tier 
alter8zulagen. 

Bu Ziffer 6 der Rundverfügimg vom 17. Aut d. 2. r 
jodann zu bemerken, daß in EinmahmeTitel II jezs noch 
Abtheilungen zu unterjcheiden ſind, nämlich: 

A. von SRapitalien, welde nit aus Grtzaminen ber 
laufenden Verwaltung iett 1. April 174 Herräätren, 

B. von SKapitalien, welche aus Eripamiten der Icutenden 
Verwaltung feit 1. April 1879 herräsren. 

* Su Abdrud biefer Verfügung tür den Rechmmageũhrer 
tegt bei. 

An 
die Direltoren und die Berwaltungsräthe der 
faatlihen und die Kuratorien x. der vom 
Stante unterftügten nicdhtflaatlihen höheren 
!chranftalten unferes Amtsbereiches. 

Abſchrift überfenden wir ın Berfolg unterer Veriügungen 
vom 17. und 27. Auguſt d. 38. — S. C. 194 und 11944 — 
zur gefälligen Kenntnisnahme und event. gleihmägigen Beachtung. 

Königlides Provinzial-SchulfoTegium. 
Wentzel. 

A 
die Auratorien der nicht fiaatliden und nicht ftaatlıh 

unterftügten höheren L2ebranftalten. 

S. C. 18808. 

E. Schullehrer⸗ und Lehrerinuen-&ceminare tc., 
Bildung Der Lehrer und Deren perſönliche Ber- 

Bältnifte. 

184) Befähigungszeugnis für einen Lehrer als Bor- 
Heher an TZaubftummenanftalten. 

In der zu Berlin im Monat Auguft 18986 abgehaltenen 
Prüfung für Vorfteher an Zaubftummenanitalten hat der dehrer 
an der Taubſtummenanſtalt zu Bres lau Johannes Karth das 
Zeugnis der Befähigung zur Leitung einer Taubſtummenanſtalt 
erlangt. 

Velanntmachung. 
U. IL A. 2186. 
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185) Turnlehrerprüäfung zu Berlin im Jahre 1897. 

Für die im Jahre 1897 in Berlin abzubaltende Tumlehter: 
prüfung iſt Termin auf Dienstag den 23. Februar 1897 und 
die folgenden Tage anberaumt worden. 

Meldungen der in einem Lehramte jtehenden Bewerber find 
bei der vorgefegten Dienftbehörde ſpäteſtens bis zum 1. Januar 
1897, Meldungen anderer Bewerber bei derjenigen Königlichen 
Regierung, in deren Bezirk der DBetreffende wohnt, ebenfalld bis 
zum 1. Januar k. 38. anzubringen. 

Nur die in Berlin wohnenden Bewerber, welche in keinen 
Lehramte ftehen, haben ihre Meldungen bei dem Königlichen 
Polizei-Prafidium Hierfelbft bi8 zum 1. Januar k. 38. einzureichen. 

Die Meldungen können nur dann Berüdfichtigung finden, 
wenn ihnen die nah 8. 4 der Prüfungsordnung vom 15. Mai 
1894 vorgelihriebenen Schriftſtücke ordnungsmäßig beigefügt find. 

Die über Gejundheit, Yührung und Lehrthätigfeit beizu: 
bringenden Zeugniſſe müſſen in neuerer Zeit ausgeftellt fein. 

Die Anlagen jedes Geſuches find zu einem Hefte 
vereinigt vorzulegen. 

Berlin, den 15. September 1896. 
Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Kügler. 
Belanntmahung. 

U. IH.B. 2604. 

186) Militärdienft der Volksſchullehrer. 

Berlin, den 16. September 18%. 
Nachdem die ſtaatlichen Lehrerfeminare durch Erlak dei 

Herrn Reichskanzlers vom 19. Februar d. 38. — Eentrbl. |}. 
geſ. Unterrichts-Verwaltung S. 284 — als Lehranitalten an 
erfannt worden find, die giltige Zeugniffe über die wiſſenſchaft⸗ 
lihe Befähigung für den einjährig-freimilligen Dienft ausitelen 
dürfen, erhalten Lünftig die Seminarzöglinge nach beitandener 
Abgangsprüfung ein Zeugnis nad dem Muſter 18 zu $. ® 
der Deutfhen Wehrordnung von 22. November 1888. Xu 
Grund dieſes Nachweiſes können fie die Berechtigung zum em: 
jährig-freiwilligen Dienſt nachſuchen. 

Hierbei iſt Folgendes zu beachten. 
Solche Lehramtsbewerber, welche dieſe Berechtigung zu cr: 

langen wünſchen, aber nicht in der Lage find, die Entlaftunge 
prüfung bis zum 1. April ihres erften Militärjahres — d. i. de 
Kalenderjahres, innerhalb deſſen jie ihr 20. Lebensjahr vol: 
enden, — abzulegen, haben beim Eintritt in diejes Alter ihr 
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Zurüdjtelung in Gemäßheit des 8. 32, 2f. der WVehrordnung 
unter Beifügung einer entiprechenden Beicheinigung des Seminar: 
Direktors bei der Erfaglommilfion wie ſchon bisher zu beantragen. 
Tiefe Zurückſtellung Tann von der Erfaglommilfion (8. 29 Ab 
der Wehrordnung) bis zum fünften Militärpflichtiahre genehmigt 
und geeignetenfall® in der Minijterialinftanz noch verlängert 
werden ($. 29, 7 Abi. 2 dafelbit). 

Haben die zurüdgeftellten Seminariften die Abgangsprüfung 
beitanden und das Zeugnis über die wifjenfchaftliche Befähigung 
zum einjährig-freimilligen Dienjte erhalten, fo müſſen fie ſich 
behufs Erlangung der Berechtigung hierzu nad) 8. 89, 7 der 
Behrordnung unter Beifügung der übrigen in 8. 89, 4 berjelben 
vorgefchriebenen Papiere fofort, außerterminlich mit ſchriftlichem 
Geſuche an die Erſatzkommiſſion wenden. 

Es wird fich empfehlen, daß die Seminarzöglinge zur ge= 
cigneten Zeit auf die voritehenden Beltimmungen hingewieſen 
werden, weshalb ich den Provinzial-Schulfollegien anheimgebe, 
den Königlichen Seminar-Direktoren das Erforderliche zu eröffnen. 

An 
die Königlihen Provinzial-Schulkollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme, 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: de la Eroir. 
n 

jämmtliche Königliche Regierungen. 
U. II. C. 2606. 

F. Deffentliches Vollsſchulweſen. 
187) Räumung von Lehrer-Dienſtwohnungen im Wege 

des Zwanges. 

Berlin, den 5. September 1896. 
Auf den Bericht vom 9. Mai d. 38., betreffend das Geſuch 

des Lehrers N. zu N., erwidere ich der Königlichen Regierung, 
daß ich die Niederichlagung der von der Königlichen Regierung 
unter dem 12. Mai 1894 über den p. N. verhängten Ordnungs⸗ 
ttrafe von 50 .# für geboten erachte. 
Zwar fann darüber fein Zweifel obmwalten, daß die von N. 

herfür geltend gemachten Gründe unzutreffend find. _ 
. Denn, wie bereit in dem Erlafie meined Herrn Amtsvor⸗ 

gängers vom 12. März 1881 — Gentrbl. f. d. ge). Unterr.-Berm. 
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1881 ©. 469 — angenommen wird, it das Recht der Lehrer 
an den ihnen von den dazu Berpflichteten gewährten Dienft: 
wohnungen lediglich ein mit Rückſicht auf das Amt und die Berjon 
des Inhabers des Amtes bemwilligtes Gebrauchs: oder Wohnungs: 
recht, nicht aber ein Nießbraudhsredht. Dem Lehrer fteht alio 
nicht ein Dingliches Recht auf die von ihm innegehabte Wohnung, 
fondern nur ein perfönlicher, durch das Dienftintereffe befchräntter 
Aniprud) auf Gewährung einer normalmäßigen Wohnung zu. 
Die volationsmäßige Berfüichtung eines Schulverbandes ift daher 
nicht verlegt, wenn derjelbe mit Öenehmigung der Schulauſſichts⸗ 
behörde aus Ddienftlich zureichenden Gründen dem Lehrer di: 
Räumung der ihm bisher zugemwiefenen Dienftwohnung aufgiedt, 
ihn aber zugleidy eine andere Wohnung oder ftatt derjelben bie 
nöthigen Mittel zur Beſchaffung einer ſolchen gewährt. 

Ein Streit über die Räumung der Dienftmohnung zwiſchen 
dem Schulverbande und dem Lehrer Tann hiernach ausſchließlich 
nur Die Frage betreffen, ob ausreichende dienftlicde Gründe tur 
die- Räumungsanordnung vorliegen. 

Dieſe Frage iſt nicht im Rechtswege, fondern von den Schul: 
auffichtSbehörden zu entjcheiden. 

Einer derartigen Auffaffung ſteht auch die von N. citirte 
Enticheidung des Oberverwaltungsgeridtd vom 4. Mai 1892 -- 
Gentrbl. 1893 S. 261 — nicht entgegen. Sie |pridt nur aus, 
dab ein Streit über den Erſatz von Aufwendungen, die de 
Lehrer in feinem perſönlichen Intereſſe zur Audftattung der 
Dienftwohnung gemacht hat, vor den Givilrichter gehöre. Sie 
beitätigt damit im Gegentheil die hier vertretene Rechtsanſchauung 
da die Dienſtwohnung, un deren Räumung es fich Handelt, 
nit von dem Lehrer in feinem perjönlidhen Intereſſe, fondern 
von dem Schulverbande im Dienſtintereſſe zu beichaffen it. 

Hiernach war aljo die Königliche Regierung berechtigt, da 
ausreichende dienftlide Gründe vorlagen, dem Beſchluſſe des 
Schulvorſtandes entiprehend, dem Lehrer N. die Räumung jener 
bisherigen Fa zum 1. Mai 1894 aufzugeben. 

Wenn ich gleihwohl nicht in ber Lage bin, die zur Er 
giwingung Der vermweigerten Räumung dem p. N. auferlegt 
Ordnungsitrafe von 50 M aufrecht zu erhalten, fo gejchieht dies, 
weil eine Disciplinarftrafe nicht das nach den Vorſchriften dir 
Geſetze anzumendende richtige Mittel war, um die Raͤumung der 
Dienſtwohnung, alfo die Leiftung einer Handlung feitens de 
p. N. zu erzwingen. 

Nach 8. 48 der Verordnung vom 26. Dezember 1808 (An: 
lage zur Reg.-Inftruftion vom 81. Oktober 1817) in Verbindun; 
mit Art. XII der Allerh. Kab.Ordre vom 31. Dezember 1825 



665 

— Schneider u. von Bremen, Volksſchulweſen Bd. S. 511 — 
hätte die Königliche Regierung die dort geordneten Ereautiv- 
maßregeln anwenden und eventuell durdy Erlaß von Strarbefehlen 
bis zur Höhe von 300 #4 eventuell vier Wochen Haft den p. R. 
m Räumung der Wohnung anhalten müſſen. 

Für die Auferlegung einer Disciplinarftrafe wäre erft nad) 
Crihöpfung der Erecutiomaßnahmen Raum gewejen und hätte 
es Hierfür auch einer Feſtſtellung bedurft, dab der p. N. über bie Unrichtigkeit ſeiner Rechtsanſchauung eingehend belehrt worden 
wäre, wa8 nad) dem Berichte der Königlichen Regierung keines⸗ 
wegs mit Sicherheit feftiteht. 

Ich veranlaffe daher Die Königliche Regierung, Ihre Haupt- 
tolje wegen Nüderftattung der bereils eingezahlten Orbmungs- 
Ittafe mit Anweiſung zu verfehen und den p. R. auf fein wieder 
beifolgendes Geſuch vom 11. April d. 38. in meinem Namen 
entfprechend zu beſcheiden. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

T. 1. C. 2106. 

188) Ueberſicht über den gegenwärtigen Stand des 
Unterrihts ſchwachbegabter Kinder. 

Berlin, den 28. Auguſt 1896. 
Der Königlichen Regierung überfende ich im Berfolg des 

Glaſſes vom 16. Juni 1894 — U. III. A. 1080. — (Gentrbt. 
<. 568) eine Ueberſicht über den gegenwärtigen Stand des 
Unterrichts ſchwachbegabter Kinder in befonderen Schulen. Wie 
die Entwidelung dieler Hilfsflaffen zeigt, hat die Erfenntnis 
Ihrer großen Bedeutung fortwährend zugenommen. Die Ge: 
ſammtzahl der in ihnen untergebrachten Kinder beläuft ſich auf 
2017 gegen etwa 700 im Zahre 1894. Neben ben auch jebt 
bezeugten guten Erfolgen der Hilfsklaſſen ift beſonders erfreulich, 
daß Die frühere Abneigung vieler Eltern gegen die Abfonderung 
ihrer ſchwachbegabten Kinder von der Bolksfchule erkennbar zu 
weihen beginnt. 
. Sudem ich vertraue, daß die Königliche Regierung diefen 
egensreichen Beranftaltungen auch ferner Ihre beſondere Theil: 
nahme zuwenden und die bahin gerichteten opferwilligen Bes 
Ktedungen vieler Städte nach Möglichkeit fördern werde, behalte 
ich mir weitere Anordnungen in dieſer Angelegenheit vor. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Schneider. 

die Köni IR R oniglichen Regierungen. 
U. I. A. 1384. gierung 
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Ueberficht der vorhandenen Schulemrihtumgen * 

1. 

a b. 

Negierungs- Name der 
Get tabt. 

Anftalten. | Kinder. 

1. Rönige- Rönignberg 2 42 u. 17. 
erg. i 

2. Potsdam Brandenburg 1 19 
0.8. 

8. ⸗ Charlotten⸗ 1 86 
burg. 

4. Sranfhırd Guben. 1 8 (5 Kna⸗ 
an. ben, Mad⸗ 

hen). 
6. Eteltin. Stettin. 1 223 

(14Rnaben, 
8 Müd- 

j Gen). 
6. Breslau. | Breslau. 6 111 

(8 evanges |(67 one 
liſche Mi 

sta *. Bo» 

Ice). "nid 

7. Liegnißz. Görlitz. 1 45 
(1.2laffe 24 
Il » 21 

Knaben und 
bie 8 
fertigteitsunterriägt 

(Rund-Erlak vom 18. Januar I*- 
3. ee 

Zahl der 

c d. | e. t 

en — 
1 ter, ! .- 

Klaffen. | Glufen |, Scheer Bulk - 
rinnen). 

231. 1. 2u. 1. 1.1 a |ı San. 
u. 2 Der? 
Unnen u Sa: . 
7 Lehrer. 

| 

1 a I Lehrer . 
1 Sands 
arbeits 
lehrerin. 

4 4 4 Lehrer. | nk 
ı techniiiche 
Sehrerin. 

1 1 ı ſtädt. 6 neec 
Lehrer. uf 

1 1 i ſtãdt Sehrer. 1. 

6 
und 2 um | (mit Abtheis 
Dftern 1896 | lungen und rinnen (Hil 
gegründet. ze nyunge 8: |lehrerinmen) 

irn nortge- 
ſchritienen d 

4 dlieren 
Klaffen in 
6 lunden). 

ädchen eingefü rien t Ganbfertigtettuntervichte mit gutem Grfolge Theil m: 
nder ber 4. Rla Iajfe und bie ſchwachen aus ben 8 erften Klafien vorbereitenb für bem fpätere: &° 

„Froebelſchen Binderaebeiten” beihäftigt werben. 

[Gute { (Gmac;befählgte Kinder“. Die gefdhidteften Kinder ber 3., 2. und 3. Rlaffe meinen — 
T 
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ht normal begabte Kinder fchulpflichtigen Alters. 
T. III. A. 8059.) 

4. 8. 9 

2: Anſtalten In die ———— ſtud zurüc⸗ Wie viel Kinder 

EZ 
36 b. 0. 

8 2 

Fre SE: EI 
werden EEE E8|g- je 53551 Fee 

on unters » . . se En 

U galten | 2 EE mie viel eg = 
pn I2E Kinder? o®|=2 RB 

= | 
5 515 

28 ge|=” 
SE 2815 

1 

- I be ja. nein. n ben m Alter von anittels jährig | — | 1! 
Stabiges edutjahten bis 12l/,) ftufe 8, Fa 
m 1888/89 Jahren. Unters 

biß 1894/95 ftufe 1. 
wufammen 
9 Kinder 

. 6 Knaben, 
. 3 adchen). 

5 dagl. nein. ja. — — _ -|ı—- 

| 
| 

13 degl ie kom 1. April 4 von 8 bis | I und IT. 1 — 1-13 
1898 ab ges 12 Jahren. 

„| Iehen. - 
| bögL nein. _ _ — 1 ı11-]3 

N dgl. ja. nein _ _ — I ı—-[-19 

= dt | je je. - - = * 1) 

38gl. ja. ja. 4 von 9 bis | V. Nlaſſe — 11219 
.d 10 Jahren er Bol 

k 

t 

\ 
F 

I 

! 
1 
I 

2 Xnaben und 1 Mädchen haben fi als ganz bilbungsunfäh 
) der le e, nee ſeit 1. April 1892 gr t, et alt n neben einem @ehalte 150 4 
—— en Im Bell iond« und Anfgauungsunterriähte eine, tm Befen und 
— "Eli ir Rednen G nzelunterricht ertheilt wirb. Unterricht halbſtündlich. 

ng von Kinbern in bie Bollsfhule yet * er Er t A efunben, doch fünnen vor: 
—8 le im im alte von, 10—13 Jahren in die 5 e ber le gurüdverfegt werden. 
Ba vielen Kınbern bat fich ein Defekt der Stnnedorgane q 
) De Unterridh wirb in — — I /ſtũndlich, in Klaſſe nn. ertheilt. 
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Zahl der 

a b ce d. e — t 

Regierungs⸗ Name ber 
airk. Stat. Behrkeäfte | . 

nſtalten. Kinder. | Mailen. | Etufen | (- Fr ne 
rinnen) 

8. Ragder Magbeburg. 6 180 6 1 —— 2 
burg. 6 

arbeitß« 
lehrerinnen. 

9%. = | Halberftabt. 1 42 2 2 Räb alte 
Mall: 
füre:r 
(dei 

€ = 

ride) 3. 
b. fr 8% 
dar; 

b. Batt: 
nit 

ar rin 9 * 

Ribte = 
10. Nerfes | Halle a. ©. 1 97 1 2 ı Räbt.Behrex, 1. Est 

burg. (183ßnaben, 2 * 
14 Mabd⸗ 
en). Ichrerin. 

11. rt. 1 71 6 —2 rt 

erfurr le nters und jı ftäbt. 
t fe). ers 

12. ⸗ Nordhauſen. 1 22 1 4 1 5 su 1% | 
* — 

18.6hledwig] Altona. 1 118 5 8 b au 
(Tienaben, 3 ftäbt. 8 ad e ER 
41 Mab⸗ Handerkrir 
en). 1 auiert#: 

ar 
lehrerin 

14. Hannover] Hannover. 1 128 6 Rädt.Behrer, 0 W5' 
(T3Rnaben, ı täbt. na Su 
Bm = * ſrerge 

en). ehrer 
18. — Gottingen. 1 21 1 2 ı Räbt.Lehrer, N 

eim. 1 
ar 
Ichrertn. 

16. Süneburg| Lüneburg. 1 — — — 

en Bildungsunfaͤhigkeit haben 1 in ben 8 Schuljahren 1898/94 biS 1895/96 gufammen 114 
ang ben n gif en entlaffen werben mü 

fer konnten nad) 2!/ss dis Sjährigem Beſuche ber HilfBjule in bie Bollojchai⸗ 
verfegt werden. 



DögL 

bag 

Igt die Aufna 

hme ber 

ärgtit 

er unter 

wirkung ẽ 

J ah 

4 

10. 

ja. 

ie. 

Her Mits 

bisher noch 
ni ng aber 

anges rzuat 
nein 

(wird aber 
angeordnet). 

je. 

ja. 

ja. 

ja. 

ja. 

je. 

669 

50 
im Ganzen. 

11 

(Im Squl⸗ 
e 

180.78 =4, 
1895/86 = 7). 

16 
im Ganzen. 

9%, Jahre 

ı ittii — ule. 
ſchnituich —8 bes 

jahr 
im Alter von| IV. Ala 

11 bezw. 

—? 

im Alter 
von 8 biß 
13 Jahren. 

im Alter 
von 9 bis 
11 Jahren. 

V. Rlafie 

2. Schul⸗ 
jahres 

ſchule. 

V. Klaſſe 
ber 80 

ſchule. 

12. Mittel⸗ 

der (6 ae 
12 Jahren. gen) Bolks⸗ 

2 

8 
8 
5 8 
8 

Grziehungsanftalten 

überwieſen? ei 

"efte aubgefchieben? = 

Bemerkungen. 

’) 

) 

"ı Ze Rlafjen ‚göhten je 20—28 Rinder. ehr forgfältige Prüfung vor !. Xufnahme, daher felten Rüde 
.e ın bie Bo 
Egebniſſe liegen nod) nicht vor. 

1896. 46 
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Zahl ber 

Name der Regicrungd: 
3 8 Stadt. Bezirk 

17. Arnsberg] Dortmund. 1 22 1 3 bis 4 1 Lehzrer. » 
(evanger Abtheilungen. | 
Wr f8- ' 

e). | 

18. s 1 37 1 1 1 Sehrer. | Ri) 
katholiſche 

Ufßs | 
afie). 

| 

19. Caſſel. Caſſel. 1 101 5 3 ı ftäbt. Baupis 22: 
(SoRnaben, als ı 
51 Mäds Leiter, 
den). 8 ftäbt.Rebrer, 

1 n. Behre⸗ 
tin (für Haud⸗ 
arbeit unb | 

20. Wieds Frankfurt 1 136 6 6 s ftä —S 
baden. UM. (T5Rnaben, s ſtãdt Lehre 

61 Mad⸗ . 
Ken). 

21.Dıijfelborf] Düffelborf. 1 117 4 4 2 ſtaͤdt | ur 
(parität) |(63naben, ı RL 

ne Lehrerm 

2. = Grefelb. 1 —X 8 8 —R url 
(parität) |(468naben, ı nat 

85 Mäbs 

28 Eiberfelb 1 ur 4 s J —A 
"| @arttät.)t| (58 Raben, " 

45 Maͤd⸗ 
den). 

PT ⸗ Eſſen. 28 1 1 — 
evangel. (17 Anaben, 

11 Mäbs 
en). 

25. ⸗ ⸗ 1 — 1 1 ı Rab 
katbol. |(14@naben, 

18 Mäds 

Ken). 

1) Die Zahl der ſchwachbegabten t etwa 2—3 vom Taufenb aller [ulpflicktigen Bine 77 
ce N Ma —— —S 3 ttelflaffen en an Fa ‘ 

1896 ıwirb deine neue Paraleiiafje au Caekiafie einerihien mit 2 weiteren 
wurde In eine Taubftunmenenftalt 

t Kinder maubten auß ber 
werden en Gtat 20058 M. 

als bilbungsunfählg in das Elternhaus entlaffen. 
geundf&htie I in die "die Sirteraute nit aufgenommen. 

i le entiaffen werben, bs fie and in biefer md: :” 

Gpilentifge Kizse : 



In die Vollsſchule find zurüde | Wie viel Rinder 
ä verjegt 2 | zn von 

SE | ven ac a. ID 5. 
Ex |fräften über A 
88, | S= € 
33% hund feine Gut z35,|® 33 fridetung vo 2823 

einem Halbe| „, ses:l8 285 | Hahre zum | mie diet | in weichem Ep 
35° (nimern long] Sindert | Alien? Fa 
gr fat * — 
* ührtt ge 5 ® 3 

E] 
anjährlid) im Dutre ” etwa 25%, | fAmittsalter 
%.5.=5.| von 

10 Jahren. | fehle. |Nahren).) 

jährlih 10 im Miter | V. Rlafie 
du von 8 bis | ber Bolls- 

fgminih. | 19 Jahren. | Thule 
8. Schule 

jahr). 

der 4 im Alter | Mittel: J 17 etadiges fm Ganzen. | vom a bis | fhufe 
— 11 Jahren. 

7 im Atter | indie | 3 b) 
tm Ganzen. | von 10 bis | VI. bezw. 

14 Jahren. | V. und 
11. Klafie 
‚der Boits 

Thule. 
{m Alter von | Mittels u) 
11 Jahren. | ftufe. 

fi im Alter | Mittetfnufe D} 
im Ganzen. | von 8%, bis| und 

19%, Jahren. | Unterftufe, 
13 im Alter | Ober: und E 9 

tm Ganzen. | von 8 bis Mittels 
18 Jahren. ſuufe. 

— — 7 

» 

10 Kinder wurben als Sitbungsunfäbig nem GiternSaufe mieber supeführt, 
3 Kinder in je Verlegung des Wohnftge# ber Eltern in die Bolfsfhule wieder aufg 
| zu a % der Gitern jurüdverfept. 11 Kinder find als bilbungsunfähig 
davan 5 der Joiotemanftalt übermiefen, 6 den Eltern zurüdgegeben. 

galant. 
gebnifie nad nit dor. 

45* 

. J 
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Zahl ber 

8 b c d. e N 

Reglerungb- Name ber f 
esirk. Stabi. Zehrkeäfte 

1. , |nägere unſtalten. Kinder. | Kiaffen. eiufen | 1 } — 
rinnen) 

® | 

26. Göln. Göln. 2 I. le | L@dule 6, | I. 8| I. Schule | * 
32. für Er IL. % 4. zone 3.12 

Knaben | 1. Schule Zehrerinmen, | 
und 8. Il. € 2 

Mädchen, Zehrer und 2| 
at. für Ze nen. 

Knaben 
und . 

Madqhen). 
27. Aachen. Aadıen. 174 6 8 8 Sehe Ir. 

je sflaffige (eöRnaben, 2 
Knaben⸗ und 86 rinnen. 

und Mäb- | Mädchen). 
chenſchule. 

- 2017 

1) 4 Kinder „ind in eine Taubftummenanftalt überwiefen, 4 in Ierenanftalten, 2 geiate : 
Eltern gurüdgegeben; 94 aben Gem nn Bemäbrt hat fi} die forigefegte Eorge der 8 
bie Wr nad deren tlaffung, ei Ber elfen. 
beigetr ame Hilfsfqule Bat pn sur "Beleitigung der früheren Abneigung vieler Eltern gegen !r : 
eig onen 

ö— 
189) Rechtsgrundſätze des Königlichen Oberverwaltunge 

gerichts. 

a. Beſondere Beſtimmungen über Gewaͤhrung der Sommnc- 
mweide für das Vieh des Lehrers find in dem, Die Schule r 
den Domänendörfern behandelnden 8. 45 der Schulordnung v7 
11. Dezember 1845 nicht enthalten, es greift ſonach für N 
vorliegenden Fall die Regel des $. 41 a. a. D. Blag, werd 
die die Sommermweide gewährende DOrtichaft die Entihäbigr" 
Dafür von den übrigen zur Unterhaltung der Schule Verpflidter 
nad Maßgabe des 8. 39 a. a. D. verlangen kann. $. 39 :° 
ſtimmt, daß die S ule von ben zu ihr gehörigen Drtihet. 
unterhalten werden muß, fofern feine befonderen Stiftungen :: 
feine durch bejondere Rechtsgründe dazu verpflichtete Fra 
vorhanden find oder deren Beiträge nicht ausreichen. de 
Hagenden Ortichaften wollen von der Entfehädigungsverpflidt: 
lediglich um deshalb befreit fein, weil fie früher niemals : 
Entihädigung gewährt Haben; fie ftüben deshalb ihren Anirr: 
vor Allem auf Herfommen, und wollen dies als beſonde 
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5. » 8. 7 
In die Bolksſchule find zurück⸗ Wie viel Kinber 

Kae U And 
35 Lehrs b. -Te 

| 534 a.| 
ES vss 
4'527 BI 

© miers ONE: 85 Ft: Dei Halten 1285 wie viel E88 
m m |25 Kinder? <®|ER 

‘ > 
5 3 ER 88 231 
sep 

| sa gE 3 

Si ber ja. ja. 6 im Alter | Mitter | 12 51519 
a \ Ztabt von 10 bis ftufe. 
2.1e | Göln. 12 Jahren. 
| 

” der _ noch nid, 85 im Alter | Unter- biß 8 — —212 
Stadt iſt aber im Ganzen, | von 8 bis Oberſtufe. 
Aachen. beſchloſſen. ahrlich 2—7.| 12 Jahren. 

Ss Berlin find die ſchwachfinnigen Kinder, ſoweit fie geſondert unterrichtet werben, in Privatkurſen 
"test, und zwar haben fie theild neben dem Unterrichte in der Genieindeſchule Privatunterricht 
Wie sueihlichlic Privatunterricht. Im legten Halbjahre find 48 Knaben und 52 Mädchen 
rqꝛet w 

Rechtsgrund im Sinne des 8. 39 a. a. D. angeſehen wiſſen. 
dem iſt mit Recht entgegengetreten. 

Es iſt aus der Entſtehungsgeſchichte der Preußiſchen Schul⸗ 
nung und aus deren Worilaute in den 88. 6 und 47, wo 
derlommen neben den befonderen Rechstiteln genannt wird, ſo⸗ 
»ohl von dem früheren Obertribunal (Entfcheidungen Band 70 
cite 335 ff.) als auch vom Oberverwaltungsgericht, von 
pterem in ſtändiger Rechtſprechung (3. B. Enticheidungen 
Yand XII Seite 214, Band XIV Seite 207), gefolgert, daß 
rtommen kein bejonderer Nechtstitel im Sinne der 88. 38 
nd 40 der Schulordnung fei. Zwar ſpricht 8. 39 a. a. D. 
ıht von beſonderen Rechtstiteln, jondern von befonderen Rechts: 
tünden; nad) dem Zuſammenhange der 88. 38, 39 und 40 
nn aber darüber fein Zweifel beftehen, daß mit dem Ausdrucke 
Rechtsgrund“ im 8. 39 nichts anderes gemeint iſt, als mit Dem 
usdrucke „Rechtstitel“ in ben SS. 38 und 40. Das Her- 
mmen fommt alfo al3 ein bejonderer Rechtsgrund, auf den der 
fageanfpruch geftügt werden fönnte, nicht in Betracht. Es be- 
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ftimmt 8. 509 Titel 9 Theil I des Allgemeinen Landredhts, da; 
das Necht, jährliche Leiftungen und Abgaben von der Bern 
oder dem Grundftüde eines Anderen zu fordern, durch dem blokc 
Nichtgebrauch verjährt werden könne. Es iſt aber anerkannte 
Rechtens, daß diefe Beitimmung fih nur auf Privatlaften bezich 
und daß die Freiheit von öffentliden Abgaben und Laiten durt 
Verjährung nur auf dem im $. 656 a. a. O. bezeichneten Reı: 
erworben werden kann (Entſcheidungen des früheren Obertribun.: 
Band 67 Seite 157 ff.; Enticheidungen des Dbervermwaltuns: 
gerihts Band I Seite 134). Nach lebterer Geſetzesſtelle, a 
welche der von der Steuerbefreiung durdy Verjährung handelr:: 
8. 5 Titel 14 Theil II des Allgemeinen Landrechts ausdrüdi:: 
vermeilt, greift bei Laften und Abgaben, wozu jemand nad) jen: 
Stande und Berhältnilfe an fi) verpflichtet war, die Vermutfir:. 
daß er die Befreiung auf eine rechtögiltige Weile erlangt har. 
nur daun Platz, wenn er, zu der Laſt oder Abgabe aufgejort«: 
jih deren Leiftung gemweigert bat, und wenn er feitdem red: 
verjährte Zeit Hindurch frei geblieben iſt. Wenn der Bordemt:: 
angenommen hat, daß die Elagenden Gemeinden die behaur:: 
Befreiung von der Entſchädigungspflicht, ſoweit Verjährung: 
Betradht kommt, nur im Wege der Erfigung eine Rechts « 
unentgeltliche Gewährung der Sommerweide, nicht aber in ıyo.: 
bloßen Nichtgebrauchs des Rechts auf Entihädigung erweide 
fonnten, jo it er von durchaus richtigen Erwägungen gi: 
worden. Die im $. 41 der Preußifchen Schulordnung den Ar. 
ortichaften auferlegte Verpflichtung, die Schulortichaft für de de 
Lehrer gewährte Sommerwetde hablos zu halten, wurgli “ 
der Gemeinjchaftlichkeit der Verpflichtung zur Schulunterhaltr 
alfo unzweifelhaft in einem öffentlicherechtlihen Verhältniſſe. 
der Entihädigungsanfpruh der Schulortihaft Hat die ar: 
nicht einer privaten, fondern einer öffentlichen Lait. 

(Entiheidung des Königlichen Oberverwaltungsgeridt! t:= 
19. Mai 1896 — I. 661 —.) 

b. Eine den Kirchenpatron befreiende Obfervanz, betr“ 
Bauten an dem Küfterfchulhaufe, läßt die Berpflidhtung :- 
Gutsherrn, zu ſolchen Bauten Beiträge zu leiften, welche dr: 
die Entwidelung der Schulanftalt erforderlid werden, unbenk 
denn eine ſolche Objervanz betrifft lediglid) die KRüfterei und hird 
nad 8. 6 des Gefekes vom 21. Juli 1846 keineswegs die Y 
wendung des 8. 3, der für einen Fall wie den vorliegenden. : 
das Bedürfnis eingetreten ift, eine zweite Schulklaſſe und = 
Wohnung für einen zweiten Lehrer zu beichaffen, gerade die N. 
pfliht denjenigen zumeilt, melden in Ermangelung eines Kur 
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haufes der Bau und Die Unterhaltung eimer gemeinen Schule am 
Otte obliegen. Zu Dielen gehört der Gutsherr des Schulorts 
mit ben im 8. 86 Zitel 12 Theil II des Allgemeinen Landrechts 
sorgefehenen Obliegenbeiten. 

Erkenntnis des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
2. Juni 1896 — I. 732 —.) 

c. Zuläffigfeit einer Anordnung auf Eintragung einer Leiltung 
zu Schulzweden in den Etat ber verpflichteten Gemeinde auf 
sıehrere Fahre im Voraus. 

Der Anficht des VBorberrichters, daß eine Anordnung, welche 
te Eintragung einer Leitung zu Schulzweden in den Etat der 
serpfliteten Gemeinde für mehrere Jahre im Voraus anordnet, 
ichlechthin unzuläffig ſei, ift sicht beizutreten. Der in das dies- 
tige Urtheil vom 12. Zuni 1894 (Entjcheidungen Band XXVII 
Zeite 127 ff.) aufgenommene Sag: „Es ftehe nichts entgegen, 
daß bei dauernden oder Doch über mehrere Jahre ſich eritredenden 
Ziſtungen deren jedesmalige Eintragung in jeden ber zukünftigen 
„ahredetat3 von vornherein und ein für ale Mal verfügt werde 
2.0. O. Seite 135), ift allerdings vom Gerichtshofe bisher nicht 
sustührlich begründet, aber ſowohl vor als nad Erlaß des an— 
wrührten Erkenntniſſes ſtets in gleichmäßiger Rechtſprechung felt- 
gehalten worden. Beiſpiele feiner Anwendung finden ſich nicht 
nur in dem vom Vorderrichter angeführten Urtheile vom 19. April 
:35 (Breußiiches Verwaltungsblatt Jahrgang XVI Seite 631 ff., 
wöbelondere Seite 633 a. a. D.), fondern auch in anderen vers 
"ntlihten Enticheidungen (zu vergl. Enticheidungen Band XXIII 
Ste 108, Band ZXVI Seite 141, Band XXVII Seite 69). 
‚war it dort die Zuläffigkeit von Verfügungen, weldje die Ein- 
!agung wiederfehrender Leiftungen in Die jedesmaligen zufünftigen 
dahresetats anordnen, nicht ausdrüdlich ausgeſprochen, aber es 
nd Klagen, welche ſich gegen Verfügungen dieſer Art richteten, 
arudgewiefen worden, ohne daß e8 auch nur für nöthig erachtet 
Surde, die rechtliche Möglichkeit foldyer Anordnungen zu begründen; 
et vielmehr für felbitverjtändlich angefehen worden. Won diefer 
'sher vertretenen Rechtsauffaſſung abzuweichen, bieten die Aus: 
rungen des Vorderrichterd Teinen Anlaß. Seine Meinung, 
5 eine auf mehrere Jahre hinaus wirkende Zwangßetatifirung 
t Natur des Jahresetats widerſpreche, ilt nicht zu billigen. 
er Jahresetat hat die Natur eines zufammenfaflenden Vor- 
"Nhlages über die innerhalb eines Jahres zu erwartenden Ein⸗ 
hmen und Wusgaben. Daraus folgt aber nicht, daß jede 
zelne Ausgabepofition alljährlih von Neuem zu prüfen und 
"tzultellen iſt; vielmehr enthält jeder Etat eine Reihe von Aus— 
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gabepofitionen, die ſich Dauernd gleich bleiben, weil fie auf cir.: 
dem Grunde und Betrage nach feititehenden Verpflichtung beruh- 
und eine Reihe anderer, Deren Höhe ſich zmar nach dem wechſelndt 
Bedürfniffe richtet, die jedoch wegen der Gleichmäßigkeit ber Be 
paltailie in längeren Beiträumen ſich gleich bleiben. Wenn ab: 
er Borderrichter anzunehmen jcheint, daß die Weigerung, au 

Leitung auf den Haushaltsetat zu bringen, erft dann gegekr 
je, wenn bei Berathung und Feſtſtellung des Jahresetats th. 
Aufnahme einer entiprechenden Ausgabe verjagt werde, fo übe 
jteht er, daß in der Weigerung, die Pfliht zu dauernd wie«: 
fehrenden Leiftungen zu übernehmen, auch die Weigerung lie 
die einzelnen Jahresleiftungen auf den Haushaltseiat zu bringen 
und deshalb die Befugnis der Aufjichtsbehörde, die Aufnahm: 
in den Haushalt anzuordnen, nicht von einer jährlichen Wieder 
holung der Weigerung abhängig gemacht werden kann. Ebenic: 
wenig iſt anzuerkennen, daß Durch die Zulaſſung Dauernder Zwang⸗ 
etatifirung irgend welche Unzutraͤglichkeiten entitehen können. Ber 
der Vorderrichter ausführt, dab die Zwangsetatifirung that: 
ſächlich völlig illuſoriſch werde, gleihwohl aber rechtlich teı:- 
beitehe, wenn die Gemeinde ſich fpäter zu der ihr angelonnenc: 
Leiſtung bereit finden laſſe, jo iſt dies nicht zutreffend; denn bure 
die nachträgliche Bereitwilligkeit wird die in Der Zwangsetatiſitu:: 
enthaltene Auflage nicht „illuſoriſch“ gemacht, jondern erfüllt: : 
tritt alfo in Diefem Falle ein Widerſpruch zwiſchen thatjädlide: 
Wirkung und formalen Recht ebenfowenig ein, wie in dem Fig 
daß ein Privatmann einer polizeilichen Auflage nachträglid x: 
freien Stüden nachkommt, oder daß ein zur Zahlung einer Ki 
ſumme verurtheilter Schuldner diefe nicht wegen drohender Zwange 
vollitredung, fondern im Bewußtfein feiner Verpflichtung lat: 
Daß veränderte Umſtände eine Aenderung der auf die Dauer wir. 
fenden Zwangsetatifirungs-Verfügung erforderlich machen könne: 
ift gewiß anzuerkennen; allein ın der durch das Urteil vor. 
19. April 1895 (Preußiſches VBerwaltungsblatt Jahrgang XV! 
Seite 631) Hervorgehobenen Befugnis der in Anſpruch genommen: 
Gemeinde, die Aufhebung oder Abänderung ber erlaſſenen An: 
ordnung zu beantragen und gegen Die darauf ergangene ver 
fügung zu Magen, iſt ein ausreichendes Korreltiv gegeben. Br 
der VBorderrichter dagegen bemerkt, daß auf diefe Weife eine Rat 
prüfung der Zweckmäßigkeit und Angemeſſenheit der Zıanzt 
etatifirung nicht zu erreichen fei, jo überfieht er, daß auf !: 
einer jährlich wiederkehrenden Zwangsetatiſirung die Radpritu 
der Zweckmäßigkeit und Angemefjenheit im Verwaltungsiner 
verfahren nicht verlangt, ſondern nur durch Beſchwerde bei d 
Aufſichtsinſtanzen erreiht werden kann. Die Anrufung die. 
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behufs Prüfung, ob eine auf die Dauer erlaffene Zwangsetatiſirung 
zur Zeit noch aufrecht zu erhalten oder ganz oder theilweiſe auf- 
zuheben fei, bleibt der in Anſpruch genommenen Gemeinde un- 
benommen. Die Annahme des VBorderrichters, daß die Lage der 
Gemeinden durch auf die Dauer wirkende Zmwangsetatifirungen 
in mgend einer Weiſe verfchlechtert würde, ift Daher verfehlt. 
Dagegen iſt der Ausführung der Berufungsichrift, daß die Anficht 
des Borderrichter8 zu unnützen Weiterungen führe, beizutreten. 
Die Möglichkeit, die mieberholte Zwangsetatiſirung alljährlich 
mit aufichiebender Wirkung anzufechten, würde die Gemeinden in 
die Lage verfegen, die Erfüllung wiederfehrender Leiftungen 
Hifanöfer Weiſe zu verjchleppen, 3. B. mißliebigen Gemeinde- 
beamten und Lehrern gegenüber, für die von Auffihtswegen eine 
Gehaltserhöhung durchgeſetzt ift. 

Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
2. Juni 1896 — I. 7341 -—.) 

d. 1) Das Berwaltungöftreitverfahren ift nur in demjenigen 
Fällen ftatthaft, in denen es vom Geſetze befonders vorgefehen 
iſt (F. 7 Abſ. 2 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltung 
vom 30. Juli 1883 — ©. S. S. 195), und es fehlt an eier 
Beſtimmung, wonach Mitglieder des Schulverbandes die Frage 
threr Leiftungspflicht im Allgemeinen gegen den Vorſtand des 
Schulverbandes im Bermwaltungaftreitverfahren zum Austrage 
bringen fönnen. Insbeſondere iſt eine folche Befkimmung nicht 
m $. 46 Abſ. 3 des Zuftändigleitsgejeges vom 1. Auguſt 1883 
(0.6. ©. 237) enthalten, weil die dort den Betheiligten gegebene 
Klage nur den Verbandsgenoſſen untereinander zuiteht (Ent- 
ıheidungen des Oberverwaltungsgerichts Band XXV Seite174ff.). 
Pit dem Schulvorftande, der zu den Betheiligten im Sinne des 
erwähnten Abf. 3 nicht gehört, Eonnten die Kläger gemäß Ab}. 1 
015 8.46 a. a.D. nur in Betreff einzelner, bereit3 zur Hebung 
geitellter Anforderungen ftreiten; Gegenſtand des Angriffs gegen 
ihn konnte nur fein: der den Einſpruch gegen die Heranziehung 
iu beitimmten Leiftungen zurüdzumeijende Beſchluß. 

2) Wie die Revifionskläger in der Revifionsichrift anerkannt 
haben, ift die gefeglich für die Erhebung bes Einſpruchs vor- 
geiehene Friſt von drei Monaten bezüglich der Heranziehung zu 
den Schulbeiträgen für 1894 nicht beachtet. Dadurch iſt die An— 
torderung dem Schulvorftande gegenüber unanfechtbar geworden 
(Ab. 1 und 2 des 8. 1 des Geſetzes vom 18. Juni 1840, be: 
treffend die Verjährungsfriſten bei öffentlichen Abgaben -- 
G. S. ©. 140). In Betreff der Schulbeiträge für 1894 mußte 
danach Die Reklamationsklage für ausgeſchloſſen erachtet werdet. 
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3) Insbeſondere bedurfte es einer Zuziehung der Gemeinde, 
wie die Kläger behaupten, weder bei der Beſchlußfaſſung übe 
die Nothmwendigfeit des Schulbaues, noch bei der Beſchlußfaſſung 
über die Aufnahme des Darlehnd. Denn nad) den 88. 18, 26,2: 
des Geſetzes vom 14. Oktober 1848 über die Kirchen- und Saul: 
vorftände vertritt der Schulvoritand die Schulgemeinde in ver: 
mögensrechtlicher Beziehung und verwaltet das Vermögen kı 
Volksſchule; nah $. 19 a. a. O. war zu feinem Beſchluſſe, be 
treffend den Neubau uud betreffend die Darlehnsaufnahme, mid 
die Zuftimmung der Gemeinde, Jondern Die „der ihm Vorgeſezten 
erfordentlid) und dieſe Zuftimmung ift ertheilt worden. Zu em 
Beichlußfaffung der SchulauffichtSbehörde gemäß Abf. 1 des $. 4: 
des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1. Augujt 1883, mie Die Kläger 
vermeinen, fehlte e8 an jeder Vorausſetzung. 

(Eutſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichtd von 
9. Zuni 1896 — 1.766 —.) 

e. Nach Aniicht des Vorderrichters iſt in der Provinz Porn, 
in der das Gele vom 26. Mai 1887 (&. S. ©. 175) feine In: 
wendung findet, in ſolchen Fällen, wo von der Schulaufidts: 
behörde Anforderungen geftellt werden, die durch neue oder c: 
höhte Leiſtungen der Schulunterhaltungspflichtigen zu gewähren 
find, in Ermangelung des Einverftändniffes der Berpfliätit: 
die Anforderung durch ausdrüdlide Verfügung der Edw: 
auflichtSbehörde endgiltig feitzufegen, und e8 muß in ;yällen, »: 
die Anforderung einen Schulbau nad ſich zieht, Dieje dem s 
8. 47 des Zuſtändigkeitsgeſetzes vorgeſehenen Beſchluſſe voraus 
geben, weil fonft die Pflichtigen das Nechtsmittel der Beſchwerd: 
ei der oberften Auffichtsinitang verlieren und überhaupt di 

nothwendigen Grundlagen für das nachfolgende Bermwaltung:: 
ftreitverfahren fehlen würden. 

Da 8. 47 Abi. 1 des Auftändigkfeitsgefehes vom 1. Augu” 
1883 der SchulauflihtSbehörde die —— über Strat:;: 
feiten nur inſofern zumeilt, al3 die Anordnung von Neu: und 
Reparaturbauten bei Volksſchulen, die öffentlich-rechtliche &r- 

pflihtung zur Aufbringung der Baukoſten ſowie deren Bertheiin: 
auf die Beiheiligten in Frage kommen, jo war für die Beftimmm:, 
daß ein zweiter Lehrer anzuftellen fei, in dem angegriffenen &- 
fhlufjfe an fih fein Raum. Es mag auch zwediwidrig gem’ 
fein, Iegtere Beitimmung, die nur mit der nicht befrilteten &-: 
ſchwerde bei der Auffichtsinftanz angegriffen werden konnte, :' 
fammen mit jener Anordnung, gegen die eine Klage im 8: 
waltungsftreitverfahren mit Praklufiofrift ftatthaft war, in cm” 
und demſelben Beichluffe zum Ausdrude zu bringen. Rech 
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widrig war cine derartige Verbindung indeſſen nicht. Denn der 
Schulvorſtand war nicht gehindert, Die Beſchwerde bei der Auf- 
nhtöinftanz und die Klage im Verwaltungsftreitverfahren zu era 
heben und in leßterem nah Wahrung der Klagefrilt die Ver> 
tigung der Sache auf fo lange, bis Beicheid auf die Beichwerde 
irgangen fei, in Antrag zu bringen (vergl. Entjcheidungen Des 
Iberverwaltungsgeriht3 Band XX Seite 197/198). Daraus, 
daß in dem Beichlufje eine Beitimmung enthalten ift, die für 
dieſen an ſich entbehrlich war, konnte keinerlei Schluß bezüglich 
der Redhtögiltigleit feines fonftigen Inhalts gezogen werden. Es 
tommt Hinzu, daß die beflagte Regierungsabtheilung im Qaufe 
des Streitwerfahrens deutlich zu erkennen gegeben bat, wie fie 
teinerlei Werth darauf legt, daß neben der als Hauptſache be= 
‚ihneten Anordnung aus 8. 47 a. a. D. im Beichluffe noch 
der Anjtelung eines zweiten Lehrers Erwähnung geichehen jet, 
vielmehr den Beſchluß auf jene Auordnung eingefhräntt wiſſen 
will; zu einer derartigen Einſchränkung des augegriffenen Be— 
'hlunes war Die beflagte Regierungsabtheilung zweifellos befugt. 

Mit diefer Einſchränkung aber bewegt fid) der angegriffene 
Schluß durchaus in den Grenzen des 8. 47 Abi. 1 a. a. O. 

Wegen Ueberfüllung der Schule erachtete die Schulaufjichts- 
behörde die Einrichtung eier zweiten Schulklafje und der 
Rohnung für einen zweiten Lehrer für erforderlicd), dem wider: 
tprah die Schulgemeinde; diefe Meinungsverjchiedenheit bedurfte 
ser Enticheidung, und leßtere erging dahin, daß eine zweite 
hulllafle und die Wohnung für einen zweiten Lehrer zu be= 
ichaffen ſeien. Allerdingd erwähnt der Beichluß nicht einen Bau. 
Es ift die aber um deshalb unerheblich, weil, wie anerfannten 
Rechten ift (von Brauchitſch, Verwaltungsgeſetze, Band I Note 24 
u 8.47 a. a. DO.) der nah $. 47 Abi. 1 a. a. DO. von der 
Schulaufſichtsbehörde ‚zu faſſende Beichluß ſich nicht auf Fälle 
schränkt, wo eigentliche Bauen, d. h. das Zuſammenfügen von 
Naterialien zum Zwecke der Herſtellung eines Gebäudes, in 
Betracht kommt, jondern alle Fälle der Bereititellung der im 
Schulintereſſe benöthigten Räumlichkeiten umfaßt, insbeſondere 
alio auch die miethsweiſe Beihaffung entiprechender Räumlich— 
scıten, Der angegriffene Beſchluß überließ der Schulgemeinde 
zunächſt, auf welchem Wege fie die erforderlichen Zimmer für 
Sen Unterridt und Die Unterbringung des zweiten Lehrers be— 
ſhaffen wollte, wie zwar im den Gründen auf die Möglichkeit 
und Angemejjenheit einer Anmiethung im Kloftergebäude zu M. 
„in, beichränfte ji” aber im Tenor darauf, im Prinzipe die 
Nothwendigkeit der Bereitjtelung der nöthigen Räumlidykeiten 
auszufprehen. Im Uebrigen beitimmte der Beichluß, daß die 
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Dadurch entitehenden Koſten gemäß $. 34 Titel 12 Theil II des 
Allgemeinen Landrechts der Schulgemeinde zur Laſt fielen, tra’ 
jedoch über deren Leiftungsfähigfeit noch feine unbedingte Ent: 
Iheidung, weil zu einem beitimmten Projekte, wie der An: 
forderung zu genügen fei, Stellung überhaupt noch nidt ge— 
nommen tar. 

Es ift nicht zu verfennen, daß aus dem Beſchluſſe em 
erefutiver Titel zur Beitreibung einer beſtimmten Geldſumme nidt 
entitehen fann. Wenn diejfer Titel beichafft werden ſoll, bedar 
e3 eines weiteren Bejchluffes, in welchem beitimmtere Anordnungen 
über die erforderlichen Einrichtungen zu treffen find und danadı 
die Leiftungsfähigkeit der Bauverpflichteten zu bemeſſen it. 

Zur vorläufigen Entfcheidung der erwähnten Prinzipien: 
fragen war die Schulauffichtsbehörde aber an fich wohlbeng:, 
weil weitere Streitfragen durch fpätere Beſchlußfaſſung ihre Er: 
ledigung finden können (Entjcheidungen des Obervermaltungs: 
geriht8 Band XXV Seite 186). 

(Enticheidung des Königlichen Oberverwaltungsgericht3 vom 
12. Juni 1896 — Nr. I. 779 —.) 

f. Kläger irrt aud, wenn er meint, es fehle an emer ge 
jeglichen Beitimmung, daß Gendarmen von ihrem Dienſteinkommen 
zu diefen Zaften herangezogen werden dürfen. Denn nad 88. ? 
und 30 Titel 12 Theil IE des Allgemeinen Landrechts Hat, for: 
feine Stiftungen für die Volksſchule vorhanden find, jeder Uns 
einmohner zu deren Unterhalt beizutragen; e3 hätte aljo emr 
beionderen Borfchrift bedurft, wenn die Gendarmen bezüglid 
ihres _Dienfteinfommens hiervon ausgenommen fein ſollten, un 
eine ſolche Vorſchrift befteht nicht. Die Heranziehung des Mlägır: 
zu den Schulunterhaltungstoften wäre alfo an ſich gerechifernat 
gewejen, wenn ſich AZufchläge zu feiner Staatseinkommenſteuer 
hätten berechnen laſſen. 

An diefer Borausfegung fehlt e8 aber. Es herrſcht daniber 
fein Streit, daß Kläger anderes Einkommen als feine Diemt: 
bezüge nicht befigt. Seine Behauptung, daß dieſe Dienſtbezüg 
zur Staatseinkommenſteuer nicht veranlagt feien, hat der beflaat: 
Schulvorftand nicht beftritten; fie erjcheint auch durchaus glaub: 
haft, weil das Dienfteintommen der Gendarmen normgemäß ve 
der Beranlagung auszufchliegen ift. Zwar erwähnt 8.6 Wr. i 
des Einkommenſieuergeſetzes vom 24. Jimi 1891 (G. ©. ©. 1° 
als von der Beiteuerung ausgefchlofjerres Einkommen nur dus 
Militäreinlommen der Perfonen des Unteroffizierftandes, ': 
daß die Anwendbarkeit diefer Vorfchrift auf die Gendarmen ur 
deshalb zweifelhaft fein könnte, weil dieje fein Militäreinlommer 
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Sondern ein auß den Fonds des Minifteriums des Innern zahle 
bares Dienfteinfommen beziehen. Nach der bei der Berathung 
de5 Geſetzes von dem Finanzminiſter in der Kommillion des 
Herrenhaufes abgegebenen Erklärung ſoll aber unter dem Militär- 
einkommen der Berjonen des Unteroffizierftandes im Sinne jener 
Geſetzesſtelle auch das Dienfteintommen der Wadhtmeifter und 
Gendarmen der Landgendarmerie einbegriffen fein (Fuiſting, Ein⸗ 
fommenjteuergeje, Anm. 10 zu 8. 6 Nr. 3 a. a. O.). Den: 
gemäß it in der nach $. 85 a. a. D. gegebenen Ausführungs- 
anweiſung vom 5. Auguft 1891 im Art. 3 Nr. 3 das Dienft- 
ankommen der Wachtmeifter und Mannschaften der Landgendarmerie 
ausdrüdiich dem Militäreinkommen der Perſonen des Unteroffizier: 
tandes gleichgeftellt. 
Wenn der beklagte Schulvorftand darauf Amel daß die 

nicht zur Staatseinkommenſteuer veranlagten Perjonen bisher nad) 
den Angirten Steuerfägen zu Schulbeiträgen herangezogen ſeien, 
Io mag dies inſoweit zuläffig gemwefen fein, als die im 8. 74 
des Einkommenftenergefeßes erwähnten fingirten Normaljteuerjäße 
in Betracht kamen. Lebtere betreffen aber nur die Einkommen 
von nicht mehr als 900 M, laſſen alſo das bier in frage 
ttehende höhere Dienfteinfommen des Klägers unberührt. 

Erſichtlich Hat ſich der beflagte Schulvorftand, der weder 
sei der urfjprünglichen Veranlagung de Kläger zu emem 
Jahresbeitrage von 21 AH, noch bei deſſen Ermäßigung auf 
16.4 einen Prinzipalfteuerfaß erwähnt hat, für befugt erachtet, 
sen fingirten Steuerjag felbit feitzufegen und allein danach die 
iür Schulzwecke zu erhebenden Zujchläge berechnet. Hierzu war 
ser Schulvorſtand aber nicht ohne Weiteres befugt. 
Fehlte danach in Ermangelung einer von zuftändiger Stelle 
itgelegten Prinzipalfteuer, von der allein Zuſchläge für Schul: 
wede Hätten berechnet werden können, der Deranziehung des 
Klaͤgers der gejeßliche Boden, jo war die Klage für begründet 
ju eradhten und dem entiprechend Die vorderrichterliche Ent- 
'heidung abauändern. 

(Entſcheidung des Königlichen Oberverwaltungsgerichts von 
19. Juni 1896 — I. 821 —.) 

g. 1) Die fatholiihde Schule in M. Hat als Pfarrſchule in 
Verbindung mit der katholiſchen Kirche daſelbſt ſchon im verz 
gangenen Jahrhundert und zwar neben einer evangelifchen Orts— 
'hule beftanden, wie aus dem vom Kläger vorgelegten Schöppen- 
buche hervorgeht. Demgemäß kommt e3 für die Frage nad) dent 
die Unterhaltungspflicht regelnden Gefeßesrechte nur bei der 
vangelifchen, dagegen nicht bei der Fatholiichen Schule Darauf 
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at, ob am 10. Juli 1801, dem Tage der Publifation des 
tatholiihen Schulreglement3 vom 18. Mai 1801, das „Dorf em 
folhes vermiſchter Religion” geweſen it. Wenn der Sei: 
ausſchuß Für die Annahme des Gegentheiles auf Die Diedfeitig: 
Entiheidung vom 26. September 1891 — I. 1024 — in Sadıen 
des Grafen S. wider den Schulvorftand zu W. vermeilt, jo hu 
er überjehen, daß es ſich damals um eine evangeliſche Schule 
handelte. Hier fteht von den beiden Schulen in M. die Fatho: 
lifche in Rede. Die Unterhaltung katholiſcher Schulen in Schlenen 
beitimmt fi) aber auch dann nad) dem Provinzialrecht, wenn ſie 
in einem ganz proteſtantiſchen Dorfe bezw. für eine Mehrzahl 
folder Dörfer am Normaltage, fei e8 allein oder neben einer 
evangeliichen Schule, bereit3 vorhanden waren, und folgt dem 
Allgemeinen Landredt nur unter der Borausfegung, daß di: 
Schule erft nah dem Normaltage und daß fie ferner al3 
Sonderidule im Sinne der 88. 6, 22 des Reglement ver 
1801 errichtet ift. WBetreff der Unterhaltung der M.er kathe— 
chen Schule würde Daher, wenn ansjchließlich die allgemeinch 
gefeglichen Borjchriften maßgebend wären, auf das Neglemen: 
von 1801 und auf das durch dieſes ergänzte ältere Reglemer: 
vom 3. November 1765 zurüdzugehen fein, obſchon nad de 
Behauptung des Klägers die SchulaufjichtSbehörde bei Bauten 
an den Gebäuden der Schule wiederholt das Landrecht ar: 
gewendet haben joll. 

Die unmittelbar maßgebenden gejeglihen Normen greiten 
indes nicht Plag, jomweit eine ordnungsmäßig zu Stande ge 
kommene Schulverfaifung Abweichendes vorſchreibt. Im vor: 
liegenden Falle Hat nun übereinſtimmend mit dem erſten Richter 
der Bezirksausſchuß aus dem Protokolle vom 14. November 131) 
eine zwilchen den betheiligten Gemeinden und Dominien mi 
Genehmigung der SchulauffihtSbehörde errichtete, auf vertrag: 
mäßiger Vereinbarung beruhende Schulverfafjung entnommen. 
welcher gemäß der Kläger als Beſitzer des Gutes M. dauernt 
verpflichtet fei, zum Dienjteinfommen des katholiſchen Lehrers di: 
nunmehr aud zum Maßitabe jeiner Heranziehung zur Benjton®: 
laft gemachten Sahresbeiträge zu Ieilten. 

2) Zum Begriff und Wefen einer Drtsfchulverfaffung gehör 
indes nicht, daß fie mit der Abficht immerwährend unveränderter 
Geltung errichtet und jo auch beibehalten werde. Ihre Normen 
find nt grundfäglih ber Fortentwickelung, fei es durd 
Dbfervanz, fofern nicht das maßgebende Geſetzesrecht eine told 
ausfchließt, oder durch autonome Beichlüffe der Vetheiligten, vor: 
Herr der Genehmigung der zuftändigen Auffichtsbehörd. 

ig. 
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3) Zuzugeben it der Reviſion, daß bei den Vereinbarungen 
an eine dereinitige Heranziehung der Gutsherren zu Penjions- 
beiträgen nad) Maßgabe der von ihnen übernommenen Be— 
joldung8beiträge ſchwerlich gedadht fein wird, da damals eine 
aut Geſetz beruhende allgemeine Pfliht der Schulverbände zur 
Bewährung von Penſionen an dienſtuntauglich gewordene Volks— 
Ihullehrer noch nicht zu Recht beitand (Entiheidungen des Ober: 
verwaltung3geriht8 Band XXI Seite 145). Seitdem ijt aber 
das he betreffend die Benjionirung der Lehrer und Lehrerinnen 
an den öffentlichen Volksſchulen, vom 6. Juli 1885 (6. S. S. 298) 
ergangen und dieſes, unter deſſen Herrſchaft die ftreitige Heran- 
ziedung erfolgt ift, Iegt im Art. I S. 26 die Aufbringung des 
durh den Staatsbeitrag bis zur Höhe von 600 M nicht ge- 
dedten Theiles der Penſion beim Nichtvorhandenjein bejonderer 
Träger der PBenjionslaft, an welchen e3 im vorliegenden ‘Falle 
unbeitritten fehlt, den zur Unterhaltung des Lehrers während der 
Dienftzeit Berpflichteten auf. Yu Iegteren gehört aber bier der 
Kläger, der ſich ſonach feiner, infomweit unmittelbar aus dem 
Dejege entipringenden Pflicht nicht entziehen konnte, im dem— 
ſelben ale wie er nach Maßgabe der rechtsbeitändigen 
Schulverfaffung zum Lehrerdienfteinfommen beiträgt, auch zur 
Aufbringung des dem Schulverbande zur Laſt fallenden Theiles 
der Penſion beizutragen. 

4) Serig iſt ferner die Anficht des Klägers, daß von dem 
Staatöbeitrage von 500 A, weldyer auf Grund der Geſetze vom 
14. Juni 1888 und 31. März 1889 (©. ©. ©. 240 bezw. ©. 64) 
zum Dienfteinfommen des Lehrerd gewährt wird, der zur Ueber: 
tragung der baaren Bejoldung angeblid nicht verbrauchte Theil, 
welchem er die Bezeichnung „Ueberſchuß, beilegt, in erfter Linie 
zur Minderung der Benfiondbeiträge zu verwenden geweſen wäre. 
Nah dem Haren Wortlaute der 88. 1 und 2 (jiehe auch 8. 3) 
des Geſetzes von 1888 iſt der dort vorgejehene, durch die Novelle 
von 1889 gejteigerte StaatSbeitrag nur zur Beltreitung zunächſt 
des baaren, dann de3 ſonſtigen Dienjteinfommens des Lehrers 
einschließlich der Aufwendungen für nicht vollbeichäftigte Lehr: 
träfte beftimmt und darf er aljo zu anderen Zwecken, nament- 
lid) zur Erleichterung der Unterhaltungspflichtigen bei der Auf- 
bringung von Penfionsbeiträgen — an deren Stelle jeit dem 
Erlak des Geſetzes betreffend Ruhegehaltskaſſen für Die Wr; 
und Lehrerinnen an den öffentlichen Volksſchulen, vom 23. Juli 
1893 (G. S. ©. 194) die NRuhegehaltsfaffenbeiträge getreten find 
— unter feinen Umjtänden verwendet werden, dem lebteren Be⸗ 
dürfniffe dient vielmehr einzig und allein eben der Beitrag von 
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600 A, bis zu weldhem bin die Benfion aus der Staatslafie 
gezahlt wird. 

(Entiheidung bes Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 
19. Sunt 1896 — I. 826 —.) 

Verleihung von Orden ıc. 

Aus Anlaß der diesjährigen Anmejenheit Sr. Majeität des 
Kaiſers und Königs in den Provinzen Poſen und Schlefien haben 
nachbenannte, dem Reſſort der Unterrichts-Verwaltung ausſchließ⸗ 
lich oder gleichzeitig angehörige Perſonen erhalten: 

A. in der Provinz Boten: 

den Stern zum Rothen Adler-Orden zweiter Rlajie 
mit Eihenlaub und der Königliden Krone: 

Sreiherr von Vilamowig-Möllendorff, Dber-Präfident da 
Provinz Polen, zu Poſen; 

den Rothen Wdler-Drden dritter Klaffe 
mit der Schleife: 

Luke, Geheimer Regierungsrath, Provinzial-Schulrath zu Bofen, 
Warnig, Superintendent und Pfarrer, Kreis-Schulinipektor zu 

Obornik; 
den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe: 

Böttcher, Superintendent und Pfarrer, Kreis-Schulinſpektor zu 
Neutomiſchel, 

Dr. Dolega, Gymnaſial-Direktor zu Rogaſen, Kreis Oborni, 
Dr. Eichner, Gymnaſial-Direktor zu Inowrazlaw, 
Dr. ®ünther, Profeſſor am Gymnaſium zu Krotoſchin, | 
Luft, Schulrath, Kreis-Schulinipektor zu Rogafen, Kreis Obomit, 
Dr. Martin, Gymnafial-Direktor zu Gneſen; 

den Königliden Kronen-DOrden zweiter Klaſſe 
mit dem Stern: 

von Tiedenann, Regierungs-Präſident, Wirklicher Geheimer 
Dber-Regierungdrath zu Bromberg; 
den Königliden Kronen-Orden vierter Klaffe: 

Lehmann, Rektor zu Pofen; 
den Adler der Ritter des Königliden Haus-Ordens 

von Hohenzollern: 
Sfladny, Geheimer Regierungsrath, Regierungs- und Schulrath 

zu Bofen; 



685 

den Adler der Inhaber des Königliden Haus-Ordens 
von Hohenzollern: 

Antaszek, katholifcher Lehrer zu Grodzisfo, Kreis Pleſchen, 
Dropinski, katholifcher Lehrer zu Palczyn, Kreis Wreſchen, 
ea randt, evangelifcher Lehrer zu Obergörzig, Kreis Meſeritz, 
od, Lehrer zu PBrondy, Kreis Bromberg, 

Mertner, Hauptlehrer zu Neuftadt 6. P., Kreis Neutomifchel, 
Pawlak, Hauptlehrer zu Gurtſchin, Kreis Poſen⸗Oſt; 

dag Allgemeine Ehrenzeidhen: 
Legans, Schuldiener am Gymnafium zu Bromberg, 
Nowakowski, Schuldiener am Gymnafium zu Schrimm. 

Aus dem gleichen Anlaß haben erhalten: 
die Kreis - Schulinfpeltoren Eberhardt zu Schildberg und 

Grubel zu Frauftadt den Charakter als Schulrath mit dem 
Range der Räthe vierter Klaffe. 

B. in der Provinz Schlefien: 
das Großkreuz des Rothen Adler-Drdens: 

Hirt von Hapfeldi-Trachenberg, Ober: Bräfident der Provinz 
Schleſien zu Breslau; 
die Königliche Krone zum Rothen Adler-Örden 

zweiter Klafje mit Eichenlaub: 
Dr. von Heydebrand und der Lafa, Regierungs-Präfident 

zu Breslau; 
den Rothen Adler-DOrden zweiter Klaſſe mit Eichenlaub: 
Dr. Heidenhain, Geheimer Medizinalrath und ordentlicher Pro- 

fejlor an der Univerfität zu Breslau; . 
den Rothen Adler-Drden dritter Klaſſe mit der Schleife: 
von Dallwitz, DOber-Regierungsrath zu Liegnitz, 
Dr. Haffe, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Profeffor und 

Direltor der Anatomie der Univerfität zu Breslau, 
Dr. Meyer, Geheimer Regierungsrath und ordentlicher Profeffor 

an der Univerfität zu Breslau, 
von Ballenberg, Dber-Regierungsrath zu Breslau; 

den Rothen Adler-Drden vierter Klaffe: 
Altenburg, Regierungs- und Schulrath zu Liegniß, 
Anſchütz, Keofeffor an der Königlichen Ritter-Alademie zu Liegnitz, 
Dr. Brod, Gymmafial-Direktor zu Del, 
Dr. Brüll, Gymmafial-Direktor zu Oppeln, 
Dr. Fifcher, Ober-Landesgerichtsrath und ordentlicher Profefjor 

an der Univerfität zu Breslau, 

1896. 46 
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Hauer, Schulrath, Kreis-Schulinipeftor zu Natibor, 
Dr. Ladenburg, Seheimer Negierungsrath und ordentlicher 

Profeſſor an der Univerfität zu Breslau, 
Lic. Dr. Leimbach, Provinzial-Schulrath zu Breslau, 
Dr. Meijter, Profeſſor am St. Marien⸗Magdalenen⸗Gymmaſium 

zu Breslau, 
D. Dr. Müller, Karl, ordentlicher Brofeffor an der Uniwerität 

zu Breslau, 
Dr. Schäfer, ordentlicher Profeflor an der Univerfität zu Breslan, 
Thaiß, Regierungs- und Schulrath zu Breslau; 

den Königlihen Kronen-DOrden zweiter Klaſſe 
mit dem Stern: 

Dr. von Bitter, Regierungs-Präfident zu Oppeln, 
Dr. von Heyer, NRegierungs-Präfident zu Liegnig. 

den KRönigliden Kronen-Drden zweiter Klaffe: 
Dr. Dahn, Geheimer Juſtizrath und ordentlicher Brofeffor an 

der Univerfität zu Breslau; 
den Königliden Kronen-Drden vierter Klaffe: 

Rauhut, Seminar-Oberlehrer zu Zülz, Kreis Neuftadt, 
Tiemann, Konfervator am Zoologiſchen Muſeum der Univerkti 

zu Breslau; | 
ben Adler der Ritter des Königliden Haus-Drdend 

von Hohenzollern: 
Dr. Montag, Provinzial-Schulrath zu Breslau; 
den Adler der Inhaber des Königliden Haus-Ordens 

von Hohenzollern: 

Hoberg, evangelifher Hauptlehrer ımd Organiſt zu Jordars: 
mühl, Kreis Nimpiſch, 

Kapler, Gymnaſial-Vorſchullehrer zu Waldenburg, 
Karger, Hauptlehrer zu Zweibrodt, 
Pater, katholiſcher Hauptlehrer zu Leſchnitz, Kreis Groß⸗Etrehliz 
Sciuf, katholiſcher Hauptlehrer und Organift zu Godulahitt. 

Kreis Beuthen, | 
Seiler, evangelifcher Hauptlehrer zu Klein-Babrze, Kreis Zab:: 
Surma, fatholiiher Hauptlehrer und Drganift zu Landsbir: 

Kreis Rofenberg, 
Weber, evangelifcher Lehrer und Organiſt zu Tarnowitz; 

das Allgemeine Ehrenzeichen: 

dolubigfy, Snftitutsdiener im Botaniſchen Garten der Univerftäl 
zu Breslau, 

Lebiotzki, Schuldienerr am Königlihen Realgymnafium ; 
Zarnomiß, | 
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Leſchni, Schuldiener am Königlichen Gymnaſium zu Brieg, 
Pooft, Bihliothefdiener in der Königlichen und Univerfitäts- 

Bibliothek zu Breslau, 
Sagamwe, Diener bei dem pharmazeutiichen Inſtitut der Uni- 

verfität zu Breslau, 
Scholz, Raftellan des ſtädtiſchen Gymnaſiums zu Waldenburg, 
Schulz, Schuldiener am Königliden Gymnaſium zu Wohlau, 
Rinter, Hausmeifter bei der Univerfitäts- Frauenklinik zu Breslau. 

Aus dem gleihen Anlaß haben erhalten: 
der RittergutSbefiger und Profefjor, Mitglied der Königlichen 

Alademie der Künfte Ferdinand Graf von Harrad auf 
Ziefhartmannsdorf, Kreis Schönau, den Charafter als Wirk: 
Iiher Geheimer Rath mit dem Prädikat „Excellenz“, 

ber ordentliche Profeffor in der Medizinifchen Fakultät der Uni- 
verfität zu Breslau Dr. Kaſt den Charakter als Geheimer 
Medizinalrath, 

der ordentliche Profeſſor in der Juriſtiſchen Fakultät der Uni- 
verfität zu Breslau Dr. Leonhard den Charakter als 

Geheimer Juſtizrath, 
die Kreis-Schulinipektoren Schink zu Gleiwitz und Zopf zu 

Militſch den Charakter als Schulrath mit dem Range der 
 Rüäthe vierter Klaſſe, 

die Brovinzial-Schulfetretäre Kraft und Renner zu Breslau 
den Charalter als Rechnungsrath. 

Serional-Beränderungen, Titels und Orbdensperleihungen. 
A. Behörden und Beante. 

55 jind ernannt worben: 
der Regierungs- und Baurath Spitta zum Geheimen Baurath 
und vortragenden Rath im Minifterium der geiftlicden, Unter- 
richts⸗ und Medizinal-Angelegenbheiten und der frühere Bureau- 
Ailiftent bei der Invaliditäts- und Alter8-Verficherungsanitalt 
der Brovinz Brandenburg Unger zum Geheimen erpedirenden 
Sekretär und Kalkulator bei demjelben Minifterium. 

B. Univerfitäten. 

Univerfität Königsberg. 
em ordentlihen Profeſſor in der Philofophiichen ‘Fakultät der 

Univerfität Königsberg Dr. Spirgatis ift der Charafter 
als Geheimer Negierungsrath verliehen worden. 

46* 
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Der außerordentliche Profeſſor Dr. Backhaus zu Göllingen ii 
in gleicher Eigenihaft in die Philoſophiſche Fakultaͤt der 
Univerfität Königsberg verjebt worden. 

Univerfität Berlin. 

Dem ordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen ‘Fakultät dr 
Königlichen TFriedrich-Wilhelms-Univerfität zu Berlin Dr. 
Johannes Schmidt ift der Charakter als Geheimer Re 
gierungsrath verliehen worden. 

Dem Privatdozenten in der Mebdiziniichen Falultät berjelber 
Univerfität Stabsarzt Dr. Wernide ift das Prädikat „Bro: 
feſſor“ beigelegt worden. 

Univerfität Breslau. 

Dem außerordentlichen Profeffor in der Philoſophiſchen Falulic 
der Univerfität Breslau Dr. Weiske iſt der Charakter als 
PB Negierungsrath verliehen worden. 

Der außerordentliche Profeffor Dr. Hoffmann zu Königsberg 
ift in gleicher Eigenihaft in die Philoſophiſche Fakultät der 
Univerlität Breslau verjeßt worden. 

Der bisherige Privatdozent in der Philofophiihen Falultaͤt da 
Univerfität Breslau Dr. Stutfh tft zum ordentlichen 
Brofeflor in derfelben Fakultät ernannt worden. 

Univerfität Kiel. 

Dem Privatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der Im: 
verfität Kiel Dr. Schneidemühl ift das Prädikat „Fr 
fejlor” beigelegt worden. 

Univerfität Marburg. 
Der bisherige außerordentliche Profeffor an ber Univerfität Leipr: 

Dr. Heß ift zum ordentlichen Profelfor in der Medizinid: 
Fakultät der Univerfität Marburg ernannt worden. 

C. Muſeen u. ſ. w. 
Das Prädikat „Profeflor” ift beigelegt worden: 

dem Borftande des Meifter-Atelierd für Bildhauerei 
Schleſiſchen Muſeum der bildenden Künſte Bildh 
Behrens zu Breslau, 

dem dirigirenden Arzte am St. Hebwigs-Krankenhauie 
Berlin Dr. Rotter und 

dem praktiſchen Arzte Dr. med. Zabludomwsfi zu Berlin 
Dem Preußiſchen Staatsangehörigen Herzoglich Anhaltifchen Hei 

organiſten Bartmuß zu Deſſau das Praͤdikat „Kö: 
Ticher Mufil-Direltor verliehen worden. 
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D. Höhere Lehranſtalten. 

Tas Prädilat „Profeſſor“ ift beigelegt worden: 
dem Oberlehrer am Gymnaſium zu Treptowa.R. Kalmus, 
dem Oberlehrer am zranzöfiihen Gymnaſium zu Berlin 

Dr. Rothe und 
dem Oberlehrer an der Wöhlerſchule zu Frankfurt a. M. 

Dr. Berner. 
58 find befördert worden: 

der Oberlebrer Dr. Fries am Nealgymnafium zu Wies- 
baden zum Direktor des Realprogymnafiums zu Nauen, 

der Profeflor an der Kloſterſchule zu Stfeld Dr. Müde zum 
Direktor des Gymnaſiums zu Aurich und 

der Oberlehrer Ur. Reeje am Gymnaſium zu Bielefeld 
zum Direktor der dafelbft zu Dftern d. 38. neu eröffneten 
Realichule. 

fs jind angeftellt worden ala Oberlehrer: 
am Gymnaſium 

zu Quedlinburg der Hilfslehrer Grüning, 
zu &oesfeld der Hilfslehrer Haines, 
zu Groß-Lichterfelde der Hilfslehrer Dr. Hartmann, 
zu Beilburg der Hilfslehrer Hirſchfeld, 
zu gulba der Hilfslehrer Dr. Küjter, 
zu Bielefeld der HilfsIehrer Dr. Neimte, 
zu gaum der Hilfälehrer Bohlmann und 
zu Emden der Schulamtskandidat Ritter; 

am Realgymnafium 
zu Frankfurt a. M. (Wöhlerfchule) der Hilfslehrer Schmidt; 

an der Oberrealſchule 
zu Frankfurt a. M. (Klingerichule) der Hilfslehrer Diehl; 

am Progymnaſium 
zu Grevenbroich der Lehrer Dr. Appel, ſowie die Hilfg- 

lehrer Dr. Hippenftiel, Milau und Zumbuſch; 
an der Realfchule 

zu Meiderich der Hilfslehrer Henkel und 
zu M. Gladbach der Hilfslehrer Dr. Kallmann, 

am Realprogymnafium 
zu Diez der Hilfslehrer Dr. Hoefer. 

E. Schullehrer- und Kehrerinnen-Seminare. 

n gleider Eigenſchaft find verjeßt worden: 
der Seminar-Direltor Dr. Heilmann von Ufingen nad 
Rapeburg und 

der Seminar-Direltor Stolzenburg von Sagan nad 
Bromberg. 
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Es ift befördert worden: 
am Scdullehrer-Seminar zu Berent der bisherige orden: 
Ihe Seminarlehrer Leſſel zum Seminar-Öberlehrer. 

Es find angeftellt worden: 
als ordentliche Lehrer 

am Königlichen Baifenhaufe zu Bunzlau der Lehrer Hahr 
zu Schmiegrode, Kreis Militfch, und 

am Scullehrer-Seminar zu Droſſen der bißherige tor: 
miſſariſche Lehrer Tecdhter. 

F. Ausgeſchieden aus dem Amte. 

1) Geſtorben: 
Dr. Bernard, Brofefior, Realgymmafial= Oberlehrer ;: 
Barmen, 

Dr. Güldenpenning, Profeflor, Gymnafial-Oberlehrer :: 
Kolberg, 

Haas, NRealprogymnafial=- Direktor zu Limburg a. d.X. 
Dr. Lehmann, Öberlehrer an der Oberrealfchule zu Caſie!. 
Dr. ®illdenow, Ober: und Geheimer Regierungsratt. 

Direktor des Königlichen Provinzial-Schulkollegums und 
Univerfitäts-Richter zu Breslau und 

Winkler, Profeffor, Progymnafial-Oberlehrer zu Zülıt 

2) Ausgeſchieden wegen Eintritts in ein anderes Ar: 
im Inlande: 

Dr. Barth, außerordentlicher Brofeflor in der Medizimit:: 
Fakultät der Univerfität Marburg. 

3) Ausgeihieden wegen Berufung außerhalb der Breu: 
ßiſchen Monardie: 

Dr. von Lilienthal, ordentlicher Profeſſor in der Zuritid:r 
Fakultät der Univerfität Marburg, und 

Dr. Marr, ordentlicher Profeſſor in der Philoſophüben 
Takultät der Univerfität Breslau. 
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Gentralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Derwalfung 
in Preußen. 

wausgegeben in dem Minifterium der geiſtlichen, Unterrichts» und 
Medizinal-Angelegenheiten. 

ı1l. Berlin, den 20. November 1896. 

A. Behörden und Beamte. 

0) Aenderung der Örundjäge für Die Berechnung Der 
eijesund Umzugskoſten der Preußiſchen Staatsbeamten. 

Berlin, den 18. September 1896. 
Den nachgeordneten Behörden Iafje ich beglaubigte Abfchrift 

5 Beichluffes des Königlichen Staatsminifteriums vom 12. Auguft 
3s., betreffend die Aenderung der Grundfäge für die Berechnung 

und Umzugskoiten, zur Kenntnisnahme und Beachtung 
gehen. 

Der Deinifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Eroir. 

An 
nadhgeordnneten Behörden des Minifteriums. 

3.111. 2884. 

Das Königliche Staatsminifterium hat beichloffen, die Be—⸗ 
mung unter B3 der durch den Staatsminifterialbefhluß vom 
‚Mai 1884 (Centrbl. S. 397) für die Berechnung der Reife- 
ten ber Preußiſchen Staatsbeamten als maßgebend erklärten 
ulanmenftellung einiger Grundfäße, nach welchen bei Berecdh- 
ng der Reife» und Umzugskoſten der Reichsbeamten zu ver- 
men ift“, durch folgende zu erjegen: 

a. Als Ort im Sinne der vorftehenden Beitimmungen gilt 
: hauptfächlid von Gebäuden oder eingefriedigten Grunditüden 
genommene Theil eines Gemeinde-(Guts-) Bezirks, jo daß Die 
isgrenze ohne Rüdficht auf vereinzelte Ausbauten oder Anlagen 
ih die Außenlinie jenes Bezirfstheiles gebildet wird. Derartig 
1896. 47 
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räumlich zufammenhängende, demfelben Gemeinde- (Buts-) de: 
angehörende Komplere von Gebäuden und eingefriedigten nr 
ftüden gelten auch dann als ein einziger Ort, wenn etwa für er. 
zene Theile bejondere DrtSbezeihnungen üblich find. 

I b. Sind in einem Gemeinde⸗(Guts⸗) Bezirke mehrere, getter: 
von einander liegende, geichlofjene Ortſchaften vorhanden, io :: 
jede ſolche Drtichaft für ſich als Drt in dem vorbezeichneten Sir: 
anzufehen. Als Anfangspunkt der Reife gilt in dieſen al: 
die Grenze der Ortichaft, worin der Beamte feinen dienjllid.: 
Wohnſitz Hat, als Endpunkt die Mitte des Ortes, in dem da 
Dienftgeichäft verrichtet wird. 

c. Für Gemeinde: (Gut3=) Bezirke, in denen ein durch die 2. 
ihlofjene Lage der Wohnſtellen gefennzeichneter Drtichaftsbenr: 
überhaupt nicht vorhanden ift, gilt als Anfangspunkt der Rer 
das Wohngehöft der Beamten, als Endpunkt jtet3 die Sich. 
wo das Dienitgefchäft verrichtet wird. 

d. Hat der Beamte feinen Dienftlihen Wohnfig in eint 
Gemeinde-(But8-)Bezirfe mit einer oder mehreren Ortſchaften ause: 
Halb eines gefchloffenen Ortsringes ifolirt auf dem Lande, ion 
as Wohngehöft als Ausgangspunkt der Reife anzujehen. 

Berlin, den 12. Auguſt 1896. 

Königlicdes Staatsminifterumn. 
Furt zu Hohenlohe. von Boettider. Thielen 

Freiherr von der Rede. 
Beſchluß. 

St. M. 8871/96. 

191) Beitragspflidt zu den Kreisabgaben. Durd di: 
neue Kommunalabgabengefeg hat da8 Kreißfteuerred: 
feine Erweiterung dahin erfahren, daß fortan aud >:: 
folden Gebäuden (Dienftgrundftüden zc.), die bidh.: 
freiöfteuerfrei waren, nunmehr aber als der Gemein: 
beiteuerung unterworfen vom Staate zur Sebäubeiteui 
veranlagt werden, Zuſchläge zu dieſer, ferner aus 
von ſolchen Rechtsfubjelten (eingetragenen Genolien 
Ihaften zc.), Die bisher nicht Freisjteuerpflidhtig wart. 
nunmehr aber al8 der Gemeindebefteuerung untermwor! 
vom Staate zur Gemwerbefteuer veranlagt werben, F: 

Ihläge zu diefer erhoben werden dürften. 

Der 8. 91 bes Kommunalabgabengejeßes vom 14. Juli 1°" 
der den zweiten, von Kreis- und Provinzialfteuern handelnd 
Theil des Geſetzes einleitet, enthält zunächſt an der Spige du 
Sag, daß die beitehenden Vorjchriften über die Aufbringung Ie - 



695 

Steuern unberührt bleiben „mit folgenden Maßgaben“, und weiter 
unten Nr. 2 die Maßgabe, 

daß bei der Vertheilung der Kreißfteuern die Grund-, 
Gebäude- und die Gewerbeiteuer der Klaffen I und II in 
der Regel mit dem gleichen Betrage desjenigen Prozent: 
jaße3 heranzuziehen find, mit welchem die Staatseinkommen⸗ 
fteuer belaftet wird. 

Der letzteren Beitimmung fügt die Ausführungsanmeilung 
vom 10. Mai 1894 (Art. 59) folgenden Sap hinzu: 

„Unter der Örund- und Gebäudefteuer ıjt die vom Stante 
veranlagte Steuer derjenigen Liegenichaften und Gebäude 
zu verftchen, welche der ®emeindebejteuerung unter: 
worten jind ($. 26 Abf. 3). 

In Gleichem ift unter der Gewerbeſteuer — und zwar 
nicht nur der Klaſſen I und IL, fondern ſämmtlicher Klaſſen 
— die vom Staate veranlagte Steuer derjenigen 
Gewerbebetriebe einfchließlich des Bergbaues zu veritehen, 
weiche der Gemeindebeiteuerung unterliegen ($. 30 
Abſ. 3).”*) 

Als eine Konſequenz dieſes Satzes der Ausführungsanmeifung 
hatte der Kreisausſchuß des Kreiſes S. (Regierungsbezirf N.) 
bei Ausfchreibung der SKreisfteuern für das Jahr 1895/96 Die 
angejehen, daß nunmehr auch von dem Dienftwohnungsgebäude 
der Provinzial-Srrenanftalt zu S., obſchon dasfelbe bisher nach 
s. 17 der Kreisorduung vom 13. Dezember 1872 Befreiung von 
Kreisſteuern genoffen hatte, Zufchläge zur Gebäudeſteuer, des⸗ 
gleihen von dem &emerbebeiriebe einer eingetragenen Genoſſen⸗ 
daft, dem Kreditverein zu S., obſchon derjelbe zu den im $. 14 
der Kreisordnung als abgabepflichtig aufgeführten Rechtsſubjekten 
nt gehört, Zufchläge zur Gewerbefteuer zu entrichten feien, 
Deides aus dem Grunde, weil jenes Gebäude, nicht minder aber 
aud) Diefer Gewerbebetrieb, nunmehr als der Gemeindebefteuerung 
nnenliegemd, zugleih von der ftaatlihen Beranlagung erfaßt 
würden. 

Der Brovinzialverband ſowohl, als auch der genannte Verein, 
dementiprechend herangezogen, nahmen klagend SFreiftellung in 

*) Die bier in Bezug genommenen Beltimmungen des Kommunal» 
„pnbengefched lauten: 3 26 Abi. 8. Die (ftaatliche) Veranlagung hat fi 
ur ſämmtliche Brundftüde und Gebäudt zu erftreden, welche der Gemeinde⸗ 
beitenerung unterliegen 85 8, 4 des Geſetzes wegen Aufhebung Ddirelter 
Slaatöftenern). 8. 80 Ab]. 8. Die (ſtaatiiche) Veranlagung hat fih auf 
ammiliche Gewerbebetriebe, einſchließlich des Vergbaues, zu eritreden, welche 
der Gemeindebefieuerung unterliegen (88. 8, 4 des Geſetzes wegen Aufhebung 
direter Staatsfteuern). 

43* 
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Anſpruch, wurden indes vom Bezirksausſchuſſe, der Lediglich der 
Kreisausfchuffe beitrat, abgemwiefen. Dagegen erfannte das Ihe: 
verwaltungsgericht Den eingelegten Revifionen gegenüber nad 
Aufhebung der Vorentfcheidungen auf Die verlangte Freiftellung, 
in beiden Saden aus folgenden gleidhlautenden 

Gründen: 

Für die Rechtsauffaſſung des Beklagten und bes Border: 
richter8 find im Wefentlichen nur die 88. 91, 24, 28 des Kom: 
munalabgabengejeße8 und die 88. 3, 4, 5 des Geſetzes wegen 
Aufhebung direkter Staatsjteuern vom 14. Juli 1893 in er: 
bindung mit 8. 10 der Kreisordnung herangezogen worden. Der 
5 91 ftellt nun an die Spiße der wenigen auf die Kreisbeſteuerung 
ezüglichen Vorſchriften den Sag: „Die beitehenden Vorſchtiften 

über die Aufbringung der Kreis- und Provinzialſteuern bleibe: 
mit folgenden Maßgaben unberührt.“ 

.... Angeſichts diejer Haren Aufrechterhaltung des bisherige: 
Rechtszuſtandes hätte es anderweit einer völlig unzmweideutiger 
Beltimmung bedurft, um innerhalb des Kreisfteueriyitems di 
Veränderung herbeizuführen, welche der Beflagte als herbeigeſühn 
anjieht, und welche nit nur die fachlichen Privilegien des &. 1: 
der Kreisordnung größtentheilß befeitigen, fondern auch — durb 
Heranziehung der Realitäten ohne Rückſicht auf die Berfönlidte: 
ihrer Inhaber — eine dem Kreisfteuerfyitem ſonſt fremde Le— 
löſung der Realftenern von den Steuerjubjelten, eine reine & 
fteuerung der Objekte einführen würde Die in dem leitende: 
Satze des $. 91 vorbehaltenen „Maßgaben” enthalten eine da— 
artige tief einjchneidende Beſtimmung nicht. Zwar fpreden r. 
unter Nr. 2 auß, daß bei Vertheilung der Kreisfteuern die Real: 
fteuern in der Regel mit dem gleichen Betrage desjenigen Proz: 
ſatzes heranzuziehen find, mit welchem die Staat8einfommenfteuer 
belajtet wird. Es iſt aber unmöglich, in diefen Worten auch mu: 
die Andeutung einer Vorſchrift über die Art der Aufbringung der 
Nealfteuern zu finden. Die Nr. 2 enthält nur Regeln für dx 
Bertheilung des Steuerbedarf$ auf die einzelnen Steuerarten, un 
vollends Laßt der fonjtige Inhalt des 8. 91 das Hier fraglıd. 
Gebiet ganz unberührt. . 

Da der $. 91 wegen der Abänderung des beitehenden Redt: 
ausſchließlich auf die in ihm felbit auagelprocpenen „Maßgaber‘ 
verweilt, jo wäre e8 kaum einmal zuläffig, Daneben noch auf de: 
gleichzeitig mit dem Kommunalabgabengejeße ergangene un 
mit ihm eng verbundene Gejeß wegen Aufhebung direkter Staat: 
fteuern Hinüberzugreifen; aber ſelbſt wenn — im Hinblid auf di 
bei Berathung des 8. 91 gepflogenen Verhandlungen — D! 
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fogenannte Aufhebungsgeſetz zu den „beitehenden Vorſchriften“ 
deö 8. 91 gerechnet und bei dem Aufjuchen einer das Recht der 
Kreisordnung vom 13. Dezember 1872 abändernden Sapung 
berüdfichtigt wird, fo iſt doch auch in ihm Feine Beltimmung zu 
finden, weldher die vom Beklagten behauptete Tragmeite zuzuerkennen 
wäre. Seiner Meinung nach jol fie in den 88. 4 und 5 enthalten fein. 

Der $. 5 fagt, daß die beitehenden geſetzlichen Beitimmungen, 
welde von der Veranlagung zu den (den Gemeinden überwieſenen) 
Realſteuern andermeite Rechtsfolgen, insbejondere die Begründung 
von Rechten oder Pflichten abhängig machen, aufrecht erhalten 
bleiben, und daß, fomweit Hierbei die Entrichtung folder Steuern 
vorauögejeßt wird, an die Stelle der zu entrichtenden Die ver- 
anlagten Beträge treten, und ferner gebietet der $. 4 die Aus- 
dehnung der ftaatlichen Veranlagung auf alle Liegenjchaften, Ge⸗ 
bäude und Gewerbebetriebe, welche von der entfpredyenden Staats: 
Itener frei geblieben, aber gemäß den Beitimmungen des Kom⸗ 
nunalabgabengejepes (88. 24, 26 Abſ. 3, 88. 28, 30 Abi. 3) 
der Kommimalftenerpflicht unterworfen find. Hieraus will der 
Veflagte, ausgehend von der Erwägung, daß der $. 10 der Kreis⸗ 
erdnung die Kreisſteuerpflicht durch das Zuſchlagsſyſtem an die 
Entrichung von StaatBfteuern knüpfe, folgern, daß jetzt, wo nad) 
x. 5 an die Stelle der zu entrichtenden Staatsftenern die ver- 
anlagten Beträge träten, und wo die Veranlagung nah 8. 4 alle 
dir Gemeindebefteuerung unterliegenden Realitäten erfafje, der 
Kreis der Objekte für die Nealfteuern der Kreife und der für die 
der Gemeinden fich mit einander dediten. Dabei wird aber über- 
ſehen, daß weder die Kreisordnung noch irgend eines der neueren 
Öejege eine Beſtimmung enthält, nach welcher feitens des Kreifes 
auf jeden dem Staate zu entrichlenden Realfteuerbetrag ein Zu: 
Ihlag gelegt werden dürfte. Die Kreisordnung macht die Kreis: 
teuerpflicht zwar in eriter Linie abhängig von der Entrichtung 
von Staatöftenern oder der Veranlagung zu Staatsitenerfäßen 
($. 10); außerdem aber früpft fie diefelbe noch an die beiden 
weiteren Bedingungen, daß eritend der Genjit zu den Redtß- 
ſubjekten gehört, welche fie der Kreisbefteuerung unterwirft, und 
daß zweiten® von ihr der Realität Abgabenfreiheit verfagt ge- 
blieben ift. In beiden Hinfichten giebt fie Beſchränkungen; ihr 
2. 14 engt den Kreis der Steuerfhuldner ein, indem er als 
tie, abgefehen von den phyſiſchen Perſonen, nur einige 
von den durch das fonftige Recht anerkannten Rechtsſub⸗ 
jelten benennt, und ihre 88. 17 und 18 ſcheiden aus dem 
Freie der Steuerobjefte die von ihnen aufgeführten Realitäten 
and. Wie einerjeitS der Kreisbefteuerung durch 8. 14 gemilie 
Rechtsſubjekte übermwiefen wurden, denen eine Steuerpflicht dem 

taate gegenüber nicht oblag, jo find ihr andererſeits die im 
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. 17, 18 bezeichneten Gegenftände — lediglich durch Diele, di 
irfung des 8. 10 begrenzenden Son der vorſchriften — entzoge 

worden ohne Rüdjicht Darauf, ob diejelben der Staatsſteuer une: 
liegen oder nicht, mit anderen Worten: ihre Befreiung it md: 
abhängig gemacht von der Nichtveranlagung zur Staatälteue, 
fondern fie iſt gemwährleiftet jelbft für den Fall der Heranziehm; 
feitens des Staates — eine Möglichkeit, die, ohne zu einer Kreis: 
beitenerung zu führen, 3. B. bei ſolchen Genoftenjchaften vermie: 
liht worden ift, die nach 8. 5 des Gewerbeſteuergeſetzes vos 
24. Xuni 1891 der Staatlichen Gewerbeftener unterworfen ji. 
und bei denjenigen Konfumvereinen, welchen durch 8. 1 des Gr: 
kommenſteuergeſetzes vom 24. Juni 1891 die ftaatliche Einkommm⸗ 
fteuer auferlegt ward. — Hatte aber jene Steuerbefreiung mi! 
ihren Grund in einer — vielleicht zufälligerweije gleichfalls vor: 
handenen — Freiheit von der Staatsiteuer, jo konnte jie auf 
nad Ki 5 a. a. O. nicht dadurch untergehen, daß jeßt eine ftaur 
liche Veranlagung für Zwecke der Gemeindebefteuerung ftattfind« 
Denn dann trifft ja die Voraudfeßung für die vom $. 5 angeblid 
ewollte Ausdehnung der Steuerpflicht nicht zu, dab nämlid de 

Seranziehung oder Nichtheranziehung zur Staatsſteuer für dieft: 
beiteuerung maßgebend, daß die Steuerfreiheit im Kreiſe m: 
„Rechtsfolge“ ber Nichtheranziehung zu den Staatsfteuern mer 

Eine andere Frage iſt ed, ob etwa durch die neue Stau 
geieggebung diejenigen Objekte freisjteuerpflichtig geworden m. 
welche bisher nicht durch Eigenthümlichkeiten des Kreisfteuermin. 
ſondern einzig und allein in Folge ihrer Befreiung von dea 
Staatsfteuer der Kreisbeſteuerung entgingen, auf bie da3 }i: 
ſchlagsſyſtem an ſich wohl hätte angewendet werden dürfen. 
auf die es aber wegen des Fehlens einer Brinzipalfteuer md 
angewendet werden fonnte. 

Diefe Frage braucht für jetzt nicht beantwortet zu werde, 
weil bier die beanjpruchte Steuerfreiheit aus den Sonderon: 
Ichriften der Kreisordnung hergeleitet wird, deren thahſſaͤchlice 
Vorausſetzungen unbeitritten und zweifellos vorliegen; es genug! 
feftgeftellt zu haben, daß dieſes Sonderrecht durch fein Gin 
abgeändert ift. 

Nach den! Verhandlungen des Abgeordnetenhaufes ſcher: 
es allerdings die Abſicht wenigitens eines Theiles der get 
gebenden Faktoren geweſen zu fein, den mehrfach erwähnte 
Geſetzesvorſchriften die ihnen hier aberfannte Tragweite beizulegn 
zur Verwirklichung einer folchen Abficht genügt aber nicht ihr 
bloße Acußerung bei der Berathung eines Gefeges, deſſen Faſſun— 
den gemwollten Sinn ausfchließt, und ebenſowenig hat die in de 

w nicht genannten nichtphufifchen Rechtsträger und die in dr. 
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isherige Recht To tief einjchneidende Beitimmung durch Die 
inifteriele Ausführungsanmeifung erjeßt werden können, da 
eſe mar beitimmt ift, das Geſetz auszuführen, melches jelbit im 
. 91 die beitehenden Vorfchriften aufrecht erhält. Uebrigens fei 
ier no) darauf Hingemiejen, Daß — wie andermweit dem Gerichts⸗ 
ote neuerlich befannt geworden ift — aus dem Minifterium für 
andwirthfhaft, Domänen und Forſten fchon unter dem 
%. September 1895 ein Eirfular-Erlaß an die Regierungen er⸗ 
angen ift, welcher den 8. 17 der Kreisordnung als gegenüber 
em Kommunalabgabengejege vom 14. Juli 1893 noch zu Recht 
etehend und Die Dienſtwohnungen der Forſtbeamten als dem⸗ 
olge von den Kreislaſten fortdauernd befreit bezeichnet; es 
len — wird darin angeordnet — gegen die Heranziehung diefer 
ienſtwohnungen die zuläffigen Rechtsmittel eingelegt werden, 
nd das ift denn auch bereit im weitelten Umfange gejchehen. 

Der Anſpruch des Kläger war demnad für geredhtfertigt 
u erachten. 

(Ertenntni® des II. Senates bes Königlichen Oberver⸗ 
altungsgerichts vom 29. April 1896 — II. C. 24/96, 32/96.) 

B. Univerfitäten. 

132) Stempelverwendung zu den Verpflihtungsfdeinen 
er Studirenden der Univerfitäten über die Zahlung 
de5 geftundeten Honorars und zu den Buͤrgſchafts— 

erllärungen der Eltern. 

Berlin, den 28. September 1896. 
_ Nah Benehmen mit dem Herm Finanzminiſter erwidere id) 
-w. Excellenz auf ben gefälligen Bericht vom 28. Mai d. 38. 
Janz Folgendes: 
Zu den Verpflichtungsſcheinen der Studirenden der dortigen 

Aniverſität über die Zahlung ber geſtundeten Honorarien, weldye 
10h dem dort gebrauchten Mufter von dem Univerfitätsrichter 
ungenommen werden, ijt nach $. 15. des Stempelgeſetzes vom 
»l. Juli 1895 und Ziffer 10 Abfag 2 der Bekanntmachung zur 
Ausführung dieſes Gefeßes vom 13. Februar 1896 der gedachte 
Feamte (niit der Duältor) den Stempel, und zwar vor deren 
"ushändigung, fpäteftens aber binnen 2 Wochen nach dem Tage 
°C Ausftellung jelbit zu entwerthen verpflichtet, vorausgejeßt, 
zaß die Schulbfumme den Betrag von 150 M überfteigt. Der 
3. 8. des Geſetzes findet Hier nicht Anwendung, da nad) dem 
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gedachten Muſter der Betrag der Schuld aus der Urkunde völı; 
bejtimmt bervorgebt. 

Was die Stempelverwendung zu den Bürgichaftserklärunge: 
ber Eltern in der dort üblichen Form angeht, fo bat ſich de 
Herr Finanzminifter, wenngleihd die Vorjchrift der Hilter ı- 
Abſatz 2 und die Vorichriften der Ziffer 15 AIL2 der Yıs- 
führungs- Bekanntmachung nicht unmittelbar zutreffen, Dennoi 
Damit einverftanden erflärt, daß die Duäftoren der Univerntä 
zu diefen Schriftftüden die erforderlichen Stempel beibringen un 
daß diefe Entwerthung, da hier thatſächlich der Werth bes ©- 
ſchäfts von vornherein nicht beftimmt werden fann, nad) Ra}; 
gabe der Ziffer 8 der Ausführungs-Belanntmadhung erfolgt, \: 
bald ſich die Stempelpflichtigfeit ergiebt bezw. ſich der Werth di: 
Gegenftandes feititellen läßt. Einer Mitwirkung der Stea: 
behörden bedarf e8 nach dem letzten Abſatze der Ziffer 8 nich 

Zu den Ausführungen des Promemoria des Univerjtäts 
richter® vom 4. Mai 1896 bemerfe ich ganz ergebenft, daß di 
Stempelfreiheit der Abgangdzeugniffe der Studirenden von da 
Univerfität durch den Runderlaß vom 23. Mai 1876 — M.2il: 
— U. J. 2730 — (Eentrbl. S. 363) ohne Rüdjicht darauf ar: 
erfannt iſt, ob Die Beugniffe zum Zwecke der Immatrilulatien 
auf einer anderen Univerjität oder behufs Zulaflung zur Prühır: 
ertheilt werden. Das neue Stempelgejeß enthält keine Beftimmun: 
welche eine Aenderung diefer Entſcheidung bedingt. 

Em. Ercellenz erjuche ich ganz ergebenft, hiernach dad & 
forderlihe anzuordnen. 

An 
den Königlichen Univerfitäts-Rurator zu N. 

Abjchrift erhalten Ew. Hochwohlgeboren zur gefälig.: 
Kenntnisnahme und Beachtung. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Am Auftrage: de la Eroir. 

An 
die übrigen Königlichen Univerfitäts-Ruratoren, Die 

Ruratoren der Königlichen Akademie zu Münfteri.®. 
und des Lyceums Hofianum zu Braunsberg, ſo⸗ 
wie den Herm Rektor und den Senat der König- 
lichen Friedrich" Wilhelms-Univerfität zu Berlin. 

U. I. 2098. G. II. 

193) Johann Chriſtian Juͤngken-Stiftung. 

Aus den Einkünften der bei der Univerfität Berlin beſtehen 

den Johann Chriftian Züngken-Stiftung find an Stubirende, in⸗ 
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bejondere Söhne von Univerfitäts-Brofefioren und von höheren 
Staat3beamten, wenn fie von einer höheren Bildungsanftalt mit 
dem Zeugnis der Reife entlaffen find, während ihrer Berliner 
Studienzeit und auch über ihre Studienzeit hinaus, behufs Er- 
langung einer höheren wifjenjchaftlihen Ausbildung, Unter- 
migungen von jährlich 900 bis 1800 M zu vergeben. 

Die dem Einzelnen zu gewährende Unterftügung wird immer 
nur anf ein Fahr bewilligt, kann jedoch demjelben Stipendiaten, 
iriem er ſich bewährt, 4 bis 5 Sahre hintereinander zuertheilt 
werden. Zur Zeit der eritmaligen Bewerbung muß der Antrag: 
teller jedenfalls auf der Hiefigen Univerfität immatrifulirt fein. 

Studirende Haben ihrer Bewerbung das Zeugnis der Reife, 
das Anmeldungsbuch, die Abgangszeugnifje etwa früher bejuchter 
Unierjitäten und ein Delanatzeugnis, in welchem ausdrücklich 
teroorgehoben fein muß, daß die Prüfung behufs Bewerbung 
um eine Unterftügung aus der Johann Ehriftian Jüngfen-Stiftung 
ertolgt ift, beizufügen. 
Wiederbewerber, welche nicht mehr auf der hiejigen Univerfität 
Immatrifulirt jind, müflen ihr Neifezeugnis, ihre Univerjitäts- 
zeugniſſe ſowie Zeugniffe über ihre fittliche Führung und ihre 
wiſſenſchaftliche QTüchligkeit einreichen. 

Das Kuratorium ıft außerdem beredtigt, von jeden Bewerber 
vor der Verleihung einen eingehenden Bericht über feine wifjen- 
\Haftlihe Thätigkeit ſowie eine Darlegung feiner wiljenfchaftlichen 
Ziele zu erfordern, kann auch im Falle der Bewerbung um eine 
emeute Verleihung einen Bericht über die Studien des legtver- 
gangenen Berleihungsjahres verlangen. 

Bewerbungen um die für das Jahr 1. April 1897/98 zu 
bergebenden Unterftügungen find ſchriftlich an den unterzeichneten 
Vorſitzenden des Kuratoriums bis zum 31. Dezember d. 38. 
einzureichen. 

Berlin, den 16. Oktober 1896. 

Das Kuratorium der Sopanın Chriſtian Füngken-Stiftung. 
runner, 

3. Rektor der Univerſität. 
Vekanntmachung. 
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C. Alkademien, Muſeen ıc. 

194) Wettbewerb um den Preis der Zweiten Widatl 
Beerihen Stiftung auf dem Gebiete der Muſik für das 

Jahr 1897. 

Der Wettbewerb um den Preis der Zweiten Michael 
Beer’ichen Stiftung, zu welchem Bewerber aller Konfeſſionen zu⸗ 
gelafjen werden, wird im Jahre 1897 für Mufifer eröffnet. 

Es wird als Aufgabe geitellt: 
Ein au8 mehreren Sägen beitehender Pſalm nad 
Worten der heiligen Schrift für Ehor, Soli um 
Orcheſter. 

Der Termin für die koſtenfreie Ablieferung der Konkurren;⸗ 
arbeiten an den Senat der Königlichen Akademie der Künfte it 
auf den 1. April 1897 feitgejeßt. 

Die eingefandten Arbeiten und das fchriftliche Bewerbungs⸗ 
gefuhd müſſen von folgenden Atteſten und Schriftitüden be 
gleitet jein: 

1) einem amtlichen Attefte, aus dem hervorgeht, daß der 
Konkurrent ein Alter von 22 Sahren erreicht, jedod das 
32. Lebensjahr noch nicht überjchritten Hat; 

2) einem Nachweife, daß der Bewerber feine Studien a 
einer deutfchen höheren Lehranftalt für mufitaliiche Rompohtien 
gemacht Hat; 

3) einen kurzen felbitgefchriebenen Lebenslauf, aus weldes 
ber Studiengang des Bewerbers erfichtlich iſt; 

4) einer fchriftliden Verſicherung an Eidesitatt, daß di 
eingereichte Arbeit ohne jede Beihilfe von dem Bewerber aus: 
geführt ift. 

Eingefandte Arbeiten, denen die verlangten Schriftftüde zu 
1 bis 4 nicht vollitändig beiliegen, werden nicht berüdfichtigt. 

Der Preis beiteht in einem Stipendium von 2250 AM au 
einer einjährigen Studienreife nach Italien. Der Stipendiat Mt 
verpflichtet, fih adt Donate in Nom Be apa vor Ablau 
der eriten jeh8 Monate über den Fortgang feiner Studien deu 
Senat der Akademie jchriftlicden Bericht zu erftatten und, zum 
Zwed des Studiennachweiſes, eigene Arbeiten beizufügen. 

Der Genuß des Stipendiums beginnt mit bem 1. Oktober 189. 
Die Zuerfennung des Preifes erfolgt fpäteftens im Monat 

uni 1897. | 
Berlin, den 20. September 18986. 

Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte, Sektion für Mufl. 
D r. M. Blumner. 

Bekanntmachung. 
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D. Höhere Lehranitalten. 

195) AmtSbezeichnung für die an Höheren Zehranftalten 
angejtellten feminarifch gebildeten Lehrer. 

Berlin, den 23. September 1896. 
Dem Königlichen Provinzial-Schulfollegium erwidere id) auf 

den Beriht vom 7. Auguſt d. Is., betreffend das Geſuch der 
Lehrer NR. an der Realſchule in N. um Belaſſung ihres jeit- 
berigen Titels „Mittelſchullehrer“, dab es einen Titel „Mitteljchul- 
iehrer“ nicht giebt. Wie einerleits ein für Mittelfehulen geprüfter 
Lehrer, wenn er an Volksſchulen thätig ift, die Amtsbezeichnung 
„Volksſchullehrer“, und umgefehrt ein für Volksſchulen geprüfter 
Lehrer, wenn er an Mittelſchulen unterrichtet, die Amtsbezeichnung 
„Lehrer an der Mittelſchule“ führt, jo it in analoger Weife 
durh den Erlaß vom 7. April 1894 — U.II.462 — (Centrbl. 
S. 354) auch au höheren Schulen die Amtsbezeichnung für je- 
minarüch gebildete Lehrer — feien fie nun für Elementarfchulen 
oder überdies auch für Mittelſchulen geprüft — geregelt worden. 
Tie Amtsbezeichnung „Lehrer an der Realſchule“ bezeichnet nichts 
weiter als eine Funktion, iſt aber kein Titel. Bon diefer allgemeinen 
Anordnung für die oben genannten 3 Lehres an der Nealfchule 
zuN. eine Abweichung eintreten zu laſſen, liegt fein Grund vor. 

Im Uebrigen ift e8 jelbitredend, daß an den den Lehrern NN. 
volationsmäßig zuftehenden Rechten durch die neue Amtsbezeichnung 
nichts geändert worden ift. 

Das Königliche Provinzial-Schullollegium wolle die Ge- 
namten auf Die Eingabe vom 3. Auguft d. 33. nach Vorſtehen⸗ 
dem mit Beſcheid verjehen. 

Der Minifter der geiftliden 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: de la Croix. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullolegium zu N. 

T. II. 6859. 

136) Lehrern höherer Unterrihtsanftalten find in der 
Regel nicht mehr als ſechs Turnftunden in der Woche 

zuzumeifen. 

Berlin, den 28. Oktober 1896. 
. Seit dem Erlaſſe der Lehrpläne vom 6. Januar 1892 iſt 
nsgelanmt fat 300 akademiſch vorgebildeten Lehrern und über 
 Studirenden nad Theilnahme an einen Kurjus bei der 
hiefigen Königlichen Turnlehrer-Bildungsanftalt oder nach Ablegung 
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der Turnlehrerprüfung vor einer ftaatlihen Prüfungskommiſſior 
die Befähigung für Ertheilung von Turnunterricht ordnungsmaßi 
zuerkannt worden, und ich vertraue, daß e8 auch ferner unte 
den Kandidaten des höheren Lehramtes an foldyen nicht fehler 
wird’ die in rechter Würdigung der hohen Bedeutung des Zum: 
unterrichte8 für die erziehliche Aufgabe der Schule in der perlön: 
Iihen Mitwirkung bei deflen Förderung eine wichtige Berurs: 
pflicht erkennen. 

Man hegt aber, wie mir befammt geworden ift, in ben be 
treffenden Freien vielfach die Befürchtung, daß die Lehrbefähigung 
im Zurnen für deren Befißer nicht blos eine verhältnismäßig zu 
ſtarke Heranziehung zum Turnunterrichte überhaupt, fondern aud 
eine unerwünfchte Beichränkung der Betheiligung am wiſſenſcha⸗ 
lichen Unterridhte zur Folge haben könnte, und in der That ſind 
Fälle zu meiner Kenntnis gelommen, in Denen einzelnen willen: 
Ihaftlihen Lehrern cine bedenklich hohe Zahl von Turnſtunden 
innerhalb der auf fie entfallenden wöchentlichen Pflichtitunden zu: 
gewiejen worden ilt. 

Sch nehme Beranlaflung, ausdrüdlich feſtzuſtellen, daß Pre: 
feſſoren, Oberlehrern und wiſſenſchaftlichen Hilfslehrern innerhait 
ihrer Pflichtftunden, ſoweit c8 die beſonderen Berhältnifie dir 
Anftalt irgend zulaffen, in der Regel nicht mehr als ſechs Zurr: 
jtunden in der Woche zuzuweiſen find. 

Das Königlide Provinzial-Schullollegium wolle die Tirt: 
toren der höheren Lehranſtalten Seines Aufſichtsbezirkes mit er 
Iprechender Weifung verjehen und bei der Prüfung der Ueb:r: 
jichten über die Vertheilung des Unterrihtes unter die Lehre 
darauf achten, daß nach dem oben dargelegten Grundſatze über:s 
gleihmäßig verfahren wird. 

Der Minifter der geiftlihen zc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: von Weyrauch. 

Un 
fämmtlihe Königlihe Provinzial-Schultollegien. 

UV. II. 2467. U. II. B. 
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E. Schullehrer⸗ und Lehreriunen=Seminare ıc., 
Bildung der Lehrer und deren perſönliche Ber: 

hältniſſe. 

1%) Kurſus zur Ausbildung von Turnlehrerinnen im 
Sabre 1897. 

Zur Ausbildung von Turnlehrerinnen wird au im vl 
1897 ein etwa drei Monate währender Kurſus in der Königlichen 
Zumlehrer-Bildungsanftalt in Berlin ol werden. 

Zermin zur Eröffnung desſelben iſt auf freitag den 
2. April & 38. anberaumt worden. . 
WVeldungen der in einem Lehramte ftehenden Bewerberinnen 
ind bei der vorgelegten Dienftbehörde fpäteften® bis zum 
15. Januar F. Is., Meldungen anderer Bewerberinnen bei der= 
jenigen Königlichen Regierung, in deren Bezirk die Betreffende 
wohnt, ebenfalls bis zum 15. Sanuar k. 38. anzubringen. 

Die in Berlin wohnenden, in feinem Lehramte ftchenben 
dewerberinnen haben ihre Meldungen bei dem Königlichen Polizei⸗ 
Brafidium in Berlin ebenfalls bis zum 15. Sanuar E. 98. ans 
zubringen. 

Den Meldungen find die im 8. 3 ber Aufnahmebeftimmungen 
vom 15. Mai 1894 bezeichneten Schriftftüde geheftet beizufügen, 
tie Meldung ſelbſt ift aber mit diefen Schriftitüden nicht zus= 
—— 

Berlin, den 28. September 1896. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
. Sm Auftrage: Kügler. 
Scanntmadhung. 

U. ILB. 2716. 

198) Anftellung von Lehrern im öffentliden Volksſchul— 
dienfte, welche ihre Befähigung nur dur Prüfungs: 

jeugniffe außerpreußifcher Prüfungsbehörden des 
Deutfhen Reiches darthun. 

Berlin, den 29. September 1896. 
Em. Wohlgeboren erwidere ich auf Die Anfrage vom 11. Sep: 

lember d. Is. daß ee welcheihre Befähigung nur durch Prüfungs: 
zeugniſſe außerpreußifcher Prüfungsbehörden des deutichen Reiches 
dartbun, im diesfeitigen Schuldienite unter Erlaß der erjten Prüfung 
Proviforiich, aber unter der Bedingung angeftellt werben Können, 
dak fie die in Preußen vorgefchriebene zweite Brüfung nad) Maf- 
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gabe der Prüfungsordnung vom 15. Oktober 1872 vor er 
preußifchen Prüfungsbehörde ablegen. Da jedoch eine hinreihen:: 
Anzahl von Schulamtsbewerbern, welche in preußiſchen Seminare: 
vorgebildet find, zur Verfügung fteht, wird zu Ihrer Berwendun: 
im Diesfeitigen Schuldienfte ſchwerlich Gelegenheit fein. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
den Küfter und Lehrer Herrn NR. Wohlgeboren zu N. 

UV. II. C. 2860. 

199) Mitteilung über die geridhtlide Beſtrafung ver 
Schulamtstandidaten und Seminarilten. 

Berlin, den 9. Dftober 18% 
Es ift neuerdings der Fall vorgelommen, daß ein Schu: 

amtsfandidat als Hilfslehrer an einer Volksſchule ange 
worden ilt, obwohl derjelbe wegen SittlichfeitSvergehens mi 
Gefängnis beitraft war. 

Daß die Anftelung dieſes Schulamtstandidaten erfolg 
konnte, ift dem Umſtande zuzufchreiben, daß die betreffende Re 
gierung von der erfolgten Beltrafung feine Kenntnis erlangt harı 

Um äbnlihen Vorkommniſſen für die Zukunft zu begegnen, 
hat der Herr AJuftizminifter auf mein Anſuchen durch den En: 
vom 8. Juli d. 38. die Ziffer 12 der allgemeinen Berfügns | 
vom 25. Auguſt 1879, betreffend die von den Beamten di 
Staatsanmwaltihaft an andere Behörden zu machenden Rı: 
theilungen, — Zuft. Min. BI. 5.251 — duch den Zuſaß ı: 
weitert, Daß Die unter Nr. 10 der letzteren Verfügung ver: 
geichriebenen Mittheilungen aud Hinjihtlih der Schulamt: 
fandidaten und Seminarilten zu machen find, und zwar bezüglid 
der Schulamtskandidaten an dasjenige Provinzial-Schulkollegun. 
in deſſen Bezirk der Kandidat die Prüfung für das Amt en? 
Volksſchullehrers beitanden hat, bezüglich der Seminarilten an 
den betreffenden Seminar=Direktor. , 

Der Erlaß des Herrn Juſtizminiſters vom 8. Zuli d. 3% 
iſt Im diesjährigen Suftizminijtertalblatt Seite 243 zum Abbrud 
gelangt. 

Das Königliche Provinzial-Schulkollegium veranlaſſe ich, de 
Seminar⸗Direktoren der dortigen Provinz hiervon im Kenntnis 
8 ſetzen, und von ben ſeitens der Königlichen Staatsanwalt 
haften dort eingehenden Mittheilungen über die Beſtrafung v7 

*) nachſtehend abgedruckt 
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Schulamisfandidaten in jedem Falle umgehend derjenigen 
Regierung Mittheilung zu machen, weldyer der betreffende Kan- 
didat überwiefen ift. 

An 
iömmtlide Königliche Provinzial-Schullollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme, 
wobei ih zugleich wiederholt auf die genaue Innehaltung der in 
dem Runderlaffe vom 4. April 1891 — U. Illa. 14247/90 — 
Centrbl. S. 365) gegebenen Vorſchriften hinweiſe. 

Der Minifter der geiltlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
ſämmtliche Königliche Regierungen. 

t. I. C. 2118. U. OL 

gemeine Verfügung vom 8. Juli 1896 — enthaltend zujäß- 
Ihe Beltimmungen zu der Allgemeinen PBerfügung vom 
3. Auguft 1879 —, betreffend die von den Beamten der Staats⸗ 
—8 an andere Behörden zu machenden Mittheilungen 

(Juſt. Min. Bl. ©. 251). 

Die Ziffer 12 der Allgemeinen Berfügung vom 25. Auguft 
1379 — betreffend die von den Beamten der Staatsanwaltidhaft 
an andere Behörden zu machenden Mittheilungen (Juſt. Min. 
IL 6. 251), erhält folgende Zuſaͤtze: 

Abſatz 1 bei d: Schulamtskandidaten und Semi- 
nariſten, | 

Abſatz 2 zu d: Hinfichtlih der Shulamtstandidaten 
an dasjenige Brovinzial-Schulfollegium, in deſſen 
Bezirt der Kandidat die Prüfung für das Amt eines 
Volksſchullehrers beftanden hat, hinfichtlih der Semi— 
nariften an ben betreffenden Seminar-Direltor. 

Berlin, den 8. Juli 1896, 
‚Der Juſtizminiſter. 

Sn deßen Bertretung: Nebe-Pflugſtaedt. 
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F. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

200) Anſchluß der Lehrer und Beamten der Waiſen- und 
Rettungshäufer an die Provinzial-PBenfions-, Witwen: 

und Waiſenkaſſen. 

Berlin, den 29. Auguft 18%. 
Nach dem auf den Runderlaß vom 9. Juni 1893 — I. B. 3208 

eritatteten Berichte vom... . . hat die dortige PBrovinzialver: 
mwaltung den Anfchluß der Lehrer und Beamten der Ballen: 
und Rettungshäufer an die Provinzial-Benfions-, Witwen⸗ und 
Waiſenkaſſe unter der Bedingung für zuläflig erflärt, daß die An- 
ftalten Korporationsrechte bejißen, ihren Lehrern und Beamten 
Penſionsberechtigung gewähren und das erforderliche Einkaufs: 
geld bezw. die entjprechenden Nachſchüſſe zahlen. Um demgemät 
den Beitritt der erwähnten Lehrer und Beamten zur Provinzial: 
Penſions⸗, Witwen- und Waiſenkaſſe zu ermöglichen, ıft Den Anitalten 
und Gemeinden, welche foldye Anjtalten erhalten, zu empfehlen, 
den Lehrern und Beamten Benjionsberehtigung zu gewähren und 
ſodann mit der Provinzialverwaltung wegen des Beitrittes zur 
Provinzial: Benfions:, Witwen: und Waifenkaffe in Verbindung | 
zu treten. Zugleich wollen Sie auf die Provinzialverwaltung 
dahin einwirken, daß fie den Anträgen der Anftalten und & 
meinden thunlichſt willfahre. 

Ueber das Geſchehene wollen Sie binnen Jahresfriſt berigtir. 

An 
fämmtlihe Herren DOber-PBräfidenten ausgenommen 

Danzig, Stettin, Schleswig und Goblenz. 

Abſchrift erhalten Sie zur Kenntnisnahme auf den Beridt 
DOM ..... mit dem Erjuchen, die dortige Brovinzialvermaltung 
mit Nüdjicht auf Die in den übrigen Provinzen gezeigte Bereit: 
willigfeit, den Beitritt der Qehrer an den Waifen- und Nettungs: | 
häufern zur Provinzial-Benfions-, Witwen: und Waiſenkaſſe untr 
gewilfen Bedingungen zu gewähren, zu einem gleichen Entgegen: 
fommen zu bewegen und über das Gefchehene binnen Jahresfrin 
zu berichten 

Der Minilter der geiftlichen zc. Der Minilter des Innern. 
Angelegenheiten. Im Auftrage: Haaſe. 

In Vertretung: von Weyrauch. 
An 

die Herren Ober-Präfidenten zu Stettin und Goblenz. 
M. d. g. A. U. DI.D. 8989. 
M. d. J. J. B. 8661. 
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201) Beröffentlihung des Bertheilungsplanes über die 
Beiträge der Schulverbände zu den nad dem Geſetze 
vom 23. Juli 1893 (©. ©. ©. un gebildeten Ruhegehalts— 

fallen. 

Berlin, den 25. September 1896. 
Auf den Beriht vom 19. Mai d. 38. ermwidern wir ber 

Römglichen Regierung, daß die Veröffentlichung des Vertheilungs- 
planes über die Beiträge der Schulverbände zu den nad) dem 
Geſeze vom 23. Juli 1893 (G. S. ©. 194) gebildeten Ruhe⸗ 
gehaltslaffen in der ausführlichen Weife, wie Dies dortſeits ge: 
\hehen, nicht als erforderlich anerkannt werden kann. Der DBe- 
ſtinmung im 8. 10 des gedachten Gejeßes wird genügt, wenn 
aud dem Bertheilungsplane die Gefammtjumme des nad $. 7 
des Geſetzes beitragspflichtigen Dienfteinfommens der Lehrer und 
Sehrerinnen der einzelnen Schulverbände und die von den leßteren 
zu zahlenden Beiträge zur Ruhegehaltskaſſe erfichtlich ift. Gegen 
ine folche einfachere Veröffentlihung, wie fie übrigen in Der 
weitaus größeren Zahl von Regierungsbezirken erfolgt, lafjen ſich 
auch wejentliche praktifche Bedenken nicht geltend machen. 
" Die Königliche Regierung wolle daher Eünftig hiernach ver- 
ahren. 

Der Finanzwiniſter. Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. 
In Vertretung: Meinecke. Angelegenheiten. 

Am Auftrage: Kügler. 
An 

tie Königliche Regierung zu R. 
EM. I 9966. 
R2d.9.X. U. IN. D. 2520. 

2092) Auslegung des Art. IS. 22 Abf. 1 des Volksſchul— 
lehrer-Penfionsgefeges vom 6. Juli 1885. 

Berlin, den 29. September 1896. 
.„ Auf den Bericht vom 6. Mai d. 38. erwidere ich der König» 
den Regierung im Einverftändniffe mit dem Herrn Finanzminifter, 
daß die darin enthaltenen Ausführungen bezüglich) der Berechnung 
‘T Benfion des in den Ruheſiand verfegten Lehrers N. zu N. 
‘5 zutreffend nicht erachtet werden können. 

Benn der $. 22 Abf. 1 des Volksſchullehrer⸗Penſionsgeſetzes 
vom 6. Juli 1885 beftimmt: 

„Sit Die nad) Maßgabe dieſes Gefeges bemeffene Penſion 
geringer als die Penfion, welche dem Lehrer hätte gewährt 
werden müflen, wenn er am 31. März 1886 nach den bis 

1896. 48 
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dahin für ihr geltenden Beſtimmungen penfionirt worden 
wäre, jo wird dieſe Penſion an Stelle der erfteren be 
willigt“, 

jo kann danach für die Bemeſſung des Ruhegehalts, welches 
dem Lehrer am 31. März 1886 Hätte gewährt werden müſſen, 
nur da8 damalige, nicht aber das Stelleneinfommen zur Zeit 
der fpäteren Benfionirung zu Grunde gelegt werden. Es 
ergiebt fi) dies mit Nothiwendigfeit aus dem Wortlaute und der 
Zweckbeſtimmung der Vorſchriſt, weldye das zur Zeit des Erlafies 
des Geſetzes bereits erdiente Ruhegehalt dem auf Grund dies 
Geſetzes ſpäter zu gemährenden gegenüberjtelen und das erftere 
bewilligen will, wenn es fi) höher als das letztere Herausftellen 
jolte. Die in dem Berichte der Kommilfion des Abgeordneten: 
auſes gemachten Anführungen laſſen nicht mit Zuverlaͤſſigleit er: 
ennen, daß es in der Abjicht gelegen habe, weiter zu gehen und 
auch bei der Berechnung des Ruhegehalts zur Zeit des 31. März 
1886 und nad) den bis dahin geltenden Beſtimmungen das 
Stelleneinfommen im Seitpunkte der jpäteren Penjionirung zu 
Grunde zu legen. Sollte dieje Abficht aber auch beitanden Haben, 
fo ift fie thatfächlih in der ergangenen Geſetzesvorſchrift nicht 
zum Ausdrud und zur Verwirklichung gebracht, kann daher aud 
bei der Anwendung des Geſetzes gegenüber dem Wortlaute des 
felben nicht maßgebend fein. Denn ift der Wortlaut eines Geſeze 
Har und bietet derjelbe für die Auslegung feinen Zweifel, jo kömen 
dem entgegeniichenbe Ausführungen einzelner Abgeordneten, wi 
fie Durch den 

Abi. 1 a. a. O. eine wörtlidde Nachbildung des 8. 32 des Civil⸗ 
beamten=Benfionsgefehes vom 27. März 1872 darftellt, Daß legterer 
nach feiner Begründung Lediglich die zur Beit des Inkrafttreten: 
bes Geſetzes vom 27. März 1872 bercit3 wohlerworbenen Redhte 
zu wahren beitimmt war und daß daher Bier nad) der fonflanten 
Prarid auch nur das Dieniteintommen bei der Berechnung ber 
Benfion zu Grunde gelegt ift und gelegt werden konnte, meld:s 
der Beamte am 31. März 1872 bezogen Hatte. Derfelbe Srunt: 
fat ergiebt fih au) aus 8. 3 und namentlid) aus $. 5 der Ber: 
ordnung vom 6. Mai 1867, betreffend die Benfionsaniprüde der 
in den nenerworbenen Landestheilen angeftellten und der mu 
diejen Gebieten übernommenen unmittelbaren Eivil-Staatsbeamtrn 
(Sef. S. S. 713). 

Die Penfion des p. N. wäre hiernach, fofern ihm eine fold. 
nah Maßgabe der Beitimmung des $. 22 Abf. 1 bes Geſetzes 
von 6. Juli 1885 bemilligt werden jollte, nur unter Yugrund:- 

ommiffionsbericht wiedergegeben find, eine Ab: 
weichung davon nicht rechtfertigen. Dazu kommt, daß der 8.22 
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legung desjenigen Dienfteinflommens, welches er am 31. März 
1886 bezog, zu berechnen gewelen. 

Der Minijter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

U. M.D. 8848. 

20) Anfnahbme der Brtsgeiftliden in die Schul— 
deputationen (Schulvorftände) bei Uebertragung er= 
weiterter Auffihtsbefugniffe an die Leiter von Schul: 
anitalten mit ſechs und mehr auffteigenden Klafjen*). 

Berlin, den 3. Oktober 1896. 
Der in dem Berichte vom 26. Juni d. Is. entwidelten An⸗ 
jiht, daß bei der Austattung der Neltoren von Schulen mit 
ſechs und mehr auffteigenden Klaffen mit erweiterten Befugniffen 
von der Aufnahme des Drtögeiftlicden in die Schuldeputationen 
bezw. Schulvorftände dann abzufehen fei, wenn der biß zu ber 
Neueinrihtung mit der Drtöfchulinfpektion betraute Geiftliche 
gleichzeitig Kreis-Schulinfpektor ift, kann ich nicht beipflichten. 

Der Umitand, daß beide Aemter in einer Hand vereinigt 
iind, ift ein zufälliger. Das Nebenamt in der Schulaufficht iſt 
dem Wechfel unterworfen. Meine Abficht ift aber, bei Fortfall 
der Ortsſchulaufſicht dem bis dahin die Aufjicht führenden Orts⸗ 
geiftlichen in jedem alle einen Platz in der Schulbeputation 
Schulvorſtand) zu fichern. 

Die Königliche Regierung wolle biernah in Zukunft ver- 
fahren und in den tyällen von... ..... und ..... nachträglich 
geeignete Schritte thun, das Verfäumte nachzuholen. Dies wird 
für Sozietätsgemeinden unbedenflih durch Erlaß einer zujäß- 
lihen Aenderung der Anftruftion vom 14. November 1872 an- 
gebahnt werden können. 

Der Minilter der Bee 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

U. IILB. 2272. 

204) Berufung von Lehrern in den Schulvorftand. 

Berlin, den 10. Dftober 1896. 
Nah dem gefälligen Berichte vom 21. Juli d. 38. ift Die 

Aufnahme des LXehrerd in den Schulvorftand auf dem Lande 

*) Bergl. Erlaß vom 11. Ditober 1894 (Eentrbl. 1894 ©. 751). 

48* 
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3. Zt. in den drei ſchleſiſchen Regierungsbezirken übereinſtimmerd 
abhängig von der Wahl des Lehrers in feiner Eigenſchaft alt 
Hausvater dur den Gutsherrn und DOrts-Schulinfpektor, unter: 
liegt aber injofern vielfady Bedenken, als hierdurch die ohnehr 
gering bemefjene Zahl der gewählten Hausväter beſchränkt mitt. 
Um bierin die für erwünfcht erachtete Aenderung eintreten ;ı 
laſſen, erfuche ih Em. Durchlaucht ganz ergebenit, die Regierungır 
zu veranlafjen, die in Geltung befindlichen Beitimmungen übr 
die Bildung von Schulvorjtänden durch einen Zuſatz zu ergänzen, 
nad welchem neben den gewählten Hausvätern den Schulvor: 
ftänden als Mitglied Hinzutritt der Lehrer der Schule, voraus: 
geſetzt, daß er definitiv angeftellt ift, oder wenn mehrere Lehrer 
im Sculbezirfe vorhanden find, einer der definitiv angeftellten, 
von der Regierung bierzu beitimmten Lehrer. Entſprechende 
Anordnung ift bezüglich des Eintritts eines Rektors oder Lehrers 
in die ſtädtiſchen Schuldeputationen oder Kommilfionen zu treffen. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
den Königlichen Ober⸗Präſidenten, Fürſten 

von Hatzfeldt-Trachenberg Durch— 
laucht zu Breslau. 

U. DI. B. 2466. 

Kichtamtliches. 

1) Preußiſcher Beamten-Berein. 
Broteltor: Seine Majeltät der Kaifer. 

Hannover, September 189. 
Einliegend beehren wir uns ein Exemplar unſeres neu be⸗ 

arbeiteten Drudheftes*) „Einrichtungen und Erfolge“ zur gefälligen 
Kenntnisnahme mit dem ergebenften Bemerken zu überfenden, dab 
die in der 19. ordentlichen Generalverfammlung des Preußiſchen 
Beamten=Bereind am 12. Zuni d. 38. befchloffenen Aenderungen 
der Statuten und Reglement? am 1. dieſes Monats in Kraft ge⸗ 
treten find und wir von jeßt ab Verſicherungen nur nod unter 
Zugrimdelegung Ddiefer neuen Beitimmungen abfchließen. 

Die in Nede ftehenden Aenderungen find zum Theil dadurch 
veranlaßt, daß der Zinsfuß für mündelfichere Kapitalanlagen ie 

*) Gelangt nicht zum Abdruck. 
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weientlih gejunfen it, daß eine Umrechnung der Tarife fih als 
durch haushalteriſche Vorſicht geboten daritellte (ftatt des bisherigen 
ga 'ozigen Zinsfußes ift eine Verzinfung von 3% bezw. 3'/4% 
zu Grunde gelegt). Für die weiteren umfangreichen Neuerungen 
war aber die Rüdjicht maßgebend, daß die Gefammtleitung des 
Vereins ſich durch die bisherigen guten Erfolge ermuthigt fühlt, 
dem gemeinfamen Intereſſe der deutſchen Beamtenfchaft noch mehr 
entgegenzufommen, als bisher der Fall war. 

Als Aenderungen und neugewährte Bortheile wollen wir 
hier u. 9. erwähnen: 
a. bezüglich der Lebensverſicherung: 

I) Die Prämien für Berficherungen nad Tarif II und III 
find niedriger als bisher. Die Prämien für Verfiherungen 
nah Tarif I find in ?yolge der Umrechnung zwar etwas 
höher, jedoch beträgt der Unterfchied bei den jährlichen 
Prämien für 100 M Berficerungstapital nur 10—14 Pf. 
Außerdem wird dieje unbedeutende Mehrzahlung dadurd) 
ausgeglichen, daß die Prämienreferve entjprechend Höher 
wird, und Daß die nach dem neuen Tarif I Verficherten 
deshalb Höhere Dividenden erhalten werden, Tarif II und III 
werden dagegen in Betreff des Dividenden-Bezugsrecht3 
dem Tarif I gleichgejebt. 

2) Die Bedingungen für Reifen in Europa und nad über: 
feeifchen Ländern find mejentlich erleichtert. 

3) Die Konventionalitrafe bei Wiederinkraftfegung der durch 
Nichtzahlung der Prämie erlofchenen Policen, weldye bis- 
lang !/a %/ der Verſicherungsſumme betrug, iſt auf 5 MH 
herabgeſetzt und kann bei Berficherungen biß zu 3000 M 
noch ermäßigt werden. 

4) Die Policen find bereits rüdlaufsfähig, wenn die Prämien 
für 2 volle Jahre (bisher 3 Jahre) gezahlt find. 

5) Die die Kriegsverſicherung beſchraͤnkende Beſtimmung, daß 
die Verfiherung am Mobilmahungstage mindeſtens drei 
Monate in Kraft gemweien fein mußte, ift aufgehoben. 

6) Die volle Verfiherungsfumme wird auch dann gezahlt, 
wenn der Berficherte .fein Leben im Duell verloren bat; 

b.Rapitalverfiherungen können auch von anderen als den 
nah 8. 3 der Statuten zur Aufnahme berechtigten oder zuge- 
laſſenen Perſonen beantragt werden. 

Die Vortheile diefer Einrichtung ftehen demnach) Jedermann 
zur Benutzung frei; 

c. bezüglich der Sterbelaife: 
1) Segen Zahlung eine Pränienzujchlages kann Die Auf: 

nahme auch Perjonen mit nicht ganz normaler Geſundheit 
ermöglicht werden; 
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2) die Konventionalftrafe bei Wiederinkraftiegung erlofchener 
Berfiherungen iſt auf ’/s %/ des verfiherten Begräbnis 
gelde8 (mindeſtens aber 1 AH) herabgefegt. Früher bein 
diefelbe 2 %/ des verficherten Begräbnisgelbes; 

3) die Todesurſache bleibt ohne Einfluß auf die Zahlung des 
Begräbnisgeldes. Danach wird aljo auch bei Selbftmor 
ohne weiteres das volle Begräbnisgeld gezahlt; 

d. bezügli der Kautions-Darlehen find die von den Dar: 
Ichnsnehmern zu zahlenden Zergütungen ermäßigt. Ferner 
werden in Zukunft auch Kautions-Darlehen gewährt, ohne daß 
es der Hinterlegung einer Lebensverficherungs-Police bedarf. 

Näheres über die Vortheile der Verſicherungs- und Darlehns: 
Einridtungen des Preußiſchen Beamten-Bereind ift in dem an 
liegenden BDrudhefte enthalten. 

Die Vergleihung mit den Einrichtungen und Leitungen 
anderer Gefellichaften wird jeden Unparteiifchen zu der Ueber 
zeugung führen müfjen, daß bei dem Preußifchen Beamten-Berem 
lediglich die NRüdiiht auf das Geſammt⸗Intereſſe der deutfchen 
Beamtenichaft als mahgebende Norm gewirkt hat. Wir können 
daher aud an diejer Stelle allen Beamten in ihrem eigenen Inter: 
effe nur die Benugung der Einrichtungen des Preußiſchen Beamten: 
Vereins dringend empfehlen. 

Weitere Druckſachen, audy zur evtl. Bertheilung halten wır 
jederzeit koſten- und portofrei zur Verfügung. Für die Aufgabe 
von Adreſſen, an welde zweckmäßig unjere Drudjachen gejandt 
werden könnten, würden wir jehr dankbar fein. 

Die Direktion des Preußiſchen Beamten-Bereins. 

Berjonals®eränderungen, Titels und Orbensperleibungen. 

A. Behörden und Beamte. 

In gleicher Eigenſchaft iſt verfeßt worden: 
ber. Segierungß» und Schulrath Schulze von Merfeburg nad) 

inden. 
Zu Kreis-Schulinipeftoren find ernannt worden: 

der bisherige Rektor Buhrow und 
der bisherige Gymnalial-Oberlehrer Klewe. 

B. Univerfitäteıt. 

Univerfität Königsberg. 
Es find ernannt worden: 

der bisherige außerordentliche Profefjor Dr. Hölder zu Tübingen 
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zum ordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät 
der Univerfität Königsberg und 

der bisherige Privatdozent Dr. Falkenheim zu Königs— 
berg i. Pr. zum außerordentlichen Brofeffor in der Medizi- 
nifchen Fakultät der dortigen Univerfität. 

Univerjität Berlin. 
Es ift verliehen worden: 

dem ordentlichen Profeſſor in der Philoſophiſchen Fakultät der 
Königlichen Friedrid-Wilhelms-Univerfität und beftändigen 
Sekretar ber Akademie der Wiffenjchaften zu Berlin Dr. Diels 
der Charakter ald Geheimer Regierungsrath und 

dem außerordentlichen Profeffor in der Mediziniſchen Fakultät 
der Königlichen Friedrich-Wilhelms-Univerſität und dirigiren- 
den Arzte am Augufta-Hofpitale zu Berlin Dr. Ewald der 
Charakter als Geheimer Medizinalrath. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden: 
den Brivatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der König- 

Iihen Friedrih-Wilhelms-Univerfität zu Berlin Dr. Deſſau, 
Dr. Seeliger und Dr. Traube. 

Univerfität Breslau. 
Tas Prädikat „Profeffor“ ift beigelegt worden: 

den PBrivatdozenten in der Philofophifchen Fakultät der Uni- 
verfität Breslau Dr. London und Dr. Mez. 

Univerfität Göttingen. 
Der bisherige außerordentliche Profeſſor Dr. von Seelhorft zu 

Jena ift zum außerordentlichen Brofeflor in der Philoſophiſchen 
Takultät der Unwerfität Göttingen ernannt worden. 

C. Mufeen u. |. w. 
Dem beftändigen Sekretar der Königlichen Akademie der Wilfen- 

Ihaften Geheimen Negierungsrath Profeffor Dr. Auwers 
zu Berlin iſt die Große Goldene Medaille für Wilfenichaft 
verlichen worden. 

Tas Prädikat „Brofeffor” iſt beigelegt worden: 
dem Zweiten Hausarhivar am Königlichen Haus-Archive 

Ardivrath Dr. Berner, 
den Malern Friefe und Schnars-Alquift zu Berlin, 
dem Bibliothefar und Lehrer des Mrabifchen an dem Seminare 

für Orientaliſche Sprachen der Königlichen Friedrich Wilhelms: 
Univerfität zu Berlin Dr. Morig, 

ven Drganiften Königlichen Muſikdirektor Rebling zu Magde— 
urg un 

dem Architekten Schmitz zu Berlin. 
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D. Höhere Lehranftalten. 

Es iſt verliehen worden: 
der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe: 

dent Öymnafial-Direltor Dr. Brod zu Dels, 
dem Gymnaſial-Direktor Yr. Brüll zu Oppeln, 
dem Gymnafial-Direltor Profeſſor Dr. Heynader um 

dem Profeſſor Keuffel zu Aurich, 
dem Profeſſor Dr. Meiſter am Magdalenen-Gymmaſium 

zu Breslau; ſowie 
dem Lehrer an der Realfchule zu Kreuznach Niebergall 

der Titel „Oberlehrer”. 
In gleicher Eigenfchaft find verfegt worden: 

die Direktoren 
Profeffjor Dr. Heynader vom Gymnafium zu Aurich an 

das Gymnaſium Andreanum zu Hildesheim und 
Dr. Schulze vom Gymnaſium zu Landsberg a. ®. an das 

Gymnaſium zu Nordbaufen; 
die Oberlehrer 

Profefjor Dr. Diebitih vom Gymnaſium zu Oftrowo an 
dad Gymnaſium zu Neuftadt D.-SchL, 

Floed vom Gymnafium zu Düffeldorf an das Kaiſerin— 
Auguſta-Gymnaſium zu Coblenz, 

Graßmann vom Gymnafium zu Köslin an das Gymnajiur 
zu Treptow a. R., 

Dr. Hau vom Gymnaſium zu Münjtereifel an das Gymn—— 
ſium zu Düffeldorf, 

Dr. Hoefer vom Öymnafium zu Trarbach an das Gyıms: 
um zu Wefel, 

Profeſſor Dr. van Hoffs vom Friedrich-Wilhelm-Gymna⸗ 
um zu Trier an das Kailerin-Augufta-Bymnafium zu 
Coblenz, 

Peters vom Pädagogium zu Putbus an das Gymnaſum 
zu Demmin, | 

Dr. Pitſchel von der Realſchule zu Duedlinburg an bie 
Muſterſchule (Realgymnafium) zu Frankfurt a. M., 

Schröder von Pädagogium zu Putbus an das Gymnajım 
zu Köslin, 

Profeffor Toegel vom Progymnafium zu Nienburg an das 
Gymnaſium Andreanum zu Hildesheim, 

Profellor Wingen von dem Kaiſerin-Auguſta⸗Gymnaſium zu 
Coblenz an das Friedrih-Wilhelm-Oymnafium zu Zrier, 

Profeſſor Witte vom Gymnaſium zu Wejel an das Gym: 
tum zu Gleve und 
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Dr. Zawadzki vom NRealgymnafium zu Ruhrort an das 
Gymnaſium zu Effen. 

53 jind befördert worden: 
der Profeſſor Dr. Coſte zum Direktor des in der Entwidelung 

begriffenen Gymnaſiums zu Deutfh-Wilmersdorf bei 
Berlin und 

der Profeſſor am Gymnaſium zu Beuthen D.-S. Dr. Holled 
zum Direktor des Gymnaſiums zu Leobſchütz. 

Es jind angeftellt worben als Oberlehrer: 
am Öymnafium 

zu Goblenz der Hilfslehrer Dr. Baſtgen, 
zu Wittſtock der Hilfslehrer Finzelberg, 
zu Berlin (Franzoſiſches Gymnaſium) der Hilfslehrer grand, 
zu Neuftettin der Hilfslehrer Froeſe, 
zu Ratibor der Hilfslehrer Dr. Geisler, 
zu Dramburg der Hilfslehrer Dr. Haeger, 
zu Gleiwitz die Hilfsichrer Hampel und Meier, 
zu Berlin (Quifen-Öymnafium) der Hilfslehrer Harnad, 
zu Neiße der Hilfslehrer Dr. Hennig, 
zu Zrarbad der Hilfslehrer Hummrid), 
zu Putbus (Pädagogiun) die Hilfslehrer Dr. Kauſche, 
Klohe und Paeplow, 

zu Dels der Hilfslehrer Lohde, 
zu Zauban der Hilfslehrer Mertens, 
zu Lingen der Hilfslchrer K. Meyer, 
zu Charlottenburg der Hilfslehrer Naud, 
zu Berlin (Köllniſches Gymnaſium) der Hilfslehrer 

Dr. Roſenberg, 
zu Ilfeld (Kloſterſchule) der Hilfslehrer Rothfuchs, 
zu Kreuzburg der Hilfslehrer Schimmel, 
zu Breslau (Matthias-Gymnaſ.) der Hilfsl. Paul Schmidt, 
zu Neuß der Hilfslehrer Joſeph Schmitz, 
zu Breslau GEriedrichs-Gymnaſium) der Hilfslehrer 

Dr. Schneege, 
zu Wohlau der Hilfslehrer Schöfinius, 
zu Düren der Hilfslehrer Dr. Schoop, 
zu Münſtereifel der Hilfslehrer Schulteis, 
zu Königshütte der Hilfslehrer Schwarz, 
zu en der Hilfslehrer Dr. Steininger, 
zu Huſum der Hilfslehrer Dr. Tomby, 
zu Paderborn der Hilfslehrer Uppentamp, 
zu Oppeln der Hilfälehrer Dr. Wilpert, 
zu Ofttomo der Hilfslehrer Dr. Wundrack und 
zu Berlin (Wilhelms-Gymnaſium) der Hilfslehrer Zeifiger; 
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am Realgymnalium 
zu Berlin (Königlidhes) der Hilfslehrer Nobbe, 
zu Poſen der Lehrer Dr. Sachs und 
zu Charlottenburg der Hilfslehrer Dr. Trautwein; 

an der Oberrealidule 
zu Kiel der Hilflehrer Dr. Kraufe, 
zu Flensburg (in der Entwidelung zu einer Oberrealidul: 

begriffene Realſchule) die Hilfslehrer Dr. Gerber, 
Dr. Kötihau und Lietz, 

zu Cöln der Hilfslehrer Musmader; 
am Progymnajium 

zu Grevenbroid der Hilfslehrer Mein und 
zu Nienburg der HilfsIehrer Willems; 

an der Realſchule 
zu Berlin (10.) die Hilfslehrer Dr. Buſſe, Graſſau m 

Dr. Walther, 
zu Schöneberg der Hilfslehrer Günther, 
zu Elmshorn (in der Entwidelung begriffene, Realſchuie 

der Hilfslehrer Rüſchmann, 
zu Berlin (12.) der Hilfslehrer Dr. Werſche und 
zu Itzehoe (in der Entwidelung zu einer Realſchule bi 

griffenes Realprogymnaſium) der Hilfslehrer Dr. Wichets. 
am Realprogymmajium 

zu Shmalfalden der Hilfslehrer Elſchner und 
zu Forſt i. 2. der Hilfslehrer Dr. Roellig. 

| 

E. Scdullehrer= und Kehrerinnen-Seminare. 

In gleiher Eigenſchaft find verjegt worden: | 
die ordentliden Seminarlehrer Plenkner und Plügge m 

Segeberg nah Ratzeburg ſowie | 
der Seminarhilfslehrer Fiebig von Löbau W.sPr. nad 

Bromberg. 
Es ilt befördert worden: 

zum Oberlchrer | | 
am Schullehrer-Seminar zu Königsberg N.-M. der be 

herige kommiſſariſche Lehrer an diefer Auſtalt ordentlie. 
Seminarlehrer Reiber aus Erfurt. 

E3 find angeſtellt worden: 
als ordentliche Lehrer 

am Schullehrer-Seminar zu Mörs der Lehrer Frech au 
Bendorf bei Coblenz und 

am Schullehrer-Seminar zu Herdecke der bisherige ler 
miſſariſche Lehrer an diefer Anftalt Hofmann. 
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F. Deffentlide Höhere Mädchenſchulen. 

Dem Oberlehrer an der Städtifhen Luiſenſchule zu Berlin 
Dr. Jenkner ift das Prädikat „PBrofeffor“ beigelegt worden. 

G. Ausgeihieden aus dem Amte. 

1) Beitorben: 
Dr. eidler, Profeſſor, Gymnafial⸗Oberlehrer zu Frank⸗ 

urt a. O., 
Hechtenberg, Regierungs- und Schulrath zu Minden. 
Richter, Realprogymnaſial⸗Oberlehrer zu Naumburg a. S., 
Dr. Schaper, Oberlehrer an der Ritterakademie zu 
Brandenburg a. H. und 

Wetzel, Präparandenlehrer zu Rummelsburg i. P. 

2) In den Ruheſtand getreten: 
Dr. Althaus, Profeffor, Symnafial-Oberlehrer zu Spandau, 

unter Verleihung des Rothen Adler-Drdens vierter, Klafie, 
Dr. Bad, Realgymnafial-Direktor zu Berlin, unter Ber- 

leifung des Rothen Abler-Drdens dritter Klaffe mit der 
Schleike, 

Dr. Biermann, Profeſſor, Oberlehrer an der Ritterafademie 
zu Brandenburg a. 9., 

Dr. Groſch, Gymnaſial⸗Direktor zu Nordhaufen, unter 
Verleihung des Rothen Adler-Ordens dritter Klafje mit 
der Schleife, 

Dr. Hasberg, Oberrealfchul:Oberlehrer zu Kiel, 
Heufer, Profeſſor, Realgymnafial-Vberlehrer zu Caſſel, 

unter Verleihung des Roihen Adler-Ordens vierter Klaffe, 
Dr. Hohe, Symnafial-Direktor zu Hildesheim, unter Vers 
FT: des Rothen Adler-DOrdens dritter Klaffe mit der 

leife, 
Jeron, Kreis-Schnlinfpeltor zu Karlsruhe, unter Beis 

legung des Charakter als Schulrati mit dem Range 
eines Rathes vierter Klaffe, 

Dr. Zsrael:Holgwart, Brofeffor, Gymnafial-Oberlehrer 
zu Frankfurt a. M., unter Berleifung des Rothen 
Adler-Drdens vierter Klafie, . 

Klopſch, Realprogymnafial-Oberlehrer zu Igehoe, 
Kotienhahn, Profeffor, Realgymnaſial-Oberlehrer zu 
Ruhrort, unter Berleihung des Rothen Adler-Ordens 
vierter Klaſſe, 

‚Dr. Menges, Gymnafial-Oberlehrer zu Nenftettin, 
Meyer, Brofeffor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Dsnabrüd, 



720 

Plehwe, Brofeflor, Realgymnafial-Oberlehrer zu Pojen. 
Dr. Röhrig, Profeffor, Gymnaſial-Oberlehrer zu Lingen, 

unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klafı. 
Schneemelder, BProfeflor, Gymmafial = Oberlehrer zu 

Anklam, unter Verleihung des Rother Adler-Ordens 
vierter Klaſſe, 

Dr. Sénéchaute, Brofejlor, Symnafial:Oberlehrerzudüren, 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe 

Singer, Seminarlehrer zu Mörs, 
Stern, Oberlehrer an der Oberrealihule zu Caſſel, unter 

Verleihung des Rothen Adler-Drdens vierter Klafje un 
Willers, Brofeflor, Gymnafial-Oberlehrer zu Emmerich 

3) Ausgeihieden wegen Eintritts in ein anderes Amt 
im S$nlande: 

Dr. Fries, NRealgymnafial-Oberlehrer zu Wiesbaden un 
Scheubel, Realprogymnafial-Oberlehrer zu Fulda. 

4) Ausgeichieden wegen Berufung außerhalb der Breu: 
Bilden Monardie: 

Dr. Minkowski, ordentlidher Brofefjor in der Philoſophiſche 
Fakultät der Univerjität Königsberg und 

Schoeler, Paſtor, Gymnafial-Oberlehrer zu Kiel. 

5) Auf eigenen Antrag ausgefchieden: 
Dr. Neumann, Gymnafial-Oberlehrer zu Frankfurt at 

Inhalt3s Verzeichnis Des November: Heftes. 

A. 190) Uenderung der Grundfäge für die Berechnung der Reije 
und Umzugstoften der Preußifhen Staatsbcamten. Erlaß 
vom 18. September db. 383. . - - : 2 2 2 rn ne. 

191) Beitragspflicht zu den Kreisabgaben. Durch das neue Kome 
munalabgabengejeß hat das Kreisfteuerredht feine Erweiterung 
dahin erfahren, daß fortan aud) von ſolchen Gebäuden (Tienft- 
grundftüden ꝛc.), die bisher freisfteuerfrei waren, nunmehr 
aber ald der Gcemeindebefteuerung unterworfen vom Staate 
zur Gebäubdefteuer veranlagt werden, Zuſchläge zu bieder, 
ferner aud von ſolchen Rechtsſubjekten (eingetragenen Ge— 
noſſenſchaften 2c.), die bisher nicht Freisfteuerpflichtig waren, 
nunmehr aber als der Gemeindebefteuerung unterworien 
vom Staate zur Gewerbeftener veranlagt werden, Zufchläge 
gu diejer erhoben werden dürften. Grienntnis des I.Senate 
e8 Königlichen Oberverwaltungsgerichts vom 29. April’d. J4. ' #°* 

693 
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. 192) Stempelverwendung zu den Verpflichtungsſcheinen der 
Studirenden der Univerfitäten über die Za blung des ge= 
flundeten Honorars und zu den Vürgſchaftserklärungen der 
Eltern. Erlaß vom 28. September d. 38. 

198) Johann Chriſtian Pe vctanntmachung des 
Kuratoriums der Johann Zyriſtian Süngten-Stiftung au 
Berlin vom 16. Oktober d. 38. 

. 194) Bettbewerb um ben Preis der Zweiten Mmichael Beer ſchen 
Stiftung auf dem Gebiete der Muſik für das Jahr 1897. 
Bekannimachung des Ecnates der Königlichen Akademie der 
Künfte zu Berlin, Sektion für Muſik, vom 20. September d. 38. 

. 195) Amtsbezeihnung für die an höheren Tehranftalten angeftellten 
ſeminariſch gebildeten Lehrer. Erlaß vom 28. September d. 38. 

196) Lehrern Göberer Unterridtsanftalten find in der Regel nicht 
mehr als ſechs Zurnftunden in ber Bode zuzuweiſen. Srlaß 
vom 28. Dr tober d. Is... 

197) Kurſus zur Ausbildung von Zurnlehrerinnen im Jahre 1897. 
Belanntmadhung vom 28. September d. 38. . 

198) Anftellung von Lehrern im öffentlichen Boltsfchuldienfte, welde 
ihre Befähigung nur durch Prüfungszeugniffe außerpreußi- 

Brüfungsbehörden des Deufigen Reiches darthun. 
Erlaf vom 29. September d. 38. . 

199) Mittdeilung über die gerichtliche Beitrafung von "Edulamts- 
fandidaten und Seminarifien. Erlaß vom 9. DOftober d. 38. 

- 200) Anſchluß der a ai und Beamten der Baifen- und Rettungs⸗ 
bäufer an die Provinzial-Benfiond-, Witwen- und Waiſen⸗ 
faffen. Erlaß vom 29. Auguft d. 38. . 

201) Beröffentlihung des Bertheilungsplanes über bie Beiträge 
der Säulverbände zu den nad) dem Geſetze vom 28. Juli 1898 
(8. ©. S. 194) gebildeten Ruhegehaltskaſſen. Erlaß vom 
25. September d. 38. 

202) Auslegung des Art. L $. 22 anf. 1 des Volksſchuliehrer⸗ 
one vom 6. Juli 1885. Erlaß vom 29. Sep« 
ember 

208) Aufnahme der Drts ageiflichen in die Schuldeputationen Schul⸗ 
vorſtände) bei Ue ung erweiterter Aufſichtsbefugniſſe 
an die Leiter von Schulanſtalten ee a ar mehr aufe 
feigenben Klaſſen. Grlaß vom 8. 
Berufung von Lehrern in ben ——— "eilaß v vom 
10. Dttober d. 38. . . 

Rihtamtticen. 
1) Breußifcher Beamten-Berein . 

Rerfonalien 

Drug von 3. F. Starde in Berlin. 
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Centralblatt 
für | 

die geſammte Anterrichts-Periwaltung 
in Preußen. 

Herausgegeben in dem Minifterium ber geiftlihen, Unterrichts⸗ und 
Medizinal-Angelegenheiten. 

12. Berlin, den 20. Dezember 1896. 

A. Behörden und Beamte. 

205) Koftenanfaß in Disziplinarfacdhen. 

Berlin, den 3. November 1896. 
Das Königliche Staatsminifterium hat zur Herbeiführung 

eines gleihmäßigen Verfahrens unterm 9.Oktober d. 38. beftimmt, 
daß zu den als baare Auslagen anzujehenden Koften, deren 
entattung dem im Disziplinarverfahren BVerurtheilten gemäß 
3. 123 des Gerichtöfoftengefeges vom 25. Juni 1895 auferlegt 
wird, auch Die in dem Verfahren erwachfenen Portofoften und 
Shreibgebühren zu rechnen find. 

Die nachgeordnieten Behörden ſetze ich Hiervon zur Nad)- 
achtung in Kenntnis. 

Der Minifter der geiltlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

„ An 
'ammtlihe nachgeordnete Behörden. 
6. III. 8170. 

206) Herftellung von Gipgeftrih bei ftaatliden Bau— 
ausführungen. 

Berlin, den 13. November 1896. 
Den nachgeordneten Behörden meines Miniſteriums laſſe ich 
in der Anlage Abſchrift des Runderlaſſes des Herrn Miniſters 
der öffentlichen Arbeiten vom 24. Oktober d. Is, betreffend die 
herſtellung von Gipseſtrich bei Staatlichen Bauausführungen, mit 
dem Auftrage zugehen, die darin getroffenen Beitimmungen aud) 
a allen mein Reſſort berührenden Bauten, deren Koften ganz 

1896. 49 
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oder theilmweife aus Staatsfonds oder ſolchen Stiftungsfend 
die unter Staatöverwaltung ftehen, gededt werben, in volm 
Umfange zur Anwendung zu bringen. 

Der Minifter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
die nachgeordneten Behörden des Diesjeitigen Reſſorts. 

G. III. A. 2881. 

Berlin, den 24. Dftober 18%. 
Bei der unter Tit. V. e. des Nachtrags zur Geſchaͤftsar— 

weifung für das technifche Büreau der Abtheilung für das Bar: 
weſen des Miniſteriums der öffentlichen Arbeiten vom 16. Ra— 
1890 — mitgetheilt durch Runderlaß von demſelben Tag:. 
III 8686 — empfohlenen Ausführung von Gipseſtrichen a: 
Dachbalkenlagen ift in einzelnen ‘Fällen infolge zu frühen A: 
ſchluſſes der Luft ein vollftändiges Austrocknen der Ballen c: 
ſchwert und dadurch die Gefahr der Shwammbildung ımd di: 
Trodenfäule der Balken hervorgerufen worden. Bei ber Ar- 
wendung des Gipseſtriches wird daher Hinfort mit ganz bejonderz 
Vorſicht zu verfahren und in jedem einzelnen Falle jorgfältig > 
prüfen fein, ob die zur Tyertigitellung des Gebäudes verfügbar: 
Zeit ausreiht um ein vollitändiges Austrodnen der Dadball: 
abzumarten, ehe der Gipseſtrich aufgebradyt wird. 

Sollte bei den zur Zeit in der Ausführung begrifmt: 
Staatsgebäuden die Anwendung eines Gipseſtriches im Kot 
anſchlage vorgejehen fein, fi aber Zweifel über deflen Zus. 
mäßigfeit ergeben, fo fehe ich Abänberungsanträgen mit dem %: 
merken (ergebenft) entgegen, daß die Rüdfichten auf Feuerfihtn 
heit” genügend gewahrt erfcheinen, wenn in benjenigen Dat 
räumen, welche feiner oder nur einer befchräntten Benugus: 
unterliegen, die Balkenfache bis zur Oberkante mit glatt gr 
ftrihenem Lehm ausgefüllt, in den zu wirthichaftlichen Zmeic: 
benutzten Dachräumen aber über diefer Lehmausfüllung die yus 
böden mit Brettern gedielt werden. 

Em. Hochgeboren (Hodhwohlgeboren) erfuche ich ergebent 
(die Königliche Minifterial-Baufommiffion veranlaffe ih), dit 
nad in Zukunft zu verfahren, auch bie betheiligten Lolalbau 
beamten mit entiprechender Anweiſung zu verjeben. 

Der Minifter der öffentlichen Arbeiten. 
Im Auftrage: Schulk. 

An 
ſämmtliche Herren Regierungs-Präfidenten ſowie an 

die Königlihe Miniiterial-Baulommiffion zu Berlin. 
IH. 18214. 2. Ung. 
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B. Höhere Lehranitalten. 

207) Das gefammte Erziehungd- und Unterrichtsweſen 
in den Ländern deutfher Zunge von Profeſſor Dr. Karl 

Kehrbach. 

Berlin, den 3. Oktober 1896. 
Der Profeſſor Dr. Karl Kehrbach hierſelbſt hat mir die 

erſien vier Hefte ſeines im Auftrage der Geſellſchaft für deutſche 
Erziehungs⸗ und Schulgeſchichte herausgegebenen großen biblio- 
graphiſchen Werkes „Das geſammte Erziehungs- und Unterrichts⸗ 
weſen in den Ländern deutſcher Zunge“ mit der Bitte um 
Empfehlung vorgelegt. 

Die Königlichen Provinzial-Schulfollegien mache ich auf dies 
Berl Hierdurch beſonders aufmerkam. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
offe. 

An 
lämnmtlihe Königliche Provinzial-Schulkollegien. - 

U. IL 2178. 

208) Berhütung der förperliden und geiltigen Ueber— 
bürdung von Schülern höherer Lehranftalten zc. 

Berlin, den 21. Oktober 1896. 
Die Berichte des Königlichen PBrovinzial-Schultollegiums 

vom 21. Dezember v. 38. und vom 19. Februar d. %3. über 
verihiedene gegen Einrichtungen der Schule m der Brefje erhobene 
Anflagen habe ich mit anderen derartigen Klagen der Königlichen 
Wiſſenſchaftlichen Deputation für das Medizinalmeien zur Begut- 
abtung zugehen laſſen. Einen Auszug aus dem hierauf 
erttatteten Gutachten vom 1. Juli d. 33. fowie einen Nadtrag 
zu diefem Gutachten von demfelben Datum theife ich dem König- 
lichen Provinzial: Schultollegum in den anliegenden Abſchriften 
zur Kenntnisnahme und Beachtung mit. 
Was insbeſondere Die bemängelten Einrichtungen des 
Stundenplanes betrifft, jo wird das Königliche PBrovinzial-Schul- 
Iollegum daran fefthalten, daß ein fechöltündiger zujammen- 
hängender Unterricht nur als ein Nothbehelf zugelaften werben 
kann zur Vermeidung einer allzugroßen Ausdehnung des Nach— 
mitagäunterriht3 in größeren Städten. Die von dem König: 
lichen Provinzial = Schulfollegium dur die Verfügung vom 
21. Februar 1891 bereit3 angeordneten Einfchränkungen eines 
ſolchen ſechsſtündigen Unterrichts, ſowie die beabfichtigte Feſt⸗ 
ſetzung einer längeren Zwiſchenpauſe vor der letzten Unierrichts⸗ 

49* 
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ftunde find zweckmäßig, nur wird auch die Auswahl und Log 
der zugelaffenen 5 wiſſenſchaftlichen Unterrichtsftunden bei der 
Kontrole der Stundenpläne zu beachten fein. 

Die zur Verhütung eines übergroßen Gewichts der Schul: 
mappen von dem SKöniglihen Provinzial-Schulfollegium zu 
treffenden Anordnungen find auf alle Schulen, insbelondere aud 
auf Die höheren Mädchenichulen auszudehnen. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu RN. 

Abjichrift der vorjtehenden Verfügung und der Anlagı: 
überjende ih dem Königlien PBrovinzial-Schulfollegium zu 
Kenntnisnahme und Beachtung. 

Der Minifter der geijtlichen zc. Angelegenheiten. 
Sm Uuftrage: de la Eroir. 

An 
die übrigen Königlichen Provinzial⸗Schulkollegien. 

U. U. 12406. U. ULD. 

Betrifft verfchiedene Klagen in der Preſſe über Mäng:: 
der Schulpläne und Eförperlide und geiftige Weber 

bürdung der Schüler. 

Ew. Ercellenz haben uns durdy Erlafje vom 7. und 8. r 
bruar d. 38. mit Gutachten über verjchiedene, peu in Der pe: 
tiichen, theild in der Fachpreſſe veröffentlichten Klagen beauftrag. 
welche gegen Schulpläne und gegen fonftige Einrichtungen höherer 
Schulen fih wendeten. Indem wir die uns gleichzeitig übe: 
jendeten Berichte der amtlichen Organe hierbei zurüdreichen, e: 
ftatten wir im Nadjitehenden ganz gehorjamft das von uns er: 
forderte Gutachten: 

Die ausgeiprochenen Beſchwerden find von dem Brojeto: 
Dr. R. hierſelbſt ..... erhoben worden, und zwar ...- 
vorzugsweiſe gegen dad... .. Gymnafium..... Aus den 
amtlihen Berichten ergiebt ſich, daß ein nicht geringer Thei 
der Beichwerden ungeredtfertigt ift und daß ein anderer Zi. 
nicht den Direktoren der Schulen zur Laſt fällt...... 

Sm Uebrigen it ..... nachgewieſen, daß die Leltiont: 
pläne, inSbefondere die freien Zwiſchenpauſen, durchweg innerhald 
der vorgejchriebenen Grenzen angeordnet jind. Die erhobene: 
Beichwerden würden daher im Stimme der Beichwerdeführer nur 
bejeitigt werden können, wenn die generellen Borjchriften ge 
ändert würben. .. ... | 

Sedenfalls jcheint das auch offiziell gemachte Zugeſtändnie 
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an einzelnen Tagen Hintereinander 6 Unterrichtsftunden zuzulaſſen, 
zu weit gehend, auch wenn eine diefer Stunden eine Zurnftunde 
it. Bir theilen die von dem einen Beichwerbeführer ausge⸗ 
ſprochene Anjicht, daB das Turnen eine körperliche Anftrengung 
und feine Erholung jei, nicht, menigiiend nicht in dem allge- 
meinen Sinne, daß jede turnerifche Uebung als eine Anftrengung 
zu betrachten fei; auch Hier fommt Alles darauf an, wie ber 
Zummunterricht ertheilt wird. Wenn aber nur die Wahl gelaffen 
wird zwiſchen einem 6 ftündigen Bormittagsunterrichte und einer 
Terlegung ber Turnftunde auf den Nachmittag, fo würden wir 
das Letztere, zumal in nicht zu großen Städten, vorziehen. 
‚. Em. Excellenz haben mit Rüdjiht auf Angaben des Pro- 
nord N. über das Gewicht der (gefüllten) Schulmappen und 
über die in Folge zu flarler Belaftung nach der Angabe einer 
hieſigen Beitung fich vermehrenden Verkrümmungen der Wirbel: 
aule, und ferner beauftragt, in unferem Gutachten anzugeben, 

ob und eventuell welche weiteren Erhebungen wegen des 
Gewichts der Schulmappen der Knaben von 9—14 Sahren 
an unſeren höheren Schulen zu veranlaffen feien, und ob 
eine Feſtſtellung bezüglich der Rüdgratsverfrümmungen 
angezeigt erjcheine. | 

Da irgend welche ftatiitifchen Angaben über die behauptete 
Vermehrung der Rüdgratsverkrümmungen nicht gemacht, aud) 
uns jonft nicht befannt find, jo vermögen wir das Bedürfnis 
aner daraufhin gerichteten Unterfuchung nicht zu erfennen. Se: 
denjallz würde eine ſolche Unterfuhung nicht fo fehr auf das ' 
Gewicht der Mappen, als auf die unzwedmäßige Art des Tra⸗ 
gens derſelben ſich erſtrecken müſſen, da es ſich hauptſächlich um 
ſeitliche Verkruͤmmungen (Skoliofe) Handeln müßte. Dieſe dürfte 
aber mehr bei Mädchen, welche die Mappen vielfach in ber 
Hand oder am Arme und nicht, wie bei den Knaben gewöhnlich, 
auf dem Rüden tragen, zu überwachen fein. 

.. Dagegen halten wir ed aus anderen Gründen für angezeigt, 
wiederholt Erhebungen über das Gewicht der (gefüllten) Schule 
Mappen anzuftellen. Zunächſt würde es dann erforderlich jein, 
kitzuitellen, welches Gewicht Mappe und Schulbücher zufammen 
aömachen, wenn feine anderen Schulbücher in die Mappe ge- 
Ian werden, ala bie für die Unterrichtöftunden des betreffenden 
<0ge8 erforderlichen. Sollte ſich dabei eine ungehörige Belaltung 
hetausſtellen, ſo müßte eine entſprechende Aenderung in der Ver⸗ 
Heilung der Qehrgegenitände oder in den Lehrbuͤchern vorge⸗ 
nommen werden. Insbeſondere müßte ftreng darauf gehalten 
werden, daß feine überflüffigen Lehrbücher mitgefchleppt werben. 

Die vorliegenden Unterfuchungen deuten darauf Bin, daß 
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gegenwärtig das Gewicht der Schulmappen von Serta bi 
Quarta zwiſchen 5—6°/ Pfund ſchwankt, freilich auch bie Ray 
malhöhe von 7,2—8,3 Pfund erreiht. Die Beuriheilung übe 
bie Fall ſolcher Bahlen wird freilich weſentlich beeinflrkt 
durch Die Weite des Weges vom Haufe bis zur Schule und 
Durch die Art der etwaigen Beförderung, inde8 wird jede Ber: 
minderung der Laft als eine Wohlthat und bei ſchwächlichen 
Kindern als ein Beförderungsmittel der Geſundheit anzufehen fein; 
und ſchon aus diefem Grunde erſcheint uns jede mögliche Re- 
duftion als eine Nothwendigfeit. 

Auf die von dem einen Beſchwerdeführer behauptete Ueberbär- 
Dung der Lehrer gehen wir nicht ein, da ausreichende Unterlagen 
für eine Begutachtung nicht geboten find, Em. Ercellenz dieſe auch 
nicht erfordert haben. 

Berlin, den 1. Juli 1896. 

Königlihe Wiſſenſchaftliche Deputation für das Medizinalmeen. 

Nachtrag zu dem Berichte der Königliden Wiſſenſchaft— 
Iihen Deputation für das Medizinalmweien. 

Nachträaglich ift uns auf Anordnung Ew. Ereellenz Ab⸗ 
Schrift eines Berichtes des Königlichen Provinzial-Schultollegiums 
u N. vom 19. Februar d. 38. zur Kenntnisnahme zugegangen. 
achdem wir dieſes Schriftftüd, das wir unter Anlage zuräk 

reihen, geprüft haben, erlauben wir uns zu dem vorlegten &- 
fate unjeres Berichtes Tyolgendes Binzuzufügen: 

Das Königliche Brovinzial-Schullollegium Hat in 68 Duarten, 
66 Duinten und 64 Serten höherer Schulen au den 6 Schul: 
tagen einer Wocde die Mappen wiegen laſſen. Danach ergiekt 
fi, daß die Angaben des Profeſſors NR. über das Wochen 
durchſchnittsgewicht der gefüllten Mappen für jede Kategorie von 
Klaffen zu Hoch find. Wir möchten aber daranf aufmerkſam 
machen, das dieſes Gewicht für die Bcurtheilung der Belajtung 
nur einen fehr unficheren Maßſtab abgiebt. Mit Recht ift daher 
neben den Durchſchnittsberechnungen auch da8 Gewicht Der eu: 
zelnen Mappen in Betracht gezogen worden. Darauf allein kann 
e8 bier anfommen, da nach dem Berichte des Provinzial- Schul: 
kollegiums die ſchon in unſerem erften Gutachten gerügte Unſiuc, 
auch Bücher und Hefte, die für den betreffenden Zag gar mitt 
gebraucht werden, ın die Klafje mitzubringen, noch immer befteht 
Es wird ausdrüdlidy angeführt, daß in Quarta gejüllte Mappen 
von 9Ys Pfund Gewicht in 6 Fallen aufgefunden worden find, 
und daß das Gewicht des „mitgefchleppten Ballaftes” in einze: 
nen Faͤllen nicht weniger als 2 —2,5 kg beitrug. Das Gewich 
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ber leeren Mappen ftieg „nicht jelten bis auf 1,5, bisweilen bis 
auf 2, ja m einzelnen Fallen bis auf 2,5 kg“, und das der 
mitgebradhten Atlanten bis 2 kg, das der leeren Federkäſten bis 
auf 230g. Die Bibeln allein, weldde mandje Schüler nicht in 
den Klafjenfchrant zurüdlaflen können, wiegen „nicht felten 
1—2 kg.“ 

Daß dies Unzuträglichleiten find, welche bejeitigt werden 
tönnen, läßt auch das Königliche Provinzial-Schulkollegium zu. 
Es lehnt jedod die VBerantwortlichkeit dafür von der Schule ab 
und ſthiebt fie „Dem Haufe” aljo im Weſentlichen den Eltern zu. 
Es will Daher auch hier die Abhilfe ſuchen. Dazu werden zwei 
Mapregeln vorgeichlagen: einmal ein genügender Hinweis an 
das Haus etwa in den Programmen der betreffenden Anftalten, 
zum anderen gelegentlidde Revifion der Mappen durch Die 
Klaffenordinarien. 

Beides ift nach dem Mitgetheilten nicht nur zwedmäßig, 
jondern aud nothwendig. Was die eritere Maßregel betrifft, 
io mag es dahin geitellt bleiben, ob der Hinweis in den Pro- 
grammen ausreicht, da e8 nicht ficher it, ob derjelbe von den 
Eltern auch gelefen wird. Uns würde es richtiger erjcheinen, 
wenn den Eltern bei der Zuführung der Kinder zur Echule ein 
gedrudtes Blatt eingehändigt würde, auf weldhem die Vorſchriften 
für die Mappen und die Benugung derjelben kurz und bejtimmt 
argegeben find. Noch wichtiger aber würde es fein, wenn für 
jede Klaſſe im Anſchluſſe an den Stundenplan eine Anweifung 
ertheilt würde, welche Bücher für jeden Tag mitgebracht werben 
jollen. Es könnte dann auch im Voraus durch Wiegung er- 
mittelt werden, welches Gewicht dieſe Bücher haben und eventuell 
eine Menderung des Stundenplanes herbeigeführt werden. Die 
zweite Mabregel, die der gelegentlichen Revifion der Mappen, 
müßte daneben feitgehalten werden. 

Hier tritt Die Thatſache hervor, daß aud) die Schule ihren 
Aniheil an der Ueberlajtung der Schulkinder Hat und daß fie 
nicht berechtigt ift, die Berantwortlichkeit ganz „dem Haufe” zuzu= 
ſchreiben. Es genügt nicht, den Nachweis zu führen, daß „ım 
Allgemeinen“ die Belaftung nicht über das zuläfiige Maß Hin 
ausgeht, fondern e8 muß durch rechtzeitige Belehrung und wieder: 
holte Kontrole ſichergeſtellt werden, daß auch der einzelne Schüler 
nicht über Gebühr belaftet wird oder fich jelbit belaftet. 

Benn das Königliche Provinzial-Schulfollegium den Nach⸗ 
weis erbringt, daß die Selbſtbelaſtung der Schüler in der Duinta 
und Serta größer iſt, als in der Duarta, fo fotgt daraus gerade, 
daß Belehrung und Kontrole ſchon in der Serta einjegen müffen. 
Es mag richtig jein, wenn die genannte Behörde annimmt, daß 
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bei einem Schüler der unteren Klaffe die Belaftung Hörkftens 
1/5 des Körpergewichts betragen follte, aber es wirb in dieſer 
Beziehung wohl kaum eine auf das einzelne Individmm 
gerichtete Kontrole ausführbar fein. Praltiſch ausführbar dage- 
gen ilt es, das Marimalgewidht der mitzubringenden Buücher, 
Hefte, Federkaſten u. ſ. w., kurz der gefüllten Mappe anzugeben, 
welche für jede Klafje und für jeden Zag zugelaffen werden jol 
Nachdem ſich thatſächlich herausgeftellt Hat, daß „in einzelnen, 
nicht jehr zahlreichen Tyällen das Mappengewicht mehr als 'ı 
des Körpergewichts“ betragen bat, jo wird bei der Feſtſtellung 
des zuläfjigen Gewichts „im Allgemeinen“ body eher weniger, 
—A von dem Körpergewichte als Norm angenommen werden 
müffen. 

Damit fcheinen uns die Hauptgefihtspunlte gegeben zu ſein, 
nach welchen diefe gewiß nicht unmwichtige Angelegenheit behandel 
werden follte. 

Berlin, den 1. Juli 1896. 

Königliche Wiffenfhaftliche Deputation für das Medizinalweſen 

209) Selbjtändige Anmweifung der Umzugs- und Reije: 
Toften-Liquidationen von Lehrern und Beamten an ben 
höheren Unterridhtsanftalten durch die Provinzial: 

Schulkollegien. 

Berlin, den 29. Oktober 18% 
Nach dem Rumderlaffe vom 19. Auguft 1891 — G. I 

1850 U. II. — (Eentrbl. S. 573) find die Königlichen Bro’ 
vinzial-Schulkollegien bisher nur ermächtigt geweſen, die Liqui‘ 
Dationen der Lehrer und Beamten an den höheren Unterrichts 
anftalten Ihres Vermaltungsbezirkes über Umzugs: und Re‘ 
toften felbitändig 'zur Zahlung angumeifen, wenn zur Dedung 
dieſer Koſten in ber betreffenden Anftaltstaffe ausreichende Mitel 
vorhanden waren, während Denjelden im anderen Falle die Ber: 
pflidtung oblag, wegen Bereitftellung der aus Centralfonds zu 
Be uenben Mittel vor der beabfichtigten Verſetzung an mid zu 
erichten. 

Zur Erleichterung des Geſchäftsverkehrs will ich Die Kömg: 
lichen Provinzial-Schulfollegien nunmehr ermächtigen, die Lau 
dationen der Lehrer und Beamten an ben höheren Unterrichts 
anftalten Ihres Vermaltungsbezirkes Zünftig in allen Fällen, 
gleichviel ob dieſe Koſten aus Anftaltsmitteln beftritten werben 
können oder aus dem Gentralfonds Kap. 126 Tit. 3 zu deder 
find, nad Maßgabe des Runderlaſſes vom 29. Mai 1891 - 
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G. DI. 944 — (Eentrbl. S. 437) felbftändig zur Zahlung an⸗ 
zuweilen. Dies gefchieht jedoch nur in der beftimmten Voraus 
ſetzung, daß die Königlichen PBrovinzial-Schultollegien bei der 
Verſetzung eines a und Beamten eine ftrenge Prüfung 
darüber eintreten laſſen werden, ob die betreffende Anſtaltskaſſe 
zur Uebernahme der Umzugs- und Reiſekoſten im Stande ült. 

Am 1. Juni jedes Jahres ift eine Nachweilung der im vor- 
hergegangenen Etatsjahre für Rechnung des gedachten Central: 
tonds angewiejenen Umzugs⸗ und Reiſekoſten mir vorzulegen. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schullollegien. 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnisnahme 
und entſprechenden Anweiſung Ihrer Hauptikaſſe. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: von Weyrauch. 

An 
ſänmtliche Königliche Regierungen. 

G. MI. 8199. U. U. 

210) Berleihung des Ranges der Räthe vierter Klaffe 
an Direltoren von Nichtvollanftalten und an Profeſſoren 

höherer Lehranſtalten. 

Seine Majeftät der König haben Allergnädigft geruht, 
dem Direktor des Realprogymnafiums zu Sonderburg Dr. 

Spanuth und den nahbenannten Profeſſoren an höheren 
%ebranftalten den Rang der Räthe vierter Klaffe zu 
—5 — 

dem Profeſſor Kownatzki am Gymnaſium zu Raſtenburg, 
⸗ Borowski am Gymnaſium zu Culm i. W., 

Wittko am Realprogymnaſium zu Culm i. W., 
Dr. Stroetzel am Franzöſiſchen Gymnaſium zu 
Berlin, 
Dr. Schlegel am nat on Sricheher zu Berlin, 
Prawitz am Gymnaſium zu Friedeberg, 
Dr. Haaſe am Gymnaſium zu Küſtrin, 
Gottſchick am Gymnaſium zu Charlottenburg, 
Dr. Förſter am Königlichen Realgymnaſium zu 
Berlin, 
Dr. Stäckel am Königlichen Realgymnaſium zu 
Berlin, 
Dr. Ehlerding am Realprogymnaſium zu Nauen, 
Dr. Weſtphal am Gymnaſium zu Freienwalde, 
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bem Profeſſor Dr. Althaus an ber Friedrich-Werderſche 
Oberrealſchule zu Berlin, 
Dr. Bieling am Leffing- Gymmaftum zu Berlin, 
Noeder am Sophien-Realgymmafium zu Berln, 
Dr. Kallenberg am Friedrichs Werberichen Gym⸗ 
nafium zu Berlin, 
Dr. Sjeedrid Müller am Nealgymmaftum zı 
Brandenburg a. 9., 
Dr. Knorr am Gymnaſium zu Belgard. 
Dr. Groſſe am Gymnaſium zu Greifenberg, 
Dr. Rühl am Stadtgymnafium zu Stettin, 
MWeife am Marienftifts-Iymnafium zu Stettin, 
Dr. Haenide am König Wilhelms -Gynmafım 
zu Stettin, 
Fodler am Friedrich Wilhelms-⸗Gymnaſinm po 

oſen. 
Dr. Lorenz am Gymnaſium zu Ratibor, 
Dr. Blau am Gymnaſium zu Görlitz, 
Vollheim am Gymnaſium zu Eisleben, 
Dr. Blath am Domgymnaſium zu Magdeburg, 
Dr. von Hagen am Öynmafium zu Schleufingen, 
Maennel am Realgymnafium zu Halle a. 6, 
Dr. Sidionjfen am Gymnafium zu Rendsbutz 
Dr. Ohlſen am Realgymnafiun zu Altona, 
Dr. Hagge am Gymnaſium zu Habersleben, 
Dr. Jimmermanı am Gymnafium zu Gele, 
Dr. Deiter am Öymnafium zu Aurich, 
Dr. Hovesſtadt am Realgymnafium zu Münfte, 
Dr. m In Bi am Gymnafium nebit Realgom: 
naſium an Bielefeld, 
Guſtav Abolf Rübel am Gymnafium nebit Real: 
gymnafium zu Bielefeld, 

- Dr. Karl Rübel am Realgymnafium zu Dortmund, 
⸗ Dr. Keulen am Gymnaſium zu Düren, 

Dr. Joſeph Schmig am Gymnafium zu Bonn 
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Belanntmadung. 
U. II. 2692. 

C. WUlndemien, Muſeen ıc. 
211) Allerhöchſte Bejtimmung über den zum Andenten 
an Schiller geitifteten Preis für Werke der deutiden 

dbramatifhen Kunſt aus den lebten drei Jahren. 

Seine Majeftät der Kaifer und König haben den burd 
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Allerhoͤchſtes Patent vom 9. November 1859 zum Anbenfen an 
Friedrich von Schiller geftifteten Preis nach dem Vorfchlage der 
zur Brüfung von dramatiichen Werfen der lebten drei Sabre 
eingefegten Kommiffion dem Dichter Ernft von Wildenbruch zu 
Berlin für die Tragödie „Heinrich und Heinrichs Geſchlecht“ zu 
verleihen geruht. Der Preis beiteht nach Allerhöchiter Beitimmung 
in dem doppelten ®eldpreije zum Beirage von zuſammen Zwei— 
taufend Thalern Gold, gleih Sechstaujend achthundert Matt, 
und in einer goldenen Denktmünze im Werte von Einhundert 
Thalern Gold. 

Im Allerhöchſten Auftrage bringe ich Died Hierdurch zur 
öffentlichen Kenntnis. 

Berlin, den 10. November 1896. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

Sclanntmadhung. 
B. 2699. 

212) Bettbewerb um'den großen Staatspreis auf bem 
®ebiete der Architektur für das Jahr 1897. 

Der Wettbewerb ift Hinfichtlid) der Wahl des Gegenitandes 
ein freier. Konkurrenzfähig find: 

a. alle Arten jelbitändig eher Entwürfe von Mo: 
numentalbauten, die ausgeführt oder für die Ausführung ent= 
worfen find, aus denen ein filherer Schluß auf die fünftlerifche 
und praktische Befähigung des Bewerbers gezogen werben kann. 
Perſpektiven find obligatorifch. 

b. Photogramme des Innern und des Meußern derartiger 
Gebäude, die durch Grundriſſe und Schnitte erläutert W7 
Die für diefen Wettbewerb beitimmten Arbeiten nebit ſchrift⸗ 
lihem Bewerbungsgefudhe find nah Wahl der Bewerber bei 
dem unterzeichneten akademiſchen Senate, den Kunft-Afademien zu 
Vüffeldorf, Königsberg und Caſſel oder dem Staedel’ichen Run! 
ulttnte zu Frankfurt a. DM. bis zum 13. März 1897, Nachmittags 
3 Uhr, einzulicfern. 

Der Einſendung find beizufügen: 
1) eine Lebensbejchreibung des Bewerbers, aus welcher der 

Sang feiner fünftleriichen Ausbildung erfichtlicy ift, nebft den 
ugniffen über die leßtere, 

2) Zeugniffe darüber, dab der Bewerber ein Preuße ift und 
daß er zur Zeit der Bewerbung das zweiunddreißigſte Lebens- 
jahr noch nicht überfchritten hat, 



134 

3) die fchriftliche Dernderung an Eidesitatt, daß Die einge 
reichten Arbeiten von dem Bewerber felbitandig entworfen fmb. 

Eingefandte Arbeiten, denen die vorftehend unter 1 bis 3 
aufgeführten Schriftftüde und Attefte nicht vollftändig beiliegen, 
werden nicht berüdijichtigt. 

Die Koften ber Ein- und Rückſendung nad) unb von dem 
Einlieferungsorte hat der Bewerber zu tragen. 

Der Preis beſteht in einem Stipendium von 3000 M zu 
einer einjährigen Studienreiſe nebft 300 M Reifeloften-Ent- 
Ihädigung und ift zahlbar in zwei Halbjährigen Raten. Der 
Genuß des Stipendium beginnt mit dem 1. April 1897. 

Der Stipendiat iſt hinſichtlich ſeiner Neifeziele nicht beichränft: 
er bat aber Stalien zu bejuchen, falls er es noch nicht kennen 
follte. Bor Ablauf von ſechs Monaten hat der Stipendiat über 
den Fortgang feiner Studien dem Senate ber Königlichen Ala⸗ 
demie der Künfte jchriftlichen Bericht zu eritatten. Der Studien: 
nachweis ift durch Skizzenbücher zu führen. 

Die Zuerfennung des Preijes erfolgt im Monat März 1897. 
Nach getroffener Eniſcheidung findet eine öffentliche Ausitellung 
der eingegangenen Konkurrenzarbeiten ftatt. 

Berlin, den 15. Oktober 1896. 

Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte, 
Sektion für die bildenden Künite. 

9. Ende. 

213) Wettbewerb um den großen Staatspreis auf dem 
®ebicte der Bildhauerei für das Jahr 1897. 

Der Wettbewerb ift Hinfichtlicd der Wahl des Gegenitandes 
ein freier; indeljen joll in den Werfen das bewußte Streben er—⸗ 
tennbar fein, größere und höhere Vorftellungen entiprechend zu 
eitalten. Insbeſondere wird Werth auf den nothwendig engen 

Bufammenbung der drei Schweiterfünfte gelegt und demgemäß 
auf die vom Bewerber bewiejene ‘Fähigkeit, in diefem Sinne zu 
arbeiten. 

Einzureihen find runde Figuren und Neliefs, erwünidt 
außerdem zeichneriiche Entwürfe und gegebenen Falles Bhoto: 
gramme nach ausgeführten Werfen. j 

Die für diefen Wettbewerb beftimmten Arbeiten nebn 
ſchriftlichem Bewerbungsgeſuche find nad Wahl der Bewerber 
bei dem unterzeichneten Senate der Akademie, den Kunſt-Akademien 
zu Düffeldorf, Königsberg und Caſſel oder bei dem Staedel ſchen 
Kunftinftitute zu Frankfurt a. M. bis zum 12. März 1897, Rad: 
mittags 3 Uhr, einzuliefern. 
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Der Einfendung find beigufügen: 
1) eine Lebensbeichreibung des Bewerbers, aus welcher ber 

Gang feiner tünftleriihen Ausbildung erſichtlich iſt, nebft ben 
Zeugniffen über Die lehtere, 

2) Zeugniffe Darüber, daß ber Bewerber ein Preuße ift und 
daß er zur Beit der Bewerbung daß zweiunddreißigſte Lebens» 
jahr noch nicht überfchritten hat, 

3) die ſchriftliche Verfiherung an Eidesftatt, daß die einge: 
rähten Arbeiten von dem Bewerber felbftändig erfunden und 
ohne fremde Beihilfe ausgeführt find. 

Eingefandte Arbeiten, denen bie vorftehend unter 1 bis 3 
aufgeführten Schriftftüde und Attefte nicht vollftändig beiliegen, 
werden nicht berüdfichtigt. 
Die Koften der Ein- und Rüdjendung nah und von dem 

Einlieferungsorte Hat der Bewerber zu tragen. 
Der Preis beiteht in einem Stipendium von 3000 A zu 

einer einjährigen Stubienreife nebft 300 4 Reifeloften=Ents 
ihäbigung und ift zahlbar in zwei halbjährigen Raten. Der 
Beruf des Stipendiums beginnt mit dem 1. April 1897. 

Der Stipendiat hat den größten Theil feiner Studienzeit 
den Kunſtwerken Jtaliend zu widmen; eine Unterbrechung dieſer 
Thätigkeit zum Beſuche anderer Länder iſt geftattet. Bor Ablauf 
von ſechs Monaten hat der Stipendiat über den Fortgang feiner 
Studien dem Senate der Akademie der Künfte ſchriftlichen Bericht 
zu erftatten und, zum Zweck des Studiennachweiſes, zeichneriſche 
Aufnahmen und Skizzen beizufügen. 

Die Zuerkennung des Preifes erfolgt im Monat März 1897. 
Nach getroffener Entieidung findet eine öffentliche Austtelung 
der Konkurrenzarbeiten ftatt. 

Berlin, den 15. Dftober 1896. 
Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte, 

Seltion für die bildenden Künfte. 
9. Ende. 

44) Wettbewerb um dad Stipendium der Dr. Paul 
Säulge-Stiftung für das Jahr 1897. 

Auf Grund des Statuts ber Dr. Paul Schulge-Stiftung, 
Yie den Zwed Bat, jungen befähigten Künftlern deutſcher Abtunjt 
’hme Unterjhied der Konfeſſion, welche als immatritulirte Schüler 
‚ner der bei ber hiefigen Königlichen Afademie der Künfte beitchen: 
ven Unterrichtö-Anftalten für die bildenden Künfte (der alademiſchen 
dochſchule für die bildenden Künfte oder den akademiſchen Meifter- 
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Ateliers) dem Stubium der Bildhauerkunjt obliegen, die Wit 
zu einer Studienreife nah Italien zu gewähren, wird hiem 
zur Theilnahbme an dem für die Erlangung des Stipenduns 
eröffneten Wettbewerb für das Jahr 1897 eingeladen. 

Als Preisaufgabe ift geitellt eine durchgeführte Reliefikizx, 
daritellend: 

„Shriftlide Märtyrer in einem römiſchen Zirkus“. 
Die Größe der zur Darftellung gelangenden Haupifiguren 
erwachjener Perjonen ſoll ctwa 60 cm betragen. j 

Die koltenfreie Ablieferung der Konkurrenzarbeiten mnebit 
ſchriftlichem Bewerbungsgejudhe an den Senat der Königlichen 
Aabemie der Künfte muß bis zum 15. März 1897 erfolgt fen 

Der Bewerber hat gleichzeitig einzureichen: 
1) einen von ihm verfaßten Lebenslauf, aus weldem ber 

Gang feiner fünftleriichen Ausbildung erfichtlich ift, 
2) verichiedene während feiner bisherigen Studienzeit von 

ihm ſelbſt gefertigte Arbeiten, 
3) eine jhriftlide Verfiherung an Eidesftatt, daß « 

die von ihm eingelieferte Konkturrenzarbeit ſelbſt erfunden un 
ohne fremde Beihilfe ausgeführt Habe, . 

4) Zeugnifje darüber, daß der Bewerber ein Dentjcher m 
und zur Zeit der Bewerbung als immatrifulirter Schüler an 
der obenbezeichneten akademiſchen Unterrichts Anjtalten der 
Studium der Bildhauerkunft obliegt. 

Eingejandte Arbeiten, denen die vorbezeichneten Schrifiiti 
in Zeugniffe nicht vollftändig beiliegen, werden nicht bern: 
ichtigt. 

Der Preis beiteht in einem Stipendium von 3000 # 3* 
einer Studienreije nach Stalien. 

Der Genuß des Stipendiums beginut mit dem 1. Oltobet 
1897. Die Auszahlung der eriten Rate im Betrage von 1500 .« 
erfolgt beim Antritt der Studienreife, Die zweite Rate in gleicht 
Höhe wird gezahlt, wenn der Stipendiat nad) Verlauf von et? 
Monaten über den Fortgang ſeines Studiums an dem Sena 
der Akademie der Künfte einen für genügend erachteten Berid! 
eritattet Hat. 

Eine Theilung des Stipendiums an mehrere Bewerber !: 
ausgeſchloſſen. 

Die Zuerkennung bes Preiſes erfolgt Ende März 189: 
Nach getroffener Entiheidung kann auf Beltimmung des nt 
zeichneten Senates eine öffentliche Ausitellung der Bewerbung: 
arbeiten ftattfinden. 
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Die preidgefrönte Konkurrenzarbeit wird Eigenthum der 
Alademie der Kuͤnſte. 

Berlin, den 15. Dftober 1896. 
Der Senat der Königlichen Akademie der Künfte, 

Sektion für die bildenden Künite. 
9. Ende. 

215) Wettbewerb um den Brei der erften Michael 
Beeren Stiftung auf dem Gebiete der Bildhauerei 

für das Jahr 1897. 

Der Wettbewerb um den Brei der eriten Michael 
Beer ihen Stiftung für Maler „und Bildhauer jüdiſcher 
an wird hiermit für das Jahr 1897 für Bildhauer 
erormet. 

Die Wahl des bdarzuftellenden Gegenſtandes bleibt dem 
eigenen Ermeſſen des Konkurrenten überlaffen. Die Kompofition 
lann in einem runden Werke oder einem Relief, in Gruppen oder in 
einzelnen Figuren beitehen, nur muß fie ganze Figuren enthalten 
und zwar für runde Werke nicht unter einem Meter, das Relief 
aber fol in der Höhe nicht unter 70 cm und in der Breite nicht 
unter einem Meter meifen. 

Die Eoftenfreie Ablieferung der Konkurrenzarbeiten nebit 
ſchriftlichem Bewerbungsgefudhe an den Senat der Königlichen 
Aademie der Künfte muß bis zum 13. März 1897, Nachmittags 
3 Uhr, erfolgt ſein. 

Es Haben außerdem die Bewerber gleichzeitig einzujenden: 
‚.. Deine in Relief ausgeführte Skizze, darfiellend: „Ver⸗ 
ſchmachtende finden eine Duelle“; 
2) einige Studien nach der Natur, die zur Benrtheilung des 

biöherigen Studienganges des Bewerbers dienen können; 
3) eine amtliche Beicheinigung, aus der hervorgeht, daß der 

ewerber zur Zeit der Einfendung ein Alter von 22 Jahren 
erreicht, jedoch das 32. Lebensjahr noch nicht überjchritten Hat 
und daß derjelbe fich zur jüdiſchen Neligion bekennt; 
. ‚4 eine Beſcheinigung darüber, daß der Bewerber jeine 
Studien auf einer beutichen Akademie gemacht hat; 

5) einen Lebenslauf, aus dem insbeſondere der Studiengang 
des Konkurrenten erfichtlich iſt; 

‚6) eine ſchriftliche Verfiherung an Eidesitait, daß die ein- 
gereihten Arbeiten von dem Bewerber ſelbſt erfunden und ohne 
ſtemde Beihilfe ausgeführt find. 

Eingefandte Arbeiten, denen bie vorjtehend unter 3 bis 6 
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aufgeführten Schriftſtücke nicht vollftändig beiliegen, werben nidt 
berüdfichtigt. 

Der Preis beiteht in einem Stipendium von 2250 AM gu 
einer Studienreife nad Stalien unter der Bedingung, daß ber 
Prämiirte ſich acht Monate in Rom aufhalten und über jene 
Studien vor Ablauf der erften ſechs Monate an bie Alademie 
Bericht erftatten muß. 

Der Genuß des Stipendiums beginnt mit bem 1. Di 
tober 1897. 

Die Zuerkennung des Preifes erfolgt im Monat März 1897. 
Berlin, den 15. Dftober 1896. 

Der Senat der Königlichen Alabemie der Künfte, 
Sektion für Die bildenden Kunſte. 

9. Ende. 

D. Schullehrer⸗- und Tehrerinnen- Seminare ı., 
Bildung der Lehrer uud deren perſönliche Ber: 

hältniſſe. 

216) Nichtanrechnung der an Seminar-Präparanden— 
anftalten zugebradten Dienftzeit auf die Sewährus; 

von Alterdgulagen an Seminartlehrer. 

Berlin, den 20. November 18%. 
Auf den Beriht vom 6. November d. Is., betreffend bıe 

andermweite Feſtſetzung des Beſoldungsdienſtalters für den ordem⸗ 
lihen Seminarlehrer N. zu N., erwidere ih dem Königlichen 
Provinzial-Schulfollegium, daß der Eirkular-Erlaß vom 6. Juni 
d. Is. — U. II. 2083. U. III. D. — (Gentrbl. ©. 516) auf die 
Gewährung von Alterszulagen an Seminarlehrer keine Anwendung 
findet. 

Dem Königlichen Brovinzial-Schulfollegium überlafle ich, den 
20. N. hiernach zu bejcheiden. 

An 
das Königliche Provinzial-Schullollegium zu RN. 

Abſchrift erhält das Königliche Provinzial: Schultollegium 
zur Kenntnisnahme. 

Der Miniſter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Kügler. 

An 
die übrigen Königlichen Provinzial-Schullollegien. 

U. IH. 8807. 
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217) anitellung von Kandidaten der Theologie und des 
böberen Schulamtes im Volksſchuldienſte. — Anzeige 
jittliher Bergehungen von Lehrern an Privatſchulen 

durch die Leiter der legteren. 

Berlin, den 23. November 1896. 
Es ift zu meiner Kenntnis gelangt, daß ein Lehrer, welcher 

wegen Sittlichkeitsverbrechen gerichtlich beitraft war, unter der 
Borlegung gefälfchter Zeugniſſe in einem anderen Regierungs- 
besirfe wieder Anſtellung gefunden Hat. Sch nehme Hieraus 
Anlaß im Anſchluß an den Erlaß vom 4. April 1891 — U. III. 
A. 14247/9890 — (Centrbl. S. 365) und unter Bezugnahme auf 
den Erlaß vom 9. Oktober d. Is. — U. II. C. 2118. U. III. — 
(Gentrbl. S. 706) zu beitimmen, daß auch bei Kandidaten der 
Zheologie und des De Schulamtes, welche fi) um Anftellung 
im Volksſchuldienſte bewerben, eine Aeußerung derjenigen 
Regierung, in deren Auffichtsfreife diejelben früher bejchäftigt 
geweien find, einzuholen ift. Namentlich ift bei Perfonen, welche 
Beihäftigung im Privatichuldienfte erftreben, wenn das Vorleben 
derjelben nicht anderweitig genügend befannt ift, die Prüfung ber 
vorgelegten Zeugniſſe durch geeignete direkte Anfragen zu ver- 
volftänbigen. 

Den Leitern von Privatichulen ift unter Androhung der 
Entziehung der Konzejfion zur Pflicht zu machen, daß fie etwaige 
ſittlliche Vergehungen der von * beſchaͤftigten Lehrperſonen 
ungeſäumt zur Kenntnis der näͤchſtvorgeſetzten Aufſichtsbehörde zu 
bringen haben. 

Der Minifter der geiltliden zc. Angelegenheiten. 
Boſſe. 

An 
das Königliche Provinzial⸗Schulkollegium zu Berlin und 

ſaäͤnmtliche Königliche Regierungen. 
U. OLC. 8298. 

E. Höhere Mädchenſchulen. 

218) Führung der Amtsbezeihnung „Oberlehrerin”. 

Berlin, den 2.November 1896. 
Auf die Anfrage vom 22. Dftober d. 38. erwidere ich Ew. 

Wohlgeboren, daß die früher übliche Entlaffungsprüfung aus den 
Ku aafetichen SFontbiibungstuien bei dem hieſigen Biktoria- 
geum einen Erjag für die durch mieine allgemeine Verfüguug 

1896, b1 
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vom 31. Mai 1894 eingeführte wilfenfchaftlihe Prüfung de 
Lehrerinnen nicht bietet. Nach dem Wortlaute ber erwähnte 
Verfügung bleiben aber diejenigen Zehrerinnen, weldye bei Erleß 
derjelben bereit3 Befähigungen erworben haben, im Befite der 
Iegteren, fie fönnen daher auch ohne nachträgliche Ablegung de 
willenfchaftliden Prüfung andere gleichartige Stellen übernehmen 
oder innerhalb der Grenzen ihrer Befähigung in höhere Stellen 
aufiteigen. 

Die Berechtigung zur Tyührung! des Oberlehrerintitels 
giebt auch das Beitehen der willenfchaftlihden Prüfung an ſich 
nit. Die Lehrerinnen, welche diefe Prüfung beitanden haben, 
find gleihfall3 erit dann zur Führung der Amtsbezeichnung 
„„berlehrerin berecdtigt, wenn ihnen eine etatsmäßige Ober: 
lehrerinftelle an einer öffentlichen höheren Mädchenſchule über: 
tragen worden tft. 

Der Miniiter der geiltlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Auftrage: Kügler. 

An 
die Schulvorfteherin Fräulein N. Wohlgeboren zu N. 

U. WH.D. 4677. 

F. Deffentliches Vollsſchulweſen. 

219) Uebernahme von Volksſchulen auf den Haushal 
der politifden Gemeinden unter Auflöſung der Sdul: 

fozietäten. 

Berlin, den 26. Oktober 1896. 
Auf die Berichte vom 16. Juli 1894 und vom 28. Mai 0.33‘ 

betreffend die Uebernahme der Volksſchulen auf den Haushalt ber 
politiiden Gemeinden unter Auflöfung der Schulfozietäten, er: 
widere ich der Königlichen Regierung Folgendes: 

Die von der Königlichen Regierung empfohlene bedingung?: 
Iofe Uebereignung des Schulvermögensd auf Die bürgerlichen Gr: 
meinden Tann ſchon dann nicht ohne Weiteres für zwedmähiz 
erachtet werben, wenn es fich bei Auflöfung einer Schulfozietät 
ausichließlid um das Vermögen einer nicht organifdh ver: 
bundenen Schul- und Kirchendienerftelle Handelt. 

Auch in ſolchen Fällen wird bei Uebernahme der betreffenden 
Volksſchule auf den Etat der bürgerlichen Gemeinde darauf hu: 
zuwirken fein, daß das Schulvermögen der „Schule“ bezw. „DE 
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Schulftele” als befonderer juriſtiſcher Perſönlichkeit erhalten bleibt 
und möbefondere das Grundeigenthum und die Gebäude der 
Schule auf den Namen der Schule im Grundbuche eingetragen 
und nicht ohne Weitered auf die bürgerliche Gemeinde um⸗ 
geihrieben werden. 

Anderenfall3 entzieht fih eine Berwendung des Grund- 
vermögend für andere als Schulzwecke der beitimmenden Ein- 
wirkung und Prüfung der SchulauffichtSbehörden, da die politifchen 
Gemeinden Hierbei nicht an die Genehmigung derfelben gebunden 
wären. 

Ganz bejonders bedenklich aber mußte der Königlichen Nes 
gierung das eingejchlagene Verfahren in den zahlreichen Fällen 
eriheinen, in denen es fi) um organifd) verbundene Schul- und 
Kirhendieneritelen und da8 Vermögen derjelben handelte, da 
hierbei gerade diejenigen Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten 
erwadhien, zu deren Verhütung mein in Uebereinftimmung mit 
dem Evangeliſchen Ober⸗Kirchenrath ergangener Erlaß vom 
21. März 1893 — G. I. 3150 U. III. D. — beitimmt war. 

Es iſt vielmehr auch Hier darauf zu halten, daß das Ber- 
mögen der vereinigten Stelle als befonderen juriftiichen Perjönlich- 
feit erhalten bleibt und ſoweit eine Veränderung in den Eigen 
thums⸗ und Nußungsrechten eintritt, ſolche nur unter Zuziehung 
und nad) vorgängigem Einvernehmen mit den Kirchlichen Lokal⸗ 
und AuffichtSorganen erfolgt. 
. Die Königliche Regierung wolle hiernach in Zukunft vers 
jahren und Die ſchwebenden Faälle erledigen. 

Der Minifter der en 2c. Angelegenheiten. 
oſſe. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 
U.1.D. 8146. G. 1. 

220) Benn einem Schulverbande für mehrere Schulftellen 
aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 des Staatöhaushalts- 
Etat3 Beihilfen bewilligt jind, müſſen diefelben in den 
Zahlungsnachweiſungen und Duittungen einzeln auf: 

geführt werden. 

. Berlin, den 27. November 1896. 
Auf den Beriht vom 9. November d. 38. erwidere ich der 

Königlichen Regierung, daß, wenn ein Schulverband für mehrere 
Schulſtellen Staatöbeihilfen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 34 
de3 Staatshaushalts-Etats bezieht, dieſe Beihilfen ſowohl in den 
Zahlungsnachweifungen der Kreiskaſſen als auch in den Duittungen 

b1* 
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der Schul» zc. Kaſſen einzeln aufzuführen find. Die Rott: 
wendigfeit hierfür ergiebt ſich ſchon daraus, daß die zu den 
Lehrerbefoldungen bewilligten Beihilfen nidyt ohne Weiteres für 
das ganze Rechnungsjahr, jondern nur während der ordaungs: 
mäßigen Befegung der Schulitellen, alfo nicht auch während br 
Balanzzeit gezahlt werden (vergl. Erlaß vom 21. Zunid.%. — 
U. OI. E. 3219 — Centrbl. ©. 591). 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
Sm Uuftrage: Kügler. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

U. II. E. 5911. 

221) Strafbarfeit der unentfcehuldigten Verſäumnis von 
Schulfeiern. 

Der Vorderrichter legt den Begriff der Lehrſtunden, deren 
regelmäßiger Beſuch durch die Kabineis-Ordre vom 14. Mai 182 
* 2 angeordnet iſt, zu enge aus. Wenn bei einer Schub⸗ 
eier, wie ſolche am Kaiſersgeburtstage abgehalten wird, eine An⸗ 
ſprache an die Kinder ftattfindet und die Letzteren ihre Leiltungen 
auf dem Gebiete des Unterrichts (Geſang, Vorträgen oder Spielen 
zeigen, fo fann es nicht dem geringiten Zweifel unterliegen, das 
Diele eier einen Theil der unterrichtlichen und erziehlichen Aus 
gaben der Schule bildet. Eine foldhe eier hat für das ſchu— 
pflichtige Kind den vollen Werth einer Lehrſtunde, denn fie trüy: 
zur Löſung der Aufgabe bei, welche der Schulunterricht durd 
Erwedung und Stärkung des vaterländiichen Gefühls löſen jol 

Der Angellagte, dejien Kind ohne Entichuldigung am 
27. Sanuar 1896 die Schule verſäumt Hat, it gemäß der ans 
geführten Kabinet3-Drdre vom 20. Zuni 1835 und des $. 13 
des Gejebes vom 23. April 1883 zu beftrafen. 

(Auszug aus dem Erkenntniſſe der Ferien⸗Strafkammer des 
Königlichen Landgerichts zu Elberfeld vom 6. Auguſt 1896.) 

222) Rechtsgrundſätze des Königlihden Oberverwaltung®: 
gerichts. 

a. 1) Der angegriffene Beſchluß des Schulvorſtandes wüͤrde 
nicht haltbar fein, wenn zu der Sitzung, in der er gefaßt wurd, 
Perſonen, die zur Mitwirkung zu berufen waren, nicht zugezogen. 
oder bei feinem Yuftandefommen Berfonen, denen die B en 
zur Beichlußfaffung fehlte, thätig gewejen wären. Die kur 



143 

ftunmigfeit, mit der nad) Angabe des Beflagten der angegriffene 
Beſchluß gefaßt ift, würde, worauf der Kläger mit Redt hin⸗ 
gewiefen bat, darin nichts ändern; denn als rechtswirkſamer Be⸗ 
ſchluß des Schulvorftandes kann nur eine Willensäußerung der 
zur Vertretung der Ortoſchulbehörde befugten Perfonen gelten 
(vergl. Erkenntnis des früheren Ober-Tribunals vom 17. Dezember 
1372 — Striethorſt's Arhiv Band 87 ©. 274 —.) 

2) Fehlſam ift vorweg die Annahme des Vorderrichters, daß 
de Bufammenfegung der Schulvorftände an den Fatholiichen 
Landſchulen der — Schleſien nicht durch geſetzliche, ſondern 
nur durch Beſtimmungen der Verwaltungsbehörden geregelt 
werde. Die geſetzlichen Beſtimmungen ſind im 8. 13 Titel 12 
Theil IT des Allgemeinen Landrechts und im Abſchnitte 49 
des Reglements für Die nieberen katholiſchen Schulen in den 
Städten und auf dem platten Lande von Schleſien und der 
Srafihaft SIag vom 18. Mai 1801 enthalten; die Inſtruktion 
bed Departements für den Kultus und öffentlichen Unterricht vom 
23. Oktober 1812 fowie die Bekanntmachung der Königlichen 
Regierung zu Oppeln vom 14. Dezember 1816 fonnten nur den 
inneren Ausbau jener Beitimmungen zum Zwecke haben. 

Die Einladung der Gutsherrſchaft zu der Sikung des 
Shulvorftandes durfte allerdings nicht unterbleiben; denn, wenn 
uch der erwähnten Inſtruktion in den VBerjammlungen des 
<dulvorftandes dem Gutsherrn, falls er perjönlicdy zugegen iſt, 
der Borfig gebührt, und diefer nur in Abweſenheit des Guts⸗ 
kerm auf den „Prediger” übergehen foll, fo folgt daraus, daß 
dm Gutsherrn Gelegenheit zum Erjcheinen in den Verſammlungen 
gegeben werden muß. Ä 

3) Dem Schulvorftande war e8 nicht verwehrt, in Abweſenheit 
des Gutsherrn in die Tagesordnung der Sitzung einzutreten. Es 
iehlt an einer Beſtimmung, daß die Schulvorſtaͤnde nicht beſchluß⸗ 
'ühig feien, wenn orbnungsmäßiger Einladung ſämmtlicher Bes 
theiligten ungeachtet einer derfelben der Sitzung fern bleibt; im 
egentheil wird, wie bereit? erwähnt, der Fall, daß der 
utsherr abweſend ift, in der oben genannten Inſtruktion vom 
28. Oktober 1812 in der Weile ausdrüdlich vorgefehen, daß der 
<hulvorstand unter dem Borfike des Ortsgeiftlichen zu tagen hat. 

Es fommt Hinzu, daß es fid) bei der Beihluhfaffung des 
<dulvorftandes über den Einfpruch des Gutsherrn gegen feine 
Seranziehung zu den Mieths- und Beheizungskoſten um einen 
Negenitand handelte, welcher den Gutsherrn felbft betraf, jo daß 
er oder fein Vertreter bei deſſen Berathung und Entſcheidung 
überhaupt nicht hätte Theil nehmen bürjen (vergl. die analoge 
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Beſtimmung im 8. 89 Abfag 3 der Landgemeindeordnung vom 
3. Juli 1891 — ©. ©. ©. 233.) 

4) Nicht minder verfehlt erfchien aber der Einwand, daß 
die Schulvorfteher M. und S., weil ihre Wahl ſchon vor länge 
als ſechs Fahren erfolgt war, nicht mehr als Mitglieder der 
Schulvoritandes hätten zugezogen werden dürfen. 

Zwar beftimmen die Inſtruktion vom 28. Oktober 1812 und 
die Bekanntmachung der Königlihen Regierung zu Oppeln vom 
14. Dezember 1816, dab die Amtsführung der gewählten Mir 
glieder der Schulvorjtände ſechs Jahre dauert, es kann daraus 
aber keineswegs, wie e8 der Vorderrichter gethan hat, gefolgert 
werden, daß die Amtsführung eine rechtswidrige gemefen ſei, 
wenn die Gemwählten in Ermangelung einer Neuwahl auch nad 
Ablauf jener Zeit weiter in Thätigfeit blieben. 

Wenn e8 au im $. 102 Titel 10 Theil IL des Allgemeinen 
Landrechts beißt, daß Amtsverbindungen, deren Dauer durch die 
Natur des Geichäftes oder durch ausdrüdlidhen Vorbehalt auf 
eine gewiſſe Seit eingefchräntt ift, mit dem Ablaufe diefer Zeit 
von jelbit erlöjchen, To ergiebt doch die diefer Beitimmung ır 
Klammern beigefügte nn auf 8. 97 a.a.D., daß ie 
nur mit der im 3 97 vorgelehenen Beichränklung gelten jol. 
Nah 8. 97 a. a. DO. darf aber der abgehende Beamte feinen 
Bolten in keinem Falle eher verlaflen, als bi8 wegen Wieder 
bejegung oder einitweiliger Verwaltung defjelben Verfügung ge 
troffen ıft. In ſehr zahlreichen, die Amtsthätigleit auf Zeit gr 
mwählter Beamten betreffenden Einzelgefegen findet ſich deshalb 
übereinftimmenb die Vorjchrift, Daß die Ausfcheidenden ungeadte 
bes Ablaufes der Zeit, für die fie gewählt find, fo lange m 
Amte bleiben, bis ihre Nachfolger eintreten. So auf dem durch⸗ 
aus verwandten Gebiete der kirchlichen Bermögensverwaltung 
im & 43 der SKirchengemeinde- und Synodal⸗Ordnung vom 
10. September 1873 (&. S. ©. 417) und im 8. 33 bes &ejeges 
über die Vermögensverwaltung in ben katholiſchen Kirchen: 
emeinden vom 20. Juni 1875 (©. ©. ©. 241). Aehnliche %: 
tmmungen find ergangen für die ausjcheidenden Mitglieder des 
Kreis: und Stadtausfchufles ($. 133 der Kreisordnung vom 
13. Dezember 1872, 19. März 1881 — ©. ©. 1881 ©. 155 — 
und 8. 38 des Geſetzes über die allgemeine Landesverwaltuug 
vom 80. Juli 1883 — ©. ©. S. 195), des Provinzialausfchuftes 
(8. 49 der Provinzialordnung vom 29. Juni 1875, 22. März 1881 
— ©. S. 1881 S. 233), des Provinzialraths und Des Bezirke: 
ausſchuſſes (SS. 12, 28 des Geſetzes über die allgemeine Landes⸗ 
verwaltung vom 30. Juli 1883). Alle dieſe Einzelbeftimmung:r 
enthalten Tediglid eine Nutzauwendung des das gefamm:: 



145 

Preußifhe Beamtenrecht beherrichenden Grundjages, wie er un- 
beihadet der eine Neuwahl erforderlihd machenden Vorſchrift des 
$. 102 Titel 10 Theil II des Allgemeinen Landrechts im $. 97 
0.0.D. zum Ausdrude gelommen it, fo daß nicht etwa gejagt 
werden kann, daß jene Einzelbeitimmungen nur für die in ihnen 
behandelten Behörden pofitive, eine analoge Anwendung aus— 
Ihließende Satzungen aufitellen. 

Es iſt unbeitrittenen Rechts, daß den gemän en Mitgliedern 
der Schulvorjtände in diefer Stellung die Eigenichaft öffentlicher 
Beamten beimohnt. (Entjcheidungen des Königlichen Gericht3- 
hofs zur Enticheidung der KRompetenz-Konflitte vom 30. Sanuar 
1858 und 13. September 1879 — Auftiz-Minifterialblatt 1858 
S. 202, Centrbl. 1879 ©. 698; Entſcheidungen des früheren 
Königlichen Ober-Tribunals vom 13. April 1866 — Striethorft’3 
Ardın Band 62 ©. 284 — und des Dberverwaltungsgerichts 
vom 28. April 1882 — Schneider und von Bremen Volksſchul⸗ 
wein Band I ©. 95). ES ändert darin auch nichts, daß die 
gewählten Mitglieder des Schulvorftandes, wie in den Erlafien 
des Unterrichtsminifter8 vom 11. März 1863 (a.a.D. Band I 
S. 97) und vom 8. Auguft 1896 (Gentrbl. S. 596) ausgeſprochen, 
den Disziplinarvorichriften Des Geſetzes von 21. Juli 1852, 
betreffend Die Dienftvergehen ber nicht richterliden Beamten 
(9.6. S. 465) nicht unterliegen. 

Die Anwendung jene allgemeinen Grundſatzes auf die ge- 
wählten Mitglieder der Schulvorftände mußte für um jo unbe 
denklicher erachtet werden, al8 das öffentliche Sntereffe es 
unbedingt erheifcht, daß in Ermangelung einer Neuwahl nicht 
Zuſtaäͤnde eintreten, welche eine geregelte Fortführung der Gefchäfte 
der Schulvorftände unmöglid. machen könnten. Uebrigens 
ſfindet ſich ſowohl in der allgemeinen Snftruttion vom 28. Ok⸗ 
tober 1812 als auch in der für den Regierungsbezirk Oppeln 
erlaffenen befonderen Belanntmahung vom 14. Dezember 1816 
eine Beitimmung, welche auf jenen Grundjat verweift. Dort 
wie bier wird in Anknüpfung an die Anordnung, daß die Amts- 
dauer der gewählten Schulvorfteher eine fechsjährige fei, vor: 
geſchrieben: 

„es ſollen aber nicht die fammtlichen Schulvorſteher zu⸗ 
gleich abgehen, ſondern jedesmal nur zwei“, 

eine Vorſchrift, die erſichtlich den Zweck verfolgt, die Beſchluß⸗ 
fähigkeit der Schulvorſtände und damit die Kontinuität in deren 
Geihäftsführung ſicher zu ſtellen, und zu dieſem Behufe es zu⸗ 
läßt, die der Regel nach auf ſechs Jahre angenommene Amts- 
dauer Darüber hinaus zu eritreden. — 

5) Um neue oder erhöhte Anforderungen, die von der Schul- 
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auffichtsbehörde an den Schulverband gejtellt werden, handelt es 
fih nicht, fondern um die Untervertheilung beſtehender Ber: 
pflichtungen des Verbandes unter die VBerbandsgenofien. Di 
Boraudfegungen zur Anwendung des 8. 2 des Gefehes vom 
26. Mai 1887 (©. S. S. 175) find danach in Feiner Weile ge 
geben. Ebenjomwenig liegt ein Thatbeftand vor, wie ihn Die von 
dem Kläger angezogene Diesfeitige Entfcheidung vom 15. April 
1893 (Gentrbl. 1894 S. 313) im Auge Hat; denn zu beden find 
Iediglihd Koften der laufenden Berwaltung, und im Streite be- 
fangen ift nur die Frage, ob und wie die Verbandsgenojjen 
Dazu heranzuziehen find. 

Entfcheidend dafür it die Ortsſchulverfaſſung. In bieer 
Beziehung bedarf e8 der Beweiserhebung über die in der Be: 
rufungsſchrift aufgeftellten Behauptungen, daß Miethsausgaben 
[ar den 2. Lehrer überhaupt nicht erforderlich geweſen, weil er 
ie ihm volationsmähig zugefagte freie Wohnung im Schulhauje 

erhalten habe, ferner daß vertragsmäßig die Koften für die 
Beheizung der Schulzimmer von der Gemeinde übernommen feien. 

Soweit dur die Beweisaufnahme der Streit nicht zu 
entſcheiden ift, bleibt zu beachten, daß ber im $. 19a des Schul 
reglement® vom 18. Mai 1801 für das Brennmaterial des 
Zehrers und defien baare Beſoldung aufgeltellte Bertheilungs- 
maßitab eine analoge Anwendung auf die bier jtreitigen Schul: 
unterhaltungstoften nicht zuläßt, daß der Bertheilungsmaßitab 
für derartige Ausgaben beim Mangel rechtsbeitändiger Ber: 
einbarungen oder Be vielmehr von der Schulauffichts⸗ 
bebörde zu beitimmen iſt (Enticheidungen des Oberverwaltungs 
gerihts Band XV ©. 235 und 236 u. öõ.). Im Uebrigeu wär 
zu unterjcheiden zwifchen den angeforderten Miethskoſten und den 
angeforderten Beheizungsfolten. Da jene Die tliche Ratur ner 
Ausgaben für Bauten an fich tragen (Enticheidungen des Ober: 
verwaltungdgeriht8 Band XX ©. 178), wäre ein Streit aa | 
Gemeinde und Dominium über die Bertheilung zunäd) 
einen gemäß 8. 47 Abi. 1 des Zuftändigleitögefepes vom 
1. Augujt 1883 (©. S. S. 237) abzufaflenden Beſchluß von der 
Schulaufſichtsbehörde zu entſcheiden geweſen. Anlangend abı 
die Beheizungskoſten für die Unterrichtsräume, fo bliebe zu 
prüfen, ob die vom Schulvoritande in dem Beſchluſſe vom 
22. April v. 36. in Bezug genommene Verfügung vom 11. Jalı 
1889 den Schulvoritand ermädhtigte, den von ihm feiner Heran: 
siehung zu Grunde gelegten Mahliab zur Anwendung zu bringen, 
und, wenn Died zu verneinen, ob es angängig wäre, die em 
Mr beſchaffte Ermächtigung der Schulauffichtsbehörk 
zuzulaſſen. 

t durch 
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(Erkenntnis de8 I. Senates des Königlichen Oberver⸗ 
waltungsgerichts vom 18. September 1896 — I. 1098 —.) 

b. 1) Die Nothwendigfeit des Schulbaues und die Art feiner 
Ausführung ift nicht Gegenitand des Streites; ftreitig und durch 
Beihluß der beflagten Königlichen Regierung vorläufig entichieden 
it nur die Frage, wer zur Tragung des der Klägerin als an- 
gebliher Gutsherrin von N. angelonnenen Drittel® der Bau- 
toten verpflichtet fei. Der Natur der ftreitigen Frage entiprechend 
hat die Klägerin in der Aufichrift der Klage die Schulgemeinde N. 
ol3 Beklagte genannt und in den Schlußworten noch einmal 
erflärt, daß fie gegen dieſe mitllage, „weil die durch dad Re— 
gierungsrefolut auferlegten Koften die Schulgemeinde treffen 
wirden“. Hierdurch Hatte jie, obwohl in der Antragsformel nur 
Befreiung von der angejonnenen Leiltung verlangt war, Deutlich 
u erkennen gegeben, daß fie die ihr auferlegte Leiſtung auf Die 
Schulgemeinde N. abwälzen wollte, uud danıit der Beſtimmung 
m $. 47 Abſ. 2 des Zuſtändigkeitsgeſetzes vom 1. Auguft 1883 
genügt. „Die Vorderrichter Hatten daher nicht nur zu prüfen, ob 
von der "Klägerin die ihr angefonnene Verpflichtung mit Recht 
geordert jei, fondern auch, ob die von der Klägerin in Anſpruch 
genommene Schulgemeinde anjftatt ihrer zu der geforderten Leiſtung 
verpflichtet fei, und mußten, wenn fie dieſe Frage verneinten, Die 
Klage abweiſen, anderenfalls aber ausſprechen, daß die mit- 
beflagte Schulgemeinde die Öffentlidyerechtlich Verpflichtete fei; in 
nem Falle aber durften fie den Beichluß der Königlichen Re: 
gerung, wie geſchehen, aufheben, ohne etwas Anderes an jeine 
Stelle zu feßen, und Die frage, wer ber öffentlich-rechtlich, aljo 
ber Schulauffichtsbehörde gegenüber zur Leiltung Berpflichtete jei, 
orten laljen. Beide Borderridhter haben ſonach die Bedeutung 
dır Vorſchrift im 8. 47 Abf. 2 des ehe vom 
1. Auguft 1883 verfannt und ihr Verfahren mit einem weient- 
lichen Mangel belafte. Der DBerufungsrichter hat aber noch 
eines weiteren ſich dadurch fchuldig gemacht, daß er die Zus 
schung der mitbeflagten Schulgemeinde zum Berfahren unter: 
laſſen hat; denn die frage, wer zu der von ber Klägerin ge- 
trderten Leiftung verpflichtet ſei; konnte zwiſchen den Parteien 
nur einbeittich entfchieden werden. Es lag daher bei der Stellung, 
welhe die Königliche Negierung zum Streite genommen hatte, 
nothwendige Streitgenoſſenſchaft zwiſchen ihr und der mitbellagten 
Schulgemeinde vor, weshalb auch ohne deren Buzichung dar- 
über, wer verpflichtet fei, weder nach der pofitiven noch nach der 
negativen Seite hin entjchieden werden durfte. Dadurch, dab 
died dennoch gejchehen, und in Folge deſſen auch eine pofitive 
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Feſtſtellung des Verpflichteten unterblieben ift, bat der Border: 
richter auch die Rechte der beklagten Regierung berührt; ihn 
Revifion erfcheint daher begründet und zieht die Aufhebung der 
Vorentfcheidung gemäß 88. 94 Nr. 1 und 2 und 98 bes Landes⸗ 
verwaltungsgejeßed vom 30. Juli 1883 nach ſich. 

2) Die beflagte Königliche Regierung irrt in der Anmahme 
daß der unterzeichnete Gericht3hof fich bisher einer eingehenberen 
Begründung der in feinen veröffentlichten Entſcheidungen Band XIV 
Seite 236 und Band XXI Seite 185 aufgeitellten Rechtsanſich 
enthalten und lediglich auf Die in den dort angeführten Urtheilen 
des vormaligen Königlichen Dber-Tribunals gegebene verwieien 
habe. In der a hat der Gerichtshof in mehrfachen Urtheilen 
feine Rechtsauffaſſung, daß fi eine die Berpflichtungen be 
Gutsherren ändernde Objervanz gegemüber den Vorſchriften in 
88. 34 und 36 Zitel 12 Theil II des Allgemeinen Lanbdredis 
nad Einführung dieſes Gelegbuches nicht mehr habe Bilden 
können, wiederholt in der eingehenditen Weife begründet und it 
dabei auf ſämmtliche Momente, welche die Reviſionsſchrift fir 
Die entgegengefegte Anficht anführt, eingegangen, insbelondere avi 
die Ausführungen in den von der beklagten Königlichen Regierur: 
angezogenen Dinijterialerlaffen und auf den vermeintlichen Biber: 
ſpruch mit dem in den veröffentlichten Entiheidungen des unter: 
geichneten Gerichtshofs Band I Seite 183 ff. abgedruckten Urtheil: 

nter anderen ilt dies in dem im Saprgang XII Seite 255 7 
des Preußiſchen Verwaltungsblattes abgedrudten Erkenntnifſe ge: 

ermad hätte fich eine die Gutsherrſchaft verpflichtend: 
Obſervanz nur in der Beit vor —— des Landrechts bilder 
können, Die in der vormals Sächſiſchen Oberlauſitz durch dat 
Patent vom 15. November 1816 (G. S. S. 233) erfolgt iſt 

(Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungs 
68 —.) | gericht vom 2. Dktober 1896 — I. 1158 

c. Aus der Natur einer Schule als einer katholiſchen Piarr: 
ſchule kann für das bier in Betracht zu ziehende Schleſiſche 
Provinzialrecht nur dreierlei gefolgert werden: Mitwirkung det 
Kirchenpatronats bei der Lehrerberufiug, Anwendung bes Re 

- glementd® de gravaminibus (Korn'ſche Sammlung Band V 
Seite 411) bei Bauten, Anrechnung der firirten Einnahmen aus 
dem Kirchenamte auf das Lehrerdienſteinkommen (Abſchnitt 13 dt 
Sculreglements vom 18. Mai 1801, Korn'ſche Sammlunz 
Band VII Seite 266). Im Uebrigen untericheiden ſich die ar 
kirchlichem Boden erwachlenen Schulen, fofern fie der allgemem 
Schulpflicht dienen, nicht von den fonftigen Volksſchulen; der 
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bei Anfegung neuer Lehrkräfte übt das Berufungsrecht derjenige 
aus, dem diefe Befugnis zuftände, wenn die Schule nicht den 
Charakter der Pfarrſchule Hätte, Ermweiterungsbauten, Die Lediglich 
in Folge der Entwidelung der Schulanjtalt erforderlidd werden, 
liegen nach Vorſchrift des Geſetzes vom 21. Zuli 1846 (©. ©. 
&. 392) denen ob, welche in Ermangelung eines Pfarrihulhaufes 
den Bau umd die Unterhaltung einer gemeinen Schule am Orte 
zu beforgen haben (Entjcheidungen des früheren Ober-Zribunals 
Band 60 Seite 219 ff.); die Aufbellerung des Lehrergehalts jo« 
wie die Befoldung weiterer Lehrkräfte Haben nicht die Firchlichen 
Intereſſenten zu tragen, ſondern die Schulunterhaltungspflichtigen 
(Enticheidungen des OberverwaltungsgerichtS Band XV Seite2756). 
Die Bezeichnung einer Schule als Pfarrſchulen küpft aljo 
lediglich) an ihren Uriprung und insbejondere an die von ber 
Kirche erhaltene Dotation an; im Uebrigen ſchließt aber dieſer 
urſprüngliche Charakter der Schule nicht aus, daß an ihr allerlei 
Veränderungen eintreten können, ſei es nad) Geſetzesrecht, Tei e8 
nad Obfervanz, jei es nach Uebereinkommen der Betheiligten. 
Zreten ſolche Veränderungen ein, jo fpielt der urſprüngliche Chas 
roter der Schule ald einer Pfarrſchule inſoweit eine meitere 
Rolle nicht mehr. 

. (Erkenntnis des I. Senates des Königlichen Oberverwaltungßs 
geriht8 vom 2. Dftober 1896 — I. 1159 —.) 

Berional-Beränderungen, Titels und Ordensverleihungen. 
A. Behörden und Beamte. 

Tem Provinzial-Schulratb Hoppe zu Breslau ift der Cha 
ralter als Geheimer Regierungsrath verliehen worden. 

Der Zuftitiar und Verwaltungsrath bei dem Provinzial-Schuls 
follegium zu Goblenz Regierungsraib Dr. Mager ift zum 
Dber-Negierungsrath ernannt und demfelben die Stelle als 
Direktor des PBrovinzial-Schullollegiumd zu Breslau über: 
tragen worden. 

Der bisherige Oberlebrer Dr. Seehaufen ift zum Kreis-Schuls 
infpeftor ernannt worden. 

B. Univerfitäten. 

Univerfität Berlin. 
Ter ordentliche Profefjor Geheime Regierungsrath Dr. von Wila⸗ 

mowiß-Moellendorff zu Göttingen ift in gleicher Eigen= 
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ſchaft in die Philoſophiſche Fakultät der Friebrih-Wilhelms 
Univerfität zu Berlin verſetzt worden. 

Zu außerordentlichen PBrofefjoren find ernannt worden: 
der bisherige Privatdozent in der Philoſophiſchen Fakultät der 

Königlihen FFriedrih-Wilhelms-Univerfität zu Berlin Bro 
feſſor Ur. Jahn und 

der bisherige Privatdozent in der Mediziniichen Fakultät der: 
jelben Univerjität Dr. Nagel. 

Das Prädikat „Profeffor” ift beigelegt worden: 
dem Privatdozenten in der Zuriftiihen Fakultät der König: 

lichen Friedrich Wilhelme-Univerfität zu Berlin Amtsrichter 
Dr. Konrad Bornhak, ſowie 

den Brivatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultaͤt derſelben 
Univerfität, Mitglied des Kaiſerlichen Patentamts Dr. Fried⸗ 
beim und Dr. Bringsheim. 

Univerjität Marburg. 
Dem Privatdozenten in der Philoſophiſchen Fakultät der Uni: 

verjität Märburg Dr. Judeich üt das Prädikat „Brofefior“ 
beigelegt worden. 

Univerfität Bonn. 
Der bisherige kommiſſariſche Univerfitäts - Kurator zu Bonn 

Wirklihe Geheime Rath Dr. von Rottenburg ift zım 
Kurator der Univerfität Bonn ernannt worden. 

Akademie Müniter. 
Der bisherige Privatdozent Dr. Pieper zu Münfter i. B. ii 

zum außerorbentlihen Profeflor in der Theologischen Fa⸗ 
fultät der dortigen Alademie ernannt worden. 

C. Mufeen u. ſ. w. 

Dem Inſpektor der Kunſtakademie zu Düffeldorf Bauer il 
der Charakter als Rechnungsrath verlichen worden. 

Das Prädikat „Profeſſor“ ift beigelegt worden: 
dem Sanitätsrath und Hofarzt Dr. Boer zu Berlin, 
dem Stadtardjivar zu Cöln Dr. Hanjen und 
Dem rivatgelehrien Dr. phil. Karl Müller zu Hallea.S. 

Das Prädikat „Königliher Muſik-Direktor“ ift beigelegt worden: 
dem Chordirigenten bei der katholiſchen Pfarrkirche zu Oppeln 

Mujillehrer Hauptmann und 
dem Organifien und Gymmafialgefanglehrer Springer zu 

olberg. 
Der Porträt: und Genremaler Dr. Sceger ift zum Direktorial⸗ 

Afliftenten bei der Königlichen akademiſchen gosigule fit 
die bildenden Künfte zu Berlin ernannt worden. 
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D. Höhere Lehranftalten. 

Es ift verliehen worden: 
der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe 
dem Direftor Dr. Flebbe an der in der Entwidelung zu 

einer Oberrealſchule begriffenen Realjchule (verbunden mit 
Landwirtbichaftsichufe) zu Flensburg, 

dem Direltor Strehlow an der Nealichule zu Altona= 
Dttenjen und 

dem Gymnafial-Öberlehrer Profefior Kaifer zu Trier; 
der Königliche Kronen-Örden dritter Klaſſe 

. dem Gymnafial:Direktor Dr. Dronte zu Trier. 
In gleicher Eigenichaft find verſetzt worden die Oberlehrer: 

Dr. Cramer vom Gymnafium zu Natibor an das Gym⸗ 
naſium zu Erfurt, 

Dr. Kod von der Realſchule zu Quedlinburg an die Real- 
Ichule zu Elberfeld (Nordftadt), 

Brofefior Dr. Meinede vom Gymnafium zn Hamm an 
da3 Gymnaſium zu Kiel, 

Dr. Prellwig vom Gymnafium zu Bartenftein an das 
Gymnaſium zu Tilfit, 

Dr. Ruchhöft vom Realprogymnafium zu Forſt i.2. an 
die Realichule zu Cottbus, 

Dr. Schuld vom Realprogymnafium zu Gardelegen an das 
Oymnafium zu Neu-Ruppin, 

Strotfötter vom Progymnaſium zu Dorſten an das Gym⸗ 
nafium zu Arnsberg, 

Dr. Teig vom Progymnafium zu Neumark an dad Gym- 
nafium zu Culm nud 

Theill vom Öymnafium zu Gneſen an das Gymnafium zu 
Nordhauien. 

8 ift befördert worden: 
der Oberlehrer am TFall-Realgymnafium zu Berlin Pro⸗ 

feffor Dr. Schellbad zum Direktor dieſer Anftalt. 
Es find angeftellt worden als Oberlehrer: 
am Gymnaſium 

zu Spandau der Schulamt3landidat Ashelm, 
zu Ratibor der Hilfglehrer Brachmann, 
zu Linden der Hulfslehrer Dr. Burghard, 
zu Münjter die Hilfslehrer Döring und Dr. Kahle, 
zu Gütersloh der HilfsIehrer Dr. Graeber, 
zu Clausthal der Hilfslehrer Grevemeyer, 
zu Brandenburg (Ritteratademie) der Hilfslehrer Krüger, 
zu Gneſen die Hilfslehrer Kühn und Schulze, 
zu Beuthen der Schulamtslandidat Menſchig, 
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zu Nordhauſen der Hilfslehrer Dr. Neubauer, 
zu Paderborn der ee Peters, 
zu Rößel der Hilfslehrer Boetj chi, 
zu Breslau (Elifabeth - Gyninafium) der Hilfslehrer 

Schnobel, 
zu Thorn der Hilflehrer Semrau und 
zu Leer (und Nealgymnafium) der Hilfslehrer Dr. Tammen; 

am Realgymnaliuın 
zu Ruhrort die Hilfslehrer Dr. Barth und Dähne, 
zu Eſſen der Hilfslehrer Köftler und 
zu Mülheim a. Rh. der Hilfslehrer Pohl; 

an der Oberrealſchule 
zu Crefeld der Hilfslehrer Dr. Puff; 

am PBrogymnaftum 
zu Löbau der Sifstehner Müller, 
zu Jülich der Hilfslehrer Schenke und 
zu Wipperfürth der Hilfslehrer Steffens; 

an der Realſchule 
zu Quedlinburg der Hilfslehrer Dr. Dörge und 
zu Görlig der Hilfslehrer Liewald; 

am Realprogymmafium 
zu Öardelegen der Hilfslehrer Dr. Wächter. 

E. Schullehrer- und XehrerinnensSeminare. 

Dem ordentlichen Seminarlehrer Knabe zu Soeft iſt das Prü- 
Tüdikat „Königlider Mufil-Direktor” beigelegt worden. 

In gleicher Eigenjchaft find verſetzt worden: 
die ordentlichen Seminarlehrer 
Genähr von Waldau nach Friedeberg N. M., 
Glage von Pr. Friedland nah Marienburg und 
Jaeſchke von Löbau nah Waldan. 

Es find befördert worden: 
zum Oberlehrer 

am Schullehrer-Seminar zu Karalene der biäherige ordent: 
lihe Seminarlehrer Tomuſchat zu Ortelsburg; 

zu ordentliden Seminarlehrern 
am Schullehrer-Seminar zu Ortelsburg der biöherige 

Seminar:Hilfälehrer Molloifch zu Dfterode, 
am Schullehrer-Seminar zu Heiligenftadt der bisher 

Seminar-öilfsteher Pauly zu Prüm, 
am Schwllehrer-Seminar zu Karalene der bisherige Er 

minarsHilfslehrer Röber zu Waldau, 
am Schullehrer-Seminar zu Hohenſtein D. Br. ber bt: 
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—*7* Zweite Praͤparandenlehrer Skorczyk zu Friedrichs⸗ 
of un 

am Schullehrer⸗Seminar zu Segeberg der bisherige Se- 
minar-Hilfslehrer Stamm zu Liegnip. 

Es ſind angeſtellt worden: 
als Seminar-Hilfslehrer 

am Schullehrer-Seminar zu Oſterode der bisherige Prä- 
parandenanftalts-Hilfslehrer Chrosciel zu Hohenftein, 

am Scullehrer-Seminar zu Prüm der bisher am Schul- 
lehrer -Seminar zu Wittlich kommiſſariſch befchäftigte 
Lehrer Lennarz und 

am Schullehrer-Seminar zu Waldau der Lehrer Seidler 
zu Algawiſchken. 

F. Deffentlihe Höhere Knabenfdulen. 

Dem wifjenjchaftlichen Lehrer bei der Städtifchen höheren Knaben⸗ 
ſchule zu Gevelsberg Dr. Schwarz ift der Titel „Ober- 
lehrer“ beigelegt worden. 

G. Ausgeidieden aus dem Amte. 

1) Geftorben: 

Dr. Adermann, Geheimer Medizinalrath, ordentlicher Pro⸗ 
feflor in der Mediziniſchen Fakultät der Univerfität Halle, 

Herrmann, Seminarlehrer zu Reichenbach, 
Dr. Lewin, Geheimer Medizinalrath, außerordentlicher 

Profeſſor in der Medizinischen Fakultät der Königlichen 
Friedrih-Wilhelms-Univerfität zu Berlin, 

Dr. Pabſt, Oberlehrer an der Lateinifhen Hauptichule der 
Franckeſchen Stiftungen zu Halle a. S., 

Sieg, Progymnafial-Direftor zu Pelplin, 
Bendt, Profeſſor, Realprogymnafial-Oberlehrer zu Lennep 

un 
Woitylak, Schulrath, Kreis-Schulinfpeftor zu Tarnomigp. 

2) In den Ruheſtand getreten: 
Hanfel, Gymnafial-Direktor zu Leobſchütz, unter Ver⸗ 

leihung des Rothen Adler-Ördens dritter Klafje mit der 
Schleife, 

Kleineidam, Profeſſor, Gymnaſial⸗-Oberlehrer zu Neuſtadt, 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 

Metzdorf, Profeſſor, Realſchul⸗Oberlehrer zu Görlitz, 
unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
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Müller, Brofeffor, Gynmaftal-Oberlehrer zu Breslau, 
unter Verleihung des Rothen Adler⸗Ordens vierter Klafie, 

Neuß, Profeſſor, Gymnaſial⸗Oberlehrer zu Röfiel, 
Plew, Profeffor, Gymnaſial⸗Oberlehrer zu Zilfit, unter 

Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klafte, 
Simon, Kreis-Schulinſpektor zu Wittlich, 
Uber, Brofejlor, Gymnafial-Oberlehrer zu Waldenburg, 

unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
Dr. ®Wieszner, Profeflor, Gymnaſial⸗Oberlehrer zu Breslau, 

unter Verleihung des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe, 
Wolf, ordentlider Seminarlebrer zu Petershagen und 
Wölke, Seminar-Öberlehrer zu Berent, unter Verleihung 

des Rothen Adler-Ordens vierter Klaſſe. 

3) Ausgeihieden wegen Eintritts in ein anderes Amt 
im Snlande: 

Dr. Schotten, Gymnafial-Oberlehrer zu Caſſel. 

4) Ausgefchieden, Anlaß nicht angezeigt: 
Dr. Ana Oberlehrer am Pädagogium zum Kloſter 

Unſer Lieben Frauen zu Magdeburg. 

Inhalts⸗Verzeichnis des Dezember-Heftes. 

Ländern deutſcher Zunge von Profeſſor Dr. Karl Kchrbad. 
Erlaß vom 8 Dltober d. BB... > 2 2 2 2 0 nn. 125 

208) Verhütung der Lörperlien und geiftigen Ueberbürbung von 
ober 

B. 207) Das gefammte z Sunge vo und Unterrichtsweſen in den 

C. 211) Allerhöchſte Beftimmung über den zum Andenken an en 
n 
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212) Wettbewerb um den groben Staatspreis auf dem Gebiete 
der Architektur für das Jahr 1897. Bekanntmachung des 
Senates der Königlichen Alademie der Künſte, Sektion für 
die bildenden Künfte vom 15. Dftober d. Is. 

213) Wettbewerb um den großen Staatspreis auf dem Gebiete 
der Bildhauerei für daB Jahr 1897. Belanntmahung des 
Senates der Königlihen Alademie der Künfte, Seltion für 
die bildenden Künfte, vom 15. Oktober d. 8. 

214) Wettbewerb um das Stipendium ber Dr. Baul "Säule 
Stiftung für das Jahr 1897. Bekanntmachung des Senates 
der en Iihen Alademie der Künfte, Sceltion für bie bilden- 
den Rünke. vom 15. Oktober d. 38. 

215) Wettbewerb um den Preis der erften Michael Beer ſchen 
Stiftung auf dem Gebiete der Bildhauerei für das Jahr 1897. 
Bekanntmachung des Senates ber Königlichen Alademie der 
Kanle, Se Sektion für die bildenden Rüne, vom 15. Ottober 
d . 

. 216) — der an Seminar-Rräparandenanftalien zu⸗ 
gebrachten Dienſtzeit auf die Gewährung von Alterszulagen 
an Seminarlehrer. Erlaß vom 20. Rovember d. Is. 

217) Anſtellung von Kandidaten der Theologie und des höheren 
Schulamtes im Volksſchuldienſte. — Angeig ge fittliher Ber« 
gebungen von Lehrern an Brivatichulen urd die Seiler ber 
ebteren. Erlaß vom 28. Rovember d. % . 

. 218) Yübrung ber Amtebegeihnung ——— rl vom 
2. Rovember d. 38. 

. 219) Uebernahme von Bollsfgulen auf ben Haushalt ber politifchen 
Gemeinden unter Auflöfung der Schulfozietäten. Erlaß vom 
26. Oktober d. 38. 

220) Wenn einem Schulverbande für mehrere Schulftellen aus dem 
donde Kap. 121 Tit. 84 des Staatshaus halts⸗Etats Beihilfen 
ewilligt find, müffen diefelben in den Jahlungsnachweiſungen 

und Zuittungen einzeln aufgeführt werden. Erlaß vom 
27. Rovember d. 8. 

221) Strafbarteit der unentſchuldigten Verſäumnis von Schulfeiern. 
Erkenntnis der Ferien⸗-Strafkammer des Königlichen Land⸗ 
gericht zu Elberfeld vom 6. Auguft d. 38. 

222) Rechtsgrundſätze des Königlichen Obervermaltungsgerichts. 
Erkenntniſſe des I. Senatee vom 18. September, 2. und 
2. Oftober d. 38. . 

Berjonalien 

Drud von J. F. Starde In Berlin. 
1896. 62 
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740 

141 
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142 

149 
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Chronologiſches Regiſter 
zum Gentralblatt für den Jahrgang 1896. 

Ablürzungen! 
A. Ordre — 4. Erl. — 9. Verordn. = Allerhöchſte Drdre — Allem 

höchſter dab — Allerhöchſte Verordnung. 
Bel. d. Reichel. A. = Belanıtmahung des Herrn Reichskanzlers, bezw. 

des Reichskanzler⸗Amtes. 
Et M. Beſchl. — St. M. Berordn. = Staats-Minifterial-Beihluß — 

Sch. 8. 8 

dsgl. Verordnung. 
B. — M. Bel. — M. Bed. — M. Beſtät. — M. Genehm. = 
Minifterial» Berfügung, — »Belanntmadung, — «Beideid, — 
zochätigung, — Ten ehmign 

Sch. K. Bel. = erfüg gung — Belanntmadung eines 
„rörigt Pr - Brooingial-Schulfole iums. 

= dsgl einer Königl. Regierung. 
— Bände 3 zugeſegt = @irkular. 
Erk. d. Reichs⸗Ger. = Erkenntnis des Reichsgerichts 
Ert. d. „m. Ger. *⸗SErtenntnis des Königl. Oberverwaltungs⸗ 

eri 
Bel. Er 33 d. K.* Bekanntmachung der Königl. Akademie der 

Künſte zu Berlin. 
Vek. d. R.u. S. d. Univ. = Bekanntmachung des Reltors und Senates 

der Univerfität 
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Bach -Regifter 
sum Gentralblatt für den Jahrgang 1896. 

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.) 
Eemerfung: Zur leidteren Drientirung wird bemerit, daß in eriter 

Linie alle das Dienftalter, die Gehälter, die Zulagen der Beamten und 
Lehrer betreffenden Verfügungen unter Befoldungen, alle die Ele⸗ 
mentar- und Bollsfchullehrer betr. Verf. unter Volksſchulweſen, ale 
das höh. Schulmefen betr. Verf. unter Lehranſtalten (höhere), alle 
die Univerfitäten betr. Verf. unter Univerfitäten und alle Entſcheidun⸗ 
gen, Rechtsgrundſätze u. Erfenntniffe des Oberverwaltungsgerichts 
unter legterem Worte vermerkt find. 

A. 
Abbruch von Baulichkeiten von künſtleriſchem 2c. Werthe, geſchäftliche Be» 

bandlung der Anträge 640. Einholung der ftaatlihen Genehmigung 
zur Riederlegung ıc. von Baudenfmälern 2c. 891. 

Abgaben, f. a. O:bervermaltungsgericht, Volksſchulweſen. Anfechtbarteit 
der Abgabenregulirungspläne nad) den Geſetzen vom 25. Auguft 1876 
und 8. Januar 1845 529. Beitragspfliht von Gebäuden (Dienjtgrunde 
Rüden) zu den Kreisabgaben 694. 

Abgangszeugnifie, ſ. a. Zeugniſſe. Anerkennung der von höh. Stadte 
ſchulen ausgeftellten Abgangszeugnifje für eine beftimmte Klaſſe einer 
höheren Sebranftalt abgelehnt: 201. Beleitigung der Gebühren für 
Abgangs- und Neifezeugniffe an höheren Lehranftalten 400. 401 

Ablöſungs- 2c. Rezeſſe, Aufbebung und Abänderung der in denfelben 
* ffentlich⸗rechtliche Verhältniſſe geiroffenen Feſtſetzungen durch Ob⸗ 
ervanz 270. 

Adlige Güter im ehem. Kurfürſtenthum Heſſen, Beitragspflicht zu Schul⸗ 
unterhaltungskoſten 616. 

Aegyptiſche Alterthümer, Sammlung, in Berlin, Perſonal 80 
Akademie zu Münſter, Perſonal 117. Braunsberg 119. 
Aademie der Künfte zu Berlin, Berfonal 72. Rerleihung von Medaillen 

aus Anlaß der zur Feier des 200jährigen Beftehend veranftalteten 
Runftausftelung 569. Sliftung eines Preiſes gu Förderung des 
Studiums der Haffiihen Kunft durch Ee. Majeftät, Bedingungen für 
den Wettbewerb 248. Bedingungen für den Wettbewerb um die 
Giacomo Meyerbeer'ſche Stiftung für Zonkünftler 249, — Joſeph 
Joadim-Stiftung für Mufiter 845, — um das Mendelsjohn-Bartholdy- 
Stipendium für Mufiler 845, — um die Zweite Michael Beeriche 
Stiftung für Muſiker 702, — um den Erften Preis der Michael Beer⸗ 
jhen Stiftung für Bildhauer 787, — Großen Staatspreis auf dem 
Gebiete der Bildhauerei 784, — um die Dr. Baul Schulge- Stiftung 
für Bildhauer 785, — um den Großen Staatspreis auf dem Gebiete 
der Architeltur 788. 
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Alademifhe Hochſchule für die bildenden Künfte, Berjonal 76. 
— Meijterateliers. Berfonal 76. 
— Hochſchule für Mufil, Berfonal 76. 
— Meifterfhulen für muſikaliſche Gompofition, Perſonal 77. 
Alademifhes Anftitut für Kirdenmufil, Berfonal 77. 
Akademie der Wiſſenſchaften zu Berlin, Berfonal 70. 
Allgemeine deutihe Penfionsanftalt für Lehrerinnen und Fröcherinnen. 

Sabresbericht 480. “ 
Allgemeine Witwen-Verpflegungsanftalt, Berechtigung der Mitglieder der 

Elementarlehrer⸗Witwen⸗ und Waiſenkaſſen zum Ausſcheiden 22. 
Altersdispens bei Aufnahme in Lehrerinnen-Bildungsanftalten 417. 
Alterszulagen f. Dienftalterszulagen, Veloldungen. ° 
Alterthümer. Xheilmeife Neueindedung der Daher an alten Baubenl 

mälern 197. Ginbholung der fiaatlihen Genehmigung zur Riet 
legung 2c. von Baudentmälern und beweglichen @egenftänden, welde 
einen gefchichtlichen ze. Werth haben 891. ODrganiſation der Teil. 
malspflege in den Provinzen, Bezeihnung der Provinzial-Kommilfone 
und Konfervatoren 892. 508. Geſchäftliche Behandlung der Anträge 
auf Abbruh von Baudentmälern 2c. 640. 

Amtsbezeihnung der nebenamtliden ftändigen Direktoren der Provinzic- 
Schulfolegien 189. Die Beftimmungen in der allgemeinen Berfügur; 
vom 81. Mai 1894 über die Amtsbezeihnung der Leiter 2c. an höt 
Mädchenfchulen finden auf derartige Anftalten privaten Gharafır 
feine Ainwenbung 218. Amtsbezeihnung für die an höheren Lıh 
anftalten angeftellten ſeminariſch gebildeten Xehrer 708. Führung k: 
Amtsbezeihnung „Oberlehrerin“ 789. 

Amtstautionen, |. Rautionen. 
Amtsfuspenfion. gahlung des Suspenfiondgebalte an frädtikk & 

meindefdyullehrer 864. irtungen der freimilligen Aufgabe der i=” 
wohnung feiten® eine vom Amte juspendirten Lehrerd 518. 

Anatomifhe Wandtafeln für den naturgeſchichtlichen Unterricht m. 
Dr. Frenkel 509. 

Anciennetät, |. Bejoldungen. 
Anerlenntntife über Gnadengefchente zu Schulbauten find nicht ad! 

erforderlich 218. 
Anrehnung von Dienftzeit, ſ. a. Befolbungen, Dienſtzeit, Beamte. S. 

rehnung der Thätigkeit der Kandidaten des höheren Schulamiet di 
Alfiftenten für mathematifhe und naturwiſſenſchaftliche Fächet 2 
Techniſchen Hochſchulen auf die Wartezeit als Kandidat 2x0. 

Anftellung von Nilitäranmwärtern 816. Auflöfung des Anftellungkt® 
bältniffes einer Lehrerin im Falle der Berheiratäung 686. Anjtel 
von Lehrern im öffent. Voltsihuldienfte, melde ihre Befähigung a 
durch Prüfungszeugniffe außerpreußifher Prüfungsbehörden di 
Deutihen Reiches darihun 706. Anftelung von Kandidaten 7 
Theologie und des höheren Schulamtes im Volksſchuldienſte 789. 

Arhäologifher Kurfus in den Königlihen Muſeen zu Berlin 252, 
Bonn und Trier 282. 

Arhitcktur, Bedingungen für den Wetibewerb um den großen Etat" 
preis 788, Bw 

Armee. Schulbildung der eingeftellten Mannidaften 597. ©. a. Kiltir 
meien. Immatritulation und Sulaffung altiver Dffiziere zu Mr 
lefungen an Univerfitäten 246. 

Aſtrophyſikaliſches Obfervatorium zu Potsdam, Perſonal 86. 
Aufnahme, Aufnahme-PBrüfungen. Zermine bei den Edulldm 

Seminaren 166, bei den Präparandenanjtalten 171, in Drogkig * 
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Grundfäße für die Aufnahme in ein Schullehrer- Seminar 419, 
Etempelpflidtigfeit der Berpflihtungsbefheinigungen der Seminare 
Alpiranten. Reverje find ftempelfrei 215. Prüfung bei Aufnahme in 
Schrerinnen-Bilbun Sanftalten 588, Altersdispens 417. 

Auguſtaſchule zu Berlin, Ferien 207. 
Auswärtige Schüler flädtifcher höherer Schulen, Erhebung eines höheren 

Schulgeldes 252. 
Auszeihnungen, Drden. S. a. Perſonalchronik. Anläßlich des Krönungs⸗ 

und Drdensfeſtes 231, anläßlid der Anweſenheit Sr. Majeftät des 
Kaifers und Königs in Poſen und Schlefien 684. Berkihung des 
Kronen-Drdens 2. Klaffe mit dem Stern an den Unter-Staatsjelretär 
D. Dr. von Weyrauch 558. Verleihung von Medaillen aus Anlaß der 
zur Feier des 200jährigen Beftchens der Akademie der Künfte ver. 
anftalteten Kunſtausſtellung 569. Berleihung des Nanges der Räthe 
4 Klaſſe an Direktoren u. Brofefforen höherer Lehranftalten 512. 751. 

Baden an verbotenen Stellen, Warnung der Schüler 580. 
Saudentmäler. Theilweiſe Reueindedung der Däher an alten Bau 

dentmälern 197. Einholung der ftaatlihen Genehmigung zur Rieder 
legung z2c. von Baudentmälern und bemweglidyen Gegenftänden, welde 
einen gejchichtlihen Werth haben 891. Gejhäftlihe Behandlung der 
Anträge auf Abbrud 640. Brganijation der Senfmalöpflege in den 
Provinzen. Bezeihnung der PBrovinzial-Kommiffionen und Konfere 
vatoren 392. 508. 

Rauten. ©. a. Schulbauten. Behandlung der Bauangelegenheiten bei 
den ftaatlichen höheren Zehranftalten und Ehullchrer-Scminaren, Bera 
fügung des Provinzial-Ehullolegiums Königsberg 560. Herftelung 
von Gipseſtrich bei ftaatlihen Bauten 728. 

Beamte. S. a. Beloldungen, Etats. 
a. Borbildung, Brüfung. Prüfung der für den Bureaudienft bei 

den Provinzial⸗Schulkollegien anzuftelenden Subalternbeamten 555. 
Prüfungs⸗Ordnung 556. GErridtung einer Prüfungstommiffion für 
die bibliothelariihe Yahprüfung zu Göttingen 889. Prüfungs 
tommiffionen für Nahrungsmittel⸗Chemiker 562, VBorprüfungstommilfion 
in Bonn 689. 

b. Anftellung und Entlaſſung. Dedblätter zu den Srundfäßen für 
die Befegung der Subaltern- ꝛc. Beamtenftellen mit Militäranmärtern 
8316. Schema zum Civilverſorgungsſchein 817. Rerzeihnis der den 
Rilitäranmärtern vorbehaltenen Stellen 818. Koftenanjag in Dis 
ciplinarſachen 728. Das in Pisciplinarunterfuhungsfahen bei ver« 
fpäteter Anmeldung der Berufung zu beobadıtende Verfahren 246. 
Berichterftattung bei Berufung in Disciplinarfadhen 688. 

. Ginfommenspverhältniife. berangiehung der Dienſtaufwands⸗ 
entihädigungen zur Dedung von Bertretungsloften 189. Anrechnun 
der Militärdienftzeit auf das Eivildienftalter bei Berfonen, welde be 
der Gendarmerie oder der Schutzmannſchaft etatsmäßig angeftellt waren 
und demnädft in einer Stelle des Subalterndicnftc8 angeftellt werden 
192. Regelung der Gehälter der etatsmäßigen wilfenfchaftliden 
Deamten an den größeren Univerfitäts-Camnlungen nad) Bienftalters- 
Hufen 198. Denkſchriſt, betreffend die Vereinigung von Yüreaubeamtene 
ſtellen I. u. II. Flaſſe zu Giner Beſoldungsklaſſe, jomie die Aenderung 
der Dienftaltersftufen- rdnung für mehrere Beamtenklategorien 871. 
Ausführungs-Verfügungen in Betreff der Büreaubeamtenftellen der 
Univerfitäten 887, der Provinzial-Schulfollegien 402. Zagegelber, 

— 
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Reiſekoſten und Umzugskfoften der Beamten nad) Bereinigung de 
Stellen 1. u. DL. Kaffe zu Einer Beſoldungsklaſſe, ſowie der Unwäne 
für derartige Stellen 871, — bei den Univerfitäten 887, — bei de 
Provinzial⸗Schulkollegien 402, — Erläuterung der Vehtimmungen 58. 
Borausfegungen für den Anſpruch eines Beamten auf Umzugstoie 
505. Aenderung der Brundfäge für Berechnung der Reife und Un 
augsfoften 693. Selbitändige Anweiſung der Umzugs- und Reileloite» 
tquidationen von Lehrern und Beamten an höheren Ünterriätt 

anjtalten durch die Provinzial-Schullollegien 780. Feftiegung des 
Befoldungsdienftalters für folhe Beamte, welche den Dienſt bei anı 
Behörde cabfiäifigtermaßen mit dem Beginne eines Kalendervieti« 
jahres antreten follten, welche indeffen, weil der erfte bezw. aud da 
zweite zog des betr. Kalendervierteljahres ein Sonn« oder Jetta 
mar, den Dienſt erft am darauf folgenden Werktage antreten konntır 
279. Unterhaltung der Gasglühlichtapparate in den Dieufimohnun 
en 559. 

d. Benfionirung, Hinterbliebenen-Berforgung. nie vor 
Kriegsjahren 191. Geſetz, betr. Abänderungen des Penſionsgejſehel 
vom 27. März 1872. Vom 25. April 1896, Ausführungsperfügung x 
445. Anfchluß der Lehrer und Beamten der Baifen- unb Reuunge⸗ 
häufer an die Provinzial-Benfions-, Witwen. und WBaifenlaflen 70 

e. Eonftigesd. Aufnahme von unbemittelten Beamten und 2ebren 
die Univerfitätsflinifen 844. Führung von Rormundidaften durt 
Univerfitäts-Brofefjoren 195. Kandidaten des höheren Schulamt: 
befigen während der Dauer des Probejahres nicht Die Eigenihet 4 
Staatsbeamte 401. Zulaffung der Prioritäts-VObligationen der Bert 
Geraer, Saale und Berra-Eifenbahn zur Beftelung von Ist 
fautionen 190. 

Beamten«- Berein, Preußifcher, Yahresberiht 619, Wenderun ie 
Statuten 2c. 712. 

Bedürfnißzuſchüſſe, |. Staatsbeihilfen. 
Beer'ſche (Mihael) Stiftung für Mufifer 702, für Bildhauer 787. 
Befähigungszeugniffe, f. a. Zeugniſſe. Saflung Derjelben 'ü 

Lehrerinnen an Volks⸗, mittleren und höheren Mädchenfchulen 21: 
Form der Prüfungszeugniffe für Schulvorfteherinnen 615. 

Berechtigungen. Anerkennung der von höheren Stadtſchulen aut;r 
ftellten Abgangszeugniffe für eine beftinmte Klaſſe einer höheren Lett 
anftalt abgelehnt 201. Gleichwerthigkeit der Feugniffe der rat 
Abtheilung eines Progymnafiums mit denen eines Realprogymmafer! 
für die Befähigung zum einjährigfreimilligen MRilttärdienfte 572. tr 
zeichni& der militärberedhtigten Anftalten 127. Ymeites Nadtrags:“ 
zeichniß der militärberechtigten Lehrauſtalten (SchullehreSeminare) A 

Berlin. Sranzöfifher Ferienkurſus 206. Archäologiſcher Kurjus °- 
Naturwiſſenſchaftlicher Kurjus 254. 

Berufung. Das in Disciplinarunterfugungsfadhen bei verfpäter 9 
meldung der Berufung zu beobadtende Verfahren 245. Bent 
erftattung bei Berufungen in Disciplinarfacdhen 688. 

Befheinigungen, Verpflichtungs- der Seminar-Afpiranten, Etemp«' 
pflichtigfeit 215, der Studirenden über Jahlung des gefunden 
onorars, Stempelvermendung 699. 

Beſchlußbehörden, Befugnis 608. 
Befoldungen, |. a. Etats- und Kaſſenweſen. dur 

a. Beamte. Anreönung der Militärdienftzelt auf das Childientu 
bei Berfonen, welche bei der Gendarmerie oder der Shupmann““ 
etatsmäßig angeftellt waren und bemnädft in einer Stelle des ©* 
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alterndienfles angehelt werben 192. Regelung ber Gehälter ber riat2- 
mäßigen oiffenfhaftlichen Beamten an den größerem Univerfitäts- 
Sammlımgen und den Elernwarten (Rufoden, Kbicrpatoren zc.) nad) 
Tienfaltersfiufen 198. erfahren bei der Schlepung Des Beioldungs- 
dienftalter für foldhe Beamte, welche den Tienft bei eimer Bchörde 
beabfihtigtermagen mit dem Beginne eines KRalendervierteljahres an« 
treten ſollten, welche indefien, weil der erfie bezw. audy der zweite 
Zag des betreffenden Kalendervicerteljahres cin Sonn⸗ oder Felltag 
war, den Tienft erfi am darauffolgenden Werktage antreten konnten 
279. Dentſchrift, betr. die Bereinigung von Büreaubcamtenftellen 
L und 1L Klaſſe zu Einer Bcholdungsllafie, ſowie die Aenderung ber 
Tienftaltersftufen-Erdnung für mehrere ®camtenfategorien 871, Aus- 
führungs«-Berfügungen in Betreff der Zürenubeamtenftclien der Uni⸗ 
verfitäten 887, der Brovinzial-Echullollegien 402. Griäuterung der 
Veſtimmungen 508. 
Lchrer an höheren Unterridtsanftalten. Gewährung der feiten 
Zulage von 900 A 199. —— der Zeit einer vorübergehenden 
®erwaltung einer Oberlebrerficle aut das Tienftalter als Hilfslehrer 
849. Anrechnung der Theilnahme an dem fehsmonatigen Kurſus 
bei der Zurmichrerbildungsanftalt auf die Hilislehrerdienftzeit 849, 
Anrehnung der an Landwirthihaftsihulen zugebraditen Dienitzeit 576. 
Seminar- und Bräparandenlehrer. Bienftalteröberehnung für 
Lehrer, weldye bei der Berufung in den Seminardienft an der Rom 
ihule einer inländifhen höheren Unterridhtsanftalt bereit definitiv an» 
eftelt waren 216. Die Dienſgen vollbeſchäftigter Lehrer an Seminaw 
räparandenanfalten ift bei Gewährung von Alterözulagen und bei 

der Benfiontrung als im öffentlihen Echuldienfte zugebracht anzu« 
tehnen 516. Nidtanrehung der an EeminarPräparandenanftalten 
haebradıten Dienfizeit auf die Gewährung von Alterszulagen an 
tminarlebrer 738. 

d Glementarlehrer. Anrechnung auswärtiger Dienſtzeit für Rektoren 
an Bolksſchulen bei Gewährung von Alterszulagen 218. Als Dienft» 
hi im Sinne des 8. 5 des Gefches vom 6. Juli 1886 ift auch Die 

or 

pn 

eit anzufehen, während welder mit Genchmigung der Schulauffichts- 
ehörde vor der definitiven Anftelung fakultativer Zurnunterridht er 

teilt worden ift 298. Fortdauernde Geltung des Naſſauiſchen Geſetzes 
vom 10. März 1862 betr. Lehrerbejoldungen 807. Zahlung des Sus- 
penfionsgehalts an ftädtiſche Bemeindefchullchrer 854. Vorzeitige Aus- 
ablung der Dienftbezüge und der aus Aubegehaltstaffen zahlbaren 
czüge der Glementarlehrer und Lchrerinnen 514. Anrechnung der 

altiven Militärdienftzeit bei Bemeſſung der ſtaatlichen Dienſtalters 
—X 211 — der einjährigen Dienftzeit 416. Weitergewährung der 
aatlihen Tienftalterszulagen an Orten von mehr als 10000 Civil- 
Anwohnern 519. Anrechnung der Urlaubszeit auf die Dienftzeit 581. 

deuth⸗Siipendium 196. 
tbliothefen, f. a. Univerfitäten. Königliche zu Berlin, Berfonal 88. 
dibliothekariſche Fachprüfung, —— einer Prüfungskommiſſion 
ZJu Göttingen 389. 

dildhaueren Bedingungen für den Wettbewerb um den großen Staats. 
preis 784, um das Stipendium der Dr. Paul Schulhe-Stiftung 786, 

gm den Erften Preis der Michael Beer'ſchen Stiftung 787. 
tlattern und Schugpodenimpfung, Denkihrift des Ratterlicen Geſund⸗ 
N vente 654. Berzeid 

Ndenanftalten, Berzeihnis 162. Jahresbericht der Schlefiſchen 
Blinden-Unterrichtsanftalt 644. 9 9 Sieh 
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Blißableiteranlage. Entſcheidung über die Nothwendigkeit auf Küfe: 
und Schulhäufern 425. Diefelbe ein Theil des Gebäudes im Einu 
der Schulbaupflicht 425. 

Bonn, arhäologiiher Ferienkurfus 282. Franzöfiſcher Lehrerkurſus 412. 
Borgihulze, H., Anfeltenpräparate 229. 
Botanifher Garten zu Berlin, Berfonal 84. 
Brandenburg, Provinz, Schulferien der höheren Lehranſtalten 207. 
Braunsberg, Lyceum, Perfonal 119. 
Brunnenbau aufeinem Küfterfhuletabliffement, Aufbringung derKoften 422. 
Büreaunbeamte, Büreaudienft, f. Beamte, Subalternbeamte. 
Bürgerſchulen, höhere, Berzeiänis 148. 
Bürgihaftsftempel zu den Verpflihtungs-Beiheinigungen der Eeminar- 

Afpiranten 215. Stempelverwendung zu den Berpflihtungsihan:n 
der Stubdirenden über Zahlung des geftundeten Honorars und zu den 
VBürgfchaftserllärungen der Eltern 699. 

C. 
Charakterverleihungen, Profeſſor 202. 579. ©. a. Berfonaldror! 
Chemiker. Gleichſtellung der Verſuchsſtation des Landwirthihahlit.r 

Centralvereins der Provinz Sachſen zu Halle a. S. mit den zur 3.2 
nod fehlenden ftaatlihen Anjtalten zur technifchen Unterſuchung cs 
Rahrungs- und Genußmitteln behulß Ausbildung von Nahrunz* 
mittel-Chemilern 508. Prüfungstommiffionen für Rahrungsaic.- 
Ehemiler 562. Borprüfungstommilfion in Bonn 689. 

Chicago, Veltausftelung, Ehrendiplom für das Unterridytsminifteris * 
Givilverforgung der Wilitäranwärter |. dor. Schema zus Fi. 

verſorgungsſchein 817. 

D 
Dächer, theilweife Reueindedung an alten Baudentmälern (Kirden mil: 
Dedblätter zu den Grundfäßen für die Belegung der Subalterw - 

Bcamtenficlen mit Militäranmärtern 816. j 
Dentmalspflege, Dentmäler Theilweiſe Neueindeckung der Täbe 

an alten Baudentmälern, Kirchen zc. 197. Ginholung der ftaatlit” 
Genchmigung zur Niederlegung 2c. von Baudentmälern und ben 
lihen Gegenjtänden von geſchichtlichem ꝛc. Wertb 891. Behandir“; 
der Anträge auf Abbruch 640. Drganifation der Denkmalspflege 
den Provinzen, Bezeihnung der Provinzial Kommiſſionen und 9: 
jervatoren 892. 508. , 

Denkſchrift betr. die Rereinigung von Rüreanubeamtenftelm L :- 
D. Klaſſe zu Einer Befoldungsklafie, ſowie die Aenderung der ir» 
altersftufen-Ordnung für mehrere Beamtenkategorien 871. 

— des Raiferlihen Befundheitsamtes über Vlattern und Schuppode:T- 
pung 654. | 

Dienftalter, Dienftalterszulagen, Dienftzeit, f. a. Befolbunst: 
Benfionswefen. . 

a. Beamte. Regelung der Gehälter der etatsmäßigen miffenfhaftl-.: 
Beamten an den größeren Uninerfitäts Sammlungen und ben zit” 
warten nad Dienftaltersftufen 198. Denkſchrift betr. die Vercinig⸗' 
von Büreaubeamtenftellen I. und IL Klaffe zu Einer Befoldungel:_ 
fowie die Aenderung der Dienftaltersftufen-Ordnung für me” 
Beamtenlategorien 871 — Ausführunge-Derfügungen in Belrer »* 
Büreaubeamtenftellen bei den Univerfitäten 887 — bei den Pront: 
Schulkollegien 402 — Erläuterung der Beitimmungen 508. FE" 
des Bejoldungsdienftalters für ſolche Beamte, welche den Din" 
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einer Behörde beabfihtigtermaßen mit dem Beginne eines Kalender- 
vierteljahres antreten folten, welche indeflen, weil der erite bezw. auch 
der zweite Tag des betr. Kalendervierteljahres ein Sonn« oder Feittag 
war, den Dienft erſt am darauffolgenden Werktage antreten konnten 
279. Anrehnung der Mıilitärdienitzeit auf das Eivildienftalter bei 
Berfonen, melde bei der Gendarmerie oder der Schugmannfdyaft etats⸗ 
mäßig angeftellt maren und demnädft in einer Stelle des Subaltern- 
dienſtes angeſtellt werden 192. 
Lehrer an höheren Lehranſtalten. Anrehnung der Zeit einer 
vorübergehenden Verwaltung einer O:berlehrerftelle auf das Dienftalter 
als Hilfslehrer 849. Anrechnung der Theilnahme an dem ſechs— 
monatigen Kurfus an der Zurnichrerbildungsanitalt auf die Hilfs⸗ 
lehrerdienftzeit 849. Anrehnung der an Landwirthſchaftsſchulen zu—⸗ 
gebrachten Dienftzriten 676. 
Seminar⸗- und Elementarlehrer. Dienſtaltersberechnung für 
Lehrer, welche bei der Berufung in den Seminardienſt an der Vor—⸗ 
ſchule einer höheren Unterrichtsanftalt bereits definitiv angeftellt waren 
215. Anrechnung ausmärtiger Dienftzeit für Reltoren 218. An 
rehnung der altiven Militärdienftzeit 211 — der ‚einjährigen Tienjt« 
zeit 416. Weitergemährung ftaatlicher Dienftalterszulagen für Lehrer 
und 2ehrerinnen an Volksſchulen in Orten von mehr als 10000 Eipil- 
einmohnern 519. Bewilligung von Önadentompetenzen an die Hinter- 
blicbenen von den ftaatlichen Dienftalterözulagen 512. Als Dienſtzeit 
im Einne des 8. 5 des Geſetzes vom 6. Juli 1885 ift auch die Seit 
anzufehen, während welcher vor der definitiven Anftelung fakultativer 
Zurnunterridht ertheilt worden ift 298. Anrechnung der Urlaubszeit 
auf Die Dienftzeit 581. Die Bienftzeit vollbeſchäftigter Lehrer an 
Seminar-PBräparandenanitalten ift bei Gewährung von Alterszulagen 
und bei der Penfionirung als im Öffentlihen Schuldienfte zugebradt 
anzurechnen 516. Rihtanreinung der an Seminar⸗Präparanden⸗ 
anftalten zugebrachten Dienftzeit auf die Gewährung von Alterszulagen 

‚ an Eeminarlehrer 788. 
Lienfaufmands-Entfhädigungen. Heranziehung zur Dedung der 
. Koſten einer längeren Sie oertretung, 189. 
Vienfteid. Bereidigung der öffentlichen Lehrer an ftädtifhen Schulen 417. 
Dienfteintommen, f. Befoldungen. 
Tienftentlaffung. Bas in isciplinarunterfuhungsfahen bei ver« 

Ipäteter Anmeldung der Berufung zu beobadtende Verfahren 246. 
Berichterftattung bei Berufungen in Disciplinarfadhen 688. Koften- 

‚ anfag in Disciplinarfadhen 728. 
Vienftgrundftüde (Gebäude), Beitragspflicht zu den Kreisabgaben 694. 
Tienftreifen, f. Reiſekoſten. 
Tienftuntoften-Entfhädigung, f. Dienftaufmands-Entfhädigungen. 
dienſtwohnung. Wirkungen der freimilligen Aufgabe der Dienftmohnung 

feiten8 eines vom Amte fuspendirten Xehrers 518. Unterhaltung ber 
Basglühlitapparate 559. Räumung von Lehrerdienftmohnungen im 
Wege des Zwanges 668. 

Piylam für das Unterrihtsminifterium von der Weltausftellung in 
icago 869. 

Vireltoren der Provinzia-Ecullollegien, Amtsbezeihnung 189. Ber 
leihung des Ranges der Rärhe vierter Klaffe an Direktoren von Nicht- 
vollanitalten 512. 781. Seminardireftoren darf die Kaffenverwaltung 

, nicht übertragen werden 358. 
Disciplin. Bolizeilihe Genehmigung von Echäleraufzügen 267. Ver— 

Binderung allgemeiner Studenten-Berfammlungen, welche ohne Ge⸗ 

= 

(2, 
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nehmigung bes Neltors veranftaltet werben 889. Warnung der 
Schüler vor dem Baden an verbotenen Stellen 680. Strafbarfett der 
unentfhuldigten Verfäumnis von Edulfeiern 742. 

Disciplinar-Angelegenbeiten. Bas in Tisciplinarunterfuhungs- 
ſachen bei veripäteter Anmeldung der Berufung zu beobadytende Ber 
fahren 245. Mitglieder des Schulvorſtandes unterlicgen nicht dem 
Beamten⸗Disciplinar⸗Geſetze 696. Berihterftattung bei Bcrufungen in 
Disciplinarſachen 688. äumung von Lchrerdienfimohnungen im 
Wege des Zwanges 668. Mittheilung über die gerichtliche VBeftrafung 
von Edyulamtsfandidaten und Seminariften 706. Anzeige fittliher 
Bergehungen von Lehrern an Privalfhulen 789. Koftenanfag in 
Disciplinarſachen 728. 

Dispens. Altersdispens b. Aufnahme in Zehrerinnen-Bildungsanftalten 417. 
Dottorpromotion, Zulaſſung ohne Veibringung des vorgeidriebenen 

Reifezeugniſſes 195. Zulaſſung außerpreußifcher Reichsangehöriger 689. 
Droyßig, Evangeliiches Lehrerinnen-Seminar, Gouvernanten-Znftitut und 

Benfionat. Direktor 9. Aufnahme 262. 

€. 
Ehrenzeichen, f. Auszeihnungen, Berfonaldronit. 
Eid, Dienfteid, Berfaffungseid, Bereidigung der öffentlichen Lehrer 

an ftädtifchen Schulen 417. 
Ginjährig: reiwillige, ſ. a. Militärwefen, Reifeprüfung. Berzeihnis 

er militärberechtigten Anftalten 127. Prüfung von Sülern höherer 
Lehranſtalten durh die Prüfungsfommiffionen für Ginjährig-äre 
willige 200. Zweites Nadıtragsverzeihnis der militärberedtigten 
Lehranſtalten (Echullehrers-Seminar) 284. Beſchaffung des zur Turd 
führung des auf ein Jahr verlängerten Heeresdienftes der Vollsſchul⸗ 
lehrer crforderlihen Erfages an Schulamtsbewerbern, Bereitfſtelung 
der Mittel 851. Rahfuhung der Berechtigung zum einjährigird 
willigen Tienfte Seitens der — re e 662. Anrechnung dr 
einjährigen Militärdientzeit der Vollsjihullehrer bei Gewährung det 
Alterdzulagen 416. Gleichwerthigkeit der Beugniffe der rcalen Ab⸗ 
theilung eines Progyninafiums mit denen eines Realprogymnafiums 
für die Bejäbigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienite 572. 

Eintommen, ſ. Bejoldungen. 
Einſpruchserhebung gegen Heranziehung zu Schulunterhaltungstoften 

271. 865. Frift für Erhebung des Einſpruchs 677. 
Elementarlchrer, ſ. Voltsfhulmelen, Lehrer. 
Slementarlehrer-Bitmentlaffe, f. Witwenverforgung. 
Elementarfhulbauten, |. Schulbauten. 
Elementarihulmefen, ſ. Vollksſchulweſen. 
Eliſabeth⸗-⸗Schule zu Berlin, Schulferien 207. 
Entlafjungsprüfungen, |. a. Prüfungen, Netfeprüfungen. Xermine 

an den Schullebrer-Seminaren 166, an den Bräparandenanfalten 17L 
Mitwirkung kirchlicher Kommilfare an Lehrer und Lehrerinnen 
Seminaren 214. Befeitigung an Privatfeminaren für Lehrerinnen 
260. 418. Abhaltung an ftantlihen und ftädtifhen Präparanden⸗ 
anftalten 419. 

Erttifheidungen, |. Oberverwaltungsgericht, Reichsgericht. 
Erdkunde, Unterridt an höheren Xehranftalten 198. 
Erdmeffung, internationale, Eentralbüreau zu Potsdam, PBerfonal 4. 
€ renntnifte, wie Entfcheidungen. 
Erftattungsflage aus 8. 47 Abſ. 8 6 49) des Yuftändigteitsgefehrt 

vom 1. 8. 1888 ift von einer vergeblich gebliebenen Aufforderung zu 
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Zeitung an ben Leiftungspflidtigen nicht unbedingt abhängig 268. 
Zuläffigkeit bei Küfterihulbausbanten 268. 

Grsieberinnen, Benfionsanfalt, Jahresbericht 480. ©. a. Lehrerinnen. 
Erziehungs. und Unterridtsmeien in den Ländern deutſcher Zunge von 

Brofefior Dr. Karl Kehrbach 726. 
Etats⸗Kaſſen- und Rechnungsweſen. ©. a. Tienitalter ıc. Denk 

fchrift. betreffend die Rereinigung von Büreaubeamtenftellen J. und 
D. Klaffe zu Einer Beſoldungsklaſſe, fowie die Aenderung der Dienfte 
altersftufen-Vrdnung für mehrere Beamtentategorien 871, Ausführungs- 
Verfügungen in Betreff der Beamtenftellen der Univerfitäten 887, der 
Provinzial-Schullollegien 402, Erläuterung der Beſtimmungen 508. 
Boransfegungen für den Aniprud eines Veamten auf Umzugstoften 

. Aenderung der Brundfäge für Berechnung der Reife und Um⸗ 
auostohlen 693. Gelbftändige Anweifung der Umzugs und Reiſekoſten⸗ 
tquidationen von Lehrern und Beamten an böberen Unterrichts⸗ 

anhalten durch Die Provinzial«Schulkollegien 780. Unterhaltung der 
@asglühlihtapparate in den Tienftmohnungen 659. Gefch, betreffend 
Abänderungen des Benfionsgefches vom 27. März 1872, vom 26. April 
1896 — Ausführungsverfügung zc. 445. 

Aufftelung der Entwürfe zu den Etats der höheren Lehranftalten — 
Verfügung des Provinzial-Edhullolgiums Goblenz — 641, 660. Ab» 

eigung der Stiitungskapitalien aus dem Rapitalientitel in den Etats 
er —8 höheren Unterrichtsanſtalten 577. 
Bereitſtellung der Mittel zur Seihaffung des zur Turdführung des 

auf ein Jahr nerlängerten Heeresdienſtes der Vollsſchullehrer erforder- 
lihen Erjages an Schulamtsbewerbern 861. Koften der Feier von 
Zeiten in den SchullehrerSeminaren 853 Ucbertragung der Kaflen« 
verwaltung cinee Eeminard an den Anftaltsdircktor ift unzuläffig 862. 

Nitwirtung der Kreisfaffen bei der Rechnungslegung über Den 
Zonds Kap. 121 it. 89 des GStaatshaushalis-Etate — Einnahmen 
und Ausgaben der Nuhegebaltstafien 289. Unteritügungen für Privat» 
lehrer und Lehrerinnen, fowie für frühere Lchrer und Lehrerinnen, 
die nicht im öffentliden Schuldienfte geftanden haben, aus Kap. 121 
Tit. 85a und bezw. 40 des Etaashaushalts-Etats 414. Worzeitige 
Auszahlung der Vienfibezüge und der aus Nuhenehaltslafien zahle 
baren Bezüge der Slementarichrer und Lehreriunen 614 Bewilligung 
laufender Beihilfen zu den fählihen Schulunterbaltungstoften aus 
Kap. 121 Tit. 84 und 86 591. Beſcheinigung der Schulvoritäude über 
die Befegung der Zehrerftellen, für melde miderruflihe Staatsbeihilien 
aus Kap. 12) Tit. 84 gezahlt werden 596. Zuläſſigkeit einer An⸗ 
ordnung auf Kintragung einer Leiltung zu Schulzwecken in den Gtat 
der verpflichteten Gemeinde auf mehrere Jahre im Toraus 675. Wenn 
einem Edulverbande für mehrere Edyulftelen aus dem Fouds Kap. 121 
Tit. 34 des Etantshaushalts-Etats Beihilfen bewilligt find, müflen 
diefelben in den Sahlungsnahmweilungen und Duittungen einzeln aufe 
geführt werden 741. 

F. 

Feier, Feſtlichkeiten. Jubelfeier höherer Lehranſtalten, Bewilligung von 
Mitteln aus Gentralfonds 251. Mitwirkung der Polizeibehörden behufs 
Berhinderung allgemeiner Studenten-Feftlicyleiten zc., meldye ohne Ge⸗ 
nehmigung des Rektors veranftaltet werden 889. Koften der Feier 
von Feften in den Scullebrer-Eeminaren 858. Polizeiliche Genehmi⸗ 
gung öffentlicher Schüleraufzüge 267. Strafbarkeit der unentſchuldigten 
Berfäumnis von Schulfeiern 742. 

64 
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Ferien, Ile die höheren LXebranftalten in der Provinz Brandenburg, bw 
Elifabeth- und Auguflafchule in Berlin 207, in den Brovimzgen Bommern 
208, Poſen — höhere Lebranftalten 208, Seminare und ® ã 
en 217, Schleſien (einſchließl. der Seminare unb — ver 
antialten) 209, Ed eswigdolftein 209, Hannover (einjhliefich der 
Seminare und PBräparandenanftalten) 210. 

Ferienkurfe. NRaturwilfenfhaftlidder in Göttingen, Brogramın 208, Berlin 
254; franzöftfcger in Berlin 206, in Bonn 412; archäslogiſcher in Berlin 
22 in Bonn und Trier 282. Für Lchrer und Lehrerinnen in Greijs⸗ 
w 266. 

Fiskus, f. a. Butsherr. Heranziehung von dem Grunbdbefige im Gemeinde 
bezirke zu Abgaben ıc. an kommunale Verbände 582. GBuisherr im 
Sinne des $. 46 der Schulorbnung vom 11. Dezember 1845. — 
Ein „gnäber zum Domanium geböriges But fcheidet aus diefem durch 
Erhebung zum felbftändigen Gutsbezirke aus und erliicht damit bie 
Verpflihtung des Fiskus, für das But einzufzeten 427. Die Ber 
pflihtung des Fiskus zur Zahlung der als Erfah des fehlenden 
tulmifhen Morgens dienenden Rente bat bie rechtliche Natur eimer 
unmittelbar aus dem Geſetze entipringenden Berbinblidkeit zur Unter 
Baltung des Lehrers beizuiragen 428. 

ortbildungsturfe, f. Kurfe. 
ranzöftifhe Sprache. Ferienturfus in Berlin 206, in Bonn 412. 
rauen, Bulaffung zum gaftweifen Beſuche von Univerfitäts-Borlefungen 567. 
tentel, Dr., anatomifhhe Wandtafeln für den naturgefchichtl. —— * 
requenz der Schullehrer⸗Seminare und der Präparandenanſtalten, 

inter 1895/96 268. 264 — Sommer 1896 684. 586. 
Zriedrihd-Wilhbelms-Stiftung für Marienbad in Böhmen 198. 

G. 
Gasglühlichtapparate, Unterhaltung in Dienſtwohnungen 559. 
Saſthörer an Uuiverfitäten 842. Zulaſſung von Frauen 567. 
®ebäude, f. Bauten, Dienftgrundftüde. 
Gebühren, Beſeitigung derielben für Abgangs- und Reifezeugnifſe be 

höheren 2ebranftalten 400. 401. 
Gehalt, Regelung nad) Dienftaltersfiufen 2c., |. dort und Aelolbumgen. 

Zahlung des Suspenftionsgehalts an ſtädtiſche Gemeindeſchullehrer 854. 
Geiftlihe, Aufnahme in die Schuldeputationen (Schulvorftände) 711. 
Gemälde⸗Galerie, Berfonal 77. 
Gemeindefhullehrer, ftädtifche, Zahlung des Suspenfionsgehalts 354. 
Gendarmen, Öeranziebung zu Scäulunterhaltungstoften 680. 
Genehmigungen von Statuten x. der Lehrer-Sterbe ꝛc. Kaſſen find 

ftempelpflidtig 266. 
Geodätiſches Inftitut und Gentralbürenu ber Internationalen Erb» 

mefjung zu Potsdam, Perſonal 84. 
Geographie, Unterriht an höheren Lehranſtalten 198. 
Gera-Weimarer Eifenbahn, AZulafiung der Prioritäts Obligationen 

ur Beltelung von Amtslautionen 190. 
Gerichtliche Beitrafung von Sculamtslandidbaten und Seminariflen. 

Mittheilung an die Regierung 706. Anſtellung gerichtlih beftrafter 
Lehrer ıc., Anzeige fittliher Bergehungen von Lehrern an Vrivatſchuler 
durch die Leiter 789. . 

Geſetze. — Geltung des Naſſauiſchen Beiehes vom 10. Maͤr 
1862, betr. Zebhrerbefoldungen 807. Geſetz, betr. Abänderungen bes 
Benfionsgefepe® vom 27 März 1872. Vom 25. April 1896 445 — 
Ausführungsverfügung 448 — a. Entwurf 452 — Begründung 455 — 
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b. Bericht der Kommiſſion für das Unterritswefen 462 — Zuſammen⸗ 
Relung des Entwurfs nad den Beſchlüſſen der Kommiffion 475 — 
© Zufammenftelung des Geſetzes in der geänderten Faſſung 482. 

Sipseſtrich, Herftelung bei ftaatlihen Bauten 728. 
Gnadengeſchenks⸗—Anerkenntniſſe über Staatsbeihilfen zu Schulbauten 

find nit mehr erforderlich 218. 
Gnadenkompetenzen ber Hinterbliebenen von Volksfchullehrern von den 

flaatlihen Dienftalterözulagen 512. Für die Hinterbliebenen eines an 
einer zweillaffigen oder an einer dreillaffigen Schule mit zwei Lehm 
fräften angeftellten Lehrers 682. ©. a. Benfionsmwefen. 

Göttingen, naturwiſſenſchaftlicher Ferienkurſus 208. Errichtung einer 
Brülungsfomniffion für die bibliothekariſche Fahprüäfung an ber 
Univerfitäts-Bibliothet 889. 

Bouvernanten-Inftitut zu Droybig, Direktor 9. Aufnahme 262. 
Breifsmwald, Fericukurſus 256. 
Brünau, Wettrudern für alle deutſchen Univerfitäten, Wanderpreis 247. 
Grund-Erwerbungen und Beräußerungen durh Schul⸗ und Kirchen⸗ 

gemeinden, Genehmigung 606. 
Grundſätze für die Bewährung von Etaatöbeihilfen an leiftungsunfäbige 

Schulverbände 228. Dedblätter zu den Grundfäßen für die Beſetzung 
der Subaltern- zc. Beamtenftellen mit Wilitäranmwärtern 816. Grund- 
füge für die Aufnahme von Föglingen in Schullehrer-Seminare 419. 
Aenderung der Grundſätze für Berechnung der Reife und Umzugs⸗ 
foften der Staatsbeamten 698. 

But, Gutsbezirke, Gutsherr, Gutsherrliche Leiftungen, fiehe auch Dber⸗ 
verwaltungsgeriht. Bauliche Unterhaltung des Küſterſchulhauſes durch 
Kirhenpatron und Gemeinde im @eltungsbereiche des Märkiſchen 
Brovinzialrehts — AZuläffigkeit der Erftattungsflage — 268. Er- 
ftattungsflage aus 8.47 Ab}. 8 ($. 49) des Suftänbigfeitsgejeßee vom 
1. Auguft 1883 ift von einer vergeblich gebliebenen Aufforderung zur 
Leiftung an den Leiltungspflidtigen nit unbedingt abhängig 268. 
Aufbringung des Beitrages der Schulperbände zu den Ruhegehallis⸗ 
kaſſen 426. Gutsherr im Sinne des $. 46 der las Gut vom 
11. Dezember 1845. Ein früher zum Domanium geböriges Gut jheidet 
aus dieſem durch Erhebung zum felbitändigen Gutsbezirke aus und 
erlifht damit die Berpflihtung des Fiskus für das Gut einzutreten 
427. Die Berpflihtung des Fiskus zur Zahlung der als Erſaß 
des fehlenden kulmiſchen Morgens dienenden Rente bat Die rechtliche 
Natur einer unmittelbar aus dem Gejege entipringenden Verbindlich. 
keit, zur Unterhaltung des Lehrers beizutragen 428. Die Behandlung 
eines felbjtändigen Gutes im Grundbuche, insbeſondere feine Zu« 
ſammenſchreibung mit anderen Grundflüden, ift ohne Einfluß auf den 
Umfang der Scdulbaulaft 583. Beiätubfeflung über die öffentli 
rechiliche Verpflihtung zur Aujbringung der Schulbaukoften, ſowie 
deren Bertheilung im Streitfalle. Betheiligung der Gutsherrſchaft 686. 
Zur Regelung der tänffigen Betheiligung des Gutsbezirks an den 
Schulunterhaltungskoſten dur Vertrag — Wenderung der bisherigen 
Drtsfhulverfaffung — ift Genehmigung der Schulauffihtsbehörbe 
erforderlih, 536. Betr. den zwiſchen @emeinde und Gutsbezirk bei 
firittigen Schulbaukoſten anzumendenden Bertheilungsmaßftab 587. 
Vertheilung der Schulbaukoften zwiſchen Gemeinde und Gutsherrſchaft 
747. Ghenialige reichritterlihe Güter im KurfürftentHum Heffen find 
von Schullaften nicht frei 616. Das Lehrerberufungsreht der Guts- 
herren in den Provinzen Poſen und Weſtpreußen ift —5 — Iſt ein 
ſtiftungsmäßig zu einer öffentlich⸗rechtlichen Leiſtung Verpflichteter zur 

b4* 
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Einftelung der Leitung beredtigt, wenn der Endzweck der Etikung 
dn Folge veränderter Umftände vereitelt wird? 802. Rad furheffiiäem 
Provinzialrechte bildet, ſoweit nicht das Konfiftorialausfchreiben vom 
28. Februar 1766 Plak greift, die baulihe Unterhaltung aud ber 
Küfterfhulbäufer vorbehalilich ortsrechtlicher Sondergeftaltungen, eine 
Zaft der zum Schulverbande gehörigen bürgerlien Gemein umd 
felbftändigen Gutsbezirke 587. Veriheilung der Schulbaupflidht auf 
Grmeinde und Gutsbezirk nad Rurbeffifhem Brovinzialredgte 616. 
Eine den Kirchenpatron befreiende Obſervanz, betr. Bauten an bem 
Küfterihulbaufe, läßt die Verpflichtung des Guteherrn, mw foldyen 
Bauten Beiträge zu leiften, welche dur die Entwidlung Schul⸗ 
anftalt erforderlich werden, unberührt 674. Heranziehung der Guts- 
herren zu Lehrerpenſionsbeiträgen 688. Yuftammenfegung der Schul⸗ 
vorftände an den katbolifchen Ländſchulen Scieftens. getheiligung des 
Gutsherrn 748. Gine die Verpflichtungen der Gutsherren andern% 
Obſervanz gegenüber den Borihriften des Allgemeinen Landredgts bat 
ſich nad) Einführung dieſes Geſetzbuches nicht mehr bilden können 74% 

Oymnafien zc., Berzeihniß 128. Im Fürftentbum Walded 150. ©. Lcht- 
anftalten, höhere. 

O. 
Handarbeitsunterricht. Drie und Termine für bie Prüfungen ber 

Handarbeitslehrerinnen 188. Ginrihtung einer Prüfungstommifken 
in Düffeldorf, Termin 262. 

Hannover, Provinz, Edulferien für höhere Lehranttalten, die Seminar: 
und Präparandenanftalten 210. Zeſtſtellung des Veitragsfußes für 
die Echulabgaben durd den Schulvorſtand 608. Der Austritt aut 
der jüdifchen Neligionsgemeinfchaft befreit in der Provinz Hammoner 
mar von Leiftungen für Religionsfhulen der Eynago engemcinden, 
agegen von Leiftungen für Zwecke der öffentlihen jüdiſchen Schulen 

nur unter der Borausfeßung, daß der Ausgetretene einer öffentlichen 
nicht jüdischen Schule zugewieſen ift 422. Unterbaltg. jüd. Schulen 612. 

Fehr rer, Feſtſtellung des Begriffs 806. 
ausväter- Beiträge zur Schulunterhaltung. ©. a. Gut, Dberverwaltungs- 

eriht, Vollsfhule Hauspäterbeiträgen wohnt die redhtlihe Eigen⸗ 
lo rein perfönliher Abgaben bei (Buläffigkeit der Nachforderung) 269. 

uläffigkeit der Ummandlung einer auf dem Roumunalprin ipe be 
ıubenden Säule in eine a ie 272. erpflidyten 
der Hauspäter zur Unterhaltung einer tatholifchen Vollsſchule au 
nach Ucbernahme derjelben auf den Sommunaletat 608. 

Hebräiſche Sprade, Nachholung der Reifeprüfung feitens der Theologie 
-  Gtudirenden 848. 

H.eeresdienjt der Vollsfchullehrer, Bereitſtellung der Mittel zur Veſchaffung 
de —— in Folge Berlängerung auf ein Jahr 361. ©. a. Milıtär- 

enftzeit. 
Heffen, Bauliche Unterhaltung von Küfterfhulhäufern 587. Aufbringung 

der Schulbaulaften im Bereiche der Kurheſſiſchen Provinzial Gcſch- 
gedung 614, desſsgl. außerhalb des Konfiftorial» Ausichreibens umd 

egulafivs vom 28. 2. 1766 616. Ghemalige reichsritjerliche Güter 
find von Schullaften nicht frei 616. 

Hilfslehrer, wiſſenſchaftliche, Anrechnung der Zeit einer vorübergehenden 
Verwaltung einer Oberlehrerftele auf das Dienftalter als Hilfelchrer 
849. Anrehnung der Theilnahme an dem ſechſsmonatigen Zurjus au 
der Zurnlehrerbildungsanftalt auf die Hilfslehrerdienftzeit 849. 

Hinterbliebenen-Berforgung, f. Witwen- und Waijenverforgung. 
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Sin Bürgerſchulen, |. Lehranftalten. Verzeichnis 148. 
öbere Lehranſtalten, f. Lebranftalten, höhere. Verzeichnis 127. Im 

Fürſtenthum Waldeck 150. 
en Mädchenſchulen ſ. Mädchenſchulweſen. 
ohenzollernſche Lande, Regierung 21. Kreisſchulinſpektoren 69. 

Honorar der Studirenden an Univerſitäten, Stempelverwendung zu den 
Berpflichtungsſcheinen und Bürgſchaftserklärungen 699. 

J. 
Jahresberichte. Allgemeine deutſche Benflonsanftalt für Lehrerinnen 

und Erzieherinnen 480. Edlefifhe Blinden-Interritsanftalt 544. 
Breußifher Beamten-Berein 619. 

Ammatritulation aktiver Dffiziere an Univerfitäten nicht zuläffig 246. 
Unzulälfigleit der weiteren Immatrikulation eines in den Reichsdienſt 
eingetretenen Studir. — Gaftweife Zulaffung desjelben als Hörer 842. 

Impfung, Dentichrift des gailerlichen Gefundbeit3amtes 554. 
Infettenpräparate von H. Vorgſchulze 229. 
Soahim-Gtiftung für Mufiffhüler, Bedingungen für Bewerbung 845. 
AQubelfeier, f. a. Schulfeier, höherer Sehranftalten, Bewilligungen von 

Mitteln aus Eentralfonds 251. 
Juden. Unterhaltung jüdiſcher Vollsfhulen in Hannover. Borjänger 

find nicht Kirchendiener im Sinne der Verordnung von 28. September 
1867 612. Heranziehung jüdifher Religionslehrer zu Sculfteuern. 
Beitimmung bes Charakters jũdiſcher Schulen. Der jüdiſche Religions« 
unterridt iſt nicht ein Theil des ſchulplanmäßigen Unterrichts in der 
Boltsſchule 612. Der Austritt aus der jüdifchen Religionsgemeinihaft 
befreit in der Provinz Hannover zwar von Leiftungen für Religions- 
ſchulen der Synagogengemeinden, dagegen von Leiſtungen für Zwede 
der öffentlichen jüdiſchen Schulen nur unter der Borausfegung, daß 
der Ausgetretene von der Schulauffichtsbehörde einer öffentlichen nicht 
jũdiſchen Schule zugewieſen ift 422. 

Sünglen-Etiftung, Bedingungen für die Bewerbung 700. 
Augend- und Volksſpiele, Kurje an den Univerfitäten für Studirende 848. 

8. 
Sandidaten des höheren Sculamtes. Anrehnung der Thätigkeit als 

Alfiftent für mathematifche und naturmifjenfhaftlihe Fächer an Tedy- 
niihen Hochſchulen auf die Wartezeit als Kandidat 280. —8 
befigen während der Dauer des Probejahres nicht die Eigenſchaft als 
Staatsbramte. — Gewährung von Neifeloften-Entihädigungen bei 
auswärtigen Kommiflorien 401. Folgen der Weigerung, einer Gin- 
berufung zu einer fommiffariihen Beſchäftigung Solge zu leiften 510. 
Anftelung im Volksſchuldienſte. Anzeige Aktficher ergebungen von 
Lehrern an Privaiſchulen 789. 

— der Theologie. Pädagogifche Kurje 164. Kurfus am Seminar in Rort- 
beim 414. Anſtellung im Boltsfchuldienfte. Anzeige ſittlicher Ver⸗ 
pebungen von Lehrern an Privatſchulen 789. 

Kapitalientitel in den Etats Der höheren Lehranftalten, Abzweigung ber 
Stiftungskapitalien 577. 

Kaffenvermaltung. Üebertragung der Kaffenverwallung eines Seminars 
an den Anftaltsdireltor iſt unzuläffig 863. 

Kaſſenweſen, f. Etatsweſen. 
Kauntionen. Sulaffung der a ehelhorg von der Beimar-@eraer- 

Saal und Werra⸗Eiſenbahn zur Beitellung von Amtslautionen 190. 
Rautionen des 2. Inipeltionsbeamten und der Büreaubilfsarbeiter bei 
der Univerfitäts-Rervenklinit in Halle 815, — des 2. Inſpektions⸗ 
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beamten bei dem Untverfitäts-Srantenbaufe zu Greifsmalb 564, — bes 
Inſpektors der chirurgiſchen Klinit der Univerfität Marburg 687. 

Kchrbad, Dr. Karl, Das gelammnte Erziehungs- und Unterrichts weſen 725. 
Kinder, fhmwadfinnige. Gewährung der en Staatäbeiträge für 

Die Lehrerſtellen an den bejonderen ulanftalten für nit so 
befähigte Kinder 591. Ueberficht über den Stand des Unterrichts 6686. 

Sen . a. Baudentmäler. Theilmeife Reueindelung der Dächer 197. 
Kirchendienſt. Aufbringun der Koften der Beriretung eines im ver⸗ 

einigten Schul» und irdenamte erkrankten Lehrers im Kirchendienſte 
520. Borſänger der jüdiſchen Gemeinde find zu Kirchendienern im 
Einne der Verordnung vom 28. September 1867 nicht u tehnen 612 

Sirhengemeindelaften, Heranziehung mit Benfion zur Dispoſifion ge 
teliter Offiziere BOB. 

Kkirchenmuſit, Alademifhes Inſtitut, Perſonal 77. Beihilfen an Lehre 
ur Ausbildung als Mufillchrer 261. 

Sirdlide Kommiffare, Mitwirlung an den Entlaffungsprüfungen ber 
Lehrer⸗ und Lchrerinnen-Seminare 214. 

Rlajliiäe Kunft, Förderung des Studiums. Bedingungen für ben 
eitbewerb um den von Sr. Majeftät ausgefchten Breis 248. 

Kliniten, f. a. Univerfitäten. Aufnahme von unbemittelten Beamten ımd 
Lchrern 844. ABulaffung zum Braltiziren 668. 

Knabenſchulen, Stabtichulen, höhere. Unterftchung derfelben unter dıe 
Provinzial-Schullollegien und Anerkennung der von dieſen Schalen 
ausgeftellten Abgangszeugnifje für eine beftimmte Klaffe einer höheren 
Lebranftalt abarichnt 201. 

Kommijfionen, Wiſſenſchaftliche Prüfungs⸗ 406. Landeskommiſſiones 
ür die Kunſtſonds 8. ProvinzialKommiſſionen, Konſervatoren, für 
ie Denkmalspflege in den Provinzen 892. 508. Für die Prüfungen 

der Rabhrungsmittel-Ehemiler 562, Borprüfungs-Rommiffion in Bonn 
689. Errichtung ciner zweiten Prüfungstommilfion für Handarbeit 
Iehrerinnen in der Rheinprovinz 262. Errichtung einer Prüfungs 
tommiffion für die bibliothekariſche Fahprüfung in Göttingen 889. 

Kommifforien. Gewährung von Feifeloften-Entihädigungen an Kandi⸗ 
daten bes höheren Schulamtes 401. Folgen der Weigerung von 
Kandidaten des höheren Schulamtes, einer Ginberufung zu einer 
tommiffarifhen Beihäftigung Folge zu leiften 510. 

Kompetenz, |. a. Dberverwaltungsgeriät. Kompetenz der Regierungen, 
die Einläpru von Leſebüchern zu genehmigen 266. 

eng Broninzialtommif onen für Die Dentmalspflege in den 
tovinzen 892. 608. 

Srantenpflege Aufnahme von unbemittelten Beamten und Lehrern im 
Die Umiverfitätsfliniten 844. 

Kreisabgaben, eitragspflicht von Dienftgrundftäden 694. 
Kreisfhulinfpeltoren, Verzeihnis21. Die DienftunloftenEntfäbigung 

ift für Die Dauer der Urlaubszeit zur Dedung der Untoften des Stel- 
vertreters heranzuziehen 189. 

Sriegsjahbre, Vorausfehung für Anrechnung bei und 191. 
Krönungs- und Ordensfeſt. Verleihung von Auszeihnungen 281. 
Küfterfhulbaus, bauliche Unterhaltung im eltungsbereidhe des 

Märkiihen Provinzialrechts, Zuläffigket der Grfiattungsflage 268. 
Aufbringung der Koften eines Brunnenbaues 428. Unterhaltung im 
vormaligen KurfürftentHum Heffen 587. Bedeutung der Sanenburgiiäer 
Landſchulordnung bei Saul. und Küfterfhulbausbauten 424. Cine 
den Kirchenpatron befreiende Dbfervanz, betr. Bauten an dem Küfter- 
ſchulhauſe, läßt die Verpflihtung des Butsherrn, zu ſolchen Bauten 
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Beiträge zu leiſten, welche durch die Entwicklung der Schulanſtalt 
erforderlich werden, unberührt 674. Blitzableiteranlage 426. 

Küſter⸗ und Schulſtellen. Aufbringung der Koſten der Vertretung eines 
im ne 120 und Kirchenamte angeftellten erfrantten Lehrers im Kirchen⸗ 

enſte 520. 
Kunft. Mlademie der Künfte zu Berlin, Perſonal 72. Alabeniihe Hody 

chule für die bildenden Künfte, Berfonal 76. Meifterateliers 76. 
Bedingungen für den Wettbewerb um den von Er. Majeftät aus- 
efebten Preis zur Förderung des Studiums der Haffifhen Kunft 248. 
erleihung von Medaillen aus Anlaß der zur Feier des 200 jährigen 

Beftehens der Alabemie der Künfte veranitalteten Runftausftellung 669. 
a aa Mon für Die Kunſtfonds 8. Werleifung des Shile- 
preiſes 

Kunſtdenkmäler, unf egenſtände von seitlichen 2c. Werth, Ge⸗ 
nebmigung zur Veräu rung ꝛc. 891 Geichäftlihe Behandlung der 
Anträge auf Abbruh 640. ©. a. Alterthümer, Dentmalspflege. 

Kunſtgewerbe⸗Muſeum zu Berlin, Berfonal 81. 
Kunſtzwecke, Landeslommilfion 8. 
kupferſtich⸗Kabinet zu Berlin, Perſonal 79. 
Kuratorien nicht ftaatlicher höherer Unterrichtsanſtalten, VBeftätigung der 

8 oa: ri —* ſtlicher in Böttt 208, in Berlin 25 franzöfifdh urſe, Raturwiffenfchaftlicher in ngen 208, in Berlin254, — franz er 
[x Berlin 206, in Bonn 412, — archäologiſcher in Berlin 252, in Bonn 
und Zrier 282. Kurſus für Lehrer und Lehrerinnen in Greifswald 256. 

e in den Jugend» und Bollsipielen an den Unitverfitäten für die 
Studirenden 848. Pädagogiiche Kurfe für Predigtamts-Kandidaten an’ 
den L2chrerfeminaren 164, in Northeim 414. TurnlehrerKurſus in 
Berlin, Winterfemefter 1896/97 287. Zurnlebrerinnen-Kurjus in 
Berlin 1897 706. 

Kufloden an größeren Univerfitäts-Sammlungen zc., Regelung der Ge⸗ 
Hälter nad Dienftaltersftufen 198. 

8, 
Landestommiffion für die Kunftfonds 8. 
Zandheer, ſ. a. Militärwefen. Schulbildung der Nelruten im Sabre 

1895/96 697. 
Zandwirthbihaftsihulen. Verzeichnis 148. Anrechnung der von Lehrern 
en en aianflalten an Landwirtbihaftsfhulen zugebradten 
ienftzeiten 

Zangeog, Hoſpiz des Flofters Loccum 866. 
Zauenburgifhe Landihulordnung. Die Beftimmungen derfelben, wonad 

über alle vorfallenden Bauten die Schullommunen und bei Küſter⸗ 
ſchulhäuſern auch Die Kirdyengemeinden vor äng gutedttih zu bören 
find, die Enticheidung aber der Ehulauffichts Ki tde zuftebt, hat in 
brem erften Theile gegenüber den Vorfchriften des Zufſtändigkeitsgeſetzes 
vom 1. Auguft 1888 nur Wr inftruftionelle Bedeutung 424. 

Zebranftalten, Höhere, Verzeihnis, 127 — Private 149 — im Fürften- 
thum Walded 160. 

a. Angelegenbeiten der Anftalten. Prüfung von Schülern durch 
die Brüfungstommiffionen für Einjährig-Freiwillige 200. Unterftelung 
der höheren Etadtfchulen unter die Brovinzial-Seultollegien und Ans 
erfennung der von diefen Schulen ausgeftellten Abgangszeugnifle für 
eine beftimmte Klaſſe einer höheren Lehranftalt abgelehnt 201. Ferien 
in der Brovinz Brandenburg, Elifabetd- und Augufiaſchule zu Berlin 
207 — in Bommern 208 — Poſen 208 — Shlefien 209 — Schleswig⸗ 
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Holftein 209 — Hannover 210. Jubelfeier, Bewilligung von Mitieln 
aus Gentralfonds 261. Erhebung eines höheren  Schuigeldes von 
auswärtigen Schülern ftädtilher Schulen 252 Abfafiung der Pre 
gramme 282. BDrönung einer ftädtiihden Schuldeputation im Wege 
eines Drisftatuts 298. WBefeitigung der Gebühren für Abgaugs- und 
Neifezgeugniffe 400, 401. Behandlung der Banuangelegenheiten, Ber 
fügung des Provinzial-Schulfollegiums zu Königsberg 660. Blei 
werthigkeit der Zeugniſſe der realen Abtheilung eines Brogygmmafiums 
mit denen eine8 Realprogymnafiuns für die Befähigung zum ecin⸗ 
jäbrigefreiwilligen Milttärdienft 572. Weberfichtlichleit der ſtatiſtiſchen 

ittheilungen in den Berwaltungsberihten 578. Abzweigung ber 
Etiftungsfapitalien aus dem Kapitalientitel in den Etats 577. Be 
ftätigung der Mitglieder der Kuratorien nidtftaatliher Anftalten 578. 
Kuffielung der Eniwürfe zu den Etats — Verfügung des Provinzial» 
Schulkollegiums Koblenz — 641, 660. Bas geſammte Grziehunge- 
und Unterrichtsweſen in den Ländern deutfcher Zunge von Profelior 
Dr. Karl Kehrbad 725. VBerüdfihtigung der Produzenten bei Lirfe 
rungen an ſtaatliche Anftalten 688. 

b. Angelegenheiten der Lehrer. Gewährung der feften Zulage von 
900 4 199. Naturwiſſenſchaftlicher Ferienkurſus in Göttingen 208 
— in Berlin 254. Franzöfiiher Ferienturfus in Berlin 206 — in 
Bonn 412. arhänlegiiärr Kurſus in Berlin 252 — in Bonn und 
Trier 282. Kurfus für Lehrer und Lehrerinnen in Greifswald 256. 
Zurnlebrerfurfus in Berlin, Winter 1896/97 2387. Vienfalters- 
berechnung für Vorſchullehrer beim Eintritt in den Seminardienf 215. 
Anrehnung der Thätigleit der Kandidaten des höheren Schulamie 
als Alfiftenten für mathemathifhe und naturwiſſenſchaftliche Fächer an 
Techniſchen Hochſchulen auf die Wartezeit als Kandidat 280. Um 
rechnung der Zeit einer vorübergehenden Bermwaltung einer Dbu- 
Iehrerjtele auf das Dienftalter als Hilfslehrer 849. Anrechnung der 
Theilnahme an dem fehsmonatigen Kurjus bei der Turnlchrer 
VBildungsanftalt auf die Hilfslehrerdienftzeit 849. Kandidaten dei 
höheren Sculamtes befifen während der Dauer des Brobejahres 
nicht die Eigenihaft als Staatsbeamte — Bewährung von Neifeloften- 
Entihädigungen an bdiefelben bei außmäztigen Kommifjorten 401. 
Bifenihaftlide Prüfungsltommiffionen 406. erdblgung der öffenk 
lihen Lehrer an ftädtifden Schulen 417. Deich, betr. Abänderungen 
des enfiondgefe e8 vom 27. März 1872. om 25. April 18%, 
Ausführungs-Verfügung zc. 445. Folgen der Weigerung von Kandi⸗ 
daten, einer Einberufung zu einer kommiſſariſchen Bei —ã 
u leiſten 510. Verleihung des Ranges der Räthe vierter Klafe an 
ireftoren und Profeſſoren 512. 781. Anwendbarkeit des Gej 

vom 19. uni 1889, betr. Abänderung des Geſetzes über bie 
mweiterung 2c. von Bitmen- und Waifenfaffen vom 22. Dezember 1869, 
auf alle Lehrer an öffentlihen Schulen einſchließlich der Emeriten 572. 
Anrehnung der an Landwirthſchaftsſchulen zugebrachten Dienfzeiten 
575. Belegung des Charakter als Profeſſor an Lberlehrer 579. 
Das in Disciplinarunterfuhungsfachen bei verfpäteter Anmeldung ber 
Berufung zu beobadytende Verfahren 245. Koftenanfag in Disciplinar 
ſachen 728. Wufnabme unbemittelter Beamten und Lehrer in 
verfitäts-Klinifen 844. Amtsbezeihnung der ſeminariſch gebildeten 
Lchrer 708. Zahl der den Lehrern (dr die Woche zuzumeilenden 
Zurnfiunden 708. Gelbftändige Anmweifung der Umzugs- und Rele 
toften-Liquidationen durch die Provinzial-Schullollegien 780. 

c. Unterrihtsbetrieb. Unterricht in der Erdkunde 198. Pflege dei 
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yunkraniähen Unterrihts an Bymnaflen und Pro afien 281. 847. 
natomiihe Wandtafeln für den naturwiſſenſchaftlichen Unterriht von 

Dr. Srentel 509. Ginführung von Religionsbüdhern 641. Bahl der 
den Lehrern für die Woche zuzumeifenden Zurnftunden 708. Ver⸗ 
bütung der lörperlien und geifigen Ucberbürdung der Schüler 726. 
Borgiäulze, Injeltenpräparate 229. 

d Shülerund Shulzudt. Prüfung von Schülern durch die Prüfungs- 
tommilfionen für Ginjährig-Freiwillige 200. Unterftelung der höheren 
Stadtſchulen unter die Brovinzial-Edyullollegien und Anerlennung der 
von diefen Schulen ausgeftchten Abgangszeugniffe für eine beftimmte 
Klaffe einer höheren Lehranftalt abgelehnt 201. Erhebung eines 
böberen Schulgeldes von auswärtigen Schülern ftädtiiher Schulen 
252. Befeitigung der Gebühren für Abgangs- und Reifezeugnifie 400. 
401. Gleichwerthigkeit der Seugniffe der realen Abthbeilung eines Pro⸗ 
gyumnafiums mit denen eines Realprogymnafiums für die Befähigung 
zum einjährig-freiwilligen Militärdienjte 6572. Warnung der Schüler 
vor dem Baden an verbotenen Stellen 580. Verhütung der körper⸗ 
lichen und geifligen Ucberbürdung ber Schüler 725. Strafbarleit der 
unentihuldigten Berfäumnis von Schulfeiern 742. 

Lehrer an höheren Unterridtsanftalten, |. Zchranftalten, höhere. 
Lehrer und en E. a, Bollsihulmefen. 
a Bildung, Prüfung. Prüfungstermine |. u. Zermine. Faſſung der 

Brüfungszeugniffe für Lehrerinnen an Volls«, mittleren und höheren 
Mädchenihulen 212. Form der Schulvorfieherinnen-Brüfungszeugnifie 
516. Mitwirkung Firdliher Kommiljare an den Seminar-Entlaffungs« 
prüfungen 214. Befeitigung der Entlaffungsprüfungen an Privat« 
Zehrerinnenfeminaren 260. Bulaffung zur toiffenfapaftlicen Lehrerinnen⸗ 
prũfung 266. Beſchaffung des zur Durchführung des auf ein Jahr 
verlängerten Heeresdienſtes der Volksſchullehrer erforderlichen Erſatzes 
an Schulamtsbewerbern — Vereitſtellung der Mittel — 861. Ber« 
aänbarung mit dem Schwarzburgiihen Minifterium zu Eondersbaufen 
über gegenfeitige Anerlennung der Prüfungszeugnifje für Lehrerinnen 
und &hulvorfieherinnen 854. Berzeichnis der Hr da8 Lehramt an 
Zaubitummenanftalten geprüften Lehrer und Lehrerinnen 217, 414; 
als Vorftcher 661. Befähigung der Volksſchullehrer zum Unterrichte 
an Mittelfhulen und höheren Mädchenſchulen 415. ABulaffung zur 
Lebrerinnenprüfung von außerhalb eines Seminars vorgebildeten 
Bewerberinnen 514. Nachweis ausreichender f unbe 
Bildung behufs Zulaffung zur Beicheniehrer- und Zeidhenlehrerinnen« 
prüfung 568 Friſft zur Ablegung der zweiten Vollsſchullehrerprüfung 
586. Borausfegimgen für die Ablegung der Dberlehrerinnenprüfung 
590. Beihilfen zur Ausbildung auf dem Inftitut für Kirchenmufit zu 
Berlin 261. Greifswalder Ferienkurſus für Lehrer und Lehrerinnen 
256. Turnlehrer-urfus in Berlin, Winter 1896/97, 287. Turn⸗ 
lehrerinnen-Rurjus in Berlin 1897 708. 

b. Anftellung, Berufung: Uebereinlommen mit dem Schwarzburgifchen 
. Miniftertium zu Sondershaufen über gegenjeitige Anerkennung der 

Brüfungszeugniffe für Lehrerinnen und Schulvoriteherinnen 854. Be- 
fähigung der Vollsſchullehrer zum Unterrichte an Mittelihulen und 
höheren Mädchenfchulen 416. Bereidigung der öffentlichen Lehrer an 
Räbtifchen dar 417. Auflöfung des Anflelungsverbältniffes einer 
Lehrerin im Falle der Berbeiratbung 586. Das Xehrerberufungsredht 
des Butsheren in den Provinzen Poſen und Weſtpreußen ift bejeitigt 
802. Unſtellung von Lehrern, welche ihre Befähigung nur durch 
PBrüfungszeugnifje außerpreußifher Prüfungsbehörben des Deutjchen 
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Reiches darthun 706. Mittheilung über gerichtliche B don 
Schulamtslandidaten und Seminarifien 168. Anzeige Er Ber- 
ehungen von Lehrern an Privatihulen 789. 
mitliche Stellung: An jeder Volksſchule ift nur ein erfier ordent 

licher Lehrer na! — Feſtſtellung des Begriffs „Hauptichrer" — 
856. Amtsbezeihnung der Leiter zc. an privaten höheren Mäbden- 
fhulen 218. Amtsbezeichnung der an höheren Lehranftalten angefleliten 

rigen Dienftzeit 416. Berechnung des Dienftalters für 
Lehrer welhr bei der Berufung in ben Seminardienſt an der Bor- 

gugebradhte Dienftzeit ift bei Gewährung von Alterszulagen und bei 

a 8. 7 &bf. 8 des Geſetzes vom 11. Juni 1894 findet auf 
oldye Falle Feine Anmenbung, Do eine Reubefegung von Stellen au 

i 
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Gefehes über bie Erweiterung zc. von Witwen- und Watjenlaffen für 
@lementarlehrer vom 22. Dezember 1869 auf alle Lehrer an öffent 
lihen Schulen einjchließl. der Emeriten 572. Gnadenlompetenzen 
für bie Hinterbliebenen eines an einer zweillaffigen oder an einer 
breillaffigen Schule mit zwei Lehrkräften angeftellten Lehrers 682, 
Unzuläffigleit der Fortfegung der Mitgliedihaft eines Mittelihullchrers 
an der Provinzial⸗Elementarlehrer⸗Witwen⸗ und Waiſenkaſſe nad Aufe 
gabe der bisherigen Lehrerftelle 582. Aufnahme umbemittelter Beamten 
und Lehrer in Univerfitäts-Klinifen 844. Die von vollbeichäftigten 
Lehrern an SeminawBräparandenanftallten zugebradte Dienftzeit i 
bei der Benfionirung anzurechnen 516. Anſchluß der Lehrer un 
Beamten der Waiſen⸗ und Rettungshäufer an Die Propinzial-Benfions-, 
Witmen- und Waiſenkaſſen 708. Auslegung des Art. I 8. 22 Abſ. 1 
des Vollsſchullehrer⸗Penfionsgeſetzes vom 6. Juli 1886 708. 

Lehrerinnen, f. Lehrer, Mädchenfchulmefen. 
Behrerinnen Bimungsanftalten, j. a. Seminare, Mädchenſchulweſen. 

Altersdispens bei Aufnahme von Söglingen 417. Aufnahmeprüfungen 
688. Aufnahme in Droyßig 262. efeitigung der Entlaſſungs⸗ 
prüfungen an Brivatjeminaren 260. 418. 

Lehrerjfeminare, f. Seminare. Verzeichnis 151. 
Behand enfeninare, |. Seminare Verzeichnis 151. 
2ehr- und Lernmittel, Kompetenz der Regierungen bei Einführung 266. 

Snfeltenpräparate von 9. Borgſchulze 229. Beihaffung für Seminare, 
Anträge auf Bewilligung außerordentlidher Kredite 5680. Einführung 
von Leſebüchern an Mittelihulen 595. Einführung von Reltgions« 
büchern .bei höheren Lehranfialten 641. Anatomie Wandtafeln für 
den naturgeichihtlihen Unterriht an höheren 2ehranftalten von 
Dr. Frenkel 509. 

*eiftnngsfäbigteit, Zeiftungen, |. a. Oberverwaltungsgericht, Volls⸗ 
ſchulweſen. Die Feftftelung der Leiftungsfähigkeit eines Schulverbandes 
zu einer neuen oder erhöhten Leiftung darf nicht unter einer auflöfen- 
den Bedingung erfolgen 219. Die Prüfung der Leiftungsfähigkeit ber 
Schulverbände bei Gewährung von Staatsbeibilfen aus dem Fonds 
Kap. 121 Tit. 84 des EStaatshaushalts-Etats muß fih aud auf die 
übrigen öffentlihen Abgaben der Schulunterbaltungspflidhtigen er⸗ 
fireden 227. 

LZefebüdher, Genehmigung zur Einführung in den Volksſchulen 266. Be— 
Bandlung der Anträge auf Einführung für Mittelfhulen 596. ©. a. 
Lehr» und Lernmittel. 

Lieferungen für ftaatliche Anftalten, Berüdfihtigung der Produzenten 688, 
Loccum 856. 
Lyceum zu Braunsberg, Berjonal 119. 

M. 
Mädchenſchulweſen. 

a. Angelegenheiten der Anſtalten: Verzeichnis kann noch nicht ver⸗ 
Öffentlicht werden 168. Die Beſtimmungen der allgemeinen Verfügung 
vom 81. Mai 1894 über die Amtsbezeichnung der Leiter zc. an höheren 
Mädchenſchulen finden auf derartige Anftalien privaten Ghbaralters 
feine Anwendung 218. Ueberführung von höheren Mädchenſchulen aus 
dem Geſchäftsbereiche verſchiedener Regierungen in den Geſchäftsbereich 
der betreffenden Provinzial⸗Schulkollegien 289. 638. Uebereinlommen 
mit dem Ehwarzburgiihen Minifterium zu Sondershaufen über gegen« 
feitige Anertennung der Prüfungszeugnilfe für Lehrerinnen und Schul. 
vorfteherinnen 864. Befähigung der Volksſchullehrer zum Unterridhte 
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an Mittelfhulen und höheren Mädchenſchulen 415. Befeitigung der 
Entlafjungsprüäfungen an Privatieminaren für Lehrerinnen 260. 418. 
Aufnahme in die Droybiaer Anftalten 262. Aufnahmteprüfung ba 
Aufnahme in Lehrerinnen-Bildungssanftalten 588. Altersdispens bei 
Aufnahme von Böglingen 417. Termine für die Prüfungen an den 
Zebrerinnen-Seminaren 166. 

db. Angelegenheiten der Lehrer unb Lehrerinnen: Termine für 
die Lehrerinnen, Spradylehrerinnen- und Sculvorficeherinnenprüfungen 
175, für die wiſſenſchaftliche Prüfung 518, für Handarbeitsichrerinnen 
188. 262, für Zurnichrerinnen 185. 517, fiir Zurnlehrer 662, für Jeidhen- 
lehrerinnen 846. Zulaffung zur wiffenfchaftlichen Brüfung der Lehrerinnen 
265. Zaffung der Beugnifle für Die Lehrerinnen an Bolfs-, mittleren und 
höheren Mädchenſchulen 212. Yulaffung zur Zehrerinnenprüfung von 
außerhalb eines Seminars vorgebildeten Bewerberinnen 514. Form 
der Schhulvorfteherinnen-Brüfungszeugniffe 516. Borausichungen für 
die Ablegung der Oberlchrerinnenprüfung 590. Yührung der Amts- 
bezeichnung Oberlehrerin 789. Webereinlommen mit dem Shwarp 
Burgifhen Minifterium zu Sondersbaufen über gegenfeitige An⸗ 
erfennung der Brüfungögengnifie für Lehrerinnen und GSchul- 
vorfteherinnen 854. Die elummungen der allgemeinen Berfügung 
vom 81. Mai 1894 über die Amtsbezeihnung der Zeiler 2c. an höheren 
Mädchenſchulen finden auf derartige Anftalten privaten Charakters 
feine Anwendung 218. Befähigung der Volksichullehrer zum Unter 
rihte an Mittelfchulen ıc. 416. Grcifswalder Ferienkurfus 256. Rad 
weiß ausreichender ſchulwiſſenſchaftlicher Bildung behufs Zulaſſung 
zur Prüfung für Zeichenlehrer und Beichenlehrerinnen 568. 

Marienbad in Böhmen, Friedrid-Wilhelms-Stiftung 198. 
Marine, |. a. Milttärwefen. Edulbildung der Rekruten im Jahre 1895/96 

697. Unzuläffigleit der Heranziehung an Bord fommandirter Gew 
offiziere zu Sculunterbaltungsfoiten 521. 

Medaillen, Verleihung aus Anlaß der zur Beier des 200jäbrigen Be 
fichens der Akademie der Künfte veranftalteten Kunftausftelung 569. 

Mediatifirte chemalige Reichsadlige im Kurfürſtenthum Helfen, melde 
nit zu den reihsftändifchen Geſchlechtern gehören, find von Schul. 
laften nicht frei 616. 

Mediziner, Aulaffung zum Braltiziren in den Univerfitäts-Klinifen 568. 
Mendelsfobn-Bartholdy-Stipendium für Mufifer, Bedingungen für 

Bewerbung 846. 
Mepbildanftalt, Vorfteher 4. 
Meteorologifches Anftitut zu Potsdam, Perſonal 84. 
Meyerbceer Giacomo, Bedingungen für den Wettbewerb um den Preis 

der Stiftung für Zonkünftler 249. 
Militäranmwärter. Dedblätter zu den Grundſätzen für die Beſetzung der 

Subaltern« zc. Beamtenftelen 816. Schema zum Givilverforgungs- 
fein 817. Verzeichnis der vorbehaltenen Stellen 818. 

Milttärberehtigte Unterrichtsanftalten, f. a. Militärweien. Verzeichnis 
127. Zweites Nachtragsverzeihnis (Schullehrer-Seminare) 284. 

Militärdienft, f. Militärdienftzeit, Militärwefen. 
Militärdienftzeit, Anrechnung bderjelben auf das Givilbienfalter bei 

Berfonen, weldye bei der Bendarmerie oder der Schugmannidaft an 
geftellt waren und in einer Stelle des Gubalterndienftes angeftcht 
werden 192. Anrehnung bei Bemeflung der ftaatlihen Dienflalters« 
ulagen fr Rollsfchullehrer 211, der einjährigen Dienſtzeit 416. 

Militärperjonen. Heranziehung von Militärperfonen zu Kirchengemeinde 
und Sculfocietätslaften 805. Unzulaäſſigkeit der Oeranslebung an 
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Bord Tommandirter Geeoffiziere zu Schulunterhaltungstoften 521. 
Herangiehung von Gendarmen zu Schulunterhaltungsloften 680. 

NRilitärwefen. Prüfung von Echülern höherer Lchranftalten durch die 
Früfungstommiffionen für Einjährigeffreimiliige 200. Rerzeichnis der 
militärberedhtigten Unterriditsanftalten 127, zweites Rahıtragsorrzeiänis 
(Echulchrer-Ecminare) 284. Ammatrilulation altiver Offiziere an 
Univerfitäten 246. Beſchaffung des zur Durchführung des auf ein 
Jahr verlängerten Heeresdienſtes der Volksſchullehrer erforderlidhen Er» 
fage8 an Ecdhulamtöbewerbern, Bereitfielung der Mittel 861. Schule 
bildung der Rekruten im Sabre 1895/96 597. Nachſuchung der Bes 
redhtigung zum einjährig-freimilligen Dienft Seitens der Seminare 
zöglinge 662. 

NRintfterium der neiftlihen 2c. Angelegenheiten, Perſonal 1. Preiſe und 
Ehrendiplom für die UnterrichtSausftelung in Chicago 869. Ber- 
lihung des Kronen-Drdens 2. Klaffe mit dem Stern an den Unter 
ftantsfrfretär D. Dr. von Weyrauch 558. | 

Mittelfhullehrer, f. a. mittlere Schulen, Zermine für die Prüfungen 
178. Amtsbezeihnung für die an höheren Lchranftalten angeftellten, 
ſeminariſch gebildeten eund für Wittelfchulen geprüften Lehrer 7UB, 
Unzuläffigkeit der Fortfegung der Mitgliedſchaft eines Mittelihullehrers 
an der Provinzial⸗Elementarlehrer⸗Witwen⸗ und Waiſenkaſſe nad Aufe 
gabe der bisherigen L2ehrerftelle 582. 

Mittlere Schulen, Mittelfhulen. Faſſung der Zeugniſſe für die 
Lchrerinnen an Volks⸗, mittleren und höheren Mädchenſchulen 212. 
& 7. Abi. 8 des Geſetzes vom 11. Juni 1894 findet auf ſolche Fälle 
feine Anwendung, mo eine Neubeſetzung von Stellen an Mittelfchulen 
erfolgt 292. Befähigung der —— zum Unterrichte in 
Mittelſchulen und höheren Mädchenſchulen 416. Behandlung der An⸗ 
träge auf Einführung von Leſebüchern 595. 

Mittlere Beamte, f. Eubalternbeamte, Befoldungen. 
Münfter, Alademie, Berfonal 117. 
Münz-Kabinet zu Berlin, Perjonal 79. 
Mufern, Königliche, zu Berlin, Perſonal 77. Sammlung der Bildwerke 

und abgüfe des dhrifilichen Feitalters, Perjonal 78. Sammlung der 
antiten Bildwerke, Perſonal 78. Antiquarium, Berjonal 79. Samm⸗ 
fung der ägyptiſchen Alterthümer, Berfonal 80. Gemälde-Balerie, 
Rerfonal 17. Muſcum für Böltertunde, Berfonal 80. Kupferftich“ 
Kabinet, Berfonal 79. Kunftgewerbe-Rufeum, Perſonal 81. WMünz« 
Kabinet, Perſonal 79. Rational-Balerie, Perſonal 82. Rauch⸗Muſeum 
Vorfteher 82. Stellung der Rationale@alerie unter die Generalver⸗ 
maltung der Königlihen Muſeen 247. Archäologiſcher Kurſus für 
Lehrer höherer Untrrrichtsanftalten 2562. 

Mufit, Akademiſche Hochſchule, Kerfonal 76. Akademiſche Meifterfchulen 
für mufitaliihe Kompofition, Perſonal 77. Atademifches Juftitut für 
Kirchenmuſit, Rerfonal 77, Bewilligung von Beihilfen zur Ausbildung 
für Lehrer 261. Xedingungen für den Wettbewerb um das Mendels« 
fohn-Bartboldy- Etipendium 8345, um die Giacomo Mehyerbeer'ſche 
Etiftung für Zonkünftler 249. Joſeph Joachim⸗Stiftung 845, um den 
Sant der reiten Michael Beer'ſchen Etiftung auf dem Gebiete der 

u 02 
Muſikinſtrumente, Bewilligung außerordentlier Kredite zur Beihaffung 

folder für Scminarc 580. 
N. 

Nahrungsmittel-Chemiker. Gleichſtellung der Berfuhsfiation bes 
Landwirthſchaftlichen Gentralvereins der Provinz Sachſen zu Halle a. ©. 
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mit den zur Zeit noch fehlenden ftaatlihen Anflalten zur * 
Unterſuchung von nalen 8- und Benußmitteln behufs Ausbildung 
von Rahrungsmitiel-Ghemilern 508. Prüfungstommiffionen 562, Bon 
rüfungslommiffion in Bonn 689. 

Raflauif es Geſetz vom 10. März 1862, beir. Lehrerbefoldungen, fork 
dauernde Geltung deffelben 807. 

Rational®alerie zu Berlin, Berfonal 82. Stellung unter Die Geweral- 
verwaltung der Königlichen Mufeen 247. 

Raturaldienfte, auf dicjelben und auf ihre Koften findet das Belch vom 
18. Juni 1840 feine Anwendung 582. 

Naturgeſchichtlicher Unterricht, anatomiſche Wandtafeln von Dr. Frenkel 509. 
Raturwiſſenſchaftlicher Ferienkurſus in Göttingen, Programm 208; 

in Berlin, Programm 254 

D. 
Oberlehrerin. Borausfegung für die Ablegung der Prüfung 590. 
ae der Amtsbezeihnung „Dberlehrerin” 789. 

Dber-Bräfidenten, Verzeichnis 9. 
Dberrealihulen, f. a. Lehranftalten. VBerzeihnis 140. 
Dber-Bermaltungsgeridt. Rechtsgrundſätze und Entſcheidungen in 

Schulangelegenheiten. Bauliche Unterhaltung des Küſterſchulhauſes 
Durd) Kirhenpatron und Gemeinde im Geltungsbereiche des Märkiſchen 
Brovinzialredts — Auläffigkeit der Grftattungsflage — 268. 
ftattungsllage aus 8.47 Ab]. 8 (8. 49) des Buhandigteltsgeiete? vom 
1. Auguſt 1888 ift von einer vergeblich gebliebenen Aufforderung zur 
Leiftung an den Seiftungepficht en nicht unbedingt abhängig 268. 
Haus terbeiträgen im @eltungsbereihe des Aügemeinen Landreits 
wohnt die rechtliche Eigenſchaft rein perfönlider Abgaben bei — Yu 
Läffigleit der Rachforderung — 269. Aufhebung und Abänderung 
von Sapungen, die in Auseinanderfegungs- 2c. Rezeſſen über die 
Regelung öffentlich⸗rechtlicher Verhältniſſe, wie über das Beitrags 
verälte zu den Gemeinde» 2c. Laften Feitießungen treffen, durch 
Obfervanz 270. Der Schulvorftandb ift in feiner Eigenſchaft als Dris 
ai zur ®ertbeilung zc. der Schulunterhaltnngsloften berufa: 
— Einſpruchserhebung — 271. Frift für die Erhebung des Ginfpruds 
677. Unterhaltung katholiſcher Schulen in Schlefien nad den Re 
ftimmungen des Schulreglements von 1801 — AYuläffigleit der Um 
mwandlung einer auf dem Kommunalprinzip beruhenden Schule in eine 
ausväterfocietätsihule — Heranziehung des Dienftcinlommens der 
farrer zu Edulunterbaltungstloften 272. Unterhaltung katholiſcher 

Säulen in Schleſten 681, 745, 748. Als Dienftzeit im Sinne det 
F. 5 des Geſetzes vom 6. Auli 1885 ift aud diejenige Zeit anzufehen, 
während mwelder mit Genehmigung der Schulauffichtsbehörde vor der 
definitiven Anftelung fatultativer Zurnunterridht an einer öffentliden 
Schule ertheilt worden ift 298. Die Errichtung oder Uebernahme von 
Volktsſchulen als Kommunalanftalten, fowie das Eintreten bürgerlider 
Gemeinden für die Beitragspflicht ihrer Mitglieder gegenüber einer 
Toribeftehenben Schuljocietät kann ſich ohne fürmliche Beſchlüſſe und 
ausdrüdlihe Willenserklärungen durch Tonkludente Handlungen der 
Gemeinden mit Hinzutritt der in gleicher Weife erfennbar gewordenen 
Genehmigung der Wuffihtsbehörden vollziehen 802. Das refe 
berufungsredt der @utsherren in den Provinzen Poſen und Ber 
preußen tft befeitigt. Iſt ein fliftungsmäßig zu einer öffentlidercht 
lichen Seiftung Verpflichteter zur Ginftelung der Leiftung berechtigt. 
wenn der Endzweck der Stiftung in Folge veränderter Umſtände ver: 
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eitelt wirb? 802. derangiehung mit Benfion zur Dispofition gefellter 
iere zu Kirchengemeinde u. Schulfocietätslaften 805. Wirkungskreis 

der Regierungsabtheilungen für Kirchen⸗ und Schulweſen in den neuen 
Provinzen 806. Foridauernde Geltung des Naſſauiſchen Dejehee vom 
10. März 1862 betr. Lehrerbefoldungen 807. Gin durch Dbjervanz 
Et Wehe Rechtsverhältnis Tann durch eine einfeitige Willens 
außerung nicht geändert werden 865. Das Berwaltungsitreitverfahren 
ift nur in den Fällen fattbaft, wo ed non dem Geſetze beſonders zu⸗ 
gelafien ift 855. Zulälfigkeit des Vermaltungsftreitverfahrene zwifden 
en Mitgliedern und dem Vorflande eines Schulverbandes 677. Aus⸗ 

tragung des Streites über die Verpflichtung zur Schulunterhaltung 
iiber Zeiftungsberedhtigten und SLeiftungspflihtigen 855. Staats« 
eitrag für die Stelle eines erften ordentlichen Lehrers. An jeder 
Fe it nur ein erfter Lehrer vorhanden — Feftftelung des 
Begriffs Hauptlehrer — 856. Der Austritt aus der jüdifhen Reli- 
tonsgemeinfhaft befreit in der Brovinz Hannover zwar von Leillungen 

Fir Religionsſchulen, Dagegen von Leiftungen für Zwecke der öffente 
lichen jüdifhen Schulen nur unter der Vorausjegung, daß der Aus⸗ 
etretene von der Schulauffichtsbehörde, einer öffentlichen nicht jübiihen 

Saule zugemwiejen ift 422. Aufbringung der Koften eines Brunnen 
baues auf einem Küfterjchuletabliffiement 423. Die Beitimmung der 
Zauenburgifhen Landſchulordnung vom 10. BOftober 1868, wonad) 
über alle vorfallenden Bauten die Schullommunen und bei Küfter« 
Ihulhäufern auch die Kirhiengemeinden vor ängi gutachtlich zu Hören 
find, die Entſcheidung aber der Schulauf he ehörde zufteht, bat in 
ihrem erften Theile gegenüber den Vorſchriften des Zuftändigleits- 
u vom 1. Auguſt 1888 nur noch inftruktionche Bedeutung 424. 
ntiheidung über die Nothwendigkeit einer Bligableiteranlage auf 

Küfter- und Schulhäufern 425. Die Bligableiteranlage ein Theil des 
Gebäudes im Sinne der Schulbaupfliht 425. Aufbringung des Bei⸗ 
trages der Schulverbände zu ben Ruhegehaltskaſſen. Die Kafjenbei- 
träge find von ben Zrägern der Balladen und in Ermangelung 
folder von den bisher zur Unterhaltung des Lehrer während der 
Dienftzeit Verpflichteten aufgubringen 426. Iſt ein früher zum Doma- 
nium gehörige Gut aus dieſem durch Erhebung zum jetbRandigen 
Qutsbezirle ausgeſchieden, jo ift damit die Verp ihtung des Fiskus, 
für das But einzutreten, erlofhen. Gutsherr im Sinne des $. 46 ber 
Schulordnung vom 11. Dezember 1845 427. Die Verpflidtung des 
Fiskus zur Bahlung der als Erfah des fehlenden kulmiſchen Morgens 
dienenden Rente bat bie rechtliche Natur einer unmittelbar aus dem 
Geſetze entipringenden Verbindlichkeit, zur Unterhaltung des Lehrers 
beizutragen 428. Zweck der Ruhegehaltskaſſen. Diejelben umfaflen 
nur Edhulverbände, ausgeidhloffen find Schulen, bei melden bie 
Benfionslaft nit einem Scyulverbande obliegt 428. Unzuläf ga 
der Heranziehung an Bord fommandirter Seeoffiziere ohne Jeldft- 
gewählten wirkliden Wohnfig an Land zu Schulunterhaltugskoften 
521. Anfechtbarkeit der Abga enregulirungöpläne nad den Borjchriften 
der Geſetze vom 25. Auguft 1876 und 3. Januar 1845 529. Auf 
Raturaldienfte und ihre Kojten findet das Beleg vom 18. Juni 1840 
feine Anwendung 582. Wo das partilulare Ortsrecht mit der Ber- 
tbeilung der Lajten nad Maßgabe der Staatsſteuern Iediglih das 
Spftem der Zuf tcge ER den vollen Staatsfteuern eingetübr: bat, ift 
die veranlagende Behörde nicht befugt, an Stelle folder Zuschläge 
ibrerfeit8 den Steuerpflihtigen zu einem fingirten Steuerjage einzu- 
Ihägen und dann von diejem einen Zufhlag zu fordern. Heran- 
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ehung bes Fisfus von feinem Grunbbefige im Gemeindebezirk pa 
bgaben zc. an kommunale Berbände 682. Die Behandlang eins 

felbftändigen Gutes im @rundbude, insbefondere feine Aulammem 
fhreibung mit anderen Brundftüden, ift ohne Ginfluß auf den Um 
fang der Schulbaulaft 588. Beſchlußfaſſung über bie 
lihe Berpflihtung zur Aufbringung der Schulbaufofen, ſowie über 
deren Bertheilung im Streitfalle. Betheiligung der Butsherrideit 536. 
u Regelung der Tünftigen Betheiligung des Butsbezirts bez 

ulunterhaltungsfoften durch Bertrag — Henderung der bisherigen 
ortefäulverlaffung — tft Genehmigung der Schulauffitsbehörde en 
forderlih 536. eir. den zwiſchen Gemeinde und Gutsbezirk be 
ftrüttigen Schulbaufoften anzumwendenden Beribellungs maßpab 587. 
Vertheilung der Schulbaukoſten zwifchen Gemeinde und Butöherrigaft 
7471. Rad kurheſſiſchem Provinzialrechte bildet, fomeit nidyt das Kon 
itorialausichreiben vom 28. Februar 1766 Pla ift, Die baulide 
nterhaltung aud der Küſterſchulhäuſer, vorbebaltiid; ortörednlider 

Sondergeftaltungen, eine Laſt der zum Schulverbande gehörigen bürger- 
lichen Gemeinden und felbjtändigen Gutsbezirke 587. Befreiung von 
der Heranzichung zu Echulunterhaltungstoften im Givilprozefie 602. 
Die durch bertransmäßige Feftlegung der Brundjäge für die lediglich 
Dem öÖffentlihen Rechte angebörende Schulbefteuerung geſchaffene atts- 
rechtliche Rorm vermag eine weitere Entwidlung der Abgabenverfaflung 
aud in Bezug auf die Patrone nicht zu hindern 608. ichtang 
der Hausväter zur Unterhaltung einer katholiſchen Volfsſchule auf 
nady Ucbernahme derjelben auf den Kommiunaletat 608. Recdhtögilig 
keit eines Eculbaurefoluts nah Fortfall der thatſächlichen Boraus- 
fegungen für daffelbe. Genehmigung zu Srunderwerbungen und Ber- 

säußerungen der Schul. und Birdengemeinden 605. Mage gegen Geh 
fegung des Bertheilungsplancs der Ruhegehaltstaflenbei 607. 
Aefugnis der Beſchlußbehörden 608. Begriff Wohnſitz für bie Heram 
iehung zu Edhulbeiträgen 608. Begriff fommunalfrei. Seranzichung 
oınmunalfreice Grundjtüde zu Gculabgaben 610. Borfänger da 
jüdifhen Gemeinde find nicht Kirchendiener im Einne der Verordnung 
vom 28. September 1867 612. Heranzichung jüdifcher Religieusichte 
zu Schulfteuern. Beftimmung des Gharakters jüdiider Schulen. Der 
Iäbifche Religionsunterriht if nicht ein Theil des ſchulplanmäßigen 
nterrits in der Volksſchule 612. Aufbringung der Bollsidyulben- 

laften im Bereiche der Kurbeifiihen Brovinziale@eleggebimg 614. Ent 
fheidung über das Baubedürfnis ſowie die angemeffenen Mittel zu 
feiner Befriedigung bei Errichtung einer neuen Lcehrerfele 614. Ber 
teilung der Schulbaupflicht im Bereiche des Kurheifiihen Provinztal- 
rechts außerhalb des Konfiitorialausfcdhreibens und Regulativs oom 
28. Februar 1766 616. Ehemals reichgritierlihe Güter im Kurfürfiru- 
thum Heſſen find von Schullaſten nicht frei 616. Gewährung der 
Eommermweide für das Bich des Lehrers 672. Eine den Kirchen a 
befreiende Obſervanz, betr. Bauten an dem Küſterſchulhauſe, Täßt die 
Verpflichtung des Butsherrn, zu folhen Bauten Beiträge zu leiften, 
welche durd die Entwidlung der Edulanftalt erforberlid werden. 
unberührt 674. Yuläffigkeit einer Anordnung auf Gintragung cine 
Leiftung zu Schulzmeden in den Stat der verpflidteten Gemeinde auf 
mehrere Jahre im Voraus 675. Yur Beſchlußfaſſung über die Rott 
mendigfeit eines Schulbaues und Aufnahme eines Darlehns bedarf ch 
der Zuziehung der Gemeinde nicht 678. Beſchlußfaſſung der Schulan' 
fihtsbebörde über Schufftreitigkeiten in der Provinz Voſen 678. 
Heranziehung von Gendarmen zu Schulunterhaltungstoften 690. Be 
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riff und Wefen einer Drisf ulverfaffung, 682. Heranziehung ber 
utSherren zu Lehrerpenftions eiträgen 688. Der auf Grund ber 

Geſetze vom 14. Juni 1888 und 81. März 1889 zum Dienfteinlommen 
des Lehrers gewährte Staatsbeitrag von 500 4 darf zur Erleichterung 
der Unterbaltungspflihtigen bei Aufbringung von Benfionsbeiträgen 
wicht verwendet werden 688. Beitra sp zu den Sreisabgaben. 
Durch das neue Kommunalabgabengejeg hat das Kreisſteuerrecht Feine 
Srmweiterung dahin erfahren, daß fortan aud von folden Gebäuden 
(Dienftgrundftüden zc.), die bisher kreisfteuerfret waren, nunmehr aber 
als der Gemeindebefteuerung untermorfen vom Staate zur Gebäude⸗ 
fteuer veranlagt werden, Zuſchläge zu diefer, ferner auch von folden 
Rechtsſubjekten (eingetragenen Genofjeniäaften 2c.), die bisher nicht 
treisfieuerpflidhtig waren, nunmehr aber als der Gemeindebeſieuerung 
unterworfen, vom Staate zur Gemwerbefteuer veranlagt werben, Zu⸗ 
Schläge zu diefer erhoben werben dürften 694. Rechtswirkſamkeit der 
Srjdlüfte der Schulvorftände 742. Zuſammenſetzung der Schulvor- 
ftände an den katholiſchen Landſchulen der Provinz Schlefien. Bes 
theiligung des Gutsherrn 748. Amtsführung der gewählten Mit- 
glieder der Shulvorftände aud nad Ablauf der Wahlperiode 744. 

ine die Berpflihtungen der Gutsherren zu Schulbeiträgen ändernde 
Obfervanz gegenüber den Borfchriften des Allgemeinen Landrechts 
hat fi —X inführung dieſes Geſetzbuches nicht mehr bilden können 
Pe Dr einer Schule als Pfarrſchule. Unterhaltung in 
S en . 

chfervanz, obfernangbilbung. Aufhebung und Abänderung von 
Sagungen, die in Auseinanderfegungs«, Gemeinheitstäellungs- und 
Ablöfungs-Rezefjen über die Regelung öffentlich⸗rechtlicher Berhältniffe 
Feſtſetzungen treffen, Durch Obſervanz 270. Ein durch Obſervanz be⸗ 
gründetes Rechtsverhältnis kann durch einſeitige Willensäußerung 
nicht geändert werden 866. Eine den renpatron befreiende 
Dbjervanz, betr. Bauten am Küfterfhulbaufe, laͤßt die Verpflichtung 
des Gutsherrn, zu ſolchen Bauten Beiträge zu leiften, weldye durch Die 
Entwidlung der Schulanftalt erforderlih werden, unberührt 674. 
Eine die VBerpflihtungen der Gutsherren zu Schulbeiträgen ändernde 
Obfervanz gegenüber den Vorſchriften des Allgemeinen Landrechts bat 
ih nad Einführung dieſes Geſetzbuches nicht mehr bilden können 748. 

Thjervatoren an den Sternwarten, Regelung der Gehälter nad) Dienjt- 
altersftufen 198. 

Obſervatorien bei Potsdam, Berfonal 84. SB. 
Uffiziere, Immatrikulation un ne zu Borlefungen an Univer- 

täten 246. SHeranziehung mit Penfion zur Bispofition geftellter 
Malers zu den —— einbr und Sculfozietätslaften 806. Un- 

zug, 
| Schulunterhaltungstoften 521. 
Arden, f.a. negeiäuungen, Perſonalchronik Berleihungen anläplid) 

des Krönungs- und ensfeftes 281, aus Anlaß der diesjährigen 
Anweſenheit Sr. Majeftät des Kaifers und Königs in den Provinzen 
Bofen und Schiefien 684. Verleihung des Kronen-Urdens 2. Klafie 
an den Unter-Staatsfelretär D. Dr. von Weyrauch 558. 

rganifation der Dentmalspflege in den Provinzen 892, 508. 
rts-Shulinfpeltoren. Aufnahme von Drisgeiftlihen in die Schul- 

| Ddeputationen (Schulvorfiände) bei Uebertragung erweiterter Auffidhts- 
befugniffe an die Leiter von Schulanftalten mit ſechs und mehr auf⸗ 
fteitgenden Klaſſen 711. S. a. Schulvorftand. 

rttsſchulverfaſſung, Begriff und Weſen 682. 

figleit der Heranziehung an Bord fommandirter Seeoffiziere zu 
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2. 
Pädagogiſche Kurſe für Predigtamtskandibaten bei ben Lehrerjewinaren, 

Verzeihnis der Seminare und der Zermine 164. Am Seminar ir. 
Northeim 414. 

Patronatsbauten. Baulide Unterhaltung des Küſterſchulhauſes durt 
Kirchenpatron und Gemeinde im Geltungsbereihe des Märkicher 
Provinzialrehts, Zuläffigfeit ber Grftattungsflage 268. Gine der 
Kirchenpatron befretende Obſervanz, beir. Bauten an dem Küſterſchul⸗ 
hauſe, läßt die Berpflidtung des Gutsherrn, zu ſolchen Bauten Beiträge 
zu leiften, welde durd die Eniwidlung der Edulanftalt erforberlih 
mwerden, unberührt 674. 

PBatronaislaften, f. a. Dberverwaltungsgericht, Volksſchulweſen, @ut. 
Die dur vertragsmäßige Feſtle ung der Grundſätze für Die lediglich 
dem öffentlihen NRechte angehörende Schulbeiteuerung geſchaffent orts⸗ 
rechtliche Norm vermag eine meitere Entwicklung der Abgabenver⸗ 
faflung aud in Bezug auf die Batrone nidyt zu hindern 608. 

Benftonat zu Droyßig, Direltor 9, Aufnahme 262. 
Bel ionsanftalt für Zehrerinnen und Erzieherinnen, Jahresbericht 48: 
Penſionsweſen. ©. a. Witwen⸗ zc. Berjorgung. Borausfegung für 

Anrechnung von Kriegsjahren bei der Benfionirung 191. @efeh, betr 
Abänderungen des Benkonsgefepes vom 27. 1872. Bon 
25. Mpril 1896 445 — Austührungsverfügung 448 — a. Entwurf 45? 
— Begründung 455 — b. Bericht der Unterrichtskommiſſion 462 — 
Zufammenftelung des Entwurfs nad den Beſchlüſſen der Kommiſſion 
475 — Sujammenftellung Des Geſetzes in der geänderten Fafſung 48: 
Anſchluß der Lehrer und Beamten ber Waifen. und Rettungspänie: 
an die ProvinzialePenfions-, Witwen- und Waiſenkaſſen 706. 2: 
von vollbeihäftigten Lehrern an Seminar-Präparandenanftalten ab- 
geleiftete Dienftzeit ift bei der Benfionirung als im öffentlidhen Schul⸗ 
ienfte zugebradht anzurechnen 516. 8. 7 Ubi. 3 des Geſetzes von 

11. Juni 1894 findet auf ſolche Fälle keine Anwendung, wo eine Rau 
befegung von Stellen an Mittelſchulen erfolgt 292. Mitglicder be: 
Elementarlehrer-Witrden- und Waifenlaffen find beredtigt, aus der 
Allgemeinen Witwen-Berpflegungs-Anftalt auszufheiden 292. Bir 
mwirlung der Kreislafien bei der Rechnungslegung über Den Zond: 
Rap- 121 zit. 89 des Staatshaushalts-Etats, Einnahmen und Aus- 
gaben der Ruhegehaltskaſſen 289. Als Dienftzeit im Sinne des &!. 
des Geſetzes vom 6. Juli 1885 ift aucd diejenige Zeit anzufeber. 
während welder mit Genehmigung der Schulauffihtsbehörde vor br: 
definitiven Anftelung fakultativer Zurnunterridt an einer öffentlide 
Schule ertheilt worden ift 298. Aufbringung des Beitrages der Edul- 
verbände zu den Ruhegehaltskaſſen. Die Kaffenbeiträge find von den 
Trägern der Benfionslaft und in Grmangelung folder von den zur 
Unterhaltung des Lehrers während der Dienftzeit Berpflichteten aui- 
gubringen 426. Zweck der Nubegehaltstaffen. Dieſelben umfaffen nur 

Hulverbände, ausgeſchloſſen find Schulen, bei melden die Benfionz- 
laft nicht einem Schulverbande obliegt 428. ——— — des Baı 
theilungsplanes über Die Beiträge zu den Nubegehaltstaflen zo“ 
Vorzeitige Auszahlung der Bezüge aus Nubegehaltäfaflen 514. Ur- 
mwendbarleit des Geſeßes vom 19. Juni 1889, beir. Abänderung de⸗ 
@efeges über die Erweiterung zc. von Witwen“ und Waifentaflen für 
Glementarlehrer vom 22. Dezember 1869 auf alle Lehrer an öfm- 
lihen Schulen einjhließlih der Emeriten 672. Klage über Bertbe 
Iungsplan der Rubegehaltstaffenbeiträge 607. Heranziehung des Auts 
bern zu Sehrerpenhonabeiträgen 688. Der auf Grund der Geſeß; 
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vom 14. Juni 1888 und 81. März 1889 zum Dienfteinlommen des 
Lehrers gewährte Etaatsbeitrag von 500 4 darf zur Erleichterung ber 
Unterhaltungspflichtigen bei Aufbringung von Benfionsbeiträgen nicht 
verwendet werden 688. Auslegung des Art. I 8. 22 Abf. 1 des Volks⸗ 
a vom 6. Yuli 1885 709. 

Berionaldronit 285. 273. 308. 860. 488. 546. 628. 687. 714. 749. 
Bfarrer, Heranziehung des Dienfteintlommens derjelben zu Schulunter- 

haltungstoften 272. 
Pfarrſchulen, in — Unterhaltung 2c. 748. 
Pflegihaften, zur Führung durch Univerfitäts-Profefforen ift Genehmi⸗ 

quug des Minifters erforderlich 195. 
Phyſikaliſcher Unterridht an Gymnafien und Progymnafien 281. 847. 
Bommern, Schulferien der höheren Xehranftalten 208. 
Portokoſten und Edreibgebühren in Disciplinarfadhen, Koftenanfag 728. 
Fofen, Schulferien der höheren Lebranftalten 208, der Seminare und 

Präparandennnftalten 217. Lehrerberufungsredyt der Gutsherren if 
befcitigt 802. 

Potsdam, Königlicdye wiſſenſchaftliche Anftalten, Perſonal 83. 
Präparandenweſen. Berzeihnis der Anftalten, ſtaatliche 157, fhäbtifche 

159. Frequenz -Ueberfidyt Winter 1895/96 264, Sommer 1896 586. 
Prüfungstermine 171. Schulferien in Hannover 210, Bojen 217, 
Schleſien 209. Beihaffung des zur Durdführung des auf ein Jahr 
verlängerten Heeresdienfies der Vollsfchullehrer erforderlichen Erſatzes 
an Edhulamtöbewerbern — Bereitftielung der Mittel — 851. Abe 
baltung der Entlaffungsprüfungen an den ftaatlidyen und ftädtifchen 
Bräparandenanftalten. Grundfähe für die Aufnahme in ein Schul«- 
Iebrer-Seminar 419. Anertennung der SeminawPräparandenanftalten 
als öffentlide Schulen. Anrehnung der Dienftzeit vollbeihäftigter 
Lehrer an denfelben bei Gewährung von Wlterszulagen und bei der 
Benftonirung 516. Nichtanrechnung der an Seminar Präparanden- 
anftalten zugebradten Dienftzeit auf Die Gewährung von Alterdzulagen 
an Seminarlehrer 788. 

Bräparate, Infeltenpräparate von H. Vorgſchulze 229. 
Praktiziren in den Univerfitäts-Sliniten, Zulaffung 568. 
Fredbigtamtstandidaten, ſ. a. Kandidaten der Theologie. Pädagogifche 

Surfe 164, in Northeim 414. 
PBreisausfhreiben, |. a. Stiftungen. Beuth-Stipendium 196. Preis 

Sr. Najeftät für Wettrudern fur alle deutihen Univerfitäten 247. 
Stiftung eines Preifes zur görberung des Studiums der klaſſiſchen 
Kunft durch Se. Majeftät, Bedingungen für den Wettbewerb 248. 
Giacomo Meyerbeer'ſche Stiftung für Tonkünftler 249. Joſeph Joachim⸗ 
Stiftung für Mufifer 345. endelsjohn-Bartholdy-Stipendien für 
Mufiter 845. Johann Ehriftian Süngten Stlftung 700. FAR Michael 
Beer'ſche Stiftung für Mufifer 702. Griter Preis der Michael Beer ſchen 
Stiftung für Bildhauer 787. Broker Staatspreis auj dem Gebiete 
der Bildhauerei 784. Dr. Paul Shulpe-Stitung für Bildhauer 786. 
Großer Staatspreis auf dem Gebiete der Arditeltur 788. 

Preiſe für das Unterridtsminifterium auf der Weltausftielung in Ebicago 
869. Verleihung des Schillerpreiſes an Ernft von Wildenbrud 782. 

Preußiſcher Beanıten - Berein, Sabresberiht 619, Wenderung der 
Statuten zc. 712. 

Frivat-Lebranftalten, f. a. LXebranftalten. Werzeihnis 149. Im 
Fürſtenthum Walbed, Verzeichnis 151. Amtabezeihnung der Leiter zc. 
an privaten höheren Rädcenfaulen 218. Befeitigung der Entlaffungse 
prüfungen an Brivatfeminaren für Lehrerinnen 260. 418. Alters- 
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dispens bei Aufnahme von Zöglingen in private Lehreriunen-Bilbungs- 
anftalten 417. Anzeige fittlicher ergehungen von Lehrern an Privat 
ſchulen durch bie Leiter der letzteren 789. 

Brivatlebrer und Lehrerinnen. Unterfäungen aus Kap. 121 Zit 86a 
bezw. 40 bes Staatshaushalts-Elats 41 Anzeige ſittlicher Ber 
gedungen 789. 

Privat-Präparandenanftalten, |. Bräparandenanftalien. 
Brivatfeminare für Lehrerinnen, Befcitigung der Entlaffjungspräfunge 

260. 418. Wltersdispens bei Aufnahme von Yöglingen 417. 
PBrobejahr. Probelandidaten, |. a. Kandidaten. Randidaten bes höheren 
—28 beſitzen während der Dauer des Probejahres nicht die 
Eigenſchaft als Staatsbeamte. Bewährung von Reiſekoſten an dieſelben 
bei auswärtigen en Kommifjorien 401. 

Produ enien, © erüdfihtigung derjelben bei Lieferungen an flaatlide 
nttalten 688 

Brofeflor, Berleifung des Charakters 202. 579. gührıng von Borsund- 
haften durch Univer täte-Brofefforen 195. Berleihung des Ranges 
der Näthe vierter Klaſſe 512 

Programme. Abfaffung Berfelden. für Hr here Sehranftalten 282. Natur 
wiflenf I Serienfurfue in Göttingen 208, in Berlin 254. 
gran iſcher Ferienkurſus in Berlin 206, in Bonn 412. Archaͤologijchet 

rſus in Berlin 252, in Bonn und Trier 282. @reifswalder Ferien. 
Kur 256. 

Progymnaſien. Perzeihnis 141. Gleichwerthigkeit der Zeugniſſe ber 
realen Abtheilung eines Brogymnafiums mit denen eines Realpro- 
—A für die Befähigung zum einjährig⸗freiwilligen Militär 

enjie 657 
Promotion, Zulaſſung zur Doktorpromotion ohne VBeibringung des vor- 

geid hriebenen Neifezeugniffes 195. Zulaſſung der außerpreußiſchen 
eihBangehörnt en 689. 

Proninzialbehörden für die Unterrihie-Verwaltun 
ProvinzialeKommiffionen, Konfervatoren, ⸗ die Dentmalk 

pflege 892. 608. 
Brosinglal: «Rath von Brandenburg und von Schlefien, Beſchlüfſe: dic 

Feſiftell der Leiſtungsfähigkeit eines Schulverbandes zu einer neuen 
—F eöhten Sei ftung darf nicht unter einer auflöfenden Bedinguns 
erfolgen 221. 

Proving "ale S —3 ien, Perſonal 9. Amtsbezeichnung der neben⸗ 
amil Ihen ftändigen ireltoren 189. Vereinigung der Subaltern⸗ 

beamtenftellen I. u. II. Klaſſe zu Einer Beſoldungsklaſſe 402. Tage 
gelber, Neifeloften und en der Büreaubeamten nad Ver⸗ 
einigung der Stellen L u. II. Klaſſe zu su Fr — 
der Anwärter für derartige Stellen 402. Prüfung der im B 
bienfte anzuftellenden Subalternbeamten 555, Brüfıngborämung 85 ng 55° Br. 

Brüfungen, Prüfungstommilfionen, |. a. Zermine, Reifeprüfung 
Viffenihaftlihe Prüfungslommilfionen 406. 

tte und Zermine e ehr die Prüfungen für Lehrerinnen, Eprad 
Iehrerinnen und Sculvoriteherinnen 175 — für bie wiffenfhaftlid« 
ka I er Lehrerinnen 518 — für Handarbeitslehreriunen 188. 36. 

rnleßrer und Zurnlebrerinnen 185. 517. 662 — für Jeider 
Lehrer und Beihenlchrerinnen 845 — an den Lehrer⸗ und Lehrerinnen⸗ 
Seminaren 166 — an den Präparandenanftalten 171 — der 8 
an Mittelfehulen und der Aeltoren 178 — a Vorfteber und als 
au an TZaubjtummen-Anftalten 860 bezw. 

räfung von Schülern höherer Lehran alten N dur die Prüfung 
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fommiffipnen für Ginjährig-Freimillige 200. Pefeitigung der Gebühren 
für 4 gang? und Reifezeugniſſe an höheren Zehranftalten 400. 401. 
Nahholung der Reifeprüfung im Hebräifchen feitens der Theologie 
Studirenden 848. Anerlennung der von höheren Stadtſchulen aus- 
gehelten ab angszengniffe für eine beftimmte Klaſſe einer höheren 
ebranftalt abgelehnt 201. 
Die ordentlichen Lehrer an Brovinzial-Taubftummenanftalten erhalten 

bei ihrer Heranziehung zur ftaatlihen Prüfungstommiffion für Lehrer 
an Taubftummenanftalten Zagegelder unb Reifeloften aus Staatsfonds 
190. Berzeihnis der für da3 Lehramt an Taubitummenanftalten ge⸗ 
prüften Lehrer und Lehrerinnen 217. 414 — als Borfteher 661. Nach⸗ 
weis ausreichender ſchulwiſſenſchaftlicher Bildung behufs Sulaffung zur 
Zeichenlehrer⸗ und Zeichenlehrerinnen⸗Prüfung 568. Mitwirkung fird)- 
liher Kommiffare an den Entlaffungsprüfungen der Lebrer- und 
Xehrerinnen-Ecminare 214. Abhaltung von Entlaffungsprüfungen an 
den ftaatlihen und ftädtifhen Präparandenanftalten. Grundfäge für 
die Aufnahme in cin SchullebremSeminar 419. Friſt zur Ablegung 
der zweiten Bere fäulehrerprüfung 686. 

rüfungen Bei Aufnahme in Xehrerinnen-Bilbungsanftalten 588. 
Dereitigung der Gntlaffungsprüfungen an Privalfeminaren für 
Lehrerinnen 260. 418. Zulaſſung zur Vehrerinnenprüfung von außer⸗ 
halb eines Seminars vorgebildeten Bewerberinnen 514. Faſſung der 
Brüfungszeugniffe für die Lehrerinnen an Rolls», mittleren und 
höheren Mädchenſchulen 212. Form der Schulvorftcherinnen-PBrüfungs- 
zeugniffe 515. Uebereinkommen mit bem Schwarzburgiſchen Minifterium 
über gegenfeitige Anerkennung der Brüfungszeagnifie für Lehrerinnen 
und Sdjulvorftcherinnen 854. Bulaffung zur wiflenfhaftlichen 
Brüfung der Lehrerinnen 265. Vorausſetzungen für die Abiegung der 
Oberlehrerinprüfung 590. Führung der Amtsbezeidhhnung „Ober⸗ 
Iehrerin” 789. 

Erridtung einer Brüfungslommiffion für die bibliothelarifhe Yadı- 
prüfung in Göttingen 889. Kommiffionen für die Prüfungen der 
Rahrungsmittelhemifer 662 — Borprüfungstommiffion in Bonn 689. 
Prüfung der im Büreaudienfte bei den Provinzial-Schulfollegien an- 
zuftelenden Subalternbeanten 555 — Prüfungsordnung 566. 

PBrüfungsgebühren, Beſeitigung derjelben für Abgangsd« und Neife- 
zeugniffe an höheren Zehranftalten 400. 401. 

Prüfungszeugmiife, f.a. Prüfungen, Gebühren. Yaflung der Prüfungs- 
aeugnäfle für die Lehrerinnen an Volks⸗, mittleren und böberen 
Mädchenſchulen 212. Uebereinkommen mit dem Schwarzburgiſchen 
Minifterium über gegenjeitige Anerkennung der Erifungözeugn! e für 
Lehrerinnen und Schulvorfteherinnen 854. Form der Scdulvor- 
fteherinnen-Brüfungszeugniffe 515. Anſtellung von Lehrern, welche 
ihre Befähigung nur dur Prüfungszeugniffe außerpreußifher Prü- 
fungsbebörden des Deutihen Reiches darthun 705. 

Pyrmont, Landesdircktor 21. Höhere Lehranftalten, Verzeihnis 150. 

Q. 
Buittung. Form der Duittungen der Schulverbände über Staatöbei- 

hilfen 741. 
N. 

Nangverhältnijje. Bewilligung von Zagegeldern und Reijeloften an 
Lehrer an ProvinzialeZaubjtummenanftalten im Fale der Heranziehung 
zu einer ftantlihen PBrüfungstommiffion 190. Verleihung des Ranges 
der Räthe 4. Klafje an Tireltoren und Brofefioren 512. 781. Amts» 
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—— der nebenamtlichen Direkltoren der ProvinzialEchnl⸗ 
kollegien 189. 

Rath, ſ. Rangverhältniſſe. 
Rauch⸗Muſcum zu Berlin, Vorfteher 82. 
Realgumnaften, f. a. Lehranſtalten. Berzeichnis 186. 
Neallebranftalten, Nealgymnafien, Nealproggmnafien, NRealfdulen, 

höhere Bürgerfchulen, |. a. Zehranftalten. Verzeichnis 186. 
Nealprogymnalien, |. a. Lehranftalten. Verzeihnis 145. Im Fürften- 

tum Waldeck 151. Gleichwerihigkeit der Yeugniffe der renlen Ab⸗ 
teilung eines Progymnafiums mit denen eines Realproggmnaftums 
für die Befähigung zum enjährig-freimitligen Militärdienfie 672. 

Nealihulen, f. a. Lebranftalten. Verzeichnis 148. 
Nehnungslegung, ſ. a. Etatsweſen. Mitwirkung der Kreiskaffen bei 

der Aehmungslegung über den Fonds Kap. 121 Tit. 89 des Staau— 
baushalts-Etats. — Einnahmen u. Ausgaben der Aubegehaliskafjen 289. 

Nehtsgrundf u% ſ. bepergaltungogeri Reichsgericht. 
Regierungen, Perſonal 9. Wirkungskreis der Regierungsabtheilungen 

für Kirhen- und Schulweſen in den neuen Provinzen 806. 
Reichsadel, Neihsritter. Ehemals reihsadlige Güter im Kurfürften 

tum Heſſen find von Schullaften nicht frei 616. 
Reihsangehörige, außerpreußiihe, Zulaffung zur Promotion an 

preuhifhen Univerfitäten 689. 
Neihsgeriht. Erkenntnis, betr. VBorausfchungen für den Anſpruch eines 

Beamten auf Umzugskojten 506. Auflöſung des Anftellungsocr- 
bältniffes einer Lehrerin ım Falle der Verheirathung 586. 

Neife- und Abihlußprüfungen. Nachholung der Reifeprüfung im 
Hebräifchen feitens der Theologie Studirenden 848. 

Neifezgeugniffe, Befeitigung der Gebühren für Ddiefelben an Höheren 
Lehranftalten 400. 401. 

Reifeloften und Zagegelder. Bemilligung für Lehrer an Provinzial 
Zaubftummenanftalten im Falle der Heranziehung zu einer ſtaatliches 
Prüfungstommiffion 190. Zagegelder, Reifeloften und Ingstohen 
der Büreaubeamten nad) Vereinigung der Stellen L u. IL Kaffe zu 
Einer Befoldungsklaffe, ſowie der Anwärter für derartige Stellen, 811 
— bei den Univerfitäten 887, bei den Provinzial-Schullollegien 402 — 
Erläuterung der Beſtimmungen 508. Gewährung von Reiſekofſten an 
Kandidaten des höheren Schulamtes bei ausmärtigen Kommiſſorien 
401. Borausfegungen für den Anfpruh auf Umzugstoften 505. 
Aenderung der Grundfäge für Verehnung der Reife und Umguge- 
foften der Staatsbeamten 698. Selbftändige Anmweifung ber Liqui⸗ 
dationen von Lehrern und Beamten an höheren Unterridtsanftalten 
durch die Provinzia-Schulfollegien 780. 

Neifcftipendien, f. Stiftungen. 
Nelruten, — d Jahre 1895/96 697. 
Neltorat, Proreltorat, Dekanat, ſ. Univerfitäten, Techniſche Hochſchulen. 
Neltoren. Termine für die Prüfungen 178. Anrehnung der auswärtigen 

Dienftzeit bei Gewährung von Alterszulagen 218. 
Neligionsunterridht. Zur Einführung von Lehre und Lernbüdern ta 

oltsfhulen ift minifterielle Genehmigung nöthig 266. Der jüdiſche 
Religionsunterricht ift nidht ein Theil des Ihulplanmäßigen Unterridts 
in der Volkefchule 612. Einführung von Religionsbüdern am höheren 
Zehranftalten 641. 

Nelitten, |. Witwen⸗ und WVaifenverjorgung. 
Reſſortsverhältniſſe. Stellung der Rational-Galerie unter bie Genctal⸗ 

verwaltung der Königlichen Muſeen 247. Veränderungen bei höheren 
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Mädhenjchulen 289. 518. Wirkungsfreis der Regierungsabtheilungen 
für Kirchen⸗ und Schulmefen in den neuen Provinzen 806. 

RNettungshäuſer, Anſchluß der Lehrer und Beamten an bie Provinzial⸗ 
Benfionße, Witwen⸗ und Waiſenkaſſen 708. 

Neverfe der Seminar-Aipiranten find nidt FREE zu den den 
Reverfen beizufügenden Berpflihtungs-Beicheinigungen ift ein Bürg« 
ſchaftsſtempel beizubringen 216. 

Nezeſſe. Aufhebung und Abänderung von Sapungen, die in Ausein⸗ 
anderfegungse 2c. Rezeſſen über bie Regelung öffentlichercchtlicher Ber- 
bältniffe Sehiehungen treffen, durch Oblervan; 270. 

Rittergut, NRittergutsbefiker, |. Gut. 
NAuderiport, Wettrudern für alle deutfchen Univerfitäten in Grünau, 

Banderpreis Sr. Majeftät 247. 
Auhbegehalt, |. Benfionsweien, Ruhegehaltskaſſen. 
Aubegebaltstafjen. Mitwirtung der Kreislaffen bei der Rechnungs⸗ 

fegung über den Fonds Kap. 121 zit. 89 des Staatshaushalts-Gtate. 
— Einnahmen und Ausgaben der Auhegebaltstaffen 289. Aufs 
bringung des Beitrages der Schulverbände zu den Ruhegehaltskaſſen. 
Die Kafjenbeiträge find von den Trägern der Benfionslaft und in 
Ermangelung folder von den zur Unterhaltung des Lehrers während 
der Dienfizeit Berpflichteten aufzubringen 426. Borzeitige Auszahlung 
der Bezüge aus Ruhegehaltskaſſen 614. Klage gegen Feſtſetzung des 
Bertheilungsplanes der Nuhegehaltskaffenbeiträge 607. Zweck der 
aa anfiene Diefelben umfaflen nur Schulverbände; aus- 
gel loffen find Schulen, bei welchen die Benfionslaft nicht einem 

Ayulverbande obliegt 428. Beröffentlihung des Zertheilungsplanes 
über die Beiträge der Schulverbände zu den Ruhegehaltskaſſen 709. 

©. 
Saal-Eijenbahn, Zulaffung der Prioritäts-Obligationen zur Beſtellung 

von Amtslautionen 190. 
Sahverfländigen-Bereine 6. 
Schenkungen und legtmwillige Zumendungen im Jahre 1895 626. 
Schillerpreis, Verleihung an Ernft v. Wildenbruch 782. 
Schleſien, Schulferien der höheren Lehranſtalten, Seminare und Bra» 

parandenanftalten 209. Unterhaltung der katholiſchen Schulen nad 
den Beftimmungen de8 Schulreglements von 1801 272. 681. 745. 
Yufammenfeßung der Schulvorftände an den Fatholifhen Landfchulen. 
Betheili ung des Gutsherrn 743. Selanung einer Schule als Pfarr- 
fhule, Unterhaltung ze. 748. Schlefiſche Blindenunterrichtsanftalt, 
Aahresbericht 544. 

Schleswig-Holftein, Ferien der höheren Lehranftalten 209. 
Schreibgebühren, Bortoloften in Disciplinarjacdhen, Koftenanjat 728. 
Schüler, Warnung vor dem Baden an verbotenen Stellen 580. Ver—⸗ 

hũtung körperlidyer und geiftiger Ueberbürdung 725. 
Schüleraufzüge, polizeilihe Genehmigung 267. 
Schulabgaben, f. Voltsihulmelen, Oberverwaltungsgeridt. 
Edhulamtsbewerber, Shulamtstandidaten, |. a. Kandidaten des 

höheren Schulamtes. Beihaffung des zur Durdführung des auf ein 
Jahr verlängerten Heeresdienfted der Volksſchullehrer erforderlichen 
Erſatzes 851. Nachſuchung der Beredtigung zum einjährigefreinilligen 
Dienſt 662. Mittheilung über die gerichtliche Beſtrafung 706. Anzeige 
fittliher Bergehungen von 2chrern an Privatfdyulen 739. 

nen dt. Kreisichulinfpeltoren 21. S. a. Schuldeputation, Schul» 
vorftand. 
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Schulbauten, |. ‘a. Dberverwaltungsgeriht, Vollsſchulweſen. Gnabar- 
geſchenks⸗Anerkenntniſſe über Staatsbeihilfen zu Schulbauten find wid: 
mebr erforderlid) 218. Die Sehtftellung der Leiftungsfähigleit eines 
Schulverbandes zu einer neuen oder erhöhten zeiftung Darf nicht unter 
einer nen Bedingung erfolgen 219. Bauliche Unterhaltung der 
Küfterfchulhaufes durch Kirhenpatron und Gemeinde im Geltungs- 
bereiche des Märliihen Brovinzialrechts — Yuläffigkeit der Erſtattungs⸗ 
fage — 268. Erſtattungsklage aus $. 47 Abi. 3 ($. 49) des Zu⸗ 
Kunbigteitägeiehes vom 1. Yuguft 1883 ift von einer vergeblid gr- 
liebenen Aufforderung zur — an den Leiſtungspflichtigen nidt 

unbedingt abhän iq 268. Bebeutung der Lauenburgiſchen Landſchul⸗ 
ordnung bei Saul und Rüfterihu haus bauten 424. Entſcheidung 
über die Nothwendigkeit einer Bligableiteranlage auf Schul» un! 
Küfterfchulhäufern 425. WBlibableiteranlage ein Theil des Gebäudet 
im Sinne der Schulbaupflicht 425. Beſchlußfaſſung über Die öffentlid- 
rechtliche Verpflichtung zur Aufbringung der Shulbautoften fomı: 
über deren Bertheilung im Streitfall. Bethciligung der Butsherr- 
ihaft 585. Betr. den zwiſchen der Gemeinde und dem Gutsbezirke bei 
ftrittigen Schulbankoften anzumendenden Vertbeilungsmaßftab 53”. 
Bertheilung der Schulbaukoften zwijchen Gemeinde und Butsherridar: 
7471. Rechtsgiltigkeit eines Schulbaurejoluts nad Fortfall der thatjad- 
lihen Vorausſetzungen für daſſelbe. Genehmigung zu Grunt: 
erwerbungen und Beräußerungen duch Schul⸗ und Kirchengemeinden 
605. Aufbringung der Volksſchülbaulaſten im Bereiche der Kurhejſfiſchen 
Provinzial⸗Geſetzgebung 614. He über das Baubebürfn: 
jomie Die angemeffenen Mittel zu jeiner Befriedigung bei Erridtun: 
einer neuen Lehrerſtelle 614. Vertheilung der Schulbaupflidt im X 
reihe des Kurheſſiſchen Provinzialredhtes außerhalb des Konfiflorial- 
Ausfchreibens und Regulativs nom 28. Februar 1766 616. Die T: 
— eines ſelbſtändigen Gutes im Grundbuche, insbeſondere jein« 
uſammenſchreibung mit anderen Grundſtücken, ift ohne Einfluß au’ 

den Umfang der Schulbaulaft 588. Nach Kurheifiihen Provinzia.- 
rechte bildet, ſoweit nicht das Konfiftorial-Ausihreiben vom 28. Februgt 
1766 Plaß greift, die bauliche Unterhaltung auch der Küſterſchulhäuſer 
vorbehaltlih orts rechtlicher Sondergeftaltungen, eine Laft der zum 
Schulverbande gehörigen bürgerliden Gemeinden und ſelbſtändigen 
Butsbezirte 587. Cine den Kirchenpatron befreiende Obſervanz, beir 
Bauten an den Küfterfhulbaufe, läßt die Verpflichtung des Gutshertn. 
gu ſolchen Bauten Beiträge zu leiften, welche dur) die Entwidlung 
er Schulanftalt erforderlih werden, unberührt 674. Zur Beilur- 

faffung über die Nothwendigkeit eines Schulbaues und Aufnabm: 
eines Darlehns bedarf es der Zuziehung der Gemeinde nicht 6:- 
Beſchlußfaſſung der Schulauffihisbehörde über Schuiftreitigkeiten in 
der Provinz Poſen 678. Heritelung von @ipseftrid 728. 

end der Nelruten im Jahre 1895/96 697. 
Ehulbüder! Kompetenz der Regierungen, die Einführung von Lehr 

und Lernbüdern in Volksſchulen zu genehmigen 266. Ginführuns 
von Religionsbüchern bei höheren Lehranftalten 641. Beſchaffung tur 
Seminare, Anträge auf Bewilligung außerordentliher Gredite 5m 
Einführung von en an Mitielfhulen 595. _ 

Shuldeputation, f. a. Shulvorftand. Ordnung einer ſtädtiſchen Edhul- 
depufation im Wege eines Drtsitatuts 298. Aufnahme von Orte 
geiftlichen in die Schuldeputationen (Schulvorftände) bei Lebertragung 
erweiterter Auffihtsbefugnifie an die Leiter von Schulanſtalten m’: 
ſechs und mehr auffteigenden Klaffen 711. XVerufung von Lehrern ın 
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den Schulvorſtand 711. Mitglieder unterliegen nicht bem Beamten⸗ 
Disciplinargejeße 596. 

Schulen, ſ. Boltsihulmefen. 
Schulfeier. Jubelfeier höherer Lebranftalten, Bewilligung von Mitteln 

aus Gentralfonds 251. Polizeiliche Genehmigung öffentliher Schüler- 
aufzüge 267. Strafbarkeit der unentfhuldigten Verſäumnis von Schul⸗ 
feiern 742. 

Schulferien, f. Serien. 
Schulgeld. Grhebung eines höheren Schulgeldes von auswärtigen 

Schülern ſtädtiſcher höherer Schulen 252. 
Schulinſpektion. Kresihulinipctoren-Berzeihnis 21. S. a. Schulvorſtand. 
Schullaſten, |. Oberverwaltungsgericht, Volksſchulweſen. 
SchullehrerSeminare, f. Seminare. Berzeihnis 151. 
Schulräthe, Verzeihnis der NRegierungs- und Provinzial-Schulräthe 9. 
Schulrathsa⸗Charakter, Berleihung |. Perionaldronit. 
Scdhulfozietät,}. Obervermaltungageriäit, Boltsjäulmelen, Sogietätsfäufen. 
Sduljtellen-Erridtung. ©. a. Dberverwaltungsgericht, Volksſchulweſen. 

Die Feſtſtelung der Xeiftungsfähigleit eines Schulverbandes zu einer 
neuen oder erhöhten Leiftung darf nidyt unter einer auflöfenden Be⸗ 
dingung erfolgen 219, Entiheidung des Provinzialraths der Provinz 
Brandenburg 221, der Provinz Schlefien 225. 

Schulſtrafen, |. Schulverfäumnis, Shulzudt. 
Sdhulße-Stiftung für Bildhauer 736. 
Scähulunterbaltung, f. Oberverwaltungsgericht, Volksſchulweſen. 
Schulunterridt, f. Unterrichtsbetrieb. 
Schulverbände, ſ. a. Obervermaltungsgeridt, Volksſchulweſen. Ju⸗ 

laffigleit de3 Berwaltungsitreitverfahrens zwiſchen Mitgliedern und 
dem Borflande eines Schulverbandes wegen der Leiftungspflidt 677. 
Staatsbeihilfen 227. 

Schulverfäumnis. Strafbarkeit der unentihuldigten Verſäumnis von 
Scuifeiern 742. 

Zhulvorftand, Schuldeputation, j. a. Dberverwaltungsgeridht, Volls- 
ſchulweſen. Mitglieder unterliegen nit dem Bcamten-Disciplinar- 
ejeße 596. Drdnung einer Shuldeputation im Wege cined Dris⸗ 

uts 298. Aufnahme der Ortsgeiftlicden in die uldeputationen 
(Schulvorftände) bei Uebertragung erweiterter Auffihtsbefugnifie an 
die Leiter von Ecyulanftalten mit ſechs- und mehr auffteigenden 
Klaſſen 711. Berufung von Lehrern in den Edulvorftand 711. 
Nechtswirkſamkeit der Beſchlüſſe Der Schulvorftände 742. Zuſammen⸗ 
jegung der Schulvorfiände an den latholiſchen Landſchulen Schleſiens. 
Betheiligung des Gutsherrn 743. Amtsführung der gewählten Mite 
glieder der Schulvorſtände auch nad) Ablauf der Wahlperiode 744. 

Schulvorjteherinnen-Brüfung, Termine 175. Uebereinkommen mit 
dem Schwarzburgiihen Winifterium über gegenjeitige Anerlennung 
der PBrüfungszeugnifje für Lehrerinnen und Edulvoriteherinnen 354. 
Form ber Prüufungszeugnifie 515. _ _ 

Schulzucht. Bolizeilihe Genehmigung für öffentlihe Schüleraufzüge 267. 
Barnung der Schüler vor dem Baden an verbotenen Stellen 580. 
Strafbarkeit der unentichuldigten Berfäumnis von Edyulfeiern 742. 

Edhukpodenimpfung, Benlidhrift des Kaiferlihen Gejundheilsamtes 554. 
Schwachſinnige — Ihmwahbegabte — Kinder. Gewährung der geich- 

lihen Etaatsbeiträge für die Lehreritelien an den befouderen Schul⸗ 
anftalten für nicht vollbefähigte Kinder 591. Weberficht über den Staud 
des Unterrichts 665. 

Eceoffiziere, Heranziehung zu Schulunterhaltungstoften 521. 

N- 0-82 
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Seminare, Lebrer- und Lehrerinnen. Verzeichnis 151. Prüfungs 
termine 166. Frequenz Winter 1895/96 268, Eommer 1896 584. 
Droyßig, Pirelior 9, Aufnahme 262. ien in Schleſien 209, ix 
yannaue 210, in Bofen 217. Bädagogiihe Kurfe für Prediglamt:- 

ndidaten 164, in Rortheim 414. Grundſätze für die Aufnahme von 
Böglingen 419. Zu den dem Reverfe beigumi enden Verpflichtunge⸗ 
efheinigungen ift ein Bürgichaftsftempel beizubringen, Reverſe jelbſ 

find fiempelirei 215. Nltersdispens bei Aufnahme in L2chrerinne- 
Bildungsanftalien 417. Aufnahmeprüfung bei Aufnahme in Xehrerinnen- 
Bildungsanftalten 588. Mitwirkung firdlicher Kommiflare bei den Em⸗ 
lafjungsprüfungen 214. Befeitigung der GEntlafjungsprüfungen an 
Privatjeminaren für Lehrerinnen 260. 418. Bulaffung zur Lchrerinuen- 
prüfung von außerhalb des Seminars vorgebildeten Bewerberinnen 
514. Zweites Nachtragsverzeichnis der militärberecdhtigten Unterridts- 
anftalten (Schullehrerfeminare) 284. —— des zur Durdführung 
des auf cin Jahr verlängerten Heeresdienftes der Bollsfchullehrer er: 
forderlidyen age8 an Schulamtsbewerbem — Bereitſtelung der 
Mittel — 861. Nachſuchung der Berchfigung zum einjährig-freiwilligen 
Tienft jeitend der Seminar-Zöglinge 662. Anertennung der Seminar: 
Praparandenanftalten als öffentlide Schulen, Anrechnung der Bienf- 
zeit vollbeichäftigter Lehrer an denjelben 516. Richtanrechnung der au 
Seminar-Präparandenanftalten zugebradhten Dienfizeit auf die Ge 
mwährung von Alterszulagen an Seminarlehrer 788. Bienftaltert- 
berehnung für Lehrer, weldye bei der Berufung in den Seminardient 
an der Borfhule einer inländischen höheren Unterridtsanftalt bereit: 
definitiv angeftelt waren 215. Webertragung ber Kaflenverwaltung 
an ben Direktor ift unzuläffig 868. Koflen der Feier von Feften 853. 
Behandlung der Bauangelegenheiten, Berfügung bes Previnziai- 
Schulkollegiums Königsberg 560. Anträge auf Bewilligung außer⸗ 
ordentlicher Kredite zur Beſchaffung von Lehrmitteln 580. Mittheilung 
über die gerichtliche Veftrafung von Schulamtslandidaten und Ecmi- 
nariften 706. 

Seminarifch gebildete Lehrer an höhere Unterridisanftalten, Amt: 
bezeichnung 708. 

Seminar-Ajpiranten. Beibringung eines Bürgichaftsftenpels zu Ber- 
pflihtungs-Beiheinigungen. Reverſe find ftempelfrei 215. 

Semin artalf en. Uebertragung der Verwaltung an den Anftaltsbireftor 
wicht zuläffig 863. 

Seminarlurfe fürKandidaten des evangel. Predigtamtes, Termine 164.411 
Sozietälsfchulen. AJuläffigkeit der Ummandlung einer auf dem Kom- 

munalprinzip berubenden Schule in eine Hausväterfozietätsichule 272. 
Die Erridtung oder Uebernahme von Bollsfhulen als Kommunal- 
anftalten, ſowie das Eintreten bürgerlicher Gemeinden für die Beltrags- 
pflicht ihrer Mitglieder gegenüber einer fortbeftchenden Schulfozietät faıın 
fih ohne fürmlide Beſchlüſſe und ausdrückliche Willenserflärungen 
durch konkludente Handlungen der Gemeinden mit Hinzutritt der in 
gleicher Weife eriennbar gewordenen Genehmigung der Aufficht2- 
bebörden vollziehen 802. Ucbernahme von Volklsſchulen auf den 
Haushalt der politiihen Gemeinden unter Auflöfung der Schuljozic- 
täten 740. Heranziehung mit Benfion zur Dispofition geftelter Eh: 
ziere zu Kirchengemeinde und Sculfozietätslaften 8086. 

Sommermeide für das Rich des Lehrers 672. 
Spiele, Jugendipiellurfe an Univerfitäten 848. 
Spradlichrerinnen-Brüfung, Termine 175. 
Staatsbeihilfen, Etaatsbeiträge, Staatszufchüffe, |. a. Ehervermwaltungt- 
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gericht, —— Gnadengeſchenks⸗sAnerkennmiſſe über Staats⸗ 
eihilſen zu Schulbauten ſind nicht mehr erforderlich 218. Es iſt nicht 

angängig, im Feſtſtellungsverſahren einem Schulverbande gegenüber 
eine neue ober erhöhte Leiſtung ausdrüdlih nur für die Dauer des“ 
jenigen Zeitraums, während deſſen freiwillige Beihilfen feitens des 
Staates oder Dritter thatfählich geleiftet werden, alfo unter einer aufs 
löfenden Bedinguug feftzufiellen 219. Die Prüfung der Leiltungs- 
fähigkeit der Echulverbände bei Gewährung von GStaatsbeihilfen aus 
dem Fonds Kap. 121 it. 84 des Staatshaushalts-Etats muß ſich 
aud auf bie übrigen öffentlihen Abgaben der Schulunterhaltungs- 
pflihtigen erfircden 227. Grundſätze für die Gewährung von Staats“ 
beibilfen au Teiftungsunfähige Echulverbände 228. Bewilligung 
laufender Beihilfen zu den plihen Sdyulunterbaltungstoften aus 
Kap. 121 it. 84 und 86 591. Beſcheinigung der Echulvorftände 
über Befegung der Lehrerſtellen, für melde widerrufliche Staatsbei- 
bilfen aus Kap. 121 Tit. 34 gezahlt werden 5956. Für Lehrerftellen 
an den befonderen Edulanftalten für nicht vollbefähigte Kinder 591. 
Vena einem Edulverbande für mehrere Schulftelen aus den Fonds 
Kap. 121 zit. 84 des EtaatBhaushalts- Etats Beihilfen bewilligt find, 
mũſſen diefelben in den ZJahlungsnachweiſungen und Quittungen einzeln 
aufgeführt werden 741. 

Staatsbeiträge, |. Staatsbeihilfen. 
Stadtſchulen, höhere, Unterftelung derfelben unter die Provinzial⸗Schul⸗ 

tollegien und Anerfennung der von diefen Schulen ausgeftellten Ab- 
ezeergriſe für eine beſtimmte Klaſſe einer höheren Zehranjtalt ab⸗ 
gelehnt 201. 

Statiſtiſche Mittheilungen in den von den Provinzial⸗Schulkollegien 
zu erftattenden Berwaltungsberidhten 673. 

Statuten und Statuten-Radyträge der Lehrer-Sterbe-Kaffen, Stempel« 
pflihtigleit 265. 

Stellvertreter, Stellvertretung. gerangiehung ber Dienftaufwands« 
Entihädigungen der Beamten zur Dedung der Roften einer längeren 
Stellvertretung 189. Aufbringung der Koften der Reriretung eines 
im rer und Kirchenamte angeftellten erkrankten Lehrers im Kirchen 
dienfte 520. 

Stempel. Zu den Verpflichtungsbeicheinigungen der Seminar-Nipiranten 
ift ein Bürgſchaftsſtempel beizubringen. Die Reverfe find ftempelfrei 
215. Genehmigungen bezw. Beftätigungen von Statuten und Statuten« 
Nachträgen der Zehrer-Witwen-, Waiſen⸗, Sterbes zc. Kafjen find fiempel« 
pflihtig 265. Ausführungs-Berfügung zum Stempelfteuergejeße vom 
31. Juli 1895 499. Stempelverwendung zu den Berpflidtungsicheinen 
der Studirenden der Univerfitäten über dic Zahlung des geftundeten 
Honorars und zu den Bürgſchaftserklärungen der Eltern 699. 

Sterbe- ıc. Kaſſen der Lehrer, Stempelpflicdtigleit der Statuten«Ge- 
nebinigungen 265. 

Sternwarte zu Berlin. Berjonal 84. 
Steuer, ſ. Stempel. 
Stiftungen und Stipendien. Friedrih-Bilhelms-Stiftung für Marien 

bad in Böhmen 193. Beuth⸗Stipendium 196. Wanderpreis Er. Maje⸗ 
hat für Bettrudern für alle deutihen Univerfitäten 247. Bedingungen 
jür den Wettbewerb um den von Sr. — ausgeſetzten Preis zur 
Förderung des Studiums der klaſſiſchen Kunſt 248. Giacomo Meyer- 
beerfhe Stiftung für Tonkünſtler 249. Joſeph Joachim⸗Stiftung für 
WMuſikſchüler 345. Mendelsjohn-Vartholdy- Staats. Etipendien für 
Muſiker 845. Johann Ehrifiian Züngfen-Etiftung 700. Zweite Michael 
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Beer ſche Stiftung für Muſiker 702. Erſte Michael Beer'fche Stiftung für 
Bildhauer 787. Großer Staatspreis auf dem Gebiete der Bilbhauere 
784. Dr. Baul SäulgeStiftung für Bildhauer 785. Broker Staat!- 
preis auf dem Gebiete der Ardhiteltur 788. Verleihung des Schillerpreifee 
782. Iſt ein iltungemäbig zu einer öffentlich⸗rechtlichen Seifung Ber 
pfliyteter zur Einſtellung der Leiftung berechtigt, wenn ber Enbzweck 
der Stiftung in Folge veränderter Umftände vereitelt wirb? 802. 

Stiftun göfapitalien, Abzweigung derjelben aus dem Kapitalicntitel in 
den Etats der höheren Unterridisanftalten 577. 

Stipendien, f. Stiftungen. 
Strafen, f. Schulverfäumnis. 
Studirende, f. a. Univerfitäten. Mitwirkung der Polizeibehörden behufs 

Verhinderung allgemeiner Studenten » Verfanımlungen, welde obne 
Genehmigung des Rektors veranftaltet werden 889. Unzuläffigteit der 
meiteren Smmatrifulation eines in den ReichSdienft eingetretenen Etu- 
direnden. — Gaſtweiſe Zulaffung desfelben als Hörer 842. Kurje ir. 
den Jugend» und Bolfstpielen an den Univerfitälen 848. Nachholung 
der Neifeprüfung im Hebräifchen feitens der Theologie Studirenden 
848. Stempelverwendung zu den Verpflitungsicheinen der Studircn- 
den über Zahlung des geftunbeten Honorare und zu den Bürgfchaftt- 
erklärungen der Eltern 699. Zulaffung zur Toltorpromotion ohne Fei- 
bringung des vorgefchriebenen Aeifezeugniffes 195. Zulaffung von außer: 
preußifchen Reihsangehörigen zur Promotion 689. Immatrikulation 
aktiver Offiziere 246. Zulaſſung von Frauen gum gaftmeifen Beſuche 
von Borlefungen 567. üngten- Stiftung 700. Beuth-Stipendium 1%r. 

Stundenzahl. Lehrern an höheren Unterricdhtsanftalten find in der Regel 
nicht mehr als ſechs Zuruftunden in der Woche zuzumeifen 708. 

Subalternbeamte, |. a. Beamte, Beſoldungen. Anrehnung der Bilitär- 
Dienftzeit auf Das Givildienftalter bei Perſonen, melde bei der Gen⸗ 
darmerie oder der Schutzmannſchaft etatsmäßig angeftelt waren und 
demnädjft in einer Stelle des Subalterndienfted angeftellt werben 192. 
Dedblätter zu den Grundſfätzen für die Bejegung der Subaltern⸗ :c. 
Beamtenftellen mit Milttäranmärtern 816. Schema zum Eivilverjorguugs: 
ſchein 817. Verzeichnis der den Milttäranwärtern vorbehaltenen Stellen 
818. Denkſchrift, betr. die Vereinigung der Büreaubeamtenftellen 1. u. 
11. Klaſſe zu Einer Beſoldungsklaſſe, —* die Aenderung der Dienñ⸗ 
altersſtufenDrdnung für mebrere Bramienfaicnorien 871; Ausführungs: 
Berfügungen in Betreff der Bürenubeamtenftellen der Univerfitäten 885. 
der Provinzial-Schulfollegien 402. Zagegelber, Neifeloften und Um⸗ 
gnagfoften der Büreaubeamten nad Bereinigung der Stellen 1. u. 
1. Hlaffe zu Giner Beſoldungsklaſſe, fowie der Anwärter für derartig: 
Stellen, 871 — bei ben Univerfitäten 887 — bei den Provinzial. 
Schulkollegien 402 — Erläuterung der Beſtimmungen 508. Voraus⸗ 
fegungen für den Anſpruch auf Umzugskoſten 506. Aenderung ber 
Grundfäße für Berednung der Neife- und Umzugstoflen 698. Gelbh- 
ftändige Anmweifung der Umzugs- und ReifelofteneLiquidationen von 
Lehrern und Beamten an höheren Unterrits-Anftalten durch die Pro- 
vinzial-Schultollegien 780. Prüfung der im Büregudienſt bei ben 
Provinzial» Schultollegien anzuftellenden Subalternbeamten 555 — 
Prüfungs-Drdnung 556. Anſchluß der Lehrer und Beamten ber 
Waiſen⸗ und Rettungsbäufer an die Rrovinzial-Benfions-, Witwer 
und Waifenkaffen 708. Anrechnung von Sriegsjahren bei der Ver⸗ 
fionirung 191. Geſetz, betr. Abänderungen des Penfionsgefeges vor: 
27. März 1872. Vom 26. April 1896. Ausführungs-Verfügung : 
435. Feltfegung des Befoldungsdienftalters für folde Beamte, meld: 
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den Dienft bei einer Bchörde beabfihtigtermaßen mit dem Beginne 
eined Kalendervierteljahres antreten follten, welche indeſſen, weil der 
erite bezw. auch der zweite Tag des betr. Kalendervierteljahres ein 
Sonn- oder Felltag war, den Dienft erft am darauf folgenden Werk⸗ 
tage antreten fonnten 279. Berichterſtattung bei Berufungen in Dis⸗ 
ciplinarfadyen 688. Koftenanfag in Disciplinarſachen 728. Das in 
Disciplinarnnterfuhungsjadhen bei verfpäteler Anmeldung ber Be⸗ 
rufung zu beobadiende lagen 245. Unterhaltung der Gasglüh— 
lidtapparate in den Dienſtwohnungen 559. Aufnahme unbemittelter 
Beamten in die Univerfitätsflinifen 844. Zulaſſung der Prioritäts- 
Obligationen der Weimar⸗Geraer⸗, Saal- und Werra⸗Eiſenbahn zur 
Beftelung von Amtslautionen 190. 

Supernumerare. Zagegelber und Neifeloften nad Sereinigung der 
Büreaubeamtenftelen 1. u. II. Klaffe zu Einer Beſoldungsklaſſe 871, 
bei den lniverfitäten 887, bei den Provinzial-Schullollegien 402 — 
Grläuterung der Beflimmungen 508. Prüfung der im Birreaudienfte 
bei den Provinzial-S chullollgien anzuftellenden Subalternbeamten 555 
— Brüfungs-Ördnung 556. 

Suspenjionsgehalt, Zahlung an ftädtifche Gemeindeſchullehrer 854. 

zZagegelder, f. Reifckoften. 
Taubſtummenweſen, Verzeichnis der Anftalten 160. Termine für die 

Prüfungen als Vorfteher und als Lehrer 350. 184. Verzeichnis für 
das Lchramt an Tau a ra eprüfter Zehrer und Xchrerinnen 
217. 414, als Borficher 661. Zagegelder und Reiſekoſten der Lehrer 
an Provinzialanftalten im Falle der Heranziehung zu einer ſtaatlichen 
Prüfungstommilfion 190. 

Techniſche Hochſchulen. Perfonal, Berlin 119, Hannover 128, Aachen 
125. Anrechnung der Thätigkeit der Kandidaten des höheren Schul⸗ 
anıtes als Affiftenten für mathematifche und naturwiſſenſchaftliche Fächer 
an Techniſchen Hochſchulen auf die Wartezeit ald Kandidat 280, 
Mitwirfung der Bolizeibehörden behufs Verhinderung allgemeiner 
Studentenverfammlungen, welche ohne Benehmigung des Rektors ver« 
anftaltet werben 889. Gleichſtellung der Verſuchsſtation des Land⸗ 
wirthſchaftlichen Gentralvereins der Provinz Sachſen zu Halle a. ©. 
mit den 3. 3. noch fehlenden Hantlihen Anitalten zur tednifgen Unter: 
fuhung von Rahrungs- zc. Mitteln behufs Ausbildung von Kung 
A 508. Kommiſſionen für die Prüfungen der Nahrungs⸗ 
mittel⸗Chemiker 562, Borprüfungsfommiffion in Bonn 689. Verüd- 
fihtigung der Produzenten bei Lieferungen an ftaatlide Anftalten 688. 

Termine. Für pädagogiſche Kurfe der Predigtamtstandidaten 164. Für 
die Prüfungen an ben Lehrer- und ae IT ae die 166. Für 
Die Brüfungen an den Bräparandenanftalten 171. Für die — 
der Lehrer an Mittelſchulen und der Rektoren 178. Für die Prüfungen 
der Lehrerinnen, Spradlehrerinnen und Schulvorfieherinnen 175. Für 
die Prüfungen der Handarbeitsiehrerinnen 188, (in Düfjeldorf) 262. 
Für die Prüfungen als Vorfteher und als Lehrer an Taubftummen- 
anflalten 850. 184. Für die Prüfungen der Zurnlehrer und Turn⸗ 
Iehrerinnen in Berlin, Königsberg, Breslau, Halle a.&., Magdeburg, 
Bonn 185, in Berlin 517, 662. Kar die wiſſenſchaftliche Prüfung der 
Lehrerinnen 518. Für die Fr enlehrer und Feidhenlehrerinnen in 
eaflel, Königsberg 1. Pr., Düffeldorf, Berlin und Breslau 846. Yür 
Er Anung des Kurfus an der Zurnichrer-Bildungsanftalt für Lehrer 
186, für Xehrerinnen 186. 
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Theologie-Studirende, Nahholung der Reifeprüfung im Hebräiſchen 
848 

Titel. Berleihungen ſ. a Ken Auszeihnungen. Bereätigung 
zur Führung des Oberlehrerintitels 789. 

Tonkünftler. Bedingungen für den Wettbewerb um den Preis der 
Giacomo Meyerbeer'ihen Stiftung 249. 

Trier und Bonn, Programme für den archäologiſchen Ferienkurfus 282. 
Zurnlebhrer, Turnlebrerinnen. Prüfungstermine 185, in Berlin 

5617. 662. ©. a. Turnichrer-Bildungsanftalt Zahl der Lehrern an 
- 5ö5. Unterrihtsanftalten für die Woche zuzumeifenden TZumflunden 78. 

zZurniehrer-Bildungsanftalt zu Berlin. Berfonal 9. Kurfjus für 
Zurnlebrer 1896 185. Kurſus für TZurnlehrerinnen 1896 185, 1897 705 
Kurfus, Winter 1896/97 287. Anrechnung der Zheilnahme an dem 

ſechsmonatigen Kurfus auf die HilfsIcehrerdienftzeit 849. 
zurnunteridt, f. a. Zurnlehrer-Bildungsanftalt. Die Zeit, während 

welcher mit Genchmigung der Schulaufſichtsbehörde vor der definitiven 
Anftelung fakultativer Zurnunterridt an einer öffentlichen Schule er⸗ 
theilt worden ift, ift als Dienftzeit im Sinne des 8. 5 des @ejehee 
vom 6. Juli 1885 anzufehen 298. Lehrern höherer Unterridhtsanftalten 
find in der Regel nit mehr als ſechs Turnſtunden in der Woche zu 
zumeijen 708. 

u. 
Ucberbürdung, körperliche und eitige der Echüler, Verhütung 725. 
Weberfiht über den Stand des Unterrichts ſchwachbegabter Kinder 66%. 
Umlagen zur Unterhaltung der Volksſchulen, |. Oberverwaltungsgericht 

Volksſchulweſen. 
Umzugskoſten, ſ. a. Reiſekoſten. Vorausſetzungen für den Anſpruch 5 

Aenderung der Grundfäge für die Berechnung 698. Umzugskoſten det 
Büreaubeamten nad) Bereinigung der Stellen I. u. II. Mlaffe 871 — 
bei den Univerfitäten 887 — bei den Prosingial-Schuftoßegien un 
— Erläuterung der Beftimmungen 508. &elbftändige Anmeifunng 
der Liquidationen von Lehrern und Beamten an höheren Unterricte- 
anftalten durd die Provinzial⸗Schulkollegien 780. 

Unglädsfälle unter Schülern. Warnung vor dem Baden an verboten 
Stellen 580. 

Univerfitäten, Akademie zu Münfter, Lycenm zu Braumsberg. 
Rerfonal: Königsberg 85. Berlin 88. Greifswald 96. Breslau 9. 
Halle 102. Kicl 106. Göttingen 108. Warburg 111. Bonn 114. 
Münfter 117. Braunsberg 119. 

a. Lehrer und Beamte. ©. a. Beamte. Regelung der Gehälter der 
etatsmäßigen wilfenihaftliähen Beamten an den größeren Iniverfitätt- 
Sammlungen und den Sternwarten nad Dienftaltersftufen 198. Zur 
Führung von Vormundſchaften, Pflegfchaften, Gegenvormundſchaften 
durch Univerſitäts-Profeſſoren iſt Genehmigung des Miniſiers nötbig 
195. Kautionen des zweiten Inſpektionsbeamten und der Bürcau- 
bilfsarbeiter bei der Univerfitäts-Rervenflinit in Halle 816. Kaution 
des zweiten Infpeltionsbeamten bei dem Univerfitats-Krantenhaufe in 
Greifswald 654. Kaution des Inſpektors der chirurgiſchen Klinik in 
Marburg 687. Bereinigung der Subalternbeantenftellen I. u. IL. Mai 
zu Einer Bcjoldungsflaffe 887. Tagegelder, Reife» und Umgugstofer 
der Büreaubeamten nad Zereinigung der Stellen I. u. II. Klaſſe u 
Einer Bejoldungsklaffe, ſowie der Anwärter fiir derartige Stellen 88: 
Grridtung einer Prüfungstommijfion für die bibliothefarifche Fad- 
prüfung zu Göttingen 889. 
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b. Studirende. Zulaffung zur Doltorpromotion ohne Beibringung bes 
vorgefchriebenen Neifezgeugniffes 195. Immatrikulation altiver Dffiziere 
246. Unzuläffigkeit der weiteren Immatrikulation eines in den Reichs⸗ 
Dienft eingetretenen Studirenden — Gaftweife Zulafjung defjelben als 
örer — 842. Zulaſſung von Frauen zum gaftıweifen Beſuche von 
orlefungen 567. Nachholung der Reifeprüfung im g rätfchen Seitens 

der Theologie Studirenden 848. Mitwirkung der Bolizeibehörden be» 
hufs Berhinderung allgemeiner Studenten-Berfammlungen, wilde ohne 
Genehmigung des Neltors veranftaltet werden 889. Kurfe in den 
Jugend» und Volksſpielen für die Studirenden 843. Zulaffung der 
auberpreußifhen NReihsangebörigen zur Promotion 689. Stempel⸗ 
verwendung zu ben Berpflitungsldeiuen der Studirenben über 
Zahlung des geftundeten Honorars und zu ben ergihaftscrflärungen 
der Eltern 699. Sünglen- Stiftung 700. Wettrudern in Grünau, 
Banderpreis St. Kajehat 247. Beuth-Stipendium 196. 

c. Algemeines. Aufnahme von unbemittelten Beamten in die Univer« 
ſitäts Kliniken 844. Gleichftelung der Verſuchsſtation des Landwirth- 
ſchaftlichen Eentralvereins der Provinz Sachſen zu Halle a. S. mit den 
3. 3. noch fehlenden ftaatlihen Anftalten zur techniſchen Unterfuchung 
von Nahrungs- ıc. Mitteln behufs Ausbildung von —A— 
Chemikern 508. Kommiſſionen für die Prüfungen der Nahrungsmittel⸗ 
Shemiter 562, Borprüfungstommilfion in Bonn 689. 
Zulaffung zum Praltiziren in den lUniverfitäts-Fliniten und Boli« - 
IMmifen 568. Berüdfihtigung der Produzenten bei Lieferungen 638. 
Errichtung einer Prüfungstommilfion für die bibliothekariſche Fach⸗ 
prüfung zu @öttingen 889. 

Unterbeamte. S. a. Bejoldungen. Anrehnung der Militärdienftzeit auf 
das Givildienftalter bei Perſonen, welche bei der Sendarmerte ober 
der Schugmannihaft etatsmäßig angeftellt waren und demnächſt in 
einer Stelle des Subalterndienftes angeftelt werden 192. Dedblätter 
u den Brundfägen für die Befegung der Subaltern- und Unterbeamten- 

Kellen mit Militäranwärtern 816. Schema zum Eivil-Berforgungs- 
Kein 817. VBerzeihnis der den Militäranwärtern vorbehaltenen 
Stellen 318. 

Unterhaltung der Volksſchule, |. d. 
ee höhere, |. Lchranftalten. 
Unterrihtsbetrieb, Unterrihismittel. Unterridt in der Erdkunde 

an höheren Lehranftalten 198. Bflege des phoufilaliicdhen Unterrichts 
an Gymnafien und Progymnafien 281. 847. Befähigung der Volle. 
(Qulche zum Unterrihte an Mittelſchulen und höheren Mädchen⸗ 
fulen 415. Anatomiſche Wandtafeln für den naturgeichichtlichen 
Unterriht an höheren Lehranftalten von Dr. Frenlel 509. Einführung 
von Religionsbüdern bei höheren Lchranftalten 641. Lehrern höherer 
Unterridtsanftalten find in der Regel nicht mehr als ſechs Zurnftunden 
in der Woche zuzuweiſen 708. Verhütung der körperlichen und geiftigen 
Ueberbürdung der Schüler höherer Echranftalten 725. Borgſchulze, H., 
Infektenpräparate 229. Kompetenz der Regierungen, die Einführung 
von Lehr und Lernbüdern zu genehmigen 266. Anträge auf Be- 
willigung außerordentlider Kredite zur Beſchaffung von Lehrmitteln für 
Seminare 580. Ginführung von Lefebüdern an Mittelihulen 595. 

Unterftügungen für Brivatlehrer und Lehrerinnen, ſowie für frühere 
Lehrer und Lehrerinnen, die nit im öffentlihen Schuldienfte ge 
Handen haben, aus Kap. 121 Zit. 86a bezw. 40 des Etaatshaushali- 

tat3. 414. 
Urlaub. Anrechnung auf die Dienftzeit der Lehrer 581. 
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B. 
Vereidigung der öffentlichen Lehrer an ſtädtiſchen Schulen 417. 
Vereine Sachverſtändigen-Bereine 6. Preußiſcher Beamten⸗Vereir, 

Jahresbericht 619, Aenderung der Statuten ꝛc. 712. Benfionsankalt 
De Lehrerinnen und Erzieherinnen, Jahresbericht 480. 

Ber eirathung einer Lehrerin, Auflöfung des Anftelungsverbältniiies 
b 

Bermädhtnifje Schenkungen im Jahre 1895 626. 
Verpflihtungs- Befheinigungen zu den Neverfen der Geminar- 

Apiranten find ftempelpflichtig 215, der Etudirenden über Zahlung 
des geitundeten Honorare, Stempelverwenbung 699. 

Berfammlungen der Studenten ohne Benehmigung des Rektors, Ber- 
binderung derfelben 889. 

Bertretungen. Heranziehung der Dienftaufwands-Entfhädigungen der 
Beamten zur Dedung der Koften einer längeren GStellvertretung 189. 
Aufbringung der Roften der Bertretung eines im Schul⸗ und Kirden- 
amte angeftellten erkrankten Zchrers im Kirdhendienfte 520. 

Bermaltungsberichte der Provinzial-Schulkollegien. Weberfidtlidkeit 
der ftatiftifchen Mittheilungen in denfelben 578. 

Verwaltungsftreitverjabren ift nur in den Fällen flatthaft, wo es 
vom Geſche bejonders zugelaſſen ift 855. Zuläſſigkeit zwiſchen den 
Mitgliedern und dem Borftande eincd Schulverbandes 677. 

Sina nceum, Bedeutung der Entlafjungsprüfung 789. 
Bollsihullaften, |. Volkefchulmefen. M 
Voltsihullehrer- und Lehrerinnen, f. Lehrer und Lehrerinnen und 

Volksſchulweſen. 
Volksſchulweſen. Schulbauten ſ. d. Bezügl. Erkenntniſſe und Redit- 

geunbiäge des DOberverwaltungsgeridts f. u. Dberverwaltungsgeridt 
a. Unterhaltung: Die Fefiftelung der Leiftungsfähigkeit eines Schul⸗ 

verbandes zu einer neuen oder erhöhten Leiftung darf nicht unter einer 
auflöfenden Bedingung erfolgen 219, Enticheidungen des Provinzial 
raths der Provinz Brandenburg 221, Schlefien 226. Die Prüjung 
der Leiftungsfähigleit der Schulverbände bei Gewährung von Staats⸗ 
beibilfen aus dem Fonds Kap. 121 Zit 84 des Staatshausbalts-Ktat: 
muß fih auch auf die übrigen öffentliden Abgaben der ulnnter 
haltungepflichtigen —58 7. Grundſätze für die Gewährung von 
Staatsbeibilfen an leiſtungs unfähige Schulverbände 228. Aufbringung 
der Koften der Vertretung eines im Schul- und Kirchenamte angeftellten 
und erkranlten wchrere im Kirchendienfte 520. Gewährung der geich 
lihen Staatsbelträge für die Lehrerftelen an den befonderen Schulen 
für nit vollbefähigte Kinder 691. Sewilligung laufender Staatsbei- 
bilfen zu den fählihen Schulunterhaltungstoften 591. Beſcheinigung 
der Schulvorftände über die Veſeßung der Lehrerftellen, für welde 
widerruflide Staatsbeihilfen aus Kap. 121 Zit. 84 gezahlt werden 595. 
Räumung von Lehrerdienftwohnungen im Wege des Zwanget 668. 
Beröffentlihung des Rertheilungsplanes über die Beiträge der Edul- 
verbände zu Den Nubegehaltsfafien 709. Uebernahme von Boll:- 
ſchulen auf den Haushalt der politiſchen Gemeinden unter Auflölung 
der Schulfozictäten 740. Wenn einem Schulverbande für mehrer 
Schulfielen aus dem Fonds Kap. 121 Tit. 84 des Gtaatshaushalts- 
Etats Beihilfen bemiligt find, müffen Diefelben in den Yablungsnad- 
Ft und Quittungen einzeln aufgeführt werden 741. 

b. Lehrer und Lehrerinnen: Anrechnung der aktiven Militärbienftzeit 
bei Bemeſſung der finatlichen Dienftalterßzulagen 211; der einjährigen 
Dienftzeit 416. Faflung der Zeugniſſe für die Lehrerinnen an Boll-, 
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mittleren und Höheren Mädchenſchulen 212. Wnrehnung der aus 
wärtigen Dienftzeit für Rektoren an Volksſchulen bei der Gewährung 
von Alterszulagen 218. Beihilfen für Lehrer zur Ausbildung auf dem 
Königlichen Inſtitut für Kirgenmufil zu Berlin 261. Kurfus an der 
Zurnlehrer-Bildungsanftalt zu Berlin 1896 186, Winter 1896/97 287; 
1897 705 (Xehrerinnen). 8.7 Abſ. 8 des Geſetzes vom 11. Juni 1894 
findet auf ſolche —* feine Anwendung, wo cine Neubeſetzung von 
Stellen an Mittelichulen erfolgt 292. Mitglieder der Elementarlehrer- 
Witwen⸗ und Waijenkaſſen der einzelnen Regierungsbezirfe gehören 
zu den unter die Vorſchrift des 8. 28 Abf. 1 des Neliltengefeßes vom 
20. Mai 1882 fallenden Beamten und Lehrern und find demnach be- 
rechtigt, aus der Allgemeinen Bötmen Berpflegungs-Anftalt auszufcheiden 
292. Als Dienftzeit im Sinne des 5 5 des Geſetzes vom 6. Juli 1885 iſt 
auch diejenige Zeit anzujehen, während welder mit Genehmigung der 
Schulauffihtsbehörde vor der definitiven Anftelung fakultativer Zurn- 
unterridht an einer öffentlichen Schule ertheilt worden ift 298. Be= 
ſchaffung des ger Durhführung des auf ein Jahr verlängerten H eeres- 
dienſtes der Volksſchullehrer erforderlihen Erſatzes an Schulamts- 
bewerbern — Bereititelung der Mittel — 851. Rachſuchung der Be- 
rechtigung zum einjährigefreimilligen Dienft jeitens derSeminar-Föglinge 
662. Zahlung des Suspenfionsgehalts an ftädtifche Gemeindeſchul⸗ 
lehrer 854. Webereinlommen mit dem Schwärzburgiihen Minifterium 
über gegenjcitige Anertennung der Prüfungszeugniſſe für Lehrerinnen 
und Scuivorfteherinr:n 854. Unterftügungen Fr Privatlehrer und 
Lehrerinnen, jowie für frühere Lehrer und Lehrerinnen, die nicht im 
öffentlihen Volksſchuldienſte geitanden haben, aus Kap. 121 Tit. 35a bezw. 
40 des Staatshaushalt3-Etats 414. Befähigung der Vollsihullehrer zum 
Unterrihte an Mittelfhulen und Höheren Mädchenfchulen 415. Berecidi- 
gung der öffentlihen Lehrer an ftädtifchen Schulen 417. Bewilligung 
von Gnadenktompetenzen an die Hinterbliebenen von den ftaatlichen 
Dienftalterözulagen 612. Wirkungen der freimilligen Aufgabe der 
Dienftwohnung feitens eines vom Amte fuspendirten Lehrers 513. 
Vorzeitige Auszahlung der Dienftbezüge und der aus Nuhbegehalts- 
kaſſen zahlbaren Bezüge 614. Weitergemährung ftaatliher Dienjtalters- 
zulagen jür Lehrer und Lehrerinnen an Bollsfhulen in Orten von 
mehr als 10000 Eivileinwohnern 519. Anwendbarkeit des Geſetzes 
vom 19. Juni 1889, betr. banberung des Geſetzes über die Ermweites 
rung ıc. von Witwen» und Waijenlaffen für Clementarichrer vom 
22. Dezember 1869, auf alle Lehrer an öffentlihen Schulen einſchließlich 
der Emeriten 572. Anrechnung der Urlaubszeit auf die Dicnjizeit der 
Lehrer 581. Gnadenkompetenzen für die Hinterbliebenen cines an einer 
zmeillaffigen oder dreiflaffigen Schule mit zwei Lehrkräften angeftellten 
Lehrers 582. Unzuläffigkeit der Fortſetzung der Mitgliedichaft eines 
Mittelichullehrers an der Provinzial» Elcmentarlehrer- Witmen- und 
Waiſenkaſſe nad) Aufgabe der bisherigen Xchrerftclle 582. Friſt zur 
Ablegung der zweiten Vollsjchullehrer-Prüfung 586. Auflöjung des 
Anftellungsverhältnifjes einer Lehrerin im Falle der Verbeiratbung 
586. Berichteritattung bei Berufungen in Disciplinarjadhen 688. Das 
in Disciplinarunterſuchungsſachen bei verjpäteter Anmeldung der Be: 
rufung zu beobachtende Verfahren 2456. Räumung von Lehrerdienft- 
wohnungen im Wege des Zwanges 663. Anftelung von Lehrern im 
öffentlichen Volksſchuldienſte, welche ihre Befähigung nur duch Brüfinıgs- 
zeugnifje außerpreußiicher Prüfungsbehörden des Deutſchen Reiches 
dartdun 705. Mittheilung über Die gerichtlicdye Veſtraſung von Schul— 
amtstandidaten und Seminarijten 706. Auslegung des Art. IN. 2% 

06 
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Abf. 1 des WVollsichullehrer-PBenfionsgejeges vom 6. Juli 1885 79. 
Berufung von Lehrern in den Schulvorftand Til. Anftelung vor 
Kandidaten der Theologie und des höheren Schulamtes im Volksſchul⸗ 
—* te. Fr Anzeige fittliher Verggungen von Lehrern an Privar 

ulen 789. 
c. Allgemeines: Infeltenpräparate von H. Borgſchulze 229. Genchm- 

gungen bezw. Beſtätigungen von Statuten und Statuten-Radträgen der 
ehrer-, Witwen⸗-, Waiſen⸗, Sterbe- :c. Kaffen find ftempelpfliätig 265. 

Kompetenz der Regierungen, die Einführung von Lehre und Lern⸗ 
büdhern zu genehmigen 266. Polizeiliche Genehmigung für Schüler- 
aufzüge 267. Mitwirkung der Kreiskaſſen bei der Rechnungslegung 
über den Fonds Kap. 121 Tit. 89 des Staatshaushalts-Etats. — 
Einnahmen und Ausgaben der Ruhegehaltskaſſen 289. Ordnung einer 
ſtädtiſchen Schuldeputation im Wege eines Drtsftatuts 293. Behand⸗ 
lung der Anträge auf Einführung von Xefebühern für Mittelſchulen 
595. Mitglieder des Echulvorjtandes unterliegen nit dem Beamten- 
Disciplinargefeße 596. Schulbildung der bei dem Landbeere und bei 
der Marine ceingeftellten Mannſchaften 597. Der jüdifhe Neligionz- 
unterricht ift nicht eim Theil des ſchulplanmäßigen Unterrits in der 
Volksſchule 612. Ueberfiht über den EN enmwärtigen Stand des Unter: 
richts ſchwachbegabter Kinder 666. ufnahme der Drisgeiftlien in 
die Schuldeputationen (Schulvorftände) bei Llebertragung erweiterter 
Auffihtsbefugniffe an die Leiter von Schulanftalten mit ſecht und 
mehr auffteigenden Klaffen 711. Berufung von Lehrern in den Schul⸗ 
voritand 711. Strafbarkeit der umentihuldigten Berfäumnis von 
Schulfeiern 742. Räumung der Lehrerdienftmohnungen im Wege ber 
Zwanges 668, 

Bollsipiele, Jugendſpiele, Kurje an den Univerfitäten für die Sm- 
direnden 848. 

Borlefungen bei den Univerfitäten, Zulaffung von aktiven Offizieren 
246; von Frauen 567. 

Bormundfchaften, SD egenvormundfejaften, zur Führung durch Univerf- 
täts⸗Profeſſoren ijt Genehmigung des Minifters nöthig 196. 

Borfänger der jüdifhen Gemeinde Find nicht Kirchendiener im Sinne der 
Verordnung vom 23. September 1867 612. 

Borid Ti TienftalterSberehnung bei Berufung in den Seminar⸗ 
dienft 215. 

W. 
Waiſen, ſ. ilmenverforgung. 
Waiſen- und Nettungshäujer, Anfchluß der Lehrer und Beamten an bie 

Propinziae Witwen⸗ und Waiſenkaſſen 708. 
Waldeck und Pyrmont. Landesdirektor 21. Höhere Lehranftalten, 

Verzeichnis 150. 
Wanderpreis Sr. Majeftät für Wettrudern für alle beutfchen Univerfi- 

täten in Grünau 247. 
Bandtafeln, anatomifhe für den naturgefhidhtlihen Unterridht von 

Dr. Frentel 509. 
Bartegeit der Kandidaten des Höheren Schulamtes, Anrechnung der 

Thätigkeit als Affiftenten für mathematifche und naturwiſſenſchaftliche 
Fächer an Tehnifhen Hochſchulen 280. 

Beimar-Beraer Eifenbahn, Yulaffung der Prioritäts-Vbligationen zur 
Beſtellung von Amtskautionen 190. 

Weltausſtellung in Chicago, Preife und Ehrendiplom des Unterridts- 
minijteriums 369, 
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WBerra-Gifenbahn, Zulaffjung der Prioritäts-Kbligationen zur Beftelung 
von Amtsfautionen 190. 

WBerthpapiere, f. Kantionen. 
Weſtpreußen, Xebrerberufungsreht der Gutsherren iſt beicitigt 302. 
Wettbewerbe, ſ. Breisausfchreiben. 
Bettrudern für die deutfchen Univerfitäten in Grünau 247. 
v. Beygraud,D.Dr., Unter-Staatsjefretär, Verleihung des Kronen-Ürdeng 

zweiter Klaffe mit dem Stern 553. 
Biederanftellung, |. Anftelung, Beamte. 
Vildenbrud, Ernſt von, Berleihung des Echillerpreiies 732. 
Bilfenfhaftlide Lebrerinnenprüfung, Sulaffung 2656. Termin 518. 

Berechtigung zur Führung des Oberlehrerintiteld 739. 
— Prüfungs-Rommifjionen 405. Wiſſenſchaftliche Deputation für das 

Bedizinalweien, Berichte wegen Berbütung der Echülerüberbürdung 
26 

Bitwen- und Baifenverforgung. Vorausſetzung für Anrehnung von 
Kriegsjahren bei Feftfegung des Witwengeldes 191. Genchmigungen 
bez. Beſtätigungen von Statuten und Statuten-Radhträgen der Zehrer- 
Bitwen-, Baifen-, Sterbe- 2c. Kaſſen find ſtempelpflichtig 265. 8. 7 
Abi. 3 des Gejehes vom 11. Juni 1894 findet auf ſolche Fälle Leine 
Anwendung, wo eine Reubefegung von Stellen an Mitteljchulen er» 
folgt 292. Mitglieder der Glementarlehrer-Bitwen«- und Waiſenkaſſen 
der einzelnen Regierungsbezirke gehören zu den unter die Vorſchrift 
des 8. 28 Abf. 1 des Nelittengefehes von 20. Mai 1882 fallenden 
Beamten und Ychrern und find demnach beredjtigt, aus der Allgemeinen 
Bitwen-Berpflegungsanftalt auszufcheiden 292. Bewilligung von 
Gnadenlompelenzen an die Hinterblichenen von Bollsfchullerern von 
den flaatlien Vienftalterözulagen 512. Anmwendbarleit des Geſetzes 
vom 19. uni 1889, beir. die Abänderung des Geſetzes über die Er⸗ 
weiterung ıc. von Witwen und Waiſenkaſſen für Elementarlehrer vom 
22. Dezember 1869 auf alle Lehrer an öffentlihen Schulen einfchL der 
Emeriten 572. Gnadenlompetenzen für die Hinterbliebenen eines an 

. einer smeitleifigen oder an einer dreiflaffigen Schule mit zwei Lehr: 
kräflen angeftellten Lehrer 582. Unzuläſſigkeit der Fortſetzung der 
Mitgliedfchaft eines Mittelfhullehrers an der Provinzial-EClementar- 
Iehrer-Bitwen- und Waiſenkaſſe nad) Aufgabe der bisherigen Lehrer⸗ 
tele 582. Anfchluß der Lehrer und Beamten der WBaifen- und 
Rettungshäufer an die PBrovinzial- Benfiond:, Witwen» und Waifen- 
taffen 708. 

Bohnungen, f. Dienftwohnungen. 
Wohnſitz. Zur Begründung des Wohnfitzes auf einem Edhiffsfahrzeuge 

521. Begriff Wohnſitz für die Heranziehung zu Schulbeiträgen 608. 

Zeichenlehrer und Zeihenlehrerinnen. Prüfungstermine in Gaffel, 
Königsberg i. / Pr. Düffeldorf, Berlin und Breslau 346. Rachweis 
ausreihender fjchulmwifienfhaftlihder Bildung behufs YZulaffung zur 
Prüfung 568. 

Zeugniffe, ſ. a. NReifezgeugniffe, Prüfungen. Anerkennung der von 
Böheren Stadtihulen ausgejtellten Abgangszeugniffe für eine beftimmte 
Klaffe einer Höheren Lehranjtalt abgelehnt 201. Faſſung der Be- 
fübigungszeugniffe für die Lehrerinnen an Bolls-, mittleren und 
höheren Mädchenſchulen 212. Beleitigung der Gebühren für Abgangs⸗ 
und Neifezeugniffe an höheren Lehranſtalten 400. 401. Form der 
Schulvorfteherinnen - Brüfungszeugniffe 516. Gleihwerthigleit der 

56* 
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Zeugniffe der realen Abtheilung eined Progymmaftums mit denen 
eines Realprogymnafiuns für die Befähigung zum einjährig-freimiligen 
Militärdienfte 572. Uebereinkommen mit dem Schmarzburgifchhen 
Minifterium über gegenjeitige Anerkennung der Brüfungszrugniffe für 
Lehrerinnen und Echulvorfteherinnen 8354. 

Zulagen, f. a. Befoldungen. Gewährung der feiten Zulage von 900 4 
an Lehrer an höheren Unterrichtsanftalten 199. 

umendungen und Schenkungen im Sahre 1895 626. 
mwangsetatifirung, f. a. Oberverwaltungsgeriht Zuläſſigkeit einer 

Anordnung auf Eintragung einer Leiftung zu Schulzweden in den 
Etat der verpflichteten Gemeinde auf mehrere Jahre im Voraus 675. 
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Hamen - Derzeichnis 
zum Gentralblatt für den Jahrgang 1896. 

(Die Zahlen geben die Seitenzahlen an.) 

An dein nahfolgenden Verzeichniſſe find die in den Rachweiſuugen über die 
Behörden, Anftalten u. ſ. w. auf den Seiten 1 bis 168, 202 bis 206, 217, 
231 bis 285, 252 bis 260, 282 bis 284, 406 bis 414, 609, 512, 662 bis 
567, 569 bis 571, 579 und 580, 689, 661, 684 bis 687, 781 und 782 

vorkommenden Ramen nicht angegeben. 

Abbeimeyer 866. 
Abcd 275. 
Adermanı 753. 
Adrian 632. 
Albrecht 681. 
Alegander 276. 
Alquiſt |. Zyhnars. 
Althaus 719. 
Altona 864. 
Ammerlahn 682. 
Angermann 318. 
Ankel 364. 
Appel 689. 
Arlt 285. 
Ashelm 751. 
Aumers 716. 
Aydam 681. 
Aye 864. 

8. 

Vach 719. 
Badhaus 688. 
Baerwald 275. 
Baier, Ar. Sch. Inſp. 285. 

‚ Gymnf. Dir. 682. 
Baldamus 440. 
Baldom 682. 
Bante 680. 
Bargiel 485. 
Bartel m, 
Vartels 27 

Barth, a. o. Prof. 809, 
634, 690. 

_, Realgymmf, Oberl. 

Sartnuh 688. 
Bartſcher 448. 
Baftgen 717. 
Bauer, Realſch. 

864. 
—, 0. Brof, „weh. Reg. 
> Nat 
—, —— 760. 
Baͤumerl. Gymnſ. Oberl. 

863. 

Dberl. 

‚ Brof. 545. 
Baufdinger 8309. 
Bed 547. 
Beer, Broi. 238. 
—, Gymnſ. Oberl. (Saar 

brüden) 811. 
—, bel. (Montabaur) 

— ‚ Ehren-Bräfident 436. 
Bedmann, Realgymnſ. 

Oberl. 2716.. 
—, Gymnſ. Oberl. 682. 
Beermann 437. 
Behrens 688. 
Behring 237. 
Beller 547. 
Bellermann 310. 
Beneke 634. 

rgemann 364. 
enbuſch 682. 

—* 690. 
Bernecker, Gymnſ. Oberl. 

(Linden) 868. 
—, dsgl.(Allenſtein) 633. 
Berner 715. 
Bernhardt 442. 
Bert 437. 
Bertling 868, 684. 
Bertram 277. 
Veh 629. 
Beuriger 487. 
Beyrich 683. 
Bickell 810. 
Biedenweg 285. 
Biermann, a.0.Brof. 286. 
— ‚ Brol. Gymnſ. Oberl. 

Bieſ 5. 
Sieherfelb 240. 
Biltz 629. 
Sindfeil, Gymnſ. Dir. 310. 

„Prof. Gymnſ. Oberl. 
312. 

Biſchof 547. 
Fürſt von Bismard 237. 
Blod 489. 
Blume, a.To. Prof. 287. 
—, Geſangl., Brof. 276. 
—, Realſch. Oberl. 864. 
Blumner 630. 



Blund 277. 
Bode 276. 
Boer 750. 
Bo88 360. 
Boeticher 638. 
Bohbland 546. 
Bonfac 688. 
Borl 311. 
Bornhak 750. 
Boffe 682. 
Bothe 688. 
Böttcher 440. 
Böitger 548. 
Soufe 484. 
Brahmann 751. 
Bracht 486. 
Brandenburger 488. 
Brandes 364. 
Branbis 547. 
Brandt 497. 
Braun 811. 
Breddin 489. 
Brefeld 680. 
Bregfig 274. 
Brieden 442. 
Brinfmann 808. 
Brod 716. 
Brüll 716. 
Brunner 237, 628. 
Brütt 486. 
Buchholz 442. 
Bueren 634. 
Buettner 240. 
Buhrow 714. 
Biünte 368. 
Burchardt 440. 
Burgdorf 277. 
Bürger 545. 
Burghard 761. 
Burmefter 862. 
Buffe. 718. 
Buß 861. 
Bültner-Pfänner 810 

C. 
van Calker 818. 
Callies 277. 
Carl 440. 
Caspar 442. 
&auer, Gymnſ. Dir. 811. 
—, Gymnſ. Oberl 487 
Ghrodciel 768. 
Elausniger 812. 
Gofad 680, 

808 

Coſte 717. 
Des Eoudres 546. 
Eramer. Realgymn!. 

Oberl. 868. 
—, Gymnſ. Oberl. 761. 
Eremans 442. 
Eremer, Sem. Dir. 312. 

Dberl. —, Dberrealfd. 
439 

Eroner 486. 
@urtius 684. 

D. 
Dähne 762. 
Dambach 860. 
Damm 286. 
Darpe 548. 
Deden 277. 
Delbrüd 274. 
Deſſau 715. 
Did 868. 
Diebitſch 716. 
Diehl 689. 
Diels 288, 716. 
Tietri 240. 
Dikelntötter 811. 
Dithmar 368. 
Dittmar 286, 442. 
Dobbert 486. 
Dobbertin 811. 
Doehle 629. 
Donsbad 682. 
Doormann 8362. 
Dörge 752. 
Döring, Realprogymnſ. 

Dir. 365. 
—, Gymnf. Oberl. 751. 
Dorn 486. 
Dreinhöfer 684. 
Dreyer 682 
Droege 862. 
Dronte 751. 
Droyſen 488. 
Dute 288, 866. 

€. 
Ebersbady 547. 
Eccardt 812. 
Eckhardt 364. 
Edert 638. 
Edinger 275. 
E pers 277. 
et ert 441. 
Ehrentraut 486. 
Ehrlich 436, 

Gidler 719. 
Eickhoff 864. 
von Eifelsberg 236. 
Gisler 484. 
Glichner 718. 
Ende, Prof. 485. 
—, desgl, Geh. Neo. 

Raid 630. 
Ender 276. 
Engel 548. 
Ernft 438. 
Eicher 489. 
Eskuche 489. 
Efternaur 862. 
Ewald 716. 
Erner 487. 

5. 

abienke 489. 
Ifenbeim 716. 

aßbinder 549. 
Seller, 868. 
Kein 7 236. 

iebia 718. 
Sneibens 441. 

nzelberg 717. 
BR Me of. 238. 
— ‚besgl, Gymnuſ. Oberl. 

_ ‚Srogpmm OberL 548. 
Gymnſ. Oberl. 682. 

Slebbe, Kr. Ech. Inſp. 285. 
— — — — — — — —— — — 

—, Realſch. Dir. 751. 
gieijömann 629. 
lie 
Aloe 716. 
god 632. 
rand 717. 

Francke 862. 
Franke, a. o. Prof. 286. 
—, Taubſt. Anft. Dir. 

864. 
— Dual. Gymnſ. Oberl. 

— Realprogamt, Ober!. 

Brang 8 Froghmnſ. Oberl. 

—, —R Oberl. 

gran 277. 
718. 

teile 864. 
renzel 276. 

Friedheim 750. 
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Friedrig Realſch. Oberl. Gruber 548. 

—, 4318 486. 
Fries, Realprogymnſ. 

Dir. 689. 
—, —* Oberl. 

Sriefe is. 
Fritze 632. 
Fritzſche 488. 
Froeſe 717. 
Fröhlich 681. 
rüchtenicht 489. 

€ ubr 439. 

‚sürbringer 812. 
Fürſtenau 628. 

G. 
Gaebel 868. 
Gallert 241. 
Gärtner 235. 
Gebler 688. 
Geeſt 364. 
Geibel 866. 
Geiger 486. 
Geisler 717. 
Genähr 752. 
George 488. 
Gerber 718. 
Gercke 286. 
Gerigt᷑ 240. 
Gerlach 633. 
Gerner 442. 
Gerſtenberg 866. 
Gildiſch 240. 
Glage 762. 
GSoerbig 311. 
Goerlitzer 366. 
Bohdes 440. 
thr. von der Golf 361. 
— 235. 
Götze 440. 
— 434. 
Graeber 751. 
Graflau 718. 
Großmann 716. 
Gregorius 489. 
Gregorovius 438. 
Grevemeyer 751. 
Grimm, of Sch. Reg. 

Rath 2 
—, Realſch. bett. 489. 
Stopp 487, 681. 
Groſch 719. 
@rößler 547. 

— — — — — — 

— — — 

Grüning 689. 
Grützner 682. 

Herrmann, Realgymnſ. 
| Oberl. 681. 
—, Sem. 2. 763. 

Bülbenpenning 238,681, | Herter 486. 

Güntder 718. 
Guth 278. 

H. 

Haas 690. 
Haaſe 441. 
Habenicht 440. 
Hacker 812. 
Haeger 717. 
nee 808. 
aengidjel 437. 

Hagemann 366. 
Hager 368. 
nen 690. 

Haines 689. 
Halbeijen 441. 
Halbicheffel 489. 
Hammerſchmidt 240. 
Hampel 717. 
Sande 486. 
FA 158. 
Hanten 750. 
Sarnad 717. 
Hartmann 689. 
Hartung 442. 
Hasberg 719. 
en 716. 
aud 546. 

Haufe 868. 
Hauptmann 750. 
Haufdild 631. 
Hausınann 436. 
hend 754. 
echtenberg 719. 

Hedmann 276. 
Heilmann 689. 
Heinric 487. 
Heinrich® 288. 
Heinzerling 489. 
Hemmerling 442. 
Hemmersbad) 684. 
Hentel 689. 
Henling 861. 
Hennig Kr.Sch. Inſp. 240. 
—, Gymnf. Oberl. 717. 
erder 440. 
ergt 688. 

Hermes 862, 442. 
Öerrmann,Ogmpf Oberl. 

— — — — — — — — — — — — 

Hertwig 862. 
Herwarth 486. 
Heßz, berrealſch Oberl. 

—, Rcalgymni, Oberl. 
489. 

—, o. Prof. 688. 

Heſſe, o. Sem. L. 440. 
De. Rechn. Rath 

deßte 645. 
euſer 719. 

Heynacher 716. 
Hildebrand 809. 
Hildebrandt 289. 
Hilfer 483. 
Hillebrecht 440. 
Hindeldeyn 278, 443. 
Sing 649. 
Hinze 486. 
Hippenfticl 689. 
Hirſchfeld 689. 
dirſchmann. Gym. Oberl. 

—, An Rath 628. 
Hoch e 719. 
(Bode 629. 

oefer, Ger alprogymnf. 

—, — DOberl. 716. 
venide 682. 
oerenz 632. 
öfer 289. 

Hof 442. 
van't Hoff 310, 860. 
Hoffmann 278, 688. 
van Hoffs 716. 
Hofmann 718. 
Hohnfeldt 489. 
Kon 714. 

olfeld 28%. 
Holle 717. 
Holftein 862. 
Holtzwart |. Fsrael. 
Holz 810. 
Solzmüller 238. 
Honſel 866. 

oofe 289. 
oppe 749. 
ofius 442. 
otop 440, 



Houben 442. 
Hubrid 365. 
Hüffer 818. 
von Hugo 240. 
Hülstötter 549. 
Hulwa 681. 
Humann 865. 
Hummrich 717. 
umperdind 681. 
uperz 442. 
üppe 646. 

Hürthle 286. 
Hüttner 440. 

% 

Jaenicke 487. 
Jaeſchke 752. 
Zahn, Gymnſ. Oberl. 487. 
—, a. 0. Prof. 750. 
Sahne 548. 
Janenſch 486. 
Janßen 288. 
Jenkner 719. 
Seron 719. 
Intze 546. 
Johannſen 312. 
Jordan 241. 
Jörs 286. 
Joſſe 546. 
Ispert 311 
SfraelsHolgwart 19. 
Judeich 750. 
Junack 289. 
Sungbenn 808. 

8. 
able 751. 
Raifer 751. 
Kallmann 689. 
Kalmus 689. 
Kammerer 646. 
Sanzow 437. 
Kappes 436. 
Karten 489. 
Kaumann 682. 
Kauſche 717. 
Ked 287. 
Kehr 547. 
Kekule von Stradonig 
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Kelleter 812. 
Keſſeler 548. 
Keuffel 716. 
Kiehl. 647. 
Kielezemsti 276. 
Kienaft 289. 
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stiejel 436. 
Kirchner 548. 
Klein 484, 
Kleineidam 758. 
Klewe, Gymnſ. Über. 448. 

Rlinger 484. 
Flinte 289. 
Klipfel 442. 
Klohe 717. 
Klopſch 719. 
Knabe 752. 
nidenberg 489. 
Knille 486. 
Knop 277. 
Koch, o. Brof. (Breslau) 

286. 
—, ®rof. 288. 
— , Seminarlehrerin 318. 
—, Realſch. Oberl. 548, 

751. 
—, eymnf. Oberl. Prof. 

ach "976. 
3333. 806 
Koep 
—** oh Me. Rath 

—, Bro 275. 
—, Gymnſ Oberl. (Span⸗ 

dau) 865. 
— desgl. (Berlin) 487. 
Koblraufd) 237. 
Köhn 440. 
Köllider 287. 
Koltermann 864. 
Koning, ſ. Naret. 
Köpping 486. 
Körner 864. 
Kortbrae 448. 
Koſchorreck 240. 
Kofer 866, 680. 
Köjtler 752. 
Kotalla 441. 
Kothe 448. 
Kötſchau 718. 
Kottenhahn 719. 
von Kozlowski 313. 
Strabler 484. 
Kratſch 868. 
Krauſe, Rechn. Rath 287. 

,Oberrealſch. Oberl. 
718. 

Krauß 486. 
Krey 812. 

ı Xrömer 24U. 
Kron 440. 
Kröner 549. 
Kropf 812. 

‚| Rräger, Prof. 274. 
de Seh. Reg. 

—, Sm Dberl. 751. 
Krumbiege 439. 
Krufe 238. 
Kube 548. 
Kuberla 275. 
Kubifty 439. 
Kügler 866. 
Rübn 751. 
Kühne, Taubſt. Dir. 240. 
—, 0. lehrer 549. 
Kuhnt 484. 
Rune 312. 
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Schmann, Realſch. Oberl. 

7 

—, Oberrealſch. Obl.bſ 
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